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Dw Rwbt der Uebereeteamg in iremde Spmhen wird vorbehalten. 

Ahdsmirha Bnchdmcterci von F. Stramb in Aliincbeo. 



V o r w o r t .  

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ge- 
schichte eines Mannes darzustellen, der als Kirchenfürst, Politiker 
und Gelehrter eine ausserordentlich reicbe . .  , . .  Thatigkeit . ,  entfaltet .hat. 
Sie will die Bedeutung Hinkman. nach d e n  diesen Richtungen 
schildern. 

Das Leben diesem Reimser Erzbischofs reicht iiber deu Rahmen 
der Geschichte seines Bistums weit hinaus. Darum musste die all- 
gemeine Entwickelung des westfränkischen Reiches in ihren wich- 
tigsten Zügen verfolgt werden, musste das Verhältnis Hiiikmars zu 
den karolingischen Ftirsten und ihrer Politik dargelegt werden. Ob 
dieses iiberall in dem richtigen Maase geschehen ist, darüber mögen 
Kundige urteilen. Wenn mitunter die Person des Reimser Staats- 
mannes vor dem reichsgemhichtlichen Hintergrunde zu verschwinden 
scheint, so liegt dies nicht an der Bedeutungßlosigkeit seines politischen 
Wirkens, sondeni an der DIirftigkeit der Nachrichten, die sein Ein- 
greifen im einzelnen nur selten mit gentigender Bestimmtheit er- 
kennen lasen. 

Dass die litterärhistorische Seite und Iiberhaupt die geistigen 
Bewegungen stärker hervortreten, bringt die Eigenart des Gegen- 
standes und die Natur der Quellen mit sich, die zum grössten Teile 
in den eigenen Schriften des Erzbischofs vorliegen. Die Zusammen- 
stellung der patristischen Litteratur und der Rechtsquellen, welche 
Hinkmar nach Ausweis seiner Werke kannte, sollte nicht nur seine 
wissenschaftliche Bedeutung kennzeichnen, sondern auch an einem 
Beispiele zeigen, wie weit die litterarischen Kenntnisse jener Zeit sich 
erstreckten. Ich suchte damit einem Wunsche zu entsprechen, den 
ein hervorragender Kenner des neunten Jahrhunderts schon vor zwanzig 
Jahren äueserte I). 

1) Dtixnmler im Literar. Centralbl. 1864. Sp. 1198. 
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Die beigegebenen Regesten sind aus dem Versuche entstanden, 
die ungefAhre Abfassungszeit jener Bnefe Hinkmars festzustellen, 
deren Inhalt in den kurzen Referaten Flodoards zwar nur angedeutet 
ist, die aber von historischem Werte sind. .Wenn auch meine An- 
nahme, dass der Reirnser Geschichtschreiber innerhalb gewieeer Grenzen 
eine chronologische Anordnung seiner Regesten befolgt hat, keine 
Zustimmung finden sollte, so darf ich mit Rticksicht auf die selb- 
ständig aus ihrem Inhalte chronologisch bestimniten Briefe doch viel- 
leicht hoffen, dase die aufgewandte Muhe nicht ganz vergebens ge- 
wesen ist. Die Einreihung sämtlicher, auch der far die Geschichte 
bedeutungslosen, Briefe möge man dem Wunsche zu gut halten, ein 
vollständiges Verzeichnis zu geben und so einen Einblick in das viel- 
seitige Wirken des Metropoliten zu gewähren. 

Von der neuen Bearbeitung der Jaffb'schen Papstregesten konnte 
ich die drei ersten, bis zum Jahre 866 reichenden, Lieferungen noch 
während des Druckes benutzen. Die entsprechenden Nummern der 
ersten Auflage sind in Parenthese beigesetzt. Dagegen war es mir 
leider nicht mehr möglich, die neue Ausgabe der Bertinianischen An- 
nalen') zu verwerten. Ebenso kam der dritte Band von ~ u n ~ m a n n s  
kirchenhistorischen Dimertationen8), deasen au~filhrliche Abhandlung 
Uber Pseudo-Isidor zu berücksichtigen gewesen wäre, zu spät in meine 
Hiinde. Jungmann schliesst sich (8. 302 -306) der Auffassung an, 
dass Papst Nikolaus I.  die pseudo-isidorische Sammlung wirklich ge- 
kannt, wenngleich nicht seine Rechtsgrundsätze aus derselben geschöpft 
hat, und vertritt ferner (s: 275-282) die auch von mir verteidigte 
Ansicht, dass Hinkmar an der Echtheit der falschen Dekretalen nicht 
gezweifelt hat. 

Es war meine Absicht, des gesamte geschichtlich verwendbare 
Material, des die Quellen aber Hinkmar bieten, zur Darstellung zu 
bringen und so eine Vorarbeit und einen Beitrag zur Geschichte des 
neunten Jahrhunderts zu liefern. Aus diesem Gesichtspunkte möchte 
die vorliegende Schrift nach Form und Inhalt beurteilt werden. Hätte 
ich ein abgerundetes, nach den strengen Gesetzen historischer Kunst 
entworfenes Lebensbild geben wollen, so hätte freilich einige8 kurzer 
gefasst, manches Ubergangen, anderes hinzugefilgt werden müssen, und 
wäre das Ganze hie und da anders anzuordnen gewesen. Ob ein solcher 
Plan Lei der Sprödigkeit des Stoffes und der lbkenhaften Ueber- 

2) Scriptores rerum Germanicarum in ueum scholanuu ex Mon. Germ. 
hist. recusi. Annales Bertiniani. Rec. G. Wsitz. Hannov. 1888. 

3) Diasertationes eelectae in historism eccleaiaaticam. Tom. III. Rstis- 
bonae 1888. 



liefening Uberhanpt möglich gewesen wäre, möge dahin gestellt bleiben. 
Ist doch Uber den innern Entwickelungsgang das Metropoliten und 
aber seine pemönlichen Verhältnisse im engem Sinne ao gut wie 

0 nichts bekannt, und eqchöpft sich sein äusseres Leben fast gänzlich 
in Kämpfen, die zeitlich getrennt verlaufen, und deren 'konkreten 
innern Zusammenhang keine Quelle aufdeckt. Was Newman') im 
Hinblick auf die Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts bemerkt, 
gilt auch von der Geschichte Hinkmars: ,This is n world of cordict, 
and of vioissitude amid the con%ictg. 

Mtinch e n ,  am Tage des hl. Thomas von Aquin 1884. 

4) The church of the Fethem. Introduction (Hiatorical Sketchee. London 
1881. n, 1). 
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E i n l e i t u n g .  

Das neunte Jahrhundert der abendlitndischen Geschichte ist 
nicht reich an grossen historischen Churnkteren, an Persönlichkeiten 

I 

i 

I 

von universaler Bedeutung. Wohl gab W nicht wenige, die in ihren, 
Kreise und nach der einen oder andern Richtung Treffiiches geleistet 
haben, deren Namen in der kirchlichen, politischen und Kulturge- . 
schichte ehrenvoll genannt werden. Aber der hohen, scharf iitn- 
riasetien Qdal ten  voll markiger Kraft. deren Leben das Gepräge 
zielbewussten Wollens und umfassenden Wirkens triikt, treten uns nur 
drei entgegen: Karl der Grosse, Nikolaus I. und Hinkmar von Reims. 
Der gewaltige Frankenkaiser und der grosse Papst sind verwandte 

I 
Erscheinungen; beide sind geborene Weltbeherrscher, genial angelegte 

! Geister, die für eine weite Zukunft die Fundamente der welthiskrischen 

I 
Entwickeluiig legen. Eine ganz anders geartete Natur zeigt der 

I Reimser .Erzbischof. Als praktischer Staatsmann, als Metropolit und 
als Gelehrter behauptet er ohne Zweifel die erste Stelle unter seinen 
Zeitgenossen, aber sein Denken und Thun reicht nirgeiids iiber den 
Gesichtskreis seines Jahrhunderts hinaus. Er ist mehr ein Kind der 
Zeit, als ihr vorauseilend und die Bahnen weisend. Und dennoch 
muss man ihm filr die grosse Wendung, welche die Geschichte des 
Abendlandes im 9. Jahrhundert nimmt, in niancher Hin~icht nicht 
geringere Bedeutung beimessen als den, vielbewiinderten kiro~in~ivchen 
Herrscher und dem gebietenden Hohepriester auf St. Peters Stuhl. 

In Karl d. G. gelangte eine vielhiindertjiihrige Entwickelung 
zum Abschlusse. Nachdem der von Osten und Norden hereinbrechende 
Strom der Völkerwanderung die staatlichen und gesellschaftlichen 
Bildungen des Altertums zerstört hntte, begannen allenthalben auf 
dem durch germanieche Kraft wieder befruchteten Boden sich die 
Keime zu neuem Leben zu regen. Viele der frisch aufbltihenden 
Schapfungen verktimmerten zwar in der Stickluft byzantinischen 
Wesens oder unter den Eroberertritteii des Islam, aber in den1 west- 

S c  b r B r s ,  Hinkmar von Reims. 1 



2 Kar1 d. G. Nikolaus I. ' 

lichen und mittleren Europa und in Italien schlug die christlich-ger- 
manische Kultur tiefe und lebenskriiftige Wurzeln. Was hier in 
langsamem, stillem Werden und Wnchsen sich herringebildet hatte, 
zu einer grossen und einheitlichen Weltordnung zustimmenzuftigen, 
das war die Aufgabe, welche die karolingische Zeit tibemahm. Ihre 
Lösung hatte Chlodovech durch Gründung des fränkischen Fteiches 
vorbereitet, und als es Karls miichtigem Arme und rioch mächtigerem 
Geiste gelang, von Ungarn und den slavischen Grenzmarken bis zum 
atlantischen Ozean, von der Nordsee bis nach Unteritalien und bis 
an den Ebro dem Namen der Franken Achtung zu erzwingen und 
diesem riesigen Körper Leben und Kraft einzuflössen, war dns Ziel 
erreicht. Die zerstreuten germanischen Stämme fanden sich in einem I 

einheitlichen und wohlgegliederten Organismus vereinigt, wurden dn- 
durch auf die Höhe christlicher Gesittung und Bildung emporgehoben 
und zu staatsbildenden Elementen umgewandelt. Nach fünfzigjährigeni 
Bestande hatte das k a r o l i ~ ~ c h e  Weltreich diesen Zweck erfüllt und 
miisste nun als hemmende Form zerbrochen werden. Aber das, was 
in dem Gedanken einer christlichen Universelmonarchie an sich be- 
rechtigt war und eine über den nlichsten Zweck hinausragende Be- 
deutung besass, wurde in dem Imperium für die Zukiinft bewahrt. 
Durch die Erneuerung der Kaiserwtirde und durch seine civilisatorische 
Wirksamkeit unter den germanischen Völkern gewann Karl d. Cf. seinc 
welthistorische Stellung ain Anfangspunkte des Mittelaltern. 

Den andern Pfeiler einzusenken, auf dem die mittelalterliche Welt 
sich erhob, dem Papsttuine jene iiussere kirchenpolitische Macht und 
jenen beherrschenden Eiiifluss im öffentlichen Leben der Völker zu 
erringen, worin sich der Charakter der mittleren Zeiten offenbart, 
war die kaiim genug gewürdigte That Nikolaus I. Durch seine weise 
und kraftvolle Regierung veratnd er es, d u  Ansehen der römischen 
Kirche und die Vollgewalt des apostolischen Stiihles im Orient und 
Occident fürstlicher Willkiir und bischöflicher Anmassuiig gegenüber 
zu thatriichlicher Anerkennung zu bringen. Die wenigen Jahre seines 
glünzenden Pontifikates haben zwar nicht hingereicht, um das grosse 
Werk allseitig zu vollenden und den Nachfolgern als gesichertes E r l ~  
zu überlasseii; dazu fehlten in der niichsten Folgezeit vor allen1 noch 

1 

I 
die äussern Bedingungen. Aber nichh desto weniger hat Nikolaus I 
den Grund gelegt, aiif dem ein Gregor V11 fortbauen konnte; er zii- 1 
erst hat die Ideen des mittelalterlichen Papsttums geltend gemacht. I 
Mit ihm und Kar1 d. G. bricht erst die Zeit des Mittelalters im 
eigentlichen Sinne an; die vorausgehenden Jahrhunderte sind nur An- i 
bahnung und Vorbereitung. i 



.- 
Hinkmam universale Bedeutung. 

Tn dem Umbildungaprocesse nun, der um die Mitte des 9. Jahr- 
hunderts auf allen Gebieten beginnt, spielt Hinkmar von Reints eine ~ ganz eigentlimliche Rolle. Blos nach e i n e r  Richtung ist er dem 

I 
Zuge der Zeit gefolgt, indeni er das Streben der Kirche nach innerer 
Kräftigung und gröwerer Freiheit gegenüber der ~taatlichen Gewalt 
mit h i n g e b e n k m  Eifer und erfolgreich förderte. Sonst stellte er r sich mehr hemmend als treibend, mehr rückwärts schauend als mit 

1 weitem Blicke zukünftige Ziele ins Auge f-nd den vorwärts drän- 
genden Geistern entgegen. Eine entschieden konservativ angelegte 
Natur, war er jeglichem, ww ihm uls Neueruiig erschien, in tiefster 
Seele abhold und bekiimpfte es mit der ganzen ihm eigenen Energie. 
Dadurch ist sein Leben in zweifacher Hinsicht von hoher Bedeutung 
für die Geschichte geworden. E i n m l  wiirde sich ohrie seinen Wider- 
stand die Umwandlung der wichtigsten Verhältnisse mehr oder minder 
unbemerkt vollzogen iahen, wiihrend jetzt sein Versuch, die Bewegung 
z~~rücksudiimmen, die Gegensiitze zwischen dem Alten und Neuen 
schärfer zu Tage treten lies, als es vielleicht sonst der Fall gewesen 
wäre. Sodann hatte die Oppositioii eines Mannw, dem wie Hinkniar 
ein so weitreichender amtlicher und persönlicher Einfluss und eine 

t so seltene Thatkraft und Begabung zu Ciebote stand, das Gute, dass 
sie dem allzu stlirmischen Draiige heilsame Zügel anlegte. Hinkmar 
hat sich, allerdings ohne es selbst zu wissen, d:~s Verdienst erworben, 
dass tiefgreifende Umgwtaltiingen sich langsamer und ohne gefahr- 
liche Erschlitterungen vollzogen. Dadurch nimmt seine Persönlich- 

L keit und e i n  Wirken einen grossen historischen Charakter an. 
E8 ist zwar richtig, d a s  die Thiitigkeit des Reirnser Erzbischofs 

auf die Grenzen des westfränkischen Reiches im ganzen beschränkt, 
blieb, aber gleichwohl kommt ihr eine weit allgemeinere Bedeutung 
zii. Denn was in Frankreich vorging, wirkte auf das übrige christ- 
liche Abendland zurück. Die Länder zwischen Seine und Rhein, die 
Sitze dm herrschenden Stammes der salischen Franken, bildeten das 
Quellgebiet für die Kulturentwickelung Mitbleuropas. So war es das 
Mittelalter hindurch bis in die neuere Zeit1), und auch für das 9. Jahr- 

r: hundert bewährt sich dieses Gesetz der historischen Entwickelung. 
Während Italien kraftlas nach Erhaltung des Bestehenden ringt, 
Spanien unter dem Drucke der maurischen Herrschaft seufzt, England 
seine ganze Kraft ftir die Festigung seiner inneren Zustande uiid die 
-. - - - - --l 

I 
1) Ea eei hier en einige Thataachen erinnert. Die echolaatische Philo- 

r eophie und Theologie fanden ihre erete Pflege und kamen zur glgnzendsten 
Entfaltung in den Schulen von Bec und Paris. Neben ihnen btiihte zugleich 

& die Myßtik der Vilrtoriner empor. Auf dem~elben Boden haben die riltesten 



4 Politische Umgestaltungen in' Westfranken. 

Sicherung seiner Kasten aufbieten muss, Deutschland, soweit es nicht 
durch die Kämpfe an der Ostgrenze in Anspriich genommen ist, das 
Bild einer selten gestörten Ruhe darbietet, - sind in ~estf;anken 
staatliche und kirchliche Zustiiide im Flusse begriffen, wird dort auf 
den verschiedensten Gebieten der Drang nach Weibrbildung ftihlbar. 

Im Westen entwickelte sich zuerst iind am kräftigsten der 
nationale Staat. Seine volle Entfaltung gehört allerdings erst dem 
nächsten Jahrhundert a n ,  aber der Keim, aus welchem er hervor- 
ging, wurde durch den Vertrag von Verdun gelegt, der das karolin- 
gische Weltreich zertrümmerte. Der Zeit Hinkmrtrs blieb der Gedanke 
an einen auf streng nationaler Grundlage ruhenden Stwit noch fremd, 
aber unbewusst steuerte man demselben zu. Tn parallelem Gange 
machte sich das Streben des Adels geltend, das germanische Volks- 
königtum diirch den mittelalterlicheii Lehnsverb~nd zu ersetzen, und 
sich als übermächtiges Glied zwischen Kroue und Volk zu schieben. 
Auch diese Tendenz kam zunächst im Westreiche zum Durchbruche, 
wo ja auch ihre Ursache, die Säkularisation des 8. Jahrhiinderts, 
welche als die eigentliche Grenmcheide zwischen deiii allgemeinen 
Unterthanenverbande und der entstehenden Feudalität anzuseheri ista), 
am einschneidendsten gewirkt und die Barone mit dem grössten Be- 
sitze ausgestattet hatte. 

Diese sich vorbereitende Umwiilzung rief in der Kirche eine 
verwandte Strömung hervor. Wie die Vassallen, suchte auch der 

Meister gotischer Kunst ihre Dome gebaut, und entstand bcirii Ausp~nge deä 
Mittelalters der neue kirchenmwikalische Stil. Franaösische Mönche waren es 
ferner, von denen Gregor VII. seine kirchlichen Reformideen empfing. Ebenso 
ist des Rittertum und die mit ihm im Zusammenhang stehende eigenartige 
Kulturbewegung zun&chst eine Fmcht altfranzö~~ischen Gei~tes, wie ja auch die 
Helden- und Minnedichtung und die Stoffe, aus denen sie schöpfte, uns m e i ~ t  
vom Westen e n t  bberkamen. Und jene an das Itittertum sich anachliesnende, 
die ganze damalige Welt ergreifende Bewegung, die ihre gewaltigen Wellen- 
schlLge bis in den fernen Orient hineintrug, die Kreuzzüge - sie sind ent- 
sprungen aus dem religiöu-romantischen D m g e  der französischen Nation. Auch 
das allmilhliche siegreiche Vordringen des salfr&nkischen Rechtes nnch Deutsch- 
land, vor dem alle andern Stammesrechte weichen mussten, ist eine bemerkens- 
werte Erscheinung, die zwar in ihren Folgen nicht uo greifbar hervortritt wie 
andere, dafür aber um so nachhaltiger auf die innere Entwickelung unseres 
Volkes eingewirkt hitt. Sognr b i ~  auf die Form der Schriftzüge, in welcher 
uns bekanntlich Frankreich immer um ein halbes Jahrhundert vorausgeeilt ist, 

I erstreckt sich das historische Geeetz, dws der NorclgZen Frankreichs ein geistiges 
Uebergewicht in der germanischen Welt behauptet. Vgl. Sohm in der Leitschr. d. 
Ynvigny-Stiftung für Rechtagesch. Germanist. Abteil. Bd. 1, Heft 1, S. 3-68. 

2) Vgl. b t h ,  FeudaliMt und Unterthanenverband. Weiiuar 1863. S. 73. 



Kirchliche Verfassungakämpfe. 5 

Klerus grössere Selbständigkeit und Freiheit zu gewinnen. Die enge 
Verbindung zwischen Königtum und Priestertum, welche namentlich 
die Regierung Karl d. G .  kennzeichnet, hatte zwar die Erreichung 
der beiderseitigen Ziele mächtig gefördert, allein auf manchen Punkten 
ging sie fast bis zur Verschmelzung der zwei Gewalten und schloss 
deshalb ftir die Kirche eine bedeutende Gefahr in sich. Mochten auch 
die Absichten des Kaisers noch so rein, lind dieser persönlich der 
Kirche noch so ergeben sein, für letztere war zu beflirchten, dass sie 
zum blossen Werkzeuge des weltlichen Armes herabsinken und alles 
eigenartige Leben einbussen würde. Schon unter Karls Regierung 
mehrten sich die Anzeichen hiefiir5), und ,wäre ein an Herrscher- 
kraft und Begabung gleicher Mann auf ihn gefolgt, die Kirche würde 
wohl bald den schweren Druck der staatlichen Ketten empfunden und 
ihre Knechtschaft bei aller kaiserlichen Gunst beseufzt haben" 4). 

Sobald nim der umspannende Ring des Kaiserreiches gebrochen war, 
nahmen gerade die westfränkischen Bischöfe den Befreiungskampf auf, 
während wir aus Lothringen und Deutschland um diese Zeit nichts 
von solchen Versuchen hören. Dieser Kampf musste aber sofort die 
Frage hervorrufen, wer an die Stelle der bisherigen staatlichen Ober- 
leitung treten werde, die Metropoliten, aus deren Mitte sich dann 
bald ein nationaler Primat herausgebildet haben würde, oder der Papst. 
Die Metropolitangewalt machte zunächst den Versuch, die meitge- 
henden Rechte, welche sie sich in Gallien beilegte, jetzt in ihrer ganzen ' 

Schärfe durchzuführen und dadurch die volbtiindige Leitung in die 
Hand zu bekommen. Wer weiw aber, ob nicht dann das Suffragan- 
bistum das Schicksal der Grafschaft geteilt haben, und ob nicht wie 
diese vom Herzogtum, so jenes vom Metropolitanbistum würde auf- 
gesogen oder doch bis zur völligen Bedeutungslosigkeit würde herab- 
gedruckt worden sein. Die Bischöfe trachteten in begreiflicher Re- 
aktion gegen eine solche Gefahr nach freier Bewegung und Erweiterung 
ihrer Befngnisse und gerieten so in Konflikt mit den Erzbischöfen. 
Hiebei fanden sie eine kräftige Stütze am römischen Stuhle, dem sich 
auf diesem Wege die beste Gelegenheit darbot, seine Primatialstellung 
auch in der gallischen Kirche zu vollerer Anerkennung zu bringen 
und seine Prärogative gegenüber der aufstrebenden Metropolitangewnlt 
zu behaupten. 

Alle diese Bestrebungen, welche sich um das Verhiiltnis von 
Kirche und Staat, Suffragan und Metropolit, Ptirtikularkirche und 
-- - 

5) Vgl. Döllinger, das Kaisertum Karl d. G.  und seiner Nachfolger 
(Münchner hist. Jahrbuch. 1865. S. 329-386. Y68 f.). 

4) 1)üllinger n. a. 0. S. 369. 



6 Biographien Hinkmam. 

Papsttiim bewegen , fanden ihren prinzipiellen Ausdruck und plan- 
mäwige Zusammenfassiing in den pseudo-isidorischen Dekretalenb), in 
denen wir gleichsam das Programm ftir die Weiterbildung der friin- 
kiechen Kirchenverfamung zu erblicken heben. Nichh beweist so sehr 
den Umschwung, der sich um die Mitte des 9. Jahrhunderts in der 
Kirche Westfrankens vollzog, als das Entstehen dieser Sammlung. 
Eine ähnliche symptomatische Bedeutung muss man auch den theo- 
logischen Streitigkeiten zuerkennen, welche sich damals erhoben. Denn 
auch diese gingen aus einem dunklen Drange nach Reformen auf 
wissenschaftlichem Gebiete hervor, und von den Männern , welche 
sich an ihnen beteiligten, hatten einige nahe Fühlung mit der pseudo- 

' 

isidorischen Partei. 
In diese tiefbewegte Zeit fallt das öffentliche Leben Rinkmars. 

Er bildet den Mittelpunkt aller jener Kämpfe, um seine Person bran- 
deten ein Menschenalter hindurch die entgegengesetzten Strömungen. 
Die Geschichtschreibung hat daher seit ihrem Wiedererwachen dem 
Wirken Hinkmars stets mehr oder niinder ihre Aufmerksamkeit ge- 
schenkt; keiner, der sich mit einer umfkssenderen Damtellung der 
Geschichte des 9. Jahrhundert.9 beschäftigte, konnte an der hervor- 
ragenden Oea?stnlt des Reimser ~rzbischofs schweigend vorübergehen. 
Die neuere Zeit brachte ausserdem manche treffliche Untersuchungen 
riber einzelne Seiten seiner Thütigkeit, die an ihrem Orte genannt 
werden sollen. Die erste Monographie lieferte Gess6), dessen Buch 
aber an Inhalt ziemlich dürftig ist und hauptsächlich Auszüge und 
Uebemtzungen aus Hinkmar'schen Schriften mit einigen Reflexionen 
iri altprotestantischeni Geiste enthält. Es folgten die Arbeiten des 
Engländers Prichard und des Franzosen Diez I ) .  Das Bedeutendste 
leistete V. Noorden Sein Werk ruht auf ausgebreiteter und kri- 
tischer Quellenforschung, leidet aber an dem formellen Fehler, dass 
die a 1 l g  em e i n e Geschichte einen unverhältnismässig grossen 
Raum einnimmt und viel 'eingehender behandelt wird, als es Hinkmars 

- 

5) Vgl. Roth, Pseudo-Isidor (Zeitschr. f. Rechtsgesch. Bd. 5. Weimar 
1866. S. 9 ff.). 

6) Merkwlirdigkeiten aus dem Leben und den Schriften Hinkmars. Oöt- 
tingen 1806. 

7 )  Prichard, The life m d  times of Hincmar. Littlemore 1849. Diez, 
De vita et ingenio Hincmari. Agendici 1859. Diese beiden Schriften standen 
mir nicht zu Gebote. Dir! Titel sind nach v. Noorden (B. folg. N.) S. V1 an- 
gegeben. Nach der Art wie dieser sie erwghnt. diirften sie wenig bedeutend sein. 

8) Hinkmar, Erzbi~chof von Rheitus. Ein Beitrag zur Staats- und Kirchen- 
~eechichtc des weatfriinkischen  reiche^ in der zweiten Hlllfte des neunten Jahr 
hunderts. BOM 1863. 
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politische Stellung erfordert. Von französischer Seite erschienen noch 
die Darstellungen Loupot's e, und Vidieu's lo). Der letztere bietet 
weniger eine kritische und pragmatisch aufgebaute Biographie als 
eine Reihe halb populär gehaltener Essays. 

Die vomüglichste Quelle für die Geschichte Hinkmars bilden . 
seine eigenen Werke. Der erste, welcher einen Teil derselben ans 
Licht zog, war der niederlähdische Jesuit Joh. Buys, der 1602 neun 
grössere Briefe veröffentlichte I). 13 Jahre später gab der Kanonikus 
Joh. Cordes 15 weitere Briefe und Abhandlungen heraus 1'). Die 
Gesamtausgabe des Jesuiten Jak. Sirmond 18) förderte eine grosse 
Anzahl neuer Stticke zu Tage, schloss aber einige von Cordes bereits 
mitgeteilte1') sowie das schon von SuriusI5) edirte Leben des h. Re- 
migiar aus. Sirmond bietet leider iiber die benutzten Codices keine oder 
ganz ungentigende Auskunft und erlaubt sich mitunter stillschweigend 
Willkiirlichkeiten, namentlich indem er selbsterfundene Aufschriften 
gibt, ohne die handschriftlichen Titel auch nur mitzuteileii 16). 

9) Encmar ,  archevbque de Reims. sa vie, aea Oeuvres, son influence. 
Keims 1869. Dieae Schrift war mir nicht zugthglich. 

10) Hincmru de Reiuis. gtude sur le IXb siecle. Paris 1875. 
11) Hincmari Rhemensis archiep. epiatolae. ed. J. Busaeus. Moguntiae 160'2. 

kl. 4. enthaltend folgende Nummern des Registrum Hincmai-i (8. unten An- 
hang VIii): 417. 495. 571. 572. 358. 387. 407. 508. 420. 

12) Opuscula et  epistolae Hincman Remenais archiep. ed. J. hrdeaios. 
Paris 1615, 40 (Reg. Hincm. nn. 282. 189. 140. 194. 204. 325. 326. 287. 3'27. 
415. 416. 410. 500. 501. 504.) 

13) Hincmari archiep. Remensis Opera. Paris 1645. 2 tomi fol. 
14) R. H. nn. 327. 410. 415. 416. 500. 501. 
15) Vitae Sanctor. Colon. 1617. tom. I, p. 185 sqq. Bessere, aber abge- 

kiirzte Ausjpbe in Bolland. Acta Sanctor. Oct. I p. 131 sqq. 
16) Es erhellt dies aus einer Vergleichung mit der Mainzer Ausgabe, 

a w  welcher er abgedruckt hqt. Vgl. auch Dümmler, die handschriftl. Ueber- 
lieferung der Gedichte aus d. Zeit d. Karolinger (Neues Archiv der Gesellsch. 
f. altere d e u h h e  Geschichtak. 1879 Bd. 4 5.247). - Der Mauriner P. Coustant 
(Vindiciae vetemm codicum confirmatae. Paris 1715 p. 7) erhebt gegen Sirmond 
den Vorwurf, dass er die bei Hinkmar vorkommenden Citate aus den patristi- 
mhen Schriften eigenmächtig nach den damaligen Vilteniusgaben gelindert habe. 
Allerdings hat  Sirmond tom. 11, p. 729 (Wiederabdruck aus Bueaeus p. 109) 
in eine Stelle aiis Leo M. ep. ad Dorum Beneventanum (Jaff6 n. 117 (195); ed. 
Bellerin. I, 733) einen Satz eingeschoben, der sich in den altem Ausgahen Leos 
findet, aber nicht bei Buys. Coustant kniipft d a m  die Vermutung, des8 er 
ein Shnlichea Verfahren auch bei andem Citaten beobachtet habe. Jedoch eine 
von mir vorgenommene genaue Vergleichung von mehr als der HBlfte der zahl- 
reichen in der editio princeps vorkommenden Vätersteilen mit deni Sirmond'- 
mhen Abdrucke hat  diesen Argwohn nicht beatetigt. Es finden sich zwar 
kleinere Abweichungen, aber dieselben sollen offenbar nur eine Verbesserung 
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Weitere Briefe Hinkmars publizirten Cellot17) und Labbe18). Von 
diesen und den durch Sirmond gesammelten Stücke11 veranstaltete 
M i g n ~ ' ~ )  eiueu neuen Abdruck, den er um die Annalen Hinkmars 
nach der Pertz'schen Ausgabeao) und um die ,Vita Remigii' nach dem 
Texte des Surius vermehrte. Auch diese Gesamtausgabe ist unvoll- 
ständig : ein Brief bei Deldande einer bei Mansi ein von 
A. Maig8) herausgegebenes Gedicht sowie mehrere öffentliche Akten- 
stücke =", die höchst wahrscheinlich aus Hinkmam Feder geflossen 
sind, wurden übersehen ; anderes ist nach ungenauen und liickenhaften 
Editionen wiedergegeben, obschon bessere längst vorhanden waren 85). 

Ueberdies ist die Ausgabe durch .Dmckfehier und willkürliche An- 
ordnung entstellt. Das auf Diözese und Kirchenprovinz Reims Bc- 
zügliche findet sich zum grössten Teile bei CfoussetSs) gesammelt. 

Für die vielen verlorenen Schreiben Hinkniars bilden die.kurzen 
Auszüge Flodoardsx7) einen wertvollen Ersatz. 

der zahlreichen Druckfehler bei Buya sein. Wahrscheinlich hat Sirmond auch 
bei der erwahnten Interpolation ein Vemehen ueines Vorgiingers angenommen. 

17) Concilium Duziacense 1. P& 1658. 40. 

18) Sacrosancta Concilia. Paris 1671. tom. ViII  p. 1789-1837. Die 
hier edirten 8 Briefe ver8ffentlichte Ecwrd, Corpus historic. med. aevi. Lip- 
siae 173:). tom. I1 p. 375-430 noch einmal als .nunc primum editee'. 

19) Cursus p~trologirte latinae. tom. 125 und 126. 
'20) Mon. Germ. SS tom. I p. 419-515. 
21) Supplem. Concil. C4all. Paris 1666. p. 179. 
22) Collectio Concilior. Venet. 1770. tom. XVI p. 584. 
23) Claeeici Auctores. Roniae 1833. tom. V p. 452 sqq. 
24) Reg. Hincm. n. 160. 284. W. 546. 
25) Wir werden uns deshalb an der Ausgabe Sirinonds halten, die im 

folgenden einfach mit ,Opp.' citirt wird. Mit Hülfe der von Migne bei den 
gr8nsern Schriften Hinkmars stets ange~ebenen Pa~in i rung  Sirmonds lassen 
sich die betreffenden Stellen auch in der Migne'schen Ausgabe leicht auffinden. 

26) Les Actes de la province eccles. de Reims. Reiiiis 1842. toni. I. - 
In einer Briiuseler Hand~chrift findet eich noch ein ungedruckter Brief Hink- 
mars (8. Archiv d. Geßellsch. f. illtere deutsche Geachichtsk. Hannover 1837. 
VII, 866), und der Pariser Codex 3549 (01. S. Martial. Lemov.) soll .Veraus 
Iiincmari (Y?) ad morum doctrinam pertinentesY enthalten (8 .  Dümmler a. a. 0. 
S. 538 n. VI). 

'Li) Historia Reniensin ecclesiae, deren 3. Buch ausschfiesslich der Ge- 
schichte Hinkniars gewidmet ist. Die bisherigen Editionen von Sirmond (Paris 
1611), Colvenbre (Duaci 1617), Migne (Patrol. lat. tom. 185 - Abdruck des 
Colvenirre'acheri Texteri), Le Jeuue (Reime 1854 2 voll.) sind jetrt durch die 
jiingst ervchienenc von Heller und Waitz benorpte Ausgabe (Mon. Cfcrni. SS XIII, 
412-5991 Oberholt. Wir werden stets nach der letzteren citiren. 
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UNlVERSlTY 

- .- 

Von Hinkmrtrs Anfangen bis zum Koblenzer Frieden und 
der Synode von Tousy (860) - Zeit der Befestigung seiner 
Stellung in Reims, des wachsenden politischen Einfiusses 

und der dogmatischen Kampfe. 

1. Kapitel. 

Die Jugend Hiiikmars und sein Leben bis zur Besteigung 
des erzbischöflichen Stuhles (846). 

Wie bei so nirrnchen geschichtlich bedeutenden Männern beginnen 
erst seit dem Eintritte Hinkmars in das öffentliche Leben die Quellen 
über ihn in reicherer Fülle zu fliessen. Selbst Flodoard, welcher im 
Reimser Sprengel und nur 12 Jahre nach dem Tode des Erzbischofs 
geboren wurde, weis  von den vier ersten Jahrzehnten nur wenige 
Zeilen zu berichten'), neben denen hie und da eine Urkunde oder 
eine zufhllige Bemerkung in Hinkmare eigenen Schriften kargen Auf- 
schluss gewehrt. 

Die Stätte seiner Geburt lässt sich niqht genau ermitteln; wahr- 
scheinlich ist sie in den nordöstlichen Gauen Frankreichs zu suchen =), 
in denen noch vor Chlodovech die salischen Franken festen Fuss 
-- 

1) Hiat. Rem. eccl. 1. 3 C. 1 p. 475. 
2) Die lotharischen Bisch6fe (ep. ad Hincm. Mami XV, 645) werfen ihm 

vor, daas er vor ueiner Erhebung der Reimser K i r c h e  nicht angeh6rt habe. 
Hiltte er nicht einmal durch seine Geburt dieser P r  ov i n z , die sich damals 
von der Mame b i ~  zur K b t e  des Kanals erstreckte, angebort, so hätten sie 
diea gewiss hervorgehoben. Hinkmars gleichnamiger Neffe stammte aus der 
Gegend von Boulogne-sur-Mer, weshalb Mabillon, Annal. ordin. S. Benedicti 
1. 21) n. 46 (Parie 1704. toin. 11 p. 484, nach welcher Ausgabe in der Folge 
stets cjtirt wird) glaubt, dass auch der Oheim dort geboren ~ e i .  Unsere Ver- 
mutung wird durch die Thataache bestilrktt, dms Hinkmar in fdhester Jugend 

- . dem Kloster St. Denis bei Paris iibergeben ward. 



Geburt. 

gefasst hatten. Ai18 diesem Grunde dfirfen wir mutmasen, dass echtes 
Frankeriblut in seinen Adern floss. Er gehörte einem edle11 und be- 
gUterten Geschlechte ans) und zählte zu seiner Verwandtschaft die 
Grafen Bertram von Tardenois4), dessen Grafschaft von Westen an 
den Reimer Sprengel stiess, und Bernhard von Toulouse, den Sohn 
des Raimiind und der Berteizs). Von seinen nähern Angehörigen 4 
kennen wir einen Neffen, den jiingern Hinkmar, ferner eine Schwester 
Hildegundis, deren Sohn oder Schwiegersohn mit Namen Evrard, der 
Eigengut in Alamannien besass 6), und einen Sigebert, den Sohn einer 
Schwester des jfingern Hinkmar I ) .  Von einem Geschwisterkinde des- 
selben Neffen ist allein der Name Anselmua aufbewalirt R), und voii 
Hinkmars Matter w k n  wir nur, dass sie in der ersten Hiilfte des 
Jahres 859 aus dem Leben schiedg). 

Wsun sein Geburbjahr anziisetzen ist, bleibt ungewiss 1°). Je- 
doch duden wir schliessen, dass seine Kindheit noch weit in die Re- 
gierungszeit Karls des "grossen Kaisers', wie er selbst ihn nennt "), 
zurückreicht, da sein Lehrer ihn schon i. J. 822 dauernd mit sich 
an den Kaiserhof nehmen konnte. 

Frühzeitig ward der Knabe dem Stifte St. Denis zur Erziehung 
anvertraut und wahrscheinlich gleich anfanga fUr das Mönchsleben 
bestimmt ls). Daher genoss er den Untemcht wohl nicht wie jene 
- . . . . . 

3) Flod. 1. C. Mansi XVI, 665. Lupus, ep. 4'2 ad Hincui. Ofigne 119, 
col. 50'3 B.): Nobilitatem v e s t m  generositatis - in vobis e t  nobilitaa et  
sapientia convenerunt. 

4) Flod. 3,26 p. 545. 
5) Ib. p. 543. Vgl. Mabillon, Annal. 1. 29 n. 46. 1. 35 n. 104. (t. 11, 

p. 482. III, p. 97.) Dieser Bernhard, der von Mitte der sechziger bis Ende der siebziger 
Jahre Graf von Toulouse war (8. Anhang VIII, N. 134) ist wohl zu unterscheiden 
von dem gleichnamigen Markgrafen von Gothien und dem Grafen k r n h a r d  von 
Auvergne, dem Sohne des Kkmmerers Bemhard, vgl. Hincm. Annal. a. 868 und 
872 (Mon. Germ. SS. I, 480. 493). 

G) Flod. 3,28 p. 553. 
7) Mansi XVI, 8'34 
8) Opp. 11, 413. 
9) Sie erlebte die Erhebung ihrea Enkels auf den Stuhl von Laon, die 

anfangs 858 stattfand (8. unten Kap. 14 N. 23) um mehr als 1 Jahr und I 

4 Monate (Manai XVI, 665). 
10) Aeltere und neuerc Fomcher, z. B. Gess a. U. 0. S. 1 ; GMrer, Gesch. d. 

ost- U. weatfr. Carolinger. Freiburg 1848. I, 137; Hefele, Conciliengeech. Freib. 
1879.2. Aufl. (nach der immer citirt werden wird) IV, 112 ; V. Noorden a. a. 0. S. 2 
nehmen ~llgemein, aber ohne einen bestinimtan Grund anzugeben, das J. 806 an. 

11) opp. I, 612. n, 206. 
12) Opp. 11, 304. Flod. 3, 1 p 475: A pueritia in monaateno . . . . 

monesteriali religione nutritus. Leo 1V. ep. ad omnes episc. Gaiiiar. (Die Papat- 
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Jtinglinge, die eich dem Stande dea Weltklerus oder der Laien wid- 
men wollten. in einer besondern Schule ausserhalb der Klt tus~r '~) ,  
sondern in der eigentlichen Klosterschule. Es war eine altberfihnlte 
Abtei, in der Hinkmar seine Jugendbildnng erhielt, die Stitte, wo 
die gallische Kirche in treuer Verehrung die Leiber ihrer gefeierten 
ersten Glaubensboten hfitete. Ihre Anfinge verlieren sich im Dunkel 
der Vorzeit, aber mit dem anhebenden 7. Jahrhundert tritt sie als 
der bevorzugte Schlitzling merowingischer Könige in der Geschichte 
hervor, und zur Zeit, als Hinkmar sich ihre Pforten öffneten, zählte 
sie vielleicht zu den reichsten, jedenfnlis zu den angesehensten Klöstern 
im Frankenreiche 14). Jedoch' unter dem ä a w r n  Glanze war der Eifer 
der Söhne des h. Benedikt erkaltet, und die Zucht wie in manchen 
Schwesterabteien in so hohem Grade verfallen, dass die Mönche ihre 
Ordensregel verlasen hatten und nur mehr nach Art der Kanoniker 
lebten 16). In St. Denis scheint das Uebel besonders tief eingedrungen 
zu sein; denn die Betufihnngen des Kaisers Ludwvig und der beiden 
grossen Bef6rderer der Klosterverhesserung, der Aebte Benedikt von 
Inden und Arnulf von Hermoutier, erwiesen sich hier als erfolglosl~. 
Und schon damals mag der Gedanke. dereinst zur Erneuerung des 
klösterlichen Lebens in seinem Stifte beizutragen, den wir Hinkmar 
nachmals verfolgen sehen, die ersten Wurzeln in seiner Seele geschlagen 
haben. Jedenfalls aber ist dar Hingen des alten Ordensgeistes gegen 
weltliche Erschlailung nicht ohne Einflw auf seine Charakterbildung 
geblieben, da die seltene Willensstarke, der nie erkaltende Eifer für 

briefe der bnttischen Sammlung. Neues Archiv f. alt. deutsche Geschichtskunde. 
Bd. 5, Hannov. 1880, 8. 390 f) bemerkt zwar: Relatum eat apostolatui nostro, 
quod dum Hyncmanie C 1 e r  i C O  r u  m haberet habitum , monachicam elegisaet 
vitam; aber dieses Zeugnis stützt eich auf Berichte, die dem Papste vonseiten 
der heftigsten Gegner Hinkmare geworden waren, um ihn zu verunglimpfen 
(vgl. unten Kap. 3.) und die wohl auf die Thatsache angespielt hatten, dass, 
als H. zu St. Denis eintrat, dort die M6nche nur mehr die Kieidung der Ka- 
noniker trugen, wa~ er selbet (1. C.: sub canonico hebitu educatus) bestätigt. 

13) Vgl. Simson, Jshrbb. d. fränk. Reiche unter Ludwig d. F. Leipzig 
1874. I, 86. 

14) Vgl. Felibien, Hiat. de l'ubbaye royale de Saint-Denys. Pans 1706. 
p. 8 suiv., p. 71. Die Urkunde fiber die Gfiterteilung zwischen Abt Hilduin 
U. den MUnchen ib. Preuves n. 72. 

15) Ib. p. 68. Simson a. a. 0. I, 84. 145. Mabillon Annal. 1. 29 n. 46 
eq. (11, 482) sucht den gänzlichen Verfall der Regel zu bestreiten und vermutet, 
Hinkmar sei wirklich nur Kanoniker gewesen, etwa bei St. Paul. Dem stehen 
aber die Zeugnisse Flodoards (s. ob. N. 12) .U. Hinkmare (opp. 11, 304: Con- 
ver e i s  autem ad regularom vitam et hl~bitum fratribue) entgegen. 

16) Simon a, a. 0. I, 143. 
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kirchliche Zucht und Ordnung und der ernst-asketische Zug, der von 
den Jtinglingsjahren an durch das ganze Leben des Mannes geht, 
auf eine frühe Schule von Erkhrungen und Prafungen hindeuten. 

Einen ausgezeichneten Lehrer fand er an Hilduin, der seit 
d. J. 814 als Abt die Brüder leitete. Dieser Mann verdiente es, dass 
der Zögling noch in1 Alter seiner als des .ErziehersY in dankbarer 4 
Liebe und mit gerechtem Stolze gedachte1'); denn er gehörte in der 
That was Gesinnung und Gelehrsamkeit, staatsmännische Befahigung 
und Thatkraft angeht, zu den Besten und Angesehensten des Landes la). 

So edle und feiu gebildete Männer wie Servatus Lupus, der bewun- 
dernde Schüler der klassischen Meister des Altertums, und Walahfrid 
Strabo, der liederkundige Mönch von Reichenau, schauten mit Ver- 
ehrung zum Abte von St. Denis empor 1°). Später selbst schrift- 
stellerisch thätig genoss dieser die Freundschaft der ersten literarischen 
G r b e  jener Zeit, des Fulder Abtes Hraban, der auf dem Gipfel seiner 
theologischen Berühmtheit stehend es nicht verschmähte. ihm seinen 
Kommentar zu den Büchern der Könige zu tiberreichen Y O ) .  Kaiser 
Ludwig, in der Achtung und Wertschätzung geistig bedeutender 
Männer seinem erlauchten Vater nicht unähnlich, würdigte den Mönch 
seines ganz besondern Vertrauens, rief ihn an den Hof und erhob ihn 
zur Würde des Erzkapellans. 

Dieses Ereignis, das die Klostergeschichte zum J. 822 zu ver- 
zeichnen hatte, bildet zugleich einen bedeutungsvollen Wendepunkt 
im Leben des jungen Hinkmar. Denn die Zuneigung, welche der 
Meister zu seinem empfänglichen Schiller hegte, die glänzenden An- 
lagen und die adelige Herkunft des bereits zum Jtinglinge gereiften 
Knaben bewogenx1) Hilduin, ihn sofort") mit sich nach Aschen an 
das Hoflager zu nehmen, um seine weitere Erziehung selbst in der 
- -  - 

I 

17) Msnei XV, W. 
18) Tranel. S. Sebaatiani e t  S. Gregorii. (Bouquet, Recueil des hietoriens 

des Gaules. Paris 1738-65. VI, 320) nennt ihn ,abbatem reverentiesimum, virum 
quoque omni probitatie genere permodeetum omnique sagacitate et  industria 
praeditum, iustitis conepicuum, sanctitate praeclarum.' 

19) Lup. ep. 95 U. 110 (Migne 109, col. 1127). Walahfrids Versm de 
imagine Tetrici (ed. D b m l e r ,  Zeitschr. f. deutsches Altert. Bd. 12 S. 461 ff.) 
und Dankgedicht an Hilduin (Migne 114, 1098). Letzterer war G6nner und B 4  
schützer des jungen Dichters, den er dem Kaiser empfahl. Vgl. Ebert, Allg. 
Gesch. d. Literatur d. Mittelalt. im Abendlande. Bd. 2. Leipzig 1880. S. 147. 

20) S. Kunstmann, Hrabmus Maurus. Yainz 1841. S. 72. 
21) Flod. Y, 1 p. 475. 
28) Opp. 11, 837. Ende 829 oder Anfang 830 verliess Hinkmar den Hof, 

vgl. unten. 
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Hand zu behalten und ihm Gelegenheit zu geben, unter seiner Lei- 
hing höhche Art und die Grundsätze karolingischer Staahkunst 
kennen zu lernen. 

Ludwig d. F. hatte dem Hofe bis damals noch ziemlich den 
Glnnz aus den ruhmreichen Tagen seines Vaters zu erhalten gewusst. 
Wenn er nuch diesem bei weitem nicht an Herrschergenie und Pestig- 
keit im Wollen und Handeln vergleichbar war, vielmehr das GemM 
und die Neigung zu ~ r ö m m i ~ k e i t  und asketischem Leben bei ihm 
überwogen, so war doch e i n e s  als ungeschmälertes Erbe auf den 
Sohn tibergegangen, die Liebe zur Wissenschaft und Literatur. Weniger 
scheint der geistlichen Richtung des Gemahles die Kaiserin Judith 
gehuldigt zu haben, die uns von Zeitgenossen als eine Frau von blen- 
dender Schönheit und reizender weiblicher Anmut, aber auch von 
hoher geistiger Begabung und selbst musilralischer Bildung gmchildert 
wirds8). In dieser Welfin panrte sich zudem feurige Gemtitsrrrt mit 
fsst männlicher Willensstirke, das tseschick den Kaiser zu beherrschen 
mit brennendem Ehrgeize : alles Fähigkeiten, die Fürst und Volk 
nicht zum Heile dienen sollten. Um das Herrscherpaar bewegte sich 
ein Kreis auserlesener Männer. Vor allen ragen drei hervor: Ein- 
hard, der ehrwiirdige Alte aus' dem Gefolge des Possen Karl, der 
sittenstrenge und gelehrtes Streben fördernde Helisachar, ein ver- 
trauter Freund und Geistesverwandter des h. Beiiedikt von Inden, 
und der greise Adalhard, den vor kurzem die Gnade Ludwign aus 
siebenjiihriger Verbannung zurtickberufen hatte, und dessen hehre Ge- 
stalt gmehen zu hahen, Hinkmer noch als Greis sich rUhmt *'). -4iich 
die trefflichen Halbbrüder des Kaisers, Drogo und Hugo, waren nach 
langer Ungnade eben wieder in die Pfalz zurtickgekehrt und erfreuten 
sich der Gunst ihres königlichen Herrn. 

Obgleich diese Maniier nicht den Trägern jener berühmte11 Na- 
men, die einst im Aachener Palaste gliiniten, an die Seite zu stellen 
sind, 80 mussten doch tseist und Charaktergrösse sie zum Mu~ter für 
den jungen, strebsamen Mönch von St. Denis machen. Freilich wie 
weit der persönliche Einfliiss ging, den sie auf ihn ausfihten, wissen 
wir nicht; aber was er von der Huld erzählt, die ihm der Herrscher 
selbst bewies, l h t  uns ahnen, dass er auch mit jenen Häteil der 
Krone in sehr vertrautem Verkehre gestanden hat. ,Acht Jahre 
lang', berichtet Hinkxnar, .vertraute Liidwig mir sein Innerstes un- 
bedenklich an' s5), woran man ermessen kann, welches staunenswerte 
- - - - - 

28) Vgl. Simson a. a. 0. I. 146 f. 
24) Opp. 11, 206. 
25) Opp. 11, 837. 
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Maass von Achtung der JUngling dem ernsten '~üta ten  eingeflösst 
haben muss, lind wie nahe verwandt sich die beiden Herzen mögen 
gefühlt haben. 

Welches die Stellung war, die Hinkmar in der Rangordnung 
des Hofes einnahm, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Dass er 
ein eigentliches Amt in der Pfalz bekleidet habe, lässt sich bei seiner 4 
Jugend kaum annehmen; er wird vielmehr zu der Klasse derjenigen 
gehört haben, welche in der Umgebung des Kaisers ihre politischen 
Lehrjahre bestanden und als .SchIilera bezeichnet wurden Ob er 
den Unterricht in der Hofschule genossen hat, der zu Ludwig d. F. I 
Zeit noch manche hervorragende Manner ihre Bildung verdailkteii, 
und die noch keineswegs ganz verfallen war a7), wenn ailch die frühere 
Blüte mehr und mehr schwand, mag dahin gestellt bleiben. So viel 
aber ist gewiss, dass er mit wissenschaftlichen Studien eifrig beschäftigt 
war. Damals hat er die karolinischen Bücher kennen gelernt und 
studirtP8), daniah wohl auch die erde Grundlage für seine eingehende 
Kenntnis des geistlichen und weltlichen Rechtes gelegt, der karolin- 
gischen Gesetzgebung sowohl als der römischen Rechtsquellen, wozu 
ihm die Hofbibliothek reiche Schätze bieten konnte. Vorzüglicli aber 
hat er der Erlemung des praktischen Dienstes, wie er von den W b -  4 

denträgern des Staates und der Kirche gefordert ward, seine Zeit qe- 
widmet. Es liegt die Vermutung nahe, dass er zu diesem Zwecke 
gerade Hilduin beigesellt war, dessen Amtsgeschäfte sich bmnders 
eigneten, um einen jungen Mann für den Eintritt in die hohe frän- 
kische Geistlichkeit heranzubilden. Denn der Erxkapellan war nicht 
ollein das Haupt der zahlreichen Hofgeistlichkeit und persönlicher 
Ratgeber des Fürsten, sondern auch eine Art Minister der geistlichen 
Angelegenheiten, durch dessen Hand alle wichtigeren kirchlichen Dinge 
des weiten Itrjiches gingens #). 

Neben der Aneignung der nötigen Gteschaftsgewandtheit fand 
Hinkmar Gelegenheit, sich von Rltern Miinnem in das Verstiindnis 
der p w e n  kirchlichen und politischen Ereignisse aus der Regierungs- 
zeit Kar1 d. G. einführen zu lnssen. So erzählt er selbst, wie er 

26) Hincm. De ordine palatii C. 28 (opp. 11,211): Alter ordo per aingula 
ministeria discipulis congruehat, qiii magietro srio singiili adhaerentes et ho- 
norificsbant et honorificabantur, locisque singulis euis prout opportunitas occur- 
rebat, ut a Domino videndo vel aiioquendo consolarentur. 

25) Vgl. Simson a. a. 0. 11, 255 ff. 
28) Opp. I1, 457. 
29) Opy. 11, 206. ~ q .  Vgl. Waitx, DeuLqche Verfwsungn~eecli. Kiel 1860. 

111. 434 ff. 
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Schilderungen der Frankfurter Synode gegen Felix von lJrgel aus 
dem Munde solcher vernommen, die persönlich daran teilgenommen 
hattena0). Eine genaue Kenntnis des von Karl d. G. geschaffenen 
Staatsorghnisrniis gewährte 'ihm das Werk Adalhards über die Hof- 
ordnung, welches die Gliederung des hohen Beemtentums und den 
Geschäftsgang bei der obersten Verwaltung des Reiches darstellte. 
Er las und schrieb es zu seinem eigenen Gebrauche abs1). 

Von weit grösserer Bedeutung aber war frir den dereinstigen 
Berater des westfriinkischen Königs der tägliche unmittelbare Einblick 
in derr Getriebe der praktischen Politik, die gerade in den Jahren 
820 bis 830 sich in der Aachener Pfalz' sehr lehrreich, getragen von 
tiefen prinzipiellen Gegensätzen und reich ,an wichtigen Vorkomm- 
nissen entfaltete. Den damaligen Beratungen und Verhandlungen 
wohnte Hinkmar bei und lauschte den Erörterungen erfahrener Staab- 
männer, welche die traditionellen Grundsätze der Vorfahren aufrecht 
erhalten woliten '). Die diplomatische Gewandtheit und der politische 
Scharfblick, den wir an dem nachmaligen Kirchenfürsten bewundern, 
mögen bei solchen Gelegenheiten geweckt und gefördert worden sein. 
Auch die kirchlichen und politischen Ideale, die er im spätem 
Leben verfolgte, stehen in innerem Zusammenhange mit den Bestre- 
bungen, die in jener Zeit xu Tage traten. Darum lohnt es sich, einen 
Blick zu werfen auf die Parteien und ihr Ringen, umsomehr als 
letzteres zu Katastrophen trieb, welche ' den Erzkapellan zum Shirxe 
brachten und damit auch seinen Schützling aus dem wirren Treiben 
des Hofes in die stille Zelle von St. Denis zurtickführten. 

Nachdem es Karl d. G. gelungen war, die fränkischen Stiimme 
unter e i  n e m Sceptei zu einigen und durch die Gewalt seiner Waffen 
in Verbindung mit weiser Stt&skunst die Grenzen des Qeaamtreiches 
f& soweit auszudehnen, als christliche Sitte und katholischer Glaube 
unter den Völkern des Abendlandes herrschten, keimte in den Ge- 
matern die Idee auf, devs die Einheit des Keichm von der Einheit 
der Kirche unzertrennlich sei. Das wieder aufgerichtete Kaisertiim 
und ein glticklichm Geschick, welches von den drei Söhnen äarls  
zwei vor der Zeit ins Grab steigen und den e i n e n  die Herrschaft 
als  ungeteilt^ Erbe antreten lieas, schien jenen] Gedanken das Siegel 
der Bestätigung aufzudrücken und ihm Gültigkeit für alle Zukunft 
zu verleihen. ,Wie man auf den Papst als des e i n  e geistliche Ober- 

30) Hincm. De praedeat.. praef. (opp. I, init.) 
31) Opp. n, 206. 
32) oPp: 11, 201. 
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haupt der Erde zu blicken pflegte, so wollte man fiir alle Zeit auch 
nur e i n e n  weltlichen Herrn an ihrer Spitze erblicken; er sollte die 
Kirche vor Spaltung und das Volk vor innern Zerwürfnissen bewahren, 
sollte auf der Bahn Kar1 d. G. zum Ruhme Gottes und zum Heile 
der Menschheit weiter schreiten."') In der Familie Ludwig d. F. 
aber, dem drei kräftige Söhne lebten, schien die rtiuhe Wirklichkeit 
das politische Ideal zerstören zu wollen. Um diese Gefahr abzuwenden, 
bildete sich allmählich unter den Grossen eine mächtige Partei, welche 
sich die Erhaltung der Reichseinheit zum Ziele setzte und auf dem 
Wege verfassungsmässiger Festsetzungen den alten staatsrechtlichen 
Grundsatz der Teilung überwinden zu können hofftea4). An ihrer 
Spitze standen die einflussreichsten Nänner des Hofes, den Kern aber 
machte die hohe Geistlichkeit aus und besonders jener Teil derselben, 
der eifrig filr kirchliche Reformen arbeitete und namentlich die Zurück- 
ershttung des entfremdeten Kirchengutes anstrebte 85). In Erwägung, 
dass eben durch Kitrls Einigungswerk auch die einzelnen friinkischen 
Kirchen unter einander lind niit dem geiiieinsarneii Staatskörper in 
lebensvollen Zusammenhang getreten waren und aus demselben mimeist 
die Kraft zu reformatorischem Wirken gesogen hatten, glaubte11 jene 
growfränkisch Gesinnten durch ein Zerreiasen dieaes Gefüges eine 
schwere Gefährdung der kirchlichen Interessen, eine Zurückdriingung 
auf eine frühere Entwicklungsstufe befürchten zu müssen ' 6 ) .  Aiich 
entging ihnen der Umstand nicht, dass durch eine Zersplitterung der 
Wehrkraft des Reiches die Sicherung der Grenzen sehr erschwert, 
wenn nicht zur Uiimöglichkeit würdea7) ; und wieviel Wahrheit diesem 

.%) Wenck, Das friink. Reich nach d. Vert.rugc voii Verdun. Leipxig 
1851. S. 15. Vgl. Wnite n. n. 0. IV, 564. 

34) Vgl. hieriiber U. in Bezug auf das Folgende Simson a. a. 0. S. 100 f?' 
35) Vgl. Waitz a. t ~ .  0. S. 561 ff. Im J. 822 niacht Erxh. Agobard von 

Lyon, einer der thiitigsten Ftirderer der Einheitsbcstrebungen, schon eiiien leisen, 
wenn auch erfolglosen Versuch, die allgemeine Restitiition der Kirchengiiter 
herbeizuffihren, Vgl. Simson a. n. 0. 

36) Divisio imperii (Mon. Germ. LL 1, 198): Ne forte hac occasione (d. h. 
bei einer etwaigen Teilung des Reicheß) scandaliim in s. ecclesis oriretur et 
offensain illius, in C U ~ U R  potestnte oninium iura regnorurn consistunt, incurrere- 
niun. Spilter macht die Vrrsamnilung von Compiegne geltend: Propter pacem 
et unanimitatem imperii eccleeiaeque tranquillitatem (LL I ,  3G7). Paschasiua 
Radbertun, der eifrige Lobredner dieser P ~ r t e i  sagt: Voluit (Wulu), ut u n i t a ~  
et dignitaa totius imperii mnneret ob defensionem patriae et  ecclesiarum libe- 
rationem, ob integritatem rerum et dispensationem facultatuni eccleeiaruni (Vita 
Walae 2, 10. Mon. Oerni. SS. 11, 575). 

37) Vita Waliie 2, 7. 1. C. p. 551. 



Reichsteilung. 17 

Gedanken innewohnte, haben die unaufhörlichen Einfiille der Nor- 
mannen und Sarazenen, die zurückzuweisen keiner der Könige allein 
im Stande war, nur zu klar bewiesen. 

Die Häupter der Partei waren rastlas thätig, ihre11 Pliineti den 
Erfolg zu sichern. Auf dem Aachener Reichstage V. J. 817 wurde 
ein Hausgesetz erlassen über die Teilung des Reiches nach des Kaisers 
Tode. Der erstgeborene Lothar sollte Erbe der kaiserlichen Krone 
sein und ward sofort zuni Mitkaiser erhoben und gekrönt, obschon 
er die Mitherrschaft thabächlich erst i. J. 825 erhielt. Für Pippin 
wurden Aquittinien und Waskonien, die Mark Toulouse und einige 
Grafschaften in Burgund und Septimltnien bestimmt, während Ludwig 
Baiem mit der Ostmark, Pannonien und Kärnten zugesprochen wurden. 
Daniit erhielten die jüngem Söhne nicht niir Reiche, die gegeniiber 
dem Anteile des ältem Bruders einen sehr mh igen  Umfang hatten 
und wegen ihrer Unsicherheit als Grenzgebiete es nicht leicht zu einer 
grössem Machtentfaltung kommen liessen, sondern ihre Stellung wurde 
auch rechtlich beschriinkt. Sie waren Unterkönige, deren Gewalt die 
Mitte hielt zwischen Souveränetät und Statthalterschaft und eine eigeri- 
tlimliche Mischung aus beiden darsteilte : sie besassen die Gerichts- 
hoheit, und die Einkünfte. ihres Gebietes flossen ihnen unmittelbar zu, 
dagegen sollten sie Uber Krieg und Frieden nicht ohne den Kaiser 
entscheiden und keine Gesandtschaften aiiswärtiger Fürsten selbständig 
empfangen können. Die wichtigste Bestimmung aber war, d m ~  nach 
dem Tode eines der jungem Brüder dessen Land nicht wieder geteilt, 
sondern nur auf e i n e 11 seiner Söhne vererbt werden durfte, und das ,  
wenn er oline rechtmässige Nachkommen sterben sollte, sein Gebiet 
an den Kaiser zurückfallen mussteae). Vier Jahre später wurde dieses 
Gesetz auf den Tagen zu Nimwegen und Diedenhofen von den Grossen 
feierlich beschworen. Damit ' jedoch dem eben geschaffenen Werke 
von dem schwankenden Charakter des Kaisers keine Gefahr erwüchse, 
galt es, ihn mit Männern zu umgeben, die entschieden der Richtung 
jener Partei huldigten. Man verstand es bei Ludwig durchzusetzen, 
dass das Brüderpaar Adalhard und Bernltr, die dem karolingischen 
Hau? entstammten und in der politischen Schule Kar1 d. G. gebildet 
waren, sowie die Hiilbbrlider des Kaisers, Drogo lind Hugo, aus der 
. -- 

38) Divis. imper. (LL I, 198-200). Auf diesem Reichstage wurde nucli 
irn engsten Zusammenhange mit dem Reformprogramme der Partei die Bene- 
diktinerregel durch den h. Benedikt von Aniane [Inden) erläutert und eine 
80 Kapitel umfwsende Ergänzung (Capitula monachorum; LL I, 200-204) hin- 
zugefügt, während dem Diakon Amalarius von Metz eine Revision der Regel 
fb Kanoniker und Kanonissen übertragen ward (vgl. Simson I, 91 ff.). 

S C h r ll r r  , Hinkmar von Reims. 'L 
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Verbanniing zuriickberufen wurden. Zu gleicher Zeit nahmen aiich 
die kirchlichen Reformgedanken, besonders die auf geistige Hebung 
des Klerus gerichteten bestimmtere Gestalt an. 

Als ein Glied in der Kette, mit welcher man den Kaiser für 
immer an die groasfränkische Idee zii fesseln gedachte, und als irn 
Zusammenhange stehend mit dem siegreichen Hervortreten der uni- 

4 
taristischen und kirchlichen Bestrebungeii ist auch die Berufung Hil- 
duins als Erzkapellans aufzufassen. L)er Abt von St. Denis war zu 
einem der vornehmsten Träger der neuen Politik ausersehen. Wurde 
nun Hinkmnr gerade an jenem Zeitpunkte, wo die Einheitsmänner 
auf der Höhe ihrer Macht standen, in da3 Hoflehen eingeführk, und 
trug sein väterlicher Gönner und Beschützer so ausgeprägt jene Rich- 
tung zur Schau, so ist es kaum mehr unwahrscheinlich, dass auch 
der JIingling in jenem Geiste seine politische Erziehung erhieltBs). 
Und wenn wir aus den Grundsiitzen seines spätern Lebens einen Bück- 
~chluss machen dürfen, so erhebt sich diese Vermiitung fast ziir Ge- 
wissheit. Denn nichts lag ihm bis ziini Ende seines Wirkens so selir 
ain Herzen als die Liiiihrung und Kräftigung der Cfeistlichkeit, die 
Beförderung der Macht iind Unabhiingigkeit der Kirche; und nachdem 
der Zerfall der Mounrchie Karl d. G .  eine vollendete Thatsache ge- 
worden war, hielt er doch an der idealen Einheit der drei Reiche 
als des Gaarntimperiums der Christenheit fest und hob mit Nach- 
druck die glücklichen staatlichen Zustände jener Zeit hervor, in der 
ein Einziger in fränkischen Landen dar Scepter führte. 

Die Einheitspartei hatte in ihren Berechnungen einen Umstand 
uusser Acht gelassen, nämlich dass dern Kaiser ans der i. J. 819 ge- 
schlosseiien zweiten Ehe mit Judith ein vierter männlicher Sprosse 
gwhenkt  werden könnte. Diese Möglichkeit wurde i. J. 823 durch 
die Geburt Karls, der nachmals den Beinamen des Kahlen erhielt, 
zur Wirklichkeit. Es war ein Familienereignis, dw folgenschwer wie 
wenige in der Geschichte geworden ist. Denn die m~itkrliche Eitel- 
keit der Kaiserin war nun gereizt, und mit all' der Klugheit und 
Zähigkeit, welche der Frau eigen ist, entwarf und verfolgte sie ihre 
Absicht, die Abmachungen des J. 817 umziistossen, um dem Nach- 
geborenen einen möglichst Krossen Teil vom viiterlichen Reiche zu- 
zuwenden. Allerdings in den nächsten fünf Jahren hören wir iioch 
nichts, was auf innere Kämpfe und veränderte Eidlisse nm Hofe 
schliessen liesse, sei M das9 Judith den Augenblick noch nicht für 

39) Auch Ofrorer a. e. 0. I, 137 ist der Ansicht, dass Hinkmar im Herzen 
der Einheitspartei zugethan war. i 
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gekommen erachtete, sei es dass die Gegner die Gefahr zu gering 
anschlugen, um beizeiten Vorkehrungen zii treffen. Seit dem J. 828 
aber folgten die SchlÄge der Reaktion rasch aufeinander. Der bisher 
vielverm6gende Graf ~ a t f r i d  und Hugo, der Schwiegervater des jungen 
Mitkaisers , wurden gesturzt und ihrer Lehen für verlustig erklirt, 
augeblich zwar zur Strafe ffir ihre Nachlässigkeit in der Verteidigung 
der spanischen Mark, in der That aber wohl aus tiefer liegenden 
politischen Gründen. Auf dem Wormser Reichstnge (829) ward dann 
dem erst sechsjährigen Kar1 Alemannien, Elsass, Kiirrätien und ein 
Teil von Burgund Ubertragen. Diese doppelte Kränkung fiir den 
erstgeborenen Lothcrr war zu tief, als dass sie ihn nicht ziim offenen 
Bruche mit dem Vater hätte treiben müssen, infolge dessen er der 
Mitregentschaft beraubt und nach Italien verwiesen wurde. Grollend 
verfolgten Adel lind Geistlichkeit diese Vorgange. Ersterer, weil der 
Graf Bernhard von Barcelona, ein eifriger Parteigänger Judiths, der 
eine Kühnheit und Thatkraft besass, die bis zur Gewaltsanikeit ging 
- Hinkmar bezeichnete ihn kurz als ,Tyrennen"O) - die Mtinner 
der alten Partei zuriickzudriingen wusste und dafür die Brüder der 
Kaiserin, die Welfen Konrad und ft~idolf, zur Macht erhob; die Bi- 
schöfe, weil sie bei Ludwig mit ihren allzu berechtigten Klagen Uber 
die traurige Lage der Kirche41) ein taiibes Ohr fanden. 

Unter solchen Umstinden reiften die Dinge schneller, als der 
Herrscher es ahnen mochte, zum Bürgerkriege. Schon in den Fasten 
830 zog Pippin mit Heeresrnacht und umgeben von den aufrühre- 
rischen Grossen, die sich ihm namentlich aus Westfranken angeschlossen 
hatten und unter denen sich auch der Erzkapellnn Hilduin befand, 
gegen den Vliter heran. Dass der jiinge ~ inkni t r r  hierin dem Bei- 
spiele des Meiste13 folgte - die Quellen schweigen Uber seine da- 
malige Stellung - ist nicht anzunehmen, d t ~  er bald darauf, wie wir 
eehen werden, noch in hoher Gunst bei Ludwig steht und viele Jahre 
nachher noch jene ~ rn~ i i rungen ,  mit deii schiirfsten Worten tadelt"). 
Trotz seiner innern Uebereinstiminiing mit dem politischen Standpunkte 
seines Abtes durfte ihn seine legitimistische Gesinnung, von der er 
apiiter mehr als einmal glänzende Proben abgelegt hat, sein feines 
Geftihl fIir b c h t  sowie sein vertrautes Verhiiltnis zur Pemon des 
Ffirsten von einem solchen Schritte xurlickgehalten haben. Und 
dizss in der That die Bahn, welche die Königssöhne und ihre An- 
-- -- 

40) Annal. a. 864 (Mon. Germ. SS. I, 466). 
41) Das Pariser Koncil V. J. 8'29 entwirft ein abschreckendes Bild von 

den damaligen kirchlichen und sittlichen Zustanden (Mensi XIV, 529 sqq.). 
42) Opp. 11, 128. 

2' 
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hänger betreten hatten, eine verderbliche war, haben nachmals die 
zwar unblutigen aber schmachvollen Vorgänge aiif dem Lügenfelde 
und der noch schmachvollere Tag von Compiegne, wo der unglück- 
liche Kaiser entthront und aufs tiefste gedemtitigt wurde, gezeigt. 
Ftir jetzt gelang es diesem noch einmal, mit Unterstützung der ihm 
grösstenteils treu ergebenen deutschen Arhtokratie bald die Ober- 
hand zu gewinnen. Und hiermit treten auch die Geschicke Hink- 
man  wieder deutlicher in den Berichten hervor. 

Hilduin war im Oktober 830 auf der Reichsversammlung zu 
Nimwegen dem Verbote seine3 kaiserlichen Herrn entgegen trutzig 
mit bewaffneter Begleitung erschienen. Zur Strafe dafür traf ihn 
das Los sofortiger Verbauuung: in einem Soldatenzelte sollte er bei 
Paderborn den Winter zubriugen4$). Schon bald aber scheint dieses 
harte Urteil dahin gemildert worden zu sein, das3 ihin gestattet wurde, 
in der sächsiechen Abtei Korvei seinen Aufenthalt zu nehmeii"). 
Hinkmar, der damals wieder im Kloster bei Paris weilte, entschloss 
sich in treiier Anhänglichkeit freiwillig das Geschick mit seineiri ver- 
ehrten Lehrer zii teilen, lind folgte unter Zustiuiniing eeities Bischofs 
und begleitet von den Segenswünschen der Brüderschaft ihn1 ins 

4'0 Astronom., Vita Hludow. C. 4.5 (Mon. Germ. SS. 11, 633). Sirnso?i 
ii. a. 0. I, 360 vermutet, der Kaiser habe so beatimint,, ,um die kriegeri~chen 
Geliiste dea Abtes zu verbohnen.' 

44) Flod. 3. 1 1). 47.5. Triiniil. S. Vit.i (Jaffd, Biblioth. rer. (ieriu. Berol. 
1864. I, 13). Mabillon Annal. 1. 80 n. 4.5 (TI, 591 sq.) glaubt diese Nachrichten 
mit der Notiz des Astronomen vereinigen und von e i n e m  Verbannungsorte 
verstehen zu k6nnen, da Korvei in der Di6zese Paderborn gelegen habe. Deiii 
steht aber Trmsl. Si Pusinnae (Wilmnns, Kaiserurkunden d. Prov. Westfalen. 
Münster 1867. I, 545) entgegen: (Hildiiinua) in Saxonicani regionem exilio 
condemnatus e ~ t :  e t  primo quidem ad Petebrunnairi aliquanidiu commoratus 
est: postea defervescente furore principis ad Corbeinm Novam poeitus est. 
Dümmler (Oesch. d. ostfrilnk. Reichs. Berlin 18tk2. I, 62 f.) und Simson (1, 560. 
11, 3) verstehen auch die Quellen von einem doppelten Verbannungsorte, nelimen 
aber an, Hilduin sei nach Korvei erst nach dem Aachener Reichstage (Licht- 
mess 831) gekoinmen, wrin mir unwahrsclieinlich zu nein ~cheint.  Denn abge- 
sehen davon, daes Ludwig wohl nicht so grausam war, den iriiheren Erzkapellan 
3 bis 4 Wintermonate im rauhen Sachsenl~nde auf freien1 Felde zubringen zu 
lassen, sngt Traiisl. S. Pusinnae von dem Aufenthalte bei Paderboin .oliquanidiu' 
und ~cheint  den in Korvei als länger dauernd hinzustellen, womit auch Flod. 
1. C. und l'ransl. S. Viti, die den er~teren als einen kurzen ganz übergehen, 
übereinstimmen; nun aber halten auch Diimmler (I, 68) und Simeon (11, 9) fest, 
dass Hilduin anfangs Mai 831 zu Ingelheim wieder vollständig begnadigt wor- 
den ist, wonach also seine Verbannung in Korvei kürzer als die andere ge- 
wesen wäre. 
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Exilh5). Nicht lange jedoch kann der Aufenthalt beider in Neu- 
Korvei gedauert haben; denn vom 26. August 832 besitzeu wir eine 
Urkunde, in der Hilduin bereits wieder als Abt von St. Denis er- 
scheint4". Er hatte seine Begnadigung den instandigen Bitten und 
der Gunst zu danken, in welcher sein Zögling beim Kaiser stand, 
und so vollstindig war die Verzeihung, dass er zwei seiner Abteien, 
die er sämtlich verloren hatte, wieder erhielt4?), darunter such St. 
Denis. Wahrscheinlich geschah dim auf dem Ingelheimer Reichstage 
(Mai 831), als Ludwig viele wegen des Aufriihrs Veriirteilte wieder 
zii Gnaden annahmh8). Der junge Mönch k e h h  nun mit dem Abte, 
der seine politische Rolle ausgespielt hatte, in die friedlichen Mauern 
des Klosters zurück, aber nicht um unthatig ein Leben blosser Be- - 

schauung zu führen, sondern um mit ihm an die Ausfiihning eines 
Werkes zu gehen, das sie schon lange geplant und vorbereitet hatten, 
an die Reform des ehrwtirdigen Stiftes. Wenigstens berichtet Flo- 
doard, Hinkmar habe bereits am Hofe mit dem Kniser und seinem 
Abte und unter der Auktorität der Bischöfe an der Wiederherstellung 
der klösterlichen Disxiplin in St. Denis gearbeitet, und um seinen 
Worten das Beispiel hinziizuffigen, sich schon selbst mit einigen an- 
dem freiwillig der Ordensregel imterworfenhD). Es war dies das 
nächste praktische Ziel, das er sich während seiner höfischen Lehr- 
jahre hatte, und zugleich ein Zeugnis von seinem idealen 
und doch thatkräftigen Sinne. 

Einen kurzen Ueberblick über den Verlauf und dm endliche 
Gelingen jener Versuche, den alten Geist in der Klostergemeinde 
wieder herzustellen, gibt eine das Reformyerk abschliessende Urkunde 
Kaiser Ludwigs vom 26. August 83250). Bis etwa 814 war die 

-- 

45) Flod. 3, 1 p. 475. - Dass Hinkmar schon bevor Hilduin sich der 
offenen Emp6rung anschlose, nach St. Denis zurückgekehrt war, also Ende 821) 
oder Anfang 830, geht aus Flod. 1. C. hervor: ipse religiosae converaationi cum 
aliis se eubdidit . . . . . P r o c e s s u  v e r o  t e m p o r i s ,  quum . . . . Hilduinus 
. . . offensam ipsius Augusti . . . incumsset etc. 

46) Sickel, Regesten der Urkunden der ersten Karolinger. Wien 1867. 
L. n. 303. 

47) Flod. 1. C. Wenn Transl. S. Viti (1. C.) berichtet: "Honori pristino 
reetitutus est' und Trunsl. S. Pus. (1. C.): ,l%evocatus in pristinam dignitutem*, 
so iet diea ungenau; denn die Würde des Erzkapellans erhielt er nicht wieder, 
vgl. Simson 11, 9. 283. 

48) Annal. Bertin. a. 831 (SS. I, 424). Astron., Vita Hlud. C. 46 (SS. 11, 
634). Vgl. Diimmler I, 68 und Simson 11, Y. 

49) Flod. 1. C. 

50) Sickel 1. C. Baluze, Capituleria regum Francorum. Paris 1677. 
I, 675sqq. Felibien I. C. Preuves n. 74. 
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Regel noch leidlich beobachtet worden, von diesem Zeitpunkte tui 

aber allmählich so in Verfall geraten, da* nur einige Wenige noch 
an der klösterlicheii Ordnung fenthielten. Da die Anstrenguiigen, 
welche die kaiserlichen Klwtervisitatoren Benedikt von Inden urid 
Arnulf von Hernioutier i. J. 818 machten, um dem traurigen Zu- 
stande ein Ende zu bereiten, vollständig fehlgeschlagen waren, nahm 
die Pariser Nationalsynode V. J. 829 die Sache in die Hand. Es 
wurde hier die dringende Notweiidigkeit einer Verbe.weruiig der Zucht 
in St. Denis anerkannt und dahin zielende Vorschliige nn den Kaiser 
gerichtet, die von Hildiiin eifrig unterstfitzt wurden. Zur Durch- 
führung der Reforni sammelten sich auf Ludwigs Befehl 829 oder 
8305') die Bischöfe der Kirchenprovinzen Sens und Reims mit ihren 
Metropoliten, und eine eingehende Untemuchung der Sachlage ergab, 
dass die Wenigen, welche noch in etwas ihren GelIibden treu ge- 
blieben waren, sogar aus der Abtei hatten weichen m h e n .  Die 
meisten versprachen jetzt Besserung und bekleideten sich zum Zeichen 
deasen öffentlich vor der Versanimlung wieder mit der Cuc~lla5~).  
Eine kurze Zeit blieb der junge Eifer rege, jedoch bald bildete sich 
wiederum eine Partei von Aufsässigen, die gegen den Willen des 
Abtes Gesandte mit einer Beschwerdeschrift an den Kaiser schickten. 
IAiidwig benuftragte deslinlb Hilduin, eiii neues Koncil in St. Denis 
zu veranstalten, um den letzten Widerstand zu brechen. Die vorge- 
brachten Beschuldigungen der Mönche erwiesen sich als unwahr, und 
jeder musste die Regel des h. Benedikt von neuem unterschreiben5'). 
Wie die erwähnte Urkunde Ludwigs beweist, konnte die Reform im 
Herbste 832 als abgeschlossen und befestigt angesehen werden. Ihr 
thätigster Beförderer war neben den Erzbischöfen Aldrich von Sens 
und Ebo von Reims der Abt Hilduin gewesen5'). Dass ihm dabei 
Hinkmar helfend zur Seite gestanden, l h t  sich nach den obigen 

51) Mnnsi SIV, 631 und Hefelr IV, 55 nehinen d. .T. P29 an. 
52) Diener Synode geliSrt nucli wohl dtu Urkundenfragment an bei 

Mansi XIV, 633, welches dieser in das Jahr 832 setzt und auf die iii jenem Jahre 
stattgefundene Synode bezieht. Es gibt ebenfalls eine Uebemicht über die 
Reformvemuche und stimmt zum Teil wtlrtlich überein mit der Urkunde Lud- 
w i e  v. J. P32; es ist ohne Zweifel das Aktenatück, voii welchem in dieser die 
Hede ißt, iind deshalb deiii .Jahr *?!J resp. WO zuzuweisen. 

53) Diene Veraaininluiig fand vielleicht in der zweiten Hßlfte Januar 832 
statt, da die voui 22. Januar dieses Jahres datierte Urkunde über die Verweil- 
 dun^ der Einktinfte aus den Kloßtergiitem (Manni XIV, 636eqq. Felibien, 1. C. 

Preuv. n. 72) verniutlich auf derselben bestxt i~t  wurde. 
54) S. dilr L'rkuntlenfnrginent bei Mensi XIV, 6:l:I nqq. 
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Worten Flodoards erwarten; wie weit er aber im einzelnen einge- 
griffen hat, sagen die hier diirftig fliesenden Naclirichten nicht. 

In  der geweihten Stille des nun zu neiieni Leben erblihenden 
Klosters lebte Hiukmnr jetzt liingere Zeit, .der Welt entfliehend und 
ohne Hoffnung oder Verlangen nach einer Ehrenuttellungus~. Doch 
blieb er den Dingen, die sich im Reiche bei dem immer tiefer grei- 
fenden Zwiespalte zwischen dem Kaiser und der Parbi  seiiies ältesten 
Sohnes gefahrdrohend entwickelbn, nicht gnnz entrückt, schon darum 
nicht, weil der Abt seine politischen Ideale nicht ganz verleiignen 
konnte. Als Lothar i. J. 833 mit seinen Brüdern und unterstutzt 
von den alten Gegnerii der Kaiserin abermals die Fahne der Em- 
pörung wider den Vater erhob, und der Tag .der Schmach der 
Frankenabs) auf dem Lfigenfelde erschien, neigte Hilduin dem wieder 
aufgehenden Sterne zu und suchte sogar Hinkmar zum Abfalle zu 
bewegen. Allein vergebensS7); dieser wankte selbst dann niclit, als 
Ludwig vom Throne gestoasen und aufs tiefste erniedrigt als Gefan- 
gener seines eigenen Sohnes in den Mauern von St. Denis weilte. . 
Ebendaselbst wurde Hiukmar aber auch wenige Monate später die 
Genugthuiing zu teil, der Wiedereitisetzung d a  Kaisers beizuwohnenS8). 
An diesem Zeitpunkte miiss e8 auch gew-en sein, d r ~ s  Ludwig den 
alten Liebling, der seine Ergebenheit so gliinzend erprobt hatte, in 
seine unmittelbare Nähe zog5'); denn wir finden ihn im folgenden 
Februar (835) schon an seiner Seite auf dem wichtigen Reichstage 

55) Opp. 11, 304. 
66) Annal. Alani. a. F3'1 (SS. I, 49). 
57) Flod. :I, 1 p. 475. Da von einer Parteinnhnie Hilduins gegen den 

Kaiser sonst nichts berichtet wird - und seine hervon-agende Personlichkeit 
hatte hiebei doch in den Vordergrund treten müssen, - deraelbe vielmehr so- 
gleich, nachdem Ludwig wieder die Oberhand gewonnen, so sehr in dessen 
Gunst steht, dass dieser ihm den ehrenvollen Auftrag gibt, die Geschichte den 
h. Dionyeiue (Migne 106, 13-50) zii echreiben, dessen er sich in Jahresfrist 
entledigt (vgl. die Briefe bei Bouquet VI, 347): so ncheint, dwe es Hinkninr 
ge lun~en  ist, den Abt von einen] förmlichen Abfalle zurtlckzuhalten. So auch 
V. Noorden S. 6 und Simson 11, 51 f. Mabillon dagegen 1. 31 n. 4 (11, 556) 
bestreitet überhaupt die Richtigkeit der Notiz Plodoerd~. 

58) Nithard, Hietor. 1, 4 (SS. 11, 65:;). 
53) Opp. 11, 304: Convernis nuten1 ad regularem vitani . . . fratribus in 

monasterio S. Dionysii . . . diutius degui et exinde adsumptus familiaribus obee- 
quiiw prlreflrti imperatoris (sc. Hludow.) ac episcoporum conventibue pro sole 
obedientia mihi iniuncta ineerviens, post aliquot nnnov moneeteni quiektu 
repetii. V. Noorden S. 6 irrt daher, wenn er Hinkmar V. .I. 8:JO bis zu Ludwige 
Tode mit den Studien beschäftigt in St. Denis leben Iäaat. 
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und Koncile zu Diedenhofens0), wo des Kaisers Hoheit wieder allge- 
mein anerkannt lind der an ihm begangene Frevel gesühnt wurde. 

In die Zeit, da Hinkmar in kaiserlichen Diensten stand und 
1 

namentlich auf den Versammlungen der Bischöfe thntig war, fallen 
wichtige Synoden. von denen insbesondere die zu Aechen i. J. 836 
stattgefundene zu erwähnen iste1). Die kirchlichen IleformplOne, 
welche die groesfränkische Partei des Klerus einst so lebhaft ver- 

' fochten hatte, die dann aber unter dem Drange stürmischer Ereignisse 
in den Hintergrund getreten waren, wurden hier von neuem in An- 
griff genommen. Es kamen ausführliche Beschlwe zu stande, wie 
die Verhältnisse der Kirche und der Geistlichkeit von den niederst.en 
Stufen bis zu den höchsten gebessert werden sollten. Aber auch den 
weltlichen Beamten bis zur Person des Fürsten hinauf wurde ein 
Spiegel ihrer Pflichten vorgehalten. Daneben vergessen die Bischöfe 
nicht, die schwierige Frage nach der Zurfickerstattung der entzogenen 
KirchengIiter anzuregen, indem sie das b c h t  der Kirche auf unver- 
letzlichen Besitz begründeten nnd die Herausgabe des unrechtmässig 
Entfremdeten verlangten. Durch die ganzen Verhandlungen zieht 
sich der Griiiidgedniike hindiirch, dass die Kirche mit dem christ- 
lichen S h t e ,  das Priestertum mit der königlichen Gewalt in voll- 
koni:nener Eintracht .wirken muss, wenn beide ihre grossen Auf- 
gaben erfiilleii wolleii. Wenngleich sich nicht erkennen lässt, ob 
Hinkmar ein Aiiteil an dem Verdienste zukommt, diese Reformbe- 
strebiingeii wieder geweckt zu haben, so wird er,  der Eiferer für 
geistliche Zucht iiiid kirchliche Rechte, den Anstrengungen doch 
11icht.s weniger 111s teilnahinslos gegenüber gestanden haben. ht er 
es ja gerade gewesen, der dieselben, nachmals in Westfranken weiter 
gefuhrt lind grösstenteils zum siegreichen Durchbruche geleitet hat. 

Auch der Aachener Reichstag des folgenden Jahres steht zur 
Geschichte Hinkmars in näherer Beziehung. Kar1 d. K. erhielt diirch 
denselben die Kernlnnde seines späteren Reiches, die reichen und frucht- 
bereu Gefilde vom Niederrhein bis zur Seine, dereii Hauptmasse die 
Kirchenprovinz Keims bildete. Und noch in dem nämlichen Jahre 
leistete der Abt von St. Denis dem jungen Herrscher ohne Wider- 
strebe11 den HuldigungseidGg), worin wir w;>hl zum teil den Einfluss 
des frfiheren Zöglings erblicke11 dürfen 

Nacli einigen Jahren6') vertauschte Hinkmar seine Stelliing im 

60) 01q1. 1, 579. Mon. Germ. LL. I, 514. 
61) S. Ilefele IV,  88 ff. 
62) Nitherd, Histor. 1,  6 (SS. 11, 654). 
63) S. N. n!). 
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Gefolge des Kaiseiu abermals mit der Ruhe der Klovterzelle und weilte 
als Kirchenschatzmeister wieder in St. Deniss4). Hier muvste er noch 
einmal den Schmerz erleben, nach den1 Tode Ludwig d. F. (840) den 
greisen Hilduin die Sache de3 jungeu Kerl verlassen und zu der Lo- 
thars, dem die ehemaligen Hiupter der Einheitspartei ihre Anhäng- 
lichkeit ungeschwächt bewahrt hatten, abfallen zu sehene". Kwx 
darauf aber a n k  sein Erzieher und väterlicher Freund im Grabe6). 
Durch die Wahl des Nachfolgers, die auf Ludwig, einen Oheims7) 
und ergebenen Diener Karl d. K. fiel, war Hiukmar der Sorge tiber- 
hoben, dass daa mächtige Stift jemals wieder dem neuen Könige ab- 
wendig gemacht werden könnte. 

Bei den nahen Beziehungen, in welche St. Denis jetzt durch 
die Person 8einea A b h  zu Km1 d. K. trat,  konnte es nicht fehlen, 
dass die Augen des letzteren bald auf den begabten und geachäfts- 
gewandten Mönch gelenkt wurden, den er von den letzten Regierungs- 
jahren seines Vaters her kennen mochte. Und da der junge FIirat . - 

für den Anfang seiner äusserst schwierigen Kegierung vor allem 
Männer gebrauchte, welche mit jugendlicher Kraft eine erprobte 
Ttichtigkeit und Treue verbanden, und deren Vergangenheit nicht 
den Stempel einer politischen Parteirichtung trug, so war es eine 
gltickliche Wahl, als er Hinkmar zu einer Vertrauensstellung beriefu). 
Was er in d i w r  alles gewirkt, ist uns nicht überliefert - wir finden 
ihn nur auf dem Koncile von Vemeuil im Dezember 844 einmal als 
anwesend erwähnt") -; aber dass es wichtige diplomatische Sen- 

. 

64) Flod. 3, 1 p. 455. - Custoß sacrorum p i g n e ~ m  ecclesiaeque = thesau- 
rarius, der neben den Gefdssen und Paramenten haupbbhlich die Reliquien 
(sanctornm pignera, vgl. Flod. Y, 5 p. 479) zu htiten hatte. Man vgl. E'lod. 
1, 'L0 p. 4-43: Bernardue eacromm cnstos bewnhrt die Reliquien des h. Elemi- 
gina; Mabill. Annal. 1. 24 n. 10 (11, 255): Beniaminus t h e e ~ u w i u e  von St. Denis; 
ib. 1. 32 n. 24 (11, 617): Eliseue custos ecclesiae; Bouquet VILI, 407: Deodatns 
monechun et  archicuatos ecclesiite S. Dionysii. Darum hiesa auch der Erz- 
kepellan cwtos (vgl. Waitz LII, 483 N. 1) oder cuatow palatii (Hincni. De ord. 
palnt. W. 16. 32; opp. 11, 207. BIY), weil er uraprlfnglich und zunächst die 
Kirchenach&tze der Hofkapelle bewahren musste. 

65) Nithard, Histor. 2, 3 (SS. 11, 656). 
66) 23. Nov. MO, s. Mabillon, Annal. 1. 32. n. 22 (11, 615). 
67) Er war ein natürlicher Sohn der Hotrndis, Tochter Knrl d. C;. 

(Hincm. Annal. a. 867, SS. I, 474), und des Grafen Roriko von Meine; er wurde 
Pretonotar Karl d. K., vgl. Diimmler I, 404. 

68) Flod. 1. c. U. Y, 18 p. 509. Wenn Hinkmnr i. J. 876 (opp. 11, 837) 
deui K8nige vorh&lt, dws derselbe 36 Jahre hindurch von ihm keinen beson- 
deren Treueid gefordert habe, wo l b e t  ric,h vielleicht ilirnrus schliensen, dww er 
schon i. J. 840 in dessen Dienste trat. 

69) Mon. Germ. LL. I, 38:3. 
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duiigen waren, zii denen er verwendet wurde, berichtet er. selbst: 
,Nach dem Tode des Herrn Kaisers Ludwig habe ich im Dienste 
jener, welche für die Eintraclit unter den Königssöhnen damals thiitig 
waren, nach dem Masse meiner Kraft durch häufige Reisen, durch 
Wort und Schrift gearbeitetunj. Desgleichen entfaltete er auch auf 
kirchlichem Gebiete seine Thiitigkeit. In königlichem lind biachöf- 
lichem Auftrage und auf Befehl seines Abtes tibernahrn er die Leitung 
der Abteien St. Marie bei Compiegne und St. Germer du Flay 
(S. Gerem~ri, Flaviacum) in der Nähe von Beauvais; die letztere 
richtete er aus tiefem Verfalle wieder emporT1). 

Solche Verdienste fanden ihren Lohn. Der König schenkte 
ihm am 12. August 844 Guter im PinceraisT*), einem östlich von 
Chartre? gelegenen Gaue, von denen er nach seiner Erhebung zum 
Erzbischofe den ,mensus Adalingusu dem Kloster St. Denis zur Unter- 
sttitzung der kranken Bruder schenkteTa). Ausserdem tibertnig ihm 
Kar1 d. K. das Stift St. Germer auf Lebenszeit, das er ihm aller- 
dings zwischen den Jahren 845 tiiid 849 wieder zu entziehen ver- 
suchteT4), aber wie es scheint ohne Erfolg. Die höchste Anerkennung 
jedoch, die seinem Charakter und seinem Wirken gezollt wurde, ward 
ihm i. J. 845 zu teil, als die vereinigten UTünsche der Kirche und 
des Herrschen den kaum Vierzigjährigen auf den angesehensten Metro- 
politansitz des Reichea, auf den Stuhl von Reims führten. Bevor wir 
indea diese entscheidende Wendung in Hinkmars Leben darstellen, ist es - 

imerlässlich, der jtingsten Vergangenlieit des Sprengels zu gedenken und 
die Ereignisse ins Auge zu fassen, die seine Verwaisung herbeigeführt 
hatteu, weil die folgenden 20 Jahre der westfriinkischen Kirchen- 
geschichte noch von dem Wellenschlage jener Vorgiinge berührt werden. 

70) Opp. 11, 201. 
71) Flod. 8, 1 p. 4i5 U. 3, 18 p. 509. An eruterer Stelle ist statt ,Ger- 

mani* mit Bouquet VII, 202 lind Gallia chriet. IX, 39 ,Geremari' zu lesen. 
V. Noorden S. 9 f. verlegt unrichtig St. Germer nach Compibgne und halt Plavi- 
acum für verrchieden von deiiiselben. Ebenso irrig läest Haurdaii (Nouvelle 
Biographie gdn6rale. Paris 1858. Btl. 24 p. 706) ihm S t. Ge  r m a i n  U n d 
St. Germer übertragen sein. Wenn der~elbe ferner die Richtigkeit dieser Nach- 
richten Flodoardw aue dem Grunde bezweifelt, weil IIinkmar, ale er Erzbischof 
wurde, einfacher Mönch von St. L)enie war, so ist dagegen zu bemerken, dass 
Flod. ihn nicht zum Abte jener Klöster macht, sondern nur nagt: regiuien euscepit. 

72) Flocl. H, 1 p. 475. Die Urkunde bei Bouquet VIII, 467, vgl. Mabillon 
1. $Y n. 15 (11, 654). 

73) Urkunde Kar1 d. K. für St. Denis vom 19. Sept. 862 (Bouquet VIII, 
579 C). Flod. 1. C. U. V. Noorden S. 10 sagen deshalb ungenau, dwa er ulle 
seine Güter im Pinceraie zii jenen] Zwecke geschenkt habe. 

74) Flod. 3, 18 p. 509. 



2. Kapitel. 

Erzbischof Ebo von Reiins. Hiiikintrrs Wnhl und Weihe. Hein 
Wirken während der ersten Jahre seiner Amtsführung. 

Im nördlichen Teile der Champagne erhebt sich aus einer nackten, 
einf6nnigen Ebene an dem Fliisschen Vesle die Shdt  Heims, das alte 
.Durocr>rtorum Remorum.' Als ehemii!ige Hnuptstudt der römischen 
Provinz .Belgica secunda' lind eine der ersten Pflanzstätten des 
Christentums war sie der liervornlgendste Bischofssit~ im nördlicheil 
Gallien geworden. Den besondern Glanz aber, in welchem die 
Reimser Kirche für die Nacliwelt erstrahlte, verdankte sie deiii 
h. Bischof Remigiiis, durch desven Hand i. J. 496 der Frankenkönig 
Chlodovech die Taufe empfing. Tm Laufe der Zeit stieg die Stadt 
zu hober kirchlicher Bedeutung empor1), so dass sie zur Metropole 
einer Kirchenprovinz wurde, welche sich von Burgund bis zur Nord- 
küste Frankreichs, von der Mau  bis beiiiehe zur Seine ausdehnte. 
Im 9. Jahrhundert waren ihr 9 Suffraganbisttimer untergeben : Chalons- 
sur-Mame, Senlis, Soiasons, Lnon, Reai~vnis, Noyon, Amiens, das nach 
dem Vertrage von Verdun zum Reiche Lotliars gehörige Cambrai, und 
Temuanne (Morini j 

Erzbischof von Reims war i. J. 816 Ebo geworden8), ein Kind 
germanischer Eltern unfreien Standes. Den begabten ') Knrtben hatte 
die Gnade Kar1 d. G. und seines Sohnes aus dem Staube gehoben 
und trm Hofe vortrefflich heranbilden lassen. Als Bibliothekar des 
jungen Ludwig stand er diesem bei der Regierung Aquitaniens zur 
Seite und verdankte dessen Freundschaft die Erhebung auf den Stiihl 

1) Die ältere Kirchengeschichte von Reim8 ist ausführlich dargestellt 
von Marlot, Histoire de lta ville, citd et  universit6 de Reims. tom. I und 11. 
Dieeem Werk ist die urspriingliche Arbeit Marlet's, wurde aber erst i. J. 843 
durch die Reimser Akademie in 5 Quartbtinden herausgegeben. Die ,Metropolis 
Remensia bistoria' Mtarlot's (2 voll. fol. 1666-1679) ist nur eine abgekürzte 
Ijebersetzung deaeelben. Vg1. Histoire tom. 1, Prdface, p. In suiv. 

2) V. Noorden S. 18 Ahl t  ebenfallu 9 Suffraganbistiinier auf, lLet  aber 
Yoiseons aus und erwähnt d a f l  ,Boulonnais (Morini).' Morini ist ds~selbe 
wie Terouanne, mit dem Boulogne-sur-mer (Boulonnitie bezeichnet den (lau) 
damals vereinigt war. Erst im 16. Jahrhundert wurde es wieder abgetrennt. 
Vgl. Valenius, Notitia üallinr. Psris 1675. 11. 233 sq. 

31 Die Quellenbelege mr die folgende Dtrratellung bis zu Ebos ofeneni 
Abfalle finden sich gesammelt bei Simson I, 207-211. 

4) Ctrrol. ep. acl Nicol. (Mami XV, 797): vebementis ingenii - servitio 
atrenuus ingenioque agilis - p~ilrtinis negotiia non mediocriter annutritus. 
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des h. Remigius. Ebo war von mehr als gewöhnlichem Eifer beseelt, 
da er nicht nur der Regierung seiner Kirche mit musterhafter Sorge 
oblag, sondern auch mit Zustimmiing des Kaisers und des Papstes 
Paschalis Missionsreisen nach dem Norden unternahm. Mit groasem 
Erfolge war er i. J .  823 und später in Dänemark thatig, wodurch 
er dem h. Anskar die Wege bereitete. 

Mit dem Herrscher durch persönliche Bande eng verkniipft 
hielt sich der Erzbischof von der hierarchisch-aristokratischen Oppo- 
sition fern, und als i. J. 830 der Aiifriihr zum erstenmale ausbrach, 
wankte seine Treue nicht6). Aber im Verlauf der nächsten 3 Jahre 
trat eine überraschende Wendung ein, deren Gründe sich nicht ganz 
aufklären lausen". Bei Kolmar finden wir ihn im Lager der rebel- 
lischen Söhne7), von dort zog er mit nach Compiegne und war bei 
der schmählichen Tragödie in der Mtrrienkirche zu Soissons gerade 
derjenige, der an emkr Stelle den gesalbten Kaiser zu seiner Selbst- 
erniedrigiing Zwange). Als Lohn hieftir ward ihm von Lothar die 
reiche Abtei St. Vaasts). 

Nachdem Ebo sich dem neuen Machthaber angeschlosseii hatte, 
kümmerte er sich wenig mehr um die Verwaltung seines kirchlichen 
Amtes, sondern weilte zur grössten Unzufriedenheit der Reimser Geist- 
lichkeitl0) fmt ständig in der Umgebung Lothars, ganz in politische 
Geschnfte versenkt. So tief wurzelte die Feindschaft gegen den 
frühern Wohlthäter in ihni, dass er auch dann noch im Tro t~a  ver- 
harrte, als Ludwig in der Stiftskirche von St. Denis wieder als 
Herrscher anerkannt wurde, und viele der Abgefallenen sich wieder 
um denselben sammelten. Da er jedoch an Fuasgicht erkrankt dem 
nach Burgund wich zurückziehenden Lothar nicht folgen konnte, liem 
er sich in die Nähe von Paris bringen, um dort in der Zelle ein- 
Einsiedlers den Ausgang der Dinge abzuwarten"). Als er hier ent- 
- -  -- 

5) Carol. ep. ad Niwl. 1. C. 
6) S. weiter unten. 
7) Narratio clericonim Remensium (Bouquet VII, 277). 
8) Annal. Bertin. a. 833 (8s .  I, 427). Cwol. ep. ed Nicol. 1. C. Narr. 

cleric. Rem. 1. C. Hincm. opp. 11, 272. Exauctorrttio in Hludow. (LL. I, 367). 
Cartule Agobardi (ib. 369). Ep. Conc. Tricaas. (Mansi XV, 792): Ebone, ut 
dicebatur, in hoc pruecipue satagente. Flod. 2, 20 p. 471. 472 : Falserum 
obiectionum incentor - velut signifer. - üeber das VerhBltnie des Berichtes 
Ylodoard~ zum Briefe des Koncile von Troyes e. unt. Kap. 14 N. 72. 

9) Opp. 11, 272. Flod. 1. C. 
10) Visio Bibduini ap. Flod. 2, 1!j p. 471. 
11) So Narr. cler. Rem., die an sich zwar wenig Ciltlubwltrdigkeit v e r  

dient, hier aber durch drte Synodt~lschreiben von Troyerr und den Brief Kar1 
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deckt wurde, lind das Gerücht ging, er wolle wieder offen die Fahne 
dea aufrührerischen Königssohnes ergreifen, l i es  Ludwig ihn gefangen 
nehmen und nach Fulda in Haft bringen's). 

Auf der grossen Reichsversamnilung, welche Ludwig Mariä 
Lichtmess nach Diedenhofen berufen hatte, iiin öffentlich und feier- 
lich und mit dem ganzen kaiserlichen Prunke umgeben auf dem 
wiedergewonnenen Throne Platz zu nehmen, musste auch der ge- 
fangene Erzbischof erscheinen. Mit den Bischöfen, die zu Soi~wns 
gewesen, gab auch er die Erklärung ab, dass die dort gegen den 
Kaiser erhobenen Anklagen ungerecht und seine Absetzung ungültig 
gewesen sei. Im Stefansdome zu Metz, wohin sich die Bischöfe be- 
geben hatten und dem Herrscher im Angesichte des Volkes von 
neueni die Krone aufs Haupt setzten, wiederholte er seinen Widerruf 
von der Kanzel herab. Die Synode von Troyw macht in ihren1 Be- 
richte hierüber die Bemerkung, Ebo hirbe bei dieser Gelegenheit, um 
den Kaiser zu rechtfertigen und sich diirch ein rückhaltslosw Be- 
kenntnis zu retten, gewisse Dinge etwas iinvorsichtig enthüllt1 y. 
Durch diesen unklugen Eifer schiniedete er die Waffen zu seinen1 
eigenen Verderben. Ludwig mit den Bischöfen nach Diedenhofen 
zurückgekehrt erhob Klage wider den h imse r  Prälaten, dass dieser 
Verbrechen ihm angedichtet, die er niemals begangen, und dass er 
auf Grund derselben ihn vom Throne seiner Viiter getitossen und 

d. K. gestiitzt wird. Hiervon weicht die Eniihlung bei Flodoerd I. C. ab, nach 
der Ebo niit den Reimeer Kirchenschiitzen die Fluclit zu den Noriiiennen an- 
getreten hätte, vom Kaiser aber durch die Bischöfe Rothad von Soissona und 
Erchanrad von Puris zurttckgerufen worden wäre. Es klingt allerdings nicht 
unwahmcheinlicli, dass Ebo fitr den hussersten Fall den Plan ins Auge fasete, I 

sich den Norniannen in die Arme zu werfen, da diese auf Seiten Lotham standen 
(vgl. Simson 11, 125), und er 81s pilpstlicher Legat fUr den Norden zudem den 
Vorteil hatte, seine Flucht ripäter uls Missionsreiee nuslegen zu können. Indes 
wird jener Bericht doch nur den Wert einer Vermutung haben, mit der sich / 

die Zeitgenossen  da^ sonderbare Benehmen, sich bei Paris in der Nähe der 
Seine zu verbergen, zu erklaren suchten. - Simson I1 131 N. 11 folgt der 
Narrat., wiihrend Hefele IV, P5 sich an Ylodoard anschlieast. 

12) Ep. Conc. Tric. 1. C. Nnrr. cler. Reiii. 1. C. Flod. 1. C. 

13) Mansi XV, 792: Ebo publice tarn pro imperatoris plscands offensa 
quam pro gratia eius recupermda et  Rua iniuria removeiida quaedam minuil 
cauk, pro  RU^ knien ereptione, in iinperatoris iustificlttione et in sua deno- 
tatione pronuntiavit. Hierauf beziehen nich auch wohl die Worte im Apolog. 
Ebonis (Mansi XIV, 778): Nimis tncendo in tempore loquendi n i  mia  q u  e 
1 o q ii e n d o i n t e m p o r e t a C e n d i inter cetera mernetip~um noxia reprehendi 
contagia. - Simson 11, 131 schwscht obige Bemerkung zu sehr ab, wenn er 
nur daraus entnimmt, d w  Ebo ,selbst schonungsiose Ausdriicke ttber seine 

I 
eigene Handlungsweise nicht vermied.' I I 
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wider alles Recht vom Frieden der Kirche aiisgeschlossen habe"). 
Der Schuldbewusste wagte es nicht, gleich dem Bischofe Hildemann 
von Beauvais Auge iu Auge vor dem schwer beleidigten Fürsten 
sich zu verteidigen, sondern forderte, von seinen Amtsbrüdern allein 
gerichtet zu werden, was ihm gewährt wurdelc). Woher, wird man 
fragen, diese Zaghaftigkeit? Was war es, das so schwere Strafe auf 
den Metropoliten herabzog und selbst den sonst so mildgesinnten 
Ludwig beharrlich ihm die Verzeihung verweigern hieas? Warum 
wagt es keiner seiner Amtsgenossen für ihn die Stimme zu erheben, 
und wie kommt es, d i w  sogar die persönliche Verwendung der 
Kaiserin für ihn wirkungslos bleibt '3 ? Der an der kaiserlichen 
Person begangene Frevel bietet für sich allein keinen genugenden 
Grund, denn an diesem hatteii nocli viele andere teilgenommen, die 
i~nbehelligt bliebeiils). Dans Ebo bei dem Akte der Entthronung an 
der Spitze stand, erklärt sich daraus, d w  Soissons in seiner Kirchen- 
provinz lag. Indess eine Notiz Hinkmars und Flodoards lüftet etwas 
den Schleier, der jene Vorgänge verhüllt. Hiernach drohte dem Erz- 
bischofe eine neiie Anklage wegen rtiiderer sehr schwerer Verbrechen, 
die er frtiher begangen, und uni derenwillen er ehemals aus den1 
Rate des Kaisers verbannt worden war18). Es waren wohl jene 

14) Ep. Conc. Tric. p. 793. 
15) Flod. 1. C. p. 4i2. 
16) Ep. Conc. Tnc. 1. C. Hincm. opp. I, 324. Nach Carol. ep. ad Nicol. 

(Mansi XV, 798) hHtte nicht Ebo, sondern die Bischöfe dieses Verlangen 
geäussert. 

17) Carol. rp. ad Nicol. 1. C. 

18) Dies hob Ebo selbst hervor (Antron., Vita Hludow. C. 54:  SS. 11, 640). 
19) Hincrn. opp. 11, 302: (Ebo) conscius criuiinum, de qiiibiis partini in 

aynodo fuemt accusatue, partim uutem, niei locum peteret quaerendi wnsiliunl 
cum quibusdam episcopis. foret nihilominus accusandus, e t  de quibue se pur- 
gare non potemt. Flod. 1. C. p. 472: Et quuni essent alia etiam crimina, de 
quibus post hanc accunationern accunandus emt,, e t  de quibus apud irnperatorem 
iam antea fuerat accusatue et  non unonice purgatus, sicut et epistola epi- 
scoporum ad Sergium pirpani demonstri~t, et pro quibusdam eorum exstiterat 
a oonailio imperatoris eiectiis, quae patefacta veritate negare non valebat, 
petüt secessum. Hincm. opp. I 325: Tale peccatum eis (aeinen Beichtvätern) , 
confessus fuemt, pro quo dignue non emt episcopale uiinieteriurn ultra iam 
ngere. Sed et  hoc ipsi teates et  confesuores aui intulerunt, quin si idem pec- 
wtum ante ordinationem admisiaaet, nullo modo episcopus ordinari debuisset. 
Hiermit kann aber nicht die That von Soissons gemeint sein; denn diese war 
ja allen oifenkundig und von Ebo aelbst zu Metz feierlich bekannt worden. 
Auch ep. Conc. Tric. 1. C. p. 798 spricht von einem penculum imminena de 
impetitis v e 1 i m  p e  t e n d  i s. Vgl. auch Hlothar. ep. d Leonem IV. (Mansi 
XiV, 884): Sive convincente sive arguente conscientia, sive quia eum undique 
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Geheimnisse wahrscheinlich hochpolitischer Naturso), die er zu Metz 
verraten hatte. Und jetzt wird es auch erklärlich, warum er sich 
i. J. 833 mit solchem Eifer den Lotharienern nnschlos~, weil er eben 
zwischen 830 und 833 mit Liidwig vollständig zerfallen war und 
darum sein Heil bei dessen Gegnern siichen musste. 

Verlassen und in die Enge gebracht lieh der Metropolit den 
Ratschlägen der Bischöfe Gehör, welche ihn bewogen, eine öffent- 
liche Verhandlung zu vermeiden, damit nicht die WUrde des ganzen 
priesterlichen Standes gegenüber dem anniassenden AuRreten der 
Laien bloasgestellt wlirdeal). Er  ergriff das Rechtsmittel der Appella- 
tion an drei Bischöfe als an selbstgewälilte Richter, denen er seine 
Vergehen in geheimer Beichte bekannte. Nach dem Urteile dieser 
iinterzeichnete er sodanii eine schriftliche Erklärung, in welcher er 
sich, auf Grund seiner nicht näher bezeichneten Sunden, des bischöf- 
lichen Amtes für unwürdig erkliirt, in die Wtihl und Weihe eines 
Nachfolgers willigt und auf d u  Ilecht, jemals Beschwerde hiergegen 
zu fuhren, verzichtet. 1Jnter Hinzuziehung drei weiterer bischöflichen 
Zeiigen tibergab er seiiie Erklärung der Synode lind wiederholte die- 
selbe mlindlich, worauf die Bischöfe das Urteil bestiitigend seine Ab- 
setzung aussprachen s). 

Wenn keinerlei Zwn~ig gegen ihii getibt worden, was freilich 
später er lind seine Pnrtei behaiiptena8), so war der Richterspruch 

leges e c  c l  en i an t i c o e  constringebant. - Dies  e Schuld Ebo8 wird in den 
neuern Darstellungen nicht gentigend hervorgehoben. Wilhrend V. Noorden 
S. 21 den, Grund für seine Verurteilung nur in seiner hervorragenden Be- 
teiligung an der Absetzuug 1,udwig~ erblickt, macht Diinimler I, 109 noch auf 
die Mi~agunut, womit ihn seine Aiiitegenossen verfolgten, aufmerksam. Simson 
11, 138 weist zwar auf die obigen Quellennachrichten hin, misst ihnen jedoch 
zu wenig Bedeutung bei. Rlickert. I)e Ebonis vita. Berol. 1844. p. 19 (vgl. 
Diimmler a. a. 0. N. 66; die Schrift rrelbst war mir nicht zugiinglich) will die 
Angabe, daen I~udwivig Eho schon früher aus seinem Rate vemtossen, auf eine 
Verwechselung mit Wnla oder Eli~achar zurtickmhren. 

20) Wenn jene Verbrechen ~noralischer oder kirchlicher Art gewesen 
waren, so wurden nachmals   ich die zahlreichen Bisch6fe zu Tngelheim wohl 
kaum zu seiner Restitution verstanden haben. 

21) Ep. Conc. Tnc. I. C. Hincni. o p p  11, 302. Flod. 1. C. p. 472 sq. 
2'2) Hincm. opp. I, 324. 579. 11, 269 sq. 302. 732. Ep. Conc. Tric. 1. C. 

Ylod. 1. C. Die Erkl&rung findet sich bei Hincm. I, 364. Flod. 1. C. Apolog. 
Ebonin (Mansi XIV, 778). Narr. cler. Rem. (Bouquet VII, 278). Daa Urteil ward 
am 4. MBrz gefsllt (opp. 11, 271). 

23) Narr. cler. Rem. (Bouquet VII, 277 eq.): Diu nimiis terroribus 
mltceratus . . . . , ne diutius in talibus torqueretur e t  etiam eanue corpore iram 
maximi principis quocumque modo declinaret, coactus scripsit libellum. Apolo~. 
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unanfechtbar; ob aber auch sachlich die zerschmetternde Strafe der 
lebenslänglichen Amtsentsetzniig gerechtfertigt war, ist eine an der I 
Hand der vorliegenden Berichte unlösbare Frage. Der Kaiser selbst 
scheint einigen Zweifel in die Gerechtigkeit d a  Verfahrens gesetzt 
zii habeng4); denn sonst liesse sich kaiini erklnreii, warum er dw 
Bistuni unbesetzt liess'"), trotzdem sogleich bei der Absetzung Ebos 
ein Nachfolger designirt worden wargß). Mehr als dreksig Jahre 
später weis9 Kar1 d. K. sogar zu berichten, sein Vater habe durch 
den Abt Gottfried von Gregorienn~ünster Papst Gregor IV. um Be- 
stitigung des Urteils gebeten und als Antwort ein Schreiben erhalkii, 
desven verheimlichter Inhalt wohl ungiinstig für die Synode von Die- 
denhofen gelautet habeg7). 

Ntrch Schluss der Synode musste Ebo wieder nach Fiilda in's 
Gewnhmatii wandern, aus dem auch die erneuerten Bemühungen der 
Kaiserin, des Enkapellans Drogo und des Abtes Markward von Prüm 
den Unglticklichen nicht zu erlösen vermochteng8). Vielmehr erschien 

- -- 

Klmn. (Nenni XIV,  776): Tribuu :rffiictiiu pressurin (nzmlich: uublntiu rrbiin 
omnibus, in ira vel custodii~ oppressug principirr : Boiiquet VII, 282) iiisuper 
et fessus aegritudine corporis. 

24) Auch Hraban wagt es nicht, die dainaligen Richter zu verteidigen: 
Videant illi, qui hoc egerunt, utruni iuste an iniuute hoc fecerunt (ep. ad 
Heribald. ap. Hartzheim. Conc. Cierni. 11, 211). 

25) Dieseii Grund macht auch Earl d. K. geltend (ep. ad Nicol., Mansi 
XV, 799). - DUmmler I, 110 will die lange V~ikltnz damit erklären, dws 
Ludwig den Papst durch eine Neubeaetzung nicht noch mehr hnbe reizen, 
V. Noorden S. 22 f. dagegen, dnas er sich eine freie Verfügung über die Güter 
des erledigten Stiihles habe sichern wollen. Allein es ist zu bedenken, daus 
Ludwig seit seiner Wiedereinsetzung der Kirche ausserat giinatig gedinnt war 
(vgl. die Aachener Synode V. J. 836. Hefele IV, 88 ff.), und desa erst Kar1 d. K. 
sich Eingriffe in dss Reiinser Kirchengut erlaubte (vgl. unten N. 46). 

I 26) Opp. I, 326. 

27) Ep. ad. Nicol. 1. C. - Dümmler I, 110 beanstandet diese Nachricht 
nicht, V. Noorden S. 22 aber und auf ihn gestützt Simuon 11, 135 verwerfen sie. 
Indess ist dns Ubereinstimmende Schweigen der übrigen Quellen über diesen 
Punkt, worauf V. N. hinweist, ja natürlich. da die Sache geheim geblieben war. 
Wenn derselbe ferner es fiir ganz ungltlublich hält, dass Ludwig .dem Urtcile 
desselben Papstes Gregor IV., der gemeinsam mit den fränkischen Bisch6fen 
on ihm zum Verritter geworden. den Pmzegs Regen Ebo zur ~chlie~slichen Ent- 
scheidung iinterbreitet haben soll,' so int zu erwidern, C ~ W H  dies niclit iruf 
Grund des pers6nlichen Zutrauens zum Papste, sondern dessen auitlicher Auk- 
torität geschehen sein wird. Uebrigenr ist ein Briefwechsel zwiechen Xac,hen 
und Rom Ebos wegen auch durch Kaiser Lothm bezeugt, indem dieser an 
Leo IV. schreibt, der Papst kenne aus den zii Ludwig d. E'. Zeit w ihn ge- 
richteten Schreiben die lange Vektlnz des Reimeer Stuhles (Mansi XIV, 884). 

28) S. Dümmler 1, 109 N. 69. 
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dieser dem Kaiser noch immer so gefihrlich, dass er die deutsche 
Abtei nicht fIir sicher genug hielt und ihn dem Bischofe Frekulf 
von Lisieux lind xiiletzt dem Abte Boso von Fleury an der Loire zur 
Obhut gabsB). Hier schlug dem ehemaligen Metropoliten die Stunde 
der Befreiung, aLq Ludwig am 20. Jiini 840 von hinnen schied. Er  
eilte nach Ingelheirn, wo sich im August eine gliinzende Versanim- 
lung von Herren und Prälaten aus den verschiedensten Teilen des 
~eiehes um Lothar, den neuen .Herrscher, scharte, und empfing eine 
vom Kaiser ausgestellte lind von 18 Bischöfen unterzeichnete Ur- 
kunde=", die ihm Wurde uiid Bistum zurtickerstattete. Wenn wir 
der Erziihlung einiger Reixnser Geistlichen Glauben schenken dürfen, 
hielt er dann am 6. Dezember seinen feierlichen Einzug in die Me- 
tropole, mit Jubel von dem Kleriis und der Menge des Volkes em- 
pfangen. Vier seiner Siiffragane begleiteten ihn, während die tibrigeii, 
die sich mit Krankheit entschuldigen liewen, durch Gesandte vertreten 
waren. In der Kathedrale wurde das kaiserliche Restitiitiomedikt ver- 
lesen, und von den Suifraganbischöfen ein Schriftstück iinterzeichnet, 
worin El>o als Erzbimhof von Reims anerkannt wiirde"). Um diese 
Zeit muss er auch jenes Schriftchen veröffentlicht haben, dnq deii 
Heuptbestandteil des , Apologeticum EbonisU83 ausmucht und das eine 

29) Narr. cler. Rem. (Bouquet VII, 278), vgl. Ep. Conc. Tric. (Mansi 
xv, 793). 

30) Msnsi XIV, 773. Bouquet VLII, 366. S b t t  des Datums VILI. kal. 
Jul. ist vielleicht VIII. kal. Sept. zu lesen, vgl. Bouquet 1. C. p. 367 n. b. und 
Hefele IV, 100. 

31) Narr. c,ier. Rein. 1. C. p. 279. Apolog. Ebon. n. I1 (Mansi XIV, 775). - 
Jene Bischofe erklbten 863 auf der Synode von Soissons (actio V ;  Mansi XV, 
987) ihre Untemchrift flir gefälscht. - Die Centuriatoren behaupten, die Akten 
der Provinzblsynode, durch welche Ebo in Reiins eingefiihrt worden, vor aich 
gehabt zu haben. Sie bemerken Cent. IX. 9 (ed. Basil. 1565 p. 418): (Ebo) 
per synoduru provincialem, cui interfuerunt Keudericus (c:orr. Theodericus) 
Camerircensis e t  Rothaclus Sumsionennis, Hildemannus Belvacensis, Ragenariu~ 
Ambianeneis cum aliis tnbus episcopis restitutus est: eo quod tempus poeni- 
tentiae esset abaolutum: et  quod exeinpla vetem testarentur, licere episcopuru 
depositum post poenitentism cuui coneensu epincoporum, regis e t  plebis revo- 
care: ut ipse testatur in actis istius Synodi. Aber mit den .Aktenu haben sie 
wohl nur das Apolog. Ebon. gemeint, wie d u  ,ut i p e e  testatur', welches sich 
auf den ganzen Passus bezieht, andeutet. DWR hier 7, dort 8 Birichöfe genannt 
werden, kann auf einer bei ihnen nicht ~ e l t e n  bemerkbaren Oberflächlichkeit 
bemhen. Von der siebenjährigen Russe ist aiich in1 Apolog. die Rede, und 
wenn dort such nicht der angeführte R.echhgrundßatz ltusgesprochen wird, so 
liegt er doch dem ganzen Vorgange zu Grunde, und die Centurintoren konnten 
ihn leicht abstrshiren. 

32) Manni XIV, 776 n. I11 (der Text bei Bouquet VII, 281 sqq. ist benner, 
aber nicht vollstilndig). Dieser Teil ist das eigentliche Apologeticum; von den 

C C h r  Ors, Hinkmu von 6birna. 3 
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34 Daa ,Apologeticum EbonisY. I 
Art Proklamation an die niedrige Geistlichkeit und die Gleubigen 
seines Sprengeln zu sein scheint. Es enthält eine sehr wortreiche I 
lind salbungsvolle, im elegischen Tone der Unschuld gehaltene Dar- I 

legung des Herganges bei seiner Absetzung und berllhrt am Schliime 
kurz die Restitution in Ingelheim. Ueber die Eutthmnung Ludwiga 
lind seine Beteiligung daran schlüpft Ebo mit der frommthuenden 
Phrase hinweg, die letzten Zeiten des Kaisers seien im Gegensatze zu 
den früheren selir unglücklich gewesen und hatten unter dem gött- 
liclien Zorne geseufzt, indeni, wie es nach der Weissagung am Ende 
der Tage geschehen werde, die Söhne sich gegen die Eltern erhoben 
hatten. Sein freiwilliges Bekenntnis führt er auf seine demütige 
Buasgesinnung zurück und behaiiptet, d w  er dasselbe nur um dem 
iiuwrn L)ruclie zu entgehen und in der Meiniing, es werde niclit zu 1 
seiner Verdnmniiing, sondern zu seiner RRttung dienen, abgefast habe. 
Zudem finde dich in jener Erklärung kein Vergehen niiher bezeichnet, 
auf Grund dessen eine Verurteilung hätte erfolgen können. Wenn 
er sich in derselben "indignus episcopusU nenne, so dürfe das niemand 
irre niacheu, da er zum Ausdrucke seiner Demiit iuimer so zli iiiiter- 
schreiben pflege. I 

Ebo schien den Hirtenstab deu hl. brnigiue wieder fest in seiner 1 

Hand zii halten, so d w  drei nach seiner Absetzung geweihte Suffra- 
gane sich gedrungen geftlhlt haben sollen, noch nachträglich seine 
Bestätigung zu erbitten8". 

Er übte seine Gewalt iiiigehiudert aiis und erteilte eiich Weihen, 
unter welchen die des Wulfd  und seiner Ctetiossen 8pHter zu erbit- I 

terten KIimpfen Anlricw gegebeu hat. Dennoch konnte er sich nur 
e i n  Jahr in b i m s  behaupten8*). Als Kar1 d. K. siegreich im nord- 

beideli nndem Stucken enthält das erste einen Bericht über die Restitution zu 
Ingelheim, d w  zweite die Anerkennungsurkunde der Suffrapribiuchßfe (s. N. 31). - 
V. Noorden S. 23 glnubt, dann d w  Apologeticum eine Bechtfertigungenchrift fur 
daa Verfahren von Ingelheim gegen eine von unbekannter Seite ausgegnngene 
ßennstnndung sei. Dagegen scheint mir aber der Umstand zu sprechen, douu der 
lngelheimer Vorgang nur fluchtig beriihrt wird, und daaa der Ton ein ganz 
populilrer ist, auch nirgend8 eine erhobene Einsprache angedeutet wird. 

33) SO berichten Carol. ep. ad Nicol. (Mansi XV, 799) und Narr. cler. 4 

h i n .  (Bouquet, VII, 279). Die drei Bischßfe stellen es zwar nuf der Synode von 
Soiseons V. J. 853 (nctio V.; Man& XV, 985) in Abrede, jedoch halt Kar1 1. C., 
der allerdings lnteresee darsn hrttt,e, an der Thats~che fest, und nach Hinkniar 
(ep. ad Anwtaaium, opp. 11, 825) doll nuch Rothad jene Behaiiptung iiu Re- 
heimen aufrecht erhalten und zu Soissons zugegeben haben, mit Ebo in kirch- 
licher Qemeinschaft gestanden zu haben. 

34) Plod. 2, 20 p. 474. Narr. cler. Reiu. 1. C. sagt irrig, dws Ebo 
wenigstens zwei Jahre in Reime geblieben sei. Ep. Conc. Tric. (Mansi XV, 798) 
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östlichen Frankreich vordrang, musste er fiehen und fand Auf- 
nahme bei seinem Beschutzer Lothar, der ihii als Werkzeug f i r  
spätere Plane aufbewahren wollte. Dieser stattete ihn mit einigen 
Abteien aiis und verwandte ihn zu Gesandtschaften iind andern Dienst- 
leistimgen5". So kam er auch in kaiserlichem Auftrage mit den] 
Bischofe Drogo von Metz zu dem eben erwählten (Januar 844) Papste 
Sergiux 11. nach Rom und suchte bei die..er Gelegenheit seine Recon- 
ciliation und das Pallium vom apostolischen Stuhle zu erlangen. Es 
wurde ihm jedoch nur die Laienkommunion zugeytrrndenw). Wie 
Hinkmar und das Koncil von Soissonsse), so haben auch Späteres9) 
hierin den Beweis erblicken wollen, ds* der Papst Ebos Absetziing 
als gtiltig betrachtet habe. Dagegen hat ober schon Nikolaus I. mit 
Recht bemerkt"), d a s  der römische Stuhl durch jenes VerfRhren gar 
kein ITrteil nhgegeben Iisbe; dass der Papst vielmehr zu solcher Zu- 
ruckhaltung genötigt gewesen sei diirch die Kanones voii Nicaa, 
welche die Wiederaufnahme eines Exkommunicirten verbieten, solange 
nicht eine abermalige Untersuchung stattgefunden hat. 

Sergins hat eben die Thatsriche der Abxetzung vorläufig als 
zu lieclit bestehend angesehen lind dem Verurteilten demgemäss die 

t Zeichen der bischöflichen Wiirde verweigert, zumal da Ebo nicht 
appellirend nach Rom gekommen war, sondern hochmutig die Er- 
füllung seiner Forderung begehrend. Soviel folgt also nur aus dem 
Verbalten des Papstes, dass er die Wiedereinsetzung zu Ingelheim 
nicht als rechtskräftig betrachtete. 

Nach dem Sturze Ebov ruhte die Leitung der Diözese in der 
Hand des Priesters Fulko, Abtes von St. Hemi in Reimsq1), dem 
-- 

dagegen berichtet, dass er geflohen, als Kurla Heere die Seine iibernchritten, 
WHR in1 Spittsominer 841 geschah. Hefele I V ,  112 irrt daher, wenn er F:bo 
schon ini Mai 841 vertrieben werden 1Lst. 

35) Hincnl. ep. ad Egil. (opp. 11, 287): Osten~a eßt etiam synodus epi- 
scoporum prov. Bitiiricensia, cui prltesedit Rodulfus . . . . , qua ab iysis, qui 
interfuerunt, e t  ab Aiulfo, qui unus fuit de iudicibus Eboniu audiemnt, com- 
probatum fuit eundem Eboneni regulariter fui~se deyositiiin. Hiervon berichtet 
eomt niemand etww. Delalande, Concil. Gall. Supplem. Pans 1666, y. 145 
setzt diese Synode in d. J.  MI ,  weil Kar1 ain 12. Jan. 841 zu Bourges U r  

C kunden fnr Nivera bestätigte; sie miieste daher noch vor die zweite Vertreibung 
Ebos fallen. Hefele lV, 103 weint sie d. .T. 842 oder H41 zu. 

36) Ep. Conc. Tric. 1. C. 

37) Oyp. 1, 326. Mansi XV, 716. 
38) Mansi XlV, 985. 
39) So V. Noordeii S. 36. 
40) Ep. ad episc. synod, Suesu. Jufft! n. 28.22 (21Y3). Mansi XV, 744. 
41) Vg1. Marlot, Hist. de Heims 11, 337. Diimmler I, 110 bezeichnet 

C 
ihu ale Abt von Jumieges. 

SC 



36 Verwalter des Erzbistume. 

Kaiser Ludwig schon i. J. 835 dw Erzbifitum tibertmgen hatte. Der- 
selbe hat aber weder die bischöfiche Weihe empfangen, noch ist er 
jemals f6rmlich zum Erzbischofe ernennt worden. Er  amtete noch 
beim Beginne des J. 844; alsdann folgte ihm bis zur Wiederbeaetzung 
des Stuhles eiu gewisser Nothocs). Die Pontifikalhandlungen wurden 
in dieser Zwischenzeit von benachbarten Bischöfen vorgenommenca). 
So wird vom Bischofe Lupus von Chalons a~~drücklich erwähnt, dass 

42) Opp. 1, 325. iI, 272. Flod. 2, 20 U. 3, 1 p. 474. - Soviel ich sehe, 
halt man jetzt ziemlich allgemein Fulko und Notho für Chorbischofe; so 
Dümmler 1, 242, V. Noorden S. 36,'Weizeäcker (Der Kampf gegen den Chor- 
epiekopat d. fränk. Reiches. Tiibingen 1859. S. 7 und in Niedner, Zeitschr. f. d. 
histor. Theologie. 1858 S. 366), wahrend Himchius [Decretales Peeudo-Isidor. 
praef. p. CCXl), wie nchon früher Marlot (Hist. de Reims 11, 309) und Mabillon 
(Annal. 1. 26 n. 98 sqq. LI, 351), wenigsten8 in Fulko einen nolchen erblickt. 
Man stützt sich bei dieser Ansicht auf eine Bemerkung Hinkman bei Flodoard 
(3, 10 P. 489): ,Ut episcopo quolibet defuncto per chorepiscopum solis pontifi- 
cihns debitum ministerium pemgeretur . . . . . s i c u t  e t  i n  n o s t r a  e c c l e s i a  
iitm ~ e c u n d o  a c t u m  fu i sne t ' ,  lind versteht d w  .iameecundo' entwedervon 
der zweiten Vertreibung E b o ~  oder von der zweiten chorbisch6flichen \'er- 
wnltung in der Pernon des Notho. Allein ilaw sich jene Worte auf die 
Zwischenzeit nach Ebos Absetzung beziehen, wird durch nichts angedeutet, 
und auch d w  ,episcopo defuncto' peest nicht auf diesen Fall. Und selbst wenn 
man jene Notiz hierhin beziehen will, so folgt daraus nicht, dsss gerade Fulko 
und Notho Chorbischofe waren und nicht vielleicht eolche neben diesen ge- 
waltet haben. Wu wissen weniptene von den letzten Jahren der Vakanz, 
dass Rikbold Chorbiachof in Reims war, wie auch Wcimäcker (Chorep. S. 7) 
enninimt,; denn Hinkmnr (op11. I[, 262) sagt von Uottnchalk: .Qui a Remorum 
chorepiscol>o, qui t u n c  erlrt, m n t n ~  r e p l u  prenbyter o r d i n u t . ~  eat,' wobei 
nich daa .tuncd auf die Worte des unmittelbar vorhergehenden Satze8 : "antequam 
ad epi~copatus ordinem pervenirem' bezieht. Wenn Weizu&cker (Niedner, Zeitschr. 
S. 366) sich ferner auf die Auktoritilt Marlota beruft, der verlorene handschrift- 
liche Quellen vor sich gehabt hnben müsse, so ist dieser Beweis hllchst un- 
sicher, da Mnrlot von noichen nichb bemerkt, wahrend er es sonst. beizufilgen 
pflegt, lind iiberhaupt gar nicht sehr zuver lLs i~  ist. Entschieden gegen obige 
Ansicht spricht aber die Thatetlche, dasa Fulko - Notho wird Uberhaupt nicht 
weiter erwlthnt - nirgends als Chorbischof bezeichnet wird, eondern immer 
entweder mit eeinem blasen Namen oder als .preebyterU oder ,abbeed ; 8. Flod. 
3, 1 p. 474. 2, 'M) p. 473. Hincm. Vita S. Remigii C. 9 n. 128 (Bollmd. Acta 
Sanctor. Octob. I, 164). Narr. cleric. Remens. (Bouquet VII, 280). epiet. Conc. 
Tricrrss. (Manei XV, 794). Carol. ep. Rd Nicol. (Mansi XV, 798). Urkunde Karl 
d. K. tiir Reims (Flod. 3, 4 p. 477). Verbrilderunpvertrag zwiechen St. Bemi 
und St. Denis (D'Achery, Specileg. ed. de la Barre U[, 333 eqq). Urkunde bei 
Mabillon, Annal. 1. 8'2 n. 71 (11, 642). Jene Nachricht bei Flodoard iet daher 
auf Chorbischofe früherer Zeiten zu beziehen, wie wir z. B. wiesen, daes während 
des Exils des Erzb. Rigobert unter Karl Martell ein eolcher in Reime wirkte 
(Clouet, Hiat. eccl6s. de 1a province de Trbvea. Verdun 1851. 11, 477). 

4:3) Hlothar. ep. ad Leonem Iv (Mansi XIV, 885). 
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er zu Reims das Chrisma geweiht und Weihen erteilt habe4'). Die 
Vermögensverwaltuiig fIihrte Pardulus, der nachmalige Bischof von 
Laon, als vicedominus der bimser K i r~he"~) .  Bei solcher Lege 
mueate die Provinz und noch mehr die Diizese ~elbst  einem Zuritande 
der Verwiming und Auflösung entgegen eilen. Dazu gesellte sich, 
dsar seit dem J .  8434" Kar1 d. K., der während der Kämpfe mit 
seinen Brüdem beatiändig iii Verlegenheit war, womit er seiue gierigen 
Anhänger an sich ketten und ihre Treue erkaufen sollte4'), mit rück- 
sichtsloser Hand in das Eigentum des hl. Remigius eingriff und eine 
Besitzung nach der andern vergab. Herren geistlichen und weltlichen 
Standes, eine Aebtiasin und sogar der Leibarzt und Hofzwerg ver- 
standen es, mit Reimer Kirchengut sich zu bereichern. Dass bei der 
allgemeinen Unsicherheit, die sich aller öffentlichen und rechtlichen 
Verhältnisse bemächtigt hatte, die Zinsleute des Bistums ihre Abgaben 
nicht mehr zahlten48), durfte noch als das kleinere Uebel erscheinen. 
Berechtigt war daher der Klageruf einm Zeitgenossen: ,Seufzend 
trauert die Stadt der RemerUg), und wir verstehen W, wenn die Bi- 
schöfe auf dem Koncile von Vemeiiil im Dezember 844 mit bewegten 
Worten auf die ,ihres Hirten beraubte, ausgeplünderte, unter der 
Last dea Unrechtes niedergedrückte und so schmählich verletzte 
Kirche' hinweisen und vom Köuige die Besetzung dw verwaisten 
Sitzes fordem50). 

Karl gab der Stimme der Gerechtigkeit Gehör und wandte seine 
Blicke auf den bei der Synode anwesenden Hinkmar, der die Eigen- 
schaften in sich zu vereinigen schien, welche die Stellung eines so 
hervorragenden Metropoliten wie der von Reims wer, namentlich in 
diesem Augenblicke erheischte. Zwar war er erst seit wenigen Jahren 
Priester, da er in einem Verbrfiderunpvertrage zwischen den Stiften 
St. Denis und St. Remi V. J. 838 noch als ,diaconus et monachus' 
erscheint, und zuerst ein Diplom Karl d. K. vom 12. Augiist 844 
ihn als ,presbyter ' bezeichnet 6') ; aber seine Geistes- und Willens- 
- -- 

44) Conc. Sueee. a. 853, actio VI. (Mami XIV, 987). 
45) Almannw, Tranel. S. Helenae (Bolland. Acta Sanctor. Bug. In, 602 E) 

zum J. &U). Vgl. Almannue, Miracule (ib. p. 616 E). 
46) Hincm., V i h  S. Hemig. I. C. p. 164 F :  Quando tren fratren reges 

. . . . regnum post patri~ eui obitum inter He divieerunt, eyiecoyinm Kemenee 

. . . . Karolue inter hominee euoe divieit. 
47) opp. 11, 13.3. 
48) 8. die Urkunden Kerl d. K. bei Flod. 3, 4. 
49) Flome, Qiierela de divis. imper. (Bouquet VII, 301). 
.W) Mon. Uerm. LL. I, 885. Bnluze, Capitular. 11, 13. 
51) D'Achery, Spicileg. ed. de la Barre 111, 333 eqq. Bouquet VlII, 4öi. 

Vgl. Mabillon, h a l .  1. 32 n. 12 (TI, 607 eq.), 1. 33 n. 15 (11. 654). 
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kraft, die im königlichen Dienste gesammelte Kenntnis kirchlicher 
und staatlicher Geschäfte iiiid dw volle Vertrauen daj Herrschers er- 
setzten, was ihm vielleicht aii Alter mangelte. Hinkmar konnte sich 
nicht verhehlen, welche Last auf neine Schultern gewälzt werden 
sollte, und wir dUrfen seiner Versicherung glauben, dass er sich nicht 
zu der erzbischöflichen Wtirde gedrängt hat und nur ungern das 
Gewand des Mönches mit der Inful vertauschte; warteten doch seiner 
in der That .gefahrvolle Stiirme ein- grokqen und weiten Meeres'. 
Und dennoch musste er sich spiiter gestehen, dess er im friedlichen 
,Hafen des Klosters an zerbrechlichem Taue seinen Anker nachlkig - 
geworfen und leichter als notwendig dem Hinweise seiner Ratgeber 
auf das Seelenheil Vieler nachgegeben hatte' b s ) .  Er  war nicht der 
erste Reimser Erzbischof, der aus St. Denis hervorging; sein dritter 
Vorgiinyer Tilpin hatte dort ebenfalls in jungen Jahren die Regel 
St. Benedikts 1>eschworen5'), war aber unter weit glticklicheren Ver- 
haltnisaen auf den Erzstuhl gestiegen, als es Hinkmar beschieden war. 

Auf der Synode von Beauvais (18. April 845) wurde er von 
den Suffraganen der Provinz b i m s  mit Zustimmung dea K i e m  und 
Volkes der Metropole gewählt, der Bischof von Paris und der Erz- 
bischof von Sens mit den tibrigen Bischöfen dieser Provinz, sowie der 
Abt und die Brüder von St. Denis gaben ihre Einwiilig~ng5~). Vor- 
her jedoch hatte dw Koncil die Rechtsfrage erwogen, ob iii Reime 
eine Neuwahl zulässig sei5". Ebo hatte nach seiner zweiten Ver- 
treibung i. J. 841 weder Verzicht geleistet, noch war er von neuem 
abgwetzt worden, wenngleich der Versuch, in Rom seine Zurtick- 
fübrung nach Keims zu ertrotaen, misslungen war. Jetzt aber hatte 
er, bei rreinem kaiserlichen Beschützer in Ungnade gefden, durch 
die Oroasmut Ludwig d. D. das Bistum Hildesheim empfangen5"), 
und diesen Umstand benutzte man zu Beauvais, uni der schwierigen 
Untemuchung, ob er einst rechhässig abgesetzt und seine Restitution 
iingliltig gewesen sei, auszuweichen. Die Bischöfe beruhigten sich 
mit der Bestimmung der afrikanischen Kanones, d m  einer Kirche, 
die durch Entfernung 'ihrea Hirten lange verwnist gewesen, ein neiier 
Bischof gegeben werden  olle, lind glaubten sich fUr die Zukunft 
gkiiugsam gesichert durch die Dekretale dw Pa~~stes l j a r i i ~ u s ~ ~ ) ,  die 

4 

52) Opp. 11, 304. 
53) Flod. 2, 17 p. W. 
54) Opp. I, 8'27. 11, 272. 303. Mmei ÄIV, 986. XV, 794. Flod. 3, 1 p. 475. 
55) Manni XV, 794. Flod. 1. C. 

56) S. Anhang 1. 
57) Damas. ad P~nl in.  Antioch. JnEe n. 'L35 (67). Bellerini, Opp. Leon 

M. 111, 402. 



Die Synode von ~ e a n v a i ~ .  39 

bestimmt, wenn ein Bischof nach einer andern Kirche iibergesiedelt 
imd ein neuer fiir den verlassenen Sitz geweiht sei, so dtirfe jener 
nicht ziiriickkehren, bis dieser gestorben 58). Hinkmur dagegen 
stellte sich auf den Standpunkt, den er unverrückt festgehalten hat, 
das9 sein Vorgiinger durchaus rechtrnässig seines Amtes entuetzt wor- 
den, und d a s  der Akt von Ingelheim nichtig gewesen sei.' Darim 
belegte er bei seinem Antritte die gesamte b imser  Kirche mit 
Busse wegen der Gemeinschaft, in der sie mit dem abgesetzten Ebo 
gecltanden hatte, und erteilte ihr dann die Los~prechunp;~~). 

Die bischöfliche Weihe empfing Hinkmar an1 3. Mai durch 
die Hand des Embischofs Wenilo von Sens. Wer von seinen Suf- 
fraganen nicht in der Lage war, persönlicli an der Feier teilzunehmen, 
liees ausdrticklich seine Zustimmung erklärens1). 

Die Kirchenversammlung von Beauvhie füllt nicht bloss ein be- 
deutungsvolles Blatt der Reimser Bistumsgeschicbte, sondern behauptet 
auch eine denkwtirdige Stelle in der damaligen Entwickelung der 
wdri inkiwhen Kirche überhaupt. Sie bildet, und zwar gerade im 
Ziisammenhange mit der Wahl Hinkmaru, wie sich bald zeigen wird, 
ein wichtiges Glied in der Kettc! jener Reformkoncilien, die sich in 

P 
den ernten Regierungsjahren Kark; in rascher Folge aneinander reihen. 
Die Forderungen, die auf diesen vonseiten der Geistlichkeit erhoben 
wurden, waren nicht neu, sie waren nur der Forthall jener Ideen, 
die seit mehr als zwanzig Jahren vergeblich nach Verwirklichung 
geriingen hatten. Aber das verlieh ihnen jetzt neue Kraft, dass die 
politische Lage gunstiger war, insofern Kar1 d. K., um seinen jungen 
schwankenden Thron zu sichern, der festen Stiitze der Kirche zu be- 
diirfen schien. Der Umstand, dass ein so klar blickender Geist und 

58) Opp. 11, 303. Mansi XV, 794. Vgl. Anhang I. 
59) Mansi XIV, 988. 
60) Marlot (lat. Ausgabe I, 387 - in der franz. Ausgabe 11, 388 sagt 

er blau ,vem le p n n b m p U )  nimmt den 17. Mai an. Hieryit stimmt i h r -  
ein, daes Hinkmars Epihphium (Plod. 3, 30 p. 555) ihn als .(anno) episcopatus 
sni 370, mense 70 et  die 4.' gestorben bezeichnet, und alte Nekrologien (Mabil- 
lon 1. 83 n. 24; 11, 659) seinen Todestag auf den 21. Dez. setzen. Nach Annel. 

C S. Dionysii Remsnses (Mon. Germ. SS. XIII, 82) dagegen fand die Weihe an1 
Y. Mai, der %5 auf einen Sonntag fiel, statt;  untl dazu passt, dms Hinkmar 
(opp. U, 306) von der um 17. Juni 845 erötfneten Synode von Meaux sagt, daeu 
sie .necdum d U o b  u s exnctie mensibus post ordinationem nieam* stattfand. 
(;allia christiana. Paris 1751. IX, 39 adoptirt den 3. Mai, während Mabillon 
(1. C.) beide Dabn diuch die Annahme zu vereinigen sucht, clws Hinkmar uni 
3. geweiht wurde und am 17. die Regierung der Di6z-e antrat. 

61) Nach Conc. Suess. nctio 111 (Mansi XIV, 986) hatte Rothad die Kon- 
C eekmtion vorgenommen und waren a 11 e Suffragane mgegen gewesen. 



eo energischer Wille wie der des neuen Erzbiechofes jetzt als Anwalt 
der alten Forderungen aufstand, weckte neue Hoffnungen. 

Diese Bestrebungen, die sich nun mit verdoppelter Macht geltend 
machen, reichen mit ihren Wurzeln in die Zeit Kaiser Ludwigs zurlick. 
Als im enten Jahrzehnt seiner Regierung der hohe Klerus sich mit 
alier Entschiedenheit der Einheitspartei anschloss, leitete ihn der Ge- 
danke, dass eino durchgreifende Verbesserung der kirchlichen Zustände 
not thue, und dam eine solche nur mit Erfolg durchgeftihrt und fUr 
eine weite Zukunft gesichert werden könne, wenn es gelinge, die 
staatliche Einheit dea Frankenreiches auch unter den Nachfolgern 
Ludwigs zu erhalten. Männem, die unter dem kirchenpolitischen 
Systeme Kar1 d. G. aufgewachsen waren und von der kaiserlichen 
Gewalt die vorziiglichste Förderung ihrea Werkes erhof in ,  musste 
diese Verbindung kirchlicher Ziele mit po l ihhen  nattlrlich erscheinen. 
Auf diesem Boden stehend entwarfen die groesen S.poden von Mainz 
und Paris i. J. 829 @ * )  ihre Reformprogramme, von denen das der 
letzteren in 94 Kapiteln alle Verhältnitise der Geistlichen und der 
Laien bis zur Person des Kaisers hinauf bespricht. Noch ehe man 
indes daran denken konnte, an die Ausfiihruiig dieser umfassenden 
Beschliisse zu gehen, brach die Empörung der Königssöhne wider den 
Vater aus und stellte durch die Verwirrung, welche der misslungene 

, 

Versuch im Gefolge hatte, a l l e  wieder in Frage. Die Synode von 
Aachen (836) nahm zwar den Plan von neuem auf 9, ohne jedoch 
greifbare Erfolge zu erzielen, da die Ungewissheit der politischen Zu- 
kunft jede E'ortentwickelung lähmte. Und erst als nach Ludwig d. F. 
Tode die Schlacht bei Fontonetum (841) gleicham als Gottesurteil 
gegen die lotharische Partei lind ihre Einheitsidee entschieden hatte, 
konnten die Manner der kirchlichen Reform, nun nicht mehr gehin- 
dert durch die politische Seite ihrer Bestrebungen, namentlich in 
Wmtfranken an die Wiederaufnahme des friiher Begonnenen denken. 

Neuen Sporn dazu gab die infolge der Kriege fast aufs höchste 
gestiegene Not des Volkes und der Kirche. Die Aecker waren ver- 
wüstet, die HRuser ein Raub der Flammen geworden und die Menschen 
der Beutegier roher Soldaten wehrlos snheimgegeben. Durch den 
Friedensrchlws von Verdun wurden diese Leiden uur wenig gemildert. 

4 

Die jetzt zur Unthätigkeit verurteilten Krieger, die alle Maunesziicht 
verloren hatten und durch keines Herrschers starken Arm in Schranken 
gehalten wurden, warfen sich wie eine verheerende Plage auf das 
friedebedürftige Land, d u  zudem durch Hungersnot und Seuchen 
-- . . 

62) Mansi XIV, 529-604; vgl. Hefele IV, 57 if. 
63) S. oben S. 24. Vgl. Hefele IV, 88 E. 
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schwer heimgesucht war. Was der Krieg noch verschont; wurde 
jetzt im Frieden geraubt; Entsetzen erregend sind die Schilderungen, 
die uns Bischof Prudentius, Nithard und andere Zeitgenmren ent- 
werfens4). Auch auf die Sittlichkeit des Volkes hatten die langeil 
Bürgerkämpfe verderblich gewirkt. Durch dea alten Kaisers wankel- 
mtitiges Benehmen, indem friihere Eide durch spätere aufgehoben 
wurden, und durch die leichtfertigen SchwUre der Söhne, die nur 
geleistet zu werden schienen, um bald gebrochen zu werden, war der 
Glaube an die Heiligkeit eidlichen Versprechens erschiittert worden. 
Wiihrend die Söhne gegen den eigenen Vater in widemattirlicher 
Empörung standen und sich zugleich unter einander mit bitterem 
Hasse befehdeten, war auch bei den Unterthnnen die Ehrfurcht vor 
den Banden des Blutes gewichen. Die Verbrechen in den hlSheren 
Ständen fanden ihren Wiederhall beim Volke und bereiteten jeglicher 
Zuchtlosigkeit die Wege. 

Am K i n  duldeten die Kirche und ihre Diener. Kirchliche 
Giiter und EinkUnfte galten beinahe für herrenloees Gut, welches die 
Könige sich aneigneten und nach Gutdünken vergabten, oder auch 
die G m n  eigenmächtig an sich risen. ,Jetzt werden nicht nur,' 
klagt Agobard von Lyon, ,die Kirchenoter, sondern die Kirchen 
selbst mit ihren Gütern feilgeboten' 85). In gleicher Weise schalteten 
die Miichtigen tiber die Besetzung geistlicher Stellen. Noch immer 
herrschte der seit Kar1 Martella Zeiten aufgekommene &brauch, 
den reichen Abteien Laieniibte vorzusetzen und Kirchen und Bischofs- 
sttihle aLi Belohnung für geleistete weltliche Dienste dahin zu geben. 
Wieviel bei solchem Zustande von der Achtung vor dem Klerus und 
seinen geistlichen Aufgaben iibrig blieb, lässt sich leicht ermessen. 
Besonders befand sich die niedere Geistlichkeit in einer namenloa 
ungliicklichen und verachteten Lage. Derselbe Zeitgenosse schreibt: 
,Kein Stand, sei es von Freien oder Unfreien, ist an manchen Orten 
 eines Herdes gegenwiirtig so wenig gewiss als die Priester, da sie 
keine Sicherheit erlangen noch wisaen können, wie viele Tage sie 
ihre Kirche und Behausung werden gebrauchen dUrfenu 

Am schwereten lasteten diese Mi~stiinde auf der Kirche West- 
frankenx. Fher wurde darum auch sofort, nachdem eine geordnete 
Regierung durch den Teilungsvertrag von Verdun hergestellt worden, 
der Ruf nach Reform in so eindringlicher Weiöe laut, dass er nicht 

ö4) S. D(inim1er I, 182-184. 
G) De diepensat. rer. ewles. (opp. P. Vöt)), vgl. Dümmler I,  184 N. 5. 
66) ib. 



mehr überhört werden konnte. Kaum drei Monate nach abgeschlos- 
seneni Frieden erhoben die  LI^ den jungen König auf dem Reichs- 
tnge von Coulaines bei le Maiis (Nov. 843) versammelten Bischöfe 
ihre Klagen Uber den Verfall der Kirche uiid der gesamten öffent- 
lichen OrdnlingG7). Wiirde hier niir erst im allgemeiiien eine Ver- 
ständigung angebahnt, indem der König Recht und Schutz der Geist- 
lichkeit und alleii Unterthanen versprach, und ihm dagegen Treiie 
und Gehorsam gelobt wurde : so nahmen die kirchlichen Forderungen 
schon bestimmtere Gestalt bei der %iisammenkiinft der drei Franken- 
köriige zu Judiz (bei Diedenhofen) im Oktober 844") an. Unver- 1 
ztigliche Wiederbesetzung der zur Zeit ,der' Zwietracht' verödeten 
Bischofssitiie mit Vermeidung der ,Pest der Simonie', Zurückführung 
der vertriebenen Hirten, Abschafing des Unwesens der Laienäbtew), 
Schutz für das noch gebliebene Kirchengut, Wiedergabe des ent- 
fremdeten, Refom~ der noch ,wegen der drohende11 Not des Staates' 
unter Laienverwaltung stehenden Klöster der Kanoniker und Kano- 
nissen: so lautete des Verlangen der Kirchenfürsten. 

Noch deutlicher in seinen Umrissen tritt da$ Ziel, auf welches 
die Kirche lossteuert, auf den folgenden Koncilien hervor, die unter 
sich imd mit den vorhergehenden ein einheitliches, planrolles Ganze 
bildenTn). Die Vemammlung von Verneui17') (Dezemb 844) richtet 
ihr Augenmerk voriugweise auf den gesunkenen Eifer des Welt- 
und Ordensklerus und die geschwundene Reinheit der ehelichen Ver- 
hältnime. Zuniichst soll durch Königsboten mit Vorwissen der Bi- 
scliöfe die thatsächliche Lage überall genau untersucht, und dann 
gegen die Widerspäiistigen nötigenfalls mit Strafe eingeschritteti 
werderi. Daneben klagen aber auch die Prälaten mit besonderem 
Nachdrucke und in eifernder Rede tiber die noch immer fortdauernde 
Entziehung von Kirchen- und Armengtitem. 

Viel einschneidender sind die M~ssregeln, die mun zu BeauvaisT2) 
von ,der Krone verlangt, der gegenüber die Sprache der Kirchen- 
häupter hier bedeutend selbstbewusster und von dem Gefühle des 

67) Mon. Germ. LL. I, 376. Baluze, Capitul. 11, 1. 
68) LI,. I, 380. Baluxe 11, 7. 1 

69) 5. die Zusarnmenstellun~ bei biimmler 1, 278. 
70) Conc. Meldenae, prnef. (Manlii XIV, 814): Quartum ex wnvenientia 

in prwdicto conventu (zu Judiz) co e p  t u m  et in Verno pnlatio p e r p e  t r a- 
t u m ,  und cnp. 80 (ib. p. 841): Capituliri veetrae religioni (Karl. d. K.) . . . 
oblnti~ (nnf den vorliergehenden Synoden) hoc diplonia (die Kapitel von Meaux), 
si complncet, nnnectatur. 

71) LL. I, 385. Baluze 11, 13. 
72) LL. I, 386. Baluze ii, 19. 
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guten Rechte9 getragen erscheint. Nicht nur miissten alle von Karl 
selbst entzogenen Besitzungeli ernti~ttet werdcii, sonderii überhaupt 
seien alle iiber Kirchengut, truch die von Verwaltern vakrtriter Bis- 
tümer, ausgestellten Schenkungsurkunderi einfach zu vernichten, und 
.sei eine Revision des ganzen Beneficial- und Prekaiienwesens vorzu- 
nehmen. Flir die Kirche Schutz vor allen ungerechte; Auflagen und vor 
j e d e r  Art von Häiibern und Bedrlickern! In der feierlichsten Forni, 
~ I L Y  Schwert in der Rechten, schwört der König, dru Begehrte zu 
erfllllen 

Hinkmarv Einfluss auf Karl d. K. tritt bei dieser Gelegenheit 
mchtlich hervor7'). Er empfhngt eine mit königlicher Unterschrift 
versehene Urkunde, die in acht Kapiteln ganz besondere Vergünsti- 
gungen fiir ihn und seine Kirche enthält. Aiisser eiiiigen schon in 
den allgemeinen Beschltben der Synode aufgeftihrten Artikeln, 
deren Erfüllung ihm noch speziell zugesichert wird, verspricht ihm 
der König, die von Karl d. G. und Ludwig d. F. für die Kirche von 
Reims ausgestellten Schenkungsurkunden von neuem zu bestitigen, 
ferner des kanonische Recht gegen den kiinftigen Erzbiqchof streng 
zu beobachten und nur auf Grund eines kanonischen Vergehens gegen 
ihn ein~uschreiten~~). Es scheint, dasv Hinkinar dies als Bedingung 
für die TTebernahuie seines A m h  gefordert hat. Im Kreise der streng 
P- 

73) Hincm., Admonitio (Migne, 125, 1066 B). 
74) Wie Lupus (ep. 42 ad Hincm Migne 119, 510) vermutet, war 

Hinkmer en, der Karl d. K. zu den], wahrscheinlich in] Friih,jahr 845, zu St. 
Denis gemachten C3el6bnisse, hinfort besser für die Kirche wirken zu wollcn 
(vgl. DItmmler I, 270), veranlasst hntte. 

75) Kap. 17-24 von Meaux (Manei XIV, 82'2-824) scheinen nicht die 
s ii rn t 1 i C h e n von allen Bischofen zu Beauvais aufgestellten Forderungen zu 
sein, sondern nur eine Auswahl, wie die Lebenchrift .Ex capitulis apud Bel- 
vilcurn hebitiriu andeutet. Auch die von Hirikuar (opp. 11, 321) angeftthrten 
Kapitel enthalten wohl nicht Forderungen tlevselben allein, sondern ebenfalln 
einen Anezug aun den allgemeinen Beschliixsen, deren Erfüllung er sich nur 
qeziell hat  zusichern lannrn. Er bemerkt (1. C ) :  Haec (SC. mpitulal üum aliis, 
quae ibideni continentur . . . . vos servaturos proniisistis eisdem episcopis, qui 
prtresentes adenrnt, . . . . et  omnibqs episcopie in regno vestro existentibus et 
in manibw eorumdeln episcoporum d pctitionem eorum dedintiu. Sollte der 
Wechsel von "nobis' (wp. 1, 6, 7, H) und ,mihiU (wp. 2, 3, 4, 5) nur einen eti- 
Jistischen Grund haben'! Ich vermute, dwn die Receneion bei Mansi einemeib 
und die bei Pertz und Baluze andrerseits nur Auszüge geben, die mit einander 
nur teilweise tbereinetitnmen (Menei cap. 17, 18, 19, 24 sind inhaltlich und 
mitunter w6rtlich gleich Pertz cap. :<, 4, 5, 61. 

Dtiam Hinkrnar zu Beauvilis die .(iestattu~ig eines Widembndercclitew' 
gegen den KBnig und einen ,Handschlag als Garantie" erhalten hiitte, wie 
v. Noorden 5. 36 behauptet, kann ich nicht finden. 
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kirchlich gesinnten Anhänger der Einheitspartei hatte er am Hofe 
Ludwig d. F. den Geist der Reform in vollen Ztigen eingesogen, und 
was er im kleinen zu St. Denis und im kaiserlichen Dienste zu f6r- 
dern gesucht, unternahm er jetzt im grossen Stile durchzuführen. In  
dem geschichtlichen Zmammerihange dieser konciliarischen Bewegung 
mit den kirchlichen Idealen der ehemaligen grossfränkischen Partei 
liegen die Wurzeln, aus denen die treibenden Kräfte seines ganeen 
Lebens aufgestiegen sind. Die Bedeutung seiner Pemönlichkeit nicht 
minder wie das Gewicht seiner Stellung beriefen ihn in dem begin- 
nenden Ringen der Kirche um freiere Bewegung zur Ftihrerschafk, die 
er 37 Jahre hindurch mit solcher Festigkeit getibt hat, dass es mehr 
der Kampf des e i n e n  Mannes denn dea ganzen Episkopates zu sein 
scheint. 

Mit dem ihm eigenen thatkräftigen Ernste, der nie auf halbem 
Wege stehen blieb, e r fwte  er sofort seine Aufgaben. Anderthalb 
Monat nach seiner Weihe finden wir ihn schon mit den Bischöfen 
der Provinmn Sens, Re im uud Bourges .auf der Synode von Meaux 
(17. Juni 845)76). Indem diese Versammlung, die unter Hinzu- 
ziehung der Bischöfe aus der Kirchenprovinz Rouen arn 14. Februar 
846 zu Paris ihre Fortsetzung und ihren Abschluss fand7'), die Be- 
schltisse ihrer Vorgängerinnen wiederholte lind noch 5tj neue Kapitel 
hinzufügte, stellte sie ein umfassendes, bis ins einzelne gehendes Pro- 
gramm auf, das in einem so entschiedenen Tone abgefasst ist, dass 
man allenthalben die leitende und vorwärtsdrängende Energie des 
Erzbischofs von Keims herauszuffihlen meint. Die Geistlichen, der 
Bischof ebensowohl wie der letzte Mönch, werden zu ihrer Pflicht 
bezllglich aller Richtungen dw Privatlebens und der Amtsftihrung 
zurtickgerufen. Namentlich wird an die den Metropoliten zustehenden 
Rechte erinnert und an die Bestimmungen, dass zweimal jährlich 

76) Manei XIV, 811 eqq. - Die Centurintoren Cent. LX, C. 9 (ed. Baail. 
1565 p. 406 eqq.) teilen 30 Kanonee (eigentlich 31, von denen aber can. 5 
und 9 identisch eind) von Meaux mit, die von den in den Koncilieneammlungen 
iiberlieferten der Reihenfolge und dem Inhdte nach bedeutend abweichen. Ihr 
Text ißt an vielen Stellen dem herkömmlichen enhchieden vorzuziehen. Can. 
13, 14, 20, 26, 31 fehlen bei Manei giinzlich. Man kann daher nicht annehmen, 
daen die Centuriatoren nur eine Auewahl geben wollten, zumal eie einleitend 
bemerken: .In qua (der Synode von Meilux) hi canonee ecribitur facti'. Viel- 
leicht sind uns hier die wirklichen, zu Meaux aufgestellten Kapitel erhslten, 
die dann zu Paris durch Weglweung und Beifiigung eine Umarbeitung erfuhren, 
die bei Manei vorliegt. 

77) Ib. praef. Die~es Pariser Koncil fand nicht, wie Manlii U. a. wegen 
der beigefigten Ind. X annehmen, 845, sondern 846 statt, e. Hefele JY. 119 f. 
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Provinzial- und Diözeaansynoden abgehalten warden sollen. Ferner 
wird den Chorbischöfen das Ueberschreiten ihrer Befugnisse und die 
Anmasvung bischöflicher Funktionen untersagt. Klöster und Hospi- 
täler sollen wieder hergestellt und die MicsbMuche bei der Spendiing 
der heiligen Sakramente verbannt werden. Auf den Laienstand zielen 
die etrengen Verordnungen wider das leichtfertige Schwören, wider 
den Jungfrauenraub und die furchtbar um sich greifende Unsitt- 
lichkeit. Auch auf die der christlichen Ge~ellschaft von Seiten der 
während der politischen Wirren immer kecker gewordenen 1 8 )  Jiiden 
drohenden Gefahr deuten die Bischöfe hin iind bringen die alten 
Gesetze gegen dieselben in Erinnerung. Die Kirchenfilrsten erwarten 
zwar vom Könige thätigen Beistand zur Verwirklichung dieser Reform- 
pläne, sind aber doch einsichtsvoll genug,. nicht Unmöglichw zu ver- 
langen. Sie bemerken ihm : ,Wenn Ihr dieses in allen Stacken er- 
ftillen könnt, wie wir es in Wort und Schrift Euch aus göttlichein 
Auftrage vorgelegt haben, so danken wir Gott. Wenn Ihr ea aber 
wollt und noch nicht könnt, so freuen wir uns, je mehr Ihr Euch der 
Vollftihrung nähertu @). 

Mit diesen Worten war auf die brennende Frage angespielt, 
die jetzt der Lisiing harrte. Das beabsichtigte Heformwerk bertihrte 
in manchen Punkten die Interessen der weltlichen Groa~en sehr nahe, 
und wenn diese nicht ihre IJnterstUtzung liehen oder wenigstens keine 
Hindernisse in den Weg legten, konnte es kaum mit Erfolg begonnen 
werden. Wird dem Könige gelingen, das zu immer grösserer 
Selbständigkeit gelangende Vusallentuin, das zudem wiihrend der 
Btirgerkriege den Sinn ftir Zucht und Ordnung verloren und dabei 
(ieinen Vorteil gefunden hatte, den Ansprachen der Kirche geneigt 
zu machen? Und wenn nicht, wird Kar1 dann nicht in der gegen- 
wärtigen Lage, wo der Norden dea Reiches unter den Verwiistungen 
der normannkhen Seeriiuber seufzt, Pippin die Herrschaft Eber 
hquitanien an  ich gerissen hat, er selbst im Kampfe gegen den 
eigenen Vasallen, den Bretonenhenog Nominoi , unrIihmlich unter- 
legen ist, Bedenken tragen, die weltlichen Herren zu verletzen, um 
sich den Bischöfen willf6hrig erweisen zu können? Oder wird er 
so viel staataniännischex Geschick zeigen, dass er zwischen den beiden 
Klippen durchzusteuern versteht, die feste Sttitxe des Klerus nicht 
zurticksthst und den Adel nicht reizt? Das alles musate sich jetzt 
entscheiden. 
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,Qegen das Herkommenn8" berief Kar1 in1 Juni 846 einen 
aussergewöhnlichen Reichstag nach Epernai, wo die Beschlüsse, von 
Meaux - Paris den Baronen vorgelegt wurden. Schon gleich beim 
Beginne der Verhandlungen zeigte sich, welche Verstimmung die 
Yorschläge zur Kirchenverbesserung in den Reihen der Arintokratie 
hervorgerufen hatten. Sie wies eine gemeinsame Beratung niit den 
geistlichen Würdentriigern hochfahrend zurtick - ein Benehmen, das 
ebenso ungerecht a b  unerhört war. Von den 80 Kapiteln der Synoden 
von Meiiux und Paris fanden nur 19 die Bestätigung der weltlichen 
Herren8'). Mag sich dies auch zu& teil daraus erklliren, dnsa unter 
jenen manche von gleichem oder iihnlichem Inhalte waren, so erregt 
doch das Prinzip, nach dem tuan die Auswahl traf, unsere Ver- 
V-uiiderung. Denn wührend die meisten Bestimniungen iiber Ziirück- 
emtattung des Kirchengutes, das sich doch zu einem guten Teile iri 
den Hiinden des Adels befand, unbeanqtandet blieben, wurden die auf 
Reform des Klerus, auf Verbesserung von Zucht und Sitte, gegen 
die Uebergriffe der Chorbischöfe gerichteten und dem Inter- der 
Grmgen weniger geführlichen Forderungen ganz zurtickgewiesen. Wollte 

. man niir eine Deinonßtration gegen den geistlichen Stand inacheiies), 
oder fiirchtete man der1 wachsenden EinfluM der Qeistlichkeit, wenn 
man ihr gestattete, sich zu ermannen 3 8') Sicher ist, dass die Bischöfe 

80) Prudentius, Annal. a. 846 (SS. I, 442). 
81) Mon. Germ. LL. I, 388. 
82) So V. Noorden 5. 38. 
83) Wenck, daa frank. Reich nach d. Vertrage von Verdun. Leipz. 1851. 

S. 138 f.: "Laune, Zufall und Gründe des Augenblicks iii6gen bei der Annahirie 
rnancher Beschlüsse, bei der Zurilckweisung anderer iiii Spiele geweHeii neiii. 
Auflallend bleibt aber doch immer die Verwerfung vieler auf die innere Diu- 
ciylin des Klerus gerichteter Artikel. Bei einigen mochte ~ i e  aus der Re- 
tlirchtung dcr Laien hervorgehen, in der freien und vorteilhaften Handhabung 
ihrer Patronat.rechte gest6rt zu werden.' Da die Geistlichen von iluen welt- 
lichen Herren oft zii den niedripten Dienut,en iiuusbmucht wurden, war ea 
natürlich, ,das# die veraainiiielten Krieger Knrls auch von solchen Kirchenge- 
setzen, die ihnen bei B e s e t z  u n g ihrer geistlichen Stellen irgendeine Be- 
schränkung aufzule~en drohten. nichtu wiunen wollten; leicht begreiflich ist eu 4 

ferner, dass sie sich auch' iin Gebrauche ihrer HRUR- und Dorfkayellen keine 
Schranken su rek~en geiiieint waren durch eine crneuerte Anerkennung der 
Vorrechte. welclie den Pfarr- und Taufkirchen vor jenen zukamen. (S. aber 
diese Miuctbriiuclie und die Aiiprittt? der Reforxupartei gegen dieselben Mwssen, 
Olonsen des can. .R.eclitn aun (1. karoling. Zeitalter. Sitzgaber. d. Wien. Aknd. 
phi1.-hist. K1. Bd. &4 S. 217 K) Dagegen scheint es bei vielen andem der 
verworfenen Artikel, nlu habe ihre Verwerfung nur fUr unwurdige Glieder den 
heiligen Stmdes eelbnt ein Interesse darbieten, nur von ihnen gewiinscht und 
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die Kränkung hart empfanden. Einer von ihnen ver~eichnet sie mit 
den Worten: ,Die sehr dringlichen Vorstellungen der Bischöfe tiber 
kirchliche Angelegenheiten sind so gering geachtet worden, dass 
kaiim jemals in christlichen Zeiten die Ehrfurcht vor dem Priester- 
tunie so hintangesetzt wordeii ist' "). Nicht ganz iinerwartet kam 
jedoch dem Epi~kopate dieser Ausgang seiner s.podalen, Arbeit. 
Schon auf dem Koncile von Verneuil gibt sich im Vorgefühle, dass 
von seiten der weltlichen Vmallen Vereitelung des Erstrebten droht, 
eine ziemlich gereizte Sprache gegen diese kunde5), und noch mehr 
wirft auf der Versamnilung von Meaux der Juni 846 seine Schatten 
vorause6). 

Es ist eiri wichtiger Wendepunkt, den der Tag von Epernai 
bemichnet. FBr dus Verhiiltnis zwischen Geistlichkeit und Adel bildet 
er den Anfang einer wachsenden Entfremdung, die äus-serlich dadurch 
erkennbar wird, dass gemeinsame Beratungen tiber geistliche und 
weltliche Angelegenheiten. die halb Reichstag halb Syntde ehemals 
so gewöhnlich waren, nicht mehr stattfinden, dass rein kirchliche 
Versarnmluiigen aber uni so hiiiifiger werden. Das Band zwisclien 
Geistlichkeit und Köni@um lockert sich imnier mehr, bis Kar1 im 
Drange der Not sich wieder in die rettenden Arme der Kirche wirft. 

Der bisher eingeschlagene Weg xiir Reform war durch da9 
Ereignis von Epernai abgeschnitten, aber das mächige Bedürfnis nach 
derselben war damit nicht erloschen, es fand seinen verschärften Aus- 
druck in der uni diese Zeit eiitstehendeii pyeudo-isidorischen Dekrettilen- 
nammlung*'). Indem der oder die Fälscher die Forderungen der 

veranlwst nerden konnen.' Vielleicht bewogen genide diese die weltlichen 
Herren zu ihrem Verhalten. 

84) Prud. Anntrl. 1. C. 
85) C: 12 (LL. I, 485 wq.) 
86) Die Bisch6fe fordern, daltn ein weltlicher Vtwn11, der sich ihren 

Forderungen widersetze, .honore quo in re publica fruitur. sine retractione 8 

regia n~aiestate yrivetur e t  insuper exilii vel afflictionis cuiunlibet, prout ordo 
ecclesiwticue et regalis s e v e r i h  decreverit, ultione plectaturm (cay. 79; Mnnsi 
1. C. P. 841). 

87) Vgl. übcr die Tendenz Pseudo-Ieidors Hin~chiue (Decretrtles Pseudo- 
Isidorianm. Lipaiae 1863. Praef. p. CCXVII sqq.) und Roth (Zeitechr. f. Rechts- 
ge~chichte Btl. 5 S. 1 E.). DIMB die Sammlung in Weatfivmken lind nilherhin 
in der Reimser Kirchenprovinz entstand, darf jetzt wohl als uuegemacht gelten. 
Ueber die Zeit der Abfmsung gehen freilich die Meinungen noch auseinander. 
Der von Hinschiuu p. CLXXXIII sqq. CCI angenommene früheste Termin (Tod 
Otgara von Mttinz, 21. April 847) ist mit Recht von Wssserschleben (Dove, 
Zeitechr. f. Kirchenr. Bd. 4 S. 290), Roth 1. C. S. 14 ff., Kraus (Tübing. theol. 
Quartdschr. 1866 8. 487) aus verschiedenen Gründen angefochten worden. Aber 
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fränkischen Heformkoncilien mit der ehrwtirdigen Auktorität deq hohen 
Altertums umkleideten, durften sie hoffen, dess mit der Zeit jeder 
Widerspruch verstummen werde, und indem sie die päpstliche Supre- 
matie auch in der fränkischen Kirche zu allseitiger Durchführung zu 
bringen suchten, wollten sie der Kirche die Mittel geben, aus sich 
selbst heraus des grosse Werk zu vollbringen. 

Inzwischen wirkte Hinkmar durch statutarische Gesetzgebung 
fIir die Erneuerung des kirchlichen Lebens in seiner Diözese, und 
andere Bischöfe folgten seinen1 Beispiele8e). Sodann gelang es ihm, 
allmählich die ltestitution der Iteimser Kircheneter beim Könige 
durchzusetzen, ein Erfolg, welchen er wohl den ihm speziell zu 
Beauvais gemachten Zusagen zu danken hatte. 

Schon am 1. Oktober 845 wiirden ihm diuch königliche IJr- 
kiinde siinitliche von Kar1 d. K. wiihrend der Erledigung de?i Reiiiiser 
Stuhles als Beneficien vergebenen Güter zurückgeetellt mit dem vollen 
Verftigungsrechte tiber dieselben für ihn und seine Nachfolger, indem 
alle andern auf sie bezüglichen Diplome f'Ur nichtig erklärt wurdene9). 
{inter dem Datum den 2. Sept. 847 erwirkte er dann einen Befehl 
den Königs, daw alle von dessen Ahnen oder von den friiheren Ver- 
waltern des Erzbistums oder von sonst irgend einem entfremdeten 
Besitzttimer ihm ausgeliefert würden. Zugleich schärfte Kar1 die 
Entrichtung des Neunten und Zehnten ein und verordnete, d a ~ s  ein 
Bevollmächtigter Hinkmars in Gegenwart von Kiinig~hten die Leistung 
derselben dort, wo me in Vergesenheit geraten, von neueni in An- 
spruch nehmen solltegu). % ist uns eine Urkunde tiber eine solche 
Gerichtsverhandlung, die am 13. Mai 848 zu Courtisols stattfand, 
. -- 

auch d. J .  8.53 als Endterriiin iot nicht haltbar. Denn d u ~ ~  die Nnrratio clerictor. 
Hsmens., in welcher die ernte Benutzung der neiien Dekretalen nachweinbar 
i ~ t ,  853 verfasst wurde, hat Hinschius p. CCI ohne Beweis angenommen; die- 
selbe geh6rt vielmehr h6chst wahracheinlich einer spBteren Zeit an (H. unt. 
Kap. 3 N. 65 und 67). Sodann hat man bisher - nur Langen: ,Nochmale: 
wer ist PB.-Isidor' (Sybels Hiat. Ztschr. 1882 S. 473 ff.) ist, wie ich eben nach- 
trilglich sehe, auf diesen Punkt aufmerksam geworden - immer tibersehen, 
daas bereits in C. 11 der Reimeer Diözesansynode V. 1. Nov. 852 (Hincm. opp. I, 
713) Pa.-Stephan C. 3 (Hinach. p. 1P3) erwilhnt wird, wodurch der Reimeer 
Uraprung der Dekrehlen eine neue Bestätigung erhtilt. Da nun die Kanone8 

4 

V. Meaux (845), die vielfach dieselben Gegenstiinde wie Pa.-1s. behandeln, noch 
keine Spur von dem~elben zeigen (H. Hinucli. p. CC), so darf inan wohl alw 
sicher annehmen, dws die Fillecliiing zwiechen 845 und 852 entstand. 

88) S. unten G p .  22. 
89) Urkunde bei Flod. 3, 4 y. 477 und Bouquet VIII, 478. 
90) Flod. 1. C. Bouquet VIiI, 492. 
91) So beetimmt Lognon, Rtude~  sur les pagi de Gaule, 2b parti. 

Paris 1872 p. 112 daa ,Curtis Acutior' der Urkunde. 
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erhaltenss): vor den erzbischöflichen Boten werden acht Personen, die 
frei zu sein behauptet hatten, durch Zeugen iiberftihrt, dam sie Leib- 
eigene der Reimser Kirche seien, und deingemäas durch Schöffen- 
urteil dem Metropoliten zugesprochen. Ferner wird ein königlicher 
Reatitutionsbefehl betreffend Reiniser Kirchengtiter in Aquitanien er- 
wähnt Os). Auch eine neue Bestätigung der von Ludwig d. F. zum 
Baue der Mnrienkirche in Reims erteilten Privilegien wiiwte 

I 

Hinkmar zu erlangen 
Solche schnelle uud glückliche Erfolge steigerten das Ansehen 

des neuen Erzbischofs in kirchlichen Kreisen. Der Abt Servatus , 
Lupus von Ferneres hebt Hinkmars vertrauteh Umgang mit dem 1 

Könige hervor und glaubt in ihm ein ~ e r k z e u &  der Vorsehung zu 
erblicken, dazu bestimmt, die Anliegen der Unterth~nen am Throne 
zu empfehlen. Er  bittet ilin, die Sonne seines Wohlwollens tiber alle 
leuchten zu lassen und sich besonders fiir ihn zu verwenden, damit 
er eine zu seinem Kloster gehörige Zelle diirch Verfiigung des König8 
wiedererlange 06). 

Dass Hinkmar ob der Bemtihungen, den Besitzstand seiner 
Kirche wiederherzustellen, nicht die andern Forderungen der Synode 
von Meaiur RUS den Augen verlor, dafiir zeugen einige Spuren in 
seinem Briefwechsel. So verhandelte er mit Erzbischof Ainolo von 

92) Bei Marlot (lat. Ausg.) 1, 390; besser bei (fuerard, Polyptyque de 
l'abbaye de Saint-Remi de Reim'a. Pans 1859. n. XVII, 127 p. 57. Die Urkunde 
ist datirt ,EI. idua maise (90 GuBrard, Marlot hat bloss III. Maii) . . . . . a. VI. 
regnante Karolo . . . . regente sutem Ingmaro . . . . anno lILY Marlot 1. C. und 
V. Noorden (S. 41 N. 5) setzen dieuelbe i. d. J. 846, wahrscheinlich gestützt 
auf das angegebene Regiemgajahr Karls, was aber keinen sichern Anhalts- 
punkt geben kann, da in der westfränkischen Kanzlei verschiedene Anfangs- 
termine im Gebrauche waren. Man vergleiche z. B. B6hmer n. 1592 U. 1598, 
1603 und 1604. Bouquet VIII, 486 unterscheidet deren vier: Nov. bis Dez. 837 
(vgl. Simson 11, 171 X. 3), Sept. 83R, 30. Mai (richtiger anfangs Juni, vgl. 
Simson 11, 206 ff.) 839, 20. Juni 840. Lognon 1. C. vereteht dse Datum vom 
13. Mai 847, waR aber auch nicht angeht, weil Hinkmar erst am 17. Mai 845 
geweiht wurde oder wenigstens erst die Regierung antrat (vgl. oben N. 60), 
und hier ja von , re  g e n t e  Hincmaro* die Rede ist. Daa 3. Jahr Hinklnar~ 
weist vielmehr auf das J. 848, und anetatt a. VI. dürfte daher a. IX regn. 
Karolo zu lesen sein. Eine Verwech~lung von VI und IX in den Handachnften 
ist leicht erklgrlich. 

93) Flod. 3, 21 y. 514. 
94) Flod. 2, 19 p. 469. 
95) Id. 3, 4 p. 478. Bouquet VIII, 510. Die Urkunde hat das Dnturn 

VII. h l .  Jun. 850. 
96) Lupus ep. 42 U. 44 (Migne 119, col. 509. 5111. 

S c b r O r ~ , H i n t m a r v o n R e i m a .  . 4 
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Lyon Iiber die Stellung der Juden und versuchte von Papst Leo IV. 
eine Eiitscheidung aber die .4mtsbefugnisse der Chorbischöfe zu er- 
wirken 's). Freilich umf~ssende Reformen ins Werk zu setzen, tiber- 
stieg die Macht eines einzelnen Bischofs und fiind zudem in der 
nnsichern politischen Lage des Reiches vorliiufig eine hemnientle 
Schranke. Fiir den Erzbischof von Reims lag insbesondere jetzt eine 
weit dringendere Aufgabe vor, iiärnlich seine eigene Existenz ni retten 
vor dem dräuenden Unwetter, das sich schon bald nach seinem Amt+ 
antritte über seinem Haupte zusammenzog lind seine ganze Stelliing 
zu erschüttern drohte. 

3. Kapitel. 

Der Kampf Hinkmars mit Kaiser Lothar, Ebo und den von 
diesem geweihten Reimser Geistlichen. 

Die Hoffnung Lotharu, den grössten und wesentlicheu Teil von1 
Erbe seines Vaters g e m k  der Reichsteilung des J .  817 iinter seiner 
Herrschaft zu vereinigen lind über seine Brüder eine Obergewalt zu 

1 
behaupten, war auf dem blutgetrankten Felde von Fontanetiim ver- 1 

nichtet worden. Die Gleichstellung der drei Frankenkönige, welche 
das Schwert begründet, hatte Lothar im Vertrage zu Verdiin durch 
Brief und Siegel anerkennen ruüssen. War  eq ihm so mis-lungen, 
dem kaiserlichen Kamen auch die äusere Macht hinzuzufiigcn, so 

entsagte er gleichwohl iiicht gänzlich dem Gedanken eines nllge- 
meinen Kaisertums. An die Stelle des alten Stichwortes : ,e i n Kaiser 
und e i  n Reich' wollte er nun das andere: ,ei  n Baiser lind e i n e  
Kirche' setzen; galt ja im Geiste der damaligen Zeit die kirchliche 
Einheit a b  Grundlage und Vorbedingiing der politischen. Es sollte 
eine geschlossene Organisation der friinkischen Gesr~mtkirche init 
einer einheitlichen iinter kaiserliche~n Einflusse stehenden Spitze ge- 
schaffen werden. Papst Sergiw 11. ging auf den Plan ein und er- 

97) R. H. n. 10. 4 

98) R. H. n. S i .  Vgl. in ßetr. d e ~  Streite8 iiber die Stellung der Chor- 
bisch6fe Weimiicker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frink. Reichs 
im 9. Jehrh. Tiibing. 18SS). Wenn die Thatßache, dass auf einer Synode von 
Peritr i. J. X49 mehrere Chorbischofe abgesetzt wurden, worauf Mreizsäcker S. 26 1 
viel Gewicht legt, gesichert wllre. so wiirde auf den Brief Hinkinara und seine 
Stellung zu der Frage neues Licht fallen. Allein jene Notiz findet sich nur bei 
Albench von Trois-Fontaines (13. Jahrh.), wiihrend keine andere Quelle etwas 
davon weißs. 4 



@ 
Ablehnung des pfipstlicheii Vikariats. 5 1 

'nannte durch ein Schreiben I )  an die Bischöfe Gemianiens lind Galliens 
i. J. 844 den Oheim des Kaisei.~, Bischof Drogo von Metz, zum 
päpstlichen Vikar diesseih der Alpen. Ihm sollte dw RRcht zu- 

b stehen, im Nanien des apostolischen Stuhlw allgemeine Synoden zu 
henlfen und Provincialkoncilien zu bestiitigeii ; niemand sollte hinfort 

D mit Umgehung des Metzer Bischofs sich unmittelbar au den h. Vater 
wenden. Welche Macht damit in die Hand des Kaisers, dessen Unter- 
than der neiie Primas war, gelegt wurde, und welche Ausichten sich 
diesem boten, Verwickelungen und Schwierigkeiten aller Art bei 
giinstiger Gelegenheit in den Nachbarreichen enziizetteln und dad~lrch 
aiich in politischeti Dingen eine Art Suprematie zu gewinnen, blieb 
auch den Zeitgenossen nicht verborgen. Knrl d. K. und der west- 
fränkische Episkopat verkannten die ihrer beiderseitigen Selbständig- 
keit drohende Gefahr keinen Augenblick, lind noch in demselben 
Jahre 844 verhandelte man dartiber zii Verneiiil. Es wiirde hier die 
Erklärung abgegebeng), Inan die Persönlichkeit des ersehenen 
Vikars als diirchuus geeignet betrachte, , w e n n ilberhaupt etwus 
derartiges jemand fibertragen werden k öu n e , und wenn kein anderer 
Grund als der vorgeschützte dahinter verborgen sei'. Die Anerkennung 

6 der neuen Würde aber ward von einer Versainmlung der gesamten 
gallischen lind deutschen Kirche iinter der Ziistiniiiiung aller Metro- 
politen und Bischöfe abhängig gemacht,. woiiiit die Sache in ge- 
schickter Form abgelehnt war. De L I U ~  auch der Papst, der offenbar 
kiii~m ein eigeues Interewe an tlem Vikariate eines friinkischen Bischofs 
hatte, nichtv that, um seinen] Befehle Nttchdriick zu verleihen, so war 
dieser Schachzug der kaiserlichen Politik gescheitert. 

Der Misserfolg rief nnt i i rgenik eine Spannung z wisclien den 
beiden Herrschern hervor, die sich noch steigerte, itls i. J. 846 
Giselbert, ein Vt~sall Kar1 d. K . ,  eiiie Tochter des Kaisers ent- 
fiihrte und vor dem Zorne des tiefgekränkten Vaters Zuflucht und 
Schutz in1 Westreiche fand 7. Den ersten Schlag gedeclite Lothar 
verdeckt gegen den Bruder zu führen, indem er seinen Angriff auf 
desen treiiesten Anhiinger, den Metropoliten von Reims richtete '). 

1) Jaff6 n. 2586 (196.1). Mansi XIV, 806. 
2) Cap. 11 (LL. 1 ,  885). 
:1) Riidolfi Annnl. 8.. 846 (88. I ,  3641. 
4) OPP. 11, 300: Sic (d. h. durch Verleumdung Hinkuiitrs beim P a y ~ t e )  

. . . . Hlothariu~ in initio ordinationis meue upud Sergium et postea npud suc- 
wseorem ipsius Leonem p r o  c o n t e n t i o n e r e g n  i , quam erga fratrem suuui 
hnbebat, . . . . . cuiucl o b s e q u i i s  f i d e l i t e r  i n h a e r e b a m ,  sategit. Ib. 

F p. 304: Emenso aulem nnno post ordinationem iiieam Hlothtiriun imperntor.. . 
4* 



H i n h a r  mochte den Sturm, der von dieser Seite gegen ihn vor- 
bereitet wurde, geahnt haben, da er schon bald nach seiner Weihe 
durch verbindliche Schreiben sich der Gunst der Kaiserin Irmingard 
und dea Bischofs Drogo zu versichern suchte 5). Trotzdem gelang 
es ihm nicht, zu verhindern, dass der Kaiser' verliiumdenschen 
Zwischenträgern, die dem Er~bischofe feindlich gesinnt waren, sein 
Ohr lieh. Vielleicht wurde Hinkmar gerade von jenen Klerikern 
verdächtigt s)? gegen deren im Eiiiverständnhe mit Lothar gespon- 
nene Ränke er mehrere Jahre später einzuschreiten genötigt war. 
Dazu kam noch, dass er gerade mit Bertha, der Tochter des Kaisers, 
im Streite lag, welche als Aebtissin des in der Diözese Reim ge- 
legenen Klosters Avenay Güter der Reimser Kirche für sich betrn- 
spruchte '). 

Es war vergebens, wenn Hinkmar der Gemahlin Lotham bnef- 
lich seine volle Unschuld beteuerte denn der eigentliche Grund 
des Zerwürfnisses lag tiefer. Des der Westgrenze Lothringens zu- 
nächst liegende Erzbistum Reims mit einem Vertrauten des west- 
fränkischen Königs besetzt zu sehen, musste dem Kaiser unbequem 
sein, da die Metropolitanrechte desselben durch den Suffragnnsprengel 
von Cambrai bis tief in sein eigenes Gebiet hinein ihren Wirkungs- 4 

kreis erstreckten, ja einzelne Teile der Ileimser Diözese selbst unter 
seiner Herrschaft standen. Wie leicht konnten sich dadurch dem 
feindlichen Nachbar Ankniipfungspunkte fiir die geheimen Fiden einer 
gegen Lothringen gerichteten Politik bieten ! Eine ganz sndere 
Gestalt dagegen nahmen diese Verhältnisse an, wenn auf dem wich- 
tigen Metropolitanstuhle ein Mann sms, welcher den Ideen einer ksiser- 
lichen Oberherrschaft Verständnis und Willfiihrigkeit entgegenbrachte. 
Dann war Hoffnung vorhanden, die Zwecke, welchen der ungeboren 
zu Grabe getragene Primat dw Metzer Bischofs dienen sollte, wenig- 
stem in Bezug auf des Westreich doch noch zu erreichen. Eine 

causa fratris ~ u i  erga me commotus. cf. Flod. 3, 2 p. 475. Nach Binkmars 
Versicherung (opp. 11, 732) beteiligte sich auch Ludwig d. D. an den Umtrieben 
gegen ihn. 

5) R. H. n. Y U. 6. 1 

6) Hincm. ep. ad Imingard. R. H. n. 12. - Die Vermutung, dass Ebo 
(und der Kaiser) in der Diozeae Hinkmare Bundesgenossen hatte, stiitze ich 
darauf, dass die Synode von Paris (846) bestimmte, ,ut (Rbo) non haberet dein- 
cepi, licentiam ex ea (dioecesi) quempiam sollicitare, nec scripto nec verbo nec 
mieso aliquo' (Flod. 3, 2 p. 4'76). und dass spiiter jene Geistlichen in Verbin- 
dung mit dem Kaiser stehen. 

7) Hincm. ep. ad Berth. R. H. n. 11. 
8) R. H. n. 12. 



Persönlichkeit, die ihrer ganzen Vergangenheit nach dazu wie ge- 
schaffen erschien, lebte noch in Ebo, dem Bischofe von Hildesheim. 
Hatte der Kaiser auch diesen früheren Giinstling vor nicht langer 
Zeit fallen gelassen, so richteten sich doch jetzt wieder seine Blicke 
auf ihn; und in diwem Punkte begegneten sich seine Ziele und 

b Wünsche mit denen des ehemaligen Erzbischofs, der seine Amprtiche 
keineswep aufgegeben hatte. Gelang es die Frage wieder an- 
zuregen, ob Ebo gültig abgesetzt lind Hinkmar gfiltig gewählt und 
geweiht sei, so war damit die verwundbarste Seite an der Steilung 
des letzteren getroffen. 

Lothar berichtete dem Papste, dass man im Schosse der Reimser 
Kirche selbst uneinig sei aber die Gttltigkeit der Ordination Hinkman *), 
was auch vielleicht einen thatsächlichen Anhaltspunkt in den Um- 
trieben der erwähnten Kleriker hatte. Sergius befahl in zwei Briefen 

I an König Kar1 und den Erzbischof Guntbold von Rouen, dass dieser ~ mit andem wdfränkischen Bischöfen, die er hierzu auswählen sollte, 
I 

I sich nach Ostern 846 nach Trier begebe; dorthin wolle er seine 
Legaten schicken, damit gemeinsam die Sache entschieden wtirde. 
hnch Hinkmar wurde durch ein päpstliches Schreiben aufgefordert, 

1) sich daselbst einzufindeu In). Alles wurde pttnktlich ausgeführt; nur 
die römischen Gesandten erschienen nicht. Warum, ist zwar nicht 
aufgehellt; doch dtirfte die Annahme kaum fehl gehen, dass der 
Papst, der durchschaut haben mochte, wie die ganze Angelegenheit 
nur zu politischen Zwecken angeregt worden, keine Eile hatte, den 
kaiserlichen Plänen zu dienen I ' ) .  Hinkmar benutzte mit grosser 
Geschicklichkeit den nicht unerwünschten Umstand, dass die päpst- 
lichen Boten ausblieben, um die gef8hrliche Frage den Verhand- 
lungen einer auf lothringischem Boden und unter dem Einflusse des 
Kaisers tagenden Versammlung zu entziehen. Ehe Lothar Zeit fand - 

zu einem neuen diplomati~chen Schachzuge, war die Sache schon 
durch westfränkische Bischöfe zu Hinkmars Gunsten entschieclen. 
- -  -- 

9) Opp. 11, 304. - Nach Hinkmare Behauptung (ib. p. 732) wäre Ludwig 
d. D. im Einverstihdnisse mit Lothar gewesen, um ihn durch Erneuernng der 
Ebo'echen Ansprüche einen .Fallstrick zu legenY. 

10) Ib. - Jaff6 n. 2589 (1965). 8590 (1966). 2591 (1967). - Die Trierer 
Zusammenkunft war nicht auf ,Sonn t a g  nach Ostern, den 25. Aprila anbe- 
raumt, wie V. Noorden S. 48 behauptet. 

11) Lothar eelbet scheint einen derartigen Gedanken anzudeuten, wenn 
er in einem Briefe an Leo ( M m i  XIV, 884) bemerkt: Cur tarnen praefatne 
decessor veeter legatos a nobis petitoe non misent, veetram Reverentiam ne- 
quaquam credimue ignorare. Hefele IV, 121 N. 2 begründet dae Fehlen der 

C Geeandten mit der Belagerung Roms durch die Sarazenen. 



5 4 Zurückweisung der Ebo'schen Ansprüche, 

Iin Einverstindnicrse mit Kar1 d. K., dem ja der beabsichtigte Schlag 
in letzter Linie gelten sollte, versammelte sich noch in demselben 
Jahre ein Koncil zu Paris, das Ebo für die Zukunft das Betreten 
des Reimser SprengeLs und jede Verbindung mit Angehörigen des- 
selben untersagte, bis er sich gestellt und endgültiges Urteil empfangen 
hiitte 14). Damit war der Bischof von Hildesheim mit seinen An- 
sprüchen thatsäehlich abgewiesen, und seines Gegners Legitimität 
anerkannt. In diesem Sinne fasste auch der Kaiser den Beschluss 
auf "). Hinkrnitr nahm ausdrücklich die piipstliche Auktorität für 
die getroffene Entscheidung in Anspruch 14), wohl darum, weil er 
die Pariser Synode als Ersatz der vom rbmischen Stuhle berufenen 
Trierer betrachten zu können glaubte. 

Ebo hat auch spiiter noch Versuche gemacht, sich die Wege 
zur Rlickkehr nach Reims zu ebenen15), aber Qenaueres ist darüber 
nicht bekannt iind jedenfalls blieb sein Bemllhen fruchtlos. Der 
Schwergeprtifte miisste bitterer als irgend einer seiner ehemaligen 
Mitschuldigen die Wandlungen des Geschickes erfahren. Lothar, in 
dessen Dienste er doch Amt und Würde verloren, hatte ihm i. J. 844 
die ilbteien und Besitzungen, die er ihm geschenkt, ungniidig wieder 
entzogen, und jetzt stiess er ihn zum zweitenmale als untauglich ge- 
wordenes Werkzeug von sich. Dem begabten Manne, der in der 

12) Flod. 3, 2 1). 476. S. iiber die Zeitbestimniung die.qer Synode und 
ihre Nichtidentität mit jener, welche eine Fortsetzung der von Meaux war, 
Hefele W, 122 f. 

18) Er nennt (1. C. p. 8e5) die Akten der Synode .~ynoclnli~ gesta super 
confirmatione L I U ~  (i. e. Hincmari) et resburatione Rem. ecclesiae.' 

14) Opp. 11, 304 sq. Hefele IV,  122 will hieraus schliessen. daw der 
Papst Trier nicht als Ort der Synode. sondern nur dea Zusammentreffens mit 
den Legaten beetiinrnt habe; aber Hinkmar 1. C. ~cheint  niir doch deutlich dee 
Gegenteil zu sagen : ITt Guntboldum . . . obviam missiß eius Treviris a d h a n C 

c a u s a m  d i s c u t i e n d n m  et me ad i p s a m  s y n o d u m  venire faceret . . . . 
ad p r a e d i c t u m  l o c u m  cuni episcopis h n n c  c o u s a m  d i f f i n i t u r u s  sdiret. 
cf. Flod. 3, 2 p. 475 sq. 

15) Leo IV. benierkt in dem Schreiben itn die Bischöfe Galliens (Jaff6 n. 2618. 
Die Papstbriefe d. britt. Samml. n. 37. Neues Archiv 5. Rd. S. 390 f.), dass Ebo 
seit Hinkmars Erhebung .pro illicitn ~ubsecrntione ipliiiis s e d i ~  ter sedem apo- 
atolicam interpellaveri~t.". Hierzu stimnit Narr. cleric. Reni., deren Angaben in 
diesem Punkte nicht ruit V. Noorden (Beilage S. I X )  fiir schlechthin unwalir 
erklart werden dürfen, (Bouquet VII, 280 B): (Ebo) ndeptue est pro tempore 
. . . . Hiltinesheim, a d s p i r a n s  Remper a d  p r o p r i a m  sedeni .  Qunm 
siquidem a domno Karo10 rege, licet vnlida pedum infirmitrLte gravaretur, repe- 
tisse multorum testimonio comprobatur. Unde necesaihte coiupulsus ad p r n e  
dictam sedem Hiltinesheim revertens etc. DILRY Ebo n a c h  der Pariser ~ G o d e  
noch eine Reise nach Westfranken ruschte, wird bestätigt durch R. H. n. 38. 



Lothars Freundschaft. 55 

.Jugend die glänzendsten Aussichten vor sich gehabt und eine grosse 
Laufbahn betrete11 hatte, war im Alter die traurige Rolle eines un- 
glücklichen Yriitendenteii beschieden. Alt und gebrochen endigte er 
ain 20. Mürz 851 sein wecliselvolles Leben zu HildeuheimlB): 

' Die iingewöhulich rtiuche und glückliche Erledigung der Ebo'- 
scheu .-\ngelegeiiheit, von der man eher eine unabsehbare Iteihe von 
Verwickliiiigeii kitte erwarten sollen, übte ;taf den Kaiser eine fnst 
ül~erra~schende Wirkung aus : der Feind verwundelte sich mit e i n e m 
Male in einen warmen Freund des Erzbischofs. Es mag sein, dass 
Lothur, iii tlesseii Charakterbilde die Züge brennenden Nhrgeizm und 
scliwächlicher Nachgiebigkeit abwechseln, jenes Gefühl von Achtung 
und Scheu vor seinem Gegner ernpfaiid , d a .  geistige Ueberlegenheit 
der11 Besiegten nianchmal abnötigt. Allein d a  plötzlich erwachte 
Wohlwollen fiir Rinkmar hatte doch einen andern Griind, den erst 
die Zukunft enthüllen sollte. Vorderhand suchte er niihere Bezieh- 
uugeii zii deiu Metropoliteii trnzukniipfen und sich ihm gefillig zu 
erweiseii, wozu sich auf dem allgemeinen Frankentnge zu Meersen 
(Febr. 847). als er sich auch mit seinem Bruder Kar1 auuuöhnte, die 
günstige Gelegenheit bot. Es dfirfte niimlich an diesem Zeitpunkte 

1 gewesen sein, düss die Keiiiiser Kirche durch eine kaiserliche Urkuiide 
wieder in den Besitz von Glitern gesetzt wurde, die uuter der Re- 
gierung Kiirl d. G. verloren gegangeu waren17). Bald nachher aber 
l i s s  sich Lothar zu einem Schritte herbei, der ein lilarm Zeugnis 
von seiner gänzlich veränderten Gesinnung ablegt. E r  bat den kiirz- 
l i ih geweihten (10. April 847) Papst Leo IV. um das Pallium flir 
Hinkmar durch ein flir diesen höchst schnieichelhaft gehaltenes 
SchreibeulB), das zugleich den Zweck hatte, dem Erzbischofe, der 
jene -4usaeichiiiing selbst in der Tiberstadt in Empfang zu* nehmen 
wü~ischte '~) ,  eine entgegenkommende Aufnalinie zu sichern. Da auch 

16) Hwtzheim, Conc. Germ. 11, 211. Hincm. opp. II, 318. Flod. Y, 2 
p. 476. Mansi XY, 792. 

li) Elod. ;{, 10 p. 4*3, 
18) Mttn~i XIV, 8G4; von Plod. 1. C. (1. Brief) erwilhnt, vgl. ib. Y, 2 

1). 476. Dtiuiiuler eetxt das Schreiben nach der Synode von Soissons 853; aber 
es weint selbet auf den Anfang der Hegieruiig Leoa hin und bemerkt von den 
Akten der Puriner Synode (846): Cuu geata Synodulia . . . . . quae etiam et  
aiitecosaori vest,ro mitti debuenint. de~tinundn vobis . . . decreviruus. cf. Hincm. 
olq). 11, 2 i : l :  Sergio antequairi mittere ad illiini roncurrerein, in brevi defuncto. 
Ileoiii pnpae nunt missu. Zudein wird das Koncil von Soiuuons, dus doch in so 
eugeni Zuuuminenhange mif dein Inhalte deri Briefes gestanden hiitte, nicht 
erwähnt. 

19) Vgl. R. H. n. 14. 
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ein mit den Unterschriften fast sämtlicher Bischöfe der belgischen, 
gallischen, neustrischen und aquitanischen Provinzen versehener Bericht 
über die Pariser Synode und die Ordination Hinkmars, dem dieser 
sein Glaubensbekenntnis beifligteS0), lind ein Brief Karl d. K. Uber 
dieselbe Angelegenheit in Rom eintrafens1), trug Leo kein Bedenken, 
das Verlangte zu gewähren und dadurch den Metropoliten als solchen 
anzuerkennen Y Y ) .  

1 
Hiermit hatte indess die lothringische Politik nur die Einleitung 

zu einer weit bedeutuiigsvolleren Aktion getroffen. Die Ausfiihrung 
derselben musste jedoch mit Rückkht  auf die politische Lage noch 
verschoben werden. Bei der erwähnten Z~wammenkunft von Meeruen 
nämlich war zwar eine Aussöhnung zwischen den Königen von West- 
franken und Lothringen zu Stande gekommen, keineswegs aber die 
gegenseitige Verstimmung gewichen, da die Angelegenheit Giselberta 
noch keine befriedigende Lösung gefunden hatte. Dieser begab sich 
i. J. 848 zu h d w i g  d. D.. der sich nun die Vermittlung zwischen 
seinen BrUdem angelegen sein liess und Gesandte an Lothar ab- 
ordnetey". Von der andem Seite bot Hinkmar seinen Einfluss bei 
Karl d. K. auf, um einen aufrichtigen Frieden herbeizuführen. Er 
unternahm eine Gesandtschaftareise an den deutschen und lothrin- 4 

gischen Hof und suchte auch brieflich seinen König einem Busgleiclie 
geneigt zu machenPc). Die Frucht dieser Bemlihungen war die Be- 
gegnung der beiden Briider zu Peronne (Januar 849), wo ein voll- 
kommenes Einvernehmen erzielt wurde. 

Lothar konnte nunmehr wieder ungestört in die Bahn seiner 
Kaiserpolitik einlenken, und diese lief gegenwärtig auf nichh Gerin- 
geres hinaus, als den Erzbischof von Reims mit' der Wlirde eines 
päpstlichen Vikars zu bekleiden. Es war derselbe Gedanke wie frliher, 

20) Flod. 3, 2 p. 476. Ob daa von Marlot (lat. Auug.) I, 388 hemus- 
gegebene Qlaubensbekenntnis (bei Migne 125, 1199) dasjeni~e ist, von dem 
Flod. 1. C. redet, wie der Herausgeber (1. C.) und V. Noorden 5. 44 annehmen. 
ist zwar sehr wahrscheinlich, aber keinesfalls ist es eigens für diesen Zweck 
abgefasst worden. Es hat  vielmehr, wie die Anfangriworte zeigen (Ego Hincm. 
huius sedis ordinandus archiep. e t  sacro ministerio vestro, artncti Patres, pmedi- 1 
cationis officium auscepturuu), bei der Ordination H's. gedient und als solches 
Eingang in die Formelsammlungen gefunden (Rozibre, Recueil gh6ml des for- 
mulm. Park 1859. n. DXXIV). Die Zweifel V. Noordenn (a. a. 0.) und Hellem 
(SS. XIII, 475 n. 5) an der Echtheit sind ganz unbemndet. 

21) Opp. 11, '273. 824. Flod. 1. C. 

22) Flod. 1. C. 

23) Rodulfi Annalea. a. 848 (SS. I, 365). 
24) R. H. n. 35. 36. 



Versuch dee Kaisers, ein piipstlichee Vikariat für Hinkmar zu erlangen. 57 

nur die Person, in welcher er zur Ausfiihrung kommen sollte, hatte 
gewechselt: die Anerkennung, die Drogo sich nicht zu verschaffen 
vermocht, ho& der Kaiser durch Hinkmars Thatkraft und Gewandt- 
heit erreicht zu sehen. Dass Kar1 d. K. keine Schwierigkeiten be- 
reiten werde, glaubte er jetzt nach eben erneuerter Freundschaft er- 

I warten zu dürfen, und vielleicht war jenes Vorhaben gerade die Ver- 
aiilessnng, mit demselben Frieden zu schliessen. So stellte er denn 
i. J. 849 oder 850 - der Zeitpunkt lässt sich nicht genauer be- 
stimmen - an den apostolischen Stubl das Ansinnen, den Reimser 
Metropoliten mit der Stellvertretung des Papstes zu betrauen und 
ihm zum äusseren Abzeichen seiner Vollmacht und seines Vorranges 
vor allen Amtsgenossen das sonst dem heiligen Vater allein zukom- 
mende Recht. zu verleihen, täglich das Pallium zu trageny"). Es kann 
wohl nicht bezweifelt werden. dass Hinkmar um die Absicht des 

! Kaisers wusste und mit derselben einverstanden war; ja wahrschein- 
lich stand  ein früheres Vorhaben, eine Reise tiber ' die Alpen zii 
unternehmen, die er jedoch nie angetreten hat, damit im Zusammen- 
hange. In ihm war stets der Gedanke lebendig, d w  die fränkischen 
Kirchen unter einander in einem engem Verbande stehen mtissten, 

b und es konnte ihm darum eine einheitliche Organisation derselben 
an sich nicht unwillkommen sein. Dazu kam noch fiir Hinkmar der 
k n d e r e  Grund, dass durch Uebertragung eines solchen Primates 
die alten Rechte seine3 Metropolitanaitzes, deesen vollkommene Unab- 
hängigkeit innerhalb der gallischen Kirche und weitgehende Gewalt 
tiber die Suffragane - Dinge, die ihm ein Gegenstand ständiger 
Bemrgnis waren'6) - neu gefestigt wurden. Mit der Gewalt eines 
römischen Vikariates ausgertistet hatte er zudem die gegründete Aus- 
sicht, seine kirchlichen Reformpliie im grösten Messstabe durchftihren 
zu können. Auf solche Erwägungen gesttitzt konnte der Erzbischof 
das kaiserliche Anerbieten kaum von der Hand weisen, nicht aber 
ist anzunehmen, dass er damit auch die unlautern politischen Ab- 
sichten des Lothringers zu fördern gedachte; dafiir bürgt das Ver- 
hältnis erprobter Treue, in welchem er zu seinem Könige stand, der 

I sonst auch schwerlich jeue Pläne ruhig hätte heranreifen lassen. 

25) Brief Leoe 1V. nn Lothar (J~f f6  n. 2607. Die Papstbnefe d. britt. Samm- 
lung. Neues Arcbiv Bd. 5, n. 12 S. 881 f.): Direxistis nobie litteraa vestraa, quibns 
continebatur, ut Hincmnm . . . . . cotidianum eacn pallii ueum et auctoritatem pote- 
etatemque precipnam vice noetra et elios archiepiscopos vel eyiscopoe eive ab- 
bates ipeius regionie per e~craa canonum eanctionea iudicandi dedieeemus 
licentiam. 

b 26) 8. unten. 



5 8 . 
15xkoiiimunik:ition Fulkrichs. 

Indess der ganze Versuch scheiterte an der Weigerung dw 
I3apstes. Leo erkl~rteY7'),  die verlangten Vollinacliten iiicht erteileii 
zu köiineii, da sein Vorgiiuger du5 Vikariat bereits uii Drogo vergehe11 
habe. TJiii sic.11 aber doch dem Kaiser gefiillig zii erzeigen, verlieh 
er Hiiikmi~r du! tiigliche P u l l i u ~ ~ i ? ~ )  mit d i ~  Versicher~iug, dass er 
noch keine11 Eribixcliof iuit einer solclien Ehre aiisg~zeichnet habe e 
urid nuch in Xukurift nicht niuzeichneii werde. 

So hatte nur Hinkniar einen Vorteil dtrvongetrtigen, der :iLer 
für Lothnr von kriueiii Wwte war. Dtis Iiiteresse, das dieser seit 
eiiiigen Jahren irii dein Metropoliten genomiiieii, erkaltete denn itiich 
bald iiiid iiiachte seiner iinbestiindigen Yiiinesart elitq)recl~eiid sogar 
wieder offener Feiridachtift Platz, als eine gerixigfligige Aiigelegeiiheit 
dazu Veranlits~ung bot. 

Hinkmar hatte schon früher sich genötigt geselieii, einen Vaqiill 
deu Kuisers nauienu Fulkrich. tler seiner Diiizese angehört haben muss, 
eines eheliche11 Skandales u7egeii mit dem Kircheubanne zu belegeiißv). 
Nach seiner Aiiffiwung hatte derselbe die ihru rechtiniiwiig niigetraiite 
Praii entltissens9, nach einer aiidsrn Dirrstelliing aber, die wir spiiter 
von päpstlicher Seite erhalten lind die sich auf die Angaben Fiilk- 
richs stützte, hiitte dieser sich nur von seiner bisherigen Konkubine t 
getrennt, welche den Schleier zu iiehmen gedachte"). Piilkrich floh 
in den Trierer Sprengel, wo er sich längere Zeit uiifgeliulteri zii 
huben sclieiiit, da der Erzbischof seiiiethtilbeii iiicht iiur an Hetti von 
Trier, sondern noch zweinial un dessen Nachfolger Thiet.gaud schricbaa). 
Der kaiserliche Vasall achtete der Ceiisur so wenig, dass er zu einer 
neueii Verbindung mit der Tochter eines gewissen Alilo schrittsS), 
wozu er sogar die Zu.=tiinmung einiger Pfarrer zu erlangen wiiwte. 

27) Briefe an Lothnr und Hinkmsr (Jnti'b n. 2607. 2filJs. Nruea Arcliiv 
u. a. 0. n. 12 U. 13, S. 331 f.), vgl. Ylod. 3, 10 p. 482. Der Herausgeber I<wald 
setzt nie (ir. a. 0. S. :I95 f.) in den Anfang 851, vielleicht etwm zu spilt. 

28) Weizaiicker (Nieduer, ZeiL~clrr. f. d. histor. Theol. 1868 6. 405) und 
Dünimler I, 366 verlegen die Erteilung des täglichen Palliiiuie in die Zeit nach 
der Synode von Soißeons. V. Noorden S. 1.29 f. bemerkt mit Recht dirgegcn, 
dass H. damillu iiii Kainpfe mit Leo lag, geht aber zu weit, wenn er dieselbe 
zugleich mit der Verleihung des gewtihnlichen Palliuins erfolgt sein lhu t  ulld 
bis in d. J. M i  zuriickverlegt. Hiergegen ~pricht ,  wie Ewald a. a. 0. N. 1 

9 
richtig heivorhrbt, die Stelle in dem Briefe nn I L :  Pitlliuni . . . iuni vobia 
misiase r e c o l i n i u r .  

29) R. H. n. 15. 
30) R. H. n. 28. 
81) Neues Archiv a. a. U. n. 22r. S. 385. 
:W R. H. nn. 15. 44. 
$3) H. H. nn. 2!,. 55. 
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Hinkmar lud den Widerspiiustigen vor die Synode von Quier~y (849) 
und beauftragte seinen Chorbischof Hikbold und seinen Archipresbyter 
Hododd, auch den Mi10 mit seiner Tochter nebst den beteiligten 
Priestern vorzuführenß4). Ob Fulkrich erschien, ist ungewiss; doch 
erfahren wir, dass er sich spnter der Sentenz des Netropoliteti bengte 

C imd Busve zu leisten versprach, worauf er vom Banne gelöst wurdesg). 
Dw der .Vassell sich unterwarf, war vielleicht dem Uinstande' 

xu danken, dass er iiri seinem Lehensherrn, der bisher noch im besten 
Einverstiindiiisse mit Hinkrnar lebte, keinen Rückhak firnd. Als Fiilk- 
rich aber, der nur Busse geheuchelt hatte, bald das ehebrecherische 
Verhiiltnis erneuerte, fand er beim Kaiser Schutz gegen den erz- 
bischöflichen Bannstrahl"). Hinkrnnr versuchte, sich in zwei Briefen 
bei Lothar zu rechtfertigenJ7), und bot seinen EinBiiss auf, d u  in den 
Freundschaftsvertrag der drei Könige zii Meersen (Frtihjahr 851) die 
Bestimmiing aufgenommen wurde, Ehebrecher und Gebannte dürften 
nicht in fremden Reichen Zuflucht finden, rnüsden vielmehr deiu be- 
treffenden Bischofe' niisgeliefert werdenß". Allein der Kaiser achtete 
weder des einen noch des andern, sondern sandte Fulkrich mit 
Schreiben von sich und Liidwig d. D., der sich auch fiir die Sache 

b interessirteß8), nach Rom, dort Klage zu führen. Leo riet dem Erz- 
bischofe zur Milde und drohte andernfalls gegen ihn strafend einzu- 
schreiten4O). Welches die Antwort4') Hinkmars war,  ist nicht be- 
kannt; von Nachgiebigkeit wird sie jedoch weit entfernt gewesen 
sein. Der Konflikt verschärfte sich und rinhm einen noch bedroh- 
licheren Charakter an, als die Partei Ebou, die noch immer Anhänger 
in Reiins zählte, sich von neuein mit derii Kaiser verbnnd. Es wurde 
von dieser Seite gesorgt, dws dem I'apste die Vergangenheit des Me- 
tropoliten und die Art, wie er seinen Sitz erlangt, in den düstersten 
Farben erschien. Die Drohung Hinkmars, liber Lothar wegen seines 

34) R. H. nn. 23. 29. 
35) R. H. n. 61. 
36) B. H. nn. 52. 61. 
37) R. H. nn. 50. 51 .  
38) Cap. 5 (LL. I, 408). Vgl. Diiininler 1, 830. 
39) R. H. n. 52. 
40) Jaff6 n. 2614. Neuen Archiv 1. C.  n. 22 S. 3x5 ff. Vielleicht ist dieser einer der 

Briefe, welche Fulkrich iiberbruchte, vgl. Hincm. cp. ud Wulfing. (K. H. n. 62): 
Qui (Fulcric.) Roms veniena iactiibnt epistolav pnpae pro nbnolutionc sui~ tam 
regibus qunm huic archiepiöcopo defilrre. In dienen1 E'itlli: würde der Brief 
nicht mit Ewald (a. a. 0. S. 39.5 f.) 8.51, sondern 852-P.5R anzunetzen scin. 

41) Flod. 3. 10 p. 4x3: Scribit (an Leo) dc quodam Fiilcriro. . . . . . 
de qno etiam pridem ei aignificüverut (H.  H. n. 53). 
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fortgesetzten Verkehres mit Fiilkrich die Exkommunikation zu ver- 
hängen, rief ein äuaserst scharfes Schreiben von Rom hervorkP). Der 
Erzbischof wird darin ,der Vater des Hochmutes und der Erstge- 
borene der Anmnssungu genannt, der seine Gelübde verlassend nicht 
wie ein Hirt in den Schafstall gekomiiien sei, indem er es gewagt, 
bei Lebzeiten seines Vorgängers dessen Stuhl zu besteigen. Mit 4 

herben Worten wird ihm untersagt, den von Papstes Hinden gesalbten 
Kaiser je, heimlich oder öffentlich, zu bannen. 

Der Feindseligkeit solcher Sprache kam indess der Trotz des 
gallischen Prälaten gleich. Er  schleuderte den Kirchenbann auf Lothar 
und Kar1 und ihre Familien, woraus erhellt, dass sein eigener Ffirst 
Partei wider ihn ergriffen hatte, der sich jedoch bald wieder mit 
ihm ausgesöhnt haben m u ~ a ~ ~ ) .  Die Rache blieb nicht ans: die 
Reimser Kirche musste an den im lothringischen Reiche gelegenen 
Gütern die That ihres Oberhauptes entgelten44), und ein päpstliches 
Rundschreiben that dem westfränkischen Episkopate das neue Doppel- 
verbrechen kund, das an der geheiligten Person zweier Könige und 
an der obersten Auktorität des apostolischen Stuhles begangen wor- 
denk6). Eh drängt sich hier die Frage anf, welche Griinde es ge- 
wesen, die Hinkmnr wegen einer unscheinbaren Sache zu dem 1 

Aeuasersten trieben und ihn nicht zurückhielten, die schwerßten 
Gefahren heraufzubeschwören, einem Bunde solcher Mächte die 
Stirne zu bieten. Zuniichst war es sein unbeugsamer, durch eine 
eiserne Willenskraft gehaltener Eifer für dtis Recht und namentlich 
in Dingen, welche die Heiligkeit der Ehe betrafen: der Grundsatz, 
mit rficksichtsloser Kraft jede Verletzung ehelicher Ordnung zu be- 
kämpfen. Sodann bewog ihn die Notwendigkeit, den geheimen Um- 
trieben gewisser Kleriker in Reims, die wie jetzt dem Kaiser, so 
jedem seiner Feinde stets willkommene Bundesgenossen waren, ein 
für alle Mal ein Ziel' zu setzen. Gegen diese kehrte er nunmehr 
seine Waffen zu einem vernichtenden Kampfe. 

4'2) LeosBrief an Lothar (Jaff6 n. 2619. Neues Archivn. 38 p. 391). Nach Ewdd 
ib. fiele seine Abftwsung C. 8.52, wohl bes~er  852-853 (aber noch vor April dieees 
Jahres). Der erste Teil des Fragmentes scheint die Exkommunik~tion Lothais 
schon als ~eechehen zu bezeichnen, wie auch Ewald annimmt; aber im 2. Teile 
wird dieselbe ja erst verboten! Jene Stelle ist vielleicht nicht auf Hinkmar 
und Lothar, sondern auf Hbo und Ludwig d. F. zu beziehen. 

43) Zur Zeit der Synode von Soiesons (April 853) stehen beide wieder 
im besten Einverständnisse. 

44) R. H. nn. 53. 55. 62. 
45) Jaff6 n. 2618. Neucs Archiv n. 37 5. 890 f. Dieaer Brief mit etwae 

später als n. 38 (s. oben N. 42). Umgekehrt ordnet Eweld diese Briefe. 
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Ee handelte sich um jene Geistlichen, welche Ebo nach seiner 
Rsstitution geweiht hatte, und welche nach seiner abermaligen Ver- 
treibung unangefochten in1 Besitze ihrer Aemter und Würden ge- 
blieben waren. Auf der Synode von Meaux, berichtet Hinkmar, sei 
er auf diwlben aufmerksam gemacht und beauftragt worden, ihnen 
diemAusübung des geistlichen Amtes zu untersagen, bis die Gültigkeit 
ihrer Weihe genauer geprüft w~rden '~) .  Die Untersuchung l i w  
aber aus welchem Grunde immer auf sich warten, und infolge dessen 
befanden sich die Suspendirten in einem Zustande peinlicher Unge- 
wissheit und jahrelanger Unthiitigkeit - eine Lage, welche sie den 
Gegnern des Erzbischofs vollends in die Arme treiben musste. Hink- 
mar spricht von einer ,Verfolgungu, die er von ihnen zu erdulden 
gehabt4?) und der er jetzt, dtv ein grosseß Koneil zu Soissons (22. April 
853) zusammentrat, ein Ende zu machen beschloss. Nach seiner An- 
gabe hätten die Kleriker selbst verlangt, auf dieser Synode ihre 
Sache zu ftihren, und hatte er sie mit Geld für die Reise un te r~ tü t z t~~) .  
Es ist jedoch schwer zu glauben, dass dieselben sich einer unter dem 
Einflusse dea Erzbischofs und des mit ihm wieder eng verbundenen 
Königs stehenden westfränkischen Versammlung in demselben Augen- 
blicke freiwillig gestellt haben, als ihre Sache diirch die mächtige 
Hand des Kaisers in Rom betrieben wurde. 

Die in Gegenwart Kar1 d. K. im Mednrdiiskloster tagende 
Synode4g) beatand aus 26 Bischöfen, dem Chorbischofe Rikbold von 
Reims, zahlreichen Bebten und anderen Geistlichen. Den Vorsitz 
führten die drei Metropoliten von Reims, Sens und Toure. Am 
26. April schritt man zur Verhandlung fiber die Reimser Geistlichen 
welche acht Sitzungen in Anspruch nahm50). Sie wurde eröffnet 
diirch die Mitteilung des Archidiakon Sigloard von Reims, dass vor 
dem Saale Geistliche' harrten, welcbe vor die Synode geführt zu 
werden wünschten. Da Hinkmar die Nennung ihrer Namen verlangte, 
wurden ihrer dreizehn genannt, ein Kanoniker Wulfad mit drei Ge- 
nossen und neun Mönche. Auf Befehl des Königs und der Bischöfe 
in die Versammlung eingeführt und von ihrem ~izbischofe nach dem 

46) Opp. 11, 306. 
47) Ib. 
48) Opp. 11, 313. 
49) Mansi XIV, 977 sqq. Mon. Germ. LL. I, 416. 
50) Mansi 1. C. 982 sqq. gibt nicht die vollst~ndigen Akten, sondern iiur 

einen Anezug. Ein noch kllrzerer bei Flod. 3, 11 und chronic. Camemc. (ap. 
Y a k  L c. 994). Ueber Einzelnes berichtet auch Hincm. de preedest. C. 36 
(opp. I, 322 sqq). 
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Verhundliing vor der Soiseoner Synotle. 

Begehren befragt, erklären sie, nur iim Barmherzigkeit bitten zu 
wollen. Hinkruilr ist aber daniit nicht zufrieden; &r dringt aiif eine 
r e C h t 1 i c h e Entscheiduug, weil sonst die Hauptfrage, ob die Kleriker 
gültig, geweiht, lind in weiterer Konaeqiienz ob Ebos Restitution recht- 
mässig und also Hinkniaiu Ordination illegitim gewesen, vertagt iind 
dainit die Quelle der Anfeindungen nicht verschlossen worden wlire. 
Deninach besteht er entrprechend den Bestimmungen des kanonischen . 
Rechtes aiif eine schriftlich einzureichende und gegen seine eigene 
Persoii gerichtete Anklage. Dies geschieht auch mit Beobechtiing 
aller Formalititeii, so dass die fehlende Unterschrift Wulfads, der 
krank in einein Kloster vou Soissons liegt, noch nachtrirglich einge- 
holt wird. Hinkmur wiihlt nun zii seinen Richtern die Bischöfe 
Wenilo von Yens, Anialrich von TOIIB und Pardulus von Laon, letz- 
teren a b  Vertreter der Metropole Reims und Vorsitzenden des Oe- 
richtes. Die Kleriker, Wiilfitd nicht ausgewhloasen, sind mit dieser 
Wahl einverstanden und fiigen niir den Bischof Priidentius von Troyes 
hinzu, der aus A n l w  der Prlidestinationsstreitigkeiten eine fe i i iddge  
Stelliing zu Hinkniar einnahm 51). 

Iii der zweite11 Sitzung stellen die richtenden Bischöfe die Vor- 
fragen, oll Ebo iingtiltig abgesetzt oder wenig*tens rechtmiissig resti- 
tuirt worden sei. Beidr werden, nachdem Theoderich von Cambrai 
schriftlichen Bericht über jene Vorginge erstiittet hat, verneint unter 
Hinweis darauf, dass Pt~pst Sergiiis dau Urteil von Iliedenhofen be- 
stiitigt habe. Daraii schliciwen sich iii den zwei folgenden Sitziingen 
ein Referat Rothads voll Soiwons und die Vorlage der nötigen Akten- 
stücke fil~er die Wahl ,und Weihe Hiiikniaiv. an welcher man nichts 

I zu beanshnden findet,, zrimal weil derselbe voiii Papste tliis Palliiim 
lind die He..:t&tigiing seiner Metropolitanrechte erhalten liat. Die 
ftinfte Sitzriiig endlich bringt die Entscheidung, welche auf Nichtig- 
keitserkliirung der von Ebo seit seiner Absetaung erteilten Weihen 
und auf absoliite A wtsentuetzung der betreffenden Geistlichen lautet 5') .  

- - . . - - 

51j S. unten Kap. 6. 
62) Wenn die Synode jede von Ebo nach seiner Ue1)oßition vorgenommene 

Weihe fiir ,irritiiiii e t  v ~ c u u m ~  (986 E.) erklärt, so ist dies im Sinne des Bltem 
Sphchgebrnuchea zu vemtehen, nach welchem jene und khnliche Ausdrucke 
zunHchst und iii tler Regel niir dan Unkenonischc, niclit zu Hecht Beßtehende. 
keine rechtlicht. Folge nitmentlicli nicht in Betreff der Aueübung nach sich 
Ziehende, nicht ;rlbcr die NullitRt tlex uakrsmentalrn Cliirraktein bezeichnen. 
Vg1. IIergenröther, Dir Reortlinationen der i~lteil Kirrhe (Oe~terr .  Vierteljahres- 
~ c h r i f t  f. knth. Tlieol. B(1. 1. Wien 1862, beßondera S. 212f.). DUR# auch hier 
der Verurteilung der Kleriker nur  die genannte Bedeutung beizulegen ist, geht 
der t lu~ hervor, diwa dieselben ~ p ä t e r  wieder zu kirchlichen Aenitern zugeleeeen - 
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Nun legen diese durch ihren Genossen Fredebert eine Verteidigungs- 
schrift vor? des Inhaltes, das9 sie nur deshalb sich von Ebo hiltten unbe- 
denklich die Hknde auflegen lasen, weil sie Aiigenzeiigen gewwen, 
wie die Bischöfe Wothad, Simeon und Erpuin mit einen1 R.estitutions- 
dekret in die Kathedrale gekommen seien und den Erzbischof wieder 
eingesetzt hiitten. Sie zeigen hieriiber eine von Rothnd, Theoderich, 
Immo (V. Noyoii) lind andern ausgestellte Urkunde 53) vor, die aber 
von der Synode für ebenso falsch erklUrt wird wie die fernere An- 
gabe Fredeberts, einige Suffragane hiitten damals von Ebo Ring und 
Stab in Empfang genommen. Obendrein trifft jetzt die Verurteilten 
wegen falscher Anklagen gegen Bischöfe noch die Exkommunikation, von 
der ~e aber am Schlusse des Koncilv auf Bitten des Königs, und da 
sie selbst tun Verzeihung buten, wieder losgesprochen wurden. Die 
Synode, in welcher von der sechstel1 Sitzung an Hinkmar unter all- 
seitiger %ustimmiing wieder den Vorsitz übernahm, erledigte noch 
einige Angelegenheiten, die mit der ~b'o'schen Sache in Verbiriduiig 
standen, und fasste das Ergebnis der ganzen Untersuchung kurz in 
dem ersten ihrer Kanoues zusammen"). 

Dies ist der Hergang, wie er aiis den offiziellen Protokollen 
ersichtlich ist. Eine schneidige Kritik desselben ist iins aus der 
Feder keines Geringern erholten als des Papstes Nikolaus I.55), dem 
die von Hinkmar übersandten Akten vorlagen. Er behauptet, die 
Reiniser Geistlichen seien nicht freiwillig, sondern gezwungen nach 
Soissons gekommen, und tadelt es, dass Wulfad als anwesend ver- 
lesen worden, obschon er gttr nicht zugegen gewwen sei, wie auch 
die Angabe falsch sei, derßelbe habe sich der Klage der übrigen 
gegen Hinkmar angeschlossen. Ueber einen Krniikeu dürfe Iiber- 
haupt lind schon nach dem weltlichen H.echte kein Gericht gehalten 
werden. Ferner bevor die bestiiiimte Anzahl der Bischöfe versanimelt 
gewesen, seien die Angeklagten verurteilt und abgesetzt worden, ja 
vor der Untersuchung sei das Verdammungsiirteil schon fertig gewesen. 
Hinkmar habe chamiileonartig sich bald als Partei bald als Richter 
aufgespielt, bald deu Vorsitz goflihrt bald nicht. Trotzdem die Drei- 

wurden, oline d a ~ u  wir von einer Reorclint~tion derselben thtwns h6ren. Vgl. 
anch Hincm. ep. acl Lanhrd. (Flod. 3, 1'$ 1). #')T,-): Pnndeiis rirtiorieni, . . . . 
qunre scilicet ipse ordinntoe ab Ebone post nuaiii depositionem a grtrdibiis i ~ c -  
ceptin reiiioverit, et qualiter postiiioduni a e n t e  n t,i rriii n ii aui t C m p er  u V e r i t. 

53) Rs int da9 von Ebo in seinem Apologeticiini verliK~ntliclit~e Akten- 
etiiek, Y. oben Kap. 2. N. 31. 

54) Vg1. Prudent. Annal. a. 853 (SS. 1, 447 sq.). 
56) Ep. ad epiecop. synod. Suess. (Jaff6 n. 28% ('2133). M ~ n s i  XV, 73s). 
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zehn nicht als K l L g e r  hätten auftreten wollen, seien sie genötigt 
worden, eine Klagwchrift einzureichen. Es hafte den Klerikern keine 
Schuld an, da sie nur aus Gehorsani von Ebo sich hätten weihen 
lassen. Sie, die doch um Barmherzigkeit gebeten, hätten nicht einmal 
ein gerechtes Gericht erlangen können. Der Papst bezeichnet daher 
mit einer biblischen Anspielung die Synode als ,conventicula san- 
g ~ i n u r n ' ~ ~ ) ,  die geglaubt, nicht bestehen zu können, ohne ihre eigenen 
Kinder vernichtet zu haben. 

Um sich über den Wert der Rede und Gegenrede ein objek- 
t i v ~  Urteil zu bilden, ist vor allem zu beachten, dass Nikolau~ sich 
einerseits &utueidrticklich auf die authentischen Akten stützt, die wahr- 
scheinlich ausftihrlicher waren als die uns vorliegenden SI), dass aber 
auch andrerseits eine wenig Glaiibwtirdigkeit verdienende Appellations- 
schrift") der Kleriker  ich in Rom befand, von welcher der Papst 
zwar nicht spricht, die er aber gekannt haben wird. Indess einige 
der hauptsächlichsten in der Kritik hervorgehobenen Punkte müssen 
auch aus dem iins erhaltenen Aktenauszuge als richtig merkannt 
werden. Unter diesen erregt in formeller Beziehung besonders die 
Thatsache Bedenken, dass die Kleriker um Aufhebung ihrer Suspension 
und zwar auf den1 Gnadenwege baten, Hinkmar dagegen sofort die 
Sache in doppelter Hinsicht auf ein anderes Gebiet zog, indem er 
die R e  c h t s frage nach der G ii l t i g k e i t ihrer Weihen aufwarf und 
dazu noch die Kleriker in die Rolle des Ankliera drängte Wenn 
man nun erwägt, d w  diese dem mächtigen und energischen Ern- 
bischofe und Prüsidenten der Synode gegenaber einen ungtinstigen 
Stand hatten, iind das- die Protokolle unter dessen Aufsicht redigirt 
worden sind, so kanu mnn sich nicht jeden Zweifeb dartiber ent- 
schlagen, ob die Freiheit viillig gewtthrt worden ist. Jener Umstand 
erweckt schon kein günstiges Vorurteil,  das^ die Anklageschrift der 

56) Pealm. 15. 
57) Jedenfallw waren nie nicht identie(:li mit denen bei Mansi. da Hink- 

mnr (opp. 11, 306) von ihnen bemerkt: ,In quibus gestis vemm praefatorum 
fretrum ~>ereecutionem xdversuiu me eilentio non firmavi', wovon eich bei letz- 
terem nichta findet. 

58) S. unten. 
59) Mansi 1. C. 983 B: Fiincmarus nrchiep. dixit: Quae eet petitio veatra, 

fratree ? Illi autem responderunt : Misericordiam petimus nobia a veetra paterni- 
tate impendi de niinistratione ordinum eccleeiasticorum, ad quoe a domno Eb- 
bone quondam provecti, a vestm autem auctoritate euspensi eumus. Hincmarue 
archiep. dixit: Habetie libellum reclamationia aut postnlationis, eicut eccleeia- 
stica se habet traditio? Iiii autem reepondernnt, ee prae manibus nullnm 
habere libellum. Cf. Nicol. ep. ad Hincm. (Jaffd n. 2134. Mansi XV, 746). 
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Geistlichen, auf deren Wortlaut in der That viel ankommt, den 
Akten nicht einverleibt ist, anderes ininder Wichtige .dagegen aus- 
ftihrlich mitgeteilt wird "), was auch der Papst mit gerechtem Be- 
fremden wahrgenommen hat. Nach der materiellen Seite ist das 
Synodalurteil aus dem Grunde aiifechtbar, weil es sich unter anderem 
auf eine ,Bestätigungu der Absetzung Ebos durch Papst Sergius 
attitzt, die durchaus nicht stattgefunden hat, und weil in seinen 
Motiven die von andern aufrecht erhaltene Thatsache, danp Reimer 
Suffragane i. J. 840 mit Ebo Gemeinschaft gepflogen haben, schlechthin 
in Abrede gestellt wird 0'). EY gelingt denn auch Hinkmar nicht, 
in seiner Antwort nn Nikolaus dessen Kritik ihrem wesentlichen In- 
halte nach zu entkräften; er behauptet nur, dass die Kleriker nicht 
gezwungen zur Synode gekommen seien, und das9 er die Akten weder 
verfasst noch unterschrieben habe, was fast so klingt, als ob er sich 
scheue, die Verantwortung fiir dieselbe11 zu fibernehmen 62) .  Auch 
den Zeitgenossen sind Zweifel uii der volleii Gerechtigkeit des auf 
dem Koncile beobachteten Verfahrens aufgestiegeii. So berichtet Erz- 
bischof Hrnban von Mainz, der vom Bischofe Heribald von Auxerre 
uni wine Meinung duriiber befragt worden, &Y seien ihm mannigfache 
Klagen über das Urteil zugekommen. Er lehnt es zwar vorläufig 
ab, sich über die Sache zu iiusern, da er an Hinkniar iim Auf- 
klärung geschrieben , aber noch keine Antwort erhalten habe s). 

Die abgesetzten Geistlichen iinterwarfeii sich Ireineswegs schwei- 
gend dem Spruche der Bischofe, solidem ergriffen das Mittel der 
Berufung nn den römischen Stuhl"). Eine ihrer Appellationsschriften 
liegt wahrscheinlich in der ,Narratio clericonirii Remensium' vor"). 
Diese enthalt ziuibhst einen ftir Ebo gtinstig gefärbten lind Bekannt- 

60) So ist z. B. dm Scliriftetiick, wodurch H. wicli Richter eiwiihlt, in 
die Akten aufgenommen (11. 984). 

61) 5. oben S. 35 U. S. M. N. :3:3. 
62) Opp. 11, 306. 
63) Ep. cld Heribsld. C. 84 (Ilartzheim, Coiic. Germ. 11, 211). 
64) Leo IV .  ey. ad Hincni. (Jaff6 n. 2632 119891. Neues Archiv n. 11 

P Y. 380f.). Nicol. ep. acl synod. Suess. (Jixffo n. 2822 ['LIYY]. Mansi YV, 743). 
65) Bouquet Vn, 277 sqq. Ich hi~lte sie mit V. Noorden (Beilage p. VIII) 

für eine Eingabe an den Papst; doch glaube ich nicht, dws sie noch zu Leb- 
zeiten Leo's IV. eingereicht wurde, du auf einen Brief desselben an Hinkmar mit 
dem Bemerken hingewiesen wird, er werde sich wohl im rOniischen Archive 
vorfinden, ww eich doch diesem Pupste selbst gegenüber sonderbar uusnehiiien 
würde. S. auch M w s e n  (Anzeiger d. phi1.-hiat. K1. d. Wiener Akademie 1882 
Nr. XXIV), der gegen Langen nachweist, dass die Narratio lange nach dein 
Yobeoner Koncil (853) verfasst wurde. 

Schrörs ,  Hinkmar von Reims. 
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schrrft niit Pseudo - Iaidor verratende11 Bericht über die Absetziiiig 
i. J. 835 und die Restitution i. J. 840. Jene sei unrechtmiissig ge- 
wesen, behaupten die Kleriker, weil die Versammlung von Dieden- 
hofen n i c h t  v o m  P a p s t e  b e r u f e n  u n d  d e s s e n  L e g a t e n  
n i c h t  z u g e g e n  g e w e s e n  s e i e n ;  diese habe in feierlichster 
Weise stattgefunden in Gegenwart der Suffraganbischöfe, voii denen 
die drei während Ebos Abwesenheit geweihten, , w a s  d o C h d U r c h - 
a u s  d u r c h  d i e  K a n o n e s  v e r b o t e n  sei ' ,  von ihm ihre Be- 
stiitigung erbeten und erhalten hiitten. Sie sprechen ferner von einer 
Restitution Ebos durch Gregor IV., wortiber sie das Dokumeiit6'j) 
in Händen zu haben vorgeben. Ebo habe stets, auch von Hildes- 
heim aus gestrebt, auf seinen alten Sitz zurückzrikehren und hnbe 
wegen ihrer Suspension viele Streitigkeiten mit Hinkmar gehabt. 
Dieqem sei vom Papste Leo nicht eher dns Pallium zugestanden 
worden, als bis ein Mönch den (falschen) Schwur geleistet, dass sein 
Vorgänger bereits gestorben sei. Trotzdein habe der Papst miss- 
trauisch den Vorbehalt gemacht: ,Concedimus tibi usiini pallii, salva 
tarnen contentione, quae inter te et Ebonem habetur.' In Bezug 
auf die Synode von Soissons bemerken sie, dass Hinkmar ihnen ver- 
sprochen habe, sie dort niilde zu behandeln; da sie aber desunge- 
achtet sich gesträubt zu erscheinen, seien sie dazu gezwungen worden. 
Ebenso hätten sie wider ihren Willen eine Klageschrift gegen Hinkmar - 

einreichen müssen, und nur e i  n e r von ihnen -- ohiie Zweifel 
Wulfad6I) - liabe sich dessen standhaft geweigert, wenngleich d w  
Gegenteil behauptet werde. Dass sie gleich ihrem Gegner sich Richter 
gewiihlt, sei nur aus Furcht und Verzagtheit geschehen, und zudem 
sei ihnen keine Zeit gelassen worden, denselben ihre Sache darzulegen. 
Ai1 einzelnen Punkten, wo wir diese ,Erzählung' zu prüfen in der 
Lage sind, stellt sie sich als ein pluinpes Gewebe von Unwahrheit 
und Entstellung heraus Os), und anderes klingt mindestens im höchste11 
Grade unwahrscheinlich. 
-- 

66) Dieses ißt schwerlich, wie Bouquet (1. C. 280 N. P.) annimmt, der 
Brief Gregors ad episcopos et  orthodovos fideles (M~ns i  XIV, 518), der von sehr 
zweifelhafter Echtheit iut. 

67) Aus d ie~er  Hervorhebung der Person Wulfads dürfte es walirachein- 
lich werden, dass die Abf~situng der h'arratio niit dessen Angelegenheit (vgl. 
unten Kap. 14) im Zußummenliange steht, dieser vielleicht geradezu der V e r  
fasner ist, da er allein als der Standhafte hingestellt wird. 

68) So wird z. B. Ebos Reise nnch Honi vor seine zweite Vertreibung 
von Reims verlegt und behauptet, derselbe habe nach d. J. 840 mehr als zwei 
Jahre hindurch in Keims ungest8rt gei~mtet und sei erst nach dem Vertrage 
von Verdun gewichen (vgl. dagegen oben S. 34 f.). Die Veran~taltung der Trierer 
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Gehört diese Beschwerdeschrift auch aller Wahrscheinlichkeit 
nach erst einer späteren Zeit an, so durften doch die dann vorge- 
brachten Gründe im wesentlichen die nämlichen sein, welche bald 
nach der Synode von Soissons von den Verurteilten in Rom geltend 
gemacht wurden. 

Um die Schritte seiner Gegner zu durchkreuzen und eine Be- 
stätigung der Soissoner Synode zu erwirken, wandte sich zu gleicher 
Zeit auch Hinkmar an den Apostolischen Stuhl"), sein Gesuch durch 
freundschtrftljche Briefe und Geschenke an den römischen Bibliothekar 
Leo und den Nomenklator Gregorius unterstützend 70). Leo IV. lehnte 
es jedoch ab"), ein Urteil abzugeben, bevor die Sache in Rom selbst 
untersucht worden sei, und verlangte deshalb, dass einige bischöfliche 
Teilnehmer des Koncib mit den Akten desselben sich nach Rom 
begäben. Als Grund seiner Weigerung bezeichnete er die Thahache, 
dass zu Soissons keine päpstlichen Legaten zugegen gewesen, dass 
die Kleriker das Gericht des Papstes angeriifen hiitten, und dass ihm 
noch kein kaiserliches Schreiben Uber die Forderung des Erzbischofs 
zugegangen sei. Das Auffallende der letzteren Bemerkung scheint 
uns nur begreiflich zu sein, wenn wir darin eine Andeutung er- 
blicken, dass die Sache der Kleriker von Seiten des Kaisers dem 
Römischen Stuhle empfohlen worden war. Lothar, dessen Konflikt 
mit dem Reimer Metropoliten wegen des Vasallen E'ulkrich noch in 
seiner ganzen Schärfe fortbestand, miisste eben jede Gelegenheit will- 
kommen heben,  dem unbeugsamen Gegner Schwierigkeiten zu be- 
reiten. Hier trat aber noch der besondere Umstand hinzu, dass die 
Kleriker wahrscheinlich schon zur Zeit des früheren Kampfes mit 
dem lothringischen Hofe in geheimer Verbindung gestanden hatten. 
Dass diese Beziehungen rege bliebeu, obschon der Kaiser nach deiu 
Tode des Prätendenten kein unmittelbares Interesse mehr an ihnen 
nehmen konnte, dafür sorgte der Bischof von Qrenoble, ein gleich- 
namiger Neffe des alten Ebo, der zugleich mit diesem aus seiner 
Reimser Abtei hatte weichen müwen. Hinkniar behauptet geradezu, 
dass ein lothringischer Bis~hof '~) ,  den er nicht nennt, seinen Herrn 

Synode wird ferner dem Papste Leo zugeschrieben, der erst irn folgenden Jahre 
aur Regierung kam. - Wenck ( t l .  a. 0. 5. 111 N. 3) misst der Narratio volle 
Qlsubwflrdigkeit bei. 

69) Nicol. ep. ad synod. Suess. 1.  C. p. 740 A. (R. H. n. 71). 
70) R. H. nn. 73. 74. 75. 
71) Fragmente dieses Schreibens bei Fiincin. opp. 11, ROtj sq. Mansi XV, 

886 (Jaff6 n. 2631 [1988]. 
7'2) Opp. 11, 307. - V. Noorden S. 127 will darunter Remigiue von 

Lyon verstanden wiesen. Ich stimme ihm darin bei, dass der Führer der sUd- 
5 * 
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veranlasst habe, beim Papste die Genehmigung der Soissoner Akten 
zu hintertreiben. 

Dem Befehle des Papstes, den ganzen Prozes dem Urteile des 
Heiligen Stuhles zu unterbreiten, kam der Metropolit nicht nach, h ~ t  
vielmehr abermals um einfache Bestätigung, wogegen auch die Ver- 
urteilten ihre Appellation e m e ~ e r t e n ~ ~ ) .  Leo liew sich infoigedwsen 
zu dem Zugeständnisse herbei, dass eine fränkische Synode, auf der 
beide Parteien zu erscheinen kitten, die Swihe in Gegenwart des 
Legaten Peter von Spoleto wieder verhandle; figte aber - er hntte 
die Absicht Hinkmars, um jeden Preis einen römischen Richterspriich 
zu verhuten, wohl durchschautI4) -- die fernere Bestimmung bei, 
dass, falls die Geistlichen zuin zweitenmale verurteilt würden, sich 
aber dabei nicht beruhigen wollten, diese ungehindert nach Hom 
reisen mtissten l5). Da aber diese Bedingung fnr Hinkmar nach dem 
einmal von ihm eingenommenen Standpunkte unannehmbar W-ar, kam 
das beabsichtigte Koncil gar nicht zu stande. Dagegen liess er sich 
jetzt bereit finden, ein Exemplar der Synod~lakten dem Römischen 
Stuhle zu unterbreiten 1 6 ) .  Inzwischen machte er aber Anstrengungen, 
den Kaiser sich gunstiger zu stimmen, in der richtigen Erkenntnis, 
dass von diesem haupkächlich die Schwierigkeiten ausgingen, die ihm I 

in Rom bereitet wurden. 
Kaum anderthalb Jahre, nachdem aiif dem letzten Frankentage 

von Meersen (Friihjahr 851) die lebhaftesten Friedens- und Freund- 
schaftsversicherungen unter den drei FUrsten ausgetauscht worden, 
hatten sich drohende Wolken zwischen den westfränkischen und 

lothnngischen Oppouition im Prädestinationestreite, der Verftlsser der unter den1 
Namen der Lyoner Kirche gehenden Schriften gemeint ist;  dieser ist aber nicht. 
Remigius, sondern Ebo (vgl. unten Kap. 7 N. 10). 

73) Nicol. 1. C. p. 740 B. 
74) Ib. p. 740 D. 
75) lb. p. 739 sq. Fragmente dieses Briefes, den Jaff6 n. 2632 (1989) in 

das .ltrhr 8.53 setzt, sind nunmehr in der britischen Sammlung von Papst.briefen 
n. 11 (Neues Archiv a. a. 0. S. 880f.) wieder aufgefunden. Der Versuch 
V. Noordens (S. 131 f.), dieses ,so pseudo-isidoriech herausfordernde' (!) Schreiben 
als eine Erdichtung des Papstes Nikolaus, auf dessen Wahrheitsliebe wenig zu I 

geben sei, hinzustellen, hat ;ich damit als verfehlt erwiesen. Hinkmar behauptet 
freilich auch (opp. 11, 307): Synodum auteni . . . aut e Petro Spoletino aut ab 
alio aliquo in istie regionibus nec fama nec veritate ex apostolica uuctoritate 
congregatam vel C O  n g r e g a r i i U e s a m  . . . . unquam audivi. Es ist moglich, 
daan die Gegner Hinkmars, die   ich von einer neuen Verhandlung auf einer 
f r ß n k i H C h e n Synode keinen Erfolg versprechen konnten, den Legaten be- 
wogen, den Brief Hinkmar nicht auszuhündigen. 

76) Opp. 11, 302. 
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deutschen Hof gelegt, weil Ludwig d. D. mit den ~quitanischen Empörern 
in Verhandlungen getreten war Als natiirliche Folge eiltwickelte 
sich' ein engeres Verhältnis Karls zu seinen1 nndern Bruder, das seinen 
Ausdnick in den zwei Zusamiiienkiinften zu Valenciennes (November 853) 
lind Llittich (Februar 854) fand, bei welchen sich die beiden Herrscher 
unter lauten Klagen über Ludwig gegenseitigen Schutz gelobten 78). 
Dime Annäherung suchte Hinkmar nach Möglichkeit auszunutzen, 
indem er im Verein mit einigen Bischöfen an den Kaiser die Bitte 
richtete, seine schlitzende Hand von den Klerikern wegzuziehen 78). 

Lotliar willfahrte; ja von schwerer Krankheit, die sein GemIit er- 
.schlitterte, niedergeworfen, liess er sich jettzt von Hinkmar auch die 
Loesprechung wegen seines Umganges mit dem gebannten Fulkrich 
erteilen eO), so d a s  der Erzbischof auch in dieser Sache Sieger blieb. 
hehnlich wie froher suchte der Kaiser nun selbst die Wunsche des- 
selben zu fördern; er beauftragte den piipstlichen Legaten, im Sinne 
Hinktnm beim Papste zu wirken, und ucliickte zu gleichem Zwecke 
Gesandte und ein Schreiben nach Rom, denen sich Boten von Keims 
anschlossen Leo IV. starb (17. Juli 855) jedoch bevor diese an- 
langten, und zwei Monate darauf (29. September) folgte ihm der 
Kaiser auf demselben Pfade, nachdem er sechs Tage vorher, der 
Welthändel tiberdrtissig, die Krone niedergelegt und im Kloster Prtini 
das Mönchsgewand genommen hatte. Unter den Gründen, die ihn 
zu diesem Entschlusse trieben, dGrfte ein Mahnschreiben des Erz- 
bischofs, auf das Heil seiner Seele bedacht zu sein e*), nicht die letzte 
Stelle eingenommen haben. 

Durch Papst Benedikt 111. erfolgte endlich die Bwtitigung dea 
Koncils von Soissons, aber mit dem wichtigen Vorbehalte, der wieder 
- 

i 7 )  Vgl. 1)iimmler I, M61 if. 
78) Mon. Germ. LL. I, 428. 427. Pmd. Annal. a. 854 (SS. I, 448). 
79) Opp. 11, 307. Ungerechtfertigt iet es, wenn V. Noorden S. 128 unter 

den ,fratrea et  coepiscopi', die eich bei Lothar verwenden, die R,eimeer Suffigane 
versteht, denen Hinkmar vorge~tellt haben soll, wie sie durch eine Unter- 
enchung der Vorgsnge von E40 auf jeden Fall sehr hlossgestellt würden. Nach 
dem Zneaminenhange sind vielmehr iiberhaupt Teilnehmer der Synode von 
Sobsonn gemeint. 

PO) H. H. n. 76. - Die Verdilchtigungen Weizsilckem (Niedner, Zeitechr. 
f. d. histor. Theol. 1858, S. 404 ff.), drws die nunmehr entwtehende Freundschaft 
zwiachen Hinkmar und dem Kaiser den landesrerr&terischen Zweck gehabt habe, 
daa Westreich oder Teile denselben in lothringiachen Besitz zu bringen, sind 
durch V. Noorden S. 128 N. 1 genugend znrückgewiesen worden. 

81) Opp. 11, 307. Flod. Y, 10 p. 48s (Inhalt des kaiserlichen Schreibene 
an den Papt); cf. R. H. n. 77. 

82) R. H. n. 78. 
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alles in Frage stellen konnte: ,Wenn es sich so verhält, wie Du 
uns berichtet hast' Ba). Diese Beschränkung hatte ihren guten Grund, 
weil die Akten nicht vollständig eingesarrdt, namentlich die Be- 
schwerdeschrift der Kleriker nicht beigeftigt worden war8'). Hinkmar 

I 
freilich behauptete nachmals, jene Klausel sei nur den Einfllisterungeii 
eines gewissen Geistlichen, der schiildbeladen von Reim geflohen, zu- 
zuschreiben85). Die päpstliche Urkunde enthielt auch eine Aner- 

I 

kennung der alten ,Privilegienu seines Stuhles: dass nämlich der 
Erzbischof von Reims als Primas einer Provinz von niemand als vom 
Papste gerichtet werden könne und überhaupt diesem allein Gehorsam 
schulde; dass keiner, der seiner Metropolitangewalt unterthan sei, 
fremdes Gericht anrufen dtirfe; dass alle, die ihm etwa den Gehorsam ~ 
versagen würden, mit dem Anathem getroffen werden sollten, - I 

aber alles dieses ,unbeschadet der Rechte des Etömischen Stuhles". 
Welchen Anlass der Metropolit hatte, sich seine Rechte eigens ver- 
briefen zu lassen enthiillt uns zum Teil einer seiner Briefe an 
Thietgaud von Trier, der fiir sich einen Primat auch Uber Reims in 
Anspruch nahm. Hinkmar wies mit Entschiedenheit dies als An- 
massung zurtick unter Berufung auf die Geschichte, die von der- 
artigen Rechten des Trierer Stuhles nichts wisse. Er bezeichnete 
das Verhältnis der beiden Metropoliten der ehemaligen belgischen 
Provinz a l ~  vollständige Gleichberechtigung und erkannte nur einen 
Ehrenvorrang nach M ~ s s g ~ b e  des Amtsalters an In diesem Sinne 
hatte Hinkmar bald nach seiner Weihe dem Erzbischof Hetti von 

83) Benedict. ep. ad Hincm. (Jaff6 n. 2664 [2009]. Mansi XV, 110). 
84) Nicol. 1. C. p. 799 B. Aeusserat scharf epricht sich dieser über die 

Ar t  und Weise aus, wie Hinkmar die pilpstliche ~ r k u n d e  zii erlangen wusete. 
Er bezeichnet dieselbe als ,vereuta cavillatione ab apoatolica sode' empfangen 
(ib. p. 739 E.) und bemerkt (ib. p. 740 D.): Rursue reverendus Hincmarus arme 
praeparat et eidem summo praesuli (Benedikt 111) .tamquam suaruin inexperto 
verautiarum latenter subnpit (die Bestätigung). 

85) Opp. 11, 309. 
86) Lothar (Flod. 3, 10 p. 483) hatte sich auch zu dieeem Zwecke beim 

Papste verwandt, indem er auf die Bedeutung des Reimlier Sitzes hinwies, da 
derselbe (nach der Sage!) von dem Apostelachüler Sixtus gegrfindet und zu ! 

Pippine und Karla d. Gr. Zeit vom Römischen Stuhle besonders ausgezeichnet 
worden sei, und da ferner Stephan V. Ludwig d. Fr. dort gehont  habe. 

87) R. H. n. 17. Der .einf$ltigeY (so charakterisiren ihn die Gesta 
Trever. Mon. Germ. SS. VIII, 164) Thietgaud trat wohl nur durch die Feinde 
Hinkmars aufgestachelt so anspruchsvoll auf. In dem Briefe der lotharischen 
~ischöfe an Hinkmar vom Jahr 853 (Mansi XV, 645) bezeichnet er sich wirk- 
lich als ,primae Belgicae Galliae'. 

88) Vgl. opp. 11, 258. Flod. 8, 20 p. 512. 
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Trier seine Verehrung bezeugt SD). Als aber dessen Nachfolger weiter- 
gehende Forderungen erhob, war er schon bei Papat Leo IV. be- 
muht gewesen eine Bestätigiing seiner unabhilngigen Primatial- 
stellung zu erlangen. Weit mehr jedoch als dieses anspruchsvolle 
Auftreten des Nachbars, dab: keine ernste Gefahr in 8ich barg, 
bewogen Bestrebiingen , die von anderer Seite hervortraten, den 
Erzbischof, durch ein piipstliches Privilegium seine Machtstellung zu 
versttirken. Die Ideen Pseiido-Isidors, dass den einfachen Bischöfen 
grössere Selbstäridigkeit und freiere Bewegung in der Verwaltung 
ihrer Diözesen zukomme, begannen Wurzel zu schlagen. Ein Reimer 
Suffragan schickte sich an, sie auf dem Wege der Thatsachen zur 
Durchnhrung zu bringen. Diesen neuen Kttmpf aber jetzt schon 
aufzunehmeii, vermied Hinkmar mit Rücksicht auf die unheil- 
schwangere Zukunft, welcher das westfriinkische Reich in politischer 
Beziehung entgegenging. Seine Thiitigkeit während der nächsten 
Jahre war vorzugsweise darsiif gerichtet, dem schwankenden Throne 
an der Kirche eine feste Stütze zu bieten, und dadurch auch zu- 
gleich die Untersttitzung des Königs ftir die kirchlichen Interessen 
zu gewinnen. 

4. Kapitel. 

Das Wirken Hiukniars für Kirche und Staat voin Soissoner 
Koncii (853) bis zum Kobienzer Frieden (860). 

Seit dem Angenblicke, du zu Epemay der Adel in den schroffsten 
C4egensntz mir Kirche iiiid zu cieii Wünschen der Geistlichkeit ge- 

* treten war, hatten sich auch die lebhaften Beziehiingen, die Kar1 d. K. 
anfangs zu den Bischöfen uiiterhielt, in ktihle Ziirlickhaltung ver- 
waiiifelt. -4uf dem Ftirsteiitnge von Meerseii (Februar 847) erschien 
der König ohne seine Bischiife, und in seiner Proklamation war nur 
die Rede von dem Verhiiltnisse der Vmalleii zur Krone, nicht aber 
von den Beschwerdeu des Klerus. Dieser Uni~tand wirft ein um so 
grelleres Licht auf die veriinderte Lage, als Ludwig d. D. damals 
gerade nachdrticklich fiir die Eigentuiusrechte der Kirche eintrat I).  

Lange aber konnte die Zwietracht der natiirlichsten Bundesgenossen 
nicht dauern. Bereits der zwei& hleerseiier Frankenbg (851) zeigt 

89) R. H. n. 2. 
90) R. H. n. 53. 

1) Adnnnt. Hludow. C. 5. 6. (Mon. Germ. LL. I, 398 sq.). 
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uns die kirchenpolitische Gnstellation in einem wesentlich andern 
Bilde. Neben den weltlichen Getreuen sitzen wiedemm die Prälaten 
im Rate des Königs, und im Gegensatze zu den1 Kapitulare V. J .  847 
werden jetzt mehr die Pfichteri als die Rechte der Vatqallen betont. 
Die Kirche empfhngt an erster Stelle die Zusage des Schutzes, und 
die Bischöfe werden sogar zu Richtern bestellt fIir den Fall, dass 
einer der Frankenftirsten dem Uebereinkommen untreu werden sollte. 
Namentlich ist es Karl, der dem geistlichen Stande von nun an die 
gebtihrende Ehre verheisst *). 

Es hatte sich eine Schwenkung in der innern Politik des West- 
reiches vollzogen, die der ganzen Regierung Karl d. K. ihr Gepräge 
aufgedrückt hat. Die Krone trat in den engsten Bund mit der 
Kirche, die weltliche Gewalt des Königtums vereinigte sich mit der 
moralischen Macht, welche das Priestertiim tiber die Gewissen und 
die Gemiiter tibt. Beide suchten einander zu stutzen ziun eigenen 
Wohle und zum Frommen des Ganzen. Was dem geistlichen Spruche 
sich nicht beugte, bezwang der weltliche Arm, und was dem Scepkr 
widerstand, wich vor der stillen Hoheit des Krunimstabes. Karl gab 
sich bereitwillig den Ideen und Fordenmgen der kirchlichen Häupter 
hin, wohingegen ihm diese ihren weitreichenden Einfluas zu politischen 
Zwecken zur Verftigung stellten8). Die Geschichte der folgendeu 
zwei Jahrzehnte wird daftir der Beispiele genug liefern. Schon der 
jüngste Sieg Hinkmars tiber seine Widersacher am lotliringischen 
und römischen Hofe wäre ohne die schfitzende Macht seines Königs 
kaum möglich gewesen. D a s  für Karl d. K. dieser innige Aiischluus 
an die Kirche nichts Unnattirliches hatte und nicht an erster Stelle 
durch den gebieterischen Drang der Umstände hervorgerufen war, 
dafür btirgt sein persönlicher Charakter, auf den die Neigung zur 
Theologie und die Vorliebe für kirchliche Dinge als Erbteil des 
Vnters mehr als auf seine Brtider übergegangen war. Schwerlich 
hatte er der innern Neigung gehorcht, als er i. J. 846 sich den 
weltlichen Vasallen in die Arme warf, vielmehr war er nur dem 

2) Ib. I, 407 sqq. 4 
3) Bezeichnend iat in dieeer Hin~icht eine Stelle in den ,C:esicht,enY 

(excerpirt bei Bouquet VII, 289- 299), welche der Chorbischof Audrudus Modicue 
im Augnet 850 (vgl. C. 9 p. 290) gehabt haben will und 853 (man bemerke dae 
Jahr!) an Karl d. K. mitteilte (vgl. C. 15 p. 291). Christus verheiset in diesen 
Visionen (C. 9 p. 290) Karl d. K. ,  seinen S6hnen und Enkeln glückliche Herr 
echaft, wenn er der Kirche Schutz und Förderung angedeihen lbet. Ale Strafe 
aber für die bisherige Missachtung der Kirche kündigt er ihin fiir das folgende 
Jahr (851) die Niederlage in der Bretagne an. 
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Gebote der Notwendigkeit gefolgt, da von Lothringen her bedenkliche 
Verwickliingen drohten, Normannen lind Bretonen gegen dau junge 
Reich anutürmteii, lind Aquitanien nicht mehr im Zrtume zu halten 
war. Andrerseits dürfte aber auch der Einfluss Hinkniars bei der 
neuesten Wandlung nicht gering anziischlagen sein. Karl hatte während 
der jiingsten Vergangenheit Gelegeiiheit gefunden, ebenclosehr den 
weiten Blick des Staatsmannes und die Umsicht des Diplomaten an 
ihm zu schätzen als die lautere Treue gegen den Herrscher. Zu 

-einer Zeit, wo er sonst dem Episkopate entfremdet war, hatte er 
nicht nur von dem Erzbischofe politische Katschläge entgegeri- 
genommen, sondern ihn auch zu einer wichtigen Sendung und zu 
diplomatischen Vermittlungen benutzt4). Hinkmar hinwiederum muste 
den grössten Wert auf die Anbahnung einer vollkommenen Freund- 
schaft zwischen der politischen und kirchlichen Gewalt legen, war 
ja anders keine Möglichkeit gegeben, die längst geplanten Reformen 
zu verwirklichen und der gallischen Kirche, deren Fiihrung seit dem 
Beginne der ftinfziger Jahre thatsächlich in seine Hand gelegt war, 
eine achtunggebietende Stellung zu erobern. 

Nach allen diesen Richtungen hin bildet die Synode von Soissoris 
(853) den Anfangspiinkt einer neuen Entwicklung. Auf ihr gewinnt 
die veränderte Stelliing des Knnigs zum erstenmale ihren unzwei- 

' 

deutigen Ausdruck, und wird dem stillschweigenden Vertrage zwischen 
Episkopat und Krone gleichsaiu das Siegel aufgedruckt. Selbst durch 
die gemessene Sprache der Synodalakten klingt ein Ton hoher Be- 
friedigung über diese Wandlung hindurch. Sofort der erste Kanon 
hebt hervor, wie ,der König ohne alle ehrgeizige Absicht allein 
(d. h. ohne die weltlichen Grcxisen) unter die Mitglieder der Synode 
trat und einfach (d. h. ohne seine offizielle 8telliing und sein könig- 
liches Recht hervorzukehren) neben den Bischöfen Platz nahm'. Ruh- 
mend verkünden die Akten, Karl sei ,selbst zugegen gewesen, tim 
sich nicht bloss als ergebenen Sohn der Kirche zu zeigen, sondern 
auch, wo W nötig, als ihren Beschützer mit seiner königlichen 
Machtu6). So denkwilrdig erschien den Bischöfen diese Thateache, 
dass sie im August desselben Jnhrea auf ihrer Zusammenkunft in 
Verbene es nicht unterliessen, noch einmal daran zu erinnern, dass 
zu Soivsons .der glorreiche K6nig die heilige Versammlung mit seiner 
Gegenwart beehrteu6). Tn der That hatte die Kirche Grund, dw 
. - - - - - . 

4) R. H. nn. 35. 36. 47. 56. 
5 )  Mnnai HF, 978. LL. I, 416. 
6) LL. I, 420. 
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Entgegenkommen Ktrrls mit Dank anzuerkennen; denn nicht nur be- 
stätigte er von neuem die kirchlichen lmniunitäten und gebot die 
Entrichtung der Neunten und Zehnten, sondern verhiess auch, ausser- 
ordentliche Königsboten zu senden, welche gemeinsam mit den ein- 
zelnen Bischöfen den religiös-sittlichen Zustand wie die materielle 
Lage von Kirchen und Klöstern behufs einer gründlichen Besserung 

I 

4 
untersuchen sollten7). Aus der Instruktion der königlichen Missi ist 
besonders die Bestimmung hervorzuheben, dass dieselben die Grafen 
und tibrigen Beamten anhalten sollten, den Bischof auf seinen Visi- 
tationsreisen zu begleiten und ihm überall die Macht des weltlicheii 
Armes zur Verfügung zu stellen8). Als Gegendienst verhängten die 
versammelten Vater über die beiden Mönche, welche Pippin von 
Aquitanien, dem Widersacher Karls, zur Flucht aus dem Medardus- 
kloster in Soissons verholfen hatten, die schwere Strafe der Degra- 
dation und Verbannung. 

An das Koncil von Soissons schliessen sich ähnlich wie in den 
ersten Jahren der negikrung Karls mehrere Versammlungen zur Fort- 
fiihrung des begonnenen Werkes ang), nur niit dem Unterschiede, 
dass sie jetzt der neuen Aera entsprechend keinen ausschliesslich geist- 
lichen Charakter tragen. Im Augiist 853 werden zu Verberiel0) die 1 
Beschlusse von Soissons den weltlichen Grossen vorgelesen iind von 
dieven angenommen. Nachdem Kar1 bei der Zusammenkunft mit 
Lothar in Valenciennesl1) (Nov. 853) abermals seine Bereitwilligkeit 
beteuert hat, den Beschwerden des Klerus gerecht zu werden und 
ein einträchtiges Zusammenwirken von Bischof und Graf zur Wieder- 
herstellung der Ordnung und Gerechtigkeit herbeizuführen, schreitet 
er noch in demselben Monate auf der Reichsversammlung von Servltis 
zur Ausffihrung. Das ganze Reich wird in zwölf Bezirke eingeteilt, 
und jedem ein Bischof, dem zwei oder drei Sebte oder Grafen bei- 
geordnet sind, als Königsbote zugeteilt. Hinkmar wird als solcher 
an erster Stelle genannt und für zehii Gaue in der Umgebung von 
Reims bestellt. Jeder Königsbote erhält eine Proklamation an d a  
Volk, die als seine Aufgabe vorwiegend die Strafrechtspflege be- 

7) Zur Bel'olgung dieses Beschlusncs schrieb Binkmtir an Rothnd von 
Soisliona und tm die M6nche von Hautvillem und Orbais (R. H. nn. 63. 64. 6.5). 

8) Ib. p. 418sqq. 
9) Schon zu Soissons (cap. 6) wird auf ein "proxime fiitiirum conciliumY 

hingewiesen. 
10) LL. I, P'22. 
11) Ib. 422 sq. 
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zeichnet1'). Ein Reichstag von Attigny (Juni 854) erweitert die 
missatischen Befugnisse noch durch Hinzufügung einer Reihe neuer 
Kapitel1'), unter denen d a  letzte besoudere Aufmerbamkeit erregt. 
Es setzt fest, dass alle Franken dem Könige den Unterthaneneid 
schwören, oder wenn sie ihn schon früher geleistet haben, diese 
Thataache eidlich erhärten mlissen. Diese einzige Bestimmung zeichnet 
die innere Lage des Reiches mit schärferen Strichen als es die aus- 
fllhrlichsten Berichte eines Annalisten vermöchten. Wenn das Ober- 
haupt genötigt ist, sich der Treue des Volkes durch ausserordentliche 
Eidschwiire zu versichern, so mtissen den Grundfesten des Staates 
Erschtitterungen drohen. 

Diese Gefahr liees sich in der That nicht mehr verkennen, a b  
es offenkundig ward, dass westfränkische Vasallen mit dem deuhchen 
Könige hochverräterische Verbindungen anzuknüpfen trachteten. Diese 
Versuche reichen bis in das Jahr 853 zurück1'), und es ist kein zu- 
fälliges Zusammentreffen, das  zu derselben Zeit, wo Kar1 zu Soissons 
den Bund mit der Kirche schloss, die weltlichen Herren ihre Stutze 
an einem auswärtigen Machthaber suchten. Freilich, ob gerade die 
Zuneigung des Königs zum Klerue der erste und tiefste Grund war, 
der die Hlupter der Aristokratie zum A b f d e  trieb, lässt sich nicht 
mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls aber stand im weitern Fortgange 
beides, die Annäherung das FIirsten an die hohe Geistlichkeit und 
die wachsende Missstimmung der Grossen, in Wechselbeziehung, so 
dass man eigentlich nicht davon reden kann, .W= Ursache und was 
Wirkung gewesen ist. Auf dieser Seite wurde die Verbindung immer 
inniger, auf jener die Kluft immer weiter. Ein besonderes Motiv 
aber fiir den Groll der Barone wird von Kerl d. K. erwähnt; es 
war der Umstand, dass er nicht mehr wie frliher jeden geleisteten 
Diemt mit Besitztum belohnte, das meistens der Kirche entrissen 
warlS). Dss glimmende Feuer wurde im Jahr 856 zur vollen Flamme 

12) Ib. 424 eqq. - Hinkmar beeilte sich, den Beschluss zur Auafilhrung 
zu bringen; schon am 3. Juli 854 fand für seinen missstischen Bezirk zu Reims 
die Eidealeistung statt. Zu diesem Zwecke schrieb er auch an den ihm ver- 
wandten Grafen Bertram, deesen Grafschaft Tardenois zu seinem Bezirke g e  
h6rte (R. H. n. 67). - Die Behauptung Hellers (Allg. ileutsche Biographie. 
Art. Hinkmar. Bd. 12. Leipz. 1880. 5. 447), dass Hinkmar bei dieser Gelegen- 
heit die Aufzeichnung des Polyptychon von St. Remi veranlasst habe, entbehrt 
der B e w d u n g .  

13) Ib. 428 eqq. 
14) Prud. Annal. a. 858 (SS. 1, 452): Comites ex regno Karoli . . . 

Hludowicum . . . ., quem per q U i n q u e annoe invitavemnt, nddiicunt. 
15) LL. I, 445: Si quis de vobis t ~ l i s  est, qui dicat, quia pro yiruperttlte 

e t  necmitate, quia multos dies in illius eervitio misit e t  omnia, quae habuit, 
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entfacht, da die wevtfränkißchen Vassallen in Verbindung mit den 
aquitanischen Ludwig d. D. förnilicli einluden16), ihnen gegen den 
rechtmässigen Fürsten xii Hiilfe zu eileri. Kerl schlug den Auf- 
rührern gegenüber den Weg demütiger Bitten und begütigender Ver- 
sprechungen ein. Die Botschaft, die er ihnen durch eiiie Qesandt- 
schaft, an deren Spitze sein Oheiin Rudolf lind der Abt Adalard voii a 
St. Orner standen, aui 7. Juli 856 von der Pfalz Quierzy aus zii- 
sandte1'), lud alle MisverpUgten ein, am 10. Juli sich in Verberie 
einzufinden, iim ihre Klagen iind Wünsche vorzubringen. Er ver- 
sprach, dieselben nach Mijglichkeit zu beriicksichtigeri, und beteuerte, 
daüs er gegenwärtig, selbst wenn er wollte, seinen Verheisungen 
nicht untreu werden könne, so vollkomnien eius fühle er sich mit 
allen seinen Getreuen, geistlichen wie weltlichen. Ueberdies sicherte 
er ihnen vollständige Vemeihimg fiir allw Gescheliene zu. Für dies- 
mal kam noch eine Einigung zii stande, freilich nicht m sehr als 
Frucht der fest an Selbstverdemtitigiing streifenden Versöhnlichkeit 
des Königs. sondeni weil die Kiinde fiber den Rhein gedrungeii war, 
dass Ludwig d. D. von den Slaven eine schwere Niederlage erlitten 
hatte und deshalb nicht in der Lage war, einen Zug nach dem Westen 
zu uiiternehmen18). 

Bei den erwähiiten Unterhandlungen wird zwar der Reimser 
Erzbischof nirgends aiwctrücklich als beteiligt genannt, wie tiberhaupt 
die Nachrichten aus dieser Zeit spärlich sind, aber eine Bemerkung 
Kaiser Lothare aus dem vorhergehenden Jahre läset uns ahnen, welch 
bedeutende Thätigkeit Hinkmar im Interesse des Friedens entfaltet 
haben muss. Jener berichtet nämlich im Jahr 855 an den Papst1@), 
Hinkmar kbnne nicht, wie er wtinsche, eine Ilomfahrt antreten, da 
er ihm wie seinem Bruder Kur1 durchaus unentbehrlich sei, um die 
entstandenen Unruhen zu beschmichtigensO). So hoch war sein An- 

diependit, ad talem coniunctionem (die Verschwörung), ut aliquid irnpctraret, 
quod per Servitium impetrare non potuit, ne wniunxit etc. 

16) Prud. Annal. 1. C. 

17) LL. I, 444. 
18) Pmd. Ann~l .  n. 656 (SS. I, 449 sq.). 4 
19) Flod. 5, 10 p. 483. 
20) Capefigue, Essai sur lee invasions niaritiiner. des Normiinda dans les 

Gaules. Paris 1829. p. 120, bemerkt, wie es scheint zum Jahr 856: .I1 (der 
Normanne Sidrok) serait meine entre dam la Picrirdie ei l'archev&que Hincmar, 
ir Irr tete d'une armee d0vou6e aux inte&ts du pays, ne ae fiit oppone B ses 
efforts'. Er begnugt sich leider damit, nur "Hincm. Epistel.' als seine Quelle 
anzugeben. Die ganze Thataache, die auch V. Noarden S. 138 aufnimmt, durfbe 
auf einem Irrtum beruhen. 
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sehen damals am Hofe bereits gestiegen, dass er, obwohl einer der 
jtingsten Erzbischöfe des Reiches, zur Vornahme der Krönung und 
Eheeinsegnung der Prinzessin Judith und des englischen Königs Ethel- 
wulf ausersehen wurde, welche am 1. Oktober 856 unter grossen 
Feierlichkeiten in der Pfalz Verbene stattfandp'). 

Die Bischöfe hatten iiber der Lösung der politischen Verwick- 
lungen das Ziel der kirchlichen &form keinen Augenblick aus den 
Augen verloren. Sie benutzten vielmehr die immer noch unsichere 
Lage des Königs, der jeden Augenblick von einem neuen Sturme des 
Aufruhm ereilt werden' konnte, um ihn weiter auf der Bahn der 
Kirchenverbesserung zu treiben. Auf einer Versnmmlung zu Bon- 
neuilyP) (August 856) erhoben sie im Anschlusse an einen eben ein- 
getroffenen Brief des Papstes Benedikt III., der den Episkopat wegen 
der Zerrtittung der Klöster scharf tadelte und ihn der Unthätigkeit 
beschuldigte, energische Vorstellungen"). Sie wiilzten alle Verant- 
wortung von sich auf den König ab, den sie oft genug ermahnt 
hätten, und erinnerten ihn an die hiiufigen Versprechungen, die er 
seit dem Reichstage von Coulaines bis in die jüngste Zeit gemacht 
habe. Karl durfte keine Forderung der Geistlichkeit mehr zurück- 
weisen, wollte er seine Krone nicht aufs Spiel setzen. So erlieas er 
denn im Einverständnisse mit den Bischöfen lind den wenigens4) ihn1 
treu gebliebenen Vassallen am 14. Februnr 857 von Quierzy aus, wo 
sich auch Hinkmer befand 'j), geschärfte Verordnungen gegen Räubereien 
und Plünderungen. Bischöfe, Grafen und Königsboten wurden beauf- 
tragt, in ihren Gebieten die Strafen des geistlichen und weltlichen 
Rechtes gegen die Frevler zur Anwendung zu bringens6). Dem 
Kapitulare wurde dem entsprechend eine doppelte Sammlung von 
Strafbestimmungen, den kanonischen Rechbquellen und der karo- 
lingkhen Gesetzgebung entstammend, angehängt, unter denen sich 
reichliche Citate aus Pseiido-IsidorZ7) und Benedikt Levita finden. Zur 

21) Opp. I, 750-75'2. LL. I, 450. Pmd. Annal. 1. C. 

22) Aus Lup. ep. 18 (Migne 119, 465) geht hervor, d a ~ s  dieser Heichs- 
tag urspriinglich auf den 1. Juli angesagt war. 

23) LL. I, 447 sq. 
24) Bei der Zusaninienkunfi mit Lothrtr zu St. Quentin bemerkt Karl: 

Yynodum epieooporum et a l  i q u  a n  t O R  do nostris fidelibu~ . . . convocaviiuus 
(LL. I, 456). 

25) R. H. n. 104. 
-26) LL. 1, 451 sqq. 
27) Bisher sah man hierin die erste ausdrückliche Citation Peeudo- 

Isidora; vgl. &gegen oben S. 47 N. 87. 
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A u s f t i h ~ g  dieser Massregeln blieb aber keine Zeit mehr, denn der 1 
Zustand des Reiches gestaltete sich immer verzweifelter. 

Im Anfange des Jahres 857 brach, durch fränkische Grosse a.n- 
gezettelt, ein neuer Aufruhr in Aquitanien ausg8), die Verwtistungen 
der Normannen nahmen eine unglaubliche Ausdehnung anyB), und 
der landesverräterische Verkehr mit dem deutschen Könige wuchs zu 

1 

einem vollständigen Btindnisse heran. Karl war von Verschwörern 
umgeben, die es sogar verstanden, ihm Mimtrauen gegen seine treuwten 
Freunde einzuflössen. Ein von tiefster Besorgnis erfüllter Brief 'o), den 
Hinkmar um diese Zeit an Graf Rudolf, den Oheim des Königs schrieb, 
gedenkt des Gerüchtes, als ob er, Hinkinar, und der Graf Zwietracht 
schürten zwischen Fürst und Volk. Der Erzbischof wünscht, daea 
Rudolf den König zur Vorsicht mahne, damit er in seinen Aeus~e- 
rungen behutsam sei, auch vermeintlichen Anhängern gegenüber. 
Karl griff in der höchsten Not zu dem abgenutzten Mittel, unter 
Hinkmars Mitwirkung noch einmal den Treueid ablegen und geloben 
zu lassen, daw man ihn in seiner königlichen Wiirde nach Kräften 
schützen wolle, während er selbst schwur, jedem Gerechtigkeit und 
Huld zu bewahren. J a  er bat öffentlich um Verzeihung ftir seine 
früheren Fehler und lieas sich zum Zeichen dessen von den Bischöfen t 

die Hand auflegena1). Jedoch alle diese Akte einer ratlosen Ohn- 
macht und Verzagtheit vermochten nicht, die finstern Gewitterwolken, 
die sich über seinem Haupte zusammengezogen hatten, zu verscheuchen. 
Der Abt Adalard von St. Omer und ein Graf 0th begaben sich im 
Juli 858 mit einer Gesandtschaft der westfriinkischen Grossen an das 
deutsche Hoflageras). Sie schilderten in grellen Farben die Lage 
des Landes und Volkes, alle Schuld ihrem Fürsten beimessend, und 
luden Ludwig zu einem Heeresziige nach Frankreich ein, nattirlich 
unter dem Vorwande, den armen Unterthanen Friede und Ruhe 
wiederzugeben. 

28) Prud. Annal. a. 857 (SS. I, 450). 
29) S. Diimmler I, 403 ff. 
30) R. H. n. 108. 
31) LI;. I, 455. Hincm. opp. 11, 322: Veniam petentes ab episcopie, qui I 

adfuerunt, manus impositionem uccepistis. Diimmler I, 402 versteht darunter 
die Loseprechung von einer kirchlichen Censur, welche die Bi~ch6fe frUher Bber 
den K6nig verh#ngt hatten, von der wir aber nichts wiesen, und der auch die 
Thatsache entgegensteht, daes die Bischtife gerade in den letzten Jahren im 
regsten Verkehre mit standen. Wahrscheinlich hatte der K6nig in seiner 
verzweifelten Lage eine freiwillige Kirchenbusse übernommen, nach welcher die 
Rekonciliation durch Handauflegung stattzufinden pflegte. 

32) Vgl. iiber das Folgende Diimmler T, 411 ti. 
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Ein Verxuch Hinkmars, den deutschen König durch ein ernst 
mahnendes Schreibens8) noch im letzten Augenblicke von seinen Er- 
oberungsgedanken abzubringen, erwiea sich als fruchtlos. Anfangs 
September schon drangen d i ~  Heerhtliifen Ludwigs unter seiner per- 
sönlichen Führung durch das Elsass in die Champagne vor. Karl, 
der eben gegen die Normannen zu Felde lag, kehrte sich eilends 
dem Bruder entgegen, und bei Brienne trafen die Heere zusanlmen. 
Wohl wi.ssend, dass er nicht die Mwht besass, die Eindringlinge 
mit der Spitze des Schwertes zurückzuwei.ien, beschritt er mit den 
Bischöfen, die inmitten des allgemeinen Abfalles unwandelbar zu ihm 
standen, den Weg der Unterhandlungen. Botschafter, darunter zwei- 
mal Hinkmar, gingen in daa gegnerische Lager und schlugen eine 
Zusmmeukunft der beideu Fiiruten und ihrer Getreuen vor, damit 
diirch Ludwigs Rat und HUlfe alle Missstände beseitigt wurdens4). 
Da hiermit aber den wahren Absichten des Deuhchen nicht gedient 
war, wurde das Anerbieten ziirückgewiesen. Karl, der bei der sehr 
zweifelhaften Treue seiner eigenen Soldaten eine Schlacht nicht 
wagen konnte, verliess heimlich das Lager und schlug die Strasse 
nach Burgund ein. Die einzige Mawregel, die er zum Schutze d a  
Reiches traf, war der Auftrng an den Reimser Erzbischof, den Bruder 
mit seinem ganzen Anhange zu bannens5). 

Die Lage schien für die Sache dw Rechtes hoffnungslos zu 
sein. Der Eroberer fühlte sich so sicher, d m  er seine Truppen in 
die Heimat entliew und wie ein anerkannter Herrscher im Lande 
whaltete, indem er Krongfiter und Abteien mit voller Hand an die 
abgefallenen Vasallen vergab. Aber e i n  Stand beugte sich nicht 
vor der bertickenden Macht des Erfolgw : die Bischöfe, welche der 
umsichtigen und festen Leitung Hinkmarv gehorchten. Wo einer 
unter den verlockenden Aiissichten, welche der Verrat bot, zu schwanken 
schien oder durch die Schwierigkeiten den rettenden Pfad nicht mehr 
zu finden vermochte, erreichten ihn bald die Vorstelliingen und Rat- 
schläge dea Metropoliten von Reirnsse). Nur Wenilo von Sens zeigte 
sich empfänglich für die reichen Cleschenke, die ihm der Fremd- 
herrscher zufliessen liess, und schmiedete mit diesem PlRne, um seine 
Amtagenossen zum Abfalle zii bewegens7). In der Erwägung, dass 

38) R. H. n. 115. 
34) Opp. 11, 127. 
35) Hincm. Admonitio ad Karoliim (Mansi XVI, 783. Migne 125, 1067). 
36) R. H. n. 119. 128. 
37) Synodalschreiben von Savonibrea (Manei XV, 529 eq.). Karoli libell. 

proclam. d v .  Wenil. (LL. I, 462nq.). 
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man den Widerstand einer moralischen Macht nicht mit den Mitteln 
der Gewalt bricht, sondern durch kluges Entgegenkommen, schlug 
Ludwig den Kirchenfürsten in freundschaftlichster Weise ftir den 
25. November eine Versammlung in Reims vor, iim niit ihnen Uber 
.die Wiederherzltellung der Kirche und das Heil des chrietlichen 
Volkesu Rat zu halten. Diesen Plan zu hindern, berief Hinkmsr 

I 
eilends die Bischöfe der Provinzen Reim und Rauen nach Quierzy, 
und f w t e  dtts Ergebnis ihrer Beratungen in einem groeaen nn den 
deutschen König gerichteten Sendschreiben zusammena8). 

In der Einleitung entschuldigen die Bischöfe ihr Fernbleiben 
von R.eims mit der unbequemen Lage des Ortes, der Kürze der ge- 
stellten Frist, der Kähe des Weihnachtsfestes und der allgemeinen 
Verwirrung, - Grlinde , die ihren Entschlrns , in keinen amtlichen 
Verkehr mit dem fremden Machthaber zu treten, verdecken sollten. 
Ferner erkliiren sie eine solche Lusammenkurift für ganz unniitz; 
denn Ludwig hiitte schon längst und zwar aiif gerechterem Wege 
fIir die ,Wiederherstellong der Kirche und das Heil des Volkw' 
sorgen können, wenn er früher ihren in1 Namen Gottes und de9 
natrirlichen Rechtes gemachten Vorschlägen hätte Gehör schenken 
wollen, zumal keiner in Dingen, deren TJngerechtigkeit so offenbar 
sei, unwissend fehlen könne. Mit einem Anfluge von Ironie wird 
die Bemerkung hingeworfen, d a s  man bei der jüngsten Berufung 
nach Reims zwar nicht an der reiiieii Absicht des Kijnigs gezweifelt 
habe, aber doch auch anderes dahinter habe vermuten können. Um 
aber doch seinem Wunsche nachzukonirnen, wollen die Prälaten, wie 
es auch die Pflicht ihres heiligen Amtes ist, ihm ihre Meinung und 
Rahchläge nicht vorenthalten. Und iiim nimmt die Darstellung 
Hinkmars einen ergreifenden Ermt an ,  eas jeder Zeile spricht die 
priesterliche Majwtät und dtis Bewusstsein, Anwalt des schmählich 
gekränkten Rechtes zii sein. Der Herrscher möge sich einmal im 
Geiste in die Stunde seines Tod= versetzen, wo er alles, Macht lind 
Reichtum, Weib und Kind, Mannen und Getreue verlassen müaee 
- eine Stunde, die näher sei, aLs er meine. Dann solle er die Ein- 
gebungen der Schmeichler und Ratgeber lind alle Beschöiiigiingsgrlinde I 
zu vergwen suchen, im tiefsten Grunde seines Herzens vor Gott 
seine Handlungsweise hetrachten und auf die Wage der Gerechtig- 
keit legen. Gedenken möge er auch vergungener Tage und der 
Lehre, die sie gegeben. "Denn zu Zeiten Eures Vaters haben wir 

38) R. H. n. 116. Opp. 11, 145 bekennt sich Hinkmar auedrücklicli ale 
Verfaseer. i 



Dm Sendschreiben Hinkmam an Ludwip;. 81 

gesehen, wie von gewissen Leuten dieselben Dinge begonnen und 
vollftihrt wurden , die auch jetzt geschehen, und durch s n d e r e 
werden vollendet werden. Und wie diese nun jubeln, da sie durch 
Euch ihr Begehren erfüllt sehen, so werden sie auch jubeln, wenn 
Euer Ende herannaht, und mit HIIlfe eines andem zu behalten 
trachten, ww sie von Euch empfangen haben. J a  es kann letzteres 
noch bei Euren Lebzeiten geschehen, und man sinnt schon auf Mittel 
lind Wege dazu. Aber auch diese werden, wenn sie nicht ent- 
sprechende Busse thun, elend zum Sterben kommen, wie jene, welche 
mit Eurem Bruder vom Vater abfielen. Denn wie damals, so schlitzt 
man auch jetzt, wo man Euch gegen den Bruder hetzt, den Frieden 
und dau Wohl der Kirche, das Heil und die Einigkeit des Volkes 
vor; allein unter dem Honig liegt das Gift verborgen . . . . . . '9. Was 
jene dafilr in diesetu Leben als Strafe erhalten haben, ist allbekannt; 
wes sie noch im Jenseits erduldeten, wird das Weltgericht offen- 
baren'. Alsdann werden die Warnungen der Bischöfe nicht mehr 
wie jetzt der Verachtung anheimfallen, sondem zu einem Zeugnisse 
im furchtbaren Gerichte werden, in welchem keiner von den gegeii- 
wärtigen Helfern Euch schützend zur Seite stehen wird. Mit der 
Mahnung, Ludwig möge, um seine verderbliche Verblendung zu er- 
kennen, die Homilie Gregor d. G. Iiber die Weissagung vom Unter- 
gange Jeruualem lesen, sch1ie.t die wuchtige Anrede. 

Zu den Vorwänden iibergehend, mit welchen der König seinen 
Friedensbruch zu beschönigen suchte, hält ihm der Verfawer ent- 
gegen, dass, wenn er wirklich gekommen sei zu bewern, er nicht 
noch Schlimmeres hinzufügen, ..iondern die Cfreiiel verhindern möge, 
die seinen Weg bezeichneten. Wenu es seine Absicht gewesen, deiii 
Volke Schutz zu gewahren, so hätte er seine W d e n  gegen die 
Heiden kehren sollen. Wenn er die Kirche ,wiederherzustellen' 
gedenke, so möge er nur ihre Freiheiten achten, ihr Vermögen und 
ihre Gerechhame nicht anhteii lassen, ihre Diener in der freieu 
Ausübung des A m h  schirmrn? die Laienäbte a11s den Klöstern ent- 
fernen, für Zucht in denselben sorgen, die milden Stiftungen schlitzen. 
Drohend weist dabei der Erzbischof auf die Vision des Bischofs 
Eucheriw von Orleans hin, der nach der Sage den Kirchenräuber 
- -. - - - - 

39) Ueberhaupt zeugt das Sendschreiben von dem scharfen und bewuaaten 
Ciegeneatze, in dem Geistliche und Adel utanden. Hinkmr ermahnt Ludwig, 
nicht auf die Reden der Vasallen zu h6ren, wenn sie mit Bezug auf die Oeist- 
lichen etwa upreclien: ,Kiimmere dich nicht darum, o Kilnig, was dir jene 
Rebellen und Unadelige vorstellen; dm thue, wm wir dir sagen, denn mit- 
uneern, nicht mit den Vorfahren jener, haben deine Viiter dtu &ich behauptet'. 

S c  h r ü r s , i i i n k m u  von Reims. 6 
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Karl Martell in den Qualen der Hölle erblickte4"). Mit flammender 
Rede führt Hinkniar sodann dem freindeii ,ErretterY zu Gemüte, 
dass einer, der nicht voii Eigenliebe gestiichelt, nicht voii Begierde 
nach Ruhm, Besitz, Reichtum und Macht entflaniint ist, dessen Herz 
iiicht von Schmeichelei und Neid [iber fremdes Gliick bcrtickt wiirde, 
sondern andere ernstlich bessern will, - vor allein bei sich selbst 
und bei seiner Umgebung beginnen muss. Namentlich werde von 
einem solchen gefordert, dass er auf die gebannten Grossen einwirke, 
damit sie zum Frieden der Kirche zurückkehren, und dass er die 
Beamten zur Gerechtigkeit und Milde gegen das Volk anhalte4'). 

In dem letzten Abschnitte des umfangreichen Schriftstückes 
nehmen die Bischöfe Stellung zu der augenblicklichen Lage der 
Dinge. Sie lassen zwar deutlich durchblicken, wie sie Liidmigs That 
für einen Rechtsbruch halten, und wie dessen Hoffiung auf Unter- 
werfung der Geistlichkeit vergeblich ist, drücken sich aber doch mit 
kluger Vorsicht und Zartheit über diese Sache aus. Eine Beteiligung 
an der beabsichtigten Zusaninienkiinft mit ihm lehnen sie nochinals 
entschieden a b ,  stellen aber dafür eine Nationalsynode in Aiissicht, 
indem riie hervorheben, dass sie ohne eine solche aus einem doppelten 
Grunde keinen Schritt thun könnten noch dürften. Eininal sei Karl 
von den B i s  C h ö f e  n mit Zustinimuiig des Volkes zum König g e -  
s n 1 b t und als solcher vom heiligen Stuhle anerkannt worden , wo- 
durch sein Recht ein geistliches, seine Sache eiue kirchliche ge- 
worden sei. Sodanii seien die Bischöfe iiicht deii Vasalleii gleich 
zu achten, die sich allerdings einein beliebigen comrnendieren und 
den Huldigiingseid leisten könnten , iioch seien bischöfliche Kirchen 
Beneticien, welche der König nach Gutdünken zu geben und zii 
nehmen die Macht habe. Lassen die Prälnten somit die Entschei- 
dung durch ein Koncil bedingt sein, so erkeniien sie gleichwohl 
schon jetzt a n ,  dass der Klerus  ich den1 neuen Herrn unterwerfen 
wird, wenn Gott ,  bei den1 di~s  iinndglich Scheinende niöglich ist, 

40) Vgl. Anhang VII .  
41) V.  Noorden S. 14fi t: gli~nbt,. ( 1 : ~ ~ s  in d ie~en  von Kep. X l ~ i s  I5 reiclic.11- 

den Er(irt,eriingen die Hi~chSf~  nicli .t~iif die Müglicshkeit einliiwsen, d n ~ s  Ludwig 
im Hevitze der westfrilnkinchen Krone t~leibe.' Allein die Dinge, uni die es 
wich handelt, unterliegen teiln t h a t U ii C, h 1 i cli bereite der Iiewul t 1,udwigw. 
uni deren gerechte Ausiibung die 1Jiric.höfc iedi~l ich bitten (worin keine reclit- 
liche Anerkennung dereclben zii liegen I~muvlit), teils hat 'sic,h dieser in den 
Verträgen von Judir und Meerwn solidiirinc:h iiiit #einen Briideru zur AuSrec:lit- 
erhnltung der Ordnung verl)iiichtet., wortius eine gewisse Berechtigung fiir 
ihn folgt. i 
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und der einen ,weniger guten Anfang in einen vollkommen guten 
Fortgang verwandeln kannY, "Sicherheit und Heil der Kirche in 
Liidwigs Hand zu einigen und gedeihen zii lassen beschlossen hatY,  
und die Bischöfe dies als Gottes Willen erkennen. Indes vergisst 
Hinkmar nicht, anzudeuten, dass die Vorbedingungen für eine solche 
Wandlung zii fehlen scheinen, indem er an die Eigenschaft Karls 
als eines g e  s a  1 b t e n  Königs anknüpfend , aiif Saul und David als 
Beispiele hinweist. David scheute sicli , Hand an Sau1 anzulegen, 
obwohl ihm derselbe n i C h t verwandt, sondern aiis einem ganz andern 
S t a m m e war ; obwohl er W u s s t e, dass Gott ihn erwilhlt und jenen 
verworfeii hatte ; obwohl er Saiils Herrschaft nicht mit E i  d s C h W ü r e n 
anerkannt und obwohl er ihii weder mit G e  w a l  t noch mit L i  r~ t 
bekiimpfte. Das war verstiindlich geredet! Uni  aber nicht einmal 
die Hoffnung auf eine günstige Syiiodalentscheidung aufkeimen zu 
Iaqen, machen die Kirchenfürsten die Abhaltung eines Koncils von 
der Bedingiing abhängig, das- die allgemeinen Ziistände es erlaubten, 
worüber sie natiirlich selbst zii befinden hatten. 

Mit Rücksicht auf den Zweck, den1 das Schreiben dieneii soll, 
nämlich zu Gunsten des legitimen Fürsten entschieden gegen den 
Eroberer Stellung zu nehmen und doch dem Episkopate eventiiell 
einen ehrenvollen Rückzug zu sichern, falls die Entthronung Karls zii 
einer unabänderlichen Thatsache wird, ist es meisterhaft abgefwt .  
Die Feder Hinkmars verstand W ebensosehr der Wahrheit plastischen 
Ausdruck zu verleihen als auch Gedanken, deren offene Schilrfe ver- 
letzend gewesen wiire, den diplomatischen Schleier umzuwerfen. Der 
Standpunkt, auf den er sich mit seinen Anitsbriidern stellt, ist 'der 
des passiven Widerstandes um des Gewiwens willen. der sich aber 
zugleich iii der Berufung einer allgemeine11 Synode einen Ausweg 
offen hiilt , welcher in jedem Augen blicke beschritten werden kann. 
Eiiien gewandten politisclien Kunstgriff mag man das immerhin 
nennen, aber es als Dopyelziingigkeit zii tadeln, ist unberechtigt '7. 

Zwei Bischöfe, Wenilo von b u e n  und Erchanraiis voii Chalon*, 
iiberreichten das Aktenstiick in Attigny dem ostfriinkischen Könige, 
wiihrend Hinkmar es zii gleicher Zeit durch den Bischof von Leoii 
an Kar1 schickte, weil es mehr für diesen als fiir den Bruder ge- 
schrieben worden sei, wie er später v e r ~ i c h e r t e ~ ~ ) .  Es konnte dem 

42) Wei7silcker (Niedner, Zeitschr. f. d. hist. Theol. 1858. Bd. 28 8. 408 f.) 
findet in deni Sendschreiben den ,Auadmck gr8n~ter Xweitleiitigkeit' nnd nennt 
es das .perfidest,e Aktenstilck, dw iiinn findcn kann.' Düiiiniler I, 416 hat 
bercita dieae Auff~ssung zurtickgewiesen. 

43) Opp. iI, 145. 
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schöfliche Drohungen und Ermahnungen sich in seinem Laufe nicht 
werde hemmen lassen, wie Ludwig auch in der That keine Rück- 
sicht darauf nahm. Wohl aber machte er einen Versuch, sich den 
mhhtigen Metropoliten günstiger zu stimmen; er kündigte demselben 
eine11 Besuch an und kam, trotzdem dieser ihn durch zwei Briefe 
davon abzuhalten suchte 44) , kurz vor Weihnachten nach Reims 45), 1 
ohne jedoch etwas zu erreichen. Unterdeg bereitete sich ein jäher 
Umschwung vor. Die wachsende öffentliche Unsicherheit und daö 
gesteigerte Wtiteii der nomiiiniiischen Raubscharen in dem geqiiälten 
Lande bewiesen dem Volke, dass Ludwig ebensowenig als Karl in1 
stande war, Ruhe und Erlösung zu bringen, und dass hinter der 
rettenden That,  die er angekündigt, sich nur Ländergier verbarg. 
Schon begann die Treue unter den zu ihm übergetretenen gallischen 
Grafen, auf denen seit Entlassung der eigenen Truppen seine ganze 
Macht beruhte, zu wanken, als Karl mit frisch gesammelten Streit- 
kräften im Jaiiuar 859 aus Burgund heranrückte. Ruhmlos und 
ohne Schwertstreich wich der deutsche König über den Rhein xuriick'". 
Diesen gliicklichen Wechsel verdankte Karl vor allem der festen 
und besonnenen Haltung der Kirche und ihres geistigen Hauptes, 
des Metropoliten von Reims, der in dem gerechten Bewusstsein dieses 
Verdienstes den undankbaren Fürsten riachmalu erinnern durfte an 
.die Treue und die Anstrengungen, dedeu er sich für seinen Thron 
und die Erhaltung der Herrschaft unterzogen hatte' I ) .  

Der wankelmütige Lothar , der seiner früheren Bündnisse mit 
Kar1 - er war noch am 1. März 857 zu St. Quentin mit diesem 
xwni~nenget rof fen~~)  - vergessend iiiit dem siegreiche11 Ludwig 
Freundschaft geschlossen hatte, fand es jetzt geraten, sich den1 jüngeren 
Bruder wieder zu nahem. Ain 12. Februar 859 hatte er in der 
Pfalz Arcas eine Begegnung mit ihiii4#). Die Frucht derselben 
war ein Koncil lothringischer und westfränkischer Bischöfe zu Metz 
(28. Mai), das die Friedensbedingungen für den ostfränkischen König 

44) R. H. n. 120. 
45) H.  H. n. 121. 
46) Nach Trawl. S. Beorgii et Aurelii 1. 3. c. 5 (M~ltillon, Acta Sanct. 

ord. S. Bened. saer. IV, pam 11, Paris 1680. p. 53) hatte Karl ihn sogar ge- 
fangen nehmen können, ihn aber aus Mitleid entschltipfen lassen. 

47) Hincm. Annal. a. 8Gi ISS. I, 475). 
48) LL. I, 455 sqq. 
49) Prud. Annal. u. X59 (SS. I, 458). Arcils ist 'mch Düminler (1, 425) 

vermutlich dae heutige Warcq. 



aufstellen sollte 5 0 ) .  Das Ergebni8 der Beratungen ist in einem Akten- 
stücke niedergelegt, das als Anweisiing den Gesandten der Synode an 
den deukchen Hof mitgegeben wurde, und dau die bezeichnende Auf- 
schritl trägt: Kapitel in Betreff der dem Könige Ludwig wegen der 
in dem Reiche keines Bruders angezettelten Euipörung und der be- 
gangenen Aiissclireitungen zii gewährenden Verzeihung. Also nicht 
mit dem Beherrscher Westfrankens, sondern mit der Kirche hat 
Ludwig zunächst Frieden zu schliawen ! Denn diese, welche ,in 
seinem Reiche und dem Reiche unserer Ftirden (Lothsr lind Karl) 
e i n e ist' , hat er verletzt ; sein Friedeiisbruch war ein ,Schisma in 
der heiligen Kirche Gottes und iii de; Christenheit' 51). Darum 
diktieren nicht die Könige, sondern die Bischöfe als Schiedsrichter 
iiber den Reichen ~ tehend '~ )  den Frieden - ein sprechendes Zeug- 
nis fiir die moralische Machtstellung, welche sich die Kirche in den 
letzten Jahren errungen hatte. Noch mehr aber zeigen dies die 
Punkte, welche die Bischöfe dem deutschen Könige zur bedingiings- 
losen Annahme vorlegen lassen. Es sind folgende: Bekenntnis seines 
Unrechtes und Busse; eine persönliche Zusammenkunft mit Kerl zum 
Abschlwe eines Friedensvertrages; das Versprechen, dass Aehnliches 
in Zukunft nicht mehr vorkommen soll ; geinäsu der Meersener Ueberein- 
kiinft (851) Auslieferung der zu ihm geflohenen westfränkischen 
Vasallen, damit Gericht tiber sie gehalten werde; das Gelöbnis, mit- 
wirken zu wollen, dass die Kirche allenthalben ihre Rechte wieder 
erlangt. Wenn Ludwig dies allm verspricht, soll ihm Absolution 
gewährt werden, obschon er nach der Strenge der kirchlichen Gesetze 
vieljährige Busse verdient hat. 

Mit diesem Auftrage erschieiien die Abgesandten am 4. Juni 
zu Womis. Ludwig, der durch einen von ihnen, den Erzbiscliof 
Gunthar von Köln, schon Kenntnis von ihrer Botschaft erhalten 
hatte, suchte die Vorlegung des Schriftstückes und die Erörterung 
seines Inhaltes dadurch zii umgehen, d a s  er im allgemeinen die 
Bischöfe um Verzeihung bat. Hinkmar aber, der als Sprecher auf- 
trat, erwiderte, was der König ihm persönlich zugefügt, dau sei bereits 
vergeben, wtre er aber gegen die Kirche begangen, darüber solle 
eben verhandelt werden. Während Hinkmar sich so den Weg bahnen 

-- 

50) LL. I, 458. In C. 2 ist statt .d missorum indulgentiam' niit Baluze 
(Capitul. 11, 122) .wiiniesorum ind.' zu leaen. 

51) Ib. C. 9 P. 460, C. 7 P. 459. 
52) Ib. C. 1 p. 458: Legatos . . . ., quonitim exinde iam glonosos prin- 

cipen nostros Karolum et Hlotharium episcopali tiuctontate monuimus, ad dom- 
num Hludovicum ordineniue. 



wollte, uni Ludwig die Forderungeii des Koncils zu unterbreiten, 
schnitt dieser jede weitere Verhandliiiig iiiit dem Beinerkeu ab, maii 
komme mit bereits f e r t i g e n Bedingungen, auf die er sich umso- 
weniger einlmqeii könne, als ihn1 gegenwärtig der Beirat seiner 
Biscliöfe fehle 58). Damit war die Mission Hinkmars gescheitert, und 
vielleicht nicht ganz ohne seine Schuld. Er scheint einen allzu 
strengen lind herben Ton angeschlageii zu haben ; denn zweiinal 1 
sahen sich der deutsche Erzkapellan (Xriiiiold lind zwei Bischöfe, die 
in der Umgebung ihres Fürsten wareii, veranlast, ihn zur M k i -  
gung und Milde zu ermirhneii. Man kanu ey wohl begreifen, dass 
die Energie lind Strenge seines Charakters, die mitunter den Aus- 
druck hochfahrender Härte annimmt, hier in etwa< verletzender 
Weise zuni Vorschein kam. Trug er doch das Bewusstsein in seiner 
Brust, dass vorzugsweise er und die durch ihn vertretene westffän- 
kische Kirche es gewesen, denen Liidwig unterlegen war, und sollte 
doch der König der Deutscher1 es wissen, da- ihm ,,eine solche 
Schmach' nicht zugestossen wäre, ,wenn er den Iiatschlägeii des Erz- 
bischofs hätte folgen wollenu j4). Zudem sprach und Iiandelte Hinkmar 
bei dieser Gelegenheit iiri Namen der Kirche zweier Reiche, von 
deren Macht und Würde er so lebeiidig durchdriiiigen war wie kein 
zweiter, und dereri Auktoritit er demjenigen gegenüber vertreten 
musste, der sie nach seiner Auffi~qsung schwer niiusachtet hatte. 

Nach der Riickkehr der Gesandten wurde auf eirier lotliriiigisch- 
westfräukischen Synode, welche am 14. Juni 859 im Beiseiii der 
K ö ~ g e  Ksrl und Lothar zu Savoiii&res bei Toiil stattfand 55), über 
das Friedenswerk weiter verhandelt, ausscrdeni ~ b e r  auch nachdrück- 
lich die Kestauratioii der Kirche gefordert, und iiarnentlich die Not- 
wendigkeit regelnilissig wiederkehrender Synode11 iind der Errich- 
tung von öffentlichen Schiilen für geistliche und weltliclie Wissen- 
schaften betont. Wieweit Hiiikmar sich an den ferner11 Friedens- 
uerhandluilgeii lind ari den Gesandtschaften, welche im Laiife d. J. 8ti0 
zwischen den königlichen Brüdern gewechselt wurden, beteiligt hat, 
lässt sich im einzelnen nicht ermitteln. Doch muw man siis seinen1 
bisherigen Wirken und aus der Thntiache, dass er beim Friedens- 
schlusse von Koblenz (Juni 860) an der Spitze des wrstfränkischen 
Episkopates thätig war 59, sowie aus seinen Klagen über aufreibende 

53) LL. I, 461. 
.54) R .  H. n. 1:j.j. 
-55) LL. I, 465 sqq.; Manöi SV. 338nqq. 
.X) LL. I, 469. 
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Bnstrengungeii und Mangel un Zeit, die gerade aus den Jahren 859 
iiiid StiO zii iins driiigenj7), den Schliiss ziehen, daw er der Herbei- 
fiiliruiig des Friedens seine K;ulze Kraft widmete, wa5 auch einer 
seiiier Briefe an Ludwig d. D. bestätigt. 

Cfeiiauer kiinneri wir seine Bemühungen verfolgeii, iiii Iiinerii 
des Heiclies Ordiiung iiiid Siclierlieit wieder h e r z ~ s t e l l e i i ~ ~ ) .  In den 
Fwteii 859 erliess er ein Hirtenschreiben 5 9 )  gegen das sitten- iiild 
gesetzlose Treiben , wie es in dein Kevolutionsjalire Platx gegriffen 
hatte, iiiid befahl seine Vprlesiiiig in nlleii Kirchen seines Sprengels. 
Gleichzeitig richtete er ein liingercs Schreibenm) an Karl d. K. ,über 
die Notwendigkeit, der Ruul)liist der Soldaten Einhalt zu gebietenY. 
Aus seinen Schilderuiigen von der graiienhafteu Verwilderung der 
Sitteii iiiid den1 nanlerilosen Elende, welche das Eindringen des 
feindlicher1 Heeres geschaEen hatte, lind in dem er ein Vorspiel der 
Zeit des Ailtichristes zii erblicken glaiibt , spricht ein hochherziges 
Mitgefühl für die Leiden des iiiigliicklichen Volkes. Tief auch er- 
greift ihn die Not der nieder11 Cfeistliclikeit, denen die letzte Habe 
geraubt oder als Lösegeld nbgepresst ward, iind deren Kirchen der 
Plüiideriing anheimfieleii. Wohl weiss der Erzbischof, dass der König 
solche Uiithaten nicht billigt; allein das Lob einer vollkommenen 
E'flichterfiillung kann er deniselbeii doch nicht erteilen. Zwar will 
er jenen Geriichteii keinen Glaiibeii schenken, die da behaupten, 
Karl pflege auf vorgebrachte Klagen, W enii er iiberhtiupt antworte, 
zii erwidern, er köiine sich uni dergleichen Diiige nicht kiimmern. 
jeder niöge sich verteidigen, so gut es gehe. Hinkmar ist aber 
auch einsichtsvoll genug, die schwierige Lage des Fürsten zu wiir- 
digen, da er ihn erniahnt, iiii Tadel seiner Varallen vorsichtig zu 
sein und iiiir gegen diejeiiigeii Strenge zu tiben, auf deren Treue er 
iinheditigt bauen köiine. Indeni er dem Könige eine Abschrift seines 
Hirtenbriefes übersendet, riit er ihm,  denselben geheim zu halten, 
uni die versammelten Grossen mit seiner Verlesung zu überraschen, 
weil sie sonst nicht kommeii würden. Dabei kann er jedoch die 
Bemerkung nicht unterdrücken, dass solche Menschen doch sehr 
zweifelhafte Stiitzen des Throiies sein uiöchten. Hatte Hinkmar über 
den Ernst dieser Strafrede die zwingende Macht der Verhiiltuisse 

57) Opp. I, 4. 683. 
58) Prud. Amai.  a. 8.59. (SS. I, 4,M) erwiihnt iininittelhar vor dem Koncil 

von Savonieres mehrere Synoden, welche die Wunden des Krieges zu heilen 
suchten. 

59) R. H. n. 129. 
60) R. H. n. 1:30. 
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nicht vergwen , welche es uninöglich machten, aUes mit e i n e m  I 

Mele zu bessern, so fiel diese Rticksicht bei der WarnungG1), die er 
der Hofgeistlichkeit zukomtnen liess, hinweg. Kurz und entschieden 
wurdeii ihr Suspension und Kirchenbann angedroht, wenn sie ffirder 
noch ruhig zuselie, wie ihre Dieuemhaft Kaub, Plünderung und ge- 
walhame Unzucht treibe. 

1 

5. Kapitel. 

Der Streit über die Prädestination. Das Auftreten und die 
Verurteilung des Iönehes Gottsohalk. 

In unserer bisherigen Darstellung wurden die theologischen 
Lehrstreitigkeiten, die sich von 848 bis 860 manchmal unter scharfem 
Zusaminenstos~en der Gegensätze hinziehen, und in welche der Em- 
bischof von Reim aufs engste verflochten ist, übergangen. Sie lassen 
sich besser im Zusammenhange verfolgen, da sie mit den übrigen 
Ereignissen der Zeit äusserlich wenig verknüpft sind. 

In  den mittlern Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts macht sich jii 

Frankreich auf dem Gebiete der Theologie uud, was in dieser Zeit 
ja zusammenfiillt, des geistigen Lebens tiberhaupt eine eigentümliche 
Bewegung bemerkbar, von welcher die deutmhe Kirche nur wenig 
hertihrt wird. Man suchte an einzelnen Punkten tiefer in die zuni 
Teil verschütteten Hallen der altkirchlichen Wissenschaft einzudringen 
und die Schiitze wieder ans Licht zu ziehen, welche die Vorzeit und 
namentlich der g r w e  Kirchenlehrer Afrikas hinterlassen hatte. Teils 
waren es alte Fragen, die in veränderter Gestalt wieder auftaucliteii, 
teils eröffneten sich neue Probleme dem dialektischen Grübeln. E u  
ist ein unruhiges und vielfach auch unklares Vorwärtsdrängen, wus 
einen Teil der Geister ergriffen hat. In gewissem Sinne I i t  sich 
die Bewegung als die Vorbereitung der scholastischen Periode he- 
zeichnen. Mit dieser haben jene Verxuche dtrs gemein, dass sie vor- 
zugsweise mit Einzelfragen eich beschäftigen, unterscheiden sich aber 
von ihr, insoferne sie dieselben ohne Rücksicht auf der organische 
Ganze eines wissenscheftlichen Systemes behandeln. So forschen 
Pmhtrsius Radbertus lind mine zahlreichen Gegner über die Art und 
Weise der Gegeiiwart Christi in der hl. Eucharistie, lind weite Kreise 
setzt der Streit in Erregung, wie die wunderbare Geburt das Herrn 
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aus der Jungfrau zu denken sei1). Die einen liegen in heftiger 
Fehde wegen des Ausdruckes ,trina d e i h Y  s), während ein anderer 
Untersuchungen über die Frage anstellt, ob der Heiland während 
seines irdischen Wandels Gott mit leiblichen Augen habe schauen 
können8), lind ein dritter zu er,@nden sucht, wie x i ~ h  der Aufer- 
stehung die Augen beschafFeii seien, ob sie körperliche Organe bleiben 
oder vergeistigt werden4). Und noch mehr solcher philosophisch- 
theologischer Fragen erwähnt Hinkmer5), die um so eifriger ver- 
handelt wurden, je unzureichender die damalige spekulative Bildung 
zii ihrer Lösung war. 

Von Seiten der kirchlichen Auktorität sah man mit Besorgnis 
diese geistige Bewegung erstarken, weil man von ihr Gefahren für 
die Reinerhaltung des Glaubens iind der Sitten befürchtete6). Dieser 
Argwohn stieg, a b  einige der unruhigsten Köpfe der neuen Schule 
sich der Fragen über die göttliche Vorherbestimmung und deren Ver- 
häitnis zur menschlichen Freiheit und zum Erlösungstode Christi be- 
mächtigten. Diese dunkeln und schwierigen Lehren stehen in engster 
Wechselwirkung mit dem religiös-sittlichen Leben, und wenn sie, wie 
es hier geschah, aus dem kleinen Kreise der Gelehrten hinausgetragen 
werden in die Nasse des Volkes und hierbei die Gestalt verderblicher 
Irrtümer annehmen, so können die berufenen Wächter des Glaubens 

1) S. Hergenröther, Handbuch d. allg. Kirchengesch. Preib. 1876. Bd. 1. 
S. 703 E. 706. 

2) S. unten Kap. 8. 
3) Brief des Preabytere Candidus, eines Schiilers Alkuins, bei Pez, The- 

saur. anecdot. August. Vindel. 1721. tom. I, para I, p. 308 sqq. 
4) Servatus Lupus, ep. 30 (Migne 119, 491). 
5) Hincmar., De praedeat. C. 31 (opy. 1, 2.32): Sunt e t  alirt, quae vocum 

novitatibue delectantes . . . . dicunt. Videlicet, quod . . . . angeli nrtura sint 
wrpomlee, quod animt~ hominis non sit in corpore, quod non aliae poenae 
eint infernales, nisi tormentalis memoria conecientiae peccatonun. Et  forte 
qui non satagunt, ut post finitum universale iudicium Dominum vidertnt, qua- 
liter videri debeat , mordaci contentione disquirunt. Et  plura alia , contra 
quue orthodoxos ecclesiae catho1ica.i rectores necesse erit sollerti studio vipi- 
lare. Vgl. tt. H. n. 87. 

b 6) Hincm. 1. C. Papst Yergius 11. (ep. ad episc. transalp. Jaff6 n. 2586 
(1964). Manei XIV, 808) emahnt  844 die friink. Biechöfe: Non sint in vobie 
schiamata, neque per aliquoe inanium argumentationurn cuniculos vel vobis ipsis 
vel populo vobis commisso veritatem subducatis. - Konc. V. Meaux (845) can. 3P : 
Sed et  qui in euis monasteriis religiolie residere debent et vocum novitates et, 
u t  innotescant, studio proferre aatagunt, acerrime ut pmsumptores arguantur 
et  compnmantur. - Noch 864 bemerkt Hinkmar : Amara haeretiwrum scientia, 
quidquid hodie in isto regno . . . . . pravuni aentit, in pectore comprimit e t  
aperte diwre non praeeumit (opp. 11, 664). 
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und der christlichen Sitte den1 nicht schweigend zusclianen. So geriet 
der Vorkünipfer jener Theorien bald init der kirchlichen Gewalt iii 
einen Kampf, aus dem sich in seinen1 Fortgiriige eine weitgreifende I 

wissenschaftliche Kontroverse heraiisbildete . die umfangreiche und 
heftige Streitschriften hervorrief und schliesslich einen 50 ernsten 
Cliarakter annahm, dws Synode sich gegen Synode stellte, iiiid der 
fruiizösischen Kirche eine unheilvolle Spaltung drohte. i 

Im ganzen Verlaufe des Streites steht die Person Hiiikmars voii 
Reims im Vordergrunde ; denn er war es, welcher den ersten Urheber 
der streitigen Lehren verurteilen liess und in Gewahrsaiii hielt, aus 
dessen Feder die wuchtigsten Schriften hervorgingen, der ziierst die 
Streitfrage vor das Forum eines Koricils zog, und gegen dessen Person 
sich der ganze Hass der Partei richtete7). Der Grund, weshalb Hink- 
iiiar gleich beini Beginne in die Si~che verwickelt war, lag in den1 
Umstande, dass der Ansbss zu der uiiichtigeri Bewegung voii seiner 
Kirchenprovinz ausging. Ein Miincli des Klosters Orbais , iiameiis 
Gottqchelk, sprach ziierst die Ideen über Vorherbestiiiiniuiig, Giiade 
und Freiheit aus, welche den Gegeristarid des Streites bildeten. Die 
Jugendqchicksale dieses Mannes sind so eigeiiartig und fiir dii.3 Ver- 
stindnis seiner Lehren so wichtig, dass sie liier iiiclit übergi~iigeii 
werden können. 

Ein Sohn des sächsischen Grafen Beriioe), war Gottsclialk in 
zarter Jugend der dsnialigen Sitte geniäsq iii der Abtei Fuldits) ,dar- 
gebrachtU1O) und vou seinen Eltern zuni Möiichustande bestiniiiit worden. 
Herangewachseii aber fühlte er keinen Beruf zuni Klosterbruder in 
sich lind sehnte sich aus der beengenden Zelle hinaus in die Freiheit 
der heimatlichen Gaue, welchen er wider seiiieu Willen entrissen war. 
Jedoch sein Abt Hrabaii hielt nach den Anschauuiigeri seiner Zeit 
üii der Verbindlichkeit des in1 Nauien des Kindes voii den Eltern ge- 
riiscbten Gelübdes fest, und so musste Gottschalk sich zum Mönche 
scheeren 1men1l). Indes den höheren Weihen entzog er sich, wie 

7)  Mertm quoque exiguitibteni et occnlte r;inino tlente corrod~int. (opp. 1.  C.)  

X) Die Angabe Haurdaus (Noiivelle Biogrirphic! gCnCr. l'itrio 18-55. toiu. 21 
1'. 340): .nd, dit-on, H. Mayence, oii prbs de Blityence. vrm I'annde Ni*' findet 
in den Quellen keinen Anhalt. 

9) Die Behauptung älterer Historiker, die neuestens noch R. de Buck 
(.4A. SS. Oct. XII. Bruxell. 1H67. p. 687 A) wiederholt hat, (iottschalk sei in 
Reichenau erzogen worden, iet ganz unbegründet. Man ~chloh8 dies wi~hrachein- 
lich daraus, dass Walahfrid V. Reiclieriau sein Jugendfreund war. 

10) Eine Formel fiir solche Oblationen bei Rozikre, Recueil general des 
forniules. P u i s  18513. n. DLIX (toni. 11 p. 699). 

11) Diese Nachrichten finden sich sämtlich in 'L Briefen H r u b w  und 
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es scheint im Einverständnisse mit seinen Verwandten"), noch zeitig 
durch die FluchtIs) und erschien aiif dem Nationallroiicile von Mainz 
im Juni 829 als Ankläger gegen den Abt. Gottschalk machte 
geltend, das vom Vater geschehene Geliibde und seine Darbriiigung 
seien iingiiltig, weil Pranke11 dabei Zeugen gestanden hätten, während 
nach deiii Stammesrechte iiber einen sächsisirchen Edliiig kein Mann 
anderen Volkes zeugen körine14). Die Synode entzjprach seinen1 
Wunsche und löste ihn von seiner Verpfli~htung'~). Gegen diese 
Entscheidiiiig rief Hrabaii iiiit Genehuiigung seines Metropoliten, des 
Erzbischofi von Mainz, das Urteil eines anderen in Gegenwart des 
dem Klosterleben geneigten Kaisers abzuhaltenden Konciles aiil". 
Inzwischen verfasste er eine eigene Schrift ;) zur Verteidigung der 
,Oblationenn, in welcher er iiamentlich aus der hl. Schrift zu erweisen 
suchte, diiss es christlichen Eltern erlaubt sei, ihre Kinder Gott zu 
weihen, dass eil1 solches Gelübde spiiter iiicht verachtet werden dürfe, 

dessen Nachfolgers Hatto an Erzbischof Otgar von Mains. Die Magdeburger 
Centunatoren (Cent. IX, cc. 6. 10) hallen Pragniente darawi aufbewahrt, die 
Düniniler, .Ueber eine verschollene fuidische Briefsammlung des 9. Jahrh.' 
(Forschungen zur deuhchen Gesch. Bd. 5 S. 387 f.) zusanimengestellt hat. - 
Opp. I, 516: Ab ipöis riidimentis infaiitiae in iiion~chorum monwterio, in quo 
secunduni regulam obletus et  tonaus exvtitit e t  usque üd aetntem adultam 
mansit. 

12) Auf den1 Mainzer Koncil (Hral~. et Hatto, epp. ad Utgar 1. C.) und 
b i  tIraban (Contra eos, qui rcpugnant institutis b. P. Benedicti; ap. Mabillon, 
hnnal. tom. LI, Append. LI  p. 732) erncheinen diese als Verbündete Gottschalks. 

13) Hrab., ep. ad Otg. 1. C.: fugitivus monachus. - Id., Contra eos etc. 
init.: quousque in sublime sacrorum ordinum proveheretur. 

14) Hmban., Coiitra eos etc. p. 73'2. 
15j Die unklare Notiz bci den-~enturiatorcn (1)iiniiiilei a. a. 0.): Paternae 

restitutu~ eat libertati : ea hmen rntione, ut si ;~bb;~ t i  i t ; ~  placcret, controversiae 
eorum finis inter eoa istiun ac propinquoruiu siiorum . . . . (cssct) iumnientum etc. 
erklsrt Dünimler (I, 311) dahin, ea 8olle zwischen Hrabim und den Verwandten 
entschieden werden, von welcher Seite her Zwang geiibt worden sei. Allein 
ersterer stellt gar nicht in Abrede (Contra eoa etc.), Zwang geübt zu haben, 
und letztere stehen ganz im Einverstiindnisse niit Gothchulk. Besser Simrjon 
(1, 314): b b a n  k6nne von G. und den Seinigen noch eine eidliche Veniche- 
rung, dms die Oblation ungültig gewesen sei, verlangen. 

16) Hrab. et Hatto, epp. itd Otgar. 1. C. 
17) Contra eos 1. c. p. 726-736. Oottschalks Angelegenheit wird zwar 

nirgend8 ausdrücklich erwiihnt, schwebt aber dem Verfwrer immer vor, z. B. 
p. 735. Vgl. Mabillon, Annal. 11, 523. Nach Rudolfus, Vita Hrabani C. 52 (Ma- 
billon AA. SS. ord. S. Bened. saec. IV, Pars 11, Paris 1680. p. 19: Ad Ludo- 
vicum imperatorem scripsit libruni uniim contra eos, qui ohlationein sec. re- 
gdam S. Bened. destruere volebant) war sie an den Kaiser gerichtet; jedoch 
nicht ausschlieaslich, vgl. z. B. p. 7313: sufficiant haec s o b r i  o l e c  t or i .  



und dass der Ordeiis8taiid keine iueriscliliclie Efiiidiing, sotidern gött- 
licher Eiiisetziiiig sei. Diese Abhiindlung überreichte der Abt Ludwig 
d. F., d m n  Erzkapellan Hilduiii er ebenfalls ins Interesse zogI8), wo- 
durch er seinen Zweck erreichte. Daa Erkenntnis der Mainzer Synode 
wurde aufgehoben, und trotzdem selbst 'der treffliche Hatte, iiach- 
maliger Abt von Fulda, sich beiin Erzbischofe Otgar ftir Gottschalk 
verwandteL9), uiusste dieser voll neuem das verhaste Mönchsgewand 
anziehen. Nur das e i n e  Zugestäiidnis scheint ihiii gewordeii zu 

I 
sein, dasri er nicht inehr iinter die Zucht des gestrengen Hrahau und 
an den Ort, an den sich ftir ihn die triibsteu Erinnerungeii kiiüpfkn, 
zurückzukehren brauchte. Wir finden ihn wenigstens spiter iii der 
westfränkischeii Abtei Orbais in der Dioxese Soiaons. 

Maii hat dein edlen und hochverdienten Manne, deui Deutsch- 
land die Bnfinge seiner wiusemchaf'tlichen Bildung und die enteil 1 
Schulen verdankt, schwere Vorwürfe gemacht, weil er wider einen 
Unglücklicheii xolcheii Zwang geübt hat. Was aii dimer Anklage 
Wahres ist, trifft indes nicht diese einzelne Persönlichkeit, sondern 
das ganze Zeitalter, däs nicht jene Begriffe von Freiheit und Selbst- 
bwtinimung kannte, deren sich spätere Jahrhunderte als einer koA- 
baren Eimngenschaft rühmen. Widmiiiig iiiiiuündiger Iciiider zum 
klösterlichen Leben und gewalbanies Scheereii Erwachsener war damals 
etwas Gewöhnliches, gegen das sich kaum jemand erhobs0). In 
diesem Falle aber hatte Hraban noch einen besondern Grund, un- 
erbittlich ail seiner Auffasuung fe~huhalten. Wie an einige~ Stelle11 

18) Den Centuriatoren (Ccnt. I?(, c. 10 col. 547 ed. Biwil. 1565) lag tlor 
Brief Hrdbans an Hilduin, "queni consulit de negocio suo cum (;odeuchalcoa, 

. noch vor. Dömmler hat in eeiner Xueamruenvtellunp: diese Notiz übersehen. 
19) Ep. ad. Otgar. 1. c. - Dümniler a. a .  0. S. 393 bemerkt: .Der auf Ci. 

bezügliche Brief Hattoe muss zwischen 84'2 und 847 fallen; vielleicht s h d  
der Brief hbimrr damit in Verbindung'. Aber die Centuriatoren Ragen i~us- 
drücklich, dass laut des letzteren Briefes Hr. an den Kaiser und eine Synode 
appelliert habc? wwr doch nur unmittelbar nach dem Mainzer Koncile geechehen 
konnte. End welche Veranlasmng sollte Hatto n a c h  842 zu neinem Briefe 
gehabt heben, aue deveen Inhalt vielmehr hervorgeht, dwrn er geechrieben sein 
muss. bevor ttber die Appellation Hr.'s enhchieden war, wie auch Siuison (I. ( 

818) auzunehmen scheint. Die Zeitbestimiiiung Dümmlers beruht wohl auf der 
Annahme, dina Hetto den Brief als A b t  geschrieben. Allerdings bemerken 
die Centuriatoren einmal (C. 10 col. 545): ,ut testatur Hatto a b  b a s  Fuld. in 
ep. ad Otgar.' : indes darf man eine solche Genauigkeit bei denselben nicht 
voraussetzen, wie sie ja auch einmal den Abt Hatto mit dem 57 Jahre später 
gestorbenen Enb. Hatto von Mltinx verwechseln (vgl. Difmmler a. a. 0. S. 373). 

20) Nur Nikolaus I., ep. ad epiac. Genii. (JuffC n. 214, Grat. C. XX qu. 3 
c. 4) verwarf jeglichen Zwang in diesen Dingen. 



seiner erwiihnten Schrift angedeutet wirds1), gab es manche, selbst 
unter den Mönchen von Fulda, welche die gleiche Absicht wie Gott- 
Schalk hegten, und zum Teil gegen den Ordensstand überhaupt ein- 
genommen waren. Wenn der erste Versuch gelang, so würden sie 
ihrem Genossen wahrscheinlich nachgefolgt sein, und um die Ruhe 
und Ordnung des Klasters wäre es geqchehen gewesen. Allerdings 
für Gottschalk hatte die Strenge, die an sich etwa berechtigt sein 
mochte, unselige Folgen: sie hat einen reichbegabten Geist auf ver- 
derbliche Bahnen gedriingt und fiir die Kirche gefahrvolle Kämpfe 
heraiifbeschworen. 

Der Jüngling musste also in die verhasste Zelle zurückkehren. 
Ein nnderer hätte den höheren Willen erkannt, und still duldend 
seinen Nacken unter das ranhe Joch der Wirklichkeit gelegt. Nicht 

4 

so der Spross ans dem Bliite edler Sachsen, dessen Munde sich noch 
viele Jahre nachher die bittere Klage entringt, dass er seiiiem ,alten 
Rechte' entrissen worden Y). Der ungebändigte Freiheit~inn und 
Thatendrang, der seinem Volke eigen war, und dns feurige, vor 
keiner Schranke zurückbebende Gemtit erloschen nicht in den fried- 
lichen Hallen des Klosters, sondern wurden nur ziirtickgedriingt, und 
erzeugten in dem Mönche jenes riiheloee Waen  uiid jene fanatische 
Standhaftigkeit, die sein spiiterev Denken lind Thun kennzeichnen. 
Weil dar lebendige Geftihl der eigenen Kraft iiiid der Gedanke, zu 
Qrosseni geschaffen zii sein, sich nach aiiweii keine Bahn brechen 
konnten, suchten sie Befriedigung auf einen] Gebiete, d a  keine 
Klostermauer. versperren konute. Gottrchalk warf sich mit ungesttinieni 
Eifer niif theologische Studieu, für weiche ihn1 ein reiches M w  von 
Talent, Pcliarfsiiiin uud spekulativer Begabung nicht abzusprechen ist. 
Der Abt Servatus Lupus, der theologisches Wissen iiiit klwischer 
Bildung verband, spricht niit Hochachtung von seinen wiwenschiift- 
lichen FiihigkeiteiiSs). und ciii so geistvoller Mann wie Walalifrid 
Strabo bewahrte ihn1 auch spiiter iioch die iniiige Freuiidschtrft der 
Jugend, und sehnte sich dau ,Gold' seiiier Gaben bewrindernd nach 
einem Briefe von seiner Hand wie nach einer ,süssen Quelleus4). 

21) p. 729. i31. 732. 
22) Ep. ad Ftatmui. lMigne 121, :li0 A). 
2 3 )  Ep. 30 ad Ctotlienr. (Migii~ 119, 491 ). Vgl. ÜLor die wiss~nechaft- 

liclie Bedeutung den Lupun Sprotk, Servcttus 1,upus. Regensb. 1880. S. 145 ff. 
24) Ep. ad Gothesc. (Migne 114, 1115 nqq.): (Lugendum quod,) Solux in 

accepto recubes non prodigus auro - Commiesnmque premant sudaria nexa 
talentnm. . . . . - Qwd tua suspen~ia ingeseit epixtola nobis - Ut requies 
lasso, sitienti ut dulcis aquae fonri. Wnlahfrid hatte wahrscheinlich zwiachen 
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Wiewohl Gottwhalk nach eigenen1 Geständnisse nur e i n  Jnhr in 
der Zucht der Schule ausharrtea5), konnte iliui doch ein hervor- 
ragender Theologe damaliger Zeit dlw Zeugnis ausstellen, dass: er in 
deri Schriften der Vliter iiicht wenig bewandert seis6). 

Einen solchen Geist musste die oben geschildedc wiwenschaft- 
liche Bewegung anziehen; in ihre klihne Bahnen einlenkend konnte 
der Mönch von Orhais an1 besten seinen Durst nach Ruhm stillens7). 
Mit den erste11 Gelehrten, wie mit Bischof .Jonas von Orleans, den 
Aebten Lupus von F~?rriereq und Markward von Priim, dem Mönche 
Ratram von Korvei und verschiedenen Hoftheologen trat er in brief- 
lichen Verkehr, indem er ihnen seine Ansichten zur Priifung vor- 
legte Die meisten vermieden es, sich auf seine Ideen einzulassen, 
und der vc~~tiindigt. Lupus gab ihm den R a t ,  sich nützlicheren 
Dingen ziizuwendeii P". Sich selbst überlassen jagte sein unruhiger 
Drang deiri Neiien iintl Aussergewöhnlichen uach SO);  lexikographische 
und etyniologische Probletne beschiiftigten ihn nicht minder wie die 
Frage über die Natiir der körperlichen Augen nach der Auferste- 
hungs'). Dauernd aber fesselte ihn die Lehre des h. ilugustiniis 
iiber die Gnade und die Vorherbestimmung Gottes. 

Die ebenso pwsartigen als schwer verständlichen Gednnken des 
geiiialen Hischof~ von Hippo über dau geheimnisvolle Verschlungen- 
sein von göttliclieni lind menschlichein Wirken, von ewigem und 
zeitlicheiii Wollen in der Kreatur, haben stets auf tief angelegte 
Naturen ihreii Reiz geübt. Ueberhaupt wird ein denkender Geist 
sich immer versucht fiililen, in den Abgrund dieses Mysteriunis hinab- 
zusteigen, iii den1 alle tljitsel des menschlichen Daseins illre Lösuug 

826 und P29 in der Klosterschule zu Pulds Gottachitlk kennen gelernt und sich 
mit ihm befreundet. S. Ebert, Zu der Lebensgesch. W. Str'a. (Berichte der 
Oesellsch. d. Wi~senxch. zu Leipzig, phi1.-hist. Kl. 1878. 2. Abt. S. 102), der en 
(S. 106 N. 1) wuhrxcheinlich macht. dass die Abfnssung des Gedichten in die 
Zeit dex Aufenthaltes W'H. an1 Hofe Ludwig d. F. gegen Ende der Hegiening 
dcsse1l)en zu verlegen ist. 

25) Ep. nd Hutrnm. 1. C. col. 370 A .  
26) Lib. de :i epint. C. 21 (Migne 121. 102-2 D srl.). 
27) Opp. 1, 526: Ab ineunte aetute rieiril)er vocuni novihtes cxrliiinivit, . . . 

quntcniis . . . innotesci . . . poswet. 
28) Ep. nd Ratram. 1. C. 

29) Ep. 30 ird (iothesc. I. C 

30) Ciothesc., ep. ad Hutrnni. 1. C.: 1)iibiis nmbngibun ancrps. - Stul- 
torum princeps, abnipta prr ciinniii I)rilrrclps. - Neiiio fuit iiiihi dux, ideo 
iiiininie patuit lux. - Hincin. opp. 1. 20: Quietis iiiipati~ns et inter xuox 1110- 
bilitate noxiox xingul~rrix. 

31) Lup.. ep. ud Gothesc. 1. C. 



finden. Für den Mönch von Orbais trat noch ein besonderer psycho- 
logischer Griiiid hinzu. Das drückende Verhiingnis, das ;iuf seinem 
Leben la+tete und es fiir iruuier iri eine Bahn zwvsiig, der sein Herz 
widerstrebte, musvte ihn1 die Frage nahe legen, ob nicht eine höhere 
Macht nach einem von Ewigkeit festgestellten Plane seine Geschicke 
lenke. Seiii trostloses und von bangen Zweifeln gequältes Gemüt sP) 
war ein günstiger Boden fiir priidcstinatinnische Ideen; schwere 
Kiinipfe gegen die ruhelose Natiirss), welche die übermässige Strenge 
- -. 

32) S. oben N. 30. 
33) Ep. ad Ratrr~m. 1. C. 370 A nennt er sich .septus peccntiu* und klagt 

in einem andern Gedichte (bei Du Meril, Poesieu populaires latines. Paris 1843. 
p. 177): Ex quo enini me iussisti - Hunc in munduni nasci, - Prae cunctis 
ego amavi - Vanitate pasci . . . . . . Irani tuam provocavi - Crimine frequenti 
- Ideoque te offendi -- Offensa ingenti. Ein zweites Gedicht ib. p. 253. 
Sieben weitere veröffentlichte hlonnier (De Gothescalci et Joannis Scoti Erig. 
Controvei-sia. Paris 185:1), welche er unserin Gottschalk zuschreibt, von denen 
aber nur eines ( -0  venemnde Dei soboles') in der Handschrift als .Versns 
Clothescalci' bezeichnet wird. S. Dümmler, Die handschriftliche Ueberlieferung 
d. liit. Dichtungen aus d. Zeit d. Karolinger (Neuex Archiv 1879, Bd. 4 S. 320 f.). 
Ebert (Allg. Gesch. der Lit. des Mittelalters im Abendl. 2. Bd. Leipzig 1880. 
S. llY), der nur die beiden von Du Mdril edirten kennt, halt diese fiir eclit 
wegen des Reimes, der sich in derselben Wehe in dem poetischen Briefe an 
Ratram zei$; Dünimler a. R .  0. scheint auch beztiglich des "0 venerande Dei 
soboles' clie Annahme Monniers zu adoptieren, erkliirt dieselbe aber mit Bezug 
auf die iibrigen fiir höchst unsicher. Mir ist es kaum zweifelhaft, dass siimt- 
liche Gedichte, sowohl die bei Dii Meril als bei Monnier, nach ihrer formellen 
Seite hetrnchtet, die ,eine grosse Gewandtheit. namentlich im Reime verrat, 
e i n e m Verfasser angehüren. Dass dieser aber unser Gottschalk ist, kann 
zwar nicht aus den1 Umstande, dass drei von ihnen seinen Nanien an der 
Spitze tragen, gefolgert. werden, da sich mehrere geistliche Dichter dieses 
Namens nachweisen lassen (vgl. Du Meril p. l78), scheint mir aber wegen der 
Formvenvandtachaft mit dem Gedichte an Ratrain höchst wahrscheinlich zu 
sein. Anspielungen auf diis vielbewegte Leben des Mönches oder auf seine 
Lehren finden sich nur in dem zweiten Gedichte bei Du Mdril (1). 25Y ,O qiiid 
iuhes. pusiole") und in dein zweiten bei Monnier Ip. 18 .Ad coeli clrtra'). In 
dem letzteren deiiten die Worte: .Christe te semper - Recta fide labiin, - 
Confessum corde - Credidi orthodoxo, - Haereticorum - Dogiiia nefas re- 
spuens - Pectore puro' auf dns unentwegte Festhalten an seiner Lehre, und 
die Verse : .H y m n u ni fideli - Modulando gutture - Arium sperno, - La- 
trantem Sabelliiirn; - Adsensi nunquani - Gmnnenti Sermone, - Aure HU- 

surra", wozu seine Beinerkiing bei Hinkmnr iopp. I, 416: non secundum Arri- 
anox, quod ab&, tres potestates, nec secunduni Sabelliano~, quo(1 iibnit, 110- 
t e s h  personaliter e ~ t   uni^) zii vergleichen iut, beziehen sich offenbar niif den 
Streit über den Ausdruck ,tririn deitris' ini Kirchenhyinniix. Die übrigen Ge- 
dichte niiid d : ih~r  \~olil in die Zeit vor Ueginn iler t'riic1estination~- upd Trini- 
ttrtstreitigkeiten zu setzen, zuuinl sich darin Auvdriicke finden, wie .redeiiiptor 
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des äussern LebensJ4) nicht zu bändigen vermochte, brachten die 
gefahrlichen Keime zur Entfaltung. Es ist begreiflich, dass ein 
solcher Geist aus der aupustiiiischeri Lehre einseitig gerade das 
heraushob, was ihm Beruhigung xri gewähren schien, dass er mit 
einer dem grossen Kirchenlehrer fremdeii Scharfe den Willen Gottes 
betonte, der die Schicksale eines jeden durch ewigen Rstw,hluss ent- I 

schieden habe. In seiner Entwickliing~geschichte bietet Cfottschalk 
Aehnlichkeit mit dem nndern sächsischen Mönche, der 700 Jahre 
später die deuhche Kirche erschlittert hat. Beide durchlebten eine 
harte Jugend lind' nahmen ohne inner" Beruf das Ordensgewand: 
beide besa%en hohe Geben des Geistes lind Gemlites, unterlagen aber 
im Streite mit sich selbst und suchten vergebens in Bumlibungen 
Ruhe; Luther wie Gottschalk kamen durch ihr siibjektiveu Bedtirfni~ 
zu ihren verwandten Lehren und glaubten dabei auf den Spuren des 
111. Aiigustinur; zu schreiten. I 

Schon in dem poetischen Briefe an seinen Freund Ratrain spricht 
Gottschalk den Gniiidgedanken seiner Lehre iiber Vorherbeatimniiing 
und Erlösiing aus, dass niemand, der vom Vater nuserwählt und durch 
dw Blut Christi erkauft sei, jemals verloren gehen könneJ5). Er  
gesteht zugleich, dass seine Ideen bereits Anxtoss erregt hattenJ6), und 
klagt, dass der Abt ihn durch inannigfaltige zerstreuende Beschäfti- 
gnngen voii denselben abzulenken siichteS7). Dieser Umstand mag 
wolil die Veranlassung gewwn sein, dass er da9 Kloster verliess, 

o m n i  uni', .redeniptor rn un  d i'! .unic:~ HpQa o iii n i 11 U', die G.'# ey&ter~r  An- 
sivht widenitreiten. Hieraus erklart es sich aber nuch, warum die Gedichte 
trotr des iiblen Hufes ihres Verfaeser* aich erlialten und verbreiten konnten, so 
daae dar hierauf gegründete Bedeiiken L)ümmlers (u. a. 0.) gegen die Echtheit 
nicht ins Gewicht fillt.. 111 dein Liede .Ad coeli clara* wounier p. 17) klagt 
sich G. eo ziemlich aller nioglichen Sünden und Leidenschaften a n ,  ww aber 
zu einem guten Teile auf dichterischer Auiplifikation beruhen mag. Ueber- 
hauyt spricht aich in die~en Gedichten ein tief empfundenes und reuiges Ge- 
ftihl der eigenen Sündhaftigkeit. und das liingebendste ausschlieesliche Ver- 
trauen auf Gotten Hannhenigkeit aus. 

34) Walafr. 1. C.: Vita tibi potior lege Lycurgi. 
35) Ep. ad Etatram. col. 372 A :  .Quas Pater Christo delegit more be- 

nigno: - Quoruni neino perit, quoo ~anguinis unda redeinit'. Dieselbe Ansicht 
habe er auch Jonaa vorgelegt, mit den1 nur der W gest. (Gallia christ. VIII. 
1425) Bischof von Orleans gemeint sein kann - ein Beweis, darä GottRchalk 
sich schon friihe mit der Priideetiiiationefi-age beschiiftigt hat. 

36) Ib. col. 370 H: Institui hactenus inde silere . . . . , ne . .  . d ~ n u o  of- 
fendam, ai frivola forte refundam. 

37) ib. 369 D: Vix v w t  hora . . . . .. quoniam iniyerium Patris instat - 
Ad patrandum aliud, cum hoc tulic protinus illud. 



was spätestens gegen Ende der dreiasiger Jahre geschehen sein nluss. 
Den1 Wandertriebe so manchen unzufriedenen MöncheaS8) folgend, 
schlug er die Strawe über die Alpen ein, uni eine Wallfahrt nach 
den Gräbern der Apostel zu unternehmengB). Durch Italien ziehend 
suchte er sich Anhänger zu erwerben, und die Predigten, die er dort 
hielt, waren von solchem Erfolge, dass schon i. J. 840 laute Klagen 
dariiber aus der Lombardei nach Deutschland drangen. Der ziini 
Bischofe von Verona ernannte Noting, der nachmals Bischof von 
Brescia wurde, traf am Hofe Kaiser ~ u d w i ~ s  mit Hraban zusammen 
und berichtete ihm, da* es in seiner Heimat einige gebe, welche die 
Lehre unter dem Volke verbreiteten, die Geschicke des Menschen im 
Jenseita seien unabänderlich und mit zwingender Notwendigkeit von 
ewig her festgesetzt, so dass der zum Leben Prädestinierte nicht ver- 
loren gehen könne, und der zum Untergange Bestimmte zu Grunde 
gehen müsse40). Zugleich bat er den als Theologen hoch ange- 
sehenen Abt, ihm in einer Abhandlung die Gründe zusamnienzustellen, 
mit welchen man diese verderbliche Irrlehre widerlegen könne. Hraban 
schickte ihm bald darauf mit einem einleitenden Briefe eine kleine 
über Vorherwissen und Vorherbestimmen Gotte,  iiber Gnade lind 
freien Willen handelnde Schrift zu 4'). 

38) Conc. Vern. (844) C. 4 (Balus., Capitul. TI, 13); Conc. Meld. (845) C. 57 
(Manai XIV, 832). Schon i. J. 829 rügte d w  Pariser Koncil lib. 1 C. 36 
(Mansi XIV, 562) cf. lib. 3 c. 13 (1). 599) die Gewohnheit mancher Mönche, 
dem Gelflbde ungetreu daa Kloster zii verlasrien und umherzuschwaifen, und 
beklagt namentlich, d w  solche ans Deutschland und Oallien nach Italien 
flohen und dort bei geistlichen und weltlichen Herren Aufnahme fanden. 

39) Prud., Annal. a. 849 (SS. I, 443): Ihliam specie religionis aggressua. 
Walafr., ep. ad Gothesc. 1. C. 

40) Hrab., ep. ad Noting. (Migne 112. 1531 B). Die gewöhnliche Angabe 
(aucli bei Hefele IV, 13Y), dass Noting beini Grafen Eberhard niit dein Mönche 
zusammengetroffen sei, entbehrt jeder Begründung. 

41) M i p e  112, 1530-1553. Gegenüber der verbreiteten Ansicht, dwa 
diese Schrift in d. J. 848 falle, zeigte Dlimniler I, 315 N. 83, dws dir Zu- 
uammenkunft Notinga mit Hrabun 840 stattgefunden haben muns, wofiir sich 
aucli V. Noorden S. 59 und schon früher M~tbillon ( A A .  SS. ord. S. Bened. 
saec. IV, pars 11, Pans 1680. p. 43) sungesprochen hatten. In dem Begleit- 
echreiben ist näiiilich von Ludwig d. F. (t 20. Juni 840) noch wie voii rineni 
Lebenden die Rede. Ferner hatte nwh Hrabans Angabe dua Zu~aninientreti'rn 
.in trannitu expeditionia hostilia in pugo Loganae' statt, und gerade nach Ostern 
840 zog der Kaiser von Bachen sus durch Thüringen gegen Ludwig d. T). zu 
Felde (Kudolf., Annal. a. 840, SS. 1, 862). Daas Hr. damals beim Kainer war, 
wird ans einer auf seine Bitten an1 Ci. Mai 840 zu Salz für Fulda ausgestellten 
Urkunde (Sickel, Begesteii und Crk. der ersten Karoling. Wien 186'7. Bd. 2 
S. 203) wahmcheinlicli. 

S C h T ö r J ,  Hinkmar von Keims. 7 



Brief nrabane nn Noting. 

Er f w t  die Anschauungen, die er bekämpft, also zusammen: 
,Gleichwie jene, welche durch das Vorherwisqen und Vorherhestim- 
men Gottes zur Herrlichkeit des ewigen Lebens berufen sind, not- 
wendig gerettet werden müssen, ,so unterliegen auch ,jene, welche 
dein ewigen Untergange entgegengehen, dein Zwange der Yriidsti- 
nation und können dem Verderben nicht entrinneiiU2). Diese Lehre 
. -- 

Mit dieser Schrift Hrabans beginnt der theologioche Streit über die 
Prädestinationslehre des h. Augustinus, der seit dem 16. Jahrh. viel behandelt 
worden ist. Zuernt schrieb der Embischof Usser von Armagh seine .(;otteschalci 
e t  Praedestinatianorum controversiae ab eo motae historia' (Dublin 1631 und 
Hannov. 1662, 8 9 ,  die weniger eine Geschichte ulo eine objektive GegenUber 
stellung der Ansichten der an deiii Streite beteiligten Theologen liefert. Dw 
Hauptwerk sind die .Veterum uuctoruiu, qui IX. saec. de praedestinatioue et 
gratia scripserunt, Opera et  fragmenta' (Paris 1640. 'L tomi 40) des kgl. Miinz- 
priisidenten Gilbert Mauguin. Nach der Behauptung des Jesuit.eii Du Meanil 
(Doctrinn, e t  disciplina eccl. Colon. 1730. tom. 111 p. 728) witre der eigentliche 
Verfasser der Benediktiner Quatremnire (1611-1671, cf. aber ihn Nouvelle 
bingr. g6n6r. Pariu 1862. vol. 41 p. 277). Der 2. Bd. mit dem Spexialtitel 
,Vindiciae praedestinationis et gratiae* enthalt eine historioche .Synopsisn und 
.Dissertatio*, die viele treffliche chronologische Unt,ersuchungen, aber auch viele 
Willkürlichkeiten bieten. Von] jansenistischen Stundpunkte auo geschrieben, 
ist das Werk ein Panegyrikus auf Oott~chalk als Martyrer der augiiotiniechen 
Rechtgläiibigkeit und eine Verunglimpfung Hinkm~~m. Gegen Mauguin ~chrieb 
der Jesuit Cellot die weitechweifige, aber gelehrte "Historia Gottenchalci Prae- 
destinatiani etc.' (Paris 1655, fol.), die nach der entgegengesetzten Richtung 
ebenso einseitig ist wie das Buch des Jansenisten. Durch maasvolle Ruhe uud 
Griindlichkeit zeichnen sich die ausfiilirlichen Darstellungen des reformierten 
'i'heologen Jak. Basnage (Hi~ t .  de l'egliae, liv. 12, chap. i ,  Rotterditm 1699. fol. 
toiii. I, p. 75:i-776) und des Natulis Alexander (Hist. ecclesiaut. swc. I X  et  X ,  
dise. V: De musa Gotteschalci. Ed. Paris 1714. fol. tom. VT, p. 2 7 6 2 9 9 )  aus. 
die natiirlicli in ihrem Urteil i t b ~ r  die Lehre Gottschalks weit auseinander 
gehen. Mit gewohnter polemischer Heftigkeit ist dagegen die "Diatribe historiw- 
theologica, qua prnedestinatianüm et Godesmlci pseudohaereses coinnienta esse 
demonstratur' (Tiguri 1518) von EIottinger ge.schrieben. Die ,Historiae Gotte- 
schalcanae synopie' deu Kardinals Noris (Opp. omnia ed. Veron. 17:32. toni. Ir. 
p. 68'1 sqq.) ist nach der eigenen Angabe deu I'erfaesei.9 nur ein Auszug aus 
dem Werke Mauguins, von dem ebenfalls die unbedeutende Schrift von R o r  
iwch (Der Mönch Gottschalk von Orbais. Thorn 1868) abhiingig iut. AUH der 
neueren Literatur sind hervorzuheben Hefele, Konc.-Geschichte IV, 130-176, 
1 8 6 1 9 9 ,  205-220; die Abhandlungen von Wiggers, Schirksale der augustin. 
Anthropologie V. (Niedner, Zeitschr. f. d. hiotor. Theol. 1859, S. 471-591) 
und Weizeäcker, Das Dogma von der göttl. Vorherbestimmung im 9. Jalirh. 
(Jahrb. f. deutache Theol. 1859). Eine theologische Kritik des Streites gibt 
auch Bach, Dogmengesch. deq Mittelalt. Wien 187:?. Bd. 1 S. 219 ff Gambs, 
Vie et doctrine de Godesralc, these, Strasb. 1837 war inir nicht zugänglich. 

42) 1531 B. Ob Hr. hiermit die Lehre Uottschalkw richtig wiedergibt, 
e. unten Anhang 11. 
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bezeichnet er als ,eine nicht blosci mtissige, sondern auch schädliche 
und gotteslästerliche' und die, welche sie verbreiten, als ,eitle 
Schwätzer'. Ihre Unsinnigkeit sei klar, da Gott allea gut erschaffen 
habe lind alle selig machen wolle. Prädestinieren lind Wollen sei 
dawlbe, der Wille Gottes aber sei die Ursache aller Dinge. Wenn 
riiin Gott den Menschen wider dessen Willen zur Sünde führe. wie 
könne er ihn dann noch gerechter Weise veiwrteileii? Wenn der 
Erlöser den an ihn (flaubenden nicht zu Hilfe komnien könne wegeii 
der entgegenstehenden Vorherbestimmung, so habe er vergebens sein 
Blut vergossen, und Glaube lind Taufe werde jeuen nichts nützen. 
Urheber der Sünde sei der einzelne selber, wie er auch, obwohl 
iinter dem Ninfliisse der Gnade stehend, nicht einnial das Gute aus 
Notwendigkeit thue. Als seine eigene Meinung adoptiert Hraban die 
Sätze, d8s.q Gott ,dw Böse niir voraiisweiss, aber nicht prädestiniert, 
drui Gute hingegen voraiisweiss lind prädestiniert, und zwar aiif Grund 
seines Vorherwissens priidestiniertY4$). Aus der durch die Siinde 
.4dams geschaffenen ,rnnss.ss damnabilis' der Menschheit bestimme er 
die einen vermöge seines Vorherwissens ziir Seligkeit aus unverdienter 
Gnade lind bestrafe die andern ebenfalls wegen seines Vorherwisseiis 
mit gerechter Strafe. Die Gottlosen seien nicht priidestiniert, sondern 
ihneil sei niir die Strafe priiidestiniert44). Die Frage aber, wie Gott 
diesen ITnterschied zwischen den Menschen machen könne, ohne iin- 
gerecht zii sein, sei für uns nicht liisbar lind dnriini thöricht; man 
iniisse nur festhalten, da% Gott gerecht und harnilienig zugleich sei. 
Dass diese einer psendo-augiistinischen Schrift, den1 Hypomnesti kon, 
von dem Hraban einen sehr ausgiebigen Gebrauch macht4", ent- 
lehnten Gedanken nicht die echte Theorie d e ~  hl. Augustiniia wieder- 
geben, ist klar lind zeigt sich sni deiitlichsten dariii, dass ein Stich- 
wort derselben ,masua damnata' in ,ma.ssa damnabilis' geiindert ist4". 
Unbedenklich macht Hraban auch von dem Werke ,De ecclesiasticis 
dogmatibiis' des semipelagiauisch angehauchten Gennadiiis von M1t.9- 

silia als einer theoIogixchen Auktorität Gebrauch4'). 
In Bezug auf Gnaile lind Willensfreiheit fiihrt der Fulder Abt in 

K ü r ~ e  aus, dass der Mensch einen durchaus freien Willen hat, wenn 
auch die ursprliiigliiche volle Kraft i~nd Lhi~iheit dessell>en verloren 
gegangen ist, und dass zu jedeni (11it.cn die Mitwirkung der ( i i i de  

43) 1532 D. 
44) 1518 B, 1549 BC. 
45) 1532 C. 1.547 A. 
46) lS33 A, 1.548 A. 
47) 1646 D. 



erfordert wird. Eine ausführliche Polemik eröffiet er gegen die Fol- 
gerung, welche sich aus der bekämpften Irrlehre fiir das sittliche 
Leben ergibt, das. nämlich für den zur Seligkeit Priidestinierten die 
guten Werke tiberfIllssig, für den andem unnfite seien. Aus einer 
langeii Reihe von Schriftstellen weist er hiergegen nach, daas wir niir 
durch Beobachtung der Gebote die Seligkeit erlangen. 

In formeller Beziehung zeichnet sich die Schrift wie die Werke 
des gelehrten Abtes überhaupt durch Einfachheit und Klarheit der 
Darstellung aus, ist aber inhaltlich nicht sehr bedeutend. Schiiell 
und ohne Vorstudien niederges~hrieben~~), SOU sie dem italienischen 
Freiinde nur einige Waffen zum populären Gebrauche liefern. Dtinim 
geht der Verfasser auf die schwierige Frage nicht tiefer ein, .wildern 
gibt eine Sammlung von passenden Stellen aus der hl. Schrift und 
der patristischen Literatiir, aus welcher er namentlich die Abhand- 
lung Prospers gegen die Einwürfe des Vincentius fast zur Hälfte 
mitteilt4@). 

Aus Italien kehrte Gottschalk zuriick, um nach Empfang der 
Priesterweihe, die ihui während der Erledigung des b imser  Stiihles 
der dortige Chorbischof Rikbold erteiltem), abermals den Wander- 
stab zu ergreifen5'). Um 846 hören wir von seiner Thätigkeit als 
Reiseprediger in Friaul, dessen edler Beherrscher, Graf Eberhard, 
als warmer Freund der Geistlichkeit und Beförderer wissenschaftlichen 
 streben^^^) ihm Schutz gewährte. Aber auch hier ereilte ihn der 
Einfluss seines alten Gegners. Es sei ihm zu Ohren gekommen, 
schreibt5" Hraban dem befreundeten Grafen, dass sich in seinem 

48) Hrab., ep. ad Hinciri. (Migne 112, 1519 C). 
49) cü. 1. 4, 6 ,  10-15. 
50) Opp. 11, 262; vgl. oben Y. 36 N. 42. 
51 I Es ist eine zweiiiialige &eise (f.'a iiacli Italien anzuneliiiien. IValah- 

frid (ep. ad Gothesc. 1. C.) begrfisnt ihn nach seiner Riickkehr von der r6iii. 
Wallfahrt als in glücklicher Lage befindlich, wrts auf 848 nicht lxwsen kann. 
wie auch Miibillon (Annnl. 1. Y3 n. 81; 11, 686) anerkennt. Zudein wurde der 
Brief Walahfrids wahrscheinlich 840 geschrieben (8. oben N. 24). 

5'2) S. über ihn Diiininler, T> Gedichte d e ~  Seduliiis Ycottus an den 
Markgr. Eberhard V. Friaul (Jahrl.  f. vsterländ. Gesch., Wien 1861. S. 17'2 E.) 

53) Hrab., ep. ad Eberli. (Migne 112, 1553-1562). Der theol. Stand- 
punkt ist derselbe wie iu der Schrift an Noting. Die Abfassung ist spiitentene 
in d. J .  S46 zu vrrlegeii. Hr. bemerkt (1553 D), dass die beiden Priester An- 
krich und Hudpert auf ihrer Hornreise bei Eberhard eingekehrt seien, und dieser 
ihnen den Wunach ausgediilekt habe, Hr.'s Gedicht .in laudem crucis' zu er- 
holten, dem er (Hr.) .prwterito tinno' nachgekommen sei. Die Reiee der beiden 
Geistlichen nun fand nach Rudolf., Annal. Fuld. (SS. I, 364) 844 statt ,  und 
zwar iiii Anfange dienes Jahren, da jenen Gedicht, wie die Widmung zeip$ (vgl. 
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gastfreundlichen Hause ,ein Klügling nameus Gottschalk' aufhalte, 
der priädestinatianische Lehren verbreite, die bereits bis nach Deutsch- 
land gedrungen und vielen zuin Aergernis gewordeii seien. Die Sekh  
mache das Volk ungehorsam gegen die Prediger des Evangeliiims 
iiiid habe schon manche zur Verzweiflung getrieben. Gottschalk 
suche rich zwar mit dem Schilde eines grossen Kirchenlehrers zu 
decken, aber mit Unrecht, wie aus den Werken I'rospm, einw Schülers 
desselbeii, hervorgehe, aus denen der Briefschreiher eine reiche Rlunien- 
lese gibt und besonders den ganzen 2. Teil der ,&ponsiones d capitula 
C~allonun' aushebt. Den hh. Väter11 müssten auch die ,novelli doctoresu 
folgen. Bei111 Erforschen der h. Schrift sei besondere Behutsamkeit 
geboten, und nicht dürfe man mehr wissen wollen, als man nach 
Anordnung Gottes erfahren solle. Uebrigem sei es nicht geraten, 
vor dem Volke über die Pdest inat ion in der gleicheu Weise zu 
predigen, wie etwa iiber die christlichen Tugenden, sondern ,nur vor- 
sichtig iind niit Rücksicht auf die Art der Zuhörer.' Der Brief 
schliesst niit der Mahniing an den Grafen, in dessen Rechtgläubigkeit 
Hraban volles Vertrauen setzt, er möge, wenn noch einer, der solches 
lehre, bei ihm weile, ihn von der S k t e  zu bekehren 

Wohl infolge dieses Schreibens wurde Gothchalk mit Schimpf 
und Schande aus Italien verjagt und zog nun predigend durch Du1- 
matieii. Paniionien und Norikum nach Deutschland, wo wir ihn im 
Jahre 848 auf der Syuode von Mainz (1. Oktober) treffen55). Wahr- 
- 

Kunritmann, Hrab. Maur. 8. 110 N. '4, Rir Gregor IV. (t 25. Jun. 844) bestimmt 
wer, aber ernt dessen Nachfolger Sergius fiberreicht wurde. Hr. wird nun 
nicht lange gezögert haben, die Bitte des mschtigen Grafen zu erfüllen, ao 
daas die Uebersendung des Gedichtes an diewen spiiteritens W erfolgt sein 
muse. Kunstmmn a. a. 0. S. 124, Hefele Konc.-Gedch. IV ,  136 (vgl. 1331, 
Dümmler I, 817 N. 85 U. a. netzen dits Schreiben in d. J .  84ü; Diimmler mit 
ßernfmg darauf, dwa Hr. als Erzbischof bezeichnet werde. Allein diese Be- 
zeichnung findet sich nicht im Briefe selbst, sondern in der Ueberschrift, welche 
der unkritinche Ughelli (Italia ßacra. Venet. 1719. tom. 111, col. 6081 oder der 
Srhreiber dw Codex von Amiati, aus dem jener edirte, heigesetxt hat. In 
derselben Anagabe findet sich am Schiußse des Briefes die Bemerkung , F i n i ~  
X. kal. Maiia, die in der Auagahe Sirmonda fehlt; und auf jene Notiz gentiitzt 
pflegte man bisher den B. April als L)atum den Briefes anzugeben. Allein 
es ist klar, daas daa Ganze nur eine Privatnotiz dem Schreibers jenes Codex 
ist, die mit dem Briefe nichta zu schaffen hat ;  .finisY dürfte sich wenigstens 
schwerlich als Datieningsformel eines Briefes nachweirien Iaeeen. 

54) Daas Hr. den Grafen aufgefordert habe, eich Got t schah  zu entle- 
digen, wie V. Noorden S. 59 angibt, ist unrichtig. 

-55) Prud., Annai. a. 849 (SS. I, 443). Die Meinung V. Noordene S. 59, 
daea diese Stelle von Hinkmar interpolirt sei, ist ebeneo ungegriindet als deesen 
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scheinlich legte er hier jene zwei Schriften vor, voll denen uns Bruch- 
stücke erhalten sind5", ein Glaubensbekenntnis und eine gegen Hraban 
gerichtete Abhandlung. Ununiwiiiiden bezeiigt er seinen Glauben an 
eine zweifache Prädestination, durch welche von Ewigkeit und un- 
abänderlich alle Auserwiihlteii zum ewigeii Leben iind in durchaus 
ähnlicher Weise (aimiliter omnino) die Verworfenen zuni Tode be- 
stimmt seien. Seinen Geguer, der inzwischeii zum Erzbischofe vou 
Mainz erhoben worden, beschuldigt er mit scharfen und gehässigen 
Worten5'), die echte Lehre des h. Augustinus über die Willensfreiheit 
verlassen zu haben und dem Semipelagianismw eines Cassiani~s und 
Gennadius verfallen zu sein. Den Heilswilleii Gottes und die Kraft 
der Erlösung Christi lässt er nur fiir die Erwählten gelten. Die 
Mehrzahl der Bischöfe erklärten diese Lehre fiir hiiretisch, beschlosxeu 
aber die Bdrafung  des gefährliche11 Mönches seinem Metropoliten Hink- 
mar von Reims zu überlassen und sich niit dem Schwure Gottschalks zu 
begnügen, dass er nicht mehr d a  ostfränkische %ich betrete11 

Das Koncil hatte allen Grund, den feurigen Redner und iiiier- 
miidlichen Agitator in Zukunft vom deutschen Boden fernzuhalten. 
Wir hirten schon im Jahre 846 Hraban über die Besorgnis erregende 
Verbreitung der lrrlehre iii Deutschland klagen, und schon früher 
hatte derselbe sich veranlnsst gesehen, wegen der Prädestinationsfrage 
an den Bischof Humbert von Würzbiirg zu schreibeii5#). Welchen 

Bemerkung, dass Gottschalk von Hr. in Mainz .entdecktu worden sei; denn 
 da^ "detectus et  convictusY des Annalisten kann sich, wie schon Hefele lV,  
137 f. hervorhob, nur auf die Irrlehre beziehen. Es niuss deshalb dahin ge- 
stellt bleiben, ob G. sich freiwillig oder gezwungen der Synode ~tel l te .  

56) Hincm.? De pmdest .  cc. 5, 21, 24, 27, 29 (opp. 1, 25 sq., 118, 149 sq., 
2 11, 2'24-226). 

57) Hinkmar (Opp. I, 25): liber virosae wnucriptionis. 
58) Rudolf., Annal. Puld. a. 848 (SS. I, 365). 
59) Fragmente bei den Centuriatoren (ed. Baeil. 1565, Cent. IX, C. 4 

col. 91 und 207), die Uünimler entgangen zu sein scheinen. Mit Hunibert 
(t 9. März W!, cf. Cnblog. epiac. Herbip. SS. XIII, 338) stand Hr. überhaupt 
in freundschaftlichen Beziehungen (tbudolf., Vita Hmb. C. 38 bei Mabill. AA. 
SS. IV. 2 p. 15); er schrieb ftir ihn eine Abhandlung iiber das Ehehindernis 
der Verwandtschaft (ib. p. 38) und auf #eine Bitten den Kommentar zum 
Pentateuch (ib. C. 51 p. 19). Mit den1 Cmnichgreifen prädestinat. Irrtiinier 
h h g t  es auch wohl zusammen, dws Humberh Nachfolger Gozbald, der wahr- 
ycheinlich dem Mainzer Koncile beigewohnt hatte, zu seinem Gebrauche die 
Schriften Prospers .De gratia e t  lih. arbitr. ad Rufin.', "Respons. tui capit. 
Gallor.', .Reep. wntra  cap. Vincent.', ,Reap. ad excerpta Genuens.' (Wiirzb. 
Lniversitätabibl. Cod. ms. Peru. theol. 80 n. 4) abschreiben lieas, vgl. Eckhart, 
Comment. de reb. Franc. orientnl. Wirceb. 15'29. 11, 397 sq. 
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Umfang mag erst die Bewegung angenommen hoben, als Gottschalk 
selbst zwei Jahre lang hier thiitig wer! Auch in Italien klangen 
seine Predigten noch lange nachm). Der Aufnahme an Fatalisnius 
streifender Lehren, denen sich sonst der gesunde Sinn des Volkes 
verschlieust, hatten die jammervollen Zeitläufte die Wege geebnet. 
In dein letzten Jahrzehnt Ludwig d. F. und noch mehr in den 
kampfdurchtobten Jahreu nach seinein Tode hatte11 die Unterthaiieii 
IJnsägliches gelitten durah Kriegshorden, Seuchen und Hungersnot. 
Und war die Könige eiiitinder im iingerechteii Streite thaten, übten 
die Vacuilleii an Gemeinfreien und Hörigen, so dass im eigentlichen 
Sinne die Sünden der Fürsten an1 Volke heirugesiicht wurden. Der 
Glaube an Recht und Gerechtigkeit schwand, und das sittliche Be- 
wwtsein des Volkes wurde vergiftet. Normannen und Sarazenen, 
deren kühnen Verlieeriingsztigen keine Macht Einhdt gebot, trugen 
den Schrecken bis in das Innere des Landes, schleppten Geistliche 
und Laien in schmllchvolle Gefangenschaft und steigerten das soziale 
Elend zu einer unerträglichen Höhe. Kein Wunder, wenn man die 
Zeichen dm nahenden Weltendes zu erblicken glaubtes1), und wenn 
falsches ProphetentumsP), sittliche Verzweiflung und die Meinung 
von einer uiiausweichlichen Vorherbestinimung und der daraus fol- 
genden Verantwortungslosigkeit des einmlneii ftir sein Thun sich Ba,hn 
brachen. 

Nach Reims gesandt G", wurde Gottschalk durch seinen Metro- 
politen, den der Mainzer Erzbischof durch ein Schreiben von dem 
Beschlusse des Koncils in Kenntnis gesetzt hatte 64) , im folgenden 

60) Synod. Ticin. V. J. 850 (Mensi XIV, 938, C. 23; LL. I, 400, C. 21): 
Quidam clericorum vel monachorum, peregrinastes . . . . multiplices spargunt 
errores et  inutiles quaestionee disseminant. Synod. Romana V. J. 863 oder 
862 (vgl. Jaffd, Regesta p. 344 (889) C. 9 :  Omnibue, qui dicunt, quod hi, qui sr. 
fonte baptismatis . . . . . . rensscuntur, non aequaliter onginali abluantur delicto, 
anathema sit (Mami XV, 659). In ltalien hörte auch Lupus zum erstenmale 
von der Streitfrage (De 3 quaest. Migne 119, 623 A). 

61) Apolog. Foon. (Bouquet VII, 282). H a b . ,  Contra eos etc. (Mabill. 
Annal. 11, 731). Amolo, ep. ad Gothesc. (Migne 116, wl. 86 A-B). Hincm. 
opp. I, 648. 655. 684; 11, 225. Schreiben Ludwig d. D. und Lothars an Niko-' 
laus I. V. J. 861-862 (Baron. a. 860 n. 27. Ed. Colon. 1609, X, 194). 

&I) Ein alaniannieches Weib Thiota verkilndigte den nahen Untergang 
der Welt, Volk und Priester hingen ihr an. Vor der Mainzer Synode 847 be- 
kannte sie, ein Priester habe ihr diese Ideen eingegeben (Rudolf., Annal. Fuld. 
n. 847. SS. I, 365). 

63) Nach Flod. J, 21 p. 514 wäre Gottschalk .cum quibusdam complicibus 
auis' an Hinkmar gesandt worden. 

64) Migne 112, 1574-15'76. Hincni. opp, I, 2Oaq. Von letzterem wird es 
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Frühjahre (849) nach Quierzy gel>racht6j), wo sich 13 Bischöfe, 
der .Abt Bavo von Orbais nebst andern Prälaten lind König Kar1 d. K. 
zu einer Synode eingefunden hatteii "1. Man zwang hier den Mönch, 
mit eigener Hand seine Schriften ins Feuer zii werfeu, und da er sich 
iiiin zu Schmühiingeri gegen die Ver~~iiimliing hinreissen l i m ,  befahl 
man, ihn geinäns der Regel des h. Henedikt mit Schliigen zii züchtigen. 
Aber alle Beiiiiihiingen, ihn von sehen Ansichten abzubringen, er- 
wiesen i c h  als fruchtlos. Die Syiiode ver~ichtete auf eine abernialige 

i 
feierliche Verwerfung seiner Lehren iiiid erliess bloss ein Strafurteil 
gegen ihnw). Gottschalk wurde seiner priesterliche11 Wiirde ent- 
setxt, weil er sie durch einen Chorbischof und ohne Vorwissen seines 
eigenen Bischofs (von Soiösons) eiripfaiigen") und durch schlechte 
Aufführung und Verbreitung falscher Lehren missbraucht hatte. 
Wegen seines eigenmächtigen Umheischweifens entgegen den1 Möiichs- 
gelübde und aisdrücklicheii kirchlichen Verboten, wodurch er störeiid 
iii kirchliche und bihgerliche Ordnung eingegriffen hatte, wurdeii 
Klosterhaft und körperliche Strafen über ihn verhlingt. Ueber seine 
Lehrmeiniiugen ward ihm stindiges Stillschweigen geboten. Als 
Ort des Gewahrsams wurde nicht die Abtei Orbais, welcher er ari- 
gehörte, bestimmt, sondern dw unweit Reims an1 nördlichen Ufer 
der Marne anmutig zwischen Wald- iirid Rebenhügeln gelegene Haut- 
villersti8). Hinkmar hatte nlidich den Bischof Rothad voii Soisuons, 
in dessen Sprengel Orbais lag, in1 Verdachte geheimer Hinneiguiig 
zu den Neuerern 70). Vielleicht wollte er auch deshalb den Gefangenen 

1. C. und opp. 11, 262 als Synodalschreiben bezeichnet, hat aber die k'orui einew 
Privatbriefes. Vielleicht war Hr. duru von der Synode beauftragt. 

65) H i n h a r  schrieb an Rothad von Soissom .pro recipiendo et  addu- 
cendo ad iudicium Gothe~calco" (Flod. 3, 21 p. 517; R. H. n. 27). 1)emmch 
scheint G. b k  zur Synode in Orbais gewesen zu sein. Das8 gegen C;. eine Sy- 
node gehalten wurde, geschah wohl auf den Rat Hrabans (cf. R. H. n. 26). 

66) Die Nachrichten über diese Synode bei Hincm. opp. I, 21; 11, 262. 
589. Lib. de 3 epist. C. 24 (Migne 121, 1027). Prud., Annal. a. 849 (SS. I, a 3 ) .  

67) Mansi XIV, 921. Ueber die Echtheit Y. Anhang 111. 
68) Opp. I, 21; 11,262. Conc. Nicaen. I um. 16, Conc. S d .  C. 15, Conc. 

Arelat. 11. C. 13 erklären die ohne Consens den epi~copus proprius vorgenommene 
Weihe für ungiiltig (= unktrnonisch, ohne rechtliche Folgen), während ean. 
apost. 36 (al. M), Conc. Arel. V (a. 554) c. 7 für diesen Fall Deposition iiber 
den Geweihten verhängen. Vg1. Hergenrüther , die Heordinationen der alten 
Kirche (Oesterr. Vierteljahresschr. f. kath. Theol. Bd. 1 ,  Wien 1862. S. 213). 

69) Fgl. die Schilderung bei Almannus, Miracula S. Helenae (Boll. AA. 
SS. Aug. III, p. 616 C). 

70) Opp. 11, 262: (üothe8calco) neaciebat resistere e t  novibtes amana 
timebatur a nobis, ne dieceret pravrt sentire. 
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in seiner unmittelbaren Nähe behalten, iin~ ihn 1)exser überwachen 
und leichter aiif ihn eiiiwirken zii können ; deriii er hegte noch 
immer die Hoffnung, ihn aiif den1 Wege ruhiger ßelehriing zur Ein- 
sicht zu bringen. 

Zu diesem Zwecke iibemndte er ihui Erliuterungeii einiger 
schwieriger Aussprüche der Väter, konde r s  Prospers, welche er 
mit der Lehre das h. Auguutiiiiis in Einklaug zu bringen suchte I'). 
Hinkniar spricht sich in deinselben Siniie aus wie Hrabau, dass 
uiimlich Gott du Gi~te und Schlimine voriluswkse, aber nur d u  Gute 
vorherbestimme. Weil der Priidestination, arguineiitiert der Erzbischof, 
in Gott d u  entsprechende Wissen vorausgeheii ~uuss, ist ein Voraus- 
wissen ohiie Vorherbestimtnung inöglich , und aus diesem Grunde 
nötigt ein blosam Vorauswissen deu Bösen deii freieu Willen nicht. 
Dass ein Kenner und so tiberschwenglicher Verehrer der aiigustinischen 
Schriften wie Gottschalk, der stiindenlting Stellen auswendig aiis den- 
selben herzusagen wiisste und den Kirchenlehrer .unsern Augustiniis" 
zu nennen pflegte Is), so daw ihm sein Freund Waltihfrid den ehrenden 
Beinamen .FiilgentiusY mit Beziehung auf deii grössten Schüler 
St. Augustins beilegte I'), -- einer solchen dem Bischofe von Hippo 
freinderi Theorie seine Zuutiininung versagte, ist begreiflich. Er  be- 
griindete seinen Widerspruch iii zwei Schriftchen, welche in die 
Form von Glaubensbekenntnissen gekleidet sind 14). 

In dem ersten und kiirzeren erklärt er ,  dass Gott den ewigen 
Untergang der Verworfenen vorausgewusst uiid voruusbestinunt hat 
w e g e n  - und dies ist zur Beurteilung seiner Lehre wichtig - 
i h r e r  v o r h e r e r k a n n t e n  S ü n d e n ,  und zwar a u f  d i e s e l b e  
W e i s e  w i e  (periter) er die Seligkeit der Gerechten präsciiert und 
prädestiniert hat. Die grossartige Idee des h. Augustinm von den 
zwei civitates I')  aiifgreifeiid fasst er, um den Grundgedankeu seiner 
Prädestinationslehre zu bezeichnen, die ganze Menschheit in ihrer 
Entwickeluiig als zwei scharf getrennte Lager auf; in dem einen 
die Auserwählten, an deren Spitze die Engel stehen, in dem andern 
Satan mit den Dimonen und Reprobierten, die seine Glieder sind. 

71) Flod. 3, 28 p. 553 (R. H. n. 80). 
73) opp. n, 264. 521. 530. 
75) Ep. ad Ciotheric. 1. C. 

74) Migne 121, 346-350; 349-886. Wenigsten8 dw letztere muss 
Hinkmar noch vor Ostern 850 an Hraban ~ e s m d t  haben, vgl. h b . ,  ep. ad 
Hincm. (rp. Kunetmann, Hmb. Maunis S. 215 und Migne 112, 1529 B-D, cf. 
Anhang IV). 

75) De civ. Dei 1. 14 C. 1; 1. 15 C. 1 n. 1. 



.Sic ergo', laiiteii seine Schlussworte, ,Per oiiinia cuin istis electis Dei 
et catholicis credo et corifikor , prout diviiiitus nfflatus , aniinatux, 
armatus adiiivor. Aiiien.' Der acliwäriiierische iiiid pseudo-riiystische 
Charakter des Verfassers, der hier sicli ausspricht, tritt noch stärker 
und mit weit grelleren Farbeii in deiii grös'iereii Glaubeiisbekennt- 
niwe hervor, das in Nachahmung der ,Bekeiintiiiaueh Aiigustins die 1 

Form eines aii Gott gerichteten Gebetes hat. 
In eineiii schwungvolleii Eingange flelit er den Höchsten aii, 

I 
ihm, deiii Elenden, iiiibesiegliclie Kriift zii verleihen, daniit er d u ,  
was er durch ihii schou liingst in1 Herzen glaube, jetxt wahrhaftig 
bekenne, auf das8 endlich die W~hrhei t  im vollen Glaiim erscheine 
lind der Irrtiini weiche. l)aw Gott nur das Gute prädestiniere, gibt 
er jetxt den Gegnern zu, jedoch in einein Sinne, wodiircli das Zu- 
gestiindnis wieder aiifgehobeii wird, indem er unter dem Begriffe des 
Guten sowohl die Gnade der Auserwiihliing als die Gerechtigkeit des 
Strafgerichtes zwanimeiiftwt, und so nach wie vor eine doppelte Prä- 
destination lehrt. Dagegen verwirft er die Unterscheidiing, dass dem 
einzelnen Gottlosen zwar seine Strafe bestimmt, nicht aber dieser zur 
Strafe bestimmt sei, als sinnlos. Er hebt hervor, dass Vomuswiweii 
und Voraushestiuimen in Gott weder zeitlich getrennt werden dtirfen 
noch iiberhaupt verschiedene Akte sind, einmal weil es in Gott keine i 
Veränderung geben kann, dann weil jene Akte ewige sind. Iiu 
Anschluss an den grosseii Kirchenlehrer spricht er seine Ansicht 
dahin auq, dass Präscienz und Prädestination in ihrem tiefsteii Grunde 
(realiter) e ins  und nur in ihren A eusseruiigen (virtualiter) verschieden I 
sind; ebenso dass die Vorherbestirniniing der Guten und Boseii in 
der Wiirxel c i ii e ist, aber in zwei deste auseinander geht. Bls 
Bei~piele werden voii ihm die Tugend der Liehe iind die Welt- 
schöpfung angefiihrt. Jenc ist niir e i n e  Tilgend, schli~wt aber die 
Liebe zu Gott iiiid die Liebe ziiui Nkhsteri in sicli; diese obwohl 
ein einziger Akt uliifii~t doch getrennte Teile 

Diese von eiudringeiider Schiirfe de.; Verstandw zeugenden, in 
k h e r  Sprache und iiiit groüser Bestimmtheit des Ausdruckes vorge- 
tragenen Gedanken beweisen, über welch' bedeutendes Talent der Ge- 1 

fdngene von Hautvillers verfügte. Hrabari und Hinkuiar kommen 
ihm trotx ihrer grhwreii Gelehrsanikeit itii spekulativer Begabung 
und dialektischer Kraft nicht gleich. Was aber die Art des Uanues 
b n d e r s  charakterisiert, ist der glühende Fanatismus, das Bewiisstsein 
einw theologischen Mltrtyrtiims, welches ans jeder Zeile qeines Bekennt- 
- - 

76) Eine Kritik der Lehre (iottschalkn wird unten Anhrng I1 gegeben 
werden. 
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riisses hervorleuchtet. Er ist überzeugt , diirch besondere Gnade zur 
Wahrheit vorgedrungen zu sein, weshalb er allenthalben seiner1 Er- 
örterungen ein ,gratias tibiY einflicht. Nichts, selbst nicht tausend- 
facher Tod, beteuert er ,  solle ihn zur Verleiigniing der erkaniikii 
Wahrheit bringen, von der seine eigene Seligkeit abhiiilge. Seine 
Gegner Iiält er für Häretiker, und die Kirche erblickt er in grosser 
Gefahr, die echte Lehre zu verlieren. Aus diesem Grunde und in1 
Hinblicke auf das gleiche Verfahren ,seines Augustinus' glaubt er 
Lerechtigt zu sein, seine Lehre dem Volke zu predigen. Jtl um den 
von den Häretikern verführteri IJiierfahreilen die Augeii zu öffnen, 
wünscht e r ,  sich einem ~chrecklicheii Gothurteile zu uiiterxiehen : 
man möge ihn iri öffentlicher Versammlung in vier Fäwer mit siedenden1 
Waser, Oe1 uiid Pech ilngefüllt uiid in flatntiiendes Feuer hinabsteigen 
I&qeii. 

Gegenüber einer solcheii bis ziun Wahnwitz gesteigerten Un- 
erschütterlichkeit d a  subjektiven Glaubens, der iii dem Bedürfnisse, 
die eigene Seligkeit sicher gestellt zu wissen, x t e b  neue Nahrung 
fand. war jeder Vemuch einer Verständigung aussich;tslos. Es blieb 
nichts übrig als dieueti leidenschaftlichen Mötich, der im stande ge- 
wesen wäre, eine verheerende Brandfackel in die fränkische Kirche 
zii schleudern, in lebenslänglicher Haft zu halten. Dadurch erschreckt 
und ihres Haiiptes beraubt, wagten seine Anhänger, die ,,wie zahl- 
loses Gewürm in einer faulenden Mawe sich regten und .empor- 
reckten', W nicht, offen hervorzutreten7 I). 

Der Gefangene wurde anfangs mit milder Nachsicht behaudelt. 
Hinkmar war sogar im Zweifel, ob er ihn1 nicht für einzelne Fiille 
die Kommuniou gestatten solle und fragte hiertiber bei Prudentius 
von Troyes und dem Krxbischofe voii Maitiz an"9 Letxterer sprach 
sich mit Rücksicht auf die hartnäckig festgehaltene Häresie desselben 
in verneinendem Sinne aus iiud wüiischte, dir* Gottschalk fernerhin 
keine Erlai~biiia xuni Schrpiheii uiid Dir;putiereii niehr erhalte 19). 
Dieser Kat ticheirit befolgt worden zu sein. AUS der einseinen Zelle 
von Hautvillers dringt ff'ider kein Laut inehr über die Pfidestinatioiis- 

67) Opp. 11, 539: Co~i~l)licurii eiua, qui inm uicut vemlw in putredine 
ncütt'titea ebulliebent, irae prrtim niint iiiitigottle et congregatae niint n DO- 
mino quasi in utreni nquäe uiariu, culii ;~mnritudo perveIveruni nientiuiii non- 
dum apud nos de hiu, quse (iothescalcus eos docuerat. erumpit exterius in 
voceni pntvae libertatis. 

78) Flod. 3, 21 p. 518 IR. H. U. 41). Hmb., ep. ad Hincm. (bei Kunstm. 
U. B. 0. S. 218). 

79) Hrab., ep. Ud Hincni. (ny. Migrie 112, 15'27 D. 1528. 1529). 
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frage; Cfottachalk veiochwand vom Kampfplatze. Damit war aber 
der Streit keineswegs beendet, er nahm vielmehr jetzt eiiien grössereii 
Umfang und eine allgemeinere Bedeutung nii. 

6. Kapitel. 

Der Streit über die Prädestination. Der literarische Kampf 
bis zum Koncil von (luierzy (858). 

Die beideii hochgestellteii Gegner waren iuit ihrer Leiigniiiig 
einer Priädestination ziir Strafe zu weit von den Pfdeii aiigustinischer 
Theologie abgewichen1), aLr das., die zalilreiclieri und treiien Verehrer 
des Kirchenlehrers ilineii kitten beistininien köriiien. Zwar wagte 
niemand für den uiiberioiiiieneii Agitator selbst eine Limze zu brechen, 
iind so lange die beideii Erzbischöfe iiiir iii Schriftstücken privaten 
Charakters ihre Aiischauiingen zuni Ausdruck brachten, fehlte eine 
Vemiltlsuung zu offener Opposition. Dies iiiiderte sich, a b  Hinkuiar 
ein Schriftchen ,Ad recluw et siinplices' seiner Diözese veröffent- 
lichtee), d u  wahrsclieinlich dazu bestiiiinit war, dem Eindrucke zu 
begegnen, welchen das jtiiigste mit mächtiger Beredsamkeit geschrie- 

I 
i 

bene Glaubembekenntnis Gottvchalks im Kreise seiner Freunde machen 
konnte. Alsbald eiotand ihm in Itatram, den1 streitbaren Mönche 
voii Alt-Korvei, ein kenntnisreicher uiid scharfsinniger Kritiker. Iii 
einein .Briefe aii eiiien Freund' (wohl Gottschalk selbst) bestritt 
dieser Hinkmars Auffwiing der Stelle des Fiilgentiiis: .praeparevit 
Deus nialos d luenda supplicie', welche jener durch ,priieparnri per- 
misit' erkliirt hatte, und hielt ihn1 vor, dass d u  Buch .De indum- 
tione cordis Phamiiis', woraus er diese abschwächende Deutung ge- 
schöpft hatte, filschlich den1 h. Hieronyniiu zugeschrieben werde8). 

Der von seiner Würde durchdrungene Reimer Metropolit war 
iiicht gewohnt, mit einem einfachen Mönche in offener Fehde die 
Waffen zu kreuzen. Er wandte sich deshalb geineinuain niit dem 
ihm unbedingt ergebenen Bischof Pardulus von Laoii an fünf her- 
vorragende Theologen init der Bitte, ihre Ansicht iiber die Prii- 
deatinationsfrnge zu iiussern". Nur e i n  e r  von diesen wird nament- 

I )  Vg1. Werner, Ucuch. d. apologet. und polemischen Literatur. Schaff- 
hausen 1862. 11, 676. 

2) Hrab., ep. ad Hincm. ( M i p e  112, 1519 A). Die Abhandlung selbst 
ist nicht erhalten. 

~ 
I 

3) Ib. 1.522 B. Es ist hier ohne Zweifel statt  .noe' zu leeen ,vosU. 
4) Lib. de 3 epist. C. 39 ( M i p e  141, 1052). 



lich erwiihnt, der Metzer Kleriker Amalariiw5), voii den1 aber nicht 
bekannt ist, ob er der Aiifforderung Folge geleistet hat. Unter den 
übrigen vier diirften sich Servatiu Lupus und Bischof Priidentius 
von Troyes befunden haben, da wir von ihiieii* an Hinkniar lind 
Pa~ lu lu s  gerichtete Briefe über die Kontroverse besitzen. 

Es bietet geringes Interesw, den Inhalt dieser und der noch 
folgenden Abhandlungen ini einzelnen vorzuführen, drr die Verfasser, 
meistens eigener Gedanken bar, sich darauf beschränken, die Lehre 
des hl. Augustinus mit geringerer oder grösserer Ausführlichkeit und 
mit einem mehr oder minder reichen Apparat biblischer uiid patri- 
stischer Belegstellen wieder zu geben. Keiner aber versteht es, das 
grosartig angelegte und bis in die feinsten Gliederungen auslaufende 
System des geistvollen Afrikaners in seiner Totalität aufiufaasen, 
sondern jeder hebt mehr oder weniger einseitig einzelne Anschau- 
ungen hervor, die nur in1 Zusiimmenhange des Ganzen ihr rechtes 
Licht empfangen. Darin aber stimmen alle Gegner Hinkmars und 
Hrabans überein, das* sie eine Prädestination der Reprobierten ziir 
Strafe annehmen und einen daraus fliessenden Zwnng ziir Siiiide in 
Abrede stellen. Wir werden überall nur (Ins Charakteristische der 
einzelnen Schriften kiir.~ andeuten. 

Der Abt von E'errihres skixnirt seine Ansicht mit der ihn1 eigenen 
schlichten Klarheit in wenigen Sitzen"). Indriii er sich iiii Gegeii- 
s a t ~ e  zu Gottuchalk auf den anthropologisclien Stiriidl)iiiikt stellt iiiid 
von der Präde&inatioii zur Giitid e lind voii deren Verhnltnis ziir 
nienschlichen Freiheit handelt, bekiiiidet er eitieii Fortschritt. -4ber 
er verfillt dadurch wieder der Einseitigkeit, dass er die Vorlierbe- 
stin~mung zur Glorie bezw. znr Verdanininis iiur flüchtig uiid in einer 
Weise streift, die Mangel an volleiii Vemtiindni.~ ftir die hier lie- 
genden Schwierigkeiten erkennen lässt. Nr erblickt tlie Prädestination 
der Guten in der Zi~wendiiiig (gratiae praeparatio), die der Bösen in 
der Entziehung oder Vorentlialtiing der Cfiide (qa t iae  subtractio, 
gratiain noii largitur') und heinerkt, Gott treibe tleii Süntler nicht 
p i t i v  der Strafe in die rirnie (ad suppliciii~ii iinpellenclo), sondern 
halte ihn iiur nicht von der Sünde, welche die Strafe nacli sich ziehe, 
zurtick. 

In der Antwort des Prudeiitiiis7), die ilireii stattliclieii 1Jmfang 

5) Ob dieser init den1 iinchiuuligen Cliorliaclioft. von Lyon identiacli i ~ t .  
bleibt ungewiss. 

6) Ep. 129 ad Hincin. (Migne 119, 6W---ti08). 
7) Migue 115,971-1010. Hefele ( IV, 153) und V. Noorden (8.69) setzen 

diesen Brief in drra Jahr 850, Biilir (Oe~cli. d. r6ni. Literat. im karoling. Xeit- 
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den freigebig mitgeteilten patristischen Lesefrüchten des Verfassers 
verdankt, .tritt der ~ugktinisiniis in seiner ganzen Schärfe hervors). 
Mit einer Lobrede auf den erhabenen und ,gelehrten Meister' be- 
ginnend, dessen Lehre niemand antaten dnrf, wenn er nicht mit der 
katholisclien Kirche sich in Widerspriich setzen will9), stellt der 
Bischof drei Thesen auf: I )  Es gibt eiiie doppelte Priiscienz lind I 

Präawtinatinii. Die eine besteht darin, dass Gott aiis der .iiia~qa 
perditioiiis', iii welchc da.9 ganze Geschlecht diirch die Sünde des 
13tammv:itera vemunkeii ist, einen Teil vermittels seirier Griatle und 
der Verdienste Christi aumcheidet lind mir Seligkeit fiilirt ; die andere 
darin, dass er die librigen in jener Mavse b e l h t  und den ewigen 
Strafen anlieinigibt. Leider wird die wichtige Frage nicht berührt, 
welche Stellung Verdienst oder Sünde der eiiizelnen zur Priidetination 
einiiehriien, ob dieqe mit oder ohne K,iicksiclit aiif jene getroffen wird. 
2) Der Erlöser hat, niciit fiIr alle, sondern nur fiir die Auserwiililteii 
sein Bliit vergomeri, wie aiia den Schriftstellenio) .(sangiiis meus) pro 
multis effiindetiirY lind ,pro vobis effrindetiir' hervorgeht. 3) Gott, will 

- 
alter. Karlsriihe 1P40. S. 454) glnuht, dws er not-h vor 849 ge~clirieben sei. In 
seiner Schrift gegen Skotuw, die in der zweittm HRlt1,e von H51 verfasst ist 
(vgl. unten N. 30), Ileiiierkt I'rudent,iiis ( P .  11 ) : E t i  niinqiiani eoriiiii (SC. sn. 
P~~tr i i in)  scri1)t.n I~ginses, mtis eil. te pot,rriint. . . . . iiiforniare, qiiite niita 11ir n- 
n i ii iii ex eoriiiii lihris deflorat.ii. quibiisdnni frnt,ribiin consensu synodi initt,ere 
ciiinvi (Migne 115, 11-56 C-D). wa.i sich niir i~uf unserii Brief beziehen kann. 
c l : ~  r. .5 bin r. 13 clesnelhen eine Si~inniliing von Viltertexten enthiilt. Soiiiit. 
wiirde dicner et,wa gegen Herbst 849 gesrhriellen sein. Schwierigkeit. mii.clit. 
di1.9 ,conHensu synodi iiiittere curavi', wi~s die iiieinten aiif eine Pariser Synode 
(Noveiuher his Dezember X40, vgl. (Ihronic. Font.snell. ap. Boiiquet VTI, 42 U 
und Urkunde Kar1 d. K. ib. VIII, 509) beziehen. Allein V. Nmrden S. 69 N. 2 
liiilt es mit Recht fiir sehr iinwahrnclieinlich, dass auf einem von 25 Biuch6fi.n 
besuchten Koncile die Priidestinationsfrage verhandelt und die Schrift  PR Pr. 
gebilligt woiden ist, weil von einer so wichtigen Entscheidung nirgend9 etwsx 
))+?richtet wird. Xiidem nahiiien Hinkmar lind Pard. itn der Sgnade t,eil (Manxi 
XIV, 923): lind niin soll in ihrer Anwesenheit die Scl-trift gebilligt worden sein. 
lind t'rud. nie dann ihneii zugeschickt hallen init dein Bedauern, dms er nicht, 
perciiiiilich iiiit iliiien iiber die Sache habe ~preclien k6nnen ( P m f .  9i:L A ) !  
Maiiguin (Diss. C. 13. Vindiciae etc. tom. 11, 2 1). 106) sucht sich mit der iin- 
glaublichen Annahme zii helfen, Pr. hahe nicht gewusst, daus H. und P. ntich 
Pi~ris zur Synode komineii wiirdeii, und hahe nach Qchlii~s derselben ihneii seiii 
vorher ausgearbeitetes apusculuiii unverilndert. zugesandt. V. Noorden vennut,et. 
dass ein uns unbekanntes Koncil #eine Ziistiiiiiiiung zii der Schrift gegeben habe. 

8) Hnban  (ep. ad Hiiiciii.. M i p e  112, 1519 A) iirtrilt, dnns Prudentiiis 
in allem mit. rfott,*chalk iibereinstii~iine. den einen Punkt ausgenommen, dass 
er Gott nicht ziiui Urheber der Siinde mache. 

Y) 9'73 B. Y75 A.  
10) Matt.11. 26. 2s. Murc. 14, 24 
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nur diejenigen retten, welche er wirklich rettet. Denn, argumentiert 
der Terf~sser  mit dem hl. Augustinus, Wollen und Können sind bei 
Gott in vollkommener Gebereinstimmung ; Gott wäre nicht allmächtig, 
wenn er seinen Willen nicht in altem aiisführen könnte"). 

In tiefem TTninute und mit einer verstaiidlichen Hindeiitiing auf 
die Erzbischöfe von Reinis und Mainz klagt der gelehrte Spanier, 
dass es jetzt ,einigeu gebe, welche eine l>r%lestinatioii des .maluni' 
gruizlich i n  Abrede zu stellen wagten. Solches hätten die ,GallierU, 
deren unbesonnene Art schon Cibsar rüge, selbst dnnials nicht ver- 
sucht, als sie den hl. Lehrer nngrifleii, und P r ~ p e r  ihrem ,Wahn- 
witz' eine ,katholische Antwort' gabi *). Derartige Worte aus dem 
Munde eines an Tugend und Wixseti gleich hoch stehenden Kirchen- 
fürsten werde11 ihren Eindruck nicht verfehlt haben, ziimal der Streit 
auch ausserhalb der ziiiiäclist beteiligten Kreise Aufsehen erregte. 
Kar1 d. K., der gleich seinein Vater iind Ctrowvater wisenschaft- 
lichen Fragen Krosses Interese schenkte, Liess sich iin Dezember 849 
am Hoflager zu Bourges von Liipiis tiber die Priidextinationsfrage 
Bericht emhttenl5) lind beauftragte Ratram mit der Abfassung eines 
(f utachkns. 

Die zwei Bncher unifn.weiide Schrift1" des Korveier Mönches 
beschüftigt sich fmt uus~chliewlich mit tler Lehre vor1 der Vorher- 
M n i n i u n g  iiiid schenkt den von Priidetitius berührte11 verwandten 
Fragen niir im Vorbeigehen einige Aufmerksamkeit. Aus den weit- 
whichtigen, aber von konsequentem Denken, power Belesenheit und 
tüchtiger Dawtelliingsgabe zeiigeiiden Ausführungen ist hervorzuliehii, 
daqs Hatrarn die ~Ade~t i i i a t ion  als einen Bestandteil der göttlichen 
Vorsehang und- Weltregiening (divina dispositio) fa.s~t, der alles, auch 
die freien Gedanken iind Haiidliingen sowie die Endschicksale d e ~  

11) Vg1. Encliirid. C. 103. tinnz wie Aiigiist,iii (1. C. iin11 I)c corrept,. et 
gmt. c. 15 n. 47) erkliirt. cr in 1 Siiii. 2, 4 ((Ziii vult. oiiiner Iioiiiiiiex ~alvon 
tieri) IIHY .onineu* - - -  ex onini genere Iiominiiiii vel ,oiiine~* vcbllc tieri rrulvon. 
quia non fncit velle. fieri oiunen hoiiiinen ni~lvo~ ( W  Al. 

12) 97:3 A. 975 A B. 
13) Lup., ep. nd Regem ( M i p e  119. fi01). Kar1 d. ä. wnr iiii Dez. 849 

in hrirges (Chron. Pontanell. i ~ p .  Boiiqiiet VII ,  42 Al. 
14) Migne 121, 13-50. Iii der Einleitiiiig, welche die Wi~liiiiing nn den 

K h i g  enthiilt, beriihrt unangenehm die pliinipe S(:liiiieichelri. - Aus der Be- 
merkung des Parduluw (LiL. de :! epist. c. 39; l. V. 11).'>2), duin vor Skotus; der 
seine ~Chri i t  in1 Jahre 851 verSnarte (vg1 unten N. 24), bereit,# fiinf andere 
Uhr die streitigen Fragen ge~chrieben hntten. darf iiiaii wohl schliessen, danrr 
Ratrams Buch vor 8.51 füllt. Mit Hilcksicht niif die iin üezember 849 wtattge- 
fundene I'nterhaltung deu Kuiiigs iiiit 1,iipun iiiüchte ich ea in d. J. Ni50 netzen. 
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einzelnen Menschen unterworfen seien. Der Lehre Augustins, die er 
in 21 geschickt formulierteii uiid prägntruten Sitzeu zusainmenstellt, 
will auch er folgen, anerkennt aber, drtss die Vorherbestimmung zur 
Strafe auf dem Voraus~7iuseu der Fiindeu beruht und dass Gott das 
Heil aller Menschen willi5). Gegen die Annahme einer einzigen, 
alles unifassenden Priidestintrtion erklärt er sich aiis dem Grunde, I 

weil diese dann ein doppeltes, diirchaus verschiedenes Objekt haben 
würde, wes uiimögiich sei. Dem Beweise, dass es eine spezielle Vor- 
herbdmmung der Reprobierten gebe, und dass die Strafe von Gott 
bestimmt sei, bevor die Sunde begangeii werde, ist hauptsächlich das 
2. Buch gewidmet. Der Verfasser weist mit allem Nachdrucke den 
Einwand zurück, als ob nicht die Sünde, sondern die Prädestination 
Ursache der Verdammung sei, lind als ob in derselben ein Zwang 
xiir Sünde liege. Trot~dem kann er sich des Gedankens nicht er- 
wehren, dass er auf Widerspruch stowen wird, iind wünsctit deshalb, 
sein Werk m6ge vorläufig in den Hiinden des Königu bleiben und 
nicht in die Oeffentlichkeit treten16). 

Wie sehr ein solches Mimtrauen begründet war, iind billige Be- 
urteilung auf der Gegenseite fehlte, hatte Liipus erfahren, der infolge 
der zu Bourges gepflogenen Unterhaltung in den Riif gekoninien war, 
nicht ,fromm und gläiibip;' zii denken. Angesichh dieses schweren 
Vorwiirfesc griff der Abt nochmalx ziir Feder. Eine dogniatische 
Epistel Rn den Fiimten17) sollte seiner persöiilicheii bchtfertigiirig 
dienen, während die Schrift .Urber die drei Fragenu8) bestinimt 
war, in weiteren Kreisen eiii besseres Verständnis für die schwebenden 
Kontroversen tliiziibahnen. 

15) 69 B. 42 C. 
16) 42 C. HO C!. 
17) Ep. 1'28 lul R.egein (Migne 119, 601--605). 
18) I)e tribun qunestioiiibus (Migne 119, 622-6443), zu der da,a Coller- 

tuneuiii de :I quuentioiiibiis (ib. 647-666), tbiiie Sammlung von VHteratellen, 
gehört. Eine sorgfliltige Aiialyse gibt Sprot.te u. ii. 0. S. 97 W. - Idupua be- 

I zeichnet seine L e ~ e r  wiederholt als .ntudiosiY (634 D. 639 D. 644 H. 648 B) ~ und bemerkt, dwa die ineinten von ihnen wohl die Werke der Vüter weder 
I berrälmen nocli zu verrctehen in1 stande seien (644 B). Ich vermute deshalb, 

dass die Schrift filr der1 niedern Klerus bestimmt war. - Mauguin, Vindiciae etc. 
11. 2 p. 10 sqq. sclireibt den Lib. de J qusent. nicht den1 Abte von E'erribres, 
yondern einem Mainzer Presbyter Lupus Servatu~ (der nie existiert Iiat) zu. Vgl. 
Hefele IV, 158. - Sprotte a. s. 0. S. 95. 126 und ICbert (A1Ig. Gesch. d. Lit. 
des Mittelalt. 11, 209) setzen ep. I28 nach der Schrift de 3 quaest., und ersterer 
famt mit Baluze (ap. Migne 119, 602) jene geradezu als Auszug aus dieser auf. 
Hiergegen iat i~ber zu brac.litc.n. dass nucli deiu Gedrtnkengaiige in der Ein- 
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Dei. Lehriiihalt ist in heiden Ahhaiidlungen derselbe. I)ie Zahl 
der Auserwählten wird voii Ewigkeit Iier iiritl iiuabänderlicli be- 
stimmt, und zwar ohne Hiickaicht auf die zukiinftigeii Verdieiiste; das 
Gegenteil annehmen hiesse der Unverdienbarkeit der Gnade. zu nahe 
treten. In Bezug auf die Verworfenen vertritt der Verfatwer keine 
positive Reprobation, aber eine negative in ihrer ganzen Schärfe, die 
er jedoch durch die vorausgewuusten Snnden bedingt sein läqst19). 
Der Vorwurf, den auch ,einige berühmte Biiichöfeu erheben, dass 
hiermit eine Vorherhstimniung zur Sünde ausgesprochen sei, wird 
durch die Bemerkung zurtickgewiesen, dasv alle in Adam freiwillig 
gesündigt haben, und dass die Vorsehung auch die Bösen zu einem 
guten Zwecke lenke, nämlich, um durch sie die Guten zu prüfe11 
und an ihnen seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Ebenso wird tler 
fernere Einwand, dass alsdann manche in der Meinung, sie seien ver- 
worfen, sich in Verzweiflung iiirid Laster stürzen würden, niit dem 
Hinweis beseitigt, dass alle, die ohne ihr Verdienst getauft seien, sicli 
zur Zahl der Erwählten rechnen mtbsten und aiich wirklich, wenn 
sie gute Werke verrichteten, selig würden. Unter der Freiheit des 
Willeiis versteht Lupus die FRhigkeit, übernatürlich Werke zii 
verrichtens". Er behauptet deswegen nicht blass einen infolge des 

leitiing der ep. 128 eine Erwähnung der grösseren Schrift fast iinvermeidlic.li 
geweuen wbre. wenn ~ i e  bereits vorgelegen hiitte. Statt  dessen begnfigt. 
 ich der Briefuchreiber aiif das hinzuweisen, wlle er frtiher den1 Könige 
.s t r i  C t i m' mitgeteilt hat, womit nur die Unterhaltung zu Bourges geiueint. 
sein kann. Ich halte daher init V. Noorden (S. 70) an dem umgekehrten Ver- 
IiUltniase fest. Dm Collectaneuiu, durch welches Lupiis laut der Einleitung (Ir11 
Wunsch vieler nach Belegstellen erfiillen will, ist wohl an letxter Stelle ver- 
f w t .  Dasselbe hat Prudentiiiu vor Augen, wenn er gegen Skotuu bemerkt 
( M i p e  115, 1047): De gratia e t  lihero arhitrio natis abundeque a nobis atqiie 
a l i i s  . . . . decerptia atque collectis eorum (sc. Patrum) sententiis elaboratuiii 
wt. Da diese Worte in der 2. Hillfte 851 geschrieben wurden (8. unt. N. :3O), 
muw ddnrr Collectuneum und somit auch De :3 quiiest. lind ep. 128 vor diesen Zeit,- 
punkt fallen. Mit Riicksicht auf ihren Inhalt und die beiläufigeii Beuierkiingeii, 
welclie ulle aiif dieselbe Zeit hindeuten, iiiijcht,e ich tliesr 3 Schriften dein .lehr $51 
zuweisen. Jedenfalls miiaq der Brief :m tleii König vor Herblt 851 nngeset.zt. 
werden, weil d ie~er  noch ini Kampfe iiiit c l ~ n  Bretonen (60:) C: Ciiiii ;~iitriii 
vel nunc vel ciirn Deus noster ophtam vohis quietem contiilerit) I~egnffen ist.. 
der erst Herbut 851 durch den Frieden von Angers hrendigt wurde (Diiinniler I. 
W). Andrenieits kann dernelhe irucli kauiii friilier als 851 verftxqst sein. da 
die Zusarnnienkunft in Boiirgeci (1)ezrinI)er x49) a l ~  .tliiduin' ~tnt~tgefiindeii be- 
zeichnet wird. 

19) J)e :l quaest,. 637 D : ( I k i i u )  o p e r n t ii r in mentibus iinpiorum d e s  e- 
r P n d o , n e iiiai noxit~ vplint cht iii 11rioru lnhantiir. 11). (i:iY A : 1'rut.dt.atinilt.io 
uiiiiquani est s i n ~  prucncirnti~ . . . ., quiir criiniiia perversoruiii ])rueacit 1)eiis. 

20) Ep. 128 col. 603 D: Non erit igitur in h n o  liberuiii illi arbitrium, 
Schrt i rs .  Hinkmar von Keims. 8 
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Sündenfalles eingetretenen Verliist der Adam und in ihni (originaliter) 
allen Menschen nnerschaffenen natürlichen Richtung auf dns Gute 
(rectitudo naturalis), sondern auch einen Verlust der Willensfreiheit 
überhaupt. Den Satz des hl. Augustinus: Der freie Wille ist dem 
Menschen angeboren nnd nnverlierbar , glaubt er von den1 b l m n  
Drange nach Glückseligkeit erklären zu müssen. 

Lupus leugnet auch die Universalitit der Erlösung in Christo, be- 
schränkt aber die Erlösung, weniger engherzig als der Bischof von 
Troyes. nicht auf die Auserwiihlten, sondern gibt sie für alle Gläubigen 
zu, und zwar nicht allein für die, welche den Glauben als das Fundament 
der Rechtfertigung bis zum Ende bewahren, sondern auch fUr die, 
welche schliesslich ver1 Iren gehen. E r  scheint den Unterschied zwischen 
einem Verdienste Christi .quoad suüicientiam' und ,quond efficientiamb 
zu fühlen; aber unter dem Banne der falschen Erkliirung des evan- 
gelischen Ausspruches: ,pro ni u 1 t i s eflundetur' stehend, ist er sich 
dieses grundlegenden Unterschiedes so wenig klar geworden, dass er 
den hl. Chrysostomus ob seiner Ansicht, der Herr sei für alle ohne 
Unterschied gestorben, entschieden bekimpft. 

Obschon der Abt von Ferrieres in der Prkdestinationsfrage zii 
den Gegnern Hinkmars ziihlte, enthielt seine Theologie doch ver- 
mittelnde Elemente, die in Verbindung mit seinem edlen Charakter 
und seiner milden Gesinnung zu einer Verstiindigung zwischen den 
bestehenden Gegensätzen liiitten führen können, wenn nicht die ruhige 
Besonuenheit langst einer leidenschaftlichen Diskussion Platz gemacht 
hätte. Er  selbst sah sich zu der Mahnung genötigt. das mit 
,knabenhafter Erregung' geführte , Wortgezänk' zu vermeiden und 
nicht bloss zu streiten, um sich eines Sieges rühmen zu könnene1). 
Die Spannung wurde erhöht, als die Partei Hinkmars aus der Zu- 
rückhaltung, die sie bisher deii öffentlichen Angriffen gegeniiber be- 
obachtet hatte, heraiistrat. Schon in den ersten Monaten des Jahres 
- -- 

nisi fuerit divina gratia libemtuni. Lupus denkt hier nicht an die mit der 
vernünftigen Natur gegebene Potenz, freie Akte ru ~etzen,  an die Indifferenz 
des Willeiis, sondern in1 Anschlusse an Augustin (vgl. Enchirid. c. 30 und dazu 
Faure. Enchir. notis illustratum. Romae 1755. p. 50 sqq. und Aiig., Contra duw 
liter. Pelagianor. 1. 1 C. 2) an die Erggnzung der natürlichen Willensfreiheit 
durch die Gnade, wodurch der Wille zu e i n e m  Prinzip vervollständigt wird, 
das Handlungen von iibernstürlicheni Verdienute wirkt. 1)asselbe lehrt Ratrniii 
(1. C. 41 B): Liberum voluntatis humanae est arbitriuni, infirmum ti~inen ct in- 
validum est ad opus iustitiae, si non per Dei gratiam validum fiat. 

'21) De 3 qiiaest. F44 C, cf. 629 8, wo er seine G e p e r  ,iiiordaciter queruli' 
heisst. Eine iihnliche Klage erhebt der Verfasser des Lih. de 3 epist. (Migne 
121, 985 B). 
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850 hatte der Erzbischof den Beistand Hrabans angerufen, dem er 
das Glaubensbekenntnis Qottschalks, seine Schrift , Ad reclusos et sim- 
plices', den Brief Ratramw an einen Freund und das Schreiben des 
Prudentius übersandte4=). Der greise Gelehrte konnte sich zu einer 
ferneren Bekiimpfung des verurteilten Häretikers nicht verstehen; 
weil dessen Hartnäckigkeit und Stolz flir Belehrungen unzugänglich 
sei. Ebenso lehnte er eine Beteiligung an dem entbrennenden lite- 
rarische~ Streite ab. Hohes Alter und körperliche Schwiiche, be- 
merkt er, geböten ihm Ruhe, zudem habe er seine Ansicht in den 
Schriften an Noting und Eberhard ausführlich begründet. Da diese 
aber von Gottschalk verfklscht worden seien, übersende er sie jetzt 
im richtigen Wortlaute. Eine Priidestination zur Strafe lehre die 
hl. Schrift nirgendwo, die Frage sei überhaupt müssig nnd höchst 
gefihrlich und müsse vor allem vom christlichen Volke mrgdam fern 
gehalten werdenY5). Es ist dies sein letztes Wort und sein einziges 
Argument in der ganzen Kontroverse geblieben. 

Von dieser Seite verlassen und durch die inzwischen erfolgte11 
Angriffe gedriingt, sah sich Hinkmar, der mit Rücksicht auf seine 
Stellung es noch immer vermied, selbst in den Staub der literarischen 
Arena hinabzusteigen, nach einem andern Vorkämpfer um. Er und 
sein getreuer Pardulus glaubten ohne Zweifel einen geschickten Schach- 
zug zu iinternehmen, als sie den Hofphilosophen Johannes Skotus 
zu einer Streitschrift gegen die doppelte Prädestination vermochten. 
Dieser bevorziigte Günstling Kar1 d. K., der einsame Denker, der ob 
seines Geistes und Wissens uin so mehr angestaunt wurde, je weniger 
man seine abstrakte Spekulation vemtand, schien geeignet, mit einem 
wissenschaftlichen Machtworte den Gegnern Schweigen zu gebieten. 

Das Buch, durch welches Skotus die Lösung dieser Aufgabe unter- 
nahmP", steht in formeller Beziehung hoch über allen literarischen 
Erzeugnksen des 9. Jahrhunderts. Die methodische Art der Unkr- 
suchung, die gewandte Beweisführung verraten den geübten Dialek- 
tiker; aber der Inhalt ist nichts anderes, als eine im Tone starken 
Selbstbewusstseins vorgetragene ptintheisierenda Religionsphilosophie, 
die pelagianisch-rationalistische Elemente mit neiiplatoniqcher Speku- 
lation verbindet. Wir übergehen die ititeressanten rein philosophischen 
- - - . - - - . 

22) Hral)., ep. ad Hincm. (bei Kiinstmann, Hrnb. N R U ~ U R  S. 215). VgI. 
Anhang IV. 

23) Ih. und Hrab., ep. ad Hincin. (Migne 112, 1518-1530). 
24) De divina pwedewtinatione liber, ed. Florin (Migne 122, 355-440). 

9e die sofort hiergegen erschienene Schrift des Prudent,ius in die 2. Hülfte 851 
fallt (s. unten N. 30) ist da3 Werk den Skotiin ii i  d. .I. H51 xii netzen. 

P * 
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IdeenP5) und begnügen uns, seine Anscliaiiiiiigeii iiber die Priidwti- 
nirtioii zii skizzieren. Vorherwisseii und Vorirusbestiinint~n sind l~ei 
Gott eines und dasselbe und gehören iii substantieller Weise zii seiiier 
Natur: die Priidestination is% Gott selbst. Darum kann es keine zwei- 
fache, sondern nur e i n e Priidestiiiation geben. Allerdings im eigent- 
lichen Sinne kann man Yräscienz und Prädestination nur analog von 
der Gottheit aussagen, da fiir sie keine Vergangenheit und Zukunft 

I 

besteht. Dasq man Vorauswissen und Vorausbestimmen unterschied, 
kani niir durch Unkenntnis der griechischen Sprache, in welcher . 
meooeL zugleich .praevideoU und ,praedestinoU bedeutet. Nimmt man 
zwei Prädestintttionen an, so wäre, da diese sich entgegengesetzt sind, 
ein Widerspruch in Gott selbst. Es scheint zwar in den Wirkungeii 
der e i n e n Vorherbestimmiing ein Unterschied zu sein, aber in Wirk- 
lichkeit wird durch sie nur den Auserwählten das Leben prädestiniert. 
In Bezug auf die Verd~nimnis der Bösen verhilt sich die Prslesti- 
nation negativ; nicht Gott, sondern die Verworfenen selbst bereite11 
sich den Untergang. Die Strafe fiir die Sünde ist nichks anderes als 
diese selbst, da sie die Quai in sich trägt. Ferner sind die Sünden 
und ihre Folgen ein Nichk, weil Negation des Guten und Gltick- 
seligen, und darum kann Gott nicht Urheber der Straffolgen sein. 
Gottschalks ,Hiire?;ieM steht nach der Ansicht des Skotiis in der Mitte 
zwischen dem die Ciiiade zerstörenden Pelagit~nismiis lind desseii die 
Freiheit aufheheiideri (legenstttze ; aus heiden vereinigt sie Restaiid- 
teile in ,sichyti). 

1Jm seine Lehren nicht als blo~ve Philosopheiiie in den Aiigen 
der Zeitgenowen blos~zustellen, muwte der Verfasser ihnen n;rtfirlicli 
da9 theologische Gewand umwerfen. Er ist denn auch mit Citateii 
aus der hl. Schrift, der patristischen Literatur und namentlicli deii 
aiigustinischen Schriften nicht sparsam. lhre Uebereinstimmiing aber 
mit seinen Ansichten naohzuweisen, war eine unlösbare Aufgabe, 
deren sich der Philosoph nur durch die willkiirlichsten Interpretx- 
tionen und kühnste Sophistik zii entledig6n wwusstee7). 

Ein solch' verwegeiim Hinwegschreiten über alle Schranken der 
hergebrachten Theologie, wie es in den1 Buche des Skoti~v niit Be- 

25) Vgl. hiertiber Huber, .roh. Skot. Mg. MUnchen 1861. S. 60-91. 
26) Die in (:ottuch;~lks Glau1)ensbekenntnisie enthalt~nrn lrrttinier ~ttcht 

Ykotus aucli einzeln zu widerlegen. L)iesr achtrrbinni~e Poleiiiik brruht auf 
den cisrgelegten Unindunschtruungeii. weqhnlb ra wenig Intrrease bietet. sie 
hier zu verfolgeii. 

27) Wo die gewohnlic~he L)ialelitik nicht ausreicht, riiinnit er an. dir 
Texte cieien .iiiodo qiiodarn abu~ivue locutionis' oder .translativeU oder .a con- 
trurio' zu verstehen, vgl. capp. 5. 9. 10. 
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wusskeins" und unverhüiiter Absicht geschah, rief den lautesten Un- 
willen gegen den Verfasser und den iiitellektiiellei~ Urheber Hinkruar 
hervor, zumal da die Schrift wegen ihrer Tendenz bei nianchen Bei- 
fall gefiiiideii Iiattese). Der Erzbiscliof Wenilo von Sens fertigte 
eiiien Ausziig aiis derselben ~ i i ,  welcher die Irrtümer in 10 Kapitel 
zusaninienfasste, und beauftragte seinen Suffragian Prudeiitius iuit der 
Widerlegung. Der Bischof von Troyes, obschon bisher freundschaft- 
lich niit den1 Hofphiloaophen verbunden, xögerte nicht, ihm mit einer 
iirnfarigreicheri lind geharnischten StreitwhriftSo) entgegen zu treten, 
die auch der I'erson des Gegiiers iiicht schont8'). Eine zweite, iiicht 
minder scharfe Eutgegiiung erfolgte aus der Lyoner Kircheiiprovinz8s). 

28) 356 A. 397 C-1). 
29) Vgl. die Vorrede der Lyoner C4egenwchrift gegen Skotuu (Migne 

119. 103). 
MO) De praedestinatione wntm Joonneui Scotum, aive liber Joo. Ycoti 

correctus (Migne 115, 1009-1376). In Bezug auf den Zeitpunkt der iibfassung 
wird in der Schrift selbst bemerkt, das Schreiben Leo IV. an die Bischöfe der 
Bretagne (Jutfe n. 2599 (1977). Mansi XIV, 882) sei .ante trienniuni' ergangen 
(col 1043 B-C). Ueber die Datierung diesea Briefes gehen t~ber die Ansichten 
auseinander: Jaff6 entscheidet sich für 849 (C. XSO), V. Noorden (S. 48 N. 2) fiir 
849, Diimmler (I, 323 N. 12) für 848 oder 049. Auf dax Richtige ucheint mir eine 
Notiz bei Nicol., ep. ad Seloni. reg. Britt. (JaM n. 2708 (2044) hiansi XV, 3!)4) 
zu führen, nach welcher jener Brief gleichzeitig war mit der Antwort Leoa an 
Nomenoi auf dessen Anfrage wegen der Simonisten. Mit der letrbrn kann fiig- 
lich nur die Sendung des Abtes Conwoion nach Roni und die diesem hier er- 
teilte Auukunft gemeint aein (Vita S. Conw.; al1. Bouquet VII, 376). Conwoion 
iiiusw aber lilnptena im Spätherbste 848 von Rom zurückgekehrt   ein; denn 
nach seiner Zurückkuntt (Hist. Britt. .4rmor.: ap. Bouquet VII, 49), aber noch 
i .  J. 848. verxamiuelt Nomenoi die Synode zu Redon (vgl. Mansi XIV, 914. 
Hefele [V, 1.54). I)er Brief 1,eos wLre also mit Bestimmtheit dem J. 84n, 
etwa dem Herbete, zuzuweisen und mithin, die Schrift des Prudentius der 
zweiten Hillfte 851. Muuguin (1. C. 1)isu. C. 13) ~ e t z t  sie zu spät in den 
Sonimer 852. 

31) Prudentiur wirft den1 Gegner .(;eschwätzigkeit und dialektische Spitz- 
findigkeiten' vor, ihn1 scheint dernelbe weniger Philosoph als Prahler zu sein 
(1016 D):  der Barbar und iriache Fremdling, der keine kirchliche Würde he- 
kleide, werfe sich zuni 1,ehrer Cialliens auf. (1043 8. 1194 AI. 

32) Adversurj cuiusdam vaniusimi hominis, qui wgnominatur Joannes, 
ineptias et  errorea dt- praedestinatione et  praescientiü, divinu et  de vera hu- 
mani arbitrii libertate (Migne 114, 101-250). Nach Meuguins (11, 1 p. 156) 
und Hefeles (IV, 170) Vermutung, die sich wohl auf den Umstand stützt, dass 
die Schrift in 19 Kapitel zerfkllt, an deren Spitze jedesmal die Irrtümer des 
dkotus in einer Reihe kurzer Thesen v,uusarnmengestellt werden, hätte dem 
Verfasser nicht d a  ganze Werk des Gegners, sondern nur der Auszug des 
Wenilo vorgelegen. Allein dann wäre ein solches Eindringen in die Einzel- 
heiten der Heweisfiihrung des Skotua und die g e n u e  Darlegung der Einteilung 



118 Gegenachriften gegen Skotus. 

Beide Verfasser bekämpfe11 die Ausführungen des Skotus Schritt für 
Schritt, scheinen aber den zu Grunde liegenden pantheistischen Ge- 

seines Werkes nicht mElglich gewesen. Die Vorrede bagt geradezu: .Vcnernnt 
ad nos . . . . hominis s c r i p  t t ~ "  (col. 101 BI. und zudem war das Buch des 
Skotus in Lothringen wohl bekannt (Lib. de 3 epist. C. 40. Migne 121, 1054). 
Es ist allerdings möglich, daaa der Vei.fitsser den Auszug des Wenilo seiner 
Arbeit als Plan zu Grunde legte. 

Wm den -4uktor angeht, so schreibt der erste Herausgeber Mauguin. dem 
alle spateren hierin gefolgt sind, die Schrift dem Magister Florus von Lyon 
zu. Diese Annahme wurde von der Hist. littdr. der Benediktiner (V, 229) adop- 
tiert und blieb bis jetzt die herwcheiide (so auch Ebert, Allg. Qesch. d. lat. 
Literat. d. Mittlelalt. 11, 268), obwohl sie von Cellot (1. C. p. 140 sqq.) und an- 
deren älteren Gelehrten, die Mabillon (I)e re diplom. Suppl. C. 13 n. 1.5. Paris 1409. 
p. 64 sqq.) erwithnt, bestritten wurde. Auch R. de Buck (Boll. BA. SS. Oct. XIT. 
Bruxell. 1867. p. 691 F) iiusserte sich zweifelnd. Soviel ist gewiss, dass die 
Schrift anonym erschien; denn in den Handschriften (8. Mabillon 1. C.) beginnt 
sie mit den Worten: ;Venerunt ad non i. e. ad ecclesiam Lugdun. cuiusdaiii 
vaniloqui et garruli hominis scripta.' Wenn ein Mskr. von Korvei in der Ueber- 
schrift und in den Randbemerkungen den Florus als Verfasser mgib t ,  und 
selbst wenn diese Notizen bis in d a s  9. Jahdi. zurückreichen (Mabillon 1. c. 
p. 65), so folgt daraus im giinstipten Falle nichts weiter, als dass man da- 
mals in Korvei dieser Ansicht war. Ob inan aber dort mit Bestimmtheit den 
Verfaeser kannte, muss sehr bezweifelt werden, da dieser ungenannt bleiben 
wollte. Ebenso wenig entecheidend ist das Zeugnis des den Dingen fern- 
stehenden Matth. Westnionast. ad a. 8C3 fiir Florus. Bectchtenswert dagegen er- 
scheint der Umstand, dass nach Mabillon (1. c. p. 66) ein der Mitte des 9. Jahr- 
hunderts angehoriges Mskr. der hlbert'schen-Bibliothek, das BUS der Abtei 
L'Isle-Barbe bei L y o n  stammt. unser Rucli nicht nur ohne Anga'ie eines Ver- 
faesera enthält, sondern auch in Verbindung mit den übrigen in1 Namen der 
Lyoner Kirche herausgegebenen anonymen Schriften, die sicher nicht den1 
Florus angehören (8. unten Kap. 7 N. 11). Zieht man ferner noch in Hetracht, 
dass Cod. Vatic. Christinae reg. 240 40 saec. X ,  iiber dessen Herkunft leider 
nichts Näheres angegeben ist, die Streitschrift als Werk Hinkniam (!) bezeichnet 
(B. Diimder,  Die handschriftliche Ueberlieferung d. lat. Dichtungen U. 8. W., 
Neues Archiv. 4. Bd. 1879. S. 353 n. VIII), so wird man zugestehen müssen. 
dass die Frage sich auf Grund der bisher bekannten Handschriften nicht zu 
Gunsten des Magistern von Lyon entscheiden lasst. Ich habe aus inneren 
Gründen Bedenken gegen seine Auktoruchaft. Der theologische Standpunkt ist 
in wichtigen Dingen ein anderer als der in dem ziemlich gleichzeitig ~eschrie- 
benen ,sermo de praedestinatione' (Migne 119, 95-102), welcher unzweifelhaft 
aus der Feder d e ~  Florus geflossen ist. (fegen Skotus werden Seligkeit und 
Verdammung als "quaedam certissime (infolge der Prädestination) adimplendau 
(col. 110 B) bezeichnet, und wird von den Böeen gesagt, dass sie zn der Strafe 
gezwungen (compelii) würden (col. 119 A-C); der .sermoU dagegen erblickt in 
solchen Redewendungen gerade Prildestinatianismus und Leugnnng der Frei- 
heit. Dort wird der Einfluss deu Siindenfalles auf den Zuutand der Willens- 
freiheit ziemlich unklar dargelegt, und der vollständige Verlust derselben in 
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danken nicht zu irifolge dessen sie in den konsequenten 
Entwickelungen des Philosophen allenthalben Widersprüche finden, 
ihn hliufig missverstehen, und über seine .nebelhaften Schlussfolge- 
rungen' spotten. Ihre Polemik 'verfolgt iiberall dar Ziel, den Gegen- 
s ~ t z  aufzudecken, in welchem sich der Gegner zu der Lehre der Kirche 
befindet, was freilich nicht schwer fallen konnteB4). War diese Auf- 
gabe auch nicht schwierig, so zeugen doch besonders bei Prudentius 
manche Bemerkuugen von einem iiberra~chend grossen Scharfsinne 
lind tiefem Blicke. 

Die Schriften des Skotun und seiner Kritiker bilden niir eine 
Episode im Priidestinationsstreite, mit dem sie innerlich nicht zu- 
sammenhängen. Sie waren nur insoferne von Bedeutung, als sie bei 
den theologischen Widersachern Hinkmars die Erbitterung steigerten 
und die südlothringische Kirche veranllissten, in deii Kampf einzu- 
treten. Von dieser Seite äurserte sich der Diakon Florus, der els 
Vorsteher der Domschule von Lyon eine rege wissenschaftliche Thiitig- 
keit entfaltete85), in einer kurzen aber klaren Abhandlung über die 
schwebende Frage36). Er trat ftir eine doppelte Prndwtination ein 

Bezug auf daw Gute gelehrt (col. 114,cf. 1:31-l:I:J, 135-136), wilhrend hier 
sich der Verfasser sehr klar ausspricht und nur fiir eine Schwäcliung der 
Freiheit bezüglich der verdienhtlichen Werke eintritt (col. 100 C.); sind auch 
(ließe beiden Auffassungen sachlich identisch, eo tritt  doch in der Ausdrucks- 
weise ein grosser Uriterachied hervor. Sodann zeigt sich auch im Stil und in 
den technischen Aiisdriicken eine nicht geringe Abweichung. Wenn ferner der 
Verfasser in der Vorrede (col. 103 B) betont, er sei es seiner S t e l  l u n g  
~chuldig , dein Sk. zu antworten (necennariuiii omnino duximun , ut . . . . d e - 
b i t o nostri loci atque o r d  i n i s . . . responderemus) , und sich verletzt fühlt. 
weil tlie Verurteilung Gottachalka und die Motive dazu den übrigen Kirchen 
nicht nach alter Sitte offiziell iiiitgeteilt worden seien, - so scheint dies doch 
nicht auf einen D i a k o n  als Verfnsser hinzudeuten, auch wenn derselbe im 
Nauen der Lyoner Kirche schreibt. 

In Betreff der Abfassunpzeit bietet das Buch keine speziellen Anhalte- 
punkte dar; jedoch gestattet weder der Zweck einer solchen Streitschrift über- 
haupt noch der lebhafte Ton der Polemik insbesondere, sie allzu lange nach 
der Schrift dea Skotus anzusetzen. 

$3) So nieint der Lyoner Theologe, Sk. sei, nur um ein .4rgument gegen 
die doppelt,e Priidestination aufzutreiben, zu der Annahme einer Identitßt 
zwischen Prilestination und g6ttlicher Sul~stnnz gekommen (127 B-D). 

34) Daraus erklilrt sich das Siegeabewiisstsein der beiden Verfasser, d w  
V. Noorden S. P1 auffallend findet. 

35) Vgl. Hist. litter. V, 213 ~ q q .  
36) Sermo de praedestinatione (Migne 119, 9.5-10'2). Bei Migne 116, 

97 sqq., wo dasselbe Schriftchen nach Sirmondq Vorgang irrttlmlich unter 
den Werken des Amolo bereits abgedruckt war, lautet der Titel: Kesponsio 
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in dem Sinne, d m  Gott tleii Gerechten sowohl die Verdienste wie 
die Seligkeit vorherbestiiniiit hat, den Bösen aber nicht die Sünden, 
sondern nur die Strafe. Die Prädwtiiiatiori der Straft! beruht auf 
den' vorausgeseherieri Sunde11 der Gottlosen. Gott ist flir keinen die 
Umche des Verderbens, sonderu der Meiiscli selbst. 111 Bezug auf 
die Willensfreiheit anerkennt auch er, d w  sie durch den Siindenfall 
so verdorben und geschwächt ist, d w  sie ohne die heilende Kraft 
der Gnade keine verdienstlichen Handluiigen hervorbringe11 kann. Zum 
Schlusse arhRlt der uns iinbekaiirite, aber allein Arixcheiiie nach an 
der Kontroverse unbeteiligte Adressat die Mahnuiig, seine Ohreii vor 
der Zunge jenes hochiniitigeri iiiitl hartnäckigen Menschen (Gott- 
schalk) zu verschliesseii, der sich voii der Kirche getrennt hat. 

Voii Gottschalk selbst veranltusst unterzog aiich der Erzbischof 
Aniolo von Lyon seine Lehre einer l'rüfunga1). Obwohl er laiige 
im Zweifel gewesen, schreibt er deiii Mönche, ob er einen1 kirchlich 
Verurteilten antworte11 und über eine Snche, die bereih voll einer 
Synode entschieden sei, sich riochinds :russprecheii solle, so habe 

nd interrogationeni cuiuudnni tle priescientin vel 111-aedestinütionia tlivin;~ et 
ile libero trrbitrio. Schon bnld nach seine111 Krnchcinen waren ährr einzelnci 
Stellen verschiedene Leharten iiii Liiiltyitii. die aber sachlich von w ~ n i g  Helnng 
~ i n d .  L)ngi+gen kehrt bei Migne 119, 'J8 H der Fehler der Maiiguin'schen Aun- 
g ~ b e  wieder : .praescivit et p r a  e d e s t. i n ;L V i t iiinlou trtque impion futuros ek.'. 
WHH ZU eniendiereii ist in: .prnewcivit et pr;r e V icl i t etc.'. wie uich aus tleiti 
Lehnnhalte der ganzen ALh;rndlung und namentlich aus dem iinmit,tell~ar vor- 
hergehenden Satze ergibt. Bei M i p e  116, !I8 C lind Hinkiiinr (olqb. I inil.) 
findet   ich dna Richtige. 

lieber die Zeit der Abfiruuiing lässt uirli nichh (ienauen eriiiittcln. Ilink- 
mar (1. C.) erhelt den aerino erst ini.Aiiguut 85.5; (in indes jede Hexiehiing 
aiif die Artikel von Qiiieray (H:):!) in dciiiselheri khlt,, tZllt er wohl vor diene. 
,\iahillon (Anmal. 111, 25) weist ihn deiii J. 853, die Hist. littcir. V. 227 sqq. 
der Zeit bald nach deiii Mainzer Koncilc (848) zu, wlls jedenfalls zu Srüli ist. 

37) Ep. nd (iothesc. ( M i ~ n e  116. 84-96), nicht lange vor Aiiiolos Tode 
(31. Miirz 852, vgl. Hist. litt&. V, 105) geschrieben, da die Verurk i lun~  Gott- 
uchnlks a l ~  bereit* ,tot aiinis' vergangen dergestellt wird (wl. 95 H). Sirnionil 
U. n. schrciberi irucli eine nnonynic Abh~ndlung über ilic ritrcitigeii Friqcn 
(Migne 116, 101--106), von welcher tler Anbng fehlt, untl eiiie Sininiliing 
hiernuf I)czup;lirher Väterstellen (ilb. 105-1401 deui Aniolo zu. Maiiguin (1. C .  

11: 1 p. 169) hHlt erstere fiir d u  Yiugnicnt eines Briefes an Hinkninr. der 
gleichzeitig iiiit jenem an Ciottt~clialk abgewandt worden wäre. Bei tleiu Mangel 
einer iiuaueren Bezeugung und polemischer Beziehungen des Inhaltes kouuit 
man iiber iingegriindetr Venuutungeii in RetreK des Verfassers nicht hinnun. 
Dw. heide Schriften vorzuguweise die pnstornle Seite iin Auge haben, sind sie 
für die Entwickelung des Streiteu voii keiner Bedeutung und zeigen nur, welche 
Aufmerksaiiikeit derselbe erregt hatte, und wie gefdhrlich er den1 religi6een 
Leben zu werden drohte. 
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doch die Liebe zu ihm und seiii dringendes Ersuchen die Bedenken 
ritterwogen. Aiuolo findet in den Schriften Qottschalks, die dieser 
selbst ihn1 übersandt hatte, folgende sechs gegen den (I?leiiben ver- 
s h e n d e  Behauptungen aiifgestellt : 1) Kein diirch da% Blut Christi 
Erlöster kaiin zu Grunde gehen. 2) Jene, die tmtz des Empfanges 
der Sakrnmente verdammt werden, sind nicht durch Christus erlöst 
und haben ~ o m i t  die Sakramente ohne dauernde Wirkiing iind ver- 
gebens empfangen. 3) Die Gläubigen, welche verloren gehen, haben 
niemals der Kirche angehört. 4) Von deii zuni Untergange Präde- 
stinierten kann niemals einer gerettet werden. 5 )  Die B k n  sind 
ebenso unabänderlich für die Verdammung vorherbe&immt als Gott 
unveränderlich ist. 6) Gott lind die Heiligen werden sich des Unter- 
ganges der Gottlosen freuen '3. Auserdem, bemerkt der Erzbischof, 
niissfalle ihm sehr, dass Gottschalk Priester und Bischöfe verachte 
und rticksichtrjlw schrniihe, seine Gegner Häretiker und Hrabaniker 
nenne, und davv er l~ochnititig von niemanden Aufkläriiiigeii annehme. 
Mit liebevollen väterlichen Eriiiehnungen tm den Unglücklichen schliesst 
das Schreiben, das dem Reimer Erzbischofe zur weiteren Besorgung 
ziigeschickt wurde. 

Diese enhchiedene Stelliingrinhiiie des angesehenen Metropoliteu 
gegen G o k h a l k  iuag wohl die beiden Verbtindeteii, Hinkmar und 
Parduliis, bewogen haben, eine noch engere Ftihlung niit der Lyoner 
Kirche zu sucheil und dadiirch ihre eigene Stelliing zu stiirken. Sie 
schickten jeder ein Schreiben nn Amolo, worin sie ihre Ansichten 
tiber Vorauswissen und Vorherbatimnien darlegten und iiin ein Gut- 
achteil hierüber baten. Hiiikninr erstattete zugleich Bericht tiber die 
Verurteilung und Irrlehren dw Gefangenen von Haiitvillers"), wahr- 
wheinlich veranlwt diirch die mi~billigenden Aeusqerungen, welche 
in der gegen Skotiis gerichteteil Lyoner Schrift iiber die Synode von 
Quierzy und ihre geheimgehaltenen Akten laut gewo~deii waren. 
Beigefügt war auch der Brief Hrabaiis an Noting. Die Antwort 
auf diese drei Briefe übernahin nn Stelle Amolos, der wahrscheinlich 
durch seinen baldigeii Tod daran gehindert wurde, eiii anderer, unter 
dessen Feder sie sich statt zii einer Ziistiiiiiiiiiiig, wie iiifiii in Keims 
erwartet hatte, zu einer sehr freimütigen und scharfen Kritik ge- 
staltete40). Dem Verfiuzver dieser Schrift liöwt die l'ersoii des Keimser 

- -  

88) Wie diese Snt,ze zu verstehen sind iincl oh sie dic wirkliclie Lchre 
Oottachelks enthalten, U. unten Anhang 11. 

39) Plod. 3, 21 p. 514 (R. H. n. 57). 
40) Libelluu de 3 quibusdani epiatolis venerabilium eyiewporum, quid 

de ewuiii sensu et iiesertionibua iuxh cutholicae veribtia reguleni sentienduiii 
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Erzbischofs offenbar wenig Achtung und Vertrauen eiii , wie er 
schon gleich in der Einleitung verrat, wo er dessen Mitteilung, 
Glottschalk habe rohen und heidnischen Völkern über die Prädestination 
gepredigt, kiirzweg als unglaiiblich lind unsinnig bezeichnet. 
Bevor sich der Kritiker aiif eine [!ntersiichiirig der Lehre des Mönclies, 
wie sie Hiiikmar darstellte, einliiust, fasst er die anerkannten Gruiid- 
Gtze der kirchlichen Theologie iiber Präscienz lind Priidestintttion in 
folgenden 7 Fundamentalsiitzen zusanimen : 1) Das Vorherwissen und 
Vorherbestimmen Gottes ist ewig .und iinveriinderlich. 2) A 11 e r; 
ohne Susnahme ist seinem Vorauswissen lind seiner Leitung unter- 
worfen. 3) I n  d eil. Wer  ken G o t t e s  ist alles vorhergewusst und vor- 
herbestimmt. 4) Das Gute wird von Gott und den Menschen geiiieiii- 
Sam gewirkt, das Böse von den letxteren allein, weshalb es bloss vor- 
hergewusst, aber nicht auch vorausbestinimt ist. 5) Die Präd~tinat ion 
nötigt keinen, Böses zu thun, weil sie auf dem von Gott vorher- 
gesehenen Beharren in der Sünde beruht,. 6) Alle Stellen der 111. I 

Schrift, welche über Prkcienz und Prädestiiiation handeln, sind iii Be- 
tracht zu ziehen, auch wenn nicht gerade jene Ausdrticke darin vor- 
kommen. 7) Kein zum Leben Prädestinierter kann verloren gehen, 
kein ziir Verdamninis Prädestinierter gerettet werdent1). Ctestützt 
auf' diwe Principien und im Einklange mit der unzweifelhnfkn Lehre 
der Väter halte er fest an einer Vorherbestimniiing ziim ewigen Tode, 
dem keiner der hiezii Pfidestinierten entrinnen könne. Der Verfac;ser 
findet es höchst tadelnswert, dass die Doktrin de.* hl. Augustiniis 
in diesem Piinkte ohne Scheii hintangestellt und dessen Auktoritiit 
verachtet werde. Man berufe sich darauf, dass der 111. Lehrer später 

~ i t  (Migne 121, 9x5-1068). I)IL der Verfitxwer die Kapitel von Qiiieray noch 
nicht kennt, iiiusu er vor cleiii Friihjülire 853 geschrieben haben. C;ewöhnlicli 
legt man die-Schrif? dem trhzbiwchofe Heiiiigius von Lyon bei; dass dien aber 
unbegründet ist, sie vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach dem Bischof ICho 
von Qrenoble angehört, wird unten Kap. 7 R. 11 gezeigt werden. Die Schrift 
,Absolutio cuiusdtim qumstionis de generali per Adam damnatione omnium et  
speciali per Christum ex eadem ereptione electomm' (Migne 121. 1067-1084), 
die ebenfalls aus den Kreisen der Lyoner Kirche zu stammen scheint, wird von 
Mauguin (1. C. TI, 1 p. 259) und den Aiingaben auch alx Werk des Remigius 
bezeichnet, aber ohne geniigenden Cimnd. Kmterer verniutet, dass eie bald 
nach dem lib. de :! epist. geschrieben wurde. Zweifellos ward sie durch den 
Prädestinationwtreit veranlasst, jedoch ist sie ohne ausgesprochene polemische 
Tendenz und bietet inhaltlich nichts Neues. 

41) Cap. 2-5. Hinkmar (De praedest. C .  31. Opp. I. 232) beurteilt diese 
Sätze mit ungerechtfertigter HUrte: er meint, sie seien .nicht C;laubenaregeln, 
sondern den Einßiltigen gelegte Ftrllstricke des Cnglaubena.' 
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selbst manche seiner Meiuiingen geändert habe, als ob man deshalb 
berechtigt sei, willkürlich eine Lehre desselben zu verwerfen. Wenn 
einige an der zweifachen Prädestination Aergernis nähmen in der 
Meinung, es werde diirch dieselbe ein Zwang zum Sündigen aufer- 
legt, so sei dies eben nur ein Irrtum, über den Aufklkrung dringend 
notwendig seP8). 

Ueber die andern Fragen urteilt unsere Schrift i-iemlich iinbe- 
fangen und verständig. Ob Gott niir diejenigen selig machen wolle, 
welche wirklich selig werden, oder alle ausnahmslos, indem er allen 
seine Gnade anbiete, darüber könne man verschiedener Meinung sein; 
keine von beiden Auffavsungen könne als entschieden falsch oder 
glaubenswidrig bezeichnet werden. Doch sei die zweite Ansicht ge- 
fährlich, da sie an den Pelagianismus anstreife. Es könne nämlich 
scheinen, als ob nach dieser Theorie Gott die Initiative des mensch- 
lichen Willens beim Rechtfertigungswerke abwarte, und der Anfang 
desselben vom freien Willen ausgehe, wns doch von dem Koncil von 
Orange verworfen worden seits). Ebenso wird in Betreff der Aue- 
dehnung der erlösenden Kraft des Kreuzestodes vom Verfasser aner- 
kannt, dass keine der entgegenstehenden Ansichten ohne weiteres 
verdammt werden diii-fe. Dagegen erklärt er es filr unmöglich, dass 
der Herr auch fiir jene Gottlosen gestorben sei, welche vor seiner 
Ankimft lebten und zwar ohne auf ihn zu hoffen lind twi seine 
künftige Erlösiing zu glauben44). Zur Frage nach der Willenefrei- 
heit im gefallenen Menschen erklärt unser Theologe es zunächst für 
unglaublich, d a s  Gotkhalk die Behauptung aufgwtellt habe, n i e - 
m a n  d könne den freien Willen zur Vollbringung dw Guten (sondern 
nur zum Bösen) gebrauchen; jener sei doch unter Gläiibigen erzogen 
und in den Schriften der Kirchenwärter nicht wenig bewandert. In 
dem erwähnten Satze liege die iiiigeheuerliche Behauptung, von der 
niemals weder bei Katholiken noch bei Häretikern etwas gehört 
worden sei, dass die Gnade allein, ohne Mithilfe des Willens, das 
Gute wirke. Wenn jedoch der Beisatz gemacht werde ,ohne die 
Gnade', öo sei jener Satz durchaus katholisch. Durch den Silnden- 
fall .sei nämlich die Freiheit nicht nach ihrer natürlichen Seite ver- 
loren, nicht ihre Wurzel, mit der sie in der verntinftigen Natur des 
Menschen ruht, zerstijrt worden, sondern nur ihre ilbernattirliche, von 
Gott gegebene Fähigkeit, sich zu dem .verum, aeternum et heatificum 

42) Cap. 8-10. 
43) Cap. 11-13. 
44) Cap. 14-20. 
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bonum' zu erhebenq5). Natürlich gute Werke könne auch der Ge- 
falleiie vollbringen. Allerdingt< sei die wahrt! und vollkonimeiie Wil- 
lensfreiheit erst durch Chiistiis wieder gewonnen worden uiid werde 
im einzelnen Memclieii durch die 111. Taufe wieder hergeqkllt4". 

Nach dieser Besprechung der Uottrchülk zugeschriebeneil Lehrrii 
weiidet sich der Verfasser zur Kritik des gegen deiiselben beobwli- 
teteii Verfahren?;. Der Angeklagte, fiihrt er aus, hiitte riiclit vor 
der Verurteilung gegeisselt werdeii dirfeil : wenn er die Bischöfe 
geschmäht, so wäre die Strafe hiefür beser von aiidereii :tls von 
diesen selbst verhingt worden. Da seine Ansichteu iii Betreff der 
Prädestination sicher orthodox gewesen, bezüglich der beiden aiidern 
Fragen mindestens Dulduiig verdieiiteii, iinri nur seine angebliche 
Auffassung der Willensfreiheit aiif Trrtuni beruht habe, so wiire statt 
Verurteiliuig Milde uud Belehrung dar Richtige geweseii. Möge er 
aucli für sein iiiikluges Predigen und uiierluubtes Umherziehen Strafr 
verdient haben, so lasse sich doch die harte jahrelange Haft nicht 
rechtfertigen '). 

Wie der Lyoner Theologe die Theorie Hinkmars und seiner 
Gesinniingsgeiiomeii beurteiltq8). lässt sich nach dem Obigen schon 
voriliissehen. Rücksichtlich der Erlöuiing uiid des göttlichen Heils- 
willens huldigt er zwar nicht der von ihnen vertretenen Ansicht, er- 
keniit derselben aber eine gewisse Berechtigung zu. Die Leugnung 
einer Prädestination zur Strafe dagegen scheiut ihiii ein offenbarer 
Widenipruch gegeii die patristische Tradition iiiid ein Irrtum ini 
Glauben zii sein. Weiiii Gott, fragt er, die Keprobierten in der ,,massa 
daninationis' beliisut, ist dies daiiii nicht auf cinen BEWC~IUS des g6tt- 
lichen Willens zurückzuftihrei~ ? lind weiiii diese .niaisa damnatau 
nicht blorrs vorhergewiimt war, sondern diirch ein Urteil Gottes ent- 
stand, was ist damit andem als eine Präd~tination zur Strafe aiw- 
gesprochen? Allerdings darf man in dieser keine Nötigung zur Siinde 
erblicken. Die Suktoritätsbeweise, iiiit denen inan auf beiden Seiteii 
in verschweiideri~cher FUlle prunkte, werden bei dieser Gelegenheit 
einer gewissenhaften und gelehrten Prtifiing iintemogen , wobei sich 
in einer niiisterhafi geführten Untersuchung die Unechtheit des Hy- 
pmiiestikoii heraiisytelltqS). In aiiderii Punkten thiit aber der Kritiker 

45) Col. 10'24 C. 
46) Col. 10'26 A. 
47) Cap. 24-25. 
48) Cap. 26-38. 
49) Schon Prudentius, Contra Scotuni, c:14 hatte den gleichen Nwli- 

weis gebruclit. 



Hin kniar Uiirecht. 80 bestreitet er mit vielem Eifer die sachlich 
mit seiner eigenen Anschtriiiing iihereiiistimnieiide Behaiiptuiig des- 
selben, die Freiheit des Willens, Gutes xii vollhriiigeii, sei durch den 
Fall Adams nicht voilstindig ertötet (emortuum), sondern nur ver- 
dorben (vitiatiim) worden. Nicht minder geht er fehl, wenn er dem 
Erzbischofe die Ansicht zuschreibt, das Gute sei t e i 1 s unser und 
t e i 1 v Gottes Werk, und dem gegenüber betont, es gehe g a n z vom 
Menschen und g a n z von Gott aus. 

Nach einer tadelnden Bemerkung tiber Hinkmar und Pardulus, 
weil sie den Amalanus und den .Phantastenu Skotus, deren beider 
Rechtglaubigkeit verdächtig sei, zu Rate gezogen, folgt im letzten 
Teile5") der Schrift eine Polemik gegen Hraban. Neue Gedanken 
enthiilt diese nicht, wohl aber ist das allgemeine Urteil tiber den 
Brief an Noting erwähnenswert. Derselbe verfelile, meint der Kri- 
tiker, vollständig sein Ziel, indem er eine Vorherhe63timmung ziir 
Siinde bekämpfe; eine solche habe in neuerer Zeit niemand behauptet, 
es sei nur eine aus der Lehre von einer zweifachen Prädestination 
nnberechtigt gezogene Folgerung. 

So mächtig auch die literarische Bewegung in dem Zeitraume 
weniger Jahre angeschwollen war, und so gross auch an dem Mast- 
stabe damaliger Bildung gemessen der Aufwand von (ielehrsamkeit 
war, der dabei zu Tage trat,  das Ergebnis war doch ein sehr be- 
scheidenes. Man drang nicht tiber eine b1os.e iind meist wörtliche 
Wiederholung nugustinischer Ideen hinaus, und selbst diese blieb 
eine einseitige und trug den Schwierigkeiten, welche die gegnerische 
Auffassung in ihnen b n d  , keine bchnung.  Den weitesten Blick 
hekundete der Lyoner Theologe, der wenigstens in einigen Punkten 
anerkannte, d a s  beide Ansichten sich verteidigen liessen. Allein, 
dass der Gegensatz niehr irn Ausdrucke als in der Sache lag5'), ist 
auch ihm nicht zum klaren Bewiwtsein gekommen, geschweige denn 
dass er das erlösende und versöhnende Wort gefunden hätte. War 
die tiefe Kluft, durch welche sich beide Parteien getrennt gluubteri, 
auch nur eine scheinbare, so handelte es sich doch nicht um einen 
bloasen Wortstreit. $3 standen sich zwei theologische Ilichtungeii 
gegentiber, von denen sich jede innerhalb der Schranke11 des Dogma 
hielt, aber von entgegengesetzten (icsichtspunkten ausging. Hinkiiiar 
und seine Freunde wurden durchweg voii l)raktisch-sittlichen Inte- 
resseii beherrscht und betonte11 die Freiheit uiid die jedem gegebene 

5Oj Cap. 41-47. 
51) 8. Petevius, De incarn. I.  13. C. 10-14. 
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Möglichkeit, sein Heil zu wirken; die andern stellten sich auf den 
spekulativen Standpiinkt und hoben die absolute Oberherrlichkeit 
(30th hervor. Durch die tiber das Ziel hinausgehenden VorwUrfe 
des Semipelagittnismus und Priidestinutianismus, die hintiber- lind 
hertiberschallten, wiirde die Verstiindiping nur erschwert. Der wahre 
Sinn des Mysteriums der Vorherbestimmnng lind Erlösung, des Ein- 
klanges von Gnade und Freiheit, in welchem die divergierenden Aiif- 1 
fasungeri zusammenliefen, Itlieb beideii Parteien verborgen. 

Die literarische Hochflut verlief sich zwar, aber die Schranken 
jener-ruhigen Besonnenlieit, die tiber die Rechtglüubigkeit des Gegners 
nicht leichtfertig den Stab bricht, wnren ei nmal durchbrochen. Der 
Streit verschürfte sich, die Qegensiitze, welche bisher iii den Rtreit- 
schriften zuni Aiisdrucke gekoiiinien waren, spitzten sich zu koncili- 
arischen Entscheidiingen zii lind gcfihrdeteii die Einheit der fran- 
zösischen Kirche. L)er Erzbischof von b i m s ,  der sich bis jetzt ini 
Hintergrunde gehalten hatte, trat nunmehr mit daiii ganzen Gewichte 
seiner eiiergischen Persönlichkeit in den Kairipf ein. 

7. Kapitel. 

Der Streit über die Prildestination. Der synodale Kampf 
und der Ausgang. 

Die westfränkischen Bischöfe hielten in1 April 853 zu Co' L IS..OIIS 

jene grosse Synode, welche in der innern Geschichte des Westreichw 
den Anfang einer wichtigen Wendung bezeichnet. Kar1 d. K.,  der 
persönlich zugegeii war und den lebhafteste11 Anteil an den Verhand- 
lungen nahm, inaugurierte hier seine auf engstes Zusammenwirken 
init der Kirche gerichtete Politik. Da er ftir seine Regierung eine 
feste Stiitze an der Geistlichkeit suchte, gebot ihm sein eigenes In- 
teresse, den durch die Priidestinationsfrage hervorgerufenen Zwiwpalt 
zu beseitigen. Aus demselben Grunde rnus4.e er hohen Wert darauf 
legen, dass der Einfluss und das Ansehen Hinkman, in welchem er 
den geborene11 Führer des Episkopates und den berufenen Vermittler 
zwischen Königtuin und Kirche erblickte, nicht &schüttert wurde. 
Er  teilte vollkommen dessen Ansicht in dem schwebenden Streite, 
vielleicht auch aus denselben praktisch-religiösen Hticksichten , und 
drang auf eine synodale Entscheidung zu Gunsten der einfachen Pr%- 
destination. Ob die Sache zu Soissons angeregt wiirde, wiwen wir 
nicht; keinesfalls aber wiire von einer Versammlung, in welcher 
hliiiiner der verschiedrnsteii thw)logischeii Riclituiigeii siisieri, ein ei~i- 
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stimmiger Beschluss in jenem Sinne zu erwarten gewesen. Man 
musste daher die Sache im engern Kreise verhandeln. Nach Be- 
endigung des Koncils begab sich der König mit Hinkmar und einigen 
andem Bischöfen und Aebten nach der unweit an der Oise gelegenen 
Pfalz Qiiierzy, wo Gottschalk vor 4 Jahren sein TTrteil vernommen 
hatte, und hier wurden 4 Kapitel über die streitigen Punkte aiifge- 
setzt und von den Mitgliedern dieser Synode unterzeiclinet I ) .  

Man verfuhr niit solcher Eile, dass Hinkniar nicht einmal Zeit 
fand, die Schriften Prospers herbei zii schaffen, aus dessen Worten 
er die Artikel zu coinpilieren gedachtee). Nach seinen Aeusserungen 
war es der König, der niit aller Macht zu einer schleunigen auktori- 
tativen Entscheidung trieb 3).  Doch war aiich dem Erzbischofe eine 
solche nicht unwillkommen, da die zahlreichen Angriffe der jüngsten 
Zeit eine Antwort erheischten4). Dass diese aber in Form eines 
Synodalschlu~ses erfolgte, der von wenigen Prälaten und unter Lei- 
tung desjenigen ausging, der selbst Partei war ,  hat sich in der 
Folge nicht als gliicklicher Gedanke herausgestellt. 

Das 1. Kapitel 5, formuliert den Satz, dass es nur e i n e  Prä- 
destination gibt,  in einer Weise, welche Missverständnissen Raiiiii 

gibt lind der Thätigkeit Gottes bei der Vorherbestimmung nicht 
vollkoninien gerecht wird. Die Ursiinde erscheint als die einzige 
adäquate IJrsache, weshalb das gnnxe Geschlecht zu einer ,mas.qn 
perditionis' wurde ; eines Urteiles von Seiten Gottm, worauf die Gegner 
gerade ihre Ansicht sttitzten, wird dabei nicht gedacht. Noch be- - 

denklicher ist der unmittelbar folgende Satz, wenn man ihn seinem 
strengen Wortlaute nncli auffawt. E r  liisst die Auserwiihlung d. 11. 
die Präd~stiiiation zur O n n d e , oder wenigstens die Vorherbestim- 

1 )  Priid., Annsl. a. 85:3 (SS. 1, 447). 
2) Hinciii., De praedest. cc. 30. 33.5 (opp. 1, 230. :103).' 
:J) Ib. 
4) Hincm., ep. itd Karol. (Migne 125, 5R D). 
5 )  Die 4 Kap. hei Manni XIV, 920 iind bei Hincm., De praed. Prsef. 

! o ~ p .  I init.) init einer gniiz unbedeiitenden Abweichung im letzten Kap. - 
1. Kap.: DPUR omnipotens Iioiiiineni nine peccnto rcctuiii ciiui libero arbitrio 
condidit et in pamdiao posnit. quein in ~snct i ta te  iustitiae permanere voluit,. 
Homo libero arbitrio male iitens peccavit et cecidit et factuu est rnmtsra per- 
ditionis totius humani generis. Deiis nutem boniis et iu~ tua  elegit ex eadeiii 
masna perditionis secundum praeucientiam suant, qiios Per gratiain pmdest i -  
navit ad vitain, et vitam illis prsndrntinavit aeternain. Ceteroa autern. quos 
iuwtitiae iudicio in ili%Wlii perditioni~ reliquit, peritiiros prae~civi t~ sed non ut 
perirent, praedestinnvit,, paenam irutein illis, quia iustus est, praedestinavit 
aeternuin. Ac per hoc unaiii Dei yinedestinationem tantum niodo dicimus, quw 
aut ad donuiii pertinet gratiiie aut iid retributioneni iiicltitii~e. VgI. uiitcn. 
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miing in1 allgeiiieiiieri und nach ihrem ganzen Umfange, insofern 
sie sich iiänilicli auf Glorie U 11 (1 G n a d  e erstreckt, auf Grund der 
vorher erkitiinteii Verdienste (,Deus . . . i 11 s t U s elegit - secundum 
praescientiam') erfolgen. Die absolute Unverdienbarkeit der Gnade 
wäre hiernit geleugnet, wie auch ein zeitgenössischer Kritiker her- 
vorhebt 6). 

Bezüglich des Einflusses, den Sündenfall und Erlösung auf den 
Zustand des freien Willens übten, spricht sich das 2. Kapitel 3 in der 
berkömrnlichen Weise aus. Tm 3. Kapitele) aber bekennt Hinkmar 
unumwunden, dass Gott das Heil aller Menschen ohne jede Ausnahme 
will, und entscheidet sich folgerichtig im letzten Kapitel für die 
volle Universalitat der Erlösung. 

Es war zu erwarten, dass man in der Lyoner Kirche diese 
Definitionen nicht schweigend hinnehmen werde, ziimal von anderer 
Seite geradezu die Aufforderung an sie erging, einen raotivierteii 
Protest dagegen zu erheben 1°). Zunächst traten die dortigen Theo- 
logen mit einem umfangreichen Gutachten ") hervor, das die Be- 
scbliisse von Quierzy Punkt ffir Punkt einer äusserst schneidigen 
Kritik unterzieht. Der in1 Namen seiner Freunde schreibende ano- 
nyme Verfasser, der über eine groase Begabung und ein bedeutendes 

(i) De knenda  scripturee veritste (Migne 121, 1085 sqq.) C. 4. 
7) Kap. 'L: Lihertatem nrbitrii in prinio hoiiiine l~erdidiiiius, qiiniii per 

Chrintuin dominuin iio.struni recepiiiius; e t  habeuius. liberum arbitriiiiii ntl 
bonuin pni.event,um e t  adiiitum g n ~ t i a ,  e t  habeiiiu~ libariim arhitriuni ; ~ 1  innluiii 
clescrtuiii gratiil. Liberiim aiiteni habemuri ~~rl)i t~riuni,  quiu p t i i i  1ilwrii.tiiiii 
c t  gratia de corru:)to uanatiim. Vgl. unten. 

Y) Kap. 3:  Lleiis omnipotenu omnes homineu siiie exceptione yult ualvou 
fieri, licet non omnes ~alventur .  Quod a i ibm quidani salvimtur, aülviintin clst, 
donum; quod autem quidani pereunt, pereuntium est meritum. 

9) Kap. 4:  Ohrist,uß Jeaus Dominus noster, sicut nullus homo eat, Suit. 
vel erit, cuius i i a t u n ~  in illo sdsumpta non Srierit, i t i ~  nullue est, fuit vi.1 eri t  
Iiomo, pro quo 1)iI.RXiIR non fuerit, licet non oiiines pnssionis eiuu mgsterin re- 
dimuiitur. Qoin vero omnes piinnioniu eilin iny~ter io  non redimuntur, non 
sl>icsit ad rnarnitudinem e t  prt~ti i  ropiositateiii, ~ e d  MI infideliuin e t  u1 non 
credentiiiiii eii fide, quae per dilectionein operatrir. respicit p a r t ~ m ,  quia po- 
culiini huiiiannc. snlut i~ ,  qiiod ü~nfectiiui est infiri~iit~ate non tri^ e t  virtute divinn, 
h ~ i 1 1 ~ t  qliideni in Re, iit oniiiit)~is prouit? eecl iri rinn I~i t~i tnr .  non mrtlrt,iir. Vgl. 
unten. 

10) Migne 121, 1085 C. 
11) 1)e teiiendn ininiobiliter ~ c r i p t ~ i n ~ ~  veritiite (Migne 121, 1083 -1 124'1. 

In der Mitte irlt eine t~edeute~idr  Iiicke, einen Teil der Krit.ik den 2. lind :I. 
Kap. von Qiiirny betreffend. Die AbLunuii~ der Schrift fallt zwischen die 
Synoden von Qiiieizy (Frühling K):!) und Vslence (Jan. H:>!)), vgl. Hincm., ep. 
ad Karol. (Migirc. 125, 53  C.) Als t'rodukt der geiueinsamen Beratung mehrerer 
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theologisches Wimeii gebietet, liew sich leider zu sehr voii seiner 
erbitterten Stimmung leiten 18). Seiri Scharfsinn artet nicht selten in 

Theologen (col. 1086 C : adiuncto nobix fratrum nostrorum, Deo donant,e, bene 
studentium e t  recte inteiligentium collegio, pia e t  fideli attentione qingulii 
ciini pertractassenius etc.) t r a t  sie anonym (Hinein., e p  ad Karol. 1. C. 55 A) 
an die Oeffentlichkeit. Ueber die Person den Verfmuern gehen die Ansichten 
iru~einander. Nach der vorherrschenden Meinung älterer und neuerer Historiker. 
die aich aber zur Begriindiing nur aiif einige iingeniigende Bemerkungen 1)e- 
schriinken (U. Raqnage I. C. 1). 77O), wilre en Reniigiiis von Lyon. f'ellot I. C*.  

1). 204 sqq. (ib. p. 282 driickt er sich jedoch wieder schwankend aus), Montagne 
(Tractatus de gratia, pars histor., disu. V. C. 8;  ap. Migne, Theologiae CUM~IR 

completus. tom. X, col. 192 aq.), Weizsgcker (Jahrbb. f. deutsche Theologie 
le59. S. 572) U. a. schreiben die Abhandlung dem nachmaligeli Bischofe Ebo 
von Grenoble zu, wahrend du Mesnil (Doctrina e t  disciplina ecclesiae. Coloii. 
1730. 111, 740) und R. de Buck (Acta Sanct. Oct. XII, 6!)2 hq.) sich wenigxten, 
gegen die Auktorucliaft des Reniigiiin erkliiren. Arn ausfiihrlichsten I b s t  uicli 
de Hurk auf die Frage ein, wobei ihm : h e r  arge Vcmehen iintcigelaufeii sind. 
Ich nchliesse iiiich der 2. Ansicht an. D;L aber tlie (Winde, welche bisher fiir 
dieselbe beigebmcht wurden, keineuwegs befriedigfan, ist hier eine genauere Be- 
weisführung notwendig. 

Hinkmsr wirft dem Verfasser Hochniut, Rlirgeiz und Aniii;wsung vor: 
derselbe habe mit seiner Schriftstellerei bezweckt, .ut de pusillo crescens iiiaior 
fieret de minoreu (De praedeat. C. 22 p. 13.2). Diesen k:i.nn gewiss nicht auf 
den Erzbischof von Lyon zielen, wohl aber auf den rheriialigen Münch von 
St. Renii (vpll. Hincm., ep. ad Karol. I. C. p. 52),  der nach Waitz (Anmerkung 
zu Flod. 3,2l p. 518) C. 855 (besser Ende 854, weil zu Valerice im Jan. 855 
bereits als Bischof anwesend), iilso bald nncli A1)fwsiing jener Schrift, Bischof 
von (irenoble wurde. Ebo zeigte grosses Interesse fiir den Streit. und geliörte 
zii den Gegneni deu Reimser Erzbischof's: iiiin seiner Biichernamnilung staiiiiii- 
t,en I Kxemplare des .uermo Florin, die Hinkmar besana, und diener wirft ihn1 
nicht undeutlich tendenziöse Fiilschung denselben vor (De prnedeat. Praef.: 
Migne 125, 56). Ebo hatte ferner allen Gnind, Hinkinar feind zu sein: cleiin 
;LI; Neffe des gestürzten Erzbiachof~ Eho von Reims, dein Hinkmi~r durch seine 
E:rhebiing die Hotfnung auf Restitution nljgeschnitten hatte, witr er Abt voii 
St. Reiiii in Reims grwenen lind hiitte ziigleich riiit u~ineui  Olieiiii ncirlit*n 
iiiiinsrn (U. unten N. 2.5). ,411s diruriii C+riintle utiind E1)o aucli in nirlien HP- 
zichungen 711 Kiriser Lothiir (3. Hinciii., P]). ntl Kiirol. 1. (.. A ), (Irr qicli friiliclr 
zu Uunntcn des Ohriiiin 1ehh;rft bcniiiht iin(l Hinkiiiilr jicftip; 1)~kiiiiipft hi~tt.c>. 
(icnrtle jetzt war Lothar mit Hinkiiiar wirder verfeindet iintl htrtte Iwi dein 
theologiuchen Streite seine Hand gegen diesen iiu Spiel, iinil geritde jet,at traten 
aiich die intimen Beziehungen Ebos zuin Ki~iser wicilrr hervor. Im Auftrage 
L o t h m  hiindigte Ebo Kar1 d. K. eine siif den Ptrtait heziigliclir Al~lir~ndlung tain 
(Hincm., rp. s d  Kttrol. 1. C.) ,  und iLuw der Ilil)liotliek Lot.li;irs rinl~fing Hinkinirr 
p r d e  die Schrift I)e teiiendir etc. (ib. :IT, A ) .  Iii~wt niiiii i~ l l e  diene Moiiiontt. 
zuwaniiiic.ri, so gewinnt die Auktorn~hirft F;l)os niclit geringe Wi~lirwclit~inliclikt~it : 
nie l i i s t  sich indes noch hestiinn~t,er na<:hwt?isen. 

Wie wir unten N. 24 zeigen werden, ist sicliei nicht Reiiiigiu.i, sondern 
Ebo der Concipient der Kanonen von Valence. Diese aber iiiiissrn aus derselben 
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Wortklitiiberei aus, untl die Deutung, die er den Artikeln von Qiiierzy 
iiiitiiriter gibt, zeugt mehr von seinen] tiefen Mimtraue11 gegen Hink- 

. .- -- 

Feder geflos~en sein wie unsere Sclirift,, wie aiis folgenden Indicien Iiervorgelit. 
Der tlicologische Standpunkt ist hier wir dort vollständig der gleiclic.? wir* bei 
der Na.tur tler behandelten Fragrn, die zahllost. Niiitiie~rn zuliirseii. iind in iieiirn 
1)islier noch keine zwei 'l'li~*ologen vollkoriiinen ii1)cr~ingest~iiiinit hatten, nie11 
kaum :mderx als durch die Idrntit,iit tler Verf;inuc!r erkliiren lässt. wir itiicli 
Hefele (IV, 1!1:3j U. i ~ .  itnrrkennen. Naiiieiit.Iicli liegt, die p tnz  eigentiiitilicl~r~ 
?\iiff;tsaung der Kapitel von Qniemy, welclicl die. Schrift Dc t,tliiendi~ 144. ver- 
tritt, i~iicli den Valencber Kanoncw zu Griiiidr. Feriier biti d r r  zu.ritc~n. iiiif tleiii 
Koncile von Langres vorgc?noiiimenrn Redaktion ilicscr K~nonrx  - lind tliiss 
diese von demselben auagiug, der iiuch die cixte zti Vitlence ljcsorgt Iiirttc!. 
deutet Hinkmar (De prnedest.. C. 30; opp. I, ?:(I) klirr genug ;Ln -- wurden (leiii 
6. (bezw. 5.) derselben 9 Sententiue Pati.iini iingrltiiiigt (ib. Pri~ef.  : M i p e  ldf.t;'2). 
tlie wört'lioh und in derselben Eleilienfolgr in ,I)(. tencndir etc'. C. 10 vorkoiiiiiie~i~ 
Kn(llieh drückt Hinkniiw (1)e pmcdeat,. c. 1 7 ;  01'1). 1, 211) nein? Vt~rwiiiideriing 
iiun, d i t s ~  ein Gedanke itux jener Schrift n i c h t .  in clith I%rst~hlüsse von Viilt~iicr 
iibergegangen ist, und nagt (ihid. C. 30 1). 231) grrit~lrzri. tl:ts~ tlrr Vorf~xscr 
der Kanone8 eine gegen ihii (Hinkniiir) grriclitet,r .ncriptoriiiii H ii o r u  iii pleni- 
tudo' zur Verfügung grliabt Iiiibr. Wiw kann hieriiiit n1)er geiiieiiit nein, wenn 
nicht die Schrift De tenends etc. (und D I ~  3 epiut.)? 

Auch tler lib. cle 3 epiet. ist von Ebo verf~~nnt. I h n  nivht. l~loxn vcrrSt. die 
tlirologische Eigenart lind Pclircibweise den Aiiktor iles 13iic.lie~ I)e triirndti etc.. 
wie allersritn zugege1)eii wird, nondrni in deiii letzteren wird iiticli itiirdriicklicli 
auf eine dort gegebene Erörterung renvieseii 1co1. 11 16 D). Sotlilnn erkl8rt 
Hinkiiiur g e r a d c ~ u  Il)e preedrat. e.  31 1). 2:32) von tlen iiii lib. de 3 epist. 
C. 2-7 i~ufgestellten (i laubcnnre~eln : Quae verl>oruin e t  ßeneuuni connonsntiil 
eiusdem auctoris, cuius e t  capitulti, (von Valence-Liinpren) fore creduntur (- aus 
t,uktischen Rücksichten spnrch r r  sich nicelit. iiiit P o" t i  v e r  Rest.iiiiiiitlieit 
i ~ u s  -), woiiiit siigleicti ein nt?uer Reweix fiir clic~ Identitlit dtxs Vt~rficwsers tler 
iiiinones und der Sclirift 1)e tcnenda. rtc. geliefert ist. 

V. Noor<len S. X:{ N. 1 erhebt lieziiglich des lil). de :< epist. Bedenken gegen 
die I'rheherschiift El)ox, weil jenen Buch .als \V e r k  der 1,yoner Kirclic und 
nicht U I H  jni -4 11 f t r K K der Lyoner Kirche geschrieben' piibliziert wurde. Ihi- 
gegen int zu beachten, das8 El)o (wie ollen erwilint)  v o r  seiner H(~fiirc1erung 
zum Bischof von (irenoble jene Schrift, vrrhxstc., wtls V. Noortien iibersielit. W i r  
~ i n t l  nun zwar über dir  Scliicknsle Ebos n;icli wrinclr Vertrcaibiing von lteiiiix lridcr 
nicht unterriclitet. uhi>r der Anniilinie, el;~ss t!r vor ueiner Erhel~ung der Lyoner 
Kirche imgehörte, steht nichts iiii Wege ; diexe1Gc~ gewinnt. vieltiirlir eine genix5r1 
Wahrscheinlichkeit,, da  Elbo dem Erzt~incl~ofe Keiiiigiiis sehr nithestnnd, wie denn 
iiuch Hinkiiisr seine Vermitteliing bei dicaein anruft (Flotl. 3. 'L1 1). -51x1. In 
diese111 Falle würde cis vollkoiiiiiien grrcchtfrrtigt sein. wenn dtar iiii Aiiftritp der 
Lyoner Kirche ~clirei1)ende V~.rfmser sich i~1n .non i. r .  ecclesii~ l ~ i i g d u i i t ~ n s i ~ ~  chin- 
fiihrt. r. Noor(icn findet er weiter autft\llrnd, tliiss Hincni., el). iid liiirol. 1. c. 
col. Jd. wo er über die Aniiiassiing Ehos handelt,, eli~nn nicht iiiich tlrr ~\t)fiissiin:: 
des lih. de :3 epist. gedenkt. Allein einerneitx handelt Hinkiiii~r tlort nur von e1t.n 
Velencrr Kanonen, und liy girr kcinr Ver i~nlas~ung vor, Ebos Verliii1t.nix zu jent!r 
Schrift sii besprechen, w e n n Hinkiiinr iiberliaulit ditiiials schon von der l'rliebrr- 



mars Gesinnung als von einem ruhigen objektiven Urteile. So schleu- 
dert er dem Erzbischofe gleich bei der Besprechung des 1 .  Kapitels I S )  

den Vorwiirf des Pelagianismus entgegen; und waruni ? Weil in jenem 
Kapitel nicht ausgesprochen sei, dass der Mensch auch im Urzustande 
zuni Verharren in der Heiligkeit der (aktuellen) Gnade bedurft habe - 
eine Frage, über die sich zn ausserii , dort gar keine Veranlassnng 
vorlag. Begründet dagegen is t ,  wie wir bereits sahen, die weitere 
Klage, dass die Synode sich so ausdrücke, als ob die Auserwähluiig 
aiif dem rorausgewussten Verdienste des Einzelnen beruhe. Mit 
gleichen1 Rechte wird ferner daraiif aiifmerksam gemacht, wie es 
ein Widerspruch sei, einerseih zu behaupten, Gott habe beschlossen, 
einige in der "massa damnata' zu belnssen, und andrerseits doch deren 
Pi;.idestination zu leiignen. Besonders sorgfGltig sucht das Gutachten 
cleii Oriindirrtum Hinkmars zii widerlegen , als ob eine Vorherbe- 
stiiiimung zur Strafe iinvereinbnr mit der Freiheit sei, wobei der 
Verfasser seinem lebhaften Bedaiiei.11 Ausdriick gibt,  dass man über 
rlirseii Piinkt noch imnier iiiiechte Schriften zu Kste zog 14). 

a<.haft Ehos iint,crrichtet wiir - die oben cit,irte Stelle ( n e  pmedest. C. :?I) iwt 
i i i ~ l l r e r ~  .Jahre nach (Irr cp. :~il liitrol. geschrieben -; andererseita 1;ig in der 
Ahfiwxung einer Schrift ni(-l~t jener Grad von Aniiiassung, wie in der Foriiiii- 
lieriing von ICanonea lind zwar riuf eineiii Koncil, wo Ebo der jiingste Bischof war. 
1)eiii ferneren (iegengrunde V. Noordens, d w s  .gei-acle mit  dem Amtsantritte des 
Hemigius der heftige Angriff der Lyoner Kirche gegen Binkmar beginnt', und 
d;ws .kauni eine zweite Feder ~ I H  die dex Metropoliten selbst sich zu einen1 
so hittrrii'.4ngriffeU gegen densel1)rn herl)eigelmsen haben wiirde. kann ich 
~benfitllu keine Reweiukrsft ziierkennen ; denn bereita v o r  dem Amtsantrittr 
des Remigius ernchien die Lyoner Schrift gegen Skotus (s. voriges Kap. N. J'2), 
dir  auch der P e ~ o n  Hinkniars ucharf ZU Leibe geh t ;  ferner war gerade Re- 
migiuu dem R.eimner Erzbischofe n i c h t  feindlich gesinnt. wie des letzt,eren 
Correupondenz mit. ihn1 (Flo(1. 5,21) iinti namentlich' sein Verhalten auf der 
Synode von Sitvonikres ( s .  iint,enl beweirct; eiicllich ist  nicht einxiisehen, witruni 
gri-ide nur der Met.ropolit iind nicht. ri.iich ein anderer einen i ~ h o n ~ m c n  An- 
griff unter deui Ni~nic'ii d r r  Lyoner Kirche wigen konnt!~. 

12) Mit Heziig i ~ u f  die Kiipitel von Qiiioriy heisst es in der Einleitung: 
Dolenduiii e t  Iiigcnduiii nieloiii, iit videlicet . . . . . praesuniant itliqui ctisiii 
c l ~  rebun l>mec.il)ue pertinentibiia ex proprii sensiis teiiieriwia pme~umptione, 
qiii~e aprrtisuime contri~rin niint divinne veritnti, et  ipai docere e t  iiliix tenendit 
stittuclrr atque conucii1)err. (col. 10$:-1 nrl.). Der Veti;~user hat  ,~~crculsus  r t  con- 
funiis :rniiiio' gefunden, <Ii~ss d i r  siclicrstt~n Wiihrheitrn, dir  verehrunpwiirdigr 
Auktorität tler Schrift und Viitt~r .iiovo conatu e t  :tiihii niiiiix triiierario' an- 
gegriffen worden uind (col. 1C)Xfi C.). 

13) Cnp. .3-9. 
14) L)ILH pseudo-aug~utini~c11~~ f~y1>0111neutikon lind die deiii 111. Ilirronyniiis 

nnter.ichobcne~Abhand1ung De incturatione cordis Phnraoni~ icol. 1108 8q.h  
9' 



1.32 I)ie Schrift .De tenendn immobiliter ~cripturae veritate'. 

L)= 2. Kapitel erregt schon im allgemeinen das Missfallen unseres 
Theologen, und zwar aus dem Grunde, weil es zu kurz sei. und zu 
iiiiklar iiher die Willensfreiheit handele. Dem gegenüber entwickelt 
er seine eigene Theorie aiisfiihrlich und iiiit grosser Präcision ' 7 .  
Kraft iinserer vernünftigen Natur haben wir die Freiheit als Potenz, 
die Indifferenz des Willens, das ,,rt r b i  t r i  U nl voluntatis'. Damit 
aber das ,arbitriumU etwaq Gutes aktuell wolle, muss ein neues 
Prinzip hinzutreten, dar er ,affectiou nennt, und das in der Hin- 
rieigung des Willens zu einen1 Otjekte besteht. Um bloss natürlich 
(iutes xii wollen, genügt eine , h uni  a n a iiffectio' , deren Einfliiss 
auf den Willen als ein .adiuvari naturali bono' bezeichnet wird nach 
Aiialogie lies unterstiitzenden Einfli i~es der Gnade bei der Ausübung 
iibernatürlich guter Werke. Drrs .arbitriumU nun sowohl wie die 
.hiiniaiia i~ffectio' ist nach dem Falle geblieben ; dagegen die Pähig- 
keit ,  übernatürlich Ciutes zu wollen, die in Vereinigung mit den 
I>eiden andern Momenten im Uniistande da.; ,l i b e r U ni arbitrium' 
ab ein Ganzes bildete, nämlich die ,d i v i n a affectio' ging durch 
den Siindenfall verloren '9). I)as (f a n z e des . li beriim arbitriiini' 
verschwand also nicht, da die Ijeiden .erden Bestandteile bliel~en, 
hondern wurde nur geschwicht. Was uns durch. Christus wieder 
gewonneii wiirde , ist die ,divina itffectio' , welche dem einzelnen 
Gliiiihigen riiit der heiligniachenderi (tnade verliehen wird, jedoch 
niir ihren1 wesentlichen Inhalte nach, weil Christus nicht den Urzu- 
stand wieder hergestellt hat. 

Gestiitat auf diese gründliche und klare Auseinandersetziing er- 
lieht der Kritiker Bedenken gegen den ersten Satz des Koncils über 
dir* k'reilieit. Entweder, benierkt er, ist dort unter der ,libertas ar- 
I>itriiu die .diviiia- U n d ,1i i i  nia n a nffectiou zii verstehen, iiiid dann 
ist der 1. Teil des Satzes fi~lsch; oder blokr die ,divina affectio', 
iirid danii wiirde der zweite Teil bwiigen, Christus habe den iirsprüiig- 
lic4ien Zustüiid wieder volikomiiien lierbeigefiihrt. Wenn nian da9 
zweite Kq)itel nach seiner formellen Seite ins Auge fix~qt, so war 
tlieaer 'Fade1 iiicht iinberechtigt, da e.- sich xu iindeutlich ausdriicktp. 
.liif kleiiilicher Nergelei beruht aber tiie weitere Eritdeckiing, di~.%c; 
dii* Väter von Qiiierzy in dein zweiter1 Satze dieses Kapitels gelehrt 
hätten, der Wille sei auch ziini Biiseii erst durch Christiih frei ge- 

1.5) Ciil' 10-12. 
16) 1)enaelI)en Sinn hat es. wenn tl i~i .  Ycarfiwser H I L ~ ~ ,  die .nuturi~lis possi- 

1)ilit;is clt innocrntia' sei geschwunden, dir rr desliilll) eint1 natiirliche nennt. 
weil sie ziigleich mit der Schöpfung, je(loc1i nicht aln .dehitiiinn. gegeben wtird. 
Vg1. die Heinerkiing Diivaln bei hlignc I .  c. col. 1109. 
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worden, und die Gnade verleihe dem Willen nur eine eiiinialige Gnter- 
stützung, nämlich bei der Taufe, nicht aber bei jedem einzelnen guten 
Werke. Auch hier wittert der Verfasser wieder Pelagianiiimiis, weil 
die Giiade nicht geriiig betont bei. Nach solchen Proben kann niaii 
den Verliist der ferneren Untersuchung über das zweite und dritte 
Kapitel verschmerzen, zumal sich aus dem erhaltenen Bmchstücke 
ergibt, dass unsere Schrift in Bezug auf die Ausdehnung des gött- 
lichen Heilswillens denselben Standpunkt einnimmt, wie der lib. de 
3. epist., und nur die voreilige und verwegene Cenbiirierung der einen 
von heiden Ansichten verwirft. 

Aiiffaliend ist die dem letzten Kapitel von Quierzy gewidmete 
Besprech~ing'~). Der Kritiker kanii sich den Gedanken, dass Christuh 
die menschliche Natur angenommen und dieselbe dadurch erlöst hat, 
nur in1 Sinne einer mystischen Vereinigung mit Christus und eines 
wirklichen Aneignens der Früchte der Erlösung vorstelleii. Er ver- 
wirft deshalb den Satz, d a s  Christus die Natur a 1 l e r Menschen aii- 
genommeii hat. Bei ihm ist die Idee von der Piiiversalität eiiicr 
,redemptio mere suf?iciensu und ihrer christologi~chen Griindlage 
verdunkelt, d w  er trotz der trefflichen von Hinkmar gegebenen Be- 
gründung schiec!ithin leugnet, dass der Herr für die vor ihm ge- 
storbenen Gottlosen gelitten hat. Auch die weitere Bemerlrung Hink- 
mars, dws nur diejenigen, welche glauben ,ea fide, qutte per tlilecti- 
onem operatiiru, der Erlöaung itn wahren iirid vollkoinrneneii Masse 
teilhaft werden, konimt dem Censor von ßeinem Standpunkte aus 

höchst absurd vor. 
Was nur immer an deii Artikeln von Quierzy sich aiissetzeii 

liess, war iii dieser Schrift aufgedeckt und mit einer Scliärfe :ins- 
gesprochen, das Hinkmar nach Jahren noch ihren 8tiichel ein- 
pfandls). Allein sollte gegen jene Eiithcheidiiiigen ein Gleichgewicht 
geschaffen ~verdeii, so iriiissten die Lyoiier Theologeii ihre SStw 
positiv foriiiiilieren, und der Syriocle von Q~iierzy musste eine eben- 
bürtige Auktorität entgegengestellt werden. Die Gelegenheit hierzu 
bot sich bald, als auf Kaiser Lothars Befehl vierzehn Rischöfe der 
Provinzen Lyon, Vieniie iind hrles tnit den drei Metropoliten ;iiii 

8. ,Jariuar 855 zii Valence zusaninieiitrateii, um über tlchii dortige11 
- 

17) Cup. 13-15. 
18) Noch in neiner zweiten Schrift iiher die Prae(le6tination Ir. 2'2 1). 1.12) 

1~~käiiq)ft er den ,lil,ellus incompoaitus', wie er ihn nennt, iii hiivliut rrirgtm 
Weise. Der Verhßcier, der doch einen klaren und gefiilligen Stil Iii~t, ~ i l t  ihm 
als .quidam lingua rusticuq, wnsu insulsus - contrectue scicnti,~ ct clistrtictuö 
iactantie - ru~ticus de i l l iu~  (sc. Gothescalci) schola'. 
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Bischof Gericht zii halten ' 9. ,Damit die Versammliing nicht oline 
geistlichen Gewinn' bleibe, wie die Protolrolle sich ausdrücken, wurden 
dreiundawanzig Kanones erlausen, von deiieii die sechs ersten hier in 
Betracht kommen. 

Die Synode heginnt mit der Erkläriing, dass sie in Betreff 
einiger Fragen, in denen .den Gemiitern der Brüder Aergernis he- 
reitet worden ist', die Lelire der Kirche in Erinnening bringen, zu- 
gleich aber sich feriilialteii will-von "Neuheit iiii Aiisdriicke iiiid an- 
n1:lssendeni Geschwätz' (Kuli. 1). Sie entwickelt daiiii iiii zweiten 
uiid dritten Kanoii die Theorie der doppelten Priidestinatioii, einer 
der ..luserwählteii aiite und einer der (;ottloseii post prievisa merita. 
Der eine Kanon richtet seine Spitze gegen die Anschaiiiiiig, welche 
als die Gottschalks galt, uiid betont, dass Freiheit und persöiiliche 
Verantwortlichkeit iingeschiniilert hleibeii; der andere wendet sich 
gegen EIiiikniar und hebt hervor, (lass Gottes Urteile arich beziiglich 
des Ziikiinftigeii feststehen. Ferner verwirft die Synode die Reharip- 
tiing, Christus habe sein Blut auch fiir die vor seiner .Ankunft ge- 
storbenen Gottlosen vergossen lind warnt die Gliiubigen nicht bloss 
vor der Lehre des Skotiis, sonderii auch vor deii ,iiiit wenig Um- 
sicht :tbgefasstenY Artikeln voii Quierav, die nicht hlom unnfitz 
seien, sonderii such ,scliädlichen IrrtuiiiU enthielten (Kali. 4). Gegen 
welche Anschaniing der folgeiide h'a~iori gerichtet ist, der feststellt, 
d w  alle Getauften wahrhaft der Kirche eiiiverleibt iiiid erlöst sind, 
lind dass die Sakntineiite iiieiuals eiii Bleiidwerk seiii kiiiineii, - 
ob gegen das in der früher erwiiliiiteii ' ~ r t  iiii~weixtaiideiie Kap. 4 
von QuierzySo) oder ob gegen die von Aiiiolo den1 C;ott.+lialk zu- 
geschriebene Lehrea1), ist x ~ e i f e l h a f t ~ ~ ) .  Der letzte Köiioii soll aber 
offenbar Hinkniar gelteii. Er  gedenkt iiaclidriicklich der Notwendig- 
keit der Gnade und. der Lehre der \'orzeit, iiach welcher d w  fieie 
Wille durch die Sünde des Stanimvaters iiiir geschwiicht worden sei, 
fiilirt aber auch einen Seiteiihiel~ auf gewisse ,tliiirichte Fragen und 
Altweiherfabeln uiid aiif den S C  h o t t i s c  hei l  Brei', durch welche 
dirs Band der Liebe zerrissen wordeii seia". 

- 

19) Mi~nlii SV, 1 sqq. 
201 Vg1. De tenenda etc. C .  14 I1)c.u. col. 1127 q.) u11<1 C. 1.5. 
21) Vgl. oben S. 121. 
22) Iiinkriiar (ep. ad Kürol. 1. C. .->U sq.) iiieint, ileiii Wortlaute ni~cli 

ziele der Kanon zwar auf ihn, in Wirklichkeit aber trefte er einen andern, iils 

welchen er (ib. col. 56 und 1)e p r ~ e d .  C. :Li 1). 304) C:ott.t~chalk bezeichnet; index 
scheint niir die an letzterei~i Orte angeführte Stelle itiin Gottschalkn .pittlciiiiii 
i~d iilonachum" diese Aiitfasaung nicht genügend zu reclitferti~en. 

3 3 )  Eine vergleichende Kritik der Heschlüawe von Valenve und Quierzy 
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Den Vorsiti. fiihrten zwar die drei Metropoliten, die eigentliche 
Seele dex Iioiicils war %her der Bischof Eho von Cfreiioble, der die 
Beschliis5e redigierte'"). .Alb: NeEe des fitiheni Erzbischofs Ebo von 

t ~ r i  C'ellot 1. c. 1. 4 t.. 21 p. :101 sqq. und in der At)tiandlung .Hinciiiiir et Ie 
cont-iltl tie Vi~lrnot." (Anirlei-ta Jiiris Pontificii. vol. IV, col. 540-:)(iS). IIie Synode 
von Vi~lenw ncliweigt iiber die Frage, ob Gott i~ l l e  Mrnsrlien sr~lig in;~clien 
will oder nivlit. vrriiiiitlicli deshalb, weil tlie Lyoner l'lieologcn bei& An- 
sichten in ihrer Art fiir zuliiusig hielten (De :3 epist. c. 1'2. De tenendu etc. 
c. 1". f:) untl rlie einseitige (:eltendiiiachung der einen gcrirdr an  den Kii- 
piteln von Quierry getadelt Iiirtten (De tenenda etc. I .  C.). Hefelr IV. 196 da- 
gegen erl~lii,kt ilen (irund in deiii Umstande, dass jene Frage iuit der andern, 
ob Christiis fiir ;~ l l e  gestorben sei, zus~mmmenPille. Allein iiiit Cnrerht ; die 
Iqoner 8clitAinen es vieliiiehr zii missbilIigen, diuix Hinkinar 1)eide Dinge vrr- 
iiiinclite Il)r  3 epist. e. 261, und hi~t ten  darin von ilireiii Stirn(1l)unkte eiis Recht. 
(1% sie einen e f i'e C t i V e n M'illen, i ~ l l r  zu beseligen, in C;ot,t anerkannten, die 
Erlösung aber a i ix~ch l i e s~~ ich  irn Sinne einer eflectiven ftrusten (vgl. Dr tenendic 
etc. e. 12 V. f. 14. 1.5. L)e :3 eyitit. C. 12. 16. 17. 18. Conc. Vident. tim. 5 ) .  

24) Hcfele IV, 193 zweifelt unter Berufung aiif Miruguin (11, :304 sq.) 
und auf tlie allerdings unverkennbare Verwandtnchaft der Kanones iilit der 
Schrift, De tenentla e k .  sich st,ützend, kaiini darzrn, das8 Reiiiigiun der Verfasser 
der ersteren ist. Allein fiir die Annahiiie, das8 jene St*lirift von Keniigiuv hrr- 
riihrt, hat  noch nieiiitrntl einen peifharen (;rund lieigel~rii~lit, und die Unter- 
suchung hat  vieliiiehr von den Kirnonex i~uvzugehen. Hinkniirr, der ohne Zweifel 
gut  unterriclitet war, I)eliirul)tct iiuf das he~tillllnteötc zu wissen, dn.ss weder 
Reiuigiu~ noch ein iintlerrr Hiscliof der Lyoner Kirchenl)rovine tlie Kibnones 
conci1)iert h;iI)e II)e prirc?dest. C. 36 11. 320). Er will zwar ihrrn \'erfirsser nicht 
init Nt~iuen nennen (ih. 1). 328), gibt sogar ein iintleres Mal vor (1). 6'21, uni ihn 
desto riickxietituloner hekiiiiipfen zu können, r r  kenne ihn gar  nicht;  aber ibn 
vemchiedenen Stellen bezeichnet er in nicht misnziiverstehender Weise dcn 
Hirchof von Grenoble I ~ I H  nolclien. Es fi l l t  ihm niimlicli iruf, dtrzs es in der 
Vorrede tle# Koncils tieinx!.: F(rl)iucopix) l,raefüeri~nt . . . . iiietrol)oliti~ni, viile- 
licet Remigiiis . . ., Agiln~artia . . . I Hodlandua, c o l l a  h o r u n  t e  e i ~  quir in  
ni ii X ini c v e n e  r i~ h i  1 i E:l) b ont*  ett:.' : trotzdeiii, meint Hinkmkir iiiit unver- 
kennliarer Ironie, könne man tlen letzteren unmöglich für tlen .Aukt.or tler Ka- 
nones halten, du dien tler 1)emut einen cheiiialigen Mönches j i ~  widersprechen 
wiirde (ep. iid Kirrol. I. C.. rol. s-32). r\bcr ohne diese rhetorische Umwhweife er- 
klärt er sl,8ter (1)e praedcxt. 1. c. 1). :i'L'L) : Coiiipoeitor ciipituloruin (von Lnngres, 
die nur eine Wit1drrholiing <Irr von Virlence waren) . . . . in praefiitione t!oruiii- 
clerii ca~)ituloruiii noiiiina episcoporuiii connuniemvit (waa in der Vorrede von 
Virlence nicht geuvhetien war), volena se inter lignu l)irrirdisi, n r  l>rcciitor iygnow- 
ceret,iir, u1)scondere . . . . r t  condenxiö frondi1)us palliiituö, u t  gloriorior ceterix 
i~ppdreret in iuto cii1)itulo Id. h. can. 6 von Langres = cun. i von Vulence), se 
iiionnti.lrvit, siciit e t  in illin capitiilia, quae nomine Valentinae Synodi praenotuvit, 
in quibus se ex  n o m i n e  q u a m  m a x i m e  c o i a b o r a s n e  tleacripsit. - In 
dem erwühnten a n .  i von Valence wird darüber Klage gefiihrt, (Ions nian Geist- 
liche mit Mineachtung der kanoninchen Bestimmungen zu Biachüfen ~iiticht~e. 
Hinkmar glaubend, dies ~ e i  mit Senug auf ihn gemeint, gerzt  darob in hellen 
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Reims und zugleich niit dessen Sturze aus dem Besitze der Sbtei 
dt. Ilemi vertriebens5), war er ein persönlicher Feind Hinkrnars. Die 
beideri wuchtigen Streitschriften der Lyoner Kirche waren aiis seiner 
Feder hervorgegangen, und jetzt hatte er die Gelegenheit gefunden. 
dein verhwten Gegner ini Namen der ganzen südlothringischen Kirche 
eine schwere Niederlage zu bereiten. So war ttiich hier wieder 
ein Freund seines unglücklichen Vorgängers, der Hinkmars wohl- 
berechnete Kreise störte. Seitdem er es gewagt hatte, den Stuhl des 
abgesetzten Ebo zu besteigen, hatte er sich den H w  einer rührigen 
und w e i t v e n w e i ~ i i  Partei zugezogen, die ihn zwei Jahrzehnte lang 
mit ihren geschickt ersonnenen Anschlägen verfolgte und es meister- 
lich verstand, die dogmatischen Streitigkeiten gegen ihn auszunützen 
und zu verbittern. 

Die bedenkliche Wendung, welche der Kampf hiermit genommen, 
drückte endlich dem Erzbischofe selbst die Feder in die Hand. So- 
bald er im September 85(ia6) durch Vermittlung des Königs den 
arithentischeii Wortlaut der Synodalbeschlüsoe von Valence erhalten 
hatte, arbeitete er ein unifaiigreiches Werk in drei Bücherny7) über 

Zorn und niacht bei dieser Gelegenheit einige Aeusserungen, nus denen sich ein 
neuer Beweis für die Auktorschaft Ebos ergibt. Er halt (ib. p. 318 sq.) den1 Ver- 
fi~sser d u  Wort: ,Medice c u r ~  te ipsuin' entgegen und beinerkt: Hevehtur  . . 
ad Buam conscientiniu, qui c o n t r ~  sacras regulas ab ecclwia, in qua fuit tonsus 
et ordinatus, discedens ad alias provincias convolavit (Ebo war nämlich in 
Reims erzogen und zum Diakon geweiht worden, s. ep. ad Karol. 1. C.), und 
fugt dann sarkantisch bei, derselbe habe wohl ,aut oblivione captus a u  t con-  
s c i e n t i a s t i ui u 1 s  t U s" vergessen, in seinem Kanon noch an eine andere Be- 
stimiiiiing zu erinnern, ditss nämlich keiner clir bincliöfliclie Weihe empfangep 
tlütie ohne Erl;cubnis desjenigen Biscliofs, dessen L)i&eue er i~ l s  Kleriker an- 
gehörte. Dies deutet wieder auf Ebo hin, der von Hinkmar jene Erlaubnis 
h#tte erbitten miiesen. 

25) S. Hincm., ep. ad Karol. 1. C. col. 52 B. Sein Oheim hatte ihn z u n i  
Abte von St. Henii geiiiacht; iin Jahre 8.78 aher erscheint urkundli~li Yulko 
als dortiger Abt (D'Aehery, Spicileg. ed. de la Barre. 111, 335 sqq.). Ebo scheint 
deninach zugleich iiiit den1 Oheim ges tür~ t  worden zu sein. 

26) Hinkinur bemerkt (De praedest. p. H. 231), der König habe ihiii .ante 
trienniuui' zu Neuufle, als sie auf der Wihcht gegen die Norniannen waren. clie 
Kitpitel von Vslence iihergeben. Da nun das Buch De pmedest. 859 bis Mitte 
860 geschrieben wurde (5. unten N. 4.71, iuuss jene Ueberreichung etwa H ~ r b s t  
G 6  stattgefunden haben. und zwur aller Wahrscheinlichkeit nwh auf deiii 
Heiclistage von Nenufle, der auf den 1. September 856 angesagt war (LL. I, 44x1. 

17) Flodoard 3, lS  p. 502 bezeichnet es als .volumen ingens plures (niich 
Hincni. opp. I, 4 waren ew 3 Bücher) continem libros'. Berücksichtigt man, 
dass Hinkrnar sein zweites Werk über die Priulestination, das doch im Druck 
J10 Folioseiten füllt, als .koiiipendiarisclie* Zuilaiiinienfiwsung des einten cha- 
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die Prädestinntionsfrage aus, das leider bis aiif den an Kar1 d. K .  
gerichteten Begleitbrief * *) verloren gegangen ist. Aus letzterem Ii*t 
sich indes Anlage und Zweck der Schrift erkennen. Iri den Valencer 
Kapiteln erblickt er einen riicksichtslos gefiihrten Angriff auf seine 
Rechtgläubigkeit. E r  tadelt es scharf, dass denselben die angefochtenen 
Satze von Quierzy nicht wörtlich beigefügt worden sind; da* ihre 
Urheber die Frage, ob Gott die Seligkeit aller Menschen wolle oder 
nicht, gänzlich umgehen; dnss der Anschein erweckt wird, als vertrete 
er Lehren, die er nie geiiusert hat. Er  kanii es nicht glaubeii, dass 
ein solches Aktensttick wirklich von den Bischöfen lind namentlich 
dem ,demütigenu Ebo ausgegangen ist, dws die Amtsbrüder zu einen1 
öffentlichen Angriffe schritten, bevor sie gern& der evangelischen 
Vorschrift mit ihm freundschaftlich über die strittigen Punkte ver- 
handelten. Aber um dem Wunsche des Königs nachzukommen, ent- 
schliesst er sich zu einer Antwort, die an enter Stelle der Synode von 
Valence gelten soll. Dann will er einige Schrifteng9) besprechen, 
die zu den Bewhlüssen voii Quierzy Veranliissiing gegeben haben, 
worauf diese selbst eine theologische Rec1itfertip;ung finden sollen. 
Zum Schlusse soll dann eine Polemik gegen das Buch ,De tenenda 
scripturae verit;ibu folgen, bei welcher eine nähere Beleuchtung des 
5. Ktrnon voii Valeiice, der iiiit seiner Verteidigung der Sakramente 
nicht ihm, sondern Ciottvchalk hätte gelten nifissen, sowie ein Exkiirs 
über den ihn1 eberifallu riiit Uiirecht schiild gegebenen ,schottischen 
Breiuso) in Susuicht gestellt wird. 
-- P- 

rakterisiert (opp. I, 4), so niag iiinn *ich einen Bepiri-itf von dein Ciiifange deh- 
selben innchen. Fiir tlie %eitl)eutiiiimung lausen xicli kein11 bestimmten An- 
haltspunkte gewinnen: ,jetlocli ist aus den1 riii~tirntle, t i ; ~ ~  cu tleni Könige a l ~  
Antwort auf die Ueherrcichung dcr Vslencer Iksvhliinne dienen qollte (ep. ad. 
Karo]. 1. C. 49 B. 53 C.), i~uf Sept. R56 bis etwa anfangs 857 als Abfa~sungszeit 
zu schliessen. 

28) Opp. I init. Migne 125, 49-56. Flod. 8, 15 p. 50'2-60.5. 
29) AUH Flod. ;l, 15 p. 502 erfahren wir, d;iss hiermit namentlich die 

Schriften Gottschalks und Hatrnniri gcnieint waren. 
30) Hinkmar spricht col. 51 A. 56 A. von 16 Kspitcln, die von dem 

Koncile erwiihnt würden. EH muss die Zahl auf einem Versehen seinerseits oder 
von Seiten der Abschreiber beruhen, da dort von 19 die Rede iet, wie Hinkmar 
uelbnt (De praedest. p. 231) auch richtig angibt. Ob Kan. 4 von Valence mit 
den Worten: "Capitule XIX syllogismis ineptissiine concliisa et, licet iactetur, 
nulla saeculari literaturir nitentis' die aut~ 19 Kapikln 1)entehentle Schrift iI1.n 

Skotus oder einen Ausziig daraus geiiieint hat, wie Hefe]? IV, 194 und V. Noordrn 
S. 83 annehmen, mag dahingestellt bleiben. Aber auch bei der letzteren An- 
nahme k t  es auffallend, daan er  ich uo au~driickt. RIR ahne er gar nicht, dass 
jene Bemerkung gegen Skotuw gerichtet ist. Einersuib ruusate cr doch dtw 
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Die Beschlüsse voii Valeiice Iiatteii auch im niirdlichen Gallirn 
Eiiidruck geniacht iiiid auch hier die tlieologixcheti Gegner H i n k n i ~ r s  
wieder erinlitigt Priitleiiti 11s , der bislier i ri seiiien Hrichsaniialen 
iiher den Streit geschwiegen hatte,  wagte ziiiii Jahre  X55 die Be- 
iiierkring , dasri iiii Heiclie Kar1 d. K nicht oliiie deweii Yorwisieii 
Irrtiiiiier gegeii deii (;laiiLeri verbreitet wiirdena'), riud diirch das 
Bei~piel  der Valeiicer Synode gereizt, heahsichtigte er, eine öffeiitlielie 
Erklärung gegeii den Erzbischof von Heiiiis herbeizufiiliren. Als 
gegen Ende des Jahres 85(i sich die Bischöfe der Kirchenprovinz 
Sens zur Weihe des i,iim Bischofe von Paris erwählten Aeneas ver- 
saniiiieltense), sandte Prudeiitiuö, der durch Krankheit am Erscheinen 
verhiiidert war,  ein SchreibensS) aii das Koiicil, worin er  seine Zii- 
st0imuiririg zu der Ordiuation an die Bediiiguiig knüpfte, dass Aenew 
sicli auf vier von ihrn aiifgeset~te Kapitel verpflichte. Das erste erklärt: 
Der fi-eie Wille wurde diirch den Süiideiifall verloren und in Christus 
wiedererlangt, jedoch so ,  dass erst in1 Jenseits die volle Wieder- 
herstellung zu erwarten ist. Das folgende bekennt die Lehre von 

h i c h  des I'liilonophen kennen. da. er s e I \ )~ t  es veranla?1st hatte und es ihiu 
gewidtnc,t war. i~ndrer*rits gibt tlr zii ( I .  c. 51 A). die Kapitel, welche di r  
Synode iiii Angc liatti.. zii I)t-sitzrn. Es konnte ihn1 somit niclit zwrifelliaft 
sein, dsss d i r  \'erurtc.iliing <Iriii Skotiis galt, und zwar uni 80 wcaigcr, als 
Ktm. fi t1iirc.h Krwiihniing dtbr ,Scotoriini liulteli4, tliv Hinknit~r (1. C .  56 A )  mit 
l i ~ c l i t  iiuf dir  19 Kitl~itcl I~czieht, sicli driitlich genug aungedriickt liattc. 
Wrnn Hinkiiiar iinn hviiitrkt (1. C.): ,Qiioriiui c.;~pitiiloruin auctorcni . . . . . 
ntac, ciiiii iiiiiltiini yiiitesit~riiiiiin, invtmire vüluiinus. 1: n d e  putaviinus, qiiia, . . . . 
,111 ciiiiiayuaiii (d. 11. wohl 1linkiii;~rs ~ e l b s t .  vgl. k i in  vorher: quasi iiohis deheant 
iiiipiiti~ri) opiniontw infuuiandiiiii fiivrint coiiiliilata,". .;o kann inan nicht mit 
lI(~fe1c. IV, IiJ9, der liinkiiiais ~\i ifricIi t i~keit  gegvn Mt~iigiiin 11. 817 vrrteidigeii 
will. uchliessen. d.tss (lic 19 Kitl,iteI die I~chrc  entstellt wicd(.rhwhrn. ~ondtbrn 
t l ~ u s  Hiiikiiiar css ger t~ten Santl, xeinrn fliilicrrn Bundt>qgenosxrn ,jrtxt zii vcr- 
1cugnt.n. In der zweittbn Schrift iil)er die PrXtlent. V.  31 p. 2;:2 wagt clr tls 

nicht iiiehr. sich voil~tiindig iinwisscnci zu ntellen; er erkllrt ,  Skotiis wc.rite 
von virlen 'tls Crheber clrr Kapitel bexcichnt,t, . ~ e d  nos iicc credere nec con- 
firiiiirrv volumurc, qiiod docuiiientix certioribiix deiiionhtritro non yossiiniuw' (!). 

31) ss. I, 449. 
: { I )  Mi~uguin (11, 1 11. 16 xq.), dciii llrfele I\', 18s iind V. Noorden S. Ni 

folgen, Iwhauptet, tliene Synode habe stattgefunden. I)er Vorgünger dex 
.ieneax, Krchauntl starb ;tt,er erst tim !I.  Mi~i  83; (Y. unten Kap. 14 N. Z-1). 
1) ;~s~ die Vemaniiiiliing erst gegen E n d  e dieses Jalirex stattfand, aehlieasr ich 
diiriius, tl:~xs Hinkmar in seinem ersten Werke über die Priidestinrttion, dsu 
nicht vor Septriuher 856 begonnen wurde fs. oben X. 27). die Kiipitel des 
lJrudentiiis noch iiicht kennt, wohl aber in seineiii zweiten Werke. 

:3:-() Ep ad  Wenil. (Migne 115, 1:305-1:l(i:': riiit. einigen unwesentlichen 
Abweichungen ;~ucli bei Hinctn., Dc praed., Pruef.). 
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der doppelte11 Prädestination, iiiid da5 dritte lind vierte heschräiiken 
die Erlösung aiif die Gläubigen, iiiid den Hrilswillen (iot,tes auf jene, 
welche wirklich gerettet wrrdeii. Der charakteristisclie Zug, der 
durch diese Sätze hindurchgeht, ist die strenge Hervorhehurig der 
Gnade, ihrer absoluten Notwendigkeit lind iiiifehlbareri Wirksaiiikeit. 
IJeherhaiipt hat der Verfasser seineii Shiidpiiiikt so gewählt, daes 
e r  die den] Pelagianisnius ;rrii meiste11 eiitgegeiigesetzte~i C:edankeii 
der augiistiiiischeii Theologie Iiervorheht lind so ganz iin Einklange 
mit den Lyoner Theologen indirekt die Artikel von Qiiierzy der Hin- 
neigiing zu jener Irrlehre beschuldigt 8 4 ) .  

Ehs ist kauin anzunehiiieii , dass der Bischof von Troyes diesen 
Schritt iinternahii~ , oline der Eiiiwilligiing seines Metropoliten , der 
nie zu den Freiindeii Hinknisrs gezählt hatte 35),  gewiss zii sein. 
L)= man aber geraule den Aenelrs auf die Probe stellte, nic>clite 
darin seinen Griiiid Liaheii, dws  dieser iils Mitglied der Hofgeistlich- 
keit lind als ,n«tariiis sacri palatii* ein hesoriderer Vertraiie~is- 
männ -des Königs war 37) iiiid deshalb aller Wahrsc:heinlichkeit iiach 
auch die ~i ischai i i i i i~ei i  Ilinkiiiars iiiid Kar1 d. I(. in der Prädesti- 

34) Prudentiiix geateht xellbet in xeineni Hriefi.. daxn er gcsgcn pelugia- 
nische l'entlenzen Vorkehr treffen will. Hiilt iiian hierniit niin die 'i'liataclii. 
zusaiiimen, dmx or tlic :\rtiktbl von Quiorzy sc,lbxt iintrmeichnrt Iiat (Hinüiii. 
opp. 1, 118. 204i, so t r i t t  auf den ersten Hlick ein xo gre1lt.r Wictrrupruch aii 
Tage. daxx Mitiiguin 11, 277 sogirr ,jene Untersrhiitt tleahirlki in Abrede geutcallt 
hat. L)itgegeii suchten manche Forticher (8. Hefele IV. lS!), wo noch (ffrörcr 
bt.ixufiigen ißt) den Widerspruch t1urt.h die Anni~liiiie zii löxen, Friictentiiis halit. 
zu Qu ie r~y  nur sun Yiircht vor deiii Könige ziigeritiiiiiiit. wie denn iii der That  
IIinkniar tiericlitet ( o p p  I ,  ii, t1il.w iiirrl tlie Iint,ciitchrift eincx irden to  r d c r t 0. 

Inder verliert tler Gegensatii viel von seiner 8cliili.f::. wenn iiian beachtet, (laltx 
Pr. wine Gegenkirpitel nicht, wie iiiün I~isher i~nnahiii. in tleiiiaell~i-n .J;~liro, 
wondern erst 856 erlir'is, und d i ~ ~ ö  er tlurcli tlie inzwischen Iiervortrt:t,encle cnc8r- 
gische Olilmaition der Lyoner Kirclir vielleicht ertit iibcr die eigentliche Trag- 
weite der Hinkriiar'ticlit~n Ktil)it,cl ~~~~~~~~~~~t ward, tlic er triihrr in ctcr Absii.ht, 
sicli gegen wirklichen PGdextindtii~nisiiiud irurziiul)reclicn, unterzeiclinct 1i;rlien 
inochte. 

3.5) Ilinkiiisr betont Iiereits S52 (IiiG. tlib 3 clpist. C .  24) iiiit xo eigen- 
tiiiiilicheiii Nachdrucke, ;L u c  li Wenilo sei bei der Veriirtc.ilung Gott*chiilks (849) 
zugegen gewesen, dwß irnneliii~cn iiiuss. derxelbe hirlw ~tslion 8ri2 zu xoini~n 
(iegnern gehört,. Er war es j i ~  auch, der die 19 SIitxe i ~ u s  tleiii Biiclie des 
Skotus auszog. I'rudentiuw ziir Widerlegiing aufforderte und 80 den Sturiii gegen 
Skotua und dessen Gönner Hinkmsr her~au~~escl iwor .  Zudein iniLg 856 aiicli 
schon der politische Ciegensatz zwischen den beiden Metropoliten vorhiinden 
geweHen xein, der Wenilo schliesslich Ludwig d. T). in die Arme trieb. 

36) Opp. I, 21. 
37) Lupus, ep. 9P (Miguc 119, col. 5'73). 
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nationsfrsge teilte. Soiiiit war jene Forderung eiiio deiitliche Ue- 
monstration gegeri den Erzbischof voii Reinis iiiid seine Ptirtei. 
Aeneas liess sich ziir Unterschrift der Kapitel herbei stellte die- 
selben aber dein Könige zii =*), wudiirch sie iii die Hände Hinkniars 
gelaiigten , dessen höchsten Unwillen sie erregten. Der Erzbischof 
erblickte in ihnen eine geflissentliche und heimtückische Entstelluug 
der zu Quierzy gefawteii Beschliisse 1°) und hat sie ihrem Urheber, 
gegen den er den Vorwiirf der Häresie daraus ableitete, nie ver- 
ziehen. Selbst der Tod mit seinem versöhrieriden Einflusse vermochte 
ihn nicht niilder zu stininien; er widniete dem Bischof, welchen die 
Kirche vor1 Troyes nachnials als Heilige11 verehrte, in den Annalen 
einen höchst unfreundlichen Nachruf ll). 

Hinkmar würde auf die Thesen des Prudentius die Erwiderung 
wohl nicht lange schuldig geblieben sein, wenn nicht die politischen 
Verwickeliiiigeri seine gaiize Aufmerksamkeit in Anspriich genommen 
hätten. Seit den] Beginii d. J .  857 war die Lage der westfriirikischen 
Monarchie diirch den Aufstand der Vasallen und ihre Verbindung 
mit dem deiihchen Könige eine so gefiihrliche geworden, d:iss alle 
andern lnteressen iii den Hintergrund traten uiid die Prädestinatioils- 
frage stillschweigend vertagt wurde. Aber es war nur die Ruhe, 
welche den1 iieiien Aiwbruche des dturniw vorhergeht. Nachdem 
der deiitYche Eroberer iiber den Ilheiii ziiriickgekehrt war,  wurde 
eine Nstionalsynode tler fraiizösischen , lothringiacheii und provenya- 
lischeii Bischöfe für Juni 859 nacli Savonihres bei Toul angesagt. 
Da sich erwarten l i e s ,  düss hier die dogmatischen Gegensiitze von 
iieiieni auf einander stossen würden , berieten sich die Bischöfe der 
Proveiice ~ n i t  ihren1 Könige l\'nrl 11 Tage vor Eröffnung des Koncils 
auf einer besonderii Versi~uimltiiig zii Laiigres. Maii einigte sich 

:!X) Id. ep. !)!I (ih. col. 574) besliitigen dir 14isc.liüfe tlvr I'rovini. St~nu, 
darunter aiirli I'riidentius, dio \Val11 dec. .4eneiiß; diener muns also die liltpitel 
wohl iintrrxeirlinet Iiirt~en. 

:;!I) 0111). I ,  26. 
40) 11). I, 204. 
41 ) SS. 1,  -LT>5: (hlindo . . . . . ;i<ll~riiiic. literis c~rutlit~ir;, qiii ante ali- 

quot, irnnou (iot,csi;tlco Prac(lv.itiniitii~no rcst,iterat. 1)ost felle coiiiniotus rontm 
quosdilni episc.ol)oa xrruni Iiiieretiro resistentes, ipsiiis hueresis defensor wer- 
rimiix: in~lec~iie non iiioclic.ii inter SP t l iverr~ et fidci itdrrrsi~ srriptitans nioritiir. 
Sivque licet tliutino teiripore langugiiore fi~t,ig;rret,ur, ut viventli i t i ~  et xrribrndi 
tineiu fecit. Nicht 1)losr tlir vrrurhiedene Stelliing tler beidcn MRnnt~r zu den 
dogmittinclien Fragen wird d i~scs  harte 1Jrteil eingegeben httben, uondern itiirh 
ihre heftigen Streitigkeiten wegen hchtailnvpriiche auf einige Kirchen (Flod. 
Y, 21 p. 518; 3, 18 P. 508). 
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über t i  Kanones 40), die eine wörtliche Wiederholuiig der von Valence 
sind; nur l i e s  nian ini G. eine Schriftstelle ausfallen, strich die 
scharfe Bemerkung iiber die Synode von Quierzy und fügte deui 
6. Kanon die 9 in der Schrift .De tenenda etc.' (C. 10) enthalteneti 
.Sententiee Patrunib bei 45). Diese Beschlüsse wurden durch Re- 
migiiis zu SavoniBres 44) verlesen, aber von der Gegenpartei mit 
Murren itufgenonimeii, die dann ihrerseits aiii folgenden Tage die 
Kapitel von Quierzy zur Verlesung brachte. Als nun die Erregung 
auf beiden Seiten stieg, und stürmische Scenen drohten, machte der 
Erzbischof von Lyon den vermittelnden Vorschlag, die Entscheidung 
bis zur nächsten Synode xu verschieben, was auch angenommen 
wurde"). Er iibergab dann am nächsten Tage die Kanones von 
Langre9 Kar1 d. K., der sie seiner Gewohnheit gemkss Hinkmar zur 
Priifung vorlegte46). Hi~rdiirch fand sich dieser ver;~nl:~*qt, aberninls 
eine g rose  Streitschrift zu veriifferitliclieii I ) .  

42) Mensi XV, -537 sq. Hincni., 1)e pracdtast. Pruef. 
43) Dieue finden sich niir 11ci Hincin. 1. C.. rf. opp. I, 1:<2. 
44) Manui SV, 5 2 i  nqq. 1)ie Idiste der hier irnwe.i(.ntlen Hisrhöfe lind 

Aet~te teilte Ewnld (Nciies Arcbliiv 1M1. Ud. 8 S. 255) i~iis einer Mi~cti-i(lcr Hand- 
schrift mit. 

4.5) Ueber die Streitfrage wurde niinnichr, vielleicht durcli Pruilentiiis, 
<leiii i'iipnte berirlitet; denn jener sagt in tlen Annden zuiii Srliluss ttex .Ii~tirt~s 
%)!# (8s. T ,  453): Nicbolaus . . . tle grntid Dei tlt libero iirhitrio, de verit t~te ge- 
ininne pmetlest,ini~tionir e t  sanguine ('liristi, ilt pro r r e(1 C n t i 11 iis oiiini1)iin f u ~ u s  
sit, fitlrliter confiniitbt et  ci~tliolire dircernit. i .laliro ~p i l t e r  Geinerkt Hinkiiiiir 
duz11 (PI). i~cl Egil. o p l ~  11. 2!)2): l'er nliuiii non iriidivimiiu ner iilibi Irgiiiius. 
Cndv . . . . nccesse rst, u t  t ; ~ l i t ~ r  tloiuno ;ipostolic~o nuggeri~tis. ne sci~ntli~lui~i 
inde in ecclesii~ venii~t, qiinsi il~se, qnod al)sit, tr~liir siciit i ;otte~1~11~~1~un Hentiiit. 
Mim k i~nn  niin nr t lc i  tlciii l ~ l o ~ s c n  Zweifel Hinkiiiars eintlr ihiii uni~ngeneliiiien 
. T  Ihatsuclie grgcnii1)er HO viel Bedcutiing xuiiierlien, iiiii clitl Nirchriclit,, wir 
i i iei~tens geschieht., gnnx zii verwerfen, nocli niit Maugiiin t ll. 1 1). 20. 3:{0) 
und Wrizsiäcker ( i ~ .  it. 0. S. 5i.l) in (Irr ~)iipstliclic.n Erkliir i in~ cinr offizit.llc 
I ~ t ~ n t ä t i ~ i i n g  (I'r Hescliliissc von L;rngrc,s er1)lirkt.n. D;is.i cicli Nic*oliiiin privirtiiii 
in der irngegebenrn Wcixe aiisgr+il~rot.lirn I I IL~,  11it.s in Al)rcil~. zii ntrllt~ii, si.Iit. 
icli keinen (;rund. Wir  wisncn, ~ ~ I H H  sich dclr I'iil>st fiir ilitl Si~t.lit> intt~rt>snit*rte, 
lind tliws l~e i  ihn1 Kliigen iiber Hinkiiiars VcrSirlirt~n gegt.ii i~ottscliiilk (hing"- 
Ii~iiftin waren (opp. 11, 281). 

46) Opp. I, 1 uq. Mon. (;erm. LL. 1. 465. 
4 i )  De pnredestinatione 1h.i t:t libero i~rl~itrio.  O I ~ J .  I, 1-140. Migne 12'), 

ri5- 474. Dw Begleikchreil~en ;in dtm König i~ui.11 ) ~ c i  Flotl. il ,  Iti 1). TIOTI T l O i .  
1)ie Vorrede gibt die wiclitigstt.n ,\kknwtiickr iiii lVort,li~utc: St.riiio Flori. 
liupitt.1 von Vi~lrnce-I,i~ngres, K:q)itt>l von Qiiirrzg. I%ritlf t1i.s I'riidt~ntiiis iLn 
Wenilo. Aiii Sr1il i i . i~~ tles Scriiio folgt. ditb l~eiiicrkiing: .E:xplic.it I1inciii;~ri iirclii- 
epiucopi Keiuenaia i ~ d  omneu pene tune t.eiiil~nris cl~iscopos t,iiii I;;~lliat* tliiuiii 
uliaruni provinciarum ~iuppre~ao nomine contru i~otteschalcuui', w o n i u ~  Hefele 
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Dieses Werk, das ans 37 Kapiteln und einen1 rekapitulierenden 
Epilog von (i Kapiteln besteht, verdient nach seiner forinelleii Seite 
wenig Lob. Obschon nach eigenem Geutündnisse des Verfassers sehr 
eilfertig geschrieben , weil der königliche Auftraggeber iingeduldig 
driingte"), leidet es docli aii criniideiider Weitscliweifigkeit und 
Iiiiufigen Wiederholungen. Der Mangel an klarer Anordnung des 
Stoffes und die Ueherlndiiiig iiiit Cihten , welche die eigenen Ge- 
danken des Verfaeers ersetzen solleii lind doch manchiiial niir sehr 
lose niit dein (iegenstande zusainnieiihärigeii, erscliwereii nicht wenig 
das VersMiidriis. Trotz seines gromeii Unifanges ist der tlieologische 
(telialt des Biiches ;~iis~erord~iitlicli gering. 

(]V, 211) die Veniiiitiing Iierlritet, r s  sei hier ein I3rirf Hinkiiiars clusgefitllt~n. 
Alltsin von einriii snlcl;en int tins nivhts Ii~kiinnt, \vic iiiicli Plotl. ihn nicklit PI- 

wiilint,; lind feiner riiiiiiiit Ilinkiiii~r iiii Vortg:inge tlcs Wtvkcli auf dt~nsrllieii 
nirgenclx Brziig. w,in c1oc.h sii r r a a r t r n  wiirr, wenn r r  ilin tlrr Vorred11 rinvrr- 
Ithibt hiitte. Icli glaiil~e, tliisx wir Iiier niir tlir irrtiimlic~lir Not.iz rinex Al)- 
nc11rri))ers vor uns haben. 

Mitiiguin (1. C. T I ?  1 1). :j:SI) sq.) ist, clrr Ansicht, tlari ßiich sei 859 11e- 
gonniln iintl erst vollendrt. wortlrln. iintl liliiilic~li 1)eiiirrkt V. Noorilrn (S. 94). 
d;~ss  ~ i r l i  Hinkiriar di~niit  in tltw .Inhrc.n niicli tlrr Synode von Tousg (Okt,. RBOi  
lirucIi8ftigt liirl)c>. Hiriiiond (Synolix. clironolog. ;ip. Hincni. opp. I init.) dagegen 
niniiiit H59 iintl gtanniier llrfolc i IV. 209 f.1 Mitt.r $59 I ) ~ H  Mit.tt1 8fi0 alw Ah- 
fi~saiingxzeit an. 1,rt.steres sclirint iiiir t l ~ s  Riclitige zii nein, ilher von (Icii 
I~eiden Griinden Hefrlrs kirnn ii.h niir drn ernten als herecIit,igt ~ n e r k r n n r n .  
dirss niinilicli tlic Stahrift nichtlicli noch d r r  Zeit drs  lit+'tigsten Kaiiipfrs itnge- 
Iiiirt., wii.hrend ilurc,li dir  Sjnotlc von 'l'oiisg riiie Art Vrrg1rit.h aii st.antle kwiii, 
lind tlirxs Hinkiiinr zwar di~q Kont.il von Silvonibres, niriii;ils itl~er tlils von Toiisy 
t.rwZhnt. T)cr iindere Ui~intl iilter. tliisu Hinkiii;~r itiiu<lriicklicli sagt., vor drei 
.Iahrc.n ueieri iliiii zii Neiriifle tlie Kanonrx von Virlence iiiitgct.eilt wor<len, setzt, 
vortiun, diws (lies P5Ii gexrhthlien ist. Letzt,t,rrs Dat.um beruht aber siif cxiner 
hljcliut unsichern Koiiibinntion, dir  ~ic.11 einzig darsuf stiitzt,, ~ R R R  Ki~r l  Rir 
Sept,. 8.56 sii Nri~ufle eine Vt~rs:tiiiiiiliing angmtrgt 1i;tttc. Wir  Iiiihen denli;tll) in 
iinwrrcar Hrni~isf'iiliriing ol~clii (N .  26) 11t.n iiiii~ekt~lirten Weg ringc~schlltgrii, Inilrs 
I i l s ~ ~ n  sit*li für tlie % r i t ~ ~ c ~ ~ t i i i i i i i i i n ~  Ifefelrs irndcre ~cniigt.ii(lr Hrwrine bei- 
bringen. Hinkiiiirr lit?nc~it.hnet die Cebrrrriittlung der Kanones von L i ~ n p e x  
diirili den Kiinig lind d)enfitlls die Synode von Savonierex (Juni $59)  iils jiing.;t 
Iniiperi sti~ttgrfunden (C. 11. :j17. Epilog. C. 1 1,. 35:I). lind sirgt in drin Br- 
glrit,sclir<~il~t~n. das (loch nur nach Vollentliing i1t.s ganzen Wrrkrs  geschrieben 
scin kann, .ii ii p r r l ii 1) R o iriensr .Tunio p r r  Ind. VI I .  :tnno iiicnrn. Xr>!jd, woraiis 
folgt, d;rsq tlii~ Sclirift vor .liini (Q60 vollenilrt wiir. Ilieriiiit. ntiniiiit d i r  clirono- 
logisclir Notiz in C 1 1) 5 iil~t~rein. <I:iss seit ( l i~r Zrit k ii r z v o  r dein Tode 
des lil. Aiigiiutiniis ( t  4:iO) .c.ir<titcr 4:M tat. tso ;~iiil)liiis iinnin (WLS nacli Hink- 
IIIILIW S p r ~ c l i ~ e l ~ ~ ~ u ~ l ~  iiirlir : i1~ 4 3 0  ;ibrr weniger :ils 431 .Jahren bedeutet,) ver- 
flo~sen seien. 

48) l'raef. init. 
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Hitiktiiar beginiit iiiit eiiier geachichtliclien Darstelliiiig der 
i~lteii priädestinatinnischeii Sekte,  die iioch zu Lebzeiten des h. 
Aiigustiniis in Afrika und deiii südlichen (i.dlieii entstanden sein, 
iiiid voii welcher der Kirchenlehrer iii seineii Biicherii . [ ) P  ror- 
rcq)tioiie e t  grrrtiii', -1)e ~)r:~crlcstiiintioiie si~nctoruni' und ,I)P boiio 
l)ers~v~rant.i;ich~ sprtxheil s ~ I I ~ ~ ~ ) ,  die aber in Wirk1it:hkeit nie cxistitbrt. 
hat  :I"). 1)iese Hiiresie sei jiingst diireli i;ot~th~clialk iiiitl seine .Mit.- 
schuldigen ', zii welcheii nel~eii ~~iirlerii niisdriicklich L'riidentiiis iiiid 
tiatratii gere(:hiirt werdrii , c!riieiiert wordeti. Dir ,inorlcnieii I'rii- 
tleut,inatiaiierm, :ms rlerc~ii Schrifteii einiges iiiitgeteilt wirtl , sticliteii 
sich zwar iiiit tler Aiiktoritit aller ortlicdoxeti Vi ikr  xii tlet:keii, 
deren AiisL:priiche sie trefflich in ihrem Sinne zii verdrehen iiiicl 
zii verstiiiiinit!lii wiimbii , :her ihre vnrziiglichste Htiitze sei (111cli 

. . Viilgeiitius vnii Kiis1)e. Hiiikiii;tr will die Anktoritiit (lieses Iiirclitw- 
v;item iiiclit schlt.chtliiii vrrwt~rfi.ii, glwii1)t nher (loch ii:ic:hweiseii xii 
niüssrri, tltws ilersell)~~ iiic tiii grosses Aiiselieii in der Kirclith gr- 
nosqeii Iiabe. Aiisserdeiii sei in den vorliegendeii Fragen vor alleiii 
die Lehre der riiiriisclieii Kirche nias~gebeiitl "1. 

Die Kapitc.1 ti bis 14 erithalteii eine Biissrrst sc:lii~rfth Kritik 
der zwei ersten iiber Priiq(.ietix lind l'riidestiriiltioii 1i;rrirleliirlrii Kit- 
iioiies der Syiiotle von L11iigrt.s. Mit dein ihiii eigeiieii pnleiiiischeii 
Geschicke riclitet Hinkiiiar %her seiiie spitzigen Pfeile nicht aiif die 
Viiter des Koncils, über die er  iiiir iii der Vorrede eiiieii leisen Tadel 
ausspricht, soiitlern niif dcii zwar riiclit nanihnft geiiiachteti, :rhrr 
woli1l)eknntiten Vfarf'i~wer. In  diesen1 erblickt er  seineii ,Erzfeiiid 
iirid Verfolger' iiiitl chnriiktcrisiei-t seiiie Leistiiiig als ,siriiilosr* Koin- 
pilatioii eines ,;~llieriirii' C:oiicipitnteii aiis deiii ,seriiiou des Floriis. 
Nur dimeiii [Tnistaiide sei es zii dnrikeii , dws sich tlarin eiriigcs 
Wahrt. finde. I n  den nieisten Fälleii aber seieri die (ietlankeii tles 
Florus tlurch I~iiistelluiig iintl Treniiiiiig srinrr  Worte wesetitlit~li 
veriiiidert worden. 

Selieii wir al) voii rltlii vielf;tcli i~iif' iiiil)erleiiteiidt~ Nt4~eiitlirigr 
sicli Lezielieiideii Angriffen, so gellt die Kritik iil)er;ill voii (l(1iii (ii.iiii11- 
gedirnken itiis, daqs eitle l'riitlr?itiiiation ziir Str;tf'e eiiir Niitigtiiig xiii. 

4!)) Hri dicaer Cic.ltycnli~it v~raiicuht Ilinkiiii~i. i i i i t  .41ifwiind vii1lc.i ~:i~lt.lir- 
~i~lnkeit 111)rr iiiit wvnig ( i l i i v k  dit> h;':('Iitli~it ili>s 11j~11ioii1n(~sliknn i.11 v~li.ti~itlig,rc~n 
(1). I) xq.). 

50) S. H ( ~ f i ~ l t ~  11, F,!c'i. Ilt~ryenröt,lier. Kirvlienyrsc.li. 111.  121. :\iisst.i.tiriii 
nind 1iinkiit;rr nnvli iiiaiiclic. t~ntlrit. liixtorixc.lir Irrtiiiiic~i. iint.t~igrlii.iiten, vgl. 
Hefeli, 1V. 211. 

51) Cap. 1-5. 
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Siiride eiiischliwe. Hiiikniar iiluss zugeben, das Fulgentius, Isidor 
und auch Augustinus von eiiier Vorherbestinimung zur Strafe reden. 
Aber, wendet er ein, die beiden ersten haben damit Falsches gelehrt; 
der eine widerspricht sich selbst in seiner Schrift, auf den andern 
haben noch die Ueberhleibsel der alten priidestinatianischen Sekte 
Einflu~qx gehabt. Wns Aiigustinus betrifft, so drückt sich dieser nur 
in den frühern Büchern, die er vor den gereifteren Werken .De 
yraerlest. sancbr.' lind .De ljono persev.' verfasste, in jener Weise 
aus. Der biblische Beweis der (;egiiri. wird von unsereiii Verfasser 
durch eine abschwiieheiide Erkläriing der angezogenen Stellen be- 
seitigt. Als Gesamtresultst seiner Untersiichung stellt sich heraus, 
dass Kanon 1 und 2 von Lanpres sich bald in rechtgläubigem Sinne 
äi~ssern, bald mit Gottschalks Häresie iibereinstimmen. Diese wider- 
qpruchsvolle ,,Chamiileon~iintiw' kann sich der Erzbischof nur dadiirch 
erkliren, d a s  der Ilrlieber der Kitnoriw jener Ketzerei huldigt, aber 
äut~qerlich den Schein der Orthodoxie wahren niöchte. Mit ditweni 
TJrteile verriit er selbst die Eiiiseitigkeit seines eigenen theologisclien 
Staiidpiinktes; denn in den Beschliisseri von Valence wird niemand 
Widersprüche finden, wie sie thatsiichlich rliich imnier holies An- 
sehen in der Kirche genossen haben. 

Der von Kapitel 15 bis 30 reichende Abschnitt bildet eine 
Apologie der Artikel von (Jiiierzy, die hauptsiichlich in dein mit 
behaglichster Breite gefiihrteii Nachweise besteht, dass jene von der 
Lehre der Kirclienviiter lind Kirchenschriftsteller, namentlich Augustins 
nicht abweichen. Nebenbei wird auch die BekRnipfung der .Gott- 
schalk'scheu Brinde~~geiiossen' lind der Synode von Langres fort- 
gesetzt. Bei einer solchen Digression legt Hinkmar init einer ihn1 
sonst nicht geliiufigen Kiirze und Klarheit seine eigene Theorie über 
die Priidestination dar5P). Alles was Gott thiit. hat er vor aller Zeit 
vorhergewiisst lind vorherbestimmt. Den Sündenfall und die Ver- 
werfung tltls ganzen Geschlechtes, wndrirc 11 dieses zu einer .mass;i 
perditioiiis' wurde, liiit er vorhergeselieii, aber nicht priidestiniert. 
Beitles aber, ein Vorauswisseii lind ein Voraii~bestiiumen, hatte statt 
rücksichtlich der Aiiserwiihlten d. h. derjenigen, welche er aiis jener 
Mssse durch seine Gnade befreien und zuni ewigen Leben führen 
wollte (I'riideqtinatioti zur Gnade und (ilorie). In Bezug auf die 
iibrigeii erkaiirite er nur von Ewigkeit, wie sie in der Menge der 
Gottlosen vrrl)leiLeii lind schliewlicli deiii ewigen Verderben aiiheiiii- 
fallen würden. 'Für  diese gibt es keiiif~ I'riidwtiiiation ; Gott ordnete 
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vielmehr durch einen vorzeitlichen Akt bloss a n ,  dass er sie be- 
strafen werde. Man darf keine Vorherbestimmung z U r Strafe, son- 
dem nur eine solche d e r  Strafe annehmen; höchstens kann gesagt 
werden, Gott p r ä s C i i e r  e den Menschen ziir Strafe 58). 

Seiii einziges Argument, das in den mannigfaltigsten Formen 
und Wendungen immer wiederholt wird, niht auf dem Satze, dass 
Gott nur jenes prädestiniert, was er selbst bewirkt; wenn er nun, 
whliesst Hinkmar, die Bösen ziir Strafe prädestiniert, so muss er Ur- 
heber der Sünde sein, da diese die Strafe verursacht. In dieser Be- 
gründung liegt aber auch die ganze Schwäche und Einseitigkeit 
seiner theologiqchen Anschauung ausgesprochen, die darauf zuriick- 
zuführen ist ,  dass er die Vorherbestimmung zur Glorie von der zur 
Gnade nicht zu trennen versteht. Es Iässt sich allerdings nicht ver- 
kennen, d a s  beide in der A ii s f ü h r U n g gewissernassen nicht zu 
scheiden sind: die Gnade entwickelt sich zur Glorie, das gerechte 
Leben auf Erden zum seligen Leben; das eine bedingt dns andere, 
die Gnade ist die Cfrundlage der Seligkeit. Indem Hinkmar diesen 
Gesichtspunkt ausschliesslich betoiite und sich zu sehr von der oft 
hervorgehobenen Definition Augustins, welcher die Prädestination als 
"gratiae praeparatiou bezeichnet, leiten liess, musste er in der Vorher- 
bestimmung zur Seligkeit eine solche zur Gnade notwendig ein- 
geschlossen erblicken und demgemiiss auch in der parallel stehende11 
Priidestination zur Strafe eine solche zur Sünde. Deshalb findet 
auch nach seiner Auffassung die "Häresie Gottschalks' ihren bezeich- 
nenden Ausdruck in der Gleichstellung der beiden Prädestinationen 54). 
E r  war so sehr in seiner Anrchaiiuug befangen, dass die Per- 
sicherung der Gegner, die P r ä d e s t i n a t i o n  z u r  V e r d a m m n i s  
habe das Vorherwissen der Sünden zur Voraussetzung, keinen Ein- 
druck auf ihn machte55). Jene Ausdrucksweise, deren sich doch der 
beständig von ihm angerufene Augustinus bedient 56) .  enthält nun 
einmal für seine Anschauung eine positive Beteiligung Gottes, eine 
-- -- 

e 5 3 )  P. 109: Non praedestinsvit hominem ad poenam, que111 roudidit cum 
honore ad gloriam ; non, inquam, praedevtinavit, sed ~)raescivit hominem ad 
poenam, ad quam per poeniri digna Opera pervenitur. 

54) S. x. B. p. 110. 
55) p. 48: Quod vero subiunxit, in damnatione autem periturorum malum 

meritum prdecedere iuritiim Dei iudicium, si viilt i p ~ a m  praedestinationem re- 
proborum appellari iudicium Dei. . . . . pro quo ~ecundurn praevcientism praede- 
~t inavit  reprobos ad interitum, quid, malum meritum illorum praesciens Deus 
ad interitum illos praederitinavit, quam male dimt, intelligat. Neminem enim 
Deus damnat, antequam peccet, quia neminem deserit, antequam deseratur. 

56) S. Petavius, De Deo 1. 9 C. 9. 
SchriJrs, E intmar  von Reims. 10 
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Hinordnuiip des sündhaften Lebens auf die Verdamniung als dessen 
Endziel. Dagegen glaubt er in dem Stichworte ,praedestinatio poenaeu 
die rechte Formel gefunden zu haben, die jede Möglichkeit ~usschliesst, 
die Sünde a b  Werk Gottes hinzustellen. Hiiikmar scheint sich die 
Verdammung gleichsam als Resultat xweier Faktoren zu denken. Der 
eine ist das in der Gottlosigkeit verharrende Leben, welches eine solche 
Disposition zur Strafe enthält, dnss diese notwendig folgen muss, und 
wobei Gott nur insofern in Betracht komnit, als er den Siinder in 
der ,massa perditionisu belilsst. Der andere besteht in der Bereitung 
der Strafe von Seiten der göttlichen Gerechtigkeit. Der letztere Akt 
wird durch die ,,praedestiuatio poenae' bezeichnet, währerid eine 
,praedestinatio ad poenamu auch deii andern Faktor einschliessen 
und bei demselbeu ein positives Einwirken Gottes beliaupten würde. 
In diesem Sinne bestjinde freilich ein wirklicher Gegensatz zwisclien 
den beiden Formeln; allein in Wahrheit war eiri solcher nicht vor- 
handen und konnte von den Gegnern nicht anerkannt werden 57). 

Bei der Rechtfertigung des 2. Kapitels von Quierzy erhalten wir 
eine lichtvolle Darlegung seiner Ansicht von der Willensfreiheit 58). 

Vor dem Falle k o n n t e A d m  sündenlos bleiben , wenn er wollte ; 
durch die Ursiinde aber wurde dieser Wille zum Guten yeschwiicht 59), 

und nur zum Bösen behielt er seine volle Freiheit (voluntas sine 
gratia). Als Christus uns die Gnade wieder erwarb, erlangte der 
Wille seine ehemalige Freiheit zurück, indem die Gnade ihn heilte. 
In  gleicher Weise hatte er sich früher") dahin ausgesprochen, dass 
das ,liberum arbitriumu nicht vernichtet (emortuiim), sonderii nur 
verdorben (vitiatum , vitio corruptiim) sei und seine Integrität ver- I 
loren habe. Dagegen war zu Quierzy von einem Verlust und einer 
Wiedererlangung des freien Willens die Redee'). Dieserhalb in der 
Schrift ,De tenenda scripturae veritateu angegriffen, betont er jetzt, 
wie er nur iu Bezug auf den vol lkommenen Zustimd der Willens- 
freiheit, vermöge welcher der erste Mensch jede Sünde meiden konnte, 
einen gänzlichen Verlust gelehrt habe. E r  vergisst aber nicht hinzu- 

57) Id., De incarnat. I. 13. C. 8 n. 9 nennt deshalb die Unterscheidung 
Hinkmars eine .iocularis et otiosa conflictio*. 4 

58) Cap. 21--25. 
59) p. '204: Arbitrium liberum, licet nierito primae culpae libertatem i. e. 

b o n i  p o s s i b i l i t a t e m ,  non tamen n o m e n  et r a t i o n e m  aniisit. I 
60) Lib. de 3 epist. C. 37. 
61) Allerdings wurde dort auch wieder von einer Verderbtheit und Heilung 

(de corrupto sanatum) geredet. Dumit hängt auch wohl der Wechsel des Aus- 
I 

druckes im zweiten Kapitel von Quierzy zusammen, indem das erste Mal von der 
,libertRP arbitrii', das andere Mal von dem "liberum nrbitriurn* gesprochen wird. , 
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zufügen, dass es noch eine liiihere Freiheit gebe, nämlich die Un- 
möglichkeit zu sündigen, welche sich Adam durch sein Verharren 
hiitte verdienen können; diese sei uns durch die Erlösung nur der 
Hoffnung nach erworben lind werde der Wirklichkeit nach erst im 
Jenseits wiedergewonnen. Hiermit fallt auch das volle Licht auf die 

W verschiedeneii Auftassungen der Freiheit, die uns früher bei den 
einzelnen Theologen begegnet sind; in der Sache kommen sie alle 
überein, nur muss man zugestehen, d m  Hinkmar den klarsten und 
iimfassendsten Blick bewiihrte. 

Für sein entschiedenes Festhalten an der Fassung des 3. Artikels 
giLt der Erzbischof als Grund an, dass durch die Lehre, Gott wolle nur 
diejenigen zur Seligkeit führen, welche dieselbe auch wirklich erlangen, 
sowohl für die Auserwählten wie fiir die Reprobierten eine zwingende 
Notwendigkeit geschaffen werde. Diese Erwiigung dürfte auch bei seiner 
Leugtiung einer Prädestination zur Strafe von m~ssgebendem Einflusse 
gewesen sein. Hinkmar lässt hierbei die grundlegeiide Unterscheidung 
der voluntas (bzw. necessitns) antecedens und consequens ausser Acht, 
wohl aber w e i s  er bei der folgenden Frage über den Umfang der er- 
lösenden Wirkung des Kreuzestodes zu unterscheiden. Nnchdein er mit 

C 
leichter Mülie gegen seineu Lyoner Kritiker gezeigt hat, dass Christus 
die h'atur aller Menschen angenommen hat und deshalb auch für alle 
gestorben ist, entwickelt er den wichtigen Gedanken, wie eben dieser 
Satz von der , C o p i o s i t a s sangiiinis Christi' es) ZU verstehen ist 
und nur insoweit gilt, als das Werk des E r 1 ö s e r s in Betracht kommt 

I iincl von der Mitwirkung des einzeliieii Erliisten abgesehen wird. Mit 
Geschick verteidigt er sich ferner gegen den Einwurf, dass der Herr 
unmöglich den Willen haben konnte, die vor seiner Geburt bereits 
V e r tl a m m t e n Cfottlosen zii erlösen, indem er bemerkt, diesen sei 
die Erlösung zwar nicht th:~tsächlich zu teil geworden, aber sie sei 
für diese gerade so gut b e r  e i t e t gewesen, wie für jene, welche 
aus der nachchristlichen Menschheit an ihn nicht glauben wollten 

(2) Vgl. die Bemerkung Hinkmilin im lib. de 3 epist. C. 26 (col. 1031 B :) 
Effusio iusti daiiguinis Christi taiii d i v es  fuit ; ~ d  pretium mundi. ut si uni- 

V vemitss captivorum in rum crcdrret, nullus sub inortis imperio remaneret. Et 
quiü non omnes tarn ditissimo pretio rediuiuntur, ad infidelium respicit partem, 
non ad pretiup saeculi C o p  i o s u ni. 

63) Hinkmar hat immer die voluntas antecedens und redemptio mere 
udficienn im Auge, wahrend die Gegner nur von einer voluntas consequene und 
redrmptio efficax reden. - Gerade in dieuen beiden Punkten wjire eine Verstiin- 
digung so leicht gewesen, da die e n z e  Differenz nur eine scheinbare war und 
nich huchntens darüber streiten liess. ob tlie Ausdrücke "selig machen wollen' 
und .er16senY besser auf das eine oder das andere passten. 

10, 



148 Das zweite Werk Hinkmars über die Prädestination. 

Mit dem 31. Kapitel wendet sich der Verfasser wieder aus- 
schliesslich der Bekämpfung des Valencer Koncils zu, dessen 7. Kanon 
seinen besondern Aerger erregt hat, weil derselbe über die Unwissen- 
heit so vieler Bischöfe klagt und von den Fürsten die Gestattiing des 
kanonischen Wahlrechtes für Klerus und Volk verlangt. Hinkmar 
bezieht den darin liegenden Vorwurf auf sich und nimmt daher 
Veranlassung, den Hergang seiner Wahl iind Weihe weitlliufig zu 
berichten. Wie wenig der Erzbischof in den dogmatischen Fragen 
an Versöhnung dachte, zeigt das 37. Kapitel, worin mit allen1 Nach- 
drucke wiederholt wird, dass die von ihm zurückgewiesenen Lehren 
nichts anderes seien als der wiedererstandene alte Prädestinatianismiis. 
J a  er schreitet bis zu der Behauptung vor, d w  jeder, der den Ka- 
piteln von Quierzy nicht beistimmt, sich von der Einheit der Kirche 
löstg4). In voliem Ernste findet er e.9 deswegen nötig, in 12 Ab- 
schnitten ausführlich die kanonischen Bestimmungen Iiber Bestrafung 
und Reconciliation solcher zu erörtern, die einer bereits verdammten 
Häresie verfallen. 

Mit einem so schrillen Tone klingt die letzte in dem Streite 
erschienene Schrift aus. Um so mehr iiberrascht aber der baldige 
und geriiiischlose Ausgang des Kampfes. Wie zii Savonieres verab- 
redet war, sollten die Verhandlungen auf der nüchsten Synode wieder 
aufgenommen werden. Diese fand im Oktober 860 in Tousy statt 
und srrh zahlreiche Bischöfe aus 14 Kirchenprovinzen versammelt 65). 
Welche Debatten hier über die brennenden theologischen Fragen ge- 
führt worden sind, wird uns nicht berichtet; indes erhellt aus dem 
von Hinkmsr verfasstenu" Synodalschreiben "), d a  dieselben jeden- 
falls zur Sprache gekommen sind. Das Dokument verbreitet sich in 
wortreicher, aber wenig geordneter Darstellung iiber die Natiir Gottes, 
den Fall der Engel lind Stammeltern, und iiber die Person des Gott- 
nienschen. Zwei Punkte werden mit starker Betoniing hervorgehoben : 
die Willensfreiheit, die keinerlei Nötigung duldet, und die Notwendig- 
keit der Gnade. Es scheint, dass die streitenden Parteien in Bezug auf 
diese zwei fundamentalen Sätze, in deren F o r  ni u 1 i e r  U n g sie nur 
abwichen, die Waffen friedlich zusammengelegt haben. In den wei- 
teren Hauptfragen ist aber die Versöhnung nur eine scheinbare, oder 
wenigstens der die Gegensiitze tiberbrückende Gedanke nicht ausge- 

64) Epilog. C. 1 p. 354. 
65) Manei XV, 557 eqq. 
66) Opp. 11, 616. 
67) Manui 1. C. 563 sqq. 
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sprochen. Unvermittelt werden die divergierenden Ansichten neben 
einander gastellt. So schliesst sich an die Erkliinxng, dass Gott alles 
kann, was 'er will, und d a s  11icht.9 ohne sein Wollen geschieht 
- ein Satz, der stets das ,ceterum censeo' der Gegner bildete - 
unmittelbar die Bemerkung an : Gott will, dass a 1 1 e Menschen selig 
werden J a  in ein und demselben Satzgefüge lesen wir die Worte : 
Der Herr hat fhr a 11 e gelitten, iind : Er erlöste alle, die an ihn 
g 1 a 11 b e n wollten, sei es vor oder nach seiner Ankunft "1. Dagegen 
verlautet über die Prädestination der Gottlosen keine Silbe; wahr- 
scheinlich hat man diesen Zankapfel einfach beiseite gelegt. Jedoch 
unterlässt Hinkmar es nicht, wenigstens indirekt und versteckt seine 
Meinung zum Ausdruck zu bringen, indem er nur von einer Prä- 
destination der A U s e r  W jl h 1 t e n redet 'O), freilich ohne aiisdrticklich 
die andere zu negieren. 

Man gewinnt den Eindruck, dass es auf dem Koncile zu keiner 
förmlichen Einigung zwischen den Parteien gekommen ist, dass inan 
aber des nutzlosen Streitens überdrüssig war, und nachdem die Gründe 
für und wider längst erschöpft waren, es angezeigt fand, jene Fragen, 
die doch von keiuer unmittelbaren Bedeutung für das praktische Leben 

* waren, fortan der öffentlichen Diskussion zu entziehen I ' ) .  Dem 
b 

nieaern Klerus lind dem Volke bot das Hadern der Kirchenhäupter 
einen wenig erbaiilichen Anblick, und zur Förderung der kirchlichen 
Zucht konnte die unausbleibliche Parteinahme weiterer Kreise nicht 
dieiilich sein. Für letztere war denn auch augenscheinlich das Synodal- 
schreiben mit seiiien allgemein gehaltenen und weit ausgreifenden 
Darlegungen bestimmt. Ein weniger kundiges Auge dürfte aus den 
vorsichtigen uiid gewiindeneu Erkliirnngen über die strittigen Punkte 

68) L. C. col. 564 B. 
69) L. C. col. 565 B-D. 
70) L. C. col. 566 I). 
71) Weizuücker a. a. 0. 8. 575 glaubt, dass der gemilderte augustinische 

Lehrbegriff als Sieger aus dem K m p f e  hervorgegangen ist. V. Noortlen S. 97 
nimmt im geraden Gegensatze hierzu an, dans die Hinkmy'sche AuffKHeung 

. als die gtiltige Lehre der fränkischen Kirche von der Synode fentgentellt worden 
t ist. Hefele IV, 617 findet als ResuItut, dass man das beiden Parteien Gemein- 

warne festgehalten und die Differeiixpunkte vertagt hat. Auch MBller (Real- 
Encykl. von Herzog und Plitt 2. Aufl. 1879. Bd. 5 S. 327) meint: .Der Streit 
verlief im frsnkischen Reiche ohne klare Schlichtungu, fügt aber bei, dass 
Hinkmar faktisch daa letzte Wort, behielt und sich mit einiger Vorsicht doch 
im Sinne der Siitze von Quier~y uusnprach. Und khnlich bemerkt schon Cellot 
I. C. p. 332: Articulos controversos nemim sine gensu quasi ltliud cogitana in- 
sinuat, . . . . . c o p a t a s  capitulis suis assertiones . . . in omtionem clanculum 

C immittit. 
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kaum die ungeschlichteten Gegensätze herausgefunden haben. Keines- 
wegs aber waren diese verschminden; nach 25 Jahren klagt Hinkmar 
noch über dns ,giftige Zischen der alten Schlange' '9. 

Es mag den1 sonst so unbeugsamen Erzbischofe von Heim 
schwer geworden sein, auf eine ausdrückliche Anerkennung seiner 
Ansichten, von deren Wahrheit er durchdrungen war, zu verzichten; 
aber dass ihn1 die Abfausiing des Syriodalschreibens anvertraut wurde, 

4 
war doch eine Genugthuung für ihn. 

8. Kapitel. 

Der Streit über den Aiisdruek „trina deit,as''. Hinkmars 
Theologio iin allgemeinen. 

Fast gleichzeitig init den l<ontroversen über die Vorherhestim- 
miing und Erlösung war eine andere Streitfrage aufgetnucht, deren 
Entstehen in jenen Kreisen zii suchen ist ,  welche sicli der früher 
geschilderten wissenschaftlichen Bewegung angeschlossen hatten I ) .  Es 
handelte sich tim die E'rase, ob die ,DeitiitU der göttliclien Personen 
im rechtgläubigen Siniie eine dreifaltige genitiint werden könne oder 1 

nicht. 
Dieses Problem, das in spekulativer Hinsicht immerhin einiges 

Interevse bot, aber mit den das kirchliche und religiöse Leben nilher 
berührenden soteriologischen Fragen in keinem engerii Zusanimen- 
hange stand, fand wenig Beachtung, solange der Priidestinationstreit 
die Geister iri Spannung erhielt. Aber dem in solclieii Dingen arg- 
wöhnisclien Auge Hinkmaru war der auffallende Eifer nicht ent- 
gangen, welchen jene ,Neologeiib der Sache widmeten. Hinter der 
Formel .trinn et una deitas'', welche diese als den priignankn Aus- 
druck der orthodoxen Trinifitslehre verfochten, witterte er bedenk- 
liche Theoreme =). 

72) Vita S. Reniigii (A.A. SS. Oct. I, 1). 144 A).  - Ib.: , Adhuc reliquiar 
Praedest,inatianomm in istis Gitlliwnis provinciis fauce tlusurra muusitant'. 

I )  S. oben S. 88 f. Cf. Opp. T, 413: Quidam . . . . delectahiliter vociini 
novitatibus, ut innotescerent, incumbentes coeperunt contendere, quod . . . . . 
trina et  una deitas et  debeat et cat.holice valeat dici. 

2) In einer kleinen um 850 verfassten Abhandlung in Briefforni, die sich 
in einer dem 9. Jahrhundert angeh6rigen Handschrift (Würeb. C'niversitätsbibl. 
Ms. perg. theol. fol. n. 56) befindet, welche ehemals zum Gebrauche der Würx- 
burger Domschule gedient zu haben scheint (vgl. Oegg, Versuch einer Koro- 
p p h i e  d. Stadt Würzh. Würzh. 1dOS. I, 507), wird eine Anulogie (Iiirchzu- 
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Bereits i. J. 850 sah er sich aus diesem Grunde veranlasst, bei 
Hraban anzufragen, wie die Aussprüche der Viter über das Geheimnis 
der Dreifaltigkeit zu verstehen seien 7). Der Erzbischof von Mrtinz 
tibersandte ihm als Antwort die Akten der Aachener Synode (798) 
gegen den Adoptianer Felix von Urgel und eine Schrift seines Lehrers 
Alkuin. Im übrigen versicherte er ,  nicht zu wissen, woher jene 
Redensart, die .einigeu verteidigten , stamme ; in der patristischen 
Literatur sei sie nicht anzutreffen 4). Aus dem Bruchstücke eines spä- 
tern Schreibens, das auf eine erneuerte Anfrage von Reims schliessen 
Iässt, erfahren wir, dass ,Gottschalk und seine Anhängeru es waren, 
welche da.; .trina et unu deitasu zum Losungsworte gewählt hatten. 
Ob indes auch in dieser Sache der grtibelnde Mönch den ersten An- 
stoss gegeben hat, bleibt zweifelhaft. 

Hinkmar suchte zunächst in mündlichen Besprechungen die Be- 
zeichnung ,trina deitasu als unzulässig nachzuweisen5). In einer 
solchen Disputation, die nicht lange vor der S.jnode von Soissons 
(April 853) stattfand6), machte er geltend, nach der Lehre des 

mhren gesucht zwischen der Wesenseinheit und den Ursprüngen und Bexie- 

b hungen der göttlichen Personen einerseits und der Einheit und gegenseitigen 
Abhängigkeit der Seelenkrafte andrerseits. Auch hier erscheint die orthodoxe 
Trinitiitrrlehre in iihnlicher Weise verdunkelt, wie wir bei Gottschalk finden 
werden. Es kommen Sitze wie folgende vor: Jpse Deus tria est, et unum- 
quodque horum trium Deus est, e t  omnia illa tria . . . . . Deus est - illa tria 
(simt) unum (fol. a)'. 

5 )  R. H. n. 42. 
4) Kiindmann a. a. 0. S. 217. Ueber die Aachener Synode, die 798 

und nicht '799 stattfand, vgl. Hefele 111, 72'2.ff. Daa Buch Alkuins ist wahr- 
scheinlich die von Hinkmar oft citierte (opp. I. 478. 490. 507. 539 U. s. W.) 
Schrift über die Trinitiit. 

5) Auch in den Kapiteln des Erzb. Rudolf V. Bourges (845-866) wird 
mit unverkennbarem Nachdrucke eingeschärft : U n a m  esse d e  i t a t e m et sub- 
shntiam et  maiestatem in tribus pemonk (Mansi XIV, 945). 

6) Opp. J, 450 sq. Coustant (Vindiciae veterum codicum confirmatae. 
l'aris 1715. pars 4 C. 13) und V. Noorden (S. 91 N. 4) verstehen unter der 
von Hinkmar erwlhnten S-pode von Soissons nicht die vom Jahre e53, sondern 

t die vom Jahre 866. Allein die Bezeichnung, die ihr Hinkmar gibt: "Synodus 
r> provinciarum, videlicet lhnorum, Rotomagorum. Turonum, Senonum et Lug- 
dunensium' (p. 451) passt nur auf die erstere, nicht aber auf die letztere, da 
auf dieser auch die Enbb. von Bordeaux und Mainz anwesend waren (Mansi 
XV, 791). Ueberhaupt ist mit dem Ausdrucke ,Synodus 5 provinciarum' s teh 
die frühere gemeint, vgl. Mansi SV, 728. Hincm. Annal. a. 866 (SS. T, 472.) 
Opp. II, 282. Freilich, wenn V. Noorden a. a. 0. Recht hätte, dass auf jenem 
Koncile Gottschalk Verßilschungen der 6. allg. Synode nachgewiesen worden 

C waren (wovon aber Ilinkinar nichts berichtet), so könnte man nur an das von 
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h. Jugustinus sei alles, was in Bezug auf die Substanz von Gott 
ausgesagt werde, in der Einzahl auszudriicken, möge man von einer 
einzelnen Person oder von allen drei in der Gesaintheit reden. Als 
ihm einer der Gegner eine Stelle aus dem (gseiido-) augustinischen 
Buche ,Contra quinque hodtiiim genera' entgegenhielt, in welcher 
die Worte ,tiina et una veritas' standen, schöpfte der Erzbischof 
Verdacht und stellte eine Untersuchung über die Echtheit des be- 
treffenden Abschnittes Rn. Durch Vergleichiing zahlreicher Codices, 
die er sich aus verschiedenen Bibliotheken zu verschaffen wusste, 
ergab sich nach seiner Versicherung, dass die fraglichen Worte in 
einer Reihe jüngst gescbriebener und aus derselben Quelle geflossener 
Handschriften eingeschoben waren. Da ein hochgestellter Geistlicher 
ein solches Exemplar schon früher dem Könige übergeben hatte, be- 
nutzte Hinkmar die Synode von Soiwons, um llen Betrug öffentlich 
aufzudecken ?). 

Wie wir aus diesen Vorgängen schliessen müssen, waren manche 
der Ansicht, in dein von Hinkuinr bekämpften Ausdrucke liege niclits 
Verwerfliches. Die Freunde der F'orriiel ,trina et una deitmU hatten 
sich gleich anfangs auf den Hymnus ,Sanctorutu meritir iuclgti~ 
gniidia' benifen, in dessen Schlussstrophe dieselbe gleichfiills vorkam, 
weshalb der Erzbischof hier die Worte .t.rina deitas' durch ,sumnia t 

deitrw' ersetzen lies. Durch diese eigenniiichtige Aenderung eine9 
altehrwürdigen Liedes brachte er aber die Mönche gegen sich aiif 9, 

und trug so weuentlicli zur Verschärfuiig des Streites bei. I n  mehreren 
Schriften wurde er aiigegnffen, vor allem durch eiii ausführliches 
Werk des schlagfertigen Ratrliili. das dem Bischofe Hildegar von 
Meaux gewidmet war 1°). Das Buch liegt zwar nicht iiiehr vor, aber 

886 denken, da Gottschalk erst in seiner n a c h  P53 geschriebenen Ivgl. unt. 
N. 10. U. 12) .schedulaU sich auf die Akten von Konstantinopel beruft. 

7) Opp. I, 450 sq. Die nach Hinkmar interpolierte Stelle: .Gratias tibi 
ver& et  una trinitns, una et trinn veritas. trina et una unitaa* ist iibrigena in 
der Löwener und Maiiriner Ausgabe beibehalten und von Coustant 1. c. p. 514 sqq. 
verteidigt worden. - Jener Geistliche, der zu Soiamonx irnwesend war, scheint 
ein Bischof gewesen zii sein (vgl. y.  4.51: Unicuique episcopo, sed et  illi, qui . . 
codicem regi dederat). 4 

8) Commune plurim. martyr. I. Vesp. 
9) Opp. 1, 442; vg1. P. 414. 

10) Opp. I, 41%. Hinkmar bemerkt p. 450. Ratram habe ,ein Biicli zu 
derselben Zeit geschrieben. als er (Hinkm.) eine Handschrift der -4ktrn der 
6. allg. Synode, die ihn1 Peter von Arerzo g e l i e h e n  hatte, in Hautv i i l e~  
abschreiben liesm. Jener Legat war aber, wie sich aus opp. IT, Y07 ergibt, in 
der Zeit nach dem Koncil von Soissonu (853) bis zum Tode Leo IV i t 17. Juli 85.5) 
iiii Frankenreiche. 
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daraus, d a s  Hinkniar den Verfasser nur der Versttimmelung von Väter- 
shllen zeiht") lind sonst über seine Ausfihriingen ein beredtes 
Schweigen beobachtet, lässt sich entnehmen, dsss dcr Korveier Mönch 
seine Aufgebe mehr auf positivem Wege gelöst und gewagte Speku- 
lationen vermieden hatte. 

Jetzt trat auch Gottschalk in die literarische Bewegung ein. 
Seine Vorliebe für iieue und aussergewöhnliche Fragen und theologische 
Fehden, und nicht niinder der verhaltene Groll gegen den verhassten 
Metropoliten gabeii ihm die Feder in dir? HAnd. Er liess erst ini 
geheimen, dann aber offen Flugschriften zu Gunsten des "trina 
deitas' verbreiten1". Eine dieser Abhandlungen hat Hinkmar in 
seiner Gegenschrift vollst&idig mitgeteilt 18),  während er von andern 
nur Bruchstücke gibt 14). Gottscht~lk fiiidet in der Formel .trina et I 

una deitas' den genaueli imd sozusagen klussischen Ausdruck der 
katholischen Lehre von der Einheit der Natiir und der Dreiheit der ; 
Personen in Gott, die richtige Mitte zwischen den entgegengesetzten i 
Irrtümern des Sabellianismus i~nd Arianismus. Weil er in solcher / 
Weise den Wert jener poetischen Phrase überschätzte, blieb er nic.ht 
dabei stehen, den Vorwurf der Hiiresie von ihr abzuwehren, sondern 
erklarte nun auch jeden, der die Bezeichnung , t r  i n  a deitac' mis-  

b billigte, für einen monarchianisclien Ketzer. Unter diesem Gesichts- 
punkte erschien ihm das Vorgehen Hinkmars, der das ,trina deitas' 
aus dem Kirchenhymnus entfernt hatte, als ein todeswürdigw Ver- 
brechen. Dass der Ausdruck dogmiitisch nicht beanstandet werden 
darf und unbedenklich von Vätern lind spiiteren Theologeii gebraucht 
worden ist, unterliegt keinem Zweifel. E r  ist nicht ,gleichbedeuterid 
mit ,deitm triplex', sondern bezeichnet blom die Subsistenz der einen 
Gottheit in drei niit ihr selbst identischeu Personen, wie auch unser 
,dreifdtigb von niemandem mit ,dreifachb gegeben wird, wenn es nicht 
direkt auf die Personen, sondern auf ,Gottb, geschweige denn auf 
die ,Gottheitb bezogen wird. Das ,trina deitasb ist ohnehin nur eine 
poetische Figur für ,trinus deus' = ,dem qui est trinitas', d. h. ,tres 
personaeb' '9. 
-- - 

11) Opp. I, 413. 438. 
12) Opp. I, 114. Hinkm. bemerkt aurdriicklich, ilws I;ott¶chi~lk enit 

n u c h  dem Werke Batruml~ zu Uiinnten den ,trina deitrur' schrieb. 
13) Opp. I, 41.5418. 
14) Ib. p. 517. 518. 526. 534. 541 nq. 350. 
16) Scheeben, Handb. tler kirth. Doguiatik. Freiburg 1875. I, 808. Vgl. 

Petav., De trinit. 1. 8 C. 9 n. 6. In Bezug auf die patristische Literatur n. die - Nachweine hei Coustant 1.  C. pars 4, cap. 3. p. 329-935. 
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Gleichwohl hatte der Erzhischof gerechten Griind, der jetzt zu 
eiuem Stichworte der Partei erhobenen Forniel feind zu sein. Gott- 
schalk bediente sich ihrer als Schild für durchaus irrige Anschau- 
ungen. Er  behauptet, der Vater sei .Gottu, insofern er selbst un- 
gezeugt und Zeuger des Sohnes sei; der Sohn, insofern er gezeugt 
sei ; der hl. Geist, insofern er von beiden ausgehe. Und h i e r a u s I 

zieht er den Schluss, dass Gott in der Natur e i n e r  und in den 
I 

Personen ein dreifaltiger Seil6). Diesen Fiindsmeiitalsatz glaubt er 
treffend erlkitert zu haben, wenn er die erste Person als ,deittis in- 
genita', die zweite als ,deitas genita', die dritte als .deitas pro- 
cedensu bezeichnetA7). Und er bleibt sich nur konsequent, indem er 
jeder göttlichen Hypostase eine ihr eigentumliche und in sich ab- 
geschlossene Deität zuschreibt 18).  Wie trotzdem die Einheit der Natur 
gewahrt wird, siicht er durch das dreimalige Untertauchen beim Tauf- 
ritus zu veranschaulichen. Dreimal werde der Tiiufling untergetaucht ; 
aber dennoch könne man nicht von d r e i Untertauchiingen und d r e i  
Taufen reden, sondern nur von ,trina mersio' und ,trinum büptisma' , 
und in abstrakter Auffassung von e i n e m  Untertauchen und e i n  e r  
TaufelQ). In diesem Vergleiche tritt der Irrtum Gottschalks klar 
hervor. Er  fasst die Einheit Gottes nur als eine logische, lind die 
e i n e  und allen drei Personen gemeinsame Natur nicht als Einzel- 

1 

Wesen, sondern nur als abstraktes Universale auf, das erst in den 
einzelnen Hypostssen individuiert wird und zur Existenz gelangt. Es 
scheint, als ob er sich die konkrete göttliche Wesenheit nicht anders 
denken konnte, als identisch mit göttlicher Person. So kommt es, 
dass er jeder derselben eine ,eigeneu Deität zuschreibt und meint, 
n u r  die Deität des Sohnes habe die menschliche Natur angenommen20). 

Allerdings muss man zugehen, dass in der von Hinkmar unver- 

16) Opp. I, 416: Dum aolus pater sic eet Deus, u t  non sit ex Deo, sed 
genuerit Deum; et solus Filiun sic est Deus, ut genitus sit a Deo; et  solus 
Spiritus sonctue sic est Deus, ut procedat ex ingenito simul et  genito Deo: 
patet prorsus, quod naturaliter unus et  person:~liter trinus est. Deus. 

17) Ib. 
18) Ib. p. 417: I;niciiique pernonae duam propriaiii deitrtteiii, integmni, 1 

plenain, peifectani penitus inease credat . . . . Inent unicuiqiie personae sua 
propria deitas atque divinit~t.9. 

19) L. C.: Ter proculdubio mclrgi~niir e t  titnien proptereik trinu. ipna meraio 
et trinum bnptisma i. e. tnna tinctio, non, quod ebrit, t r e ~  mersioneß et  t r e ~  
tinctiones aut tria boptismata, sed unn eat g e n e r ir 1 i t e r memio et unit tinctio 
i. e. iinum baptisma. 

20) L. C.: Nequaquiliii nusumpnit hniiiitnitatem, qiiod nbait, ullo iiiodo 
t o b  trinitas, ned sola bntu111ruodo Filii deitm. 



kürzt mitgeteilten Abhandlung, die wir bisher allein berücksichtigt 
haben, sich diese falsche Anschaiiung nicht so unzweifelhaft aus- 
gesprochen findet, dass man nicht vielleicht alles im günstigen Sinne 
deuten könntes1). Richtige Vorstellungen sind mit unrichtigen ver- 
mischt, so dass der häretische Charakter des einen Satzteiles durch den 
wahren Gedanken des andern wieder in Frage gestellt wird. Jedoch 
beweisen die von Hinkmar angeführten Fragmente anderer seiner 
Schriften unwiderleglich die Hliresie des Mönches, mag er auch der- 
selben sich nicht bewusst gewesen sein. Nach jenen Fragmenten soll 
nämlich der IJnterschied zwischen der e i n e n  göttlichen Natur und 
den Personen dann liegen, dass die e i n e Natur die allgemeine und 
allen drei Hypostasen gemeinsame Substanz sei, dagegen die Person die 
individuelle lind ihr ausschliesslich eigentümliche Substanz darstelles'). 
Danim definiert Gottschalk die Person als das, ,,was durch sich selbst 
eine Einheit bildetu4'), und leugnet aiisdrticklich, dass bei Gott das 
Moment der Persönlichkeit in den Relationen und nicht in der indi- 
viduellen Wesenheit liegts4). Folgerichtig musste er zu der Behaup- 

21) In dem Citat oben N. 16 müsste man dann .Deusu = .periiona di- 
vina* fansen, wodurch freilich der Schluss: "patet, quod naturaliter unus est 
Deus' hinfallig würde. Die Stelle oben N. 18 m r e  vielleicht dahin auszu- 
legen, dass jeder Person die ganze göttliche Natur e i g e n  ist, und in N. 20 
würde .Filii deitasu = .Filii PersonaU zu setzen sein. Letztere Auffmsung 
wäre entschieden gefordert, wenn man bei Gottschalk eine so korrekte und 
&eng durchgeführte Terminologie annehmen diirfte, dass er ,assumereY nicht 
von der Wesenheit gebraucht haben könnte. 

22) Opp. I, 517: Siquidem inde dicitur in I)co persona, quod per Se sit 
una. Quapropter cum Dei natura nihil ttliud sit, quam generalis, communis 
atque universalin omniuui trium ~i ib~tan t iu ,  e t  unuqiiaeque in trinitate persona 
nihil sit aliud quam propria, upecialis et individua singulorum substantia et 
eesentin : patefacta est . . . inter unain Dei nclturam et  tres personas differentia; 
eo videlicet quod in nature deinonstratur oninium trium substantialis generalitaa, 
communitw, universnlitas, unitas, a t  in propnis declaratur individua singulorum 
xpecialitas atque proprietas, et i ta his quoque consequenter manifestatur trinitaa, 
e t  sicut superius una sc. natura, sic e t  in his trina deitaa. 

Ib. p. 518: Cum dicitur Dei natura, totius trinitatis communis cognos- 
citur essent)ia, cum ver0 dicitur persona, nonnisi unicuique e r  trinitate specialis 

t dignoscitur eese substtmtia. Revera cnim naturale nomen Dei, quando gene- 
raliter ponitur, tot- tres aequaliter complectit,nr personas, personale ver0 solum- 
modo singulas. - Man darf hier nicht etwa einen Gegensatz zwischen ,essentiaY 
und ,substantiaU annehmen, dit Gottrichalk oben beide Ausdrücke als gleich- 

* bedeutend gebraucht. 
23) Opp. 1, 517 (8. vorige N.). Hinkmar (ib. p. 523) legt diesen Satz dahin 

auH, dms jede göttliche Person ,Per He sit una deitas vel substnntia.' 
24) L. C.: Nomina personalia non sunt ullo modo relativa, sed potius 

essentialin sive substantialia, sicut sunt et natumlia (sc. nomina). 
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tung gelangen, dass jede der drei Personen nicht infolge der gemein- 
samen Natur, sondern a u s  s i c h  Gott seiy5), und d d s  man zum 

, Sohne betend ,Tibi Deo gratias' eigentlich immer hinzufiigen müsse 
,Vobis Deo gratias', um nicht gegen die beiden andern Pemonen 
ungerecht zu sein. .Tibi trinitati Deo gratias' zu sagen, sei sogar 
Judaismus und Sabellianismus26). 

Es handelte sich daher keineswegs um einen blosen Wortstreit, 
als Hinkmar nach Vollendung seiiies let~ten Werkes über die Vor- 
herbestimmung an die Ausarbeitung einer Streitschrift gegen die 
Trinitätslehre Gottwhalks ging"). Obschon er nach dem eben be- 

25) Ib. p. 534: .Cum ~ i t  rx trinitate ceulibet iinaqiiueque Persona yer 
se 1)ominus Deus. 

26) Ib. P. 526. 534. 
'Li) Collectio ex s. scripturis rt orthodoxomii dictis de iina et non 

trina deitate, wanctae videlicet et inseparabilia tnnitatis unitate, ad repellend;~~ 
(;otheschalci blasphemiaa eiiisque nseni:is refutandas (Opp. 1. 413-5.55. Migne 
125, 473-618). Die Abfaaaung wird von Sirmond (Synopsis chronolog.; ap. 
Hincm. opp. I init.) in das Jahr 857, von Mabillon (Annal. 111, 125) bald nach 
859 und von Mauguin (Vindici ,~ pruedest. e t  gratiue. 11, 1 p. 360) 864 bis 868 
verlegt. V. Noorden (S. 91 N. 7) nimmt an, die Schrift sei wahrscheinlich 
nicht vor 863 begonnen worden, und vor @Ci6 sei Hinkniar über die 87. Seite 
der Sirmond'nchen Ausgabe, also über einen verhiiltnisinbsig kleinen Teil, 

4 
nicht hinausgekommen. In iihnlicher Weise setzt Coiistaiit (1. c. Pars 4, c. 13 
p. 4'22) den Beginn 864 und die lTollendung nicht vor 867. Die beiden zuletzt 
genannten Forscher gehen zur Bestimmung des terminus d qucni von der 
schon oben (N. 6) als irrig ziiriickgewiescnen Ansicht aus, dass Hinkuiar die 
Soissoner Synode vom Jahre 866 erwähnt. 

Wenn wir von dem 1et.zten hbschnitt.e des letzten Kapitels (p. 552-555). 
der sich durch seinen Inhalt (Bericht iiber die letzten Tage und den Tod Gott- 
schalklc) und durch die einleitenden Worte als spätern Zusatz zn erkennen gibt, 
absehen, so bietet den einzigen chronologischen Anhaltspunkt die Schlussbe- 
merkung des Verfhqsera: ,Htiec omnia post libniin de praedestinatione . . . . 
statim in initio suae (sc. Gothescalci) de tnna  deihte  blaspheniiae collegi e t  
scripsi' (p. 552). E8 kann hier, wie iiuch V. Noorden und Coustant annehmen. 
nur dsn letzte Werk über die Prhlestination gemeint sein: denn daa erste um- 
f w t e  m e h r e r e  Bücher (Flod. Y ,  15 1). 50'2) und wird ituch von Hinkmar 
selbnt unter der Bezeichnung . l i b r i Y  citiert, währsnd hier nur von einem 
.li b e r* die Hede ist. Als frühester Zeit,l)unkt ergibt eich nomit 860 (vgl. oben 
S. 142 N. 47). Die vernchiedenen Ansichten iiber den terminun a quo er- 
klHren sich durch die verschieden angenomniene Abfitssung~zeit des zweiten 
Werkes De prildestinat. 

Aus der niiheren Bestimmung: ,Statim in initio suue . . . . blmphemiae' . 
liisst sich kein chronologischer Schlura ziehen. Denri diese Bemerkung kann sich 
nur auf die 1 i t e r a r  i a c h e Verteidigung des , tnna deitw' durch Gottschalk 
beziehen, du Hinkmar desfien B c h r i f t c h e n  .snae i n ü h o a t i o n i s  verba' 
nennt (y. 418), und üottsclialk in ü n d l i  c h  sich hchon vor *56 (H. oben S. 151) 
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endigten Prädestinationsstreite und der anfreibenden politischen Thiltig- 
keit der jlingsten Jahre das Bedlirfnis nach Ruhe mehr als je eiiipfand, 
glaubte er doch der Wichtigkeit der Sache und den ihm von vielen 
Seiten zugekommenen Aufforderungen es schuldig zu seinY8), der 
.neiien Irrlehre eine sehr aiisfiihrliche Widerlegiing zii widmen. 

Seine Polemik geht von dem oft betonten Grundgedanken aus, 
dass ,Deitiitg vollkommen gleichbedeutend ist mit göttlicher Natur 
und WesenheitYB) und dass darum in der Deitiit die Einheit Gottes 
zum Ausdrucke konimt. Mit Recht erblickt Hinkmar die wichtigste 
Bestimmung der patristischen TrinitHtdehre in dem Sntze: "Deitrrs 
trinitatis est uni tri^'^^). Diesem stellt er als scharfen Gegensatz den 
Personenbegriff gegenüber, indem er mit HoEthius die Hypostase als 
,rationabilis naturae individiia subsistentia' bezeichneta1). Freilich 
- -- 

als AnhBnger jener Formel bekannt hatte; über den Zeitpunkt aber, wann 
Oottschalk zuerst sich H C h r i f t 1 i C h in jener Frage Riißserte, lässt sich nichts 
festsetzen. Auch kann aus der blossen Thatsache, dass Hinkmar erst im 
Jahre 864 den Mönch beim Papste als Verteidiger jenes Ausdruckes deniin- 
c i ~ r t e  (ep. ad Egil. Opp. 11. 264), d a  "initiuxu blrtsphemiae' nicht niiher be- 
stimmt werden. 

Ich möchte den Beginn des Werkes in das Jahr 860 verlegen. Da kein 
Zweck einzusehen iht, wewhalb Hinkmar mitteilen wollte, dass er jenes spiiter 
als das Buch De praedeat. geschrieben habe, so dürfte die Notiz: .Omni;i 
post libruin de prrted. . . . . ~cripsi* den pr#gnanten Sinn von ,bald nachher' 
haben, wodurch den Lesern das nicht allen bekannte ,initiuin bla.9phemiac' 
Gottschalks niiher fixiert werden aollte. Pie Ausarbeitung der Schrift wird 
nicht lange Zeit in An~pruch genommen lial~cii, ~ L L  solches weder der (fewohn- 
heit Hinkmars noch #einem polemischen Zwecke entsprach. Die Vollendung wiirde 
daher spätestens X61 zu setzen sein. Hierzu stimmt vortrefflich die Kli~ge des 
Verfassern aber seine vielen (ieschiifte (p. 41-11. da gerade in der Zeit un- 
mittelbar nach dem Kohlenser Frieden, ala (1a.i Reich reorganisiert werden 
musste, seine Thiitigkeit au~serordentlich in Anspruch genommen war. Ebenso 
ist auch die weitere Klage über geistige Errniitliing (contuinacia inertinqrie 
sensus I. C.) besonders .in jener Zcit begreiflich. weil er eben zwei umfang- 
reiche Werke vollendet hatte: ,PP praedestinntion~' und ,De divortio* (8. rinteii 
Kap. 10 N. 4). In dem letzteren beschwert er uich ebenfalls iiber Mangel tin 
Zeit (opp. I, 683). 

Nach Plodoard (3,15 y. 502) schrieb Hinkmir zwei verschiedene Bücher 
C Uber die Trinitiitsfrnge, eines "4 filios ecclesiae auae', womit das vorliegende 

bezeichnet ist, (wie aus der Anrede des Prologs erhellt), ein anderes ,ad Ka- 
rolum regem.* Letzteres glaubt V. Noorden a. a. 0. in der ,Explanatio in 
ferculum. SalomonisY (opp. I, 756-771) zu erkennen; allein in dieser Schrift 
wird die Trinitätalehre nur in 17 Zeilen (1). 761 sq.) berührt. 

28) p. 414. 
29) p. 425. 460. 469. 
30) P. 424-427. 456. 463. 464. 468. 470. 
31) P. 523. 
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läast er sich nicht auf eine nähere Erlaiiterung dieser wichtigen Defi- 
nition ein, aus welcher sich die entscheidendsten Arpniente  gegen 
Gottschalk herleiten liesen. Jedoch hat er ihre Tragweite wohl er- 
wogen und bekämpft darum die Bemerkung des Gegners: ,Inde 
dicitur iii Deo Persona, quod per se sit unuu als .den gefahrlichsten 
Punkt in dessen Systeme, dem ent,gegeii er mit Nachdruck hervor- Q 
liebt, dass nur die Relationen es sind, welche die Persoiien als solche 
begründen"). Ebenso erhebt er auf Grund der katholischen Wahr- 
heit, dass die Wesenheit Gottes oder die Deitiit ganz und vollstiindig 
sowohl in allen drei Personen zusammengenomnien wie in jeder ein- 
zelnen ist"), enkchiedenen Widerspruch gegen die Behauptung, jeder 
Person komme eine ihr eigentümliche Deität zu, und gegen die hier- 
aus sich ergebende und auch von Gottsclialk gezogene Folgeruiig, dass 
nicht die Person, sondern die Deitit des Sohnes die menschliche 
Natur angenommen habeß4). Hiiikmar hatte vollkommeii Recht, 
gleich im Anfange seines Werkes die hauptsiichlichsten Irrtümer Gott: 
schalks in den beiden Sätzen xiisammenauf~.~~en: Ebenso und in dem- 
selben Sinne wie .Gottu, ist auch die ,Deit%tu eine dreifaltige, lind: 
Jede Person in der Gottheit hat ihre eigene, in sich beschlossciie und 
besondere DeitiltS5). Wenn er dein Mönche vorwirft, derselbe zer- 4 
lege die eine und unteilbare göttliche Natur durch eine wirkliche 
(reale) Trennung in drei Naturens6), so ist dies keine Verleiimdung, 
mag auch die weitere Anschiildigung des Arianismusa7) als zu weit 
gehend befiinrleri werden. Von einer bei den1 Erzbischofe sonst 
seltenen Feinheit der Auffassung zeiigt die Bemerkung, Gotbchi~lk 
strebe auf dem umgekehrten Wege derselben Häresie zii wie Arius. 
Während dieser durch Ueberepannung des Personenbegriffes zur Teilung 
der Natur gelangt s ~ i ,  fasse jener den Begriff der Weseiiheit zu 
unbestimmt und zu weit und miisse deshalb die göttliche Natur erst 
in den Personen zum bwtimmten und konkreten Sein kommen lassens8). 

Auf solche treffende und klar ausgesprochene Gedankeu stösst 
man aber in der breitspurigen Darstellung nur selten und gelegeiit- 
lich. Anstatt die Grundprinzipien zu entwickeln und ,von diesen I 

I 

systematisch zii den Folgeriingen fortzuschreiten, folgt der Verfavser I 

32) P. 456. 464. 5%. 
33) P. 470. 
34) P. 476 sq. 489. 
35) P. 422. 437. 
36) P. 4 2 4 4 2 7 .  
37) P. 418. 427. 4 2 9 4 % .  468. 471. 
38) P. 468. 
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Schritt für Schritt den Worten des Gegners, wodurch ermüdende 
Wiederholungen uiivernieidlich werden. Sodann brachte die Hinkniar 
eigentümliche Methode, nach Art einer juristischen Beweisführung nur 
die Auktoiitiiten sprechen zu lassen und durch eine gehäufte Fülle 
von Citaten zu iniponieren, den Nachteil mit sich, dass manche Aus- 
führungen kaum den Kern der Frage berühren und die Polemik eine 
mehr iiusserliche bleibt. Die leitende Idee Gottschalks, daas die Ein- 
heit der göttlichen Wesenheit nur als eine logische zu betrachten sei, 
hat er so wenig erkannt, d n s  gerade dort, wo dieselbe am deutlich- 
sten zu Tage tritt, die Erwideriing auffallend kurz und matt wirda8). 
Darum versteht er auch nicht die Konsequenz, die in den Gottscha1k'- 
schen Anschauiingen herrscht, glaubt vielmehr viele Widersprüche 
in denselben entdeckt zu haben4 '). Hinkmar ist ein vorwiegend 
positiv gebildeter Theologe, der sich durch umfassende patristische 
Studien einen gewissen Takt angeeignet hat, um Wahres vom Falschen 
init Sicherheit zu unterscheiden, ohne d i ~  er die rationellen Gründe 
immer klar durchschaute. 

Die besondere Frage, von welcher der Streit seinen Ausgang 
geiloxumen hatte, ob der Ausdruck .trina deitas' zulässig sei, wird 
nur kurz, aber ziemlich selbdiindig von ihin besprochen. Er will 
in Bezug auf Gott geilau zwischen essentiellen und relativen Prädi- 
katen unterschieden, und erstere nur in der Einzahl, letztere nur in 
der Melirzahl ausgesagt wissen4'). ,DeitmY bezeichnet nach ihm 
sowohl grammatisch wie logisch etwas, das nur als ein Einziges 
existiert, während ,trinitasU und ,trinaU blos'i grammatisch, nicht 
auch logisch eine Einheit ausdriicken. Deshalb kiinne das Prädikiit 
,trinaU dem Begriffe ,deitasd nicht in1 eigentlichen und strengen 
Sinne beigelegt werdenqP). Aber iri seiner Entgegnung auf die von 
Gottschalk für den Gebrauch des .trina deita.~' bei den Viitern bei- 
gebrachten Zeugnisse ist der gelehrte Erzbischof sehr unglücklich. 
Anstatt die unbestreitbare T h a t s a ~ h e ~ ~ )  einzuräumen und zu bemerken. 
da* jene Redensart eine Metapher sei, macht er wahrhaft verzweifelte 
Anstrengungen, die Beweisstellen zu entkriiften. Bald nimmt er eine 
absichtliche Fälschung der Htbudschrihn durch Gottschalk und seine 
Freunde an"), bald macht er kühne Emendation~versuche~~), bald 

39) P. 493. 518. 
40) P. 476 sq. 620. 
41) P. 455 sq. 
42) P. 479. 
43) S. den ausahrlichen Nachweis bei Coustant 1. C. pars 5, C. 3. U.  13. 
44) p. 450 sq. Dnss Hinkmar überhaupt allzusehr geneigt ist, Inter- 

polationen auzunehmen, zeigt Coustant 1. C. cc. 8. 10. 11. 12. 14 sqq. 
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nimmt er n i r  ,nece~i tas  metrib als ErklRrung seine Z u f l u ~ h t ~ ~ ) :  
nur in wenigen Fällen erkennt er d a  ,,trina deitas' und iihnliclie 
Redeweisen als ,figürliche und uneigentlicheu an4'). 

Ob der Streit noch fortgesetzt worden ist und n ie  er sein Ende 
gefunden hat, berichten die Qiiellen nicht. Hinkmar hat vermutlich 
genügende Fürsorge getroffen, dass fürder von Haiitvillers keine ketze- 
rischen Schriften mehr ausgingen. Fiir die übrigen Gegner, die nur 
den durch sein Altertum geheiligten Ausdruck verteidigten, ohne den 
Boden der Rechtgläubigkeit zu verlassen, diirfte der Kampf um eine 
so unbedeutende Sache bald seine11 Reiz verloren haben. Nur Gott- 
schalk beharrte mit leidenschaftlicher Unerschiitterlichkeit bei seinen 
Ideen, in dieser Frage nicht minder wie bezfiglich der Vorherbestim- 
mung und Erlösung. Die mannigfachen Versiiche des Erzbischofs 
den Verblendeten niit der Kirche aiiszusöhnen, blieben e r f o l g l o ~ ~ ~ ) ,  I 

und aiich die lebeiislängliche Haft vermochten diesen kalten Ver- I 

stand und diesw glühende Herz nicht zu bezwingen. Die schwärme- 
rische Gesinnung, die seine Schriften offenbaren, hatte sich in den 
letzten Jahren zu religiösem Wahnsinn gesteigert, der imnier melir 
seinen Geist umnachtete. E r  glaubte, daw Gott ihm verboten habe, 
für den Erzbischof zii beten, dnm nacheinander die drei göttlichen 
Personen in ihn eingekehrt seien, und dasv er keiiie Kleider mehr 
von seinen Mitbriidern annehmen dürfe, sondern wie Adam vor den1 
Siindenfalle ein hergehe11 iii üwe4 7.  Die Bemühungen der Feiiide 
Hinkmars, ilin als ungerecht Verfolgten hinzustellen und als Werk- 
zeug gegen den Metropoliten zii ;ye l ) ra~chen~~) ,  mochten ihn iii dem 
Wahne bestärken, dass er in kurzem die Stelle des gestürzten Feincl~s 
einnehmen lind schliedich die Martyrerkrone erlangen werdew,i. 

Als ihn später eine tödliche Krunkheit befiel, sandte ihm Hink- 
mar ein kurz gefasstes G l a u b e n ~ h e k e n n t n i ~ ~ ~ ) ,  das in wenigen Sntzen 
die katholi~che Lehre iiber Priidcvtination und Trinität enthielt ; unter 
der Bedingung, d n ~ s  er es unterschreibe, sollte er in die kirchliche 
Gemeinschaft wieder aufgenommen werden. Das letzte Schriftstück. 
welches der Erzbischof seinetwegen .;ehrieb, ist eine Anweisung für 

4.5) P. SOS. 
46) 1). 500. 502. 
47) P. 458. ,500-503. 
48) P. 552. 
49) P. 5.io. 
50) S. unten Kap. 14. 
51) P. 550. 
52) p. 552 sq. R. H. n. 260. 
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die Mijnche von Hautvillers, ihn gut zu behandeln, aber falls er seine 
Irrtümer nicht widerrufe, die Sakrttniente iind das christliche Begräbnis 
ihm zu ~ e r s a g e n " ~ ) .  ( iott~chulk blieb iinbeugsttm und endete mit dem 
Banne beliideii sein tragisc1ic.s 1,el)en wahrscheiiilich in der letzten 
Hälfte der i;ech;rJger .Jahre5'). . tndignam vitam digna inorte finivit 
et abiit in lociim siiun~"~), Iiiiitet da- letzte Urteil seine,< strengen 
Gegners. 

Kur die Person des uiiruhigen Mönches war es gewesen, durch 
welche Hiiikniar iii die theologische Bewegung hineingezogen wurde ; 
hätte Gottschalk nicht ini Machtbereiche seines Krummstabes gelebt, 
so wiirde Hinkiuar kiiun~ ein Pergamentblatt seinetwegen beschrieben 
haben. Andremeits wiirde ohne Hinkmars Dazwischentreten der 
Priidestinations- niid Trinititxdtreit auch nicht jene Ausdehnung und 
Schiirfe erreicht haben. Hein wissenschaftlichen Interessen zu dienen, 
lag nicht in der Geistesrichtung rles Metropoliten. So blieb er den 
sonstigen dogmatischen Fragen, welche iinter seinen Zeitgenossen ver- 
handelt wurden, fern, versäumte es jedoch nicht, gelegentlich seinen 
Standpunkt mit einigen Worten anzudeuten. In der durch Paschasius 
hdberti is,  den Abt von Alt-Korvei, angeregten Kontroverse über die 
Existenzweise Christi iii der E u c h a r i ~ t i c . ~ ~ )  trat er bezüglich der 
wesentlichsten Bestimmiingen auf dessen Seite. Radbert hatte die 
altkirchliche Lehre von der Transsubstaiitiation, der vollen Healitllt 
des sakranientalen Leibes iind dem Opfercharakter des eucharistischen 
(ieheimnisres riiit einer Schiirfe formuliert, die Anlass zii Missver- 
stindnissen bot. Hraban und der selbst sich in unklaren Anschauungen - 

bewegende Ratram bekämpfte11 manche seiner Aufstellungen, während 
Skotus zu einer rationalistischen Verflachung des Mysteriums fortschritt. 
Hinkmar dagegen lehrt iinzweideutig die wirkliche Verwandlung der 
Elemente des Brotes und Weines in den Leib und d w  Blut des Er- 
löciers5') iind legt gegen den Satz des irischen Philosophen, d u  Sakra- 
ment sei nur eine Erinnerung iin den wahren Leib und das wahre 
- -~ . 

53) p. 553-5.55. R .  H. n. 261. 
54) September 866 wird Gottachalk zum letztenmale als lebend erwhhnt 

(R.  H. n. 196). Die gewtihnliche Angabe, dass er 868 oder 869 gestorben sei, 
entbehrt. der Begründung, ebenso die Meinung Mabillons (Annal. 1. 36 n.  42; 
111, 125), dass der in einem Nekrologiuiii von Hautvillers zum 30. Oktober ge- 
nannte ,,Godesmlliis monachuu' der unserige ~ e i :  der Name koiniiit  ehr htiufig 
vor, und schwerlich wird man den unversöhnt gestorbenen Ketzer dem Nekro- 
l n ~ i u m  einverleibt haben. 

.ja) 5.55. 
56) Vgl. Hergenrtither, Hanclb. d. allg. Kirch~iigewcli. I. 704 tf. 111, 237 f. 
57) Opp. T. 767. 11, 97 wq. 141. 844. 

S c  h r ö r s . Hinkmar von Krims. 11 
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Blut, entschieden Verwahrung ein58). Gleich Radbert scheint er 
sich der Meinung zuzuneigen, dass nicht bloss die Seele, sondern 
auch der Körper in der hl. Kommunion genährt werde59), und wie 
dieser bekennt auch er den Glauben an die Identität des sakra- 
mentalen Leibes mit jenem, der auf Erden wandelte und ans Kreuz 
geschlagen wurdeGo), sowie an die &gliche Erneuerung des Opfers, 
das einst auf Golgatha sich v0llzog6~). Eingehender hat er über 
diese Gegenstinde wahrscheinlich in der verlorenen Schrift über .die 
vorzüglichsten Sakramente des menschlichen Heilesu gehandeWe). 
Auch in der mariologischen Zeitfrage, ob die Geburt aus der Jung- 
frau auf natürliche Art stattfand oder in wunderbarer Weise ohne 
Oeffnung des Miitterschosses, schloss sich Hinkmar der letzteren Auf- 
fassung an"). Wollte er so das Uebernntürliche und Geheininisvolle 

58) 111. I, 232; vgl. V. Noorden S. 104 N. 
59) Ib. 11, 844. Csrinen ad B. M. V. (A. Mai, Classici Auctoren, Romw 

1833. V, 452 aqq.) Vers. 45 sq. 
60) Opp. 11, 90 sq. 844. 
61) Ib. 11, 90 sq. 97 sq. 
62) Flod. Y ,  29 p. 564. 
63) Opp. I, 631. 762. 767. Carmen 1. C.  ver^. 9 nq. Sdralek (Hinkini~rs 

V. ltticiiiis kanonist. Gutachten über die Ehescheidung d. Königs Lothm TI. 
Freiburg 1881) S. 31 ist der Ansicht, Hinkmsr "adoptiere dns, worin h t ran inus  
iind Radbert einig sind, nliiiilicli dilss die Mutter Gottes ,clauso utero' geboren 
lii~be'. ohne sich fiir den einen gegen den andern zu entscheiden. Rsdbertri 
Sclirift (Dr partu Virginis libb. 11. Migue 120, l:l(iT-l:3HG) ist hsul>tciiichlicli 
gegen tlir Ansoli;tuiiiig gcricht,<ht. di~ss Christus wie jeder andere Mennch den 
(ienetzen und Bediiigiiiigrn der Natur geinass geboren worden ßei, wogegen er 
betont: ,Inett:,~bili niztivihrte 1)eus.vcriis processit . . . . . Quomodo ergo com- 
niuiie dicitur, qiiod ent iiietfabile? . . . Nt ideo sicut clausi~ viaceribus iurc 
creditur coiicel>tus, i t s  oiiinino et cliruso utero natus' (1369 D sq.). Wenn er 
ausacrclein l)eirii.rkt, die Jungfrau Iurbe geboren wie Eva vor deiu Sündenfalle 
gt?boren 1i;~bcn wiirde (1371 C. 1:IXl A), in völlig wunderbarer Weise, .neque 
in dolore nccluc ~ u b  cornil>tioneY (1:I(i9 A), so filgt er ileni ,utero cln.usoU keine 
wesentlicli iicur I~c~stiiiiiiiiing hinzu. Hinkmar, der sich iibrigens nur flüchtig 
iiber diese F n ~ g r  i~11as1)richt, scheint iiiir deshalb iiiit Behauptungen wie ,vulva 
non irtli~pertn, 3rd claiiso utcro peperit (p. 631) - investigabili iuiraculo nntus 
ent 1"". uterurii (1). 76'2) - virginülibua integris inconvulsi~ i~tqiie intememtis 
iiiir;~l)iliter iiirti' (p. 767) doch auf dcr Seite Ridadberta zu stehen. Die Haupt- 
fixrge. die Hntnliii (Libcr de tlo quod Christus e r  Virgine natus est. Mignc 
121, SI-102) behan(lelt, ob die (4eburt ,Per virginalis i n n u a n i  vulvne' oder 
.iiioriati~~o~c~ de secreto ventr i~ i n C e r  t o t r a in i t e* (Y8 A) geachah, l h s t  
Ilinkiiiitr allerdings unb~riilirt, weil sie fllr seinen Standpunkt kaum von Be- 
dciitiing s t ~ .  Fiir Rutraiu hinwiedemin ist die F n g e ,  ob "utero clnuso' oder 
nicllt, nrbeiisii<.hlich, weshalb er sicli iinklür darüber ausspricht: .Vulvam 
apcruit, noii iit clausaiii cornimpcrrt, sed ut per eam suae nativitatis ostiuni 
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in der christlichen Dognlatik nicht verkümmert wissen, wie er denn 
auch die alte Tradition von der leiblichen Himmelfahrt der Miitter- 
gottes festhielte4), so hiildigt er doch bezüglich der Bilderverehrung 
der mehr nüchternen Buffasung der fränkischen Kirche. Sein Buch 
,über die Verehrung der Bilder des Erlösers und der Heiligenu, das 
er auf Bitten einiger Bischöfe verfasstea5), ist nicht erhalten, aber 
die Bemerkung, dass die Bilder nur zur Belehrung des unwissenden 
Volkes aufgestellt werden dürftene6), zeigt zur Geniige, wie er voll- 
stiindig auf dem Standpunkte der karolinischen Bücher verharrte und 
jede Art von wirklicher Verehrung ausgeschlossen sehen wollte67). 
Darum verwarf er auch das den relativen Kultus der Bilder sank- 
tionierende 7. allgemeine Koncil von Nicäa (784)0*), das für ihn nur 
die Bedeutung einer Pseudosynode hatte, weil es ohne Auktoritit . 
des römischen Stuhles gehalten und von der Synode zu Frankfurt 
(794), die ,vielleicht eine allgemeine genannt werden könneu, wider- 
legt worden seies). Aus dem gleichen Grunde erregte die 8. 811- 

nperiret (92 A) - adaperuit eam, non quo violaret integritatem uteri, sed 
quo ventrh palatium vacusret (V2 C) - sic aperiens virginaleiu vulvaru nm- 
cendo, u t  tamen eain relinqueret cli~usain non violando' (94 A). 

64) Carmen 1. C. Vers. H7 sq. 
65) Flod. 3, 29 sq. 664. 
66) Opp. 11, 487. 
67) Die ,libri Carolini' lassen die Bilder nur zum Schmucke der Kirchen 

oder zur Erinnerung an vergangene Begebenheiten (vgl. Hefele 111, 707 f.) d. h. 
zur Erweckung der Andrlcht zu. Gennu dieselbe Meinung vertreten Agobnrd 
(Contrn eoruin superstitionem, qui picturia et  imaginibus snnctorum adomtionia 
obaequium deferendum puti~nt. Migne 104, 199-228, cf. p. 200), Jonas V. Or- 
leans (De cultu irnagnum libb. 111. Migne 106, 305-388, cf. lib. I p. 318 C.), 
Walahfnd Strabo (De ecclesiaaticar. reNm exordiis et incrementis C. 8. Mignc 
114, 927) und Aeneas (Lib. adv. Grctecos. M i p e  121, 685 sqq.). 

68) Er nennt es Koncil von Konfitantinopel, wo allerdings die letzte 
Sitzung stattfand (Hefele 111, 474). Auch die von Miinssen (Sitxungxber. d. 
Wien. Akad. phi1.-hist. K1. 1876. Bd. 84 S. 262) edierte C+loase des 9. Jiihr- 
hundertci zu Nicaen. C. 6 kennt nur 6 ;rllgeiii. Synoden. Ebenso diis im Jalirc 
870 verfasste und an Hinkmar gerichtete Olaubensbekenntnia dcx Riscliof~ Adel- 
bert F. Teroumne (Cordes., Opusc. Hincm. p. 622-6'24. Gousset, les Actes etr. 
1, 386). 

69) Opp. 11,457. Bei Baroniua Annal. a 794 n. 41 (ed. Colon. 1609. tom. X, 
col. 478), der diese Stelle citiert, folgt noch: ,Auctoritate itaque huiun ~ynodi  
Frnnwfordiensis videlicet nonnihil repressa est imaginuin veneratio: sed hmen 
Hadrianua et'alii pontifices in s m  opinione perseverarunt, e t  mortuo Carolo sii- 
arum pupparum cultum vehementius promoveruut, adeo ut Ludovicus C~ro l i  
filiua libro longe wriori insectatus sit imeginum cultum quam Ci~rolus.' Diexc 
Worte finden sich in den Ausgaben Hinkmara nicht, und Baronius gibt lciclcr 
nicht an, woher er sie genommen hat. Wer mit dein Stile und der Auxdrucks- 

11' 
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gemeine Synode von Constantinopel (8iiO--870) deii Xerger dcs 
fränkischen Theologen7"). Sonst trifft inan hc.i Hinkriiitr keine eigen- 
artigen dogmatischen Ansichten ;in. weiiii i i i i ~ i i  iiicht etwri die r~iicli 
manchen Vätern, Griechen wie Lrtteinern, geliiiifigeil) A4risiclit hier- 
her rechnen will, dass vor der Auferstehuug des I~leisclies iiiir Seele11 
von ausserordentlicher Heiligkeit ziir Anschtxiiiing (fottes gelangei~, 
wiihrend die übrigen bis dahin iri einein hlittelziiatande - .heata 
paradisi requiesu - verbleiben T e ) .  

weise Hinkmars vertraiit i ~ t .  wird nicht zweifeln. tlx.;ri air iineclit uind iiiid 
wohl nur als Glosse in den Text eincr Hantlnrtirift gerieten. 

70) Hinciii. Annal. i~ 872 ~ S S .  I, 4 141.' Die Heschlii~ne <Ier~elhen sind 
wahrscheinlich erst in dienen1 Jahre in Gi~llirri brkanni grworden. Sie iuiisr;ten 
hier Aufsehen erregen, und vermutlich arirtle diircli sie die oben N. 65 rrtriilintr 
Schrift Hinkmars veranlasst, die sonucli I,. 872-si;l zii setzen wäre. 

T l )  S. Petavius, De Deo lib. 7 r. 14 n. 10. Körl~er. I)ir Lelirc von tler 
Höllenfahrt Christi. Landshut 1MiU. 9. 102 ff. D i e ~ e  Anqiclit wurde diirch 
Benedikt XII. (Constit. .Bcnedictii* Deus') 1336 ve i~or fen .  

72) Opp. 11, 84 sq. - ITntr r  l e n  Werkeri Hinkmarx betintlet sicli iiiirli 
eine Abhandlung .»P diversa et  miiltiplici iiniiiicir ri~tione' (Ir. 104-121). 1)ie 
Handschrift bezeichnet nicht. H., ~ondern  einen .cluidaiii n;ipieiis' n.lr Verfitwer. 
und Flodoard, der Reimser Archivar und gewixs~iiliiiftc Siiinnili?r Hinkinar'echcr 
Schriften, erwähnt jene nicht;  beides ist iiu höclisten Gr id r  iiiitf;illend. da  tlie 
Handschrift der Reimser Abtei St. Hemi angehört,e. 

Der Herausgeber Sirniond (1. C. 1). 103j vcruichert zwitr: ?Hincniari rwe 
m u l k  persiiadent', teilt aber leider seine Gründe nicht mit. V. Noorden (S. 1091. 
der die Abhandlung ebenfalls für echt hält, erinnert an  die Bezugni~hiiie der- 
selben auf Hincm., De praedest. C. 31. die sich indes daraiif beschränkt, dass 
hier wie dort  die ganz se1bstverat;indliclic Bemerkung geinacht wird. die Scelc 
gehe eine wirkliche Vereinigung init dem Leibe ein, iiiid die Engel seien rein 
geistige Wesen. W&re auch, wie V. Noorden hehauptet, die Schrift wirklicli gegen 
die Philosophie des Skotus k:rigena gerichtet - der Hinweis V. Noordens auf eine 
Stelle p. 110, aus der dies vornehmlich hervorgehen soll. ist. sehr ungliicklicli: 
denn die ganze Seite fiillt ein Citat aus Aiig., De civit. Dei XXIT, 29 n. 4-6 
(ed. Antverp. 1700. toin. VII ,  p. 527) -, SO ist doch nicht abzusehen, warum 
gerade H i n k m  a r der Verfasser sein soll. maR derselbe auch gelegentlich 
sich gegen einzelne Si tze  des PhiIosoplien erklart haben, womit er indes nicht 
allein dastand. Die streng logisch foitsc,hreitende Behandliing, die nüchterne 
K ü r ~ e  und Klarheit des Ausdriickes, ein bei Hinkniar ungewohntes stetes Fext- 
halten am Thema, die bei ihm sonnt nicht gehr.iuchlichen Epitheta der Kirchen- 
viiter, der gnnze Stil, der, wie auch V. N. halbwegs zugibt, ein ganz anderer 
ist als in den iibrigen Schrift,en - alles spricht gegen die Auktorschaft des 
Reimser Erzbischofs. Nur ~ o v i e l  lässt sich liiia der Abhandlung entnehmen, 
dass sie Ear l  d. K. gewidmet war, lind ihr Verfasser (P. 1U4 : n n s t r a e rei- 
publicae) dem Westreiche angehörte. Auch Ebert, '4llg. Gesch. (1. litt. L i t e r ~ t .  d. 
Mittelalt. 11. 250 N. 1 hält die Crhehervchaft IIinkniiir~ fiir .nicht geniigend 
beglaubigt.* 
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Besonders oft und ausführlich iliissert sich Hiiikmar über die 
Lehre von der Kirche und vom Primate. Den universalen Charakter 
der Kirche als eines weltumspaunenden Reiches hat er mit vollster 
Klarheit erfasst. Sie ist ihm eine einzige auf den] ganzen Erdkreise, 
einig im Glauben und in der Liebe, weshalb das Unrecht, das einer 
einzelnen Kirche zugefügt wird, zugleich der Gesamtkirche angethan 
ist7". Ihr Bild ist der ungenähte Hock Christi; wie dieser durch das - 

Los erworben wurde, so erlangt der einzelne den Zusammenhang mit 
der Kirche diirch die Gnade. Die Quelle der innern Einheit, aus 
welcher die zusammenhaltende Kraft fliesst, bildet, wie Hinkmar an  
der Messliturgie nachweist, das e i n e  Opfer und die e i n e  Kommunion; 
denn in dieser vereinigen sich alle Glieder des mystischen Leibes mit 
dem e i n e n  wjrklichen Leibe Christi7'). Das äussere Band ist der 
Primat der römischen Kirche, welcher in der Person des Apostel- 
fürsten die Sorge fiir alle Kirchen übertragen wurde7". Die Primatial- 
.gewalt Roms beruht auf göttlicher Einsetzung (,Du bist Petrus U. 
s. W.'), indeni der Herr selbst den römischen Stuhl iiber alle andern 
erhoben und auf den Felsen Petri die allgemeine Kirche gebaut 
hat7". Wer $ich daher auf irgend eine Weise von der Einheit des 
Glaubens oder von der Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhle 
lbssagt , geht seines ewigen Heiles v e r l ~ i s t i g ~ ~ ) .  Die Gewalt des 
Papstes, des ,Patriarchen der Patriarchen und Primas der Primaten 
aller Provinzen' erstreckt sich auf Lehre und Disciplin. In allem, 
was in Bezug auf Glaube lind Sitte zweifelhaft oder dunkel ist, 
iniiss Rom, die .Ernährerin und Lehrerin" aller KirchenT8), befragt 
werden, und siud ihre heilsamen Ermahnungen zii befolgen, und zwar 
vornehmlich .von. denen, welche unmittelbar von ihr das Evangelium 
empfangen habens0). J a  aus der Lehrgewalt der römischen Kirche 
fiies~t die der übrigen: .sie hat uns irn Glauben gezeugt, mit katho- 
lischer Milch genäl-irt . . . . . und zum vollen Mannesalter erzogen, 
und um andere zu iiuterrichten, hat sie uns durch ihre Bevollmächtigung 
eingesetzt und auf deii Lehrstuhl erhobeiiU"'). Neben der hl. Schrift 

73) opp. 11, 318. 
74) Ib. I, 354 nqq. 
75) Ib. 11, 721. 608. 
76) lb. I, 151. 11. 402. Manwi XVI, 816. 
77) Mansi XVI, 6%. 
78) Ib. XVI, 621. 
79) Opp. 11, 300. 318. 
80) Ib. I, 561. 
81) Ib. I, 24. 
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und den Werken der Kirchenväter gilt ihm ,der Glaube der katho- 
lischen und apostolischen Kirche und des hl. römischen Stuhles' nLs 
Quelle der rechtgläubigen TheologieaP). 

Seine dogmatischen Schriften boten ihm reichlich Gelegenheit,' 
seine umfassende Kenntnis der hl. Schriften zu zeigen, in deren Aus- 
legung er jedoch selten selbständig ist. Wir besitzen von ihm eine ! 
eigene exegetische Abhandlunges) über den Psalmvers ,Der Reiher 
Nest ist ihr Führer' (PS. 103, 18), die Ludwig d. D. gewidmet ist, 
der ah Freund theologischer Gelehrsamkeits4) dem Erzbischofe gern 
schwierige Bibelstellen zur Erklürung vorlegtee5). Um die Art des 
in jener Stelle ,herodiusU genannten Vogels festzustellen, vergleicht 
er die verschiedenen Bezeichnungen desselben in den einzelnen Ver- 
sionen und zieht naturwissenschaftliche Schriften z~ Rate. Die mora- 
lische und mystische Deutung schöpft er aus den patristischen Kom- 
mentaren as). 

Das ganze theologische Wissen Hinkmars bestand in nichtv 
anderem als in einer staunenswerten Belesenheit in den Schriften 
der Väter und Kirchenschriftsteller. Nicht nur sind seine Gedanken 
sämtlich aus dieser Quelle geschöpft, sondern auch deren Form; 
eine selbständige Verarbeitung des überlieferten Stoffes ist bei ihm 
noch viel weniger anzutreffen wie bei den übrigen Theologen deb: 
9. Jahrhunderts. Seine dogmatischen Schriften bestehen zum grössteri 
Teile nur aus aneinander gereihten Citaten ; und auch da, wo er selbst 
das Wort ergreift, stösst man allenthalben in den Ausdrücken und 
Wendungen auf patristische Eteminiscenzen. Gm einen Begriff zu 
geben, von welchem Umfange seine Kenntnis auf diesen1 Gebiete - 

war, lassen wir ein Verzeichnis der von ihm angezogenen dogmatischen 
und exegetischen Werke der Vorzeit folgene7). 
--P- 

82) Migne 125, 54 A. 
83) De verbis psalnii "Herodii dux est eorum' (opp: 11, 153-157. M i g m  

125, 957-962). R. H. n. 184, C. März 865 verfasst. 
84) S. DUmmler I, 854 ff. 
85) Opp. 11, 152. 
86) Die Benierkungen V. Noordenv S. 109 f. über den exegetischen Stand- 

punkt Hinkmars, der im Gegensatze zu den zeitgenössischen Theologen nur 
c i  n e n  Sinn (keinen inornlischen und mystischen) der hl. Schrift angenommen 
huben soll, nämlich den, welchen die kath. Kirche festhält, beruhen auf blossen 
Missversülndnissen. 

87) Die Quellennachweise der Sirniond'schen Ausgabe sind weder voll- 
stzndig noch immer zuverlässig. Die eingeklammerten Zahlen beseiclinen 
Band und Seite dieser Ausgabe, wo sich dm Citat findet. 

Sämtliche Steilen anzugeben, ist zwecklos, da die Citate wegen der 
Mangelhrtftigkeit der Sirmond'schen Ausgabe keinen kritischen Wert huben. 



Die von Hinkmar citierten patristischen Werke. ltj7 

C y p r i a n  U s :  De mortalitate (I, ti3) - De unitate ecclesiae 
(I, 72)88) - De lapsis (I, 72) - De zelo et livore (I, 72) - Lih. 
ad Demetrianum (I, 73) - De bono patientiae (I, 73)89) - De 
oratione Dominica (I, 163) - Ep. (55) ad Antonianum (I, 163)90) 
- Ep. (30) cleri Romani ad Cyprianum (I, 'i3)91). 

PS.-Cyprianp: Tractatus adv. Jiidaeos (I, 163)93 - De X11 
abusivjs saeciili (1, 602). 

M a r i u s  V i c t o r i n u s :  Adv. Ariurn libb. IV (I, 474). 
H i 1 a r i U s P i c t a V. : Tractatus super psaltnos (I, 164 syq.) - 

Commentar. in evang. Mntth. (I, 113) - De trinitate libb. XI1 
(I, 169)u8) - Lib. de synodis (I, 345)94) - Ad Constantium Biigustum 
(11, 489)B5). 

A m  b r o  s i us :  Expositio in PS. CXVIII (1, 68) - Expositio 
evang. sec. Lucam (I, 69) - De sacramentis libb. V1 (I, 114)9" - 
De paradiso (I, 170) - De Joseph patriarchn (I, 257) - De poeni- 
tentia libb. I1 (I, 173) - De incarnationis Doininicae sacramento 
(I, 259) - De Spiritu Sancto libb. 111 (I, 237) - De bono mortis 
(I, 259) -- De benedictionibm patriarcharuni (I, 257) - De excessu 
fratris s i~ i  Satyri libb. I1 (I, 257) - De Abraham libb. I1 (I, 259) 
- De Isaac et anima (I, 259) - De fuga saeciili (I, 259) -- De 
Jacob et vita beata libb. I1 (I, 259) - Apologia (1.) David ad 
Theodos. Aug. (I, 25(i)97) - De fide libb. V (I, 424) - De officiis 

Die angegebenen Titel der Schriften sind die jetzt gebräuchlichen. Nur wo 
die Hinkmar'sche Citierweive bedeutend abweiclit, wird dies eigens bemerkt. 

88) H. citiert d i e ~ e  Stelle aus ,De mortalitate', sie steht aber ,De uni- 
hte eccles.' C. 26 (Opp. ed. Hartel, Vindob. 1868- 1871. pars 1 1). 232). 

89) H. citiert nur mit .alibia. 
90) Die Nummern der Briefe sind nach der angeführten Auvgabe von 

Hartel angegeben. 
91) H. citiert ,Cypr. ep. ad Uomanos.' Diese falsche Inskription komnit 

auch handschriftlich vor, s. Hartel 1. C. pars 2 p. 549. 
92) H. hält solbstverstAndlich diese und die folgende Schrift fiir echt. Dicse 

Bemerkung gilt auch für alle unten zu erwiihnenden unterschobenen Schriften. 
93) H. citiert ,De fide." 
94) Diese niimliche Schrift wird opp. 11, 530 als ,cpist. dc synodis, 

quttm de exilio s d  Gallicenos misit epiacopos' angeführt. 
95) Dieses zwei Bücher umfassende Werk ist wohl unter der .epißt. nd 

Constantium imperat.' zu verntehen. Dn kein ausdriickliches Citat vorli~gt,  
l&st sich die Identität nicht mit Sicherheit festcitellen. 

96) Bei H. findet sich bald der Titel .De sacramenbiis' (I, 114), bald 
.I)e sacramentin sive niysteriis' (I, 606). Er scheint ,De nigsteriis lib. unic.' 
nicht geksnnt zu haben; denn sonst hätte er kaum so citieren können. 

97) H. citiert einfach : .Aplogia David' ; die zweite Apolog. Davids (opp. 
ed. Maur. Venet. 1748. I, 866 sqq.) ucheint ihm unbekannt gewesen zu sein. 
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libh. I11 (11, 221) - De litpsii virginih contwcratae (1 ,  585) - 1)e I 
obitii Valentiniani consolutio (11, 571) - Orutio de obitii Theodmii 
(I, 703)") - EI). ( 1 7 )  ud Valentinian. (I. tiOl)@9) -- Ep. (40) wi 
Theodos. (I, 7OU) - Ep. ( 5 6 )  ad Theophiluiii .llexitiidrin. (Mtinsi XVI, 
Ci26 B) - Ep. (63) ad Vercellenxea (I, 91:)). 

PS.-Anihrosiiis: Coruriient. in ep. ad hinitii. (I, 155) -- in er). 1. 
;rd Corinth. (I, 219) - iii ep. 11. ad Corinth. (I, i93)  - -  iii oy. tui 
Gitlst. (I, 229) - in ep. ad Ephes. (I, 255) iii ep. I. ad Tiiii. (I ,  255). 

H i e r o n y  mus :  Corumetit. in Eccles. (I, 52) - iri Isai. (T. 52') 
- in Jerem. (I, 601) - in Ezech. (1. 182) - in Daiiiel. (1, 216) - -  
in Osee (I, 78) - iii h n i o ~  (I, 79) - in Jonon~ (I. 181), - iii 
Michaeam (I, 69) - in Nahiim (I, 79) - in Matth. (1, 295) - 
in ep. ad Galat. (1, 843) - iii ep. ad Ephes. (I.  6ii4) - in ep. ad 
Philem. (I, 155) -- Homiliae (Origenis'l in Luc. (1, 185) - Ep. (15) 
ad Damusiini (T, 425)lo0) - Ep. ( 5 5 )  ut l  iliiiaiidiini (I, 59.5) - Ep. 
(77) ad Oceanuni (1, :)8!)) - EI>. (106) itd Siiiinitliii r t  Fretelani 
(11, 153) -- Ep. (146) ad Evniigeliiu~ (11, 4l(j)lm). 

PS.-Hieronynius : Breviariuiii iii Psalter. ( I ,  608 )I") Seriiio 
de assumptione B. M. V.loS) 

Ai igus t in i i s :  Hetrnct. (I, ii) - Cont'wbioues (11 ,  415) - 

De vera relig. (1, 487) - De agoiie christ. (I, 2Uij - I)e trinitrtte 
(I, 23) - De coniiigiis adulter. (T, T)9.i)1M) -- De civit. Dei (I, 220) 

98) Bei H.: .Srrui» SLn'i dit'i clefunctionib l'lieodosii coniin Horiorio.- 
99) Die Niimnier der Briefe ntlcli (.<I. Maur. tom. 111. 

100) Die Numerierung ist nkirh o ~ l ) .  ed. ValLirsi. \ '~ron. 1734. torii. I 
angegeben. 

101) H.:  ,ad Evagriuni'. 
102) In der Vita Hemigii (Actit Siinrtor. Oct. I, l:-i¿> E.) fülirt H. Aeurse- 

rungen den hl. Hieronyni. iiber die Orrlnurig cler I'salmeu an, die i l i i ~  Pb.-Hieron., 
Praefatio de libro psalmor. (opp. ed. cit. toiu VII .  Appentl. p. 423) genommen sind. 

103) In einem Briefe s n  Odo' ( R .  H. n. 224) verteidigt H. seine - eh 
ist wohl der Sermo bei Vallarai SI, 92 geiiieint - Echtheit gegen einen M6nch 
von Kowey, unter dem Mabillon (Annal. 111, 9.5) den Ratram vermutet. Die 
Angabe Scherrers (Verzeichnis d. Hdschr. (1. Stiftnbibl. V. St. Gallen. Halle 1875. 
S. 4'i), der Streit He's mit Ratram sei 862 bei Gelegenheit der Einweihung der 
Reimser Yarienkirche geführt worden, ist ebenso unbegriindet wie  eine Be- 
rufung hierfiir auf Mabillon l. C. Der obige, im Jahre H68 geschriebene Brief 
deutet auf eine j ü n g a  t gefiihrtc. Kontroverse. In diesen1 'Briefe erwiihnt H. 
auch einen ,libelbs hi~toriae de ortu 8. Mtiriae'. vielleicht dau kleine ,E;van- 
gelium de nativitate Mariaed (llinchendoti, ävangelia apcrypha.  Ed. altera 
Lipe. 1874. p. 113-121) ; ~ e i u e  Echtheit preisgebend bemerkt er: ,Praefat.mu 
historiam nos habemus ad lectionem, non ad proferendum ituctoritatem'. 

104) Auch als ,Libb. itd Pollentium' (I, 668) von H. bezeichnet. 
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- De haeresib trd Quodvultdeuiii (I, 5)'05) -- De duabiw animab. 
(I. 454) - 1)e haptisnio contm Donatist. libb. V11 (I, 23) - De 
peccntor. nieritis et remis. (1, 24:3)1°" - De spiritu et litera (I, 186') 
- De natura et gratia (1, 67) - De perfectione iiistitiae hoiiunis 
(I, 122) - De nuptii.4 et coricupisc. (I, 303) - Contra 11 epistolas 
Pelagianor. libh. IV ad Bonifat. (I, 11)'07) -- Contra Juliauiim libh. 
V1 (I,93 MI.) - De gratia et lib. arbitr. ad Valentin. et monach. 
(1. 43) - De corrept. et griatia (1. 7) -- I)e praedest. Sanctor. (1, 8) 

- De doiio persev. (I. 8) - Contra Maximin. libh. I1 (1 487) - I)e 
cioctrina christ (I S(i(3) - I)e disipl. christ. (1.9) - Quaestiones in Hep- 
tateuch. (1, 576. 580) - Enarriltioiies in Ps;rliu. (I, 44) - De sernioiie 
L)omirii in moiite libh. 11 (I, ii7O) - Trabttu.: CSXlV iii evrmg. Joati. 
(1, 472)'08) - Tractatii- S iii epist. (1.) .Joirn. (I, 498) - Expositio 
[)ropwitioiiuin epist. ad Itoniiin. (I, 80) - Lih. yiiaestionuni LSXSIII 
(1. 454) - Lih. de V111 Drilcitii qiiaesti»iiihus ( I .  10) - De hone con- 
iiigali (I, 673) - I)e catechiz. riidibus (I, 188) - - Seririo (9) de deceni 
chordis (I, G89)L"B) -- Serulo (52) de verbis Domini (I, 453)110) --- 
Sermo (71) ad popiilum ( I ,  .i3(i) .- Sermo (214) de symbolo sd neophyt. 
(I, 76lL") -- E]). (54) ad .Januarium (11, 120) - Ep. (65) ad Xan- 
tippum (I,  721)"') - Ep. (78) d cler. et yleh. Hippori. (11, 4953 
- -  Ep. (141) concilii Zertensis i ~ d  Donlttistlw (11, 577)'18) - Ep. 
(170) ad Maxiuiuru (I, 531) - Ep. (18.5) ad Bonifat. (1, 305) - 
Ep. (190) ad Optatum (I. 41) - Ep. (194) ad Sixtum (I, 92) - 
Ep. (2017) ad Consentiiim (I, 9) - Ep. (214) ad Valentin. (I, 122) 
-- Ep. (215) ad Valentiii. ( T ,  I?:{). 

105) H. citiert nuch ,Cnhlog. hwre*. i ~ i 1  (JII.' (I. 218). 
1061 H. : ,Ai1 Marcellinum libb. tle I):il~tiqnio.' 
107) H.: .Contn~ Pelagiutu.' 
108) 11. citiel-t: f ennonex cvang. ~ c .  Jouu.'. lind dir Xunirrierung 

I)lrit)t bei ihm ntetn iiru :1 gegen die der Xuiiriner (toin. 111) zurück. 
109) H.: .Lib. (lc S chor(lia6. Die Numnier tler Sermonen ist nach den 

Mourinern (tom V.) ungegeben. 
110) H. citiert hier und 1, !J ,Lib. qui titiilutur de verbis Domini', wo- 

runter wohl die Samiiilung der .wermonen de verb. Dom.' zu venitehen ist. 
111 1 Die von H. angeführten .Sermones de trinitate' (I, 490), ,De uni- 

tnte P n t r i ~  et Filii et Spir i tu~ Sancti, contro Ariunos* (T, 544), .De Sp. Sancto' 
(I, 453). .De myst. 1)aptismutixA (I, 459), ,De fiüe contra haereticos* (I, 483), 
,De fide contru Arii~noß et  Sal>ellianos (1, 483, .De generalitate eleemosynnr.' 
(I, 445) w e h  ich nicht zu identificieren. 

112) H.: .Ad archiep. rruum de Abundantio.' Die Numitier der Hriefe 
bezieht sich auf die der Maurinerausgabe. 

118) H.: ,Aiig. in epist. concilii Afrir. iul Donatistnw." 
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PS.-Aiigiistiiius : Hypomnesticon (I ,  8) "4) - De praedeßtinatione 
et gratia (1, 37)"5) -- Contra V haereses (I, 483)"" -- Collatio 
cum Pasceritio Ariano (I, 489)11'). 

P r o s p e r : Responsioiies ad obiectiones Gallorum (1, 14) - 
Resp. ad obiect. Vincentianas (I, 50) - Resp. ad excerpta ~ e n u e n -  
sinm ad Camillum et Theodorum (I, G5)"8) -- Lib. contra Colla- 
torem (1, 12)llg) - Lib. sententiarum (I, 56)I2O) - Lib. epigram- 
matum (I, 112) - Carmen de ingratis (I, 13) - Expositi0 in PS. 
C-CL (11, 153) (von zweifelhafter Echtheit) - De providentia divina 
(I, 381)12') - Ep. :id Aupstinuni (I, 7) lZY) - Ep. ad Rufinum 
de gratia et lib. arbitrio (I, 11)1a8). 

PS.-Prouper : Dc vocatione gentium (I, 53) - De proinissionibiis 
et praedictionibus Dei (I, 501). 

L e o  M. : Sermones (21. 22. 23. 24) de iiativibte Domini 
(I, 275. 240. 27Ci) - Sermones (31. 33. 35) de Epiphania (I, 107. 
276) - Sermo (39) de Quadragesima (I, 280) - Sermones (52. 54. 
55. 56. 57. 59. 60. 63) de prrssione Domini (I, 277-280) - Sermo 
(71) de resurrectione Domini (I, 280)Ia4) - Sermo (4) de natdi 
ipsiuk (LI, 436) - Ep. ad Flavianum (I, 149). 

B o E t h i u s : De praedicatione personarum ad Joaniiem diacon. 

114) E(1. Mi~ur. Toui. X,  Append. - H. citiert aiicli: "Contra Peli~giurii 
c t  Cocleatiuni clc gratirt Christi c t  lib. iirbitr. e t  originali pcccirto' (I, iH), 
oder ,Lib. contrs Pelsg. et Coelcut. (I, 810, woniit n i c h t  die ,Libb. 11 de gratia 
Chriwti et de peccato originsli contra Pelag. et Coelest.' geiiieint aind. 

115) Toni. X, App. - H.: ,De pn~edest. gratiae.' 
116) Tom. VilI, 4pp. - H. such: ,Contra V houtiuni generir' (1, 460). 
115) Toni. 111. App. - Er. : ,Lib. contm 1';lscentium.' - Der von H. bloss 

e r  W ä l i n t e  ,Lil). ilc unitatc trinibtis' (1, 9) ist vielleicht PS.-Aug., Contnx Pe- 
liciitn. Arisn. (le iinit.zite trinitatis lib. unus (toni. VIII, App.). Dagegen weis8 

I 

ich nicht zu bextimitien. was iinter den1 "Lib. contra Jiidaeon, Puaanos atque 
hucreticos' zu verstrlien iat (die opp. I, 542 citierte Stelle findet sich weder im 
.Tnct i~t .  aclv. Iuclaeos', noch in der unechten Schrift "Contra Iudaeos, Pis- 
ganos iitcjuc Arianoli'), den .Scntenti;~e t~liostol. epiutolac ~d T h c ~ ~ ~ t l o n . *  (I, 447) 
uni1 dem .Lib. ad Lirurentiuni l>iil~ain (!) dc Symbolo" (I, 458) zu verstehen ist. I 

118) 11.: .Resp. contr;~ Janiicnsesu oder ,iid Cai~iilliiiii et Theodoruni' (I ,  60). I 

119) H. : ,Contra Cmsianuiii.' 6 
I 

120) H. auch: ,,Lib. öententii~ruiu rpigiaiuiii;~tiiiii* (I, 46). 
121) H. citiert die einzelnen l'eilc t~ucli iinter besonderem Titel: Lib. contri~ 

Eiityclien, contra Nc3toriuiii. contri~ &fi~tlieiiiatico?c, contr;~ Epicurcon (I, 38'2). 
122) Pronper, opl). cd Maurin. Parin 1711. 1). 1 nqq. 11). 1). 13 sqq. .cp. 

Hilirrii sd Aiigii~tinuiii*, den H. (I, P2) irrig dcni Hili~riiis V. Arlcs zuschreibt. 
1'23) B. 1). S i  sqq. 
1243 H.: .IIouiil. Sabbsti sttncti'. Die Nutuerierung ist nach der'~us- 

gube der Ballerini, Venet. 1753. toiii. I. 4 
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Roman. (1, 479) - De trinitate ud Symmachum (I, 460) - De duab. 
naturis et una Persona Christi d v .  Eutych. et Nestor. (I, 521)lS5). 

F u l g  e n t i u s  : Ad Monimum libb. I11 (1, 22) - Ad Trasi- 
mundum libb. I11 (I, 23 sq.)lS6). 

C a s s i o d o r i u s :  Comment. in Psalnios (1, 81). 
G r 'e g o  r i U s M. : Moralia in Job (I, 30) - Homiliae in Ezech. 

(I, 41)l8I) - Homiliae in evangelis (I, 83) - Regula pastoral. 
(I, 116) - Dialog. (I, 106). 

I s i d  o r u s :  Sententiarum libb. 111 (I, 33). 
B e  d a :  Comment. in libb. Sumuel. (I, 618) - iii Parabol. 

Salom. (I, 52) - in Marcum (I, 201) - in Luc. (I, 235) - in Act. 
apost. (1, 201) - Expositi0 Pauli ex opusculie S. Augustini collecta 
(I, 10) - Comment. in ep. Jacobi (I, 227) - in ep. I. Petri (I, 218) 
- in ep. I. Joan. (I, 228) - in ep. Judue (I, 315) - Homiliae 
(I, 206. 227 sy. 242. 295). 

A l c 11 i n  U s : Comment. super Eccles. (I, 53) - Responsiones 
in lib. Geneseos ad Singulfum (I, 212) - De fide ss. trinihtis libb. I11 
(I, 473)'"). 

P a u l i n u s  A q u i l e i . :  Libri Contra Felicem (I, 473)I2O). 

125) Die Echtheit ist streitig, vgl. Schiindblen, Theol. Literiiturbl. 1870. 
Sp. 804 ff. 838 ff., und Nitznch in H e n o g ~  RealencyklopIiie (2. Aufl.) 11, 5T2 ff. 

126) H. citiert sie unter den Spezialtiteln: ,De niysterio mediirtoris*, 
,De immennitate divinitatis Filii Dei', .De sacmii~ento Dominicae ptwuionisd. 

127) H. kennt die Abteilung in zwei Bücher nicht, so dass bei ihn1 die 
Numerierung durchgehend ist, z. B. lib. 11, hom. 5 ist bei ihm hom. 17 (I, 110). 

128) H.: .Liber ad Karolum magnum imperatorem' (I, 473) oder ,Lib. 
ad Kmol. magn. imp. de fi(leu (I, 490). 

129) H. (ep. ad. Karol. Migne 125, col. 54 D) bemerkt in Bezug auf 
Alkuin lind Panlin: .Quorum fidem et  doctrinam apostolica sedes Ilomanu non 
solum benignissime wceptavit, verum et multis laudibiio extulit, s i c  u t i n  
s c r i p t i s  i p s i u s  e a n c t a e  wedis i n v e n i m u s ,  quae ecclesiae nostrte itl, 
eadem ecclesiarum matre scceperunt tempore divae menioriae Karoli irnpem- 
toris, qurtndo synodus pro cognita infidelitate Felicis est habita (in Prankfurt 794) 
et ad Rom. ecclesim velut sd apicem eccleniaruiii tmnsniissa.' Gemeint sind 
der von Paulin verfasste .libellus aacrosyllabus' (Mignc 99, 151-1661 tler ita- 
lienischen Mitglieder des Koncils und clie von den Deutschen ausgearbeitete 
1)enkachnft (vgl. Hefele 111. 680 ff.). Letztere hatte also, wie wir hier erfahren, 
Alkuin zum Verfi~nuer. Wichtiger noch ist obige Stelle in anderer Beziehung. 
Bisher wurde näinlich die Nachricht der Annales veterea Frsncor. (SS. 1, :101), 
dasn die Synode jene beiden Denkuchriften an Httdrian I. zur ßextiitigung iibcr- 
sandt und daniber ein päpstliches Schreiben empfangen habe, verwotien (siehe 
Hefele In, 6t(5), weil diese Notiz sich hur in einer einzigen Handnchrift findet 
und durch keine xonntige Quelle untemtützt wird. Durch Hinknisr erhalten wir 
nun eine Bwüitigung. 
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0 r i  g e  n e s  : Homilii~ 111. in Leviticuiii (I ,  614) lS". 

A t h a n u s i u b :  Ny. ud Epictetiini (1, 251)lS1). 
PS.-Athanasiw : I3e trinitate lihb. VIII1s P). 
B a s i l i u s :  Sernio de PS. LIX (I, 22.3)lsS). 
G r e g o r i u s N u z. : Oratio T. in .Julianiiiii (11, r)$N)) - Oriitio 

~pologetica (I. 25 1) s4). 
C h r y s o s  t oni iis: Lib. 1. itd Theodoriini lapsiini ( L ,  i 1 )Ls5 )  - 

Lib. ad Demetrium de compiinctioiie (I, 1.51;) - Lib. nd Stelechiuiii 
de coiiipuuctione (I, 263) - Lib. CJiiod nenio lueditur nidi H seinet- 
ipso (I, 159) -- Honiiliae in ep. ;ul Roman. (I. 311) - in ep. ad 
Hebraew (I, 859) - Hoiiiilia (1.) de proditione Jiidae (I. 158) - 
Homilia de Crtnunneu (I. 179) - Homilia (1.) de criice et latrone 
(I, 262)lS6) - Homilia de nativihte Domini (T, 262) - Hoinilia 
de Pentecoste (1, 262). 

PS.-Chrysostomiis: Homil. 1. et 11. in PS. L (I, 179. 1Sci)1S7) 
- Homilio de tiirture (I, 179)'s8). 

130) H. citiert blowa die Aunlegung tleu Origcnen zu Levit. 6 ,  1, die sicli 
thatskhlich id der genannten Homilie (opp. ed. 1)el;~rue. Paris 1733. 11, 194) 
findet. H .  h ; ~ t  nie mögliclierwcine iliia rincni exegetinchen Samuielwerkr gcL- 
~cliöpft, ohne jene Homilie nelbat zu kennen. Wenn sich tlewelbe 1. 696 auf 
die .eniendi~ti u. b. Hieronymo libri' den Origenea beruft, so hat er dauiit 
wohl die 69 Homilien in Cantic. Canticor. 12), Jereni. (14), Erech. (14), Luc. (39) 
gemeint. 

131) Opp. ed. Maur. Paria 1698. I, '301 aqq. 
132) Ed. cit. I. 604 xqq. H. kennt xlnitliche X Biirher (1, 4631, citiert 

die einxelnen aber nur unter den Spezii~ltiteln, x .  B. lil). I. de triniti~te (1 ,  434), 
lib. 11. de propniw pcrsonis et de unito noinine deitatia (1, 486). 

133) Opp. ed Maur. I'aiia 1721. 1, 188 sqq. 
134) Opp. Paris lW2. 1, 11 ~ q q .  H . :  ,Liber Apologit~r'. L)ie lat. Geber- 

aetzung ist sehr frei untl ungenüu. Die fernem Citate ilüs Senrio de natali 
Doniini (I, 251), Sermo de Epiph. (I. 2.52), Srrmo interceaaionis pro quodsm ad 
imyerator. (1, 232) weiaa icli niclit zu identificiercn. 

135) H. : .I)e reparatione lapai.' 
1Y6) Ib. citiert H .  hom. 111. .tle crii<~e' : eine wolche findet wich aber 

unter den echten Werken (ed. MontFitucon. Pitris 1718) nicht, wohl aber eine 
homil. 11. ,de crucr et latrone' (opp. 11. 411 ~qq.).  in welcher sich jedoch die 
von H. citierte Stelle nicht findet. 

137) Opp. V, .i72 aqq. 
138) Opp. V. 606 s q q  Nicht identificieren kann ich .Lib. de eru- 

ditione dinciplinue' (1. 157), .Hoiiiil. wl neophytas* I I. YlO), ,honi. dc militia 
~piritali  (I, 157). .hoiu. de putris ct tluobiin filiis* ( I .  1571, "hom. de nativ. 
Chrbti et Joan. Bapt. (I, 2ri2), ,hoiii. de 1)rinripiia Marci' (1, 310). Die von 
Hinknuir I, 180. 379 ritiert.cn Stellen aus einen] Koiumenbr zu Matth. finden 
sich weder in  den echten Honiiliae in Matth. noch in den1 unechten Opns im- 
perfect. iii Mattli. (opp. VI. Alqwncl.). duaser den iii den Appendices der 
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T l i e o p h i l n s  A l e x a i i d r . :  Ep. synodica I. (I, 182. 29(i)1s9) 
- ep. pascliali~ 111. (1, 296. 125)140). 

Cyri l l i is  A I rx :~ni l r . :  Ep. ( 1  .) :itl nioiiachos Aegypti (1, 278)''') 
- Ep. (4.) nd Nestor. (I. 18.5) -- Ep. ( 1  7 . )  syiiodica ad N e h r .  
(I, 223. 273) -- Ep. (44.) ; ~ d  X~ilogiiini (1 ,  109). 

I'..-Dionysiiis Areop~git~: Drilivinisnoiuinibiis(I, 161) 
- De ecclesiast. Iiierarchia ( I .  162) l i 2 )  - Ur coelesti hierarch. 
(I. 248) -- Ep. (8.) ud 1)eiiiophiliiiii ( I ,  lti1) '45). 

Ue1)erblickt riiaii diese stattliche Heihe patristischer Schriften, 
die ziiiii Teil voii hcdeiitenilein TJiiifiiiigt. sind, 90 inuuu inan den1 
Manne. der trotz der Last geistlicher iiiid weltlicher Cteschifte es 
verstand. sich ein solches MTi\*eri zii erwerben, alle Anerkennung 
zollen. Urid 11oc.li wird der Krei.: tler theo1ogisc.heri Literatiir. die er 
durchforscht Iiat, .:ich i r i  \.lrirklichkeit riocli weiter eii?itreckt haben: 
denn die ;~iifgezählteii IVrrke werdeii I)eiiit~hcb siinitlirli in drri Hiicherii 
über die Priidehtinatioii lind Trinität ;~iigefiihrt, verdanken also ihre 
Erwiihliiing der xufilligeii Re+chXftigiing Hiiikiiinri init zwei speziellen 
Fr~gei i .  

Beziiglich ilrr getroifeiirii Aiiswahl iinter tlen iilterii Biiktoreii 
ist es I)euierkeris\vert, 11ü.s sich der Erzbischof strenge an rlm Ctelasiu- 
nische Dekret ,De 1il)ris reril)iendisb I") als Norm hiilt, weswegen 
die dort mit StilLschweigeii iibergangenen Schrihteller wie Tertiillian, 
Kleiiieris Y. Xlexaiidrien iiiid selbst die apostolischeii Viiter aiich vor 
ihm keine Gnade finden, wobei freilich der 1:nistarid zii berticksich- 
tigen ist, d a s  eben das Dekret der Verbreitung jener Schriften wenig 
günstig gewesen sein mag. Hinkinnr spricht offen aus, dass für die 
Führii tig eines patristisc heii Beweises der Kanon des Ge l~ i i i s  durch- 

Maiiriner Ausgabe entlialtcnen gibt es noch eine gronse Anznhl anderer iinter 
uchohener Schriften: vgl. Fe~wler, Institutioiirs Pixtrologiar. Oeniponte 1851. 1I.ld'L. 

139) Die von H. iius -11. nynod. ep.' r i t i~r ten St,ellen ( I .  '11.3. 296) waren 
nicht aufzufinden. 

140) T)ia von Hinkiii. (I. 296) aus .ep. pasclial. 1.. II., 111.' citicrten Stel- 
len sind nun den unter den Briefen ilrs hl. Hieron. (opp. ed. Vallami T. ,577. 
555. 605) stehenden epp. 98. 96. 100. 

141) Ii. citiert als Titel die Anrede der; Briefes. 1)ie Niiiiimer dar Briefe 
nach opp. ed. Migne (Petrolog. gr. Tom. 77). 

142) H.: ,L)e ecclesiaxtico principatuu. 
143) Die Nummer nach opp. etl. Corderiiis. Venet'. li5.j. 1, CiOOeqq. - 

1, 525 heriift ~ic ,h H. ferner I L U ~  die Zeiigniase des Gregor V. Nyfisa, Tiiiiothciiw 
V. Alex.. Epiphnnius, Basilin~, ,quae ex eoruni lihrin poterniuuw collig~re'. ohnr 
diese Bllcher nemhaf t zu machen. 

144) Jaff6 n. 700 (398). Vgl. Hefelc 11, ü18fS. 
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aus massgebend sei ; denn das sei .wahr und katholisch, was die 
Mutter aller Kirchen und die allgemeine Kirche zu approbieren für 
gut befunden habe"45). Wenn es ihm nun gelang, aus siimtlichen 
im Kanon empfohlenen Buktoren Belege beizubringen, so war damit 
ein unumstösslicher Beweis geliefert; und in der That finden sich 
jene alle ohne Ausnahme bei ihm citiert. Zugleich bot das Gelasia- 
nische Verzeichnis dem fränkischen Erzbischofe auch den Massstab, 

I 
nach dem die Auktoritiit späterer Kirchenschriftsteller zu beurteilen 
war. In den Punkten, urteilt er, in welchen sie mit jenen Viltern 
iibereiiistiinmen, verdienen sie "gleiche Ehrfiirchtu, in allen übrigen 
sind sie. zu verwerfen14". Es ist die gleiche Auffassung, die Hink- 
mar, wie wir noch sehen werden1'?), in Bezug auf kirchliche Ver- 
fassung und kanonisches Recht vertrat: Dogma und Disciplin sind 
für ininier abgeschlosqen, es gibt keine Weiterentwicklung. Im Lichte 
dieses Gedankens wird auch erst Hinkmars Stellung aii der theologi- 
d e n  Bewegung seiner Zeit verstindlich. Selbst wenn diese nicht 
bei Gottschalk einen so bedenklichen Charakter angenommen hätte, 
würde er sich doch im ganzen ablehnend gegen sie verhalten haben; 
denn nichts klang ihm verhasster als dl~s Wort ,Neuerungn, das er 
stets ihr als schliii~msten Vorwurf entgegenschleuderte. Es ist daher 
mehr als eine Uebertreibung, wenn man gesagt hat, der Reirnser 
Erzbischof sei der Mittelpunkt der theologischen Bewegung des 
9. Jahrhunderts gewesen, lind mit seinem Leben seien die Ereignisse 
lind Arbeiten der zeitgeniissischen Theologie verknüpftu8). Viel 
richtiger ist dns Irrteil, dass cr iiberhaiipt weniger Theologe als 
Kaiioiiist war'49). Der folgende A1)scliiiitt unserer Darstellung wird 
ihn als Rechtsgelehrte11 in einen1 weit glänzenderen Lichte zeigen. 

145) Migne 125, 54. 
146) Ib. 
147) S. unten Kap. 19. 
148) Guizot, H i ~ t .  de la civiliriation en Franc~.  1';i.ris 1857. 11, 309. 
149) E'leiiry, Hist. eccl6sia.vt., livre 53 n. 39 (Briixelles 1728. toiu. XI, 

p. 472). 



JI. Abschnitt. . 

Vom Koblenzer Frieden (860) bis zum Tode Kar1 d. K. 
(877). - Zeit der hervorragend politischen Thatigkeit 

Hinkmars und der kirchlichen Verfassungskampfe. 

9. Kapitel. 
I 

Die Ehescheidungsfrage Lothar 11. und der Tliietbergr ruf den 
beideii Aaehener Synoden des Jshres 860. 

Das Jahr 860 bezeichnet nach mehr als einer Riclitiirig einen 
Markstein ini Leben Hinkinars. Der langwierige Priidestinatioris- 
streit, der schliiiiiiie Zwietracht gesilet lind ilini so viel Bitterkeit be- 
reitet hatte, ftriid ein fiir ihn befrialigeiitles Ende. Die von ilini seit 
Jahren befiirwortete lind geleitete iiiiic%re Politik war 1)niik seiner 
(Jiiisicht iirid Festigkeit siegrchicli au.; einer höchst gefahrvollen Kata- 
strophe liervorgegaiigen. Wie seit der Synode von Tousy sein theo- 
logisches Aiiselien fest begründet war, so hatte der Koblenzer Friedens- 
vertrag seiner Staatskunst das schwerwiegende Zeugnis dtrs E:rfolges 
aiisgestellt. Aiif dem Höhe1)uiikte kirchlicher iirid politischer Macht 
angelangt, entwickelte der 14rzbiscliof iiii niichstcn Jaliri.elirit eine 
aiisserordentliche lind tiefgreifende Tliätigkeit iii Kirche und Shit. 

Fast wichtiger noch als diiicli diese 1iiaup;iirieriiiig eiiies neuen 
Lebensabschnittes wurde für ihii das ,Jahr 1360 diircli die Ehean- 
gelegeiiheit des Königs Lothur 11. Diese Sache, welche bislier ausser- 
halb der Grenzen des Mittelreiches kein Interesse erweckt liatte, 
nahm durch Hinkmars Eingreifen den Cliurakter einer allgeniein 

~ 
friinkischen, Papst, Bischöfe und Fürsten berührenden Frage an. In- 
dem Lothnr sie seinerseit zum Zielpunkte für seine Bezieliiiiigeu zu 
den Nachhnrreichen machte, gewann sie zu(1riii eine hochpolitische 
ßedeutuiig, rlie Kar1 d. k'. und sein Hntgrl)er trefflicli aiisziiniitzcn 



und zur Oriindlage ihrer auswkirtigen Politik zii lunchen veitrtandeii. 
Schon nlis dieseiii (iriiride wiire es gehokii, tiie Eiitwickliing der uiier- 
quicklichen Angelegenheit zii verfolgen. Al~ei. iiii~qerdeiii iiimlit der 
Umstand. dnsq H i n k m ~ r  ihr eine riiiifttiigreiche kanoiiistische Schrift 
widmete, tlie ffir die Heclit~ge~chiclite von grosqer Wichtigkeit ist, 
ein genaueres Eingeheil riiierlhlich. 

Lothatr hatte sich iiii Jahre 8:)s ,iioch in tlen Tagen tler Trniier 
tim den Vater' I) init Thietberia verniählt. einer Tochter des ver- 
storbeneii hurguildischeii (irafeii Hoso iiiirl Pchwenter des Abtes Hiik- 
hert von St. Maurice. iiiibi. deseii voriiiiiiiilschaftlic.lier Hiit sie ge- 
standen*). h'icht die Keigiing des Herzens. noiiderii plitische Er- 
wägungen, wie e.; scheint, hatten deii jungen PIirsten bei seiner 
Wahl geleitet: er wollte ,diirch Vei.~icliwHgeriiiig iiiit 1Tukbert tlirireii 
iniichtigen Mann ganz ffir +ich gewinnen. tler rliircli den Hesit~ einer 
ausgedehnten Grafschaft irii östlichen Hiirgiiiid xwiriclieii dein .Iiira 
und den peniiinischen Alpen tlie t'iiw aiis tleni Mittelreiche iiacli 
Italien beherrschte. von drswii Reistrinde es nlw vornehiiilich nhhiiig. 
ob sich der Klsiser Imdwip niif das Land jeiineitci der Herge werde 
hevchriinken 1aa*eiid 9. h'acli seirieiii eigenen (:esti:indnisse4) vou ;lugend 
auf aii hiihlenscheri Uiiigang gewöhnt. empfand der König diese Ehe 
bald als eine tirrickendth Fewel. Waldrada. ein Weil) voriiehnieii 
Standes, das ihm bereits eineii Sohn lind zwei Töchter geboren, be- 
herrxhte sein Oemtit iiiit fast dRnioiiiucher Gewalt iiiid reizte ihu 
unaufhörlich, sich der nngetraiiten Gemahlin zu entledigen". Buhlen 
und Ehebrecher waren zwar nm frjinkischen Königshofe keine iieue 
Erscheinung mehr, denii niclit bloss die entnervten Mero~r'  'in g er, son- 
dem auch Iiarl d. G. und Lothar I. hatten in diesem Punktt~ die 
Schranken christlicher Sitte ohne Scheu durchbrochen6); die Tochter 
des Desideriiis hat.te ja aiich einst ihren Platz auf dem Throiie einer 
andern riinn~eii niiiwen. Aber die diesmal gesponnenen Rfinke., um 

1 )  Advilnt.. I,iI~ell. ;il~olog. (Ijiii.on. Annal. cd. ('olon. 1609uqq. toiii. X. 
ii. H62 n. 29). 

2) S. Iliiiiiiiil~r 1 .  417 S. 7.  
:I) 11). 
4) M~nni X\', 614 E. 
:>) nie  Bemerkung der uui die Mitte dea 10. .lxhrhiinderGi ge~chriebenen 

Vita 8. Deicoli C. 8 (Boll. A c t a  Sanct. Jan. 11. 207), Wuldradn habe den Künig 
herlickt, als er auf seinen1 Krongute Mnrelogia im EIrflqß weilte. lbut veriniiten, 
dass nit. dorther ~tamuitc. S t~ch  deruelhen Quelle stattete Ilothiir nie iiiit der 
l~urgundi~chen Ahtei Leure aus. I)ir ronst,igen hieher gehOrigen Nnchrichtcn 
der Vita uiiid fahelhnft. 

6)  S. nnmrnler J, 445 f. 
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die geaalbte Königin zu verstossen und die Kebse zu erheben, waren 
doch unerhört. 

Schamlw wurde das Gerücht ausgesprengt, Thietberga sei vor 
der Vermiihlung von ihrem eigenen Bruder nach Päderasten Art - 

geschändet worden, aber dennoch schwanger geworden habe sie die 
Frucht der Siinde durch einen Trank zu beseitigen gwusat. So 
thöricht ein solches Gerede war, fand es dennoch Glauben, da bei 
Hukbert, der, obschon Kleriker, durch sein verworfenes Leben weit 
lind breit berüchtigt war7). auc,h das Uiideiikbure mög4ich schien. 8 

Wegen der eherechtlicheii Folgen, welche iiaah damaliger Auffassung 
der Incmt nach sich zog, durfte Lot,hiir sich mit der Hoffiiung 
schmeicheln, durch dime Aiiklage eine rechtmksige Auflösung seiner 
Ehe herbeizuführens). Er niiisste ihiil alles dsrtrn liegeii, streng den 
Schein des Rechtes xii wahren, um der neuen Verbindung und der 
zu erwartenrleii Nachkon~nienrchsft die Legitimitiit zii sichern. Thiet- 
bergti war bisher kinderlos geblieben", und darin lag wohl ebenfalls 

.ein Antrieb zii dem verbrecherischen Plsiie, wenn auch die iinbiindige 
Leidenschaft des Königs und der gltihende Ebrgeix der Metze, die 
]lach der Kroiie strel)te, irn erster Stelle *icli geltend rnachten. Eben 
iiiii den Thron auf eiiieii ehelicher1 Soliir vererbeil zii köniieii, durfte 
Lothar nicht ,dsrriii denken, die Oeiiiahliri heiuilicli lind fornilos zu 
vemto.qaen. 

So trat denn im .Jahre 858 da4 Könipgericht ~usamrnen '~) ,  
iim aber die Schuld Thietbergns zu erkennen. I)a die Beschuldigte 
das ihr zbr Lart Gelegte leugnete. ihr aber genügende Xeiigen zum 
Beweise ihrer ~nschri ld  fehlten , griff maii zu einem gewöhnlichen 
Auskunftsiiiittel des dniiinligan Gerichtsverfahrens, zu dem Gottesur- 
teile des Kesselfanges. Der Vertreter der Königin bestand siegreich 
die Probe"), lind so iniisste Lother wohl oder iibel die bereit9 im 

7 )  Benedikt 111. nn die Bi~chiifc? der I'rovrnce. (Jaffd n. 2669 (2012); 
Mii.nui XV, 11 1). 

8) S. unten Kap. 10 N. 53. 
9) Briefe Nikolaus I. (.TnfftS n. 2172. 2 l i : i .  blnnni XV, 313 I). 323 D.) 

Auch Hinkmar deutet  jene^ Motiv nn (De divort.; opp. 11, (i72): Nec sterileiii 
coniugem fw est relinquere. ut iilin foecundn diicutur. 

10) Hincm. De div.. Interrog. 1. (opp. 11, 568 ) :  Iudicio laicorum nobilium. 
- Libell. V11 capitulor. C. 2 (il .  p. 5'74). 

11) Ib. - cf. Interrog. VI. p. 599 und VII. p. 613. Wenn es Interrog. 1. 
p. 568 heisst: .Quae (W. Tliietberga) i p u ~  denegnn~ probationie auctore teeti- 
l~ii?ique deficientibus . . . . vicnrius eiu~dem feiniiiae nd iudiciuni aquae fer- 
ventis exiit', RO glaube ich die8 nicht mit Sdrnlek (Hinkmars V. Rheimn ku- 
nonistisches Outachten über die Ehescheidung des K6niga Lothar II. Freib. 1881. 

S C h r 8 r -  , Hinkmu von Reim#. 12 
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Jahre vorher's) eigenmächtig Verlassene wieder aufnehmen. Obschon 
die Bischöfe feierlich die beiden Gatten ausuöhntenls), wurde die 
bedauernswerte Frau doch nicht in ihr eheliches Recht eingesetzt, 
vielmehr in Haft gehalten14). Die nimmer rastende Leidenschaft 
sann auf andere Wege, die verbrecherischer zwar, aber auch sicherer 
zuin Ziel zu fuhren schienen. Ein Selbstbekenntnis der Angeklagten 
Kitte der Muhe gerichtlicher Beweisfuhrung tiberhoben: die Leiden 
zweijähriger Gefangenschaft sollten sie hierzu bereitwillig machen. 
-411s dem Gefhpiase drang der Klageruf der Unglücklichen zum 
römischen Stuhle, dass man sie zwingen wolle, wider eich selbst 
falsches Zeugnis zu geben"); allein der königliche Ehebrecher glaubte 
sich des Qelingens so gewiss, dass er sich hierdurch nicht aufhalten 
liem. Im vollen Einverstiindnisse mit ihm stand ja e i n  Erzkapellan 
Gunthar von Köln, ein Mann, der wegen seines leichtfertigen Wandels, 
seines Ehrgeizes und seiner Habsucht nicht im besten Riife standl6) 
und in der Folge sich zu allem fahig erwies. Durch ihn behemchte 

-- 

S. 24) dahin erkiären zu eolien, dass .dem K l ä g e r  ein Führer eines Zeugen- 
beweises fehlte', eondem verstehe es mit Dümmler I, 449 von der Angeklagten. 
Schon rein grammatisch betrachtet, liegt diese Auffaesung entechieden ngher, 
da in der ganzen Stelle von einem Kläger nicht die Rede ist. Zudem war 
im germanischen Gerichtsverfahren der Angeklagte in der Regel näher .zum 
Beweise als der Klagende (8. Brunner, Zeugen- und Inquisitionsbew. Sitznnge- 
ber. d. Wiener Akademie, phil.-hiet. Kl. 1865. Bd. 51. S. 347). Wenn ferner 
dem K 1 Hg e r daa Beweismaterial gefehlt hätte, so ware es auffallend, dass das 
Gotteuurteil als das s u bs i d i ä r e Beweismittel der A n g  e k 1 a g  t e n  s u p c h o b e n  
wurde. Ich verstehe daher unter den ,testenm die zum Unschuldsbeweise erforder- 
lichen (Gemeinde-)Zeugen. An und für sich konnte ,testean auch Eideshelfer be- 
deuten (vgl. Bninner a. a. 0. S. M), so daes Thietber~a verhindert gewesen 
wäre, den Unschuldseid zu leisten. Allein einerseits ist es w e n i ~  wahrschein- 
lich, daes es ihr unter den anwesenden Qroesen an solchen gemangelt haben 
sollte, da dieselben durchaus nicht alle mit den Absichten ihres Herrn einver 
utanden waren, und auf der 2. Aachener Versammlung der Konigin ein grosser 
Kreis von Freunden zur Seite stand (Tom. prolix. C. 17; Hincm. opp. 11, 574); 
andrerseita ist nicht anzunehmen, dass der Konig im Bewusntaein von der 
Schuldlosigkeit seiner Gemahlin derselben das leichte Mittel d e ~  Reinigungs- 
eides gestattete. 

12) Prudent., Annal. a. 867 (SS. I, 450). 
13) De div., Int. VI. p. 612: Maritali tom . . . . cnm reconciliatione et  

benedictione episcoporum restituta eive recepta. DUmmler I, 449 versteht dar- 
unter eine nochmalige .birich&ifliche Salbung*, Sdmlek S. 25 eine wiederholte 
Krünung. Es bedeutet nur die mit kirchlichem Segen stattfindende Wieder 
vereinigung der zeitweilig getrennten Gatten. 

14) Prudent., Annal. a. 868 (8s. I. 4-52). 
16) Baron. 1. C. a. 868 n. 58. 
16) S. Diimmler I, 452. 
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der König deii giitrntitigen, aber geistig beschriinkt'en und unselb- 
ständigen Erzbischof Thietgeud von Trier'?) und einen Teil des 
Ubrigen lothringischen Episkopates. 

Am 9. Januar 860 fanden sich die in den neuen Plan Ein- 
b 

geweihten in der Kaiserpfalz zu Aachen einI8). Es waren die Ern- 
bischöfe Gunthar und Thietgaud, Bischof Adventius von Metz, Bischof 
Franko von Tongem lind die Aebte Egil und Odeling. Nach einer 
vertraulichen Unterredung, iii welcher Lothar Reue heuchelnd den 
Prälaten seine Fehler bekannte und um heilsame Busse batiB), dann 
aber mit trauriger Stimme die Angelegenheit der Königin zur Sprache 
hrachte, begannen die Verhandlungen. Die Synode sucht der von 
jeder Htilfe verlassenen Frau ein freiwilliges Bekenntnis ihrer angeb- 
lichen Verbrechen zu entlocken. Sie weist auf Gunthar hin, den1 
sie vorher gebeichtet hat und den sie nun bittet, den Inhalt ihrer 
Beicht seinen Amtsbrtidern mitzuteilene0), indem sie wiederholt beteuert, 
d m  ihr Bekenntnis der Wahrheit gern& sei. Nachdem die Bischöfe 
auf diese Weise die erdichteten Verbrechen in Erfahrung gebracht 
lind ihre Rolie vorschriftömässig zu Ende spielend Thietberga be- 
schworen haben. doch ja kein falsches Geständnis abzulegen, ihr auch 
das Versprechen abgenommen haben, nie in Zukunft gegen das Urteil 
Einsprache zu erheben oder sonstige Ränke zu ~chmieden, wird ihrer 

17) Gesta Trever. (SS. VIII, 164) : Hic s i m p 1 e X ~ieductus eet a Lothario 
. . . . et  Guntero. 

18) Die Berichte wind enthalten in Libell. V111 capitulor. und Libell. V11 
capit. (De dir., Int. I. p. 568 sqq. 673 sq.; letzterer auch Mon. Gern]. LL. I, 
465 ßq.). 

19) Libell. V111 cap. C. 2 finde ich weniger rtttselhaft als Sdralek S. 62 
N. 3, der als Gegenstand der Unterhaltung vermutet, dass ,die bischoflichen 
Marionetten von ihrem Herm Anweisung fiir ihr Verhalten bei dem folgenden 
Trugspiel' erhalten. Lothar spielt vielmehr, um den Schein zu wahren, dass 
nicht Leidenschaft ihn zur Ehescheidung treibt, den reuigen Bue~er, enthtillt 
nein ehebrecherisches Thon (suaa s p e c i  a l e e  ac p r o  p r  i a s neceseitates . . . . 
expoanit) und emptElngt dafür Busse (consilium dedimus et medicinale reme- 
dinm adhibuimus). In derselben Weise wird von ihm die ,dritte Auchener 
Synode eingeleitet (Contesbtio Filothani ; Mansi XV, 614). Dort erklären auch 
die Biechofe: Priori conventui nostro . . . . libellum proclsmationie et viam 
unae 8alvationis depoacentem . . . porrexit . . . . Poenitentiae remediis praeter- 
i ta  deleri peccata . . . . (regi) monstravimue (1. C. 615 D). 

20) 80 das erste Libell, wie auch Hinkmar gegen die Veroffentlichung 
der geheimen Beicht wiederholt seine schärfste Kritik richtet (Int. I. p. 572 U. 

X. p. 662). Das zweite Libell dagegen e a ~ t  (C. 3): I p  s a confesea e ~ t  e i  8. 

Dimer Bericht wer fUr den weitem K r e i ~  der Laien berechnet (vgl. unten), die 
leicht Anstoss an der Mitteilung des Gebeichteten nehmen konnten. 

12' 
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,Bitteu willfahrt: man erklärt sie der Ehe mit dem Könige für un- 
wtirdig und gestattet ihr, den Schleier zu nehmen. I 

Ee ist von den Forschern, welche dem lothringischen Ehestreite ' ihre Aufmerksamkeit widmeten, bisher nicht genügend hervorgehobeii 
worden, wie der König und seine Helfershelfer im Gegensatze zu deii 
Gerichtsverhandlungen des Jahres 858 jetzt da4 gerade umgekehrte 
Verfahren einschlugen. Damals beabsichtigte man, das Verbrechen 
richterlich festzustellen, um darauf den Eheproxess zu griinden ; beab- 
sichtigte man, zunächst die Thatfrage zur Entscheidung zii bringeil"), 
um dann erst an die Rechtsfrage heraiizutreteii.. Jetzt dagegen wurde 
Ciber die E h e s c h e i d U n g befunden, und die mit .allen gesetzlichen 
Förmlichkeiten zu vollziehende Erhebung des T h  a t b es t an des  einer 
späteren Gerichtsversammlung v~rbehalten'~) ; nian begniigte sich vor- 
lilufig mit einer einfachen Kenntnisnahme der Thatsache auf Gruiid 
eines geheimen Bekenntnisses. Es mirde ganz Rhnlich wie beim Pro- 
zesse im Volksgerichte vorgegangen, wo ziierst das Urteil gesprocheii 
und dann der Beweis angetreten wurde 85). Die Gründe, durch welclie 
das leitende Haupt, als welches wir wohl den Kölner Erzbischof an- 
zusehen haben, zu dieser Aendening des Operationsplanes bewogen 

, ward, liegen nahe. Das Königsgericht vom Jahre 858 hatte gezeigt, 
wie wenig auf die weltlichen Grossen zu bauen war; dadurch, d a s  
man nun die Scheidungsfiage in den Vordergrund schob, konnte man 
ein aus Laien zusanmengesetztes Forum vorliiiifig iimgehen, denn 
hierzu war ddas bischöfliche Sendgericht vollkommen kompetent. Zii 
diesem aber brauchten nur einige vertraute Priilaten berufen zu werden, 
um eiu gtinstiges Resultat zu erzielen. Jedoch war Gunthar klug 
genug, nicht sofort die Trennung des ehelichen Bandes aussprechen 
zu lassen, da eine solche verdächtige Voreiligkeit auch bei denen, die 
halbwegs gewonnen waren, Bedenken und Widerstand hervorrufen 
konnte, sondern er begnligte sich mit der erreichten Scheidung des 
ehelichen ZusammenlebensY4). Die Entscheidung der Hanptfrage zii 

21) Libell. V11 cap. C. 2: Judicium . . . . . . extitit factum, sed non 
divina pietaa indulgens r e i  v e r i t n t e m  m a n i f e s t a r e  voluit. 

22) Die Teilnehmer des Konciliabulums bemerken in dem an ihre uh- 
wesenden Amtabrtider gerichteten offizitisen Berichte: I p s  i . . . . discernant . . . ., 
quem e x i t u m  et quem f i n e m  huiusmodi crctieae imponant (Libell. V U i  wp. 
C. 3). Sie bezeichnen den Thatbestand als .h a C t e n us  l a  t e  n s causa' (ib. C. 8). 
Die beiden Berichte geben kaum eine Andeutung über die Ar t  des Verbrechens. 

23) S. Sohm, Die frilnk. Reichs- lind Gerichtsverf. Weimar 1871. S. 126 R. 
24) Libell. VIII cap. C. 3: Rex. .  . coepit nobis dicere de sun uxore, . . . . 

qnod ipsa.. . . postularet, ut vinculis coniugalibus absoluta (nicht = Trennung 
vom Bande, waa damals immer mit ,NullitBt der Eheu ciiißgedrfickt wurde). 
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Giinsteii des Königs war hiermit j a  genügend angebahnt. Der schlaue 
Enkapellan rechnete nun weiter, dass ein solches Urteil, wie es die 
Aachener Synode gefillt hatte, aii dem die hervorragendsten Reichs- 
biqchöfe beteiligt waren, ein Urteil, das zudem ke!n bloss eventnellea, 
.zweizüngigesU, vielmehr ein absoluta war, einen kräftigen Druck 
auf den künftigen Gerichtshof, der die Vorfrage dea Thatb&dea 
zu beurteilen hatte, ausiihen werde. Die Hofbischöfe erwarteten, d w  
der Nimbus einer Synodalentscheidung nicht werde angetastet werdena=). 
Sie hatten ferner das ,freieu Geständnis der Königin selbst gehört, 
und dieser Umstand, hofften aie, werde seine präjudicierende Wirkung 
nicht verfehlen. Nichts lag den Veranstaltern dea Trugspieles ferner, 
ab die Beurteilung der Thatfrage dem ordentlichen Gerichte der 
Vasallen zu entzieheii; dasselbe sollte nur iiberrumpelt werden. Sollte 
dies aber nach Wunsch gelingen, so durfte nicht lange gezögert werden. 
Schon fiir den folgenden Monat Februar wurde daher ein allgemeiner 
Reichstag, an dem sich ansser den weltlichen Grossen auch möglichst 
viele Bischöfe, selbst aus den Nwhbarreichen, beteiligen sollten, in 
Aussicht genommen. Inzwischen galt es, jenen Teil des hohen K l e m  
und Adels, der nicht zur engern Genossenschaft der Mitschuldigen 
des königlichen Verbrechers gehörte, auf die kommenden Dinge vor- 
zubereiten. 

Zu diesem Zwecke wurden zwei halbamtliche Berichte von un- 
verkennbar tenden~öser Färbung über das, was zu Aachen vorge- 
gangen war, veröffentlichta6). Der eine war, wie Eingang und Schluss 
dewelben zeigen, an die Bischöfe Lothringens gerichtet und diente 
zugleich als Einladung fUr die Februarversammlungsl). Der geist- 
lichen Leser wegen ist dieses AktenstUck nicht b l w  in einem gesucht 
frommen Tone gehalten, sondern hebt auch eifrig die Bussgesinnung 
des Königs und da9 Verlangen Thietbergas hervor, in der Klosterzelle 

m a r i t a l i  v i d e l i c e t  t o r o ,  ut ipsa testabatur, indinne,. . . . Domino servire 
inereretur. Die Königin erklkrt den ,Bischbfen: Non sum digna in coniugali 
c o p u 1 a permanere (ib. C. 6) .  Daa Urteil lautet: Quod ad u X o r e m non liceret 
illi (so. regi) eam h a b  e r  e (Libell. V11 cap. C. 3). Lothar bemerkt auf der 
dritten Aachener Synode : Feminam . . . . a nobis vestra iussione eequestravimua 
(Mansi XV, 614 D), wlur die Bischofe bestätigen (ib. 612 D). 

25) In der That machten sie, als man auf neue gerichtliche Verhand- 
lungen drang, diesen Punkt geltend (Hincm., De div., Qu. 11. p. 685). 

26) Die beiden citierten libelli. 
87) Libell. V111 cap. C. 1 U. 8. Vgl. Sdralek S. 61. Ob dieser libellus 

identinch ist mit den Jiterae discussionis nostrae super hac re a nobis con- 
acriptae', von denen die Bischofe auf der dritten Aachener Synode eprechen 
(Mnnai XV, 617 B) 'I 
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ihren Fehltritt zu beweinen. Uiii Bedenken, die vielleicht iii dem 
einen oder andern zarten Gewissen aufsteigen kiinnten, zuvorzii- 
konimen, wird die beim Verhöre beobachtete Sorgfalt uiit vieleii 
Worten geschildert. Damit ~ i i c h  keinen], weil11 er dem Gescheheneii 
xiistiiiimeii will , Aigst zu werden braucht ob der etwrrigeii Folgeii, 
ist betont, dass die Königin gelobt hat ,  sich bei deui ergangeneil 
Spruche fiir immer zu beruhigen. Alles übrige Wiseiiswerte soll deii 
Bischöfen, die eben nicht zu viel Zeit zum ruhigen Erwiigeii irller 
Unistände haben durften, erst sp&r miindlicli eröfiet werdeii , auf 
d ~ s s  sie , Rat lind Zu~timmutig' erteilen könneii. Des Llinsttrndes, 
dass auch Grosse weltlichen Standes zugezogen werdeii solleii, gwchiehl 
keine Erwähnung. 

Anders ist daa für den Adel bestiinmte Schrittatnck geartet. 1 
Zur BegrIindung , warum das W a 1 t 1 i c h e Gericht berufen wird, 
erinnert der Verfasser darari, dws die Ehe Lotham .unter Zristimniuiig 
und nach dem Willeii der Vawlleii' geschlossen wordeu , und die 
Sache bereitr einnial dem Königgerichte vorgelegen Iiat. Uni die 
Wiederaufnahme des Proze5se.4 als notwendig darzustellen, deutet der 
Verfawer diinkel auf neue Beweismoniente hin, die der König auf seinem 
italieiiischen Zuge zii yammeln Gelegenheit gefunden hättes". ~ i c h t  
so fromm wie in der vorigen Dnrstellurig, aber desto pomphirfter ist 
der Bericht über die Aachener Verhandlungen ausgefallen: die Teil- 
nehmer werden einzeln aufgezählt iuid ihre Vota wörtlich aiigetllhrt. 
Während man den Bischöfen gegentiber den wahren Sachverhalt dar- 
legen durfte, hält man es, um den Eindruck zu erwecken, d m  sich 
an der Schuld der Königin nicht zweifeln l w e ,  hier fiir zweck- 
dienlicher zu behaupten, sie habe vor der Versammlung selbst eiii Ge- 
stiinduis abgelegt. Beide Berichte aber sind gleich eifrig bemüht, die 
religiöse Seite der Frage hervorzukehren und so die schmählichen 
Motive des Herrschers zii verhüllen ; es geziemt sich nicht, ja er darf 
yeine Gattin nicht behalten, sie selbst int von Sehnsucht nach deni 
Kloster ergriffen, so klingt es allenthalben aus den Zeilen heraus. 

Mehr vielleicht noch als aii der öffentlichen Meiuung ini eigenen 
Lande, welche durch die beiden Sendschreiben gewonnen werden 
sollte, lag an der Zustimmung der fürstlichen Verwandten. .Nur 
dann durfte Lothar hoffen, sein Land auf die Nachkommen Waldra- 
dus ZU vererben, wenn die andern Frankenkönige seine Ehe mit ihr 
als eine gesetzmssige und rechtqgdtige ansähen, oder wenn wenigbitens 

28) Libell. V11 cap. C. 'L. Dieilelbe Erklikung wiederholt Lother ~elbet  
auf der zweiten Synode von Auchen (De div. p. 574). 
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die Zustimmung der Ubrigeii ihm soweit zur Seite stRride, d w  er die 
Anfechtung ein@ einzigen iii~ter ihnen, der anderer Meinung wäre, 
nicht zu flirchten brauchte' Dieser Gedanke wiw fortan  einer 
Politik Richtung iind Ziel. Bereits im Jahre 859 wirr es ihm ge- 
Iiingen seinen Bruder, Kaiser Liidwig, durch die Abtretung der Bis- 
tümer Genf, Lausanne iind Sitten zu gewinnena0) und sich so durch den 
Beherrscher Italiens einen glindigen Einflues auf den Papst zu sichern. 
Von aeineiii andern Bruder, Karl vnn der Provence, der einem baldigen 
Tode entgegenniechte. war weder Gutes noch Sclilimme zu beftirchten. 
Beini deiikhen Liidwig erwarb sich Lothar alleii Anspruch auf Dank, 
iiidem er ihrii bei den Fridensverhandliingen mit Westfranken weit 
gtimtigere Bedingungen zuwege brachte, ah dieser je erwarten durfte. 
Von grömter Wichtigkeit aber war es, Karl d. K. willig zu macheii, 
den1 eine glänzende Erwerbung winkte, falls der Neffe ohne Erben 
wtarb. Halb scheint Karl geneigt gewerteu zii sein; denn von dem 
2. Koucil zii Awheii (Febr. 860) wird behauptet, es habe ,auf Be- 
~chlus.; der Könige Ludwig , K a r l und Lothar s ta t tgef~nden '~~) .  
Volle Sicherheit aber gIaubten die Lothringer erst dann fUr sein 
Verhalten zu haben, wenn die gerade jetzt mit ihrem Könige eng 
vereinten gallischen Bischöfe und namentlich deren geistiges Haupt, 
der Erzbischof von Reims, durch Teilnahirie an dem weiteren Prozesse 
sich moralisch gebunden hätten. 

Die nicht leichte Aufgabe, diesev anxuhahneu, ward dem Bischofe 
Adventius von Met! trnvertraiit, einem geschickten und viel verwendeten 
Diplomaten, der trotx des hingebendsten und thätigsten Eifers ftir die 
unlautern Absichten seineu Herru es doch verstand, ftir seine Person 
stets einen Weg zuni Ktickzuge zu finden, wenn der römische Stuhl 
eine drohende Haltiing annahma?. Seinen Weg Ober Laon nehmend 
traf dieser in Begleitung des jungem Hinkmar, den er wahrscheinlich 
bereite gewonnen hatte und nun als B u n d e g e n w n  beim Oheim zu 
verwenden gedachte, am 25. Jaiiuar in Reims ein und Uberbrachte 
dem gerede krank darniederliegenden Metropoliten die Einledung, 
entweder selbst zum bevorstehenden Koncile zu kommen oder einen 
Sufliaganbiachof als Vertreter zu senden. In Bezug auf den Gegen- 
stand, der d w l b e  beschäftigen sollte, that der schlaue Unterhändler 
gnr geheimnisvoll; er erklärte, darüber wlirdeii in Bachen die nötigen 

29) Miiiiuler I, 450. 
80) ib. I, 451. 
31) De div., Int. I. p. 575. 
82) Vgl. aeine Briefe an Nikolauu I. von1 Jahr 864 (Mansi XV, 368) und 

865 (Baron. a. 865 n. 56). 
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Eröffnungen gemacht werden. Nur wie von iingefahr kam dau Ge- 
spräch auf die brennende Tagesfrage, von der hereits ,die Weiber 
in den Webstuben' erziihlten , una Hinkuiar beuierkte gelegentlich, 
dass er es fiir "sicherer und vernünftiger' halte, eine solche Swhe 

1 
auf einer a 1 l g  e m e i n e n  Synode zu beratenss). Als der Gast zur 
Abendstunde schied, hatte er nichts erreicht, da der Erzbischof jede 
Beteiligung an der geplanten Versammlung ablehnte. In der schlaf- 
losen Nacht ward es diesem jedoch immer einleuchtender, dnss die 
Lothringer gerade der Ehescheidung wegen seine Mithilfe in Anspruch 
nehmen wollten. Schnell entschlosqen, schickte er am nüchsten Tage 
dem weiterreisenden Bischof ein Schreiben nach, worin er noch einmal 
klarlegt, dass weder er selbst noch ein Vertreter erscheinen könne, 
zugleich aber ankündigt, dass er Iiberhaupt in der Eheangelegen- 
heit vorläufig V 6 11 i g e Zurückhaltung beobachten werdes4). 

Der Bischof von Metz hatte auf seiner Reise wahrscheinlich 
noch bei andem gallischen Prälaten vorgesprochen, und bei diesen 
scheinen seine Bemühungen erfolgreicher gewesen zu sein; denn 
Wenilo von Rouen, Hildegar von Meaux ind  Hilduin von Avignon 
leisteten der Einladung Folge. 

Mitte Februar 860 fanden sich ausser den genannten aus- 
ländischen Bischöfen noch Gunthar, Thietgaud, Franko von Tongern 
und Ha th  von Verdun nebst vielen weltlichen Growen Lothringens 
in der Aachener Pfalz ein. Die Anweneiiden traten aber zunächst nicht 
als Koncil, sondern als Reichstag zusammen, auf dem auch die Bischöfe 
als Reichsvasallen Sitz und Stimnie hatten; sie bildeten kein geist- 
liches, sondern ein weltliches Forum, das Königsgerichts5). Lothiir 
als dem Vorsitzenden desselben bekennt daruni die Angeklagte ihr 
Vergehen zuerst, dann einigen Bischöfen und Pas a 11 e n lind legt 
schliesslich ihr schriftlich aufgesetztes Geständni* in die Hiinde ihres 
königlichen Herrn nieder'". Aus deiiiselben Grunde wird die Unter- 

33) De div., Int. III. p. 583 sq. 
34) Ib. p. 584 sq. (H.. H. n. 137). 
35) De div., Int. I. 1). 5 i5 :  In generali conventu optiinutuiii ex regno 

d m i  Hlotharii. Die nach der Metzer Synode un den Pupst gerichtete Denk- 
schrift des Adventius : l u d i c i o o n s u 1 U m diiiiinntiir (Tliietberga), niiaeri- 
cordia pruesuluui sttlvatur (Baron. u. 862 n. 30). .iuch die er8te der aii Hink- 
mar aus Lothringen geschickten Fruyen bezeich~ict die Versnmmlun~ slö ,placi- 
tum regis e t  conventus el~iscopalis' (opp. I, 568). 

36) So cap. 15 des von Hinkniar aln .Tomus prolixua' bezeichneten oix- 
zioeen Berichtes über die Feb~uarversammlung. Fragmente desselben bei Hincm., 
De div. Tnt. I. 1,. 575 ~ q q .  578. Int. XXII. 1). G80 (niit Ausnahme der beiden 
letzten Stellen auch in Mon. Germ. LL. I, 467). Wie auw dem Fragmente 
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suchiuig Uber die Glaubwürdigkeit des Bekenntniasea nicht von den 
Bischöfen allein geführt, sondern in Gegenwart und unter Mitwirkung 
der Laieual). Bevor eher das weltliche Gericht seinen Spruch nach 
fränkischem Rechte fallta8), konstituieren sich die anwesenden Bischöfe 
nofort zum Sendgerichteag), um ihrerseih an Stalle des Königsgerichtes 
das Urteil nach kanonischen Satzungen zu sprechen, das auf affenti 
liche Kirchenbusse lautet40). Eh ist wohl zu beachten, wie sich das 
Verfahren nicht gleich dem im Janiiar auf die Entscheidung der Rechts- 
frage bezieht, sondern auf den der Anklage zu Grunde iiegenden 
Thatbeetsnd , nicht Ehepromm sondern Strafprozess ist4'). Wie ist 

p. 578 erhellt, war er an Bischofe gerichtet. - Sdralek 8. 69 nimmt an, da- 
die .Laien-Optimaten' nur "inactive Zuschauern waren und farist darum daa 
Gericht von Anfang an ale ein g e i s t  l i c  h e  s auf. Vgl. dagegen die Be- 
merkung Hinkmare (De div., Int. I. p. 578) : Quae se a p u d r e g e  m e t n o b i l  e s 
1 u i  c o s  a c c u s a v e r a  t per scripturam . . . . consequens non videtur, ut ab 
his legaliter non iudicah vel indulgentia principalis sententiae abaoluta, ab 
episcopis poenitentia publica multari debuerit. 

37) Ib. C. 17:  Nos (epiecopi) igitur rnnius eandem mulierem pnmum 
secreto, deinde C O  r a m 1 a i c i  s adivimua . . . . . Sic et  laici plurimum eam ad- 
monuerunt. 

38) Nach Hinkmar (s. oben N. 86) scheint Lothar von seiner Vollmacht 
als Konig (vgl. Sohm, Die fränk. Reichs- und Cferichtaverf. S. 166) Gebrauch 
machend von der Strafe des weltlichen Rechtes diepensiert zu haben, ehe die- 
uelbe noch verhängt war. 

39) Der Tom. prolix. beginnt mit den Worten : In generali conventu opti- 
matum . . . . a C t u  m e s t C O  n C i l i u m  episcoporum (1. C. p. 575) ; dasselbe be- 
sagen die zwei letzten Citate oben N. 35. Wenn ferner die Bischöfe a l l e  i n  
das Urteil sprechen, und dieues nur nach k i r C h l i C h e m Rechte gefillt wird, 
so muss das Gericht ein geißtiiche~ sein. - 

40) Tom. prolix. C. 19: Lugendam incesti pollutionem in publicum ex- 
halatam publicae poenitentiae satiafactione purgandam decrevimus. 

41) Ib. C. 17: ,Si nostram', sprechen die Bischofe zu Thietberga, ,in te 
tuamque confeesionem sententiuui expectabis. ut te  divinae et canonicae com- 
prehendat auctoritatis cenaum et  indissolubilis incipiat ligare sacerdotum catena 
. . . . .' - aloo kanonische8 S t r a f  verfahren. Des abgelegte Bekenntnis soll nicht 
mehr wie auf der ersten Synode beweisen: ,non sum digna in coniugali copula 
p e n m e r e '  (Libell. V111 capitul. C. 6), sondern .ut mihi p o e n  i t e n  t i a m  a g e  r e 
licertt, q U o n i a m . . . . . confiteor me coniugalem copulam non mereri' (Tom. 
prolix. C. 15); es wird nicht mehr geurteilt, ,quod ad uxorem non liceret illi 
eani habere' (Libell. V11 cap. C. :j), sondern "incesti pollutionem . . . . publicae 
poenitentiae satiafactione (ense) purgandam' (Tom. prolix. C. 19). Der Unterschied 
der beiden Synodalgerichte (vom Januar und Februar 860) ist demnach, waa 
bisher immer verkannt wurde (vgl. V. Noorden S. 168; Dflmmler I, 4.54; 
Hefole W ,  P26; Sdrltlek S. 68), ein i n  n o r e r ;  sie stehen in einem W e s  e n  t -  
l i c h  e n , j u r i s t  i R C h e n Gegenuatze, und die Febniarverhandlungen hatten 
n i  c li t Lloan den Zweck, .der Sache eine noch gr6ssere Feierlichkeit und Oeffent- 
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es aber zu erklären, dass zwei sonst scharf untemchiedene Gerichte4>), 
geistliches und weltliches hier in so eigentümlicher Weise iii eiriander 
greifen ? Uni den Ycheiii grösster Uesetzmiia*igkeit iiiid strengriter 
Unparteilichkeit zu wahreii und um etwaigen spiitereii Widerstand 
der Reichxvrrnrrllen leichter zu brechen, indem nian sie zu Mit- 
schuldigen stempelte , koniite mau ihre Beihilfe nicht entbehren. 
Ferner diirfteii sie aus den1 Grunde nicht ignoriert werden, weil sie 
schon in1 Jahre 858 in derselben Sache zu Gericht gesessen hatten. 
Ihnen aber auch das Urteil zu tiberlassen, mochte gewagt emcheineu, 
weil der König unabhängigeri Mäiinerii iiicht eiii wlchw Mws knech- 
tischer Verworfenheit zutrauen durfte als feilen Hofgeistlichen. Das 
Hauptmotiv wird indes in dem Umstande zii suchen sein, d~8.s unch Cinl- 
recht äussemt schwere Strafen aiif d u  Verbrecheii dea Incestes gelegt 
wareii48). Sowohl der wht~ldbewusste Gatte als die weltlichen Richter 
haben deshalb wohl Redenkeii getragen, diese zu verhiitigen, iimso- 

. mehr als die leichtere Kirchenbiiwe ja dieselben Dienste that. Ludern 
ernteten bei diesem Verfahren der König und seine bischöflichen 
Geno~een in der Oeffentlichkeit noch des Lob mitleidsvoller Milde. 

Im Iibrigen entrollen die Verhandlungen dasselbe widerliche 
Bild wie die friiheren. Dreimal wird ein schwaches Weib gezwungen, 
falschlich wider sich selbt  auszusagen und Unthaten der entehrendsten 
Art von sich zu berichten. Nicht einmal  da^ Flehen der Freunde44) 
vermag ihr den Mund zii schlieasen: so,gut haben die Kerkermeister 
ihre Aiifgabe, die Willenskraft der Bedauernswerten zu brecheu, 
gelöst. Wiederum nötigen ihr die Bischöfe , frevelhaft und feig xu- 
gleich, die Versicherung ab ,  d w  sie nie eine Klwe tiber das snge- 
thane Unrecht erheben wolle. Lothar spielt in der whmnchvollen 
Tragödie die h l l e  des schwer geprüften, geduldig leideuden Gatten, 
und lässt sich unter ,thranenreichen Seufzernu6) verhören, ob er 
nicht die Königin zur Selbstanklage bewogen habe. Und alles das 
geschieht ini Namen der Religion und Sittenstrenge! 

Die geschickt ersonnene Lage von dem Incwte Thiethergw 
schien Aumicht auf vollen Triumph zu haben. AUes war bisher nach 
Wunsch gegangen; es fehlte dem Ehebrecher nur noch die Erlaubnis 
zur Wiederverheiratung, um am Ziele seines heissen Verlangens zu 

lichkeit zu geben' (Düminler ~t. ir. 0.) oder .ein grösseroa Auditoriuui zu 
schaffen' (Sdralek o. 8. 0.). 

42) S. Sohm a. a. 0. 
43) S. Kap. 10 N. 53. 
44) Tom. prolix. C. 17. 
45) Ib. C. 16. 
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sein. Die dritte Synode, welcher dieser Schlussakt des Trauerspiels 
vorbehalten wer, konnte jedoch nicht MI ~chuell ihren Vorgängennnen 
folgen, als der König und seine Werkzeuge es wtinschten4". Die 
öffentliche Stimiiiiing miirwrte Zeit haben, sich iiiit dein Gedanken ver- 
traut ZU machen, da* die eheliche Cfeiriahlin lind von Uischofshand 
gesalbte Ftirstin wie eine rechtlose Magd vemtosseii sei, ehe die 
Buhlerin es wagen durfte, ihren Pltrtx einziinehrnen. Sodaiiii riet die 
Rücksiclit auf den röniiuchen Htiihl, den seit zwei Jahren der kraft- 
volle lind jede Willkür iinnachsichtlich ahndende Nikolaiis I. einge- 
nommen hatte, zu einer zögernden Politik; eiiieiii etwaigen Eiii- 
schreiten desselben konnte mnri jetzt noch mit der Erklärung be- 
gegnen, ea wi noch keine e n d g ii 1 t i g e Eiitscheidung getroffen4 7). 

Am meisten beunruhigend aber war die Haltung des Ei-~bischofs 
von Keim. Uni den Ublen Eiiidruck zu verwischen, den sein Nicht- 
emcheineii gemacht hatte, lind der Meiniing vorzubeugen, ak  ob 
dieser bernhmte Kanonist und angesehene KircheufCirst ein Gegner 
der Ehescheidung sei, verbreitete man gefli.ssentljch die Behauptung, 
ganz so wie Thietberga durch eiii einfaches ßekeiintnk von der ehe- 
lichen Gemeinschaft gmhiedeii, .sei Ebo, Hinkrunrs Vorgänger, von 
seinem Sitze entfernt w o r d e i ~ ~ ~ ) .  Hiermit war ihm nebenbei ein ver- 
ständlicher Wink gegeben, dass ea~ in seinen) eigeneiii lnterevve liege, 
die Legalität dg, Aachener Verfnlireiis nicht zu beniishnden. Ferner 
wurde keck versichert, der Reimer Metropolit habe riitindlich durch 
die Bischöfe Wenilo und Hildegar iiiid schriftlich durch Adventius 
seine Zustimniiing aiif der jtinpten Synode erklären la~sen'~), ja 
unter des letzteren Vermitteluiig habe er wgtrr in diweui Sinne iiach 
t b m  geschrieben50)). 

46) De rege aubni nontro et  eius frirgili iiiventiitc et lsbili inwntinentia 
.... conauli adhuc m n g n a  n e c e ß u i t , n s  i m u i i n e t :  et ideo aummoperc flngi- 
ttiinucl, . . . . nos . . . a, vobis V e 10 C i t e r consolnri atque confortari (Tom. prolix. 
1. C. p. 578). 

47) Die lothringischen Bischgfe heben diesen Punkt auch in ihrem w h  
der zweiten Synode an den Papwt rabgeuandten Schreiben hervor (Mansi XV, 
550 A: noetram nondum dehitivccm eententiani). 

48) De div., Int. I. p. 568. 
49) Der Brief Hinkmam an Adventiua (ib. Int. 111. p. 585; R. H. n. 137), 

der gerede dae Gegenteil enthielt, flchioss mit dem Eröuchen, ihn auf dein Kon- 
cile verlesen zu lesaen. Daraus entstand vielleicht die Luge. 

50) Ib. p. 568. Diwe Angabe war nicht vollstilndig erfunden, sondern 
fand einen Anhaltspunkt in dem zwischen Hinkmar und Adventius gefiihrten 
Briefwechsel (Ib. p. 585; R. H. n. 138). Letzterer gibt dort seine Absicht kund, 
in der Angelegenheit seines K6nigs zum Papste zu re i~en  - dieses war daa 
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Auf solch' dreiste Lügen zu schweigen und seinen Namen zu 

einer Nichtswürdigkeit missbrauchen zu lassen, erlaubte einem Manne 
wie Hinkmar weder Stellung noch Charakter. Dia Gelegenheit, seine 
wahre Ansicht in einem feierlichen Proteste vor aller Welt kundzu- 
thun, bot sich ihm bald. 

10. Kapitel. 

H i n k m a ~  Qutechteii über die Ehescheidung des Königs Lothar. 

Die Thahche,  d u  der Prozess gegen Thietberga plötzlich 
wieder aufgenommen wurde, die Vorgänge auf der Januarsynode und 
was sonst über die Absichten des Königs in die Oeffentlichkeit drang, 
hatte unter den Geistlichen und Laien Lothringens manchen rechtlich 
Denkenden mit Besorgnissen und Zweifeln erfiilit. Von dort1) erhielt 
Hinkmar eine Reihe von Fragen und Bedenkens) zur schleunigen 
Begutachtung zugestellt, die augenncheinlich noch vor der zweiten 
Versammlung abgefasst sind8). Sie beziehen sich auf die Gerichta- 

,negotium6. von dem bei Hinkmar die Hede ist, wie eich aus dem Regest bei 
Flodoard Y, 23 p. 528 ergibt -, und Hinkmar erteilt ihm dazu Ratschlage, i 
indem er zu vorsichtigem Auftreten mahnt. Aller Walirsrheinlichkeit nach ist 
die Reise nie ausgefiihrt oder auch nur angetreten worden. Aber die Absicht, 
bestand, und hieraus erklilrt sich vielleicht auch die sonst rio auffallende Er- 
scheinung, des8 Adventius an der Februarsynode nicht teilnimmt. Sdralek S. 85 
vermutet dafllr andere Grfinde. 

1) De div., praef. p. 565 eq. Es befanden sich auch lothringische Bischöfe 
unter den Fragestellern (opp. 11, 676). Die weitere Angabe, dass dieaelben an 
der Synode von Sevonibrea (859) teilgenommen haben, lilest keinen Schluss auf 
deren Namen zu, da dort fast der gesamte lothringische Episkopat zugegen 
war (Mansi XV, 529). 

2) Dieselben, in 8 Kapitel eingeteilt, finden sich De div., Int. I, p. 568. 
IV, P. 586. V1, 598. X, P .  620. XI1, p. 626. XIII, P. 644. XVIII, P. 666. XXII, 
P. 676. 

3) Ich nchliertse dies run&cht daraus. dws auf die Vorkominnisse der- 
selben nirgends auch nur angespielt wird. Ferner konnte n a c h  der 2. Synode, 
nuf welcher Thietberga ein unifassendes schnftlichea Geritendniß ablegte (Toin. 
prolix. C. 15 p. 5751, der Verfaa~er der Fragen doch kaum inehr sagen: ,Ne- 1 
scimue, utrum de eadem re (wie i. J. 858) an de coinmisso post initum con- I 

iugium' (p. 568) jene beschuldigt werde, noch bemerken : ,Cog e t u r (Fiiturum !) 
dare libellum manii sua firmatum' (ihid.). Ebensowenig konnte dann noch ge- 
fragt werden, ob das Vergehen nach dem Urteile des Jahres F58 noch einmal 
vor Gericht gezogen werden dIirfe (p. 599: ,debestn, nicht ,debueritU cf. p. 620), 
oder der Fall als möglich angenominen werden, dass die K6nigin .iternm in 
iudicium venerit et i n n  o X i a  reperta fuerit*. Secha Monate spgter dagegen 
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verhandlungen vom Jahre 858 und vom Januar 860, auf die Natur 
des der g<nigin schuld gegebenen Verbrechens und d-n eherecht- 
liche Folgen, auf das Verhältnis Lothara zu seiner Konkubine, auf 
eine etwaige Verheiratung mit derselben U. s. W.; k u r ~  iiber uile 
W endiinge~i, welche die Angelegenheit vorau~ichtlich nehmen kann, 
wünschen die Fragesteller ein juristinchea Votum. 

Hinkmar zögerte nicht den ehrenvollen Aiiftrag anzunehmen, 
und nach wenigen Monaten4) lag sein Gutachten, da9 den ersten Teil 
der Schrift ,[!eher die Ehescheidung dw Könie  Lothar und der 
Köiiigin ThietbergsU5) bildet, vollendet vor. Die Wichtigkeit der 
Situation, dn das Aeus9erste sich vielleicht noch abwenden liess, wohl 
erfassend, beschwört der Erzbischof in der mit markiger Kraft ge- 
schriebenen Vorrede die Könige, die Bischöfe und die gesamte 
Christenheit, sich des bedrohten Rechte anzunehnian. Weil das 
.grase Geheimnis', wie dar Apostel die Ehe nenne, in Gefahr schwebe, 
und es sich um Pemonen von höchster öffentlicher Stellung handele, 
seien alle Gläubigen ohne Unterschied berechtigt und verpflichtet, 
Verwahrung einxulegen. Auch er will nur den1 Gebote der Pflicht 
gehorchend an die peinliche Aufgabe gehen, obwohl er lieber 
schweigen oder doch blw. mtindlich uich ätissern niöchtea). 

Ziiniichstl) kritisiert der Verfawer mit schneidiger Ktirm und 
manchmal feinem Sptte die Vorpiinge auf den beiden Synoden im 
allgemeinen, indem er die kiinstlich gwponneiien Fiiden des Trug- 

beginnen dieselben Personen ihre neuen Frtrgen iiiit der Erwiihnun~ der Februar- 
synode (Qu. I. p. 683). Ich kann noniit der rntgegengenet.~ten Ansicht Sdmlekn 
S. $1 nicht beipflichten. 

4) Gegen Hefele IV, 261 und V. Noorden 9. 172 wiee Sdralek S. 6 (vergl. 
S. L7 N. 2) zum eratenmale und in tibeneugender Weise nach. daaa der die 
28 Interrogationes umfmende I .  Teil der Hinkuiar'echen Schrift noch in der 
1. HILlfte des Jahres 860 vor dem Koblenzer Frieden geschrieben wurde, wof7ir 
sich bereitcr DUmmler I, 457 N. Y9 ausgesprochen hatte. Ueberhaupt ist es 
aus der Natur der Sache mehr als wahrscheinlich, dass Hinkmar mit der Re- 
antwortung der brennenden Fragen nicht lange gewartet hat, und er selbst be- 
merkt, er habe ihm nur "brevitaa tempriri' daflir zu Gebote gestanden (p. 666). 

5) ,De divortio Lotliarii regia et  Tetbergrie reginac'. Opp. I, 561-709. 
Migne 125, 828-778. 

6) Ib. p. 566. 
7) Die Anordnung des Stoffm ist boi Hinkmat sehr verworren, waa cr 

nelbst mit Rlicksicht auf die Reihenfolge der vorgelegten Fragen zu entechul- 
digen bittet (p. 566). Wir werden vemuchen;den Inhalt in sachlichet Ordnung 
darzulegen. Eingehend und scharfsinnig hat denrrelben Ydralek (Hinkmam 
V. Rheime kanoniet. Gutachten U. 8. W. 2. Teil S. 2. E.) untersucht, 
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gewehes blosslegte). Auch die beiden Hauptpersonen, Gunthar der 
,fromme und heilige Mann', der dn trauert und sich ängstigt, weil 
er das Ungliick gehabt hat, der Königin zur Beicht zu sitzen, und 
Lothar der tiefgebeugte Gatte bleiben nicht verschont. Der Seelen- 
schmerz, den der letztere aiif der Februarsynode heuclielte, wird mit 
der Trauer des Herodes verglichen, der iiber die Bitte der Herodias 
zwar Weh im Antlitxe, aber Freude im Herzen trug. Das schlaue 
lind doch wieder naive Verlangen der Hofbischöfe, eine Generalsynode 
solle sich jetzt herbeilassen, durch Geatattung einer neiien Ehe das 
Werk des Aachener Winkelkoncils zu krönen, geisselt Hinkmar mit 
verdienter Ironie. Trefferid bemerkt er, das hiesse ,nach dem Brande 
Sturm blasen'@). An die Stelle der leichten, ironischen Behandlung 
tritt aber wtirdevoller Ernst, sol>ald er sich anschickt, an der Hand 
aktenmhiger ,Belege die Verleunidiing zririickzuweisen, als habe er ~ 
zu dem schmählichen Treiben Beifall gespendet'"). 

Tm fernern Verlaufe der Schrift werden breit gehaltene theo- 
logisch-kanoriintische Erörterungen iiber alle Fragen gegeben, welc1;e 
fiir die vorliegende Sache von Bedeutung sein konnten. Die Prtiiimg 
der gegen das königsgerichtliche Verfirhren vom Jahre 858 erhobenen 
Einwande leitet Hinkmar mit einer Apologie des Reinigungseides und 
der Gottesurteile, zweier Beweismittel des germanischen Prozesqes, 
ein"). Den Eid mit der hl. Schrift und kirchlichen Aukbritäten 
zu verteidigen, gelingt ihm natürlich leicht1*), und mit derselben 
Leichtigkeit glaubt er auch die Berechtigung der Ordale nachweisen 
zu können. In der irrigen Anschauung befangen, dieselben von 
der Kirche eingefiihrk worden sind1=), triigt er kein Bedenken, diese 
Ueherreste des Heidentums mit Schrihtellen und biblischen Ereig- 
nissen zu rechtfertigen und sie mit den christlichen Taufzeremonien 
auf die gleiche Stufe zu stellen1'). So sieht er einen Beweis, dass 
bei der Probe des heissen Wassers der Schuldige sich verbrennen 
muss; in dem Untergange Sodoms und in dem Feuergerichte an1 
Ende der Zeiten ; und wenn das rote Meer die Leichname der Aegypter 
ans Land spult, so ist eq ihm klar, warum im Gottesurteile des kalten 
W m r s  der Verbrecher nicht untersinken kann: in beiden Fällen 

8) Int. I. p. 470 sqq. 575 sqq. 
H) 11. 579. 
10) Int. 111. p. 5Ba sqq. 
11) Int. VI. p. 598sqq. 
12) ib. P. 600-602. 
13) Ib. p. 603; cf. p. 599. p. 609. 
141 Vg1 die Kritik der Hinkmar'aclien Beweine bei Sdralek S. 41 6. 
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duldet daa Wase r  eben nichts Unreines. Es kann daher nicht Wunder 
iiehnien, dtw Hinkmnr in den Worten des Apostels: ,Expurgate 
vetus fermentum' (1 Cor. 5, 7) sogar den technischen Ausdruck (pur- 
p t i o )  der friiiikischen Gerichtwprache wiederfindet. Die Wirkungs- 
weise der Gottesurteile fu s t  er ganz nach Art der Sakramente auf, 
die den] Gliiiibigen zum Heile. dem Zweifler aber zuni Verderbeh ge- 
reicheiiJ5). Ihren Missbrauch erklärt er dsriim fiir eine Verspottung 
Gottes und ftir ein S a c r i l e g i ~ m ~ ~ ) .  Mit Einwendungen aus der Ver- 
nunft, die einige .scharfsinnige Leute' (ironisch !) gegen das Ordaien- 
Wesen erheben, ist iinser Apologet unter Berufung auf den tiher- 
natiirlichen Charakter der Sache bald fertig1'). 

Hinkmars theologischer Rechtfertipngsversuch des Gotteage- 
richts'" ist zwar der einzige, den wir aus jener Zeit kennen, aber 
die von ihm geltend gemachten Grande und biblischen Analogien 
sind durchaus nicht, wenigstens nicht alle, seine Erfindung, wie er 
auch selbst durchblicken liiistl@); manche derselben finden sich in 
den kirchlichen Probationsriteii angedeuteteo). Da sich jene alt- 
germanische Einrichtung nicht beseitigen liess, ohne die ganze Ge- 
richtsverfaqsung zii erschtittern, hatte die Kirche sie geduldet und mit 
christlichen Formen umkleidet, wodurch sich trllmählich die Meinung 
bildete, als habe man etwas urspriinglich Christliches vor sich. Eine 
so treu am Hergebrachten hnngende Natur wie der Reimser Erzbischof 
konnte nicht anders, als die Odale verteidigen, in denen er ein wert- 
volles Erbe der gläubigen Vorzeit zu erblicken glaubte, und er durfte 
hiermit im ganzen auch den Anschauungen seiner Zeitgenossen ent- 
sprochen haben. Die Bekampfung der Gotte8uhile als einer aber- 
gläubischen nienschlichen Erfindung durch Agobard von Lyon scheint 
vereinzelt gewesen zu peinP1). 

15) P. 611. 
16) P. 578. 
17) p. 604 eq. 
18) Dieaen Abschnitt der Schrift De divortio (p. 803-612) hat  Hinkmilr 

apgter mit einer kleinen Einleitung versehen ulß eigene Abhandlung iDe iudicio 
aquae frigidae libellum; opp. ii, 676686 )  an Bischof Hildegar von Yeaux 
genchickt. 

19) p. 604: Constat nimirum, u t i n q  u i u n  t ,  quia in q u a  ignita co- 
quuntur culpabilee . . . . . ., quia de igne Sodomitico Lot iuetue evasit etc. 

20) S. Hozibre, Recueil g6n6ral dee formules. Paris 1859. n. DLXXXI- 
DCXXV, beeondere (Bd. 2) p. 774. 783. 788. 826 U. e. W.; p. 770 wird die 
Zeremonie mit den Worten eingeleitet: Videte, fratres, chrietiane r e  1 i g i  o n i R 

of f ic iun i .  
21) Agobard., ,Lib. adv. legem Qundobadi' lind ,Lib. de aententiie di- 

vinieu (Migne, Pzttrolog. lat. Tom. 104). Vgl. Reuter, Geech. d. religianen Auf- 
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Auf Grund der entwickelten Theorie von der untrüglichen Be- 
weiakraR der Ordale konnte Hinkmar unschwer die Vorwände als 
nichtig zurlickwei.sen, mit denen man Lotharischer Seih die von 
Thietberga bestandene Wasserprobe anfocht. Man gab nnmlich vor, 
dieselbe sei nur deshalb günstig niisgefallen, weil die Kiinigin vorher 
eine'geheime Beicht nbgelegt oder nn einen andern Bruder iiameiis 
Hukbert gedacht habe, was Hinkmar des allwissenden und wahrhaf- 
tigen Gottes fur unwUrdig erkllirtgs). Da er aber trotzdem die Mög- 
lichkeit zugeben rnu~qte, teuflische Einwirkung könne niit Zul~ssiing 
Gottes einen Ordiilenbeweis in sein Gegenteil verkehreiiP8), und des- 
halb anerkennen musste, dass die Hevision des Prozessen nicht absoluts 
unzulässig gewesen sei, so konnte er sich der gestellten Aiifgnbe, in 
eine Einzelkritik der Aachener Verhandliiiigen einzutreten, iiicht 
entziehen. 

Zunächst das geheinie Bekenntnis ins Aiige faweiid, niif welches 
die erste Synode ihren Spruch gestützt hatte, I~etont er ~cliarf, dwaelb  
sei ganz ungeeignet gewesen, die Grundlage fUr ein Urteil im iiusseni 
Foriim des Sendgerichtes abzugeben, wie er nns den Kanones beweist. 
Dadurch, dass es iuehreren Bischöfen zur Kenntnis gekomiiien sei, 
habe es den Charakter der geheimen Beicht nicht verloren, wie jn 
auch der Synodalbericht selbst vozi einer , lahm causaY spreche. iiiid 
darum genUge es niir für dns innere Forum dw 'Beichtstuhles. Die 
Angeklagte hätte vielmehr ein öffentliches Bekenntnis ablegen oder 
klar und in der vom Rechte vorgeschriebenen Form s4) überfnhrt 
werden mlisseii. Auch wenn die g e h e i m e Selbstanklage schriftlich 
dem Gerichte eingereicht werde, wie es auf der Synode beliebt worden, 
iindere sich die Sache nicht im mindestens". Mit einem Eifer, der 
es deutlich verriit, dass seine empfindlichste Seite bertihrt worden ist, 
bemfiht sich der Metropolit die Parallele, welche die Lothringer 
zwischen der Verurteilung Thietbergas und der Absetzimg Ebos ge- 

klärung im Mittelalt. Berlin 1875. M. I S. 32 ff.; Bdrelek S. 58 f. Aiich Hrab~n 
hat Ober dw Ordal des kalten Wassere gescliriehen (Hincrn. opp. LI, 676), wie 
eli ucheint. in einem von Hinkmar abweichenden Sinne. Nocli I'etri exceptionen 
legum Romannr. 1. 4 C. 34 (ed. Savigny, Gesch. d. r6m. Rechh in i  Mittelalt. 
Heidelberg 1816. Bd. 2 S. 382) erwilhnen des Kesaelfanges nls einen subsidinren 
gerichtlichen Beweismittels fUr Leute niedrigsten Sbnden. 

22) Int. VII. VIII. p. 613 sqq. 
23) Int. IX. p. 61'7 sqq. 
24) Int. I .p. 672 sq., V. p. 593. Hinkmar ~ t e l l t  hieriiber eine Reihe KR- 

nonee, echter und falscher Dekrehlen ziieammen und ftigt iiiornliuclie E'riiiali- 
nungen zur genauen Befolgung der gegebenen Vomchriften bei. 

28) Int,. XI. p. 624 sqq. 
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zogen, als ungehörig hinzustellen. Der Stand beider Personen, ihre 
Sache und das rechtliche Moment derselben seien ganz verschieden. 
Bei Ehegatten sei keine Trennung des Bandeq, sondern nur der ehe- 
lichen Gemeinschaft möglich, und nach vollbrachter Busse könne die 
Ehe wieder fortgesetzt werden ; ein Bischof dagegen könne und müsse 
vollständig und ohne Hoffnung auf RRstitutioa abgesetzt werden, falls 
er sich eines todeswürdigen Verbrechens schuldig mache. Sodann sei 
bei einem Geistlichen, der sich selbst anklage, die Verurteilung unab- 
wendbar, möge die Anklage wnhr oder falsch sein, da im letzteren 
Falie eben die Lüge schon Strafe verdiene; bei einem Laien aber sei 
dies nicht der Fall, und Thietbergas Geständnis richte sich überdiea 
mehr gegen ihren Bruder als gegen ~ i e  selbst. Ferner könnten Ehe- 
leute im N. T. keinen Scheidebrief mehr ausstellen, wohl aber köiine 
der Bischof auf sein Amt verzichten. Während endlich den Ehe- 
scheidungen verwerfliche Motive zu Grunde zu liegen pflegten, sei 
dies bei Niederlegung eines ~irchenamtes nicht der Falles). 

Mit Entschiedenheit verwirft der Kritiker auch das sonderbare 
Vorgehen der Februarversammlung, wo die Bischöfe den Urteilsspruch 
dem weltlichen Gerichte entwanden und selbst nach kanonischeni 
Rechte erkannten. Der Prozess, erklärt Hinkmar, der vor dem Königs- 
gerichte begonnen war, hätte vor diesem durch Fällung des Urteiles 
auch b e e n d i g  t werden müssen, und dann erst hiitte die Synode 
mit Kirchenbuwen einschreiten könnene I ) .  Er erblickt in jenem Ver- 
fahren eine Verletzung der Kompetenz des Civilgerichh, weshalb er 
wiederholt in seinem Werke Veranlassung nimmt, die Achtung vor 
dem weltlichen Gesetze als einem von Gott begründeten einzuschärfene~). 
Er  ist freilich nicht der Ansicht, als ob die kirchliche Bussgerichts- 
barkeit nur nach einer vorausgegangenen civilrechtlichen Verurteilung 
Platz greifen, und das kirchliche Gericht nicht selbständig ein Ver- 
brechen untersuchen und sein Strafrecht handhaben könne; vielmehr 
Ytellt er ausdrücklich die Möglichkeit in Aussicht, das8 der ganze 
Kriminalproezess von neuem im Sendgerichte verhandelt werdess). 

26) Int. LI. p. 579 sqq. 
27) Int. I. p. 578; vgl. oben S. 185 N. 36 und 38. Hefele TV, 261 und 

V. Noorden 5. 172 übereehen, dass Hinkmar dem weltlichen Gerichte auch das 
Recht, in dem vorliegenden Falle Strafe zu verhängen, zuspricht. 

28) Int. V. p. 590. 598; Int. XI. p. 685; h t .  XXI. p. 675. 
29) Dws Hinkmar selbst sich auf eine Besprechung des in Rede stehenden 

Verbrechens einlbst, rechtfertigt er damit, ,ut si in huiusmodi deprehensa ad 
n o s de iudicio iustorum iudicum petens poenitentiam venerit, s i n e e r  r o re 
eam iudicare possimus* (Int. XII. p. 632). Ferner bemerkt er Int. X. p. 620 
auedrilcklich : Noe vero a communione quemquam prohibere non possumus . . . 

S c  hrörs ,  Hinkmar von Reims. 13 
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Aber er will die gewöhnliche Ordnung gewahrt wissen, dass ein nach 
fränkischem und kanonischem Rechte strafbares Verbrechen auch nach 
beiden gerichtet werdes"). Zudem hatte er in dem Falle Thietbergas 
zwei ganz spezielle Gründe, die Zuständigkeit weltlicher Gerichts- 
hoheit so eifrig in Schutz zu nehmen. Einerseits hatte die Königin 
selbst das Civilgericht angerufens1), und andrerseits handelte es sich 
um ein so eigentümliches Verbrechen, dass nur verheiratete Laien es 
beurteilen konntenas). Ein geheimes Motiv für den Verfasser dIirfte 
auch in dem Umstande zu suchen sein, dass, solange keine Hoffiung 
auf das Zusttlndekonimeu eines friinkischen Ge.samtkonciles war, ein 
aus dem lothringischea Adel zusammengesetztes Forum noch die 
meiste Gewähr für Gerechtigkeit und Unparteilichkeit bot. I 

Nicht so klar ist ersichtlich, welchen Gerichtshof Hinkmar für 
kompetent hält, die Scheidung der Ehe zu verfügen, d. h. die Tren- 
nung des Zusammenlebens, denn eine Auflösung des ehelichen Bandes 
xusser durch den Tod eines der beiden Gatten kennt er nichts8). In- 
dem er seine prinzipiellen Erörterungen enge an den ihn beschaf- 

< 

tigenden Fall anknüpft, behandelt er das Verfahren auf Ehescheidung 
nicht streng getrennt von dem Strafprozessea4), da mit dem Ausfalle 

nisi aut sponte confessum aut in aliquo sive saeculari s i V e e C C 1 e s  i a s t i C O  

iudicio nominatuin atque convictum. Die Ansicht Sdraleks S. 89, dass nach 
Hinkmar eiii Synodalgericht nicht selbst eine ,convictio6 des Angeklagten 
herbeiführen kann, sondern erst dann kompetent wird, wenn derselbe vom 
weltlichen Gerichte ilberfllhrt wurde, iut somit nicht aufrecht zu erhalten. 
Ebensowenig kann ich mit demselben Forscher S. 107 aus den Worten: ,Ubi- 
cunque in hoc negotio (dem Strafprozesse) locum suum invenerit vel sacer- 
dotalis pietas vel auctoritetis ecclesiaeticae medicinalis severitas sine difficul- 
tate cum ecclesiae filiis et i~s t i t~ iae  iudicibus non solum ee offerat, verum et  
ingeret' (Int. V. p. 5114) die Erkliirung Hinkmars herauslesen, es müsse der 
Cieietlichkeit eine gewisse Beeinflusgung dee weltlichen Strafverfahrens zur 
Pflicht gemacht werden. Ich finde daiin nur die Forderung ausgesprochen, es 

i solle das kanonische Gericht in Thtitigkeit treten (offerat, ingerat), wenn dw 
Verbrechen derart ist, dsss es kirchliche Strafe nach sich zieht (locum s u u m  
invenerit) ; im unmittelbar Vorhergehenden ist niimlich von dem kirchlichen 
Strafverfahren die Rede. 

30) So wurde es auch bei der Verurteilung Balduins und Judithu (8. unten 
Kap. 12) gehalten. Hincm. Annal. 862 (SS. I, 456): Rex Karolus . . . . . . post 
mundanae legis iudicium canonicam . . . . depromi sententiam ab episcopis petiit. 

31) Int. I. p. 577: Quia haec femina suae accusationis libellum non epi- 
scopis . . . . ., aed regi porrexit e t  laicis aua crimina denudevit, rex legale iu- 
dicium construat. Cf. ib. p. 578. 

32) Int. XII. p. 632. Int. I. p. 577. h t .  V. p. 594. 
33) S. unten Kap. 11. 
34) Int. V. p. 595. Beide Prozesse als einen einzi~en auffassend, be- 
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des letztem die Lösung jener Frage in natürlicher Folge gegeben 
war, wie ja auch die erste Aachener Synode dieselbe auf das Ergebnis 
der kiinftigen strafrechtlichen Untersuchung gegrtindet hatte. Geben 
aus diesem Grunde auch manche seiner Aeiisserungen einer verschie- 
denen Deutung Raum, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, 
dass der Erzbischof H nicht fifr eine Verletzung geistlicher Gerichts- 
barkeit ansieht, wenn dtu3 W e 1 t 1 i C h e Gericht nach Feststellung des 
verbrecherischen Thatbestandes als Konsequenz ' dem unschuldigen 
Gatten das Recht .der Scheidung zusprichtB5); nur fordert er auch 
in diesem Falle eine Mitwirkung der kirchlichen Gewalt, deren Form 
er jedoch nicht näher bestimmtas). Keineswegs aber erkennt er dem 
Civilgerichte die a U s s C h 1 i e s  s 1 i c h e Kompetenz in Scheidunpachen 
zua7). Ueber die fernere Frage, wer etwa über die G ü 1 t i g k e i t 
oder U n g U 1 t i g k e i t der bisher zwischen dem königlichen Paare 
bestandenen Verbindung zu urteilen habe, finden wir keine d i r e k t e * 

Aeussemnga8). Die Sache befand sich erst in einem Stadium, das 

merkt H i n b a r ,  Lothar dürfe keine n e u e  Ehe eingehen .ante iudicium ex 
c r i m i n a  t a  (sc. re?) determinatumu (Int. XIII. p. 645). 

35) Hinkmar spricht (Int. V. p. 593) von einer Scheidung ,legibus saeculi' 
- .lege civili iusta et  sanctcr ac Dominico praecepto concordante propter forni- 
cationia causnmu im Gegensatze zum geistlichen Verfahren. Da38 dies den 
rechtlichen Anncht~uungen jener Zeit entaprech, geht aus den1 Verhalten Piilk- 
r i c h ~  hervor (vgl. oben S. 58 f.). Bei diesem hsndclte eu  ich nur um die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ehe, und doch beschwert er   ich bei111 I'iipste, 
Hinkmar habe ihn exkommuniciert ,ebeque omni canonico sive in u n d  it n o 
indicio vel examine' (die Papetbriefe d. brit. Samnilung n. 22. Neues Archiv. 
Bd. 5. S. 385 f.). Anders urteilt V. Scherer (Recennion über Sdnleku Schrift im 
Archiv. f. kath. Kirchenr. Bd. 45 S. 471) ober Hinkinars Stellung zur Kom- 
petenzfrage. Nach ihm konwdiert derselbe dem weltlichen Gerichte nur dits 

. Recht, den Thatbestand zu konstatieren, um dem geistlicher1 Gerichte die Basis 
für eine Ehe~cheidung zii bieten. Vgl. Anhang V. 

36) Int. V. p. 590: Nemo fidelium . . . . . dinnolvat coniugiiim eine epi- 
mopi sui R c i e n  t i a - nine illorum (i. e. nilcerdotuui) s c i  e n t i a  . . . . legibun 
eaeculi non eepsrentur. Unter der .ncientia6 ist aber nach Hinkmars Sprach- 
gebrauch sicher keine rein passive Kenntnisnahme zu verstehen ; mim vergleiche 
p. 595: Cum sacerdotalis c o n s c i e n t i a e  b e n e d i c t i o n e  plenius Domino 
coniungantur (diejenigen, welche sich aus Liebe zur Enthalksamkeit getrennt 
haben), und p. 594: Cum sacerdotali conscientia separentur, u n  d e  benedictio- 
nem ineundi acceperunt coniugium. Die Notwendigkeit des ,MitwissensY ist 
gerechtfertigt, ,quia per m i n i  s t e r i u m  illorum ~oniuncti sunt' (p. 590), und 
sogar die AufRtellung von E h e  g e  e e t zen  seitens der Apostel und deren Nach- 
folger wird mit dem Erfordernie des .Mitwissensu beqündet (p. 590). 

87) S. Anhang V. 
88) Eine solche konnte man vielleicht in den Worten finden: Ne . . . 

13 
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zur Erörterung dieser Frage keinen Anlass bot, und zudem stand es 
nach den damals im fränkischen Reiche hermclienden weltlichen und 
geistlichen Etechbbegriffen hq voraus fest, dass die schwereren FaUe 
des Incestes j e d e nachfolgende Ehe des Schuldigen nichtig machten89). 
Dennoch lässt sich i n d i r e k t  schlieasen, dass nach des Verfassers 

I 
- Ansicht ein Koncil die in dieser Sache geeignete Instanz sein würde4"); 

ob aber die btirgerliche Gerichtsbarkeit ausgeschlossen sein soll, ist 
nicht zu entnehmenA1). Aus alledem geht hervor, dass Hinkmar rück- 
sichtlich der Eheangelegenheiten ganz auf dem Boden des geltenden 
fränkischen Rechtes steht, nach welchem kirchliche und weltliche 
Gerichbbarkeit durchaus selbstiindig sind, und keine die Kompetenz. 
der andern be~chränkt'~). 

Um dem Verlangen seiner Auftraggeber zu entsprechen, und um 
selbst die nötige Kenntnis zu besitzen, wenn etwa das geistliche Ge- 

. richt noch über das Verbrechen der Königin verhandeln sollteda), 
kann der Erzbischof sich einer Untersuchung über die Natur jener 
Siinde nicht entziehen. Mit den Worten der hl. Schrift, der Väter 
und römiucher Gesetze schildert er das Abscheuliche derselben und 
stellt fejt, dass sie Incest und Sodomie zugleich war. Aber natur- 
wisenschaftliche Lektiire hat ihn auch belehrt, dass es bei jener Be- 
schaffenheit derselben gar nicht möglich war, dass Thietberga, wie 
ihr vorgeworfen wurde, empfing und dann abortierte44). Bei dieser 
Gelegenheit driingt sich ihm auch die sehr berechtigte Frage auf, wie 
es kam, daea Lothar seine Gemahlin in dieser Weise beschuldigen 

(alteram) copulam coniugalem rex . . . . aliquo modo expetat, antequam le- 
gali virorum illuetrium iudicio et sacerdotclli d e c r  e t o coniur . . . , coniugie 
nomine iudicetur indigna (Int. XXI. p. 674). Daa ,iudicetur indigna' schlieast 
beides ein, die Konstatierung des Verbrechens und Verurteilung wegen den- 
selben, und die Nichtigkeitaerkliirung der Ehe; erateres wKre dann dem .iu- 
dicium illustriuin' zuzuweisen, letzteres dem ,sacerdotale decretumu. 

39) S. unten N. 53. 
40) Wenigstens bekiimpft er die von ihiu erwBhnte (Int. I. p. 579) F o r  

derung der 2. Synode von Aachen, ein Koncil solle tiber die Ungtiltigkeit der 
Ehe beschliessen, nicht, sondern verhält sich eher zustimmend. Ganz deutlich 
spricht sich in diesem Sinne sein Gutachten tiber die Ehe Stephons aus. Siehe 
unten Kap. 11 N. 72. 

41) Hinkmar erklsrt nur, daas für die B e u r t e i l u n g ,  ob eine Ehe 
gIiltig eingegangen sei, weltliche und kirchliche Ge s e t z g e b U n g  massgebend 
sein mtisse (Int. XlX. p. 667). Vgl. indes den Fall Fulkrichs (oben N. 35). 

42) Vgl. Sohm, die geistliche Gerichtsbarkeit im frask. Reich. (Zeitachr. 
f. Kirchenr. 1869. Bd. Y 8. 231 ff.) 

43) Int. XII. p. 632. 
44) Ib. 
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lassen konnte, wenn er sie als Jungfrau befunden hatte, oder wenn 
letzteres nicht der Fall war, warum er sie dann so lange als Ehegenossin 
behielt45). Um so gewissenhafter, folgert Hinkmar, mtissen darum 
die Laienrichter eine Untersuchung anstellen und dabei vor allem 
Hukbert, den Mitschuldige11 und Mundwalt seiner Schwester, verhören ; 
und dieser als der eigentliche Schuldige wäre alsdann zunächst zu 
bestrafen48). Die etwaige Erwiderung, der Abt von St. Maurice sei 
ein so verworfener Mensch, dass er nicht mehr gerichtet zu werden 
brauche, oder wenn man ihn auch vorlade, doch nicht erscheinen 
werdec7), lehnt er als nichtssagend ab. Einem zweiten Einwande 
dagegen, den man vielleicht erheben könnte, dass Hukbert unter dem 
Schutze .anderer 130nige' - er hatte nämlich bei Kar1 d. K. Auf- 
nahme gefunden4? - einer Ladung trotzen werde, kann er die Berech- 
tigung nicht versagen, aber er scheint ihn lediglich deshalb zur Spreche 
zu bringen, um eine strenge Strafrede gegen ,unsere Herren Könige' 
zu halten, welche der Gerechtigkeitspflege zum Hohne und den völker- 
rechtlichen Verträgen zum Trotze auswilrtige Verbrecher beschirmen49). 

Stellt sich nach einer sorgfdltig geftihrten Untersuchung heraus, 
dass die Königin unschuldig ist, so kann von einer a1i:lerweitigen 
Ehe Lothars keine Rede sein, vielmehr müssen beide dann entweder 
getrennt leben oder sich aussöhnen5"). Ergibt sich aber die Anklage 
als richtig, so lautet die kanonistischt! Entscheidung ebenso bestimmt 
dahin, dass zwischen Lothsr und Thietberga nie eine wirkliche Ehe 
bestanden hatS1). Die BeweisAihrung gipfelt in dem Gedanken : wer 

45) lb. 
46) Int, XII. p. 634 : L e g a 1 i t e r aut . . . . liberetur, aut . . . . puni- 

atnr. Es iet also nicht zweifelhaft, dass Kleriker der n i e d e r e n  Weihen - 
Hukbert hatte bloes daa Subdiakonat empfangen (Benedict. 111. ep. ad episc. 
Provinciae. Jaff6 n. 2669 (2012). Mami XV, 112 B), das damals noch nicht zu 
den hohem Weihen gerechnet wurde - vom weltlichen Gerichta bestraft werden 
konnten. Gegen Sohms Ansicht (a. a. 0. S. 262 f.), nach welcher dem Civil- 
gerichte tiberhaupt nur die Einleitung des Verfahrens, daa "Recht des ersten 
Angriffe', dem geistlichen Gerichte dagegen das Urteil zustand, erklärten sich 
Löning, Gesch. d. deutech. Kuchenr. 11, 531 und Sdralek S. 100 ff. 

47) De div., Qu. VI. p. 697 berichtet Hinkmar, durch ein Synodalßchreiben 
vorgeladen, habe Hukbert bereite auf 3 Synoden seine Bereitwilligkeit, sich zu 
etellen, durch Qeeandt,e und Briefe erkl&ren lassen, falls man ihm pers6nliche 
Sicherheit zusage. Aber jedeamal sei entweder das letztere verweigert worden 
oder habe der A n k l w r  gefehlt. 

48) Prudent., Annal. a. 860 (9s. I, 454). 
49) Int. XII. p. 6% iiqq. 
50) int. XVIII. p. 666 nq. 
51) Int. XiI. p. 642 uqq. Int. X1X. p. 667 sq. - p. 643: Ante initnm legiti- 
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einmal durch eine blutschiinderische Verbindung, sei ea eheliche oder 
sei es aussereheliche, incestuos geworden, überträgt diese Makel des 
Incestes auf jede Ehe, die er etwa schliesst, incestuose Ehen aber sind 
nichtig. Sobald aber unser Jurist den Versuch macht, diese Behaup- 
tung positiv aus den kirchliche11 Rechtsquellen zu begrlinden, ver- 
wickelt er sich in lauter ~isaverstindnisse, von denen das eine noch 
auffallender ist als das andereh¶). Sie lassen sich nur daraus er- 
klären, dans er einen Satz des g e l t end  e n Eherechtes aussprachb8), 
denselben aber um jeden Preis mit Stellen des a l t e n  Rechtes he- 
legen wollte. 

mum coniugium perpetrato incestu, quod habere poterat, sibi tollit coniugium. 
Hefele IV, 261 schreibt Hinkmar die entgegengesetzte Ansicht zu. 

52) S. Sdralek S. 133 ff. 
53) Die Koncilien von Verbene (763 oder 756) can. 2. 10. 11. 12 und 

von Compibgne (757) can. 11 (Mon. Germ. LL. I, 22 sq. 28; vgl. Hefele 111, 
754 f. 594) verh8ngen bei inceatuosem E h e  b r U C h lebenslängliche Unahigkeit 
zur Eingebung einer Ehe ffir beide Schuldigen und erklären die bisher bestan- 
dene Ehe des einen Ehebrechers fiir aufgelbt, so dass der andere (unschuldige) 
Gatte wieder heiraten darf. Dem ersten Teile dieses tlechtssat,zes stimmt noch 
Gratian (C. XXVII. Qu. 11. C. 30) bei. Gegen Sdraleks Meinung (S. 158 f.) musci 
ich weiter behaupten, dass schon ini 8. Jahrhundert dasselbe Prinzip auch ffir 
einfachen Incest ohne den emchwerenden Unistanb des Ehebmches galt und 
nicht erst infolge der fortschreitenden Strenge einer sp8teren Zeit aufkam. 
Coinpend. can. 17 bestimmt nilmlich: Si quis ciim matre et  filia in adulteno 
ninnsit. . . . . 11 o s t e  a ille r i r  si a c c e p e r  i t muliereui, dimittat,, usque in 
dieiii iiiortis suue non habcut uxoreiii, et illa iiiulier qilam reliquerit accipiat 
viruni; et illn mater et filia . . . . ainbabus nescientibus, quod cum matre et  
filia mansisset, habennt viros. (1. C. p. 28; Hefele 111, 596). ,Adulteriumu be- 
deut,et im weitem Sinne jeden unerlaubten Geschlechtsverkehr, wie z. B. aus 
Vermer. can. 8 ersichtlich ist: Si qiiis semus libertate a domino suo accepta 
postea cum a n c i l l ~  eius adulterium perpetraverit , si dominus eius vult , velit 
nolit ipsam ad uxorem habebit (1. C. p. 22). Und so ist es auch im obigen 
Kanon aufzufassen, denn der Betreffende schreitet ja erst n a C h h e r zur Ehe. 
Ferner ist dort von einem a U s s e r ehelichen Incest die Rede ; die Frau, welche 
er heiratet, steht in keinem incestuo~en VerhHltnisse zu ihm. Auch Compend. 
C. 18: Siiniliter e t  de duabus sororibus. qui cum uns in adulten0 mannit e t  
alteram in publico accepit, non habeat mulierem usque in diem martis (1. C. 

p. 29). scheint mir nicht von e h e  b r e c  h e r i  s cheni  Incest zu handeln, wie der 
ausdriickliche Hinweis (similiter) auf den vorhergehenden Kanon andeutet. Hier 
liegt aber ini Unterschiede von jenem der Fall einer incestuosen E h e  vor. 
Scherer (Leber das Eherecht bei Benedikt Levib und PS.-Isidor. Graz 1879. S. 35). 
das ,adulterium6 betonend, leugnet mit Unrecht, dass jene Kanones von affin. 
e cop. i l l i  C. handeln. Steht es somit fest, daaci alle Arten von I n m t  mit 
einer (ex col~ula licita oder illicita) Verachwßgerten dauernde Unftlhigkeit zur 
Ehe nach sich zogen, so I b s t  sich mit Bestimmtheit schliesrien, daas ein gleiches 
HUCII von dem viel schwerern Falle d e ~  (au~serehelichen) Incestes mit B lii t s- 
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Zweifelt Hinkmar sonach nicht im entferntesten an der Un- 
giiltigkeit der Ehe Thietbergas, falls diese in ihrer Jugend wirklich 

verwandten galt. Im 9. Jahrhundert wendet dieses Prinzip Benedikt Levita 
(L. I[. C. 71 ; Mon. Germ. LL. 11. Pars 11. p. 77) auf denjenigen an, der an der 
Tochter seiner inUtterlichen Tante Stuprum begangen hat. Vgl. Scherer, a. a. 0. 
Y. 38. Indes fand dmselbe sicher nicht auf ~t 1 l e  Verwandtschaft~gmde An- 
wendung, wenn wir auch nicht die Grenze angeben können; Hinkmar (opp. 11, 
821 sq.) verfUgt Trennung einer Ehe zweier ,cnrne p~opinqui", fUgt aber hinzu: 
Si se wntinere non potuerint, post poenitentiam et  reconciliationem . . . . . 
habebunt ineundi melioris coniugii libertatern. Ueberhaupt zu beachten, 
dass jener eherechtliche Grundsatz durchaus nicht a 11 g e ni e i n anerkannt, war, 
wenigetens nicht im k a  n o  n in ch e n Rechte, wie Sdralek S. 159 mit Recht 
aus dem Gutachten zweier Bischofe auf der dritten Aachener Synode (Mansi XV, 
6'23) folgert, die denselben schlechthin verwerfen. 

Die Wurzel, aus welcher sich der Rechtasatz entwickelte, war eine dop- 
pelte; er entstammte sowohl dem fränkischen Strafrechte wie der kirchlichen 
Bussdisciplin. In der merowingischen Zeit wurden die grellsten Källe von Blut- 
schande mit Todesstrafe bedroht (8. Löning a. a. 0. 11, 550 f.). Mag nun auch 
diese in rrpsterer Zeit aufgehoben worden sein, wie LIJning vermutet, das Be- 
wussteein davon war wenigstens noch lebendig; Hinkmar bemerkt: Viderint 
legum iudices, . . . . ntrum enni (SC. Thietbergam) m o r t  e c o n d e m n a r i  
decernent (Int. XII. p. 632). Wenn auch die Todesstrafe nicht mehr ausgeführt 
wurde, so behielt man doch die Konsequenz derselben, nlmlich die Unmöglich- 
keit einer Verehelichung bei: der Incestuose galt für die GesellschafL als tot. 
Zu demselben Resultate führte die Bussdiaciplin, wie sie sich seit dem 4. J a h r  
hundert im Abendlande entwickelt hatte; nach ihr wnrde Incest mit lebens- 
lhglicher Busse bestraft (vgl. Loning a. a. 0. S. 567 ff.), wehrend deraelben 
aber war die Eingehung oder Fortsetzung einer Ehe verboten. Jene Folge aber 
wurde aufrecht erhalten auch nachdem die IebenslHngliche Busse in eine zeit- 
weilige gemildert wer; nur gestattete man bei jugendlichen BUssem, bei denen 
die Gefahr der Unenthalteamkeit nahe lag, Auenahmen. So entschied noch 
Nikolaus 1. in mehreren Fallen (epp. ad Rodulf. Bituric., ad Arduic. Vesontion.', 
ad Salomon. Constast.; Jaff6 M. 2091.2107. 2157. Vgl. Sdralek, Untereuchungen 
Uher eine Gruppe von Briefen Papat Nikolaus I. im Archiv für kath. Kirchenr. 
Bd. 47. 9 2. n. 4). AUS diesem Grunde bemtiht sich auch Hinkmar (Int. XII. 
p. 642), aus den Kanones von Ancyra, die er indee unglllcklich interpretiert 
(vgl. Sdralek, Gutachten S. 91 ff.), eine lebensltingliche Busse Wr die Konigin 
herauszurechnen. Wie der Incestuose nach weltlichem Rechte sozial tot war, 
so war er nach kirchlichem Rechte moralisch tot, weslialb Hinkmar erklärt, 
Lothar konne zu einer zweiten Ehe schreiten, .si uxor . . . inventa fuent 
a n i m a  adeo m o r t u a ,  ut ipsius cum ea wpula incestus . . . . comprobetur' 
(lnt. XXI. p. 672). Fränkische Gesetzgebung und kirchliche Disciplin wirkten 
also auf diesem Punkte zusammen, um die Ehe in solchen Fiillen unmöglich 
zu machen. Dass Hinkmilr diese Genesis des geltenden Rechtes wenigstens 
ahnte, deutet eeine Bemerkung an: Quod agit in reipublicae legibus interfectio, 
hoc operatur in ecclesia excomniunicatio (Int. XII. p. 642), und dasselbe will 
die zweite Aachener Synode sagen: Naturalie inter fratrem et sororem con- 



200 Lothars Umgang mit Waldrada war Ehebrich. 

Incest begangen hatte, so erklärte er doch den bisherigen Umgang 
des Königs mit der Buhlerin für einen auf jeden Fall ehebreche- 
ri~chen5~). Denn solange eine mit allen Förmlichkeiten gefeierte 
Vermähliuig nicht als ungesetxniässig erwiesen sei, miisse ihre GUltig- 
keit vermutet werden. Ferner sei es ein allgemeiner Grundsatz, dass 
derjenige, welcher sich gegen das formelle Recht vergehe, straffällig 
werde, möge auch das materielle Recht auf seiner Seite seinsb). Dem 
entsprechend habe Lothar die volle, von den Kanones vorgesehene 
Busse zu leisten, und Aufgabe der Bischöfe sei es, riber die ptinkt- 
liche Ausflfliriing zu wachen. Den ptlichtvergessenen Prälaten Loth- 
ringens, die er freilich nicht geradezu nennt, hRlt der Metropolit bei 
dieser Gelegenheit eine scharfe Predigt ob ihrer sträflichen Milde 
gegentiber dem königlichen Srinder, den sie von den sakramentalen 
Geheimnissen hatten fernhalten sollen ; unbarmherzig geisselt er die 
.Mietlingeu, die nichts von jenem Mute verrieten, den der grosse 
Bischof von Mailand im Angesichte des Kaisers Theodosius zeigte, 
sondern Fürstenguiist und irdische Vorteile zu verlieren ftirchteten56). 
Was die Frage der etwaigen Wiederverheiratung angeht, so muss 
Hinkmar infolge seiner erwähnten Rechtaanschauung zugestehen, dass 
der König, wenn Thietberga schuldig ist, n a C h vollbrachter Kirchen- 
busse eine andere heimführen darf5'), ja selbst seine bisherige Kon- 
k ~ b i n e ~ ~ ) ,  obschon einer Verbindung mit der letztern eine gewisse 
Makel anhaften wrirdeM). 

Die Fragesteller hatten auch um Auskunft dartiber gebeten, ob 
jemand, der sich durch einen Eid gebunden hat, etwas Verbotenes 
zu thiin, diesen halten mtiase. Hierauf antwortet Hinkmar nicht mit 
dem ethischen Grundsatze, dass ein solcher Eid in sich nichtig ist, 
sondern mit dem kasuistischen Prinzip, von zwei Uebeln sei stets das 
kleinere zu wähleneo). Uebrigens hat er sofort herausgefunden, dass 

cubitus veniam t e m p c? r a 1 i s non meretur h o n o r  i s et nihil aliud reetat qnam 
vindicta. e t  p o e n i t e n ti a (Tom. prolix. C. 18. p. 574). Aehnlich Pa.-Calixt. 16 
(ed. Hinsch. p. 140): Inceati macula pollutus infamis eet . . . Hos ergo e~ecul i  
leges interficiunt, sed noa misericordia praeeunte sub infamiae nota ad poeni- 
tentiam recipimus, ipsam quoque infamiarn . . . delere non poaaumue. 

54) Int. XIII. p. 644 sq. 
55) Ib. p. 645. 
66) Ib. p. 646 sqq. 
57) Int. XX. p. 668 ~ q .  
58) Int. XXI. p. 669 sqq. 
59) Ib. p. 673; cf. p. 671: De mal0 ad a l i  q u o  d bonum, eed non hone- 

etum transitur. 
60) Int. XW. p. 652. Ebeneo opp. 11, 56. 
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die rein theoretisch klingende Frage konkret aufzufassen sei, dass man 
nämlich in Lothringen vermutete, der König habe der Waldrada eid- 
liche Treiie gelobt, und d w  man Uber die Verbindlichkeit eines 
solchen Eides nun seine Ansicht zu hören wünschtee1). Natürlich 
erklärt Hinkmar, ein solchea dem Rechte der Gattin widerstreitendes 
Versprechen, des freilich in Wirklichkeit gar peinlich gehalten zu 
werden pflege, dlirfe nicht erfullt werden. 

Umstäindlicher wird eine andere Frage behandelt, die in volks- 
ttimlicher Art das leidenschaftliche Begehren Lothara als Folge von 
Zauberkünsten erklärt wissen möchtees). Mit behaglicher Breite zeigt 
unser Kanonist aus der hl. Schriftes), der seelsorglichen Erfahrung 
in seiner eigenen Kirchenprovinz und aiie der Geschichtee4), dess man 
in der That durch HUlfe der bösen Geister wahnsinnige Liebe und 
unversöhnlichen Hess zwischen den Menschen säen und selbst das 
eheliche Beiwohnen unmöglich machen kann. Ein grauenerregendes 
und schmutziges Gemiilde, das wohl teils die traurige Wirklichkeit 
teils einen starken Rest heidnischen ~be r~ laube i i s  darstellt, entrollt 
er vor unsern Augen und versichert noch obendrein, dass er daa 
Schlimmste verschweige, um die Bösen nicht Neues zu lehrene6). 
Wenn solche Dinge selbst in christlicheri Ehen vorkämen, so sei diea 
auf eine Zulassung Gottes zur Strafe der Stinden zurtickzuführen; 
nichtsdestoweniger aber seien diejenigen, welche sich dazu als Werk- 
zeuge Satans hergeben, durch den geistlichen und weltlichen Arm zu 
bestrafen 

61) Sdralek S. 183f. versteht hier Hinkmar andere. Er hält den ersten 
Teil der Int. XIV, in welchem Hinkmar eine Stelle aus Gregor d. Gr. mitteilt, 
die an dem konkreten Falle, d a s  jemand einen Eid geschworen, zu dem Ehe- 
bruche eines andern stillzuschweigen, das Prinzip aber die Verbindlichkeit des 
Eides darlegt, - n i c h t  für eine rein theoretische Er6rterung Hinkmm, non- 
d e m  meinb, derselbe habe die Fragesteller im Verdachte einer ähnlichen Ver- 
pachtung gegen Lothar gehabt und deshalb ihre Frage ahsichtlich dahin miss- 
verstanden. Allein zu einem solchen Verdachte lag keine Veranlassung vor; 
Hinkmar antwortet auf die doktrinär gehaltene Frage eben dokt r iw.  

66) Int. XV. p. 6'85 sqq. Cf. Bincm. Annal. a. 863 (SS. I, 4.58): Lotha- 
riua . . . . maleficis ut ferebatur artibus dementatus. 

63) 2 Reg. C. 13 mit ganz willkthlicher Interpretation. 
64) p. 658. Auch Agobard von Lyon, obschon wegen seiner Freisinnig- 

keit eine einzigartige Erecheinung seirier Zeit, gibt die Mßglichkeit dhonischer  
Einwirkungen zu. S. Reuter, (fesch. d. religißeen Aufkläning im Mittelalter. 
Berlin 1875. 1, 29 ff. 

65) Die von ihm aufgezahlten Arten magischer Künste sind nach Ebert 
a. a. 0. 11, 137 vornehmlich aus Varro entlehnt. 

66) Int. XVI. XVII. p. 662 sqq. 
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Sechs Monate unkefahr, seit Hinkrnar sich im Besitze der bis- 
her besprochenen Fragen befand, erhielt er von derselben Seite sieben 
neue zugestellt, in denen bereits der Friedensschluss von Koblenz 
(Juni 860) erwähnt wirds7). Da er sein prossea Werk über die 
Präddnntion noch unter Händen oder eben erst vollendet hatte, und 
dazu die ganze Last der politischen Geschäfte auf den Schultern fIihlte1 
waren seine Kräfte aufs hlichste angespannt, so dass sich seiner B m t  
die Klage entringt: ,Wir haben keine Zeit zum ruhigen Nachdenken, 
und die StUndlein mtissen wir von den zahlreichen und mannigfaltig- 
sten Beschäftigungen mehr erpressen denn leihenY Dennoch schien 
ihm das Fnmiliendrama im lothringischen Herrscherhause seiner sitt- 
lichen und kirchlichen Bedeutung halber wichtig genug, noch einmal 
zur Feder zu greifen. Er fIigte zur Beantwortung der neuen An- 
fragen seiner Schrift einen zweiten, allerdings bedeutend kiirzeron 
Teil hinzu6 #). 

Die Lage, der sich die.Fragenden jetzt gegentiber gestellt sehen, 
ist eine wesentlich andere als früher. Einerseits hat die Aachener 
Februarversammlung die wichtigste Entscheidung getroffenT0), andrer- 
seits scheint auch die Stellungnahme deri Reimser Erzbischofs aU- 
gemein bekannt geworden zu sein, und sich auch in Lothringen der 
Ruf nach einer Synode a I1 e r  fränkischen Bischöfe erhoben zu haben, 
wodurch die königlichen Parteigänger in nicht geringe Besorgnis ver- 
seht wurden. Allerlei Ausfifichte wurden gesucht, um die dem bis- 
her so glücklich ausgefiihrten Programme drohenden Störungen ab- 
zuwenden. Hierauf beziehen sich hauptsächlich die nunmehrigen 
Fragen 

Die Hofbiwhöfe hatten herporgehoben , die Ehefrage ihres 
Herrn sei eine innere Angelegenheit Lothringens lind kiimmere die 
Prälaten fremder Reiche nicht. Hinkmar macht hiergegen die trotz 
der politischen Teilung fortbestehende Einheit der fränkischen Kirche 
geltend und betont, dass die vorliegende Sache wegen ihres geist- 
lichen Charakters die Zeitgenossen zunächst nicht als Unterthanen, 
sondern als Christen interessiere. Man möge doch nicht den Verdacht 
anf sich laden, als ob man das Licht der Oeffentlichkeit scheueP'). 

67) Qu. V. p. 691. 
' 68) P, 683. 

69) Qnaeetioneä septem (opp. I, 683-709). 
70) Qu. I. p. 6E3: Dicunt quidam, quoniam . . Hlotharius habet in euo 

r e p o  episcopoe et nobiles RC fidelea l a  i c o e ,  quorum consultu . . . . csuaam 
. . . d i f f i n i v i t .  

71) Qu.V. betrifft die Angelegenheit Boaoe und Engeltruds, e. unten Kap. 11. 
72) Qu. I. p. 683 uqq. 
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Weitere Einwendungen bezogen sich darauf, dass die AutoriGt aller 
Bischofe gleich sei, und nur der Römische Stuhl aber ihnen stehe, 
dass ferner durch Revision der von den Aachener Synoden verhandelten 
Sache und Abänderung ihrer Urteile das Ansehen der bischöflichen 
Teilnehmer untergraben und dieselben folgerichtig abgesetzt werden 
miissten. Hinkmar hält diesen Ausflüchten das kanonische Recht 
entgegen 73, demgemäsa einer grösseren Anzahl von Bischöfen höhere 
Gewalt zukomme als einer geringeren, ein Generalkoncil der Pro- 
vinzialsynode libergeordnet sei, eine Reforrnierung des Urteiles noch 
keine Verdammung der frtiheren Richter enthalte. 

In der Verlegenheit hatte man auf Lotharischer Seite auch zu 
der Behauptung gegriffen, der König sei als absoluter Herr iiber 
Gesetz und Gericht erhaben und nur Gott allein verantwortlich - 
eine Phrase, die am wenigsten in Bezug auf den schwächlichen Ur- 
enkel Karls d. G. und sein bisheriges Verhalten angebracht war. 
Der Erzbischof widmet ihr eine scharfe Zurechtweisung 14). Er 
kann in der Proklamierung eines solchen Grundsatzes nur eine teuf- 
lische Gotteslästerung erblicken; denn, mögen auch die Gesetze auf 
einen FIirstkn, solange er dem Ideale entspricht, thatsächlich keine 
Anwendung finden, so unterliegt er doch der Gewalt der Kirche 
und verfallt dem Spruche der Priester, sobald er sich sittlich ver- 
fehlt. Empfingen nicht auch David und Sau1 durch die Propheten 
des Herrn ihr Strafurteil, und wurde nicht Ludwig d. F. unter Zu- 
stimmung des Volkes von den Bischöfen wieder in seine Herrschaft 
eingesetzt? Der ererbte Besitz des Königtums kann einen unwtirdigen 
Träger nicht vor dem Verluste desselben schutzen! 75) 

Ftir den Fall, d a ~ s  jene GrIinde nicht verfangen sollten, um 
eine Einmischung, welche das bisher Erreichte wieder in Frage 

73) Qu. 11. p. 685 sq. Qu. 111. p. 686 sqq. 
74) Qu. VI. P. 693 sqq. 
75) Dass Hinkmar hier den "Bischöfen ein Entthronungsrecht, dem geist- 

lichen Gericht weltliche Machtbefugnie und Jurisdiktion* vindiciere, wie Sdralek 
(Gutachten U. e. W. S. 176 ff.) angibt, finde ich nicht. Aus der Bemerkung: 
.Hludowicum a regno deiectum, post satisfactionem episcopalis unanimitaa . . . 
cum populi coneensu et  eccleaiae et  regno reatituitm (p. 694) lässt sich h6chstens 
als K o n s e q u e n z  ableiten, dass die Bisch6fe den Kaiser entthront haben 
(was Sdralek 8. 176. 178 den Erzbischof positiv und direkt aussprechen läeet), 
eine Konsequenz, gegen die Hinkmar aber wahrscheinlich Verwahrung einlegen 
wllrde. Obige Worte besagen (loch nur, dass die Bischöfe den Kaiser nach 
geleisteter Bueee wieder mit der K i r c h e  auss(lhnten, und indem sie so das 
Bindernie für seine Reetitution in die weltliche Regierung aue dem Wege 
räumten, indirekt auch diese herbeiführten. 
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stellen konnte, fernzuhalten, hatte man das Schreckgespenst des 
Gattenmordes heraufbeschworen: wenn dem Könige nicht die zweite 
Ehe oder wenigstens ein Konkubinat gestattet wurde, werde Thiet- 
berga gezwungen werden mussen, zu ihm zuruckzukehren, und jener 
werde dann schon Mittel finden, die Missliebige heimlich beiseite zu 
schaffen. Hinkrnar kann sein Staunen iiber solche Rechtsgelehrte, 
die es fiir möglich halten, dass geschiedene Gatten durch den Richter 
zur Wiedervereinigung g e n ö t i g t werden, nicht unterdrlicken ; e r 
habe derartiges im kanonischen Rechte bisher nicht entdeckt, sondern 
blove gefunden , dasa eine getrennte Ehe durch gegenseitige E i n  - 
W i 1 1 i g 11 n g wiederhergestellt werden könne. Sollte Verdacht vor- 
liegen, dass d i w  Einwilligung nur erheuchelt werde und dess viel- 
mehr der eine Gatte auf das Verderben des andern sinne, so müsse 
hiergegen Biirgschaft verlangt werden, deren Verletzung mit welt- 
lichen und geistlichen Mitteln zu ahnden sei. Cieschebe der Mord 
dennoch und zwar ohne d w  er bewiesen werden könne, so werde 
das böse Gewissen schon das Amt des Zeugen und Richters Iiber- 
nehmen 16). 

Die letzte Frage, ob jemand mit dem ehebrecherischen Fnrsten 
in Verkehr treten dürfe, gibt dem Verfasser Anlass zu einer langem 
Abhandlung, die sich aber mehr als ein an den lothringischen König 
gerichtetes, eindringlich zur Umkehr mahnendes Schlusswort darrrtellt 
a h  eine Erörterung jenes praktisch äusserst wichtigen Punktes. In 
Bezug auf diesen bemerkt er nur im allgemeinen, der Umgang mit 
einem öffentlichen Sünder sei bloas dann verboten, wenn dann eine 
Billigung des Verbrechens liege 

Die beiden Glitschten bilden nmch der Abeicht des Verfaseers 
ein einheitliches Werk, in welchem alles, wes zur Beurteilung der - 
brennenden Tagwfrage von Belang sein konnte, mit imponierender 
Gelehrsamkeit und juristischem Scharfsinne behandelt war. Die 
weitschichtige Anlage und die Manier, mehr als nötig die Daistellung 
mit Citaten zu verbrämen, die manchmal nur lose mit der Sache 
zusammenhängen, eignet wie allen grösseren Arbeiten des En- 
bischofs so auch dieser. Indes lässt sich diese schriflatellerische 
Eigentnmlichkeit hier noch am ehesten rechtfertigen. Die Auftrag- 
geber hatten die Beifiigung der litterarischen Belege ausdrlicklich ge- 
fordert, und die Methode, den Fragen Schritt ftir Schntt ZU folgen, 
wodurch freilich Wiederholungen, zerrissene Anordnung des Stoffes 
und dadurch bedingte Unklarheit der prinzipiellen Darlegungen her- 
-- 

76) Qu. W. p. 689 aqq. 
77) Qu. VII. p. 697 eqq. 
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vorgerufen wurden, gestatbte eine freiere, mehr populäre Behandlung. 
In manchen Abschweifungen und scheinbar nebensächlichen, aber 
auf die verschiedeuen Arten seiner Leser geschickt berechneten Be- 
merkungen verstand Hinkmar es vortrefflich, die öffentliche Meinung 
gegen Lothar und seine bischöflichen Diener einzunehmen. Wissen- 
schaftlich und publizistisch ist seine Schrift eine hervorragende 

. Leistung, der in dieser Doppeleigenschaft keine zweite aus dem 
9. Jhhrliundert an die Seite gestellt werden kann. 

Ihr Erfolg war denn auch ein durchschlagender. Keiner der 
lothringischen Hoftheologen , keiner der beteiligten Bischöfe wagte 
ein Wort der Erwiderung auf die wuchtige Anklageschrift. Von 
dem Eindrucke, welchen dieselbe in weiteren Kreisen machte, berichtet 
zwar keine Quelle; aber die vernichtende Kritik der Aachener Ge- * 

richte und der allenthalben durchsehimmemde Gedanke, dass die 
Kötiigin nur das unglückliche Opfer buhlerischer Ränke sei, mussten 
der Ueberzeugnng von ihrer Schuldlosigkeit und ihrem unantastbaren 
Rechte bei allen unabhängigen Männem Bahn brechen. Das Ver- 
dienst Hinkmars lag darin, dass er die wirkliche Lage der Sache 
klar und scharf gezeichnet, und, mochte dieselbe welchen Ausgang 
auch immer nehmen, das Urteil vom rechtlichen und sittlichen 
Staiidpunlzte aus fiir die Zukunft festgestellt hatte. 

Sein Auftreten muss dem Metropoliten als männliche That im 
edelsten Sinne des Wortw angerechnet werden. Politische Motive, 
die sich freilich später seiner Opposition gegen die Ehescheidungs- 
gelüste Lothars beimischen, konnten im Anfange des J. 860 fiir ihn 
kaum in Betracht kommen. Der ihn stets auszeichnende, unbeiig- 
ssme Sinn fiir das Hecht, der hingebende Eifer für christliche Zucht 
und Sitte erklilren seine Handlungsweise genügend. Es gehörte ein 
nicht geringer Mut dazu, die Pläne eines in seiner Leidenschaftlich- 
keit zu allem fähigen Fürsten iind seinecl intriganten Erzkapellans 
zu durchkreuzen, da es in ihrer Macht stand, an dem im Mittelreiche 
belegenen Reiniser Kirchengute und dem Suffraganbistum Cambrai 
Rache zu nehmen. Und diese blieb in der That Hinkmar nicht 
erspart. Alle Massnahmen der lothringischen Politik waren ebenso 
viele Akte der Feindseligkeit gegen den Erzbischof von Reims, dem 
dazu noch spezielle Kränkungen bereitet wurden. 

Bevor wir jedoch diese Dinge und die weitere Eiitwickelung 
der 8cheidunp;sfrage verfolgen , müssen wir sweier anderer Ehe- 
Skandale gedenken, die unseren Kanonisten beqchiiftigten und von 
denen der eine in naher Beziehung zu der Lotharischen Sache steht. 



1 1. Kapitel. 

Zwei andere ehereuhtliche Gutachten Hinkmsrs. Seine Theorie 
über Wesen und Zustandekommen der Ehe. 

Engeltrud , die Gemahlin des italienischen Grafen Boso „ der 
höchst wahrscheinlich ein Bruder Thietbergas war I ) ,  hatte sich um 
die Mitte d. J. 857 Y) von einem Buhlen namens Wanger etitfiihren 
lassen 8). Das verbrecherische Paar hatte in der Kölner Kirchen- 
provinz, wo die Ehebrecherin vermutlich ihre Heimat hatte &), Zu- 
flucht und Schutz gefunden, und trotzte von hier aus den1 Bann- 
strahle einer Mailänder Syiiode nicht minder wie den Mahnungen 
des Papstes Benedikt 111.7, an den sich der verlassene Gatte ge- 
wandt hatte. Auch der Versuch Bosos, init Hülfe der Synode von 
Savonihres (859) das treulose Weib zu ihrer H ich t  zurückzubringenU), 
blieb erfolglos. 

Die Sache Engeltruds hatte ebenso die öffentliche Aufmerksam- 
keit auf sich gelenkt wie die ihrer königlichen Schwägerin, so dass 
sich unter deii Fragen, welche Hinkmar nach der ersten Aachener 
Synode zukamen, auch eine auf sie bezügliche befi~nd I ) .  Wir er- 
fahren aus derselben, d u  .ehige Bischöfe', unter denen ohne 
Zweifel der Kölner und seine würdigen Gesinniingsgenossen zu ver- 
stehen sind, sich der entlaufenen Ehebrecherin eifrig annahmen. 

- 
1) S. Wenck, Gesch. d. frilnk. Reiche seit d. Vertrag V. Verdnn. S. 345 

N. 2. Dümmler 1, 459 N. 48. 
2) Nikolaus bezeichnet C. 30. Oktob. 86.3 die Engeltrud als .Per eeptem 

circiter annos' (Jaff6 n. 2748 (2075). Mansi XV, 652 B), Hinkmar im Oktober oder 
November 860 als "circiter per trienniuni' (opp. Ii, 671) auf der Pluclit befind- 
lich. Daes es dort heiast: ,h a C a t q U e i 11 a c vagabunda', hier aber: .in a 1 i i s 
r e g n i s  inimorans", ist wohl nicht zu urgieren, um d ~ r x u s  etwa. zu schliessen, 
sie sei nicht sofort nach Lothringen geflohen. 

3) Regino, Chron. a. 866 (55. T, 573). 
4) Hinkmar bemerkt dem K6lner Erzbischofe: Feminam illam in tua vel 

alterius cuiiinque p a r o C h i a natam, . . . . Boeo e r  alia non inodo parochia, 
v e r u m  ex nlia p r o v  i n c i  a etc. (opp. 11, 670), cf. opp. I, 691 (fr  a n c  a femina). 
Hieraus würde sich auch erklaren, warum eie gerade in die K6lner Provinz floh. 
Dms Sdralek S. 188 ihren Vater Matfrid einen i t a 1 i e n i 8 C h e n Grafen nennt, 
beruht vermutlich nur auf einem Versehen ; wenigstens finde ich in den Quellen 
dafiir keinen Anhaltspunkt. 

5) Mansi XV, 334 D. Jaff6 n. 2673 (2015). 
6) Opp. I, 676. 
7) Int. XXII. 1. C. 
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Der Wille des Königs, der seinen Hass gegen Thietberga ibrer Ver- 
wandhchaft entgelten l i w  , war fIir sie Grund genug, Recht und 
Sitte Hohn zu sprechen. Sie behaupteten, Engeltrud dtirfe nicht 
mehr vor ein weltliches Gericht gezogen werden, nachdem sie Bi- 
schöfen gebeichtet hätte, und nahmen ferner ftir sich dss Recht in 
Anspnich, der ,Gebrechlichkeitn derselben ,Rechnung zu tragenn8). 
Hinkmar dagegen vertrat auch hier die Unabhängigkeit der civilen 
Rechtspflege; nicht einmal das Asylrecht der Kirche, bemerkt er, 
schliesse das ordentliche Gerichtsverfahren aus, es wolle nur gegen 
formlose und willkürliche Gewaltthätigkeit schützen. In Bezug auf 
den andern Punkt erinnert er daran, d w  es nur zwei kanonische 
Scheidungsgründe gebe : Ehebruch, der dem U n s C h U 1 d i g e n Teile 
das Recht der Trennung gemiihre , dann gegenseitige Uebereinkunft, 
um b e i d e r s e i t s ein enthaltsames Leben zu führen 0). 

Um wenigstens den Schein eines streng rechtlichen Verfahrens 
zu retten, enbchlossen sich die hohen Beschfitzer der Gräfin, den 
Gatten vor die zweite Aachener Synode zu laden, indem sie vorgaben, 
in seiner Gegenwart die Beschuldigte verhören zu wollen 1°). Dieser 
stellte sich jedoch, wie man wahrscheinlich nicht anders erwartet 
hatte, einem Gerichte nicht, auf welchem im voraus der Verdacht 
der Parteilichkeit haftete. Auf Hinkmar machte auch dieser Schach- 
zug Quuthars keinen Eindruck; er blieb dabei, dass der weltlichen 
Gerechtigkeit freier Lauf gewahrt bleiben mlisse. Er konnte mit 
Recht fragen, ob man denn mit einer bischöflichen Untersuchung 
der Erledigung der Sache auch nur um e i n e n Schritt näher rficke. 
Denn wenn Engeltrud fur schuldig befunden würde, müsse entweder 
dem Laiengerichte die Verurteilung tiberlassen werden, oder die Bi- 
schöfe hätten gar die Verbrecherin dem weltlichen Arme direkt zur 
Befitrafung zu überliefern, was aber mit der den Priestern geziemenden 
Milde nicht vereinbar sei. Der andern Möglichkeit, dass sich die 
Schuldlosigkeit Engeltruds herausstelle, welche die Lothringer durch 

8) Ib.: Fragilitati . . . . auctoritate posee consulere. Sdralek S. 191 
meint, die Bischafe hatten ein (ehebrecherischee) Konkubinat mit Wanger tole- 
rieren wollen; allein dies klingt doch unglaublich, und Hinkmar wurde dann 
wohl nicht unterlassen haben, seiner EntrUstung den schadeten Ausdruck zu 
leihen. Die von denselben Biechafen in Bezug auf Lothar gebrauchte parallele 
Wendung: .De rege . . . et eiue fragili iuventute . . . consuli' (opp. I, 578) 
bedeutet die Erlaubnie zu anderweitiger Verheiratung, und auf dasselbe Ziel 
wheint auch in dieser Sache die Absicht gerichtet geweeen zu eein. 

9) Int. XXIII. p. 681 sqq. 
10) Int. XXIi. p. 680. 
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die Bemerkung, es sei bisher keine Klage gegen die Frau erhoben 
worden, und sie selbst gebe an,  nur .  aus Furcht vor den Ver- 
folgungen ihres Schwagers Hukbert geflohen zu sein, schiichtern an- 
gedeutet hatten, schenkt Hinkmar kaum Beachtung, weil doch nie- 
mand daran glaubte; er erklärt btindig, auch in diesem Falle mtiase 
sie gegen Zusicherung persönlicher Sicherheit ihrem Gatten tiber- 
geben werden. 

Ah nun i. J. 860 der italienische Graf pemönlich auf dem 
Friedenskongresse zu Koblenz erschien I ) ,  liess Gunthar von der 
uoch klirzlich befiirworteten gerichtlichen Untersuchung nichts mehr 
verlauten, wusste aber auf andere Weise das pflichtvergeasene Weib 
zu schiitzen. Dem eben beschworenen Fürstenvertrage, nach welchem 
unter andern auch Ehebrecherinnen dem zustindigin Bischofe ohne 
weiteres ausgeantwortet werden zuin Hohne hiess es jetzt, 
es gezienie sich fUr Lothar nicht, eine fränkische Frau und dazu 
noch seine Verwandte wie eine Magd auszuliefern; ausserdem sei 
ein solcher Versuch bedenklich, weil sie dann vielleicht bei den 
Normannen, also eine Christin bei den Heiden Sicherheit suchen 
werde. Dem Reimser Erzbischofe, dem diese neuen Auqfltichte durch 
die zweite Reihe der lothringischen Fragen bekannt wurden, fiel es 
nicht schwer, dieselben als "excusandae excusationes in peccatisY 
(PS. 140, 4) zu entlarven lS). 

Ungeachtet sein- Misserfolges reklamierte Boso noch einmal sein 
Weib von dem lothringischen Könige, nachdem er sich mit römischen 
Schreiben 14) versehen hatte, an denen er eine wirksamere W d e  zu 
haben glaubte wie an seinem blossen Hechte. Vielleicht auf der am 
22. Oktober 860 eröffneten Synode von TousylS) überreichte er die 

11) Qu. V. p. 691. 
12) Cap. 5 des Meersener Vertrages wurde hier wiederholt (LL. I, 408. 

470). Sdralek S. 195 vermutet, dmn gerade die Reklamationen Bosoa die 
Konige und besonders Hinkmar vermocht hahen, die Bestimmung in das Friedens- 
instniment aufzunehmen. (?) 

13) Qu. V. p. 691 sqq. 
14) Ea waren Briefe an Lothar und seine Reichsbischofe, an Kar1 d. K. 

und den westfränkischen Episkopat. Nur die letzteren sind erhalten (Jeti6 
nn. 2684 (2023). 2685 (2024). Mansi XV, 326. 366). 

15) Sdralek S. 197 halt dies fnr gewiss. Indes ist zu beachten, daas 
Earl d. K. nur berichtet: "Quando pro his (die politischen Beschwerden gegen 
Lothar) trachndis ad Tusiacum veni, adportavit mihi e t  episcopis regni nostri 
Boso etc.' (LL. I, 484), wontue man noch nicht zu schliessen braucht, dass auch 
die westfränkiechen Bischöfe bei dieser Gelegenheit zugegen geweaen aein 
mthsen, und andrerseih ist von diplomatischen Verhandlungen, die auf jener 
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päpstliche Aufforderuiig an die Bischöfe Westfrankens und Lothringens, 
fUr die RUckkehr der Engeltnid zu wirken und sie widrigenfalls 
samt ihren Beschützern zu bannen. Auf dieser Synode, auf welcher 
die Sache wahrscheinlich zur Sprache kaiii le),  siichte der Erzbischof 
von Köln von neuem nach einem Auswege, die Befehle Nikolaus I. 
zii umgehen. Sich den Anschein gebend, als liege es ihn1 ob, die 
Strenge der kirchlichen Bunsdisciplin zu wahren und wohl in der 
Hoffnuiig für diesen Standpunkt Hinkmars Zustininiung zu gewinnen, 
legte er diesem die Frage vor, ob er die Ehebreclierin, nachdem er 
ihr öffentliche Kirchenbusse auferlegt, bis zur Ableistung derselben 
in seiner Diözese zurückbehalten, oder ob er sie noch vor vollbrachter 
Busse ausliefern solle. Weil man gerade die Sitzung wegen des 
iinruhigen Charakters, den sie angenommen hatte, zu schliesseii 
wtinschte, Hinkmar sich auch eimtidet fliblte, verschob er die Ant- 
~ v o r t ' ~ )  auf den folgenden Tag und erstattete sie dann schriftlich. 

Er betont in seiner D e n k s ~ h r i f t ~ ~ ) ,  das9 Gunthar nicht die 
mindeste Gewalt liber die Gemahlin Bosos habe, weil dieselbe so- 
wohl in Rticksicht auf das Domizil ihies Mannes, unter dessen ehe- 
herrlicher Macht sie noch fortwiihrend stehe, als auch in Rticksicht 
auf den Ort, wo sie ihr Verbrechen beging, nicht ihm sondern einen1 
andern Bischofe unterworfen seilS). Danim könne er weder liber- 

Synode gepflogen worden wiiren, nichts bekannt, wie auch die Anwesenheit 
der K6nige durchaue unverbürgt i ~ t  (vgl. Dümmler 1, 460 N. 54 gegen Hefele IV, 
215). Ferner bemerkt Kar1 d. K. 1. C.: .&um (die Briefe an Lothar lind ueine 
Hischßfei) illis . . . . t r a n  sm i s i  m U 8' (1. C.), und doch war zii Tousy eine An- 
zahl lothringischer Bisch6fe niit ihrem Haupte Gunthar versammelt. 

16) Hinkn~am Gutachten über Engeltrud (8. unten N. I#), d u  auf der- 
uelben Synode, wo die Angelegenheit verhandelt wurde, vorgelegt worden ist, 
kann nicht vor Herbst 860 geschrieben sein, weil die Schrift .De divortip' darin 
citiert wird, und da nun aus der nbhsten Zeit nach Herbst 860 keine Biuchofu- 
vemamrnlung bekannt ist, an der Hinkmar u n d  Gunthar teilgenommen, ergibt 
sich Mr die von Touny die gr6sste Wahrscheinlichkeit. Sdralek S. 1 8 f. h&lt 
t~iich dies fiir aiisgeniacht ; allein dau bloss historische Prbens (ipue Hoso di  C i t l, 
da8 Hinkn~ar in ~eincni Gutachten gebraucht, enthält otfenbar keinen rwingen- 
den Beweia fIir die wirkliche Gegenwart Bosos und setzt aiiseerdem vontun, 
d u n  derselbe auf der S y n o d e  von Tousy zugegen war (s. oben N. 15). 

17) Opp. 11, 669. - Sdralek S. 199 versteht diese Stelle von einen1 
Driingen auf Schluew der S y n o d e  und nicht bloss einer Sitzung und will hier- 
auu schliesnen, dass Hinkmar sein Gutachten gegen Ende des Koncils, in einer 
N o  V e m b e r Sitzung vorgelegt habe. 

18) Opp. 11, 669-675. Migne 126, 1.54-161. R. H. n. 140. - DIImmler T, 
460 gibt den Inhalt nicht richtig wieder. 

19) p. 670 nq. Vgl. hierzu die C'ntersuchiingen S o h m ~  Uber Gericlitu- 
s k n d  und (ferichtsunterthanenachaft nach fr&nkinclieui Rechte (A1Meutache 
Reichu- und Gerichbverf. I, 297 tf.) 

SchrZJrr, Hinkrnu von Keims. 14 
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haupt ihr eine Busse auferlegen noch sie zur Erfüllung derselben bei 
sich behalten, ohne in beiden Fällen in die Rechte des Mannes und 
dessen Bischofs einzugreifen. Ebenso unzul~wig sei es, eine auf- 
erlegte Kirchenstrafe in einem fremden Sprengel abbüssen zu lri~qeii ; 
denn wer solle die Ausfiihrung überw:tchen, wer die Biixseriii wieder 
mit der Kirche aussöhnen, da nach kanoniscliem Rechte kein Biscliof 
sich in die von einem aiiderri eingeleitete Sache iiiischen oder aucli 
nur jemand ohne scliriftliches Zeugnis iiber die geschehene Recon- 
ciliatinn zur Kirchengemeinschaft zulasseii diirfe. Der einziisclilageiidc 
Weg sei vielmehr klar. vorgezeiclinet. (fraf Boso klage seine Ge- 
mahlin überhaupt keines Verbrechens aii, sondern nur des böswilligcri 
Verliisseiis, und sei auf Befehl des h. Vaters bereit, ihr auch dieses 
zii verzeihen. Eine Bestrafung lind eine Auslieferung zii dieseiu 
Zwecke könne deshalb gar nicht iti Betr:~clit koiumeii. Es  bleibe 
somit deui Könige Lothar nur übrig, die UebergaLe Eiigeltruds aii 
ihren Gatten zu veranlassen "). Deni Erzbischofe von Köln aber, unter 
dessen kirchlichen Schutz sich jene begeben habe, falle bloss die 
Aufgabe zu,  dem Grafen einen Eid t~bziiverlangc~ii , dass er sie vor 
Gewaltniassregreliireeln bewahren werde. Breche Boso diesen Eid , nder 
ergebe sich sonst Gelegenheit, gegen seine Gattiii docli iiocli tleii 
kanonischen Prozess anzustrengen , so sei lediglicli tlcr Bischof der 
betreffende11 Diözese zuiii Einschreiten befiigt. Iliis, sc.hlied Hinkiii:~r 
nachdrucksvoll diese Erörteriiiigen , ist nur die Walil gelassen, den 
Befehle11 des Papstes iiachziikoniiiieii oder sein Gericht über iiiis 
herauf zu heschwörcii. L)eii letzten iiritl griissereii Teil seiner Ab- 
hand!iing2') benutzt er dxiiii, iiiii i~bernials vor der Verachtung des 
weltlichen Strafrechtes zu warnen. Wer die Aiistibiing dewelhen, 
die such im I n t e r e ~ e  des Christentuiiis liege, hindere untl beein- 
trächtige, uritergrabe die gesanite Hecht~ordiiurig. tlie Griindlrrge der 
Kirche uiid des Staates, und liefere Htuff  zur Verleumdung dw 
Priestertums. i'erlwecher jedweder Art würden daiiii sagen : Wir 
können thuu was wir wollen, wir gehen ziim Bischofe und bleiben 
straflos ! 

So klar und unwiderleglich diese Darleguiigcw Hiiikmars waren, 
seine Worte verhallten dennoch wirkungslos. kngeltrud setzte ihr 

20) So ver~tehe ich die etwav iiiiklare Verbindung iii deiii Snter .Et 
quoniam ek . '  (1). 671). Der Papst niochte deshillb BORO I~cwogeil haben, von 
jeder Rcstriifung nbzuselie~i. iini den Lothringen1 den friiher gebrauchten 
Vorwand, Engeltrud gegen eine solclie berchützeii zu iiiiinsen, abziiwchneiden. 
Hinkiiinr scheint denselben Gedanken bier Iiervorzulieben. 

21) P. 671-675. 
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Siindenleben ungestört in Lothringen fortes). Ih r  königlicher Be- 
schiitzer wollte den Bruder Thietbergas seinen Hass im vollsten 
Maqqe fiihlen laqsen. und seine Leidenschaft war konsequent genug, 
an andern nicht d w  zu verurteilen, was er selbst übte. 

Dieselbe Synode vou Tousy gab dein rechtsgelehrten Erzbischofe 
Gelegenheit zu einem aridern Gutachten, das eine höchst interessante 
eherechtliche Frage behandelt. Dem Koncile es)  lag die Klageschrift 
eines Grafen Itegimund gegen seinen Schwiegersohn, einen aquitani- 
schen Edlen nainens Stefan vor, der seiner rechtmiisqigen Frau den 
eheliche11 Verkehr weigerte. Eine Verhandlung der Sache wurde 
abgelehnt, niid zwar :ius den formellen Cfriinden, weil es unstatthaft 
sei , schriftlich jemanden aiizuklagen , oline selbst zugegen zu sein, 
und weil llegimund keine vormundschaftliche Gewalt mehr über die 
Tochter habe, folglich auch kein Klagerecht in Anspruch nehmen 
könne. Da aber die Angelegenheit seit ungefähr drei Jahren von 
sich reden machte, und die beiden Mitnner vornehmen Standes waren 
lind hohe Elirenstellen bekleideten, beschloss nian, den Angeklagten, 
der gerade im Gefolge des Königs zii Tousy weilte, wenigstens zu 
verhören. F;Y stellte sich nun heraus, dass Stefan vor seiner Ver- 
lobiing iiiit einer Person Uingniig gepflogen hatte,  die mit seiner 
jetzigen Frau innerhalb der vier ersten Grade blutsverwandt war 

22) S. unten Kap. 12. 
23) Opp. 11, 647 ßqq. 
24) Ib. p. ($48: ,Audieram6. sagt Stefan, .quod ' a  quarto genu et  in 

reliquum pertinentes sibi copulan non valerent*. Wir haben hier einen Beweis, 
d a s  das Bemusatsein des Volkes - . denn diesem entstauimen jene Worte (au- 
dieram), weshalb auch der deutchrechtlichc Ausdruck . ~ e n u '  statt .generatio6 
(vgl. V. Amira, Erbenfolge und Verwandtschaftsgliederung nttch den alt-nieder- 
deutschen Rechten. Miinchen 1874. S. 45) gebraucht wird - noch imper an dem ' 

von Ciregor 11. (Jaff6 n. 2174 116671) gewahrten Zuge~tllndnißee, d a ~ s  das Hinder- 
nie der Verwandtschaft in Deutschland nur bis zum vierten Grade gelten sollte. 
festhielt, trotzdeni Gregor 111. (Jnff6 n. 22':iY [ l i24]) und Lachariiicl (Synod. Rom. 
8. 743 C. 15. Mansi SII, 385 sqq.) die Ausdehiiung bis zum siebenten Grade ge- 
fordert hatten (vgl. Löning 11, 6.57 f.). Der Beichtvater d t e f ~ n ~  behauptet die 
Existenz eines Eheverboten .quamdiu potent t~dfinitatis propinc1uit.u computarim 
(1. C.); die von ihm vorgelenencn .Kanonesd, deren Inhalt Stefi~n nach dem Ge- 
dächt,nisne angibt, waren vermiitlich: Ciregor 11. ad Bonifat. n. I (Jaff6 n. 2174 
[166il. Mansi SII,  24.51, Synod. h n i .  a. 721 can. 9 (Mansi XII, 263), Agath. C. 61 
(= Epaon. can. 30). Aue obigen Worten und der Be~tä t , igun~,  welche die darin 
ausgesprochene Auffaiisung durch den Beichtvater erhielt, geht ferner hervor, 
daes damals schon in der P r a x i s  die Affinitilt ex copula illicita in Bezug 
auf ihre ehehindernde Kraft derjenigen ex copula licita durchaus gleichge- 
stellt wurde. dass aleo von einer .ganz exorbitanten Neuerung' (Scherer a. a. 0. 
S. U), deren sich Pseudo-Jsidor (PS.-Gregor. ad Felicem Messan. JaE6 n. 1:M. 

14 * 
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Von den1 Hindernisse der Schwiigerschaft unterrichtet, hatte er sich 
der Trauung lange entzogen s5}), endlich aber hart gedrängt seine 
Verlobte heimführen müssen. Bis jetzt jedoch war er des bestehende11 
Verwandtschaftsverhiiltnisses wegen den1 (fleischlichen) Vollzuge der 
Ehe stets aiisgewichen. Die Rischöfe einigten sich, diesen Fall der 
1:nhcheidung einer aqiiitaiiischen Synode zii iiberlnsen aber docli 
in eine Besprechung der lbchtsfrage einzutreten, uiid tibertrugii . 
tlem Erzbischofe von Heinis die Berichterstnttuiig. Seine Aiifftwsiiilg 
fand so allgeiiieinen Beifall, dnss iiim der ehrenvolle Aiiftrag wiirde, 
ein schriftliches Gutachten als Richtschniir für die quihnischen Ui- 

Dieses Schriftclien 2 7 )  ist zwar klein an Iimfang, gehört aber 

Ilinschius p. 751) in dieseiii Punkte schuldig gemacht haben soll, nicht wohl 
die Rede sein kann. Schon Sdralek (Unterauchiingen 11. a. W. # 4 n. 3. Archiv 
f. k i~th .  Kirchenr. Bd. 47) hat d a n u f  hingewiesen, dass uiii 860 jene .Neuerungd 
clurcli Hinknitirs E n  t s c h e i d  ii n g iiii Eheprozeas Stefaiis .praktischd geworden 
sei. Bei Hinkiiiar kannte inan allerdings eine Beeinfluasiing durch die vou ihm 
wiederholt citierte pseudo-gregorisclie Dekretale annehmen, nicht aber bei dem 
Litien Stefan. Ueberhaupt iat zu beachten, dass schon (:oiiil~end. oin. 17 lind 
18 (H. Kap. 10 N. 53) die eusnereheliclie Schwtigerschuft in1 errlten Grsde beider 
Linien alri (;rundlege fiir den I u c e ~ t  anerkennt. .nie also triich als Ehehindernis 
;riifgefiwst haben muss. 

2 5 )  p. 641): Per duo plitcitl~ subterfugi, ne sponsum nieain in coniugiuiii 
tlucerem. Soliiii (Das Hecht der Eheachliessung. Weiniitr 1875. S. 62f.) ver- 
wirft die Aiiaicht i+ r imm~.  Eichhorns U. a. ( v g l  Friedberg, Das Recht der Ehe- 
wchliessung in seiner geschichtlichen Entwickeliiiig. Leipzig 1865. S. 211, dass 
iii~ch altrleubchem Recht die Eheschlieanung vor Gericht stattgefunden, und 
bemerkt, ea finde sich kein Beispiel für eine gericht.liche Verlobung oder Traii- 
iing. Indes scheint iiiir, es laswe sic:i unsere Stelle kauni anders als in dieciem 
Sinne iluffasneri, und man kBniie s i ~  nicht, etwa von der Klage des Mundwalterc 
aiif Heiinführiing der Rraiit verstehen. Ent+lchlolisen, die Ehe nie zu consiim- 
mieren, fiirchtete Stefan Miwshelligkeiten iuit seinem kiint'tigen Schwiegervater, 
wenn er trotzdem die T ~ u u n g  vollzog (wie en auch später eintmf), und d e s -  
h i ~ l h  (et  idcirco per duo placita etc.) lienn er zwei (:erichtstermine unbeniitzt 
voriihergehen. L)ass die Trauung eine gerichtliche Mitwirkiing erforderte, hing 
vielleicht niit dem Uinshiide xusauiiiien, dass die DOS, welche zu dieser Zeit. 
bei Voriiehnien neben fahrender Hrihe vor~iiglich in Grund und Boden bestand. 
bei der Trauung iibergeben wurde und also eine gerichtliche Auflwsung n6tig 
machte (vgl. Schrader. C;eecliichte des ehelic.hen Gilterrrchtrn in Deutnchland. 
Stettin 1863. 1, €6). 

26) 11. 649. 668. 
27) Opp. 11, 647-668. Migne 126. 132-15:J. Mansi XV, 571-589. Dem 

eigentlichen Gutachten geht ein Bericht ßber dae aii Touuy in der Sache V e r  
ht~iirlelt~r voraiif. Die .4hfu~i ing lniisu bald nach deiii Schliin~e (Nou. SGO) den 
Koncils fdleii. V. Noorden S. 170 beliriiptet irrig, es bilde einen Teil der 
Synodalakten. 
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zii den besten jiiriutischen Arbeite11 Hinkmarii sowohl was Klarheit uiid 
Präcisioii der Darstellung als auch was die Methode der Unterxtichung 
trngeht. Zur allseitigen Belei~chtung des vorliegenden Recht~ftilie~ 
entwickelt der Verfasser seine Anschauungen iiber das Wesen der 
Ehe im allgemeinen, erörtert die Bedingungen zu ihrem rechtlichen 
Abschlusse und die Möglichkeit einer etwnigen Auflösung. Eine 
solche in den Hauptpunkten ziemlich geiiligend durchgefiilirte Theorie 
des Eherechtes aus der Feder eines gelehrten und denkenden Knno- 
nisten ist fllr die Reclitrgeschichte von um so grösserer Wichtigkeit, 
als sie die einzige aus der friiheren Zeit des Mittelalters uns bekannte 
ist Liegt auch hier noch keine systematische Darstellung vor, 
so wird uns doch der Versuch einer organischen Auffassting der 
wichtigeten Hechtasätze i i h r  die Ehe geboten 9s). 

Das eigentliche, innere Wesen der ehelichen Gemeinschaft er- 
blickt der Erzbischof in1 Anschlusse an die h. Schrift (Gen. 2, 24. 
Matth. 19, 5. Ephes. 5, 31) in der Vereiuigung der beiden Cfatten zu 
,e in  e m Fleische'. In dieser Verbindung stellen Mann und Weib ein 
Abbild der geheimnisvollen Ehe Christi mit der Kirche dar, und eben 
hierdurch empfingt die Ehe den Charakter eines Sakramentes Die 
Auödrlicke ,~acrnmentum', , mysterium', "nuptiale mysteriumY ent- 
lehnt Hinkmar deni Apostel Yaulus (Ephu. 5, 32) und den Kirchen- 
vätern und gebraucht sie zunächst nur in dem weitem Sinne von 
Heiligem, Qeheimnirvollein , liiast aber doch deutlich die Natur deu 
Ehesakrarnentw als eines Heils- und Gnadenmittels durchschimmeru, 
indem er es mit der Taufe in Vergleich stellt"). Der Gedanke, 
dase die Ehe auf einem Vertrage beruht, durch den ein Treu- 
verhiiltnis zwischen den Eheleuten geschaffen wird, ist ihn1 zwar 
nicht frenid "), aber er legt ihm augenscheinlich wenig Gewicht bei. 

28) Der ernte Orundrisx dce EherechtR ist die zwischen 1101 lind 1198 
gelichriebene Siimmula de niat&rnonio d e ~  Bernhard von Pnvia (ed. Kunwt- 
iiinnn. Archiv f. k d h .  Kirchenr. Htl. 6 S. PL:I ff.). Die f r i ihe~te  sachlich ge- 
ordnete Compilation ehereclitlicher Qurllen~telleii miti Kunatinnnn ( i i .  n. 0. 
S. .5 ff.) nu9 einer E'reisinger Handschrift des 9. Jnhrh. heraus. 

29) Wir  gehen den Inhalt in sac-hlicher Folge uni1 ziehen zur E r ~ & n z u i i ~  
einige Stellen atis andern Werken tlinkmnrs heran. 

30) p. 6.52. Daneben erblickt er mit den1 Aiiibrosititer (in El)lien. 5 ,  32. 
Opp. Ambror~. ed. Maur. Venet. 17.51. IV, App. p. 294) in dem ,(4cheiiiiiiisat~' 
der  Ehe auch eine Analogie der I'nteiwerfung des einzelnen (ilAubigen unter 
die Kirche und deren Haupt Chriatiis (p. 653). 

31) p. 659 wq. 
3'2) 0111). 11, 229: foetliia e t  vinculuni nuptisruni. I, 662: (bei Ehebruch) 

contru puctuiii coniugale conciiiiihitur atque ita frc~ngitiir fides. 
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In der altgermanischen Aiiffirssiing von der Ehe fand die Idee eiiies 
Vertrages der Gatten unter einander keinen Ra~iini, lind diese Auf- 
f~lssung wirkte aiicli noch in der friinkisclien Kirclie iii~cli, aus deren 
praktischem I<eclitslel)en Hinkmar schöpfte. 

Unter Freigeboreiien koninit nac,h giittlicheiii lind nieiisclilicheru 
Gesetze 88) eine rechtmiieige Ehe durch Verlohiiiig , Dotieriing iiiid 
Traiiuiig zu stirndes4). I)lw erste und letzte Moiiient findet ~ i i k n i a r  
bereits in den Rezeichnuiigeii ,verlobenu und ,zusaniiuenkoiiinieii', 
welche die h. Schrift (Matth. 1 ,  18) voii Maria und .Toseph ge- 
braiicht 35). Von eineui Consens der Brautleute, wenigstens von einen1 
siisdriickliclieri, ist bei uiisereni Kanonisten keine Spur zii eiitdeckens6j. 
Die Verlobiing geschieht nach den1 deiihchen Begriffe der Geschlechts- 
vorniundschaft, die riiir iiiüiinliclieii Gliedern der E'aniilie zustehen 
korinte , ,durch den Willeri des Vtrters' s7). Die Dotieriiiig stellt 
Hinkniür regelniiissig zwischeii Verlobuug und Trt~~iii i ig scheiiihttr 
als gleichberechtigten Faktor, aber deiiiioch kanii sie keine selbst- 
ständige Form bei der Eheschliessung gewesen sein. J U r i s t i s C h 
geuomnien muss sie als Ve r H b r e d U n g der Dos einen wesentlicheil 
Bestandteil der Verlobung gebildet haben, wiihrend sie als U e b e r  - 
g a b  e der DOS zur Trauung gehörtes8). P r a k t i s c h  aber war die 
Dotieriiiig wohl der wichtigste Vorgang, insoferu in ihr dus uiizwei- 
deiitigste Keiinzeiclien eiiier rechten Ehe vorlag. Hieraus erklärt 
sich einerseit*, wliriim Hinkmar die 1)otieriing so iiachdrticklich her- 
vorhebt, und andrerseits wsruui er ihren Zeitpunkt iiicht riiiher xn- 
deutet; unter ,Dotierungh versteht er eben beide Sbdien derselben. 
Wie durch Verlobung, Dotierung uiid Trauiirig die eheliche Ver- 
bindung gawhlitFeii wird, so sind dime auch die wesentlichen Merk- 
male eiiier rechten Ehes9). Ueber die Frage, ob der Verlobiiiig oder 
tler Trauung, (der  beiden ztinaiilmen die i!igeiltliclie ehewirkeiide Krnft 
zukommt, spricht sich Hinkniar zwar iiicht aiis, aber aus seiner 

33) Opp. I[, 670. 
34) Opp. 11, 656. 6:j!4. 663. 664. I, 645. 654. 671. 680. Ebenso bei Bene- 

dikt Levita. N. Scherer a. a. 0. S. 11. 
35) 11, 651. 663. 
36) Nach Scherer S. 14. 16 1: 44 setzen Benedikt LeviL;~ und P~eudo-  

Inidor denselben iiiirner VOrHlIR. \.g1. den irucli von Hinkiiiiir c*itiritrn ( I ,  5x6) 
1'8.-Evitrist (Hinsch. 1). FX). 

11, 655. 
38) S. Schröder H. a. 0. I ,  64 W. Hinkiiiar xprirht xowohl von *<lotin 

titiilun' (I ,  654; vgl. die libelli dotia Lei Rozibre, ltecueil des formulex 
n. CCSlS-CCXLI), als auch von .doa accepta' (11, 653). Vgl. unten N. 47. 

39) 11, 658. 
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ganzeii Ausdrucksweise geht hervor, dass er beiden iii ihrem organi- 
sclien Zusamiilenhi~iige diese ßedeiitiiiig beilegt40). Wenn er die 
Traiiiiiig verhiiltiiisiiiZssig stark betont 'I) ,  so geschieht dies nur dw- 
li;rll„ weil iii ihr das iiussere 12echtsgeschiift zuin Abschliisse kimrnt. 

Neben deii genaiiriteri Foriiien der Eheschliessurig wird noch 
der \Verbiiiig des Briiiitigams bei den Eltern der Braut, deren beider 
Hinwilligung erforderlich ist4=), und des Handgeldes (arrhn) gedacht's), 
dic aber heidc nur integrierende Tcile der Verlobung sind. Einiger- 
iiiasseti aiiffalleii miiss es, dass Hiiikninr die kirchliche Eiiisegnmig der 
Elle auf dieselbe Liiiie stellt wie Werhiing urid Haiidgeld "), wäh- 
rpiid doch Henetlikt Levitn iiiid l'seudo-Isidor sie viel stirker hervor- 
hebe~~"). Er l~eiiierkt '9 zwitr, vori. ihr deswegen nicht weiter reden 
zii wollen, weil sie bei der Ehe Stefaiis nicht vorgenoiiimen worden 
sei ; aber ibliS eben dieser Thatsnche uiid deui Umstaiide, dass der Erx- 
bischof deiii Mangel der Eiiisegiiung keiiie eiitsclieidende Bedeutung 
beiiiusst, iiiiiss nlun schliesseri , d w ,  obwohl auch nach ihm die 
Hcnediktiou i~iif bil~lischerii Gruride uud kirchlicher Sitte ruht4I),  

40) S. Iieson<lern lf, 657: In copul;r coniugdi, in quü deaponsationc, do- 
tirt.ionc e t  niil~t.ioruiii aitvniiiiento, vorporis HC. unit i~te,  Christi -et ecclesiae doce- 
tiir ftiinne iiiynteriuiii. - Soliiii ( I ( i d ~ t  der Elien<!hlicssung S. 75 ff.) sieht die 
h:lit:svhliewuung in der Verlobiing; gegen ihn s. Knitschky, Zur Litenltur des 
Elic.reclitri (Krit. Viertrljnhressch. f: (icxetzgebung und Ilechtuwissensch. Rd. 18 
3. 408 tf.). Antlerc wie 1,üliing 11, 582 f. halten Verlobung u n d  Trauung fdr 
P:licvcliliennung. Zn dieser AiifTausung scheint sich Soliui spiiter selt~st  zu be- 
kennen (Ziir l'ririiiingaf'rage. licilbronn 1879. 8. 11). 

41) Er  nennt sitl gcritdezu ,nacrum nuy~tiaiwiii iuystcriuxiiY (11, 666). 
43) I, 654. 
43) 11, 652. 684. 
44) 11, 6fi4. 
45) Brned. I,c?vitu 11, 180. :{27. 408. 111, 389. 46:; (vgl. Scherer S. 19). 

PP.-Evarixt V. 2. Pu.-('allixt. C. 16 (Ilinuch. 1). 87. 140). 
46) 11, 667. 
47) 11, 228: (die St,irrniiieltcrn) 1)cus . . . nun benetlictione coniunxit . . . . 

C u i u ~  rci iinitirtione etiuiii r. erclcnia antiqiiitux . . . . . ciistodivit, eos qui . . . . 
cnniugio col)iiliintli claucnt, divinlt henedivtioue . . . coniiingens. 1)nri .cnniun- 
gens6 darf nicht in1 r e c h t  l i c a  h c n  Sinne verstanden werden, ebenso wenig ala 
dann, wenn er eagt:  (Lex coniugii) constitutti, brncdictione per rnininteriuin 
rncerrlotülr: (I, (iH4), iind : Cuni xricc.rdotiili con~cientitt wepurentiir, unde 1)enc- 
<lictionom inciintli itcct~peiunt coniugiuiii (I, 594). Aus letzterer Stelle geht 
vielmehr hervor, da88 die Benediktion deiii eigentlichen Trüuunpakte  voraus- 
g ing (ineundi). In d i e ~ e r  Beziehung ist die von Hinkmsr ain 1. 0kt)obcr 856 
z u  Verbene vorgenommene Eheeinaegnung der Prinzessin Judith - dan erste 
uns bekannte Beispiel einer Benediktion - lehrreich: Despondeo te uni viro 
virgineni ciiuhrni ittque pudicam f U t U r a m coniugem - Deus . . . . opem tuiie 
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dieselbe doch iiicht regelniäwig vorktriii uiid zur Hechtuiiissigkeit der 
Ehe durchaus nicht erforderlich war. 

Nach Verlobung und Trauung ist die Ehe wirklich vorhanden, 
aber 'doch nur in einem gewissen Sinne, noch nicht in ihrer letzteii 
Vollendung. Diese empftingt sie erst init und diirch die fleischlich 
vollmgene Vereinigung (copula carntrlis) der Gatten, vor welcher 
diese zwar ,nuptiatiY, aber doch noch ,iunuptiu, nur ,qu an i 

benedictionk infunde, U t i n  c o n i  iiga l i  C ons  o r  t i o  . . . . copulentur (Mon. 
Germ. LL. I, 450. Opp. 1, 750 sq.). Dam hier nicht etwa erst die eigentliche 
Verlobung stattfindet, ist deshalb gewis~, weil diecie bereita im Juli desselben 
Jahres gefeiert worden war (Prudent. Annal. a. 856; SS. I, 450: Edilwulf . . . 
Judith . . . mense Julio deeponsatam Cal. Oct. in Verrneria paiatio in matri- 
monium accipit). Die Benediktion ist also nicht alß Schlussakt der Trauung 
aufmfaasen, welcher der IJebergabe der Braut nachfolgt und den Bund be- 
stlltigt, wie Ltining 11, 602 f. will. Von hier aus empfingt nun eine andere 
Stelle ihr Licht, aus der inan sonst ~chliessen mtJchte, Hinkmar habe noch eine 
zweite Segnung, eine Segnung des Verltibnisaes gekannt. Er bemerkt: (de 
nuptiarum celebratione), in quibus arme npoiisulioruni'et benedictio sacerdokliu 
et  dotationia confirmatio . . . ad completionis perfectioneni dirigitur (11, 664). 
Die Benediktion wird hier unter den Verlobungsharltllungen aufgezählt, aber 
.dotationia confirrnatio* bezeichnet nicht, wie schon der Ausdruck andeutet, dan 
bei der eigentlichen Verlobung gegebene V e r  s p  r e  C h e n der Doe (titulun 
dotis ; vgl. oben N. 38), aondem ,die bei der Trauung stat,tfindende B e s  i t z - 
e i n  w e i s  u n g durch (wohl meistens symbolische) Investitur, wodurch Ubrigen~ 
d w  Eigentum an der Dos nocli nicht u n b e d i n g t erworben war (8. unt. N. 74); 
,dotationis confirmatio* ist gleichbedeutend mit .dos acceptad, .datau (11, 658). 
U e b e r t ~ g u n g  der Doe und Benediktion bilden die Einleitung zur eigentlichen 
Trauung und insofern zugleich den vollen Abschluss der Verlobung. Damm 
rechnet Hinkmar beide, und zwar n a C h der arrha, zu denjenigen Beetandteilen 
der Verlobung, welche in der % u u q  zur Vollendung gelangen; daruin segnet 
er zu Verberie v o r  der Trauung die DON ("benedic, Domine, hru, dotes' 1. C.) ; 
und darum gebraucht er den Ausdruck ,despondeoM. Wenn er nun oben die 
Einsegnung der Ehe als .coniungere' bezeichnet, so ist damit angedeutet, dass 
nie in der Trauung ihr Ziel und ihren Sclilusspunkt findet. Man kann dnher 
in gewissem Sinne ebenso gut von einer Benediktion der .sponsaliaU wie der 
.nuptiaeU reden. Eine spezielle bei der eigentlichen i'erlob&gshandlung eb t t -  
findende Benediktion, die Li5ning auch fiir den Occident verteidigt (11, 601, cf. 
57Y), lilaat sich auch sonst nicht nachweisen. A& Qregor. Tur. X, 16 kann 
nichta Bestimmtes geschlossen werden, und die Muaasen'sche Glosse zu Ancyr. 
1,. 10 (Sitzgsber. d. Wien. Akad. phi1.-hist. K1. 1876. B. 84 S. 265) scheint niir 
Ycheurl (Entwickelung des kirchl. Eheechlien~un~rechks. Erlangen 1877. S. 54 1 
richtig von der nicht consummierten Ehe erklllrt zu haben. D ~ s s  ,spneareU, 
wsponsa' U. s. W. in diesem Sinne gebraucht wird, geht aus opp. 11, 229 hervor: 
Tarn sanctum . . . . . vinculum n U p t i a r U m , . . . . . ut puellsrn d e s p o n - 
s a t a m  etiam ante C O  p u 1 a m nuptiarum uxoreni eius, cui desponueta ent, esse 
confirmet. 
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coiiiuges' sind40). Es ist dieselbe Unterscheidung zwischen ,tuntri- 
iuonium initiatum' und ,perfectuinU (con~ummatum) und d a ~ s e l b  
Prinzip, welche den spätern Kanonistei~ geliiufig sind Wie diese 
liisst auch Hinkuiar erst mit dem Beilager die Ehe ziir Würde eines 
Sakramentes erhoben werden, weil er das die innige Verbindung 
Christi mit der Kirche sinnbildende Werden zu e i n e m Fleische 
durchaus materiell auffasst 50). Die Ehe als Sakrament und die Ehe 
als körperlich vollzogene Vereinigung gedacht, sind ihm daher voll- 
kommen gleichbedeutend 51). Die legitim geschlorisene , aber noch 
nicht consummierte Ehe befindet sich auf dem Wege, in dem letzten 
Stadium zu ihrer hKchsten E n t w i ~ k e l u n g ~ ~ ) ,  die in den beidei~ Mo- 
menten des geschlechtlichen Vollzug~s und der Sekramentalität Liegt. 
In dieser vom römischen Rechte stark abweichenden Aiischauung 
begegnen sich germanisches und altchristliches Eherecht 5s). 

Mit der Vollziehung der Ehe treten auch erst ihre vollai 
Wirkungen ein 54), namentlich die wichtigste und fundamentalste, 
die Unauflöslichkeit des Bandes. Diese wird aber nicht voii der 
fleischlichen Verbindung zuniichst und an sich hervorgebracht, son- 
dern von der durch die Kopula bedingten Sakramentalität der Ehe 55). 

48) H, 664. - Ib. p. 659: ,Tntditione iiiaioruni docuini"~ (sic), proptcr 
talem desponsationem, dotationeiii atque pro talibun nuptiin . . . . non esse 
coniugium, qiiibue defuit coniiinctio sexuiim'. Eine solche Ehe i ~ t  ,totuni riiinu- 
latio, non veritaRu (p. 660), "imeginuria viii et uxoris coniunctiou in1 Ciegensatze 
zur .incorl>orata per sexuuiii commixtionem copulatio* (p. 658). Aber andrer- 
seits: ,Legaliter denponaatnni. dotntam et publicis niiptiis honorutam uxorem 
esne, nemo qiii dubitet' (T, 6451. ,Tnm sanctum et inviolabile voluit esse lex 
Dei foedus et  vinculum iiuptiaruni, . . . . ut puellam desponsatam, etiam ante 
copulam nuptiarum, uxorem . . . . esse confirmet' (11, 229). 

49) Dictum Gratinni ad C. S X V I i  Qu. I1 C. 39. Magister Holnndus (Pel~at 
Alexander In.) Summa C. XXVII Qu. I1 (eil. Thaner, Innsbruck 1874. p. 127). 
Vgl. Sohm, Recht der Eheschl. S. 112 ti. Schon bei Hinkiuar findet sich ein 
.4nklang an dieselben technischen Ausdrücke: (nuptias, quae pmecedere solent 
concumbendi tempus), quando eu, quae priua desponsata fuerat, ense coniux 
i n c e  p i t. S. auch unten N. 52. 

50) Die Ehe ist ,incorlmretionix . . . . nacranientuin' (11, 655). 
51) D, 652 sq. 657. 662 sq. 

, 52) 11, 664: In quibus (sc. nuptiis) . . . . inynterium ud completioniu 

lberfectionem d i r i g i  t U r , ~ e d  non carnis unione c. o ni p i e t U r. 
5'3) Ueber die Bedeutung, welche die Kirchenvilter der ,copulnu l~eilegcn 

vgl. Scheurl, a. a. 0. S. 13 ti. 
54) Nach späterem deutschen Hechte iiiissert sich die Wirkung (Ica Bei- 

lagers besonders im ehelichen (iiiterrechte. Vgl. Friedberg n. a. 0. S. 22 f. 
8ohm a. a. 0. S. 96 fC Auch Hinkmur gibt, in dieser Hinsicht eine Andeutung, 
a. unten N. 74. 

55) 11, 6.53. 
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Keiiieswegs jedoali ist die iiiclit consiiniiiiicrte Ehe iii~ch Belieben eiif- 
U.-;licli 5'j), sondern iiur iiiiter gewic;seii lJiiistZiideii, wenii iiiiiiilicli 
das Beilager uniiiöglicli ist ,  sei es dass diese Uniiiiiglichlicit eiiie 
physisclie, sei es d ; ~  sic eiiie religiös-iiiori~lisclie ist, oder wie Hiiiliiiitir 
sich ltusdriickt, niag ,iiupotciitia cariiis' oder riiiig ,revereritia iiientis* 
hindernd eiitgegeii sklieii "7). Uiiter der erstern begreift er nicht. 
iiur die natürliche 1iupotc:iiz soridern aiicli die diircli dinbolisnlirii 
Eintliiz;~ hervorgeriifene , woferii dieseiii Eiiifliisse nicht wirks;~iii be- 
g e q e t  werdeii kaiiii ; die letztere iiiiifasst itlle jeiie V!'illle, iii 
welchen die Kopiilü eine i~icestiiose seiii wiirdc 59)  , irlso Bliitsvi*r- 
wi~ntltschaft iirid Schwiigcrschuft. Diese Hiiicteriiisst! fasst soiiiit der 
friiiikische Karioiiist nicht als uuiiiittell)~ir soiideiii iiui als .iiiitklbur 
eine Ehe nichtig niacherid aiif, iiideiii sie direkt bloss d;w Fehleii des 
Reilegew uiid damit der Sakr~riiieiit;tlitiit Lcwirken, uiid erst 11 i e r d ii r c  li 
das Eiihtehcn eiripr eigciitlicheii uiid vollkoriiiiiriieii tc:lie hindern. 

Wie steht es riiiii aber iiiit eiiier Ehe iii verlw)tciien Verwaiidt- 
scheftsgriideii , die V o 11 z o g e ii wordeii ist ; iiiuus sic als iiiifliislich 
gelten oder riicht? Hirikniiir irritwortet iiiibcdeiildich uiit ja iiiid 
bringt diese Riitucheidung :ruf gesclii(:ktc Weise iiiit seiuer Theoiie 
iri Einklaiig. Trotzdeni die kiir1)erlichc Vereinigiiiig , Ijeiiierkt er, 
vorhanden ist, fehlt ihr jeiie Eigeiischi~ft, die sie zu eiiier sakraiiicii- 
ti~len ruacht , oder vielnielir eignet ihr eiiie ()u;~litiit, welche dir 
Hervorbringiing des S;rkrtrineiitc!s verhiiidert. Es gibt l)iiigcl welclic 
das Sakr:biiieiit iiiclit iii sich aiifiicliiiieri, iiiid &ie iiiit solcheii I)e- 
heftete Kopula bewirkt zwar die fleiscliliche Eiiiheit, aber riicht 
,seciindiiiri niiptinle boiiuuiu, soridern ,,secuiiduiii iiicestille iiiirliiui' 'j". 

Derngeniliss koinint iiicht der coiisiiuiiiiierkii Ehe an sich die schleclit- 
hiiiige Uiiaufliislichkeit des Bandes zii - dw ii1)erliaiipt ciiizig diirch 
deii Tod getreiiut werden ki~riri 'j") - soiidem iiiir der s ;L k r i~ in e n t a I 
coiisiiiumierten Ehe,  der Khe, W e n n sie ziigleich Sirkraiiieiit ist. 
Hei dieser ist niir uielir eine äussere, zeitweilige oder iniiiierwiihrende, 
Scheidiirig des Zusaiiinieiilebeus iiiijglicli , iirid zwar iii zwei E'iilleii : 
nach Mattli. 19, 5 wenn Ehebruch vorliegt " 8 ) ,  und wenii b e i d e 
Teile sich zu eineiii eiitlialk~ariien Lebeii eiitüchliesseii. Bein1 Eiii- 

56) 11, 663. 
57) 11, 657. 
58)  11, 6üV5 sq.; cf. 1, 6.54. 
59) S. hieriiber oben 6 .  196. 198. 
60) 11, 655. 664 sq. 
61) I,  G4.5. 669. 11, 657. 658. 661. 
62) I, 670. 690. 11, 665. 670 etc. 
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tAtte dieser zweiteii Möglichkeit kaiiii sowenig vor1 einer T r e ii n ii n g 
der Gatten gesprochen werden, d;hw sie vieltiiehr noch enger, weil 
geistig in Gott, verbaiiden werden t i3) .  

Auf die hier entwickelteii Grundsiitze gestützt, gibt der Krz- 
bischof seine i4ntscheiduiig über die Ehefrilge Stefans. Weil die 
Tochter Keginiiiiids iiiit ilim verschwägert ist, würde der eheliche 
Verkehr heide iricestuos ii~aclien und das Anatheni auf sie herab- 
ziehen"). Die iehe diirfte also iiicht vollzogen werdeii iiiid wurde 
es nicht, ihrer Auflösung stellt niithin nichts iin Wege"). Aber 
selbst wenn das Beilager sbttgefunden, würde damit an den1 Wesen 
der Sache nichts geändert seiii, denn wegen der Verwandtschaft 
würde niich jetzt der sakr;inieritale Chnrnkter fehleii; niir wiren in 
diesem Falle beide ob der 1)egaiigenen Uliitscliaride strafhar. Die 
allerdings in der gesetzlicheti Form eingegangene Ehe besteht vor 
Gott iiichtti" und entbehrt aller Hechtsfolgen. Die Frau könnte 
also, ehe noch die Lösung der Ehe ausgesproclien ist, den Schleier 
nehmen oder einen andern, selbst den Bruder Btefnris heiratenu). 
Der Mann jedoch miiss ziiniichst ftir seiii dreifache9 Vergehen Kirchen- 
biis~e leisteii, niinilich fIir die vor der Ehe begangene Fleischessiiiide 
- die, weil nun öffenttlicli hekaiiiit geworden, nicht mehr durch ge- 
heime Beicht gesiihnt werden kanii -, dafiir dass er heuchlerisclier 
Weise die Braiit heiiiif'iihrte, lind weil er dem Vernehiiien mich vor 
der legaleii Aiiflijsuiig seiner Ehe eine Konkubine gehabt hirt. Nach 
gethaner Busse darf er sich iiiiderweitig veriuiihleii , weiiiiglcicli es 
fiir eineii, der öffentlicher Biisser war ,  paiseiider ist, ehelos zu 
bleiben ") . 

AU& nlich der forruellen Seite gewährt dw Uiitachten eirieii 
Einblick in die Art der gerichtlichen Behandlung. Vor der Synode, 
sagt Hinkmar, nitiuueii beide (iatteii sowie der Graf lieginiiiiid er- 
scheinen, letzterer aber nicht etwa als Kliiger, sondern lediglich als 
Beirat seiner Tochter"). Diese hat zu erkliiren, oh die Hehuiiptuiig . 
ihres Mannes, dass sie bisher voii ihn] iiicht 1)ertihrt wordeii ist, uiid 

63) I, 669. Ir, 653 sq. 665sq. 
64) 11, 656. 
65) 11, 655. Ausuerdeni weint er auf diio Fehlen der .proleu" und ,fidesU 

hin, die Aug., 1)e nupt. et conciipisr. C. 17 als wenentlivhc Eigenschitften der 
Ehe bezeichnet. 

66) H, 655 uq. 666. 
67) 11, 658 tlq. 
68) 11, 66.5 aqq. 
69) 11, 650. 647 sq. 
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ob dwen  Aiignbe über drr9 Motiv hierzu auf Wahrheit beruht. Die 
Glaubwürdigkeit soll iiötigeiifnll..; durch einen Eid bekräftigt, oder ein 
Sklave Stefnnv zum Ordal zugelmen werden 1 ° ) .  Aber zu fordern, 
dnss Stefan die l'eisoii, mit welcher er frilher gesündigt hat, nanient- 
Lich oder auch nur dem Verwandtschaftsgrsde nach bezeichne, ge- 
stattet weder das Kirchenrecht I ' )  noch die christliche Sitte. Der 
Scheidungsprozess iiiuiis ini bischöflichen Sendgerichte stattfinden In ) .  

Danebeu soll duu weltlicbe Gericht tiber die Forderung erkennen, 
welche hgimund wegen des Verlöbnisbrucheu gesetzlich erhebe11 
kann '9). Obschon auch das Kirchenrecht in dieaer Richtung Be- 
stimniungen an die Hand gibt, will ciicli Hinkmar doch auf einen 
blossen Vorschlag beschränken. Er meint, die Sache könne einfach 
dadurch ausgeglichen werden, dass die Frau trotz der Auflösung der 
Ehe ihr Wittum erhalte I'). 

Einige Bemerkungen, die Hinkmur gelegentlich in dem Gut- 
achten tiber die Ehescheidung Lothars macht, eröffnen einen un- 
erfreulichen Blick in die ehelichen Verhältnisse der damaligen Zeit. 
Eigenmächtig und rnit Hintansetzung der gesetzlichen Pornien wiirde 
mancher Bund geschlossen und ebenso leichtfertig wieder' aiifgelist : 
selbst der Gattenmord war kein unerhörtes Mittel, iim d u  drückend 
gewordene Joch abziischlitteln. Den wundesten Punkt behandelt der 
Erzbischof in einer eigenen Schrift über den Raub der Witwen, 

70) 11, H49 eqq. Stefnn hatt,e nich bereitw zu  TOUR^ zur Eidleistung init. 
Eideshelfern (per poreiites ntque aiiiicoa eeu fideles) erboten. 

71) 11, 646 eq. 651. Der Beweis hierfiir eur Leo, cp. od el~inc. per Cnni- 
pan., Samn. e t  Picen. (Ja% n. 94.5 [ 3 d l ] )  idt freilich eelir verfehlt: denn ea 
wird dort  nur die Forderung der öffentlichen Beichte geheiiiier Snnden ver- 
worfen. 

72) 11, 649. Vgl. Anhang V. 
78) Ueber die Muntbrfiche vgl. Schröder I, 4. 11 ff. 
74) 11, 6.58: . . . . I ~ R B  puella poxt desponaitlia doteiii ncceptttiii, q u n iii 

L 

d c  s e  i p r i i .  s i  v n r n a l i t e r  i u n g e r e t u r ,  l i iert-ri  d e h u e r u t .  ut ean~letii 
doteni hnbere non debeat, . . . Btephnnus . . . . coirimieit. Unter .tlor wceptta* 
int hier das durch den bei tler Verlohung ~Jigcxchlo~aenen V e r t n ~ g  erworbene 
Anrecht auf die I)oe rii verntehen, die aber weder faktisch in den Bwitz iiber- 
gegangen war (wewhi~lki von ,doteiii habered, nicht ,ret,inereM die Hede isti. 
noch zuin iuil)edingtrn Eigentuin geworden wtbr (vgl. oben X. 471. Iletztercb: 
t ra t  e n t  mit tler Kopult~ ein; wurde die Ehe vor deiwelben nufgelddt, wo war 
auch die vorher geschehene Dotation nichtig (dieuoliito dohl i t io  1. C.). Es 
hangt  t l i e ~  wohl daiiiit. au*ninmen, dtiss die Morgengabe, welche ernt nach tlrr 
Bniutnt~cht gegeben wiirtle (vgl. Schrütler I. !,.I). mich iiiit tlrr Don bereits zu 
einer einheitlichen Veriiiögenniiianse vrrxchiiiolzc*n h i ~ t t e ;  (Ir/*, was zzlinilchst nur 
von der Morgengnbe w l t ,  dans nie naiiilich eine Htvhtßfolge tlea Vollziiges der  
Ehe war! iihertnig iiiun nun auf daa (;irnze. 
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,Jungfrauen und Nonnen '9). In1 Nanien der gallischen und deutschen 
Bischöfe, die trotz der Teiliiiig des Reiches sich in der Einheit der 
Kirche ziisammenfinden und gemeinsam ihre Btirde tragen wolleii, 
Imchwört er den FUnten, dem IJnwesen des Fraiienrrtubes zii steiierii, 
rlw in einzelnen Landesteilen in entcietzlichem Masse um sich ge- 
griffen hat. Weder das Haiis der Eltern noch die geweihte Stille 
des ~ e i l i g t i m s  gewiihrt Sicherheit vor der wolliistigeii Rohheit. 
Heimlich und mit Aufbietung bewaffneter (iewalt werden wehrlose 
Fraiien fortgeschleppt, in dem Wahne, es könne auf diese Weise 
eine gtiltige Ehe zii stande kommen, wiihrend doch die Sanktion dw 
göttlichen Gesetzes, die Auktontiit des elterlichen Willens lind der 
Segen der Kirche fehlen. Waq nützt hiergegen die Exkommunikation, 
wenn die Gebannten die Priester zwingen, in ihrer Gegenwart die 
h. Messe zu feiern, oder es wagen, die h. Kommiiiiion zu empfang~ii! 
Es gibt auch nicht wenige, welche ihre Frauen aiif den blosseii 
Verdacht des Ehebruches hin 'töten, ohne gericlitlicheu Urteil ah- - 
zuwarten. Den F'rauenraiib und Ciattenmord siicht man zu ver- 
teidigen durch Berufung auf das Gewohnheitsrecht oder auf die ,lex 
Salica' und .Gandobadau oder auf d w  Beispiel Davids; aber schon 
das heidnische Kom hat nicht weniger als die h. Schrift und die 
Klinones jedes selbstiniichtige Vorgehen verboteii. Den Geistlichen, 
die gegen $olche Frevel einschreiten, werden Nrrchstelliingen bereitet 
und die FUrsten als Vermittler entgegengestellt. Eine Samiiiliing 
auf den Gegenstand bezüglicher Kanones, Dekretaleii und Kaiser- 
edikte bildet den Schluas der Abhandlung. 

. - 

i h )  De coercendo et  exetirpando raptu vidtiaruni. puellarum ac ranrt,i- 
monialiiiiii. Opp. 11, 22.5-243. Migne 125. 1017-1036. %ti dem Inhalt. vgl. 
Koncil von Meaux C. 04-63 (Mansi XI\:, 834 ßq.). Die Zeit der Ahfaenung int. 
achwer zii bpntimnien. Weil in der l'ebemchrift nur die .Gallianuu et  Ger- 
maniaruin epiwcopi' erwtihnt werden. ktinnte mlin glauben, daae Lothringen 
nicht mehr alu besonderes Heich bedand; allein, wie der Plurnl andeutet, i ~ t  
wohl die altrömische Einteiliing hier geiiieint. V. Noorden S. 40s will &UR jener 
Bezeichnung acliliessen, daris tlie Schrift ziir Xeit der Synode von Touny (860) 
~ntatond.  Mir scheint nur soviel ~ewiuß,  duew sie nach 860 anzusetreii iut, dii 
p. 433 sq. ein ziiiii Teil wfirtliclier Aunztig aus De divortio, Inlerr. V. (opli. 11, 
596-5981 iat. Vielleicht auch 1Hunt nich die Bemerkung P. 227: .Pie& vestrii 
(der F b t )  . . . . (Dei) minericordis t U t o e t  e X a l  t U t a coneietit' auf die Zeit 
bald nach deiii tliickruge Ludwig d. D. (8.59) deuten. Auffallend iat die Forni 
der Anrede: Doiiiinn chrietianissinio, glonouo et piissinio princi1)i '1). 226) - 
c.hriatiitni~wiiiin piettls (1). 426) - iiinnsiietiswiiiit~ trunquillit~~n (11. 239) - Wen- 
dungen, deren aich Hinkinsr nonnt nie hedient. Man iiiiieete einrtlic~h irii aeiner 
Auktornchuft zweifeln, wenn nicht die erwiihnte Entleliniing aus der Schrift 
De divorkio wieder otutzig machte. 



12.  Kapitel. 

Hiiikmnrs politisches Wirken voii 860 bis 866. 

Zum erdenmale nach siebzehnjähriger Regieriiiig tritt die aiis- 
miirtige Politik Karl d. K. mit dem Jahre 8(i0 aus ihrer defensiven 
Haltiing heraiis.. Die Gesinnung der beiden ältern Brüder, die cs 
nie vergn.ssen, wie das viiterliclie Erbe ihnen durch den Nachgeborenen 
geschmiilert worden, und die in dieser Hinsiclit den1 Ziige eines ge- 
meinua~iien Interesses folgten, hatte ihn genötigt, fast uii~~usgesetzt 
auf der Wache zu steheri gegen die Maqsnahmeri offener und ge- 
heimer Feiridseligkeit seiner Brüder. Aber die Krisis, zu welcher 
dieses gespannte Verhiiltnis i. J. 858 triel), fiihrte einen jiihen Wechsel 
herbei. Ludwig ging nicht bloss gedemütigt aus dem iiiisslungenen 
Unternehmen hervor, sondern der Pfeil, den er auf den Bruder sb- 
gesandt, kehrte sich nun gegen den Schiitzen. Ini eigenen Lilnde 
musste er den Hochverrat an den1 Mäclitigsten seiner Edlen, dem 
Markgrafen Einst, und an seineiii erdgeboreiien Sohne Karlninnn 
ahndeii I ) ,  und Karl d. K., der nocli vor wenigen Jahren uui Krone 
und Reich vor ihn1 gezittert, diirfte 139 wagen , die weitverzweigte 
Sippe den geächteten Grafeii mit offeiieii Armen aiifzuriehmeii lind 
ihren1 Haupte Adalhard die Erziehung seine9 Sohnes Ludwig snzu- 
vertrauen s). Nichts charakterisiert die giinzlich veränderte Stelliiiig 
zwischen dem West- uiid Ostreiche niehr als der Umstand, dass jetzt 
voii dort aun die Fäden des Hochverrates gesponnen wurden, durch 
welchen riötigeiifalls die Macht L)eiitrchlands geljihmt werden konnte. 

Jedoch nicht sosehr gegen Ludwig d. D. als gegen den 
lothringischeii Neffen war die Spitze der westfränkischen Politik ge- 
richtet, die nach der echten Art der spiiteren Karolinger auf blwen 
Liindererwerb uusgirig. Die Gewinnung Lothringens oder weiiigstens 
des Gehietes bis zum Laufe der Manu, das ihm bei den Keichs- 
teilungen von 837, 839 und 842 zugefalleu war 8), und auf das er 
so unantastbaren riuspruch zu habeil glaubte, dass er voil der 
Wormser Teilung (889) ~ u i t u n k r  seine Regierungszeit datiertc4), war 
das Ziel Karl d. Ii. In diesein Puukte fiel mit den Wünschen des 
Herrschers das spezielle Interesse des leitenden Staatsmannes zu- 

1) S. 1)iiiiiiiilrr T. 463. 465 tf. 
2) Hinriii.. Annal. 8. 861 (SS. I, 455 sq.). 
3) S. Düinniler I, 123. 129 f. liti. 
4) S. oben 8. 49 N. 92. 
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sammen. Der Verduner Vertrag hatte die Greiize mitten durch die 
Kirchenprovinz Reims gezogen lind nicht niir das Bistiini Cambrai, 
sondern auch Teile des Reimser Sprengels selbst 5,  unter die Hoheit 
tler lothririgischen Krone gebracht. Die Misstiinde iind Schwierig- 
keiten.' die sich aus der Zerreissiiiig des uralten kirchlichen Verbandes 
ergsl~en, iniissten aiich in dein &Ietropoliten diis Verlangen nach Er- 
weiterung der Reichsgreiizen wach rufeii. Es ist beachtenswert, wie 
schon wilhrend der ersten Hälfte der fünf~iger .Jahre, zii jener Zeit, 
als enge Einvernehnien zwischen Kar1 iind der Kirche arigebühpt 
wiirde, sich in geistlichen Kreisen diese Tendenz I>einerltlich macht; 
schon der ~horbischof Audradus Modilciis voii Sens, ein persiinlicher 
Freiiiid Hinkmars, reklaiiiierte in seinen ,Offenbariingeii'. dnq l<eclit 
seiiies Kiinigs auf das westliche Lothringen 9). 

An eine Eroberung des Mittelreiches iriit blosser WafFerigewalt 
war freilich itiis riielirfacheii Griinden voral) nicht zii denken. Zii 
einein solchen Unteriiehnien war die innere Lage \Yestfrankens, das 
durch Einpiirungsversuche der Vasalleii und königlicher Prinzen nicht 
xninder wie diirch die verheerenden Ziige der Normannen beunruhigt 
wiirrle, viel zu unsicher und blieb es aiicli voraussichtlicli auf lange 
Zeit. Sotlimii wiirde weder der Kiriser noch der deutsclie Liidwig, 
dereii Hiiritle niit Lotlinr K i d s  Macht riicht gewachsen war, keiries- 
falls eiiieiii friiidlichcii Einfalle, iiiitliiitig zugescliaut lial~eii. Glück- 
licherweise eröiftiete die jugeiitlliche IJnbesourieiiheit Lothars den1 
we~tfriinkisclieii Politiker ciiieii triitlerii Weg zii deui erwünschten 
Ziele. Wie der lothriiigisclie Iierrscher seine Verehelichung nut 
Waldrada ziiiii trusscliliesslicheri llichtpuiikte für seine Beziehungen 
zu den Nachl~iirreicheri uiaclite, so baute Hinkiiiar seine Pliine auf 
dw sichere Misuliiigen derselben. Es ist walir, diis~, wenn es Lothar 
iiicht geliing, seine Ehe niit cler kiiiderloseii Thietberga reclitngültig zii 
Iihsen, und für die Verbiridung iiiit der Koiikiibiiie die Aiierkeiinung 
seiner Oheiiiie zii erlangen, für Wcstfraiikeii die gewisse Auqsicht 
auf cincii Teil dcs rciclicii Erbes gegel~en war ,  d : ~  auch die Brüder 
Lothars, Ludwig von Italien und Kar1 von der Provence ohne Nach- 
- --- -. 

* 
5 )  Opp. 11, :110. 6!)4. 
6) Bouquet VII, 2!IO: ,Ait Doiiiinus: Hlottinriiis, cluiu, diäit: Ego  um, 

deiiciütur. k'iiroliis proptcr ol~etlientii~iii et liumilitnteiu ntabilii~tur*. Niir Kurl, 
Luclwig d. 1). und Ludwig voii lti~lien werden voii Ctirintiis ti(inige aner- 
kannt. ,Inter te (Ki~rl d. ä.) et fratreni tuuiii Hludovicuiii C;eriiinnorurn rcgeni 
piix "t perpetua, ct i p s a ,  q U u, partituni ent repurii inter vom, cum fugnrem 
ante fnciein veutraui Hlotlinriuin (i. J .  842), c r i  t d i V i s i  o r e  g n o r u  m v e s  tro-  

4 r u m * .  Ueber dns Verliiiltniu dea Au(lraduß zu Hinkmar 8. urit. Kap. 22 N. 54. 
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kommen waren, und dass ferner Hinkmar darum mit allen Mitteln 
die Erfüllung des königlichen Herzenswunsches zu vereiteln strebte. 
Allein so nahe auch jene Erwiigungen dem westfränkischen Staat*- 
lenker liegen mussten, so dürfte damit die eifrige und auf eine 
n a h e Entscheidung deutende Aktion, welche sich in den niichsteii 
.Jahren von westfrlinkischer Seite bemerklich macht, doch nicht ge- 
nügend erklärt sein. Lothar stand noch in jugendlichem Alter; d w  
ihn ein italienisches Fieber xo bald dahin raffen wiirde, entzog sich 
der scharfsinnigsten Berechnung, vielmehr lag nach aller mensch- 
lichen Vortiussicht der Zeitpunkt seines kinderlosen Hintrittes noch 
in so weiter Ferne, d u s  Kar1 lind sein geistlicher Ratgeber schwer- 
lich Gelegenheit gefiinden haben würden, die Frlichte einer r~uf diese 
EventualitRt gebauten Politik zu ernteii. Wollte man bloss ffür eine 
entfernte Zukunft vorbaiien, so konnte Inan es bei Protesten lind 
beharrlicher Weigerung, die neue Ehe anziierkennen , und bei Be- 
mühungen, die öffentliche Meinung iii diesem Sinne zu stimmen, 
bewenden lassen. S b t t  deoseii traf Hinkrnar alle Vorbereitungen zii 
einem baldigen Eingreifen in die lothringischen Angelegenheiten. 

Es bedurfte nicht einmal des psychologischen Scharfblickes, 
welcher den Reimser Erzbischof auszeichnet, um niit Sicherheit i.11 

ermessen, wie die ungeznlimte Leidenschaft den jungen liönig trotz 
aller Warniingen immer weiter auf der Bahn des Verbrechens treiben, 
wie seine gefügigen Werkzeuge auch die letzten Schranken, die der 
förnilichen Erliebung der Kebse entgegenstanden, beseitigen wiirdeu. 
L)rm für diesen Fall der allgemeine Unwille sich gegen den leiden- 
schaftlichen Fürsteii kehren miisste, dafiir h ~ t t e  Hinkmar durch seine 
SchrifZ iiiiichtig gewirkt, indeiii er die Gewissen von Hoch und 
Niedrig, von Geistlich iiiid Weltlich gegen den Frevel an Zucht und 
Heclit aufrief, indem er die Sache Lothars für die Sache der ge- 
samten Chhtenlieit erklärte. Als weitere Folge ergab sich dann 
von selbst, dass der Papst, für dessen zeitige Informierung gesorgt 
wiirde l ) ,  oder eiiie frnnkivche C;eneralsyiiode den Bannstrahl niif d ~ s  
Haupt des Sünders schleiiderte und ihm dwselhe Schicksal bereitete, 
tlris elieiiials Liidwig d. P. getrogen hatte. 1)anti war aber auch der 
günst(ige Aiigenblick gekoiiimeii, der Kar1 d. K. als Rächer der l~e-  
leidigteii Sittlichkeit und Vollstrecker kirchlicher Strafgerichte n i ~ l i  
Lothringen führte. 

i )  Schreiben tler lothring. Binchöfe an den Pepst V. J .  860: Comperiinus, 
qiiod v e r i h t i ~  iieiiiuli noatriqiie senioris . . . . inimiri ndniodiiin sdveme velint 
in cauRa uxoriu s u w  . . . . . euoorlue legntor lntl vom) niitteru non vereiltur 
(Miinsi XV, 549 uq.). 
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Um seinen Herrn als zu diesem Zwecke be~onders~geeignet er- 
scheinen zu lassen, bot Hinkmar alles auf, ihm bei der Mitwelt den 
Ruf eines grmmtitigen Beschiitzers der Unschuld, eines idealen Ver- 
teidigers der guten Sitte und des Rechtes zu verschaffen. Die miinnig- 
lich bekannte Thatsache, dass derselbe seit Jahren im vollsten Ein- 
verständnisse mit der Kirche dachte und handelte, kam hierbei vor- 
trefflich zu statten. Schon bei den Friedensverhandlungen hatte der 
Erzbischof sich bemliht, den feindlichen Angriff Ludwigs möglichst 
im Lichte einer frevelhaften Verletzung göttlicher und menschlicher 
Ordnung zu zeigen, Kar1 dagegen als Martyrer des heiligen Kechtes 
und der lautem Redlichkeit hinziistelleiie). Wenn es auch dureh 
die Bemühungen Lothais vereitelt wurde, den deutschen König zu 
dieser ausdritcklichen Aiierkeunung zii zwingen, so bedeutete doch 
der Friedensvertrag von Koblelix einen uiofalischen Erfolg Karls, der 
seinen Eindruck auf die Gemiiter iiicht verfehlen konnte., Auf diesem 
Grunde baute die Politik Hinkinars weiter. Während sich nirgendwo - 

eine Stinime gegen das schmiihliche Beginnen Lothars und seiner 
Hofbischöfe erhob, war es der vertraute Ratgeber Karls, von welchem 
die schärfste Opposition ausging, war es Weutfranken , wo die ver- 
folgte Königin Zuflucht fand 9). Aengstlich besorgt um den makel- 
losen Ruf seiiies Herrn missbilligte Hinkniar laut die Aufnahme des 
Ubelbeleuiilundeten Hukbert, so politisch klug dieve Mwnahme sonst 
auch sein mochte, uiid ebenso entschieden tndelte er die Vergabung 
von St. Martin in Toiirw iln Hukbert 'Y). Aiis den] gleichen Grunde 
war er gegen den Eroberuiigsxug Karls nach der Provence"), und 
seinem Einflusse ist es vielleicht auch zuxuschreihen, dass Kar1 d. K. 
sich bei der Teilnng deu provencalischen Reiches (863) neutral ver- 
hielt ' *). 

Inzwischen wagte Lothar den letxten Schritt, der ihu an das 
Ziel bringen sollte. Am 29. April 862 veiliamnlelten sich die Bi- 
schöfe Gunthar, Thietgaud, Adventius. Attr, von Verdun, Arnulf von 
Toul, Franko von Tongerii , Hiingar von Utrecht und Katold von 
Strassbiirg wiederum in Aachen"). In einer von Ergebung gegeii 
.seine bischöflichen Freiinde Rherfliemenden Anrede gestand Lothar, 
- - .. . 

8) S. oben S. 85 f. 
9) Hincm. Annnl. a. 860 (SS. I, 454). 

10) S. oben S. 197. Eincin. Annal. a. 868 ISS. 1, 456). 
11) R. H. nn. 149. 150. Annnl. a. H61 (SS. I. 45G). 
12) Annal. a. 863 p. 459. 
18) Die Akten bei Mansi X V ,  611. Hefele IV,  251 gibt irrig den 

28. April ale Datum an. 
S c h r t i r s ,  i i i a k m u  von Keims. 15 
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dass er seit der Scheidung von seiner Gemahlin sich nicht von 
Fleischesstinden habe enthalten können, weshalb er um die Erlaubnis 
bat,  zu einer neueri Ehe zu schreiten. Der Trierer Er*zbischof be- 
zeugte dann als Ciewissensrat seines Königs, dass derselbe während 
der ganzen Fasten durch viele Thriinen, Nachtwachen, Abtötungen 
und Almosen seine Schuld bereits gesühnt habe14). Das Koncil 
konnte somit in die Erörterung der Rechtsfrage eintreten '9, und das 
Resultat lief nattirlich auf die Erklarung hinaus: ,Wir können nicht 
in Abrede stellen, dass unserem glorreichen Fürsten eine rechtmäusige 
und passende Wiederverheiratiing gestattet ist.' Man heharrte nicht 
bloss auf dem frtlheren Standpunkte, nach welchem die Ehe Thiet- 
bergas wegen Bluhchande als ungtiltig betrachtet wurde. sondern 
beutete jetzt auch die Thatsache der inzwischen vollzogenen Trennung 
des ehelichen Zusanimenlebens aus, indem man in sophistischer Weise 
behauptete, hiermit sei schon das Recht einer anderweitigen Ver- 
ehelichung gesichert l u ) .  

. 

14) Ib. 612 E. 615 D. Diias dies iu rlcn l e t z  t3e n Fasten geschehen nei, 
wie Hefele IV, 2.51 und Stralek S. 147 I~eiiierken. wird niclit gesagt. 

15) Sdralek S. 148 versteht die Benierkiiiig der Akten: ,Fratruui sollici- 
tudo retracture (lec*rcvit. quiiliter ecc.le.siiintici~c~ iiuc.toritntis censuraiu in . . . . 
Theutberga, surr pul)lica confcsaioiie esigeiite. coinplevit' t 1. C. (;I:+ B) unrichtig 
von einer Hevi~ion den f r ü h  e r  c b  n t'rozerse*. I)ie uiimittrlbar folgende (itaque 
- hinc quoquts) Er6rterung iihw die \Vietlerrc~rlieir~tung zeigt, dass nur von 
deni Eintreten in d i r  letztere Frage. welch(. die V o l 1 e n d U n g der frliheren Ver- 
handlungen bildet, tlie Rede ibt. Gegen die Hinkmw'uche Belmstandun~ de* 
friiheren Verfahrens erliisst dtrs Koncil vielmehr einen Protest (1). 617 AI. 

16) Ib. p. 61:1 D. 616 B-D. Im Anschlusse an da.; iiltere germanische 
Eherecht (vgl. L6riiiig 11, 617 fl.) wird behauptet. (Iirsa zwar nicht die geschie- 
dene Frau. wohl iiher der geschiedene Miinn wieder heiraten darf. Die Synode 
muss auf diesen I'unkt viel Gewicht gelegt liiiheii - dir Meinung Sdrnlek* 
S. 144 tf., sie sei deiii Quhchteu Hinkiiiam ,Saat progr~hmniäasig gefolgt,' ist 
~ c h o n  aus diesem Grunde unhaltbar -; denn ein unw erh~iltenes C;egeiigut- 
ttcht,en tcollectio vnrioruin locorum etc. Mttnni 1. C. 617 aqq.) richt,et, nich ge- 
rade hiergegen. IVenn die Veberschrift denselben ia  duobiis epiöcopia fs rc t~  in  
concilinbulo Aquidgmnrnui) vom Verfasser oder wenigstens von einem Zeit- 
genoseen hemtammt, wird sich irllerdinge mit Hefele (lV, h2). Dümrnler (1,476 f.), 
Sdralek (S. 148 f.) nicht bezweifeln lassen, dass wir d u  La(1utwhten der Koncils- 
minderheit vor unn haben. Jedoch scheint mir die Bezeichnung der Synode 
nln .coiiciliahulum' und der Eingang des Schrifixtückew (Reverentia veatm 
p rir e c  e p i t . ut inspectis opusculis patruiri, quae viderentur, vobis describe- 
reniuwl dagegen zu sprechen und jene Uebersclirift 111s Konjektur von spiiterer 
Hand zu keunzeichnen. Zudem iut es gewiea, dabs der oder die Verfasser ~cho i i  
die g e s c h  r i e b e U e n A k t e  n der Synode vor sich hatten, da  beziiglich Agath. 
C. 61 bemerkt wird: ,In litteris, qum meniinistis, posituni recoposcitin* (62.3 D), 
womit nur n. TX der Akten (Ci13 E) gemeint sein kann. Vnter den ,litte;ris6 
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Lothar feierte noch in demselben Jahre Hochzeit mit Wsldrada 
lind liess sie öffentlich als Königin kröneni7). Das schniachvollste 
Ereignis des 9. Jahrhundert9 war hierniit zum vorläufigen' Abschlusqe 
gelangt. Hinkmzir hatte iiicht mehr nötig, angesichts dieser neuen 
Frevelthaten zur Feder zu greifen; in seiner früheren Schrift hatte 
er lruch in dieser Beziehung hinreichende Aufklärung gegeben. Er 
gedachte jetzt. handelnd einzugreifen und an der vom Papste zur Unter- 
suchung der Sache aiibernumten Synode von Metz teilzi~nehnien~~), 
worin sich seine Absichten mit deneii Nikolaus I. begegneten, der aus- 
driicklich die Anwesenheit meier westfriinkischen Bischöfe yerlangt 
hatte19). Es gelang zwar den schlaiien Lothringern, den ge- 
ffirchteten Metropoliten fernzuhalten, indem sie ihn1 erst vier Tage 
vor Eröffnung des Koncils die Einladung zukommen 1ies.sen und ihn 
zugleich aufforderten, mit Glottschalk zu emcheinen und tiber dessen 
Verurteilung Rechenschaft abzulegenY''). Aber aiich ohne Hinkniam 
persönliche Teilnahme nahm die Eheangelegenheit nun ganz den von 
ihm gewtinschten Verlauf. Die Metzer Synode, auf welcher die 
lothringischen Bischöfe durch Ltigen und Bestechungen zum letzten- 
male das Recht in den Staub treten durften, wurde von Nikolaus 
verworfen. Der westfränkische Staatsmann überliem deshalb die Sache 
nunmehr nihig der starken Hand dw Papste¶; er durfte sicher sein, 
dass sie mit dem Verderben Cothars endigen wurde. Ihn beschäftigten , 

jetzt näher liegende Sorgen. 
Karls Tochter Judith, deren Ehe mit dem englischen König 

das Chltachten Hinkmars zu verstehen, wie Sdralek S. 149 N. '2 will, iet schon 
deehalb unmaglich, da eine Mehrzahl als Verfasser derselben bezeichnet wird 
(valentes qui p u e r u n t .  623 D). Die Vermutung Dürnmlers S. 476 N. 36, die 
,CollectioU rtihre von den Bischofen Arnulf V. Toul und Hungar V. Utrecht 
her, ruht auf der, wie wir gesehen, zuui mindesten unsichern Annahine, dass 
zwei Mitglieder des K o n C i 1 s die Verfasser sind. Cebrigens scheint bereit3 
auf der Synode Opposition hervorgetreten zu ßein, weshalb man den auf die 
Nichteingeweihten berechneten Kunstgriff anwandte, die Verhandlungen von 
'L Synodalen getrennt aufzeichnen zu lassen, deren Arbeiten, in welchen von 
entstandenen Meinung~verschiedenheiten natiirlich nichts zu l e ~ e n  war, dann 
trotz sprachlicher Verschiedenheit (Hefele IV, 253 leugnet mit Unrecht auch 
diese) in der Sache doch wunderbar übereinstimmten (617 C). Den ,alteriuß 
wcripturae tenor in verbis discrepans', aber mit .coiisonrt~tia seneiiumY, halte ich 
fUr d~ eine Concept, Hefele dagegen, der diene Worte iriit .ein anderes Schrei- 
ben e n t g e g e  n g e  s e t z t e n I n h a l  t e s' i m g  wiedergit~t, für die ,C'ollectio'. 

17) Hincm. Annal. a. P62 (SS. I. 458). 
18) R. H. n. 167. 
19) ~eff6.n. 2699. (2036); bfan~i XV. 278. 
20) Opp. 11, 261 sq. C ! .  R .  H. n. 140. 



228 Konflikt wegen der Entführun~ Jadithn. 

Ethelwulf Hinkmar im Jahre 856 eingesegnet hatte war nach 
dem baldigen Tode des Gemahles in die Heimat zurtickgekehrt, l i e s  
sich Aber im Anfange d. J .  862 von den1 Grafen Baldiiin voii Flandern 
entfiihren. Lothnr benutzte die Gelegenheit!, den Oheim iind den 
Reimser Erzbischof seine b c h e  fiihlen zii lassen. lind gewiihrte l~ereit- 
willig auch diesen ,Verfolgtenb Zuflucht in seineii Laiiden. Auf 
Wunsch des Königs sprachen aher die westfriinkischen Bischöfe iin- 
verztiglich den Kirchenbann iiber die ,Fliiclitigeii aiisPP), und Hiiik- 
mar sandte warneiide Schreiben aii die Hiwhöfe von Cambrai und 
Utrecht sowie an den Nornianneiihiiuptling Korich es), ihuen keine11 
Vorschub zii leisten. Baldiiin rief iinterdes, wohl ~ i i f  Lothara An- 
stiften und mit seiner Unterstlitzung , die Yerniittliiiig des Papstes 
an, der wiederholt dtw wmtfriinkische Königspaar bat 2"), Giiade vor 
Recht ergehen zii lassen. Allein Hinkmar wollte nichts von Nach- 
giebigkeit hören; er lind sein König diirfteti weder zulassen, 
die Ehegesetze hier missachtet wiirdeii, die sie gegenüber Lothar mit 
unbeugsamer Strenge vertraten, nocli dem aiiswArtigen Feinde einen 
Triumph gönnen. Nikolaus verwies dem Eizbischofe niit drohende11 
Worten sein Verhalten lind betahl ihn], selbst die Kiinigstochter zur 
Aussöhniing dem Vater znzufiihren Kar1 hatte: den Vorstellungeii 
der päpstlichen Legaten, die ihn auf ihrer Heise nach Metz hwiichteti. 
schon halb iiachgegeben, Hinkwar jedoch heutirnct daraiif, dass Balduin 
und Judith wenigstens ziierst Kirchen1)iisse .leisteten. Als man ihn 
aber aufmerksam machte, das3 der Papst offenbar hiervon abgeseheii 
wissen wollte, ergab er sich in drrs Unvernieidliche, blieb aber,  uni 
seinen Standpiinkt zii wahren, gleich seinein Könige grollend der 
Hochzeit ferne %"). 

Von weit gröserer Tragweite und fiir Hipkmar viel verletzender 
war eine andere Rlassnahme der lothringischen Politik. An die Stelle 
des an1 -5. August 862 geshrberien Bischofs Theodorich von Caiii- 
brai wurde durch Lothars Einfluss der Priester Hilduin, ein Verwandter 
des ehemaligeli Abtes von St. Deiiis gleichen Namens uutl Bruder 
Gunthars von Köln erhoben 2". Trotzdem der Metropolit seiiie Be- 

- 

21) Mon. Gcrui. LL. I, 450. Opp. I.  7.50. 
22) Hincm. Annul. 862 (SS I, 4561. 
23) R. H. nn. 156. 162. 163. 
24) Jaffd nn. 2703 (2040). 2704 (20411. 2722 (dO.561. 2728 (20.i41. Mnnai 

XV. 279. 281. 296. :IO5. 
'25) Jeffd n. 2741 (2068). Opp. 11. 244. 
26) Hincm. Annal. a. Ei63 (I, 460. 462). Opp. 11. 245 sq. 
27) Val. R. H. Note 67. 
28) Maliwi XT. 645 C. Hincni. Annal. it. 864 (1. 468). Ueatii eyisc. Ca- 
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crtiitipnp; verweigerte. wurde der Unwürdige in den Besitz des Bis- 
tums gesetxt. Vergeblich waren Hinkmars Bitten und Beschwerden 
bei Lothar und sririem Er.~k~tpellaii dem intellektuellen Urheber des 
Gewaltstreiches: vergeblich seine Erklilrung, er werde niemals einer 
iiicht kanonisch rollz0geileii Wahl seine Zustimniung erteilen : ver- 
geblich aiich die Klageschrift, die er den zu Bavonihres (Nov. 862) ver- 
sammelten Flirsteii gegen Hilduin einreichte. Wegen letzterer hatten 
die lothringischeu Bischöfe sogar die Keckheit, ihn auf den 15. Man 
8(iS nach Metz zur Verantwortiing vorzuladen Hinkmar wandte 
jetzt dttuyelbe Mittel hn, das $eine Gegner in der Balduin'schen Sache 
iiiit Gliick gegeii ihii versucht hatten ; er nahm die Hülfe des römi- 
schen Stuhles in Aiispruch , vor dessen energischen Drohungen der 
Eindringling endlich %?eichen muwte Wir finden Hilduin im 
folgeiideii .Jahre in Roui. wo er arn Grabe des h. Petrus schmach- 
volle Ge~valtt.hiitigkeiten vertibte , und nachmals als Stellvertreter 
seines exkommunicierten Bniders zu Köln 33). In Cambrai kam aber 
erst i. .I. 81i(i eine Wahl zu stande, aus welcher der Sänger an der 
1:öniglichen Hofkapelle, Johann der .Schönen hervorging, ein Mann 
von strengen Sitten3'). 

Diese feindseligen Akte der lothringischen Politik, zu denen 
sich noch andere mehr persönlicher Art gesellten, wie die offene 
Parteinahme für Rothad 39 und die Redrfickung des im Mittelreiche 
belegeiien Reimver Kirchengutes wihren zu kleinlich , als daas 
sie den wohlerwogenen Plan Hinkn~am hitten stören können. Viel- 
mehr flösste die koasequent befolgte Haltung Karls dem östlichen 
Nachbar steigende Besorgnis ein.  bereit.^ gegen Ende 860 hatte 
Lothar "aus Fiircht vor seinem Oheimn Anschluss an Ludwig (1. D. 
gesucht lind kein Bedenken getragen, eine seiner besten Provinzen, 
das Elsass. als Preis zu zahlen "). Zwei Jahre spiiter wurde dieser 
--P 

merac. I. 50 (SY. VI1, 418) .schieben zwischen Theoderich und Hilduin einen 
Giinthert uncl Tetbold ein, die Hinkmar ebenfalls zuriickgewiesen hätte. 

29) Opp. 11, 244. R. H. nn. 158. 159. 161. 
30) Flod. 3, 21. p. 514. 
: j l )  Mnn~i Xv, 64.;. 
92) Briefe an Lothilr. die lothring. BiuchBfe. ~in<l Hilduin tJaff6 nn. 

2730-2733 ['L061.-20681. Man~i XV, 549-351). 
35) Hincm. Annal. a .  864. 866 (SS. I. 464. 471,). 
34) Annal. Laub. a. 866 (SP. IV. 14). Oestn rp. Camer. I. 51 (SS. VII, 419). 

Chmnic. Vedarit. (SS. XIII, 709). 
:E) S. unten Kap. 13. 
36) Ii. H. nn. 151. 152. 
37) Prud. Annnl. a. 860 (SS. I. 4541. Ludwig erhielt nur die .Anwart.- 

rclinft truf das Elmwn: vgl. Dümmler I. 46% 
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Bund auf einer Zusammenkunft zu Mainz noch enger gekntipfts8), 
und Ludwig d. D., der wahrsclieiiilicli von seinem Erzkapellan Gri- 
mold; einem Hruder Thietgnuds, im Sinne der lothringischen Hof- 
partei stark beeinfliiöst wurde, liem sich herbei, gemeinsam niit dem 
Neffen ein Schreiben iiach Roni zii richtcn, in Gelchem mit salhiings- 
voller Rede die Verantwortiiiig fiir alles Cnheil der Zeit auf Kar1 
gewälzt Indes iiiit Aiiklngeri uud Protesten, das sah ein 
so erfahreuer Politiker wie Liidwig zu gut ein, war wenig gewonnen: 
die schroff ablehnende Stelliing Westfrankens gegen die ehelichen 
Pläne Lothsrs konnte riacli wie vor auf den' Beifall aller redlich 
Gesinnten ziihlen. Es musste der Versuch gemacht werden, Kar1 
milder gegen deii Neffen zu stimmen. Ludwig übernahm die Ver- 

. mittlung40), und deutsche Gesandte luden den Bruder mit .schmei- 
chelnder Rotsch~f't' xii einer Zasarnnienkunft init den Kiinigen nach 
Savonihres bei Toul ein I ) .  

Hinkniar begriff sofort die Wichtigkeit des Augeriblickes und 
brach begleitet von seinen Vertrauteii, den Bischöfen Hirikmsr von 
Laon und Odo von Beauvair , unverweilt mit seinem kiiniglicheii 
Herrn dorthin niif (Novemb. 8(i2). Wenn aber Liidwig die mest- 
fränkischen Staatsmänner von versöhnlichen Bbsichten erfüllt wiihnte, 
so sah er sich sehr eiittiiuscht; er wiirde mit einer Denkschrift") 
überrascht, die ohne Zweifel uur; Hinkmars Feder geflossen war's). 
Dem lothringischen Könige werdeii darin seine Siinden vorgehalten, 
tim derenwillan kein Christ mit ihm Gemeinschaft haben darf: die 
Beschützunp; der längst exkommunicierten Ehebrecherin Engeltriid, 
die Aufnahme Balduins und sein eigener Eheskandal. Wofern er 
nicht gelobt, sich dem Urteile einer demnächst zu berufenden Ver- 
sammlung von Prjilaten lind Edlen aus seinem und Karls Reiche zu 
unterwerfen, darf er dem Oheime nicht unter die Augen treten. 
Indem so Lothar sein Frevel .gegen Gott, die geheiligte Auktorität 
der Kirche und die gemeine Christenheit' verwiesen, und an die bereits 
laiit gewordene Stimme des römischen Pontifex erinnert wirdu), 
. 

38) Hincm. Annal. IL. 882 (SS. I.  458). 
39) Baron. Annal. .a. 860 n. 27: vgl. I)timmler I ,  473. 
40) Adnuntiatio Hluclow. C. 2 (LL. 1, 486). 
41) Hincm. Annal. ct. 86'2. p. 458. 
42) IAL. I, 488 sqq. 
45) [)er theologische"i'on, die häufigen Citate aus der Bibel und dem 

kanonischen Rechte bIirgen ftir einen Geistlichen als Verfasser. Auch wenn 
nic,ht die Gedanken und der Stil deutlich truf Hinkinar hinwiesen, würde man 
kaum an einen ondem denken können. 

44) C. 5 und 6. 
' 
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glänzt Rarls und seiner Bischöfe kirchliche Gesinnung und Sitten- 
strenge in1 hellsten Lichte. Der Lothringer soll sich im Angesichte 
des gewmten Frankenreiches beugen iiiiter die n~omlische Hoheit des 
westfränkischen Königs .s! der jeden, der ihm etwas vorwerfen will, 
kühn aufforrlerri darf, hervorziitreteii 4b). 

Ludwig riahrn nur nach heftiger Widerrede die Schrift ent- 
gegen und übermittelte sie den1 Neffeii , der dem Gebote der Not- 
wendigkeit gehorchend das verlangte Veixprecheii gab, worauf Karl 
den Friedenskw mit ihm austaitschte.") Die nach Schluss der Ver- 
handlungen vorgelegten Entwiirfe zu den Proklamationen der Könige 
an das Volk fanden nicht den Beifall Ludwigs und Lothars und ihrer 
Getreuen , weil dalin nebeii den übliche11 Freiindschaftsbeteuerungen 
und Verheisvungen auch auf die erwiilinte Denkschrift hingewiesen 
war. Es war Hinkmars Absicht gewesen', aiif diese Weise den 
Königen eine indirekte Anerkennung seiner Beschwerdeschrift zu 
entlocken. Aber der Welfe, Graf Konrad, der seit der Aufnahme 
der Faniilie Adelharda irn Wwtreiche sich zu Lothar begebe11 hatte 
und mit seinen1 Neffen Karl zerfallen war, hatte den feinen Plan 
durchschaiit und setzte dir Verwerfung durch, indem er sich, wie 
Hinkmar ärgerlich iciid zugleich spöttisch bemerkt, ,auf seine hoch- 
mütige, aber frivole iind weder sich noch andern nützliche Weisheit 
berief'. Desungeachtet fand Karl Gelegenheit, seine Klagepunkte 
allen1 Volke kundziithun und so die öffentliche Demütigung Lothara 
zu vollenden I ) .  

Aber nicht blos  in dieser Hinsicht bezeichnete der Tag von 
Savonieres einen Erfolg, sonder11 Karls Machtstellung nach auasen 
hatte auch durch denselben sichtlich gewonnen. Im folgenden Jahre 
erschien eine deutsch - italienisch - lothringische Ges~indtschaft um 
Frieden bittend, und bald darauf sundte Ludwig einen eigenen Boten, 
der den westfränkischen König ersuchte, dem aufrührerischen Prinzen 
Karlmann keinen Beistand zii ge~i ihren '~) .  Es scbien sich ein 
besseres Verhliltnis zwischen den beiden Brüdern anxubahnen, das in 
naturgemässer Folge den Bund Ludwigs mit Lothar lockern musste 
iind so der Politik Hinkmars in die Hände arbeitete. Dieser wandte 

45) C. 1. Adnunt. Kuroli C. 1 (LL. I ,  486). 
46) Hinc. Annul. a. 862. P. 455. LL. I, 485. 
47) Annal. 1. C. p. 459. LL. y. 485. - V. Noorden S. 177 glaubt, drtes Karl 

seine Beechwerden a 1 ~  Zusatz zu der gebilligten ('r') kiirzeren Adnuntiatio vor- 
trug. Die Angabe Dilmmlers 1, 485, Ludwig und Lothnr hatten anfang die 
Entwurfe gutgeheissen, finde ich in den Quellen nicht begründet. 

48) Hincni. Annal. n. 863 y. 459. 
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den auswärtigen Angelegenheiten alle Aufmerksamkeit zu; er be- 
richtete iiber den Stand der Sache an seinen Herrn4@), der Ende 863 
seinen Oheim Rudolf mit geheimer Botschaft an den osffr'ankischen 
Hof schickte 50) .  Dem deiitschen Könige schilderte der Erzbischof 
in einem eigenhiindigen Schreiben seine Beniiihuugen . den Frieden 
zwischen ihm und dem Bruder herzustellen I'). 

Dieses Streben fand miihtige Förderung durch die Entwickelung. 
welche die lothringische Krisis nahm. Die Erzbischöfe Gunthar und 
Thietgaud wurden Oktober 863 von Nikolrriis abgesetzt, und die 
niedrige Schmähschrilt , womit sie diese Massregel beantworteten. 
brachte sie um den letzten Rest von Achhing. Hinkmar hielt die 
beiden Aktenstücke fiir bedeutsam genug, um ?iie ihrem ganzen Um- 
fange nach seinen Jahrblichern einzuverleii~en 54):  waren sie doch das 
sprechendste Zeiigiiis dafür, wie das Schicksal.  da.^ nach seiner Be- 
rechnung Uber Lothar hereinbrecheu niiish, sich zu erfüllen begann. 
In Lothnngen riefen diese Ereignisse grose Bestürzung hervor, die 
schuldigen Bischöfe, an ihrer Spitze Adventius , I~eeilten sich, Ver- 
zeihung vom römischen Stiihle zu ertiehen, und Kar1 d. K. legte 
zuvorkonimend fiir den Metzer Bischof Fürsprache ein 5s) ,  wodurch 
er diesen einflussreichen Mann fUr sich gewann. Auch Ludwig 
schreckten die Vorkommnisse ob seiner Bundesgenossenschaft niit den1 
Neffen, und ernste Mnhniingen des Papstes, der ihm die nioralische 
Unterstiitzung verwies, welche er bisher dem Ehebrecher geliehens*). 
halfen deii Bruch vollenden. Die Politik Hinkniars fand zudem einen 
erw Uiischten Bundesgenossen an dem ersten geistlichen Würdentriiger 
tleö deutschen Reiches, an Liutbert, der tun 30. Noveniber 863 aiif 
deiii Stuhle des h. Bonihtiiis gefolgt war. Eindringlich riet dieser 
ziim Aiischlus+e an Westfranken , um das öffentliche Aergernis ge- 
nieiiisam zu beseitigeri 55). Mit Altfrid, den1 klugen und gelehrten 56) 
Bischofe von Hildeqheiiii, findeii wir ihn bald iiachher bei Kwl d. K. 
;ruf den1 Keiclistage zu Pivtes 5T) (Jiiiii X64), wohl in1 Auftrage öeiries 

49) R. H. nn. 172. l i3 .  
501 Opp. 11. 260. Riidolf kehrte ~ L I I I  11 .  L)ezc~iiit>cr zurtick. 
51) R. H. n. 1M. 
:)2) a. 865 p. 460. Ir. 864 p. 463. 
b.7) Kiwol. ep. uxl Nicol., Manwi XV. 371. 
b4) JaW n. 'Li58 (2084): Mansi XIr. 454. 
,.>Ri S .  Diinimler I. J21 f. 
.6) Opp. 11. 152. 
57) Urkunde Karls für St. Ciermain (Delalande. Concil. Gull. Supplem. 

Paria. 1666. p. 178), 
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Herrn Unterhandlungen anknüpfend. als deren Ergebnis die Re- 
gegnung der beiden Könige zn Touv  58) (Februar 86;i) zu he- 
trachten ist. 

Der Freundschafhbuiid ward hier in perröiilic-hem Verkehre be- 
siegelt. Die ftir die Oeflentlichkeit hestiiniiite Urkunde enthielt die 
bündigsten Versicherungeii brtiderlicher C;e..iinnung, gegenseitiger 
Unterstützung und treiier Beobachtung des Vertrages von Kohlenz. 
Lebhaft klagten die Brüder aller das Aergernis. welches der Kirche 
lind dem gemeinsamen Reiche der Franken von Lothar bereitet 
werde, lind verhiessen baldige -4bhUlfe 59). Die Bischöfe Altfrid 
von Hilde9heim lind Erchnnraus von Chalonv iiberbrachten Lothar 
die Ratschläge und Ermahnungen ihrer Ftirsten. In Toiiy war 
Ludwig in einen besonders nahen Verkehr mit Hirikiuar getreten: 
er hatte ihm Fragen tiber schwierige Stellen der h. Schrift vor- .\ 
gelegt, lind in seinem Auftrage verfasste diewr nachher eine eigene 
Abhandlung Uber einen dunklen Psalmverr (PS. 103, 18) Des 
Erzbischofs Einfluss hatte hier den deutschen König wahrscheinlich 
auch zii geheimen Abmachungen iii Betreff Lothringens beritimmt. 
Lothar aber, der Botschafter nach Toiwg entsendet hatte, mochte 
hiervon Kunde erhalten haben. Um yeine Krone besorgt, ordnete 
er seinen Oheini Liutfrid nach Italien ab ,  um durch Veimittelung 
des Kaisers sein Reich dem pnpstlichen Schutze anbefehlen zu lassenB1). 

Nikolaus, der die lothringische Frage von jeher mit grikster 
Vorsicht und ausschlie(is1ich vom sittlich-rechtlichen Standpunkte be- 
handelt hatte, war nicht gesonnen , dieselbe von fürstlicher L i d e r -  
cjucht ausbeuten lind die nilhern Rechte des Kaisers, der eben auf 
sein Geheiss diw Schwert gegeii die ITiigläiihigen gezogen hatte 

58) LL. I, 499 sqq. Hincni. Annal. a. 866 p. 467. 
59) LL. I, 500 n. 6. Thietbere hatte Ende 864 von neuem zu Kar1 d. Ii. 

fiiehen mtiasen, der ihr die #btei Avcnay verlieh (Annsl p. 467). Wahrschein- 
lich zu Tousy vereinbarten Kar1 und Ludwig ein gemeinsaues Schreiben nn 
Nikolaus, dem sie ihre Beniilhungen scliilderten. Lothar auf bessere Wege 211 

bringen, und hierzu neue Schritte in Aussicht stellten Icf. Nicol. PD. ad Ludow. 
et  Karol. Jeff6 n. 2788 ['LIOF(]. Mltnui XV, '292). 

60) S. oben S. 166. 
61) Annal. 1. C.:  ,Lotheriu~ putans. qiiod sibi regnuni nubripere et  inter 

se vellent dividereu. Hinkmar macht hierzu keine richtiptellende Bemerkung. 
In die Verhandlungen musu er sehr thfitig eingegriffen haben: Ludwig (1. D.. 
der mit ihm h6chst freund~chaftlich verkehrte (opp. 11, lh2), bcrtellte ihn zii 
 einem offiziellen Mahner fiir tlie Beobachtung der Vertrage8 (Annal. Fuld. 
p 864: SS. I, 3'78). 

62) Mansi XV, 290 A, 



234 Papst Nikolaus weist die Gelüste Karln auf Lothringen zurück. 

antasten zu Inssen. Mit der majestätischen Ruhe und Festigkeit, 
wie sie diesem Papste eigen war ,  hatte er schon vor Aiikiinft des 
lotliringischen Gesandten Karl d. K. gemahnt, zufrieden diis ihm 
von Cfott beschiedene Los zu geiiieuseri. seine gierigen Gelüste zu 
zähmen und niclit das Blut der durch Christi Bliit Erlösteii aufs 
Spiel zii setzen"). Hinkmar verzeichnete in seinen .Jahrbücher11 
zoniig diese römischen Briefe, ,die nicht mit npostolixcher Milde und 
jener Höflichkeit, welche die römischeii Bischöfe den Königrii zu 
erzeigen pflegten, sondern init bosliufter Drohuiig' gescliiieben 
seien"). In der Tha t ,  er hatte Veranlassung, dein Geschick zu 
grollen. Der Nimbus, den er meisterlich tim die westfränkische 
Politik gewoben hatte, wiir  err rissen : die Frucht ftiiifjähriger Be- 
mühungen, nach welcher er seine Hand bereits ausstreckte, ver- 
nichtet; der Triumph, der seit der Tagfahrt von Toiisy so nahe 
sehieii , in weite Fern3 gertickt. Es stiiiid zii erwarten, dass der 
Papst, wie er bisher schon mit ungewöhnlicher Langmut Lothar b c  
handelt hatte, jetzt noch grössere Schoniing liben werde. Durch die 
Niederlage, welche Hinkman xantilothringische I'olitik erlitten hatte, 
wurde aiich seine Stellung nach innen erschüttert; das intime Ver- 
liiiltnis zum Künige verwandelte sich, wie wir spHter ~ e h e n  werden, 
in Kühle und Gereiztheit. 

In der innern Geschichte tritt die Wirksamkeit des Hcimser 
Er~bischofs nur in vereinzelten Liigeii hervor, deren zu wenige sind, 
um ein zusammenhängendes Bild gewinnen zii können. Im allge- 
meinen ist nicht viel Erfreuliches aiis dieser Zeit zu berichten. Die 
Aufnahme Ad:ilhards, dessen Sippe Karl mit Bbteien und Lehen 
reich ausstattete, entfremdete ihm die welfischen Verwandten, die 
i. J. 859 treu zu ihm gestanden hatten")). Nur der Oheim Rudolf 
verliess den König nicht, obwohl aiich er den Wechsel seiner Gunst 
erfahren muwte. Hinkmar suchte die Eintracht nach Kräften zu 
pflegen und ermahnte den Grafen zur Geduld und Nachgiebigkeit, 
da er ja den leicht beweglichen Sinn Karlx kennea). Ein grosser 

63) Nikolaun I. Briefe an Knrl und die wentfr. Bischofe (Jaff6 M. 2773 
[210'5]. 2i74 121041. Manei XV. 287 sqq). 

64) P. 468. 

~ 65) S. Düniinler 1, 464 f. Adnlhard war der Oheim der KIJnigin Irmin- 

~ t r d ,  der Gemahlin Karl (1. P. Die Söhne des bairischen ( ; d e n  Welf, Rudolf 
lind Koni-id, waren Briic1c.r der Mutter Karl d. K., der Kaiserin Judith. Eine 
andere Schwester derselben wiir die Gemahlin Ludwig d. D. Ygl. Kalckstein, 
Aht Hugo (Foruchungen z. deut:cbh. Gesch. XIV, 39 f.1. 

66) H .  H. n. 178. 
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Gewinn war es für den König, daqs er den starken A r m  Robert des 
Tapfern fUr sich gewann, de* Ahnherrn dw kapeti&schen Geschlechtes, 
den er mit der Grafschaft Anjoii belehnte (Herbst 8 ( i 1 ) a 7 ) .  Aber 
gleich dnruuf erlebte er den Schmerz, seinen ältesten Sohn Ludwig 
die Fahne des Aufruhrs ergreifen und mit dem alten Reichafeinde, 
dem Bretonenherzoge Salomo gemeinschaftliche Sache machen zu 
sehen. Das scharfe Schwert Roberh demiitigte indes bald den 
Prinzeii 'ja). Der zweitgeboreiie Karl, dem der Vater Mitte 855 Aqui- 
ttrnien tibertragen bette, stand ebenfalls in Auflehnung; hier gelang 
es Hinkmars Vermitteliinp; im Llezeniber 863 eine Aii.5söhniing herbei- 
zuführen 6 9 ) .  

Wareii diwe Zwistigkeiten in der königlichen Familie weniger 
eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit des Reiches als ein böses 
Vorzeichen ftir die Zukiinft, so seufzte die Gegenwart iinter den ent- 
~etzlichen Verheerungsziigeii der Norniannen. L h g s  den Ufern der 
Somme, Seine und Loire bezeichneten rauchende Trümmer von Stlidten 
lind Kliistem ihren Weg, bis tief in dau Innere des Landes verbreiteten 
ihre behenden Geschwader Mord und Pliinderung. Ungeheure Siininien 
Lösegeldes und der Heldeniniit Hobert des Tnpfem, der im Herbste 
86ti iinter ihren Streichen sein Leben aushauchte, brachten nur kurze 
Riihe 70).  Hinkmar bot alle Hiilt'smittel seines Bistiims auf, iim der 
Not zii steuern. Er selbst lag mit seinen Mauuen gegen die Loire- 

' 

diinen zii Felde iind half im Hoinmer 864 dem Könige an dem ge- 
waltigen Briickenbaii bei Pistes, wodiirch den feindlichen Flotten das 
Vordringen in der Seine unmöglich gemacht werden sollte 

Der unsägliche Jammer, welcher über Land und Volk hereiii- 
gebrochen war, spiegelt sich wieder in den Verhandlungen den Reichs- 
tages xii Pistes 72)  (Jiini 862). Bewegte Klagen wurden laut über die 
Last des sittlicheii und materiellen Elendes, wofiir sich Fiirst uiid 
Unterthanen in richtiger Selhterkenntnis die Schuld selbst xuschri~ben. 
Bischöfe, Grafen iiiid Königsboten wurden aiifgefordert, durch strenge 
Handhabung der Reclihpflege den uoralischen Zustand des Volkes zu 
heben und ihm so neue Widerstandskraft gegen seine erbarmunglosen 
Dränger einxuflössen. Der Notruf verhallte diesmal nicht ungehört. 

67) Hincm. Annal. a. P61 p. 455. Vgl. Klilc,kstein, Hobert d. Tapfere. 
Berlin 1871. S. 70 ff. 

68) Annal. a. 862 p. 457. 
69) Ib. H. 863 p. 462. Opp. 11, 247. 
70) Vg1. Düinmler I, 465 W. 545 f. 
71) R. H. nn 177. 178. 
72) LL. I, 478 sqq. Aus etilistischen Gründen m6chte ich Hinkmiu als 

Verfasser des hktenstückeri vermuten. 
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Genau zwei Jahre später konnte Karl auf einer Reichsversummlung, 
die an demselben Orte tagte, seinen Dank aussprechen fiir die erfolg- 
reichen Bemühungen, die innere Ordnung herzustellen, und eine um- 
fassende gesetzgeberisclie Reforin in Angriff nehmen 73). Hauptsbhlich 
wurden MUnze, Ma.w lind Gewicht neu geordnet, die Landesverteidigiing 
organisiert, dw (ierichtswesen verbessert: der beste Beweis. dass die 
Regieruiigsgewnlt erstarkte. 

Zu Pistes empfing auch Pippin voii Aquitanieii sein IJrteil, der 
i. J. 854 aus dem Kloster St. Medard entflohen war iind seit dieser 
Zeit im Biiride uiit den Sorinannen, deren Göttern e r ,  ein Grenkel 
Karl d. G., huldigte. die Loiregegenden beunruhigt hatte, kürzlich 
aber in die Gewalt Karls gefalle11 war 74). Er wurde als .Ver- 
räter des Vaterlnnde3 lind der Christenheit' zum Tode verurteilt, 
jedoch zii strengstem Kerker in Senlis begnadigt, nro er geiichtet und 
vergessen endigte. Rücksichtlich seiner geistlichen Verbrechen, da 
er seinen Eid gebrochen hatte, den Gelübden untreu geworden und 
vom christlichen Glauben abgefalleil war, hatte Hinkn~ar sich in 
einem Giitnchten für Zulaqhung zur Kirclienbiisse, die aber megen der 
schwächlicheii Oesuridheit Pippins abzukürzen sei, lind für freie Haft 
in einem Kloster ausgesprochen 

73) Ib. 488sqq. 
.74) Prud. Annal. rr. 854. 857 (SS. I, 448. 450). Rincm. Annal. a. X64 

P. 462. 465 sq. 
75) Opp. II, 829-8331. Von Diininiler I. 545 und V. Noordcu S. 191 wird 

tlie St~che irrig so darge(itellt, als oh Hinkmur (liirch sein Gutachten Verwahning 
gegen die Todesstrnfe hahe einlegen wollen. Dasselbe handelt vielniehr b l o ~ r  
iiher die Milderung der k i r C h l  i c h c n Strafe, die eine (nicht bekannte) Synode 
bereits verhangt hatte. Sein Vomchlt~g. Pippin einem Klouter anzuvertrauen. 
war (wie Diimmler tibcmieht'l nicht durchgedrungen. da  in Senlis ein solchen 
nicht bestand. Wie aue dem 1;utiichten zu ersehen ist. hatte uich Pippin nach 
ucirier Flucht verehelicht. w e ~ h a i b  inan ihn1 wohl die Rückkehr zum Mönclin- 
lehen nicht geutiittcn wollte. Hinkmar tiestritt indes die Giiltigkeit der Ehe 
wegen des H i n d e r n i ~ s e ~  der Verwandhchaft. Ani Schluuse. wo der Flucht 
.Karlrnt~nnu' aus Korvei geilacht wird, ist wohl .Krrrl' (Bruder Pippins; vgl. 
Priid. Annal. a. 854 p. 448) zu lesen, dn von eineni Aufenthalte jenes Sohnes 
Knrl den E. in Korvci nichts bekannt ist. 



13. Kapitel. 

Hinkinar uiid Bischof Rothad von Soissons. Der Kainpfrrnit 
Papst Nikolaiis I. um die oberstricliterliehe Gnwalt über 

Siiflrtiganbiseliöfe. 

Seit der Synode von Soisgons (853) uiid den sich anschliessendeii 
Verhandlungen mit dem römischen Stuhle hatte der Kampf mit der 
Eho'scheii Prtrtei geniht. Die Absetzuiig der Hein~aer Geistlichen 
iind deren Bestlitigiing durch Benedikt 111.. der Tod Kaiser Lothars, 
mit welchein ihre Stütze hingesunken war,  liessen jeden offenen 
Widerstand für die niichste Zukunft als erfolglos erscheinen. Es mag 
sein, dass die Kleriker in1 geheimen illre Unitriebe gegen die kirch- 
liche Machtstelliing des Erzbischofs fortsetzten, ja im Hinblick auf 
die nachmalige Wiederaufnahme ihres Prozesses wird dies bis zii 
einen1 gewisse11 Cirade wahrscheinlich, obschon die Quellen nicht das 
mindeste von weitern Feindseligkeiten berichten. An ihrer Stelle 
entstand aber filr Hinkmar sofort ein neuer Widersacher in der 
Person seines Suflragi~nhischofs Rotliiid I ) .  

Von den frtiheren Schicksalen dieses Mannes ist wenig bekannt. 
Um d. .J. 832 war er Biscliof von Soissons geworden *), hatte in1 
Auftrage Ludwig des Fr. deii Erzbischof Ebo iiesern gefangen zuge- 
fithrt. dessen Absetziing lind Restitiition beigewohnt und an der 
Wahl lind Weihe seines Nachfolgers teilgenonimens). Auf den Kon- 
cilien dieser Zeit erscheint sein Name nur unter den Unterschriften. 
Soweit aus deiu spiitern Verhalten sich sein Charakter erkennen 15sst, 
war er eiii Mann von klarem Ferstsiide und festem, energischem 
Handeln, dem aber der Elirgeiz, in Kirche oder Staat eine grös~ere 
Holle zii spielen als seine i\intsgenonsen , fremd war. \.Vw jenseits 
der Grenzen xeiiies Spreiigel~ vorging, scheint ihn wenig gektimrnert 

1) Rossteuscher, De Rothado ep. Suess. 2 partea. Marburgi 1845 iuii- 
bedeutend). Otto, De Causa Rothadi. Vratislav. 1862. 

2) Nach Nicol. ep. ad Ludow. et Kerol. (.Jafft! n. 2788 (2108). Mmsi XV. 
293 C.) hatte Rothad seinen Stuhl etwa 30 Jahre inne, a l ~  er Mitte 868 abgesetzt 
wurde. Die Cnterschrift Rotualdus (wohl = Hotheldus, welche Form fIlr Ro- 
thadus vorkommt) ey. Suess. unter den Akten der Worniser Versammlung (Friih- 
jahr 833; Manni XV. 642) will Otto p. 7., der die Versammlung i m g  in d. J. 831 
verlegt. von dem (gleichnamigen) VorgKnger b t h a d ~  verstehen. Dllmmler 
(Forschungen r. deukch. Cfesch. V, 3'32) uet.zt seinen Amtuantrit.t 832 oder 883. 

:I1 Flod. 2, 20. Manui XV. 792. Opp. 11. 825. 
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zu haben , dafiir zog er aber iniierhnlh tierselhen die Ziigel iinirio 
straffer r~ i i  '). 

Schon in den ersten Jahreii nach den1 Aintsantritte Hiiiknirim 
wurde da9 Verhültnis zwischeii Metropolit lind Siiffragan ein 11n- 
freuiidliches. Hirikniar glaiibte den Biscliof zu strengerer Hand- 
habung der geistlichen Strafgewalt ermahnen zu miissen" und trug 
Bedenken, ihm die LTeberwachuiig Gottechalks anzuvertrauen, obgleich 
dieser zur Diözese Soissoiia gehörte". Aber erst mit d. J .  853 
enthüllte sich der tiefe Gegensatz, welcher tlie Leiden Miinner trennte. 
Dieser Zeitpunkt ist bedeutiingsvoll. Zu Soiusons iiluss sich Htithnd 
der Sache der Kleriker geneigt erwiesen haben; denn wenn aucli 
die Protokolle ihn in voller IJebereinstiniriiung iriit den verurteilenden 
Bischöfen zeigen, ist es doch gewiss, d~lss er wenigstens privatim 
sich in einem entscheidenden Punkte zu Qunsten der Beschuldigten 
aussprache). Werin niin von diesem Augenblicke an die ausgeprägte 
Gegnerschaft zwischen dein Ernbischofe und seinem Untergebenen zu 
Tage t r i t t ,  wird der Schluss auf einen ursächlichen Zusammenhang 
nicht abzuweisen sein. Zwar kann es weniger die persönliche An- 
gelegenheit der Verurteilten gewesen sein, war zu einer so tief- 
greifenden Spaltung den Anlas  gab,  als die ihrem Auftreten zu 
Grunde liegende Tendenz , die Gelteiidmachung pseudo - isidorischer 
Grundsiitze. Wie die spätere Entwickelung zeigt, war Rothad ganz 
von den in der neuen Sammlung niedergelegten Ideen durchdrungen 
und hatte zum niindesten nahe Fühlung mit jenem Kreise, aus 
welchem vor kurzem die falschen Dekretslen hervorgegangen waren 9. 

4) Dna glänzende Zeugnis, das ihm Nikolaus ausstellt (ep. ad Karol. J. 
n. 2785 [2098]. Manai XV, 689 E : üonscientiu purua, convernatione innocens, co- 
lumburnni simplicitate ac prudentia serpentis insignis) beruht auf Berichten 
der Gegner Hinkmars. 
. 5) R. H. n. 19. 

6 )  Opp. 11, 262. 
7) Nicol. ep. ad Hincm. (Jaff6 n. 2784 [Y0991 : Man~i  XV, 691 C): o c  t o 

circiter annes, ut deponeretur, elaboravisti. 
8) S. oben S. 34 N. :33. 
5 ) )  Solauge nicht neues Quellenniitteril~l zu Tage gefördert iet, wird es . 8 

vergebliche Mühe bleiben, eine bestimmte Person auch nur mit annähernder 
Sicherheit als Verfasser der unechten Dekretalen zu erweisen (8. über die ver- 
schiedelien Meinungen Hinlichiiis, Decretalee Pa.-leidor. Lips. 1863. Pi-def. 
p. CCSXIX). Der zu erwartende 2. Band von Maaesens Gesch. d. Quellen und 
Literatur d. canon. Rechts bringt vielleicht auch diede Frage zu einer befriedi- 
genden L6sung. Hier sei nur auf die Beziehungen Rothads zu der pseudo- 
ieidorischen Sammlung aufxnerksani gemacht. Wenn man absieht von dem 
historiuchen, t~o~rnxtisclien und liturgischen Beiwerke, das der FIilscher aller- 
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Nachdem diese auf dem Soissoner Koncil ihre erste Probe schlecht 
bestanden hatten, unternahm er es, sie voriiehnilich in ihrer Richtung 
gegen die Metropolitangewalt zur Durchfiihrung zu bringen. Hink- 
mar m u s  bereits auf jener Synode volle Klarheit darüber gewonnen 
haben, wessen er sich von dem Suffragan zu versehen Iiatte, gegen 
den die äussersten Massregeln ins Auge zii fasen waren'"). 

Der Streit entbrannte auf jenem Punkte, wo die Metropolitan- 
gewalt am tiefsten in die Verwaltung der Bistümer einschnitt und 
am wirkringsvollsten den Suffragan treffen konnte : bezüglich der 
bischöflichen Disziplinargerichtsharkeit. Wir werden spLter seheiiil), 
dass Hinkmar auf diesem Gebiete weitgehende Befugnisse in Anspruch 
nahm : das Recht; Appellationen von Kleriis und Laien der Suffragan- 
bistilmer allein oder in Verbindung mit den Bischöfen der Provinz 
entgegenzunehmen, bischöfliche Iyrteile niis eigener Machtvollkominen- 
heit oder aiif Grund synodaler Entscheidung nufzuhebeu. Wie die . 
Hegesten Hinkmars ausweisen, sah sich dieser wiederholt iri die Lage 
verseht, Richtersprüche Rothads i n  vernichten, was letzterer indes ineist 
ignorierteia). Auch wurde dem Bischofe vorgeworfen, d a s  er ohne 

dings nicht, wie behauptet wo:den ist, b los~  zum Schmucke und zur Verhüllung 
der eigentlichen Tendenz zusammengetragen hat, no uticht nni meisten die 
Absicht hervor, einerseita der Selbständigkeit und den Interessen der einfachen 
Bischofe zu dienen, die Befugnisse der Metropoliten einzuechrilnkeh, die letzte 
Entscheidung in allen hiachöflichen Angelegenheiten dem Papute vorzubehalten? 
lind andrei-iieita die Konipetenz weltlicher Gerichtsbarkeit iiber kirchliche P e r  
nonen und Sachen fernzuhalten. In allen diesen Richtungen sehen wir Rothad 
an einer wohl iiberlegten, planmgsaigen Verwirklichung der Ideen Peeudo- 
Isidorv arbeiten In. weiter unten). Er war nicht bloes der erste Bischof 
jener Provinz, in welcher die Fälschung enbtand, der jenen Weg beschritt, 
~ondern er that dies schon wenige Jahre nach Vollendung der. Dekretalen. 
Auch ist zu beachten, d a ~ s  Hothird von Anfang an in Gegenutitx zu seinem 
Metropoliten trat, und dieser ihn im Verdachte einer Hinneigung zii der Gott- 
achalk'echeu Partei hatte. .4n die Ofrörer'sche Phantasie von einer pseudo- 
inidorisch-pritdestinntianischen Yerschw6rung i x t  zwar nicht zu denken (vergl. 
Wenck, das frhnk. Reich nach CI. Vertrage von Verdun. Leipz. 1851. S. 382 
bin 484), aber beide Richtungen waren geistig nahe verwandt. Wie die eine 
nach Neuerungen auf dem Gebiete der Theologie strebte, so die andere auf 
den1 des Rechte, weshalb Hinkmar üher Rothad iin Verhältnis zu Gottechalk 
bemerkt : N o  V i t H t e  s R m a n s  timebatur a nohis, ne disceret pmva sentire 
qui noluit dincere rech  docere (opp. 11, 262). 

10) Vgl. X. 7 und 18. Hiermit hängt auch das Gesuch Hinkmam um piipvt- 
liche Besatigung rieiner Privilegien (8. oben 9. 70 f.) zusammen, kraft deren er 
dem Bibchofe ;ex apostolicae nedis auctontate' (opp. 11, 248) drohen konnte. 

11) Kap. 16. 
12) R. H. nn. 85. 86. 89. 



240 Oppoait,ion R~thads gegen den Erzbiechof und den K a n i ~ .  

Genehmigung des Erzbischofs und der Provinzialsynode und ohne 
Zustimm~iiig seines Klerus willkürlich über das Kirchenvermögen ver- 
füge, ja selbst einen kostbaren Kelch bei einen1 Wirten als Pfand 
versetzt und silberne Kronen an einen Juden ausgeliefert habe, kurz 
dass er dem kanonischen Rechte und den Privilegien seines Metro- 
politen stets widerstrebt habe 1 3 ) .  Erinnert man sich, dasa die Reimser 
Kirchenprovinz wiihrend der Ebo'schen Wirren 10 Jahre lang ohne 
leitendes Haupt gewesen war, so wird man es begreiflich finden, wie 
ein Suffragan sich allmiihlich an vollere Selbvtandigkeit gewöhnen 
konnte, und waruni Hinkmar sich geiiötigt glaubte, von Anfang an 
in dieser Hinsicht eifersüchtige Strenge walten zu Irusen, eine Strenge, 
aus der sich Konflikte fast von selbst ergaben. Und hierin diirfte 
bei der offenkundigen Absicht Pseudo-Isidors; an erster Stelle bischöf- 
lichen Prätentioneii zu dienen, wohl auch ein Grund fiir die That- 
sache zu erblicken vein, dass der Plan zu der grossartigen Fälschung 
gerade in der Reimser Provinz zur Keife gedieh. 

Zii gleicher Zeit richtete Kothad seine Oppositioii aiich gegen 
den Köiiig. Da die E'ernhaltung jedes Einiiusses der weltlichen Macht 
auf die Verwaltuiig des Kirchenvermögens auch zu den pseudo- 
isidoriacheii Zielen gehörte, schaltete der Bischof von Soissous unbe- 
kümmert um die Ansprüche der Krone frei mit den Benefizien seiner 
Diözese. Kar1 suchte ihn deshalb vor das weltliche Gericht zu ziehen, 
traf aber in dieser Sache den Metropoliten, der hier mit der Tendenz 
der neiieii Dekretalen übereinstininite, aiif der Seite des (Jegners14). 
Bei einem späteren Zwiste Rothads niit dem Könige lieh Hinkniar 
dem Suffragan jedoch seine Untentützung nicht mehr15). Da3 Ver- 
hiiltnis zii dem Herrscher wurde unterdes ein dermassen gespanntes, 
dass der Bischof Neigung verriet, bei dem Einfalle Ludwigs zii diesem 
iiberziigehen. wovoii ihn aber ein warnendes Schreiben aus Heims 
ziiriickhielt ' 6) .  

Iii den p'riiizipiellen Fragen wahrte der Suffragan seine bis- 
herige Haltung mit einer ITnerschütterlichkeit und Hartnäckigkeit, 

13) Opp. 11, 250-253. 256. Annal. a. 861 (SS. I, 455). Aehnliche Dinge 
wie die oben berührt'en waren es wohl, die Hinkmar .ob sacerdotii verecun- 
diam et opprobrium saeculariumu nicht zur Kenntnis der Synode bringen wollte 
(opp. 11, 256). 

14) R. H. n. .34. Vg1. iinten Kap. 16. 
15) R. H. n. 126. 
16) R.  H. n. 119. Auch die npatere Bemerkung Hinkmars: ,Chm eo 

Csc. Ludovico) non feci sicut Hothadus in fratris nui de regno expulsione' 
(opp. 11. 249) kann nicht mehr als eine freundliche Haltung des Bischofs gegen 
den Eroberer besagen; denn iius dem .libellus proclamationis adv. Wenilonem* 
wissen wir. dass nur dieser sich demcielben Mrmlich angeschlos~en hatte. 
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die ihm von Hinkmar den Vormirf ,unerhörter Thorheit' und ,der 
Herzenaharte eines neiien Pharao' eintrugen l7). Der König sowohl 
wie der Erzbischof und die ihm ergebenen Provinzialbischöfe waren 
darin einig, dass solchen Trotz nur das schHrfste Mittel, die Amts- 
entsetzung, brechen könne 18). Die Ausführung musste aber bei der 
gefahrdrohenden Lage des Reiches, die jeden innern Konflikt zu ver- 
meiden gebot, lind dem noch hefZig wogenden Streite Iiber die Prä- 
destination , der dem Bischofe leicht hätte Bundesgenosqen zufuhren 
können, bis zu eiuem günstigern Zeitpunkte verschoben werden. Tu1 

J. 861 schien dieser gekommen. Auf einer Provinzialsynode zu 
Soissons wurde Rothad von der Gemeinschaf't der Bischöfe ausge- 
schlosseii, ,bis er gehorcheu g). 

DRS MBYS seiner Verschuldung war längst voll geworden; 
welcher einzelne Fall aber zu jenem aussergewöhnlichen Schritte den . Anlasa gab ,  darliber liegt keine Aeusserung Hinkmars vor. In den 

spätem Phasen des Streites handelte es sich nicht um d u  materielle 
Recht, nicht um die Frage, ob der Bischof gerecht, sondern ob er 
gesetzmässig und unter Wahrung der prozessualischen Fornlen ver- 
urt4eilt worden sei, weshalb der Erzbischof sich begnügt, nur im ull- 

I 
gemeinen auf die Schuld Rothads hinzuweisen, dass er iinmlich 
,immer ungehorsam gegen das kanonische Recht, die Hoheit des 
Köiiigs und die Privilegien des Metropoliten gewesen sei' Der 
Verurteilte hingegen gibt anP1) ,  er habe einen seiner Geistlichen 

.17) Hincm. Annal. a. 862 p. 457. Opp. [I, 250. Wenn Hinkmar ihm Nach- 
läsaigkeit in der Verwaltung seines Amtes (p. 250) vorwirft und ihn als ,ficiil- 
nea infructuosa' (p. 257) bezeichnet, eo ist darunter wohl nur die entschlossene 
(p. 250: Ab eo, quod coepit, nunquam potuit revocnri), absichtliche Missachtung 
erzbisch6flicher Befehle und der Pflichten des Suffragans zu verstehen. Er 
schien darauf auszugehen, den Konig, die benachbarten Bischofe und den 
Metropoliten zu reizen (p. 248). Letzterer klagt, auf seine Vorstelliingen stets 
die Antwort erhalten zu huben: ,Quia nihil aliud facere sciebnm (sc. Hincm.), 
nisi ei meos libellos t o b  die ostendere* (ib.). 

18) Sernio Nicol. (Mansi XV, 686 B): A metropolitano suo et  quibuadom 
sectntoribuu suis, etiam eublimiori saeciili pereona inceasanter observatus, ut 
aliquo modo eoruni insidiis caperetur. - Nicol. ep. ad cler. e t  pleb. Rom. (.laff6 
n. 2782 [2097]. Mansi XV, 687) : Quidam Gallorum episcopi . . . per octo circiter 
annos, qnemadmodum illum proprio privarent episcopatn iudicio. meditati sunt. 

19) Hincm. Annal. a. tcöl p. 465 sq. 
20) Opp. 11, 250. 
21) Libell. proclam. (Mansi XV, 682 C. 684). Die Angabe Rothads, daa 

Urteil aber jenen Prieeter sei von Y3 Bisch6fen ausgesprochen worden, vereteht 
von Noorden S. 178 N. 6 von einer Synode und verwirft sie inaofern mit Recht. 
Sein (iibrigens paläographisch unannehmbarer) Voiwchlag, Y statt  33 zu lesen, 

S C h r & r i ,  Hinkmar von Reima. 16 
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wegen einer Unzuchhssünde itbgesetzt und dessen Kirche einen1 auderii 
verliehen, drei volle Jahre iiachher habe Iliiikuiar jenen eigenmiichtig 
wieder eingesetzt und diesen exkommuniciert lind ins Gefingnis ge- 
worfen. Da er sich als Bischof dieser Massregel nicht unterworfen 
habe, sei auf dem Koncil Anklage wider ihn erhoben worden. 

Diese Darstellung ist ungenau und verschweig.t wesentliche Um- 
stände. Wie wir aus den Auszügen dreier Hinkmar'schen Briefe 
wissenp8), war das Urteil über jenen Priester ordnungsgexnäss auf 
einein Provin~ialkoncile, zu dem Rothad freilich, indem er Krankheit 
geltend machte, nicht erschienen war, aufgehoben worden,.ohne dass 
der Bischof diesen Entscheid anerkannt Iiätte. Waruni Hinkmar 
nicht sofort weiter gegen ihn vorging, erkliirt sich vollkommen aus 
dem Umstande, dass bald darauf die deutschen Heere seine Provinz 
übeduteten, und er im niichsten Jahre seine Thätigkeit ungeteilt 
der Wiederherstellung des Friedens und der Herbeifühning geordneter 
Zustände widmen musste. 

Die ergriffene Massregel des Ausschluaes aus der bischöflichen 
Gemeinschaft blieb ohne Eindruck auf den starren Sinn des Prälaten, 
er beharrte auf seinem Widerstande. In diese Zeit falle11 wohl auch 
die oft ,  aber vergebens vom Könige uiid den Bischöfen gemachten 
Versuche, ihn zu einer schriftlichen Anerkennung der Metropolitan- 
rechte zu bewegen und dadurch einen Ausgleich herbeizufiihreu 
Bezeichnend ist, d a s  er vertrauten Freunden bemerkte, er werde 
nichts dergleichen iinterzeichnen , ,damit er nicht b e s  i e g t werdeu, 
vielmehr gedenke er, falls seine Gegner nicht nachgiiben, nach Rom 
zu gehen, und dort losgesprochen sei er bereit, auf Befehl des Papstes 
die Unterschrift zu geben 84). Seine Opposition war durchaus prin- 
zipieller Natur, und ganz im Geiste Pseudo-Isidors hielt er das Schutz- 
mittel einer Berufung an den römischen Stuhl in Bereitschaft, uiii 
einer etwaigen Absetzung zu entgehen. 

Im Juni 862 wurde Rothad nach Pistes geladeiiP5), wo sich 

besriert nichts, d a  ein Suffragan auch nicht 3 Bischöfe zu einer Synode berufen 
konnte. Vielleicht legte Rothad s e i n  Urteil 83 Biuchofen privatim pur Begut- 
achtung vor. Die Vermutung Ottns p. 18 sq., es ~ e i  eine Soissoner Synode vom 
Jahre 858 gemeint, ist unrichtig; denn diese ist, wenn sie iiberhaupt stattge- 
funden, in d. J. 879 zu setzen (s. V. Noorden S. 150 N. 3). 

22) R. H. nn. 11.3. 117. 118. Der Vorwurf Nikolaus' (Sermo; Mansi XV, 
686), Hinkmar habe d u  kanonische Recht verletzt, weil er erst nach 3 Jahren 
eingeschritten sei, ist deshalb ungerechtfertigt. 

23) Opp. 11, 263. 
24) Ib. 
25) Hincm. Annal. a. 862 p. 457. Sermo Nicol. (Mami XV, 686 C.). 

v. Noorden S. 179 meint, letzterer verwechsele die Synode von Pistes mit der 
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die Bischöfe aus vier Provinzen zu Reichstag und Synode eingefunden 
hatten. Hier forderte er Gericht zwischen sich und dem Erzbischofe, 
womitzdieser einverstanden war. Als der Bischof jedoch merkte, dass 
die Stimmung ihm ungünstig wurde, legte er  noch vor dem Urteile 
Appellation an den Papst ein,  gegen welche sich kein Widerspruch 

b 
erhob s6). Nur das e i n e setzte Hinkmar durch, dass ihm eine ge- 
naue Frist bestimmt wurde, innerhalb welcher er seine Reise anzu- 
treten hatte. Möglicherweise hätte Rothad, wie es nachmals bei 
Hiiikmar von Laon geschah, seine Romfahrt nach Belieben hinaus- 
geschobens7) und unterdes fortgeamtet, ohne da+ hiergegen ein Ein- 
spruch des Metropoliten ziiliissig gewesen wäre. Dem musste vor- 
gebeugt werden. 

Von Pistesrabgereist, sandte Hothad einem befreundeten Bischofe, 
den er noch dort vermutete, einen Brief des Inhaltes, jener möge .die 
andern Bischöfe, welche an seiner Verurteilung keinen Teil haben 
wollten, auffordern, sich zu seiner Verteidigung und zu seinem Schutze 
bereit zu halten'. Da der Adressat aber nicht mehr anwesend war, 
zwangen der König und Hinkmar den Boten, ihnen das Schreiben ~ u s -  

1 ziiliefern. So berichtet Rothad wiilirend der Erzbischof behauptets'), 

t 
das Schriftstiick sei an die Synode gerichtet und darin ein Gericht selbst- 
gewählter Richter nach Massgabe des 10. Kanons von Hippo (393) 
verlangt worden, womit allerdings die römische Appellation hinfällig 
geworden wäre. Der Bischof von Soissons bestritt indes beide Be- 

bald folgenden von Soissons, Rothad sei vielmehr eigenmgchtig und dem neu- 
liehen Urteile: trotzend erschienen. Allein Nikolaua unterscheidet beide Ver- 
sammlungen ganz deutlich, und Hinkmar selbst bemerkt: ,Ad plurimorum epi- 
scoporum conciliuin, ut vel eos audiret, deduxi (Roth.), quorum non audire con- 
uilium, sed adv. me po~tulare iudicium maluit*, was nicht auf daa Koncil von 
Soissons p ~ s t .  Nicht, das Erscheinen, sondern die fortdauernde Weigening, die 
Restitution des Priesters anzuerkennen, legt Hinkmar dem Bischofe zur Laet 
(Annal. 1. C.: cum sua se c o n  t u  m ir c i a  . . . . praesentclvit). 

26) Rothad. libell. proclam ib. 682 A. Nicol. sernio Mansi XV, p. 686 C. 
Dass Hinkinrtr die ~ ~ ~ e l i a t i o n  vor gefiilltem  urteil^ beanstandet hat, aber 
aberstimmt worden ist, wie V. Noorden Y. 179 f. angibt, dafiir finde ich in den 

b Quelle~i nicht den mindesten Anhaltspunkt; Hothad 1. C. bemerkt nur, dass 
Hinkmar u n g e r n die Appellation gestattet habe. Nikolaus (Sermo; hlanai XV, 
686 C) erkennt vielmehr an, daas Hinkmar sich der Appellation nicht widernetzte. 

27) Es klingt wie ein Gegenbeweis und Protest, wenn Rothad (libell. proclam. 
p. 682) betont, er habe dem Könige und dem Erzbischofe brieflich den Schutz 
seiner Kirche fUr die Zeit der ~bwesenheit anvertmut, jenen Priester zur Rom- 
reise aufgefordert und k6nne die betreffenden Briefe dem Papate vorlegen. 

28) Lib. procl. p. 682. 
29) Opp. 11, 253. 
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hauptungen ganz entschieden, lind die letztere ist auch in der That 
kaum glaublich; denn woraus sollte sich ein so jäher Wechsel er- 
klären lassen, da Rothad, wie wir sahen, schon lIingst an die Appel- 
lation gedacht hatte ? "0)  

Wie dem auch sein mag. Hinkmar, auf seine Auffwung sich 
stlitzend, brachte eilends eine Bischofsvervammlung in Soissons zu- 
sammenel), Uber deren Verlauf wir leider nur den Bericht Rothads 
besitzen. Demnach sparte man weder Ve~prechiingen noch Drohungen, 
um den Bischof zuin Eintritt in den Sitzungssnal zu bewegen, dessen 
Entgegnung indes stets ltiiitete: Ich habe an den apo,stolischen Stuhl 

30) Auf welcher Seite in diesem entscheidenden Punkte, den Hinkmar 
immer wieder gegen die pä.pstliche Einmischung geltend macht, dan Recht lag, 
lässt sich nicht mehr in allen Einzelheiten nachweisen. Hinkiiiar ~cheint  indes 
selbst die bestimmte Behauptung des Papstes (Mansi XV, 691 E.) zuzugeben, dass 
Rothad zum rninde~ten nicht, wie es doch erforderlich gewesen wäre, die ge- 
korenen Richter namhaft gemacht hat (Annal. 1. C.: constitutis 12 a b  e a d e m  
s y n o d o iudicii exequendi iudicibus). Und warum produciert er seiner son- 
stigen Gewohnheit entgegen das wichtige Schriftstück wenigstens seiner ent- 
scheidenden Stelle nach niemals in seiner Polemik mit dem Papste? Andrer- 
seits weckt es aber auch Misstrauen, daas Rothad in Rom seine Grhcberschaft 
an demselben in Abrede zu stellen suchte: ,Utrum ipsum scriptum a Hothado 
missum sit necne, certissimc nescitur, quoniam alterius et  non Rothadi houio 
fuisse convincitur, qui scriptum yortasae noscitur' (Semo Nicol. p. 686 E.) ; einige 
Wochenspäteraber htirenwir: ,Sicut . . . .  apud nos s u b t i l i  v a l d e  i n v e s t i -  
g a  t i o n e r e p e r t U m e s  t , (epistola) fratribus a Rothado mittebatur' (Nicol. ep. 
ad Hincm. Ja% n. 2784 (20991. Manai XV, 691 D). Nikolaus (1. C.) dürfte den 
Inhalt richtig bestimmen mit seiner Angabe, Rothad habe in der Vorauusetzung, 
daes der Papst ein neues Gericht in Fmnkreich selbat anordnen werde, für diesen 
Fall seine Sache den ihm flnstig gesinnten Bischöfen empfohlen. Nimmt man 
noch hinzu, dasci Rothad wahrecheinlicli die einzelnen Streitpunkte wie in einer 
Klageschrift aufgezählt (opp. 11,247 : .de certis capitulis' habe er "iudices electi' 
verlangt, und Rothad nennt lib. procl. p. 682 C. sein Schreiben ebenfalls ca- 
pitula) und vielleicht zweideutiger Wendungen sich bedient hatte, so lässt ea 
sich begreifen, wie Hinkmar zu seiner Auslegung kam. Trotzdem bleibt aber 
diese eine unbefugte ; die Nichtbezeichnung der Schiedsrichter von Seiten Hothads, 
dessen Weigerung, vor diesem neuen Gerichte zu erscheinen, konnte darüber 
keinen Zweifel aufkoiiiinen lacisen. Uebrigens wäre nach Nikolaus' richtiger 
Bemerkung (Scrmo y. G86 D) die Berufung von dem höhein Richter an den 
niedem iiberhaupt nicht statthaft gewesen. Endlich zeigt die von Ewnld (Neues 
Archiv. Bd. 6 S. 254) auu einer Madrider Hdschr. veröffentlichte und aiif die 
Synode V. Soissons zu beziehende Cnterachrift Hinkmars klar, dass in Wirklich- 
keit nicht einmal ein Gericht von .iudices electi' stattfand; die Unterschrift 
lautet: Secunduin prelatct e t  designatis causis canonuui sacronim iudicia Ro- 
thadum . . . . . dignitate episcopatu~ et  ornni swerdotali niinisterio nudatiim 
i u d i c a n s  ciubscripsi. 

31) Hincm. Annal. H. 862 p. 457 Letri~chtet sie als Fortsetzung der Sy- 
node von Pisten. 
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appelliert, ich verlange freie Reise. Nichtv desto weniger wurde seine 
Absetziing nusgesprochen und ihm zugemutet, sein eigenes Urteil zu 
unterschreiben. wobei ihm Hinkmar einschtichternd vorhielt, k e i n e s 

andem Hiilfe könne ihn1 fortan nützen, und jeder dahin zielende 
Versuch schlage nur zu seinem Nachteile aus. Dn Rothad sich dem 

P Spruche nicht unterwarf, wurde er in klösterliche Haft geführt, hart 
behandelt und von einem Orte zum andern geschleppt's). Ent- 
schlossen that Hinkmar unterdes den letzten Schritt und weihte für 
Soissons einen neuen Bischof "): 

Hiermit hatte der achtjährige Hader sein Ende gefunden, der 
Sieg des Metropoliten wurde aber der Ausgangspunkt eines neuen 
Kampfes. Statt des machtlosen Suffragans trat ihm der gewaltigste 
und scharfblickendste Pnpst entgegen, der seit Leo d. G. auf dem 
Stuhle Petri gesessen, der würdige Vorgänger eines Gregor VII. und 
Innocenz III., den das stolze Konstantinopel nicht minder fürchtete 

\ wie der Herrscher Lothringens. Dem einen der beiden grossen Gegner 
stand die Mwht der vollendeten Thatsache und ,  tiberlegenes kanoni- 
stisches Wissen, dem andem die Vollgewalt des Papsttums ziu Seite. 
An Willensstärke und politischer Kunst waren beide gleich. Verleiht 

b somit schon die Steilung lind der Charakter der beteiligten Personen 
dem Streite eine iingewöhnliche Bedeutung, so erheben ihn die 
Prinzipienfragen, die xiir Entwheidung kommen, xii einer der wichtig- 
sten Erscheinungeii iu  der Kirchenseschichte des 9. Jahrhunderts. 

Während der Gefangene an der Verfolgung seines Rechtes ge- 
hindert war, aber ungebeugten Sinnes der Zukunft vertraute, waren 
Hinkmars Feinde geschiiftig da.* Soiwoner Ereignis aiiszubeiiten. Ein 

32) Rothad., Libell. procll~m. p. 683 sq. Auch Nicol. ep. ad Hincni. (JaffB 
n. 2712 [2053]. Mansi XV. 696) qr ich t  von unzieniender Behandlung. Binkrnar 
(opp. ii, 249) berichtet, Rothad habe a n f a n g s  eine reiche Abtei vom Komge 
angenommen, nach Rothiids Behauptung war daran aber als Bedingung die 
Unterwerfung unter das Urteil von Soissons gehupft .  Wahrscheinlich ist sie 
ihm bald wieder entzogen worden, alli er bei,seiner Weigerung blieb. 

$5) Opp. 11, 405. Nicol. ep. ad Hincm. (Jas n. 2756 [2082]. Mami XV, 

C 310 I)), drückt sich so aus, ala ob der Naclifolgcr nur gewiihlt und nicht geweiht 
worden wKre, uber in friiheren und spiiteren Schreiben sagt er letzteres doch 
ausdriicklich j.Taff6 n. 2'721 [205'2]. 2723 [2054]. '2783 [2098]. Mansi p. 294 D. 303 C. 
690 E.) Engelmod - so ist der Name des neuen Soissoner Bischofs nach den 
Codices zu schreiben (Neues Archiv W, 315) - ist nur als Dichter bekannt 
(8 .  N. Archiv 1. C. ; ein Gedicht auf Abt Rndbert V. Korvei bei Delalande, Concil. 
Qall. Suppl. p. 173). Er starb vor der Restitution Rothads (Nicol. ep. ad Karol. 
Jaffd n. 2783 [2098]. Mansi p. 690 E: invasore ibidem consecrato . . . iusto Dei 

L iudicio decedente). Dass er der Aachener Synode vom 29. April 862 beigewohnt 
habe (Oall. christ. IX, 344), ist nicht richtig. 
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Schreiben Gunthars und anderer lothringischer Bischöfe 34) belehrte 
die deutschen Amtsbrüder über das grosse Aergernis,, das in der Kirche 
entstanden sei und den ganzen Stand der Gefahr der Verachtung 
preisgebe. Obschon reinen Eifer für Wahrheit und Hecht zur Schau 
tragend, konnten sie doch nicht ihre Parkinahme für Lbthad ver- 
bergen. Von Lothringeii und Deutsch1:rnd aus wurde der römische 
Stuhl mit Berichten und Klageschrifteri versorgt 3 7 ,  über deren ob- 
jektiven Wert man nicht in Zweifel sein krinn. Der Papst l ies  sich 
jedoch vorläufig auf die Einzelheiten der Sache nicht ein, sondern 
hob in einem energisch gehaltenen Schreil~en an Hinkmar8" nur 
die beiden Thatsachen hervor, d ~ i s  Rothad als Abwesender abgesetzt 
worden und trotz seiner Appellation der Freiheit beraubt bleibe. Es 
sei nicht das erste Beispiel, dass der berühmte Erzbischof voll Reiins 
die Ehrfurcht vor dem Nachfolger des Apostelflirsten hintansetze8'). 
Dem ehrwürdigen Bischof von Soissous seien sofort die Einkünfte 
und standesmiksige Wiirde zurtickzugehen, und dann bleibe Hinkniclr 
die Wahl, ihn entweder vollkommen und rechtlich zu restituieren 
oder ihn samt dem Priester, dessentwegen er verurteilt wordeii, nach 
Rom zii senden. Ob Hinkmar selbst oder durch einen bevoll- 
mächtigten Vertreter dort die Klage erheben will, ist ihm freigestellt. 
Geschieht innerhalb 30 Tagen. nicht das eine oder andere, so soll 
der Erzbischof nebst allen Bischöfen, die sich nn der Absetzung be- 
teiligt haben, suspendiert sein. 

Sowohl R ~ t h a d ~ ~ )  als Kar1 d. K.") wurden von den1 Inhalte 
des päpstlichen Briefes in Kenntnis gesetzt, und letzterer eindringlich 
gewarnt, sich je zu Ungerechtigkeiten gegen Bischöfe hinreissen zu 
lassen. 

34) Manei XV, 645. V. Noorden S. 183 hält dasselbe wegen der Unter- 
schrift d e ~  Erzbischofs Tado V. Mailand fUr das Ergebnis einer im Frühjahre 
bei Gelegenheit der Teilung des Königreichs Provence stattgefundenen Synode. 
Der Inhalt weist jedoch auf eine Zeit hin, wo sich der Papat der Sache noch 
nicht angenommen hatte. 

35) Opp. 11, 247. 2413. 261. 401. Nicol. epp. Jaffd n. 2712 (2053). 2755 
(2054). Manai XV, 295. 301. 

36) Jaff6 n. 2712 (2053). Munai XV, 295. 
37) Vgl. die in den Analecta iurie pontificii (Rome 1869. X' S6rie, 84. Livr., 

001. 47 sqq.) vertiffentlichten Varianten (col. 851, welche Coustant für seine be- 
absichtigte Ausgabe der Briefe Nikolaus' I. gesammelt hatte (Vgl .  Sdralek, die 
Briefe Nikolaus I. Tübing. theol. Quartalschr. 1880. S. 222 ff.). 

38) Cf. Nicol. ep. ad Rothad. Jaffd n. 2757 (2065). M a n ~ i  p. 307. 

! 39) NicoL ep. ad. Karol. Jaff6 n. 2713 (2057). Mansi p. 300. Coustant 
(Analecta col. 61) setzt diesen und den vorigen Brief (oben N. 36) Ende 86'2 
oder Anfang863, Jaff6 (1. Ausg.) zu spät in den April 863. 
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Hinkmar that40), als habe er keine Kunde von der römischen 
Botschaft lind sandte seinen Suffragan Odo, der nach dem Tode des 
Pardiilus von Laon sein Vertrauter war41) und darum gegen eine 
etwaige Umstimmiing zii Qunsten Rothads gesichert schien, mit einen1 
Berichte nach Koni. Das Aktenstück ist nicht erhalten, aber aus 

P d e r  Antwort des Papstes erfahren wir, dass Hinkmar an der vollen 
Kechtmässigkeit seines Vorgehens festhielt, und der Uebarbringer sich 
alle Mühe gab, Nikolaus die unverbriichliche Treue des Königs und 
der Bischöfe gegen den apostolischen Stuhl zu schildern. Er erreichte 
aber fUr seine Auftraggeber nichts als eine scharfe Zurechtweisung, 
die ihn1 mit Brief und Siegel eingehändigt ww~rd'~). 

Nikolaus erkennt es lobend an, dass die Bischöfe sich ent- 
schlossen haben, ihm die ganze Angelegenheit zu unterbreiten, aber 
ihre Forderung, die Akten von Soisaonx zu bestiitigen: lehnt er ent- 
schlossen ab. Zwar will er ihren und Odos Darlegungen kein Misu- 
trauen entgegensetzen, da er jedoch auch anders klingende Berichte 
vernommen, bedarf die Sache noch genauer und allseitiger Unter- 

40) Er behauptet (opp. 11, 245 unten; cf. Nicol. ep. ad Rothad. Jaü'6 
b n. 2737 pO65]. Mtrnsi p. Y07A jenen Brief überhaupt nicht empfangen zu 

haben; wie dies aber aufzufassen ist, erlilutert Nikolaus (ep. ad Hincm. Jaff6 
n. 2784 [2099]. Mtrnsi p. 69.2) : Quarii (epiatolaiu) contemplatus etiam solo tactu 
tuo indignam iudicans . . . . xt~ltem hanc legere nullo modo consensisti. Cf. ep. 
:id Karol. Jafft4 n. 2783 (2098). Msnsi p. 688 C. 

Nach Refele iV, 259. 281. V. Noorden S. 182f., Dümmler I, 532 wäre 
Odo noch vor Eintreffen des päpstlichen Schreibens und bald nach der Soiaaoner 
Synode abgereist. Allein abgesehen davon, dass der von Odo überbrachte Brief 
bereits eine förmliche Verteidigung gegenüber der pitpstlichen Kritik enthielt 
(Nicol. ep. ad s.pod. Siiess. Jaff6 n. 2i23 120541. Mansi p. 300 sqq.), steht es fest, 
dass Odo erst Ende April PRY in Rom anlangte (Nicol. ep. trd Trasulf. vom 
28. April Jafit4 n. 2717 120481. Mami p. 284: N u n  C vero adveniens . . . . Odo), 
wahrend der Brief des Papstes schon circa Neujahr (s. ob. N. 39) abgesandt wurde. 
Und auch Nikolaus setzt den Empfang desselben vor der Abreise voraus, da er 
die westfiänkischen Biscliöfe tadelt, weil sie seinen Befehlen, W i e e r  a u s  i h r e m  
S c h r e i b e n  e r s e h e n  (ep. ad nynod. Siiess. 1. C. p. 303 F:.: ,Sed  itd scnpta 
vestrit tendentes), nicht gehorchten. So wird es auch vcrstilndlich, warum Hink- 

? mar die Annahnie jenes Briefes verweigerte - dass er im voraus Kenntnis von 
seinem wesentlichen Inhalte hatte, bedarf kaum der Bemerkung -; bei seinem 
Entschlumse, demselben nicht zu entsprechen, vielmehr durch Odo eine Aendening 
der römischen Entscheidung herbeizuführen, wiire er jit eonst der angedrohten 
Suspension verfallen. 

41) Flod. 3, 23 1). 529: .(luem filium cariasimum saepe vocat*, vgl. die 
Briefe an denselben ib. 

42) Ep. ad. episc. synodi Silvanertenais vom Ende April 863 (Jaff6 n. 2723 
C 

120541. Mansi p. 300 sqq). Dans hier Suessionensie zu lesen ist, zeigte Hefele IV, 9-58, 
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suchung. Eines lässt sich indes jetzt schon aus den vorgelegten 
Akten feststellen, dass Rothad der Appellation zum Trotz abgesetzt 
wurde und gefangen gehalten ist, und diese Missachtung der Auktoritat 
des h. Petrus hat den Papst aufs tiefste verletzt. W& soll. fragt er, 
hiergegen die Berufung auf die ,Gesetze der Kaiser' und ihr Verbot 
einer Appellation nach Rom, da doch die "heiden Heroen' Innocenz 
und Qreyor die Unabhiingigkeit des Kirchenrechts von den Geßetzen 
des Staates ausser Zweifel gestellt haben?") Gemäss den Bestim- 
mungen von Sardika ((*an. 4. 8.) machte der Bischof nur von aeinem 
Rechte Gebrauch, wenn er das Urteil des römischen Stuhles sich 
erbat. Absurd ist die Ausflucht, seine Sache sei keine gerechte 
gewesen; es genügt nach dem Wortlaute des Kanons, dass der 
Appellierende sie für eine gute a n s i e h t .  Und selbst ohne aus- 
drückliche Berufung Rothads hätte das Urteil der Bestimmung d&- 

' 

selben Koncils enhprechend dem Papste vorgelegt werden müssen"). 
Niemand kann sich freilich tiber diese Rechtsverletzungen wundern, 
wenn er sieht, dass noch Schlimmeres gewagt wurde, indem man .an 
Stelle des Abgesetzten einen neuen Bischof weihte, bevor noch eine 
endgültige Entscheidung vorlag45). Seinen ganzen Abscheu und den 
Schmerz seiner Seele tiber diese That ausziisprechen, erkliirt Nikolaus 
nicht im shnde zu sein, auch wenn ,alle Glieder seines Leibes zri 
Zungen wfirden'. Nur der apostolischen Milde lind Grossniütigkeit 
sei es zu danken, dass nicht sofort strengste Ahndung Platz greife. 
Er erneuert die frühere Forderung, Rothad in 30 Tagen vor seinem 
Richterstuhle zu sehen46), widrigenfalls er ihn ohiie weiteres resti- 
tuieren und den qestfriänkischen Bischöfen dssvelbe Schicksal bereiten 

43) Cf. Innoc. ad Alexandr. Antioch. Jaff6 n. 310 (107). Gregor. ad 
Theoctiet. JaffB n. 1817 (1395). 

44) Nikolaus beruft sich hierfür auaschlieeelich auf Sardic. crn. 3 (Text 
nach Dionyßianil): Quod ei aliquie episcoporum iudicatue fuerit in alique Causa 
et  putat se bonam cnu~tam habere, ut itenim concilium renovetur, ei vobis plilcet, 
5. Petri apostoli memoriam honoremus etc. Er scheint dsn .ut iterum etc.' auf 
.honoremusU bezogen und demgemiisn .putat se bonani etc.* nicht von einer 
euedrücklichen Appellation, vielmehr nur von dem Falle vemtanden zu haben, 
daen der Gerichtete sein Urteil nicht geradezu als ein gerecht,eci acceptiert. 
Auf die letztere M6glichkeit wird vom Papste ausdrücklich in der Rothad'schen 
Sache aufxuerkeam gemacht, und fUr dienen Fall jede weitere Verhandlung ab- 
gelehnt (8. unten N. 67). Obige Auslegung iet natiirlich unhaltbar. 

45) Cf. Sardic. C. 4. 
46) Es wird hier nicht mehr die Alternative einer von den franz6sischen 

Bischofen vorzunehmenden Restitution und einer Sendung nach Roni gestellt. 
Nikolaue mochte eingeeehen haben, daee sich Hinkmar zu der ersteren keinea- 
felle verstehen werde. 



Piipetliche Ant,wort nn die Bischöfe der Soieeoner Synode. 249 

werde, dw sie' über jenen gebracht haben. Wollet nicbt , schliesst 
der Papst, unwillig werden! Rothad gilt uns nicht mehr wie jeder 
andere Christ, aber die Vorrechte unseres Stuhles werden wir init 
der Gnade Gottes verteidigen bis zum Tode, eintretend in die Fuw- 
tapfen unserer Väter. Und auch ihr musst mit gesamter Kraft für 

r die Unversehrtheit derselben einstehen : denn sie bilden den Schutz 
der ganzen Kirche, sind feste Mauern gegen alle Aiipiffe der Gott- 
bsigkeit, und wes jenen1 heute zugestossen ist, kann es nicht morgen 
jedem aus euch geschehen? 

Klang dieses Schreiben ernst und gemessen, mit majestätischer 
Hoheit die Rechte der römischen Kirche wahrend, so wusste Nikolaus 
doch der Personen möglichst zri schonen. So fest enischloasen, jeden 
Widerstand zu brechen, d a s  er Rothrrd ankündigen konnte4'), die 
Stunde seiner Rettung sei ganz nahe, schrieb er  gleichwohl dem 
Könige48) inehr bittend als befehlend. Ihn an die moralische Macht 
des Papsttums erinnernd, gab er zu bedenken, wer das Reich und 
die fränkische Kirche als Schutzwehr decken solle, wenn das Ansehen 
des römischen Primates erschüttert werde. Auch Hinkmar4s) erhielt 
einen gemässigt , ja stellenweise wohlwollend gehaltenen Brief, der 

b jedoch die päpstlichen Forderungen in ihrer ganzen Strenge aufrecht 
erhielt. Nikolsus unterschätzte die geistige Grösse des Erzbischofs 
nicht und rühmte die grossen Dienste, welche dieser der Kirche ge- 
leistet und die ihm die römischen Bischöfe mit dem vollsten Vertrauen 
gelohnt hätten, iimso unbegreiflicher aber erschien ihm dessen jetziges 
Verhalten. 

AUS demselben Schreiben erfahren wir, d a s  Hinkmar um Bestä- 
tigung der Soiasoner Synode vom Jahre 853 50) und des Privilegiums 
Benedikt 111. nachgesucht hatte. Wie das erhaltene Bruchstrick 5') 

seiner Bittschrift erkennen l k t ,  hatte er nicht eine b l m  Erneliening 
dieser Urkunde gewünscht, sondern eine Erweiterung, die sein Bevoll- 
miichtigter Odo näher formulieren sollte. Das fruhere Privilegium, 
bemerkt der Erzbischof, gereiche ihm zwar zum Troste gegen die 
Angrifte seiner Feinde, aber seine Niiten erheischten für die neuen 

t Krankheiten neue Heilmittel. Worin diese bestehen sollten , hören 

47) Jaff6 n. 2727 (20.58). Manei p. 306. 
48) Jaff6 n. 2722 (2056). Manei p. 296. 
49) Jaff6 n. 2721 (2052). Mansi p. '294. Die Anordnung dieeerr Briefen 

iet bei Jaff6 nicht richtig. In n. 2721 (2052) wird (p. 249 E.) n. 2723 (2064) 
bereits als auegefertigt erwshnt. 

50) Die Akten hatte er nach Rom gesandt. Nicol. ep. ad Hincm.'JrrffB 
b n. 2134. Mansi XV, 745. 

51) opp. n, 309. 
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wir nicht, aber aller Wahrscheinlichkeit nach sollten die Rechte der 
Metropole Reims nach ihrem vollen von Hinkmar stets beanspruchten 
Umfange und namentlich im Verhiiltnisse zii den Suffraganeu neu 
verbrieft werden, sollten ihm für seine Provinz dieselben Befugiiisse 
gewährleistet werden , welche sonst ein vom römischen Stuhle ein- 
gesetzter Primas für seinen Bezirk a ~ s t i b t e ~ ~ ) .  Das in dem denkbar 

52) Opp. 11. 258: .Erit . . . . . . tempiw et  personn in Hemoruin ewlesia 
quando et in qiin ab apostolicu auctoritnte privilegium i n t e p t u i n  clibi ex irn- 
tiqua consuetudine collatiim et  connervatuni habebitur, q U n e n U n q U n iii 
e x c e p t o  Roninno p o n t i f i c e  p r i m n t e m  h a b u i t u .  Nur einmal sei die 
Reimser Kirche voriibergehend dem h. Bonifat,iiis unterstellt geweaeu. Nikolaus 
(Jaff6 n. 2720 [S051]. hiansi XV, 375) bestatigt Hinkniar in der 'l'hat als ,primatem 
i p s i U s 1) r o V i n c i a e' und .erl&utert, worin die Rechte eines solchen bestehen : 
er ist von nieiuand abhängig als vom r6uiiechen Stuhle, darf nur von diesem 
gerichtet werden und kann von keinen1 andern priniw provinciee xu einer Q- 
node beschieden werden. 

Dümniler 1. 520 glaubt, Hinkmar liabe iiiii diese Zeit nach eineiii Priiiiute 
iiber silmtliche gallische Kirchen gestrebt, eine Behauptung, die von Weizaiicker 
(Zeitschr. f. d. hist. Theol. Bd. 28 S. 383 ff. 408) weitlitufig ~usgefiihrh worden 
ist. Es wurden ganze Bogen erforderlich sein, wollte man seine willkürlichen 
Deutiingen Schritt fUr Schritt widerlegen. Ausgehend von der unhaltbaren 
(s. Hinschius, Praef. p. CCXIII) Hypothese, dass Pseuclo-Isidor f i r  Reims einen 
Primat construiert habe (so auch Diirnmler I, 222 f., V. Noorden S. 274 f.), sucht 
er zu beweisen, daas Hinkniar diese Idee verwirklichen wollte. Sein Haupt- 
argument ist der falsche Herniisdabrief, den der Erzbischof niit raffinierter 
Berechnung zu jenem Zwecke geschmiedet haben soll (s. dagegen Anhang VII). 
In demselben wird zwar dem h. Remigius ein päpstliches Vikariat (nicht 
Primat), aber ein 1) e r  s 6 nl  i c h e s übertragen. Hinkniar benutzt (opusc. LV 
capit. C. 16) ihn nur, um daraus a fortiori zu zeigen, auf welch' festem Grunde 
seine Stellung als Primas in s e i n e r  P r o v i n z  ruht (opp. 11, 4:{5: Hormisda 
papa tibi ostendet. primatem esse huius provinciae illum, qui in sede b. Rc- 
migii . . . est ordinatus episcopus). Cni jedem Missverständnisse vorzubeugen, 
fügt er sofort bei, daas er ,talia privilegia' gar nicht beanspruche, sondern 
mit den von den Kanones jedem selbrtändigen Metropoliten gewührleisteten 
Rechten zufrieden sei (opp 11, 436). Ureizsäcker folgert ferner Hinkniaru Ab- 
sicht auf Begründung eines gallischen Primates auß dem Umstande, dass er 
die Ausdrücke .primaaU und ,inetropolitanusU zu identificieren sucht. NichQ 
natilrlicher wie das, da er j e d e  m gallischen Mehopoliten eine Priiui~tialgewalt 
iiber seine Provinz beilegt (s. unten Kap. 17). Weizsilcker meint freilich,, Hink- 
mar habe eine ßoiche Stellung nur nla .Schemelu gebrauchen wollen, uni zur 
"zweiten, echten Primatinlutufe, wie sie P~eudo-lsidor kennte und wie .ie ofi'enbar 
Hinkmsrs Sinnen vorschwebte* (S. 396) eiiiporsusteigen, habe aber ~pitter, a l ~  
Ansegis zum pzpstlichen Vikar ernannt wurde, diesen Plan ganz fallen lassen 
und sich mit der .erstenu Stufe begniigen wollen. Solche Unterstellungen 
lassen sich nicht widerlegen, weil nicht der Schatten eines soliden Beweises 
beigebracht ist. In Wirklichkeit ist Hinkmar sich in jenem Punkte immer 
gleich geblieben. 
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ungfinstigaten Augenblicke gestellte Gesuch Hinkmars zeigt, wie 
dringend die Veranlassung war, und liefert von neuem den Beweis, 
dass der Rothad'sche Handel nur die Spitze einer gefahrdrolieriden 
und weitverzweigten Bewegung bildete, die sich gegen die Metro- 
pol i tanverf~ung,  wenn nicht iiberhaiipt, so doch in ihrem damaligen 

C Bestande richtete. Die fernere Thatsache , d a s  der Erzbischof die 
Entscheidung der Soiaqoner Synode abermals unter den besondern 
päpstlichen Schlitz gestellt sehen inöchte, h a t  auch hier wieder den 
Zusammenhang zwischen Rothad und den Agitationen der abgesetzten 
Kleriker, mit Pseudo'- isidor im Hintergrunde, hervortreten. Merk- 
wtirdig ist, d a s  auch die Freunde ifottschalks sich wiederum regen, 
so dass Hinkmar es ffir nötig ftrnd, auch bezriglich dieser eine förrn- 
liehe Verteidipngwchrift seinem Abgesandten mitzugeben 5S). In allen 
diesen Machinationen machten sich ferner die' geheimen EinflUsse der 
lothringischen Hofbischöfe geltend, die gleich anfrrngs sich des Bi- 
schofs von Soissons eifrig angeuommen hatten. 

Obschon Nikolaus die Bestätigung versagen zu wollen schien, 
indem er mit Befremden darauf hinwies, wie der Metropolit in dem 
nämlichen Momente frir sich Privilegien beanspruchte , in welchem 

L , er die des römischen Stuhles, auf denen die seinigen doch beruhten, 
in Frage stellteb4), so erfolgte dieselbe gleichwohl bald nachher, am 
28. Aprils5). & konnte weder dem Gerechtigkeitssinne noch der 
Politik des Papstes entsprechen, die kirchliche Stellung dea hirnser 
Erzbischofs, der sein bester Bundesgenosse gegen den königlichen 
Ehebrecher von Lothringen war. untergraben zu lwen .  Aber um 
allen gegen den Primat der römischen Kirche gerichteten Sonder- 
bestrebungen die Spitze abzubrechen, fügte Nikolaus vorsichtige 
Klaiiseln bei. Nicht nur wurde das Hinkmar so ansüjssige .si ita 
est' 5" nicht zurfickgenon~rnen, sondern die wesentlich verschärfte 

Auch der Versuch Hellers (Allg. deutsche Biogr. Art. Hinkmar. 12. Bd. 
Leipz. 1880. S. 4411, die Aufntellungen Weizsackera durch den Hinweis auf daa 
von Lothar I. beabsichtigte Heimser Vikariat (8. oben S. 56 f.) zu retten, ist ver- 
fehlt. Ee handelt sich dort nicht um einen Primat des Reimeer Stuhlee, eondern 

1 
um ein pers6nliches Vikariat. nicht Uber die gallischen, ~ondern Uber sämtliche 
fränkische Kirchen, nicht um einen Plan Hinkmnrs, sondern den Kaisers zu 
politiechen Zwecken. 

53) Opp. 11, 261. Flod 3, 15 p. 502. Die lothringischen Biach6fe hatten 
ihn wegen Gottschalk vor das Metzer Conciliabuliim (863) geladen, und aucli 
Nikolaus beschilftigte uich ernstlich mit der Sache des Mönches (opp. 1. C.). 

64) Ep. ad Hincm. Jaffd n. 2721 (2052). Mansi XV, 294 E. eq. 
55) Ep. ad Hincm. Jaff4 n. 2720 (2051). Manei p. 374. Diesee Schreiben 

L stellt Jaff6 unriht ig  dem vorigen voraua. 
56) S. oben S. 70. 
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weitere Bestimniung beigefugt, dass die ganze Urkunde für immer 
ungUltig sein solle, wenn der Erzbischof sich je einmal uiigehorsam 
gegen päpstliche Befehle erweise. 

Hinkmar war mit diesem Erfolge sehr unzufrieden ") , doch 
htitete er sich einer andern Stimmiing Ausdruck zu geben als der 
Enttau9chung und Resignation 58). Dagegen dachte er iii der Rothad'- 
schen Angelegenheit keineswegs an Nachgiebigkeit, sondern hoffte 
durch zögernde Taktik ~chliesslich doch zu triumphiereii. Die jiinlpten 
römischen Schreiben wurden monatelang verheimlicht 5 9 .  Dass Rothad 
der Haft entlassen und einem befreundeten Bischofe iibergeben ward 60), 

hatte wohl nur das persönliche Einschreiten der zur Metzer Synode 
reisenden päpstlichen Legaten vermocht 6 I ) .  Als neue dringendere 

57) Ein Laoner Codex (von Coustant. Anal. 1. C. col. 57 mit n. 163 S. T. 
bezeichnet) macht zu der piipstlichen Urkunde die Bemerkung: In praecedenti 
privilegio Nicolaus, sicut de cymera dicitur prirnn leo postrema draco media 
ipaa cymera, divers0 typo confecto, quae anteceesores suos sequens 8ecunduiii sacros 
canonea et decreta Rom. pontificum confirmavit, po~tea secundum suos libitus 
infirmavit, deinde auctoritate apostolica sub anathemate confirmavit (Analectrr 
1. C. col. 91). Wie Coustant weiter bemerkt, trägt der Schreiber in allen seinen 
Bemerkungen eine Nikolaus feindselige Stimmung zur Schau. Leider begn0g.t 
sich Coustant in Betreff des Altem der Handschrift mit der Notiz: Antiquus 
e ~ t  et optimtle notae (ib. col. 57). Der Ursprung jener Randglossen reicht 
unzweifelhaft his in die Zeit Hinkmars zuriick, da ein epaterer Schreiber kein 
so lebhaftes Inhresue an der Sache genommen hatte. Bei dem Irmsbnde, dun 
der Bischof von Laon Hinknlara Neffe war, liegt die Vermutung nahe, dass 
der Laoner Codex nur die Ab~chrift eines Reimnera ist und somit jene Berner- 
kung vielleicht von Hinkinar ~elbet  stammt. In Laoner Handschriften findet 
sich auch eine Sammlung von Briefen, welche die Wulfad'sche Sache betreffen 
und ebenfalls mit, erläuternden Notizen v e ~ e h e n  sind (8. unten Kap. 14 N. 74 
und Mansi XV, 800 D). Bezüglich einer ähnlichen Zusnrnmenstellung von 
Aktenstiicken aus dein Jahre 870 ist es fast gewiss, das8 sie von Hinkniar von 
Reims herrührt (8. unten Krtp. 16 N. 113). 

58) Opp. 11, 258 (oben N. 52). 
59) Nicol. ep. ad Karol. Ja% n. 2783 (2098). Ma118i P. 689 -1. Kp. L L ~  Hinciii. 

Jaff6 n. 2784 (2099). Mansi p. 692: Quas (epistolas per Odonem directns) frater- 
nitas tua IX. Kal. Jul., ut fertur, suacipiens per quatuor circiter mense8 (also bis 
Ende Oktober (1. 11. ~ w h l  his zur Synotlc Fon Verherie) nemincni passiis est intueri. 
Hefele IV, 285 f. hestieitet dies, weil ja Rothad wirklich aus der Haft entlassen 
und  eine demnachstige Al~reise durch Liudo nach Rom gemeldet worden sei. 
Aber ersteres ist dem Papste weder unbek~nnt  (1. C.) noch widerstreitet cs seiner 
Behauptung; letzteres ist erst im Herbste geschehen, da Liudo nicht vor :30. No- 
vember zuriickkchrte (opp. 11, 246). 

60) Nicol. ep. ad Rothad. Ja% n. 2787 (2065). Mansi p. 307. 
61) Sie waren beauftragt, sich Uber die bthad'nche Sache zu iiiforiuieren 

(Nicol. ep. ad Karol. Jaff6 n. 2783 [2098]. Mrtnsi p. G89 D: ,Et inde ceteri nostri 
legati nihil accuvationis adv. Rothadum . . . . ee detulisse teetati suntu, wenn 
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Mahnungen aus Koni rrnlangtenw), ordnete Hinkmar zu abermaligen 
Verhandlungen seinen Diakon Liudo ab (Herbst 863) 68), der nichts 
als die kahle Verheissung überbrachte, der Bischof von Soissons 
werde bald nachfolgen"). Unter der Hand versuchte indes der in 
allen Wegen der Diplomatie erfahrene Prälat, durch die Königin 

P Hermintrud den Papst von seinen Fordeningen abzubringen"). 
Grrossen Erfolg scheint er sich jedoch von diesem Versuche nicht 
versprochen zu haben; denn bevor Liiido mit den Antworten zurtick- 
kehrte, wurde auf einen1 aus 4 Provinzen besuchten Koncile zu Verberie 
(25. Oktob. 863) beschlossen, dem Willen des Papstes zu willfahren 
lind Rothad mit Bevollmiichtigten nach Rom zu senden66). Und 
da auch die Botschaft, welche der am 30. November eintreffende 
Diakon liberbrachte, in bestimmtester Form die friiheren Weisungen 
wiederholte6'), blieb keiii Zweifel mehr an der festen Absicht Niko- 

hier nicht ,vestriY zu lesen ist). Sie scheinen anfangs Juni in Soissons ge- 
wesen zu sein, da sie von hier nach Metz zogen (Hincm. Annal. a. 863 p. 460), 
wo Mitte Juni daa Koncil stattfand. Nach Rothad 1Libell. proclam. Mttnsi XV, 
685) wäre d n ~  Volk ihnen entgegengeströiiit mit Ungestüm seinen Hirten zurück- 
verlangend, trotz der Einschüchterungen des Bischofs Enchanraus von Chalons. 

62) Nicol. ep. ad Hincm. vom Mai 864. Jaff6 n. 2756 (2082). Mansi p. 310: 
b .De quo (Rothado) non solum ter, sed et quater caritati tuae . . . direximus'. 

Der ernte Brief wurde vor Ankunft Odos geschrieben, den zweiten überbrachte 
dieser, einen undern Liudo, und vor diesen muss der nicht erhaltene dritte 
gesetzt werden, von dem auch bei Nicol. ep. ad Karol. Jaff6 n. 2738 (2066). 
Mansi p. 308 die Rede ist. 

63) Otto p. 35 lilsst ihn bereits Mitte Sommer abreisen; jedoch zu frith, 
da er erst am 30. November zuriickkehrte (opp. LI, 246). 

64) Nicol. ep. ad Rothnd. Jnff6 n. 2787 (2065). Manai p. 307. 
66) Nicol. ep. nd Herminhud. .laff6 n. 2789 (2067). Mansi p. 309. Die 

K6nigin hatte früher schon zwei Schreiben in dieser Sachc an den P a p ~ t  ge- 
richtet (ib.). 

66) Hincm. .innal a. 8,;s p. 4b2. 
67) Nicol. ep. ad Bothad., ep. ad Karol. JaffA n. 273i (2065). 27:38 (2066). 

Mansi 1). YOi. 308, von Jaff4 zu frilh(c. Sept. angesetzt, besser anfangs Oktober. 
Der verlorene Brief nn Hinkmur (von .laff4 iiberseheii), von deiu  ich Inhi~lLq- 
angaben opp. 11, 247. 249. 259 und ein Fragment opp. 11, 250 (Fortasse cog- 
noscet etc.) finden, war ziemlich milde gehalteu. Liudo iiberbrachte sowohl 
diesen und den Brief an Kar1 (cf. ep. ad Rothud. 1. C.), als auch den an Rothad, 
was sich für letztern ~ L U J  opp. 11. 252 V. f. (wo deutlich niif den Inhalt anße- 
rcpielt wird) untrr Vergleichung von p. 260 ergibt,. - Kp. ad Roth. fordert dieuen 
auf, sein Gewissen zu erforschen. ob es rein ~ e i  oder ob er nicht doch an gekorene 
Richter appelliert habe, in welchem Palle jede weitere Bemiihiing UberflUswig ~ e i .  
Auch in dem Briefc an Hinkmar bemerkt der Papst : 9FortKsne cognoscet delictuni 
suum et sua eponte in iudicio, quo iii(1icatus est, perseverare dt'liget' (ogp. 11,250). 

4 War er wirklich in seinem Urteile über Rothad schwankend geworden, oder geschah 
en niir aus H6flichkeit mit Rückeicht auf die Verwendung der KöniRin'? 
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laus', seinen Befehlen unnnchsichtlich Geltung zu verschaffen. So 
griff denn Hiiiknit~r zur Feder, uni seinen Stellvertreter wenigstens 
nicht ohne Verteidigungn~chrift ") vor das Tribunal des zrirnenden 
Papsh treten zii lasen. 

Sie ist ein bezeichnendes Denkmal seiner gegenwärtigen Stirn- 
niung und liiwt uns einen tiefen Blick in des Wesen des Mannw 
thun. Von der Ueberzeugung durchdrungen, dans ftir ihn die wichtig- 
sten Interessen auf dem Spiele stehen, dass vielleicht die Frucht eine9 
mehr als zehnjährigen Ringens vernichtet wird, der allmiihliche Um- 
sturz der Metropolitanverf~~ung droht, und dass doch seine Nieder- 
lage unausweichlich scheint, gewinnen seine AusfUhrungen eine 
eigentümliche, unbestimmte Fiirbung. Nur selten bricht ein leiser 
Hoffnungsschimmer durch, meist zeigen die Worte bekümmerte Re- 
signation oder verh~rltcnen Aerger , der zuweilen in einen scharf- 
ironischen Ton aiisklingt. Während der Verfa%er bei minder be- 
deutenden Dingen seiner Feder ungezügelten Lauf Iäust, behandelt 
er die wichtigem Punkte mit der Kiirze und Vorsicht dm Diplo- 
maten. Ohne klare Ordnung und logischen Fortschritt der Gedanken 
ist das Schreiben ein klassisches Muster von ,multiloquium', welches 
Nikolaus dem Erzbischofe einmal vorgeworfen hat"). 

Mit einer Entschuldigung anhebend, dass Rothad nicht früher 
zur Komfahrt ermächtigt worden ist, stellt Hinkmar sofort den Zweck 
klar, weshalb dies nunmehr geschehen ist. Nicht um in eine nia- 
terielle Verhandlung, in einen Prozesq vor dem höhern Forum ein- 
zutreten, wie es Nikolaus verlangt hat ,  sondern lediglich uni dltv 
beobachtete Gerichtsverfahren zu rechtfertigen, werden sich Gesandte 
in llom eiiifinden. Nicht als Ankliiger gegen den abgesetzten Bi- 
schof von Soissons sollen sie erscheinen, sondern als Angeklagte, die 
vom Pupste und den lotliringischen Bischöfen beschuldigt werden, 
riber einen Appelliereriden zu Gericht geveasen zu haben. Sofort 
deutet er init einer feinen Wenduiig die Verteidigungsgründe an : 
die westfriinkischen Bischöfe hätten es nicht gewagt, das Vorrecht des 
h. Vaters so gering zu achten, dass sie mit einer Streitigkeit, welche 
das kanonische Hecht der Provinzialsyxiode zur Entscheidung zuweise, 
Nikolaus hätten belitigen mögen. Er  hlitet sich wohl, eine Appel- 

* 

lation V o r dem Urteile direkt als ungesetzlich zu bezeichnen, aber 
er will doch zeigen, dass sie nicht ordnuiigsgemiiss sei, wenn er un- 
vermittelt die Bemerkung beifügt, der römische Stuhl intisse ange- 

68) Opp. 11, 244-265. Migne 126, 26-46. Flod. 3, 12-14 p. 48'9-502. 
Verfssat anfange 8€+, cf. p. 260: nunc elapei mensia Decembria. 

69) Opp. LI, 247. 
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gnngeii werden für die drei Fiille, dass über eine bischöfliche Ange- 
legenheit in] Kirchenrechte nichts vorgeseheii sei, dass n a c h  ge- 
fiilltcm Urteile Berufung eingelegt werde. lind dass es sich um einen 
M e t r o p o 1 i t e n handle. Nach einer Aiifzähliing der uns bereits 
bekannten Klagepunkte gegen Rothad , unter denen die Absetzung 
jenes Priesters, welcher den ~iiichsteii Anlass zu dem Streite geboten 

b hatte, vermutlich deshalb nicht erwiihiit wird, um dem Papste keine 
Gelegenheit zu geben? die Akten des Soissoner Prozesses selbst einer 
Revision zu unterziehen, folgt eine längere Auseinandersetzung, welche 
beweisen soll, Hinkmar habe die Forderung, Rothad zujrestituieren, 
nicht erfiillen können 1 ° ) .  

Es ist zwar iingltrublich, fkhrt der Erzbischof fort, dass der 
Papst zu einer wiedereinsetzung Rothads schreitet, aber wenn es 
geschehen sollte, dann können die Bischöfe ruhigen Gewissens zusehen. 
Denn einerseits weiss jeder i i t i  Fraiikenlanda, wie widerspä~istig jener 
war und wie man riur ungern und nach langmütigem Zögern ihn 
bestraft ha t ,  andremeib siiirt alle überzeugt, ,Clreise und Kinder', 
den König nicht ausgenommen, d a s  jede Kirche der römischen Kirche 
und jeder Bischof dem Papste unterworfeii und zum Gehorsam ver- 
pflichtet ist. Im Anschlusse hieran berichtet der Verfasser dann von 

C der Weigerung des Bischofs, die Metropolitangewalt durch eine schrift- 
liche Erklärung anzuerkennen, und ninimt hierbei die Gelegenheit 
wahr, von der Heilighaltung der Rechte der einzelnen Kirchen und ihrer 
Hiiupter zu reden. Die verdeckten Angriffe sind zwar dem Lu- 
sammenhange nach gegen Rothad gerichtet, aber unmerklich wenden 
sich die Waffen nach einer andern 'seih, wider Nikolaus. Christus, 
bemerkt Iiinkmar , habe nicht selbst dem bekehrten Paulus seinen 
Willen kundgethan, sondern ihn an den Ananias gewiesen (Act. 9, ti), 
wie .der Engel den Kornelius an Petrus (Act. 10, 5). Als man dem 
mit der Wundergewalt und so vielen Gnndengnben erfüllten Apostel- 
fürsten sein Verhalten gegenüber den Heidenchristen vorwarf, habe 

. dieser ,nicht mit Berufung auf seine G e W n 1 t , sondern auf seine 
G r ü n d au  geantwortet. Pnulus schreibe den Korinthern in Betreff 
des Bliitschiinders : ,Nachdem i h r und mein Geist V e r s a LU m e 1 t 

t 

70) Hinkmar vermischt hierbei geflieasent,lirh das doppelte Verlangen 
d e ~  Papates: einmal R,othad unter allen Cmntiinden in seine ilnu~ere Wiirde 
und Einkiinfte wieder einznvetzen (exceptio  pol-ii) , dann Rothad volletiindig 
zu. restituieren, w e n n  Hinkmar eine Erneuerung des Prozesaea in Rom nicht 
wunscht. Seine Gründe beruhen teils auf einer Verkennung dieser Sachlage 
teils auf der Fiktion, als ob der Papst erat jüugst in dem von Liudo über- 

4 brachten Schreihen und nicht von Anfang an jene Forderungen aufgesteilt hatte. 
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waret , habe ich ihn dem Verderben dea: Fleisches übergeben' ll). 

Erst als dessen Verbrechen von dem Apostel U n t e r s  U C h t , und 
fiir dasselbe B U s s e  geleistet worden, ,,habe er ihn wieder einge- 
setzt' und zwar nicht allein, sondern gemeinsam mit der Gemeinde. 
Hieraus möge man entnehmen, wie die .von Gott gesetzte Ordnung 
von allen und in allem gewahrt werden müsse'. Demgemks re- 
stituiere auch der Papst eineri appellierenden Biqchof nicht sofort 
kraft seiner obersten Gewalt, sondern schicke ihn ,  wie das Koncil 
von Sardika, Innocenz und Bonifatius es bestimmen, an die Provinzial- 
synode zuriick. Aber, erklärt Hinkmar wiederum einlenkend, er sage 
dies nicht, tim irgendwie den Hechten des h. Stuhles zu präjudicieren, 
sondern nur um seine Ansichten der Weisheit des höchsteil Lehrers 
demütig zur Prüfung vor~ulegen. 

Hinkmar mochte einsehen, dass diese Gründe wenig Eindruck 
machen wurden, daruni briiigt er noch eine Reihe praktischer Ge- 
sichtspunkte vor. Wenn der Papst sich entschliesst, Rothad fallen 
zu lasen,  wird man diesen mit materiellen Mitteln ~ L I I ~ S  reichlichste 
unterstützen, im anderri Falle, - dann wird der Erzbiscliof mit 
Gleichmut das Urteil des Vaters und Meisters aller ertragen. Aber 
dann mag der Papst auc,h Vorkehr treffen gegen die hartriiickige 
Auflehnung der Niedern wider die Höhern, Vorkehr treffen gegen 
die Freiheit, ungestraft die Kanones zu verletzen, gegen dieve Frei- 
heit, die ,,nach der Meinung einiger' alsdann im Frunkeiireiche un- 
heilvolle Macht gewinnen könnte. Nikolaus mag sorgfnltig abwägen, 
ob nicht das Schlimme bei Rothad das Gute überwiegt, und ob man 
von selbstgewählten Richtern noch appellieren kann. Wenn der 
Papst aus einem unbekannten Grunde, wie ihm ja  manches nicht 
entgeht,  was andern verborge11 bleibt, das Urteil von Soiasons um- 
ziistossen fiir gut findet, dann wird Hinkmar die päpstliche Ent- 
scheidung nicht kritisieren, sondern einfach hiunehnien, es schon ftir 
einen grossen Gewinn erachtend, wenn er endlich eiiirnal aufatmen 
kann und nicht melir unnütz sich zu muhen braucht. Freilich, wie 
dann die kirchliche Disziplin sich auflöst, wie jeder sich selbst 
,Gesetz und Hoffnung' sein wird, wie sich die Bischöfe nicht 
mehr auf Provinziaisynoden abzumlihen brauchen, das will er aua 
Furcht,  den Zorn des h. Vaters zu erregen, nicht weiter ausführen. 
E r  für 'seinen Teil wird zwar auch kiiuftig Ermahnungen nicht 
sparen, aber alles Gericht dem römischen Stuhle anheimgeben, und, 
wollen die Fehlenden sich diesem nicht stellen, dieselbe11 sich selbst 

71) 1 Cor. 5, 4. Hinkmar gibt dieser Citat arg verst~ümrnelt. 
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aberlassen. Von Alter und Krankheit gebeugt will Hinkmar sein 
ganzes Trachten darauf richten, d w  er nicht mehr mit Bann- 
drohungen und Vorwürfen überhäuft wird, - was überhaupt selten 
geschehen sollte, - sondern in Gemeinschift mit dein h. Stuhle 
sterben kann. Unter überschwenglichen Beteuerungen versichert er, 
das Endurteil aufrichtig anzunehmen, weil er römischen Schreiben 

b 

vollen G 1 a u b e n entgegenbringe und weil der römische Stuhl nicht 
anders könne als gemiiss dem kanonischei~ Rechte entscheiden. 

Der Schluss des Schreibens enthalt einen Bericht über seinen 
Vorgünger Ebo und den Mönch Gottschalk ; unterwürfig fragt er an, 
ob er jenes Namen in den Diptychen stehen l w e n  und diesen etwa 
nach Rom schicken solle. 

Mit diesem Schriftstücke ausgerüstet brach die Gesandtschaft 
endlich im Frühjahr 864 unter Führung des Bischofs Robert Yon 
Le Mans nach Italien auf. Am Fusse der Alpen wandte sie sich 
jedoch wieder heiniwiirts, während Rothad in Besangon zurückblieb. 
Nach H.inkuiars Angabe soll Kaiser Ludwig den Durchzug durch die 
Pässe verwehrt haben 78). SO wartete Nikolaus bis zum 1. Mai, der 
als letzte Frist für das Erscheinen in Rom festgestellt war, vergebens 

% auf die Ankunft der lang ersehnten Boten. Dann erging abermals , 
ein unwilliges Schreiben an HinkmarVs), in welchem der Papst den 
alleinigen Urheber aller Verzögerungen und ~ i n k e i z ü ~ e  erkannte. 
Mit dem heftigste11 Tadel, dass ihrn nicht einmal der Grund dieses 
neuesten %wischenfalles mitgeteilt worden #eil verbindet Nikolaus die 
bestinimteste Versicherung, d w  er nie uiid nimmer die Sache fallen 
lassen werde. Bald nachher niusa Rothad, dem es gelungen war, die 
Alpen zii übersteigen? in Roni eingetroffen sein, etwa im Anfang Juni7'). 

72) Ann. a. 864 p. 465. Hefele IV, 2.)0, V. Noorden S. 197, Diimmler I, 
1\35 schenken dieser Angabe vollen Glauben. Es ist allerdings richtig, dasa der 
Kaiser damals dem weetfränkischen Oheim und dem Reimser Metropoliten feind- 
lich gesinnt war, aber er musste doch wissen, das8 die Gesandtschatt nicht 
nach Rom ging, um dort Gunstbereugungen in Empfang zu nehmen, und dass 
Hinkmar und   einem Herrn die Zurlickweisung nicht4 weniger als unangenehm 
sein konnte. (Inter Ludwigs und Lothars besondenn Scliutze gelangte ja, wie 

b 
Binkniar ärgerlich berichtet (1. C.). Rot,tiad nach Rom. Dem Papste gegenüber 
stellte Hinkmar den Grund. weshalb die Qeeandten umkehrten, auch wesentlich 
anders dar : D i C t U m illis esse, nulluin sibi aditum . . . prae cu~todibus f 0 r e 
(Nicol. eil. ad Karol. JnE6 n. 2783 120: 81. Mansi p. 680 B ;  cf. ep. ad Hincm. 
Jaff6 n. 2iY4 p09Y]. Mansi p. 692 I)), wozu Nikolaus bemerkt: Quid inanius 
vel stultius aestimnri potent, quam tld soluin vacuum sermonem nulla persona 
uibi resistente et . . . certo contritdicente deserere tantum opus. (ep. ad Karol. 1. C.) 

73) Jaff6 n. 2756 [2U82]. Mansi p. 310. 

I 74) Er erklkrt um Weihnachten, bereits ein halbes Jahr in Rom zu eein 
(Mansi XV, 685); ebenso Nikolaus (ib. 687). 

S c  h r ß r i .  Hinkmar von Keims. 17 
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Als man sechs weitere Monate geharrt hatte, ohne d a  die west- 
fränkischen Bevollmächtigten angekommen wären , schritt der Papst 
zur Entscheidung, nachdem wahrscheinlich auf seine Veranlassung 
Rothad eine Denkschrift' Iibei. seine Angelegenheit eingereicht hatte 15). 
Ursprünglich war es wohl die Absicht, den Bischof von Soissons auf 
dem zum 1. November 864 in Rom wegen des lothringischen Ehe- 
streites anberauniten grossen Koncile, zu den] die deutschen und 
gallischen Prälaten eingeladen waren7", feierlich zu restituieren. 
Da aber die Versnmmlung ziun lebhaftesten Bedauern des Papstes 
nicht zu stande kam 77), ersah dieser hierzu eine andere Gelegenheit. 
bei welcher der Hohepriester der Christenheit die ganze Majestiit 
seiner ~ G d e  entfalten konnte. Uralter Sitte g e m h  pontificierte 
Nikolaus umgeben von der römischen Geistlichkeit 'aui Tage vor 
Weihnachten in Sta Maria Maggiore, und hier bestieg er unvermutet 
den Ambo, um eine Allokution gegen die Widersacher Hothads zu 
halten '8). Im Vollbewusvtsein seiner apostolischen Gewalt, welche 
der Bischof von Soissons gleichsam von den Endeu des Erdkreises 
und aus den Banden her angerufen habe, verkiindigt der Papst, dass 
er die Privilegien seines Stuhles hochhsltend den Verfolgten auf 
seinen Sitz zurückführen werde ,vielen zum Beispiel und zur Er- 
mutigung'. Unter allgemeiner Zustimmung ward Rothad wieder 
mit den bischöflichen Gewändern bekleidet, nachdem er sich bereit 
erklärt hatte, jederzeit vor etwaigen Snklägern Rechenschaft zu 
geben. Wiederum war es ein hohes Fest der römischen Kirche, der 
Tag der h. Agnes (21. Januar), als Nikolaus in der ausserhalb der 
Stadt an der nomentanischen Strasse gelegenen Basilika dieser Heiligen 
die Denkschrift Rothads nochmals feierlich entgegennahm, worauf 
dieser in der anstossenden Kirche Sta Costanzos die Messe sang. 
Am folgenden Tage wurde dann auf einer römischen Synode im 
leoninischen Palaste der rechtliche Akt der Restitution vollzogen In) 

und in einer Proklamation den Römern kundgethan 
Ein päpstliches Rundschreiben 8') belehrte die Bischöfe Galiiens 

über die in der Person des Apostelfürsten dem römischen Stuhle von 

75) Der bereitrr oft citierte Libellus proclamationis (Manai XV, 681 sqq.). 
76) Hincm. Annal. a. 864 p. 466. 
77) Die BischOfe schützten die gefahrvollen Zeitlßufte vor (Nicol. ep. ad 

. Lndow. et Karol. Jaffd n. 2788 L21081. Mami XV, 291 Aj. 
78) Ansetas., Vita Nicol. (Lib. Pontifical. ed. Bianchini. R,omae 1718. 

I, 419). Sermo Nicol. (Mansi XV, 685). 
79) Anaetae. 1. C. 
80) JnffB n. 2782 (8097). Mansi XV, 687. 
81) Jaffe n. 27851('2100). MansiXV, 693. 
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Christus übertragene Befugnis, in der vorliegenden, unzweifelhaft zu 
den .wichtigern Angelegenheiten' (niaiora negotia) zählenden Frage 
selbständig zu entscheideu. Wenn schon tiberhaupt bei der Ver- 
urteilung eines Bischofs die Genehmigung Roms eingeholt werden 
m h e ,  so sei dies umsomehr erforderlich, wenn auqdrticklich Be- 
rufung eingelegt worden. Die Ausflucht, Rothad habe nach derselben 
wiederum das Gericht der Synode begehrt, sei ,allzu absurd", zumal 
da nach einer Appellation an den höchsten Richter jede andere Jnris- 
diktion aufhöre. J a  tiberhaupt verstosse die Absetzung eines Bischofs 
ohne Befragung des Papstes gegen zahlreiche und gewichtige Dekre- 
d e n ,  die man nicht unter den1 Vorwande, sie befanden eich nicht 
in der (Hadrianischen) .Sammlung der Kanoiies', hintansetzen dUrfes0). 

82) Ib. p. 694 E s'q.: Etsi ~ e d e m  apostolicam nullaknus appeliaaset, contra 
tot tamen e t  tanta vos decretalia eilerri statuta et  episcopum inconsultis 
nobis deponere nullo modo debuistis. Quod tamen vos . . . . postposuifise do- 
lemus et diversomm sedis apostolicae praesulum decreta in hoc vos contem- 
psisse negotio non immerito reprehendimus. Absit enim, ut cuiuscunque (SC. Rom. 
pontif.) . . . . non amplectamur opuscula, quae dumtaxat e t  antiquitus S. Rom. 
ecclesiri, conservans nobis quoque custodienda mandavit e t  penes se in suia ar- 
chivis et vetustis rite monumentis recondita veneratur. Ab~i t ,  ut scripta eomm 
quoquomodo parvipendenda dicamus, quorum videmus Deo nuctare s. ecclesiam 
aut roseo cruore floridem aut ronfluis siidoribus et  snlubribus eloquiis ador- 
natam. - Ueber diese Stelle ist viel verhandelt worden. Weizsacker (Sybels 
histor. Zeitachr. 111, 82 ff.), V. Noorden S. 206 f., Dümniler I, 539, Hinschius 
(Decretales Pa.-Isidor. Lips. 1863. Praef. p. CCV sq.) U. a. erblicken darin den 
Beweis, dass Nikolaus die pseudo-isidonsche Dekretalensammlung gekannt (und 
recipiert) hat, waa von Walter (Kirchenr. 14. A d .  Bdnn 1871. S. 207), Thiel 
(NicolaiI. idea de prinistu Rom. Pontif. Bmnsbergae 1859. p. 29 sqq.), Otto 
(De causa Rothadi p. 62 sqq.) U. a. bestritten wird. 

Einige gallische Bi~chöfe hatten nach Angabe des Papstes behauptet (scrip- 
serint), die "decretalia priscorum pontificumu FJnden sich nicht ,in tot0 codicis 
canonum corpore' d. h. der Dionys-Hadrianischen Sammlung (und seien deshalb 
nicht gültig). V. Noorden S. 201 behauptet, es sei dies in einem Schreiben an den 
Papst geschehen, und Otto p. 60 sqq. m6chte darunter jenes verstehen, welches 
die Rothnd begleitende Gesandtschaft mitnahm. Weder für da8 eine noch das 
andere l h s t  sich ein Wahrscheinlichkeitsgrund anführen ; jene Behauptung kann 
sich ebeneo gut in irgend einem andem, etwa gegen Rothad gerichteten, Schnft- 
stiicke gefunden haben. Jedenfalls ist nicht der mindeste Grund zu der hn- 
nahme vorhanden, dass jene Erkliirung durch eine ('reltendmachung der falschen 
Dekretalen von Seiten des römischen Stuhles veranlaest war;  vielmehr kann 
daa Schreiben, vorausgesetzt, dass ee an clen Papst gerichtet war, lediglich 
aus der BefUrchtung hervorgegangen  ein, es möchten dem Papste durch R o t h ~ d  
oder seine Freunde jene Beweismittel an die Hand gegeben werden. 

Nikolaus widerlegt nun das Prinzip, dass die Gültigkeit einer Dekretale 
von ihrer Aufnahme in die offizielle Sammlung abhilnge, in einer Ausftihmng, 

17. 
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Denn, fragt Nikolaus, fehlen darin nicht auch die hh. Schriften, nicht , 
auch die Briefe Gregor d. G., deren Gültigkeit doch niemand leugnet? 

die er selbst dahin resumiert: .Ostendimus n u l l ~ ~ m  differentiam esse inter ea 
decreta, quae in codice canonum habentur, . . . et ea, quae prae multitudine 
vix per singnla voluminum corpom reperiuntur' (p. 696 C). Die letztere Be- 
merkung zeigt, dass er zum mindesten nicht s p e z i e l l die PS.-isidor. Dekre- 
talen, auf welche jene Bezeichnung ja nicht passt, im Auge hatte, ferner daas 
er die PS.-isidor. S a mm l u n g  nicht kannte. Da er aber andreraeiL9 eicher 
Kunde hatte von der Existenz einzelner jener Dekretalen (auß den Anführungen 
bei westfrtlnk. BischOfen, cf. p. 695 B., und vielleicht auch aus Mitteilungen 
Rothads und seiner Parteigenossen), so i n u ~ s  man annehmen, dass er seinen 
Beweis von der Galtigkeit a l l e r  Dekreblen auch auf jene ciurigedehnt wissen 
wollte. Deutlich genug drfickt er sich in dieser Beziehung aus, wenn er 
auch die .crebrescentibus paganorum peraecutionibusY (696 B) und von jenen 
Päpsten, .quorum videmus . . . ecclesiam aut roseo cruore floridaln eh.' er- 
lassenen für verbindlich erklgrt.' Wie wenig nun aber auch der citierte letzte 
Satz aueschliesslich auf PS.-1s. reflektiert, geht klar auR der unmittelbar fol- 
genden Bemerkung hervor : ,Si enim i ps  o r uni (d. h. die, quomm videmus etc.) 
decreto ceterorum opuecula tracbtorum approbantur vel reprohantur etc." (eine 
Anspielung auf das nachher p. 696 B ausdrücklich citierte Dekret des Oelasitin 
de recipiendis et  non recipiendi~ libria). 

Soviel dürfte klar sein, dass sich utis den Ausführungen deu Papsten 
kein Grund herleiten lasst, um den als Beweistheiiia an die Spitze gestellten 
Satz (Etsi - Absit eniin), iim die ,tot e t  tir?tlr decretulici' n l l  e i n i g  von 
den PS.-isidor. zu verstehen ; vielmehr steht dem sowohl drrs Schliis~resultat 
(Ostendimus nnllam et.c.) als auch der Sstx .Abuit enim etc.' entgegen. Wollte 
inan nßmlich unter ,quae dumtnxat etc.' das Machwerk PS.-Isidors verstehen. 
oo müsste mtbn einem Nikolaus, an dessen pers6nlichein Charakter sich keine 
Makel nachweisen liiast, eine dreiste Lüge in den Mund legen, wie. ihn1 in der 
That DHmmler I, 657 vorwirft, .unlnutere Mittel. Fiil~chung und Betrug nicht 
versclimiiht zu haben, um Ziele zu gelangeil.' Ferner denkt der Papst 
bei dem ,cuiuscunqueu HO wenig an die falschen Dekretalen, dass er einige 
Zeilen weiter mit demselben Au~drucke sogar den Gegensatz zu denselben be- 
zeichnet : ,Non ~ o l u m  qtiorumcunque Rom. Pnntiticum, verum etiam p r  i o  r U 111 

(d. h. die ps.-inidorischen, wie sich aus dem iinmit,telbar folgenden Satze ergibt 
decreta' (p. 695 B). Sach De Smedt ($tudes religieuse~. SBrie 4, toiiie p. 90 
n. 2) würde in den1 Satze "quae diinitaxnt etc.' ( 1 t ~ q  VorhandenRein einer De- 
kretale iln päpstlichen Archive ;ilu B e d i ii gii n g  fir deren rechtliche Ciiiltigkeit 
aufgestellt. Aber diener Ged~nke passt niclit in den Gang der Beweisführung, 
und manche unbestritten giiltige Dekretale l'riiherer Zeit befand uich wohl schwer- 
lich mehr im römischen Archive. Auch iet nicht abzusehen, wie diese Auf- 
faseung durch das Wort ,dumtaxutU (L)e Smedt : ,inexplicrtble dtins I'autre hppo- 
thbee' d. h. wenn von PS.-Isidor die Rede ist) gentüfzt werden soll : denn .dum- 
taxatm ist im Spätlatein (8. Diiwnge s. h. V.) = videlicet, bei Nikolaw (Manai 
XV, 693 B. 743 D) auch = tamen mit der Nebenbedeutung einer gelinden Ein- 
schriinkung (,doch wenigstens'). Ich itbersetxe jenen Satz 80: .Es sei ferne, 
daaa wir die Abhandlungen irgend eineu Papstes . . . . ., weniptens (jene nicht,) 



PApstliches Rundschreiben an dir! gallischen Bischöfe. 26 1 

Stehen darin nicht die Schreiben Leo d. Q. und des Gelasius welche 
die Aussprliche a 1 1 e r  ihrer Vorgänger fiir verbindlich erkläreii? Und 
werden nicht auch von westfriänkischen Bischöfen die Dekretalen 
iinterschiedslos benutzt, wenn es ihren Zwecken dienlich ist? Gegen- 
über der Einwendung, die Rothad'sche Sache sei keine von den 

C: ,wichtigern Angelegenheitenu wird treffend an die vielen niedern 
Geistlichen und Laien erinnert, die fast taglich aus den Franken- 
reichen mit oder ohne bischöfliche.Briefe nach Rom kamen84) und 
dort Recht siichten und fanden. Ueber diese sellte der-Papst richten 
können, aber iiicht über Bischöfe! In Betreff Rothads schreibt 
Nikolaus: ,Nehmet ihn auf wie einen Bruder, nehmet ihn auf wie 
den Sohii meines Herzens'. Wer ihm Hindernisse bereitet, anstatt 
ihm zur Erlangung seines Bistums behfllflich zu sein, setzt sich der 
Gefahr aus, 'mit dem Kirchenbanne belegt zu werden. Da der Papst 
jedoch nicht einer Partei dienen und den Lauf der Gerechtigkeit 
hemmen will, erklärt er nochmals, es stehe jederzeit den Anklägern 
Rothads frei, in Rom den Prozess zu beginnen, vorausgesetzt nur, 
dass jener vorher restituiert worden sei. 

Während diese Zurechtweisung der Bischöfe im Tone ruhiger 

t Strenge gehalten war, führte das Schreiben an Hinkmar eine 
~chärfere Sprache. In einigen kräftigen Zügen entwarf Nikolaus ein 
Bild von dem wenig aufrichtigen Verhalten des Erzbischofs während 
der letzten Jahre und überhäufte ihn mit nicht unverdienten Vor- 
wtirfen. Um Schutz gegen ,falsche Brüder' und um Privilegien - --- - - - . . 

welche U. R. W.' d. h. deren Authenticitüt durch das römische Archiv konstatiert 
werden kann. 

Es bleibt nomit nur tlie Frage, ob unter den .tot ac tanta decretrtlia' 
die pn.-isidoriechen mitzuver~tehen sind. Und diene Frryle ibt zu bejahen, da in 
dein Setze ,Ab&, ut acriptr~ etc.' neben den spßtem P&pnten ganz deutlich auf 
die der ernten drei Jahrhunderte angespielt wird. Jedoch hat der Papst in 
emter Linie echte, aber nicht in den Sammlungen enthaltene - daes er mit- 
tipter von solchen Gebrauch macht, 8. die Nachweise bei Thiel, De Nicolao I. 
legialatore ecclesiast. Brunsb. 1859. p. 30 und bei Rocquain, La papautd au 
moyen-Qe. Paris 1881. p. 20 suiv. - Dekretalen im Sinne. Dies geht einer- 

9 weita &raus hervor, dass im Jahre 868, als er, wie fast allgemein zugegeben wird, 
PS.-Isidor noch nicht kannte, schon den in Rede stehend& ~echtasatz  ausspricht 
(op. rrd Hincm. JaR6 n. 2721 [2062]. Mansi XV, 294 D), andreraeite daraus, 

I 

i 
dHsa er nur aus echten Aktenstiicken den Beweis fiihrt (8. unten N. 10.5). Zur 
Rflckeichtnahme auf die pseudo-ictidorischen wurde er nur durch die Erwähnung 

I resp. Besbeitung demelben von westfriinkischer Seite veranlaast. 
83) Ja86 n. 402 (180). 700 (398). 
M) Vgl. z. B. R. H. n. 200. 217. 218. 262. 267. S. auch oben 9. 59 N. 40. 

C 85) J. n. 2784 (20991. Manai XV, 691. 
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zu erlangen, habe er sich oft an den heiligen Stuhl wenden können, 
aber während der acht Jahre ,  in denen er an dem Sturze seines 
Suffragans gearbeitet, habe er nie es für nötig gehalten, ,des h. Petrus 
zu gedenkenu (Sardic. C. 3). Sollte er jetzt noch widerstreben, so 
stehe ihm nicht bloss der Banri, sondern auch der unwiederbringliche 
Verliist der priesterlichen Würde bevor. 

Dem Könige empfahl der Papst, besondere FItrsorge um den 
heimkehrenden Bischof zu tragen; dadurch werde Karl sich ihm und 
dem h. Petrus angenehmer erweisen als durch die Uebersendung 
tausender kostbarer Steine 87). Schwungvoll und von den1 Hauche 
väterlicher Liebe durchweht ist das Schreiben "), welches dem Klenis 
und Volke von 8oiasons die Rrickkehr des Hirten anzeigt, der in 
überschwenglicher Weis'e mit dem grossen Dulder Athanasius ver- 
glichen wird. 

Diese Briefe wie auch die Feierlichkeit, mit welcher die An- 
gelegenheit eines einfachen fränkischen Bischofs in Rorn behandelt 
wurde, legen Zeugnis ab von der ernsten Aufmerksamkeit, welche 
Nikolaus ihr widmete trotz der seine Thätigkeit zu jener Zeit aufs 
höchste in Anspruch nehmenden Wirren der orientalischen Kirche. 
Dem Papste war es nicht entgangen dass es sich bei der Person 
Rothads nicht sosehr um einen einzelnen Fall von Recht d e r  Un- 
recht handelte als um ein Grundprinzip der kirchlichen Verfussung, 
um die unverilusserlichen, göttlichen Reclite des Primates. Die Kirchen 
des mittleren und nördlichen Galliens hatten unter den Merowinger- 
Einigen den] Papsttume gegenüber eine ziemlich selbständige Stellung 
eingenommen 0°), und als durch Karl d. G. der ~etro~ol i tan 'verband 
reorganisiert wurde, war die Zeitlage einem engern Anschlusse an 
Rom nichts weniger als günstig. Jetzt schickte sich der thatkriiftige 
und gewandte Erzbischof von Reims a n ,  die früher geübten Befug- 
nisse in verschärfter Form geltend zu machen 9 ' ) .  Wie der Charakter 
der Zeit als eines grossen geschichtlichen Wendepunktes einmal war, 

86) Jaffd n. 2783 (2098). Mansi P. 6PP. 
87) Karl hatte ihm reiche Geschenke übersandt. Anastas., Vita Nicol. 

1. C. P. 417. 
88) Jaffd n. 2786 (2101). Mansi XV. 700. Dümmler 1, 572 N. 18 und Jaffd 

setzen dieses sowie die Schreiben an Hinkmar und Karl niit Unrecht in den Januar. 
Die Datierung des Briefes aii Rothad Jaff6 n. 2781 (2102) beweist dafür nichts; in 
den beiden letztern wird gesagt (Mansi p. 689. 692), dass Rothad etwa 8 Monate 
in Rom weile, wahrend es um Weihnachten erst 6 Monate waren (8. oben N. 74). 

89) Vgl. ep. ad. Hincm. p. 691 E sq. 
90) Vgl. Lbing, Gesch. d. deutsch. Kirchenr. Straasb. 1878. II, 68 ff. 
91) S. unten Kap. 16. 
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iuuate die Frage in ihrer letzten konsequenten Entwickelung auf- 
g e f w t ,  Papsttuin oder unabhangige' Nationalkirche lauten. Und in 
Wahrheit reichen die Tendenzen des spätem Gallikanismus mit ihrer 
Wurzel bis in das 9. Jahrhundert zurück. 

Auch wenn nicht die Absetzung Rothads die erste Veranlassung 

C zu einem Konflikte geboten hätte, wGrde derselbe der Natur der Sache 
gemÄss bei der Frage nach der obersten Jurisdiktionsgewalt über die 
Bischöfe ausgebrochen sein. Hinkmars Streben zielte dahin, die auf 
der Provinzial~ynode geübte Richtergewalt der Metropoliten als eine 
möglichst absolut entscheidende hinzustellen, die Gerichtsbarkeit dea 
Papstes in die engsten Grenzen einzuschränken. E r  vindiciert der 
heimatlichen Provinzialsynode dw aausshlieasliche Recht, in bischaf- 

. . licheu Sachen zii richten @9), indem er sich auf das Koncil von Nicäa 
und die Dekrehlen Innocenz T. beruft. Ohne Zweifel hatte er can. 5 von 
Nicäti und das Schreiben an Victricius von Rouen (J& n. 286 [85]) im 
Auge, die allerdings jenen Satz aussprechen, aber nicht um die Ge- 
richbbarkeit des römischen Stuhles, sondern der Bischöfe f r e rn d e r 
Provinzen auszuschlieasen. Innocenz fügt zudem noch ausdrücklich 
bei: ,sirie praeiudicio tarnen Homanae ecclesiaeu. Das Recht von dem 

P Urteile der Synode an den Papst zu appellieren bwtreitet Hinkmar 
nicht, noch leugnet er, d u  jenes auch ohne Berufiing demselben zur 
Bestätigung vorgelegt werden mGsse @'). Aber entschieden stellt er die 
Befugnis des Papstes in Abrede, selbständig in zweiter Instanz zu ent- 
scheiden 04). Wenn er sich hierfür auf den 7. Kanon des Koncils von 
Sardika und die Entscheidungen Innocenz I. und Bonifatius I.gb) stützt, 
welche die Sache an die Bischöfe einer benachbarten ~ rov inz  mit 
oder ohne Beiziehung eines päpstlichen Legaten zurllckverweisen , so 
hatte er auch hier den Wortlaut für sich, aber er übersah, dass dies 
nur im Interesse einer genauen Untersuchung sn Ort und Stelle ge- 
schehen sollte, keineswegs aber um' die Jurisdiktion des römischen 
Stuhles zu verneinen. Ferner p u t e  jene Bestimmung nicht mehr fiir 
die thatsächlichen Verhältnisse in der westfränkischen Kirche. Hier 
wurden dergleichen Angelegenheiten nicht mehr auf der Provinzial- 

F 
Synode, sondern auf dem Qeneralkoiicil verhandelt 08), wie z. B. zu Pistea 

* 

92) Opp. II, 247. 
93) Er erklilrt 876 auf der Synode von Pontyon: Si qua maiora negotiir 

vel maioree cauaae exortae fuerint, ad eedem apostolicam, prout auctoritaa 
docet et moe antiquitus obtinuit, Heniper refewntnr (LL. I, 58'2). 

94) Ib. p. 255. 
95) Innoc. ad Victric.; Bonifat. ad ep. Gall., ed Hilar. Jaff4 n. 286 (85). 

349 (141). 362 (145). 
C 

96) Vgl. Hinechius, girchenr. I, 476. 
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Bischöfe aus vier Provinzen und spliter zu Douzy (870) bei dem Gericht 
tiber Hinkmar von Laon aiui fast siimtlichen Provinzen Gtillieus und 
Lothringens versammelt waren. I)ie ,benachbartenu Bischöfe hatten 
somit schon in erster Instanz geurteilt, iind die Bestellung derselben 
als Richter zweiter Instanz würde die Appellation als devolutives 
Rechtstuittel illusorisch gemacht haben. Nur dann gesteht Hinkmar 
dem Papste das Recht einer unmittelbaren Entscheidung zu, wenn 
es sich iim einen Metropoliten handelt oder wenn das kanonische 
Recht über eine Sache keine Bestimmung enthält 97). Letztern Fall 
wurde Hinkmar bei den Interpretationsktinsten die ihm zu Gebote 
standen, schwerlich jemals für gegeben erachtet haben. 

Nikolaus geht bei der Rechtfertigung seines Verfahrens von 
dem Grundsatze aus, dass die Verurteiluiig eines Bischofs eine ,causn 
maior' ist, weil die ~ischöfe in der Kirche den ,ordo maiorU bilden B@). 
Geber jede Angelegenheit, welche unter diesen Begriff fillt , muss 
nach Itoni berichtet werden, wie auch die westfränkischen Bischöfe 
anerkennen OO). Aber diese Berichterstattung sollte nicht bloss zur 
Kenntnisnahme dienen, sondern schloss das Recht des Papstes ein, 
die getroffene Verfügung (Urteil) zu bestätigen oder zu verwerfen, 
eine Konsequenz, welche Hinkmar unumwuuden zugibt 1°'). Nichts 

a 
anderes nahm Nikolaus in Anspruch, wenn er erklärte, die Abet.tung 
Rothads habe nicht ohne sein Vorwissen, ohne ihn zu befragen vor- 
genommen werden dürfen los). Der Provinzialsynode sprach er damit 
nicht die Kompetenz ab zur Absetzung eines Bischofs, um ihr etwa 
lediglich die Untersiichung der Thatfrage zu überlassen; er wollte 
vielmehr ihr Urteil nur nicht als ein definitives, der piipstlichen Be- 
stätigung nicht mehr bedtirfendes gelten ltmen, und bestritt dem- 
selben die Rechtskraft vor erfolgter Bestiitigung1O8). Weil dieses 

97) S. oben S. 255. 
98) S. unten Kap. 19 N. 92. 
99) Mansi XV. 691 C. Dass die Sache Rothads eine .muss maior* war, 

beatreitet auch Hinkmar nicht (opp. 11, 401). 
100) Mansi XV, 301 A, cf. Analecta col. 88. 
101) Opp. I, 686 : Apostolica seden et coniprovincialium et generalium 

(eynodomm) retractet, refricet vel confirmet iudicis . . . . . Et episcoporum 
recte iudicantium confirmatur et  secus iudicantium corrigitur et interdum fun- 
ditus non perit t tuctorih. - Opp. 11, 266: Yedee apostolica . . . iurn conservitt 
. . . ., ut omnis quaestio itd eam relata indicio et suae confirmntionie decisione 
finem accipiat. 

102) Mansi p. 686 E: episcopum inconsulte deponere . . . non debuerunt, 
687 A: praeter scientiam nostram, 691 B: sine nostrite scientiae notione. 

103) Es ist somit nicht richtig, dms nach Nikolaus' Auffassung die Ent- 
echeidung aller bischoflichen Prozesse a,u s 8 C h l i  e s P 1 i C h dem Papste gebühre 
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Recht von niemand angefochten wurde, lässt er sich auf eine kano- - 
nistische Begrihdung wenig ein; er verweist meistens auf die ihm 
kraft göttlicher Uebertragung zukommende oberste Jurisdiktion über 
die gesamte Kirche, wie sie von den Zeitgenossen auch anerkannt 
wurdelO", und auf die DekretalenIo5) und Ktrnone~'~6) im all- 
gemeinen. 

C 

Von dem Confirmationsrechte eines synodalen Urteils in bischöf- 
lichen Angelegenheiten iinterscheidet Nikolaus sehr wohl das Recht, 
Appellationen anzunehmen, bei denen es sich ja in der That um ein 
ganz anderes Rechtsinstitut handelt. In dem letztern Falle geniigte 
eine Vorlage der Akten nicht, sondern musste der Prozess selbst er- 
neuert werden. Bei der Restitution Rothads machte der Papst nur von 
seinem Confirmationsrechte Gebrauch, weil durch das Nichterscheinen 
der einen Partei eine Appellationsverhandlung iinmöglich war. Die 
Zulässigkeit der letzteren wurde von Hinkmar nicht in Abrede ge- 
stellt, wohl aber lehnte er den Anspruch des Papstes a b ,  dieselbe 
selbst zu leiten und in 12o'ni ~ o r z u n e h m e n ' ~ ~ ) .  Gleichwohl legte 
Nikolaus auch hier auf eine genauere kanonistische Beweisführung 
wenig Wert. ,Um aus vielem nur weniges zu erwiihnenu, will er 

b - niir an den 9. Kanon von Chalcedon erinnert wissen, aus dessen Be- 
stimmung , dass, wenn ein Bischof mit seinem Metropoliten einen 
Prozess hat, derselbe den Exarchen oder den Stuhl von Constantiriopel 
als Richter wählen solle, er a fortiori schliessend das Recht Roms 
herleitet 'OE). Leicht gelang es ihm, den aus der Dekretale Iriiiocenz I. 

(Dümmler I, 538). Lhmn hiitte er schon aus for~nellen Uriinden jeden (lernrtige . 
Urteil fiir nichtig erklnren mussen; ~ t a t t  dessen hebt er aber seine Befugnis, 
.uliorum l i  g nttr praesulum dissolverem (Xnnai p. Ci98 C) hervor. Vgl. auch 
vorige N. Nikolaus h#tte dann ferner eine Appellation Rothads, auf welche 
er doch sein Vorgehen stützt, nicht einmal als moglich zugeben können. 

104) S. Thiel, De Nicolao legislat. 11. 2 sqq. 
105) z. B. Mansi p. 686 sq. Ib. p. 698 D führt er an Gelas. ep. nd epiac. 

Dardnn. (Jaffd n. 664 [395]) C. 4 und ad episc. oriental. (Jnffd n. 665 [399]. Baller. 
Oyp. Leonia M. 111, Y61 ; die von Nikolaus citierte Stelle findet sich in dem 
u n v o l l s  t ä n d  i g erhaltenen Briefe nicht); p. 6!)6 sq. Leo ep. ad Anwtau. Thes- 

t snlon. (Jaffd n. $11 [189]. Baller. I, 6831. Er hatte sich ferner b e ~ f e n  kgnnen 
nuf Bonifat. ep. ad epiuc. Gall. .laff4 n. 349 (141) und ad Hilar. Narbon. Jaff6 
n. 362 (145). Die Echtheit der von ihm citierten (Mansi p. 694 C) Stelle aus 
dem Schreiben der Synode von Snrdikn an Papat Julius iat verdilchtig (vgl. 
Hefele 1, 611 N. 1). 

106) Mansi p. 692 A. Vgl. oben N. 44. 
107) S. oben S. 256. 
108) Mansi p. 688 D. V. Noorden S. 'LOG N. 1 ist der Ansicht, dieser 

C Kmon passe auf den vorliegenden Fall nicht, weil derselbe von der Beschwerde 
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an Victricius genommenen Gegenbeweis durch die Erinnerung an den 
dort aufgestellten, das Recht des römischen Stuhles wahrenden Vor- 
behalt zu entkräften. Dagegen ist die Erwähnung der Thahache, 
dass Papst Julius den h. Athanasiufi lind seine Gegner vor sein Qe- 
richt nach Rom gefordert hat log), uiigl[icklich, da es sich hier nicht 
um einen Sutfragan, sondern um einen Patriarchen handelte, flir den 
auch Hinkmar die unmittelbare Gerichtsbarkeit des Papstes zugab "O). 
Ist somit auch die positive Begründung mangelhaft, so nötigt doch 
nichts zu der Annahme, dass der Papst diesen Rechtssate aus Pseudo- 
Isidor geschöpft hat"]), du er ebensowenig neu war alö die von 
-- 
eines Bischofs gegen seinen Metropoliten hirndele und nur eine BegUnstigung 
tles letztern enthalte. Allein .querelam habere' (ripp~sßqroiciv) bedeutet Uber- 
haupt .Prozess haben', und ferner lag nicht bloss eine einseitige Klage den 
~rzbischofs gegen Rothad vor, sondern auch eine dee letztern gegen den er- 
wteren wegen der Wiedereinsetzung des einen und der Abaetziing d e ~  andem 
Priestern (cf. opp. 11, 249: adv. me postulare iudiciuui iiialuit. cf. ih. p. 200). 
Der Kanon bezweckte keine Privilegierung der Metropoliten. 

109) Mansi p. 688 E. 
110) S. oben S. 255. 
111) Nach der vorherrschenden Annahme - s. die oben N. 82 ange- 

gebene Literatur, zu der noch Wüeeerscl~leben (Beiträge z. Cieach. der falschen 
Dekretalen S. 7), Richter (Kirchenr. 5. Au0. S. 85) und andere aus Blterer und 
neiierer Zeit beizumgen sind - wnre Nikolaus nicht bloss zu obigem Satze, 
aondern überhaupt zu seinen gegen Hinkmar verfochtenen Ansprtlchen durch 
die PS.-isidorische Sammlung verleitet worden. Das Beweismaterial iet neuesten~ 
von Faste (die Reception (!) Pa.-Isidors unter Nikolaiia I. und Hadrian 11. 
Leipzig 1881) zusammengestellt worden, der indes nichts Neues, wohl aber 
lLngst Widerlegtes gleichsam als unbestrittene Thntsachen wieder vorbringt, 
und die seit Hinschius' Ausgabe erschienene Literatur nicht einmal zu kennen 
scheint. 

Die Heuptbeweisstelle ist schon oben N. 82 besprochen worden. Auseerdem 
berufen sich Hefele, Dümmler, V. Noorden auf den Brief an Kar1 d. K. (Jnff6 
n. 2783 [2098]. Manni XV, 688 E: Sed et papa Julius Orienhlibue scribene 
utramque partem, Athanasii sc. e t  adveraanorum eius accelerare praesentiain, 
quatenus ntraque p a r k  praesente audiretur reue et  ab omnibus condemnatuli 
de cetero cohiberetur a sacerdotio), in welchem sie eine Citation von Pa;-Juline 
(Hinech. p. 468: Decernimus, non credi accusatori. qui absenk adversario cau- 
sam suggeseerit ante utriusque partis discussionem) finden, wiihrend Kunetmann 
(Neue Sion, Jahrg. 1345. S. 24Y), dem sich Hinechius p. CCV anachliesst, hier- 9 

fUr die Quelle ii dem echten Briefe des Julius an die Eusebianer (Athanas. 
Apolog. C. Anan. C. 23. ed. Maur. Paris 1698. J, 143 F) erblickt. In Wahrheit 
sch6pfte Nikolaus, wie schon Walter (Kirchenr. 14. Aufl. S. 207) und Hergen- 
r6ther (Anti-Janus. Freib. 1870. S. 107) zei&n, aus Theodoret. Hist. eccl. 1. 2 
C. 3 (ed. Migne, Patrol. gr. toni. 82 col. 995: '0 d€ (?oUAtos) r$ r i c  hxAqolac 
bndp~vor vd,uy, xai a6rour xaroloßcpiv r>iv 'Pdprlv ixChcae xai rov Sriov 'ASa- 

vaacov rk r i v  dixqv C ~ d L a e v ) ,  welche Stelle er selbst ep. ad Michael. Jas6 
n. 2796 (2111). ?dansi XV, 210 D ausdrUcklich citiept: 
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Nikolaus geltend gemachte exceptio ~ p o l i i ' l ~ )  und die Erklärung, 
e~ darfe kein Generalkoncil (d. h. Nrrtionalkoricil) ohne den römischen 
Stuhl berufen werden '). 

Ferner soll die Phraee: .Non inermis cum nrmato rite contlictum inire po- 
tent* (ey. ad episc. syn. Suess. Jaff6 n. 2822 [2133]. Mansi p. 743 E) aus Pa.-Daniae. 
ep. ad Stephan. (Himch. p. 503: Scimu~ homines inermee non posee cum ar- 
matk rite pugnare) genommen sein. Allein die Uebereinstirnmung beechriinkt 
sich auf den Gebrauch des gar nicht fernliegenden Bildes, .das Nikolaus auch 
~ o n s t  mehrfach anwendet und zwar iii einer Weise, welche die Wahrwhein- 
lichkeit, dass er aus PE.-Damasu~ abgeschrieben hat, nusachlieest, x .  B. Ma,nsi 
p. 223: ,Omnibus suis inm receptis viribusque resumptis vestitus iam et armatus 
cum wcusatonbus suis certaniinis wmpum et litigii conflictum posset ampereu 
und p. 702: ,Vestitus cum veetito et  amatns  cum armatou. Bei dem bestlln- 
digen Plagiat, dae PS.-Isidor an den alten Quellen begeht (s. Hinsüh. Praef. p. CX), 
hat er auch jene figürliche Redeweise denselben entnommen., Warum sollte 
nun Nikolaus sie nicht auch gekannt haben können, ohne die falschen Dekre- 
talen vor sich zu haben? 

Hinschius 1. C. p. CCVI legt entscheidenden Wert auf eine venueintliche 
Bezugnahme des Papstes auf die in PS.-Jul. p. 459 eq. und PS.-Felix p. 485 sqq. 
enthaltenen falschen nicßnischen Kanones, die sich ep. ad episc. Gall. Jaff6 n. 2785. 
(2100). Mansi SV, 697 E sq. finden soll. Hinschiiis gibt indes ganz unrichtig 
den Sinn dieser Stelle mit den Worten an: .Ait igitur Nicolaus, e p  i s c o  p O S  

d ' e p o n e n t e s  Rothadum inconciulta sede ayostolica e g i a s e  c o n t r a  . . . . . 
Nicaenum conciliumY - eine Bestimmung, die sich freilich in den echten Kanones 
nicht findet. Der Papet sagt vielmehr, krnft der Auktoritkt der nicßnischen 
Vgter hebe er die Verurteilung Rothads auf: .Quod incomultis nobis . . . . per- 
petrastis, . . . . nuctoritate 318 patrum, qui ap. Nicaeani . . . . convenerunt, 
penitus evacnantes'. Dass er hierbei den echten Kan. 6 im Auge hatte, zeigt 
die weitere Benferkung: .Nicaenae nobis synodi decreto sufi'ragante, quo inter 
cetera praecipitur, u t  e u i s  p r i v i l e g i a  s e r v e n t u r  e c c l e e i i s ,  ratum duxi- 
mus, iam fatum Rothadnm, m e m o r e s  SC.  p r i v i l e g i o r u m  a p o s t o l i c a e  
8 e d  i s ,  . . . . absolvendum'. 

Nirgends in den zahlreichen, oft zu Abhandlungen angewachsenen Schreiben 
Nikolaus I. l&sst sich ein PS.-isidorisches Citat nachweisen, und doch hätte er 
den falschen Dekretalen eine Fülle der schlagendsten Beweisstellen gegen die 
gallischen Bischöfe ent,nehnien können z. B. Anacl. (ed. Hinsch.) p. 84 C. 34, 
Sixt. I. p. 108, Annic. p. 121, Eleuth. p. 125 C. 2, Vict. p. 128, Zeph. p. 131 sq., 
Sixt. III. p. 190 C. 2, Felix I. p. 202 C. 14, Marcell. p. 228 C. 10 U. 8. W. Man 
muss daraus schliessen, dass er die neue Sammlung gar nicht kannte. Hin- 
schius 1. C. p. CCVII bemerkt allerdings: ,Huius rei Causa in eo posita est, qnod 
psullo antea decretales cognoverat et cantius ei agendum erat, quia suctori- 
tatem eorum episcopi Qalliae in dubium devocaverunt'. Aber weist nicht der 
Papst diesen Einwand mit allem Nachdruck zurück (8. oben N. 82), und hätten 
nicht dieselben Grunde ihm eine Berufung auf die falschen Dekretalen im all- 
gemeinen, die doch nach Hinschius Thataache sein soll, ebensosehr verbieten 
mtlsaen? Auch den Griechen gegenilber bedient sich Nikolaus niemals der p8.- 
isidorischen Falschungen, obschon z. B. die gerade un die orientalische Kirche 
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Die ZurückfIihtung Rothads war dem Bischof Arsenius von 
Horta anvertraut 'I4). Ueberall auf seiner Gesandtschaftsreise durch 
Deutschland und Lothringen, an den Hoflagern von Frankfurt und 
Gondreville "5), wusste dieser gewandte Italiener mit .einer Auktontät 
und .Kraft aufzutreten. als sei der Papst selbst gekommenu110): 
leider aber war seine iinersättliche Habgier ') nicht geeignet, den 
Franken Achtung vor seinem persönlichen Charakter einziiflössen. 

gerichteten Briefe des Pb.-Julius ihm bei den Schreiben an KRiser Michael 
(Jnfft! n. 2796 121111. 2813 121241) die trefflichsten Dienste hatten leisten ktinnen, 
während er dort nur echte, vielfach nicht beweiskrilftige, Quellen verwertet. 

Man hat auch eine Benutzung des fdnkiuchen Machwerkes auf den1 
Wege zu beweisen versucht, dass man in den pilpetlichen Kundgebungen ,PS.- 
isidorischen Geist' nachwies. Die Voraussetzung, auf welcher diese Argumen- 
tation beruht, dars niimlich ninnche der von Nikolaus vert,retenen Rechtssßtze 
eine Erfindung jenes FITlschers seien, ist unhaltbar; sie Iaasen sich alle vor PS.-Isidor 
nachweisen urict werden auch meist von Nikolaua selbst aus echten Kanones und 
Dekretalen begrüudet (vgl. oben S. 265 und unten N. 112. 113 und im allge- 
iueinen Philipps, Kirohenr. IV, 76 ff.). Ceberhaupt ist die Sammlung, wie Roth 
(Zeitschr. f. Hechhgesch. V,  27) treffend bemerkt, ,eine Fiilechung von Beweie- 
dokuinenten für einen neit lange gefihrten Prozess; der falsche Isidor ist nicht 
Veranlassung, sondern Symptom der Verfnssuogsänderung'. Eh warde ein un- 
ltisbares historische8 Rätsel sein, wenn sich ein ganzes Zeitalter, hervorragende 
Kanonisten, auf einmal eine ganze Reihe der einschneidendsten neuen Rechte- 
sätze hatten aufdrangen lassen. 

112) Er beruft eich (Mansi p. 690 C) auf das Beiepiel des Papstes Syin- 
mwhus, der auf einer rtim. Synode (501) erklilrte, erst wenn er ,regulariter 
prius atatui priatino redderetur, et tune,. non ante veniret nd cnusnm' (Mansi 
VIII, 249 B). Zudem macht er die exceptio spolii schon 863, als er nach fast 
tlll~emeiner Annahine noch keine Kenntnis von PS.-I~idor hattn, geltend (Jaff6 
n. 2712 [20531. Mansi p. 296 C). 

113) Mansi XV, 69. 686. Diwer Satz wurde in Betreff a l l e r  Synoden 
nchon in Hint. tripart. IV, 9 (Casaiodor. opp. ed. Garetius. Venet. 1729. toni. I 
p. '&8) als ,regula eccleeiastica' aiifgeutellt. 

114) Nwh Abreise desselben langte noch ein (nicht erhaltenes) Schreiben 
Ludwig d. L). und Karls an, die noch einen letzten Versuch machten, den Papnt 
von einer Restitution Rothads. .den unfruchtbaren Feigenbauius' zuriickzuhalten. 
Wahrscheinlich war dasselbe bei der Zuslrninienkunft der beiden Ktinige zu 
'i'oiisy (Febr. 865) auf Vemnlacleung Hinkmars nb~efasst worden, weshalb Niko- 
Ir~us in seiner Antwort bemerkt: Quod loquimini, per om nlterius loquimini 
(Jaff6 n. 2788 [2108]. Mnnsi XV, 293 C). 

116) S. Dümmler I, 571 tf. 
116) Hegino, Chronic. i r .  866 (85. I, 573). 
117) Hinkmar (Annltl. i ~ .  867 p. 476): , M ~ y i a e  alliditt~tia et niruiae cu- 

piditatis homoY, wan ihn freilich nicht abhielt, dem ,cannsimus pater noster 
Arsenius' zu derselben Zeit schmeichelhafte Geschenke zu abersenden (opp. 11, 
825). Seine Habsucht ist auch yonet vetbnrgt (vgl. Hergenröther, Photiue. 
Regenab. 1867. 11, 235) .  
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Mitte Jidi 865 traf der Legat mit dem Bischofe von Soissons bei 
Karl d. K. in der Pfalz Attigny ein und überreichte die piipstlichen 
Schreiben l18) .  Die niihern Umstände, unter welchen Rothad sein 
Bistum .wieder betrat, kennen wir nicht, wie überhaupt von diesen1 
Augenblicke an sein Name ksum mehr genannt wird ; hochbejahrt 
und mit der ihm gewordenen Oenugthuung zufrieden, überliess er 
die Ausnutzung seines Sieges rrnderii. 1x1 der Zeit zwischen den Jahren 
869 und 871 ist er gestorbenllB). 

Wichtiger als die Aufgabe, einen Bischof heimzugeleiten, war die 
politische Mission des Arsenius. Schon seit einiger Zeit hatte Nikolaus 
mit Besorgnis die Anniiheriing des deutschen und westfränkischen Königs 
und die d~tdurch dem Bestande des lothringischen Reiches lind den1 
Erbrechte des Kaisers drohende Gefahr wahrgenommen ='J). Der Ge- 
sandte erhielt den Auftrag, den Sonderbund der Oheime zn trennen 
lind sie zu gemeinsamem Handeln mit dem Lothringer zu bewegen, 
wodurch sich zugleich am sichersten eine aufrichtige Versöhnung des 
letztem mit seiner Gemahlin erreichen liess, um deren Herbeifiihrung 
Arsenius sich ebenfalls bemühen sollte. Es gelang der ausserordent- 
lichen Geschicklichkeit und dem geschiftigen Wirken des Legaten, 
dtircli Vermittlung der westffinkischen Königin eine Ziisammenkiinft 
Icarls lind Lothars zu Attigny zuwege zu bringen, auf der Ver- 
.siclierungen innigster Freundschaft ausgetauscht wurden. lm Oktober 
des nämlichen Jahres trafen sich Ludwig und Karl in Köln, um den 
Neffen gemeinsam zu begrüssen, der indes aus einem nicht auf- 
gekliirten Grunde aiisblieh lY '). Inzwischen hatte Arseiiius auch Thiet- 
berga mit ihrem treulosen Gatten, den1 die von Hinkmar so streng 
geforderte Kirchenbusse grossmütig erlassen wurde, wieder ver- 
einigt l e  

Die Legation war somit in .  jeder Hinsicht mit Erfolgen ge- 
krönt, die für Hinkmar ebenso viele Niederlagen bedeuteten. Nicht 
nur liatte die gegen ihn anstiirmende kirchliche Partei durch die 
Rtickkehr dw Bischofs von Soimons einen ersten, wichtigen Triumph 
gefeiert, sondern er sah auch zu gleicher Zeit seine lothringische 
Politik scheitern und in weiterer Folge das bisherige gute Einver- 
nehmen mit seinem königlichen Herrn in Gefahr. Grollend blieb er 
dem feierlichen, vor zahlreichen Priilaten aus Lothringen und West- 

118) Hincni. Annal. e. 865 p. 467 sq. 
119) Gall. christ. IX, 943 sq. 
120) S. oben S. 233 f. 
121) Hincm. Annal. rt. 865 p. 469 sq. Vgl. DUnimler I. 574 d 
122) Annnl. 1. C. p. 468. 



frauken stattfindenden Akte der Uebergabe Thietbergcis ferne, obwohl 
derselbe in niichster Nihe zii Venderesse im Reimser Gau vor sich 

ging. Tiefer Unmut erfüllte sein Herz, dem er in seinen annalisti- 
schen' Aufzeichnungen offen Ausdruck lieh. An den rnsssv~ll ge- 
haltenen Briefen, welche Arsenius den Königen überbrachte, glaubte 
er den Mangel an Ehrfiircht und die boshaften Drohungen des 
,römischen BischofsUsP) rllgen zii mIIssen und bei einem andern 
päpstlichen Schreiben unterlässt er nicht zu bemerken, dass ,es voll 
gewesen sei von schrecklichen und bei der Miissigung des apostolischen 
Stuhles früher unerhörten Flüchen'. Gegen die Restitution Rothads 
protestiert er als eine ,nicht auf den1 Wege des Rechtes, sondern 
der Gewalt' vorgenommene I*'). 

Ebenso düster wie die Gegenwart lag die Zukunft vor ihm. 
Die alten Gegner, die seine starke Hand so lange im Zaiime gehalten, 
die Freunde Gottschalks und die abgesetzten Reimser Geistlichen 
regten sich wider  und schöpften Hoffnung, jetzt mit Hülfe des rö- 
mischen Stuhles diirchzusetzen , was ihnen fränkische Synoden ver- 
weigert hatten. 

14. Kapitel: , 

Die Restitution der abgesetzten Reimser Geistlichen. Papst * 

Nikolaus und das Koncil von Soissons (866). 

Es wurde bereits erwähnt, wie die Thatsache, dass Hinkmar 
zu Anfang des J. 863 um eine abermalige und umfaqsendere Be- 
stätigung des Soissoner Synodalbeschliisses von 853 nachsuchte, auf 
neue Bewegungeii in der Genossenschaft der degradierten Kleriker 
hindeutet. Zehn Jahre hatten diese, der Macht der Verhiiltnisse sich 
beugend, ihr Los mit Schweigen ertragen; aber jemehr die Rothad'sche 
Angelegenheit in Fluss geriet, desto uäher schien auch ihre Stunde 
zu kommen. Wenn nicht die Frage nach der Gültigkeit der von 
Ebo seit seiner Rückkehr erteilten Weihen wieder aufgehucht wiire, 
wIirde es schwer zu begreifen sein, weshalb Hiiikmar in seinen1 I 

Schreiben an Nikolaus (V. J. 864) die ßeschichte seines Vorgängers 
und seiner eigenen Erhebung berührte ') und die Akten der Soissoner 

123) Sonst bezeichnet er nie die Papste mit diesem gerinpch&tzigen 
Ausdrucke. 

124) Ib. 
1) Opp. 11, 261. 
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Synode übersandtee).' Wir erfahren aiis einer spätern Mitteilung des 
Papstes" , d w  Berichte auf Belichte aii den römischen Stuhl ge- 
langten, welche ihm die Notwendigkeit nahe legen sollten, aucli jenen 
Prozw'  wieder aufzunehmen. Und es geschah ohne Zweifel in ge- 
heimeni yiipstlichen Aiiftrage, dass der Bischof Amenius seinen Aufent- 

C 
halt in den fränkischen Reichen \>enutzte, um Informationen iiber die 
Absetzung der Reimser Geistlicheil einzuziehen und sich von dem Erz- 
bischofe schriftliche Auskunft über diese Sache erteilen zu lassen4). 

Der Bericht, welchen der heimkehrende Legat erstattete, ver- 
anlaste. den Papst, sich die das Koncil von Soissons betreffenden 
Aktenstücke des römischen Archivs vorlegen zu lassen, und als Frucht 
dieser Studien erging am 3. April 866 ein Sendschreiben an Hinkmr  7. 
Es sei ihm noch nicht vollkoiumen klar geworden, schreibt Nikolaus, 
ob die Kleriker rechhässig abgesetzt seien oder nicht, aber soviel 
glaube er erkannt zu haben, dass die Sache einer neuen Untersuchung 
wert sei. Der Erzbischof möge deshalb ,jegliche Animosität beiseite . 
setzend' mit jenen Geistlichen über ihre Restitution verhaiideln. FUr 
den Fall, d a s  ihm etwa sein Gewissen eine solche vorzunehmen 
nicht erlaube, seien die Bischöfe Galliens und Neustriens angewiesene), 

L 
sich am 18. August zu einer synodalen Entscheidung der Frage zu 
versammeln. Nur wenn die Väter sich nicht einigen köunten und 
die Kleriker appellierten, gedenke er die Sache vor sein Gericht zu 
ziehen, wünsche dann aber auch h a l d  die Parteien oder deren Sach- 
walter in Rom zu sehen. Man möge sich nur nicht ruit der Hoff- 

F nung schmeicheln, eine Berufung als unstatthaft hinzustellen, weil 

mehr als ein Jahr seit dem Urteile von Soissous verfirnen sei ; denn 
abgesehen davon, dass nirgends für eine Appellation an den römischen 
Stuhl eine solche Beschräiikiiiig aufgestellt sei, handele es sich hier 
nicht blos um eine Exkommunikation, fiir welche eine solche Frist 
gelte, sondern um eine vollständige Absetzung, und ferner dürfte es 
sich aus dem Register Leo IV. wohl nachweisen lassen, d a s  in 
Wirklichkeit schon vor Ablauf eines Jahres Berufung eingelegt 

1 2) Mansi XV, '705 D. 
F 3) Ib. 705 C. 

4) Opp. 11, 291. 
.5) JaE6 n. 2802 (2114). Mansi XV, 705. Nach V. Noorden S. 213 soll Nikolaus 

hier die Soissoner Synode vom Jahre 853, weil nicht durch pitpstlichen Befehl 
berufen, fiir ungesetzlich angesehen haben. Von diesem ,ps.-isidorischen Grund- 
satze' findet sich indes keine Silbe. 

6) Von diesen gleichlautenden (opp. II,'285) Schreiben iet [nur das an 
Enbiechof Eierard von Toure (Jaff6 n. 2803 [2115]. Manai XV, 710) erhalten, da8 

C mit dem an Hinkmer fwt wortlich Bberein~timmt. 
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worden sei. Hinkmar möge also nicht den Kne'chten Pharaos nach- 
ahmen und auf Bedrückung der Söhne Israels sinnen und noch viel 
weniger versuchen, mit seinen vom Papste erhaltenen Privilegien zu 
trotzen, denn in diesen seien bekanntlich dem h. Stuhle alle 'Rechte 
vorbehalten. 

Es liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, dass die Versicherung 
des Papstes, die unterdrückten Schwächeren beschützen und der Ge- 
rechtigkeit dienen zu wollen '), nicht sein eigentliches Motiv enthalten 
habe. Erst in den letztverflossenen Jahren hatten ihn die immer 
dringender werdenden Klagen auf das Bediirfnis einer Revision des 
Prozesses aufmerksam gemacht, und erst der jüngste Konflikt hatte 
in ihm die Meinung geweckt, dass der h i m s e r  Metropolit sich nicht 
durchweg von dem Gebote des Rechtes und der Billigkeit leite11 
lasse, sondern üher Gebühr seine Macht ausnutze. Allerdings diirfte 
auch der Gedanke, den selbstbewussten Kirchenfürsten noch tiefer 
iinter die misskannte Auktoritit des röinischen Stuhles zu beugen, 
ihn mitbestimmt haben, gerade in diesen1 Augenblick jene Frage auf- 
zuwerfen. Aber an weiterreichende, auf eine Bestreitung der rechts- 
giiltigen Ordination und somit auf einen förmlicheii Sturz Hinkniarn 
zielende Absichten8) ist bei Nikolau~ schon deshalb nicht zu denken, 
weil er ja öffentliche synodale Verhandlungen, bei welchen sich eine 
Erörterung dieses Punktes nicht ganz vermeiden liew, durch eine 
einfache Restituierung der Kleriker abgeschnitten zu sehen wünschte. 
Dazu war jedoch der Papst fest entschlosen, diesmal mit aller 
Energie gegeu den fränkische11 Erzbischof, dessen hineusschiebeiide 
kluge Taktik er genugsam kennen gelernt hatte, vorziigehen. 

Dem Einverständnisse Hinkmars mit seinem Fürsten war es 
bisher vorzuglich zu danken gewesen, dmq den römischen Befehlen 
ein Hindernis nach dein andern entgegengestellt wurde. Deshalb 

. . - . . . . . . . 

7)  Mansi T06 C. 
8) So nach Gfrörera (Goucli. d. Carolinger. Freib. 1848. 1, 488) Vorgang 

V. Noorden S. 214 N. 2 gegen Diiminler I, 587. Schwerlich hiitte Nikolaus in  
seinem Kampfe gegen den lotlinngischen Hof einen Bundesgenossen wie Hink- 
mar verlieren mögen. Ditris im weitern Verlaufe der Angelegenheit die Ereig- 
n ia~e  des Jahrea 840 und.845 zur Sprache kamen, worauf V. Noorden seine 
An~icht  gründet, brachte die Natur der Sache mit sich. In diesem Connex 
derselben mit der Ebo'schen Frage als einer ,Causa maior' fand auch das durch 
V. Noorden S. 213 bestrittene Recht des Pap~tes, selbst einzugreifen, seine 
Stiitze. Zudem galt die Bedingung der ,Causa maior' nicht, wie V. Noorden 
g l ~ u b t ,  fiir die Appellationen (solche von Laien und niedern Geist.lichen kamen 
hilufig vor, vgl. oben S. 261). sonaern für das Erfordernis einer piipstlichen Be- 
ßttitigung synodaler urteile. Auch im Jahre 8.53 hielten die Bischöfe es fiir 
nötig, ihr Urteil dem römischen Stuhle vorzulegen (opp. 11,266; rgl. oben S. C i  f.). 
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warnte der Papst beizeiten Karl d. K.Q), sich nicht wieder von den 
Sophismen seines Metropoliten umgarnen zu lassen , denselben viel- 
mehr nachdrticklich an die Pflicht des Gehorsams zu erinnem. Es 
hätte freilich dieser Aufforderung kaum bedurft, denn die Beziehungen 
Hinkmars zu seinem Herrn wurden wegen der freundlichen Haltung, 
welche letzterer gegentiber dem lothringischen Könige annahnilO), 
täglich ktihler. Weder Charakter noch politische Ueberzeugung er- 
laubten dem Erzbischofe, diese neueste Schwenkung der Politik mit- 
zumachen. Dazu kam im Laufe des Sommers ein Zwischenfall, der 
den König völlig auf die Seite der Gegner Hinkmars trieb. Am 
21. Juni 866 1 1 )  starb Erzbiechof Rudolf von Bourges und mit ihm 
sank die beste Stutze des geistesschwachen Prinzen Karl dahin, den 
der Vater kürzlich zum Vicekönig tiber das innerlich unterwühlte 
und von Feinden umringte ~ ~ u i t a n i e n  gesetzt hatte. Den erledigten 
Sitz einzunehmen schien keiner geeigneter als Wulfad, einer der 
abgesetzten Geistlichen, der als Hofmeister des jungen Karlmann18) 
sich das volle Vertrauen des Königs erworben hatte. 

Dieser Wulfad, Diakon") und ehemals Kanonikus der Reimser 
Kirche, ragt in jeder Beziehung unter seinen Schicksalsgefährten her- 
vor. Er  gilt als der ,Ersteu 14) iinter ihnen, und die librigen pflegen 
einfach als seine Genossen bezeichnet zu werden. Karl d. K. weiss 
nicht genug, seine Gesch1ftatüchtigkeit und lautere Treue, seine hohe 
Begabung und seinen vortrefflichen Charakter zu preisen 'V). Dass er 
eine aussergewöhnliche Bildung besass, bezeugt allein schon die That- 
sache, dass er ein naher Freund und Geistesverwandter des Philo- 
sophen Johainnes Skotus war, dessen glänzendstea Werk ihm sein 
Entstehen verdankte 18). Aber auch als einen fein berechnenden und 
-.-. 

9) Von diesem Briefe, den Jaff6 nicht verzeichnet hat, berichtet Karl 
a n  Nikolaus (Mami XV, 708. 7%). Sirmond hatte noch Fragmente de~aelben 
vor sich (ib. 707 C). 

10) Vgl. unten Kap. 15. 
11) Gams, Series episcopor. Ratisb. 1873. p. 523. 
12) Mansi XV, 708. 799. 
13) Mansi XV, 708. Ob der von Hinkmar (opp. I, 21) e r w a n t e  ,Vul- 

e fadus Remorum metropolis oeconomua', der 849 an der Synode von Quierzy 
teilnahm, mit ihm identisch ist? 

14) Hadrian. ep. ad Karol. (Jaffd n. 2199. Mansi XV, 825 C). Vgl. auch 
oben S. 66 N. 67. Hinkmar nennt die Kleriker kurzweg das .collegium Vul- 
fudi' (opp. 11, 265. 282). 

15) Mansi p. 709. 799. 
16) Scotus, De divisione naturae 1. 5 C. 40 (ed. Floss. Migne Patrol. 

lat. tom. 182 col. 1022): Dilectiesimo tibi, frater in Christo Wulfade, e t  in 
stodiis eapientiae coopemtori e t  examinandum (opus) offero et  corrigendum 

Schrara,  Hinkmu von Keims. 18 



hoclistrebenden Mann bewies er sich. Als i. J. 853 Hinkmars Un- 
gnade seine ganze Zukunft zu vernichten drohte, hatte er das GHtick, 
,krankY zu werden und den Prw~essverhandlungen fern bleiben zu 
können l7). Trotz seiner Degradation erscheint er bald nach dem 
Koncil von Soisvons als Abt des Medardusklosters IA) daselbst und 
hatte einige Jahre nachher die Abtei Montier-en-Der in der Diözese 
Chblons - sur - Marne inne 19). Als königlicher Dienstmann und 
Prinzenerzieher errang er sich nicht nur die Gunst Kar1 d. K., 
sondern libte auch am Hofe politischen Einfluss ausa1) und verstand 
aq, durch den Zauber seiner Persönlichkeit den Herrscher ganz an 
sich zu kettengg). Durch dessen Hülfe gedachte er 856 das vakante 
Bistum Langres zu erhalten iind hatte sich bereits in den Besitz der 
Kirche und der Einkünfte gesetzt, als es Hinkmar auf der Synode 
von Quierzy (Fehr. 857) gelang, die Weihe zii hintertreiben iind 

- 
conimitto. Num et  tuis exhortationibus est inchoatiim tuaque solertin, quorluo 
modo sit, ad finem usque perductuiii. 

17) S. oben S. 62. 
18) Mabillon, Annal. 1. 34 n. 41 (111, 19). Auch Nicol. ep. ad Karol. (Jaff6 

n. 2811 [2122]. Mansi p. 709 D) nennt ihn .venerabilis abbau. Mabillon, Annal. 
1. 35 n. 6, Bouquet VII, 642 n. b. und Dümmler I, 588 halten auch den Abt 
Wiilfed von Resbach für dieselbe Person. 858 war er gemeinsam mit Rothad 1 

von Soissons und Pardulus von Laon bei der Gütemufzeichnung des Frauen- 
klosters Notre Dame in Soisaons thittig (Gall. christ. E, 412). 

19) Urkunde Karls für Dervum vom Jahre 856 (Bouquet VIII, 549). 
20) Ib. und Karol. ep. ad Nicol. Mansi 708 A. 
21) Urkunde Karls fiir Dervum vom Jahre 858 (Bouquet VIII, 551) be- 

stimint. dsas der Abt (der Name wird nicht genannt) ,in capdla nostra epi- 
scopis et abbatibus adhaereat et nobis familiariter deserviat'. Der unter den 
Zeugen des Koblenzer Friedensvertrages (860) erscheinende .Vulfndus abbm' 
(LL. I, 469) ist vielleicht der nßmliche. 

22) Karol. ep. ad Nicol. (Mansi 709 A): nullo modo a praesentia noritm 
separnre voliussemus. 

25) Opp. 11, 280. Hinkmar nennt dati Koncil nicht, aber nach Flod. 
J, 24 p. 535 fand es zu Quierzy statt, und aus Hinkmars Bemerkung, es seien 
die Bkchofe Pnrdulus von Laon und Aeneas von Paris zugegen gewesen, ergibt 
sich, dass es demjenige vom Februar 857 (LL. I, 451. Prudent. Annal. a. 857 
p. 451) war. Denn einerseits erscheint auf der Synode von Quieny am 
21. Mürz 858 schon Hinkmar d. J.  als Bischof von Laon (LL. I, 458), andrelc 
seih auf dem Koncil von Bonneuil August 855 (Delalande, Concil. Gall. Supplem. 
p. 162 gibt 856 und Mansi XV, 25 gestützt auf die falsche Ind. I. das Jahr 853 
an) Teutbald noch als Bischof von Langres (Urkunde für Aniuol bei Mabillon, 
Annal. tom. 111 Append. V1 p. Ci69), der erst am 17. Aug. 856 starb (Hugonis 
chronic. 1. 1. SS. XiII, 356). Einer früheren Synode von Quierzy die Verhend- 
lungen zuzuweisen, ist wegen der Emilhnung (opp. 1. C.) des Privilegiums 
Benedikt 111. (Jaffd n. 2664 120091) nicht zulässig. 

Hiernach ist Gauls zu berichtigen, der 1. C. p. 557 den Tod Teutbalde 
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jenen Sitz einem ihm ergebenen Manne zuzuwenden, dem Kanonikus 
Isaak von Laon *') , der gleich ihm ein Zögling des Erzkapellans 
Hilduin war 6). 

Wenn Hinkmar zu einer Zeit, wo er im besten Einvernehmen 
mit seinem Könige lebte und mit vollster Hingabe dessen Plane 
förderte, in solcher Weise gegen den bevorzugten Günstling eiri- 
schreitet und einen offenbaren königlichen Herzenswunsch vereitelt, 
so müssen ihn schwerwiegende G r b d e  bestimmt haben. Zwar ver- 
stieaa die beabsichtigte Erhebung Wulfads gegen das kanonische 
Recht, aber dieses Hindernis wäre nicht unüberwindlich gewesen. 
Man kann aus der Lage der Dinge nur den Eindruck gewinnen, 
dass der Erzbischof in dem ehemaligen Kanonikus einen gefährlichen 
Feind erblickte. Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn man wahr- 
nimmt, wie Hinkmar jene Gelegenheit benutzte, um gegen den Ehr- 
geiz Wulfads für alle Zukunft eine unübershigbare Schranke auf- 
zurichten. Er  setzte durch, daax derselbe die schriftliche und mit 
einen1 Eide bekräftigte Erklärung abgab, nie lind nirgends mehr 
nach einer kirchlichen Würde streben noch je den F r i e d e n  d e r  
K i r c h e  u n d  d i e  R u h e  d e r  H i e r a r c h i e  s t ö r e n  zu  wo l l ena6 ) .  
Erinnern wir uns, dsss die Reimser Kleriker Bekanntschaft mit den 
Grundsätzen der falschen Dekretslen verraten, ja die ersten sind, bei 
welchen sich solche nachweisen lässt, so werden wir in der letztern 
Verpachtung leicht einen Hinweis auf die Agitationen der Anhänger 
Pseiido-Isidors erblicken und.in Wulfad eines der Häupter dieser Partei 
erkeunen. Lägen die Akten des Soiasoner Koncils vom J. 866 vor, 
so wIirde sich wahrscheinlich der wahre Charakter Wulfads und seiner 
Freunde vollkonimen enthtillen. Ein Umstand verdient jedoch noch 
Beachtung. Der Versuch Wulfads , den Bischofsstuhl von Langres 
einzunehmen, fällt zeitlich mit der auf ihren Höhepunkt gelangten 
Opposition des Pseudo - lsidonaners Rothad zusammen, zii welchem 

und die Weihe Isaaks 859 setzt und zwischen beide als erwählten Bischof einen 
Anagar einschiebt, Wulfad aber nicht erw&hnt, und ferner Pardulus August 856 
gestorben sein liisst, was in Januar biri Februar 858 (vgl. oben N. 18) zu ändern 
ist. In Bezug auf Aeneae ergibt sich, dass er Februar 857 bereits Bischof war, 
wodurch Mabillons (Annal. 1. 35 n. 8 ;  111, 55) Annahme, dass sein Vorgänger 
Erohenrad am 9. Mai 856 gestorben sei, bestätigt wird, und die gegenteiligen 
Angaben von Gams 1. C. p. 596 und D u n ,  Bibliothbque de 1'Yonne. Auxerre 
1860. I, 256 unhaltbar werden. 

24) Le Long, Hist. du diocbse de Laon. Ch$lons 1783. p. 117. 
25) Flod. 1. C. 

26) Opp. LI, 280: Neque aliam huiusmodi temeritatern, qua pax e c  
clesiae valeat perturbazi e t  quiea sacerdotalis possit inquietari, . . . ulterius - moliturum. 

18 
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jener als Abt von St. Medard in Soissons persönliche Beziehungen 
unterhalten haben muss, und sobald die letzten Zweifel an dem 
Triumphe des Bischofs geschwunden sind, schlagen auch die Gönner 
.der Kleriker den Weg nach Roni ein. Da Rothad von jeher sich 
als Beghstiger der von Ebo geweihten Geistlichen gezeigt hata8), 
so darf' inan an ein geheimes Einvernehmen mit dem Haupte der 
letztern, an ein planmhigta Ziisammenwirken beider denken. Wie 
der Soissoner Bischof so behauptet auch Wulfad einen hervorragenden 
Platz in dem Kreise, aus welchem die Dekretalenfälschung hervor- 
ging ' B). 

Diesem Manne hatte Kar1 den Metropolitanstuhl von Bourges 
zugedacht, wiewohl er die entgegenstehenden Schwierigkeiten kannte. 
LTnverzUglich liess er den Papst seine Absicht wissen und hoffte 
durch die übertriebenen Schmeicheleien, welche er hierbei sowohl 
gegen Nikolaus als auch für seinen Erkorenen an den Tag legte, 
wenn nicht die baldige Weihe, so doch die Erlaubnis zu erwirken, 
Wulfad sogleich in den Besitz des Erzbistums einzuweisen. Er  
versichert, dass er dem Gebote des h. Vaters getreu den Reimser 
Metropoliten zur Folgsamkeit ermahnt habe, der solches auch mit 
süsser Rede versprochen, da99 man aber nicht wissen könne, was 
unter dem Honig seiner Worte verborgen sei. Eine eilige Vornahme 
der Ordination wulfwls empfehle sich deshalb, weil man die Schlau- 
heit und Venögerungskünste ,jemandesu zu fürchten habe. Einem 
weniger grossartig angelegten Charakter als Nikolaus wäre es vielleicht 
erwünscht gewesen, auf dem einfachen Wege der Thtitsachen einem 
vorausaiclitlich langwierigen Kampfe auszuweichen, aber dem hohen 
Geiste des Papstes war es lediglich um die Gerechtigkeit und deren 
offene,'förmliche Anerkennung von Seiten der westfränkischen Kirche 

27) Da er ohne Genehmigung Rothads die Abtei schwerlich erhalten 
hhtte, erscheint dieser als Befßrderer des ktirzlich ~ b ~ e s e t r t e n .  

28) Vgl. oben S. 238. 
29) Schon V. Noorden (S. 216 und in Sybela hietor. Zeitschr. IV, 318 ff.) 

hat die nahen Beziehungen Wulfads zu PR.-lsidor hervorgehoben und ihn ge- 
radezu als Mitarbeiter desselben hingestellt. Seine hauptsiichlichiten Grande 
jedoch, dass niimlich Wulfad ein fähiger Kopf gewesen sei und sich rtus einem 
ganz besondem (1) Grunde von Ebo, dem eigentlichen Vedaaser der Dekre- 
talen, habe weihen lassen, und daas sich ferner der Stand der Kanoniker der 
vor~iiglichen Gunst PS.-Isidors erfreut hebe (nur an zwei Stellen, Clem. p. 65 
und Urban p. 146, ist von denselben die Rede), kann ich nicht als solche an- 
erkennen. Siehe die abweisende Kritik Hinschius' (Decret. PS.-Isidor. Praef. 
p. CCXXXII eq.). 

30) Ep. ad Nicol. Mansi XV, 707. 
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zu thun. In diesem Sinne lautete die päpstliche Antwort8') ent- 
schieden abweiseiid. Bei aller dem Eifer des Königs gezollter An- 
erke;nung ist doch die feine Ironie, mit welcher die riber das Ziel 
weit hinausgeheude Dienstfertigkeit desselben behandelt wird, niclit 
zu verkennen. 

~hnktl ich hatten sich inzwischen am 18. August 35 Bischöfe 
aus ö verschiedenen Provinzen, zu welchen sicb auf besondere Ver- 
anlassung des Königs der ob seiner Sittenqtrenge und Gelehrsamkeit 
hoch geachtete Erzbischof Liutbert von Mainz gesellte, in Soimns 
ziir Synode versammelt. Auch Kar1 d. K., Wulfad und seine Schick- 
sahgenossen fehlten nicht8#). Hinkmar war also auf den ihm vom 
Papste wohlmeinend dargebotenen Ausweg, durch eine in. ailer Stille 
vorgenommene Restitution jedes Aufsehen zu vermeiden und so seiner 
Auktoritat zu schonen 8s), nicht eingegangen ; er hatte einen viel 
geschickteren Plan ersonnen. 

Er legte dem Koncile vier Denkschriften vor die mit sicht- 
licher Sorgfalt und mit einer bei ihm seltenen Prägnanz des Aus- 
druckes gearbeitet sind. In der ereten erklärt der Erzbischof, er 
habe die Geistlichen nicht aus eigener Machtvollkomiiienheit wieder 
einsetzen kö  n nen  , weil sie nicht von ihm, sondern von den Bischöfen 
mehrerer Provinzen, unter denen sich zudem manche der jetzt ver- 
sammelten Vater oder deren Vorgänger befunden hätten, abgesetzt 
worden seien, und ferner weil Papst Benedikt und Nikolaus sogar 
unter einem schrecklichen Anathem dieses Urteil bestätigt hätten. 
Er erwarte, dass man seiner geringen Fassungskraft zu Hülfe kom- 
mend den Nachweis liefern werde, inwiefern auf der frlihereu Synode 
gegen das kanonische Recht gefehlt worden sei, daea man ihm auch 
klarer als er es in dem päpstlichen Briefe gefunden habe, beweise, 
wie liberhaupt ein vom Papste bestätigtes Urteil urngestossen werden 
dlirfe. Hinkmar spricht, als verstehe er gar nicht den in der Con- 
firmationsbulle enthaltenen Vorbehalt: ,Salvo Romanae sedis in om- 
nibus i U s s  U atqiie iudicioY 85), und die andere ihm sonst so wohl- 
bekannte Klausel : ,Si ita est, nostro ut scriptis praesulatui intimasti' "), 
durch welche unzweideutig die Möglichkeit einer Revision des Pro- 

31) Jaff6 n. 2811 (2122). Mami XV, 709 vom 29. Auguet. 
32) Manei XV, 768 C. 731. Hincm. Annal. a. 866 p. 471. Hefele W, 316 

gibt irrig den 16. August als P U f f n ~ t s g  der Synode an. 
38) Mami 705 E. 
34) Opp. U, 265-281. Manei XV, 712-7'25. Migne 126, 46-61.  
85) Manei XV, 374 E. 
36) ib. 110 B. 
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zesses offen gelassen war, scheint seinem Gedächtnisse gänzlich enb  
schwunden zu sein. Diesen Punkt vorsichtig umgehend betgnt er 
die von den Päpsten unermüdlich eingeschärfte Unantastbarkeit kirch- 
licher Entscheidungen, wie ja der grosse Leo nicht einmal gewagt 
habe, eine seiner eigenen Massnahmen zurückzunehmen. Die. Bischöfe 
mögen sich vorsehen, dass sie nicht von einem römischen Bannstrahle 
getroffen werden, wenn sie an die Untersuchung der Rechtsfrage 
gehen wollen. Hinkmar lenkt so die Synode auf den Weg, den er 
eingeschlagen wlinscht , dass sie nämlich nicht richte, sondern nur 
gutachtlich sich äussere, sich nicht für eine .Restitution aus Hechts- 
gründen, sondern nur aus Gnade erkläre, und anstatt selbst dieselbe 
zu beschliessen, sie lediglich dem Papste anempfehle Freilich 
beteuert er wiederholt, er denke nicht daran, dem Befehle des 
h. Vaters oder etwaigen Beschltissen des Koncils irgend welchen Wider- 
~pruch entgegenzusetzen, er habe vielmehr nur seine wissenschaft- 
liche Auffassung darlegen wollen. 

Die rtihrige Partei Wulfads") scheiut Schlimmeres von den 
Absichten des Metropoliten befirchtet zu haben. Im geheimen wurde 
viel von Ebo und der Weihe Hinkmars gemunkelt "1, und bald wurde 
behauptet, jener ~ e i  gar nicht gültig abgesetzt worden, bald er habe 
gesetzmilssig sein Amt wiedererlangt *Y). Hiermit waren gehhrliche 
Fragen angeregt, und es lies3 sich nicht verkennen, dass die Synode 
auf sie zureckgreifen musste, wenn sie dem Auftrage des Papstes 
gerecht werden wollte. Hinkmar beleuchtete deshalb in einer zweiten 
Abhandlung den thatsiichlichen Hergaug bei der Absetzung und 
Restitution seines Vorgängers vom kirchenrechtlichen Standpunkte 
und unter Vorlage sämtlicher Aktenstticke"). Seinem Plane getreu 
hütete er sich aber die damit im engsten Zusainmenhsnge stehende 
Geschichte der Reimser Geistlichen zu bertihren, indem er vorgab, 
die versammelten Väter mit diesen Dingen nicht langweilen zu wollen. 

37) Darum bezeichnet er die Mitglieder des Koncils als vom Papste e r  
nannte ,arbitriU (opp. 11, 268), nicht als ,iudicesM. Später suchte er auch die 
Wiedereinsetzung Rothads als nur auf dem Gnadenwege erfolgt darzustellen 
(opp. 11, 401), freilich im grellen Widerspruche mit dem wirklichen Hergange. 

58) Hincm. Annal. 1. C. 
39) opp. n, 273. 
40) Ib. 286. 
41) Unter diesen befanden eich auch die Akten eines eonst unbekannten 

Provinzialkoncils von Bourgee, auf welchem nach Hinkmars Angabe (11, 287) 
die Absetzung Eboli bestatigt wurde. Hefele W ,  103 verlegt dasselbe in dns 
Jahr 842 oder 841. 
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Er durfte es zu einer synodalen Erörterung über die letztere Frage 
nicht kommen lassen, weshalb er auch die bündige Erklärung abgab, 
er werde sich an einer etwaigen Ebo betreffenden D i s k U s s i o n 
nicht beteiligen. Es scheint, dass ihm eine Vereitelung derselben 
wirklich gelang, lind dass die Bischöfe ganz auf seine Idee eingingen; 
denn die an dritter Stelle zur Verlesung gebrachte Denkschrift ist 
dem historisch - kanonistischen Nachweise gewidmet, duss eine Be- 
gnadigung der Kleriker zuläwig ist und nnbeachadet des kanonischen 
Rechtes vorgenommen werden kann. Ganz in diesem Sinne liess 
denn auch die Synode durch den Erzbischof Herard von Tours ihre 
Entscheidung verktindigen (9,  und das an deii Papst gerichtete 
Synodals~hreiben'~) schloas sich vollständig dem Gedankengange der 
Hinkmar'schen Denkschriften an ,  j a  ward fast wörtlich der dritten 
entnommen : Nikolaus mag aus B a  r m h e r  z i g k e i t die Restitution 
anordnen, die Bischöfe wollen dann die Ausführung des Beschlusses 
übernehmen. Dem Papste wird &o in unbefangenster Weise zu- 
gemutet, trotzdem keine neue Untersuchung stattgefunden ' hat, doch 
indirekt anzuerkennen, dass die frtihere Synode von So i~ons  voll- 
kommen gerecht geurteilt hat - Nikolaus soll ja nur auf dem, 
G n a d e n Wege die Wiedereinsetzung vornehmen - , und dass es 
seinerseits ein Irrtum war, zu glauben, der Prozess müsse oder könne 
überhaupt wieder aufgenommen werden. 

Nachdem der Erzbischof sein nächstes Ziel erreicht hatte, machte 
er Anstrengungen, die beabsichtigte Erhebung Wulfads zu hinter- 
treiben. Eine vierte Denkschrift schilderte den verwegenen Versuch 
desselben, wider die Kanones sich des B i s tuq  Langres zu bemächtigen, 
und erinnerte an dessen zu Quierzy abgegebene Erklärung, nie mehr 
eine kirchliche Wiirde erstreben zu wollen. Hinkmar bemerkte zwar, 
er bringe dies nur deshalb vor, um dem ,geliebten BruderY spätere 
Schwierigkeiten zu ersparen, aber Wulfads Anhänger durchschauten 
die Absicht und verhinderten die Verlesung des SchriftstUckes. Um 
allen weitem Machinationen vorzubeugen, commendierte Kar1 d. K. 
sofort seinem Günstling die Metropole Aquitaniens und liess ihn 
durch seinen Sohn Karlmann dorthin geleiten. Durch Bitten und 
Drohungen wurden einige Bischöfe vermocht, noch ehe die päpst- 
liche Antwort auf den Koncilsbeschluss eingetroffen war, dem Er- 
wählten die Weihe zu erteilen. Als der Consecrator, Bischof Aldo 
von Limoges, bei der heiligen Handlung vom Fieber ergriffen und 

42) Mansi XV, 725. 
43) Ib. 728. 
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in wenigen Tagen dahingerafft wurde, erblickte Hinkmar darin die 
gerechte Strafe dw Himmels"). 

Der König hatte dem Papste mitgeteilt 4 5 ) ,  dass er sich mit 
Rücksicht auf die schwierigen Verhältnisse des Erzbistums bewogen 
gefunden habe, Wulfad dasselbe schon zu übertragen, und bei dieser 
Gelegenheit die Soissoner Verhandlungen durchaus im Geiste des 
HRimser Metropoliten dargestellt und ihm alles Lob gespendet. So 
konnte Hinkmar im ganzen mit Befriedigung seinen Jahrbüchern das 
neueste Blatt einfügen46). Mit weniger Zuversicht aber richteten 
sich jetzt seine Blicke auf Ihm. Sein Brief") an Nikolaus schlägt 
zwar den Ton harmloser Unbefangenheit an: er habe nicht aus Un- 
gehorsam, sondern aus Achtung vor den Kanones die Restitution der 
Genossen Wulfads dem Koncile aberlassen und sich willig dessen 
Reschlusse gefügt. Was von demselben ,U n t e r s U c h t u n d  f e s t  - 
g e s t e 1 1 tu  worden sei, werde der Papst aus den Akten ersehen, 
anderes könne er mlindlich von dem Ueberbiinger erfahren. Spezielle 
Gesandten zu schicken, sei nicht notwendig, da die Väter ganz ein- 
hellig gewesen seien. Sehnstichtig erwarte er jetzt die Eutecheidung 
Sr. Heiligkeit, die er gern ausführen werde, wie ihm stets das Wohl 
der Abgeqetzten am Herzen gelegen habe. Anders aber lautet die 
Instruktion, welche er dem als Abgeordneten der Bischöfe nach 
Rom reisenden Erzbischof Egilo von Sens erteilte4s), deren Geheim- 
haltung er darum ausdrücklich wünschte")). 

Hinkmar scheint der. Erfahrung und Einsicht dieses Amts- 
genossen nicht viel getraut zu haben, da seine Unterweisungen trotz 

44) Annal. a. 866 p. 472. Hefele IV, 320 sucht gegen Sirmond zu zeigen, 
dass die Weihe noch vor Schluss des Koncils stattfand, weil eine von den 
Bischöfen des Koncils für die Abtei Solignac ausgestellte Urkunde an erster 
Stelle die Unterschrift Wulfads als Erzbischofs trsgt. Die Annalen sagen in- 

. des ausdriicklich, die Konsekration sei im Sept. "post solutam synodum' zu 
Bourges vorgenommen worden. Wulfad muss also, wie das oft vorkam - eine 
Urkunde V. J. 843 ist z. B. von Hinkmar als Erzbischof unterzeichnet (Mansi XIV, 
79.5) -, nachträglich seinen Namen beigefügt haben, wozu ihn wohl der Um- 
stand veranlasste, dass Solignac in seiner Provinz lag. Ueberdies bemerkt Sir- 
mond, der das Original gesehen zu haben scheint: Vulfadi subscriptio . . . extra 
ordinem post alias adiecta videbatur (Manei XV, 738 B). 

45) Ep. ad Nicol. Mansi XV, 7.34. Die Ordination Wulfad~ wird hier 
noch nicht erwiihnt. 

46) Annal. a. 866 p. 471 sq. 
47) Opp. 11, 282. 
48) lb. 285. Urspranglich scheint Birichof Aktard von Nuntes zum Ge- 

sandten ausersehen gewesen zu sein (Mansi XV, 733 D). 
49) Ib. p. 290, cf. p. 289. 
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der gegenteiligen Versicherungen etwas schulmeisterlich klingen. E r  
empfiehlt ihm dringend an ,  sämtliche Wulfad betreffende päpstliche 
Aktenstücke mitzunehmen, und überschickt ihm ausserdem noch einen 
übersichtlichen Auszug aus denselben, den Egilo seinem Gedächtnisse 
einprägen möge, damit er den Verdrehungsktinsten der römischen 
Diplomaten gegenüber stets die passende Antwort in Bereitschaft 
habe. Dagegen erklärt Hinkmar die Mitnahme seiner vier Denk- 
schriften nicht nur für tiberfitissig, sondern geradezu für gefahrlich, 
da diese dem Papste Bedenken an der Einmütigkeit der Koncils- 
mitglieder und der Glaubwürdigkeit dee Synodalschreibens verursachen 
könnten 60). Zur persönlichen Information Egilos rekapituliert er den 
Inhalt dieser sowie der andern zu Soissons vorgelegten Aktenstticke 
und bezeichnet es dem Gesandten als höchst wtinschenswert, wenn er 
dies alles dem Papste hersagen könne. Jedenfalls aber m h t e n  ihm 
und auch seinen Begleitern folgende Punkte ganz gelaufig sein: Die 
Bischöfe hätten genau nach Nikolaus' Vorschrift die Angelegenheit 
der Kleriker untersucht und dabei gefunden, dass Ebo rechtmässig 
abgesetzt und nicht rechtmikig wieder eingesetzt worden sei, und 
dass nicht der Erzbischof von Reims, sondern eine Nationalsynode 
Ebo und Genossen entsetzt hätten. Ferner, da der Papst bloss dann 
die Aufhebung des früheren Urteils befohlen habe, wenn dasselbe 
als gesetzwidrig' erwiesen sei, andrerseits aber doch den Wunsch nach 
Restitution deutlich zu erkennen gegeben habe, so sei auf dem Koncile 
konstatiert worden, dass einem Gnadenakte des römischen Stuhles 
nichts entgegenstehe. Man muss die Geschicklichkeit Hinkmars be- 
wundem, mit welcher er die Hauptfrage, ob die Synode die ge- 
schehene Abetzung der Kleriker für rechtlich unanfechtbar erklärt 
habe oder nicht, stets vermeidet. Daw jedoch dieser Punkt dem 
Scharfblicke eines Nikolaus nicht verborgen bleiben könne, ahnte 
er wohl. Darum sucht er dem Botschafter recht tief die Thatsache 
einzuprägen, dass man i. J. 853 sich auf kanonische Auktoritäten 
und päpstliche Dekretalen gestützt habe. Falls aber Nikolaus diese 
namhaft gemacht wriiischt , soll er bemerken, die Bischöfe seien so 
vollständig von dem Bestreben beseelt gewesen, eine Restitution der . 

50) Auch die Art, wie er zu Soiasona die Bestätigmgsurkunden Benedikta 
und Nikolaus' in einem denselben durchaus fremden Sinne ausbeutete, dürfte 
ihn hierzu bestimmt haben. Er deutet dies vielleicht an, wenn er bemerkt: 
Est etiam, quoniam si aliqua scripta per vos mitterem . . . . nisi tantum epi- 
etolem synodalem et meam epistolam concordantem eidem epistolae - scitis, 
quales mmus -, posset fieri, ut aliquorum mentes inde contra nos ecandalum 
sumerent, quod et modo in eynodo quantum potui devitavi. 
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Kleriker zu ermöglichen, dass sie davon abgesehen hatten, dem Papste 
ohnehin bekannte Kanones und Dekretalen zu übersenden. 

Angesichts dieser dem Erzbischofe von Sens zugewiesenen killist- 
lichen Rolle klingt es wie Selbstironie, wenn Hinkmar pathetisch aus- 
ruft: .Eamus simpliciter !' Bei günstiger Gelegenheit mag Egilo auch 
dem Papste von der weitverbreiteten Meinung sprechen, dass die kirch- 
liche Disciplin nicht gewinne, wenn die Verurteiliing der Kleriker 
förmlich aufgehoben werde, und dass dann auch die Ehrfurcht vor 
päpstlichen Entscheidungen, die noch jüngst ein Guntbar hintanzusetzen 
gewagt, erschüttert werden könne. Der Gesandte erhält auch den 
Auftrag, in Rom ein günstiges Bild von dem Reimser Erzbischofe 
zu entwerfen, für alle Fälle von den Aktenstücken Abschriften zurück- 
zubehalten, und von den päpstlichen Antwortschreiben sofort Einsicht 
zu nehmen, damit nicht etwa noch in der römischen Kanzlei unan- 
genehme Bestimmungen eingeschmuggelt wiirden. Mit dem wohl- 
berechtigten Wunsche : ,Der Herr sende seinen Engel vor Dir her, 
dass er Deine Pfade behfite' schliesst der interessante Brief. 

Zwei fernere Schreiben an Egilo51) betreffen den Wönch Gott- 
schalk und enthalten eine gedrängte Darlegung seiner Irrtümer, über 
welche der Erzbischof von Sens den Papst aufklären soll. Wie schon 
friiher angedeutet wurde, hatten die Anhänger der Lehre von der 
zweifachen Prädestination die hthad'schen Wirren benutzt, um den 
Netropoliten als Verfolger der Orthodoxie beim römischen Stuhle zu 
verklagen. Der Legat Arsenius hatte von Hinkmar schriftlichen 
Bericht hierüber gef0rdert6~), und kilrzlich war es einem Genossen 
des Mönches gelungen, aus Hautvillers zu entfiiehen und mit einer 
Appellationsschrift versehen die Strasse nach Rom zu gewinnen 5s). 
'Hinkmar ist darob voll Besorgnk, vor seinem Geiste taucht das 
Schreckbild der wieder auflebenden und von Nikolaus unterstützten 
Häresie der Prädeatinatianer auf, in deren Gefolge ,sich viele er- 
heben werden, die noch verborgen sind's4). Dieser Gedanke preast ihm 
die schmerzliche Klage aus: ,Bei solchen Angriffen genügt es mir, 
zu sitzen im Winkel des Hauses und nicht zu streiten mit einem 
zanksiichtigen Weibe im gemeinsamen Hause; genügt es mir, dass 
mein Leben zum Opfer dient' 55). 

Egilo kehrte mit päpstlichen Schreiben, die an den König, die 

51) Opp. 11, 290. 293. 
52) Ib. P. 291. 
55) Ib. p. 290. 
54) Ib. P. 292. 
55) Ib. p. 291, cf. Proverb. 21, 9. 
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Kleriker, die Bischöfe und an Hinkmar gerichtet und aile vom 
6. Dezember datiert waren, zurtick und überreichte sie am 20. Mai 
867 auf dem Schlosse Samoussy bei Laon in Gegenwart Karls, 
Hinkmars, der Bischöfe von Soissons und Laon, und Wulfads und seiner 
Freunde"). Nikolaus dankte dem Könige in den höflichsten Aus- 
drücken für seine Ergebenheit, beklagte sich aber bitter über die 
Art, wie Hinkmar die Beutatigungsbullen missbraucht hatte57). Den 
Klerikern wurde unter väterlichen Qltickwünschen eröffiiet, ww in 
Betreff ihrer beschlossen sei, und dieselben zur Unterwürfigkeit gegen 
ihren Erzbischof ermahnt 58). Freudig erliessen sie ein Dankschreiben 
an den Papst 5s). 

Der Brief an die BischöfeG0) zeichnete in @;rossen Zügen die 
Verfolgungsgeschichte Wulfads , wie dieselbe sich vom päpstlichen 
Standpunkte ausnahm, untermischt mit dräuenden Strafreden wider 
Hinkmar und seine Amtsgenossen. Mit der uns bereits bekannten 
Kritik der Synodalverhandlungen vom J. 853 beginnend , ver- 
sicherte Nikolaus, es würde ihm eher das Pergament denn die Worte 
ausgehen, wollte er alles enthiillen, was dort an der Gerechtigkeit 
gefrevelt worden sei. Er berichtet ferner, wie Hinkmar nach vielen 
vergeblichen Bemühungen die Bestätigung des apostolischen Stuhles 
zu erlangen, endlich durch Arglist die Bulle Benedikts erschlichen und 
diese sodann durch Ausradierung der bekannten wichtigen Klausel: 
.Wenn es sich so verhält, wie Du berichtet hast' und durch Ein- 
schiebungen an andem Stellen gefglscht habeGa). Da es nun nach- 

56) Opp. 11, 298. Hincm. Annal. a. 867 p. 474. 
57) Jaff6 n. 2135. Mansi XV, 753. Es ist auffallend, dass Nikolaus den 

Konig nicht wegen der voreiligen Weihe Ebos tadelt, während er die Bischofe, 
die hieran keine Schuld trugen, hart deshalb anläast (Mansi XV, 744 C). 

58) Jaff6 n. 2136. Mansi XV, 754. 
59) Mansi XV, 785. 

' 60) Jaff6 n. 2822 (2133). Mansi XV, 738. 
61) S. oben S. 63 f. 
62) Mansi p. 741 A. D; cf. 748 A. Hinkmar soii in den Satz: ,Rat- 

eaa quidem definitiones apostolica fore promulgamuq auctoritateY (Mansi 1 11 B. ; 
der Text, den Nikolaus gibt, hat einige unbedeutende Abweichungen) .in om- 
nibus" eingeschoben und den folgenden Satzteil (ut inde quaestio nullis aliquando 
temponbus oriatur) verändert haben - wie, wird nicht gesagt. Das .in omnibusY 
findet sich in der That n i c h t  in der Urkunde Benedikts, wie sie uns vorliegt; 
der letztere Satzteil wurde aber genau nach dem Wortlaute von Hinkmaz auf 
der Soissoner Synode citiert (opp. 11, 266). Opp. H, 309 sq. verteidigt sich 
Hinkmar gegen diese Anklagen. Er bemerkt, es würde eine verwegene T h o r  
heit seinerseits geweuen sein, eine gealschte Abschrift nach Rom zu echicken, 
da er hätte erwarten miissen, dass dieselbe mit dem dortigen Original v e r  
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gewiesen und auch auf der jüngsten Synode anerkannt sei, dass 
thatskhlich die Sache sich anders verhalten habes8), so sei damit 
die ganze Bestätigung hinfällig geworden. Mit Genugthuurig hin- 
gegen konstatiert Nikolaus, dass auf der letzten Soissoner Synode 
Wulfad und Genossen einstimmig für unschuldig und der Restitution 
für wlirdig eriichtet wurden. Dem war nun freilich nicht so, und 
der Papst liess sich entweder durch eine zweideutig klingende Stelle 
des Synoddschreibens tauschen oder beabsichtigte, die Bischöfe auf 
dem ktinesten Wege zu jener Anerkennung zu bringen, indem er 
diese bereits als gegeben erklärte und zu einem etwaigen Proteste 
Gelegenheit gab. Eine weitere Bemerkung lässt wenigstens schliessen, 

. dass ihm das Ungenügende, welches die synodale Untersuchung in 
dieser Hinsicht bot, keineswegs entgangen wars6), wie er denn auch 
mit scharfem Tadel die unterlassene Vorlage der Akten und urkund- 
lichen Belege hervorhob und strenge die nachträgliche TJebersendung 
forderte. Einen Punkt indes konnte Nikolaus schon jetzt konstatieren, 
die Unrichtigkeit der Angabe Hinkmars, er sei an der Verurteilung 
der Kleriker ganz unbeteiligt gewesen und habe die Prozeasakten nicht 
unterschrieben. Wenn diese Behauptung der Wahrheit entspräche, be- 
merkt das Schreiben, so wäre damit von Rinkmar selbst die Ungtiltig- 
keit der päpstlichen Bestätigung auf Grund der erwähnten Klausel 
anerkannt, da Benedikt der Unterschrift des Erzbischofs ausdrücklich 

glichen wiirde, weshalb er den Papst auffordert, noch jetzt diese Untersuchung 
anxustellen. Ferner erinnert er an seine Bemerkung in dem Schreiben vom 
Jahre 863 (R. H. n. 169), es sei in dem Diplome Benedikta "quiddam sub quadam 
dubitatione scnptum', womit er jene Klausel gemeint habe. Endlich sei zu 
Soissona das Original vorgelegt und verlesen worden. Dagegen ist zu beachten, 
dass das entscheidende .si i ta  estu bei den damaligen Verhandlungen auffallender 
Weise nicht envBhnt wurde, dass ferner Nikolaue seinen FTorwurf geradezu auf 
die Collationierung der Aktenstücke atiitzt (741 C. 749 A). Auch der Umstand 
fgllt ins Gewicht, dass die auf Grund einer von Hinkmar vorgelegten Abschrift 
ausgestellte neue Bestätigunpbulle Nikolaus I. jene wichtige Klausel nicht ent- 
halt, die bei der sorl~t  dann ZU Tage tretenden Vornicht schwerlich iiber~angen 
worden wäre, wenn sie in der Vorlage gestanden biitte. Ein entscheidendes 
TJrteil läast sich in dieser Frage nicht abgeben. 

63) Der Papst hat hierbei wohl den weiter unten berührten Punkt im 4 

Auge, dass jetzt behauptet werde, Hinkmar habe die Akten von 853 nicht 
unterzeichnet. 

64) p. 729 B: ,Quoe non procacia obnoxios fecit'. Hinkmar opp. 11,406 
will aus der pilpstlichen Antwort schliessen, dass das Schreiben der Synode zu 
Gunsten Wulfsds vefilscht nach Rom gelangt ist. 

65) p. 743 C: Quoniam non . . . . examinatio mera e t  perfecta diecussio 
provenerit, nec promotio vel abiectio ipsorum in synodali conventu qualis 
fuerit, liquid0 reperta est. 
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gedenke. In Betreff der Kleriker verordnet nun der Papst, dass die- 
selben unverzüglich ihre ehemaligen Grade lind ~ e m G r  wieder er- 
halten, dass aber ihre förmliche Restitution auf ein Jahr zu ver- 
schieben sei, damit der Ileimser Metropolit Gelegenheit habe, seine 
Anklagen in Rom vorzubringen. Denn darauf werde er unerschütter- 
lich bestehen, dass dieser entweder die Restitution als eine r e C h t 1 i C h 
begründete anerkenne oder die Absetzung als eine gesetzmässige 
nachweise. Geschehe keines von beiden, so sehe sich der Papst zu 
der Annahme genötigt, dass nicht nur Wulfad, sondern auch Ebo 
widerrechtlich verurteilt worden, woran eigentlich - eine verständ- - 

liehe Drohung - ausser Hinkmar wohl niemand ganz zweifele. 
Denselben Inhalt und zum Teil auch denselben Wortlaut hat 

das Schreiben aii HinkmarGs), nur ist hier die persönliche Zurecht- 
U eisung herber, klingt die Sprache schonungsloser. Namentlich wird 
der Behauptung des Metropoliten, immerdar das Heil der abgesetzten 
Geistlichen gesucht zu haben, die überwältigende Logik der That- 
sachen eutgegengehalten. 

Solche Antworten hatte der Erzbischof offenbar nicht erwartet. 
D w  in Rom sich Schwierigkeiten erheben lind der Papst nicht ohne 
weiteres den ihm vorgezeichneten Pfad einschlagen wirde, hatte er 
sich in den Mitteilungen an Egilo nicht verhehlt. Jetzt aber war 
das ganze feine Gewebe seiner Politik von kundiger Hand zerrissen, 
und vor dem Scharfblicke des grossen Gegners lies5 sich nichts 
niehr verschleiern. Hinkmars selbstbewusste Festigkeit , die ihn bis 
dahin keinen Augenblick seines kampferfüllten Lebens verlassen hatte, 
selbst damals nicht, als der Bischof von Soissons triumphierend an 
der Seite des Legaten zurückkehrte, brach nun mit einemmale zu- 
sammen. An Widerstand dachte er nicht mehr. Unverztiglich sollte 
eine Synode berufen werden, um das Verlangen des Papstes zu er- 
füllen; aber da das Gebot des Königs die Bischöfe mit ihren Reisigen 
an die bretagnische Grenze rief, wurde die Versammlung verschoben. 
Hinkmar benutzte indes die wenigen Tage des Juli, die-ihm bis zum 
Aufbruch des Reirnser Heerbannes blieben, um ein demütiges Unter- 
werfungsschreihen aufzusetzen, das er zwei als Pilgern gekleideten 
Mönchen anvertraute, weil er es aus Furcht vor Lothar und seinem 
kaiserlichen Bruder nicht wagte, offenkundig Boten zu entsenden"). 

66) Jnff6 n. 2134. Mami XV, 745. 
67) Opp. 11, 299. Hincm. Annal. a. 867 P. 475. Das Schreiben liegt in 

zwei Passungen vor, die sich durch die Einleitung unterscheiden, eomt aber 
übereinstimmen. Die erste (opp. 11, 298) wurde irn Juli geschrieben und be- 
richtet von dem bevorstehenden Feldzuge, in der zweiten (ib. p. 812) ist von 
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Gleich einem Mönche, der zu den Füssen des Abtes liegend um 
Verzeihung fleht, will er sich durch diesen Schmerzensbrief reuevoll 
vor dem h. Vater niederwerfen. In dem Feuer der Trübsal, das der 
apostolische Stuhl über ihn gesandt, möchte er die Flecken seiner 
Seele tilgen. Aber obschon ein Sünder weiss er sich doch frei von 
stolzer Auflehnung gegen die Mutter und Meisterin aller Kirchen, 
frei von Trug und Grausamkeit. Von Jugend auf hat er diese 
Fehler an sich bekämpft, und wie zu den Zeiten der Päpste Sergius 
und Leo, so ist ea auch jetzt nur schleichende Verleumdung gewesen, 
die seinen Namen verdunkelt hat. Freilich, wenn es wahr wäre, 
dessen ihn die geheimen Feinde, deren Spuren er nicht nachforschen 
will, beschuldigen, so verdiente er noch ungleich strengem Zorn. 
Der P a p t  mag der Aufrichtigkeit seines schmerzerfüllten Herzens 
jetzt Vertrauen schenken. Uni der Ehre eines Toten nicht zu nahe 
zu treten und mit dem erhabenen Meister auf Petri Stuhl nicht zu 
hadern, und weil Ebo und seine Richter schon Gngst vor dem Tribii- 
nale dw Ewigen erschienen sind, will Hinkmar eine umständliche 
Darstellung der Deposition und ihrer Gründe vermeiden und nur seine 
juristische Auffssung der Thatsacheu darlegen, woran sich die Ge- 
schichte der Ebo-Wulfad'schen Hindel bis auf die jüngste Zeit 
schlieast. Die Synode von Soissons (853) berührt er nur mit einigen 

einer gerade stattfindenden oder in naher Aussicht stehenden Synode die Rede, 
die b i s h e r  wegen der Kriegsunruhen nicht stattfinden konnte. Da die An- 
nalen 1. C. ausdrücklich die Absendung eines Briefes im Juli bezeugen, so s b h t  
es fest, daes der erste Entwurf nach Rom befirdert wurde. Wann aber und 
zu welchem Zwecke die zweite Redaktion entstand, i8t unklar. Dass Hinkmar 
n a c h  Ab~endung seines Briefes, etwa im Oktober zur Zeit des Koncila von 
l'royes, wozu allerdings die einleitenden Angaben trefflich passen würden, einen 
fast gleichlautenden verfasste, ist nicht gut denkbar; er hätte dann wenigstens 
dar friihere Schreiben erwiihnen müssen. Wenn man annehmen wollte, dass 
die zweite Redaktion gar nicht fdr den Papst bestimmt war, wäre nicht ein- 
zusehen, welchem Zwecke sie hätte dienen sollen. Sie als vorläufigen Entwurf 
zu der andern zu betrachten, geht nicht m wcgen der beriihrten gänzlich ver- 
schiedenen Zeitumstiinde. Cousbnt Analecta 1. C. (s. oben S. 246 N. 37) col. 
153 sq. vermutet, Hinkiiiar habe vor Beginn des Feldzuges einen vorlliufigen 
Entwurf (die zweite Redaktion) zu einen] Schreiben angefertigt, das mit den 
Akten des für spiiter in Aussicht genommenen Koncils nach Rom gesandt 
werden sollte, es sei ihm dann aber der Gedanke gekommen, ~ofor t  ein solches 
(die erab Redaktion) zu schicken. Allein weshalb sollte Hinkmar in den un- 
ruhigen Tagen vor dem Kriege an einem Schriftstücke gearbeitet haben, das 
erst in unbestimmbarer Zeit benutzt werden konnte, und wie war es möglich, 
dass er die von ihm geschilderte künftige Lage .des Reiches (p. 312 sq.) 
voraussah ? 
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Worten, halt aber daran fest, d a s  die Geistlichen freiwillig sich 
derselben gestellt haben, und dass er die Akten nicht unterzeichnet 
hat. Die Entscheidung des Papstes erklärt der Erzbiscliof freudig 
und ohne Riickhalt anzunehmen und immerdar achten zu wollen. 
Er erkennt an, dass die Kleriker unkundig der Verhältnisse in giitem 
Glauben und lobenswertem Gehorsam von Ebo die Weihe empfangen 
haben , aber das d i r e k t e Zugeständnis, dass ihre Absetznng iinge- 
rechtfertigt war, umgeht er6*). In Bezug auf die ihm persönlich 
gemachten Vorwiirfe des l'appstes erwidert Hinkmar, er habe deshalb 
sein letztes Schreiben nicht gesiegelt, weil auch das der Synode es 
nicht gewesen sei, und weil er sich sonst dem Ueberbringer Egilo 
gegenüber misstrauisch gezeigt haben würde. Das päpstliche Privi- 
legiuin habe er nirgends gefilscht 9, und das Pallium pflege er nur 
Weihnachten und Ostern und sonst kaum einmal im Jahre zu tragen, 
da er wegen der vielen Kirchen- und Staatsgeschäfte selten an seinem 
Sitze weile. Sein Herz habe nie darauf gesonnen, sich masslos zu 
erheben und die Rechte des apostolischen Stuhles anzutasten. Privi- 
legien habe er nicht deshalb erbeten, als ob es ihm an den Rechten, 
welche die Kanones den Metropoliten gewähren, nicht genüge, noch 
weil er mehr verlange, als die Reimer Kirche von altersher be- 
sessen, sondern weil seine Provinz und Diözese unter die Herrschaft 
zweier Könige geteilt, die Güter in vieler Herren Länder zerstreut 
und fnst wertlos geworden seien, und die alten Gesetze von manchen 
verachtet würden.. Von Anfeindungen und Elend gesättigt, habe er 
keinen Anlass, hochmütig sein Haupt zu erheben; in Rom von seinen 
.Freiindenu diesseits der Alpen verleiimdet, durch Krankheiten ge- 
quält, von Alter niedergebeugt lind vom Unrecht verfolgt, müsse er 
an anderes denken als an Prunk und Eitelkeit. 

Mit dem Bretonenherzog Salomo, p;egen den Hinkmar bald uach 
Absendung dieses Briefes ins Feld gezogen war, kam es nicht zum 
Kampfe; er schloss am 1. August zu Compiegne Frieden. Der König berief 
nun im päpstlichen Auftrage ein Koncil nach Troyes (25. Oktob.) '9. 
Das Synodalschreibenll) berichtet ausfiihrlich die Geschichte Ebos, 
.- 

68) Opp. 11, 299. 307 sq. V. Noordens Behauptung (S. 227): Hkkniar 
,,äussert seinen guten Willen zur Restitution, f a 1 1  s dies ohne Verletzung dee 
Rechtes geschehen ki5nneU geht zu weit. Nikolaus erkl&rte sich vielmehr far 
eollstiindig befriedigt. 

69) S. oben S. 283 N. 62. 
70) Hincm. Annal. a. 867 p. 475. 
71) Mansi XV, 791. Dm Datum W .  Non. Nov. ändert Damberger, Syn- 

chronist. Geschichte des Mittelalters. Bd. 3 (Regensb. 1851) A n b q  S. 227 in 
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aber ganz im Geiste Hinkmars und beinahe mit dessen eigenen 
Worten, so dass es entweder aus der Feder des Erzbischofs geflossen 
ist oder dessen Brief als Vorlage gedient hat I"). Die Bischöfe fiber- 
senden die gewünschten Dokumente 18) und nehmen die Kleriker in 
Schuh, ohne sich jedoch über die R e  c h t s frage auszusprechen. 
Wegen der vorzeitigen Weihe Wulfads entschuldigen sie sich mit 
dem Gebote des Königs und der Notlage Aquitaniens und erbitten 
jetzt das Pallium für den neuen Erzbischof von Bourges. Sie wünschen 
durch die zu erwartende piipstliche Entscheidung sowohl die verwegene 
Anmaasung der Metropoliten als auch die Fahrlässigkeit der Bischöfe 
unterdrtickt zu sehen, auf d e s  niemais mehr ohne Befragung des 
römischen Stuhles ein Bischof abgesetzt werden könne, -wie es ja 
durch so viele Dekretalen festgesetzt sei '*). 

Der letztere Satz Iässt vermiiten, d a s  es auf dem Koncile noch 
einmal zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Hinkmar lind seinen 
pseudo-isidorischen Gegnern gekommen ist, und auch eine Bemerkung 
in den Annalen deutet dies an und bezeichnet uns den König als 
den Urheber der Agitation gegen den Metropoliten 15), Die auf 
Zurückweisung der beiderseitigen Prätensionen gerichtete Stelle des 
Synodalschreibens bildete das Kompromiss zwischen den Parteien 16) .  

In Bezug auf die k'orderung, dass kein Bischof mehr definitiv von 

IV. Kal. Nov. Es ist allerdings wenig glaublich, dass die Sitzungen bis über 
das Allerheiligenfest hinausdauerten. 

72) Ersteres ist das wahrscheinlichere. Flodoard (lib. 2 C. 20) hat eine 
andere Recension des Synodalschreibens excerpiert, die manche entschieden zu 
Ungunsten Ebos lautende historische Mitteilungen und kanonistische AustXh- 
rungen enthält. Vermutlich war es der im Reimer Archiv aufbewahrte Hink- 
niar'sche Entwurf, welchen das Koncil nur mit Auslassung der zu scharfen 
Stellen annahm. Der nm Schluss des Plodoard'schen Excerptes gegebene Hin- 
weis auf die Aktenstücke des Reimser Archives l b s t  die Auktorschaft Hink- 
mara fast als zweifellos erscheinen. 

73) Die Sammlung ist noch in einer Laoner Handschrift (welcher?) ent- 
halten. (Analecta iur. pontif. 1. C. col. 165.) 

74) Mansi XV, 795 D. E. Es wird hier auf Pa.-Isidor angespielt. Un- 
begründet ist es, wenn V. Noorden S. 2'29 hierin nicht die Anerkennung finden 
will, dass die Absetzung ohne Hinziiziehung des rlimischen Stuhles ungültig ist. 
Eine eingeweihte Hand, wohl dieselbe die uns früher (oben S. 252 N. 57) be- 
gegnete,-bemerkt zu jenem Satze in einer Laoner Handschrift: Haec quidam 
episcopi conscientia sun mordente inseri fecemnt, quod sinceri propter ßcan- 
dalum penitus non reiecerunt (Analecta 1. C. col. 165). 

75) a. 867 p. 475: Quidam episcopi, ut assolet, gratia regis Karoli Wul- 
fad0 faventes, quaedam contra veritatem ac canonum sacram auctoritatem adv. 
Hincmarum moliri coeperunt. 

76) S. N. 74. 
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der Provinzialsynode abgesetzt werden soll, kann man im Zweifel 
sein, ob es sich um eine blosse theoretische Anerkennung dieses 
Satzes handelte oder an die Absetzung Ebos gedacht wurdeT7). 
Fc'ür letzteres spricht die Handlungsweise, zu der sich Karl nach 
Schluss des Koncils hinreissen liess. Er  berief den mit der Ueber- 
b r inpng  des Synodalechreibens beauftragten Bischof Aktard von 
Naiites zu sich , erbrach das Siegel, und da er den Inhalt seinen 
Wünschen nicht entsprechend fand, fügte er ein eigenes Schreiben 
beiz8), das die Absetzung Ebos in einem ganz nndern Lichte dar- 
stellte, deren Ungesetztnässigkeit wegen Mangels der päpstlichen Be- 
stkkigung andeutete und den Erzbischof von Reims als Urkunden- 
fälscher verdächtigte. Es war ein aus vorübergehender persönlicher 
Abneigung und politischen Motiven entsprungener Akt der nackten 
Willkür lind des schtnählichen Undankes gegen den Mann, der sich 
in seinem Dienste aufgerieben hatte. 

Angesicht.? dieser Ränke griff der Erzbischof zur Feder und 
rief die Vermittelung des römischen Abtes Anastasius und anderer 
am päpstlichen Hofe einflussreicher Männer an 19). Es bedurfte je- 
doch dieses Beistandes nicht mehr. Bereits im Oktober hatte Niko- 
laus, durch körperliche Leiden gebrochen und den heftigsten Angriffen 
der Griechen ausgesetzt, ein beruhigendes Schreiben an Hinkmar er- 
lassen niit der Erklärung, dass ihm jetzt in allem Genüge geschehen 
sei !'")). Zu gleicher Zeit berichtete er dem Reimser Metropoliten von 
den inasslosen Anklagen, welche die anatolische Kirche gegen den 
Glauben und die Gebriiuche der lateinischen erhob, und erteilte ihm 
den ehrenvollen Auftrag, in allen Kirchenprovinzen Galliens die An- 
fertignng von Widerlegunpchriften zu veranlassen s'). Hinkmnr nahm 
mit Genugthuung hiervon Akt und beeilte sich, dem Verlangen des 

77) Dem widerspricht nicht der Umstand, d o ~ s  Ebo Erzbischof war, da 
die Synode von ,,quilibet episcoporum' spricht. 

78) Hincm. Annal. 1. C. Das Schreiben Karls Mansi XV, 796. Von den 
Angaben V. Noordens S. 230, Karl hitbc dem PRpute die Ungesetzlichkeit der 
Ebo'schen Vorladung vor die Diedenhofener Synode zugestanden, und behauptet, 
cs sei dort die Entscheidung dem römischen Stuhle überlassen worden, ist in 
dem Briefe nichts zu finden. Die daran geknüpfte Folgerung V. Noordens, 
Karl habe geradezu auf den Sturz Hinkmnrs hingearbeitet, ist unhaltbar. Selbst 
wenn die Absetzung des l#ngst gestorbenen Ebo förmlich für ungiiltig erklärt 
worden wiire, hiitte der Nachfolger damit seine Stellung noch nicht eingebünst. 

79) Hincm. ep. ad Anastas. opp. 11, 824. 
80) Hincm. Annal. a. 867 p. 475; cf. opp. 11, 406. Das Schreiben selbst 

ist nicht erhalten. 
81) Jaff6 n. 2179. Mansi XV, 35.5 vom 2.3. Oktober. 

S C h r U r s, Hinkmar von Keims. 19 



290 Charakter Nikolaus I. 

Papstes zu entsprechen SX). Die Abhandlung, die sein Suffragan Odo von 
Belruvais verfasste, unterwarf er selbst einer verbessernden Durchsichtss). 

Der Abgesandte des KonciL von Troyes fand den Papst nicht 
mehr unter den Lebenden. Am 13. November 867 hatte der grosse 
Nikolaus sein thatenreiches, sturmbewegtes Leben beendet. Mit der 
farblouen Nüchternheit des Chronisten verzeichnete Hinkmar die 
schmerzliche Kunde s4) ,  kein Wort des Lobes, keines d a  Tadels 
entrang sich seiner Feder. Wehklagend dagegen liess sich eine 
Stimme von jenseits der Alpeu vernehmen : ,Ach wie spät hat 
die Kirche verdient, einen solchen Mann zu haben, wie bald ihn 
lsssen miissen ! Fiirwahr besser wäre es, dass die Sonne ihre Strahlen 
verhüllte. als dass jener Mund und jene Augen verwesen, die er bis 
zum Augenblicke seines Hinscheidens zum Dienste Gottes öffnete und 
steh auf das W ~ h l  der Kirche gerichtet hielt. Jetzt wird die gauze 
Schar jener, die er wegeil Ehebruch und anderer Verbrechen ziirecht- 
wies, vor Verlangen brennen, alle seine Werke zu zerstören und 
seine Schriften zu vernichten'. Den iiberwältigenden Eindruck, den 
seine Persönlichkeit lind sein Wirken auf die Zeitgenoilren machte. 
schildert ein Franke mit den treffenden Wortens6): ,Von den Zeiten 
des seligen Gregor bis zur Gegenwart scheint keiner der zur Würde 
des Papsttums Erhobenen ihin vergleichbar. Den Königen und 
Tyrannen gebot e r ,  gleich als wäre er der Herr des Erdkreises. 
Den frommen Bischöfen und Priestern war er herablassend, freiind- 
lich, gütig lind milde, den schlechten furchtbar und schreckenvoll'. 
Einem römischen Geschlechte entsprossen, hatte Nikolaus an der 
alten Stätte klassischer Bildiing eine treffliche Erziehung und sorg- 
fältigen literarischen Unterricht genossensl). In der edlen, schön 
geformten Gestaltss) wohnte ein hochbegabter Geist, ein diirch- 
dringender Verstand, dem eine ernste, männliche Beredsamkeit zu 
Gebote stand. In seinem Charakter waren Kraft und Besonnenheit 
des Staatsmannes im reinsten Ebenmasse mit dem milden Feuer einer 
hohenpriesterlichen Seele gepaart. An einem der wichtigsten Ent- 
. - --- -- 

8'2) Hincm. Annal. a. 867 p. 476. R. H. nn. 206. 207. 2'20. 
83) R.. H. nn. 221. 224. Von jenen Schriften sind die des Korveier Manches q 

h t r a m  und des Bischofs Aeneaa von Paris (Migne 121, 223 ~ q q .  685 sqq.) er- 
halten, tiber welche Hergenrtither, Photius. Regensburg 1867. I, 676 ff. ausfilhr- 
lich ,handelt. 

84) Annal. 1. C. 

85) Anastw. ep. ad Adonem. Manei XV, 455. 
86) Regino, Chronic. i i .  868 (SS. I, 559). 
87) Anraatas., Vita Nicol. (Lib. pontific. ed. Bianchini Romw 1518. I, 404). 
88) Ib. P. 406. 
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wickelungspankte der Kirchengeschichte hatte er die Aufgabe des 
Papsttums in grossartigem Geiste erfaqst und mit weitem Blicke zu . 

lösen gesucht. In schwüler, unlieildrohender Zeit, als griechischer 
Hochuut und byzantinische Verschlagenheit die Bande der kirch- 
lichen Einheit zu sprengen unteriiahmen, und das Patrimonium Petri 

- - 

von den sarazenischen Reubscharen iimschwiirmt wurde, entglitt das 
Steuerruder der kundigen und starken Hand. 

Zum Nachfolger berief die Stimme des römischen Volkes den 
greisen Hadrian II., der zwar an Eifer und selbstloser Hingabe seinem 
Vorfahren nicht uniihnlich war, aber der ehrfurchtgebietenden Festig- 
keit iind weitschauenden Klugheit desselben ermangelte. Grosses 
wollen, aber milde dem entscheidenden Kampfe ausweichen ist die 
Signatur seines Charakters iind seines Pontifikates. Hadrian selbst 
rühmt sich einige Jahre später8@), seine Regierung mit Friedens- 
bestrebungen begonnen zu haben. Mochte er auch beteuern, dass 
er den .gotterfüllten Hohepriester', das ,neue Gestirn, das nach 
langer Zeit wieder die Wolken durchbrochen hat' als Vorbild be- 
trachte, und nur den Zeitverhältnissen Rechnung tragend, nicht um 
die Beschlüsse des Vorgängers aufzuheben, sondern um sie zur 
Vollendiing zii bringen, die Wege der Nachgiebigkeit einschlagee0) - 
die Wendung in der Politik des heiligen Stuhles war doch nicht zu 
verkennen und erfüllte die Strenggesinnten unter dem römischen 
Klerus mit Bangen @I). Die Folgen zeigten sich schnell : der Reimer 
Erzbischof erhob sich kühner denn je, machtlos prallten die Befehle 
Roms an seinem ehernen Willen ab ,  und der Schwerpunkt in dem 
Kampfe zwischen Papsttum und friinkischer Metropolitangewalt war 
bald zu seinen Gunsten verrückt. 

Seiner milden Gesinnung entsprechend schrieb Hadrian an 
Ksrl d. K. Os) in verbindlichster Weise ? lehnte aber eine Unter- 
-- - 

89) Ep. ad epiec. in regno Karoli. Jaff6 n. 2215. Mansi XV, 841 vom 
5. September 869. 

90) Ep. ad Adonem. Jaffd n. 'Z204. Mansi XV, 859. Erzbischof Ado von 
Vienne, der Vertraute Nikolaus' (vgl. dessen Briefe an ihn Jaff6 nn. 2755 [20811. 
2772 [2095]. 2790 [2106]), hatte sich veranlt~sst gefühlt, Hadrian zur Aufrecht- 
erhaltung der Privilegien der ri5mischen Kirche und der Dekrete seines Vor- 
gängers zu ermahnen. 

91) Interessantes Licht wirft auf die kirchliche Lage beim Tode Nikolaus' 
das Fragment eines Briefes des Anirstasiue an Ado (Mansi XV, 4.54). Von der 
Befiirchtung, ,es mKchte eine fränkische Synode die BeschlUsse des Papntes 
Nikolaus für ungultig erkl&renu (V. Noorden S. 287) ist dann jedoch nicht die 
Rede, sondern von einer r6mischen Synode, und der Verfasser hat hauptsächlich 
die Griechen und lothnngischen Hofbischi5fe im Auge. 

92) Jaff6 n. 2199. Mansi XV, 824 vom 23. Februar 868. 
19* 
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suchung der Ebo'schen Sache ab mit dem Bemerlreih d ~ w  jener von 
Gott gerichtet sei, lind sicli die Wahrheit auch kaum melir ermitteln 
I ,  Den Rischiifen antwortete 93)  er freiiiidlicli , obschon er eich 
nicht verhehlin kiiiiiie, diiss in ihren Darlegungen riocli einige Piinktc. 
über die sein Vorgiinger hilskiinft verlangt hiitte, umgangeil seieii. 
Da jedoch die Unschuld der Kleriker jetzt zweifellos feststehe"), 
trage cr kein Bedenken, ihre Ke~titut~ion zii genehmigen, lind iiber- 
sende wiilfad dw Pallium. Zwischen seiner und Nikolaus' Haltung 
sei keiu Unterschied. Nie werde er Vei.suclien, dns Andenken tles 
hohen Verstorbenen zu beniiikeln oder an seiner1 Verordiiiingen etwa? 
zii ändern, seine Ziistimniung geben. Wenn inan ihn um Milde iiii- 

flehe, werde er nicht uiibeugsam sein, aber keiner diirfe sich rer- 
messen, seine Unschiild zii beweisen durch Anklagen gegen eirieii .so 

groseii l'apat', den bei seinen Lebzeiten niemand eines iingerechten' 
Urteils zii beschuldigen gewagt hiihe. Nikolaus' Name solle in die 
Diptychen eingetragen und  ina ausgesetzt bei der Opferfeier iii ganz 
Gallien genannt werden. In dem aii ITinkinar gerichteten Briefen5) 
vermeidet der Papst es,  die Angelegenheit Ebos lind Wulfads auch 
nur mit einem Wort zu streifen, überhsuft vielmehr den Erzbischof 
mit volltönenden Lobspriiclien. Hiiik~iiars Nauie sei zwar stets mit, 
Ruhm genaiint worden, aber seitdem er aus den Scliilder~iiigeii des 
Arseniux und Ana...tasiiis geriauei. dessen Tugenden erknrint, habe 
seine Seele eine solche Blut der Liebe zii ihm gefasst, als ob tlr 
schon tausendmal des Zwiegesprüc hs mit ilini gepflogen hütk. Der 
Metropolit möge riiin wie ehedeiii eifrig den apostolisclieii Stiilil i111 
Kaiiipfe gegen Icönig Lothar uiiterstiit~en. 

Hinkrnar konnte seine E'reiide über diesen Brief iiiclit verbergen, 
der .von Lob untl treuer Liebe voll', ,jegliche Wolke der Angst von 
seiner Seele ver~clieuchte' "). Kr hatte in der That Grund, ziifriederi 
zu sein. Die gefihrlicheii Wulfad'schen Hiindel waren gliiiipflicli 
genug beeiidet, von dein rieiieri Piipste war nichts zu befiirchtcii, dein 
Auftrag Hadriaris , ,an seiner Stellfl' die Ehescheidringsgeliiste tles 
Lothringers zii bekiiiiipfeii, bot ilini willkoinmeiie Handhabe. die :iltrii 
politischen Ziele niit iieuer Kraft zii verfolgen. 
- 

98) Jaffd n. 2191. hlansi S V ,  X21 vom 2. Februar. 
04) I n n o  c e n  t i a  . . . Vulfirdi et collcgnr~ini riur, rliiam quidain einer- 

gens ciisus . . . . o b u m  b r a v e r a t ,  . . . . . . . ecce Deo gratiiw venit acL 
lucem et  i us t i  t i  ae' siiae radios . . . . extendit. I d e o q u e  nos vestrum iri- 
diciurn . . . . approbi~mus. Irrig gibt daher V. Noorden S. 237 f. an, die Hrsti- 
tution der Kleriker sei .nun wirklich nicht 3osehr als die ICrfullung eines Rechts- 
anslruches, sondern als ein Akt der Milde' bestitigt worden. 

95) .Jaff6 n. 2202. Mansi XV, 826 voiii X. Miirs. 
96) Annal. a. 868 p. 477. O p l ~  11, 406. 



15. Kapitel. 

Hiiikincrr uiid Kerl d. H. Dio Erwerbuiig Lothriiigeiis. 
Der Aufstand Karllnalins. 

Nachdem Nikolaus der antilothringischen Politik Karls plötzlich 
Halt geboten, und sein Abgesandter Bischof Arsenius es verstanden 
hatte, Lotliur auch peiuönlich seinem westfränkischen Oheiui wieder 
näher zu bringen, pflegte dieser die neii gefestigte Freundschaft 
111it aiiffallendem Eifer. Im .Jiili 866 hatten die beiden Füruteii 
eine Zusanimenkunft aiif einer ziiiii Kloster St. Qiieritin gehörenden 
Villa. Die hier getroffenen Vereinbarungen sind zwar ihrem Inhalte 
nach nicht bekannt geworden, müssen aber fiir Lothar günstig ge- 
lautet haben, da dieser sich bewogeli fand, seinem Bundesgenossen 
die reiche Abtei St. Vaast zu überlmseii I). lni Herbste des riRm- 
liehen Jahres fand eine Begegiiiiiig zu Attigny statt, an welcher die 
Königin Irminti~id teilnithiii, die ihren Gemahl ttucli nach St. Qiientin 
begleitet hatte, und wie sie die Bemühungen des Arsenius unterstützt 
hatte, so auch fortgesetzt sich die Beförderung eines friedlichen Ein- 
vernehmens mit dein Nachbarreiche angelegen sein l ies~. Von Attigny 
gingen gemeinsnuie Boten init geheirnen Aiifträgen nach RoniP). 

Das folgende Jahr  sah die beiden Könige abermals zu Attigny 
vereinigt, von wo aiis Kar1 nach Meti eilte und mit Ludwig d. D. 
zusammentraf. Dieser Verkehr mit dein deutschen Könige weckte 
indes in Lothar Zweifel an der Aufrichtigkeit der westfränkischen 
Freiindschaft , die auch der ziivorkoinnieiide Besuch, den ihm Kar1 
auf der Ittickreibe im Ardennenwalde machte, nicht verscheuchen 
konnteg). Wiihreiid die lothiingischen Bischöfe iii einem gemein- 
samen 8chreil)eii die gallischen ~lmtsgeiiosseii vor einer Unterstützung 
der eroberungdlustigen Absichten ihres Herrn warnten '), suchte Lothar 
vor etwaigen hinterlistigen Pläiieii Schiitz bei seinem ehetualigen Ver- 
biindeten , dem deutschen Oheime. E r  eilte nach Frankfurt, söhnte 
sich mit Liidwig aus lind übertrug ihm nicht nur den Schutz des 
Elsasses, das er seinein init Waldrada gezeugten Sohne Hugo ver- 
liehen hatte, sondern auch des ganzer1 Reiches, da er sich mit der 

1) Hinciii. Annal. s. 866 p. 471. Cf: ep. Nicol. nd Karol. JaffO 2174. 
Msnsi XV, 318. 

2) ib. p. 472. 
:%J Ib. a. 867 p. 474 8q. 
4) Baron. Annal. i+. 866 n. 4:3 (ed. Colon. 1609. X. 332). 
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Absicht trug, .die lang versprochene Romfahrt anzutreten 5). Seiner- 
seih bemühte sich Ludwig angelegentlich, die Sache seines Neffen in 
Rom zu fördern, und l i e s  dem Papste die günstigsten Nachrichten 
liber ihn zukommen 6). 

Hinkmar hatte sich von den Verhandlungen der letzten Jahre 
vollständig fern gehalten. Einem Manne, der wie er die politischen 
Verhältnisse so vollkonimen durchschaute, konnte es zwar kaum 
zweifelhaft sein, dass Karl im Ernste nicht gesonnen war, die Ehe 
Waldradas samt ihren rechtlichen Folgen anzuerkennen und somit 
der Erwerbung Lothringens zu entsagen. Aber das zweideutige Be- 
nehmen des Herrschers, sein intimer Verkehr mit dem Ehebrecher 
und die Preisgebung der unglücklichen Thietberga widerstrebte nicht 
minder der strengen persönlichen Auffassung des Metropoliten wie 
seiner bisherigen, auf der idealen Grundlage der Gerechtip;keit und 
Sittlichkeit gebauten Politik. Das feindselige , an Gehässigkeit 
streifende Auftreten des Königs in der Wulfad'schen Angelegenheit 
steigerte die Misstimmung des grossen Staatsmannes zum vollen Zer- 
würfnisse. In den Aufzeichnungen zu den Jahren 866 und 867 
tritt die unmutsvolle Stimmung des Annalisten deutlich hervor; fast 
für jede gröwere Unternehmung des Herrschers findet der Erzbischof 
ein tadelndes Wort. 

Aber auch das Verhalten, das Karl in dieser Zeit der Kirche 
gegenüber beobachtete, bot Anlass zu gerechtfertigten Klagen. Der 
frtiher von Hinkmar mit Energie und Qltick bekämpfte Missbrauch, 
dass der König reiche Stifte an Laienäbte zur Belohnung geleisteter 
Dienste vergab, kam wieder auf. Die Grafen Robert und Ramnulf 
wurden mit den Abteien des h. Martin in Toim und des h. HiIarius 
in Poitiers ausgestattet, und als beide durch Normannenschwerter 
ihren Tod fanden, konnte Hinkmar darin nur die gerechte Strafe 
Gottes erblicken ?). Besonders empfindlich musste es den Erzbischof 
berlihren, dass Karl das durch den Tod des Abtes Ludwig (9. Januar 
867) erledigte St. Denis ganz für sich behielte). Ueberhaupt machte 
sich am Hofe, seitdem Hinkmars Einfluss zurückgedrängt war, eine 
der Kirche feindselige Strömuiig benierklich: die Vwl l en  reizten 
den König wider die Bischöfe auf 9, und bemühten sich, ihn wieder 

5) Hincm. Annal. a. 867 p. 475. 
6) S. Nicol. ep. ad Ludov., ep. ed episc. Germ. Ja86 nn. 2184. 2185. 

Mansi XV, 331. %33. 
7) Hincm. Annal. a. 866 p. 471. 478. 
8) Ib. a. 867 p. 474. 
9) Hincm. ep. ad Karol. R. H. n. 215. Migne 126, 97 D :  Audivi, quos- 

dam reprehendere nos episcopos et dicere, quod volumus tota die per Scnpturae 
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in die Bahn zurückzulenken, die er nach dem Reichstage von 
Epernai (8413) eingeschlagen hatte. Die weltlichen Herren richteten 
natürlich ihr lüsternes Auge zunächst auf das Kirchengut und 
empfanden es vor allem als störendes Hindernis, dass die Person des 
Bischofs auch in vermögensrechtlichen Dingen dem Arme der welt- 
lichen Justiz entrückt war. Auf diesem Gebiete kam es zum Kon- 
flikt zwischen Hinkmar und dem Könige. 

Der Bischof Hinkmar von Laon, der Neffe des Reimers, hatte 
dem Sohne eines gewissen Liudo ein Beneficiurn, das er ihm früher 
abertragen hatte, wieder entzogen, weshalb der Vaqall beim Könige, 
der im. Juli 868 auf seinen Kronglitern im Laoner Gau weilte, Klage 
führte. Karl l i e s  den Bischof in öffentlicher Versammlung hart an, 
forderte ihn zum Erscheinen vor dem Hofgerichte auf lind befahl 
ihm, einen Vogt (advocatuu) als gerichtlichen Stellvertreter zu be- 
stellen. Der jüngere Hinkmar weigerte beides mit Rticksicht auf 
die kanonischen Satzungen. die einem Geistlichen verboten, sich einem 
weltlichen Forum zu unterwerfen, und liess dem Könige erklären, es 
sei ihm unmöglich der Aufforderung nachzukommen. Als aber dieser 
die Entschuldigung (exonia) in g e r i C h t 1 i C h e r Form vorgebracht 
und von einem Bevollmächtigten beschworen wiinschte , musste der 
Bischof konsequenter Weise auch dieses versagen. Karl setzte nun 
alle Hücksichteri beiseite, erwirkte ein Contumacialurteil , bei dem 
sogar Personen , die vor dem Gesetze als infam galten, sich als 
Richter beteiligt haben sollen, belegte die Güter des Bistums 
mit Ausnahme der Domkirche, des bischöflichen Hauses und der 
Stiftsgeblude mit Beschlag und untersagte jede Leistung an den 
Bischof 'O). 

parabolare. Quod devotio religionie vestrae non sinat suis auribue susurran. 
- Migne 1025 B: VOR udulantium et forte aliter, quam severitas habeat, vobia 
suggerentium linguie facile assensum . . . accommodare nequaquam debetis. 

10) Migne 12.5, 1035 D bis 1038 C. Hincm. Annal. a. 868 p. 479 sq. 
Nach Le Long (Hist. du diocbe de Laon. ChDlonn 178'3. p. 118), dem laut der 
Vorrede archivtblisclic Qriellen zu Gebote standen, Iiatte Bischof Pardulus von 
Laon den Sohu jenes Liuclo zum drchidiakon gemacht, Hinkniar ihn aber ab- 
gesetzt. - Sohm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im frankischen Reich (Zeitschr. 
f. Kirchenr. IX, 228) fasst den Satz .ut (episcopus) . . . . et  suum dvocatum 
de suo capite, videiicet de suo quod ipse egit actu, id est [al. idem] non con- 
scio quocunque coepiscopo suo donaret" (Migne 1. C. 1037 A) so auf, dass der 
Bischof den Vogt nicht als seinen Vertreter, sondern 81s zweite beklagte Partei 
wegen der eigenen Beteiligung desselben an jener Sache vor Gericht stellen 
sollte. Dass diese Awlegung, die schon grammatisch verwerflich ist, sich nicht 
halten lks t ,  geht aus der einige Zeilen weiter folgenden Bemerkung hervor: 
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Hinkmar rief nun die Hülfe des Metropoliten an 11) und legte 

auf dem Ende August 868 zu Pistev versammelten Reichstage den 
Bischöfe11 eine Beschwerdeschrift Is) vor, in welcher er den Sach- 
verhalt schilderte und sich bereit erklärte, nach geschehener Resti- 
tution sich dem Spruche einer Synode zu unterwerfen oder an den 
Papst zu appellieren. Hinkmar von Reims, der schon vorher dem 
Könige seine Missbilligung ausgesprochen hntte18), nahm sich in 
einem juristischen Gutachten 14) der Sache des Neffen, die für die 
ganze westfränkische Kirche voii prinzipieller Bedeutung war, energisch 
a n ,  obschon er selbst mit deiuselben iti Hader lag. Er  bezeichnet 
das Vorgehen Karls, der als christlicher Fürst es gewagt habe, die 
Giiter eines ganzen Bistunis auf das lTrteil von Laien hin, zu conh- 
cieren l5), als neu und unerhört. Sowohl die römischen Kaiser und 
fränkischen Könige als auch die Pkpste und Koncilien hätten das 
Kirchengut für unverletzlich erklärtlG). Ferner dürfe kein Bischof 

Advocato i 11 i U s , qui de e i  U s citpite . . . . redderet rationem. - Unrichtig 
meint V. Noorden S. 244 N. Y, Hinkmar von Laon sei nicht von einem rein 
weltlichen, sondern von einem ,gemischtenu Gerichte verurteilt worden, bei 
dem aber auf irgend eine Weise die Porui verletzt worden sei. Die Quellen 
sagen das Gegenteil. 

11) Opp. 11, 412. 
12) Migne 124, 102.5 sqq. Mansi XVI, 779 sqq. 
13) Migne 125, 1035 C. 
14) Quitterniones. Migne 12.5, 1OY.j-1060. Mxnsi XVI, '755-774. Die 

Ausgabe Sirmonds (opp. 11, 316), der nach einer verstümiiielten Handschritt. 
deren einzelne Blätter in Unordiiung geraten waren, edierte, ist uubrauchbar. 
Die 1)enkmchritt hatte wohl ursprünglich keinen Titel: die Aufschrift .Quater- 
niones' - SO nennt sie der jüngere Rinkuiar, axhrend der Lltere sie als 
,Quaterniunculit' bezeichnet (Migne 126, UE, D) - gab ihr der Herausgeber 
Cellot, der sie für ursprünglich hielt (Miinni 1. C. iP8). Aber .Qiiateruiones' 
ist nur der generische Name fiir eine grössere Abhandlung. Von Cellot nahm 
diesen Titel Migne herüber, der einen Abdruck aus Uou3set (Les Actes de la 
prov. ewl6s. de Reims) gab und nicht, wie V. Noorden S. 243 bemerkt, aus 
einen1 Reimser Codex edierte. 

15) Migne 1. C. 1038 C: Episcopus cuni ecclcsia sua proscriptionis titulo 
. . . . usque modo fuerit wnfiscatus. - Es handelte sich nicht, wie Sohm a. a. 0. I 

S. 229 annimmt, um eine einfache missio in bannum, die Hinkmar nicht 
ungeset~lich hielt: Dc sibi auteui commissae eccleriitle rebus ac mancipiis - 
quae licet legtlliter (nam aliter non debent) in bannuln mittantur, tumen sicut 
ipsi melius scitiw, sicut res hominum liberorum, non possunt in fiscum redigi 
quae sunt Deo dicata - epi~copus . . . . advocatum puhlicis iudiciis dare debet 
(ih. 1048 A). 

16) Hinkmar citiert 1. 8. 16. 26. 29. 30. 31. 34 Cod. Theod. de epiecopk 
(16, 'L). Ansegis., Capitular. 1. 1 c. 77. Conc. Bellovac. (845), Carisiac. (858). 
Pa.-Crbtin. q-) (Hinach. p. 145), Pa.-Luc. 7 (Hinnch. p. 178), PS.-Steph. 5 (Hinnch. 
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dae geistliche Gericht umgehen und vor dem weltlichen Recht 
suchen ' I ) .  Diesen Satz stützt Hinkmar auf die Gesetze römischer 
Kaiser 18) und auf das allgemeine Prinzip, dass der Bischof kraft der 
Würde seines Standes hoch riber jedem weltlichen Gewalthaber stehe 
und daher nur von Seinesgleichen gerichtet werden könne 1°) ,  dass 
ferner über die Geistlichkeit wie über die Angehörigen eines jeden 
Stammes nur nach i h rem Recht geurteilt werden dürfe aO). Jener 
Rechtssntz von der ausschliesslichen Kompetenz des kirchlichen Ge- 
richtes gilt nach Hinkinars Ausfiihrungen nicht allein von deii 
Kriminal -, sondern auch von denjenigen Civilsachen , bei denen der 
Bischof nicht als blosseq Rechtssubjekt, als Trüger streitiger Rechte, 
sondern p e r  s ö n  l i  c h (de suo capite) beteiligt ist, wenn ihm z. B., 
wie dies in dem Falle Hinkmars von Laon zutraf, eine Rechts- 
verletzuiig schuld gegeben wird. Handelt es sich dagegen um Dinge 
r e i n civiler Natur - Hinkwar nennt Immobilien, Unfreie, Sachen, 
welche der Verwdtiing Unfreier unterstellt sind, und persönliches 
Eigentum der Geistlichen - oder mit andeni Worten handelt es sich 
nicht um eine p e r s ö n l i c h e ,  sondern uni eine d i n g l i c h e  Klage, 
so ist auch der Bischof dem bürgerlichen Gerichte unterworfen. In 
diesem Falle hat er jedoch nicht die Pflicht, selbst vor den Iiichterii 
zu erscheinen, sondern darf sich durch einen Advokaten vertrete11 
lasen2'). In allen andein Fällen aber muss er bei selbstgewählten 

p. 184), Conc. Antioch. can. 24. 25, Gangr. can. 7. 8, Chalced. cun. 26, 
Tolet. I. caii. 11. 

17) Migne 1. C. 1044 D. 
18) L. 12. 28. 41. 47 Cod. Th. ile episc. (16, 2). Const. Sirmond. 3. 

Letztere Constitution bezieht sich nur auf die .csuBae ecclesiastiwe', und 1. 23 
nimmt die Kriminalfille ausdrücklich aus; Hinkmt~r unterdriickt indes diese 
beschränkenden Zusätze. Wenn er auch nicht geradezu bezweckte, die Ixeinp- 
tion der Bischöfe von der weltlichen Strafgerichtebarkeit nachzuweisen - in 
dem vorliegenden Falle handelte es sich ja nur um eine Civilstreitigkeit -, 
eo ist doch, da er einen a l  1 g e me i n  lautenden Satz an die Spitze stellte, sein 
Verfahren nicht ganz ehrlich, zumal er andere Quellenbelege, in denen auch 
die Kriminaljustiz über Geistliche der Kirche zugewiesen wird, vollsthdig auf- 
nimmt. - Hinkmar beruft sich auch auf d w  schreiben des Erzbischofs Leo 
von Bourges und anderer gallischer Bischöfe (Leonis M. opp. etl. Baller. I, 
1471), das er filschlich Leo d. G. und einer römischen Synode zuschreibt. 

19) Migne 1. C. 1047 D. 1048 D. 1049 A. 
20) Ib. 1055 A. 
21) Migne 1. C. 1048 A : De sibi autem commissae eccleöiae r e  b u s  a c  

m a n  C i p i i s . . . . . episcopus . . . . advocatum publicis iudiciis dare debet. 
E X C a p  i t e a u  t em eu o tam pro crimine quam pro civili Causa aut  apud 
electos iudices . . . . aut ipse in synodo coram episcopis debet reddere ratio- 
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Richtern oder bei der Provinzialsynode Recht suchen =#). Eigentfim- 
lich gestaltete sich alsdann das Verfahren, wenn die Gegenpartei ein 

nem. - Sohm S. 265 gibt diese Stelle also wieder : Episcopus advoct~tum publi- 
cis iudiciis dare debet - tam pro crimine quani pro civili cüusa. (!) Hinkmar 
f ihr t  1. 38 C. Th. de episc. (16, 2) an und bemerkt dazu: In hoc namque capi. 
tu10 evidenter ostenditur, quia d e  h i a ,  q u a e  s u n t  e c c l e s i a e  . . . . . ec- 
clesiaatici clcrici advocatos iudicibus, e t  n o n  d e s e dare debent. - Ib. 1061 A : 
Et haec (dass Kleriker nur vom geistlichen Gericht verurteilt werden ktinnen) 
constituta sunt de his. quae ab episcopo vel presbytero seu diacono c o m m i  t- 
t u n t  u r  sive in cnminalibua sive tie c i v  i 1 i b u s  i. e. de pecuniariis cüusis. 
Ceterum de r e b u s  et m a n c i p i i s  e t  m a n c i p i o r u m  c o m m i s s i s  episcopi 
ex ecclesiis nobis commisnis vel de p r o p r i e t a t i b U s C 1 e r  i C o r U m advocatos 
dare secundum consuetudinem non abnuimus. Der oben dargelegte Gegensatz 
zwischen .de suo capite' und .de rebus' trit t  hier mit voller Klarheit zu Tage. 
Ganz in demselben Sinne spricht sich das Capitulare Mantuanum aecundum 
generale Kar1 d. G. auu (Capitularia ed. Boretius; Mon. Germ. LL. Sectio 11. 
tom. I p. 196): Volumus pnmo ut neque abbates . . . . neque quislibet de 
cleros d e p e r 8 o n i  s s U i s ad pnblica vel eecularia iuditia traantur vel distrin- 
gsntur, sed a suis epiecopia adiudicati iustitias facirtnt. Si aiitem d e  posses -  
s i o n i b us  seu aecclesiasticis seu propriis super eos clitmor ad iudicem venerit, 
mittat iudex clamantem cuni misso suo ad epiecopum, ut faciat eum per ad- 
vocatum iustitiam recipere. Si Verb talie aliqus contentio inter eoß o h  fuerit, 
que per se pacificare non velint aut non possint. tunc per advocatuiu episcopi. 
qualem iußserit ipse, Causa ipsa ante comite vel iudice veniat e t  ibi secundum 
legem finiatur, anteposito Persona clericorum, sicut dictuin est. In der letüten 
Hälfte des Kapitels ist von dem fehlgeschlagenen Versuche die Rede, die Sache 
vor dem Bischofe schiedsrichterlich beizulegen. 

Sohm in seiner Er6rterung zu diesem Kapitular (a. a. 0 .  S. 2'24 ff.) ver- 
wirft obige Auffassung von der Bedeutung des Ausdruckes .de personis". Er 
findet in dem letzten Satze einen Gegensatz ausgesprochen zwischen .personil 
clericorum' und .advocatus epiecopiL und überträgt an der Hand d a  auf den 
ersten Satz hinweisenden ,sicut dictum est' den so gewonnenen Begriff von 
.pemona' auf die dort gegebene Bezeichnung .de personis suis', no dass der 
Anfang des Kapitulars nur besagt: Kleriker sollen nicht p e r sti n 1 i C h vor das 
weltliche Gericht gezogen werden. Eine r a t  i on e l  1 e Interpretation wird aber 
den umgekehrten Weg einschlagen müssen. Ljas ,sicut dictuni est' verweist 
zur Bestimmung des Aundruckes .anteposito Persona clericorum' (= ausgenommen 
die Person der Kleriker), a d  den ernten Teil des Kapitels hin, und da .pemona' 
hier in1 Gegensatze zu .possesaionesu ~ t e h t ,  hat es auch im letzten Satze dime 
Bedeutung. Der Gesetzgeber will zum Schluss noch einmal daran erinnern, 
dws die von ihm dargelegte Vertretung durch den Vogt nur von den d i n g -  
1 i C h e n , nicht von den p e r s 6 n 1 i C h e  n Klagen iu Civilsachen gilt. Sohm l e u r  
net vollstlndig die durch "si autem de possessioiiibus' ausgedriickte Gegen- 
überstellung und erblickt darin nur die Einleitung zur Erlauterung d e ~  w z  am 
Schluss folgenden ,anteposita pemona' an einem beaondern Fall. Keinen 
Zweifel an dem s s C h l i C h e n  Gegensatxe von .personad ( c ~ p u t ~ )  und ,res' (wie 
wir kurz die Objekte dinglicher Klagen bezeichnen können) lassen die obigen, 
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Laie war. Auch (inter diesem Umstande konnte das geistliche Forum 
rechtskräftig urteilen, wenn der Laie sich einverstanden erklärte 

von Sohm nicht in Betracht gezogenen, Stellen aus Hinkmar aufkommen, in 
denen von der M6glichkeit eines .advocatus de persona' die Rede ist (vgl. auch 
oben N. 10); und mit aller nur wünschenswerten Klarheit erläutert der jüngere 
Hinkmar den Begriff ,de persona' durch die Bemerkung: .Quod de capite meo 
i d e s t d e f a C t o m e o  advocatum in iudicio saeculari non dediY (Migne 124, 
1026 C). Mit dem Liber Papiensis (LL. IV, 505) ist a.lso daran festzuhalten, 
dms in dem Kapitulare von verschiedenen Rechtasach e n der Kleriker ge- 

' 

handelt wird; in dem Punkte aber ist Sohm beizutreten, dass unter den .Per- 
sönlichen' Sachen nicht die peinlichen und unter den auf .BesitzY bezüglichen 
nicht alle blirgerlichen Sachen zu verstehen sind, wie Schilling, Dove und 
Waitz (R. Sohm S. 'L24 N. 77) wollen. 

Der Unterschied der sich auf das , c a p u t Y  und der sich auf die .res 
clerici' beziehenden Civilsachen, der - soviel ich sehe - bisher .stets ausser 
Acht gelassen wurde. den aber der Zib. Papiensis 1. C. noch kennt, ist für die 
geistliche Gerichtsverfassung der frilnkiuchen Zeit von grundlegender Bedeutung. 
Die zahlreichen Belege, welche Sohm S. 200-216, beß. 206 ff. zum BeweiRe 
seiner Ansicht, dnse das geistliche Gericht kein Gericht im Sinne des uffent- 
lichen Rechtes bildete, sondern nur ein schiedsrichterliches G ii t e verfahren war, 
gesammelt hat, handeln mit einziger Ausn~ihme des von Sant' An~brogio gegen 
den Bischof von Como geführten Prozesses (Muratori, Antiquitates italicae. 
tom. V. Medio]. 1741. p. 987) und einer Formel (8. unten N. 23) nur von Real-, 
nicht von Personalklagen. In diesen Fällen konnte allerdings, wie auch Hink- 
mar zugibt, einzig das weltliche Gericht rechtakritftig entscheiden und der geist- 
liche Richter nur einen glitlichen, aber die Parteien rechtlich nicht bindenden, 
Ausgleich anbahnen. Das einzige, waa die Kirche in Bezug auf die ,resu er- 
langte, war das Vogtpnvileg, kraft dessen der Bischof nicht in Person zu er- 
scheinen brauchte. Sohm allerdings S. '116 ff. versteht auch den ereten Satz 
des oben mitgeteilten Kapitulars nur von den1 , e r s t e n  Termin*, dem im 
bischtiflichen Gericht stattfindenden G U t e verfahren. Allein seine Auslegung, 
die sich auf die von uns, wie wir glauben, als unrichtig erwiesene Auffassung 
des Ausdruckes .de personis' stützt, scheitert daran, dasa e* heisst .a suis 
episcopis a d i u  d i C a t i m ,  während später bei den dinglichen Klagen von einem 
,pacificareU vor dem geidtlichen Gericht die Rede ist. 

22) Migne 1. C. 1048 A. 
'2.3) Ib. 1051 C: Sacrae leges ad iudicium electonun iudicum utramque 

partem (es handelt sich um den Fall Hinkmani von Laon, deasen Gegner ein 
Laie war) . . . . non tantum provocari verum et  C o g i  (also k e i n  Gütever- 
fahren) iubent. Si leica persona episcopale abnuerit eligere iudicium, quod 
episcopo non licet rehgere etc. - Aus der von einer persininlichen Klage gegen 
einen Geistlichen handelnden Formula Marculfi I, 27 (Hozibre, Recueil &n6r. des 
formules n. 434. Formulae ed. K. Zeumer; Mon. Germ. LL. Sectio V p. 59) 
sucht Sohm S. 215 auch für diesen Fall das Gateverfahren vor dem Bischof als 
Schiedsrichter zu begründen. Aber daa ,conetringereU der Formel, daa gleich- 
bedeutend ist mit dem sonst gebräuchiichen .distringereK. und daa Sohm S. 258. 
260 selbst für das richterliche Zwingen und Strafen erklärt, schlieset diese Auf- 
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Befand sich dieser in der Holle des Klägers, so konnte er durch 
Vermitteliing des Köiiigs den Prozess einleiten Y4).  Wiihrend aber 
der Bischof gezwungen war, sich dem Synodalgerichte zu unterwerfeii, 
stand es den1 Weltlichen frei, sich dessen zu weigern Y 5 ) .  In diesem 
speziellen Falle wurde ein konibinierter Gerichtshof gebildet aus Bi- 
scliöfen und Königsboten. Hinkn~ar  wahrte indes auch hierbei strenge 
den Grundsatz, dass über einen Geistlichen iiur Geistliche und iiur 
in den Formen des geistlicheri Gerichtes urteilen diirfen , indein er 
forderte, dnss die Verhandlung nicht in öffentlicher Sitzung, son- 
dern wie es beim kirchlichen Gerichte geschah, geheim stattfand, 
ferner dass zwar die Bischöfe und weltlichen Richter die Sache ge- 
meinsam untersuchten und sich iiber den Spruch einigten, dass aber 
jeder Teil iiur für s e i n e  Partei ,  die Bischöfe für den Bischof, die 
Königsboten für den Ilaieri, das Urteil verkündigten Y 6 ) .  Auch bei 

faasung aus, wic denn auch bei Marculf. 1. 28 das .coiixtringereU von1 Gericht 
des Grafen gebraucht wird. Und diw ,si noluerit' der Foriiiel ist nicht mit 
Sotim von der Einsprache gegen das Erkenntnis dcu Biöcliofs, sontlern gegen 
die Exekution zu verstehen, wie Marculf. I, 'LG. 29 zeigt. 

21) Ib. 1050 L): Non abhorret a rütione, ~i (der Lilie) non iwcuaet epi- 
scopuin ad publicos iudices, quod non licet, sed ad vou se reclariiet. 

25) .Si lxica Persona . . . abnuerit* (s. oben N. 2:1). 
26) Hinkmars Worte drücken obige Auffassung nicht mit unniittcll~ürer 

Kli~rheit aus. werden aber kaum i~ntlers gedeutet werden können. Sie li~uteii 
(Migne 1. r. 1051 D sq.): Si laiea peraonii episc.ol>nle abniierit eligere iudiciuni, 
quod.episcopo non licet refugere, mtio cdt et non obstitit iiuctoritiiti, ut c u m  
C o C p i s c  o p i s [illiusl el~iscopi , contri querii iul vos pro bcncticio sibi iniuuttl 
;~blato quis reclitiiiat, - quia indignuin est vos (der König) ipsuin iiidc Itrbo- 
rare - iuisnos vertrop ab eo prtitos vel a vok~iq deputi~torl n ~ i t t i l t i ~ ,  qui 
U t r i  u s q u e  partis mtionem audiant ct ~rcunduiii d i V i n iL s et h uni a n a s (leges) 
disc-emant. . . . . . Et  hoc non in l>iiblico, srd in 1)rivato loco fint. . . . . . . 
Nt episcopus trirtribus et siiis iudicibus - seciiiitlum sacroa canones ciicentes: 
per tipiscopo~ iudices carisa finiatur - obcdiat. Et hoc modo [hoiiio] niiiitine 
ventim legibuii iuste conditis . . . . . , si iiistiim queriiiioniaiu habrt, iustitiiim 
gunin obtineat, si etiam iniusta questus fuerit. os eius legaliter n i i s e i s  vestr i~ 
d e c e r n e n t i  b u s  obstruatur. - Ib. 1064 C :  Et hoc non in pu1)lico iudicii 
loco, sed in privato: quin episcopi non in consilrtorio regiim, non in praetorio 
iudicun~ nec nisi ab  episcopis in synodo, ;tut in privato loco a primatibns de- 
putatoruui üut a se electoruni iudicuni iutlicio debent aut possunt regulariter 
iudicari. - Hirikmar kennt aleo wenn auch kein ,gemischteuU Gericht iui eigent- 
lichen Sinne d. h. ein solches, in welchem geistliche und weltliche lticlitcr ein 
einheitliche8 Kollegium bilden, wohl aber ein aus zwei Kollegien konibiniertes 
Gericht. Nach diesem Modus wurde auch thatsiichlich in inehreren Fällen gegen 
den Bischof von Laon verfahren. Manxi XVI, .5<'5 C:  J u s ~ i t  domniis rex, ut  ail . . . 
pnlatium suum . . . .. quo plures episcopi et alii fideles eius conventuri erant, 
aut ipse (der Bixchof) veniret aut itn personas per re instructas dirigeret, ut 
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der Exekution, wenn der Verurteilte keinen Gehorsam leistete, sollte 
der klerikale bzw. laikale Charakter der Person streng gewahrt 
werdeu, sollten geistliche und weltliche Gewalt, bürgerliches und 
kirchliches Recht scharf geschieden bleiben I ) .  Der Rechtszustand 
in Bezug auf biirgerliche Streitvachen des Klerus stellt sich also nach 
Hinkmnrs Ausführiingen folgendermasen dar : für alle rein dingliche 
Klagen, sowohl zwisclien Geistlichen iinter sich als auch zwischen 
Geistlichen und Laien, ist das weltliche Gericht austjindip, und der 
Geistliclie geniesst nur das Vorrecht, sich durch einen Vogt vertreten 
zu lausen; für persönliche Klagen hat der Geistliche gegen eine11 
Geistlichen seinen Gerichtsstand bei der Kirche, gcgen einen Laien 
bei einem geistlich-weltlichen Gericht, wofern der Laie nicht ein 
rein geistliches Gericht vorzieht"). 

Dieser Denkschrift wurden Schriftstiicke beigegeben, von denen 
das eine Beweisvtellen aus den Quellen des kanonischen und welt- 
lichen Rechtes, das andere die Zusicheriingen enthielt, welche Karl d. K. 
selbst im Laufe seiner Regierung der Kirche gemacht hatte '7). Hink- 

ipsae quaerimoniae finem acciperent. - Ib. 506 C: Auf die Klage der ho- 
inines, dass ihnen der Bischof ungerecht ihre Beneficien entzogen, w3lhlt dieser 
~ i c l i  3 Bixchßfe als Richter, .et eoriiin ütque aliorum Deum tiiiientium (Laien) 
iiidicio in domiii regis , sicut postiilüvit , praesentia de quibusdani decretum 
fiiit, ut beneficia sua . . . . recuperare deherent'. Es kann daher nicht bezweifelt 
werden, dass wenigstens um die Mitte des 9. .Tahrhunderts solche Gerichte . 
in Uebung waren. Sohms Ansicht, die als die .jetzt herrschende bezeichnet 
werden iuuss, dass auch in karolingisclier Zeit Civilsachen der Geistlichen aus- 
~chliesulich dem weltlichen Gerichte zustanden, bei dein höchstens Geistliche 
als Beisitzer - über nicht als g e i U t 1 i c h A Richter - fungieren konnten, 
dürfte clenigeinäss zu modifirieren sein. 

27) Migne 1. C. 1062 C. 
28) Das Vogtprivileg nimnit Hinkmar (De preubyteriu criininosis C. 29. 

Opp. 11, 798) nicht bloss fiir die Bischöfe, sondern such fiir Priester und Dia- 
konen in Anspruch. Nach der friiher allgemein verbreiteten Annahme war 
für Civilsachen der Kleriker unter einander nur der kirchliche Richter koin- 
petent; war die eine Partei ein Lüie, so t ra t  ein gemischtes Gericht ein. Nach 
Sohnis Ansicht, die nunmehr recipiert iut, hatte iiber a l l  e Civilsachen des 
Klerus, sei es persönlicher sei es dinglicher Natur, sei es zwischen Gei~tlichen 
niid Geistlichen, sei es awischcn Geistlichen und Laien, das ~ e l t ~ l i c h e  Gericht 
zu befinden. Vor dem geidtlichen Richter konntc in allen Fiillen niir ein Ver- 
gleichungcitermin, der einer öffentlich-rechtlichen Bedeutung entbehrte, uh t t -  
finden. Es gab  keine gemischten Gerichte. 

29) Die sog. Rotulü iintl Adnionitio. Migne 125. 1060. 1065; Mtinsi XVT, 
774. 781. Sirmond (opp. 11, Xd!) sq.) kannte nur den letzten Teil der Ilotula. 
den er irrig für daq Fragment eines Briefes an  Karl d. K. hielt (von Migne 
126, 261 norh einnial als uolcher nbgednickt!). Cellot gibt an  (ap. Miinsi SVI ,  
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mar erreichte seinen Zweck vollständig; die Sache wurde nicht nur  
den entwickelten Rechts&atzen gemäss geordnet sondern der 
nächste Reichstag (zu Pistea, Juni bis Juli 869) erteilte auch dem 
von ihm geforderten Prozessverfahren von neuem die gesetzliche An- 
erkennung s '). 

In dem erwähnten Gutachten hatte der Erzbischof manche Be- 
merkungen vertraulicher Art einfliessen lassen, die einen wohlthuenden - 

Gegensatz zu der gereizten Stimmung, die er während der letzten 
Jahre gegenüber dem Könige zur Schaii t rug,  offenbaren. Er beklagt 
zwar tief das Unrecht, das Karl der Kirche von Lnon und in ihr der 
Gesamtkirche zugefügt hat, und die von ihm begangene Verletziing 
der einem Bischofe schuldigen Ehrfurcht; aber f u t  noch grössere Be- 
ktimmernis verursacht ihm der Gedanke, dass die Nachricht hiervon 
sich allenthalben hin verbreiten wird, dass sie nach Fbm und Deutsch- 
land und auch iii das R e i c h  d e s N e f f e n  dringen wird. Was 
werden, gibt er dem Fürsten zu erwiiien, was werden die, welche 
früher hörten, du9 Ihr  alle, die sich gegen die Kirche Gottes und den 
römischen Stiihl auflehnten, verabscheutet, jetzt sagen, wenn sie von 
einer That vernehmen, für welche die christliche Geschichte kein 
Beispiel kennt. Beflecket nicht jenen Euern glorreichen Ruf! Wohl- 
berechnet ist es auch, wenn er die Frage aufwirft: Was glaubt Ihr, 
da% ein fremder Bischof angesichts jener Thatsache empfinden wird, 
wenn er bedenkt, seine Kirche könnte einnial nach Gottes Anordnung 
unter Euere Hermhafi  kommen ? 

Dieser Hinweis auf ein vielleicht nahe bevorstehendes Ereignis 
sowie der freundschaftliche Ton, den Hinkmar anschliigt , liisst er- 
kennen, dass Karls Stellung zu dem lothringischen gönige eine 
andere geworden war und jetzt mehr den Wünschen des Reimser 
Politikers entsprach. Karl hatte zur Beratung der lothringischen 

796 E sq. 799 E.), der E h i g  habe die sofortige Verlesung der Denkschrift nicht 
gestattet, weshalb Hinkrnar jene zwei kiineren Abhandlungen verfaast habe 
-- eine Annahme, die V. Noorden S. 444 weiter ausgeschmückt hat, die aber 
der quellenmbsigen Begrundung entbehrt. 

30) Hincm. ep. ad. Karol. M i e e  126, 95 A (R. H. n. 215). Der Brief 
behandelt noch einen andem Rechbatreit, dessen Gegenstand nicht klar zu 
erkennen ist. Vgl. auch R. H. nn. 219. 220. 

31) LL. I, 510 C. 7: Ut si episcopi suis laicis iniuste fecerint, e t  ipsi laici 
se ad nos inde reclamaverint, nostrae regiae poteatati secundum n o s t r u rn e t 
s U u m  ministerium ipsi archiepiscopi e t  episcopi obediant, ut secundum sanctos 
canones et  iuxta leges . . . . . hoc emendare curent e t  sicut temponbus avi et 
patriu nostri iusta et  rationabilis C O  n s  u e t u d o fiiit. 

32) L. C. 1054 C. 
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Frage aiif den 1 .  Februar 868 eine Bischofsversammlung anberaumt, 
an der wahrscheinlich auch deutsche Prilaten teilnehmen sollten, 
da Ludwiga Genehmigung eigens erbeten worden warss). Wir 
hören zwar nichb von der Ausführung dieses Planes, allein die 
blosse Absicht zeigt zur Genüge, dass die Ideen des Erzbischofs 
wieder Einfluss auf den König gewonnen hatten. Hinkrnar schickt 
sich denn auch im Laufe des Jahres 868 an, wieder thätig in diese 
Angelegenheit einzugreifen. Papst Hadriari hatte durch das ebenso 
unterwürfige als unaufrichtige Flehen Lothars ") und durch die Für- 
sprache des Kaisers bewogen, Waldrada vom Benne gelöst s", wes- 
halb sich der Erzbischof beeilte, kraft des ihm gewordenen päpst- 
lichen Auftrages dem lothringischen Könige einzuschärfen, dass 
er den Umgang mit der Buhlerin strenge zu meiden habe"). Arg- 
wöhnisch iiberwachte er alle Schritte Lothars, der den mild und 
versöhnlich gestimmten Papst zu umgarnen hoffte; seinem Suffragan 
Johann von Cambrai, der um Empfehlungsbriefe zu einer Fahrt nach 
Rom nachsuchte, verweigerte er diese kurzweg, falls die Heise des 
Bischofs der Eheangelegenheit gelten solltem). 

Es war Hinkmar wohl bekannt, dass, wenn Hadrian auch nie 
einer ehelicheu Verbindung mit Waldrada seine Genehmigung zii 
erteilen gedachte, er doch der westfrankischen Politik im Interesse - 

des Kaisers auq allen Kräften entgegenarbeitete. Jüngst waren ja 
noch römische Schreibenm) eingetroffen, welche nachdrücklich vor 
einem Angriffe auf da4 lotharische Reich warnten und die Drohung 
enthielten, dass eventiiell die Hand des papsLs im Verein mit dem 
Kaiser sich stark erweisen werde. Hinkmar war jedoch nicht ge- 
sonnen, in diesem Punkte den Mahnungen des greisen Oberhauptes 
Rechnung zu tragen ; er wus..te zu gut, dass hinter denselben keine 
Macht stand, ihnen mit den Waffen Nachdruck zu verleihen - die 
Truppen des Kaisers waren durch die Sarazenen vollauf beschiiftigt -, 
und dass den gewaltigen Worte11 des Papstes nicht die Thatkraft 
eines Nikolaus entsprach. 

Viel wichtiger als die Rücksicht auf den piipstliclien Stuhl war 
- - - . 

33) Hincm. Annal. a. 867 p. 476. 
34) Ep. sd Hadrian. Mansi XV, 831. 
U5) Ep. ad Wnldrad., ep. ad episc. Germ. Jaffe nn. 2194. 2195. Mami XV, 

834. 835. 
36) 5. oben 9. 292. 
37) R. H. n. 209. 
38) R. H. n. 210. 
39) Hadr. ep. ad Ludov. Jaff6 n. 2192. Mansi XV, 8'29. Einen llbnlichen 

Brief erhielt Kar1 (Hincm. Annsl. a. 868 p. 477). 
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gegenwiirtig die Erzielung eines Einvernehmens mit den1 deutschen Hofe. 
Hinkmnr hatte es sich seit Jshreu angelegen sein lassen, in persön- 
licher Verbindung mit Liidwig d. D. zu bleiben, die in einer vertrau- 
lichen Korrespondenz ihren Ausdruck fand '''). Der Erzbischof musste 
dem geistlich gesinnten Fürsten Auskunft geben über das Leben des 
h. Remigius, ihin über die Leiden der Heiligen schreiben und Reli- 
quien senden, währeiid der König durch Beschützung der in Deutsch- 
land gelegenen Reimser Besitzungen und durch Geschenke von Edel- 
metall sich erkenntlich zeigte. Hinkmar war es vermutlich auch, dessen 
Bemühungen die Verstiindigung zu verdanken war, welche im Sommer 
868 ") zwischen Karl und Ludwig zu stande kam. Zu Metz hielten die 
Brüder eine Zusammenkunft, zu der nur wenige vertraute Ratgeber zu- 
gezogen wurden, von westfränkischer Seite Hinkmar mit seinen1 Neffen 
und dem getreuen Freunde Odo von Beauvais, von den deutsche11 Bi- 
schöfen Liutbert von Mainz, Altfrid voii Hildesheim lind Witgar von 
Augshurg, unter denen der Mainzer stets der Aufft~ssung Hinkmars 
gehuldigt und mit Altfrid bereits an dem Abschlus~e des Bündnisses 
von Tousy (Febr. 865) Anteil gehabt hatte. Schon der Wortlaut 
des Vertrnges verrät, wessen Gedanken er entsprungen ist. Zur 
,Wiederherstellung , Ehre lind Verteidigung der h. Kirche, zum 
lcrieden des christlichen Volkes' verpflichten sich die Könige, die 
Reiche ihrer Neffen - Kaiser Ludwig war ebenfalls kinderlos -- 

brüderlich zu teilen, wie die hierzu erkorenen Getreuen es anordnen 

40) R. H. nn. 255-259. 
41) Conventus Mettis. LL. I, 50P. Die Urkunde ist  ausdrücklich voiii 

Jahre 868 datiert. Dennoch glauben Diimmler I, 601 N. 29, v. Noorden S. 2'21 
N. 1 U. a. Grund zu haben, sie dem vorhergehenden Jahre zuzuweisen. Die 
Ckiinde V. Noordens, dass die Drohung des Papstes (eine solche lag  auch 868 
vor), Lotham beabsichtigte Reise zu Nikolaus (auch 868 plante er eine Hom- 
reine), die Verschiebung der Synods von Troyes in den Oktober auf 867 deuten, 
f i~l len  nicht ins Gewicht, da  alle diese Umstilnde in keiner Beziehung zu deiii 
Vertrage stehen. Düss Hinkmar z. J. 86i. nicht aber z. J. P68 eine Metzer 
Zusammenkunft erwähnt, worauf sich Diimmler beruft, 1äRst sich erkliiren, dii 
der Inhalt der Uebereinkunft in1 schroffnten Widerspruche mit den von Hinkmar 
irtl. a. 868 iiiitgeteilten päpat,lichen Befehlen stand. Ferner ist  zu beachten. 
d:~9s Hinkmar bei der B e g e ~ n u n g  des Jahres 867 nichts von eineiii Vertrage 
erwlhnt, und da38 jene im Mai (Annal. p. 474) statt,fand, wiihrend die Urkunde 
- auch wenn man sänit.liche Jahreszahlen um 1 verringern wollte -jedenfalls 
wegen des angegebenen Heg ie runp jah re~  Karls auf Ende Juni oder Anfang 
.Juli hinweist. F i i r  die Richtigkeit d e ~  handschriftlich iiberlieferten Datums 
ripricht die Gegenwart Hinkmim, der 867 noch aufs heftigste niit Kar1 ver- 
feindet war, und endlich der Umstand, dass der westfriinkiache König in1 Be- 
ginn des Juli 867 mit den Zurüstungen zum Feldzug gegen die Bretagne be- 
nchäftigi wwlrr ( 8 .  oben S. 285). 
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werden. Es war geradezu das Gegenteil von den päpstlichen Be- 
fehlen, was hier unter Hinkmars Leitung vereinbart wurde, weshalb 
man sich auch nur unter der Bedingung zur Beschirmung der rö- 
mischen Kirche bereit erklärte, dass auch der Papst den fränkischen 
Königen die gebührende Ehre bewahre. 

Trotz des hier geleisteten Schwures war die Haltung Ludwigs, 
der sich in der lothringischen Frage von jeher schwankend gezeigt 
hatte, wenig geeignet, dem westfränkischen Staatsmanne Vertrauen 
einzuflössen. Er  liess sich noch in dem nämlichen Jahre bewegen, 
dem Netlen die eidliche Versicherung zu geben, dass ihm die Ver- 
mählung mit Waldrada zu keinerlei Nachteil gereichen werde, und 
verbürgte ihm später die Sicherheit seines Reiches für die Dauer 
seiner Romfahrt4=). Karl gegenüber war Lothars Streben einzig 
darauf gerichtet, einen offenen Bruch zu verhüten, da er in richtiger 
Beurteilung der Verhältnisse in diesem seinen eigentlichen Feind er- 
kannte. Er machte ihm einen Besuch in Attigny und eipfing auch 
die Zusage einer deninächstigen neuen Begegnung, kehrte aber ohne 
bindende Erklärungen heim ' 9). 

So standen die Dinge44), als Lothar im Juni 869 mit glänzen- 
dem Gefolge und überreichen Geschenken nach Italien aufbrach, um 
an den Stufen des püpstlichen Thrones zu erlangen, wonach sein Herz 
elf Jahre lang vergebens geschmachtet hatte. Hadrian wich indes 
keinen Schritt von dem Wege der Gerechtigkeit und der hohen- 
priesterlichen Pflicht, sosehr ihn auch der König zu Monte Cassino 
und Horn mit Kostbarkeiten zu gewinnen suchte oder mit Bitten 
bestürmte: er behielt die Entscheidung einer allgemeinen Syiiode 
vor. Von einer solchen war nun ebenso wenig die Erfüllung iln- 

lauterer Wünsche zu erwarten wie vom Papste, und dennoch glaubte 
der verblendete Fürst die Morgenröte seines Glückes leuchten zu 
sehen. Die Brust von kühnen Hoffnungen geschwellt zog er heim- 

42) Hincm. Annal. a. 868 p. 479. a. 869 p. 481. 
43) Ib. p. 479. 
44) Wie Karl sich zu der Ronireise Lothars stellte, ist nicht klar. Ado, 

Chronic. sagt: Karolus in hoc itinere ein# assensit . . . . ., pluriniis tamen epi- 
scopis Gallorum contradicentibus, qui spiritu Dei tiicti periculum genei-ale in  
ecclesia Dei oriri timebmt, ne pontifex Romanu~ favoribus inclinatus a defini- 
tionibus pietatis exorhitando Itonianae ecclebiae vulnus erroris infligeret (Bouquet 
VII, 55). Hinkmar dagegen berichtet Annal. a. 869 p. 481: Lotharius mitten8 
ad eum (Karolum) sed et  ad Hludovicum petiit, ut in suo regno nulliim im- 
pedimentum ei facerent, donec ipse Roma rediret,. A Karolo autem nullam 
firmitatem accepit. 

S C h r 6 r s  , Hinkmar von Keims. 20 
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wgrts, aber ehe er noch den Fusti der Alpen erreicht hatte, erfasste 
ihn ein tödliches Fieber, und am 8. August schloss er zu Piacenza 
die Augen. Gleich ihn1 bü6;rten die meisten seiner Begleiter mit 
einem jähen Tode den Frevel, dass sie unwürdig aus der Hand des 
h. Vaters das Sakrament des Herrn genommen hatten. 

Unglaublich schnell drang die Nachricht von dem Hinscheiden 
Lothars nach Westfranken, und noch schneller waren Karl und 
Hinkmar entschlossen , die Verwirrung des ersten Augenblickes zu 
benutzen , um sich des Nitchbarreiches zii bemächtigen. Bereits aui 
23. Augnst berichtet der Erzbischof seinem Neffen von dem bevor- 
stehenden Zuge, der ,für den Nutzen der h. Kirche und den Frieden 
des christlichen Volkes' - so lautete das Schlagwort - unter- 
nommen werden sollte, wie von etwas Bekanntem, und Bischof Johann 
vom Cambrai erhält den Befehl, sich unverzüglich bei Karl d. K. 
einz~finden'~). Dieser war von Senlis nach Attigny an die Grenze 
geeilt, wo er lothringische Grosse geistlichen und weltlichen SLindes 
antraf, die ihn baten, mit der Besitzergreifung zu warten, bis eine 
Einigung mit dem deutschen Könige getroffen sei. Andere aber 
trieben zur Eile an, indem sie verkündigten, von allenthalben werde 
man dem Fiirsten entgegenströmen, und Hinkmar erklärte diesen Plan 
für den ,annehmbareren und heilsameren' "1). Des Metzer Teilungs- 
vertrages und des geschworenen Eides ward nicht mehr gedacht. 

Der König überschritt die Grenze lind über Verdun ziehend, 
wo sich der Bischof dieser Stadt und der von Toul nebst weltlichen 
Herren dem Gefolge anschlossen, langte er an1 5. September in Metz, 
der Ahnenheimat seines Geschlechtes, an. Vier Tage darauf fand 
in der Kathedrale zutu h. Stefan die feierliche Krönung und Salbung 
statt4'). Bischof Adventius von Metz, der bereits seit längerer Zeit 
Verbindungeu mit den1 Westreiche unterhielt und überhaupt ein 
Charakter war, der schon manche Wandlungen durchgemacht hatte, 
leitete den Akt mit einer Rede ein, die sich zu der Behauptnng 
verstieg, Kar1 d. K. sei der rechtmässige Erbe Lrtthriiigen~, und aus 
freien Stücken habe man sich ihm unterworfen. Der König er- 
widerte mit den üblichen Verheissungen, die Kirche zu ehren, jeden 
in seinem Stande zu schtitzen, kirchliche und weltliche Gesetze zu 
achten. Dann bestieg der Erzbischof von RRiinu die Kanzel, um 
sein Recht auf Vornahme der Krönung zu begründen und an einige 
- - 

45) R. H. nn. 239. 240. 
46) Annal. n. 869 p. 482. 
47) Opp. I, 741 sqq. LL. I, 512 sqq. 
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bedeutungsvolle Ereignisse aus der fränkischen Geschichte zu erinnern : 
an die durch seinen Vorgänger, den h. Remigius, vollzogene Taufe 
und Salbung Chlodovechs mit den1 himmlischen Chri~ma'~), an die 
Krönung Ludwig d. F. durch Papst Stefan in der Marienkirche zu 
Reims und an den Tag,  an welchem derselbe Ludwig im Stefans- 
dome zu Metg den Thron seiner Väter wieder bestieg. Auch jetzt 
seien alle durch göttliche Eingebung zusammengekommen, um dem 
offenbaren Willen des Allerhöchsten zu gehorchen. Die Bischöfe 
sprachen darauf einzeln ihren Segen über den neuen Herrscher aiis, 
und Hinkmar goss das Salböl über sein Haupt, wahrend die iibrigen 
Prälaten ihm die Krone aufsetzten, ihm Scepter und Siegespalme in 
die Hand gaben. 

Im November nahm Kar1 zu Gondreville die Huldigung aus 
den südlichen Teilen Lothringens entgegen und empfing eine päpst- 
lich-kaiserliche Gesandtschaft, die Briefe Hadrians überbra~hte'~). 
Der Papst hatte noch nichts von dem eigenmiichtigen Unter- 
nehmen erfahren und glaubte, durch Mahnungen und Warnungen 
die Ländergier des Königs benieistern zu können, falls dieser ,seiner 
Gewohnheit gemäss' oder ,auf die Einflüsterungen andererY zu einer 
Verletzung des Nachbargebietes geneigt sein sollte. Nach allem 

48) Die Sage von dem wunderbar durch eine Taube vom Himmel ge- 
brachten Oe1 wird hier zuiii erstenmal erwähnt und von Hinkmar später in 
der Vita S. Remigii n. 6:j und 65 (Bolland. A c h  Sanct. Oct. I, p. 146sq.) aus- 
führlich erzä,hlt, nur iuit dein Unterschiede, dass an letzterer Stelle das Chrisma 
nicht bei der Königssalbung, sondern bei der Taufe dient. Vor Hiiikmar lLs t  
sich diese Legende nicht nachweisen. Wenn es in dem (unechten) grosseren 
Testamente des hl. Remigius ain Schluss heisst: .Don0 ~eptiformia Spirit.us con- 
signavi (regem) et per eiusdem sacri chrismatis unctionem ordinato in regem etc.' 
(Flod. Hist. Rem. 1. 1 C. 18), so kann ma,n nicht iuit v Noorden S. 252 in dem 
,eiusdeinU eine ErwBhnung des h i m m 1 i R C h e n Salböls erblicken, da .chrisma 
S. S p i r i t u s '  eine auffallende Bezeichnung sein würde. Es icrt vielmehr von 
dem n ä m 1 i C h e n (eiusdem) Chrisma die R,ede, das bei der Firmung (consig- 
navi) gebraucht war. Der Umstand. dass Hinkniar alu der erste die hl. Am- 
pulla erwzhnt, .scheint Weizsacker (Zeitschr. fiir die liist. Theol. 1858. S. 417) 
genügend. um ihn zum Erfinder dercielbcn zu .stempeln. Dagegen hat V. Noorden 
a. s. 0. mit Recht bemerkt. dass Hinkmar iiii Angesichte der we?rtfrünkischen 
und lothringischen Geintlichkeit von dem himnilischen Chrismi~ als von einer 
bekannten Reimser Reliquie redet: ,caelitus sumpto ehrismate, unde adhuc habe- 
mus'. Viel niiher liegt die auch von Junghans (Die (fesch. der fränk. KBnige 
Childerich und Chlodovech. Gottingen 1?57. S. 148) geteilte Annahme, dass 
Hinkmar aus einer alten Reimser Tradition schöpfte, die vielleicht von der 
Bemerkung Gregora von Tourrt (Hist. Prancor. 1. 2 C. 31. Bouquet 11, 177): 
,Totum templum baptisterii d i V i n o respergitur ab odore' ihren Ausgang nahm. 

49) Hincm. Annal. a. 869 p. 486. 
20 * 
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Rechte gehöre das Reich dem Kaiser, der eben jetzt ruhmvoll gegen 
die Feinde der Christenheit fechte, .als dem Erben seines Bruders 
und nach der Anordnung des Vaters. Jedem. der sich daran zu ver- 
greifen wagt, wird mit dem kaiserlichen Schwerte und dem Anathema 
der Kirche gedroht 50). Hinkniar 51) insbesondere wird ermächtigt, 
an Papstes Statt das gefahrdete Hecht zu schirmen. Sosehr ver- 
kannte Hadrian die wahre Gesinnung des Metropoliten. 

Der im Glücke stets übermütige König schenkte der Botschaft 
weiiig Beachtung, indem er sich mit der Erklärung begnügte, dass 

er später Gesandte oder einen Brief nach Korn schicken werde. 
Während er den Papst in nichtwagender Weise bitten liess, Frieden 
zwischen ihm und dem Kaiser 211 stiften 58), nahm die Einverleibiing 
Lothringens ruhig ihren Fortgang. Mehr Rücksicht inusste er indes 
auf seinen Bruder nehmen, der ihn1 keinesfalls den ganzen Raub zu 
überlassen gedachte. Im Mgrz 870 kamen sie zii Aachen überein, 
dass eine Teilung des Gebietes stattzufinden ' habe, über welche die 
Verhandlungen im Mai zu Attigny fortgesetzt wurden. Auf dieser 
Versammlnng suchte sich Hinkmar der ihm voin Papste gewordenen 
Aufgabe zu entledigen, aber in einer Weise, die nichts weniger als 
der Absicht Hadrians entsprach. E r  las die römischen Schreiben 
vor und setzte dann auseinander, dass, wenn Kar1 und Ludwig die 
Hinterlassenschaft des Neffen nicht teilten, Aufstände und Kriege 
gerade wie nach dem Tode ihrm Vaters die iinveruieidliche Folge 
sein würden. Man habe also die Wahl ,  entweder sich über die 
Vorschriften des h. Vaters hinwegzusetzen oder Bürgerkriege herauf- 
zubeschwören und so das Land den wütenden Angriffen der Heiden 
wehrlos preiszugeben und zugleich noch die von den Königen be- 
treffs der Teilurig geleisteten Schwüre zu verletzen. Welche von 
beiden Möglichkeiten vorzuziehen sei, wage er nicht selbst zu ent- 
scheiden; ein Koncil der Hiachöfe möge darüber unbeschadet der 
Aiiktorität aeu ap&lischen Stuhles Beschluss fcasen5". Es konnte 
dem Brzbischofe nicht Ernst sein iiiit solchen Worten, welche in 
Wirklichkeit die Forderungen Hadrians zurückwiesen und nur den 
Schein erwecken sollten, als trete er wie ihr Anwalt auf. 

Wiihrend der König sich in St. Denis aufhielt (Oktob. 870) 
stellten sich abermals Boten von Kaiser und Papst ein,  die er in 

50) Briefe Hadrians an die westfriinkisclien Urossen untl Bischöfe vom 
5. September. Jaff6 nn. '2214. 2215. Mansi X V ,  839. 541. 

51) Jaffd n. 2.216. Mansi XV. 812. 
52) Mansi XV, 844 A. 
53) Opp. LI, 690 sq. R. H. n. 280. 
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übelster Laune empfing5'). Hadrian legte55) energischen Protest 
ein sowohl gegen alle Rechtsverletziingen als auch gegen die unge- 
ziemende Behandlung, die seinen Legaten in Gondreville widerfahren 
war. Er  werde nötigenfalls selbst iiber die Alpen .steigen, um seinen 
Worten Nachdruck zu geben. Unwillig beklagte er sich iiber die 
Geringschätzung, mit welcher die Bischöfe und Vasallen seine früheren 
Mahnungen behandelt hatten, und eiferte namentlich in gerechter 
Entrüstung gegen den Reimer Metropoliten 5" , welcher ihn1 der 
.Urheber des tyrannischen Verfahrens' zu sein schien. Schnöden 
Undank, schwere Pflichtvergessenheit lind Verachtung apostolischer 
Schreiben, die er nicht einmal beantwortet habe, warf der bitter 
getauschte Papst ihm vor. Er gebot jetzt, entweder den Herrscher 
zur Umkehr zu bewegen oder allen Umgang mit ihm abzubrechen, 
wenn der Erzbischof fürder in Geiiieinschaft mit der römischen Kirche 
bleiben wolle. 

Diese Briefe machten in Gallien sowenig Eindruck wie die 
frühern. Kar1 fertigte auf dem Reichstage von Reims (Oktoh. 870) 
die Legaten mit inhaltslosen Reden ab und suchte den Zorn des 
Papstes durch eine Gesandtschaft und Kostbarkeiten zri besänftigen 7. 
Hinkmar aber ergriff die günstige Gelegenheit, um den Aerger, der 
sich in den erbitterten Kämpfen mit Nikolaus bei ihm angesammelt 
hatte, und den er diesem gewaltigen Papste gegenüber in seiner 
Brust hatte verschliesst?n müssen, jetzt in vollen Strömen über den 
greisen Hadrian zii ergiessen. Seit1 Sends~hre iben~~)  an diesen führt 
eine ausserordentlich kecke Sprache 59). Hochfahrend erklärt er, nur 
auf einige Punkte des piipstlichen Briefes antworten zu wollen. Er  
habe aus dem Grunde friiher nichts erwidert, weil es ihm nicht be- 
fohlen worden sei ; hingegen habe er die Befehle des Papstes sowohl 
bei den Zusammenktinften der Bischöfe verlesen und den Nicht- 
anwesenden übersandt, als auch sich um deren Ausfiihrung bemüht, 
soviel ihm möglich gewesen und n ö t i g g e s c h i e n  e n. zeuge d-n 

- - 

.54) Hincm. Annal. a. 870 p. 490. 
55) Briefe an den Konig, seine Bi~chöfe und Vasallen. Jaff6 nn. 2'221. 

2224. 2244. Mansi XV, 843. 845. 847. 
56) Jaffß n. 2223. Mansi XV, 846. 
57) Hincm. Annsl. 1. C. 
58) Opp. 11, 689-701. M i p e  126, 174-186. 
59) Sogar Ampere, Hist. littßr. de Ia France soua Charlemagne. Paris 1868. 

P. 184 suiv. kann die Bemerkung nicht unterdrücken: Cette lettre est, je le 
dirai sans attdnuer l'expression, un modele de fausset6 et de faussete aesez im- 
pudente. - Hincmar rßpbte avec une complaisance perfide cea arroganta s a r  
caemes que l'aristocrutie lorraine (3) jetait B la papaute. 
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seien die von ihm (zu Attigny) gemachten Vorstellungen. Der Be- 
schluss der Könige, das lotharische Reich unter sich zu teilen, sei 
ohne sein Zuthun gefasst worden. Wenn Hadrian geltend mache, 
die beiden Fürsten hatten sich ehemals (zu Verdiin 843) eidlich ver- 
pflichtet, die Länder ihres Bruders Lothar niemals anzugreifen, so 
leugne sein Herr dieses, hebe vielmehr hervor, dass Lothringen ihm von 
seinem Vater (Wormser Teilung 839) übertragen worden sei Da 
er nicht in der Lage sei, den König gesetzmässig eines Unrechtes 
zu überführen, könne er gemiiss den heiligen Kanones - Hinkmar 
weist dies zum Uebeduss weitläufig nach - nichts gegen ihn unter- 
nehmen; es gehe doch nicht a n ,  dass er Anklliger und Richter in 
e i n e r  Person sei. Dem Vorwurfe, er sei der Anstifter der gegen 
das Erbe des Kaisers iintemommenen Gewaltthat, wag.t er nicht 
direkt zu widersprechen, beschränkt sich vielmehr auf die allgemeine 
Bemerkung, dass er noch nie in seinem Leben au einem Gewaltakte 
teilgenommen, und auf die Andeutung, der Papst rede über Dinge, 
die er nicht genügend geprüft habe (Job. 29, 16). 

Hinkmar wendet sich dann den neueii Befehlen und Drohungen 
Hadrians zu, lind bringt in geschickter Weise seine Gedanken hierüber 
nicht als seine eigenen vor, sondern legt sie audern in den Mund, 
ähnlich wie er seine schärfsten Angriffe nicht direkt gegen den 
Papst, sondern gegen dessen ,liignerischeb Gewührsiuänner richtet. 

, Auf der Reimser Versammlung, berichtet der Erzbischof, sei von 
geistlichen und weltlichen Groasen bemerkt worden, es sei noch nie- 
mals einem fränkischen Bischofe zugemutet worden, den Verkehr mit 
seinem Könige wie mit einem Gebannten zii meiden, selbst nicht 
während des Bruderkrieges. Hinkmar fügt die Frage bei, warum 
eine solche Vorschrift nur ihm gemacht werde, der doch nicht höher 
stehe als die übrigen Metropoliten, warum nicht den lothringischen 
Priilaten, die Karl eingeladen und dafür Besitztiirii empfangen hätten, 
wiihrend er sich dem Papste gehorsam gezeigt und keinen Fussbreit 
Landes gewonnen habe. Es sei von den Grosseii auch daran erinnert 
worden, wie Papst Stefan hülfeiiehend nach GaUien gekommen, wie 
Pippin nicht mit päpstlichen Bannspriichen, sondern mit Heeresmacht 
Rom befreit habe, welcbe Stellung Karl d. G. zu Hadrian und Leo 
eingenommen, warum Gregor IV. mit Lothar sich ins Frankenreich 
begeben habe, wie darauf der Friede geschwiinden , und der Papst 
nicht mit Ehren bedeckt heimgekehrt sei - ein verstiindlicher Wink 

I fIir Hadririn, das gleiche Vorhaben nicht auszuführen. Zu Reims 
I . -. -. 

60) Diexes Hecht war durch den Verduner Vertrag materiell und formell 
aufgehoben worden. 
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habe man auch die Aeusseiung vernehmen können, dass Reiche 
durch die Waffen und nicht durch päpstliche oder bischöfliche Ex- 
kommunikationen erworben würden. Halte man solchen Reden die 
Gewalt der Kirche zu binden und zu lösen entgegen, so laute die 
Antwort, die Bischöfe möchten doch mit Gebeten die Normannen 
bekämpfen, oder der h. Vater, der nicht Bischof und König zugleich 
sein könne, möge sich um die Kirche anstatt um den Staat be- 
kümmern und fränkische Männer nicht zu Knechten herabwürdigen. 
Wenn der Papst den Frieden wolle, so möge er vor allem nicht 
ßelbst Streit erregen. Man könne selig werden, auch ohne sich von 
Horn einen König aufdrängen zu las3en. 

Diese und ähnliche Gedanken malt der Erzbischof mit stillem 
Wohlgefallen aus und kommt dann nochmals auf die Unmöglichkeit 
zurück, den König, der beteuere, weder Meineidiger noch Häretiker 
noch Schismatiker zu sein, wie einen Gebannten zu behandeln. 
Ferrier sei ihm für diesen Fall die Beschlagnahme des Reimser 
Kirchenveriiiögens angedroht, und schliesslich würden sich Kar1 und 
seine Vasallen doch nicht von der Vollendung des Begonnenen ab- 
halten ltusen. Wie es nur denkbar sei, fragt Hinkmar, dass er den 
Hof meide, der oft und lange in seiner Bischofsstadt sich aufhalte, 
und dem er Unterhalt zu gewähren habe. Er könne doch nicht von 
seinem Sitze fliehen, da man ja nach der Lehre der h. Schrift der 
Obrigkeit unkrthnn sein miisse6l). Zum Schlusse wird dem Papste 
mit sarkastischer Anspielung auf den bekannten Vorbehalt in den 
Bestatigungsbullen der Soissoner Synode der Rat erteilt, wenn ihm 
wiederum Nachrichten aus dem Frankenreiche zukämen, und er im 
Anschlusse an diese einen Befehl erlasse, immer beizusetzen : Wenn 
es sich so verhält, wie berichtet worden ist. 

Dieser Brief iat das Letzte, was aber den Streit wegen der 
lothringischen Lande verlautet. Dtis kühne Auftreten Hinkmars 
beantwortete der Papst mit Schweigen. Die Gaue westlich von der 
Maas und dem obern Laufe der Mosel verblieben unangefochten der 
westfrkkischen Krone. So unbestreitbar es ist, dass Hadrian fIir d a  
klare Hecht eintrat, so wenig lässt sich doch verkennen, dasv schwer- 
wiegende Gründe des politischen Interesses und der öffentlichen Wohl- 

61) Anders lauteten früher seine GrundsBtze in Betreft' des Umganges 
der lothringischen Bischöfe mit ihrem verbrecherischen Könige (opp. I, 704) : 
Et ne quis dicat: Rex est, quomodo me ab illius potero communicatione sub- 
trahei'e? Sciat, S. Joannem Baptistam ideo niartyno coronatum, quia dicebat 
Herodi: ,Non licet tibi habere eim' . . . . Sed et eos terribilia increpatio evan- 
gelica invehit, qui ,dilexerunt glonam hominum magis quam Dei' (Joan. 12,431. 
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fahrt einer Vereinigung des Mittelreiches mit Italien widerrieten. Der 
Kaiser wurde durch die schwierigen Verhältnisse jenseits der Alpen 
festgehalten, und einen Sohn, der von der Aachener Pfalz aus das 
weitgestreckte Gebiet htitte regieren können, hatte ihm der Himmel 
versagt. Das Land wäre den mit den Nachbarkönigen konspirierenden 
Adelsfaktionen anheimgefallen und hätte ohne Wehr den normänni- 
schen Plünderern offengestanden. Fiir Hinkmar freilich kamen diese 
Gründe erst in zweiter Linie in Betracht; ihn bestimmte vornehmlich 
der Gedanke, seine ganze Kirchenprovinz uriter e i n e m  Scepter zu 
vereinigen, und dieses Z:el war jetzt nach zehn mtihevollen Jahren 
erreicht. 

Und noch ein anderer Gewinn hatte sich ihm ergeben. In der 
westfränkischen Kirche lebte noch die frische Erinnerung an das 
miichtige Walten Nikolaiis I. uud an diE Ereignisse, welche den 
Metropoliten von Reims gedemütigt hatten. Jetzt aber war es offen- 
bar geworden, dass ein Greis auf dem Stuhle Petri sass, der seineu 
Worten keine Thaten folgen liess, d a s  ein Mann die Tiara trug, 
dem fränkisches Selbstbewusstseiti die Stirne bieten durfte. Der Glaiibe 
an die sieghafte Energie des Reimser Erzbiscliofs, vor der jeder 
Widerspruch verstummen musste, war neu gefestigt, und schou bald 
sollte es sich zeigen, d ~ s a  er auf der ehemaligen Bahn zu seinen] 
Ziele weiterschritt. 

Während der Papst die Besitznahme Lothringens für einen 
schmiihlichen Rechhbnich erklärte, arbeitete Hinkrnar dort im stillen 
an der Befestigung der westfränkischen Herrschaft. Der Plan ging 
dahin, die erledigten Metropolitunstühle des Niederrheins mit ergebenen 
Mjlnnern zu besetzen, welche die Pflicht der Dankbarkeit an die 
Politik KarLs kettete. In Köln wurde allerdings dieser Versuch 
durch das schnelle und entschlossene Eingreifen Ludwigs vereitelt, in 
Trier aber gelang es den Bemühungen Hinkmars und dea itn west- 
fränkischen Interesse tliatigen Adventiuu, die Wahl auf den Abt 
Bertulf von Mettlach zu lenken6P), der als Neffe des Metzer Bischofs 
die nötige Gewiihr für seine Treue zu bieten schien. Die Zustimmung 
der lothringischen und gallischen Metropoliten war bald erlangt, 
Reimser SuRragane legten ihm auf Befehl Karls die Hände auf'js), und 
Hiukmar l i e s  sich die Besorgung des Palliums angelegen sein, indem 
er selbst Boten nach Rom schickte'j4). Allein auch in Trier machte 
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sich ostfrankischer Einfluss bemerkbar und drohte durch Erhebung 
eines Gegenbischofs das halbgelungene Werk zu zerstören. Der 
Reimser Erzbischof trat jetzt als Verteidiger der kirchlichen Freiheit 
auf, und ein von ihm namens der Bischöfe an den deutschen König 
gerichtetes Schreiben 65) stellte diesem vor, wie tadelnswert und ge- 
fährlich es sei, in der Trierer Kirche eine Spaltung hervorzurufen, 
wie die staatliche Gewalt sich in geistlichen Dingen der kirchlichen 
beugen müsse. Hinkmar versicherte, bei der Erhebung Bertulfs seien 
keine politischen' Absichten, sondern nur das Wohl der verwaisten 
Provinz massgebend gewesen. Ludwig gab nach, das Aussichtslose 
seines Widerstandes einsehend. 

Von den lothringischen Angelegenheiten wurde Hinkmars Auf- 
merksamkeit durch gefahrliche Verwickelungen in Westfranken ab- 
gelenkt. Karls Sohn Karlmann, der auf des Vaters Wunsch ohne 
eigene Neigung und Beruf zum Geistlichen erzogeii worden war, 
lud den Verdacht auf sich, als führe er ~ u f r & r  im Schilde. 
Seiner Abteien beraubt wurde er zu Senlis in Haft gehalteri, aber 
auf Fiirspiyhe der päpstlichen Gesandten, welche im Oktober 870 
nach St. Denis kamen, und anderer hervorragender Miinner frei- 
gelassen. Der König behielt den Prinzen jedoch vorsichtig in seiner 
Niihe und nahm ihn mit sich zur Heerfahrt gegen Vienne (November 
870). Hierbei fand Karlmann aber Gelegenheit zur Flucht und zog 
nun mit einer Rotte verwegener Gesellen plündernd und verwüstend 
im nordöstlichen Frankreich umher6" und suchte namentlich den 
b imser  Sprengel mit seinen Gewaltthaten heim 6T). Kar1 , der vor 
den Mauern der burgundischen FesB lag, betraute den Erzbischof 
von b i m s  mit der Aufgabe, das Reich gegen die Eiiipörer zu 
schtitzen, Bischofe und Grafen zum Widerstande zu scharen"). 
Hinkmar fürchtete aber, dass die Anwendung von Waffengewalt den 
glimmenden Funken zu heller Glut entflammen könnte, und dass der 
beutelustigen Vasallen genug bereitstanden, die Schar der Aufrlihrer 
zu vemtarken. E r  zog Unterhandlungen dem Schwerte vor und be- 
auftragte einige Grafen mit dem Versuche, den Fürstensohn durch 
Milde zu gewinnen und ihn durch die drohende Rache des Königs 
zu schrecken, während er selbst in versöhnlichem Sinne an Kar1 

65) Grössere Bruchtiicke desselben bei Plod. 3, 20 p. 511. Nach Dümm- 
lern (I, 736) gegriindeter Vermutung wurde es im Mai 870 auf der Veraan~m- 
lung von Attigny verfasst. 

66) Hincm. Annsl. :L. 870 p. 487. 490 i(q. 
67) Plod. J, 18. 
68) R. H. nn. 290. 291. 
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schrieb Dieser gehorchte dem Rate des erfahrenen Bischofs und 
ermächtigte ihn zii Verhandlungen, die wenigstens den Erfolg hatten, 
dase Karlmann die Waffen ruhen liess. Nach Hinkmars Wunsch 
sollte er dann seinem königlichen Vater entgegeneilen, um durch 
freiwillige Unterwerfung dessen Zorn zu besänftigen. Da aber Kar1 
schneller, als erwartet wurde, von Süden heranzog, ward dieser Plan 
vereiteltT0), und Karlmann entfaltete jetzt wiederum die Fahne des 
Ai~f ruh r s~~) .  Neue Unterhandlungen, bei welchen weder Einschüchte- 
rungen noch glänzende Verheissungen gespart wurden, und selbst eine 
dreimalige Zusammenkunft mit dem Erzbischofe fiihrteii zu keinem 
Ziele I # ) .  Die Rebellen zogen sich in die Gegend von Toul zurück 
und brandschatzten das ungliickliche Land. 

Endlich griff man zu ernsteren Massregeln. Hinkmar bannte 
auf einer Bischofsversammlung zu Compihgne (Januar 871) die Ge- 
nossen Karlmanns - das Urteil Uber diesen selbst musste er den 
Bischöfen der Provinz Sens, in der jener zum Diakon geweiht war, 
iiberlafsen -, und köiiigliche Truppen trieben die Mordbrenner iiber 
den Jura I ' ) .  In die Enge gebracht, rief der kriegerische Mönch die 
Vermittelung des Papstes an, lind der edelgesinnte, aber kurzsichtige 
Hadrian, der von der Idee beherrscht war, tiherall als Friedensbote 
aufzutreten , lieh den trügerischen Versicherungen zu schnell Gehör. 
Die Schreiben ?j), welche er am 13. Juli 871 ins Frankenreich sandte, 
äusserten sich mit einer Heftigkeit, die wegen der früher erfahrenen 
Missachtung sich wohl erklären liess, aber in Anbetracht der jetzigen 
Thatsachen wenig gerechtfertigt war. Da9 Verbot, den entlaufenen 
Mönch und ötfentlichen Verbrecher aus der kirchlichen Gemeinschaft 
auszuschliessen und gegen ihn das Schwert zu ziehen, bis römische 
Legaten ihr Urteil gesprochen, erhöhten nicht die Achtiing vor dem 
friedlichen Hiiter der Gerechtigkeit. Hinkmar glaubte sich der Mtihe 
überhoben, auf solche Briefe zu antworten und erwähnte sie nicht 
einmal in den Annalen. 

Karlmann unterwarf sich bald von allen Seiten bedrängt dem 
Vater auf Gnade und Ungnade und bfFsste seine Frevel im Gefang- 

69) R. H. nn. 291. 292. 296. 
70) R. H. nn. 293. 294. 205. Flod. 3, 18. 
71) Hincm. Annal. 8. 871 p. 491. 
72) Opp. 11, .353. 
73) Annnl. 1. C. 
71) Ib. und R. H.  bn. 312. 303-306. 312. Die Angabe Flodoards (3, 18). 

dass auch Karlmann exkon~ruuniciert wurde, ist irrig. 
75) Jaff6 nn. 2'2:%-2Z35. Mansi XV, 850sq. 
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nisse von Senlis "9. Als ihn aber eine im Anfang des J. 873 da- 
selbst versammelte Synode der geistlichen Würde entsetzte, schöpften 
seine Anhänger neiien Mut, da sie deu dem Laienstande Zurück- 
gegebenen leichter auf den Thron heben zu können glaubten ??). Die 
versprengten Reste begannen sich zu sammeln und sannen auf seine 
Befreiung, weshalb Kar1 jetzt den Unglücklichen zum Tode verurteilte, 
den Spruch aber nach der grausamen Sitte der Zeit zur Blendung 
milderte. Der Sohn war damit auf immer unschädlich gemacht oder, 
wie Hinkmar die unväterliche H i i i  im geistlichen Sinne deutete, 
er erhielt ,Zeit, Busse zu thun' l e ) .  

16. Kapitel. 

Der Bischof Hinkmar von Laon I). 

Die Geschichte der letztverflosseneu Jahre zeigte uns den Erz- 
bischof von Reims wieder auf jener Höhe des politischen Einflusses 
und des unbedingten königlichen Vertrauens, auf welcher er i. J. 860 
stand. Und wie er damals seine Macht benutzte, um einen Ent- 
scheidungskampf mit dem Bischof von Soissons herbeizuführen, so 
bereitete er jetzt abermdh einen vernichtenden Schlag gegen einen 
Sutfiagan vor, der seiner Metropolikangewalt trotzte. Durch den Er- 
folg, mit dem Rothnd und Wulfad ihre Ansprüche verfochten hatten, 
war die pseudo-isidorische Partei zu einem neuen Vorstoss gegen die 
Metropolitanrechte, wie sie Hinkmar geltend machte, ermutigt worden. 
Als Vorkämpfer war der Bischof Hinkmar von Laou an die Spitze 
der Bewegung getreten. Obschon die Konflikte zwischen diesem und 
dem Erzbischofe bereits i. J. 867 8 ,  begannen, so beobachtete doch 
letzterer wegen des gespannten Verhiiltnisses zum Könige und der 
sich vorbereitenden politischen Aktion gegen Lothringen lange Zeit 
hindurch eine mehr defensive und abwartende Haltung und suchte 
alle Mittel eines friedlichen Ausgleiches zii erschöpfen, ehe er zu 
offenem Kampfe schritt. Ohne Zweifel bestimmten ihn h ier~u auch 

76) Hincm. Annal. 1. C. p. 492 sq. 
77) Ib. a. 873 p. 495. Mansi XVII, 282. 
78) Annal. 1. c. 
1) L. Cellot, Vita Hincmari Junioris ( Iwisi  XVI, 688-724), mit breiter 

Reflexion und grosser Voreingenommenheit für den klteren Hinkmar geschrieben. 
2) Ainkmar von Reims bemerkt im Jahre 871: Ante quadriennium in 

peius proficiens et excrescens cuin virtute laborare coepit, u t  caderet (R. H. 
n. 315. Manei XVI, 684 A.). 
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Rücksichten familiärer Art, da der Laoner Bischof sein eigener Neffe 
war und früher in sehr nahen persönlichen Beziehungen zu ihm 
gestanden hatte. 

Noch als Knabe war der junge Hinkmar nach den1 baldigen 
Tode seiner Mutter der Hut dw Oheims übergeben worden und hatte 
unter deasen Aufsicht in Reims eine sorgfaltige Erziehung genossen 8). 

Das bedeutende Talent und die gelehrte Bildung, die er sich erwarb, 
erweckten gllnzende Hoffnungen auf seiue Zukunft. In der That 
lassen die Schriften des Bischofs einen gebildeten und keniitnisreichen 
Mann erkennen ; sie bieten Gedankenreichtum in knapper und zu- 
weilen eleganter Darstellung und sind durch Witz und feine Ironie 
belebt. Doch verrät sein Stil auch zngleich die Schwächen seines 
Charakters. Das Haschen nach ungewöhnlichen Formen lind hoch- 
tönenden Phrasen, das Prunken mit fremdsprachigen Ausdrücken, 
die doch nur aus WörterbTichern zusammengelesen waren4), dw 
schülerhafte Pochen auf grammatisches Wiesen 5, offenbaren einen 
unreifen, dünkelhaften Geist". Frühzeitig regten sich in ihm der 
Ehrgeiz und der Wiinsch, zu kirchliohen Wfirden emporzusteigen, 
und dem ältern Hinkmar kann der Vorwurf nicht erspart werden, 
d a s  er durch Erweise ungewöhnlicher Giinst diesea Streben nährte. 
Er war schwach genug, dem Verlangen I )  des jungen Mannes nach 
der Mitra nachzugeben und ihn noch in jugendlichem Alter zum 
Bischof von Laon zu weihen (anfangs 858) 8). 

In den ersten Jahren verwaltete der junge Hinkmar sein Amt 
zur vollen Zufriedenheit des Erzbischofs, und dieser wusste ihn1 durch 
sein Ansehen daa Vertrauen des Königs und Einfluss bei Hofe zu 
verschaffen 9). Obgleich der jüngste Bischof wurde er doch sichtlich 

3) Opp. 11, 387. 389. 434 sq. 547. 587. Wenn es p. 535 heisst: ,Te . . . 
o r p h a n u m  . . . . . nutrivi*, so ist dies nur in Bezug auf die Mutter zu ver- 
stehen; denn der Vater lebte noch einige Jahre nach der Bischofsweihe den 
jungen Hinkmar (Mansi YVI, 665 A.). 

4) Opp. II, 481. 547. 
5) Mansi XVI, 842. S. besondera seine Briefe bei Migne 124, 985 und 

Mansi 1. C. 606 D. 
6) Nirnis sihi supiens videblttur e t  yertinxx in contentionibus et legen 

ecclesiasticas . . . . melius se putabat intelligere quam seniores natu (Flod. 3, 22 
p. 519). 

7) opp. 11, 437. 
8) Ib. p. 55'2. Vgl. oben S. 274 N. 25. 
9) Opp. Ii, 554. 586. Migne 124, 879. Wenn der Oheini später angibt: 

.Ab ipea die ordinationis tuae tarn verbis quam scriptis e t  inordinatis actibus 
ac motibm tuis frequentihus sum gravatus' (opp. 11, 597), so ist dies sicherlich 
Uebertreibung. 
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bevorzugt und zu den wichtigsten Staatsgeschäften zugezogen. So 
finden wir ihn unter den Gesandten, welche i. J. 859 Ludwig d. D. 
die Friedensbedingungen überbrachten l o ) ;  zu der Königsbegegnung 
in Sablonieres (Nov. 862) und zu der bedeutungsvollen Zusammen- 
kunft in Metz nahm Hinkmar von Reims nur den Neffen und den 
vertrauten Gehülfen Odo von Beauvais mit I) ; bei dem Krönungs- 
akte in Metz waren von den westfränkischen Bischöfen wiederum 
allein jene beiden zugegen 18) .  Auch der König verwandte den 
Laoner Bischof wiederholt zu politischen Missionen1$). 

Die häufige Beschäftigung mit weltlichen Angelegenheiten und 
der Verkehr mit dem Hofe erzeugten in ihm eine ungeistliche Sinnes- 
richtiingl4), aus der er auch kein Hehl machte. Oeffentlich rühmte 
er sich seiner körperlichen Gewandtheit und Stärke, sprach gern über 
Turniere und suchte den Umgang mit Laien 15). Er liebte die Ent- 
faltung von Reichtum und Pracht 16) ,  und um die Mittel hierfiir zu 
erlangen , übte er Simonie und Erpressungen ' "). Der Ehrgeiz des 
jungen Prälaten wuchs, jemehr er mit Gunstbezeugungen überhkuft 
ward. Das Vertrauen des Königs und des Metropoliten lohnte er 
mit stolzem und trotzigem ~uf t r e t en ;  an empfangene Wohlthaten 
erinnert zu werden, war ihm peinlich 18) .  Im privaten Verkehre 
zeigte sich sein Charakter launisch und unbwtilndig, seine Freund- 
schaft wandte er bald diesen, bald jeiieii zu1 9). Das sind die Haupt- 
Züge des Bildes, das gegnerische Federn von dem Bischofe entwerfen, 
das aber im ganzen getreii sein dlirfte. 

10) LL. I, 458. 
11) Ib. p. 508. Vgl. oben S. 304. 
12) m. P. 512. 
15) Opp. 11, 611. 
14) Ib. p. 395. 552-554. Mansi XVI, 683 D. Der Oheim musste ihn 

oft tadeln ,de levitnte morum et  actuum suorum - de habitu quoqua, incessu, 
risu, iuramentis, impatienti locutione, ira praecipiti e t  aliis multie' (Flod. 3, 22 
p. 519). 

15) Opp. 11, 590. 
16) lb. p. 598. Mansi XVI, 683. 
17) Opp. 11, 522. 584. Bezeichnend ist folgendes Epitaph: 

Hic iacet Hincmarus, clephtes vehementer nvarlis. 
Hoc soluiu gessit nobile, quod periit, 

das sich in Cod. lat. Monac. 14.569 fol. 72 (cf. Catalog. Codd. lat. bibl. reg. 
Monac. Tom. TI, pa1.s I1 p. 194) und Cod. Vatic. Christ. reginae 240 4O saec. X 
(vgl. Diimmler, Die handschr. Ueberlieferung d. litt. Dichtungen aus der Zeit 
d. Karoling. Neuee Archiv TV, 334) findet. In letzterer Handschrift wird das- 
selbe dem Joh. Skotus zugeschrieben. 

18) Opp. 11, 583. 
19) m. 562. 568. 
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Ein solcher Mann war den Häuptern der pseudo - isidorischen 
Partei ein willkommenes Werkzeug. Jugendlich feurigen Tempera- 
mentes und hochstrebenden Sinnes , ruhelos thätig und reichbegabt, 
schien er weit eher als der alternde und bediichtige Bischof von 
Soissons geeignet, den Plänen des Fälschers Bahn zu brechen. Und 
welch' ein Triumph, wenn der eigene Neffe und Zögling die Waffe 
der neuen Dekretalen wider den Reimser Erzbischof erhob! Um 
sich des Bischofs ganz zu versichern, umgab man ihn mit Partei- 
gängern ") ; Fremde erhielten die wichtigsten Stellen des Bistums, 
während der Bischof durch seine willkürliche Behandlung einen Teil 
des einheimischen Klerus aus der Diözese verdrängte So ge- 
lang es, den Geist der Unzufriedenheit und des Widerspruches gegen 
den Metropoliten in dem Bischof zu schüren und ihn in die Ideen 
Pseudo-Tsidors einzuweihen. Dass man einen folgsamen Schüler fand, 
beweisen iiicht nur die sich bald entspinnenden Streitigkeiten, son- 
dern auch die häufigen, von einem aufmerksamen Studiiim der 
Seinmlung zeugenden Anführungen gefalschter P:rpstbriefe in den 
Schriften des Laoners. 

Bevor wir die Verwickelungen berichten, welche sich in folge 
dieses Anschlusses an die peudo - isidorischen Bestrebungen in uii- 
unterbrochener Folge zwischeii Oheirii und Neffen bildeten, geben wir 
einen Ueberbliclr über die Befugnisse, die Hinkmar von tteims sich 
bezüglich der S u f f r ~ a n e  beilegte und die er im Verlaufe des Streites 
gegen den Laoner Bischof iiis Feld führte. 

Der Metropolit hat die Provinzialsynode zu berufen und den 
Ort ihrer Abhaltung zu bestimmen, die untergebenen Bischöfe sind 
verpflichtet teil zu nehmen; im Falle gesetziiiässiger Verhinderung 
müssen sie eine schriftliche Entschuldigung mit Angabe der Gründe 
einreichen, widrigenfalls der E r z b i s C h o f (nicht die Synode) dns 
Recht hat, sie zu bestrafen es). Demselben obliegt ebenfalls die Be- 

20) Opp. 11, 562: Alios titque alios tibi in amicitiam et  farniliaritatem 
recepisti, cum delegeris potiuv eoruiu, qui se per diversn inctanks ab unitate 
catholicae fratemitutix prueciderunt (die Geno~sen Wulfaclu?) vel propter in- 
revocabilem Ruam pertinacit~m praecidi exegerunt, ut nostris temporibus Gothen- 
calcu~ atque Guntarius, exitiabilem pertinaciam sequi, quani ecciesiasticani 
mansuetudinein et  piam paternitatem. - Ib. P. 555: Crede niihi . . . . . si qui 
sunt, qui te hortuntur in hac pertinacia . . . . . . non pro tua salute neque 
pro tuo honore hoc faciunt. - Ib. p. 565 spricht Hincn~ar von ,complicesU des 
Neffen. Vgl. p. 383. 598. 

21) Ib. p. 586. Msnsi XVI, 684D. 
22) Opuscul. 55 capital. C. 6. 17 (opp. 11, 407 sq. 439). - Das altere 

gallische Kirchenrecht (Koncil von OrlBans, V. J. 538 C. 1, von Orleans V. J. 
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stellung eines Visitators fiir die verwaisten Diözesen, die Anordnung 
der Neuwahl und die Festsetzung von Zeit und Ort eS) fiir die Weihe, 
zu welcher die übrigen Bischöfe auf seinen Befehl erscheinen müssen 44). 

Der M e t r o p o 1 i t prüft und bestakigt den Gewählten, ein Wider- 
spruch gegen denselben von Seiten einzelner Suffragane ist bedeutungs- 
los. Sind die Stimmen des wahlberechtigten Klerus geteilt, so ent- 
scheidet e r wiederum, welcher von den Kandidaten Bischof wird 
Bei Streitigkeiten zwischen Bischöfen derselben Provinz kann der 
Erzbischof ihnen sogar einen Bischof aus fremder Provinz als Schieds- 
richter bestellen, wiihrend sie seib~t  nicht das Recht haben, sich eineii 
solchen aus einer andern Provinz zu wählens7). Wenn ein Suffragan 
mit einem .auswärtigen Bischofe einen Prozess hat ,  so steht dem 
Metropoliten, in dessen Provinz die streitige Sache liegt, die Er- 
nennung der Richter zu; die Parteien haben in dieser Beziehuiig 
keine Wahle8). J e d e  V e r o r d n u n g  o d e r  s o n s t i g e  k i r c h -  
l i c h e  S c h r i f t s t ü c k e , ' d i e  vom Metropoliten ausgehen, m u s s  der 
Suffraganbischof, wofern sie nicht gegen den Glauben verstossen, auf 
Verlangen u n t e r z e i c h n e n  

Während nach dem ältern Rechte der friinkischen Kirche in 
Angelegenheiten und über Angehörige der einzelnen Bistümer der 
Erzbischof nur iri Verbindung mit dem Provinzialkoncil entscheiden 

549 C. 18, von Tours V. J. 567 C. 1) bestimmt nic,bt ausdrücklich. von weiii die 
Bestrafung aungehen soll, vom Metropoliten oder der Synode; doch ist nicht 
zu bezweifeln, dass wie überhaupt, so auch in diesem Falle letztere das Urteil 
zu filllen hatte. Hinkmar dagegen sagt 1. C. p. 439: .Ad primntem suuin iu- 
betur rationem iiiipedimenti sui reddere, e t  ille primas debet dare iudices [p. 407: 
debet iudicare], in cuius provincia locus est constitutus'. Der 1. Teil dieses Satzes 
ist aus C. 43 Conc. Afric. der dionysischen Sammlung (= Carthag. a. 401 C. 11) 
genommen, der 2. Teil nus C. 88 (= Carthag. a. 418 C. 13). der aber den ganz ab- 
weichenden Fall behandelt, dass Bischofe V e r  s C h i e d e n  e r Provinzen über 
Eigentumsrechte Im Streite liegen, in welchem Falle natürlich die Provinzial- 
Synode nicht kompetent sein konnte. 

23) Al8 solcher wurde nicht immer der Sitz des künftigen Biscliofa ge- 
wählt, wie die Weihe Johanns von Cambrni zeigt (R. H. n. 190). 

24) Opusc. 55 cap. C. 6 1). 405. 
25) Mit weIcher Genauigkeit Hinkmar dabei zu Werke ging, ist aus 

dem Examen des zum Bischof von Chfilons erwkhlten Hofgeistlichen Willibert 
er~ichtlich (Mansi XV, 861 sqq.). 

26) Opiisc. 55 cap. 1. C. 

27) lb. p. 409. Nach den1 klteren Kirchenrechte (Loning a. a. 0. I, 409) 
war die Synode hierzu berufen. 

28) Ib. 
29) Ib. p. 408: Tu iuberis e t  sacris rep l ia  decreto vel relationi meae, 

si praecepero tibi, salva fide subscribere. 
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kanns0), dehnt Hinkmar seiiie Metropolitangewalt viel weiter ans. 
Er gesteht zwar, dass in solchen Streitfragen die Synode oder ge- 
wählte Richter kompetent sind, schreibt sich aber das Recht zu, diese 
eventuell auch selbst zu ernennen $9. Das Recht der Suffragane, sich 
Richter zu küren, scheint er nur als ein Zugeständnis des Metropoliten 
aufgefasst zii haben; denn in unmittelbarem Anschlusse hieran betont 
er, dass letzterem die Sorge für die ganze Provinz obliege und damit 
die vollständige Gerichtshoheit über dieselbe eingeriiumt sei 3p). Sein 
Streben war auf Centralisation und Beschränkung der Befiignisse des 
Provinzialkoncils gerichtet. Er behauptet, der Metropolit könne in 
allen die untergebenen Bischöfe oder deren Sprengel betreffenden 
Dingen selbstiindig und ohne an den Rat oder die Zustimmung einer 
Synode gebunden zu sein disciplinarisch einschreiten, wofern nur drts 
kanonische Recht eine klare Entscheidung für den jedesmaligen Fall 
enthalte"). Dass hiermit die wichtigste Schranke gegen erzbischöfliche 
Willkür gefallen war, liegt auf der Hand; denn abgesehen davon, 
d w  bei vielen Dingen der Schwerpunkt nicht in der Rechts- soridern 
in der Thatfrage liegt, konnte es einem gewandten Kanonisten nicht* 
schwer fallen, aiis einem Kanon, der einen allgemeinen Satz aiis- 
spricht, oder aus den Bestimmungen einer für einen speziellen Fall 
erlassenen Dekretale einen passenden Rechtssatz herzuleiten. Sowohl 
die Begründung, die Hinkmar für obiges Prinzip gibt, als auch die Recht- 
fertigiing seine3 Verfahrens gegen den Neffen, liefern dafiir Bei- 
spieles4). Er geht ferner soweit, nicht niir den Metropoliten (anstatt der 
Synode) als Appellincitanz fiir die Provinz hinziistellen 35) ,  sondern 

HO) VgI. LBning a. a. 0. I, 882 ff. II, 208. Hinschiua, System des kath. 
Kirchenrechts. Berlin 1869 ff. 11, 5 N. 4. 

31) O ~ U B C .  5.5 mp. C. 6 p. 409: Si Causa in provinciit mea o h  fuerit, 
aut  in concilio perfecto debet finiri . . . . aut per episcopos iudices, aive qiios 
ego conquirentibua dedero sive quos ipsi vicinos ex consensu delegennt. 

32) Ib.: Milli sollicitudo totius provinciae est commissa, propter quod 
ad me oninea undique ex tota provincia, qui negotia ecclesimtica videntur 
habere, debent concurrere et  ego illorum cauaaa sicut e t  de tua parochia debeo 
regulanter diffinire. 

33) Ib. p. 410; C. 35 p. 52.5. Einen Beweis hierfir sucht er C. 30 p. 506 
danus  herzuleiten, dass die Kanones, welche die Entscheidung der Provinzial- 
synode iibertragen, von einer anzubtellenden Untersuchung nprilchen, die sich doch 
nur auf ,,dubia vel obscurs', nicht aber auf .certrt et manifenta' beziehen 
konnte (!). 

34) S. unten N. 40. 41. 55. 109. 111. 112. 
35) Ib. C. 17 p. 439. C. 43 p. 542. Er  beruft sich hierfiir auf Cod. eccl. 

Afric. C. 19 und 28 = Hippon. a 393 C. 7 und Carthag. a. 418 C. 17, l h s t  aber 
in beiden Fällen die Bestimmung, dass an den Primas o d e r  d a  8 U n i  V e r s a 1 - 
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demselben sogar das Recht beizulegen, Berufungen von dem Gerichte 
des Bischofs anzunehmen, b e v o r  d i e s e r  n o c h  d a s  U r t e i l  g e -  
s p r o c h e n  h a t w ) .  

Innerhalb seiner Diözese besitzt der einzelne Bischof zwar die 
Jurisdiktion und das Ordinationsrecht, ist aber in der Verwaltung 
keineswegs selbständig. Ueber das Kirchenvermögen kann er ohne 
die Zustimmung seines Klerus nicht verfügen, und zur Veräusserung 
desselben bedarf er die Genehmigung des Metropoliten s7). Dieser 
kann jederzeit und selbst gegen den Willen des Suffragans in die 
Regierung des Bistums eingreifen, persönlich dort erscheinen und 
Anordnungen treffen 8 8 ) .  In Fragen, welche niit der allgemeinen 
kirchlichen Disciplin zusammenhiingen, kann der Bischof keine Ver- 

. fügung treffen ohne Genehmigung des Erzbischofs, dessen Iiat er 
überhaupt in allen zweifelhaften Dingen einzuholen hat,  und ohne 
dessen Vorwissen er in allgemeinen Disciplinarangelegenheiten den 
apostolisclien Stuhl nicht befragen darf 9). 

Auch in seinen persönlichen Verhiiltnissen ist der Bischof durch 
die Metropolitanverfassung sehr beschränkt. Wenn er nicht besondere 
erzbischöfliche Erlaubnis erh:ilten hat ,  kann er ausserhalb seiner 
Diözese weder Aemter, seien es weltliche seien es geistliche, an- 

k o n C i 1 appelliert werden soll, aus. Dms Hinkmar thatsächlich sehr oft solche 
Appellcttionen annahthin, geht aus seinen Regesten hervor, vgl. nn. 58. 123. 124. 
165. 166. 245. 273. 265-267. 299. 301. 344. 369. 401. 563. 

36) Ib. C. 6 p. 409 : De tuo iudicio iudicati V e l  i U d i  C a n d i ad me pos- 
sunt, e t  si neceasitaa eis fuerit, &d me provocare debent. 

37) Ib. C. 6 p. 408 sq. 
38) Ib. Die Metropoliten hatten zwar nach den Kanones das Visiktions- 

recht, aber in der fränkischen Kirche scheint es früher nicht bestanden zu haben 
oder ist nicht in Uehung gewesen. Vgl. LBning a. a. 0. 11. 215 f. 

39) Ib. C. 6 p. 409 sq. : Tibi in causis, quae ad generalem observantiam 
pertinent Domini sacerdotum, nihil praeter me agere licet, quin nec vaies im- 
plere. Si in causis dubiis vel obscuris aliquid dubitas, me debes interrogare . . . . . 
Tu autem sine me de causis generalibus nec etiam ad sedem apostolicctm debes 
requirere, antequam studeas me inde consulere. Seine Quelle für den 1. Satz 
ist Leo, ep. ad Theodor. Jaff6 n. 485 (263), den er C. 17 p. 440 anführt; sein 
Citat, das sich auch ep. ad Hincm. Laud. (Mansi XVI, d20 C) genau so findet, 
lautet: .Quia in causis, quae ad generalein observantiam . . . . ., nihil sine 
optimatibus [I: primat.ibus] oportet impleri', während bei Leo steht ,inquirid, 
da es sich in dem Briefe nur um eine Anfrage in Rom handelt. Keine von 
den Ballerini (I. 1173) benutzte Handschrift hat ,impleriU, was auch nach den1 
Zusammenhange ganz unzulässig ist, Hinkmar aber lässt einen dienes klar zei- 
genden Zwischensatz in seinem Citate aus. Es liegt hier eine bewusste F11- 
schung vor; denn spater in der Schrift De iure metropolitanorum, opp. 11. 
721 filhrt er dieselbe Stelle ganz richtig an. 

C C hrö  rs, Hinkmar von Reims. 2 1 
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nehmen40) noch eine Reise über die Grenzen der Provinz hinaus 
machen"). Letztere Bestimmung fand sich zwar im alten Recht, war 
aber schon frühe auf wichtigere Fälle beschränkt und für Reisen 
innerhalb Galliens gänzlich aufgehoben worden 7. Jeder Begrtindung 
entbehrt dngegen der fernere sehr einschneidende Satz, der Suffragan 
bedürfe zur Unterzeichnung irgendwelchen Schriftstückes, das nicht 
seine eigene Diözese betrifft, der Ermächtigung des Metr~politen'~). 

Der Grundgedanke, der durch diese Bestimmungen sich hin- 
durchzieht, ist einerseits Beschränkung der bischöflichen Gewalt und 
Hemmung jeder freiem Bewegung derselben, andrerseits Centralisation 
der Regieriing in der Hand des Metropoliten. Hatte das ältere fränki- 
sche Kirchenrecht die Provinzialsynode als das eigeutliche Organ der 
Provinz anerkannt und ausdrücklich die Unterordnung des Metropo- 
liten unter dieselbe hervorgehoben 14), so musste sich angesichts 
solcher Ansprüche das Verhältnis umkehren und die Synode ihre 
Bedeutung verlieren. 

Zii dem Systeme Hinkmars steht die Auffmung Pseudo-Isidors 
in geradem Gegensatze. Dieser weiss die Würde der Bischöfe nicht 
hoch genug zu erheben: sie sind nach ihm Aaron dem Hohepri~qter 
vergleichbar, die ,summi sacerdotes', die eigentlich menschlicher Be- 

40) L. C. C. 2 p. 391 sq. Der Bischof von Laon hatte ohne seine Erlaubnis 
ein Hofamt übernommen. Dass dies unerlaubt war, beweist er : 1) aus Antioch. 
C. 9, der zwar bestimmt, ein Bischof dürfe nur in Angelegenheiten seiner Diö- 
zese selbständig handeln, aber dies im Gegensatze zu den Angelegenheiten der 
ganzen Provinz und nicht zu den Privatsacheu des Bischofs meint, 2) aus Sardic. 
C. 8. 9. 11 (80 nach der Diongs. Sammlung, im Griech. sind es C. 7. 8. 9. 20), 
die indes dem Bischof nur unternagen, an den Hof zu reisen und dort Petiti- 
onen für nicht-kirchliche Zwecke (zu Gunsten Dritter, wie der Zusammenhang 
ergibt) zu betreiben oder für a n  d e r e weltliche Würden zu verschaffen. Hink- 
mar citiert den letzten Satz wörtlich: .sed et dignitates saeculares et admini- 

. 

strationes quibusdiim postulant', lasst aber das entscheidende .quibusdamU weg. 
41) L. C. p. 393; C. 7 p. 410; c. 17 p. 439 sq. An letzterer Stelle beruft 

er sich unter andern auch auf Zosim. ep. ad episcopos Gall. Jaff6 n. 328 (123), 
der jedoch von den b e 00x1 d e r  n Privilegien der Kirche von Arles handelt und 
bestimmt, daas keiner ,ex q u a 1  i b e  t G a l l i a  r u m  p a r t e '  ohne Formaten des 
E r  z b i s C h o f s V o n A r  l e s  nach Rom reise. Hinkmar citiert wörtlich, aber 
anstatt .praetermissa p r a e d i C ti [SC. metropolitani Arelat.] formata' (Mansi IV, 
359 C) setzt er .metropoiitani s u i  formata.' 

42) Synode von Vaison vom Jahre 442 C. 1. S. LUning I, 430 f. Allerdinp 
war die Vorschrift von Hilar. Ja%6 n. 555 (330) fllr die Provinzen des süd- 
lichen Galliens und von Gregor. M. Jaff6 n. 1729 (1164) für Sardinien, auf die 
sich Hinkmar C. 17 p. 439 beruf%, erneuert worden. 

43) L. C. C. 6 p. 408 : Tu decreta vel relationi cujcumque vel cuiuscumque 
de his, quee ad parochiam tuam non pertinent, praeter me non debes subscribere. 

44) Au:rl. V. a. 549 C. 17. Claromont. 11. a. 549 C. 16. 
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urteilung und Gerichtsbarkeit gänzlich entrückt sindd5). Sie dürfen 
jedenfalls nicht leicht angeklagt werden und namentlich nicht von 
ihren Untergebenen Ein definitives Urteil über sie kann über- 
haupt ohne Bestiitigiing des römischen Stuhles nicht gefällt werden 
Alle Angelegenheiten der Provinz gehören vor die zwölf Ech te r  der- 
selben d. h. vor die Synode der Suffragnnbischofe '9. Der Metropolit 
hat n u r  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e m  P r o v i n z i a l k o n c i l  das 
Recht, bischöfliche Sachen 19) oder überhaupt solche Gegenstande, 
welche nicht seine eigene Diözese betreffen 50), zu verhandeln. Ihm 
steht a U s s e r  h a 1 b d e r  S y n o d  e keine Gerichtsbarkeit über die 
Angehörigen eines Bistums zu, noch darf er in demselben Amtshand- 
lungen vornehmen ohne Genehmigung des Suffragans 

Diese allgemeinen Grundsätze genügten vollkommen , uni den 
Bischöfen eine ziemlich unabhängige Stellung zu erstreiten und jede 
Einmischung des Erzbischofs in ihre Amtsverwaltung zurückzuweisen. 
Dass der Fälscher nicht mehr auf Einzelheiten eingeht, l w t  sich 
sowohl aus seiner Methode, im Anschluss an ältere Quellen seine 
Dekretalen zu compilieren, als auch aus dem Umstande erklären, 
dass Hinkmar zur Zeit, als die Sammlung entstaud, vielleicht seine 
Anfiprüche noch nicht in ihrem vollen Umfange geltend machte. 
Die Frage freilich, ob jene Rechtssitze, für die sich keine Kanones 
als Belege anführen lassen, neu und dem Reimser Erzbischofe eigen- 
tümlich waren, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Doch 
dürfte die Wahrnehmung, dass aus audern Kirchenprovinzen nichts 
von Konflikten zwischen dem Metropoliten und seineu Untergebenen 
berichtet wird, ein Beweis sein, dssv dort jene Rechte wenigstens 
nicht strenge gehandhabt wurden. Mag die Art, wie Hinkmar seine 

. Gewalt auffasste und übte der Grund oder die Folge der pseudo- 
isidorischen Tendenz sein, jedenfalls erhält die Thatsache, dass das 
Machwerk in der b i m s e r  Provinz entstand, dadurch eine neue Be- 
leuchtung. 

Bei Männern, die einen so entgegengesetzten 'Standpunkt ein- 
nahmen und die vermöge ihres Charakters so wenig geeignet waren, 

45) Anacl. C. 19. 23, (ed. Hinach.) p. 76. 78. Piue C. 4, p. 117. 
46) Anacl. C. 20 sq., p. 77. Evar. C. 9, p. 91. Fab. C. 23, p. 166. Cornel. 

C. 4, P. 174. 
47).Eleuth. C. 2, p. 125. Zephyr. C. 2. 6, p. 131 eq. 
48) Anacl. C. 15, p. 75. 
49) Vig. C. 2, p. 114. Annic. C. 2, p. 121. Luc. C. 4, p. 176. Steph. 

C. 10, p. 185. Damas. C. 8, p. 502. 
50) Annic. C. 4, p. 121. Luc. C. 3, p. 176. 
51) Calixt. C. 18, p. 139. 

21 * 
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in ihrem Handeln Miissigung walten zu lassen und die Konsequenzen 
ihrer Grundsätze zu mildern, barg das amtliche Abhängigkeitsverhältnis 
zahllose Keime zu Zerwürfnissen. Es ist eine stattliche Anzahl von 
Beschwerden und Streitpunkten, die Hinkmar von Reims als Anklagen 
gegen den Neffen zusammengetragen hat. In welche Zeit die einzelnen 
Vorkommnisse fallen, und ob die Vorwürfe des Erzbischofs alle be- 
rechtigt sind, lässt sich nicht feststellen. 

Den ersten 59) Anlass zum Konflikte bot die Uebernahme eines 
'Hofamtes durch den jüngern Hinkmar. Da der Metropolit hierzu 
nicht um Erlaubnis gefragt worden war, zwang er den Bischof das- 
selbe niederzulegen; dieser wusste sich jedoch bald wieder mit Hülfe 
weltlicher Freunde in den Besitz desselben zu setzen5". Ebenfalls ohne 
Genehmigung des Oheims erlangte er eine in der Kirchenprovinz 
T o u ~ s ~ ~ )  gelegene Abtei und begab sich ohne erzbischöfliche Er- 
mächtigung oft dorthin, um den kanonischen Bestimmungen ent- 
gegen längere Zeit zu verweilen. Auch so11 er sich dort UebergriEe 
in fremde Rechte haben zu schulden kommen lassen55). Angehörige 
anderer Kirchenprovinzen oder Diözesen, selbst einen Mann aus dem 
Bistum Reims belegte er eigenmlchtig mit dem Banne5". Trotz 
wiederholter Aufforderung, zur Weihe des Bischofs Johann von 
Cambrai (866) zu erscheinen, kam der Bischof weder selbst noch 
schickte er einen Stellvertreter noch liess er sich entschuldigen '). 

52)  Opusc. 5.5 cap. C. 2 p. 391 sq. Hinkmar von Laon behauptet (Mansi 
XVI, 614 C), schon auf dem Koncil von Soissons (862) gegen die Weihe eines 
Nachfolgers für Rothad opponiert zu haben, weil der Papst die Absetzung noch 
nicht genehmigt habe, eine Angabe, die Hinkmar von Reims nicht in Abrede 
stellt. Jedoch l b s t  sich hieraus noch nicht echlieesen, dass er damals bereits 
in den Dienst der pseudo-isidorischen Partei getreten war. 

53) L. C. und Mansi XVI, 583 E sq. 
54) Opp. 11, 392: ,,in tertia provincia', womit wohI nur Tours, die dritte 

lußdunensische Kirchenprovinz (8. Baller. zu Leo M. opp. I, 470) gemeint sein 
kann. Nach Le Long (Hist. du diocbse de Laon. ChLlons 1783. p. 118) besass 
Hinkmar auch die Abtei Reonie (Montierst. Jean), die aber in der Diözese 
Langres, Provinz Lyon lag. 

55) Ib. p. 992 sq. Mansi XVT, 584 R. Hinkmar will seine Behauptung, 
dass der Neffe ohne s e i n e  und des Bischofs jener Diözese Genehmigung die 
Priilatur nicht annehmen durfte, mit can. 13 von Antiochien beweisen. Allein 
dieser verbietet nicht die Erwerbung einer Abtei, sondern nur die Vornahme 
von .ecclesirüitire negotiau d. h. im Sinne des Kanons von Ordinationen und 
sonstigen bischöflichen Amtcihandlungen (dass Hinkmar von Laon sich solche 
angemasst habe, wird nicht gesagt), und zwar die Vornahme derselben ohne 
Erlaubnie des d o r t i g e n Metropoliten und Suftiagana. 

56) Ib. p. 395 sq. 
57) Ib. p. 393sq. Mami 1. C. 584nq. R. H. nn. 190. 192. 
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Anstatt bei den Bischöfen der eigenen Provinz pflegte er sich bei 
fremden Rat zu holen, ja er gab den Ermahnungen diwer nach, 
während er in derselben Sache dem Erzbischofe und dessen Suffra- 
ganen Trotz bot58). Ueberall trat bei ihm der Widerstreit gegen 
den Metropolitanverband und die Missachtung der Obergewalt des 
Oheims hervor. Tadelte ihn dieser, so erhielt er heftige und hoch- 
fahrende Antworten 5Y) .  Der Bischof rühmte sich, alles, sei es gegen 
den König und den Metropoliten sei es gegen seine Untergebenen, 
durchsetzen zu könnene0). Um etwaige Anklagen vor einem Koncile 
werde er sich nicht kümmern, du schon mehrere synodale Urteile 
des Reimer Erzbischofs durch den apostolischen Stuhl vernichtet 
worden seiene1). Da er allenthalben die geheimen Einflüsse des 
Oheims gegen sich thätig glaubte richtete sich seiii Hass immer 
mehr auf dessen Persoii ; wenn er ihn Metropolit oder Vater nannte, 
geschah es im ironischen Sinne $). 

So gespannt auch das Verhältnis zwischen den beiden Prälaten 
geworden sein mochte, so würde doch bei der ausserordentlichen 
Mäwigung, die der Erzbischof anfangs an den Tag legte, es nicht 
sobald zu Auseinandersetzungen und zu disciplinären Massregeln gegen 
den Bischof gekommen sein, wenn dieser nicht auch den pseudo- 
isidorischen Ideen getreu gegen den kirchlichen Einfluss der Staats 
gewalt Front gemacht und in Konfiikt mit dem Könige geraten wäre. 
Einer dieser Streitpunkte k t  schon frliher erwähnt wordens4). Hink- 
mar hatte bei jener Gelegenheit den Neffen kräftig in Schutz ge- 
nommen, gestand aber später, dass er damals manches etwas unvor- 
sichtig gesagt habe, weil er über die wahre Sachlage getäuscht 
worden seies). Ais bald darauf ein neuer Zwist mit Kar1 d. K. 
wegen Laoner Kirchengüter ausbrach, iiberliess er den Bischof seinem 
Schicksale. 

Der König behauptete, das der Kirche von Laon gehörige 

58) Ib. C. 7-9, p. 410 aqq. 
59) Ib. C. 2, p. 394. iilum impudenti fronte erectaque cervice, tremen- 

tibue labiis et inflammatis verbis petitionem et humilitatem Buam respuentem 
coram multia (Elincmarus Rem. eustinuit) - nunquam se recognoscere de aliqua 
culpa, eed semper se defendere parahat (Flod. 3, 22 p. 519). 

60) Ib. P. 399 sq. 556. 
61) Ib. p. 400. 656. 583. 
62) Ib. P. 536. 
63) Ib. p. 543. Manai 1. C. 838. 
64) S. oben S. 295 f. 
65) Ep. ad Hadrian. Mansi XVI, 684. 
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Hofgut Poilly 0 6 )  von dem jüngern Hinkmar zu Gern Zwecke erhalten 
zu haben, um es einem gewissen Nortmann als Beneficium zu ver- 
leihen, nachher aber habe Hinkmar es wieder zuriickverlrtngts7). 
Während diese Angelegenheit noch der Erledigung harrte, wandte 
sich der Bischof klagend nach Rom, indem er den König als 
Verschleuderer des Kirchengutes darstellte e). Von dort langten 
Schreiben") an Karl und den Erzbischof mit dem Auftritge, den 
Nortmann unter Androhung der Exkommunikation zur Herausgabe 
jener Besitzung zu veranlassen und das Eigentum der Laoner 
Kirche zu schützen, während der Bischof, wie er dem Papste ver- 
sprochen, zu den Schwellen der Apostel wallfahre, wofür als äusserster 
Termin der 1. August 869 festgwetzt sei. 

Der König flihlte sich durch diese voreilige und unvermutete 
Beschwerde beiiu heiligen Stuhl tief verletzt 70),  zumal der Bischof 
noch die weitere Taktlosigkeit beging, die ihm zur Besorgung über; 
gebenen pä.pstlichen Briefe nicht persönlich zu überreichen, sondern 
durch zwei ausländische Erzbischöfe, Remigius von Lyon und Hard- 
wig von Besancon übermitteln zu lavjen 71). Als dem Befehle Hadriaiis 
nicht sogleich Folge geleistet wurde, brach der junge Hinkniar mit Be- 
waffneten in das Haus Nortmanns ein, verjagte dessen in Kindesnöten 
liegende ~he f r a i i  und raubte alles aus, - eine Gewaltthätigkeit, deren 
er sich schon früher einen] andern Lehnsmanne gegenüber schuldig 
gemacht hatte, wobei sogar einer das Leben eingebüsst haben soll7'). 

Auf dem Reichstage von Quierzy (1. Dez. 868) wurden ihm 
heftige Vorwurfe wegen seines Vorgehens gemacht. Als diese aber 

66) So giht Le Long 1. C. das .Pauliacusu der Quellen (Mansi 1. C. 580 A) 
wieder. Ob es sich unter diesem Namen nachweisen lässt, oder eine blosse 
Uebersetzung vorliegt, kann ich nicht feststellen. 

67) Mansi 1. C. 579. 597 sq. 650. 684. 
68) Ib. 578 E sq. Nach Hinkmars von Reims Darstellung (ib. 684) ge- 

schah dies vor der Versammlung zu Pistes (Ende August 868), aber sicher zu 
früh verlegt es V. Noorden S. 245 in das Frühjahr 868; denn nach Hinkmar 
1. C. sandte der Neffe erst seinen Bericht nach Rom, nachdem sein Cfegner beim 
K6nige Klage geführt hatte, was nach Annal. a. P68 p. 480 kurz vor Mitte 
August geschah. Aus diesem Grunde kann auch Hinkmar von Laon sich nicht 
schon zu Pistw im Besitze der päpstlichen Sch,reibe befunden haben, wie 
V. Noorden a. a. 0. meint. 

69) Jaff6 nn. 2207. 2208. Mansi XV, 836. 
70) Mansi XV1, 579 C. 
71) Opp. 11, 411 sq. 670. Mansi 1. C. 600. Karl dagegen sagt (Mansi 

1. C. 578), der Bischof selbst habe ihm zu Qujerzy den Brief Hadrian~ iiber- 
reicht. Ob dies ein anderer war? 

72) Mansi 1. C. 679. 
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nichts fruchteten, er vielmehr trotzig die Pfalz In) verliess , schickte 
der König eine Klageschrift wider ihn nach hm74). Da neue Vor- 
ladungen ohne Erfolg blieben, wurde bewaffnete Mannschaft nach 
Laon entsandt, den Bischof nötigenfalls mit Gewalt herbeizufihren. 
Jener floh mit seiner Geistlichkeit in die Kirche und hatte es nur 
der Dazwischenkunft einiger Amtsgenossen zu danken, dass er nicht 
des Asylrechtes ungeachtet wegge&hleppt wurde. Es war ihm hier- 
durch aber klar geworden, dass er einer Gewaltmassregel nicht ent- 
gehen werde, weshalb er zu seiner Sicherheit die Freien des Bistums 
sich durch einen besondern Treueid verptlichtete '9. Dieser bedenk- 
liche Schritt musste den Verdacht der Rebellion rege machen, und 
der König will denn auch in Erfahrung gebracht haben, dass der 
Bischof mit Lothar Verbindungen-angeknüpft und sich gar mit dem 
Gedanken getragen habe, in dessen Dienste zii treten , wofür sich 
Anhaltspunkte in seinen Briefen gefunden haben sollen7@). Karl 
liess deshalb auch seinerseits die Eingesessenen des Laoner Sprengels 
den Schwur leisten, ohne seine Erlaubnis keine Botschaft ihres Bi- 
schofs ausser Landes zu bringen7'). Dennoch gelang es diesem, zwei 
Vertraute mit erneuerten Anklagen wider den Herrscher und den 
Metropoliten über die Alpen zu entsenden Und diesmal ~cheinen 
die päpstlichen Antworten schärfer gelautet zu haben; denn Karl 
erhielt einen Brief, ,,wie ihn keiner seiner Vorgänger aus den Franken- 
königen vom apostolischen Stuhl erhalten' I#), und der Erzbischof 
musste den Vorwurf hinnehmen, dass er seine Metropolitanrechte 
missbrauche und dem Neffen keine Unterstützung leiheB0). 

So schürzte sich der Knoten immer enger. Ein friedlicher 
Ausgleich, wenn er iiherhaupt noch möglich war, entsprach keines- 

73) Hincm. Annal. a. 868 p. 480. 
74) Wir erfahren dies aus einem spätem Briefe Karls an Aadrian @ela- 

lande, Concil. Gall. Supplem. Paris 1666. p. 266 B. Migne 124, 880 A). 
75) Annal. a. 869 p. 480. 
76) l a n s i  XVI, 579 E. Als Beweis wurde auf dem Koncil von Douzy 

daa Fragment eines Briefes an den K h i g  angeftihrt : .Potius eligo extra vestrum 
degere regnum quam in vestro talis apparere' (Mansi 1. C. 586), dae aber offen- 
bar nicht hinreicht, um eine Anklage auf Hochverrat zu begrflnden. Doch 
diirfte der Verdacht nicht ganz ohne Grund gewesen sein, da Hinkmar von 
Laon im Jahre 871 Leuten, die Karl der Infidelität beschuldigte, bewaffnete 
HIilfe gegen die Konigeboten lieh und ihnen zur Flucht verhalf (Manai 1. C. 

581 C). 
77) Mansi 1. C. 579 E aq. 
78) Ib. 653 D. 
79) Ib. 580 A. Der Brief selbst ist verloren. 
80) Ein Fragment dieaea Briefes bei h n s i  1. C. 684 und opp. 11, 700. 
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Wegs den Wüiischen der heissspornigen Pseudo - Lidorianer , denen 
darün lag, eine Krisis herbeizuführen, in welche der römische Stuhl 
wie ehemals mit Erfolg eingreifen köiiiite. Nicht die Machterhöhung 
eines einzelnen Bischofs noch die Erringung aiigenhlicklicher Vorteile 
war das Ziel, sondern die Durchführung und öffentliche Anerkennung 
des Prinzips. 

Zum 25. April 869 hatte Karl eine Versammlung nach Ver- 
berie ausgeschrieben s'), von der man einen entscheidenden Schritt 
erwarten durfte. Bischof Hinkmar traf Anstalten, um beim Eintritt 
der geahnten Katastrophe wirksame Waffen iu Bereitschaft zu haben. 
Wenige Tage vor seiner Abreise versammelte er seinen Klerus und 
scharfte ihm den pseudo-isidorischen Grundsatz von der unum- 
schrankten Macht eines jeden Bischofs fiber seine Diözese ein8'), 
wodurch er seine Geistlichkeit gegen Befehle des Metropoliten hin- 
länglich gewappnet glaubte. Um eine etwaige Vergewaltigung seiner 
Person sofort mit einer einschneidenden Massregel beantworten zu 
können, verfügte er, dass, wenn er zu Verberie verhaftet oder an der 
Romreise gehindert würde, das Interdikt in seiner strengsten Form 
über das ganze Bistum verhängt sein, und die Priester keinerlei Amts- 
handlungen mehr vornehmen sollten, bis er wieder in ihrer Mitte 
sei, oder ihnen vom Papste Briefe gesandt würden. Auf der Synode 
trat jedoch das Befürchtete noch nicht ein, vielmehr gelang es dem 
Metropoliten, dem eine Verschärfung des Konfliktes mit Rücksicht 
auf die Leitumstinde höchst unerwünscht war, den Fürsten vorläufig 
noch zu besiinftigen 9. Da der Neffe, der im Interesse seiner Sache 
und seines Ehrgeizes ein  persönliche^ Martyriiim fast gesucht zu 
haben scheint 84) , gleichwohl fortfuhr, den Oheim und den König 
zu reizen, so verfügte letzterer am 28. Mai seine Abführung in die 
Pfalz Servais. Der Verhaftung war ein Briefwechsel zwischen Reims - 

und dem Hofe vorausgega;siigen, in welchem Hinkmar in den stärksten 
Ausdrücken iiber den Laoner Bischof spricht, und aus welchem letzterer 
den Beweis führen wollte, dass der Oheim mit jener Gewaltthat ein- 
verstanden gewesen sei 85). 

81) Hincm. Annal. a. 869 p. 480. 
82) Mansi XVT, 810. 
83) Ib. 822. 827. Opp. 11, 599. 

- - 

84) Später briistet er sich mit seiner Haft und erinnert mit Genugthuung 
darnn, dass der Jahrestag seiner Gefangennehmung herannahe (Migne 124, 
985. 992). 

8.5) Mansi SVI, 614 B. Der Erzbischof wies auf der Synode von Douzy 
(ib. 616 sqq.) diese Anklage durch Vorlage seiner Korreayondenz mit Karl und 
Bischof Odo von Beauvnis (R. H. nn. 230-233) zurück, in der sich allerdings 
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In Laon war die Geistlichkeit ratlos; nach dem Befehle ihres 
Bischofs, den dieser am Tage vor seiner WeC3fiihrung noch erneuert 
hatte, hätte sie die ganze Diözese als interdiciert betrachten müssen, 
während sich ihr Gewissen gegen die Diirchführung der schrecklichen 
Massregel sträubte. Man rief die Entscheidung des Erzbischofs an 
der unverzüglich dem Neffen Vorstellungen machte und ihm in leb- 
h a f t e ~  Farben das Ungerechte und Ungeheuerliche seiner Anordnung 
schilderte. Erfolge nicht sofortige Zurücknahme des Interdikts , so 
werde e r  als Metropolit es aufhebene7). Der Gefangene weigerte 
die Annahme des Schreibens mit der Bemerkung, der Oheim möge 
ihn, solange er der 'Freiheit beraubt sei, weder zii einer Recht- - 

fertigung zwingen noch in die Regierung seiner Kirche eingreifen. 
FA war der Rechtasatz von der exceptio spolii, den Hinkmar auf 
die Spitze treibend vorschlitzte, wie er überhaupt, um jeder Verant- 
wortlichkeit überhoben zu sein, den aufs äusserste Vergewaltigten 
spielte und nicht ritimal mehr Messe singen oder hören wollte. Als  
letite Ausflucht machte er wie schon zu Verberie so auch jetzt wieder 
die Appellation an den Papst geltend 8$), mit der es ihm schwerlich 
jemals Ernst war. Unverweilt sandte der Erzbischof einen zweiten 
Brief 88) nach Servais, indem er sein Recht betonte, ungesetzmässige 
Verfiigungen eines Suffragans zu annullieren, hingegen es ablehnte, 
dem Bischofe zu einer Reifie nach Rom behülflich zu sein. Unterdes 
hatte er den Laoner Klerus angewiesen, die geistlichen Funktionen 
wieder aufzunehmen, und zu diesem Zwecke besondere Anordnungen 
erlassen 

Da der jtingere Hinkmar auch auf den letzten Brief sich zu 
keiner Antwort herbeiliess, veranstaltete der Oheim, wie es scheint 
zu Servais, in Gegenwart des Königs und einiger Bischöfe eine Zu- 
sammenkunft mit ihm, ohne jedoch gentigende Erklärungen ZU er- 

eine solche Zustimmung nicht findet, wohl aber die leicht missverstidliche 
Bemerkung: Multum vellem, ut etiam alii . . . . ibi adessent, qui periti snnt 
ad hanc bes t im c a p  i e  n d a m  ad ipsius salutem (Mansi 1. C. 617 A). 

86) Fragmente dieses Schreibens bei Hincm. ep. ad clenc. Laud. R. H. 
n. 235. Mansi XV1, 810. 

87) R. H. n. 234. Mansi 1. C. 812. 
88) Mansi XVI, 823 B. 824 A. 8'25 B. 
89) R. H. n. 237. Mansi 1. C. 822. 
90) R. H.' nn. 235. 238. Manai 1. C. 809. 826. V. Noorden S. 247 f. stellt 

die Sache so dar, als ob Ainkmar gezllgert hätte,  da^ Interdikt aufzuheben, 
wiihrend sich aus dem Wortlaute dieser Briefe und aus der N a m t i o  (Mansi 
1. C. 857) dss Gegenteil ergibt. Auch dem Könige berichtete Hinkmar über 
die Angelegenheit (R. H. n. 236). 
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langeng1). Wahrscheinlich wurde aber bei dieser Gelegenheit der 
Neffe seiner Haft entlassen; denn anfangs Juli befand er sieh wieder 
in seiner Bischofsstadt Os). Der Gedanke, durch des Metropoliten 
Ftirsprache die Freiheit wiedererlangt zu haben, stimmte ihn durchaus 
nicht versöhnlicher gegen diesen. Durch die Aufhebung des Inter- 
dikte hatte derselbe einen zu deutlichen Beweis seiner faktischen 
Obergewalt geliefert, einen zu wuchtigen Protest gegen die pseudo- 
isidorischen Ansprüche des Suffragans erhoben, als dass dieser es 
hatte vergessen können. Vielmehr glaubte er gerade an diesem 
Punkte erfolgreich gegen den Erzbischof in die Schranken treten zu 
können. Er  stellte in dieser Absicht Ausziige aus den falschen 
Dekretalen zusammen, liess sie von seiner gesamten Geistlichkeit 
unterzeichnen und tibermittelte me dann dem Könige und einzelnen 
Bischöfeng8). Durch eine solche ,Posse oder besser Tragödieu 
glaubte er vielleicht in weitern Kreisen Eindruck zu machen, während 
er gegen den Erzbischof eine Feindseligkeit zur Schau trug, die von 
knabenhafter Ueberhebung zeugte. Bei der lothringischen Huldigungs- 
feier in Gondreville (Novemb. 869) unterliess er es, den Oheim zu 
begrüssen und ihm den tiblichen Friedenskuss zu geben, ja vermied 
jeden Verkehr mit ihm. Durch Wenilo von Rouen deshalb zur Rede 
geatellt verlangte e r ,  der Erzbischof solle die gegen ihn gerichteten 
Schreiben zuriicknehmen und öffentlich verbrennen, tiberhaupt sein 
Unrecht eingestehen 05). Um erregte Auftritte zu vermeiden, ging 
der ältere Hinkmar auf keine Verhandlungen ein, sondern liess den 
Neffen nur auffordern, den beiderseitigen Schriftwechsel den an- 
wesenden Bischöfen zur Begutachtung vorzulegen. Dieser erklärte, 
denselben nicht zur Hand zu haben, und übergab statt dwqen eine 
Sammlung, die bis auf ftinf lauter pseudo-isidorische, über das Ver- 
hältnis des Suffragans zum Metropoliten handelnde Dekretalen ent- 
hielt Os). Hinkmar von Reims charakterisierte dieses Machwerk treffend 

91) opp. n, 613. 
98) Ib. P. 526. 
93) Ib. p. 397 sq. 559sq. Ein Fragment dieses Aktenstückes ib. p. 526. 

Weizsäcker (Niedner, Zeitechr. f. d. hist. Theol. 1858. S. 397 N. 1) geht zuweit, 
wenn er von einer pseudo-isidoriachen Conspiration des Laoner Kierus redet. 

94) Hincm. opp. 11, 555. 
95) Er behauptete, der Oheim habe selbst einmal über eine in der Diözese 

Reims gelegene Villa der Laoner Kirche des Interdikt verhiingt, was dieser in 
Abrede stellt (opp. 11, 389 sq. Mami XVI, 626 eqq.). 

96) Opnac. LV csp. C. 4 p. 396 sqq. Die Sammlung ib. p. 355-376. 
Migne 124, 1001-1026. 
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als eine ,,allen Metropoliten gestellte Mä~sefa l le '~~) ,  lind erwiderte 98) 

am folgenden Tage, er habe diese Papstbnefe bereits vor der Geburt 
des Neffen gekannt und zwar in vollständigerem Wortlauteg9), der 
sich in seinen1 Besitze befinde. Jener habe einseitig nur das aus- 
gehoben, was ihn] zugesagt, weshalb er ihm als Ergänzung die ein- 
schlagenden Bestimmungen echter Dokumente vorführt und ihm 
das Studium der Kanones und Dekretalen von Siricius an d. h. die 
in der Dionysischen Sammlung enthaltenen anrät. 

So kühn war bisher noch niemand mit dem M~lchwerk des 
falschen Isidor an die Oeffentlichkeit getreten, so entschieden und 
umfassend hatte noch keiner von der neuen Sammlung als Rechte- 
quelle Gebrauch gemacht. Der Erzbischof erkannte, dam seine Macht 
einen vernichtenden Stoss empfangen würde, wenn es gelang, die 
Grundsätze der unechten Dekretalen in das geltende Recht einzu- 
führen; und dasa der Bischof von Lmn offen und jede Rticksicht 
beiseite setzend diesem Ziele zustrebte, bewiesen die neuen, von ihm 
leichtfertig herauf beschworenen Streitigkeiten loo) mit dem Oheim. 
Dieser sah sich deshalb zu einer wissenschaftlichen Abwehr ge- 
zwungen, die uns in dem sogenannten Werk der 55 Kapitel vor- 
liegt lol). 

Nicht ohne Grund appelliertlos) Hinkmar an die Geduld des 
Lesers, der sich allerdings durch eine weitschweifige und verworrene 
Darstelluiig durchwinden muss, und dem es scheinen will, dass der 
Verfasser ,,gleich dem Jäger jeden Schlupfwinkel des Gegners ab- 
streifenuo3) konnte, ohne die logische Ordnung preiszugeben und 
sich in Wiederholungen zu ergehen. Einzelne Hauptteile lassen sich 

unterscheiden. Die neun ersten Kapitel sind mit Anklagen 
gegen den Neffen geftillt, von dessen hochmütigem und ziichtlosem 
Treiben eine düstere Schilderung gegeben wird. Dann wendet sich 
der Verfasser interessanten kanonistischen Untersuchungen tiber das 
Verhältnis der Metropoliten zu den Suffraganen und tiber die Ver- 
bindlichkeit päpstlicher Dekretalen zu,  die wir später würdigen 

97) Opp. 11, 413. 
98) R. H. n. 248. 
99) S. unten Kap. 19 N. 50. 

100) R. B. nn. 275. 276. 278. 279. Die Antwortechreiben des jüngem 
Hinkmar opp. 11, 335. 340 sq. 341-346. Migne 124, 979. 985 sq. 985-994. 

101) Opuaculum LV capitulorum. Opp. LI, 386-593. Migne 126, 290 
bis 494. 

102) Cap. 24 p. 481. 
103) Ibidem. 
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werden104). Er führt aus, dass auch die alten (pseudo-isidorischen) 
Päpste den Unterschied zwischen Primaten, einfachen Metropoliten 
und Bischöfen sehr wohl kennen und die Gerichtsbarkeit über letztere 
dem Primas vorbehalten, dass aber Hinkmar von Laon die hierauf 
bezüglichen Stellen in seiner Sammlung klüglich übergangen hat. 
Der Beweis für den primatialen Rang des Reimser Stuhles wird aus 
dem unterschobenen1") Briefe des Papstes Hormisda an den hl. Re- 
migius und aus den Urkunden, durch welche Hadrian I., Leo IV. 
und Benedikt 111. die Reimser Privilegien bestatigten, hergeleitet. 
Hinkmar hebt hervor, dass Laon in einer ganz besonders engen Ver- 
bindung mit der Mutterkirche stehe, da der hl. Remigius den Sprengel 
nicht aus dem Gebiete der Suffraganstühle, sondern aus dem Bistum 
Reims gebildet habe, und dass es sich mit Lmn ähnlich verhalte wie 
mit Alexandrien und Antiochien, die in naher Beziehung zu Rom 
ständen, weil sie Sitze des hl. Petrus gewesen seien. Weiter be- 
hauptet er, dass allen galliichen Erzbischöfen die Stelliing eines 
Primas zukomme, und sucht ihre Befugnisse aus den (echten) Quellen 
des Kirchenrechtes nachzuweisen. 

Mit Kapitel 20 beginnt der Erzbischof eine sehr umfangreiche 
Kritik der Dekretalensamnilung des Neffen, dessen Beweisführung er 
durch eine eigentümliche Theorie über die Rechbkraft der Papstbriefe, 
die nach ihm nur soweit gelten, als sie dem bestehenden Rechte und 
namentlich den Kanones nicht widersprechen, den Boden hinwegzieht. 
Auf diese Weise kann er sich leicht mit den unbequemen Be~tim- 
mungen der falschen Dekretalen abfinden: sie waren eben nur für 
ihre Zeit und fiir bestimmte Umstände gültig. Die Echtheit der- 
selben bestreitet er nicht, sondern niir ihre unterschiedslose'Gelkung 
für die Gegenwart. Einzelne BeweisstIicke des Neffen greifb er jedoch 
direkt an. So verwirft er die nicänischen Kanones Pseudo-Isidors 
sls nicht authentisch, weist den neunten Kanon von Chalcedon zurück, 
weil derselbe von der römischen Kirche nicht recipiert Seilo6), und 
bemerkt von den apostolischen Kanones, sie seien nicht von den 
Aposteln verfasst, sondern allmilhlich entstanden und seien, weil nicht 
von der Auktoritat eines Koncils ausgegangen, nur bedingungsweise 
verbindlich. Sehr geringschätzig denkt er von den Kapiteln Angil- 

104) S. unten Kap. 19. 
105) Vgl. Bolland. Acta SS. Oct. I. Comment. praev. 9 11 p. 92 sqq. 

In dem Hormiedttbriefe (Flod. 11, 17)  heisst es : , Vices nostras per omne regnum 
. . . . . Clodovei . . . comniittimus", während in den spätem Privilegien fiir 
Reima nur von den Metropolitanrechten die Rede ist. 

106) Nur der 28. Kanon wurde von Papst Leo verworfen. S. Hefele II, 549 E. 
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rams, die er nicht weniger mit sich selbst als mit den Kanones und 
der kirchlichen Disciplin im Widerspruche findet ; ihre Echtheit 
scheint ihm zweifelhaft zu sein. 

Da die Verhängung des Interdikts und dessen Aufhebung kraft 
der Obergewalt des Metropoliten den wichtigsten Streitpunkt bildete, 
so erfahrt dieser eine sehr umständliche kanonistische Erörterung107). 
Indem Hinkmar das Interdikt als eine über alle Priester der Diözese 
ausgesprochene persönliche Exkommunikation auffasst, wird ihm der 
Nachweis leicht, dass hierbei alle gesetzlichen Formen, wie Anklage, 
Verhör, Untereuchung ausser Acht gelasseu, und somit das Recht aufs 
unzweideutigste verletzt wurde. Bei solcher Sachlage, wenn iiber 
Recht oder Unrecht kein Zweifel waltet, und namentlich wenn die 
Sache keinen Aufschub duldetlos), kann der Metropolit - wird weiter 
geschlossen - selbständig und ohne die Entscheidung einer Provinzial- 
Synode abzuwarten, die getroffene Massregel rückgängig machen; 
denn nach den Dekretalen Leo d. G.Io9) bedarf es nur in zweifel- 
haften Fragen einer konciliarischen Untersuchung. Hinkmar beruft 
sich ferner auf eine Reihe von Dekretalen und Kanones, die aber 
nichts weiteres bieten als die allgemein gehaltene Anerkennung der 
erzbischöflichen Ohergewalt '9, keineswegs aber die synodale Mit- 
wirkung ausschliessenl1 '). Er  sucht aberdies zii beweisen, der Bischof 
habe ohne seine Genehmigung das Iiiterdikt überhaupt nicht ver- 
hängen dtirfen"P). 

107) Cap. 28-34. Diese Ausfühningen werden ergänzt durch ein früheres 
Schreiben an Hinkmar von Laon (R. H. n. 234. Mansi XVI, 819-822), dae wir 
hier benützen. 

108) Mansi XVI, 821 D. E. - Cap. 36 p. 582. 
109) Cap. 27 p. 491 sq. C. 34 p. 514 sq. Hinkmar hat  wahrscheinlich 

die von ihm eelbst p. 503 citierte Dekretale ad Rustic. Narbon. Jaffk n. 544 
(320) im Auge, wo jedoch nur gesagt wird, dass man in Betreff der ,dubirt e t  
obscura' nichts anordnen dürfe, was gegen die hl. Schrift und das kanonische 
Recht sei. 

110) Cap. 29 p. 502 sqq. Mansi 1. C. 820. 
111) Es ist dem Verfasser wohl bekannt (p. 502), dass Nic. C. 5, Antioch. 

C. 6, Sardic. C. 17, Hippon. (393) C. 8, Carthag. (418) C. 17 bischofliche Sachen 
dem Provinsialkoncile zuweisen; aber, entgegnet er, dies geschah nur wegen 
der weiten Entfernung des Primas (!), wofdr er sich auf Hippon. (993) C. 3 stützen 
mochte, der indes, wenn er überhaupt herbeigezogen werden darf, eher das Gegen- 
teil beweist. Ein Zeichen von ebenso leichtfertiger Interpretation ist es, wenn 
er das antiochenische Koncil bestimmen läast: ,In unsquaque provincia . . . . 
omnes, qui negotia videntur habere, ad metropolim debent concurrereY, wghrend 
C. 9 umgekehrt sagt: Der Metropolit soll die Sorge über die ganze Provinz 
haben, w e i l  alle, die GeschBfte haben, in der Metropole zusammenströmen. 

112) Auch hierfiir verwendet er eine von den Privilegien im allgemeinen 
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Der letzte, Kapitel 37-55 unifassende Teil enthält eine per- 
sönliche Verteidigung des Verfassers gegen die zahlreichen Vorwürfe 
und dreisten Anschuldigungen des Neffen sowie breit ausgesponnene 
Ermahnungen an diesen. 

Diese Schrift veröffentli~hte"~) Hinkmar auf der im JuniN4) 
870 zu Attigny versammelten Nationalsynode, über deren Verlauf 
ein Bericht aus seiner Feder vorliegt "5). Die Ueberreichung " des 

handelnde Stelle - Nic. C. 6 -, die sich zudem nicht auf die Metropoliten 
sondem auf die höher stehenden Exarchen (von Ephesus, Cäsarea, Heraklea, 
vgl. Hefele I, 395) bezieht. Hinkmar wurde vielleicht zu dieser Auslegung 
verleitet durch die von ihm als Erläuterung des C. 6 angeftihrte Dekretale 
Bonifat. I. ad Hilar. Narbon. Jaff6 n. 362 (145), in deren von allen bekannten 
Versionen stark abweichendem Citat aus dem Nicänum indes mit Manasen 
(Gesch. d. Quellen und d. Literat. d. canon. Rechts. Gratz 1870. I, 86) der 
Schluss des von den gewöhnlichen Metropoliten handelnden C. 4 zu erblicken 
ist. Im besondem führt der Erzbi~chof noch als Beweis an :  1) Leo ad Theodor. 
Foroiul. Jaffd n. 485 (263), nach welchem in Sachen des gemeinen Hechts (quae 
ad generalem observantiam pertinent) nichta ohne die Primaten vorgenommen 
werden dürfe. (Hinkmar gibt dna Citat in derselben verstümmelten und sinn- 
entstellenden Weise wieder wie oben N. 39). Indem er nun die Spendung der 
Sakramente. die Hinkmar von Laon untersagt hat, als zur ,generalis obser- 
vantia' gehörig (mit Hecht) betrachtet, schliesst er, dass die eigenmächtige 
Verkündimng des Interdikts ungesetzmäesig gewesen sei. In Wirklichkeit be- 
stimmt die Dekretale nur, dass bei Zweifeln aber die Handhabung der all- 
gemeinen Bussdiaciplin der Primas befragt werden solle, wiihrend es sich bei 
Hinkmar von Laon um einen konkreten Fall der .Iurirldiktionsiibung handelt. 
2) Antioch. (341) C. 9, dessen Text er also anführt: Nihil aml)liua prlteter eum 
(ec. metropolitanum) ceteroa episcopos agere . . . . . nisi ea tantum, quae ad 
Buam dioeceeim pertinent . . . . . Unusquisque enini episwpus habeat suae 
parochiae potestatem, ut regat iuxta reverentiam eingulia wmpetentem . . . ., 
ita nt pre~byteros et  diaconos ordinet e t  singula suo iudicio wmprehendat. 
Hieraus argumentiert er folgendermwsen gegen den Neffen : dieser hat 
a) nicht das "ordinare presbyteros', sondern das ,exordinare' und "contra 
regulaa ab officio submovere', b) nicht das .s i n  g U 1 a iudicio comprehendere*, 
sondem ,quae ad generalem observantiam perGnentm geübt. C) nicht .iuxta 
reverentiamu (eCldßetnv = Gewissenhaftigkeit), sondela gewissenlos gehandelt. 
Beispiele einer solchen Kanonistik liesaen sich noch manche aus den Schriften 
Hinkmars anführen. 

113) Mansi XVI, 59.5 E. 
114) Ib. 580B. 636. 850. Ib. 561 verlegt Mansi die Synode irrig in 

den Mai. 
115) Narratio eorum, quae post data LV capitula peracta sunt ab utro- 

que Hincmaro. Mansi XVI, 856-864. Dieser Titel rührt von dem Heraus- 
geber LabbB her, in dem Codex fehlt jede Ueberechrift. Der Stil, der auktori- 
tative Ton (vgl. 860 D. E.), die zu Tsge tretende kanonistische Gelehrsamkeit 
hwen ee nicht zweifelhaft erscheinen, dass Hinkmar selbst die Narratio 
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Kapitelwerks beantwortete der Bischof von Laon mit der Vorlage 
jener Sammlung, die er von seiner Geistlichkeit hatte unterschreiben 
lassen, und einer ausfiihrlichen Beschwerdeschrift gegen den Oheim. 
In den sich infolge deasen entwickelnden Verhandlungen lieas dieser, 
weil rheuinatische Schmerzen ihn hinderten, an der Diskiission teil- 
zunehmen, eine schriftliche Gegenerklärung und die mit dem Neffen 
jüngst gewechselten Briefe verlesen, dereii kanoiiistische'Dar1egungen 
den Beifall der Versammlung fanden. Angesichts dieser ungiinstigen 
Stimmung, und da auch der König und Laoner Vasallen mit alten 
und neuen Beschwerden gegen ihn hervortraten, liess sich der Bischof 
durch einige befreundete Prälaten, wahrscheinlich durch die in nähern 
Beziehungen zu ihm atehenden117) Erzbischöfe Remigius und Hardwig, 
zu der schriftlichen Erkläning bewegen, fortan dem Fiirsten Treue 
und dem Metropoliten gemiiss den. kanonischen Satzungen Gehorsam 

geschrieben hat. Die Magdeburger Centuriatoren (Cent. IX. C. 9, ed. Baail. 1565. 
p. 44.3 sq.) entnehmen derselben ihren Bericht über die Synode und schliessen 
mit der Bemerkung : "Acta synodi a Hincmaro conscripta' ; vielleicht hatten sie 
eine Hnndschrift, die Hinkmar geradezu als Verfaeser bezeichnete. Die N w  
ratio findet sich in dem Cod. P a l a t i n ~ ~  296 (frther 1496, nicht 1486 wie 
Mansi p. 809 angibt) s. XI-X[I der Vatikanischen Bibliothek, den Labb6 
Tom. VIII, p. 1789sqq. (Mansi 809--864) herausgab. Er enthalt dieselben 
Aktenstücke und in derselben Reihenfolge wie bei Mansi 1. C.; der Narratio 
geht das opuscul. LV capitulor. Voraus, und am Schluss folgen die Briefe Hink- 
mars an den Neffen (opp. 11,595. Migne 126,494) und an Papst Hadrian lopp. IT, 
689. M i p e  126, 174). Es ist also eine Sammlung der wichtigsten, auf den 
Streit der beiden Bischofe bezüglichen Dokumente, und zwar vom Verfasser der 
Narratio (vgl. p. 856 A.: Haec LV capitula p r o x i m e  p r a e c e d e n  t i a ;  
ib. D. : duas epistolas, . . . . . quae sunt p r a e p o 8 i t a e commemomtis LV ca- 
pitulis), also von Hinkmar selbst veranstaltet. Letzterea geht auch daraus hervor, 
daaß in dem ersten Briefe auf den folgenden hingewiesen wird: ,has quae Se- 
quuntur iiteraa' fp. t<ll D), ein spßterea Einnchiebsel denn zur Bezeichnung 
einer Beilage gebraucht Hinkmar eine ~olche Formel aonat nicht -, daa sich 
nur der Verfasser selbst erlauben konnte. Die der Narratio vorausgehenden 
Aktenstücke wurden vor der Synode zusammen~estellt und auf derselben v e r  
lesen (vgl. 857 D:  peto, ut haec, quae illi scriptis direxi, coram vobis recitari 
faciatis), Hinkmar fiigte dann spßter seinen Bericht und die Briefe an Hinkmar 
von Lwn und Hadrian hinzu. In ahnlicher Weke hatte er auch die vier auf 
der Soissoner Synode (866) vorgelegten Denkschriften (opp. 11, 266sqq.) zu 
einem Ganzen vereinigt und mit einem kurzen historischen Bericht (ib. p. 274 
unten) versehen. Die Notizen über den Cod. Palat. verdanke ich dem Herrn 
Dr. A. Pieper, der die ausgezeichnete Güte hatte, die Handschrift fUr mich 
einzusehen. 

116) Weitere Nachrichten tibar des Koncil von Attijpy bei Mansi XVI, 
595 sqq. 

117) Vgl. opp. 11, 362. 605. Manei XVI, 600. 635 E. 
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zu leisten "8). Am folgenden Tage verlangte er nun auch von Seiten 
des Erzbischofs eine mit Naniensunterschrift versehene Zusicherung 
des Inhaltes, dass die Rechte und Privilegien des Laoner Stuhles ge- 
walirt werden sollten, indem er behauptete, es sei ihm dies zuge- 
sichert worden, und nur unter dieser Bedingung habe er seine Er- 
klärung abgegeben1 ls). Der ältere Hinkmar wies aber eine solche 
Zumutung als beleidigend für seine Würde zurück. Da der Bischof 
die bedenkliche Lage erkannt'e, in welche er durch jene voreilige 
Unterschrift geraten war, und da inzwischeii die von ihm zur Bei- 
legung der schwebenden Bene6ciaLstreitigkeiten gewiihlten Richter 
schon teilweise zu seinem Ungunsten entschieden hattenIe0), zog er 
vor, sich den weiter11 Verhandlungen zu entziehen, indem er nächt- 
licher Weile aus Attigny floh 

Von Laon aus bot er am 2. Juli dem Metropoliten seine Unter- 
werfung an, wenn dieser ihn1 von Kar1 d. K. die Erlaubriis zu einer 
Romreise erwirke, zu welcher er schon zweimal vom Papste aufge- 
fordert sei12'). Hinkmar, der zu gut wusste, dass dies nur eine 
heuchlerische Vorspiegelung gab keine Antwort. erhielt aber 

118) Hincm. Annal. a 870 p. 487. Opp. 11,601. Mansi XVI, 580 B. 654. 
119) Die Narratio 1. C. p. 858 bemerkt, der Bischof' habe .null0 cogente' 

die Unterschrift gegeben; dieser aber behauptet, man habe nur unter der Be- 
dingung des Unterzeichnens ihn in die Versammlung einlassen wollen, der 
König habe Drohungen gegen ihn ausgestoasen, und es sei ihm versichert 
worden, auch der Oheim werde eine entsprechende ErklIlrung übergeben, statt  
dessen habe er jedoch nur ein mündliches Versprechen von diesem erhalten 
(opp. 11, 350. Migne 124, 998 sq.). Hinkmar von Reims kann diese Darstellung 
nur in einzelnen ~nwesent~lichen Punkten entkrgften (Manßi XVI, 635), und es 

I ist in der That kaum glaublich, dass der Neffe sich zu einer solchen einseitigen 
Erklänlng verstanden hat,, die daa indirekte C4estündnis seines bisherigen Un- 
rechtes enthielt und dem Metropoliten eine scharfe Waffe gegen ihn in die 
Hand gab. Jedoch liegt kein genügender Grund zu der Annahme vor, dass, 
wie der jüngere Hinkmar behauptet, der Oheiiii ihm einen Betrug gespielt hat, 
vielmehr haben wohl die vermittelnden Erzbischöfe auf eigene Verantwortlich- 
keit und mit ungerechtfertigter Zuversicht ihm jenes Versprechen gegeben. 

120) Opp. 11, 595. Mami XVI, 580 B. 596C. D. 
121) Opp. 11, 604. Unrichtig gibt v. Noorden S. 269 an, Hinkmar habe 

I 

dieses Schreiben in Attigny hinterlassen. Den1 Oheime gab er als Grund seiner 
Flucht an, daas er vergewaltigt und von allen seinen Begleitern getrennt worden 
aei, und weil er gefiirclitet habe, an neiner Honifahrt gehindert zu werden (Mansi 
XVI, 597 C. 598 D.). Letztere will er in einen1 Schreiben an den König mit 
einem in einer Fieberkrankheit jüngst gethanen Gelübde begründen (ib. 580 C). 

122) Obschon der Bischof von Laon im Laufe der Jahre 870 und 871 noch 
viermal mit dem Könige persönlich zusammentraf, sprach er doch nie mehr 
von der Reise (Mansi XFI, 580 E.). 
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vierzehn Tage später, ab er gerade mit einigen Bischöfen zu Pontyon 
weilte1s8), eine neue Botschaft des Neffen. Derselbe beklagt sich 
über die vom Könige angeordnete Wegnahme mehrerer Güter seiner 
Kirche und fordert jetzt die Zurlickgabe derselben als Preis der Aus- 
söhnung mit dem Oheim. Dieser erwidert ihmIB4), er habe in seinem 
Sinne an Earl geschrieben, der indes auf die beiderseits zu Attigny 
augenommene Entscheidung verwiesen habe, aber bereit sei, das Hof- 
gut Poilly unverzüglich herauszugeben1 86). 

. 

123) Ib. 601. 
124) R. H. n. 286. 
125) In diesem Schreiben erklärt Hinkmar mehrere Kanones des Koncils 

von Tousy (860), auf welche sich der Neffe berufen hatte, fUr ,lügnerischY, 
fiir eine ,Erfindungm, die in einzelnen Punkten dem kanonischen Rechte wider- 
spreche, von der weder er noch Hardwig von Besancon oder andere auf jener 
Synode zugegen gewesene Bischöfe jemals etwas erfahren hätten. Es sind 
hiermit ohne Zweifel die 5 Kanones bei Mansi XV, 557 gemeint, die gegen die 
Verletzer des Kirchengutes, zü~ellos lebende Geistliche und Ordeiisleute, gegen 
Meineid und Räubereien gerichtet sind. Hinkmar von Lmn erwidert dem 
Oheim, er habe den Wortlaut jener Kanones gerade von Hardwig erhalten 
und erinnere sich ganz genau, welche Bischöfe die Abfassung derselben ver- 
anlasst hlltten (ep. ad Hincm. Opp. Ir., 616). - Mabillon (Annal. 111, 85), 
Mansi (XV, 557) und Hefele (IV, 216) liussern keine Bedenken gegen die Echt- 
heit, Bintenm (Ciesch. d. deutsch. Concil. Mainz 1837. 111, 79 B.) verteidigt sie 
ausdrücklich; dagegen halten Cellot (Noten zum Koncil von Douzy, Mansi XVI, 
732), V. Ndorden (S. 169) und Weizsiicker fa. a. 0. S. 401) sie entschieden für 
eine Fälschung, und Cellot erklärt E h  von Grenoble und seine Genossen im Pr&- 
destinationsstreite, Weizskker den jüngeren Hinkmar und seine Parteigänger 
für den Urheber derselben. - Dass die Kanones nicht von der ganzen Synode 
konciliarisch beraten und beschlossen wurden, ist unzweifelhaft; dm Zeugnis 
Hinkmars von Reims, das man nicht mit Binterim n. a. 0. S. 82 auf einen 
Irrtum des Gedächtnisries zurfickfiihren kann, verdient. vollen Glauben, ziimal 
da  er es auf dem grossen Koncil von Douzy (Mansi XVI, 602) in Gegenwart 
zahlreicher Bischöfe, die selbst zum grossen Teil an dein von Touvy teilge- 
nommen hatten, wiederholte. Andrerseits kann man aber auch dem klugen Bischof 
von Laon, wie Biuterim a. a. 0. S. 81 mit Recht bemerkt; einen so ktihnen 
und groben Betrug, der sich ~ofor t  und auf die einfachste Weise konstntieren 
liess, nicht zutrauen; wenigdtens hätte dieser dann das Akknstiick ohne Unter- 
schriften produciert und nicht gar, worauf Hinkmar von Reims 1. C. hinweist, die 
Namen von solchen darunter gesetzt, die im Jahre noch nicht Bischof 
waren, oder den Nachfolger vor den1 Vorgänger unterschreiben lassen. Ferner 
ist der Inhalt der ~ a n o n e s  ein so gewöhnlicher und unverfinglicher, dass iuiin 
gar nicht absieht, zu welchem Zwecke dieselben hätten erdichtet werden sollen. 
Höchstens w&re der 1. Kanon dem jiingern Hinkmar erwiinscht gewesen - ein 
Umstand, den auch Hinkmar von Reims 1. C. hervorhebt; allein gerade dieser 
findet sich seinem wesentlichen Inhalte nach auch im Synodalschreiben (Mansi 
XV, 568 E.), und so wenig offenbart der 1. Teil des Kanons ,Benedikt-pseudo- 

S c  h r 8  r s ,  Hinkmar von Reims. 22 
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Diese Antwort bewog den jüngem Hinkmar zur Abfassung 
eines umfangreichen SendschreibenslP6), das sich zunächst mit ge- 
wandter Polemik und sarkastischer Schiirfe gegen die vom Metro- 
politen in dem Kapitelwerke erhobenen Anschuldigungen richtet, und 
mit wohlberechneter Ironie die Unverfänglichkeit einer Appellation 
an den römischen Stuhl erörtert. ,Ich hoffle, dass das Schwert 
Ew. GnadenK, bemerkt der Sufiagan, ,schneidiger sein würde, wenn 
es durch den Stahl eines Stellvertreters des Apostelfürsten geschärft 
würde, und nicht stumpfer"z7). Huuptsächlich bekiimpft er auf 
Grund der Bestimmung des Papstes Gelasiu91ze), dass die Dekrete 
des apostolischen Stuhles ehrerbietig anzunehmen sind, die Grundsätze 
des Gegners über die Verbindlichkeit der Dekretalen, wobei er einen 
nicht geringen Grad von Geschicklichkeit und Scharfsinn offenbart. 
Er betont, dass a l l e  Verordnungen der Päpste sich auf die Auk- 
-- 

isidorischen' Geist (V. Noorden a. a. O.), dass er eine fast wörtliche Wieder- 
holung des 7. Kanons von Gsngra (~61 .  Hefele I, 788) ist. Auch der Inhalt 
d a  Kanon 4 ist ausfilhrlich im Synodalschreiben dargelegt, und der von Kanon 
2, 3, 5 wenigstens berührt (Mansi XV, 5 i O  D. E.). Als das Wahrscheinlichste 
erscheint es, dass, wie Hinkniar von Laon 1. C. angibt, einige der zu TOUSY 
anwellenden Bischofe dns Synodalschreiben zu umfangreich fanden und - auR 
leicht begreiflichen Gründen ohne Vorwissen seines Verfassern Hinkmar - - den 
praktischen Inhalt in 5 Kanones zusammenfwsten, dieselben unterschrieben, 
zugleich aber auch die Namen der iibrigen Synodalmitglieder, ohne sie zu be- 
fragen, beifügten, und später noch andere Bischüfe, wie es damals hiiufiger 
vorkam (vgl. Mabillon, Vetera Analecta. Paris 1723. I, 150), unterschreiben 
liessen. Es war dies im Geiste jener Zeit kein Betrug, da die Kanones ma- 
teriell genommen wirklich Beschlüsse der Synode waren, und so erklären sich 
auch auf befriedigende Weise die auffallenden Iinterechriften, sowie der Um- 
stand, dass Hinkmar und manche andere keine Kenntnis von dem Vorhanden- 
sein jener Kanones hatten. Unsere Auffassung wird durch das Akte.nstück selbst 
begünstigt. In der Vorrede der Kanones heisst es: .Cum igitur de his et simi- 
libus tractaremus . . . . ., decrevimus, singulis mrtlis . . . . . obviare ac sacri- 
legos . . . . . eliminare', worauf unmittelbar die Kanones folgen, so dass diese 
n i C h t als f o r m e l l  synodale Beschliisse hingestellt werden. Noch deutlicher 
heisst es am Schlusse (Mansi XV, 560): "Haec . . . unanimi . . . . i n  t e n -  
t i o n e  s e c u n d u m  s e n t e n t i a m  XL episcoponim p r o m u l g a t a  tenenda 
omnino et eonservanda sunt'. Die Thatsache, das8 hier von 40 Bisch8fen die 
Rede ist - wohl die Zahl der auf dem Koncile anwesenden (vgl. Hefele IV, 
216 f.) -, wahrend 57 Unterschriften folgen, spricht geniigend gegen eine ab- 
sichtliche Fälschung, bei der man sicher eines solchen Vereehens sich nicht 
würde schuld i~  gemacbt haben. 

126) Opp. 11, 608-643. Migne 124, 1027-1070. Hinkmar empfing 
am 13. Nov. (opp. 11, 597). 

127) Opp. 11, 615. 
128) Decretum de recipiendis' et non recipiendis libris. Jaff6 n. 700 (398). 

Thiel, Epist. Rom. Pontif. I, 454. 
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toritat des hl. Petrus stützen, und in ihnen keine Widersprüche in 
den Rechkignindsätzen nachweisbar seien, sondern nur in deren An- 
wendung auf einzelne bestimmte Falle, wie dies auch bei den Kon- 
cilienbeschlüssen zutreffe. Ein gut gezielter Pfeil ist die Erinnerung 
an den die Gültigkeit aller Dekretalen einschärfenden N i k o l a ~ s h r i e f ~ ~ ~ ) ,  
der vollstilridig mitgeteilt und mit den nötigen Randglossen versehen 
wird. Mit beissendein Spotte meint der Neffe, dass, wenn Hadrian 
von dem Kapitelbuche erführe, er sich die Worte Nikolaus I. an- 
eignen würde, da es ja, wie Hinkmar selbst von den alten Dekre- 
talen sage, Sitte bei den Päpsten sei, die Worte ihrer Vorgänger zu 
wiederholen. Zunl Beweise, dass er nicht, wie der Oheim versichere, 
die Papstbriefe falsch auslege, entwickelt er an der Hand derselben 
und der Kanones die Rechtssiltze über das Verhältnis des Erzbischofs 
zu den Suffraganen, wobei er indes in der Auswahl der Stellen ebenso 
einseitig verfahrt wie jener. Bezeichnend für die Ziele der pseudo- 
isidorischen Partei ist die Bemerkung, jenlehr dem Staate gegenüber 
die päpstliche Gewalt betont werde, umso einflussreicher sei auch die 
Stellung der Metropoliten im Staate, und wenn die Auktoritat dieser 
nicht gefestigt werde, schwinde auch das Ansehen der übrigen Bi- 
schofe iiii Staatsleben lsO). Das merkwürdige Schriftstück schliesst 
mit den höhnischen Fragen, ob ein Erzbischof auch von gewöhn- 
lichen Bischöfen ordiniert werden könne , ob die Benediktionsformel 
eine andere sei als bei der Weihe der Suffragane, ob ein Bischof 
bloss von einem Metropoliten geweiht werden dürfe. 

In seiner Erwideriing lim sich Hinkmar, soweit sie aus dem 
erhaltenen Bruchstücke I") erkennbar ist, auf diesen Angriff nicht 
ein, sondern spann nur das unerschöpfliche Thema der von dem 
Neffen begangenen Rechtsverletzungen weiter unter scharfen Ausf&llen 
auf dessen Hochmut und Wissensdünkel. 

Mit Worten war jetzt genug gestritten worden, es musste zum 
Handeln kommen184). Der Laoner Bischof begriff diese Situation, söhnte 

129) Ja56 n. 2785 (2100) in Betreff Rothads, vg1. oben S. 259 ff. 
130) Opp. 11, 641. 
131) R. H. n. 288. V. Noorden S. 285 folgert aus der Bemerkung Flo- 

doarde 111, 22 p. 524 zu einem Fragment desselben: Jtem post aliqua de 
canonibus' mit Unrecht, dass Hinkmar sich ,noch einmal über die pseudo- 
isidorische Sammlung verbreitet hat' ; denn nach dem Zusammenhange kann 
es sich nur um den kanonistischen Beweis handeln, dass die Anerkennung' 
eines rein weltlichen Gerichtes unstatthaft war. 

132) Hinkmar bemerkt dem Neffen bald nachher in versthdlicher Weise: 
Quantum mihi adhuc paret, de huiusmodi altercationibus tibi scribendi finem 
imponam. - Timeo de te meo Alexandro, quod de suo dicebat Paulus (2. Tim. 

22 * 
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sich bei einer persönlichen Begegnung zu Servais (gegen 1. Sept. 870) 
mit dem Könige aus und unterwarf sich nicht nur in den schwebenden 
Streitigkeiten, sondern auch in den bereits auf der Syuode von Attigny 
entschiedenen Sache11 dem Urteile eines W e 1 t 1 i c h e n Gerichtes las), 
- eine Handlungsweise, die ebenso sehr seinen eigenen Grundsätzen 
widersprach als herausfordernd fiir den Metropoliten war. Dieser 
zögerte indes noch mit Massregeln, solange Karl den Bischof nicht 
fallen liess. AL. sich aber zu Anfang des J. 871 der Verdacht des 
Hochverrates auf diesen lenkte, weil er sich aus der Versammlung 
von Compihgne, wo einige Genossen des Empörers Karlmaiin gebannt 
wirden, vor der Fällung des Urteils entfernte und wiederholter Auf- 
forderung ungeachtet sich auf nichtige Gründe hin weigerte, dasselbe 
zu unterschreiben1"), zerfiel er von neuem mit dem Könige. Mag 
auch allein der Geist der O p p o s i t i ~ n ~ ~ ~ )  es gewesen sein, der den 
Schein eines Einverständnisses mit den Rebellen auf den trotzigen 
Mann lud, sein Schicksal war doch von diesem Augenblicke an ent- 
schieden. 

Anfangs August 871 fand unter dem Vorsitze Hinkrnars eine 
sehr zahlreich aus allen Teilen Westfrankens besuchte Synode in 
Douzy statt, zu welcher der Bischof vorgeladen wurde 186). Ueber die 
einzuhaltende Taktik sich vollständig klar, beantwortete er die Ladung 
niit einer Schrift über das Recht der Appellation an den Papst, die 
Hiiikmar als .mit Schmähungen und Verleumdungen gespicktu be- 
zeichnetla7), und brach dann im offenen Widerstande gegen die 

4, 14): ,Alexander aerarius m u l h  mala mihi ostendit, reddet illi Dominus' 
(opp. 11, 646). 

133) Opp. 11, 605. Mansi XVI, 603. Dass Hinkmar von Laon die welt- 
lichen Richter bestochen habe, wie V. Noorden S. 285 angibt, finde ich in den 
Quellen nicht. 

134) Opp. LI, 605 syq. R. H. nn. 303. 305. 306. 
185) Vgl. das Schreiben an Hinkmar von Reims. Opp. II, 644. Migne 

124, 1069. V. Noorden S. 285 f. glaubt an wirkliche Empörungsgelüste des 
Bischofs. Aber würde man zu Douzy versäumt haben, diesen Punkt geltend 
zu machen? Im Gegenteil bezeugt dort (Mansi XVI, 611) Hinkmar, dass jener 
die Rebellen auf eigene Hand bannen wollte und ihm vorwarf, denselben, als 
sie Unterwerfung versprachen, den Segen erteilt zu haben. 

136) R. H. nn. 307. 308. 313. cf. M a m i  XVI, 639. 
137) Mansi XVI, 582 D. Wir besitzen jene vom 16. Juni datierte Schrift 

löchs t  wahrscheinlich in der Collectio (opp. 11,547-352. Migne 124,993-1002), 
von welcher der Schluss zu fehlen scheint. Hinkmar citiert (Mansi 1. C. 633) 
eine lange Stelle aue jener, die sich w6rtlich in dieser findet. Jedenfalls ist 
die Collectio nicht vor Prihjahr 871 verfasst, da sie ein Schreiben Hinkmam 
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Staatsgewalt unter starker Begleitung von Bewaffneten nach Douzy 
auf, während andrerseits das Gerücht Glauben fand, er wolle mit 
den Schätzen der Laoner Kirche die Flucht ergreifen lS8); 

Die sehr ausführlichen Akten Iss) beginnen mit den Anklage- 
schrif 'n des Königs140) und des Metropoliten, deren wesentlicher 
Inhalt in unserer bisherigen Darstellung bereits mitgeteilt wurde. 
Hinkmar benutzte die Anklage, um sein Verfahren gegen den Neffen 
in allen Punkten wissenschaftlich zu rechtfertigen , wodurch seine 
Schrift zu einem ansehnlichen Umfange wuchs. Am Schlusse erklärte 
er ,  den Vätern es zu überlassen, ob sie dem Bischof gegen Unter- 
werfung Verzeihung gewähren oder ihn nach der Strenge des Gesetzes 
und ,unter Vorbehalt der Ekchte des apostolischen Stuhles und der 
Reimser Metropoleu bestrafen wollten. Es konnte ihm nicht zweifel- 
haft sein , dmq der Spruch in seinem Sinne ausfallen werde, wohl 
aber quiilte ihn die Sorge, es möchte der ganze Prozess dem päpst- 
lichen Gerichte unterbreitet werden. Einer solchen Wendung suchte 
er durch den Nachweis vorzubauen, dass man mit Dingen, die im 
Rechte klar vorgesehen seien, nicht den . hl. Vater zu belästigen 
brauchei4'). Gegenüber der etwaigen Einrede, Hinkmar von Laon habe 
bereih appelliert, erinnerte er an die Bestimmungen des Koncils von 
Sardika über die Berufung n a c h  dem Urteile der Provinzialsynode, 
gab aber im übrigen ,den Rat, mit Rücksicht auf die Stimmung des 
Papstes die Gesetze schonend und gemässigt anzuwenden. 

Bei der Verlesung der Anklageakten war der Beschuldigte trotz 

aber die im Januar 871 geschehene Exkommunikation der Genossen Karlmanns 
enthält. Auch ihr Inhalt (pseudo-isidorische Grundsätze über die Anklagen 
gegen BischiJfe, über das Recht, noch vor dem Urteile der Provinzialsynode zu 
appellieren, die erneuerte Geltendmachung der Berufung an den Papst) deutet 
darauf hin, dass ßie die Anwort auf die Vorladung von Douzy war. 

138) Mansi XVI, 581 B-D. 655. 605 sqq. Besonders letztere Stelle ist 
dunkel. Ich setze alle in derselben erwßhnten Ereignisse mit Hefele W, 484 
kurz vor die Synode von Douzy, von welcher auch dort die Rede ist, während 
V. Noorden S. 286 dieselben auf ein Koncil von Servais im Juni 871 bezieht, 
wofür jene Stellen indes keinen Anhaltspunkt bieten. 

139) Mansi XVI, 569-682. Die weitschweifigen Anmerkungen Cellota 
ib. 7'24-752 haben nur geringen Wert. 

140) Der 1. Teil fehlt, sein Inhalt l&sst sich aber aus der Antwort der 
Bischöfe ib. 643 sqq. erkennen. 

141) Die zu diesem Zwecke angeftihrten Dekretalen, unter denen sich 
auch der neueste Brief Hadrians an ihn (Jaff6 n. 2230) befindet, handeln nur 
im allgemeinen von der Beobachtung des kanonischen Rechta. Die Dekretale 
Nikolaus I., welche die Absetzung eines Bischofs ohne Befragung des aposto- 
lischen Stuhles verbietet, (Jaff6 n. 2755 [2100]) erwahnt er kliiglich nicht. 
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dreimaliger Ladung nicht anwesend, er hatte seine Gegenbeschwerden 
schriftlich angebracht. Da er schliesslich doch persönlich erschien, 
wurde die königliche Klageschrift von neuem vorgelesen und ihm 
zum Zwecke der Beantwortung übergeben. Anstatt aber auf die An- 
schuldigungen einzugehen, liess er ein Schriftstück mit neuen Be- 
schwerden einreichen. E r  wurde nun zwar bewogen, sich in der 
entscheidenden Sitzung einzufinden lCB), weigerte sich aber als Spoli- 
ierter auf die Klagepunkte zu antworten ; statt dessen begann er pseudo- 
isidorische Dekretalen iiber die Anklagen gegen Bischöfe vorzulesen, 
was Hinkmar jedoch nicht gestattete. Da nun der König die That- 
sache der Spoliierung bestritt, erhob der Bischof den ferneren Ein- 
wand, dass der Vorsitzende im Verdachte der Parteilichkeit stehe, 
imd dess er durch einen eben empfangenen Brief Hadrians148) nach 

- - 

Rom beschieden werde. Er  beharrte auf seinem Enhchlusse, an den 
Verhandlungen nicht anders als passiv teilzunehmen, und so musste 
sich das Gericht damit begnügen, die einzelnen Punkte der Anklage 
urkundlich oder durch Zeugen bestätigen zu lassen und dann zum 
Urteil zu schreiten. Die Bischöfe gaben einzeln ihren auf Absetzung 
lautenden Spruch nebst den Erwägingsp;rtinden zu Protokoll. Es ist 
beachtenswert, dass die meisten sich ausschliesslich auf die Verbrechen 
des Angeklagten gegen die Holieit der Krone beriefen, und von den 
Suffraganen nur vier den Ungehorsam gegen den Metropoliten hervor- 
hoben. Ueberhaupt trat dieser Punkt bei den Verhandlungen in den 
Hintergrund, wie denn auch ein verlesenes G u t a ~ h t e i i l ~ ~ )  der Bi- 
schöfe sich allein mit den vom Könige erhobenen Anklagen be- 
schäftigte. Wir dürfen hierin wohl eine kluge Berechnung dea Heimser 
Erzbischofs erblicken, der auf diese Weise einerseits eine Einmischung 
des Papstes zu erschweren hoffte, andrerseits das Votum mancher 
Bischöfe gewann, die vielleicht die pseiido-isidorischen Anschauungen 
ihrev Laoner Amtsgenossen teilten, aber Riicksichten auf den Herrscher 
nehmen mussten. Es dtirfte deshalb nicht ohne Grund sein, wenn 
der Verurteilte nachmals bemerkt14", dass einige niir mit schwerem 
-. 

142) bfansi I. C. 622 sq. Es heisst hier, diese Sitzung habe XIX. Kal. 
Aiig. stattgefunden, was in Sept. zu ändern ist, da nach p. 671 der König erst 
VIII. Id. Aug. seine Klageschrift einreichte. 

11I) .Taffd n. T*LS'L. Mansi 1. C. 660. V. Noorden S. 285 N. 3 setzt ihn in 
das Jahr 870 und niuinit an, die piipstliche Gesandtschaft, welche Oktober 
870 init dem Bischof von Laon in Reims zusammentraf, habe ihn übergeben. 
Nach unsern Akten (p. 658 sqq.) hat er ihn erst zu Douzy erhalten. Vgl. auch 
R. H. n. :115. 

144) Mansi 1. C. 643 sqq. 
145) Migne 124, 1072. 
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Herzen seiner Absetzung zugestimmt hätten. Hinkmar dagegen be- 
tonte in der namens der ganzen Synode verkündigten Schlusssentenz 
vorzüglich die Auflehnung des Bischofs gegen die Metropolitangewalt 
und erklärte ihn für unfihig zu jeder priesterlichen Funktion, unter 
Vorbehalt zwar der Rechte des Papstes, aber - nur insoweit ,wie 
die sardicensischen Kanones es bestimmt haben'. 

Das Synodalschreiben 146), welches Bischof Aktard von Ntlntes 
mit den Akten nach Rom bringen sollte, zählt die mannigfachen 
Klagen über den jüngern Hinkmar auf und bemerkt ebenfalls, dass 
nur die bürgerlichen Verbrechen bei seiner Verurteilung massgebend 
geweAen seien. Die Unterzeichner wünschen sehnlichst eine einfache 
Bestätigung der Synode und wollen eine abermalige Verhandlung des 
Prozesses jedenfalls nur durch die ,Bischöfe der benachbarten Pro- 
vinzen' (Sardic. can. 3) vorgenommen wissen. Beigefügt wurden 
Briefe Hinkmars und des Königs. Ersterer 147) schildert den Charakter 
und das gesetzlose Treiben des Verurteilten und versichert, nie werde 
er mehr mit demselben in amtlichen Verkehr treten und lieber wolle 
er ein Glied seines Leibes verlieren, als mit jenem länger kämpfen. 
K ~ r l  d. K. 14*) schlägt einen masslos heftigen Ton an. Auf die 
früher betre& des Bischofs von Laon und der lothringischen An- 
gelegenheit ergangeneu päpstlichen Schreiben zurückkommend, hält 
er dem Papste vor, wie unpassend es sei, ihn, den König, zu schelten 
und der Verbrechen des Meineids und der Tyrannei zu zeihen. Ehe- 

146) Mansi 1. C. 678. Den Satz: .Quod et  de Rothado faceremw etc.' 
(d. h. die Akten nach Rom schicken) halten Cellot (Mansi 1. C. 746 sq.) und 
Hefele IV, 487 mit Recht für interpoliert, während v. Noorden S. 288 seine 
Echtheit durch Emendationen zu retten sucht. 

147) R. H. n. 315. 
148) Migne 124, 876. V. Noorden S. 289 verlegt dieeen Brief in d. J. 870; 

aus dem Inhalte geht aber hervor, dass die Synode von Douzy schon gehalten 
war, und von Hinkmar (opp. 11, 701) erfahren wir, ditss derselbe von Aktard 
überbracht wurde. Die fernere Vermutung V. Noordens, Hinkmar sei der Ver- 
fasser, kann ich nicht teilen; denn der Stil und die undiplomatisch offene 
Sprache sowie die richtige Citierung (col. 878 B) eine8 Briefes der Synode von 
Bourgee (Leo M. opp. ed. Baller. I, 1471), den Hinkmar stets (Migne 125, 1047. 
Mami XVI, 603. 604) Leo d. G. zuschreibt, sprechen dagegen. Allerdinp ist 
es wahrscheinlich, dms der Erzbischof Material zu demselben geliefert hat, 
woraus es sich erklBrt, dass hier und da ein Gedanke aus dessen vorjährigem 
Briefe wiederkehrt. Wenn in dem zweiten Briefe Karia an Hadrian (8. unten 
N. 155), der von Hinkmar verfasst wurde, ebenfalls der Ausdruck "vicedomini 
episcoporum' und dieselben Belegstellen vorkommen - ein Umstand, den 
V. Noorden für seine Ansicht geltend macht -, so ist dies sehr natürlich, da 
Hinkmar ausdrücklich unsern Brief (cf. col. 878B) als seine Quelle citiert 
(opp. 11, 706). 
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mals hätten die Nachfolger Petri die christlichen Fürsten Söhne und 
Herren genannt und sich nicht angemasst, in staatlichen Dingen 
Befehle zu erteilen. Auf die Zumutung Hadrians, die Diözese Laon 
während der Romfahrt des Bischofs unter den königlichen Schutz zu 
nehmen, erwidert der Karolinger hochfahrend, die Fürsten seien nicht 
,vicedomini' der Bischöfe, sondern ,dominiU des Landes. Uebrigens 
könne er kaum glauben, dass jene Briefe wirklich vom hl. Vater her- 
rührten, da der apostolische Stuhl sonst nur mit Bescheidenheit und 
Klugheit aufzutreten pflege. In Betreff Hinlrmars von Laon möge 
der Papst die uralten Vorrechh der friinkischen Könige und des 
gallischen Episkopates achten und überzeugt sein, dass derselbe nicht 
wieder in den Besitz des Bistums komme, so lange ihn Gott auf 
dem Throne erhalte. Kar1 schliesst mit der Bitte, ihn und seine Bi- 
schöfe und Gros~en in Zukunft mit ähnlichen Briefen zu verschonen. 

In seinen Erwiderungsschreiben tadelt Hadrian zuvörderst die 
Synode von Douzy 140), daps sie trotz der Appellation des Angeklagten 
ein Urteil gefällt habe. Weil sie jedoch zugleich erkläre, die päpst- 
lichen Rechte nicht antasten zu wollen, verlange er jetzt bloss, dass 
der Bischof von Laon mit einem bevollmächtigten Anklager vor ihin 
erscheine150), und dass unterdes kein Nachfolger geweiht werde. 

149) Ep. ad. episcop. syn. Duziac. vom 26. Dez. 871. Jaff6 n. 2.238. 
Mansi XV, 852. 

150) Er fiihrt neben echten Dekretalen, die freilich durchaus nicht be- 
weiskräftig sind, auch PS.-Anter. C. 2 iHinsch. p. 152) über die Erlaubtheit 
bischöflicher Tran~lationen an (col. 852 E). Es ist dies das einzige Beispiel 
eines pseudo-isidorischen Citates nicht nur bei Hadrian, sondern bei den Päpsten 
des 9. Jahrhunderte iiberhaupt, auß dem man um so weniger auf eine Bekannt- 
schaft des r6mischen Stuhles mit der neuen Sammlung schliessen kann, als die 
Quelle desselben sich leicht e rn ten  lässt. Aktard, der üeberbringer der fdnki- 
schen Schreiben, betrieb in Rom seine Translation nach Tours (s. unten) und 
hat  wohl dies Recht mit unechten Dekretalen begründet, aus welchen sich der 
Concipient umeres Briefes, worin jenem Vorhaben zugestimmt wird, eine an- 
geeignet hat. Hätte Hadrian die Sammlung selbst gekannt, so wäre es kaum 
zu begreifen, warum er nicht für sein von der Synode von Douzy bestrittenes 
Recht, in zweiter Instanz selbst über Hinkmar von Laon zu richten, unechte 
Dekretalen citierte anstatt der nicht beweiskriiftigen echten. - Zahlreiche än- 
frihrungen von pseudo-isidorischen Dekretalen finden sich jedoch in einem von 
Maassen (Eine Rede des Papstes Hadrian 11. vom Jahre 869. Sitzungsber. d. 
Wiener Akad., phi1.-hist. K1. Bd. 72 S. 532-554) in einer Bobienser Handschrift 
der Ambmiana entdeckten und Hadrisn 11. zugeschriebenen Schriftstücke. Be- 
reits Muratori (Rerum Ital. script. tom. U, pars I1 col. 136 sq.) hatte den ersten 
Teil desaelben als eine anonyme iiber den Ehestreit Lothar 11. und Thietbergas, 
die Angelegenheit Gunthars. von K6in und Zachariaa' von Anagni handelnde 
Rcde aus derselben Handschrift versffentlicht und vermutet, dass aie von einem 

I 
11 
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Den KönigL51) weist er ebenso fest als gemässigt wegen seines 
,stürmisch erregten' Briefes zurecht lind bemerkt ilim mit un- 

Bischofe auf einem römischen Koncil des Jahres 864 gehalten worden sei. Maassen 
publizierte nun das Ganze (a. a. 0 . ;  der zweite, die pseudo-isidonschen Stücke 
enthaltende Teil beginnt 8. 541: Quidam nulla fulti auctoritate etc.) und e r  
klärte es nach dem Vorgange JaffeR (Regesta Pontif. p. 257) und DUmmlers I, 
678 N. 51 für eine am 1. Juli 869 zu Montecassino von Hadrian gehaltene 
Rede. Demgegenüber wies Lapotre (Revue des questions histoiiques 1880. 
p. 377 suiv.) mit tiberzeugenden Gründen nach, dass die Rede in Rom ge- 
sprochen sein muss und nicht vom Papste herrühren kann. Rocquain (Journal 
des Savanta 1880. Octobre p. 643 n. 3 und La papaute au moyen-iige. Paria 
1881. p. 48 n.) hat dann ferner die Vermutung ausgesprochen: Cette seconde 
partie nous parait o f i r  tous les caractbres d'une addition faite aprbs coup. 
Elle n'a aucun lien avec la premibre; la transition de l'une & l'autre est des 
plus maladroites. 1)'ailleurs cette premibre partie prbente un ensemble com- 
plet e t  parfaitement ddfini, e t  il y a en outre ceci de remarquable que, dana 
celle-ci, l'orateur s'appuie sur des textes qui sont t o u s  authentiquea, tandisque 
dans l'autre, il ne cite que des textes apocryphes. Ajoutons que cet manuscrit 
date, selon M. Maassen (1. C. p. 523), du Xe sibcle, e t  selon M. Bethmann du 
XIe, d'ou l'on pourrait conclure que l'addition a dtB faite B l'une ou l'autre 
Bpoque. Ich halte diese Bemerkungen für vollkommen begründet. Der Redner 
gibt selbrit im Eingange des ersten Teiles als Thema seiner Rede den Nach- 
weis an, dass es niemand zustehe, ein Urteil des apostolischen Stuhles der 
Revision zu unterziehen: .ut illa suo cuncta iudicio comprehendat e t  de eius 
nemini iudicare iudicio liceatn (Maassen a. a. 0. S. 533). Diea beweist er einzig 
aus den Briefen des P. Gelasiue an die Bischöfe Dardaniens und an Faustus 
(Jaffd n. 664 [395]. 622 [:MI]) und wiederholt S. 538, dass dieser d e i n  seine 
Stutze ist. Der Redner fiihrt dann aus, warum speziell Gunthar und Zachariae 
nicht restituiert werden können. scheint aber zu befiirchten. dass seine Beweis- 
f U h m g  keinen grossen   in druck auf die Versammlung mache, weshalb er einer 
durch dieaelbe vorzunehmenden Revision des Prozesses auf anderm Wege vor- 
zubeugen sucht. Er stellt nämlich die Forderung, dass dies wenigstens von 
einer g r ö s s e r  en Synode, an der auch fränkische und orientalische Bischöfe 
teilnehmen, geschehe, indem er sich auf C. 12 von Antiochien (vgl. Hefele I, 
517) und Cypriun beruft. Dies der Inhalt des ersten Teiles, der die Aufgabe, . 
die Erneuerung des Prozesses jener beiden Bischtife durch die gegenwärtige 
Synode als unstatthaft abzuweisen. erschöpfend behandelt. Der zweite Teil 
dagegen beschiiftigt sich mit einer ganz andern Sache; er ist, wie gleich der 
erste Satz besagt (Quidam nulla h l t i  auctoritate etc. 8. 541), ausschliesslich 
dem Nachweise gewidmet, dass der Papst über den Metropoliten stehe und 
allein das Recht habe, ein Generalkoncil zu berufen, und will deshalb ,tantae 
sedia primatnm' (S. 542 vgl. S. 549) aus den Dekretalen der Papste beweisen. 
Der letzte Gedanke des ersten Teiles nun, der die Möglichkeit supponiert, dass 
ein allgemeines Koncil von Metropoliten in  jener Angelegenheit versammelt 
werden könne - denn dass ein Papst selbet ein solches zur Revision seines 
eigenen Irrteils berufe, schien nicht denkbar - gab einem Spatern, der mit 
Pseudo-Isidor in der ktirzem Form (Klasse A 2) vertraut war, den Anlass, diese 
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verkennbarer Beziehung auf dessen eigene Redewendung, solange er 
lebe, werde die Absetzung Hinkmars seine Zustimmung nicht er- 
langen, wenn derselbe nicht in Rom selbst gerichtet sei. 

Die Bischöfe erliessen einen P r o t e ~ t ' ~ ~ )  gegen das piipstliche 
Schreiben, dessen Verfaqer , wie sie unter dem Ausdrucke des Er- 
staunens bemerken, die Akten von Douzy nicht ganz gelesen haben 
könne. Ihren Widerspruch mit dem Beispiele des hl. Petrus, der 
jtt auch den Tadel seiner Brüder demiitig h ingen~rnmen l~~) ,  ent- 
schuldigend legen sie ihre Auffassung von dem Rechte der Appel- 
lation von neuem dar. Namentlich in dem gegenwärtigen Falle 
seien sie durchaus richtig vorgegangen, da der Reimser Erzbischof 
schon früher über Hinkmar von Laon mit den römischen Legaten 
verhandelt habe, und vom Papste selbst die Abhaltung eines Koncils 
angeordnet Seil5'). Sie hatten vom Könige die Erlaubnis für den 

i m g e  Ansicht zu bekämpfen. Ferner hat der erste Teil einen deutlich erkenn- 
baren, das Ganze recapitulierenden Schluss (S. 540: Haec igitur propter in- 
probitatem quorundam sub brevitate transcurrimus) und endigt mit dem pathe- 
tischen Ausrufe: ,Ab illa (i. e. apost. sede) iudicatue qualiter ad inferiores debeat 
proclamare, nullis exemplis, nullis iudiciis, nullis legibus nullisque traditionibus 
omnino repperimusY. Hieran schliesst sich unmittelbar der zweite Teil mit 
seinen niichternen doktrinären Bemerkungen, der faat nur aus einer Reihe'von 
meist mit einem blossen .itemY aneinander gefiigkn Citaten besteht und eines 
Schlusscq entbehrt. Während endlich der erste Teil oratorisch gehalten ist - 
der Sprecher redet die Versammlung häufig an -, findet sich hiervon im 
zweiten keine Spur, vielmehr wird von andern in der dritten Person geredet 
und zwar nicht von Bischöfen und Teilnehmern an einer Synode, sondern von 
den Gläubigen schlechthin (S. 542: Attamen prius oportet unumquemque scire 
fidelem etc.). Man glaubt den excerpierenden und compilierenden Schreiber 
bei der Arbeit zu sehen, wenn man die Worte liest: .Conemur ergo iam nunc 
et  de proposita negotio quaequae repperimus convenientia i n  s e r  e r e studeamus 
exempla' (S. 542). Letztere Worte dürften in einer R e d e  kaum denkbar sein. 
Nimmt man noch hinzu, dass in den zwei Abschnitten eine merkliche Ver- 
schiedenheit des Stiles zu Tage tritt, so wird man es verstehen, warum Mura- 
tari den zweiten Teil wegliess. 

151) Ep. ad Karol. Jaff6 n. 2239. Mansi XV, 855. 
152) Mansi XVI, 569, vollständiger - nur der Schluss scheint zu fehlen 

- bei Delalande, Supplem. Conc. Gall. Paris 1666. p. 274-282. 
153) V. Noorden S. 289, der hierin eine Berufung erblickt ,auf biblische 

Auktoritiit, um darzuthun, dms man sich im Recht befand, als man den jüngem 
Hinkmar trotz seiner Appellation richteteu, und auch Hefele I V ,  506 rnissver- 
stehen diese Stelle. 

154) Hadrian. ep. ad Hincm. vom 25. März 871. Jaff6 n. 2230. Mansi 
XVI, 582. Allein hier ist nicht von einem Gericht über den Bischof die Rede, 
~ o n d e m  im allgemeinen von abzuändernden Missständen. Zudem wird aus- 
drücklich beigefügt: ,Mit Wahrung des Privilegs der röiillschen Kirche', das 
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Bischof und jeden seiner Oeistlichen erwirkt, nach Rom zu reisen, 
und seien der Meinung gewesen. dass hiervon Gebrauch gemacht 
würde. Aber einen offiziellen Ankläger zu senden, gehe nicht 
an ,  da dies weder dem Kirchenrechte entspreche noch von ihren 
Vorgängern verlangt worden sei. Wenn sie sich zuweilen auch 
(unter Nikolaiis 1.) eine solche Forderung hätten gefallen lassen, so 
könne 'dieser Umstand doch nicht dem Reclite präjudicieren. Was 
nütze es ferner, einen Bevollmächtigten abzuordnen! Derselbe könne 
doch nicht alle Zeugen, unter denen sich sogar eine Frau befinde, 
mit sich führen, und wie solle man, was kaum in der heimatlichen 
Provinz möglich sei, alle diese genügend legitimiereu. Wer werde 
die Kosten für die Reise aufbringen ! 

Von diesen beachtenswerteii Griinden und der bei aller Ent- 
schiedenheit höflichen und würdigen Haltung liess sich zwar ein 
günstiger Eindruck auf den P a p s t erwarten, die starke Missstimmung 
aber, die seit der Eroberung Lothringens am römischen H o f e  be- 
stand, erheischte andere Argumente und eine drohendere Sprache. 
Darum richtete Hinkmar, dem auch persönlich die Gelegenheit will- 
kommen sein mochte, mit geschlossenem Visir eine längst in Bereit- 
schaft gehaltene Lanze zu schleudern, unter dem Namen des Königs 
einen äusserst scharfen Brief ' 55 )  an Hadrian, bei dem sichtlich nicht 
bloss politische Berechnung und taktische Erwägungen , sondern 
auch lang verhaltener Aerger und gekränktes Selbstbewusstsein die 
Feder geführt haben. 

Durch die Erklärung, er halte den piipstlichen Brief für er- 
schlichen und mit Unrecht den Namen Hadrians an der Spitze tragend, 
macht sich Hinkmar die Bahn frei zu heftigen Angriffen auf den Ton 
des römischen Schreibens, der beleidigend sei für die königliche Würde 
und der hohenpriesterlichen Bescheidenheit nicht entspreche. Der 
König stelle in seinem Amte ein Ebenbild Gottes dar ,  Kar1 sei ein 
Sprössling des grossen Kaisers, ein christlicher lind katholischer Fürst, 
von Jugend auf in heiliger und profaner Wissenschaft unterrichtet. 
Spöttisch fragt der Erzbischof, wo es der Verfasser gefunden haben 
möge, dass der Papst einen1 Könige, dem von Gott das doppelte 
Schwert zur Bestrafung der Schuldigen und zur Beschützung der Un- 
- - -. - - - 

durch eine vorhergehende bloss private Besprechung mit Legaten nicht zu seinem 
Rechte kam. 

155) Opp. 11, 701-716. Migne 124, 881-896. Vervollständigt von De- 
lalande 1. C. p. 273 sq. Wie sich aus dem Stil, Gedankengange und charakte- 
ristischen Wendungen ergibt und auch allgemein angenommen wird, iet Hink- 
mar der Verfaeser. 
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schuldigen verliehen sei, gebieten könne, einen verurteilten Verbrecher 
nach Rom zu schicken. Ein solches Gesetz könne nur die Hölle 
ausgespieen haben. ,,Welcher Wahnsinn', ruft er aus, ,hat Eiich 
ergriffen, da Ihr doch wisst, dass Christus (!) gesagt hat: ,Durch 
mich herrschen die Könige, und entscheiden die Gesetzgeber gerecht" 
(Prov. 8, 15). Ein verurteilter Geistlicher diirfe von keinem mehr 
beschiitzt werden und könne nie mehr nach Restitution streben. 
Jeder Priester müsse diese Kanones kennen. Hinkmar scheut sich 
nicht, dem I'apste einige Musterbeispiele für den Stil, in dem man 
an Fürsten schreibt, vorzuführen und niit schneidendem Hohne zu 
bemerken, Hadrian werde wohl selbst der Meinung sein, dass man 
das mehr befolgen miisse, was seine Vorgänger geschrieben, als was 
jener Schreiber zusammengestoppelt habe. 

Auf den Befehl, einen geeigneten Ankliiger mit dem Bischofe 
zu senden, erwidert der in der Person Karls redende Metropolit, er 
werde nicht versäumen, zu gelegener Zeit selbst zu kommen, wenn 
ihm Hadrian von s e i n  e m (des Papstes) Kaiser freien Durchzug er- 
bitte, er werde daiin auch geeignete Zeugen verschieden en Ranges 
und in solcher Anzahl mitbringen, dass die Wahrheit der Anklagen 
gegen den Bischof voii Laon mehr als geniigeiid bewiesen würde - 
eine verständliche Drohung, mit Heeresmacht vor den Lateran zu 
rücken. Der jüngere Hinkmar habe auch nach seiner Absetzung 
dem Eide und schuldigen Gehorsam zuwider noch Anhänger ge- 
worben, diese und seine Verwandten mit den Kirchenschätzen in das 
Reich Ludwig d. D. gesandt. Dort arbeiteten sie unter dem Schutze 
einiger deutschen Bischöfe bis heute gegen die Sicherheit des west- 
fränkiwhen Thrones und den Frieden der Kirche. Da er, versichert 
der Verfasser ironisch, aus dem jtingsten Briefe des Papstes ge- 
schlossen habe, derselbe müsse sein (des Königs) letztes Schreiben 
nicht gelesen haben, so wiederhole er noch einmal die Bitte, ihn 
hinfort mit solchen entehrenden Schreiben zu verschonen. Er  woile 
gern dem Stellvertreter des hl. Petrus Ehrfurcht und Gehorsam er- 
wei~en, aber Hadrian möge sich hüten, dasq nicht jenes wieder ein- 
trete, was auf der ffinften allgemeinen Synode geschehen sei Iss). Die 
gernriss den Dekreten der Vorfahren abgefamten Schreiben des römi- 
schen Stuhles müsse inan freilich annehmen, was aber sonst von 
irgendeinem erdichtet oder compiliert sei, verabscheuen und zurück- 
weisen l 5  '). 

-- 

156) Diese sandte Papst Vigilius in die Verbannung, vgl. Hefele Ii, 905. 
157) Opp. II, 716: Quod e s  apostolicae sedis nomine secundum sanctamm 

scripturarum trtlmitem praedicationemque maiorum et orthodoxorum decreta 
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Und wie antwortet der greise Pontifex auf eine solche Kund- 
gebung? Merkwürdigerweise fast demütig, mit einer Freundlichkeit, 
die trotz des zaghaften Zuges, den der Charakter Hadrians in kri- 
tischen ~ u ~ e n b l i c k e n  immer zeigt, auffallend ist und einen gänzlichen 
Umschwung an der Kurie andeutet. Er  tadelt zwar leise den Ton 
des königlichen Sendschreibens, geht aber sofort zu den schmeichel- 
haftesten Lobeserhebungen für Karl d. K. über, um das ,Oe1 der 
Tröstung' in seine Wunden zu giessen, das in einem volltönenden . 
Preise der Tugend uiid der Ehrfurcht des Fürsten vor der Kirche und 
dem apostolischen Stuhle besteht. E r  liebe ihn wie seine eigene 
Seele, und seit dem Tage, an welchem er ihm feste Freundschaft ge- 
lobt, sei seine N e i g U n g niemals irgendwo anders hin gerichtet ge- 
wesen. Wenn Karl ungnädig lautende Briefe erhalten, so seien sie 
ihm während seiner Krankheit entrissen oder von jemand erdichtet 
worden. 

E3 scheint iii der That, dass unter den päpstlichen Beamten eine 
starke kaiserliche Partei bestand, die den Papst im anti-französischen 
Sinne beeinflusste. Wir wissen, dass der vielvermögende und intri- 
guante Bibliothekar Anaqtasius enge Beziehungen zii Kaiser Ludwig 11. 
unterhielt 15@), während Karl wiederholt auf s e i  n feindliches Ver- 
hältnis zu dem Beherrscher Italiens hindeutetlBO). Die in West- 
franken herrschende Meinung, dass die seit der lothringischen Ver- 

ecribitur, sequendum et  tenendum non ignoramus, et quod secus a quoquam 
fuerit compilatiim sive confictum, non solum respuendum sed et  redarguendum 
ease cognoscimus. - Diese Stelle beziehen Gess a. a. O., Hefele IV, 507, Weiz- 
säcker a. a. 0. S. 347, Dünimler I, 785 N. 38 und wie ea scheint auch 
V. Noorden S. 290 auf Pseudo-Isidor, und Hefeie (Kirchenlexikon von Wetzer 
und Welte s. V. Hinkmar von Laon) erkennt darin den ersten entschiedenen 
Zweifel an der Echtheit der Sammlung. Es wird jedoch in dem ganzen Briefe 
weder PS.-Isidor noch die entgegenstehende Bestimmung von Sardika über die 
Appellation erwähnt - nur einmal kommt ganz flüchtig die Provinzialsynode 
als zweite Instanz zur Sprache (p. 706) -, während stets der Gegensatz, in 
dem der Brief und des Verlangen Hadrians zu frühem päpstlichen Schreiben 
stehen, hervorgehoben wird. Wie soll nun pllitzlich am Schlusse ganz un- 
motiviert ein P r o t e ~ t  gegen PS.-Isidor folgen? Die ganze Stelle ist von dem 
jüngsten Briefe dee Papstes zu verstehen, der fortwährend als nicht von Hadrian 
hernihrend, sondern als von einem andern finfiert behandelt wird. Man ver- 
gleiche p. 708 : Ea sequamur, quae decessores ac praedecessores vestri secundum 
scripturarum tramiteui praedicationemque mcriorum scripserunt, quam illa, quae 
scriptor saepe dictae epistolne ex nomine vestro directae confinxit. Die Ueber- 
einstimmung ist' eine faat w6rtliche. 

158) Ep. ad Karol. Jaff6 n. 2241. Manai XV, 857. 
159) S. Hergenroether, Photius 11, 235. 237. 
160) Opp. 11, 715. Delalande 1. C. p. 288. 
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wickelung eine so schroffe Sprache führenden Schreiben der päpst- 
lichen Kanzlei dem alternden Hadrian :ibgepresst worden seien, dürfte 
nicht ganz des thatsachlichen Hintergrundes entbehren. Jetzt aber 
folgt der Papst einer entgegengesetzten Strömung. E r  liäast ganz im 
geheimen den fraiizösischen König wissen, dass nicht Haufen Goldes 
ihn bewegen würden, nach dem Tode Ludwigv einem andern die 
Kaiserkrone zu geben als ihm, der von dem Klerus und Volke Roms 
gewünscht werde. Als Gegenleistung soll Karl den Verwandten und 
Freunden Hridriana nach dessen Tode Schiitz vor der Rache der kaiser- 
lichen Faktion gewähren. 

Dem glanzliebenden uud ehrgeizigen Enkel Karl d. G .  konnte 
nichts Verlockenderes geboten werden als dw kaiserliche Diadem. Ge- 
blendet durch den Schimmer des Imperiums ging er auf die Idee ein, 
und dem Wechsel in der piipstlichen Politik folgte ein solcher in der 
westfränkischen. Wie Karl mit Hintansetzung der realen Interessen 
seines Reiches dem neuen Trugbilde nachjagt und sich dadurch in 
Widerspruch setzt mit dem leitenden Staatsmanne, werden wir bald 
zu behandeln haben l 6  I) .  

Die Laoner Frage, die bauptsiichlich infolge der Spannung in 
der iiussern Politik einen bedrohlichen Charakter angenomnien hatte, 
ward jetzt leicht gelöst. Der Papst gesteht ' U )  nunmehr selbst, über 
den Bischof so Verabscheuuiigswürdi,ues gehört zu haben, dass es 
kauni glaublich erscheine; da derselbe jedoch appelliert habe, wiirde 
es unpassend sein, wenn er sich nicht in Rom stellte. Hier werde 
man ihm den aktenmässigen Beweis seiner Schuld liefern, und be- 
harre er dennoch auf seiner Berufung, ihn mit Legaten über die 
Alpen zurücksenden, damit er dort ohne vorherige Restitution ab- 
geurteilt werde. So liatte Hadrian unter formeller Wahrung des 
Prinzips nachgegeben. Der Umstand, dass er über das Wann und 
Wie der Ueberführung Hinkrnars iiacli Rom g e h  e i nie Weisungen 
an den westfränkischen Hof gelangen liess, legt die Vermutung nahe, 
dass er auch auf dieser Forderung nicht ernstlich bestand. That- 
sächlich h i ~ t  der abgesetzte Prälat deii Boden Itiliens nie betreten. 
Das Unglück, such vom h. Stuhl verlasen zu werden, war durch 

t 

seine das Ziel weit ül~erschreitende Oppositiori lind sein alle gesetz- 
lichen Schranken verachtendes Gebahren iiicht weniger verdient, als 

161) S. unten Kap. 17. 
162) Mansi XVI, 858 sq. Er hat eolche Thataltchen auch ,in libello 

reclamationi~ cleri et plebis Laudun.' gefunden. Wohl nach dem Koncil von 
Douzy und vielleicht auf Veranlassung Hink~ars wurde dieses Schriftstiick nach 
Rom geschickt. 
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durch das frevle Spiel, das er mit der Appellation trieb. Seine letzten 
Schicksale werden wir später zu berichten haben1"). Mit seinem 
Falle hatte der offene Kampf der pseudo-isidorischen Partei wider 
die Metropolitangewalt sein vorläufiges Ende erreicht, brach aber 
von neuem unter Hinkmars Nachfolger Fulko aus lG4). 

In Douzy wurde noch eine andere Angelegenheit verhandelt, 
in  welche Hinkmar ebenfalls verflochten war. Bretonen und Nor- 
mannen hatten den Bischof Aktard von seinem Sitze Nantes ver- 
trieben, die Stadt verwüstet und das Kirchengut geraubt lb5)). Da 
für  ihn keine Aussicht war, zu seiner Kirche zurückkehren zu können, 
empfahl 16" die Synode von Soissons (866) ihn der Gnade des Papstes, 
und Kar1 bat I") diesen in1 folgenden Jahre um die Erlaubnis, dem 
Vertriebenen ein anderes Bistum übertragen zu dürfen. Hadrian Be- 
währte dies unter Hinweis auf ähnliche Fälle unter früheren Päp- 
sten, besonders Gregor d. G., und so erhielt Aktard im Jahre 870169) 
die Verwaltung der Diözese Terourtnne in der Keiiuser Provinz, ohne 
jedoch inthronisiert zu werden. Als nun im nächsten Jahre das Bistum 
einen eigenen Oberhirten in der Person Adalberts erhielt, beantragte 
das Koncil von Douzy 'I0) beim Papste die Uebersiedelung Aktards 
auf den erledigten Metropolitanstuhl von Tours. Hadrian gab seine 

I 
Zustimmung "I) iiliter der Bedingung, daas Aktard auch Nantes so 
lange behalten sollte, bis die ZusLinde daselbst die Wahl eines eigenen 
Bischofs zulasen würden. Hinkmtir hatte sich nicht bloss dem Ge- 
suche des Koncils angeschlossen 'IZ), sondern auch beim Könige die 

L Sache befürwortetlT8), und nun bekiimpft er doch die bereits zur 

Thatsache gewordene Uebertragung in einem eigenen Schriftchen ?4), 

163) S. unten Kap. 20. 
164) S. Flod. IV, 1. 2. 6. 
165) Mansi XV, 800. 
166) Ib. 732. 
167) Ep. ad Nicol. ib. 800. 
168) Ep. ad episc. syn. Suess. V. J. 868. Jaff6 n. 2200. Mansi XV, 823. 
169) Bischof Humfrid starb 8. März 870, ihm foigte 871 Adalbert (Ma- 

billon. Acta Sanctor. ord. S. Benedicti. Paris 1680. IV, 'L p. 225). Die entgegen- 
? stehendrn Angaben bei E. van Dnval, Hist. des Bveques de Boulogne. Bou- 

logne-sur-mer 1852. p. 47 suiv. sind unrichtig. 
170) Mansi XVI, 682. 
171) Ep. ad episc. syn. Duz., ad Karol. JaffB nn. 2238. 2239. 2'241. Mami 

XV, 852. 855. 857. 
172) R. H. n. 315. Mansi XVI, 682. 
173) R. H. n. 328. 
174) Ad quendam episcopum de translationibus episcoporum contra Ac- 

tardum Namnetemem. Opp. 11, 741-761. Migne 126, 210-230. 
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das freilich als Antwort auf die Anfrage eines Bischofs ursprünglich 
wohl nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt war. 

Er gibt zu, dass die Uebersiedelung eines Bischofs auf einen 
andern Sitz statthaft ist, wenn die Not dwzu zwingt, oder ein beson- 
derer Nutzen für den Glauben und das Seelenheil es erheischt, nicht 
aber wenn sie aus irdischen Rücksichten gescliiehtlT5). Das Vor- 
handensein eines genügenden Grundes muss ferner von einer Synode 
konstatiert und vom römischen Stuhle anerkannt sein1'". Dass eine 
Translation unter solchen Bedingungen weder gegen dm Recht noch 
gegen die Praxis verstösst, weist er aus echten Quellen zur Genüge 
nach"'). In dem Falle Aktards, behauptet Hinkmar, lag aber zu 
einer solchen awerordentlichen und der kirchlichen Idee von dem 
ehelichen Verhältnisse des Hirten zu seiner Kirche so widersprechen- 
den Massregel kein hinreichender Anlass vor: denn einerseits konnte 
für Tours ein anderer Bischof geweiht werden, andrerseits waren die 
Verhältnisse in Nantes nicht derartig, dass Aktard nicht hätte aus- 
harren können. Wo der fränkische Graf mit seiner Familie, wo Geist- 
liche, vornehme Laien und Bauern standhalten, kann und muss 
es auch der Oberhirt, zurual ihn der König niit auswärtigen Besitz- 
tümern reichlich ausgestattet hat; weilen ja doch auch in Jerusalem 
und Cordova trotz der Herrschaft der Ungläubigen katholische Bi- 
schöfe ' 1 8 ) .  

175) p. 743 sq. 
176) p. 744: Si causa certa neceasitatis vel utilitatis exegerit . . . . ., 

synodali dispositione vel apostolicae sedis consensione apertissima ratione mnni- 
festum fieri debet. Hinschius, Kirchenrecht 111, 308 N. 3 will das letzte .vel' 
als , o d e r m  aufgefasst wissen, wogegen einmal der Gegensatz von .dispositiod 
und .consensioU, dann der thats&chliche Hergang bei der Translation A k h d s  
spricht. Hinkmar selbst sagt (ep. ad Hadrian.): Perfecto concilio atque secundum 
apostol. vestrns literas . . . . incardinare poesemus (Mansi XVI, 683 B). Auch 
PS.-Isidor fordert die Mitwirkung b e i d e r  Faktoren (PS.-Calixt. 15, Hinschiw 
P. 140). 

177) p. 744 aqq. 753 sq. V. Noorden S. 292 f. glaubt, Hinkmar habe in 
dein ,einzelnen, genugsam motivierten Falle Aktards* der Versetzung zuge- 
stimmt, aber die r e c h  t l i  o h e Befiignis hierzu bestreiten und sich gegen die 
a 1 1 g e m e i n e G ü 1 t i g k e i t und Anwendbarkeit der pseudo-isidorischen die q 

Transmigration erleichternden Bestimmungen verwahren wollen, und erklilrt 
sich so den Widerspruch in dem Verhalten des Erzbischofs. Die Sache verhält 
sich indes gerade umgekehrt. Hinkmar vertritt genau dieselhe Rechtsan- 
schauung wie Pseudo-Isidor (vgl. PS.-Calixt. 1. C., PS.-Pelag. p. 726), obschon 
es ihm nicht entging, daas das alte Recht in dieaetu Punkte strenger war  
(Opusc. 55 cap. C. 20. Opp. 11, 455). 

178) p. 749 sq. 752. 756 sq. 759 eq. Wieweit diese günstige Schilderung 
der Lage in Nantes berechtigt war, iet nicht zu entscheiden. Kar1 stellt sie 
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Wahrscheinlich hatte Hinkmar in dieser Frage, in welcher es 
sich weniger uni Rechtsprinzipien als iim die Beurteilung thatsäch- 
licher Zustände handelte, es nicht gewagt, dem lebhaft ffir den Bischof 

' sich interessierenden Könige Widerstand zu leisten. Da die Erhebung 
Aktards auf den Stuhl des hl. Martinus sich nicht mehr'rfickgängig 

I machen liess, hatte die herbe Kritik wohl vorztiglich den Zweck, 
Aktard zur Verzichtleistunp: auf das Bistum Nantes zu bestimmen, 
ein Punkt, den der Verfasser eigens hervorhebt und nach seiner recht- 
lichen wie praktischen Seite beleu~htet17~). Hinkmar erreichte seine Ab- 
sicht : Aktard weihte für seinen früheren Sitz einen neiien Bis~hof~~O) .  

17. Kapitel. 

Das Kaisertum Karls und die Hynode von Pontyon. 

Am 12. Augiist 875 starli I)  der Beherrscher Italiens, Kaiser 
Ludwig LI., ohne miinnliche Erben zu hinterlassen. Damit war 
die langersehnte Stunde herangenaht, welche nach päpstlicher Ver- 
heissung die Stirne Karls mit der kaiserlichen Krone schmücken sollte. 

C Wie Hadrian so glaubte auch Jobnnn VTII., der rtm 14. Dezember 
872 unter ämserst schwierigen Verhältniesen den Stuhl Petri be- 
stiegen hatte *), am kliigsten zii handeln, wenn er die Geschicke Roms 
lind Italiens der Hand des Westfranken anvertraute. Hatte dieser 

L sich doch stets kirchlichen Einflfissen zugänglich erwiesen und wenig- 
stens nach aussen den Schein imponierender Macht erweckt, so dass 
man erwarten durfte, er werde die unnihigen Barone der Halbinsel 
im Zaume halten. Kar1 zögerte keinen Augenblick, und ehe noch 
die päpstliche Gesandtschafts), die ihm den Kaiserpurpiir und das 
langobardische Scepter aiitragen sollte, in Westfranken eintraf, hatte 
er eilends Truppen und Kostbarkeiten zu einer glänzenden Romfahrt 
ziisammengerafft. In Pontyon hielt er Beratung mit seinen Grwen 
lind betraute die Königin Richilde mit einer Art Regentschaft für 

t 
im Jahre 867 anden, dar: (die Stadt) ,olim florentissima nunc exusta et funditue 
diruta, reducta per decennium cernitur in eremum' ; der Iiinchof hat .exilium, 
vincla, mare, dura pericula' erduldet (Mansi XV, 800). 

179) P. 749 sqq. 759. 
180) Hiat. Britanniae Amor. (Bouquet VII, 52). 
1) S. Dümmler I, 823. 

. 2) Balan, Il Pontificato di Giovanni VIII. (Cili Studi in Italia. Anno 111. 
[18801 vol. I. TI) gibt keinerlei neue Aufschltinae. 

3) Mon. Germ. LL. 1, 5.34. 
S c  h r ö r s , Hiokmar von Reims. 23' 



die Dauer seiner Abwesenheit4). Hinkmar hielt sich fern; er be- 
gnügte sich damit, dem Kiinige schriftlich einige Ratschliige für den 
Römerzug und die Anordnungen ini heimischen Lande zii erteilen5). 
Das stolze Unternehnien entsprach nicht seinen politisclien Idealen, 
die aiif Gewinnung iiatürlicher Grenwii iind innere Pestigiiiiy; des 
Staatswesens gerichtet waren. Phantastischen Pliinen , die keiiie 
Biirgschsft für thatsiicliliche Erfolge boten . stets abhold , l ies  sich 
sein kalt berechnender iiiid praktischer Sinn auch jetzt nicht diirch 
tlen trügerischen Schimiuer des kaiserlicheii Disdeins blenden. 

Wie vor sechs .Jahren bei der Erwerbung Lotbringens war es 
Karls Absicht, durch schnelles und ent~chlosseiies Handeln den1 b- 
dächtigem Liidwig alle Vorteile abziijagen. Schon am I .  Septenil~er 
überschritt er die Siidgrenze seines Reiches lind stieg iiber den 
grossen St. Bernhard in die Poebene hinnh 3. Hier vertraten ihm 
jedoch die deiitscheii Prinzen Karl iind Karlniann nach einander mit. 
Heeresmacht den W e g ,  von denen er indes den einen mit deiii 
Schwerte, den anderii durch List und Tnig zum Rückzuge zwang7). 
Nicht so leicht war der Angriff abgewehrt, den der denbche König 
gegen das Westreich selbst iinternahni, iim den Bruder ziir ITnikehr 
zii nötigeii. Karl hatte zwar Vorkehriiiigen getroffen, indem er 
seinein Sohne Ludwig den Schiitz der östlichen Grenzmarken über- 
tragen hatte, allein die diesen1 zii Gebote stehenden Streitkrafte er- 
wiesen sich als iingeniigend, ziinial da wie im'Jahre 858 unzufriedene 
Gromeii dem naheiideii Eroberer zahlreich zuströmten. Unter diesen 
befand sich auch der Graf Eiigelram , Karls ehemaliger KHmiiierer 
lind Oberthürwart, der beim Aufstande Karlnianns wichtige Dienste 
geleistet hatte und alich jetzt an1 ehesten in1 stande geweseii wiire. 
den Widerstand zii organisieren. Aber weil er jüngst diirch die 
Königin Richilde zii Giiiiskn ihres Bruders Boso gestiirzt wordeii 
war, verband er sich nun init dem Feindes). 

Während sich die fremden Scliareii der. Grenze zuwiilzteii, 
richtete Hinkinar voll Besorgnis iind in banger Erinnerung an die 
iihnlichen Vorgiinge vor 17 Jahren ein R,iindschreibeii @) ~ i i i  die 

4) Hincm. Annsl. n. 875 p. 498. 
5) R. H. n. 3 5 i .  
6) Annal. 1. C. 

7 )  Dümmler I, 825 f. 
8) Amai. 1. C. 

9) Oyp. 11, 157-179. Migne 125, 961-984. Es wurde verfasst,, bevor 
Ludwig die Grenze überzcliritten Iintte, vgl. p. 158. Die Ueberschrift bei Sir- 
inond rührt von clieseiii hrr, die der Handnrlirift lniitet: Couiilionit,in et rx- 
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Bischöfe seiner Provinz, das mit Freimut die Lage schildert und der 
Geistlichkeit passiven Widerstand anempfiehlt. Der Erzbischof er- 
innert zunächst an den vorigen Einfall des deutschen Königs und 
an den damaligen glücklichen Auqgang, woran er die missbilligende 
Bemerkiiiig knüpft, dass Karl jetzt nicht wie ehedem vor der Gewalt 
weichen n ius ,  sondern freiwillig dks Reich verlassen und von 
Truppen entblömt hat. Den bevorstehenden Kampf charakterisiert 
er als Btirgerkrieg, der die iiusserste Behiihamkeit zur Pflicht mache, 
und bei welchen1 der Kirche ihr Verhalten nicht sf)  klar vorgezeichnet 
sei als bei einem Kriege gegen Heiden. Die Bischöfe mijgeii - das 
ist sein Rot - ihre wehrhafte Mannschaft der Regentin zur Ver- 
fUgung stellen, wenngleich erst zu überlegen wäre, ob ein bewaffneter 
Widerstand wirklich Aussicht auf Erfolg hat, den Hinkmar wenigstens 
zu hezweifelii scheint. Jedenfalls aber müssen die Kirchenfrirvten iii 
ihrer amtlichen Stellung strengste Neiitralität beobachten , nur die 
Waffen der Biiase und des Gebetes anwenden und in Geduld die 
E~itscheidung des Himmels abwarten. Das Sendschreiben entwickelt 
susfiihrlich die Motive und Grundsätze dieses passiven Verhaltens und 
behandelt nebenbei aiich die Vorwürfe, die gegen die Regierung 
KarL erhoben wiirden, sowie die löblichen Versprechungen Ludwigs, 
der da verhebe, die von dem Bruder begangenen Fehler verbesyern 
zu wollen. Massvolle Klarheit, ruhiger (iedankenfluss und möglichste 
Beschriinkung des gelehrten Beiwerkes, die gerade hier wtinschens- 
wert wiiren , können diesen Erörterungen noch weniger nachge- 
rühmt werden als manchen andern SchriftstUcken des Erzbischofs. 

- -- 

hortatio Hincmnri ad episcopoa ac totius regni primores, ut fidem intemeratuin 
neniori suo Karo10 aervare deberent, quando Hoinaiii perrexit. (Hincxnari epi- 
utolae; ed. Busaeus. Mogunt. 1602. 1). 196). Diese war für Flodourds Regeat 
(R. H. n. 358) augenscheinlich maqsgebend, wie die fwt  wörtliche Ueberein- 
ntinimiing lehrt. Dnmit diirfte die Meinungsverschiedenheit zwischen V. Noorden 
S. 315 X. 2, der die Angabe Plodonrdx von einen1 verlorenen, an die Bischöfe 
ii 11 d G r o  R U  e n des g a ii z e n Reiches gerichteten Schreiben versteht, und 
1)liinmler 1, 829 N. 28, der dierielbe mit unsenii Schreiben identificiert, zu 
(junsten den letzter11 entschieden sein; denn dms der Codex die Ueberachrift 
aus Plodo~~rd entlehnt hat, ist nicht leicht denkbar. Allerdings wtir drui 
Schreiben, wie die Widmung zeigt, sunilchst fiir die Reimser Suffragane be- 
ntiinmt, dms es aber auch auf die weltlichen Gro~sen berechnet war, geht aiiu 
der Bemerkung iii der Einleitung hervor: Nos autem episcopi e t  r e g n i  p r i -  
m o r e H eecundum o r d i n e s n o s t r o  U in maiorum doctrina wive exempli~ . . . . 
conspiciamus (1). 158). Waitz (SS. XIII, 554) ist geneigt, das Regent Flodoards auf 
ein in das Jahr 876 vor den zweiten Rönierzug zu verlegendes Aktenstiick zu be- 
ziehen, was schon aus dem Grunde nicht angeht, weil Flodoad Karl noch uls 
König bezeichnet, wiihrend er a o n ~ t  in der Anwendung von .rex* und ,ii~i- 
perntor' genau verfiitirt (vgl. R. H. nn. 354. 390. 412). 

23 
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Die Bischöfe, meint der Reimser Politiker, seien jetzt zwischen 
Hammer und Amboss gestellt: wollten sie Ludwig ans den1 Wege 
gehen, so würden sie gegen ihre Pflicht handeln, waq u m o  weniger 
zulässig sei, als der Köriig angebe, das Heil lind nicht da9 Verderbe11 
der Kirche zu bezwecken; wenn man sich aber ihn1 anschliesse, so 
habe man wegen lintreiie harte Strafe von Kar1 zu gewärtigen. 
Einerseits sei das Land von dem eigenen Fürsteii preisgegeben worden. 
andrerseits sei der Gewaltschritt des Fremden ein Unrecht, d i ~  Karl 
behaupte, keine vertragsmiissigen Pflichten verletzen zii wollen. In 
dieser Lage empfehle sich für den Klerus eine abwartende Stelliing, 
zumal da nicht er es gewesen sei, der den deutqchen Herrscher herbei- 
gerufen habe. Die meiste Sorge bereitet dein Metropoliten der Gedanke, 
es möchten seine Suffragane vor dem herannahenden Feinde ihre 
Sitze verlassen. Er  legt deshalb iirnstindlich die Bedingtlugen dar, 
iinter welchen allein nach dem Kirchenrechte eine Flucht gestattet 
ist, und weist hin auf das mutvolle Ausharren des hl. Nikasiiis von 
Reinis beim Anriicken der Vandalen, auf den h. Reniigius und andere 
geschichtliche Beispiele. Der Erkenntnis jedoch , dsss ein Bischof, 
der bei seiner Kirche ausharrt, einem glücklichen Eroberer gegenüber 
unmöglich eine rein ablehnende Haltung bewahren kann, verschliesst 
er sich keineswegs. Er  stellt vielinehr in dieser Hinsicht die Ge- 
schichte hervorragender Kirchenfürsten als Muster hin, die nicht jede 
Gemeinschaft mit den Feinden mieden, sondern nur deren Mm- 
nahmen, soweit sie gottlos waren, die Zustimniung veroagkn. Man 
sei daher nicht befugt., den deutschen FLirsten mit dem Banne zii 
belegen, solange er nicht seines Unrechtes förmlich iiberfihrt sei. 
Aber ebenso wenig möge sich einer durch Aussicht auf irdische Vor- 
teile verlocken lassen, die dem rechtmäsqigen Landesherr11 schuldige 
Treue zu verletzen. Wenn Stimmen laut würden, die etwa sagten, 
Karl und seine Günstlinge hiitten das Volk bedrückt, niemand habe 
etwas erlangen oder behalten können ausser um Geld, der König sei 
treulos und undankbar für geleistete Dienste und habe die Kirche 
geknechtet, - so möge mnn erwidern, er werde vielleicht als ein 
anderer ziirückkehren. Liidwig hingegen müsse man an die he- 
schworenen Vertriige erinnern. Wenn er aber auf solche Mahnungeii 
nicht achte. und auch kein Heer vorhanden sei, ihn zurückzuscblageu, 
dürfe man ihn doch nicht feindlich aufnehmen. J a  selbst Steiiern, 
wenn er solche verlange, dnrften ihm entrichtet werden, nicht jedoch 
sei es erlaubt, ihm die Kirchengüter au(izii1iefern. Wenn iinser Herr, 
s ch l i e~ t  Hinkmar, nach Gotteq Willen heimkehrt, wollen wir ihn 
mit Freuden empfangen und liinfort kraft unseres Amte9 ihn er- 
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mahnen zu allem, was ihm, der Kirche uiid dein Reiche nützlich ist. 
Hat es aber Gott anders beschlossen, so wollen wir uns, seinem Ur- 
teile beugen. 

Das Schreiben ist iilerklich kühler gehalten als das gleiche vom 
Jahre 858. Weiingleich Hinkmar auch damals es verniied, seinen 

b Sympathien für die Person Karlv offenen dusdruck zu leihen, .so 
liessen doch die scharfen Bemerkungen über Ludwig deutlich genug 
erkennen , auf wes5eii Seite sich die Hoffnimgen und Wünsche deö 
Erzbischofs neigten. Anderv jetzt: statt der innigen Anteilnnhuie 
an den1 Geschicke des Fürsten zeigt sich Missstimmung wegen des 
itnlienischen Zuges und der veränderten Politik, uiid nur das lebendige 
Gefühl für Recht und Gesetz und die Sorge urri das Wohl der Kirche 
haben den Verfasser zu seiner Haltung bestimmt. 

V 

Ungehindert betrlrt Ludwig schon anfangs Dezember deii Bodeii 
Fraiikreichs. Vergebeiis hatte die Königin sich die Vasalleii durch 
iieue Eidschwiire verpflichtet ; diese beteiligten sich mit den Deuhclieii 
an der Plünderung iiud Verwüstung des unglücklichen Landes 1°), und 
selbst manche Bischöfe, wahrscheinlich lothringische, hatten mit deri- 
selben gemeiiisai~ie Sache gewacht. Drohende Abiiiahnuugeii des 

C I'apstes und eiiier römischen Synode verfehlten giinzlich ihre Wirkuug ; 
Hischof Odo von Beauvais, der ' sie dem deutschen Könige überbringen 
sollte, musste sich eine zweimalige Ziirückweisung gefallen la9e.n ll). 
Gleichwohl kehrte Liidwig zii Anfang des folgenden Jahres über deii 
Rhein zurück, vermutlich 'weil er teils nicht genügende Unterstützung 

I fand, teils niit Rücksicht auf sein Alter wenig geneigt sein mochte, 
sich auf weitiielende Eroberungen einzulassen. Nicht am wenigsten 
wird ihn auch die reservierte Haltung der mestfränkischen Bischöfe 
lind des sie beherrsc heiiden lteiruser Metropoliten 9, dessen mächtigen 
Einfluss er früher geniigdani erprobt hatte, von dem niitzlosen Unter- 
nehmen zurückgeschreckt haben. Ein piipstliches schreiben lS) , das 

10) Hincm. bnlrl.  a. 87.5 p. 498. 
11) LL. I, 535. 
12) Dümmler 1, 893 und V. Kalckstein (Abt Hugo. Porachungen z. deutsch. 

F Ge~ch. XIV [1874], 71) verlegen in diese Zeit eine .auf Befehl Ludwigs' zu 
Sois~ons gehaltene Synode, von welcher Flodoard III, 23 p. 534 (H. H. n. 491) 
berichtet untl zu der Hinkml~r einen Vertreter ~chickte, während V. Noorden 
S. 150. 307. 370 die~eihc in d w  Jahr 880 setzt und durch Ludwig den Jüngern 
berufen sein liisat. Ich stinime letzterem bei. einmal weil der Sufenthalt 
Ludwigs zu kurz w ~ ,  uni ein Koncil veranstalten zu klinnen, dann weil Hink- 
man Verhalten im Widempruche mit den GrundciBtzen seines Rundschreibens 

I stehen wtirde. 
13) JaE6 n. 2226. Mansi XVII, 234 vom 17. Februar 876. 
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die abgefallenen Prälateti und Grafen iinter Androhung des Baiiiie-; 
zuiu Gehorsam zurückführeii sollte, traf ein, als es nicht mehr 
nötig war. 

Zunl zweitenrii;ile hatte Hinkmar wesentlicli beigetragen , die 
Herrschaft Karl d. K. zii retten. Aber m t a t t  daeis die Dankbarkeit 
das gelockerte Band zwischen den] Ftirsten und dem Staatsmanne 
wiedenim gefestigt hätte, .lieferte Karl einen ileuen Beleg zu der 
von Hinkmar jüngst verzeichiieten Klage, dass er geleistete Dienste 
nicht anzuerkennen wisse. Nachdem er-am Weihnachtsfeste 875 mit 
vielem Prunke in Itom zum Kaiser gekrönt worden war, vereinbarte 
er mit Johann die Einsetzung eines päpstlicbeii Vikars für Frank- 
reich und Deutschland, der, wie es in der Publikationsbulle 14) hi-, 
die Befugnis haben sollte, die Dekrete des römischen Stuhles deii 
einzelnen Kirchen zu übermitteln, Synoden zii berufen uud die 
wichtigem Angelegenheiten aus beiden Ländern der Entscheidung 
des Papstes zu unterbreiten. Das Verletzende dieser Massregel lag 
für Hinkmar hauptsichlich dnriii, dass nicht e r ,  der bedeutendste 
iind verdienteste Metropolit Galliens, dessen Stuhl von jeher eine 
hervorragende Stellung behauptet hatte, mit dieser Würde aus- 
gezeichnet wurde, sondern der jiinge Erzbischof Ansegis von Sens, 
der noch vor wenigen Jahren als Abt von St. Michael in der Diözese 
Beaiivais sein Untergebener gewesen war 15). 

Von wem der Gedanke, ein Vikariat zu errichten, aiisgegangeii 
ist, vom Papste oder von1 Kaiser, deuten die Quellen nicht an ;  doch 
dIirfte es wohl klar sein, dass nur der letztere ein besonderes Interesae 
daran haben konnte. Durch einen in seinem Machtbereiche befind- 
lichen, niit aiisserordentlichen Vollmachten ausgerüsteten Vikar für 
die gallische U n d d e U t s c h e Kirche gewann er nicht nur einen 
unberechenbaren Einfluss auf die Bischöfe des eigenen Landes, der 
sich leicht zu politischen Zwecken ausbeuten lies,  sondern hatte auch 
den Hebel iii der Hand, um in die innern Verhältnisse des Nachbar- 
reiches einzugreifen. Bei der engen Verbindung zwischen Kirche 
und Staat gab es kaum eine öffentliche Angelegenheit, an welcher 
die Kirche nicht in der einen oder endern Beziehung beteiligt ge- 

14) Ep. üd episc. Güll. et (ierni. Jafit! n. 2260. Mnnsi XVII, 525. 
(2. Januar 876). 

15) S. das Schreiben des Klerus von Sens bei B~~luriua, Capitul. 11, 
608 aq., nach welchein seine Wahl zuni Erzbinchofe 27. Juni 871 btattftmd. Als 
solcher nahm er August 871 schon teil ün der Synode von Douzy. 867 war er 
als Geeandter Karls in Rom (Mansi XV, 796 E sq.), ebenso Ende 870 (Kincm. 
Annal. p. 490). 
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Wesen wäre, oder auf welche wenigstens die höhere Geistlichkeit 
nicht hätte einwirken können. Entstanden Verwickelungen mit dem 
Ostreiche, so bedurfte e.4 nur einer Berufung der deiitschen Bischöfe 
zu einer gallischen Synode, die unter Leitung des französischen Vikam 
starid, und die Aktionsfreiheit der deutschen Kirche war zum miii- 
dwten im westfränkischen Interesse gelähmt. Karls Absicht war, 

B 
bei dem Mangel einer rechtlich anerkannten Obergewalt seinen Im- 
periums über die karolingischen Reiche dem kaiserlicheu Namen 
wenigstens eine thatsachliche Macht zu gehen. Dass er statt des 
kräftigen und selbständig denkenden Hinkmar , der mit der neuen 
Hichtung seiner Politik nicht einverstanden war und nie die Kirche 
zu einem Werkzeuge der Staatskunst erniedrigt haben würde, den 
unbedeuteuden Erzbischof von Sens zum Trliger der neuen Institution 
ausersah, war begreiflich. In diesem Punkte dürften seine Wünsche 
iiiit denen des Papstes zusammengetroffen sein; denn dieser wäre 
schwerlich geneigt gewwen, eine solche Macht in die Hand ein- 
Mannes zii legen, der sich nach seiner Vergangenheit und nach seiner 
ganzen Eigenart zu nichts weniger als zu einem Vertreter römischer 
Primatialrechte eignete. Ueberhaupt Iiat Johaiin VIII. vielleicht nur 
deshalb dem Kaiser, an dessen Gewogenheit ihm wegen der zer- 

C 
fahrenen Zustände Italiens alles liegen musste, die Bestellung eines 
Vikars zugestanden, weil er wusste, diss die Diirchflihrung dieses 
Planm an dem Widerstande der beteiligten Faktoren scheiteru würde, 
wie er denn auch nie grorjsen Eifer gezeigt ha t ,  seinem Vikar An- 
erkeniiung zu verschaffen '"). Er gibt zwar a n ,  der Wunsch, sich 
die Regieningslast der trsiisalpinischen Kirche zu erleichtern , habe 
ihn zii jenem Schritte bewogen1'); allein damit war in1 Grunde 
nicht viel gewonuen , da die wichtigern Angelegenheiten nach wie 
vor in Rom erledigt werden sollten, und gegen Entscheidungen des 
Vikars selbstverständlich die Berufung offen stand; ja es liess sich 

16) V. Noorden S. 305 f. ist der Ansicht, Joham VIII. habe durch das 
Vikariat den Bestrebungen Hinkmani, die auf eine Mnkische Nationalkirche 

P gezielt hlitten, ein Gegengewicht uch~tfen wollen; allein die einheitliche Organi- 
sation mit einer nationalen Spitze würde hierzu eher Vorschub geleistet haben. 
.4nnehmbarer ist die Meinung Düminlers 1, 838, dass eine Brechung der Metm- 
politangewalt bezweckt war, die auch Hinkmar gefährdet glaubte (8. unten). 
Doch findet letzterer den Urheber der Massregel nicht im Papste, sondern im 

). Kaiser. Gegen diesen richtet auch seine Schrift ,De iure rnetmpolitan~r.~ ihre 
Spitze (C. 33-35; opp. 11, 739 ßq.). Die päpstliche Urkunde über das Vikariat 
nennt .er 80gm ~pöttisch ein . i m p e r i  a l  e edicturnu (ib. C. 34 1). 739). 

17) Mansi XVII, 285 E. 

\ 
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voraussehen, dass mit der neuen Einrichtung eine Quelle neuer Be- l 
schwerden geschaffen wurde. 

Ein anderer Akt piipstlicher Vollgewalt, der sich an die Kaiuer- 
krönung knüpft, nänilich die Bestätigung der Absetzung Hinkmsrs 
von Laon und die Gestattiiiig einer Neuwahl unter Zuziehung eine3 
kaiserlichen Sendboten 18), ist ebenso sehr a l s  dem Wunsche Karis, 

1 

der in jene Sache persönlich tief verfiochten war, als irus dem Be- 
streben herzuleiten, den Reimser Erzbischof in eine günstigere Stiiii- 
miing zu versetzen. 

Mitte März kehrte Kar1 aus Italien zurück und feierte dw Oster- 
fest zii St. Denis. Hier empfing er den Erzbischof Ansegis in Be- 
gleitung der päpstlichen Legaten Johann von Toscanella und Johtinii 
von Arezxolg), die sich vergeblich bemüht hatten, am deutschen Hofe 
die Aufträge ihres Herrn aiisxiiftihreneO). Die an die Bischöfe lind 
Grafen Deiihchlands gerichteten Briefe =I) ,  die sie überbringen sollteii, 
überschütteten Ludwig und seine Grosen mit dem heftigsten Tadel 
wegen des Angriffes auf de~i Kaisers Erblande und geboten allen, die 
sich desselben schuldig gemacht, bei Strafe des Bannes vor den Le- 
gaten Rechenschaft abzulegen2 g). Mit dieseii verabredete nuii Kar1 
die Abhaltung einer Synode, die am 21. Juni in Pontyon mit feier- 

18) Jaffd n. 2262. Mansi XVII, 226 (5. Januar 876). Aucr der von Hink- 
mar sofort angeordneten (R. H. nn. 403. 404. 409) Wahl ging am 28. März 876 
Hedenulf hervor, der aber erst im folgenden Jahre geweiht wurde (R. H. 
n. 410). 

19) Hincm. Annel. a. 876 p. 498. Hinkmar und eine zu Pontyon ver- 
lesene Erklimng (LL. 1, 536) nennen den Aretincr, statt  dessen in den papwt- 
lichen Briefen (8. N. 21) ein anderer Johannes bezeichnet wird. Dümniler I, 
842 N. 69 vermutet wohl mit Hecht, das0 letzterer ursprünglich fiir die Sendung 
ausersehen war. 

20) LL. I, 53.5. 
21) Jaff6 nn. W6i.  2268. Mansi XVII, 227. 230. 
2'2) Mansi 1. c. 230 C: Warn üuiuscumque ait gradus, ordinie subliriiibtia 

crive professionis, qui cum praesentibiis legatis . . . . . convenire in loco desig- 
nato eisque satiafacere humiliter detrectaverit etc. cf. ib. 235 B. Düinmler I, 
844 und v. Noorden S. 316 - des letztem Hinweis auf Mansi p. 228 ist wahr- 
scheinlich nur ein Versehen - verstehen dies von einer Berufung zu der beab- 
sichtigten Synode (von Pontyon). Johttnn spricht indes nur von einer Verant- 
wortung vor den Gesandten und hatte es wohl nicht gewtqt,  den deutschen 
~iach6fen und Vasallen zuzumuten, sich einem westfriinkiachen Koncil zu stellen. 
Zu Pontyon wurden zudem weder Klagen über dar Nichteracheinen laut - 
wenn Ludwig auch jenes Schreiben nicht annahm, so konnte den einzelnen 
doch zeitig eine Einladung zugehen - noch fand die Ubliche Erneuerung der 
Vorladung statt. 
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I lichstem Gepränge in Gegenwart des Kaisers, der Legate11 und 50 
gallischer Bischöfe eröffnet wards8). 

In der ersten Sitzung verlas Johanii von Toscanelle Briefe a 4 )  

des Papstes, welcher den Bischöfen und Grossen Unterwürfigkeit und 
Treiie gegen den Kaiser empfahl, die abgefallenen Prälaten ermahnte, 

b 
zum Gehorsam zurückzukehren, und die Gesandten zur Beilegung 
des zwischen den königlichen Briidern schwebenden Streites bevoll- 
miichtigte. Daran schloss sich die Publikation der päpgtlichen Ver- 
figuiig über die Errichtung des Vikariats "9. Die Bischöfe wünsch- 
ten dieses Schriftstück selbst einsehen zu dürfen, da es ja an ihre 
Adrese gerichtet sei. Karl jedoch wies das billige Verlangen zurück 
uiid bestand darauf, dass die Versainmlung sich unverziiglich über 
die Sache äussere. Seine Absicht war ohne Zweifel, eine gnodale 
Verhandlung über die neue Institiition zu verhindern, deren Ergebnis 
nicht zweifelhaft sein konnte, wenn ein Mann wie 'der Reimer Erz- 
bischof das Wort ergriff. Ohne Vorlegung des Dokumentes war 
nämlich eine Diskussion nicht wohl möglich, lind konnte namentlich 
Hinkmar nicht seine herkömmliche Taktik befolgen und mit eine111 
wissenschaftlichen Giitrrchten hervortreten, dewen Wirkung eine in o - 
t i  v i e r t e  Ablehiiung des Vikariates gewesen sein würde. 

C - 

23) Akten sind nicht erhalten, sondern nur einzelne Dokuniente (LL. I, 
53'2-536) und ein sehr ausführlicher Bericht Hinkmars (Annal. p. 499 sq.). 

24) Jaff6 nn. 2265. 2266. Mansi XVii, 233. 235. 
25) Ep. ad episc. Gall. e t  Germ. Jaff6 n. 2260. Mrrnsi XVII, 22.5 (2. Jan.). 

Gfrörer (Qesch. d. ost- U. westfr. Caroling. 11, 150 f.) und V. Noorden S. 317 
vermuten, es habe sich auf der Synode um ein g;rnlr, anderes Aktenstück ge- 
handelt, daa n&mlich die Befugnis~e des Vikam (nach Gfkörer pseudo-isidorische 
Rechte, nach V. Noorden besondere Vollmachten fiir die geistliche Gerichtsbarkeit) 
noch weiter ausdehnte, das aber nur soweit verlesen wurde, als ex mit dem In- 
halte des obigen Briefes übereinstimmte. Aus diesem Grunde hätte Karl die 
Auslieferung verweigert und die Bischöfe sie verlangt. Ich glaube eine andere 
befriedigende Erklaning des Vorganges, an dem auch Dümmler I, 84-5 keinen An- 
stoss nimmt, gegeben zu h h n ,  und erinnere ferner daran, dass Kar1 mit einer 
nolchen Verheimlichung wesentlicher Punkte wenig erreicht haben würde; denn 
die Zustimmung der Synode konnte sich nur auf das Vorgelesene erstrecken, 
und ein spateres Hervortreten mit neuen An~prüchen hiitte leicht. das Ganzo 

b wieder in Frage stellen können. Die Meinung V. Noordens, dass obiges Rund- 
schreiben wahrscheinlich schon längst verbreitet war, kann ich nicht teilen, 
einmal weil es unklug gewesen whe,  durch eine baldige Publikation Zeit zur 
Organisierung dw Wideratandes zu geben, dann weil die Bischöfe xu Pontyon 
augenscheinlich übemsscht waren über den kaiserlich-papstlichen Plan. Wenn 
V. Noorden femerhervorhebt, dass dem Episkopate jenes an ihn gerichtete Schreiben 
nicht hatte vorenthalten werden diirfen, so zeugt dieser Umstand vielmehr gegen 
seine Auffassung, de die Bischöfe dab: Nbmliche bezüglich dea verlesenen Briefes . geltend machen (Annal. 1. C. U. opp. 11, 739). 
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Vor die Notwendigkeit also einer sofortigen Erklärung gestellt, 
gaben die Bischöfe eine Antwort, die der Form nach ausweichend lautete, 
sachlich aber den Ansegisischen Primat durchaus abwies, indem sie ihre 
Bereitwilligkeit beteuerten, unter Vorbehalt der den einzelnen Metro- 
politen zustehenden Rechte und g e m h  den a U f d e n K a n o n e s h e - 
r U h e n d en  Dekretalen, den Befehlen des Papstes zu gehorchen. Ver- 
gebens bemühten sich der Kaiser und die apostolischen Legaten, eine 
absolute Entscheidiing zu erlangen; nur Erzbischof Frotar, der den 
Stuhl von Bordeaux mit dem von Poitiers vertauscht hatte und jetzt 
mit Hilfe KarLs von dort nach Bourges befördert zu werden wiinschte, 
gab "schmeichlerisch eine Antwort; von welcher er wusste, dass sie 
dem Kaiser gefalleu, und einige wenige enthielten sich der Abstim- 
munga6). Zornentbrannt erklärte Karl, dass er auf der Synode die 
Stelle des Papstes vertrete und dessen Befehle unter allen Gmstiinden 
zur Ausfiihriing bringen werde. Er  iibergab das päpstliche Schreiben 
dem Anaegis und hiess ihn ausserhalb der Reihe der Metropoliten an 
der Seite des Bischofs von Toscanella, der zu seiner (des Kaisers) 
Rechten s w ,  Platz nehmen, wogegen Hinkmar im Namen des Kirchen- 
rech& lauten Protest erhob. Der Kaiser l ies  sich aber dadurch 
nicht beirren und schlug auch die fernere Bitte der Synode, ihr 
wenigstens eine Abschrift des Dokumentes zu hinterlassen, mit aller 
Entschiedenheit ab. 

Am 30. Junis7) fand die zweite Sitzung statt, in welcher einige für 
die Laien bestimmte päpstliche Schreiben ga) zur Verlesung kamen, 
lind die Akten der von Karl im Februar zu Pavia gehaltenen Synodea9) 
vorgelegt wurden. Die anwesenden Bischöfe und Vwllen  unter- 
zeichneten die dort gefwten Beschlüsse, welche hauptsächlich die 
Anerkennung der kaiserlichen Hoheit und Vorschriften über die 
Kircheiizucht und den Schutz der geistlichen Besitzungen enthielten. 
Gleich den oberihlischen Amhgenossen schworen auch die fränkischen 

26) Annal. 1. C. U .  opl). 11, 739. An letrterer Stelle wird berichtet, drws 
nicht bloss Frotar, sondern zwei oder drei zustimmten. 

27) Hinkmar, dessen Angabe V. Noortlen S. 318 folgt. verlegt dirue 
Sitrung auf den 22. Juni, wshrend dar in derselben unterzeichnete Aktenatück 
(LL. I, 533) daa Datuiii des SO. Juni ti%gt. Ich hdte  es nicht für walirechein- 

I lich, dass n:wh den stiirniischen Auftritten vom 21. Juni und dem schroffen 

~ Zerwürfnisse zwischen Kaiser und Synode die so wiclitige Sitzung schon auf 
den folgenden 'i'ag anbemurrit ward. Düininler I. R45 N. 77 l h s t  d i e ~ e  Fragr ~ offen. 

I 28) Dieso sind nicht erhalten. 

I 29) LL. I, 548-582. 
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Prälaten Karl als dem römischen Kaiser einen Treueidao). Obchoii 
weder die Fordenmg eines solchen Schwures noch der Inhalt des- 
selben etwas Unerhörtes waren, fand sich Hinkmtlr doch aufs tieftte 
verletzta1). Sein Unmut war indes wenig begründet und ist wohl 
vornehmlich seiner Missstimmung über das Vikariat deii Ansegis 

b zuzusc.hreiben. ~edenfalls' hatte er keine glückliche Stunde, als er 
einige kritische Bemerkungen ss) über die Eidesformel niederschrieb, 
die ruhiges Urteil sehr vermissen lassen und nur von der Befangen- 
heit eines verbitterten Gemütes zeugen. So erblickt er in dem 
Versprechen zukünftiger Treue einen Verstoss gegen die hl. Schrift, 
nach welcher m'm nicht wissen kann, ob man noch arn folgenden 
Tage leben wird (Jac. 4, 14): ebenso findet er den Titel ,Seniorn f i r  
den Kaiser unzulässig, obschon derselbe die allgemein gebriiuchliche Be- 
zeichnung des E'iimten im Verhältnis zu den Vasallen war und auch 
von Hinkmar früher und spiiter unbedenklich gebraucht wurdeas). 
Ai1 der Eidesformel, die doch nur mit der herkömmlichen Umständ- 
lichkeit des Kanzleistiles abgefasst war, rügt er unerträgliche Teuto- 
logie und Mangel an Logik, hexeichnet nie als zum Teil ,lFherlich, 

30) Mit Unrecht weist Hefele IV, 520 die Eidesleistung, die doch in1 
engsten ~usammenhange. iuit der Bestätigung der Akten von Pavia steht, der 
letzten Sitzung zu. 

81) Nach Dütnniler I, 846 bezweckte der Eid vornehmlich, alle, deren 
'I'reue in der jüngsten Zeit wankend geworden, von neuem zu verpflichten. 
Allein die Eidesleistung erklgrt sich geniigend aus der infolge der Kaiserwiirdc 
ver'knderten staatsrechtlichen Stellung des Konigs, wie ja auch Karl (1. Ci. 802 
einen neuen Schwur gefordert hatte: ,qui antea fidelitatem sibi regis notnine 
promisissent, nunc ipsutn promirrsum hominis Caesaris faciat' (LL. 1, 91), vgl. 
Waitz, deutache Verf.-(+euch. 111, 189 ff. (Jfrörer a. a. 0. IT, 2:32 und Hefele IV, 
520 fsasen die Eidesforderung als Rache für Hinkmars Opposition gegen dw 
Vikariat auf; - aber es mussten doch a 1 l e  , Bischofe und Grafen, schworen. 
V. Noorden S. 319 f. lässt diese Frtge otfen, findet aber, dass rum einen so ver- 
klausulierten Schwur nur von jemand fordert, der im Verdachte der Rebellion 
steht, und Roth (Gesch. des Benefizielwesens S. 123 N. 47) zweifelt nicht, daas 
Karl einen solchen Verdacht gegen Hinkmt~r hegte. Man beachte indes, drrsw 
wörtlich derselbe Eid von den geistlichen und weltlichen Orossen Italiens ge- 

B leistet wurde (LL. 1, 529), gegen die ein solcher Argwohn nicht vorlag, dass 
ferner die jetzt gebrauchte Formel nicht weclentlich von den unter den frühern 
Karolingerkönigen angewandten (H. Rozibre, Recueil g8n8r. des fomiulea. n. I1 sqq.) 
verschieden war, vielmehr nur eine etwaa wortreichere Fassung der von 802 
(Rozibre n. 111. LL. I, 98 sq.) darstellt, die offenbar als Vorlage gedient hat. 

52) Opp. 11, 834-888. Im ersten Teile ist vom Kaiser in der dritten 
Pemon die Rede, im zweiten wird er direkt angesprochen. V. Noorden S. 320 
glaubt, dass die Abhandlung auf der Synode verlesen wurde. 

33) Z. B. Flod. 111, 26 p. M. Opp. 1, 753. 11, 183. 
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ja kliiglich' iind niacht niit vielein Behagen  ruf eiiien grammatischen 
Fehler aufmerksam. Absoluten Gehorsani zu vemprechen, führt 
Hiukiiiar aus, sei unerlaubt, und überhaupt die Ablegung eines 
Schwures durch Schrift und Kanones verboten 85).  Nicht eiiimal Kaiser 
Ludwig d. F. habe bei seiner Restitution von irgeiideinem iind selbst 
nicht voii den, Verräter Ebo einen Eid verlangt, sondern sich mit 
einer einfachen Erkläriing begnügt. - und nun werde von ihm, der 
stets die Treue uiiverletzt bewahrt habe, ein solcher gefordert! EY 
könne dies iiiw auf Anstiften seiner Feinde gescheheu sein, gegen die 
er bisher gemeinsam niit dem Fürskii gekiimpft hebe. 

4 m  3. Juli beriet man über die Beschwerden einiger Prie- 
sters". Der folgende Tag wurde durch Verhandlungen mit einer 
deutschen Gesandtschaft, die im Namen ihres Herrn einen Teil des 
italienischeii Erbes zurückforderte, auclgefüllt. Bei dieser Gelegenheit 
war es vermiitlich, dass Hinkmar seiiie K143es7) über die in seiner 
Diözese durch die Deutschen veriibteii Greuel vorbrachte. Die beideii 
folgenden Sitzungen gingen vonug~weise imter Empfangsfeierlich- 
keiten ein,er neu angekommenen piipstlichen Gaiidtschaft hin, welche 
lieben wei-tvollen Geschenken ein Schreibeu Johanii VIII. über die 
am 19. April gegen Formosus lind seine Genossen ausgesprochene 
Exkommunikation überbrachte 88). 

Aiif den 14. Juli war abermals eine Sitzung aiiberaiiiiit. Die 
Legaten mwliteii noch einen Versuch, den auuserordentlichen Be- 
fugnissen des Erzbischofs von Sens allgemeine Anerkeiiniing zu ver- 

34) Man wird einen solchen in den Worten: .Quamdiu vixero, fidelis et 
obediens et  adiutor, quantumcunque plus et nieliue a C i e r o e t p o t u  e r o , et 
(5onsilio et  i~iixilio secundum meuni rninisterium in oiiinibus ero* kaum finden 
ktlnnen. lind namentlich nicht, wenn man den Geist jener Zeit herücksiclitigt, 
die den Satz: ,Man musH Gott niehr gehorchen ale den Menschenu für seibst- 
vemtilndlich hielt. Jener PILHSUY findet sich siideni wtlrtlich in der Formel, 
welche zu Gondreville bei der Huldigung Lothringern (LL. I, .518), an der 
Hinkmar perntlnlich einen hervomwenden Anteil nahm, gebraucht wurde. 

3.5) In deni Sendschreiben tm Ludwig d. L). vom Jahre 858 hatte er sieh 
schon gegen den politischen Eid der Bischofe twsgenprochen (opl). 11, 140 sq.1. 

Y61 Xuu den1 Bericht der Annalen: .H;rbitae xunt c o n  t e n  t i o n e z  de 
preshyteria. . . . reclitmitntihuö' nchliesst V. Noorden S. 3'21 auf Debatten über 
die Kompetenz päpstlicher Gerivhhbarkeit. Jedoch diititc bei .contentionesu nur 
tLn den Prozessetreit der Parteien zu denken wein. Vgl. opp. 11, X01 : contentioautl. 

37) LL. 1, 532. .4uch Diimniler I. 847 verlegt uie in diese Sitzung, 
V. Noorden S. 321 in die ewte. Allerdings steht sie unter den Aktenstticken 
an der Spitze. 

38) Nach der Riickkehr von Pontyon übersandte Hinkiuer im Auftrage 
des Kaisern die Akten jener röniiechen Synode seinen Suttkqanen (H. H. n. 390). 
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schden, erhielten aber keine andere Antwort als frUher s9). Nicht 
glticklicher verlief die feierliche Schlusssitzuiig nm 16. Juli. Kar1 
erschien in1 vollen Kaiserpruiik, die Krone auf dem Haupte und mit 
der Dalmatik bekleidet - .in griechelnder Tracht', wie Hinkmar 
spöttisch bemerkt -, ihm zur Seite die Legateii und Bischöfe in 
Festgewändern. Nachdem dw Eröffnungsgebet gesprochen war, laq 

Johann von Arezzo ein Blatt vor, das nach Hinkmar ,ohne Sinn 
und Auktoritiit' war worauf Bischof Odo von Beauvais 9 Kapitel 
vorlegte, die er mit Bnsegis und den römischen Prälaten aufgesetzt 
hatte41). Sie sind eine kurze Formulierung der Synodalbeschltlme, 
die aber schwerlich Zustiriimung fand, da das 7. Kapitel die Er- 
klärung enthielt, man habe ,einstimmig mit aller EhrfurchtY die An- 
erkennung deq apostolischen Vikars beschlossen. Hinkmar erklärt diese 
Kapitel ftir ,widerspruchuvoll und unniitz, sinn- und auktoritätslos' und 
hält es nicht für nötig, sie seinem Berichte einzuverleiben. Trotz 
lebhaften DrRngens von Seiten des Kaisers und der Legaten verharrte 
dm Honcil in der Vikariatsfrage auf seinem friiheren Standpunkte. 

Noch während die Synode tagte, aber nach der entscheidenden 
ersten S i t z ~ n g ~ ~ ) ,  richtete der Erzbischof von Reim eine Denkschrift43) 
an die Bischöfe, welche dem ablehnenden Votum eine kanonistische 

39) In dieser Sitzung mirden wiederum zahlreiche Appellationen niederer 
Kleriker verhandelt. ER ist daher nicht notig, die uns erhaltene Sentenz 8ber 
den Priester Adalgaud (LL. I, 534) mit V. Noorden S. 321 N. 1 in die dritte 
Sitzung zii verlegen, ziimal da sie ausdriicklich  da.^ Datum des 14. Juli triigt. 

40) Diesen ist nicht erhalten. Oder sollte es die ,Leonis e t  Petri legatorum 
a ~ c t o r i t a q ~  (LL. I. 535) gewesen sein? 

41) Ib. 534. Dws sie nicht zum Be~chluss erhoben wurden, deutet rriich 
vielleicht die Ceberschrift: .Capitulrr p r o  p o N i t a' an. 

42) Opp. 11, 719. 739. 
48) .De iure metropolitanoruni'. Opp. 11, 719-740. Migne 126, 189 

bin 210. Dieser Titel rtihi-t von Sirmond her. Die Angabe des Baronius ad 
8. 878 n. :30 (ed. Colon. 1609. X, 5Y9), laut der Ueberuchrift in1 .Codex Spirensix' 
~ e i  die Schrift an die Bischiife der Heimser Provinz gerichtet gewesen, ist ein 
Missverutändniu. Die von ihm benutzte und allerdings auf jener Handschrift. 
beruhende Aiinp;abe des Biisius hat p. 93 zwar eine solche Uebemchrift, aber 
nach dessen eigener Angabe p. 199 lautet die des Codex: .Responsio Domni 
Hincmari de capitulis, quae ad episcopos regni Francorum trnnsmisit papa 
.lohannea, e t  de privilegiis sedium per capit,. VII*. Unter diesem Titel lag die 
Schrift auch dem Flodoard vor, wie uich aus dessen Regest ergibt (R.. H. n. 387). 
V. Noorden S. 324 ist daher im Irrtiiin, wenn er die~es Regest von einer 
zweiten Abhandlung Hinkmars iiber dennelben (iegenstand versteht,. Freilicli 
hat die vorliegende Schrift nicht sieben, sondern fdnfunddreinsig Kapitel. eine 
Einteilung, die aber wichtlich von der Hand dea Herausgebers lit'rrrhiiiiiit, ~ I L  

Hinkmar so kleine Abschnitte sonnt nicht zii riinchen pflegt. 
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Stütze leihen sollte. Sie ist verhiiltnisrniiwig kurz, aber auch ~ i n k l a r ~ ~ ) .  
Fast zu zwei Dritteln aus Citaten bestehend, zu denen der Verfasser 
selten ein erläuterndes und seine eigene Aiiffawung derselben klar- 
stellendes Wort hinzufügt, lanst sie oft den Hauptgedanken nur 
iinbestimnit diirclischillern. An der Spitze steht gleichsanl a b  Thema 
die von der Synode abgegebene Erklnrung, dass inan die den I( a - 
n o n e s  u n d  D e k r e t a l e n  gemi isne i i  Verfiigiingeii des Papstw 
ehrerbietig annehme, sofern dies ohne Verletzung der Metropolitan- 
rechte geschehen könne. 

Der erste bis Kap. 18 reichende Teil enthält eine prinzipielle 
Erörterung iiber die absoliite IJnantastbarkeit der erzbischöflichen 
Rechte, die durch keine Gewalt, selbst nicht durch den Papst in ihrer 
einmal bestehenden Ausdehnung beschränkt werden können. Uic 
Beweisführung stützt sich auf Kan. 4 und G von Nicäa, die in eigen- 
ttlmlicher Weise kombiniert werden. An die erste Hälfte des tiher 
die Vorrechte der alten Patriarchalsitze handelnden Kanon Ci wird 
der letzte Satz des Kanon 4 angekniipft, der den Metropoliten ini 
allgemeinen die Bestätigung und Oberleitung bei der Wahl der 
Suffragane vorbehält. Der Verfasser i in te r lh t  es zwar, seine Schluss- 
folgerung aiisdrücklich zii ziehen, aber der Zweck, den er niit der 
k~iistlicheii Zusainnierischwei..ivung ganz verschiedener Sitze verfolgt, . 
ist klar: es soll aus dem Nicänum gezeigt werden, dass selbst die 
Patriarchalverfassuiig die Metropolitarirechte iingeschniälert bestehe11 
I B Y ~ ~ " ,  woraus sich dann (lern Leser von selbst der weitere Gedanke 

44) Dem Lobe einer ,iingewöhnlich klaren und prLcisen Ertirterungu, diw 
V. Noorden S. 328 ihr spendet,, kann ich eben~o wenig heipflicliten itln derxeii 
Aiiffaasung des Inh:~lt,es. 

45) Cap. I:  ,Nicaena Synodus irrefragabiliter servxri (die Rechte der 
Metropoliten) decrevit dicens: 'Antiqua consuetudo sewetur per Aegyptuni. 
Libyam et Penhpoliln, ita ut Alexandrinus episcopiis horum oinnium habeat 
potestateui, quia et  urbis Romne psrilis mos est. Similiter aut.em et apud 
Antiochiani cetrrwque provinciüs ~ u i s  privilegin sewentur ecclesiis. Lcxn. 4 : 
Episcopum conveiiit inaxime quidem ab omnihus, qui sunt in provincia epi- 
acoyis ordinari. Si autem hoc difficile fuent nut propter instantem necesni- 
tntem rtut propter itineris longitudinem, tribiis tamen omnimodis in idipsuni 
ronvenientibue et  absentibus quoque pari mocio decernentibus et per script.2 
consentientibus, tunc ordinatio celebretur.] Firmitas autem eorum, quxe geruntur, 
per unamquarnqiie provinciam metro])olitano tribuutur episcopo". Um einen 
Einblick in das Verfahren Hinkmars zu gewähren, habe ich den unterdrückten 
Teil des a n .  4 in der von Hinkmar benutzten Version dea Dionyaius in Pnren- 
t h e ~ e  eingeschoben. Das ,quae geruntur" bezieht sich auf die Bischofswahlen 
(- die von den Rechten eines Vikars unberührt blieben -), erhalt aber nun durch 
clir Vt~rbindun~ niit cttn. 6 eine allgemeinere Bedciitung lind crsrheint als identisch 
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ergibt, dass dieselben ebenso wenig durch die Errichtung eines'vika- 
riats verletzt werden dilrfen. Dime iinriclitige Interpretation der 
nicänischen Kanones sticht Hiukmar dann zu stützen durch die De- 
kretale lnnocenz 1. an Bischof Alexander von Antiochien, die er auch 
falsch auslegt *'j), und den Brief Bonifatiu~ 1. an Hilarius von Nar- 

1 bonne4?). Der letztere Papst formuliert in ganz erwünschter Weise 
die l(Rchtsanschauung der Viiter von Nicäa dahin, dass iii jeder 
I'rovinz der Me t r o p o l i t die Regierungsgewalt hat, und dass keinen1 
zwei Provin7an unterworfen sein können - ein Grundsatz, zu den1 
noch weitere Dekretden und Kanones (cap. 111, YIII-XV) aLq Beleg 
angeführt werden. Dass im besondern die erzbischöflichen Gerechtssiiie 
nicht durch einen apostolischen Vikar beeinträchtigt werden diirfen, 
müssen die päpstlichen Urkunden, die dem hl. Remigiiis und der Kirche 
von Arles ein Vikariat iibertrugen, iind namentlich Leo d. G. bezeugen 
(cap. IV und V), aus d w e n  Briefwechsel auch der weitere, für die 
ganze Argumentation uneiithehrliche Nachweis geführt wird, wie die 
nicibiiischen 'Beschlüsse inabänderliche Gültigkeit für alle Zeiten habeu 
und auch vom römisclien Stuhl zu respektieren sind. Dime ganze 

mit .privilegiad (qiiae serventur ecclesiis). Ferner einpfüngt so d»ic den 
l'ntiiarchalsprengel bezeichnende (s. IIefrle 1, 395) .provincia6 des can. ti den 
Sinn von provincia in can. 4, wo eu Kir den Metropolit~~nbezirk gebraucht wird. 
So qtellt sich trls niciini8clier ltechtusi~t~ heraus: in den Patrinrchi~ten sollen 
die I'rivilegien der Metropoliten bestellen bleiben. 

46) Ja* n. Y10 (107): "(Nicriena synodiiu), qua super dioecesiiii suaiii 
praedictam ecclesiain (Antioch.). non xuper aliqiiiim l>rovincism, recognoscimiia 
constituhm*. ,Dioccesis' bedeutet hier den Patriarchalbezirk von Antiochien 
(was Hinkmar recht wohl weiss, vgl. cap. IV, p. 721) und steht iin Gegensatze zii 
provincia = hletropolittinsprengel. Gin aber dieses Citat seinen Zwecken dienhtbi~i. 
zu machen, erlaubt sich Hinkmar zwischen .aliquam* und .provinciam' ein 
,alisniu einzuschieben, wodurch dioecesis = provincia wird, und den1 Papste dcr 
Satz in den Mund gelegt wird, der Patriarch von Antiocliien habe nur Hoheit#- 
rechte iiber s e i n e  (Metropo1itti.n)-Provinz, nicht über eine andere. Diese Uni- 
deutung gelang umso leichter, als nach friinkischem Sprachgebrauche dioecesiu 
sowohl uls auch provincia zur Bezeichnung des Metrol>olit~nsprengels angewandt 
wurden. Jenen Satz macht Hinkmar in verallgenieinerter Foriii spater nnrh- 
driicklich gegen das Vikariat des Ansegis geltend. 

47) Jafi6 n. 362 (145): .Synodi constitutio Nicaenae, quae. ita praecipit, 
ut eadem proprie verba ponamus : 'Per unamqumque provinciam ius inetro- 
politanos singulos hsbere debere, nec cniqua~n duas esse posse subiectaa". Nach 
Maassen (Gescli. d. Quellen U. d. Literat. d. can. Hechts. Gratz 1870. I ,  36) wird 
hier der Schluss des can. 4 nach unbeknnnter Version citiert, jedenfalls gibt 
dari Citat den Sinn ganz unrichtig wieder. In demselben dürfte aber die Quelle 
für Hinkinars AufYarisung der can. 4 und 6 von Niciia und deli Briefes Innocenr I.  
zu suchen sein, die er schwerlich mit bewiümter Absichtlichkeit gealscht hat. 
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Bewehfiihrung ist von dem Gedanken geleitet, daw die Vollmacht 
eines päpstlichen Stellvertreters rechtlich eine Minderung der Metro- 
politangewslt einschlie~t, wahrend sie doch nur auf einer teilweisen 
Uebertragiing römischer Hoheitsrechte beruht. 

Um seinem Ziele näher zu rlicken, leitet der Verfasser mit 
einer geschickten Wendung zu den Privilegien der gallischen En- 
bischöfe Uber. Er  hatte seine Behauptung, kein Metropolit dürfe in 
der Provinz eines andern Rechte ausiiben, mit dem S~hreiben '~)  
Ciregor d. G. an den Apostel Englands erhärtet, worin diesem be- 
deutet wird, er habe iiber die Kirchen (talliens keine Gewalt und 
namentlich keine Gerichtsbarkeit, weil diese der Kirche von Arles zu- 
stehe. Hinkmar hebt nun jene Stelle des Briefes aus, welche die Voll- 
macht des Erzbischofs von Arles mit dem Umstande begründet, dsss 
ihm das Pallium verliehen worden ist, und hieran anknupfend bemerkt 
er dann : .Was von diesem ei U e n gallischen Primas (Metropolit) 
gilt, der vom römischen Stuhl d u  Pallium empfangen hat, das gilt 
auch von den iibrigen' '7, die nenllich - ist zu ergänzen - ebenfalls 
das Pallium haben. ES war Hinkmar nicht unbekannt50), dass der Erz- 
bischof von Arles piips t l i  c h e r  V ika r  im Reiche Childeberts (Austrasien 
und Burgtind) war, woran Gregor durch die Erwähnung dw Palliunis 
erinnert wissen will, aber desungeachtet macht Hinkmar jenen kühnen 
Schluss, um zu zeigen, dass die bevorzugte Stellung der einzelnen 
gallischen Erzbischöfe keines anderen Obergewalt duldet. Unter ihren 
Vorrechten hebt er dann besondem die unabhlingige und selbständige 
Gerichtsbarkeit iiber die Suffraganbischöfe hervor"), die er indes 

. 

48) Ep. ad Augustin. C. 9. Jaff6 n. 1W (1414). 
49) Cap. XVI P. 729. 
50) Er citiert selbst cap. XI1 p. 727 d w  dieabeziigliche Schreiben Gmgom 

an Virgilius von Arles. Jaff6 n. 1374 (1004). 
51) Cap. XVI. Dieees Recht scheint er voniiglich durch dss Vikariat 

fnr gefihrdet gehalten zu haben. Die Vollmachten des Ansegis bertihrten 
zwar diesen Punkt nicht, aber Hinkmar vermutete wohl nicht mit Unrecht 
als t h a t s ß c  h 1 i C h e Folge der neuen Institution, dass die von ihm s t e t ~  be- 
kitmpfte Verhandlung bischöflicher Prozesse in Itom nun wesentlich erleichtert 
wurde. üeberhaupt ist es beachtenswert. das8 Hinkmar nirgends die dem An- 
segis offiziell und ausdriicklich tibertragenen Befugnisse - ausgenommen das 
Recht, Generalsynoden zu berufen - angreift, sondern sein Eifer sich gegen 
nicht näher bezeichnete Pläne richtet. durch die er die metropolitane Selb- 
ständigkeit bedroht glaubte, und die er mehr den1 Kaiser ala dem Papste zu- 
~chreibt.  Daraus erklßrt sich die allgemeine Fassung des zu ~ o n t i o n  ab- 
gegebenen Votums. Vielleicht filrchtete er auch, dass die Appellationen ge- 
wöhnlicher Priester an den römischen Stuhl durch die Vermittelung des Vikara 
immer hkufiger werden könnten. Wenigstens ucheint ein langes d w  ganze 
cap. SV11 fiillendea Citat solches anzudeuten. 
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nicht etwa auf bwondere Privilegien, sondern seinem ~ e d a n k e n ~ i n ~ e  
treu bleibend auf die ,,heiligen Kanones' überhaupt zurückführt. 

Tm zweiten Teile bat sich der Erzbischof die Aufgabe gestellt, 
durch eine geschichtliche Uebersicht darzuthun, dass der bestehende 
Rechtszustand keinen Haum für einen besondarn Stellvertreter des 

P Papstes lässt. Er  berichtet, dass die Metropole Arles mit einen1 
Vikariate betraut worden sei 58), uni der Simonie und der leicht- 
fertigen Art, wie Laien zu Bischöfen geweiht wurden, zu steuern; 
dass der hl. Remigiusss) und der hl, Bonifatios die nämliche Würde 
empfangen hätten, jener damit er die kirchlichen Verhiiltnisse unter 
dem neubekehrten Frankenvolke ordne, dieser damit er die unter 
Kar1 Martelh Regierung arg zerrüttete Organisation wieder herstelle. 
Nebenbei soll hiermit angedeutet werden, dass zur Bestellung eines 
Vikars immer ein besonderer Anlass vorliegen muss, dass ein solcher 
aber gegenwärtig fehlt. Hauptsichlich aber verfolgt der historische 
Exkurs den Zweck, klarzulegen, wie seit ßonifatius' Tode 54), mit 
dem das Vikariat erlosch, die Verfmiing der fränkischen Kirche eine 
wesentlich andere geworden ist. Jeder Erzbischof, bemerkt Hinkmar, 
sei jetzt durchaus selbstandig uud unmittelbar dem apostolischen 
Stuhle untergeordnet, nicht aber der Macht und dem Urteile irgend 
eines andern unterworfen, woran er besonders .einen seiner Lands- 
leutes5)' erinnert wissen möchte. Namentlich für Reims sei diese 
Recht durch das Privilegium Benedikt III., das ihm stets genügt 
habe und genügen werde, ausdrücklich gewährleistet, aber nicht 
minder sei es beziiglich der übrigen Metropoliten gesichert. Als 
weiteres Merkmal der veränderten Rechtslage erwähnt er die That- 
sache, d w  Generalsynoden jetzt durch den Papst oder den König - 
die Kaiser hätten ja auch allgemeine Koncilien berufen - anberaumt 
würden, und zwar ohne Verletzung metropolitaner Rechte, womit 
den Lesern nahegelegt werden soll, dass ein zu diesem Zwecke er- 
richtetes Vikariat jetzt mindestens iibedüssig sei. Man habe zwar 
versucht,, diirch den beabsichtigten Primat des Drogo von Metz da9 
bestehende Recht zu durchbrechen, dieses Beginnen sei jedoch an 

.52) Vgl. Hinschius, Kirchenrecht I, 588 ff. 
53) Die dies bezeugende und von Hinkmar cap. XI, p. 727 angeführte 

Urkunde des P. Hormisda ist unecht; ob die Thatsache eines Reimser Vikariat.9 
richtig ist, l h s t  sich nicht sicher entscheiden. 

54) Hinkmar setzt diesen p. 737 in das Jahr 754. Sowohl die Quellen- 
nachrichten wie neuere Forscher schwanken zwi~chen diesem und dem fol- 
genden Jahre. S. Tübing. theol. Quartalschr. Bd. '55 [I8731 S. 517 E. 

55) Cap. XXVJ, p. 734. 
S c  hröra, Hinkmar von Reima. 24 
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den1 Widerspruche der Bischöfe gescheitert, lind Drogo habe bei 
dieser Gelegenheit durch seinen freiwilligen Verzicht einen Edelmiit 
gezeigt, der N a c h n h m U n g V e r d i e ii e. Die Denkschrift schliesst 
mit der Bemerkung, auf die entwickelten Gründe hin seien mit Recht 
die durch den ,Hochmut des Kaisers' ") unterstützten Ansprüche 
des Ansegis abgewiesen worden, und Kar1 möge der Mahnung des 
Papstes Gelasius gedenken, dass die weltliche Gewdt sich in geist- 
lichen Dingen nichts anmawen dürfe. 

In allen diesen Aiisführungen klingt eine eigenartige Ansicht 
von der Gewalt und der rechtlichen Stellung der fränkischen Metro- 
politen wieder, aiif der sich Hinkmars Opposition gegen daq Vikarir~t 
im tiefsten Grunde stützt. E r  deutet dieselbe in der vorliegenden 
Schrift nur durch einen Zwischensatz an57) ,  hatte dieselbe aber be- 
reits früher in den1 gegen den Neffen gerichteten Werke ausftihrlicher 
entwickelt 58). 

Dort unterscheidet er zwei Arten von Metropoliten : solche, die 
über ihre eigene Provinz die Gewalt eines Priinas haben, und solche, 
denen dieses Recht nicht zukonmt, die vielmehr einem andern Prinias 
unterstellt sind. Metropoliten der ersten Ordnung werden von den 
Bischöfen der Provinz geweiht, ordinieren ihre Suffragane, berufen 
Synoden und treffen in ihren Provinzen alle notwendigen Anord- 
nungen, ohne dass für diese Handliingen die Geqehmigung eines 
Prinias erforderlich wiire, während die Metropoliten zweiter Ordnung 
in allen diesen Fällen an eine solclie gebunden sind M). Für jene 
besteht das charakteristische Merkinal dariii, (lass sie von Horn da9 
Palliuiii erhalten, und zwar nicht durcli eine ausserordentliche Ver- 
leihiing, sondern kraft alten Cfewohnheitqrcchtw 6 0 ) .  L)er Name Nrz- 

56)  Cip. XXXIII, p. 739. 
57) Cup. V, p. 721. 
58) Opiisc. 55 c a p  C. 15-17 (opp. 11, 42.5 sqq.). 
.59) Ib. p. 458 sq. 
60) Hinkrnar unterscheidet auaaerdern 1). 441 noch Ehrenmetropoliteri. 

cliv ihre Wiirde durch kaiserliches Patent oder d~irch aiisserordentliche Ver- 
leihung des Palliuiiis crhnlteii, itber ihren wirkliclirn Metropoliten untergeben 
bleiben. Er denkt xich ihre Stellung analog deiii Ehrenvorringe, den das Ni- 
cänum dem Bischofe von Jenisuleni zuerkannte. 1)ie F:hreninetropoliten, be- 
hauptet er, würden von den Griechen ,secundi ruetrol>olitani* genannt, iirid von 
ihnen handelten die Akten und Kanonea von Chalcedon und Papst lmocenx. 
Hinkin;~r hat wohl atn. 12 und die 1'3. Sitzung (Jli~nsi VII. 301 sqq.) - die 
Sitzung voiii 20. Oktober 4.51 betrifft allerdings einen iihnlichen Fall, aber ihre 
l'rotokolle. die in der alten lat. Uebersetzung fehlen (8. Hefele 11, 46P), kannte 
Hinkwar schwerlich -- sowie Imoc. ad Alexiliidr. Antioch. Jaffd n. 310 (10i)  
irn Sinne; inder findet sich in dieven der .4ii.itlruck .qccun(li inetropolit~iii' nie-lit. 
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bischof und Metropolit ist beiden Klassen gemeinsani , hingegen 
kommt die Bezeichnung Primas nur der ersten zu. Dass nun die 
gallischen Metropoliten alle den Rang und die Befugnisse eines Primas 
rücksichtlich ihrer einzelnen Sprengel haben, leitet Hinkmar in der 
oben berührten Weise aus dem Schreiben Gregor d. G. aii Augu- 
stinus her. Die Erzbischöfe Galliens sind also durchaus nnabhäiigig 
und nur dem apostolischen Stuhle iinterworfen; unter ihnen selbst 
gibt es nur einen Ehrenvorrang, der sich nach dem Alter der Ordi- 
nation richtet. 

Durch die Anerkennung des Ansegis als päpstlichen Vikars 
würden - das ist Hinktnars Gedanke - die fränkischen Erzbischöfe . 

ihre bisherigen Primatialprivilegien verlieren, zu Metropoliten zweiten 
Ranges herabsinken, dieselbe Stufe einnehmen wie die abhängigen 
Metropoliten der alten Patriarchalsprengel, deren Patriarchen allein 
die Vollmacht eines Primas haben el), freilic,h eines Primas nicht 
fiir e i n  e , sondern für mehrere Provinzen. Besonders für Reims ist 
eine solche Unterordnung nicht zulässigse); denn die hierarchische 
Ordnung in der Kirche lehnte sich an die heidnische Provinzialein- 
teilung anes), und Reims war von jeher selbständige Hauptstadt 
einer Provinz, der elf Städte untergeordnet warene4). 

Wie einst der Primat des Drogo, so war auch jetet das Vikariat 

61) p. 438: Primates vel patriarchaa, qui in his duobus nominibus uno 
prioratu funguntiir. Vgl. p. 441, wo die den Erzbischöfen von Ant,iochien und 
Thes~alonich ~nt~ergebenen Metropoliten als solche zweiten Ranges nachgewiesen 
werden: archiepiscopi tantum vel metroplitani habentur. 

612) Dies und nichts anderes will Hinkinar, wenn er für Reims einen 
Primat in Anspruch nimmt und sich denselben von den Pllpsten bestiitigen 
liisst, worin man irrig das Streben nach einem Primate über ganz Oallian e r  
blicken wollte (s. oben S. 250 N. 52). Hinkmar nennt auch die i ibr i~en E n -  
hisch6fe Galliens Primaten z. B. opp. 11, 396. 668. Flod. 111, 18 (Brief an Karl), 
und auch die päpstlichen Briefe befolgen diesen Sprachgebrauch (s. besonders 
Nikolaus I. an Rudolf von Bourges. Jaff6 n. 2765 L20911) der aus dem nfrika- 
nischen Kirchenrecht stammt (8. Hefele 11, 55 N. 6) .  

63) Hinkmar ist so sehr in dieser einen wahren Kern enthaltenden 
(8. Hefele I, 382 f.) Vorstellung befangen, dass er die "antiqua consuetudo' in 
Nic. C. G also erklärt: .SC. quae apud etbnicos statuta fuemt et  apostolica wt 
postea constitutione firmata'. Pseudo-Isidor (Clem. 28. 29. Anacl. 26. 29. :H. An- 
nic. 3. Steph. 9. Sixt. (11,) 3. Pelix 9), der auch die zwei Arten von Metropoliten 
kennt, knüpft diese Unterscheidung ebenfalls an die ,,heidnischez Einrichtung 
der ,primi flamines: und ,prinii legis doctores' einerseits und der einfachen 
,archiflaniiues' andrerseih ;\n, - eine Einrichtung, von welcher die Geschichte 
nichts weisri. 

64) Opp. 11, 481. 
24 * 
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des Ansegis an dem Widerspruche der westfränkischen Kirche ge- 
scheitert, ein Erfolg, den Flodoard") mit Recht dem Erzbischofe 
von Reims und seinem mannhaften Auftreten zuschreibt. Weder von 
kaiserlicher noch von piipstlicher Seite wurde noch ein zweiter Ver- 
such gemacht, den Widerstand zu besiegen. Von Kar1 in einer Ge- 
sandtschaft nach Rom geschickt, zog sich Ansegis das volle Missfallen 
Johann VIII. zu, da er sich auf verdiiclitige Verbindungen mit dem 
erbitterhten Feinde des l'apstes, dem Markgr:iferi Laiubert von Spo- 
leto, eingelassen hatte"). Seit dieser Zeit behandelte ihn selbst der 
römische Stuhl nicht einmal mehr formell als seinen Stellvertreter: 
ein piipstliches Schreiben") (C. Sept. 847) :iii die Erzbischöfe West- 
frankens, die Kirchenprovinz Bordeaux betreffeiid, trägt nicht seinen, 
sondern Hinkmars Nnnien an der Spitze. Kiihtn- lind thatenlos starb 
er am 25. November 882 68). 

Die Gefahr, dass die unabhHngige Jurisdiktion der Metropoliten 
durch eine einheimische Centralgewalt allmählich aufgesogen würde, 
war beseitigt, aber es stand zu erwarten, dass sich statt dessen umso- 
mehr der unmittelbare Eiiiflusu des röinischen Stuhles geltend machen 
werde. Nicht nur verurteilte Bischöfe, bonderii aiich Priester und 
Laien pflegten sich nach Rom zu wendenm), und kehrten nicht 
selten mit Freibriefen zurtick. Seitdem Niko1:riis 1. init unerbittlicher 
Konsequenz das Kecht, solche Appellationen anziinehmen, verfochten 
hatte, waren diese Fiilie znhlreicher geworden '9, und gerade die 
Milde und Nachgiebigkeit, welche die Regierung Johann VIII. nach 

65) 111, 21. 
66) .Toan. ep. ad Karol. vom 16. Noveiiiber 8iC. .Taffe n. 2292. Mansi 

XVlI, 22. 
67) Herausgegeben von 1,evi. I1 Tomo I. dei licgesti V;itieani (Archivio 

della aocieta Romana di storii~ patria. Vol. 1V (1881 1 p. 190). 
68)  So Bouquet VIII, 236 n. C., wiihrend G a m ~  26. November 885 als 

Datum gibt. Die Chronik des Odorannus (Bouquet 1. C.) gibt  ebenfalls 883 an, 
Chron. S. Petri Vivi Senon. (D'Achery, Spicileg 11, 46s) 878 oder 8i9. Das Jahr 
878 ist jedenfalls unrichtig, da Anscgis .%!J noch die Krönung in F ~ r r i b r e ~  
vornahm (Hincm. Annal. p. 5121. 

69)  Ausser dem Falle der Keimser Kleriker und des Grafen Balduin s. noch 
die Regesten Leo 1V. Jaff6 n. 2624 (20O) ,  Nikolaus I. nn. 214.5. 2147. 2148. 2159. 
2162, Hadrian 11. n. 2231, Johunn VIII. nn. P285-P-V'i. Vg1. R. H. 421. Eine 
weit griinxere Anzahl solcher Schreiben ist sicher verloren gegangen. Auch aux 
Deutschlnnd wurden Klagen iiber diese Dinge laut, wie der Brief dew Erzbischoh 
Luitbert von Mainz an Hadrian 11. beweist (I)üniuilei, Formelbuch des Bischofs 
Salomo IIi. von Konstanz. Leipzig 1855. n. XLIII). 

70) Nach I I d u u a r  (opp. 11, 7(i0! .dutiert diese Zunahme von dem Auf- 
treten Hadrians in dem lothringischen Er1)folgeatreite her. 
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allen Richtungen kennzeichnet I'), bot Schuldbeladenen aller Art die 
verlockende Aussicht, durch eine Reise über die Alpen der Strenge 
kirchlicher Strafgesetze zii entgehen. Wie sehr der niedere Klerus 
geneigt war, gegen bischöfliche Urteile die Berufung an die päpst- 
liche Auktoritat zu ergreifen, hatten noch jüngst die Verhandlungen 
in Pontyon gezeigt. Iiinkuiar hielt den Zeitpunkt, wo die gallische 
Kirche ehen erst energische Verwahmng gegen eine Beeinträchtigung 
ihrer Gerichtsbarkeit erhoben hatte, für günstig, um gestützt auf die 
iiioralische Macht dieses Votums dem Papste Vorstellungen über die 

' Appellationen der Bischöfe und Priester zu unterbreiten. ' Er gewann 
hierfür die Einwilligung des Kaisers, dem das Streben, die nationale 
Selbständigkeit der fränkischen Kirche zu stärken, willkommen sein 
inosste, war ja doch die Idee eines Vikariats auch nur diesem Ge- 
danken entspriingen. Irn Namen Karls entwarf der Erzbischof eine 
Denkschrift, die jener bei seiner zweiten Romfahrt dem Papste über- 
reichen sollte 's). 

hlit einer so vornehmen Ruhe und Objektivität, wie sie nicht 
immer in seinen Schriften anzutreffen sind, entwickelt und begründet 
flinkmar den Rechtsstaiidpunkt, welchen die friinkkchen Kirchen seit 
Kar1 d. G. in diesen Fragen eingenommen hatten. Die Bischöfe, 
führt er aus, haben ihren ordentlichen Gerichtsstand vor der unter 
den1 Vorsitze dea Prinias tagenden heimischen Provinzialsynode; erst 
n a c h  dem Urteile derselben steht ihnen die Berufung an den apo- 
stolischen Stuhl offen, der jedoch nicht selbst in zweiter Instanz 

71) Johitnn VIII. ari Anapert von Mailand: Moderatio nedin apostolicae 
ttt univerlialiu ecvlc~iac? (li~poritio in hoc periculoso tempore pene cuncta dis- 
pen~atorie irioderanda coiiiljellit. JaE6 n. 2:30!1. Mmsi XVII, 32 E. 

72) De iudiciis et i~ppellrtt.ionibua episcoporuni et presbyterorum. Opp 11, 
768-78" Migne 126,230-244. Dalts Hinkinar der Verfasser sei, wird nirgends 
au~driicklich bezciigt (wie rnn Noorden S. 342 irrig behauptet; der Codex des 
Rii~äiis 1. c. 11. 206 1iatt.c- virlnirlir die Ueberschrift: Ep. Citroli impentor i~  ad 
p a p m  Joannem), ist über wegen tler Diktion und Beweisführung unzweifelhaft. 
1)er Kaiser sollte die Schrift in seinem eigenen Namen-er wird als Auktor fingiert 
- in Hoiii vorlegen ivg-1. p. 768 sq. 777:  haec U. sedes - huc (d. h. nach Rom) produ- 
c-ere - ecclesiae Trdnrii~lpiiiae d. h. die friinkiachen Kirchen). V. Noorden a. a. 0. 
N. 1 setzt sie in den Winter 876-877, während der Abwesenheit des Ansegi~ 
und der Nuntien, weil bei der Gegenwart papstlicher Legaten sowohl die 
Appellationen der Priesteq wie die Beschwerden des Kaisers sich zunächst an 
diese gewendet haben würden. Aber es handelte sich in der Denkschrift ja 
niclit um B e ~ c h w ~ r d e ~ i  in konkreteil Fällen, sondern uni prinzipielle Fragen, 
welche die Nuntien doch nicht enbcheiden konnten. Die Denkschrift kam 
wahrwhein1ic.h niemal8 in die Hände des Papstes, da der Kaiser gar nicht 
nach Korn gelangte. 
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richten darf, sondern den Prozess an das Koncil einer benachbarteil 
Provinz zurückverweist, iind nur das Recht hat, Legaten zu dieser 
Verhandlung abzuordnen (C. 7- 1 3). Die Begründung, die sich iii 
erster Linie auf Kan. 5 von Sardica stützt, ist die nämliche, welche 
er früher Nikolaus I. gegenüber vertreten hat. In Betreff des niedeim 
Klerus steht die Jurisdiktion dem Bischofe zu, von dessen Entscheidung 
iiiir eine Appellation an das Provinzialkoncil zuliissig ist (C. 13-19). 
Hinkmar beruft sich hierfür auf positive Gesetzeilstellen und die 
dem Metropoliten rechtlich zuerkannte oberste Regierungsgewalt über 
die Proviiiz, macht aber auch ~raktische Gesichtspunkte geltend. 
Wenii nämlich verbrecherische Geistliche beim römischen Stuhle Recht 
suchen dürften, so wären die Synoden eine überflüssige Einrichtiing. 
und die Disziplin würde zerstiirt. Denn weil es den Bischöfen dann 
iiiiniöglich sei, für jeden einzelnen Fall Gesandte, Aktenmaterial und 
Zeugen nach Rom zu schicken, erlangten die Angeklagten, iiament- 
lich wenn es sich iiiii verbotenes Zusammenleben init dein weibliche11 
Geschlechte handele, durch lügnerische Versichening ihrer Unschuld 
leicht Freisprechung. Der Verfasser ist zwar billig genug, dieseii 
Missbrauch nicht der Person des heiligen Vaters aiifzubürdeii, sondern 
der Leichtfertigkeit der Curialbeaiiiten beizumwen I') ; allein er findet 
es doch für nötig, den Papst daran zu erinnern, dasi die Kanones 
auch für ihn gelten, und dass noch 826 und 853 römische Synoden 75)  

den B i s C h ö f e n das Urteil iiber die uiedere Geistlichkeit übertragen 
haben. Allerdings ist ihm nicht unbekannt, dass früber schon Appel- 
lationen von Priestern auch aus deii entlegeneren Uiiizesen des römi- 
schen Patriarchats vorgekomineu sind, aber für die fräiikische Kirche 
stellt er solche entschieden in Abrede. 

Jedoch verkannte Hinkmar nicht-, dass ein Teil der Schuld an 
dem herrschenden Uebelstand die Bischöfe selbst traf, die allzu un- 
besonnen und mit Ausserachtl~ssiing der gerichtlichen Formen gegen 
die Kleriker einschritten. E r  wiinvchte deshalb eine generelle päpst- 
liche Instruktion 16) lind stellte selbst die Vorvchriften über das zu 

73) Sardic. c. 14, Nic. c. 5, Antioch. (341) o. 6 ,  Hippon. (393) C. X, Car- 
thag. (418) C. 17. 

74) P. 769. 778. 
75) S. Hefele IV,  48f. 185. Mansi XIV, 997 8qq. LL. 11, P. 11 p. 11 sqq. 

K m .  14 und 15 garant,ieren freilich die Gerichtsbarkeit iiber den niedern Klerus 
den Bischtifen, handeln aber nicht von der Appellinstans. Von Hinkiiiar 1). 768 
erfahren wir, dass jene Kanones auf Veranlassung Ludwig d. F. aufgestellt 
wurden. 

76) Cap. 26, p. 780. 
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beobachtende gerichtliche Verfahren in einer eigenen SchRft zu- 
sammeii77). Von zwei Eclikten Kar1 d. G . ,  deren Echtheit sehr 
zweifelhaft ist 78),  ausgehend entwickelt er aiif Grund des clirirt- 
lich - römischen , kanonischen und des in der fränkischen Kirche 
herrschenden Gewohnheitsrechtes die leitenden Grundsätze namentlich 
über das Anklage- und Beweisverfahren wobei er besonders den 
Fall des verdichtigen Umganges der Geistlichen mit Weibern beriick- 
sichtigt. Da er die Kenntnis der prozessiiitlischen Fornialitiiten bei 
seinen Lesern voraussetzen durfte, lässt er sich auf eine genaiie Schil- 
ctening derselben nicht ein, die ihm auch bei der befolgten Methode, 
eine diirchaus quellenmässige Darstellung zu liefern, nicht möglich 
gewesen wäre. In1 letzten Teile wendet er sich gegen die Vertreter 
des pseudo-isidorischen Satzes, dass kein Untergebener wider seinen 
Pfarrer oder Bischof als Ankläger auftreten könne. Es  wird den1 
Kanonisten natürlich nicht schwer, eine so ungeheuerliche Bestinimiing 
als in sich unhaltbar und im Widerspruch befindlich mit den unbedingt 
geltenden Gesetzen nachzuweisen. Es gelingt ihn1 aber auch, diis Be- 
weisstück der Gegner, die pseurlo-isidorischen Excerpte 80) aus dem an- 
geblich unter I'apst Sylvester gehaltenen römischen Koncil al? durch- 
aus unglaubwürdig, weil innerlich widerspruchsvoll iiiid absurd 8') 
iind äuserlich nicht beglaubigt aufzudecken. 

77) De yrevbyteris criiuinosia. Opp. 11, 748-800. Migne 125, 1093 
l~ i s  1110. Diese Schrift dürfte wegen der mrhen Beziehung ihres Inhaltes zu 
der vorigen init dieser ungefahr gleichzeitig sein. Dieselbe Frage in Anwen- 
dung auf einen konkreten Fall behandelt das Gut:rchten De causa Teutfridi 
presbgteri. Opp. 11. 801-805. Migne 125, 1111-1116. Die Sicherheit,, nlit der 
V. Noorden S. 409 bcide Schriften tleni Jahre 876 zuweist, ist durch nichts begründet. 
Eine   ehr intereauinte auf dein' Koncil von Douzy (874) erlussene Instruktion 
fiir einen I'roxew gegen einen Priester und eine Klosterfrau, clie unzüchtigen 
Unigang gepflogen hatten (Mansi XVII, 288-298), entstammt ebenfalls der 
Feder Hinkiiiars (s. 11. H. n. 346). Er gibt darin eine genaue Anleitung fiir 
tli~lj Inquisition~verfahren und clie Art der Strafe: der Priester ist in ein ent- 
ferntes Klo~ter zu verbannen lind nur zur I~aienkommunion zuzulitssen, die 
Nonne voll iiiit Ruten bis tiufs Blut geschlagen werden, lebenslilnglicher Buvxe 
verfallen und erst nach dem siebenten Jahre das Recht der hl. Kommunion 
wiedererlangen. 

78) ßened. Lev. I, 35. 36. \Veizsöcker, Cliorepiskopet S. 10 f. hiilt tlae 
erstere Kt~pitel fiir echt, d;ls letztere für unecht. 

79) Di/s~t.lbe beleuchtet er mehr vom inoraltheologi~chen Standpunkte 
iLua in der Schrift I)e divortio, Interrog. X. Opp. I, 620 sqq. 

80) Hinsrhius p. 449. Vgl. unten Kapitel 19. 
81) Die Bestimmung Pseudo-Silvesters, dass Kläger und Zeugen gegen 

Geistliche ,oninino Christum praedicantes' sein müesen, finden Hinkmar p. 794 
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Dass Kar1 dem Erzbischofe gestattete, unter seinem kaiserlichen 
Nauien eine kirchenpolitische Beschwerdeschrift zu verfassen, zeugt 
von der Wiederherstellung eines leidlichen Verhältnisses nach den 
heftigen Auftritten in Pontyon. Zu einein gegenseitigen Vertrauen 
kam es jedoch nicht mehr; dem ergrauten Stadiqmanne, der den 
italienischen Zug und die Grossmachtspolitik niit allen ihren Folgen 
verurteilte und für alles Unheil, das sich in den nächsten Jahren über 
das Reich entlud, die Kaiserfahrt verantwortlich machtee", war die 
fernere Beteiligung an den Geschiften unmöglich geworden. Schon 
wenige Wochen nach dem Koncil von Pontyon l i e s  sich der schran- 
kenlose Ehrgeiz des Kaisers zu einem Eroberungszuge an den Rhein 
verleiten, der weder den politischen noch den sittlichen GnindsYt CI zen 
Hinkmars entsprach. Auf die Kunde von den1 am 28. August er- 
folgten Hinscheiden Ludwig d. D. kniipfte Knrl sofort Verbindiingeii 
mit den Bischöfen und Vasallen des Nachbarlandes an uiid eilte riiit 
schnell gesammelten Heereshaufen iiach Niederlothringen. Bei Ander- 
nach kam es zur Schlacht, und nach kurzem Kampfe Iösteii sich die 
westfriinkischen Linien, denen Iiudwig, der jüngste der deutschen 
Prinzen, sächsische und fränkische Scharen entgegenführte, trotz 
ihrer Uebermacht in regellose Flucht auf. Der Metropolit war dem 
ungerechten und überstiirzten Unternehmen vollstäridig fern geblieben 
und trug mit sichtlicher Cfeniigthiiung den demütigenden Misserfolg 
in die Blätter der Geschichte ein. Tadeliitl erzählt er von den ruch- 
losen Plünderungen der kaiserlichen Truppen, von der Gefiihllosigkeit 
des Herrschers, der sich nicht einmal durch die Schrecken, welche 
eine neue Normanneuflotte an den CJestaden der Seine verbreitete, ziir 
Rückkehr bewegen liess, von dem Spotte, den man im westfränkischen 
Lager ftir die vertrauensvollen Gebete der Deutschen hatte. Er ge- 
denkt bei dieser Cfelegenheit des prophetischen Fluches : ,Wehe Ver- 
wüster, wirst nicht auch du verwüstet werden?' (Isai. 33, 1) uiid 
bemerkt spöttisch, in der Feldschlaclit bei Andernach habe die Synode 
von Pontyon keinen Nutzen gebrachtes). 

Dennoch muss man sich wundern über die verletzende Zurück- 
setzung, welche der um Reich und Kirche so hochverdiente Maun iur 
nächsten Jahre bei den Vorbereitungen fiir den zweiten Hömenug 
erfuhr. Immer lauter und dringender hatten die Ziistinde Ittllieus 

und V. Noorden S. 341 besonders widerninnig. Es heisyt aber otfenlnr nicht 
.Predigeru, sondern B e  k e n n e r des christlichen Glaubens. 

82) Opp. 11, 181. 
83) Annal. a. 876. 877 p. 501. 503. 
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die Gegenwart des fränkischen Schwertes erheischt. Der Papst im 
Süden von Sara~enen und den mit ihnen verbündeten italischen Fürsten 
bedrängt, in der NIihe den gierigen Machtgelüsten der Herzoge von 
Tiiscien und Spoleim ausgesetzt, in seiner eigenen Stadt von steigen- 
der Parteiung umringt, hntte hülfefleheiid den erkorenen Schirmvogt 
der Kirche herbeigerufena4). Diesen Mahnungen durfte Karl sein 
Ohr nicht vemchliesseii, wenn die ohnehin geringe Auktorität des 
Kaisertums in den Augen der Italiener nicht ggnzlich verblassen sollte; 
er rüstete im Lauf des Somtners 8 7 7  zur Waffenfahrt nach Rom. 
Vorsichtiger jedoch wie das erste Mal traf er auf einem Reichstage 
in Quierzy (14. Juni) umfassende Anordnungen für die Regierung des 
Reiches während seiner Abwesenheita5), aber das gewichtige Wort 
Hinkmars hören wir nicht im Kreise der Getreuen, nicht einmal unter 
dem ftir den Reichsverwever und Thronfolger Ludwig gebildeten 
Staatsrate von Bischöfen, Aebten und Grafen begegnet uns der Name 
des Reimser Metropoliten. Er  wird nur neben den Bischöfen Franko 
von Lüttich, Odo von Beauvais, dem Abte Gauzlin und etlichen 
Grossen mit der Verteilung der königlichen Bibliothek unter die ein- 
gesetzten Erben beauftragt, falls der Kaiser in fiemdem Lande 
sterben sollte. 

Karls 'düstere Vorahnung, dass er den heimatlichen Boden nicht 
mehr sehen werde, ging in Erfüllung. Nachdem er in Vercelli mit 
dem' Papete zusammengetroffen war, musste er, ohne das geringste 
ausgerichtet zu haben, vor den Waffen des deutschen Karlmann 
zurückweichen. Auf der Heimkehr hauchte er in der Hütte eines 
einsamen Alpenthales am 6. Oktober 877  seine Seele aus, erst 54 Jahre 
alt, aber nach einer Regierung von 39 Jahrens8). 

Karl hatte nicht ohne Ruhm die Krone Westfrankens getragen. 
Verstand er es auch nicht, die aufstrebenden Vasallen vollständig 
unter sein Scepter zu beugen, die Hoheit des karolingischen Kinig- 
tums für die Dauer sicher zu stellen gegen den erwachenden Geist 
des Lehnsstaates, so hatte er doch stets triumphiert über die Ver- 
suche, den Schwerpunkt der Regierung in die Faniilien des Reichs- 
adels zu verlegen. Die ungleichartigen und widerstrebenden Teile 
des Reiches vermochte er wenigstens mit Muhe *zusammenzuhalten ; 
sie vollkommen zu einen und zu einem festen Raue zu fügen, wiire 

. 

84) Ib. a. 877 p. 502. Jaff6 nn. 2306. 2'508. 2310. 
85) Annal. 1. C. p. 503. Convent. Cariöiitc. (LL. 1, 537 öqq.).  
86) Annal. 1. C. p. 503 eq. Nach V. Kalckstein. Abt Hugo (Forschungen 

z. deutsch. Qench. XIV [18i4], 79) starb er zu Brios im Arcthale, vielleicht 
Avrieux em Fusne des Mont Cenis. 
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selbst für ein aussergewöhnliches Herrschergenie eine vielleicht zu 
schwierige Aufgabe gewesen. Wiederholte Angriffe aiif die Integrität 
seines Gebietes waren erfolglos, vielmehr gelang es ihm, den besten 
Teil Lothringens unter seine Herrschaft zu bringen, in ltalieu F t i s  
zu fassen und sich init dem kaiserlichen Purpur zu schmückeii. 
Kriegerische Lorberen zwar blieben seiner Stirne versagt, es gebrach 
ihm dafür an Feldherrngeschick und persönlichem Mut, aber in den 
Künsten der Diplomatie und einer Politik. die in der Wahl ihrer 
Mittel nicht engherzig war, zeigte er sich erfahren. Seinen1 deutschen 
Bruder kam er an Herrscherkraft und Fürstentugend nicht gleich, 
iuimerhin aber behauptet er unter den Epigonen Karl d .  G. einen 
ehrenvollen Rang. 

Freilich, was Karl d. K. emportrug, war weniger die eigene 
Tüchtigkeit alb das Glück. Schon als unmündiger Knabe empfing 
er durch der Mutter rastloses Mühen die Kernlaude seines nach- 
maligen Reiches, und später bildeten giiiistige Umstände lind die poli- 
tischen Fehler anderer die Stufenleiter, auf welcher er zur Mwht 
aufstieg. Sein grösstes Glück aber war, dass er an dem Erzbischofe 
von Heims einen Staatsiuann fand, den1 die übrigen friinkischeii 
Reiche keinen gleichen entgegenzristelleii hatten Ihm verdankte der 
König zum grössten Teile Plan und Erfolge seiner l'olitik nach iniien 
und ausen. Hinkmar verstand es, einige vorübergehende Schwan- 
kungen abgerechnet, den uiibesfindigen Sinn des Fürsten fertzuhalteii 
auf der Bahn einer klaren und zielbewuürten Regierung, seinen Ehr- 
geiz durch die Gedanken einer gesunden Realpolitik zu zügeln. Sein 
Naiiie tritt uns in den Quellen nicht nur bei wichtigen Verhand- 
Iiingen und politischen Wendepunkten entgegen, sondern der Stellung 
eines leitenden Ministers entsprechend griff der Metropolit in alle 
Stsatsangelegenheiten ein, berief Reichstage so gut wie Syiiodeii und 
gab selbst in militärischeii Fragen sein Urteil ab. Sein Geschieht- 
schreiber konnte auf Grund eines umfassenden Aktenmaterials he- 
stätigen, dass Hinkmar die Seele der Regierung ware7). Und schwerer 
noch als dieses Zeugnis wiegt die Anerkennung Karls selbst. der, ob- 
schon Dankbarkeit und Lob fiir geleistete Dienste ihm soiist frenid 
waren, doch bekennen musste: Hinknlar .hat sich uns und dem 
Reiche und der Kirche unseres Iteiches in vielen Dingeu als nützlich 

B i )  Flod. JII, 18: (Rex) archiepircopi de miiltis requirebat consiliuiii et 
pcbr eius prudentiae suggestioneni n~iiltct industne diuponebat. - (Hinciuaro) 
non soluni de rebus ecclesiirsticis, sed et de populo in hostem wnvocando, ut 
ipse hoc ageret, mandare solebat, et ipse accepto regis iuandato tarn rpiscopoa 
quaiu coiniteu convocare solitur~ erat. 
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erwiesen' F& ein Menschenalter hindurch hat so der Erzbischof 
mit treuester Hingebung und in lauterster Selbstlosigkeit der Krone 
gedient. Nie, seitdem er den b imser  Stuhl bestiegen, hat er von 
Karl einen Lohn empfangen oder beansprucht, und wenngleich er 
thatsichlich die Stelle eines Reichskanzlers einnahm, nie ein Hofamt 
bekleidet. 

Die Würde eines Erzbischofs von Reims als dem ersten Metro- 
politansitze in Westfranken brachte es allerdings schon mit sich, dass 
ihr Inhaber ein gewichtiges Wort irn Rate des Landes zu reden hatte, 
wie denn auch Rinkmars Nachfolger Fulko einen weitreichenden Ein- 
fluss auf den Gang der öffentlichen Dinge übte$@). Aber bei Hinkmar 
war es doch vorzugsweise die mächtige Persönlichkeit, das beherr- 
schende Wissen und der eherne Charakter. was die wandelbare Gunst 
des Hofes ihm unterthänig machte und den König fesselte. Karl 
war nicht ohne Geist und Bildung, uiid der Erzbischof galt ihm als 
Meister der Wissenden; Karl verfolgte mit regem Interesse die lite- 
rarischen Bewegungens", und der Erzbischof deutete ihm deren Sinn 
und Tragweite. Niemals beugte sich der Diener einer Laune des 
Herrn, wenn sie das Recht und namentlich das Hecht der Kirche an- 

, 
twtete, vielniehr scheute er sich nicht, wenn nötig, den Herrscher 
freimütig zu tadeln und andere, die in gerechtem Streite mit dem- 
selben lagen, zum Widerstande anzueifern. Selbst das Privatlebeu 
des Königs entging seinen ernsten Mahnungen nicht, obwohl Karl 
im ganzen einen Wandel führte, der dem Klerus keineii Anstoss 
geben konnte. Was der Reimser Rirchenhistoriker von Hinkmar 
rühmt, dass er keinem schnieichelte, niemand schontes'), gilt mit 
voller Wahrheit von seinem Verhältnisse ziim Hofe. 

Wie sich die Stellung, welche der Reimser Erzbischof ziini 
Könige einnahm, in1 Bewusstsein des Volkes wiederspiegelte, zeigt die 
Vision eines gewissen BernoldQ2). Dieser ward an schwerer Krank- 
heit leidend ins Jenseits entrückt und erblickte dort neben ver- 
schiedenen Bischöfen und fränkischen Edlen auch Karl in schreck- 

88) Opp. 11, 588. 
89) Flocl. lV, 5. 
90) Vgl. Iteuter, Cfesch. d. religiösen Aut?rl&rung iiii Nittelaltt~. I, 48 ff. 
91) Flod. 111, 24 p. 584. 
92) De viaione Bernoldi (nicht presbyteri, wie Sirniond Iiinzu~etst), von 

Hinkniar aufgezeichnet. Opp. 11, 805-809. Migne 125, 11 15-1120. Die Mit- 
teilungen aber Karls Schicksal t)ilden den Kern des Ganzen, weahalb die Ab- 
fassiing bald nach dessen Tod zu 8etzen ist, als das Interesse für ihn noch 
lebendig war. 
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lichen Qiialen liegend, der also zu ihn1 sprltch: .Begib dich zu Hink- 
mar, dem Bischofe, und sage ihm, dass, weil ich auf seine iiiid 
auderer Getreuen gute Rnkchläge nicht gehört habe, ich meiner 
Schuld wegen leide, wi~s du siehst; sage ihm, er möge, da ich immer 
auf ihn mein Vertrsiien gesetzt habe, mir helfen, damit ich von 
dieser Strafe befreit werde, und er möge auch alle meine Getreuen 
zu meiner Hiilfe auffordern'. Aiis deiii Orte des Leidens zum Para- 

. diese fortschreitend erblickte Bernold eine Kirche und Hinkmar dLuin 
zur Messe bereit, den1 er seinen Aiiftreg kundgab. Zum Könige 
zurückgekehrt fand er dann denselben bereitr in die .Hube der 
Heiligenu eingegangen. 



111. Abschnitt. 

Vom Regierungsantritte Ludwig des Stammlers (877) bis 
zum Tode Hinkmars (882). Hinkmar als Politiker, Kanonist 
und Historiker. Seine Wirksamkeit für die Diözese Reims. 

18. Kapitel. 

Hinkmars politisclie Ideen. Seine Erincrliiiungssehriften für 
Kar1 d. K. 

Hinkinar gehört nicht zu jenen Staatuinännern, deren Prinzipien 
erst im Laufe der Jahre und in der Schule des eigenen politischen 
Wirkens reifen, sondern mit fert.igen Anschauungen, weit angelegten 
Grundsätzen, deren Wurzeln in die Zeit seines Aufenthaltes am Hofe 
Kaiser Ludwig d. F. ziirtickreichen, trat er an die Geschäfte heran. 
Seine Gednnken über den Staat und dessen Verwaltung hat er freilich 
nirgends in zusamnienfassender Darstellung niedergelegt. Als Mann der 
Tha t  gab er dem rein ,reflektierenden Denken nur soweit Raum, als 
seine unmittelbaren Ziele es forderten; als Schriftsteller griff er nur 
dann zur Feder, wenn es galt, praktische Zwecke zu verfolgen. Niir 
gelegentlich lässt er stantsmiinnische Aeusserungeii allgemeiner Art 
einfliessen, RUS denen sich einige Griindlinien seines politischen Cha- 
r a k t e r b i l d ~  zusammenstellen lässen. 

Kach der Ansicht Hinkmars bilden Kirche und Staat einen 
einzigen organisch gefiigten Bau, eine einheitliche soziale Gesaint- 
ordnung, und zwar nicht blow in, der Idee, sondern in der leben- 
digen Wirklichkeit, lind nicht bloss in dem Verhältnisse des einzelnen 
politischen Gemeinwesens zii dei Landeskirche ; sondern die allgemeine 
Kirche ist mit der karolingischen Universalmonarchie zu einem ein- 
heitlichen Ganzen vermählt. Wie es nur e i n  e Kirche gibt, 80 auch 
nur  e i n Reich, das christliche Kaiserreich ; ' beide fallen äuscierlich 
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und dem Umfange nach ziisammenl), und dem Kaiser gebührt die 
Herrschaft über alle Christen =). Der Grund ist in der ursprüng- 
lichen Einheit der weltlichen und geistlichen Nacht zu suchen, die 
beide in Christus, der Priester und König zugleich war, ihre gemein- 
sanie Quelle haben. Erst als der Erlöser in den Himmel auffuhr, 
,verteilte er die Regierung seines Reiches d. i. der Kirche unter die 
priesterliche Auktorität iind die königliche Gewalts)'. Es ist im 
wesentlichen diwelbe Idee, welche unter Kar1 d. G. und Ludwig d. 'P. 
die fränkischen Staatsmänner beherrschte4). Doch macht sich schon 
ein Unterschied bemerkbar, indem bei diesen die Verbindung der 
beiden ~ewa l t en  eine innigere, sich fast bis zur Verschmelzung stei- 
gernde ist, und der Schwerpunkt der Macht auf Seiten des Kaisers 
liegt, wiihrend Hinkinar Priestertum und Königtum weiter ausein- 
ander treten liisst und mehr gleichberechtigt nebeneinander stellt, ja 
in gewisser Weise dem geistlichen Element den Vorzug einräumt. 
Der Klerus bildet einen streng in sich abgeschlossenen und mit be- 
stimmten Rechten ausgerüsteten Stand und steht als Repräsentant 
des kirchlichen Elementes der weltlichen Beamtenhierarchie mit ihrer 
monarchischen Spitze gegeniiber. Auf beiden ruht die Christenheit 
wie auf zwei Pfeilern 5). Der Vorrang der kirchlichen Würde liegt 
in ihrem geistigen Charakter, ihrer höhern Verantwortlichkeit und 
in ihrer auvschliesslichen Herrschaft über die Seelen aller, auch der 
Könige 6 ) .  A 1s klassischen Ausdruck für dieses Verhältnis von Kirche 
iind Staat pflegt der Erzbischof stets die Worte des Papstes Gelasius 
anzufIihren7): ,Zwei Dinge sind es, von denen diese Welt haupt- 
sächlich regiert wird: die heilige Auktorität der Priester und die 
weltliche Gewalt, unter welchen die Auktoritiit der Priester insofern 
gewichtiger ist, als diese auch fiir die Könige im göttlichen Gerichte 
Rechenschaft geben müssen 8 ) b .  Indes trotz dieses prinzipiellen Unter- 

1) Opp. I, 636. 
2) In diesriri Sinne lasxt Audradus Modiciie, Chort~ischof von Sens iind 

Freund Hinkiiiam (9. unten Kapitel 22 N. 54) in seinen ,Offent)sriingen' (C. 9. 
Rouqiiet VII, 290) diircli Christus den karolingi~chen Königen die Weisung er- 
teilt werden, die ungläiibigen Lander zii iinterwerfen und deiii christlichen 
lieiche einzuverleiben. 

3) Opp. 11, 141. 
4) S. Wi~itz, Deutasrhe Vrrfiissungsgesch. 111, 195. 197. 
5) M i p e  125, 1049. 
C;) Opp. I, 56:). 
5) Migne 123, 1059. Opy. I, 694. 706. 11, 712 U. s. W. 
8) Ep. ad Anacltas. Aug. Jaff4 n. 652 (387). Thiel, epp. Rom. Pon- 

tif. I, 949. 
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schiedes beider Ordnungen hält er an ihrer thakächlichen Gemein- 
samkeit fest. Er  wendet kirchliche Rechtssätze ohne weiteres auf 
rein staatliche Dinge an und begründet dies mit dem einheitlichen 
Ursprunge der geistlichen und weltlichen Machte). Und andrerseits 
bemerkt er, dass die Kirche auch für ihre Angelegenheiten von den 
christlichen Fürsten Gesetze zu erbitten pflege, und dass Bischöfe in 
ihren Gerichten neben dem kanonischen auch das civile Recht an- 
wenden mit Rücksicht auf das Schriftwort : ,Durch mich herrschen 
die Könige und entscheiden die Gesetzgeber gerechtu (Prov. 8, 12)1°). 

So lebte Hinkmar noch im Gedankenkreise Kar1 d. G., dessen 
Reich thittsächlich fast die Gesamtheit der christlichen Völker uin- 
spannte. Nachdem aber dieser gewaltige Staatskörper durch den 
Vertrag von Verdun zerrissen war, konnte ein so einsichtsvoller, so 
sehr mit den faktischen Zusüinden rechnender Politiker wie der 
Reimser Metropolit unmöglich verkennen, dass diese Trennung nicht 
etwas bloss Vorübergehendes sein werde, sondern den Anfang einer 
neuen, weitreichenden Entwickeliing bezeichne. Dennoch hielt er an 
einer gewissen Einheit des Reiches fest, die ihm vermittelt ward durch 
das Hand der gemeinschaftlichen unteilbaren Kirche"). Wie es ,einen 
Herrn, e i n e n  Glauben, e i n e  Taufe' (Ephes. 4, 5) gibt, so auch 
nur , e i n  Reich, e i n  e Taube Christi, nämlich die hl. Kirche', die 
durch da! Gesetz der e i n  e n Christenheit regiert wird, wenngleich 
m e h r e r e Fürsten und Prälaten das Steuernder halten le). ,Das 
e ine  Reich ist eben die e ine  Kirche, welche durch die von den Königen 
herbeigeführte Teilung . . . . in keiner Weise getrennt werden darf. 
Auch ist es nicht zulhsig zu sagen, dnss zwischen unsern Fürsten 
sich einer von einem Stamme oder Reiche zu einem andern Stamme 
oder Reiche begebe, vielmehr bleibt man, wie es sich für Christen ge- 
ziemt, in dem e inen  Reiche und in der Einheit der Mutter Kirche* lS). 
Demgern& spricht Hinkmar von , u n s  e r  e n christlichen Fürsten 14)', 
nennt Lothar 11. ,U n s e  r n Herrn König' 15) und bezeichnet Wwt- 
franken als ,einen Teil des Reiches' 1"). Diese Auffassung ist iibrigenq 
nicht ihm allein eigen. er teilt sie mit seinen %eitgen6men, und die 

9) Opp. I, 636 sq. 
10) Ib. I, 590. 
11) Ib. 11, 225. 
12) Ib. I, 684. 
13) Ib. I, 636. 
14) Ib. I, 655. 638. 
15) Ib. I, 678. 632. 
16) Ib. I, 743. LL. I, 514. 
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Herrscher selbst drücken sich in öffentlichen Aktenstücken und bei 
feierlichen Gelegenheiten in iihnlicher Weise aus"). 

In Bezug auf den Ursprung der weltlichen Gewalt betont Hiiik- 
mar besonders stark' iind häiifig, dass die Könige von Gottes Gnaden 
regieren 18), mag auch die Art und die nächstliegende Qiielle ihrer 
Herrschaft eine verschiedene sein. E r  unterscheidet solche Fiirsteii, 
die ausdrücklich und unmittelbar von Gott eingesetzt wurden, wie 
Moses, Sainuel und Josias; ferner solche, die zwar ausgesproc,hener- 
m=en von Gott selbst ihre Macht erhielten, aber diirch menschliche 
Vermitteliiiig, wie .Josiie und David; eiitllich solche, welche den 
Menschen ihre Herrsch:rft verdanken, jedoch iinter stillschweigender 
Ziiatimmung des ewige11 Königs lg). Ai~f  die letztere Weise ist die 
Aiiktoritiit der christlichen E'iirsten von der göttlichen herzuleiteii : 
das Merkmal ihrer Legitimitlit ist die Anerkeunung nnd Mitwirkiing, 
welche die Kirche bei der Thronbesteigung leistet. Karl dein K. ver- 
sichert er: ,Mehr diirch die geistliche Salbiing lind Segniing des 
Bischofs habt Ihr die Königswürde erlangt als durcli eine irdische 
Machtso)', und das höhere, göttliche Recht desselben findet er in 
dem Uniatande begriindet, dass ihn die'Hischöfe ,iinter dem Heifalle 
lind nach den1 Willen des Volkes . . . . iiiit dem hl. Chrisma xuni 
Kiinige salbten', iind ,der hl. apostolische Stuhl, unsere Mutter, diircli 
~postoliuche Brieft? ihn als König zu eliren und zu bestiitigen, sicli 
beeilte' I ) .  Es h h g t  diese Anschaiiiing mit der oben beriihrteii 
xiisainmeii, dass der Fiirst Stellvertreter Christi für die weltliche R.e- 
gierung ist. Sinnig bemerkt der Erzbischof, . dass diese Teilnalime 
an der Vollgewalt des göttlichen Priesterkönigs grundgelegt ist in 
der Taufe, durch die wir ein kiinigliche~ Geschlecht und ein köiiig- 
liches Priestertiiiu geworden sind, und d a s  die Königssalbiing die 

17) Auf deiii Meersener Tage (847) reden die Könige von .cuiußcumqur 
r e p u m '  lind deiii Fliehen .nh uno in aliud regniini*, aber auch wieder von 
,nostniiii roniiuune regxiuiii' (Adnunt. Hludow. C. 5.  (i. 7. TAL. 1, 394) und kiin- 
digen einen gemeinsamen Reichstag an (Adnunt. Karoli C. I 1. C. p. YS"). 
Bei der Meeraener Zusainmenkunt% d e ~  Jahres 8.51 bezeichnen sie das Gesamt- 
reich einfach als .istud regnuniu (ib. I>. 409). Die zur Synode in Metz ($59) 
verstimnielten westfPänkiuchen und lottiriiigiiichen Priilaten nennen Karl d. K. 
und L u d  W ig d. D. .rege8 nodros' (C. 1 ib. p. 45s). Bei der Zusainiiienkiinft 
in Tousg (itfi.;) erklHren Kar1 lind Ludwig: ~cc1esi;i nohis e t  illi iI,othari roui- 
iiiisnn e t  regnuiii unuui er;t e t  populus ar chriatinnitiw una est (c. 6 ib. p. T01). 

18) Migne 120. 98. 
19) Opp. I, 69.5. 
2'0) Ib. 11, 330 sq. 
21) Ib. 11, 140. 
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Uehertragung der Stellvertretung des ,Gesalbtenn (Christus) be- 
deutetea). 

Von dem Standpunkte einer solch' idealen Ansicht über das 
Königtum zeichnet Hinkmar die Wiirde lind Pflicht desselben e8). 

Die Herrschaft des Monarchen muss ein Abbild der Weltregierung 
Gottes sein, von welchem er ja den Namen eines Königs und Herrn 
nur entlehnt. Duhalb ist er vor allem aufgestellt als Wiichter Eber die 
Sitten des Volkes, muss er selbst ein auf den Leuchter erhobenes Licht 
sein, das allen voranglänzt. Sein Privatleben soll darum so beschaffen 
sein, dass es die Oeffentlichkeit nicht zu scheuen hat. Nicht die Ein- 
flüsterungen doppelzüngiger Schmeichler, sondern das Gewissen muss 
seine Richtschnur bilden. Ihn darf keine Gier nach Ruhm, Reichtum 
und Macht entflammen, überhaupt keine Selbstsucht beherrschen. 
Denn wie Christus der König nur zu unserm Besten gewirkt und 
geduldet hat, so muss auch der irdische König nichts anderes im 
Auge haben a h  das Wohl seiner Unterthanen. Strenges Recht mit 
Milde gegaart muss der Fiirst lind müssen seine Beamten gegen 
das Volk üben, stark'en Schutz den Schwachen bieten, die Kirche 
ehren. Gerechtigkeit und Klugheit fordern, dass den Vasallen gegen- 
iiber mit der Zuteilung und Entziehung von Kronglitern nicht will- 
kürlich und unvorsichtig verfahren werde e'). Die unter den Königen 
geschlossenen Verträge sind heilig zu halten, von ihnen selbst und 
von ihren Nachfolgern ; Treulosigkeit ist eine Sünde wider Gott, der 
streng darüber richten wird 9 5 ) .  

Ueber die Person und das Amt des Königs hat Hinkmar auch 
eine eigene Schrift verfasst e6), die zu dem Besten zählt, was er ge- 

2.2) Ib. I, 636 sq. cf. p. 694. 
23) Ib. LI, 130. 135 sqq. 145. 
24) Ib. I, 639. 
25) Ib. I, 637 sq. 
26) De regis Persona e t  regio ministerio. Opp. 11, 1-28. Migne I%, 

833-856. Die Zeit der Abfassung I b ß t  sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln. 
Ich nehme mit V. Noorden S. 409 das Jahr 873 an, in welchem der Prinz Karl- 
mrrnn, der einer früheren Begnadigung ungeachtet zum zweiten Male die Waffen 
gegen den Vater erhoben hatte, zum Tode verurteilt, und diese Strafe in Blen- 
dung umgewandelt wurde. Hierauf scheinen sich, wie schon zum Teil durch 
DIimmler I, 796 N. 4, V. Noorden S. 266 hervorgehoben wurde, einige Stellen 
der Schrift zu beziehen: Si . . . . . non se correxerit . . . ., legis severitatem 
a principe necesse est mustinere cogatur, ne qui sibi consulere noluit, in Pace 
vivere volentibus nocere poesit (C. 20) - Praeponderare debet pax ecclesiae 
universalis e t  soliditas generalis dilectioni etiam dilecti, multo megis autem 
degeneris filii (C. 30) - Si aliter non ineruit habere pacem domus David, nisi 
Abvalon filiue eius in bello, quod contra patreni gerebat, fuisset extinctus . . . . ., 
quid ei reatitit (= restavit), nisi perditum flere et  sui Pace regni adquisita 
unam moestitim coneolari (C. 31). 

S C h r li r . ,  Hinkmar von Reims. 25 
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schrieben. Es mag hier eine ~ebersicht  über den reichen Inhalt 
folgen. Der erste Teils7), Kap. 1 bis 18 iimfamend, lmchäftigt sich 
mit dem Königtum in Rücksicht auf den Staat iiberhaupt. Die 
guten Könige, wird aiisgefiihrt, herrschen im Auftrage Gottes, die 
Regierung der schlechten ist eine blosse Zulassuiig deselben (C. 1). 
Ein guter Ffirst, der Recht und Gerechtigkeit walten lässt, ist eiii 
Glück für das Volk ; llngerechtigkeit aber entstellt nicht iiur die 
Würde der, Herrschers, sondern rächt sieh auch an seinen Nach- 
kommen auf dem Throne (C. 2). Die rechte Verwaltiing des kiinig- 
lichen Amtes bildet die Grundlage der Macht eines Staates. I)a der 
Besitz der Gewalt eine Versuchung zur Ueberhe1)iiiig ist, niiiss der 
König zwar als Privatperson die Demiit iiben, aber nach ausseu und 
amtlich seine Würde strengstens wahren, wenngleich es eine schwere 
Kiinst ist, auf der Höhe der Macht zu stehen und Stolz und Hiihai- 
sucht zurückzudrängen (C. 3). Die Häte der Krone müsseii .iiiich 
Gesinniiiig und Wandel Muster sein für alle, iiiiissen ernste, feste, 
aiifrichtige lind wohIwollende Männer sein, heyorragend durch Weis- 
heit und Rechtssinn (C. 4). Die R,egieriingskunst eine$ christlichen 
Monarchen besteht dariri, dass er seine Macht den Zwecken Gotkq 
dienstbar macht, Strafen verhängt nicht aus Rache, sondern aus Hiick- 
sicht auf das Wohl des Ganzen, Verzeihung gewiihrt nicht ans 
Schwäche, sondern zur Besserung des Fehlenden, einschneidende Mass- 
regeln in der Ai~sfihriing nach Möglichkeit mildert (C. 5). Wenn 
so der Fürst regiert, so ist es nützlich, drcss er lange und fiber weite 
Gebiete das Scepter trage (C. 6). Krieg zu führen und die Grenzen 
zu erweitern, ist iiur dann gestattet, wenn die politische Notwendig- 
keit es verlangt, wenn es zur Sicherung des Friedens dient (C,. 7. 8). 
Gerechte Kriege sind erlaubt, und der Soldat, der aiis Gehorsaiii 
gegen den Fürsten känipft, begeht keinen Mord (9-11). Gott allein 
ist es, welcher der gerechten Sache den Sieg verleiht; der König 
darf daher nicht blas aiif seine eigene Macht vertrauen (C. 12-14). 
Er mus9 Sorge tragen, da% für die Seelenruhe der Gefallenen ge- 
betet wird (C. 15). Ziel der (hetzgebung ist die Hebung der Re- 
ligion und Sittlichkeit, und zu diesem Zwecke diirfen auch Zwangs- 
mittel angewendet werden ; ja die Strafgewalt in rechter Weise iiben, 
heisst Christiis dienen (C. 16-18). 

Im zweiten, Teile, der aiis den vier folgenden Kapiteln 1)c- 
stehtx8), handelt der Verfasser über die Milde und Barmherzigkeit des 

27) Schoii Flod. 111, 18 nennt die Schrift .trifonrii digentioiie distinctumu. 
28) Ebert, Gescli. d. lat. Literat.. den Mittelalt. 11. 251 teilt iinders eiii; 

rr fancit C. 19-28 als xweikn Teil riiif. 
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Königs. Gegen Schuldige darf nur dann Gnade geübt werden, wenn 
dadurch nicht die Gerechtigkeit gegen andere verletzt oder den Bösen 
Ermunterung gegeben wird. Das Wohl des Staates muss bei der 
Gewähriing der Milde massgebend bleiben (C. 19). Begnadigung 
verdient nur der, welcher Hoffnuiig auf Besserung bietet, gegen den 
flückfilligen aber int Strenge geboten (C'. 20). Der Fiirst darf sich 
nicht diirch Geschenke und Schmeicheleien zur B:~rmherzigkeit be- 
stininien lasen (C. 21), darf keine Schlechten zu seinen Vertrauten 
haben (C. 22). 

Der dritte Teil befasst eich mit der Handhabung der Strafgewalt. 
Die Todesstrafe dient zur Abschreckiing lind ihre Anwendiiug ist kein 
Verbrechen, vielmehr ein Recht des Ftirsteii, dem deshalb von Gott das 
Schwert verliehen worden ist (C. 23-26). Wie bei den Gesetzen 
so ist auch bei den Strafen strenge Ausfiihriing Pflicht, doch kann 
zuweilen Verzeihung gewährt werden (C. 27. 28). ,4iich seine Ver- 
wandten darf der Köiiig nicht straflos lassen, wenn sie sich gegen 
Gott, die Kirche oder den Staat verfehlen; abet wenn sie ihr Un- 
recht erkennen und Bi-e thun, darf er ihrer schonen (C. 29. 30). 
Diejenigen, welche grosse und öffentliche Verbrechen begangen haben 
lind dieselben noch zu verteidigen wsgen, haben jeden Anspruch auf 
Verzeihung verwirkt (C. 31). Ueberhaiipt muss der König Strenge 
lind Milde in seiner Brust vereinigen (C. 32). Sollte aiich die Zahl 
der Schuldigen so grow sein, dass die Bestrafung schwierig wird, so 

daif sie doch nicht vernachliissigt oder verschoben werden (C. 33). 
Die Abhandlung ist Kar1 d. K. gewidmet, der sie auch veran- 

l w t  hatte. Mit männlich-ernstem Freimute hält der geistliche Staatr- 
mnnn dem König einen Spiegel der Regententugend vor; er bietet 
zwar keine tiefen, originellen Ideen, aber ein reiches Mass prak- 

. tischer Lebensweisheit. Das ähnliche Werk eiries Zeitgenossen, die 
wahrscheinlich Lothar 11. gewidmete29) Schrift ,De recbribus christiani- 
ht isbsO) des Iren Sedulius ist weit allgemeiner gehalten, überragt 
indes Hinkmars Arbeit diirch geistvollere Gedanken und glänzendere 
Vorm. Man") hat auch vemucht eine Parallele zu ziehen zwisc'heii 

29) S. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen iiii Mit,telalt. 3. Aufl. 
Berlin 1873. I, 198. 

30) A. Mai, Spicileg. Rom. VIII, 1 ßqq. Vgl. Ebert a. a. 0. 11, 198. 
Verwandt sind die an Ludwig d. F. gerichtete ,Via regia' des Smuragduv 
(Migne, Toin. 102, W3-970) und Jonas' von Orlean~ .De institutione regit~ ad 
Pippinum regem' (ib. 106, 279-306). 

31) Z. B. Ampere, Hist. litt&. de In, France sous Charlemagne. Paris 
1868. P. 193. 

26 * 



388 Hinkmars Schrift .De cavendis vitiia e t  virtutibii~ exercendisY. 

unserer Schrift und der , Politique sacr6eu Bossuets8$). Jedoch lässt 
weder das unvergleichliche Genie des Adlers von Meaux, noch sein 
auf viel breiterer und tieferer Grundlage angelegtes Werk eine Neben- 
einanderstellung zu. 

Eine andere Ermahnungsschrift entwirft unter dem Titel ,Ueber 
die Vermeidung der Laster und die Uebung der Tugendeno8) ein 
Musterbild ffir das Privatleben eines christlichen Königs. In lehrhaft- 
paränetischer Weise werden die hauptsächlichsten Sünden und Laster, 
die Tugenden und die Werke der Bnmlherzigkeit, die Lehre der 
Kirche vom letzten Gerichte und von den Strafen der Hölle be- 
sprochen. Ausführlich erörtert der Verfasser die verschiedenen Mittel, 
durch welche man Verzeihung für seine Sünden erlangen kann, näm- 
lich Busse und Reue, Sakramente, das hl. Opfer und die Fürbitte der 
Heiligen. Genauer auf den Inhalt einzugehen ist nicht notwendig, 
da derselbe nur wenig enthält, das Hinkmars eigenem Geiste ent- 
sprungen wäre"). Fast alles ist aus patristischen Schriften, besondem 
den Moralien Gregor d. G. entlehnts5), aber mit solchem ,Geschicke 
- 

32) Politique tiree dc propres paroles de 17Ecriture sainte (Oeuvres com- 
plbtes. Barle-Duc 1870. IX, 205 suiv.). 

33) n e  cavendis vitiis e t  virtutibus exercendis. Opp. 11, 29-103. Migne 
125, 857-930. Aus dem Charakter der Schrift als einer Kompilation erklärt 
es sich, dass der Inhalt keine sichern Anhaltspunkte zur chropologischen Be- 
stimmung gibt. Wegen der Bemerkung der Vorrede jedoch : .Mitte vobis, sicut 
iussistis, epistolam b. Gregoni ad Recharedum . . . ., ex qua vobis quaedam inter 
cetera dixi, quando p r o x i m e  apud S i l v a n e c t u m  d e  o p e r i b u s  m i s e r i -  
co r d i  a e sermo se intulitu (p. 29), die ich mit der Notiz in den Annalen a. 869 
p. 482 : ,Karolus apud S i  1 V a n e C t i  s civitatem degens, ubi tam ipse quam et  
uxor sua thesauros . . . . per loca sancta in s u a u i  e l e e m o s y n a m  d i s p e n -  
s a n t  e s  . . . . Domino, de cuius manu illos acceperant, reddidemntu kombiniere, 
möchte ich das Werk dem Jahre 869 zuweisen. Unmittelbar auf jene Unter- 
haltung in Senlis (Aug. 869) folgt im September die Erwerbung Lothringens 
und die Krönung zu Metz. Und hierzu passt sehr gilt die Bemerkung p. 31, 
dass Gott den König .a flagellomm doloribiis ad salutis gaudia misericordiae 
medicamento reduxit, peccantem non deseruit, m u n e r i h U s m u 1 t i s  e t p o - 
t e n t i  a g 1 o r i f i C a V i t'. Jedenfalls i m g  ist ei, wenn V. Noorden S. 404 die 
Schrift in die fünfziger Jahre setzt, weil ,die behandelten Fragen dieselben 
xind, welche um jene Zeit die theologische Welt bewegten', withrend doch von 
diesen hier nicht entfernt die Rede ist. Noch weniger kann ich mit demselben 
darin .eine indirekte Polemik gegen Skotus und seine Pddestinationsschrifte 
finden. 

34) Darum ist auch das Lob, das V. Noorden 9. 113 und Ebert a. a. 0. 
11,252 der Schrift spenden, nicht auf Hinkmara Rechnung zu seteen, wie Ebert 
bereits vermutete. 

55) Wie Hinkmar p. 102 sq. selbst angibt,' und auch der Stil deiitlicli 
verrst. Die Verwei~e des Heraii~gebers auf Gregor sind durchniia nicht er- 
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zusammengestellt, dass man das Mosaikartige der Arbeit kaum merkt. 
Die Bitte Karls, ihm den Brief Gregor (1. G. an den westgotischen 
König Reckared 06) zu übersenden, den ihm der Erzbischof wahr- 
scheinlich zur Lektüre empfohlen hatte, war der Anlass zur Abfassung 
dieser Blütenlese. 

19. Kapitel. 

Hinkmar und die Rechtsquellen. 

Wie die hervorragend politische Thätigkeit Hinkmars und über- 
haupt die ~ lü t en~e r iode  seines Wirke~is in die letzte Hälfte der 
Regierungszeit Kar1 d. K. fillt, so gehören auch seine kanonistischen 
Arbeiten siimtlich diesem Abschnitte seines Lebens an. Die Kämpfe 
kirchlicher und kirchenpolitischer Natur, welche der streitbare Erz- 
bischof gegen die Päpste, die pseiido-isidorische Partei und die Staats- 
gewalt durchfocht, und die durch sie hervorgerufenen Schriften gaben 
uns bereits Gelegenheit, seinen Standpunkt in Bezug auf dar materielle 
Recht zu zeichnen, seine Anschauungen in den fundamentalsten 
Fragen der kirchlichen Verf~sung und Verwaltung darzulegen. Nicht 
niinder wichtig ist die Stellung, welche Hinkmar, der unbestrittener- 
mtiusen bedeutendste Jurist seiner Zeit, zu den Rechtsquellen einnimmt. 
Es lohnt sich daher der Mühe, den Umfang festzustellen, den sein 
Wissen auf diesem Gebiete hatte, und die Ctrundsiitze zu entwickeln, 
nach welchen er den überlieferten RechtsStoff sichtete und auf seine 
Gültigkeit priifte. 

Wie von vornherein zu erwarten ist, schöpfte Binkmar seine 
Kenntnis des kanonischen Rechts in erster Linie aus der Dionysio- 
Hadrianischen Sammlung1), die in der fränkischen Kirche ein fast 1 

schopfend, und die auf die andern Quellen werden ganz vermisst. Ob Hinktuar 
direkt aus seinen Quellen oder aus einer der verbreiteten Sentenzeneammlungen 
(vgl. über solche aus Gregors Werken die Maurinerausgabe. Paris 1705. Tom. I, 
Praaf. p. VI) schopfte, lässt sich nicht entscheiden. Ftir letzteres konnte der Um- 
stand sprechen, dass er seiner sonstigen Gewohnheit entgegen nirgendwo citiert. 
Patristische Sammelwerke wusste er zu sch&tzen; so erbat er sich von Servatue 
Lupus einen durch Beda aus Auguatins Schriften zusammengestellten Eom- 
mentar zu den paulinischen Briefen (Lupus ep. 76 ad Hincm. Migne 119, 536). 

36) Jaff6 n. 1757 (1279). 
1) Ich benutzc die Ausgabe: Codex cmonum vetus ecclesiae Romanae a 

Fr. Pithoeo . . . . restitutus. Paris 1687. - Dass Hinkmar nicht die reine 
Dionysiana (Ausgabe: Voellus et Justellue, Biblioth. iuris a n .  veteris. Paris 1661. 
I, 101 sqq.) gebrauchte, folgt unter anderm daraus. dass er wie die Dionysio- 
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amtliches Ansehen genoss lind von der Aachener Synode des Jahres 802 
förmlich recipiert worden wars). Sie galt ihm als der eigentliche Kodex 
des Kirchenrechts s), welchen1 er vorzügliah seine Belege entnahm4). 
Das wichtigste Material fand sich hier vereinigt: die sog. apostolischen 

.Kanone~, ferner die Kanones von Nicäa (325), Ancyra (314), Neo- 
cäsarea (314-325), Gangra (C. 350), Antiochien (341), Laodicea 
(343-381), Constantinopel (381), Chalcedon (451), Sardica (344), 
133 afrikanische Kanones und einige weitere konciliarische Akten- 
stücke ; sodann folgen in der Sammlurig 52 Papstdekretalen von Siricius 
bis auf Gregor 11. liebst einigen andern Dokumenten. - 

Ausserdem benutzt Hinknlar noch eine grosse Anzahl synodaler 
Aktens%ücke, Kanones und Dekretalen, die weder in der Dionysio- 
Hadriana enthalten sind, noch sich mit Sicherheit auf eine oder 

Hadriana bei der zweiten Abteilung der afrikanischen Kanones eine neue 
Numerierung beginnt, nicht fortlaufend zählt wie die reine Dionysiana. Wo Hink- 
mar die Nummer einen afrikanischen Kanon angibt - er thut es nicht regel- 
miissig - stimmt dieselbe genau mit Dion.-Htulr. iiberein. Die Ausnahme opp. I, 
437 : .In Africano concilio 208 episcoporum cap. 71' (muss heissen: 70) wird eben- 
no auf einem Versehen beruhen, wie die angegebene Zahl der Bischöfe, deren 
die Sammiung 417 angibt. 

2) S. Maassen, Geech. d.Quellen U. Literatur d. kau. Hechts. Gratz 1870. 
I, S. 467 ff. 

3) Opp. 11, 543: ,Canones . . . . , qui a Nicaeno concilio, quod primuni 
in n o s t r i s  codicihus, quos a b  a p o s t o l i c a  s e d e  u i a i o r e s  n o s t r i  a c -  
c e p e r u n  t ,  sequendos per ordinem uvque ad Afric~tnum concilium' - eine 
Ordnung, die durchaus auf die Dion.-Hadr. passt. 

4) Sein Text ist regelmüssig der den Dionysius. Ich verweise z. B. auf 
die griechischen Kanones: Opp. 11, H01 (can. apost. 25). 1. 666 (Ancyr. 5. 6). 
11, 5871 (Ancyr. 11). 1, 642 (Ancyr. 15. 21), 11, ,589 (Ancyr. 20). 11, 664 (Ancyr. 24). ' 

Mansi XVII, 892 C (Neocaes. 1). Opp. I, 588 (Neocaes. 3). I, 718 (Nic. 3). 11, 
440. 720 (Nic. 4). I, 687 (Nic. 5). 11, 429, 440. 1, 687 (Nie. 6). 11, 440, (Nic. 7). 
I, 665 (Nic. 12). 11, 261 (Antioch. 4). Mansi XVI, 820 D (Antioch. 9). Opp. 11, 
724 (Antioch. 13). 1, 443 (Antioch. 16). 11, 394 (Antioch. 19). 11, 724 (Antioch. 22). 
11, 247 sqq. (Sord. 5 ) .  11. 392 (Snrd. 7. 8. 9. 11). I, 688 (Sard. 14). I, 351 
(Laodic. 6). 11, 727 (C'pol. 'L). I. 344 8(1. (Chalc. 1). 1, 340 (Chalc. 4). I, 688 
(Chalc. 25). Dies sind die sämtlichen von Hinkmar citierten griechischen 
Kanones, bei denen aber jede~mal nur e i n  e Belegstelle angegeben ist. Vari- 
anten den Hinkmar'schen Textes gegenüber dem des Dionysius konunen natür- 
lich vor, sind aber wohl zum gröasten Teile der Mangelt~afti~keit der Sirinond'- 
sehen Auligabe oder der Nachlässigkeit Hinkniar's in1 Citieren zuzuschreiben. 
So kehrt z. B. Sardic. I) bei ihm opp. 11, 392 und 440 wieder, aber der Wort- 
laut weicht etwas ab. Zuweilen unterdrückt Hinkmar auch einzelne Worte 
oder Satzteile z. B. opp. 11, 392 (Sardic. 7) oder schiebt erliiuternde Zwischen- 
niitze ein z. B. opp. I, 687 (Nic. 6: tres [non propter fidei verihteni vel tluctori- 
h t i s  sinceritatem, sed] propter contentiones e h ) ,  ohne solches zu markieren. 
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inehrere anderweitige Saniiiilungen als die Quellen, denen er sie ent- 
lelinte, zuiückfiihren lassen6). Es bleibt daher nichts anderes übrig, 
als ein Verzeichnis dieser Stüclre zu geben lind Notizen über die bei 
Hinkiuitr sich fiiidende Version, Textgestitlt und dergl. beizufügeil. 

I. A k t e n  und D o k u m e n t e  g r i e c h i s c h e r  K o n c i l i e n .  

1) Opp. 11, 277'9: Das Schreiben des Nicänum an die Bischöfe 
-4egyptens I ) .  

2) Ib. 11, 403 : Das Schreiben der Synode von Sardica an siimt- 
liche Bischofea). 

3) Ib. I, princ. (Migne 125, 55 C): Die Akten des 3. allge- 
riieirien Koncils von Ephesuss). 

4) Ib. I, 352: Die Akten der 7. Sitzung der u;vodos &dr,poÜua 
von Constantinopel vom Jahre 448 O). 

5) Ib. 11, 294: Die Akten des 4. allgemeinen Konciis von 
Chalcedon"). 

6) Ib. I, 428: Die Akten des 5. allgemeinen Konciis von Kon- 
stautinopell e). 

-- 

5) Es ist gowiss, dtwa Hinkmar mehrere iiechtusammlungen zu benutzen 
pflegte; opp. 11, 419: Inspice cimonuni libros et  videbia omnia illa concilia, 
4iiw B iuüioribus servirnda uuscepimus, celebrata ante Chalwdonemem synodum. 

6 )  Es sei hier ein für allemal bemerkt, daas fiir jedes Stück nur e i n e  
Belegstelle angeführt wird. 

7) Version des Epiphanius Scholwtikus, wie sie in der Hiat. tripart. 
1. 2. C. Y vorliegt, aus welcher EGnkmar wahrscheinlich direkt uchtipfte. 

' 

8) Vg1. Mäasaen S. 64 n. 2. Da kein Citat, sondern nur bin. Hinweie 
vorliegt, ist die Version nicht feetzustellen. 

9) L. C :  Nestorium . . . . . de scripturis authenticis . . . . quaedaxu in- 
temüuinse atque corrupisse p r o d e n t i b u s g e s t i s (aIso doch wohl die Akten 
von Ephesus, die teilweise in lateiniucher Version verbreitet waren, s. Maaasen 
S. 137. 721) comperimue. - In den griechischen Akten weiss ich allerdings 
keine Stelle anzugeben, abu der jene Notiz geflossen sein konnte. 

10) Diese sind der 1. Sitzung von Chalcedon einverleibt (8. Hefelc 11, 
3'20 ff.). Hinkmam Text ist jedoch nicht der Vulgatversion des C%alcedonense 
('ilansi VI, 746 sqq.) entnommen, stimmt vielmehr mit der in der Quesnel'schen 
Sammlung, der vermehrten Hadriime und ündem Sammlungen (Maaasen S. 138 f.) 
entliitltenen Vemion überein, und zwar genau mit den Lesarten des Cod. Vtltic. 
n. Y833 der Bi~llerini (s. Leo M. opp. ed. Baller. Tom. III, n. 60. 61. 75). 

11) L. C. U. 11, 466 verweist er auf die .gestan schlechthin; LI, 463 citiert 
cr ibln actio XII. eine Stelle der 11.  Sitzung (Nami VII, 282). Die Definitio 
fidei dew Chalcedonenöe gibt er opp. I. 340. 456 nach der Version bei Dionyeius; 
dagegen citiert er T, 538 dieselbe Stelle in durchaus abweichender Version. 

12) L. C. dm 1. Kap. der 8. Sitzung nach der Version bei Mami IX, 375 
(vgl. iiber diwe Version Maassen S. 147. 759; Hefele I ' ,  855 ff.). Die 8. Sitzung 
ist in keiner der von Nnasucn verzeichneten Sammlungen enthalten. Auffallend 
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7) Ih. I ,  24 : Die Bkten des G. allgemeinen Koncih von Koii- 
stcrritinopel 9. 

11. A f r i k a n i s c h e  K a n o n e s .  I 
1) 2 Kanones des kurthagischen Koncils V. J .  34814), die sicli 

allein in der spanischen San~mlung'~) als Carthag. I. cc. 13. 14 finden. 
2) Ein Kanon der karthagischen Synode V. J. 397 16), der 

aiisser in der Hispana (Carthag. 111. C. 23) iiiir noch iii dein Brevia- 
rium Hipponense vorkommt (C. 21)''). 

ist, dass Hinkniiir 18 Kapitel dieser Sitzung erwühnt, wihrend ea nur 14 sind, 
und dass er 1.53 Bischöfe an der Synode teilnehmen lilsst, w a r e n d  es im An- 
fange 151 und am Schlusse 164 waren (Hefele a. a. 0.). Opp. I, 24 henierkt 
er, Fulgentiiis sei ,ii V. synodo, quae . . . . Cpoli eut aggregatau nicht .inter 
alios orthodoxos scriptorm descriptus'. Er scheint alao die vollstindigen (oder 
von ihm für vollsthdig angesehenen) Akten gekannt zu haben. 

13) L. C. von der 6. Synode dieselbe Bemerkung bezüglich des Fulgentius, 
wie vorhin (N. 12). Opp. T, princ. (Migne 125, 55 C) cf. I ,  29. 413 dieselbe Notiz 
in Betreff des Makarius wie ob. N. 9 in Betreff des Nestoriuu; sie ist den Akten 
der 8. Sitzung entnommen (Mansi XI, 362 sqq.). 1, 429: Schreiben des Sophro- 
nius an Sergius aus der 9. Sitzung (Mansi 466 ßqq.); 11, 465: Citat aus der 
12. Sitzung (ib. 547 C ) ;  I. 430: Citat a u ~  der 18. Sitzung (ib. 555 C). Alle 
diese Cihte  sind nach der Vulgatversion (Mansi 1. C.), weichen dagegen voll- 
stiindig ab von der durch Hardouin edierten (8. Mattsaen S. 148) Veniion (Mansi SI, 
833 sqq. 870 B. 872 A). 

Opp. I, 450 fiihrt Hinkmar eine Stelle der Akten an (Mansi 710 b) und 
behauptet, dieselbe sei durch Gtottschalk gefilscht worden, ,quando praefatus 
liber (d. h. die Akten) ex authentico, quenl mihi Petrus episcopus Xretinus 
(päpstl. Legst) commodaverat, scriptus fiiit'. Der angeblich gefilschte Text Gott- 
schalks ist derjenige der Vulgatversion, aber Hinkmar gibt an, .alibim einen andem 
Wortlaut gefunden zu haben, welcher jedoch nicht jener der Hardouin'when 
Version ist. - Opp. I, 141 citiert Hinkmar: "Synodus Palaestina contril Pela- 
ginm cc. 7. 8. 1OU, die in verschiedenen Sammlungen vorkommt (Maorisen 1, 
S. 355), aber nicht etwa die Synode von Diospolis (a. 415) ist ,  sondern aus 
Augustin. ep. 186 ed. Rened. genoniinen ist. 

14) Opp. 11, 518. 389 (,canon CarthaginenaisY). 
15) Ich benutze die Ausgabe : Collectio canonum Eccl&ae Hispanae. 

Matriti 1808. 
16) Opp. I, 540 (,Carthaginense concilium sub Aurelio'). 
17) Leo M. opp. ed. BaIler. 111, 96. Man sollte vermuten, Hinkmar 

habe ffir das afrikanische Kirchenrecht neben der Dionysio-Hdriana als sub- 
sidizre Quelle die Hispana benutzt; indes weist er deutlich auf eine andere 
Sammlung hin opp. I, 518: ,Lege Brevimium Africae provinciae canonum, eedi 
apostolicae missiim et  ab eadem ~ e d e  corroboratum, et haec (d. h. der vorher 
citierte C. 13 des Carthag. 1. der Hispana) in fronte canonum ipsorum invenies'. 
-4uf das Breviar. Hippon. passt dieae Beschreibung nicht. M6glicherweise stand 
ihm eine um obige Stücke vermehrte Hadriana zu Gebote, wie solche verbreitet 
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111. S p a n i s c h e  Kanones .  

1) Synode von Elviral6) V. J. 30619). 
2) 1. Synode von Toledo V. J. 40020). 
3) Synode von Lerida V. J. 546a1). 
4) 2. Synode von Braga V. J .  572a2). 
5) 6. Synode von Toledo V. J. ti38ss). 
6) Capitula Martini 

waren (8. Maassen I, S. 454) oder eine partikuläre Sammlung der afrik. Kon- 
cilien der Hispana, aus welcher die letztere schgpfte, und die sich schon ini 
6. Jahrhundert in Gallien gebraucht findet (Maaesen I, S. 772 ff.). 

18) Opp. I, 596 (C. 5 ;  ich gebe die Nummer der Kanones nwli der 
Hispann an). 665 (C. 6). 590 (C. 8). 589 (C. 9). 11, 242 (C. 13). I, 645 (C. 47). 
Manni XV, 585 B (C. 54). Opp. 1, 645 (C. 69). Der Text Hinkmam weicht utellen- 
weise von den1 der Hispana stark ab, dagegen stimmt die Numerierung und 
die Rubrik, die er zweimal mitteilt (I, 665. 11, 242. Msnni 1. C.) genau mit 
derselben überein. 

19) Beziiglich der Zeit der Synode folge ich Hefele I, 149 ff. Hinkmai 
opp. D. 459 gibt an, dieselbe habe .Paulino et  Jnliano coss.' stattgefunden - 
eine Angabe, die schwerlich Beachtung verdient, vielmehr wohl nur eine Kom- 
bination Hinkmars ist, der in der Handschrift die Bemerkung fand, die Synode 
sei zur Zeit der nicäniechen abgehalten worden, und der deshalb das in den 
Chroniken fttr das Nicitnum angegebene Konsult~t auch für das Konci! von 
Elvim annahm (8. opp. IT, 462). 

20) Opp. 11, 242 (.ex concilio Tolet. 1. cap. 16' = Hisp. C. 16) Migne 
125, 1044 D (C. 11). I, 645 (C. 17). Text mit der Hisp. ziemlich übereinstimmend. 

21) Mansi XV, 579 A (C. 4). Opp. I, 652 (C. 7). Text weist Varianten 
bez. Hisp. auf. 

22) Opp. I, 664 (,CLIP. 70' = H i ~ p .  C. 71). I, 665 ("cap. 71. 72. 73.' = 
Hisp. 72. 74. 75.) 

23) Opp. I, 323. 621 (,conc. Tolet. cap. 11' = Hisp. C. 11 mit einer 
starken Abweichung). 668 (,conc. Tolet. cap. 8' = Hisp. C. 8 'mit Varianten). 

24) Opp. I, 324: .in canonibus a B. Martino collectis cap. 36' = Hisp. 
(hinter Bracar. 11. p. 613) C. 36 mit Rubrik und einer Variante. Die Cupitultr 
Martini führen in der Hispana einen langen Titel: Cspitula nive canones ex 
orientalium antiquorum patrum synodis a venerabili Martino episcoyo vel ab 

- - 

omni Bracarensi uynodo excerpti vel emendati tituIi etc. ; dagegen in der 
Hispana der gaIlischen Form die einfache Ueberschrift: Capitula e orientalium 
patrum synodis a Martino episcopo ordinata atque collecta (Masesen I, S. 805 f). 
Die Bezeichnung, unter der Hinkmar die .CapitulaU citiert, lässt vermuten, 
dass er eine Hispana der güllischen Form vor sich hatte, und wahrscheinlich 
entnahm er einer solchen (8. Maaasen I, S. 710 E.) alle seine npaninchen 
Kanone„ wobei es sich erklären würde, dun  weder seine Numeriening noch 
sein Text überall mit der reinen Hispana übereinstinimt. 
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IV.  G a l l i s c h e  K a n o n e s .  

1) Syiiode von Valence V. J. 374Y5). 
2) Synode voii Agde V. J. 50Cie6). 
3) 1. Synode von Orleans V. J. 51ls7).  
4) Synode von Epaon V. J. 51728). 
5) 2. Synode von Orange V. J. 52geQ). 

' 

6) Synode von Lestiiies V. J. 743 oder 74550). 
7) Statuta ecclesiae antiquaS I ) .  

1) Daniasus ad Paulinum Antioch. (opp. 11, 303) - Jaffe 
n. 235 (57). 

2.5) Opp. 11, 242 (,cap. 2' = Hisp. C. P, über Hinkmars Hul~rik ist von 
jener der Hiapana günzlich verschieden). 1, 622 (von Hisp. c. 4 stark ab- 
weichend oder frei wiedergegeben). 

26) Opp. I, 639 (Hisp. c. 4). I, 571 (Hilip. c. 15). I, 589 (,mp. 25' = 
Hisp. C. 25). I, 340 (,cap. 98" = Hiep. C. 38). Die Abweichungcn des Textes 
sind nur als Varianten zu betrachten. 

I 

27) Opp. I, 678 (,wp. 1' = Hisp. C. 1). 11, 242 (,cup. 2' = Hkp. c. 2). 
P d )  Opp. I, 643 citiert er als ,wncilium Agathense' den c. 80 von Epaon, 

der in der Hispana als Agt~th. C. 61 emcheint. Hinkmam Text ~t i iumt,  unbe- 
deutende Varianten abgerechnet, rnit Hispana iiberein, weicht sber s h r k  von 
Epaon HO bei Mmsi VIII, 562 ab. Dagegen opp. I, 596, wo er als ,sacri 
canones' Epaon. C. 30 = Hispan. Agath. c. 62 citiert, stimmt sein Text mit 
jenem bei Manbi VIII, 563 überein, weicht aber entschieden von dem der 
Hispana ab. 

29) Opp. I. 1:S-i riqq.: C. 1-25. Wie es scheint, gibt er bei einigen 
Kanones Rubriken ;Ln, wodurch tx wahmcheinlich wird, dws er die Kanones 
einer Sammlung entnithiii. Dagegen deutet die Bemerkung opp. I, 48: .Antu- 
sim synoduu, cui B. Caesttrius ex delegatiorie ~ e d i s  apostolicee praesedit e t  
~üpi tula  ab itpostolieo sede directa subacribendit e t  tenenda protulit" auf die 
Akten hin. Der Hinkmar'whe Text ist der bei Marisi VIII, 711 sqq., Varianten 
in cc. :+. 14 (opp. I. 48) ~timmen genaii mit den Lesarten des von Manai ver- 
glichenen Cod. Vat,ic. Y825 = Hdschr. von ßeauvais (U. Mtliuen I, S. 206 N. 4 
und 12); jedoch gibt cr opp. I, 165 den C. 14 genau nach dem Manui'schen 
Text. In der Hiqmna fehlt dm Koncil. 

30) M a n ~ i  XV, 579 D. Der hier citierte Kanon ist einzig durch Hinknim 
iiberliefert (Y. Hefelc. 111, 502. 504.). 

S1) Opp. I. 320 (c. 1). 575. 645. 66.5 (C. 89). Vgl. Maassen 1, S. 382 E. 
Hinkmar citiert diehelhen a 1 ~  nCartliag. concilium* und nach der Liihlweise, 
welche einzig die Hispana anwendet (Manssen 1, S. 383), welche die S h t u t a  
alx ,Varthag. IV.' gibt. - Opp. I, 326. 582 ftihrt er .Uallicani'canones de 
Potamio Braccarense nrchiep.' a n ;  was darunter zu verstehen iat, weks ich 
nicht anzugeben. 
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2) Innocent. T. ad Aiu-el. et Carthag. conc. (opp. T, 374) -- 
Jeffe n. 321 (116). 

3) Innocent. I. ad uyiiodiim Milevititnäin (opp. I, 339) - Jaffk 
11. 322 (117). 

4) Zosimus ad episcopos (lalliae (11, 439) - Jäff6 11. 328 (123). 

5) n n Afr., Gall. et Hisp. (11, 286) - Jaff6 
11. 331 (126). 

6) Zosiniuu ad Patrocluili Arelat. (I, 326) - Jaff6 11. 340 (132). 
7) . cler. et pleb. Massil. (I, 326) - Jaff6 n. 341 (133). 
8) Coelestin. I. ad Joan. Antioch., Juvenal. etc. (I, 425) - 

Jaff6 n. 373 (156). 
9) Coelestin. I. ad Nestorium Cpolitan. (I, 3 sqq.) - Jaff6 

n. 374 (157). 
10) Coelestin. I. ad cler. et pleb. Cpolitaii. (1, 335) - Jaff6 

n. 375 (158). 
11) Coelestin. I. ad Cyrilluiri Alexandr. (I, 346) - - Ja@& 

11. 377 (159). 
12) Coelestin. I. ad synod. Ephesin. (Mansi XV, 581 E) - 

Jaffe n. 379 (181). 
13) Leo I. ad episcopiliii Aquilei. (opp. I, 339) - Jaff6 n. 398 (1 76). 
14) . , Dioscorum Alexandr. (11, 432) - , , 406 (184). 
15) . , Turribium Astur. (I, 311) - . , 412 (190). 
16) , , Dorum Benevent. (11, 729) - . , 417 (195). 
17) . , Flavian. Cpolitan. (I, 149) - . . 423 (201). 
18) , , Theodosium Aug. (I, 341) - . , 424 (202). 
19) . , Pulcheriaui . (I, 133) - . , 425 (204). 

20) , Julianum ep. Coensem (I, 341) - . . 428 (207). 
21) . . Flavian. Cpolitan. (T, 341) - . . 432(211). 
22) Ravennium Arelat. (11, 421) - , . 135 (214). 
23) ac synod. Rom. ad Theodos. Bug. (I, 425 sq.) - 

Jafft5 n. 438 (217)'$). 
24) Leo T. crd cler. et pleb. Cpolitan. (1, 309) - Jaff6 11. 447 (225). 
25) ac synod. Rom. ad Theodos. Aug. (1, 346) - Jaffe 

n. 452 (230). 
26) Leo I. ad Pulcheriam August. (I, 434) - JafF6 11. 164 (242). 

YB)  Dieses Schreiben war vielleicht die Veranlassung, dass man den 
Brief des Erzbischofs Leo und einer Synode von Bourges aus dem 5. Jahr- 
hundert (s. Baller 1, 1469 sqq.) auch dem P a y s t e  Leo und einer r öni is  c h e n  
Synode zuschrieb. Bei Hinkn1a.r (bei ihm zuemt?) findet nicli bereits dieser 
Irrtuni (opp. 11, 706. Migne 125, 1047 B. Mansi XVI, 603 E. 604 C.), obschon 
noch Kar1 d. K. die richtige Inskription kennt (Migne 124, 878 B.). 
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27) Leo I. ad Marcianum August. (I, 330) - J& n. 470 (248). 
28) , synod. Nicaeae celebrandam (1, 330) - Jaff6 

11. 473 (251). 
29) Leo I. ad Pulcher ia  August. (I, 346) - JaE6 n. 475 (253). 
30) F Marcianum , (11, 723) -- , 481 (259). 
31) Y Pulcheriam , (11, 723) - , , 482 (260). 
32) ,, , Anatoliun~ Cpolitau. (T, 705) - , , 483 (261). 
33) T . Theodor. Foroiul. (I, 720) - , . 485 (263). 
34) . . synocl. Chalwdoii. (11, 722) - , , 490 (268). 
35) , . Maximum Antioch. (I, 345) - . . 495 (273). 
36) Y uionaclios Palaestiti. (I, 426) - , 500 (278). 
37) , . Jiivenalem Hierosolym. (I, 223) - , , 514 (291). 
38) r , Anatoliiirii Cpolihii. (I, 735) - , . 531 (308). 
30) . Leonem August. (I, 44ti) -- , l 532 (309). 
40) . 7 , (11, 397) -- . 5Y9 (315). 
41) . . Aiiatol. Cpolitan. (I, 341) - . 540 (316). 
42) , , Leouetii August. (I, 196) -- - , 542 (318). 
13) Hilarus ad episcopos Gall. (11, 439) - , . 555 (330). 
44) 3 W , (11, 724) - . , 559 (334). 
45) V Leont., Veran., et Victor. (11, 724) - JaFe 

11. 562 (337). 
46) Felix 111. ad Acaciuiu Cpolihn. (11, 494) - Jaff6 U. 509 (3ti3). 
47) Gel@& I. ad Euphem. Cpolitan. (T, 331) -- , 620 (380). 
48) Commonitor. ad Faust. (11,733) - , . , (522 (381). 
49) , ad Anastas. imperator. (1, 332) - - , 632 (387). 
50) , , episcopos Siciliae (I, 339) - , , Ci37 (392). 
51) . , episcopos Dardan. (11, 725) - , , 864 (395). 
52) , Tomiu de anathematis vinculo (11, 471) - JaRe 

n. 701 (382). 
53) Synimachus ad Aeonium Brelat. (I, 736) - Jaff6 n. 754 (470). 
54) n , (Jawar. Arelat. (1,726) - J a E  n. 769 (481)88). 
55) .Johann. 11. ,epistolne de Contiimelioso episcopo" (I, 326) - 

Jnff6 ii. 886. 887. (573. 574)54). 
56) Pelagiun I. ad Childebert. regen1 (I, 454) - Jaff6 11. 94ti (628). 
57) n n w (IT, 728) - , 948 (630). 
58) Gregor. M. Registrum8j). 

-. .- P- 

3) Opp. 11, 393 bringt Hinkmar ein Citat aux den Dekretalen d~ Syni- 
niachua. das ich in keinem der erhaltenen Briefe dieses Papstes finde. 

34) Da Hinkmar kein Citat gibt, lässt sich nicht feststellen, ob er bloeli 
diese 2 Briefe oder auch noch Joff6 n. 888 (575) gemeint hat. 

35) Von Gregor d. G. kannte Hinkintrr d u  ganze Hegiiitruiii; er citiert 
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59) Agatho ad Constantin. imperat., Heraclium et Tiberium 
Augg. (I, 430) - J&d n. 2109 (1624). 

60) ~ ~ a t h i  ad eosdem. (1, 430) - Jaffd n. 2110 (1625). 
61) Gregorius 11. ad Bonifatium (I, 722) - Jaff6 n. 2174 (1667). 
62) Zacharias ad Bonifatiiim (11, 732) - Jaff6 n. 2271 (1746). 
63) , W , (11, 731) - .Jaff6 n. 2292 (17SS)36). 

VI. U n e c h t e  S t t i cke .  

1) Anacletiis ad univers. episcop. (11,427) - Jaff6 n. 2 (11). 

2) W , episcopos Italiae (11,427) - , 3 (111). 
3) Y , omnes episcop. (11, 428) - , , 4 (IV). 
4) Clemens ad Jacob. Hierosol. (11, 426) - , 10 (IX). 
6) Evarist. ad univers. episc. Africae (I, 586) - , , 20 (XIX). 
6 )  Alexand. I. ad omnes orthodoxos (1, 622) - , , 24 (XXIII). 
7) Zephyrin. ad episcop. Siciliae (11, 430) - , 80 (LXVII). 
8) Callist. T. rn , Galliae (I, 728) - , , 86 (LXX). 
9) Urban. I. omnes christian. (11, 323) - , , 87 (LXXI). 

10) Fabian. , episcop. oriental. (I, 620) - , . 93 (LXXVI). 
11) Cornel. , . Rufum (I, 621) - . , 115 (LXXXIX). 
12) Lucius , omnes episcop. (11, 323) - , , 123 (XCIII). 
13) Stephan. I. , Hilariiim (1, 7 13) - 130 (XCTV). 
14) W , omnes episcop. (11, 430) - , 131 (XCV). 
15) Dionysius . Severum (11, 426) - . , 139 (XCIX). 
16) Silvestri , Constitutiones' (11, 455). 
17) Darnasus ad Aurel. Carthag. (11, 477) - , , 241 (CLX). 
18) Hormisda ad Reinigiun~ Remens (11,435) - , , 866 (CCVI). 
19) Pelagim 11. ad univen. episcopos (11,430) - , , 1051 (CCXXX). 

z. B. opp. 11, 404.801 : ,Gregorius in regesto' oder Mansi XVI, 614 D. : .Gregorius 
saepenumero in uuis ex regesto decretis praecipit'. Es ist daher überfltissig, 
die zahlreichen von ihm angefihrten Briefe einzeln aufzuzählen. 

36) Die aufgezählten Dekretalen liegen in keiner Sammlung vereinigt 
vor, sondern sind durch verschiedene überliefert; manche Stacke erscheinen 
in zahlreichen Sammlungen, die bei Maassen a. a. 0. zu jeder einzelnen De- 
kretale verzeichnet Rind. Die meisten finden sich in der spanischen (naiiientlich 
jener der gallischen Foim), der Quesnel'schen Sammlung und der vermehrten 
Hadriana. Einzig in der Sammlung der Kirche von Arles enthalten sind n. 5, 
6, 7, 43, 44, 53, 55, 56, 57; in keiner bekannten Sammlung n. 20, 21, 31, 62, 63; 
in der PS.-isidorischen n. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 25. 27, 28, 30, 3'2, 53, 
34, 36, 37. 38, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51. Da die letzteren ausserdem noch 
in manchen andern Sammlungen vorkommen, ist es fraglich, ob Hinkmar uie 
auu Pu.-Isidor geschöpft hat; bei n. 1 ist dies wenigsten8 nicht der Fall, weil 
sein Text genau mit dem der Quesnel'schen SammIung (Baller. 111, 402) iiber- 
einut.immt, aber stark von dem 11s.-isidorischen (Hinsch. p. 517) abweicht,. 
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20) Gregoriiis I. rad Felicein Sicilieiis. (11.829) -Ja% n. 1334 (CCSSKIV,). 
21) Pelix ad Gregoriutn I. (Nansi XVII, 283 E) - PS.-lsidor. 11. 747. 
22) Praefatiol PS.-Isidori;(II, 477). 
23) Capitula Angilramni (TI, 475 sq.). 

Für  die unechten Dekretalen, mit Aiisnalime des Horriiisdn- 
Briefess7). war die pseudo-isidorische SamniluiigS8) Hinkiiiaxx Quelle; 
nur niiisu man bezüglich der Briefe des Clenieiis, Cregor I. und des 
Felix von Mesaina, sowie der ,Konstitiitiorien' Silvesters die Möglichkeit 
ziigel~en, dass er sie anderswo gefunden hatss). 

Was die Stellung Hinkmars zii tleii gefiilscliten Rechtsqiielleii 
angeht, so hat er bei einzelnen derselben die Unechtheit niehr oder 
minder klar erkannt. Die pseudo - isidorischen Excerpte aus den 
,Aktenb Silvesters hiilt er für iinterschohen , eiiimal weil ihr Inhalt 
in sich und mit den1 unerkannten Rechte in Widerspruch steht, 
dann weil der ,Liber poiitificalis' von solchen Verordnungen dieses 
Papstes nichts weis;; lind auch die ,Acta Silvestri"o), aiis denen sie 
nach Hinkmar von einem Ungenannten entnomnien sein sollen, nichts 
dergleichen enthalten , endlich weil die ,AktenL überhaupt niich 
tlem (felasianischen Dekret keine ,4ukhrit&t beanspriicheii kiinneii 41). 

- -- 
37) S. unten Anhang VIT. 
38) Hinkmar kannte sie in der 18ngeren Form (Khwse A l ) ,  cf. De 

presbyt. criminos. (verfa~st 870-877) C. '21, opp. 11. 793: Script,iim  PR^ in 
quodam Sermone. uine exceptori~ noniine de gestis S. Silveutri excepto, queni 
Isidoru~ episcopus Hispalensis collegit cum epistoii~ Rom. sedis pontificuiii >L 

S. Clemente usque ad B. Cire~oriuxn. (Vgl. Hinschius, Decret. PS.-Isid. Lips. 
1863. Praef. p. LIV. j Jedoch scheint x e i n Kodex wie mehrere der ilberliefei-ten 
Handschriften (8. Hinsch. p. XIX) die Koncilien nicht enthalten zu haben, da 
er hier und noch deutlicher an einer andern Stelle (s. unten N. 49) nur von 
einer Briefsammlung spricht. - Ob die l8ngere oder kürzere Form, die 
Handschriften der Klrwne A 1 oder A 2 die ursprüngliche Samiiilung d a r  
~tel len,  ist noch immer controvera. Hinschiu~ 1. C. p. LU. sqq., dem Roth 
(Zeitschr. f. Rechtsgesch. V. [1866], 12. 14) und Maassen (Sitzungsber. d. Wiener 
Akad. phi1.-hirt. KI. Bd. 7'2 S. 531) beigetreten sind, entscheidet sich fIir das 
erstere; Wasserschleben (Zeitschr. f. Kirchenr. IV. [1864], 273 ff.), auf dessen 
Seite sich im wesentlichen auch Kraus neigt (Tübing. tlieol. Quarblsrhr. 1H66 
S. 481), halt an seiner entgegengesetzten früheren Auffassung fest. 

39) Sein C'itat aus den .KonßtitutionenU kilnnte er ausser ~ u s  den Excerpta 
ex synadalibuu gestiu Silvestri C. 2 (PS.-Isidor. ed. Hinsch. p. 449) auch aus Concil. 
Rom. 11. C. 3 (Mansi 11, 6%) entlehnt haben. Die 3 anderen Stiicke waren 
schon vor Pa.-Isidor vorhanden und in Seinmlungen!verbreitet (s. M m s e n  
S. 410. 786). 

40) Gedruckt in Coinbefis, Illustrium Christi mart.yrum lecti triiiinphi. 
Paris 1660. p. 853 aqq. 

41) Opp. II, 793 sqq. Ueber die Acta urteilt Hinkmar genau wie die 



Ebenso verwirft er in einer interessanten U n t e r u ~ c h u n g ~ ~ )  die nicä- 
nischeii Kanones Pseudo - Isidors , die in den gefälschten Briefen der 
Z'iipste Jiilius und Felix enthalten sind '9. Umer Kritiker bemerkt 
zuniichqt, (lass der Felix-Brief als Zeiignis nicht in Betracht komme, 
da 'er aus den1 .Jiilius-Brief geschiipft sei, wie denn die Päpste manch- 
mal Worte ihrer vorganger wiederholt hätten. Er  stellt sodanii 
f e ~ t ,  ( 1 ~ s  sich die heiden Briefe lind das (ebenfalls unechte) Schreiben 
den Ath:lnasiiis lind der iigyptischen Rischiife an Papst Marciis'4) i r i  
Betreff der Anzahl der niciiiiischeii Kanones widersprechen, und koii- 
shtiert  ferner, dnss einzelne Restiniiiiungeii dieser Kanones dermasven 
wi(lerspriichsvo1l sind, dacq sie iiiiiiiiiglich von den1 iiämlich6n Koric,ile 
herriihren könneii. Eineii dirPktscii Grnnd , sie deiii Niciinum abzii- 
sprechen, findet er in dem Umstande, d;ts.: sie iiher die Appellationen 
clawelhe verordnen wie die s:~rdicensischen Kanones; wiiren sie echt, 
schliesst Hinkmar, so würde sich die Synode von Sardika daraiif be- 
schränkt haben, die Beobachtung' des Nicänum einzuschiirfen, aiiststt 
Neiies aufzustellen. Schon bei den Alten sei die Meinung verbreitet 
gewesen, Horius habe an den nicänischen Kanones Fälschungen be- 
gangen, und derselbe sei nach dem Zeugnisse des Hilariiis überhaupt, 
ein wenig vertraiienswürdiger Mann gewesen. Zum Schlusse folgt 
der trefflich gelungene historische Nachweis, da% die Synode von 
Nicjia nur 20 Kanones erlassen hat: die Historirt tripartita nämlich, die 
Kirchengeschichte des Rufin, dtts Koiicil von Carthago (419) lind 
dessen Schreiben an den Papst Cölestin, der Brief des Cyrill von 
Alextbndrien , des Atticus von Konstantinopel kennen alle nur 20 ; 
ferner wiirden zu Chalcedon in der 11. S i t z i ~ n p ; ~ ~ )  can. l(i und 1 7  
von Antiochien als regula 95 lind 96 verlesen, was genaii stiinmt, 
wenn Inan die Kanones der griechischen Koncilien durchlaiifend zühlt - 

iind 20 nicänische annimmt. 
Die .apostolischen Kanones' will der Reimser Kanonist nur als 

s o  g e ti a n n t e gelten lassen, weil iiian von keinem Bpwtelkoncile, 
deren er fünf annimmt, wisse, dass es solche aiifgestellt habe, und 
weil weder die allgemeinen Synoden noch das Dekret des Gelnqiiis 
-.-P - 

Libri Carolini 11, 18 (Migne 98, 1078). Die Behauptung Hefeles (111, 702), 
dass in den letzteren die Acta fiir nnecht erklärt werden, ist nicht richtig. 
Trotz den Libri (!arol. erfreute wich das Machwerk im Frankenreiche einen 
gewissen Ansehens; so citiert z. B. d u  Psriwer Koncil V. J .  825 eine li~nge 
Stellc aus demselben (Mansi M V ,  425 sq.). 

42) Opp. 11, 460 sqq. 
43) Jaff4 n. 196 (CXL). 230 (CLVIII), PS.-lsidnr. p. 464. 484. 
44) PN.-isidor. p. 4 1 .  
45) Mnn~i VII, 282. 
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ihrer gedenken. Sie stammen aus apostolischer Tradition und sind 
in den drei erden Jahrhunderten von Privatpersonen aufgezeichnet 
worden48). Auch an der Echtheit der .Capitida Angilramni' hegte 
er ernste Zweife141). 

Es zeigt sich in diesen Untersuchungen ein Scharfsinn, eine 
Gelehrsamkeit, ein kritischer Takt, die iiiiiso mehr Beachtung ver- 
dienen, je seltener sie in damaliger Seit anzutreffen sind. Wenn 
irgendeiner im stande gewesen wäre, die pudo-isidorische Fälschung 
wi~senschaftlich zu entlarven, so hätte Hinkmar gelingen müssen. 
Aber zu der Erkenntnis, d a s  er in jener Sammlung nur ein be- 
trligerisches Machwerk vor sich hatte, ist er t roh seiner eindringenden 
Beschäftigung mit demselben und trotz der vielen Ungelegenheiten, 
welche ihm seine Feinde mit den ,altenu Dekretalen bereiteten, nicht 
vo rgedr~ngen~~) .  Selbst bei der Kritik der falschen nicänischen 
Kanones, wo er nur einen Schritt bis zur Verwerfiing der Briefe des 
Pseudo-Julius und Pseudo-Felix gehabt hätte, macht er vor diesen 
Dokumenten Halt und bezweifelt sowenig deren Authenticität , dass 
er der Versicherung, jene Piipste hätten die unechten Kanones im 
römischen Archiv vorgefunden, willig Glauben schenkt. Wohl mag 
ihm bei manchen Erzeugnissen Pseiido-Isidors Verdacht aufgestiegen 
sein, allein die Auktorität des hl. Isidor von Sevilla, den er als den 
Sanimler verehrte, schien ihm genügende Bürgschaft für die Echt- 
heit zu bieten. Er hielt die pseudo-isidorirche sammlung für die 
echte spanische, welche der Erzbischof Rikulf von Mainz aus Spanien 
erhalten und in zahlreichen Exemplaren verbreitet habe4g). Er be- 
hauptet, dieselbe schon zu eiiier Zeit gekannt zu habens0), wo sie 
- - .-P - 

46) Opp. 11, 473 sq. Sie enthalten ,quaedam receptibilia', aber auch 
.qutledam non servanda'. Die Rechtssammlungen haben sie .ad instructionem 
et propter vulgatam eorum famam' aufgenommen. 

47) Ib. p. 475 : .De sententiis, quae d i c u n  t, u r  ex graecie et. latinis 
canonibu~ . . . . collectae, ab Adriano Papa et Engelranlno Metensium episcopo 
dtrtae etc.' Er weist die Widers~riiche nach, in welchen dieselben u n t r  sich 
untl mit den echten Kanones stehen. 

48) S. Anhang V1. 
49) Opp. 11, 476: De i p ~ i ~  ~ententiis (d. h. die Capitula Angilramni) plena 

wt ista terra, sicut e t  de Iibro collcctarum epistolarum ab Isidoro, quem de Hi- 
~ p a n i a  allatuni Riculfus Moguntinus episcopus . . . obtinuit e t  istaa regiones ex 
illo repleri fecit. 

501 Ep. ad Hincm. Laud. (Mansi XVI, 829 C. Migne 126, 534 D): Ea 
quae mihi (misisti) . . . . . ex epistolis apostoliwe sedis pontificum (Excerpte 
RUS den fnlscahcn Dekrehlen) . . . . . ., priusqutini formareris in ukro  novi. e t  
entequam exires de viilva, in eanimdem quw habeo epistolarum integritate 
. . . . . Poriim tradit,ione. qui q i t , i a  8. Spiritiis illriniinsti resplenduerunt per- 
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aller Wahrscheinlichkeit gemäss noch gar nicht existierte51). Diese 
befremdenden Irrtümer lassen sich einigermassen erklären, wenn man - 
annimmt, Hinkmar habe die spanische Sainmlung in ihrer reinen 
Gestalt niemals gesehen, sondern niir die gallische Form derselben, 
welche Pseudo-Tsidor zur Maskieriing seines Betruges benutzte5P), und 
auch diese vor vielen Jahren, vielleicht während seines Aufenthaltes 
niii Hofe Liidwig d. F., nur flüchtig kennen gelernt. 

IJm die Fiktion des falschen Isidor in jenen Punkten, wo sie 
seinen Ideen und Machtaiispriiche~i in1 Wege stand, unschädlich zu 
iiiachen. bedurfte der lteiiiiser Kanonist nicht der Waffe des kritischen 
Zweifels. An seiner Theorie über den Weit  und die Verhiiidlichkeit 
der verschiedenen Rechtsqiiellen besass er ein weit einfi~cheres und 
wirkungsvolleres Mittel, alle auf Neuerungen zielende Bestimmungen 
der falschen Dekretalen als ungültig beiseite zii setzen. 

Als die vornehmsten, durch iibsolute Auktorität ausgezeichneten 
Quellen gelten ihm die allgemeinen Koncilien, von denen er indes 
nur die sechs ersten als solche annimmt55). Ihre Gesetze sind für 
alle Gliiiibigen und für alle Zeiten verbindlich, können nie und durch 
keine gesetzgebende Gewalt abgeiindert werden54). In  besonders 
hohem Ansehen steht bei ihm das erste Koncil von Nicäa, das er in 
auszeichnender Weise die ,,heilige iind n ~ s t i s c h e  Synodeu zii nennen 

cepi, qualiter . . . . . contraria sibi invicem non habeanturY. Hinkniar von Laon 
wurde 858 Bischof (s. oben S. 254 N. 25) und inuss damals doch wenigstens 
20 Jahre alt  gewesen sein. (Obschon seit den1 6. Jahrhundert im allgemeinen 
das 80. Lebenfjahr als Vorbedingung fiir die Bischofsweihe gefordert wurde, 
kamen doch auch Ordinationeii jiingerer Männer vor, vgl. Hinschiun. Kirchen- 
rerht I, 18 N. 1). Wasserschleben (Beiträge z. Gesch. d. falsch. Dekret. S. 81 f.), 
Weizgäcker (Xiedner, Zeitschr. f. hist. Theol. 1858. S. 385 f.) U. a. wollen obige 
Stelle zur Zeitbestimmung Pueiido-Isidom verwenden, und auch noch Roth (Ztßchr. 
f. Rechtsgesch. V 118661, 15) nchliesst daraus auf die Abfwsung zwischen 838 
und 836 (das Aachener Koncil V. J. 8:iG wurde nämlich von PS.-lsidor benutzt, 
8.. Hinschiuli, Praef. 11. CXXVI). Hinschius dagegen 1. C. p. CXCVlI erkIärt die 
Behauptung Hinkmars far eine im polemischen 'liebereifer begangene Unwahr- 
heit: derselbe habe bloqs sagen wollen, diira er eher alw der Neffe die S m m -  
lung gekannt habe. Eine ähnlich lautende Stelle opp. 11, 426 l b s t  öich ganz 
gut von den unechten Briefen des Clemens un Jacobus, von denen weniggtens 
Teile lange vor Pa.-Iuidor existierten (Hinschius p. CIX), anstatt von der ganzen 
Sammlung erkliiren. Wenn Hinkmar einzelne unechte Stucke Iüngst kannte, 
die vielleicht in eine Hispana der gallischen Form Aufnahme gefunden hatten, 
l h s t  sich sein Irrtum leichter begreifen. 

51) S. oben S. 47 N. 87. 
53) 9. Maassen I, S. 710. 
53) Opp. 1, 498. 11, 456 sq. Vgl. oben S. 163 N. 68. 
54) Opp. 11, 483. 

S c h r ö r s ,  Hinkrnar von Keims 26 
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pflegte - ein Ehrenname, den er in einer eigenen Abhandlung zii 
rechtfertigen unternahmj5). Alles, was vorher oder nachher in der 
Kirche verordnet worden ist, bleibt den Satzungen dieses Koncils unter- - 

geordnet; jeder Versuch, an denselben etwas zu Bndern, würde iii 
sich null und nichtig sein5". Den Beschlüssen der Partikularsynoden 
hingegen kommt nur eine beschMnkte Geltung zu; sie erlangen erst 
durch die BesGtigung eines ökumenischen Koncils allgemein verbind- 
liche Kraft, können aber auch durch ein solches gänzlich aiifgehoben 
werden5'). D ie '~anon& aller Synoden aber sind vom Geiste Gottes 
eingegeben58), von demselben Geiste, der auch die heiligen Schriften 
inspiriert hat59). 

Ausfiihrlicher entwickelt M) Hinkmar seine Auffassung des De- 
kretalenrechtes, da dieser Punkt seinen pseudo-isidorischen Gegnern 
gegenüber besonders wichtig war und eine sorgfaltige Begründung er- 
heischte. Namentlich der Bischof von Laon berief sich stets auf den 
Grundsatz, dass alle piipstlichen Dekrete ohne Unterschied gültig 
seien 61). Der Erzbischof konnte dies nicht schlechthin leugnen ; denn 
das Schreiben Leo d. G. an die gesamten Bischöfe Italiens 6s), das in 
der fränkischen Kirche anerkannte RechtskraR besw und von Karl d. G. 
eigens eingeschärft worden war Cs), bestimmte : ,Omnia decretalia con- 
stituta tam beatae recordationis Innocentü quam pniedecessoruni nostro- 
rum, quae de ecclesiasticis ordinibus et canonum promulgata sunt 
disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si 
quis in illa commiserit, veniaui sibi deinceps noverit denegari' 64). 
Von dieser Stelle nun geht Hinkmar aus 65). 
- - -  

55) Ibid. p. 826-828. 
56) Ib. p. 401. 486 sq. Leo M. d Anatol. JaffG n. 483 (261) spricht. 

den nänilichen Gedanken aus. 
57) Ib. p. 485. 
68) Opp. I, 581. 706. TI, 257. 608. I, 437 (ber. afrikanischer Kanones). 

443 (her. Antiocheni~cher Kanoneß). Er versteht darunter eine Inspiration irn 
eigentlichen Sinne : "Sanxerunt Spirit11 Sancto in NP loquente canonuni con- 
ditoreci' (I, 64i), und behauptet  die^ sognr niich von der Kegel des hl. Benedikt 
(opp. 1, 443. Mansi XVII. 293 B). 

59) Opp. 11, 451. 
60) Opusc. 55 capitul. cc. 10. 20. 25. 43. 
61) 8. opp. 11, 374. 
62) JaffB n. 402 (180). 

LL. 1, 62. C. 58. Vgl. Walter, Kirchenr. 14. AuH. (Bonn 1871.1 
S. 918. Cnhegriindet ist es. wenn V. Noorclen 8. 27.2 gegen diesen behi~uptet. 
Karl d. G. habe dun.h jene Verordnung allen nicht in der hadrianischen Samni- 
lung enthaltenen Dekretalen die Verbindlichkeit aberkennen woll~ii. 

64) Opp. ed. Baller. I, 612. 
65) Opp. 11, 413 sqq. 



Das Dekretalenrecht. 403 

Er will scharf unterschieden wisen zwischen ,promulgare ali- 
quam rem' und ,promulgare de aliqua reu und legt diese Unter- 
scheidung seinem Kommentar der obigen Dekretalenstelle zu Grunde. 
.Promulgare ordines' nämlich bedeute : die verschiedenen Stufen der 
Hierarchie durch die Weihe fortpflanzen, dagegen .promulgare de 

- - 

ordinibus' : den Charakter, die Befugnisse U. s. W. der einzelnen 
Rangstufen juristisch feststellen In paralleler Weise sei .pro- 
mulgare leges' so viel als ,leges condere', aber ,promulgare de 
legibus' heisse nur: die Gesetze als Richtschnur für das Handeln 
und als Masaetab für die richterliche Beurteilung aufstellen '*). Der 
angeführte Ausspruch Leos also, schliesst Hinkmar, handelt einzig 
von jenen Ilekretalen, welche ,,d e canonibus' promulgiert sind und 
welche nur bezwecken : ,canones tld auctoritatem ducere, canonicam 
normam servare'. Sein Gedanke, den er allerdings aus begreiflichen 
Gründen nicht mit aller Scharfe ausspricht,. zielt dahin, dass den 
Dekretalen neben den Koncilienbeschlüssen bloss sekundäre Bedeutung 
als Interpretation und Vollzugerklärung der Kanones zukommt. 
Danim vergleicht er auch die konciliarischen Gesetze mit der ,lex 
aetema', die selbst durchaus unveränderlich und die Wurzel aller an- 
dem Gesetze ist, und mit welcher diese als deren Entfaltung in voll- 
kommenem Einklange sich befinden miissen. Aus dieser Idee ergibt 
sich noch eine andere Folgerung, nämlich dass alle Dekretalen, welche 
im Widerspruche mit den Kanones stehen, iii sich nichtig sind. Ob- 
wohl Hinkmar sich hütet, diese Konsequenz direkt awzusprechen, verrät 
er doch deutlich genug, wie er sich derselben vollkommen bewusst 
ist, indem er sehr betont, der hl. Augustinus leite die allgemeinen 
Kircheiigesetze nur von der apostolischen Tradition oder den Plenar- 
synoden herG8), uad indem er ferner gelegentlich die Bemerkung ein- 
flieseil lasst, selbst der apostolische Stuhl erhebe nicht den verwe- 
genen Anspruch, dass ihni etwas entgegen den Kanones erlaubt seisg). 

Es bedarf keines Beweises, da99 eine solche Interpretation der 
obigen Dekretale vor der Kritik nicht bestehen kann. Auch die 
zahlreichen Papstbriefe, mit welchen Hinkmar dieselbe zu stützen 
siichtTo), erfordern keine Prüfung ini einzelnen, denn sie handeln 

..- - 
66) Ib. p. 416 : Qui et quot sint, et quales ac qualiter, et a quibus 

vel qnando sint ordinandi, et quomodo ae quantum in singulis gradibua de- 
beant ministrare. 

67) Ib. p. 415: De illis (sc. legibus) iudicia sumere et secundum iilas 
iudicare earumque observationem et iudicin omnibus intimare. 

68) Ib. P. 485 sq. 
69) Ib. P. 420. 
70) Ib. P. 417 sqq. 
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entweder im allgemeiiien von der PfIicht, die Kanones zu beobachten, 
oder geben auf Grund der Kanones Entscheidungen für einzelne Fälle, 
beriihren also das autonome Gesetzgebungsrecht des hl. Stuhles nicht. 
Aber den beabsichtigten Zweck e r r e i c h t  Hinkmar mit seiner Aus- 
legung; denn nach Anleitung derselben ist W ja klar, dass die vor 
dem nicänischen Koncil verfassten pseudo-isidorischen Dekretalen, da 
sie noch nichk ,de canonibusb promulgieren konnten, nicht zu denen 
gehören, deren Beobachtung Leo befiehlt, dass abo die Gegner sie ver- 
gebens unter den Schutz dieses Papstes stellenT1). Aber soll er nun 
die vornicänischen Dekretalen sämtlich als in sich iind in ihrem Ur- 
sprunge juristisch wertlos verwerfen? Dm ging mit Rücksicht auf die 
Anschauung seiner Zeitgenossen und namentlich des römirchen Stiihlw 
nicht an und wird auch wohl wirklich seiner Absicht iiicht ent- 
sprochen haben. Es mumte ein Mittelweg eingeschlagen werden, lind 
dariim entwickelt er weitere Grundsätze über die kirchliche Ge8etz- 
gebung, die zugleich neues Licht auf seine Ansicht von der Stellung 
tler Koncilien in derselben fallen lassen. 

Nach Hinkmars Meinung Ia) beginnt die eigentlich legislatorische 
Thiitigkeit der Kirche lind die rein kirchliche Disziplin erst mit den 
allgemeinen Synoden. Die enten drei Jahrhunderte bezeichnen das 
Stadiuni der allmählichen Loslösung der Kirche von der Disziplin der 
S y n a g ~ g e ~ ~ ) ,  ähnlich wie auf die .lex natume' im A. B. die .lex litcraeb, 
und auf diese im N. B. die ,lex evangeliiM gefolgt ist. Die vor- 
nicänischen Papste nun haben für einzelne konkrete Fälle viele Verord- 
nungen erlassen, die allerdings, wie es in der Natur der Sache liegt, 
sich manchmal widersprechen. Diese waren für i h r e  Zeit gültig, 
sind aber durch die allgemeinen Koncilien stilL.chweigend abrogiert 
worden, wofern ihr Inhalt nicht Aufnahme in die Kanones fand und 
dadurch Rechtskraft erlangte"). Wollte man jetzt noch den alten 
Papstschreiben a b s o 1 U t e Geltung beilegen, so konnte man ja in die 
Lage kommen, Koncilienbeschlüsse und (liesen entsprechende Dekre- 
talen verletzen zu m b e n .  Wie das mosaische Gesetz nur für des 
A. T. verpflichtend war, so auch jene Briefe niir für ihre Zeit. Sie 
nach dem-~eginn der synodalen Gesetzgebung noch festhalten hiesse 
jiidaisieren. verhält sich mit 'ihnen wie mit dem Kultus der Bilder, 
die nicht anzubeten, sondern nur zur Erbauung zu verehren sind 15). 
--P 

i l )  Ib. p. 420. 
72) Opusc. 55 capit. cc. 20. 25. 
73) Opp. 11, 452. 
74) Ib. p. 488. 
75) Ib. P. 487: Ex verbis uanctorum (d. h. der alten Papste) quasi ex 

eonim inirrgjnibus ipeos, videlicet corda et promulgt~tiones eorum (SC. cordium) 
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Der Erzbischof hat auch den Versuch gemacht, seine Dekretalen- 
theorie aus dem Gelasianischen Dekrete ,De recipiendis et iion reci- 
piendis libiisY 76) zu begründen. Es wird dort gesagt, die Koncilien 
seien ,custodienda et recipiendab, die Dekretale11 ,venerabiliter sus- 
cipiendau. Hinkniar findet in diesen abweichenden Ausdrücken einer1 
wesentlichen Unterschied in Bezug auf die rechtliclie Verbindlichkeit 
beider ausgedrückt und zwar gerade den von ihm aufgestellten, be- 
schränkt aber die Worte des Gelasius willkürlich auf die Papstbriefe 
der drei ersten Jahrhunderte. In der ferneren Bemerkung des Papstes, 
die Dekretalen seien ,,diversis temporibus, pro dive~orum patrum 
consolationeu geschrieben, erblickt er die Erklärung, d a  dieselben 
gar keine allgemeine Gfiltigkeit beansprucht hätten, und dass sich 
in ihnen Widersprechendes finde. 

Die oberste Regierungs- und Richtergewalt dw Paplites als des 
.Patriarchen der Patriarchen und des Primaten der Primaten aller 
P r o ~ i n z e n ' ~ ~ )  erkennt Hinkmar bereitwilligst und mit den ent- 
schiedensten Worten an. Erklärt er doch : .Wir Metropoliten fahren 
die heiligen Kanones und die Dekrete der Bischöfe des römischen 
Stuhles unter der Aufsicht und dem Urteile eben diesev apostolischen 
Felsens aus und sind nichts anderes als . . . . die Vollstrecker ge- 
rechter Urteile und sind abhängig vom apostolischen Stuhle, von 
welchem der Strom der Religion und der kirchlichen Regierung lind 
der kanonischen Gerichtsbarkeit ausgingu7B). Selbst das Recht, Pro- 
vinzitihynoden zu bestätigen, gesteht er als Ausfluss der Binde- und 
Lösegewalt dem Papste zu7#). Wenn er auch die seiner Meinung nach 
auf göttlicher Einsetxung beruhende Selbständigkeit der Bischöfe und 
besonders der Metropoliten als das ihnen von den ..4posteln überkom- 
mene Erbe betont, so räumt er doch ein, dass dem. hl. Petrus und 
seinen Nachfolgern in ,spezieller Weiseu die Hirtensorge und der Primat 
der richterlichen Gewalt übertragen wurdee0). Aber niemals spricht 
Hinkmar von einer 1 e g i s 1 a t o r i s c h e n Gewalt der römischen Kirche; 
dss Recht, Wächter der hl. Kanones zu sein, deren Befolgung anzii- 
ordnen und als ,göttliches OrakeluB1) nach ihnen Urteile zu fdlen, 
ist alles, was er ihr in dieser Beziehung concediert. 

cognoscere possumus. - Tu (der Neffe) hac diacretione . . . . suscipe ad imtruc- 
tionem iiias epistolas . . . . 1 e g e n d  a s venembiliter et s er V e sacra concili~ . . . . 
invioiabiliter. 

76) ,laffe n. 700 (398). Thiel, Epp. Rom. Pontif. I, 454. 
77) Mami XVI, 621 B. 
78) Opp. 11, 519. 
79) Ib. P. 283. I, 686. 
80) Ib. p. 608. Manai XVI, 621 sq. 
81) Opp. 11, 247. 
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Unschwer sind in diesen Anschauungeii schon einige Grund- 
linien des spiitern gallikanischen Systems zu erkennen. Der dritte Ar- 
tikel der Deklaration des französischen Klerus V. J. 1681 bestiiiimt, dasv 
die Austibung der päpstlichen Gewalt durch die Kanones und Koncilien 
sowie durch die in Frankreich geltenden Einrichtungen beschränkt 
istez). Genau denselben Standpunkt nimiut Hinkmar ein, der euch 
das Gewohnheitsrecht iind die Privilegien der fränkischen Kirche für 
absolut unantastbar erklärtes). Auch der erste giallikanische Artikel, 
der jeden Einfluss des Papstes in weltlichen Dingen ausschliesst, hat 
bereits an dem Reimser Erzbischof seinen Verteidiger gefundene4). 
Bossuet, der Wortführer des Gallikanismus, beruft sich wiederholt auf 
Hinkmm Theorie und Handlungsweisee5). Beide Männer haben auch 
das miteinander gemein, daas sie ihr Prinzip nicht auf die Spitze 
trieben und konsequent zur Durchfiihrung brachten, sondern mit 
praktischem Verständnisse die Zeitumstände erwogen iind sich mit 
dem römischen Stuhle zu benehmen wiisstene6). 

Es lässt sich nicht verkennen, dass Rinknler bei der Ausbildiiiig 
seiner Theorie von den pseudo-isidorischen Dekrehlen und der ~ o t -  
wendigkeit, sie unschilich zu machen, beeinflusst wurde. Mit dem 
Nachweis ihrer Unechtheit, selbst wenn er dazu im stande gewesen 
wäre, hätte er zu seiner Zeit wohl nur wenige überzeugt; aber in zahl- 
reichen Punkten ihren offenbaren Widerspruch mit den Kanones und 
spätem Dekretnlen aufzuzeigen, was ftir seine ausgebreitete Gelehr- 
samkeit und seinen juristischen Scharfkinii ein Leichtes war, genti*, 
um ihre Wirkung vorläufig zu llähmeii. Diese Methode bot zugleich 
den Vorteil, dass er alle jene Bestimiiiiirigeii der falschen Papstbriefe, 
die mit dem fränkischen Kirchenrechte in Einklang standen oder sonst 

82) Bossuet, Gdlia orthodoxa 1. 11. C. 1. (Oeuvres complbtes. Barle-Duc. 
1870. XIT, 454): Hinc apoatolicae potestatis ueum moderandum per canones 
Spiritu Dei conditoe et  totius mundi reverentia coneecratos. Valere etiam re- 
gulas, mores et  instituta B regno et  ecclesia gallicana recepta, Patrumque ter 
minos manere inconcussos e h .  Der Satz: "Spiritu Dei - connec.ratosU ist auch 
ein Lieblingscitat Hinkmars (vgl. z. B. opp. Il, 741. 730. 769) und stauinit aus 
Leo M. ep. ad Anashs. Jaffe n. 411 (189). Baller. I, 687. 

85) De iure metropolit. S. oben S. 368 f. Vgl. auch den Brief Kar1 d. K. 
an Hadrian 11. V. J .  871 (Migne 144, 880.). 

84) S. den Brief an Hadrian 11. r. .J. 870, H. H. n. 287 (vgl. oben 
S. 311), aber den F. Monnier (Aist. des luttes politiquen et  religieuees dann 
leß tempn den Carolingiens. Paris 1852. p. 337) hemerkt: Cette pibce peut, 
Btre coneidert?e conime le preniier iuanifeste de l'figlise gallicane. 

85) Qallia orthodoxa. 1. 1 C. 47, 1. 2 C. 23, 1. 9 C. 21; 1. C. p. 77. 118. $36. 
86) Vgl. Gnizot, Hist. de la Civilisation en France. Parie 1857. 11, 

331 euiv. 
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seinen Zwecken f6rderlich schienen, recipieren und sich so auf die Auk- 
torität der Urkirche sttttzen konnte. Von seinem Standpunkte aus be- 
greift es sich auch, weshalb er nicht die Echtheit irgendeiner Dekretale, 
wohl aber die der vermehrten nicänischen Kanones angriff; diese gaben 
sich ja als Beschlusse eines ökumenischen Koncils aus, die Hinkmar nach 
seinen Grundsätzen als absolut verbindlich hiitte anerkennen mftssen. 

Es ist Hinkmar iiicht entgangen, dass auch abgesehen von den 
Produkten des falschen Isidor, weder die Kanones noch die Dekretalen 
immer harmonieren. Aber er ist der Uebemeugung, dass solche 
Widersprüche nur fiir eine oberflächliche Auffartsung bestehen, in 
Wirklichkeit jedoch volle Uebreinstimrnung herrschteT). Dies im 
einzelnen nachziiweisen, war die Aufgabe einer besondem Schrift, von 
welcher iudes nur Bruchstttcke bekannt sind8?. Aus denselben sowie 
ans einigen andem Bemerkungene9) ist zu ersehen, dass er die 

87) Opp. 11, 461: Die Kanones und Dekretalen enthalten Dinge, .qua0 
quidem inter se wntrann esse videntur et  non sibimet sunt contraria, sed pro 
temporum et rerum ac qualitate causarum disposita vel diaponenda.' 

88) Die Fragmente s. R. H. n. 380. Der Heraungeber Fr. de Torres (vgl. über 
ihn Schulte, (fesch. d. Quell. U. Lit. d. can. Rechts. Stuttg. 1880. III, 719) be- 
zeichnet die benutzte Handschrift nicht niiher; meistena schöpfte er aus römi- 
achen und florentinischen Codices. Gewöhnlich bezeichnet er das Hinkmar'sche 
Werk als Jiber de variiri cttpitulis eccleaiaaticis', aber auch .de variis quae- 
stionibus' (p. 65) oder .collectio capitum ecclesiaatiwrum' (p. 141) oder .trat- 
tatio quorundaiu cnpitum ecclesiasticorum' (p. 285). Hinkmar hatte die Schrift 
~ c h o n  in seinem Buche über die Pradeatination (verfasst 859-860) ange- 
kündigt: De canonuni forniis, quas quidam nun attendentes sollertius ecclc- 
siasticas regulaq inter se autumant diswrdare, quae et  quot sint et quw sin- 
p l a e  canonum complectantur sententias, . . . . s i D om i n U s s p a t i U ni e t 
o t i u m  d e d e r i t , .  . . . mcr ibere  t e m p o r i s  p r o c e s s u  d i s p o n i m u s ,  quibus 
nihil discora nihil sibi dissidens in sacris canonibus lector quilibet facillime 
valebit dinoscere (opp. I. 349). Zu diesem Werke der Musse fand er während der 
sechziger Jahre schwerlich Zeit und wohl auch keine dringende Veranlassung. 
Dagegen musste sich nach den Angriffen des Neffen das Bedürfnis einer ~olchen 
Untersuchung in] veratirkten Maase geltend machen. In dem 870 geschriebenen 
Kapitelwerke, wo Hinkniar wiederholt auf jene Frage zu aprechen kommt (vergl. 
z. H. da8 Citat oben N. 87 und opp. ii, p. 478 sq., wo er denselben Gegen- 
.stand behandelt wie in der Schrift De variis eupitulis eccl., ap. Turrian. 11. VO), 
tindet sich jedoch noch keine Andeutung, dws er seinen Plan zur Ausfiihrung 
gebracht hatte. Das durch den Aufstand Ksrlmanns und den Prozess gegen 
Hinkmar von Laon stark in Anspruch genommene Jahr 871 dürfte ihm auch 
kaum dazu Zeit gelassen haben. Und so möchte ich dae Werk vermutunp- 
weiee in d. J. 87'1 setzen. In spPteren Jahren lag für ihn kein praktischer 
Grund mehr vor, #ich der Arbeit zu unterziehen. 

89) Opp. T, 349 : Pro temporum varietate et  causarum atque medicatione 
niorborum ]>er divemn Organa, ut ab uno multiplici prolata spiritu cuncta con- 



408 Die Widerspriiche unter den Rechtequellen. 

Schwierigkeiten teils diirch Zurückfiiliruiig abweichender Bestiiiiniimgen 
auf konkrete historische Veranlwöungen und Zweckego), teils auf 
dialektischen1 Wege9 I )  zu löseii srichte. Bei seiiier bewährten Kunst, 
klaren Worten fremde Ged;iiikeri unter~ulegeri und verstünimelte Texte 
so zu iriterpretiereii, wie es ihiii gerade passteB2), hatte er hier 
leichtes Spiel. Den Ctruiidsittz, dass spiitere Gesetze die friihereu dero- 
gieren, erkaniite er in .dieser Allgemeinheit nicht an und konnte ec: 
auch nicht wegen seiner Ansicht voii der Stabilitit der kanonischen 
Gesetzgebung. Er guh ihu riiir für partikulnre Entscheidiingeii zusSj 
und huldigte ini iibrigeii der Regel, dass hei einem u.nausgleichlichen 
Gegensatze das Gewicht der gr;rösuerii Auktorität oder der grösseni 
Anzahl gleichlautender Bestimniungen zu entscheiden habes4). 

sona, cuncta repenet (lectort temporix, necervitativ t~tque infirniibtis clbuaite 
convenientia. S. auch das Citat oben N. 87. 

90) So rechtfertigt er z. B. De variis capit., ap. l'urrian. p. :löd, die von 
pseudo-Isidor geforderte ganz ausserordentliche Erschwerung der Anklagen 
gegen Bischöfe damit, dass in den Zeiten der Verfolgung nur ganz voll- 
kohmene Nänner zur bischöflichen Würde gelangten, oder p. 366, dass in jenen 
Zeiten sich die PdpRte geniitigl sahen, die strengen Bestimmungen zuui 
Schutze der ohnehin hart hedriingten Bischöfe zu treffen, weil wegen der 
grossen Gefhhren die meisten sich weigerten, das bischöfliche Amt zu ü b e r  
nehmen, während nian später, als viele ehrgeizig nach dem Episkopate strebten, 
die Anklagen habe erleichtern miissen. 

91) Z. B. hebt er ib. p. 367 den Widerspruch zwischen einer Dekretale 
Gregor d. G. und den1 pseudo-ixidorinchen Satze, dass Untergebene ihren P d -  
laten nicht anklagen können, indein er Pseudo-lsidor nur von einer Anklage 
.ex propria tenieritate* und ,absque maiori~ potestatis auctoritateu handeln 
I h~ t .  Ib. p. 368 statuiert er eineu Gegensatz zwischen dem echten Kirchen- 
recht und der Behauptung der fiilsvhen Dekretalen. dmx gegen einen Ab- 
wesenden keine Klage angebracht werden könne. Er löst also: ut absens iu- 
dicetur, quia canonicam vocat,ioneiii seu sdmonitionem neglexiase detegitur; 
et absens non iudicetur, de cuius conturnacia adhuc dubitatur. 

92) Beispiele s. oben Kap. 10 N. 63, K a p  11 N. Tl, Kap. 15 N. 18, Kap. 16 
N. 38. 35. 39. 40. 41. 55.. ferner bei Sdr~lek,  Hinkmars V. Reims Gutachten 
S. 20 (cf. S. 92 f.). S. 42 N. 4. S. i :3 f. 91 tf. 1:::j. 137. 14:4 f. Vgl. auch die 
falsche Interpretation von Eliber. c. 6 (opp. I, 66.5). Agath. C. 25 (ih. 680). 
Leo a<l Nicet. (ib. 733), die willkürlichen Einschiebsel in Nic. cc. 5 . 6  (ib. 687 sq.). 

93) Opp. 11, 451: Quaedaru decreta atholicorum pro teiiipore et rationc 
ütque necessitate prolata, sed postea abrogata vel iininutüta fuerunt. 

94) Opp. I, 596: (Bei verschiedener Auslegung einer Schnftstelle) siüut 
et in C a n  o n i b U s habemus, plurimoruin et ~uaioris auctOrihtis sequereniur 
sententiam. - Ib. p. 679: Sicut scribit (+elasius. priscis pro sua reverentia nia- 
nentibus constitutia . . . . id potius sequenduni esse dinoacitur, quod apostolicil. 
sedes inrefragabiliter teneri decrevit vel plura seu maioris auctorittitis con- 
cilia statuerunt. 



Hinkmar und dw weltliche Recht. 409 

Aiisser den rein kirchlicheii Rechtsquellen legt Hinkmar auch 
den weltlichen Gesetzen growen Wert bei. Seine hohe Auffassung 
von dem Ursprunge und der Bedeutung der christlicheii Staatsgewalt, 
die innerlich uiid organiscli niit der Kirche d w  eiue &ich Christi 
bildetoj), führte ihii nnturgemärs dazu. der Gesetzgebung der christ- 
lichen Kaiser eine Stelle unter den Quellen d e ~  Kirchenrechtes anzu- 
weisen. ,Neben den heiligen Kanones', bemerkt er, ,wird die 
Kirche auch durch weltliche Gesetze regiertY OB), welche .derjenige 
eingegeben hat, durch den ,die Gesetzgeber Gerechtes b&chliewen'* 
(Prov. 8, 15)D7). Die Kirche verachtet dieselbeii sowenig, d a s  sie 
vielmehr in bedrängter Loge solche zu fordern pHe@ und häufig in 
ihren Gerichten anwendetes). 

Von den germanischen Volksrechten findet sich bei ihm nur die 
Lex Salica benutztQe), dagegen selir oft die Kapitularien Kar1 d. G. 
und Ludwig d. F. E r  citiert dieselben nach der Sammlung des An- 
s e g i ~ ' ~ ~ ) ,  die er als ,Liher capituloruni irnperialii~m"~') oder tik 
, Capitula Augustoriimu los) oder . Capitultt CnesanunqO oder ,,Ca- 
yituln Karoli et Hludoviciu lo4) bezeichnet. Unter denselben Titeln 
fiihrt er auch Stücke aus der Yamuiliing des Benedikt Levita anlob). 

Eiiien weit uiiifaiseiidern Gebrauch machte Hinkmar voin römi- 
s c h e ~ ~  Hechte, den Gesetzen der christlichen Kttiser, in denen er die 

95) Vgl. oben 8. 881 ff. 
96) Migne 125, 1045 B. 
97) Ib. 1044 C. 
98) Opp. I ,  590; cf. 632. 
99) Vita S. Ilemigii (Bollantl. Acta Sanctor. Oct. I ,  106 D.) 
100) L. I, C. 8 (opp. 11, 328. hiigne 125, 1065). C. 21 (opp. I, 665). 

cc. 28. 88 (opp. 11, 328. M i c e .  125, 106.5). C. 48 (Mami XIV,  984 B). C. 77 
(opp. 11, 191. 920. 763. 765. Migne 125, 1065. 126, !)6). C. 78 (opp. 11, 190. 
765). C. 114 (Migne 126. 96). C. 134 (opp. I, 677). C. 137 (Migne 126, 96). 
L. 11, C. 18 (Migne 126, 96). cr. 14. 15 (ManSi XV11, 546 A) C. 34 [fehlt in 
nianchen Codices, n. Mon. Gerui. LI.. TI, pars 11, 1). 298 n.] (Migne 125, 1064). 
L. 111, c. 1 (Mansi XVII, 546 D). cc. 31. 34 (Migne 125, 1064). cc. 65. 66 
(Mansi XVII,  546 D). - Die op11. 1, 621. 11, 183. M i p e  126, 9 (,L. I V ,  C. 24') 
citierteii Stellen v&mag ich nicht aufzufinden. - Opp. II, 765 gibt er aus- 
drticklich das von dem Abte Ansegis, .cl~pitulorum imperialium ex diversie 
synodi~ et plt~citis collectore', verfasste Werk aln seine Quelle an. 

101) Opp. 11, 320. 
102) Ib. T, 665. 
103) Ib. 11, 672. 
104) Ib. 11, 190. 
105) L. I ,  C. 8 (opp. 11, 182). c. 341 (Mansi XVI I ,  546 C). L. 11, C. 97 

(ib. 546 E). Additio IV, C. 113 (opp. 1, 611). 
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,Vorgängera der karolingischen Fürsten verehrteio6). Es möge hier 
ein VerzeichnislO') der von ihm ~e lbs tandig '~~)  benutzten Quellen des 
römischen Rechtes folgen. 

106) Opp. I, 637. 
107) Savigny, Gesch. d. r6m. Rechts im Mittelalter. Heidelberg 1816. 

11, 400 f. (die 2. Auflage, die jedoch in diesem Punkte wohl nichts Nenes 
enthalten dürfte, steht mir nicht zu Gebote) gibt eine Zusammenstellung, die 
aber nicht emchlipfend ist. Reisach, De iure civili Rom. etc. (in Theiner. 
Disquisitionee criticae in praecipuaa canon. et decretal. collectiones. Rom- 
1836) wiederholt lediglich daa Savigny'sche Verzeichnis. Auch Hänel geht bei 
den Nachweisen in seinen Ausgaben der vorjustinianischen Rechtsquellen über 
dasselbe nicht hinaus. Ich gebe ein berichtigtes und vollstAndigeres Verzeichnis. 
Manche Hindeutungen Hinkmara auf r6misches Recht musste auch ich über- 
gehen, weil sich die Quellen dafür nicht auffinden liessen. Diejenigen Stellen, 
welche Hinkmar nicht w6rtlich sondern nur dem Inhalte nach anfiihi.t, setze 
ich in  Klammern [ 1. 

108) Folgende Stellen schöpfte Hinkmar aus der patristischen Literatur: 
1. (opp. I, 674. 11, 232). Cod. Gregor. Ad leg. Jul. dr! adult. (14, 2) 

aus August. De coniug. adult. ad Pollent. 11, 7 (ed. Maur. Antverp. 1701. 
t. VJ, p. 299), nicht aurj dem Breviarium, wie Savigny a. a. 0. und H h e l  (Lex. 
Rom. Visigoth. Lips. 1848. p. 465) angeben. 

2. (opp. 11. 500) C. 9. Ue testib. Nov. Justiniani 90 aus Gregor. M. ep. 
ad Joh. defena. (Jaff6 n. 1912 (1520) ; ed. Maur. 11, 1255 A), der hier.nach einer 
andern als der Vulgatveraion citiert. 

3. (opp. 11, 501. 527) Cod. Justin. 1.3. De sent. ex peric. (7,44) aus Gregor. 
M. 1. C. p. 255 D. Savigny a. a. O., Dirksen (Hinterlassene Schriften. Leipz. 
1871. 11, 135 N. 155), Wenck (Cod. Theodos. libb. V priores. Lips. 18'25. p. 256 
n. f.) leiten dies Citat aus Cod. Theodos. 1. 1 De sent. ex peric. (4, 17) her; 
und weil Hinkmar sein Citilt als Tit. 19 bezeichnet, schliesst Wenck, dass im 
echten Cod. Theod. der fiiigliche Titel diese Nummer geführt habe. H h e l  
(Cod. Theod. Bonnae 1842. p. 414 n. C.) meint, Hinkmar habe jene Stelle ohne 
Zweifel aue Cod. Just. 1. C. genommen, weil auch Collect. Anselmo iledic. 
P. 111, C. 221 und Gratian C. 11, Qu. I, C. 7. 9 14 dieselbe dem Codex entlehnt 
haben. Allein, dass Hinkmar aus Gregor d. G. schtipfte, ist gewiss; einmal, 
weil sein Text mit dem von diesem gegebenen genau iibereinstinimt. von dem 
des Cod. Theod. und Just. aber erheblich abweicht, dann weil er die ein- 
leitenden Worte Gregom (,inter alia prnecipitur') mit aufgenommen hat. 
Jetzt erkliirt sich auch die auffallende und zu nllerlei Vermutungen benutzte 
(vgl. die vorhin erwähnte Anuicht Wencks und unten N. 110) Angabe Hink- 
man, jene Stelle finde sich lib. 6. tit. 19, da diese Ziffern auch in 2 Hand- 
schriften üregors statt  der richtigen vorkommen (s. ed. Maur. p. 1286 n. f.). 
Uebrigens hat auch Gratian (und wohl auch Collect. Ans. ded.) aus Gregor ge- 
schlipft, wenn nicht geradezu H i n k m a r  diesen als Quelle gedient hat. 

4. (Mime 125. 1069 A) Cod. Just. 1. 4. A non compet. iud. (7, 48) = 
Cod. Theod. 1. 2. De re iud ia ta  (4, 16) aus Gregor M. 1. C. 1254 C. 

5. (opp. LI, 501) Jul. Epitome C. 1 De testib. Const. 83 oder Fr. 21 $ 2  
Dig. de testib. 22, 5 aus Gregor. M. 1. C. Savigny S. 268 N. 19 glaubt, Hinkmer 
habe daa Citat aus Julian entlehnt, aber sein Text stimmt weder mit diesem 
noch niit den Pmdekten iiberein, wohl aber mit Gregor. , 
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I. M o s a i c a r u m  e t  R o m a n a r u m  l e g u m  Collat iolOg).  

Opp. I, 627. 634: Tit. 5 De stuprator. 
I, 634: Tit. 6 De incest. nupt."O). 

11. Codex  T h e o d o s i a n u s l " ) .  

Opp. I, 336: L. 2 De fide cath. (16, 1). 
11, 318-320: L. 8. 16. 26. 29. 30. 31. 34 De episc. (16, 2)'1°). 
11, 326-328. 785: L. 41. 47. 38 De episc. (16, 2). 
I, 337: L. 2 De his qui sup. rel. (16, 4). 
I, 337: L. 1. 6. 60. 62 De haeret. (16, 5). 

109) ed. Blume, h n n a e  1841 (im Bonner Corp. iur. anteiust.) 
110) Hinkmar gibt cap. 6 und 7 an und bezeichnet die Collntio als 

.pnmus liber legis RomanaeY. Savigny S. 268 ff. zieht hieraus und aus der 
vermeintlichen (8. oben N. 108) Thatsache, dass Hinkniar opp. 11, 501 das 
4. Buch des Breviarium nln lib. 6 bezeichnet, den .zuverl2issigenU Schluss, 
Hinkmar habe eine Handschrift des Rreviarium gebraucht, in welcher demselben 
die Collatio und noch ein anderes Stück vorausgingen, und die Bücher durch- 
laufend gezählt wurden. Biener (Gesch. d. Novellen Justiniana. Berl. 1824. 
S. 237) ist dieser Annahme beigetreten und hat sie durch die Vermutung e r  
gänzt, es mtichte an 2. Stelle die Epitome Julians, die sich in Handechriften 
ofter mit der Collatio vereinigt findet, gestanden haben. Dirksen a. a. 0. S. 137 f. 
bemüht aich, den 2. Grund Savipys, der bereite oben N. 108 als auf falscher 
Voraussetzung beruhend nachgewiesen mirde, zu widerlegen und vermutet, 
Hinkmar habe die Collatio in einer gemischten Srtinmlung kirchlichen und welt- 
lichen Rechtes besessen, womit indes die Bezeichnung ,primus liber legis Ro- 
manae' echwerlich erklärt ist. Wenn man das ,priniusu nicht z e i t l i c h  auf- 
fassen will, scheint mir die Meinung Savigny~ und Bieners am wahrachein- 
lichsten - aber auch nur (lies -, jedoch mit der aich aus oben N. 108 er- 
gebenden EinschrBnkung, dws daa Breviarium mit der Collatio nicht als Teil 
eines Ganzen erschien. 

111) ed. Haenel, Bonnae 1842 (im Bonner Corp. iur. anteiust.). Ich 
führe hier nur diejenigen Citate auf, welche nicht in der Lex Visigoth. stehen. 
Dsss Hinkmar ,jene Stücke, welche beiden gemeinsam sind, und die er ohne 
die Interpretatio citiert, nicht aus dem reinen Cod. Theodos. genommen hat, 
geht daraus hervor, daaa er opp. 11, 710 unrichtig Valens, Gratian und Valen- 
tinian ais Urheber einer Konstitution angibt - ein Irrtum, der  ich nur daraus 
erklärt, daas in seinem Exemplar die unmitt,elbar vorhergehende Konetitution 
jene Namen an der Spitze tmg, was beim Breviarium zutrifft, während im 
reinen Cod. Theodos. eiue ganze Reihe Konstitutionen von Arcadius und 
Honorius vorausgehen. 

112) L. 8. 16. 26. 29. 80. 34 sind aus Hinkmar in die Sammlung dea 
Anselm von Lucca gewandert. S. Hiiffer, Beitrsge z. Gesch. d. Quellen d. 
Kirchenr. Münster 1862. S. 103 ff. 



412 Die von Hinkinar citierten Quell~n r i e ~  rumischen Rechts. I 
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111. L e x  R o m a n a  V i s i g o t h o r ~ r n ~ ~ ~ ) .  

a) Codex Theodosianus. 

Opp. 11, 527 : L. 1 De const. princ. (1, 1). 
11, 780. 796: L. 2 et Interpret. De const. princ. (1, 1). 
11, 239: [L. iin. Si nupt. ex rescr. (3, 10)]. 

, I,  640: [L. 1 De testam. (4, 4)]. 
, 11, 500: Interpr. L. 1. 2 De sent. ex peric. (4, 15). 

Mansi XVI, 638 B:  Interpr. L. 2 De fructib. (4, 16). 
Opp. 11, 785. 801: Interpr. L. 5. G De accusitt. et inscript. (9, 1). 
, 11, 388. 496: L . 7 . 1 1 ,  W .) (9, 1)- 
, 11, 546. 748 : n L . 9  w n n n (99 1)- 
, TI, 228 sq,: Interpr. L. 1 De raptu virg. (9, 19)"')? 

Mansi XVI, 615 A : [Ut intra annum (9, 2G)l. 
V C , . . : [De abolition. (9, 27)]. 
r .I E. XVLI, 289 C. D: L. 1. 2. 3 et Interpr. De 

calumn. (9, 29). 
. 616 B: [De petition. et delator. (10, 5 ) ] .  

T , 642 E : L. 1 Quorum appellat. (11, 11). 
W 643 A:  Interpr. L. 3 Quor. appellat. (11, 11). 

Opp. LI, 784 : Interpr. L. 2 De fide test. (11, 14). 
11, 325: L. 2. 3 et Interpr. De episc. (16, 1). 
11, 710: L. 4 De episc. (16, 1). 

, I, 719. 11, 786: Interpr. L. 6 De episc. (16, 1). 

b. Noveliae Velentiniani. I 

Opp. 11, 545. Munsi XVI, 603 E :  Interpr. Nov. De episc. iud. (12). 

C. Pauli Sententiae. 

Mansi XVI, 590 D :  1 De calumn. (1, 5). 
F . , : 2 et Interpr. De calunin. (1, 5). 

. W 9 , : 11 De iniur. (5. 4). 
Opp. 1, 323: Epitome Aegid. 3 De effectu sent. (5, 5). 

11, 500: 5 De effectu sent. (5, 5). 
I, 640: 1 Ad leg. Cornel. testarn. (5, 27). 

113) ed. Haenel. Lipn. 1849. 
114) So Hänel, Lex Rom. Visigoth. p. 19'2 u. a. ; allein die von Hinlcmar 

angeführten Bestimmungen ünden sich nur zum Teil in obiger Konstitution. 
Die Quellenangabe Savipys  zu diesem Citate Hinkmare enthält offenbar 
Druckfehler. 
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IV. J u l i a n i  E p i t o n i e  l a t i n a  n o v e l l a r u i n  J i i s t i n i a n i H " .  

Opp. 11, 440: C. 11 De episcop. profect. Const. 115. 
11; 500: C. 15 De his qui sine cnusa excomni. Const. 115. 
11, 587: C. 26 Ut locor. venerab. Const. 115. 

. 11, 799: C. 27 De administr. locor. venernb. Const. 115. 

. I ,  719. 11, 787 : C. 49 De clericis qiii mulier. Const. 115. 

. 11, 799: C. 17 De testnin. epise. Const. 119. 

V. E i n z e l n e  E d i k t e  u n d  H e s k r i p t e .  

Opp. 11, 325 sq. 740. Migne 125, 1045 D : Const. Sirmond. 3"9. 
, I, 337: Honor. et Theodos. Palladio pf. p.Ii7). 

. 1, 338: Aurelio Carthag. episc.] 18). 

. 1 .  338: Marcian. Palladio pf. p.l19). 
I, 432: Constantin. (Pogonat.) populo Cpolitanol*"). 

Tl, 489. 494: Edikt Justinians gegen die 3 Kapitel'"'). 

Enkmar  hatte die Collatio Mosaicarum et Romantirum' legim, 
das Breviarium lind Julians Novellenauszug .im Original vor sich; es. 
kann dies nach der Art, wie er sie citiertl**), nicht zweifelhaft sein. 

115) ed. Haenel. Lips. 1873. Hinkmur citiert die einzelnen Kapitel 
nach durchlaufender Zfihliing und zwar mit unserer Ausgabe iibereinstimmend. 
Nur opp. 11, 587 hat er C. Y52 ~ b t t  452, was vielleicht auf einem Schreib- 
oder Druckfehler beruht. 

116) Ich halte nach den Untersuchungen Häneia 1. C. p. 430 sqq., dessen 
,durchschlagenden Gründen' auch Maassen I, 794 N. 11 beistimmt, diese Kon- 
ntit,iit,ion fiir echt. Savigny S. 267 N. 18 und Dirksen S. 135 N. 155 sind in 
dieser viel uuistrittenen Frage der entgegengesetzten Meinung Godefrois. 

117) Hinkmirr citiert ,Rescriptum Chalcedon. synodi datuni Palladio pf. p', 
was ein Irrtum sein muss, da die Stelle nur in dem Reskripte der genannten 
Kaiser vorkommt. Dasselbe iat in der Queinel'schen Sammlung C. 14 (Leo M. 
opp. ed. Baller. 111, liO), aus der Hinkmctr es vielleicht nahm, und in der 
Sammlung der Colbert'schen Handschrift (8. Mrrassen I, 316 n. 9) enthalten. 

118) Queßnel'sche (C. 16 p. 174) und andere Sammlungen (Maassen I. 
319 n. 3.3). 

119) Quesnel'sche (C. 28 p. 24'2) und andere Sammlungen (Mmsen I, 
3-92 n. l), auch 1. 8 Cod. De haeretic. (1, 5). 

120) In den Akten der 6. allgemeinen Synode (Mansi XI, 698 sqq.). Vgl. 
Maaasen I, 339 n. 3. 

121) Mansi IX, 567 E. 578 E die beiden von Hinkmar citierten Stellen. 
Die letztere handelt von dem Gegenpapst Dioskur (530), Hinkmar versteht s i r  
indes von dem Erzb. Dioskur von Alexandrien und meint, derselbe sei wegen 
Rebellion gegen seinen Erzbischof (!) verurteilt worden. 

122) Die Konstitutionen des Kodex Theodos. der Lex Visigoth. citiert er //pLotpg"Se), meiitens aber unter als ,leges' (1, 640. 11, 388. 801), .leges Rom 

r>. 



414 Ob Hinkmar den vollst&ndigen Codex Theodosianus kannte. 

dem Namen der betreiTenden Kaiser; dagegen die dem 16. Buche des voll- 
ständigen Cod. Theodos. entnommenen als ,lex Theodosiana' und einmal (Manei 
XVI, 615) als ,lib. XVI. Theodosianus'. Die Sentenzen führt er unter dieser 
Bezeichnung (I, 324) oder ungenau als ,legesu (11, 500) an. Indes war ihm der 
Charakter des Breviarium als einer Kompilation aus verschiedenartigen Bestand- 

Dagegen ist es bestritten, ob er den vollständigen Codex Theodosia- 
nus besass. Savignyl bejaht es unbedenklich, Dirksen Is4) aber I 

hält ar ftir wahrscheinlich, dass Hinkmar die aus demselben beige- 
brachten Stellen kirchlichen Sammlungen entlehnte, die neben dem L 

kanonischen auch weltliches Recht enthielten. Er  beruft sich darauf, 
dass solche Sammlungen damals e~is t ie r ten '~~) ,  und dass Hinkmar in b 

seinen juristischen Ausfiihrungen kanonisches und civiles Recht zu- 
sammenzustellen pflege; beide Grtinde sind aber offenbar nicht be- 
weisend. Gegen Dirksen fillt die Thatsache ins Gewicht, dass keine 
der von Hinkmar citierten Stellen sich in einer Sammlung vor Bene- 
dikt Levita nachweisen lässt, und dass auch bei dieseml26) und in 
späteren Sammlungen nur ein Teil derselben vorkommt 7. Gegen 
Dirksen spricht ferner der Umstand, dass Hiukmar bei den fraglichen 
Stellen sehr genau mit Angabe des Buches und der Titelrubriken 
des Codex Theodosianus citiert. Dennoch scheint mir auch Savignys 

teilen nicht entgangen, da er opp. I, 640 eine Stelle aus den Sentenzen mit I 
der Bemerkung einleitet: .Interseruerunt in eisdem legibus (eß geht eine Stelle 

Behauptung gewagt zu sein. Denn es wäre doch auffallend, wenn Hink- 
mar nebkn dem westgotischen Auszuge noch ein Exemplar des nicht viel 
umfangreicheren vollständigen Theodosischen Kodex gebraucht hätte. 
ohne darüber jemals eine Bemerkung zu machen. Und warum ent- 

des Cod. Theodos. voraus) ad legem Corneliam testa&entariamm. Die Stacke 
aus Julian werden meistens als ,leges JustinianiY erwiihnt. Mit Recht bemerkt 
Dirksen S. 134, daas keine Andeutung erkennen lässt, als habe Hinkmar die 
Epitome Julians nicht für das Original dieser Gesetze gehalten. 

123) S. 267. 
124) S. 135. 139 f. 
125) Von einer uolchen glaubt Ilirhen S. 136. 140 die Bemerkung Hink- 

I 

mars, daas sich eine Stelle aus dem Edikt Konutantins (8. oben N. 120) .in novo 
codice" finde, vemtehen zu diirfen. Wie aber der Kontext zeigt, ist damit nur i 

eine kiinlicli angefertigte Abschrift der Akten der 6. allgemeinen Synode, in 
welchen jene Stelle vorkommt (Mansi XI, 710 A), gemeint. 

126) Vielleicht darf man hierin ein Beweismoment dafür erblicken, dass 
auch clie Fiilschung Benedikts Levita in das Westreich, niiherhin in die Reimser 
Kirchenprovinz zu verlegen ist. 

127) S. das Verzeichnis bei Savigny S. 419 und die Nachweise Hiinels 

nnhmlS8) er jene Stellen, die sowohl in dem Kodex als auch in dem 
-- I 

in seiner Ausgabe dea Cod. Theod. zu den einzelnen Stellen. 
128) S. oben N. 111. 
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Breviarium enthalten sind, auch dann, wenn er nicht die Interpretation 
citierte, dem letztem und nicht vielmehr dem ersteren als dem Original? 
Ich halte es für das Wahrscheinlichste, dass Hinkmar ein Exemplar 
der Lex Visigothorum benutzte, in welchem eine Anzahl der in der- 
selben abergangenen Konstitutionen dea Theodosischen Kodex, nament- 
lich des fiir kirchliches Recht besonders wichtigen 16. Buches - diesem 
gehören die betreffenden Citate Hinkmars sämtlich an - beigefügt 
war, wie solcher Handschriften viele erhalten sind lgS).  Daraus würde 
sich auch die genaue Cihtionsweise befriedigend erklären. 

20. Kapitel. 

Hinkmars Wirken unter den Nachfolgern Kerl d. K. (877-883). 

Triibe und verwirrt hatten sich die innern Verhältnisse West- 
frankens gestaltet, als der Kaiser die Augen schloss. Eine Partei . 
rebellischer Vasallen, deren Häupter Graf Boso von der Provence, 
der von Kar1 so unbehutnam bevorzugte Bruder seiner Gemahlin, 
ferner die beiden Grafen Bernhard von Auvergne und von Gothien, 
und der mächtige Abt Hugo , des Königs leiblicher Vetter, waren, 
hatte ihm die Heeresfolge nach Italien versagt1) und dadurch wesentlich 
das Miwlingen dieses Unternehmens verschuldet. Ob diese Männer 
schon ursprünglich mehr im Schilde ftihrten als den Ungehorsam 
gegen das königliche Aufgebote), mag unentschieden bleiben; jeden- 
falls war es ein bedenkliches Symptom, dass sie, allerdings im Ein- 
verständnisse mit der Kaiserinwitwe Richilde, den1 Thronfolger die 
Anerkennung weigerten. Das' Streben der grossen Vasallen hatte 
seit Ludwig des Fr. Regierung mit stets wachsender Kraft der Er- 
höhung der eigenen Stellung auf Kosten der Krone gegolten und 
zielte auf Umwandlung des allgemeinen Unterthanenverbandes in den 
mittelalterlichen Feudalstaat. Ein Regierungswechsel bot naturgemäss, 
wie es auch die Geschichte der spiitern Wahlkapitulationen bezeugt, 
die passendste Gelegenheit, dem Königtume Zugediändnisse abzu- 
nötigen, die Macht der Barone zu erweitern, die des Monarchen 
einzuschränken. In diesem Augenblicke lagen die Verhältnisse ]E- 

1'19) S. Haenel, Lex Rom. Visigoth. Proleg. p. XLIX sqq. 
1) Hincm. Annal. a. 877 p. 505. 
2) V. Kalckntein, Abt Hugo (Forschungen z. deutsch. Gesch. XIV 118741, 

77 f.) denkt an einen zur Entthronung Karls beabsichtigten Bargerkrieg. 
V. Noorden S. Y50 glaubt, dass die Ftlhrer nach vollständiger Unabhängigkeit 
fiir ihre eigenen Besitzungen strebten. 
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sondern günstig für aristokratische Machinationen. Karl d. K. hatte nur 
einen einzigen Sohn, Liidwig mit Nanien, hinterlasseii, aber wenig ge- 
than, um diesen1 den Antritt der Herrschaft zii erleichtern. Zwar h a t t e  
Pr ihm bei einer ßesprechiing;, die er init seinen Grasen zii Reims 
hielt, lind auf den1 Reichhtage von Quierzj (14. .Juni 877) iiii allge- 
meinen die Nachfolge zugesichert iirid von den Vasallen Anerkennung 
geloben lassen, aber doch nicht unbedingt; vielmehr hatte er iiocli 
immer die Geburt eines zweiten Sohnes hoffend, niir iinbestinimt eineu 
Teil des Reiches ver~prochen und sogar einem seiner deutschen Negeferi 
von ferne AiiBchkn eröffnet 7.  Seitdeiii Ludwig ini Jahre 862 
einen misslungenen Empöriingsversuch gemacht und eigeninächtig die 
Cfrafentochter Ansgard heimgeführt hatte '), war W ihn1 nie inehr ge- 
Iiingen,die Liebe iind das Vertrauen des Vaters vollständig wieder zu 
gewinnen. Seine schwiichliche Gesundheit lind der qtniüt ige,  aber 
energielose Charakter liessen keine thatkriiftige Regierung erwarten. 
die bei den verschiedenartigen und widerhebenden Besta~idtriler~ 
iiiid den vielfach giihrenden Zuständen des weiten Reiches diirchai~- 
nötig schien. Auch daq körperliche Llebel, da3 ihm den Xameri 
Stammlers eintrug, war wenig geeignet, das persönliche Ansehen des 
Prinzen zu erhöhen. 

So standen beim Hinscheiden Karls die Dinge schlimiii für den 
Nachfolger, zunial da auch die Hegentschaft, niit der ihn der Vater 
betraut hatte, ausdrücklich durch ein Ratskollegium eingeschrsnkt 
war, weswegen die Vasallen sich versucht fühlen konnten, das Fort- 
bestehen dieser Einrichtung auch für die Zukunft zu fordern. Aller- 
dings hatte der Kaiser sterbend eine Urkunde unterzeichnet, die den 
Sohn auf den Thron berief, aber diese befand sich in den Hände11 
Richildens, ohne dass jemand von der königlichen Partei bestimmte 
Kenntnis davon hatte, wie denn auch Hinkmar niir vemiutungsweise 
von dem Vorhandensein eines Testamentes spricht5). Utn einen 
Rückhalt zu gewinnen, griff Ludwig zu dem gewöhnlichen Mittel, 
diirch Vergabung von Abteien, Cfrafschafkn und Krongütern sich 
Anhinger zu werben, wodurch er indes die Erbitterung der Gegner 
noch steigertee), die sich sowohl in ihrem persönlichen Vorteil als 
auch in dem Zustimmiingsrechte, das ihnen Karl als Mitgliedern des 

- ~ - -  

3) Conv. Ceris. cc. 4. 13. (LL. I, 538 sq.). Opp. 11, 181. Gemde die Leiter 
ilcr jetzigen Bewegung hstt,en bei den Verhandlungen gefehlt., Boso in UUierzy. 
Hiigo und Bernhard von Auvergne dort. und in Heiiue (ib.) 

4) S. Dünimler I, 479 f. 
5) Opp. 11, 182. 
6)  Annal. u. 8 i 7  p. 504. 



Hinkman Ratschläge. 

Staat3rates eingeräumt hatte 7, verletzt fühlten. In dieser Not ent- 
- .  schloss sich der junge Fürst, die Meinung des Reimser Metropoliten 

einzuholen, der ihm als Reichsverweser während der jüngsten Monate 
I schon wiederholt seinen Rat geliehen hatte8). Hinkmar liess den 
- - Sohn iiicht den Undank des Vaters entgelten, sondern besorgt um 

das Schicksal des Reiches und der Dynastie, ergriff er gern die dar- 
gebotene Gelegenheit, wieder Einfluss auf die Angelegenheiten des 
Staates zu gewinnen. Das Schreiben O), in welchem er dem ICönige 
seine Ansichten und Vorsc.hläge entwickelt, zeugt von besonnener 
Auffassung der kritischen Lage und von jenem gereiften politischen 
Urteile, das staatsmännische Begabung und die Erfahrungen eines 
langen Lebens gebildet haben. 

Treffend bemerkt er, dass. wie stets bei einem Thronwechsel, 
so auch jetzt die Schwierigkeiten daher stammten, dass jede der 
Magnatanparteien sich ausschliesslich das Verdienst erwerben möchte, 
dem Prinzen .die Krone gerettet zu haben, dass die einen Vasallen 
den König gegen die andern einzunehmen suchten, um ihn in desto 
grössere Abhängigkeit von sich zu bringen. Er gedenkt der Thron- 
besteigung Kar1 d. G. und Ludwig d. F., die nach friedlichen Ver- 
einbarungen mit sämtlichen Getreuen ohne Erschtitterungen vor sich 
ging, und schildert als Ciegenbild die Wirren des Jahres 840, die 
nicht auf den blutigen Gefilden von Fontanet, sondern erst durch 
Verhandlungen mit den Growen ihr Ende fanden. Hinkmar kann 
deshalb das bisherige Verhalten Ludwigs nicht billigen, verweist ihn 
vielmehr auf den Weg der Unterhandlung mit den Führern der 
Opposition, zu denen er ausser den oben genannten auch den Abt 
Gauzlin, der unter andern die mächtigen Stifte St. Germain des Pr& 
und St. Denis besass, sowie den Grafen Konrad von Paris rechnet I"). 

Er wünscht dringend die Abhaltung eines Reichstages, auf dem er 
trotz seines siechen Körpers zu erscheinen verspricht. Dort sollen 
die Einklinfk des königlichen Hofhaltes festgestellt, der Kirche ihre 
Rechte und den V d e n  ihre Lehen garantiert werden, weil die 
Wiimel alles Unheils im Staate die Unsicherheit des Eigentums ist. 

7) Conv. Carie. C. 15; 1. C. p. 539. 
8) R. H. M. 413. 414. 
9) Opp. LI, 179-184. Migne 125, 983-990. Die Ueberschrift Sirmonde: 

.Novi re~ia  instructio ad rectam regni adminietrationem* peset wenig zum In- 
halte. Die Abfassung fsllt in den November, da die Uebergabe des Testa- 
mentee Karle (30. Nov.) und die sich anschlieaeende Versammlung der Grossen 
noch nicht stattgefunden hatten, vgl. p. 181 sq. 

10) P. 182. 
S c  h r ö  r s .  Hinkmnr von Reims. 27 
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Ferner verlangt H i n h a r ,  um dem unglücklichen, durch Plünderungen 
und Normannensteuer ausgesogenen Volke Ruhe zu verschaffen, einen 
streng gehandhabten allgemeinen Landfrieden : die innere Eintracht 
zwischen dem Könige und dem Adel soll wieder hergestellt und durch 
die Ernennung freimtitiger Kronräte gefestigt, der äussere Friede 
durch freundschaftliches Einvernehmen mit den deutschen Königen 
gesichert werden. 

Ludwig ging auf die Idee des greisen Erzbischofs ein: Gesandt- 
schaften wurden zwischen dern königlichen Hoflager und den Auf- 
ständigen gewechselt lind in kurzem kam es zur Einigung. Am 
30. November tihergab die Kaiserin Richilde in Compiegne dern Stief- 
sohne das viiterliche Testament und die Kroninsignien, und nachdem 
den Grossen die verlangten Lehen und Besitzungen zugesichert waren1'), 
fand ebendaselbst am 8. Dezember die Krönung statt, die Hinkmar 
vollzog1P). Wie dieser es verlangt hatte, beschwor der König das 
den Schutz der Kirche verheissende erste Kapitel von Quierzy, worauf 
die Bischöfe, an deren Spitze hier noch einmal Ansegis von Sens 
erscheint, den Huldigungseid leisteten lS). Wieweit die übrigen Be- 
schlüsse den Wünschen Hinkmars entsprachen, wissen wir nicht ; 
wahrscheinlich wiederholte man die in Quierzy gefassten, an welche 
auch Hinkmar in seinem Schreiben an Ludwig angeknlipft hatte"). 

Auch der andere Rat des Metropoliten, d a s  der König mit den 
östlichen Nxchharn eine Verständigung anbahne, wurde befolgt. 
Noch im Jahre 877  lies^ Ludwig seinem deutschen Namensvetter 
versichern, er bedauere den ungerechten Angriff seines Vaters auf 
das Rheingebiet und wIinsche seiiierseits, Frieden zu halten 15). hi 
1. November des folgende11 Jahres hatte er dann eine Zuqamtnen- 
kunft mit demselben in Pouron an der Maas 16). Man garantierte 
yich gegen~eitig den gegenwärtigen Besitzstand und die Nachfolge der 
Söhne, versprach die kirchlichen Gerechtsame in beiden Reichen zu 
schützen. und gelobte sich aufrichtige Freiindwhnft und treues Zu- 
sarnruen.itehen gegen die inneren Feinde. In Bezug auf das italienische 
Erbe wiirdeii keine näheren Bestimmungen getroffen, sondern alle 

11) Annal. a. 877 p. 504. 
12) Ib. P. 504 sq. LL. 1, 543 sqq. Opp. I. 747 sqq. Migne 125, 809 sqq. 
13) Annal. 1. C. p. 505. LL. I, 542 sq. 
14) Die Professio Ludwie gelobt in1 allgemeinen die Beobachtung der 

legen und statuta der Vorgänger .pro wtntiiutii consilio fidelium no~trontni' 
(Annal. p. 505). 

15) Annal. Fuld. a. 877 (SS. I, 391). 
16) Hincm. Ann~l .  a. 877 p. 509 sq. 
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Rschte vorbehalten. Auf den 6. Februar 879 beraumten sie eine 
neue Beratung an, zu der auch die beiden andern Söhne Ludwig d. D., 
Kar1 und Karlmann, dringend eingeladen werden sollten. Leider 
unterblieb dieser Kongress, der vielleicht alle Fürsten des karolin- 
giwhen Hauses geeinigt, den beunruhigten Völkern Frieden und dem 
von Feinden umdrauten Stuhl Petri den ersehnten Schirmvogt ge- 
geben hatte. Für das Westreich indes war genug erreicht, da der 
Blind mit dem mäghtigsten der deutschen Könige feststand, und 
Ludwig keinesfalls gesonnen war, einer italienischen Erwerbung wegen 
oder dem trügerischen Glanze der Kaiserkrone zu Liebe das Schwert 
zu ziehen I?) .  

Die auswärtige Politik des Stammlers I~efand sich so im voll- 
kommensten Einklange mit den Ansichten und Wünschen des Reimser 
Politikers, der stets für die Eintracht der christlichen Ftlrsten 
eingetreten war und die Kräfte des unter Normannenschwertern 
seufzenden Landes nicht unnütz der Sucht nach dem kaiserlichen , 

Prunke geopfert wisseu wollte. Umso bereitwilliger lieh Rinkmar 
dem Könige zur Bewältigung der innern Schwierigkeiten seine Unter- 
stützung. Auf einer Synode, wahrscheinlich der Reirnser Provinz, 
beriet er mit den Bischöfen, wie dem wüsten Treiben Hugos, des 
Sprösslings Lothar 11. iirid Waldradas, zu steuern sei, der als heimat- 
loser Abenteurer die Länder durchstreifte, über die einst sein Vater 
geherrscht hatte, und gerade jetzt mit seinen Banden die Gegenden an 
der Maas heimsuchte. Von Liidwig beauftragt, sandte ihm der Erz- 
bischof ein Mahnschreiben, das dem Unterwürfigen Ehren und Lehen 
verhiess, dem Trotzigen aber mit dem Fluche der Kirche drohte, 
und bewog den Bischof Franko von Lüttich, seine Bemühungen zu 
unterstÜtzenl8). Als der König im April 878 gegeii die Dänen an 
der Loire und die aufrührerischen Söhne des Grafen Gozfrid zu 
Felde zog, stellte Hinkmar Truppen und Geld zur Verfügung"), und 
als das Gerücht ging, es wolle der Markgraf Bernhard von Gothien 
die Waffen erheben, beschwor er desren Oheim, den Abt Gauzlin 
von St. Denis, er und seine Sippe möchten die Treue bewahren %O).  

17) Ilie Behauptong von Noordens S. 356, dass sich Ludwig a 1 l er Pliine 
auf die von seinem Vater behauptete Stellung entschlug, ist jedoch unbegründet 
und im Widerspruche mit der Erklarung von Fouron. Aus der Einwilligung 
in eine Teilung Italiens lässt sich nur eine Venichtleistung auf die Kaiser- 
würde herleiten. 

18) R. H. n. 432-434. 
19) R. H. n. 434-436. 
20) R. H. n. 439. 



21) Josn. ep. ad Ludov. Balb. Jafft! n. 2964. Mansi XVII, 76 A. B. 
22) Vgl. Dümmler 11, 73 ff. 
23) Es sind nur die Briefe an die beiden Ludwig (.laff6 n. 2 3 M  nq.) e r  

halten, dass aber lhnliche an die andem Könige ergingen, sagt der an den 
Stammler gerichtete p. 76 E. 

'L4) Annal. p. 506. 
2.5) Th. 

420 Verzweifelte Lage des Papstes. 

Während Ludwig noch mit der Unbotmässigkeit der eigenen 
Unterthaneii zu ringen hatte, drangen lallte Hilferufe aus der Tiber- 
stadt zu ihm. Trotz der aufopferndsten Thätigkeit war es Johanii VIII. 
nicht gelungen, die raubgierigen Fürsten Italiens iind den von Par- 
teiungen zerris5enen römischen Adel in Schach zu halten, geschweige 
denn die einheimischen Kräfte gegen den geineinsamen Feind der 
Christenheit zu sammeln. Das politische Genie des Papstes er- 
schöpfte sich vergeblich in Verhandlungen und Plänen, so lange sich 
kein Arm fand, der dem Gedanken die Thitt folgen liess. Von den 
eankischen Waffen verlassen, war der Sitz des hl. Petrus zur Schmach 
des christlichen Namens sogar den IJngliubigen zinspflichtig geworden. 
Die alten Dränger, Adalbert von Tuscien, der ,RZiuber des Vater- 
landes', und der ,schrecklicheu ¶ l)  Herzog Litnibert von Spoleto hatten 
ihre Angriffe erneuert; letzterer war in Rom eingedrungen lind hatte 
den Statthalter Christi einen Monat lang in seiner eigenen Stadt 

- gefangen gehalten "Y). Dem Gebote der äuesersten Not gehorchend, 
entschloss sich Johann zu einer Reise nach Qallien, in der Hoffnung, 
es werde seinem beredten Munde und seiner diplomatischen Qesehick- 
lichkeit gelingen, die Karolingerfürsten zu einer Heerfahrt zu be- 
wegen und die fränkische Kirche zii thatkriiftigem Beistande zii ent- 
flammen. Mit lebhaften Farben schilderte er den Königen seine 
Bedrängnisse, kündigte seine baldige Ankunft an und eröffnete ihnen 
seine Absicht, jenseits der Alpen eine Generalsynode zu versammeln H). 

Iri besonders zärtlicher Rede wandte sich Johann an den westfrän- 
kischen Liidwig, dem er die Versicherung gab, da* er ihn an Stelle 
des ruhmwürdigen Vaters zum geheimen Berater seine.? Herzens er- 
nannt habe. Bevor der Papst das Schiff bestieg - den Landweg 
hielt er nicht mehr für sicher -, sprach er noch den Bann aber 
den Spoletiner und dessen ~ n h a n g  aus 

Am Pfingsttage betrat er in Arles den Roden der Provence und 
wurde von dem Grafen Boso bis nach Lyon geleitet '7). Mit diesem 

I 

I 

mächtig emporstrebenden Manne scheint der Papst in Arles geheime 
Abmachungen getroffen oder ihm wenigstens im allgemeinen seine 
Beihtilfe zur Erringung eirier soiiveriinen Steiluiig verheissen - zu 
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haben Die verzweifelte Lage Roms gebot ihm eben, nach einem 
Retter auszuachaiien, wo iininer sich derselbe bieten niochte. Dein 
Grafen zii Gefallen geschah es auch, daqs Johann dem Erzbischofe 
hr i taq i i s  von Arles das alte Vorrecht seines Stuhles. ein piipstliches 
Vikariat über die gallischen Kirchen auszuüben, von neuem bestätic,.te P7). 
War auch nach den Vorgänger] von Pontyon nicht zu erwarten, dass 
diese Verleihung irgendwelchen thatsachlichen Erfolg haben würde "), 
der übrigens schon durch den Vorbehalt, es sollten die au f  dem 
H e r  k o m m e n beruhenden Privilegien der einzelnen Metropoliten 
in keiner Weise angetastet werden, abgeschnitten war, so war ein 
solcher Schritt doch wenig geeignet, die französischen Prälaten den 
päpstlichen Wünschen willfiihriger zu machen. Dieser Umstand sowie 
der vertraute Verkehr Johitnns mit Boso, dem allerseits misqtrauisch 
beobachteten Prätendenten, mussten in Westfrsnken verstimmen und 
liessen eine kühle Aiifnahme des hohen Reisenden voraussehen. Von 
Lyon aus, wohin iirsprtinglich die Synode berufen werden sollte, 
schickte der Papst Boten an den König mit der Einladung, ihm 
entgegen zu eilen. S h t t  dessen aber liea Ludwig ihn ersuchen, 
nach Troyes zu kommen 8 9 ) .  Noch unfreundlicher verhielten sich . 
die deutschen Karolinger. Briefe auf Briefe gingen ab aber ver- 
gebens harrte daa schwer geprüfte Oberhaupt einer Antwort. Um 
so eifriger war Johann bemüht, eine möglichst stattliche Schar west- 
fränkischer Bischöfe um sich zu sammeln, die er durch ein an die 

-- 

26) Joan. ep. ad Engelbergam (von Arles datiert). Jaff6 n. 2369. Mansi 
SViI ,  80 C :  1110s (Boso und Gemühlin) tctmquam filios amplectentes . . . . . . . 
illorum cum honore cuncta faciemus, quonictm . . . . . per istos consolationem 
et  defensionem . . . . qwerimus, eosdemque permissu Dei ad maiores excelsiores- 
que gradulr modis onmibus . . . . . promovere . . . . desideramus. 

27) Ep. ad Rol~tagn. Jaff6 n. 2371. Mansi 1. C. p. 80. Wenn hier die 
hermchende Simonie als Motiv ~ e l t e n d  gemacht wird, so geschah dies haupt- 
sächlich in Anlehnung an die früheren Verleihungsurkunden für Arles (vgl. oben 
Y. 369). Jedenfalls war es eine starke Uebertreibung, wenn den1 Papste be- 
richtet worden war, .quod in Galliarum vel Germaniamn partibus nu  1 l u  s ad 
sacrum ordinem aine commodi datione perveniat* (1. C. p. 81 C); denn keine 
Quelle meldet etwas von solchen Fällen, wie denn auch Johann sich gentltigt 
sieht, in dem Schreiben an die Bischtlfe Gallienn (Jaff6 n. 2372, Mansi p. 82) diese 
Behauptung wesentlich zu mildern (p. 83 C : per simoniacam haereeim ad sacros 
ordines q U i d a  m adducuntur). 

28) Auf dem Koncil von Troyen wurde die Sache nicht einnial erwähnt. 
Wahrwheinlich ebensosehr um eine solche Beliprechun~ zu verhindern, als um 
sich dem Boso diensteifrig zu erweisen, wartete Johann dtts Koncil nicht ab, 
sondern zeigte den Biechöfen nchriftlieh die Erhebung des Rostagnus an. 

29) Annal. 1. c. p. 606. 
N) Jaff6 nn. 2:373. 2374. 2885. 2387-2390. 
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Erzbischöfe von Reinis, Sens, Bourges, Rouen und Tours gerichtetes 
Riindschreiben U) nach Troyes entbot. Ausserdem haben sich noch 
mehrere Briefe an einzelne Bischöfe erhalten aa), in denen der Papst 
dringend ihr Erscheiiien fordert, sich auch wohl darüber beschwert, 
dass sie bisher versäumt haben, ihn zu begrüssen. Mit begreiflicher 
Sehnsucht sah man in der Umgebung des hl. Vaters der Ankunft 
des einflussreichsten Metropoliten, des Reirnsers, entgegen. Eine eigene 
in den schmeichelhaftesten Ausdrückeii abgefasste Einladung ward 
ihm deshalb zu Teil Hinkmar leistete in der That, körperlicher 
Leiden und hohen Alters ungeachtet, derselben Folge und bemühte 
sich auch ernstlich, seine Suffragane zur Reise nach Troyes zu 
bewegen "). 

Die auf den 1. August angesetztea5) Eröffnung des Koncils ver- 
zögerte sich, weil der längst erwartete 39 König durch Krankheit 
in Toura zurückgehalten wurde. So fand erst aui 11. die erste 
Sitzung statt '7. Die stolzen Hoffnungen Johanm, alle Enkel Lud- 
wig d. F. und die sämtlichen Häupter der fränkischen Kirchen 
um sich zu sehen, waren nur teilweke iu Erfiillung gegangen. Von 

. den deutschen Fürsten iiiid Prälaten war keiner erschienen, Liidwig 
der Stammler langte erst einige Tage nach Beginii der Verhandlungen 
ati as), und selbst die westfränkischeri Bischöfe hatten sich nicht sehr 
beeilt, da noch mehrere im Verlauf der Synode eintrafen "1. 

Die vier ersten Sitzungen befassten sich hauptsächlich mit der 
trostlosen Lage des heiligen Stuhles. Der Papst wiinschte, dass die 
Synode der Exkommunikation iiber die Markgrafen Lariibert und 
Adalbert und deren Helfershelfer, den Bischof Formosus und deii 
Nomenklator Gregorius, beitrete, wozii sich die Bischöfe uiiter Hiuk- 
mars Ftihrung bereit erkliirten 1°), wofern zugleich auch der Bann- 

31) Jaffd n. 2378. Manni p. M. 
4'2) J ~ f f 6  nn. 2380. ?:;SI. 2:iP:3. 
33) JatlB n. 2382. Nmei p. 85. 

34) R. H. nn. 43i. 4:3i<. 4.51. 
35) Jom. ep. ad AngelIJerg. .Jafie n. 2386. Manili XVII.  80 A. 
36) Joan. ep. ad Frotar. Jagt; n. 2:1*3. 31:~nsi 1). 87 H. 
37) Ein Auszug üua den Akten bei hlantii S V I I ,  ,345-JSf;. Einen kurzen 

Bericht mit rollstiindiger Mitteilung einzelner .4ktenstiiike gibt Hinkniar Annal. 
' p. 506sqq. Die 7 Kanonen der Synodc bei I3iiluzius, Ca1,itul. 11. 274. 

88) Hincm. Annal. p. 506. Ani 1F. Aiigiiut wer L n d w i ~  bereib tlnweacnii 
(Jage n. 2397). Pertz möchte deshalb die AngaIbe Hinkiiiüra 1. C.: .Kalenda~ 
Aug. venitY von dem Anfang der Kalenden (14. Aug.) verstehen. 

39) Mami p. 346 A. 
40) Dieses Schiifktück bei Mansi p. :34h und Annal. 1. C. Die Einreichung 

deliaelben ist nicht mit V. Noorden S. 3.59 in die zweitCe, sondern in die ciritte 
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strahl wider die Bedrücker und Räuber des fränkischen Kirchengutes 
geschleudert werde. Wie am Anfange seiner Laufbahn sah sich der 
Erzbischof von Reims auch am Ende derselben genötigt, die schärfsten 
Waffen der geistlichen Gewalt zu erheben, um den geheiligten Besitz 
der Kirche zu schirmen: sosehr war die alte Willkür des Adels 
wieder herrschend geworden, seit das Haupt der Geistlichkeit nicht 
mehr ratend und leitend am Throne stand. Hinkmars Antrage ent- 
sprechend, unterzeichneten die Bischöfe die piipstliche Bannbulle ") . 
gegen Lambert und seine Genossen, und verkündete Johann d u  
Anathem über alle, welche die ~ n r e c h t m ~ i g  in Besitz genommenen 
geistlichen Güter nicht bis zum 1. November zurückgegeben haben 
würden d a ) .  Sieben Kanones, die im Anschluss hieran erlassen wurden, 
bezweckten im allgemeinen den Schutz der Kirche gegen Uebergriffe 
der weltlichen Macht. t-rchon in der zweiten Sitzung war von dem 
Erzbischofe Rostagnus eine Besprechuug der immer häufiger werdenden 
bischöflichen Translatioiien angeregt worden, wozu der Fall Frotars 
von Bordeaux Anlavs bot, der seine Uebersiedelung nach Poitiers 
und von dort nach Bourges durchgesetzt hatte, trotzdem ihm die 
päpstliche Genehmigung hierzu eine zeitlsng vorenthalten worden 
war48). Auf Antrag Hinkmars, dein diese Sache besonders am 
Herzen lag - hatte er doch schon vor 6 Jahren ein scharfes Verdikt 
über diesen Mivsbrsuch au~gesprochen - wurde die Verhandlung bis 
zur filnften Sitzung vertagt, in der es ihiu gelang, Papst und Koncil 
von der Verderblichkeit häufiger Transmigrationen zu überzeugen 
und ein Verbot derselben zu erwirken. 

Sitzung zu verlegen ; der ann;tlistische Bericht iibergeht nänilich die erste Sitzung 
niit Stillrrchweigen. Die Erklärung Hinkmiirs in den Akten der zweiten Sitzung 
ist nur eine vorläufige, nicht ein Auszug aus jenem Dokumente; auf die erstore 
nimmt daa letztere iiusdriicklich Bezug (.sicut supra diximus'). Wenn die 
Akten der dritten Sitzung berichten: "Universi episcopi 8. synodi libellum con- 
cordiae ac devotionis un?niiiiitatiuque confectum summo pontifici porrexerunt", 
so kann damit kaum e t w u  anderes als jenes Aktenstück gemeint sein. 

41) Msnsi p. 34'). Das Fehlen des in der Ueberschrift genannten Nornen- 
klator Gregor ini Texte kann wohl nur auf einem Versehen der Ab~chreiber 
beruhen. 

42) Drtö Akten~itück bei Mansi p. 349 und Annal. p. 507. 
43) J o ~ n .  ep. rtd Karol. (Oktober X%), ep. ad Frotar. Jaff6 nn. W84. 2312, 

Mansi p. 9. 35. Den letztem mit Jage in den M&rz X77 zu setzen, sehe ich keinen ' 

Grund. An Earl uclircibt der Puput : .Congru>tu literitv his, quoruni interest . . . . . 
direxinius', also zuniiclist wolil an Protiir öelhst ; der Wortlaut des andern Briei'es 
läaht a l~cr  nicht zu,  das^ ihm schon ein ähnlicher vorausgegangen war, vgl. 
n. 2'283 sq.  Papst Stephan VI. in seinem Schreiben an die gallischen Bischöfe 
(Jaff6 n. 26YB. Flod. IV, 1) fasate die Uebertragung als nur bis zur Wiederher- 
stellung der Kirche von Bordeaux gültig auf. 
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Noch eine andere Angelegenheit wurde in Troyes verhandelt, 
die den Reimer Metropoliten nahe berührte. Der ehemalige Bischof 
von Laon legte dem Papste eine Beschwerdeschrift iiber seine Ab- 
setzung und die ihm nach derselben widerfahrene Behandlung vor 44). 

Derselbe versicherte, mit Anwendung von Gewalt nach Douzy 
geführt und dort trotz wiederholten Protestes gegen die Kompetenz 
der Synode und trotz eingelegter Berufung verurteilt worden zu sein. 
Darauf habe er zwei Jahre in der Verbannung, zeitweilig auch iii 
schwerer Haft gelebt, iind sei endlich geblendet worden. Dime Grau- 
samkeit hatte der Graf Boso von Vienne begangen 9, wahrscheinlich 
auf Antrieb Kerl d. K., der durch dieses viel erprobte Mittel den 
politischen Intriguen des Bischofs fiir immer ein Ziel setzen wollte. 
Hinkmar ist wohl von jeder Mitschuld freizusprechen; wir wissen, 
dass er sich die Sorge um seinen unglücklichen Neffen ungelegen 
sein liess und dessen Schicksal zu erleichtern suchted6). Der tief 
gedemütigte Manii flehte nun das milde Herz des hl. Vaters um 
Gerechtigkeit iind Erbarmen an. Es ward ihm auch mit königlicher 
Genehmigung ein Teil der Liioner Bistuinseinktinfte zuerkennt,' und 
ihm die Erlaubnis gewährt, öffentlich in Tropes Messe zu singend7). 
Weitere Zugeständnisse konnten ihm nicht gemacht werden '8); denn 
Johann hatte selbst am 5. Januar 876 die Wahl eines Nachfolgers 
gestattet und damit das Urteil von Douzy als giiltig anerkannt '9). 
Der am 28. März 876 gewählte Hedenulf, der in der ersten Hälfte 
des folgenden Jahres die Handauflegung empfangen hatte50), war bereit, 
seiner Würde ganz zii entsagen, erhielt aber hierzu nicht die Qe- 
nehmigung des Papstes 51). Hinkniar hatte sich nach Schluss des 
Koncils noch mehrfach mit Ordnung der Verhältnisse des Neffen zu 
befassen 52). Dieser genoss indw nicht iange mehr die Linderung 
seines Loses, er starb bereits im nächsten Jahre 58). 

44) Mami XVU, 352.' Migme 124, 1071. 
45) Annal. Vedast. r .  878 (SS. 11, 19;). 
46) R. H. n. 422. , 

47) Hincm. Annal. p. 508. 
48) Die Nachrichten der Ann~l .  Vedwt. 1. C. (Hincmarus Laud. epiacopus 

. . . . Iie inculpabilem reddidit) und Adon. Continuat. SS. 11, 325 (suo episcopatu 
eet donatus) beruhen auf Uebertreibung. 

49) Jaff6 n. 2262. Mami XVII, 2'26. 
.50) R. H. nn. 403. 404. 409. 410. 
51) Hincm. Annul. 1. c. 
32) R. H. nn. 453. 460. 
53) R. H. n. 464. Gams, Series episc. gibt irrig den 7. 1)ezeniber W2 als 

Todestag an. 
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Von den synodalen Vorgängen und Erörterungen, die sich an 
die Begnadigung des Laoner Bischofs knüpften, teilen die wortkargen 
Quellen leider wenig mit. Soviel erfahren wir jedoch, dass eine 
starke Partei, zu der nicht bloss Sufiagane, sondern auch Erzbischöfe 
zahlten, sich lebhaft des Geblendeten anuahmen. In feierlichem Auf- 
zuge geleiteten sie den mit den priwterlichen Gewändern Bekleideten 
in die Wohnung dea Papstes und von dort in die Kathedrale5'). 
Aber auch an direkten Angriffen auf den bimser Metropoliten fehlte 
es nicht. Pseudo-isidorische Gesinnungsgenossen des jüngem Hinkmar 
mögen sich mit persönlichen Feinden des Erzbischofs vereinigt haben, 
um denselben als Tyrannen und Verächter des römischen Primates 
anzuklagen. Hinkmar wiea diese Beschuldigungen sowohl auf dem 
Koncil zurück als auch nachher in einer eigenen Verteidigungs- 
schrift, deren Inhalt uns Flodoard aufbewahrt hat 55). Er rechtfertigt 
sich unter anderem wegen der Absetznng des Neffen und wegen des 
Verfahrens gegen Karlmann, den abtriinnigen Königssohn. Gegen- 
über dem Vorwurfe, dass er die Dekretalen der Päpste nicht als 
bindende Norm anerkenne, halt er seinen frtihem Glrundsatx aufrecht, 
nach welchem zwischen Dekreten und Dekreten wohl zu unterscheiden 
h, und die Bedeutung der einzelnen an dem unveränderlichen Mass- 
stabe der heiligen Kanones gemessen werden muss56). Die Behaup- 

54) Hincm. Annal. 1. C. 

55) Flod. 111, 21 p. 515 (R. H. n. 440); cf. Opp. 11, 198. V. Noorden 
5. 364 nimmt unrichtig an, dass Flodoard 111, 29 p. 554: Jtem de Nicaena sy- 
nodo et  de abiectione e t  restitutione Hincmari Laud. ep.* eine andere, von dieser 
verschiedene Schrift Hinkmars im Auge habe. ,Scnbit e t i m  apologiam - 
ercusabilem reddiditY ist e i n  Referat, dessen lnhalt sich mit dem III, 21 p. 515 
deckt und sich mit diesem auf ein und dieselbe, von Flodoard irrtümlich zwei- 
mal registrierte, Schrift bezieht. Daa obigen Satz einleitende .itemU, das frei- 
lich gew8hnlich den Beginn eines neuen Regestea anzeigt, ist nicht entscheidend, 
wie 08 z. B. sich auch innerhalb des andem Regestes iII, 21 p. 516 findet. 
V. Noorden a. a. 0. hält ferner dafür, daabecr Fiinkmax sich schon auf der Synode 
durch eine eigene, von der durch Flodoard skizzierten verschiedene Abhandlung, 
und nicht bloss mündlich verteidigte. Dem steht aber die Bemerkung p. 554: 
.In synodo tunc respondit pro tempore, postmodum ver0 excusare ee litteris non 
neglexit' entgegen, da der G e g e w t z  offenbar in .pro tempore' (aus dem S t e g  
reif) und ,litterisu liegt. 

Ob der in der dritten Sitzung gegen Hinkmar eingereichte .libellus' 
identisch iRt mit der Beschwerde des Neffen oder im allgemeinen Anklagen 
enthielt, l h s t  sich nicht entscheiden. 

56) S. oben 5. 403 ff. Flodoarde h f e r a t  p. 515 : ,Se decretalia . . . a 
sanctie wnciliis reeepta et approbata recipere et sequi discrete prout sunt 
sequendau dfirfte ungenau sein. 
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tung, als pflege er zu sagen, der Papst stehe an Würde nicht über 
ihm, bezeichnet er als Verleumdung. 

Den Hauptzweck seiner Reise erreichte Johann VUI. nicht. Sein 
Verhältnis zum Könige blieb allerdings ein iiussent freundlicheu, wie 
er ihm auch die Auszeichnung erwies, ihn nochmals mit eigener 
Hand zu krönen, wogegen er festlich bewirtet und durch kostbare 
Geschenke geehrt wurde. Aber zu einer rettenden That vermochte er 
weder den Fürsten noch die geistlichen und weltlichen Grossen zu 
begeistern. Der hilflose Zustand Westfrankens nicht weniger als die 
Misserfolge, welche die Politik Kar1 d. K. in Italien aufmwekeii 
hatte, rieten von einem ähnlichen Unternehmen ab5I), und Hinkmar 
wird in dieseru Sinne seinen Einfluss kräftig in die Wagschale ge- 
worfen haben. Die fiirclitbare Notlage Roms war ihm jedoch keines- 
wegs gleichgültig, vielmehr gab er sich Mühe, durch den Erzbischof 
Liutbert von Maiiiz die deutschen Bischöfe z11r Untersttitzung der 
päpstlichen Wünsche zu bewegen 58). 

Nach einer Regierung von kaum anderthalb Jahren schied König 
Liidwig der Stammler am Charfreitag (10. April) 879 aus diesem 
Leben, noch nicht 33 Jahre ziihlend. Mild und wohlmeinend hatte 
er   ich uui des Reiches Wohlfahrt beiiiüht, soweit seine schwachen 
Körperkräfte es gestatteten. Hatte der alternde Binkmar auch keines- 
wegs den ersten Platz unter *einen Ratgebern eingenommen, son- 
dem jüngem Männern, vor allen dem Abte Hugo und dem Käm- 
merer Theoderich überlassen uiüaseri, so besass er doch das imge- 
schwächte Vertmueii des Fürsten, der den Worten des weltkun- 
digen Erzbischofs williges Ohr lieh. Auch abgesehen von den 
wichtigen Diensten, welche er dem jungen Könige bei der Thron- 
besteigung geleistet hatte, machte sich sein E i n f l ~ q  in der Reichs- 
verwaltung ebenso geltend wie in kirchenpolitischen Dingen 59). Die 

57) V. Noorden S. 361 f. ist der Ansicht, dass Ludwig damals noch ernst- 
lich an die Erwerbung der Kuiserwiirde und Italiens dachte: zu diesem Zwecke 
sei dem Papste d w  Testament Kar1 d. K. zur Bestiitipng vorgelegt worden, 
aber als Gegenleistiing habe Jobann die Abtei St. Denis auf Grund einer von 
den Riiten Ludwigu gefklschten Urkunde verlangt (Hincni. Annal. p. 508), der 
Handel sei indes gescheitert. Diese Mutu~wsungen gehen viel zu weit; denn 
wir wi~sen gar nicht, ob in dem (nicht auf uns gekomnienen) Testamente von1 
Kaisertum die Rede war, und wie ist es ferner denkbar, daas der Papst, der 
nichts sehnlicher als einen Herrsrher in Italien wünschte und vorzüglich dein 
Augenmerk auf den Westfrdnken gerichtet hatte, eeiner sonutigen Gesrhnreidig 
k ~ i t  entgegen durch utaminniges Festhalten an dem kleinlichen Preise einer 
Abtei den Plan scheitern liess! 

5s) R. H. n. 451. 
59) R. H. nn. 430. 491. 
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kirchliche Freiheit und den Standpunkt des kanonischen Rechtes 
vertrat er auch dem Sohne Karls gegenüber mit unerbittlicher Kon- 
sequenz. 

Der Stammler hatte zwei Söhne hinterlawen, von denen der 
jüngere, Karlmtuin, noch ein Kind war, Ludwig eben erst den Knaben- 
jahren entwuchs. Als der Vater seine letzte Stunde nahen fiihlte, 
hatte er Krone und Schwert, die Zeichen der königlichen Würde, 
dein Bischof Odo und dem Grafen Albuin übergeben, sie seinem 
Erstgeborenen zu bringen. Diese legten sie vertratiensvoll in die 
Hände des Kämmerers Theoderich 60), dem die Sorge über die Prinzen 
anbefohlen war. Auf die Treue und Klugheit dieses Mannes kam 
es vorzüglich an, ob Westfranken dem Hause Kar1 d. K. erhalten 
bleiben sollte. Hinkmar beschwor ihn 61), ein wachsames Auge auf 
die Prinzen zu haben, nicht eigenmächtig die Gewalt auszuüben, 
sondern stets den Beirat der Grossen zu höreii, und suchte ihn für 
den Gedanken einer Reichsteilung zu gewinnen. Es lag dem En- 
bischofe viel daran, möglichst bald festgeordnete Zustände zu schaffe11 
und durch eine den Vasallen zu gewiihrende gleichmässige Teilnahme 
an der Regierung verderbliche Spaltungen, deren Gefahr das Jahr 877 
nur zu deutlich gezeigt hatte, fernzuhalten. Denn schob regte sich 
eine Partei, welche die königlichen Kinder vom Throne auszuschliensen 
trachtete. Gaudin, der Abt von St. Denis, St. Germaiii des Pr& 

60) Hincm. Annül. i ~ .  H79 p. 510 sq. Aus dem Unistande, dass Ludwig 
nur eeinem iiltesten Sohne die Reichskleinodien einhandigen liess, schliessen 
Dfimmler iI, 115, V. Noorden S. H67 f., V. Kalckstein a. a. 0. S. 94, diesem 
allein sei die NachfOlge zugedacht gewesen. Die beiden letztem' nehmen ferner 
an, Hinkmur habe sich iin Besitze einer tkiihern gegenteiligen Verfügung des 
Königs befunden (R. H. U. 480: de literis Ludovici regis ad euiti. uc. Hincm., 
pro filiorum suorum provectione datis) und derselben Geltung verschafft. Allein 
dieser Widerspruch der letztwilligen Bestinimungen Ludwigs scheint mir nicht 
hinliinglich begründet zu sein. Der König hatte noch nicht ein halbes Jahr 
vor seinen] Tode die Erbfolge heider Söhne durch einen internationalen Ver- 
trag sichern lsssen (Conv. Furon. C. 3;  LL. I, 54B), die Ausechlies~ung des 
zweitgeborenen widersprach dem Herkommen. und nmnentlich h6ren wir nichb 
von Meinungsverschiedenheiten und Verhandlungen über die Thronfolge der 
Prinzen. Wenn der Cebementliing der Kroninclignien an den ältem Sohn und 
dem Auftrage, dieaen zu k r b e n ,  eine solche Bedeutung beizulegen wiire, hätte 
der Annalist dies doch angedeutet. Das Verfahren Ludwigs erkl81-t  ich viel- 
leicht daraus, daus Karlmann noch nicht wehrhaft war. 

61) R. H. n. 456. Die Warnung vor der Macht eines Einzigen ist nicht 
auf Hugo, sondem auf Theoderich selbst zu beziehen, dem auch die Klage gilt, 
dass die Konige .nimis iuvenem habebant consiliarium' (R. H. n. 468, Brief 
an Hugo). 
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und St. Arnand, der sich auf diese Weise für die Unbilden und An- 
feindungen der letzten Jahre zu riichen suchte, leitete die Verschwö- 
rung. Es gelang ihm, den Grafen Konrad von Paris, dem er die 
höchste Machtstellung iin Lande verhiess, und nicht wenige Edle, 
Bischöfe und Aebte in die Netze des Verrates zii locken. In Creil 
an der Oise, wo man sich unter dem Vorgeben, über die allgemeine 
Wohlfahrt zu beraten, versammelt hatte, wurde beschlossen, die west- 
fränkische Krone Ludwig, dem Könige der Sachsen und Franken, an- 
zubieten, in der Erwartung, derselbe werde bereitwilligst solche Dienste 
mit Gtitern und Lehen ~ergel ten6~).  . Man scheint diese Treulosig- 
keit damit beschönigt zu haben, dws die Söhne Ludwigs dessen erster 
Ehe mit der Gräfin Ansgard entsprossen waren, nach deren Verstou- 
sung der Vater auf Kar1 des K. Wunsch zu einer neuen Verbindung 
geschritten war. Es liem sich also die legitime Geburt der Prinzen 
bezweifeln s 8 ) .  

Die Abtrünnigen wagten es, selbst einen1 Manne wie Hinkmar 
den Anschluss an ihre Bestrebungen zuzumuten, aber Verheissiingen 
und Drohungen prallten gleich machtlos an der legitimistischen Ueber- 
Zeugung und der ehernen Treue des Erzbischofs abs4). Dieser be- 
inühte sich vielmehr, den kommenden Sturm zu beschwichtigen. Den 
Abt Gauzlin ermahnte er, eingedenk seines Seelenheiles zu sein oder 
wenigstens mit Rücksicht auf die Heimser Kirche, von welcher e r  
so viele Wohlthaten genossen, von dem unverantwortlichen Beginnen 
ab~ulassen 66). 

Auch den Sachsenfirsten warnte er, sich durch keine Eidüste- 

62) Annal. 1. c. p. 511. 
63) Regin. Chron. a. 879 (SS. I, 590): Boso . . . . filioe Hludovici velut 

degeneres despiciens, eo quod iussu Karoli eorum genitnx spreta atque repu- 
diata fuerit (vgl. a. 878 p. 590). In dieeem Sinne sind auch wahrscheinlich 
die Hinkmar gemachten "obiecta a Gosleno super Ludovici regis patris eorum 
assensu (= Zustimmung Hinkmani zu dem Verhalten Ludwige gegenüber seinen 
Gemahlinnen), quare Ansgardim uxorem abiectam eum recipere non coegerit 
e t  Adelaidim ab eo retinen non prohibuerit' (R. H. n. 480) aufzufassen. Auch 
an den deutschen Ludwig schrieb er über die beiden Frauen des Kllnigs (ib. 
n. 494). Dass die erste Ehe alri gültig zu betrachten war, dürfte aus dem 
Verhalten Johann VIII. hervorgehen, der sich zu Troyes entschieden weigerte, 
die zweite Gemahlin Adelais zu krönen (Hincni. Annal. p. 508). - Noch an- 
dere Grfinde scheint man zur Beschönigung des Verrates hervorgesucht eu 
haben, wie dw dunkle Regest eines Hinkrnar'schen Briefes an Ludwig von 
Sachsen andeutet (ib. n. 493). 

64) Opp. 11, 199. In einem Briefe an Ludwig gedenkt er (opp. 11. 193) 
seiner groeaen Beniiihungen, uni dessen Nachfolge durchzusetzen. 

65) lt. H. nn. 462. 485. 
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rungen zu einem Angriffe aiif fremdes Gebiet, verfiihren zu lassen 66). 
Alles war vergebens: Gauzlins Anerbietiingen fielen bei Liidwig und 
seiner ehrgeizigen Gemahlin aiif fruchtbaren Boden. Bis nach Verdiin 
drang ein deutschw Heer vor, wo es sich mit den Verbündeten aus 
Westfrancien vereinigte und zügellosen Ausschweifungen hingab, die 
den normannischen Greueln in nichts nachstanden. Da fassten Hugo, 
Boso und Theoderich, die Hiiupter der Regierung, den schweren, aber 
durch die Lage gebotenen Ent.schlw, mit einer Gebietsabtretung den 
Frieden zu erkaufen. IJm den Preis der westlichen Hiilfte Lothringens 
liess sich Liidwig bereit finden, Gaiizlin und Genossen fallen zu lassen 
lind den Rückzug anzutreten. Zwar mochte es dein Reimser Metro- 
politen bittere Qual bereiten, jenes Gebiet, für dessen Erwerbung er 
einst seine beste Kraft eingesetzt und selbst den Zorn des Papstm 
nicht gescheut hatte, jetzt ohne Schwertstreicli ausgeliefert und von 
neuem die Grenzlinie durch seine Kirchenprovinz gezogen zu sehen ; 
allein der politischen Einsicht wusste auch er die persönlichen ße- 
fühle unterzuordnen. 

So gross dieses Opfer auch war, so genligte es doch der Länder- 
sucht und weiblichen Eitelkeit der deutschen Königin Liutgard nicht, 
die von der missvergnügten Partei Gauzlim gewonnen, den Gemahl 
zu einem neuen Eroberungazuge aufstachelte 9. Angesichh dieser 
abermaligen Gefahr beschlossen Hugo lind die übrigen Getreuen, sich 
auf energischen Widerstand vorzubereiten, und wünschten vor allem 
eine schleunige Krönung der jungen Könige, um dem Thronräuber 
das göttliche Recht gesalbter Ftirsten entgegenstellen zu können und 
die treu gebliebenen Vasallen enger mit dem Schicksal der Dynastie 
zu verknüpfen. Man scheint Wert darauf gelegt zu haben, dass 
Hinkmar, durch dessen Hand der Vater und Grossvater den Segen 
der Kirche empfangen hatten, auch diesmal den feierlichen Akt leite; 
da jedoch der betagte Kirchenfürst an das Krankenlager gefesselt 
war, bat man ihn, wenigstens einen Stellvertreter uiid ein Schreiben 
zum Zeichen seines Einverständnisses zu schicken. Er erftillte diese 
Wünsche, indem er dringende Mahnworte an die Versammlung richtete, 
alle zu einträchtigem, selbstlosem Wirken im Dienste des Vaterlandes 
auffordernd. Auch wies er den Bischof Hildebald von Soissons eigens 
an, sich nach der Abtei Ferrihres zu begeben6", wo im September 

66) R. H. n. 457. 
67) Annal. 1. C. p. 511. 
68) R. H. nn. 458.459. Das letztere Regest verstehe ich von dem nach 

Fembres gerichteten Schreiben. Der Inhalt stiinmt trefflich hierzu und ver- 
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die Krilnung durch Erzbischof Ansegis von Sens ~tattfand6~). Wenn 
aber Hugo geglaubt haben sollte, durch diese Ceremonie den deiitscheii 
Hof von allen weitern Plänen abzuschrecken, so erwies sich eine 
solche Hoffnung bald als eitel. 

Anfanp Januar drangen Ludwig und seine kriegerische Ge- 
mahlin mit einem starken Heere über die Grenze und lagerten bei 
Douzy, einer Besitzung der Reimser Kirche am ChiersTO). Ihre Ab- 
sichten waren ernst, so ernst, dass sie den Versuch wagten, Hinkmar 
in das deutsche Interesse zu ziehen, dessen Bundesgenossenschaft aller- 
dings schwerer wog als eine gewonnene Feldschlacht. Ludwig lud 
den greisen Erzbischof ein, ihm entgegen zu gehen, was dieser mit 
Rücksicht auf seinen leidenden Zustand ablehnte ? I ) ,  aber auch bei 
voller Gesundheit nicht gethan haben würde, da er zu derselben Zeit 
den Bischof Hetilo von Noyon zur thatkräftigen Gegenwehr an- 
feuerte '=). Der König, der inzwischen bis Attigny vorgerückt war, 
suchte ihn darauf zu bewegen, die Bischöfe seiner Provinz dorthin zu 
einer Synode zu schicken, und bat schmeichlerisch um seinen Rat, 
wie er das Reich, das er schon in seiner Gewalt zu haben glaubte, 
ordnen und leiten solle. Hinkmar hielt die Lage für sehr gefährlich, er 
befürchtete sogar, man werde ihn zu einer Krönung des Usiirpators 
zwingen. Weil indes nicht mehr, wie ehemals unter jihnlichen Um- 
standen, die Fiiden des Widerstandes in seiner Band zusrtmmenliefen, 
und er nicht im Stande war, die Aussichten des Rechtes und der 
Gewalt abzuwägen, wandte er sich um Rat an den Abt Hugo7'), der 
die Zügel der Regierung leitete. Seine Not stieg inzwischen aufh 
höchste. Er hatte sich herbeilassen müsen, zu der von Li~dwig nach 
Soissons berufenen Synode einen Priester abzuordnen, der jedoch den 
gemevsenen Befehl hatte, nur jenen Beschliissen beizustimmen, welche 
den kanonischen Gesetzen und der Richtschnur der Gerechtigkeit' und 
Billigkeit entsprächen ?'). Schon sah der Metropolit den Tag voraus, 
an dem die zuchtlosen Scharen sich über seine Bischofsstadt er- 
giessen wiirden. Um di~qen äiiwersteii Greuel abzuwenden, flehte er 

bietet, es etwa auf den Reichstag von Amienß (Män 8öO) zu beziehen, wo döe 
Reich geteilt wurde, andere Versammliinqen ~cint~lich-weltlichen Chmkters ans 
dieeer Zeit sind aber nicht bekannt. 

69) ~ n i a l .  p. 512. 
70) Ib. a. 880 p. 512. 
71) R. H. nn. 487. 488. 
72) R. H. n. 485. 
73) R. H. n. 486. 
7 4 ) R . H . n . 4 9 1 .  S . o b e n S . 3 5 7 N .  12. 
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die Königin Liutgard und i h r e ~  Gemahl um Schonung für die hei- 
ligen Orte an ?Y). Zu diesen1 Schrecklichsten sollte es jedoch nicht 
kommen. Hugo nahte mit starker Macht von Norden und zwang 
den Eindringling zu Friedensverhandlungen, die schon im Februar 
zum Abschlusse kamen und mit einem Freiindschaftsbunde zwischen 
den Königen und dem Abzuge des deutschen Heeres endigten 
Die abgefallenen Grossen wurden wieder in Gnaden aufgenommen, 
und Gauzlin, von Hinkmar ob seiner IJmkehr freudig beglückwünscht I ) ,  

stieg zu neuem Ansehen empor und suchte nachmals seinen Verrat 
diirch glänzende Thaten zu verdunkeln. 

War die von Osten drohende Gefahr auch glücklich abgewendet, 
so erfreute sich das Land doch keineswegs eines gesicherten Zustandes. 
Kühner als je drangen die dänischen Horden bis in das Herz des 
Reiches vor, ohne dass eine ' ~ a u s t  sich regte, ihnen die Spitze des 
Schwertes zu bieten. Bis in die Cbampagne, die der Huf ihrer Rosse 
noch nie betreten hatte, und bis vor die Thore von Heims schweiften die 
behenden Geschwader 8). Zu derselben Zeit wurde die gesegnete Provence 
aus dem Verbande der westfränkischen Krone losgerissen. indem Herzog 
Boso sich Mitte Oktober 879 zum Könige wählen  lies^?^). Und bei 
dieser Bedrängnis, die eine überaus kriiftige Hand am Steuernder 
des Staates erfordert hiitte, zwei Knaben als Könige, die mehr dem 
Namen als der That nach regierten und sich vielleicht bald in 
unseligem Bruderzwiste, dem ErbLibel des karoliiigischen Geschlechtes, 
trennen konnten ! 

Unter solchen Erwägungen war noch vor dem zweiten Einfalle 
der Deutschen in Hinkmar der Gedanke gereift, dem kinderlosen 
Schwabenkönige Karl dem Dicken. der sich auf einer Zusaliimenkunft 
in Orbe (Oktober 879) 81) seinen Vettern geneigt erwiesen hatte, die 
Adoption eines der Prinzen anzubieten, wodurch die Einheit des 
Reiches gerettet und einer Zersplitterung der KrLfte vorgebeugt 
werden konnte. Der Reimer Politiker war aber zu verständig, iim 
diese weittragende Idee ohne Vorwisqen des leitenden Staatvmannes 
zii verfolgen. Er legte das an Karl ausgefertigte Schreiben dem 

75) R. H. nn. 489. 490. Hierher gehört auch wohl der die Vermittelun~ 
Bertulfs von Trier anrufende Brief n. 484. 

76) Annal. 1. c. 
77) R. H. n. 492. 
78) R. H. n. 485. 
79) 8. Dümmler 11, 123 ff. 
80) Opp. II, 193, C. 7. Manei XVII, 554 B. 
81) Hincm. Annal. a. 879 p. 512. Vgl. D~minler H, 108. 
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Abte Hiigo zur Begutachtung vor8=) und gestattete ihm in selbstloser 
Vorsicht, nach ßutbefinden an dem Wortlaute zu ändern. Zugleich 
bat er denselben im Hinblick auf das drohende Verhalten des Sachsen- 
königs, ganz im geheimen dem Schwaben eine Art Protektorat über 
Westfrancien anzutragen. Wir  wissen nicht, wie Hugo sich zu diesen 
Plänen stellte, und es ist nicht einmal bekannt, ob Hinkmars Brief 
in die Hände des gerade in Italien weilenden Karl ge1ang.k 9, jeden- 
falls aber kam die Adoption nicht zur Ausfiihrung. Wahrscheinlich 
wurden nähere Erörterungen zwischen dem Erzbischofe und dem 
Abte durch den bald erfolgenden deiitschen Angriff (Janiiar 880) 
abgeschnitten, nach dessen Abwehr sich die Notwendigkeit einer 
schleunigen Ordnung der Thronverhältnisse herausstellte. Im März 
880 schritt man aiif einem Reichstage in Amiens zur Teilung des 
Reiches, wobei Ludwig die nördliche Hälfte, Francien und Neustrien 
umfassend, Karlmann Burgund, Aquitanien und ßothien empfing 

Auch nach der vollzogenen Reichsteilung wirkte Hinkmar auf 
engen Anschluss an Karl von Schwaben hin, durch den er ein heil- 

&!) Flod. UI, 84 p. 537 (R. H. n. 469): "Mittens ei (Hugoni) exemplar 
epistolae, quam regi Karolo . . . direxerat pro regibus adhuc pueris Ludovico 
et  Karlomanno, hortansque, ut si potuerit obtineat, quatenus idem Karolus . . . . 
onum ex his regulis sibi adoptet in filium e t  sub manu boni et  st,reniii bttiuli 
ad hoc eum nutnri faciat, ut sibi haeredem aut in totum aut  iu partem 
statuat; e t  ut necrete Hugo npud Karolum obtineat, quo et horum puerorum 
et  regni huius caiisam super se totam suscipiat et, quaeque disponenda regio 
sunt in ministerio, ipse disponat ; praemittens etiam, ut scripta sua., quae Karolo 
mittebat, ipse Hugo, si haberentur utilia e t  rationabiiia, suo . . . . prosequatur 
studio, sin aecus quam inibi deberet invenirentur, sapienter illud commutare 
. . . satageretu. Ich halte mit V. Noorden S. 360 den Satz ,quatenus - ~ta tua t '  
fiir den Inhalt des an Karl gerichteten Briefes und nicht für einen bloasen 
Auftrag an Hugo (so D h m l e r  11, 201). Das hier erwghnte Schreiben mit dem 
opp. II, 185-188 zu identiacieren, wie inkonsequenter Weise V. Noorden 
a. a. 0. thut - Dfimmler berührt diesen Punkt nicht --. ist aus sachlichen 
und chronologischen Grtinden unzulbaig. Denn der unn erhaltene Brief be- 
rtihrt den Adoptionsvorschlsg mit keiner Silbe, und selbst angenommen, daes 
dieser Vorschlag in dem Hugo vorgelegten Briefe n i C h t enthalten war, also der 
genannte Grund hinwegfiele, so wäre doch schwer zu begreifen, warum dra 
opp. 1. C. gedruckte Schreiben mit seinem politisch wenig bedeutsamen Inhalte 
erst einer hochwichtigen Revision unterzogen werden sollte. Ferner fallt der 
Brief a n  Hugo Ende 879 (8. U. H. 1. C.), der gedruckte Brief an Karl aber erat 
Mitte 880 (8. unten N. 85). 

83) Auch wenn man das Flodoard'sche Regest III, 20 p. 513 (R. H. n. 495) 
hierauf beziehen wollte, liesse sich doch nicht mit V. Noorden S. 369 N. 3 aus 
demselben auf die wirklich erfolgte Absendung schlieesen. 

84) Annal. a. 880 p. 512. Dümmler Il, 138. 
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sames Gegengewicht gegen die lüsterne Ländergier seines Bruders 
zu .schaffen suchte. Ein Schreiben an ihn gedenkt des Wohl- 
wollens, das Karl bisher für die jugendGchen Fürsten gezeigt hat, 
und bittet ihn, denselben auch hinfort seine väterliche Liebe zu- 
zuwenden. Er möge durch weisen Rat und mächtige Hülfe die 
gebeugte Kirche Westfrankens wieder emporrichten, die innern staats- 
rechtlichen Verhältnisse festigen, die Vasallen einigen, gegen äuasere 
Feinde Schutz gewähren und überhaupt für die Aufrechterhaltung 
von Friede und Ordnung Sorge tragen. Der Erzbischof wünscht im 
besoudern, dass Karl seinen Vettern Erzieher bestelle, gereifte und 
kluge Miinner, welche die Habsucht verabscheuen und die Gerechtig- 
keit lieben. In dem Schwabenkönige täuschte sich Hinkmar jedoch. 
Schwach und unthätig, wie er war, hat jener für die Wohlfahrt 
seiner königlichen Vettern und Westfranciens nichts gethan, und der 
Reirnser Annalist sah sich später selbst genötigt, denselben als Schatten- 
kaiser und Feigling zu charakterisieren 88). 

Viel grössere Hoffnungen erweckte bald der junge Ludwig. 
Tapferkeit, Herrschertugend, volle Hingabe an seinen königlichen 
Beruf erwarben ihm die begeisterte Liebe des Volkes. Doch was 
vermochte guter Wille und persönliche Tüchtigkeit gegenüber der 
eisernen Not der Zeiten! Die Normannen schienen in dem unglück- 
lichen Lande eher swhafte Tyrannen denn unstäte Fremdlinge 
zu sein. Missernten und ungewöhnlich rauhe Winter rafften Menschen 
und Tiere dahin. Aber noch beklagenswerter waren die sittliche 
Verwilderung und die fast allgemeine Glesetzlosigkeit, die seit der 
schwachen Regierung Ludwig des St. und der nachfolgenden Ver- 
wirrung hereingebrochen waren. Da liess noch einmal der alte 

85) Opp. 11, 185-188. Migne 125, 989-994. Dümmler 11, 201 N. 6, 
der geneigt wiire, es früher anzusetzen, verlegt mit Riicksicht auf die Ueber- 
schrift. in  der Karl als Kake ' bezeichnet wird, die Abfassung in den Sommer 
881 oder wahrscheinlicher Fiühjahr 882. Allein daa ,imperators der Anrede 
kann umso eher eine unglückliche Korrektur des Abschreiben sein, als es im 
T e x t e  .Domine mi r e X' (p. 188) heisst. Was mich bewegt, das Schreibe11 
dem Sommer 880 zuzuweisen, ist der Umstand, dass Karl aufgefordert wird: 
,Qui de primoribus cuique illorum (SC. Ludov. e t  Karolom.) convenient, ordinetis', 
eine Frage, deren Lösung in dem Teilungsvertrage von Amienli noch vorbe- 
halten war (Hincm. Annal. p. 512: quique de proceribus secundum conveni- 
entiam, in cuius divisione honores haberent, illi se commendarent), aber nicht 
lange hinausgeschoben werden konnte. V. Noorden S. 369 setzt den Brief 
Ende 879, wtw jedoch schon wegen der in ihm bereits erwähnten Reichsteilung 
(p. 185 : regni diviuionem consolidetiu) nicht angeht. 

86) Annal. a. 882 p. 514. 
Schr6  rs. Hinkmar von Reims. 28 
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Eiferer f i r  Sitte und Hecht sein schneidiges Wort vernehmen, das 
er so oft mit priesterlichein Freimute und ritaahmännischer Weisheit 
vor Fürst und Volk geführt hatte. In  dem Synodalschreibena7) des 
Koncilv von Fismes (2. April 881) hielt Hinkniar allen Standen einen 
Spiegel ihrer Sünden vor lind zeigte ihneii den Weg zur Besserung. 
Nicht durch Aiifstellung von Neueni, sondern diirch Vorführuiig 
dessen, was friihere christliche Kaiser und Könige angeordnet haben, 
will er eine Leuchte aufrichten in diesen unseligen, gefalirvollen 
Tagen. Die höchste Stufe nimnit die geistliche Würde eiii, und die 
Aiifgt~be des Fürsten ist es, derselben a b  Beschtitzer ziir Seite xii 

stehen ; jedoch sind Priestertuni und Königtiim auseiriaiider zu halteii, 
lind keines darf in die Sphiire des andern iibergreifen. Leider habe11 
die Bischöfe die Erhabenheit ihrer Stellung vergessen, und ,fast gibt 
es kein weltliches Geschäft, das nicht Priester besorgen' ; ihre Hirten- 
pflichtengegen das Volk haben sie nicht erfüllt und sie selbst nnpriester- 
lichen Wandel gefuhrt. Entvölkerte Städte, zerstörte Burgen, ver- 
wüstete Kirchen und Klöster sind dns Merkmal der Zeit geworden. 
Worte voll Strenge und Ernst richtet der ergraute Kirchenflirst an 
alle, die sich geistliches Gut angeeignet haben, sie an den Bannfluch 
erinnernd, der auf ihnen lastet. Aber auch den berufenen Wiichterii 
der Ordnung, den königlichen Beaniten, kann der Vorwurf nicht er- 
spart ))leiben, dass sie bestechlich gewesen sind und das Eigentiini 
selbst nicht heilig geachtet haben. Dann wendet sich die Mahnrede 
an die Person Ludwigs, dem als erlaiichtes Beispiel Kar1 d. G. vor. 
Augen gestellt wird, welcher stets drei seiner weisesten Räte um sich 
hatte, Tag und Nacht iiber das Heil der Kirche und des Staates 
nachsann. ,Ihr steht noch', ruft Hinkmar dem Könige zu, ,in un- 
reifem Alter und habt so viele herrschgierige Neider in diesen) Reichs- 
teilchen, dass Ihr mehr dem Namen als der That nach regieret.' 
Wählet aus geistlichem lind weltlichem Stande Berater, die Euch 
lehren, Gott zu fürchten, die Kirche zu ehren, das Reich zu re- 
gieren. Ihr dürft nicht mehr die Kirche durch neue, iingebiihr- 
liche Steuerii bedriickeri, nicht mehr die Vasallen iii ihrem Besite- 
staude beunruhigen lassen : denn ,als die Wiirzel aller Uebel ist die 
Habgier entbrannt'. Eure ganze Aufmerksamkeit müsst Ihr den 
Norniannen zuwenden, die man seit Jahren anstatt mit Waffen diirch 
Lösegeld bekiimpft hat. 

87) Concilium ap. S. Macrain. Yansi XVII, 537-556. Migne 125, 1069 
bin 1086. Es sind nicht einzelne synodale Kapitel, wie Mansi will, sondern es 
ist ein zusamrnenhiingenden Schreiben. Stil und (iedanken lassen keinru 
Zweifel, dsun  Hinkmnr der Verfasser ist. 
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Die letzte Mahnung blieb nicht ohne Erfolg, da Ludwig noch 
irn August des nämlichen Jahres den glanzenden Sieg bei Saucourt 
errang, den deutsche Dichtung und Sage verherrlicht habena8). Da- 
gegen trugen die zu Qunsten der Kirche erhobenen Forderungen nicht 
ganz die erwünschte Frucht, vielmehr niusste Hinkmar noch einmal 

P auf dem kirchenpolitischen Kampfplatze erscheinen, um die Freiheit 
der Bischofswahlen gegen königliche Eigenmacht zu verteidigen. 
Da Karl d. K. an diesem Punkte niemals das kanonische Recht ernst- 
lich anzutasten gewagt hatte es), war es für den greisen Metropoliten 
umso bitterer, noch am Abende seines bewegten Lebens eine der 
wichtigsten Freiheiten der Kirche bedroht zu sehen. Mit jugend- 
licher Lebhaftigkeit und nicht selten mit der herben Art eines tief- 
gekränkten Herzens focht er den Streit durch. 

Schon gegen Ende des Jahres 879 war er mit den noch gemein- 
sam regierenden Königen in Konflikt geraten wegen der Wieder- 
besetzung der vereinigten Bistümer Noyon und Tournai Der 
Metropolit hatte die ~ e d a t t u n g  einer den kanonischen Bestimmungeri 
gemiiwen, durch Klerus und Volk vorzunehmenden Wahl verlangt, 
lind zur Unterstützung dieser Forderung den Bischof Bemo von 

V Chiilons an den Hof gesandt, auch den Einfluss des vielvermögenden 
A b h  Hiigo zu gewinnen gesucht. Die Hofpartei hingegen war be- 
strebt gewesen, die Wahl zu hindern, um einen der Ihrigen auf den 
erledigten Stuhl bringen zu können. Nach einen1 mehrmaligen Brief- 
wechsel mit den Königen, bei dem Hinkmar 'das Recht der Kirche 
in energischer Weise geltend gemacht, an seine Verdienste und die 
ihm bei der Krönung der beiden Fiirsten gemachten Versprechungen 
erinnert hatte, war er Sieger geblieben. Jedoch hatte die Hofpartei, 
die den Erzbischof auch sonst an höchster Stelle angeschwärzt zu 

88) Annal. Vedaat. a. 881 (SS. 11, 199). S. Dtimmler 11, 153 ff. 
89) Die Bemerkung Hinkmars in seinem Briefe an Hiigo (Flod. 111, 24 

P. 537. R. H. n. 468), dass er durch Veranstaltung einer freien Wahl für Noyon 
.nihil aliud egerat, nini quod per 35 annos in huiusmodi: negotio solitus emtY, 
erklLrt V. Noorden S. 37.5 f. fdr eine Unwahrheit und sein Vorgehen fiir einen 

B Bruch den bestehenden Gewohnheitsrechtes. Zwar hatte Karl einigemal ver- 
~ u c h t ,  die Wahlfreiheit zu seinen1 Ounsten einzuschränken, war aber stets bei 
Hinkmar auf energischen und siegreichen Widerstand gestossen (vgl. R. H. 
nn. 4. 5. 96. 97. 99), weshalb dieser mit Recht die Gewährung kanonischer 
Binchof~wahlen als ,antecessorum regiim consuetudinern' (Flod. 1. C.) bezeichnen 
konnte. Es scheint jedoch herk6mmlich gewesen zu sein, jedesmal um Ge- 
stattung der Wahl formell nachzusuchen. Vgl. Flod. 111, 28 : (Diversaa ecclesiss) 
instruebat, qualiter etiam a terrenis principibu~ liberam quaererent electionem. 

I 90) R. H. nn. 461-468. 478-481. 
28 * 
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haben scheint nach geschehener Wahl die königliche Bestätigung, 
die auch von Hinkmar als ein Recht der Krone anerkannt wiirde, 
noch eine zeitlang zii hintertreiben gewwst, schliexslich aber doch 
ihren Widerstand ganz fallen lassen. 

Soviel hatte der Metropolit durch sein festes Auftreten erreicht, 
dass kein fernerer Versuch mehr gemacht wurde, dem Kleriis die 
Wahl direkt zu entwinden, aber die stark hervortretende Tendenz 
des Hofes, auf die Besetzung der Bischofsstühle entscheidenden Einfluss 
zu erhalten, war damit keineswegs beseitigt. Schon bei der nächsten 
Gelegenheit zeigte es sich, dass man auf Umwegen zu diesem Ziele zii 
gelangen suchte. Am 28. Januar 881 sP) starb Odo von Beauvais, der 
langjährige Freund und Kampfgenosse Hinkmars. König Liidwig 
gewährte freie Wahl B3), und Bischof Hadebert von Senlis wurde mit 
der Leitung derselben beauftragt Die Befürchtung, welche der 
Erzbischof in seinem Schreiben an die Kirche von Beauvais hegte, 
es möchten die kanonischen Bestimmungen nicht innegehalten weGen, 
und sich Umtriebe zu Gunsten eines Unwürdigen geltend machens5), 
erwies sich als nicht unbegründet. Xweimal musste er die Wahl, - 

die zuerst auf einen gewissen Rudolf, dann auf einen Mann namens 
Honorat gefallen war, für nichtig erklären Die anfangs April 
in Fismes gehaltene Generalsynode trat dem Urteile Hinkmars bei 
und bestimmte, das Wahlrecht sei nunmehr den Bischöfen der be- 
nachbarten Provinzen anheimgefallen. Obschon Ludwig nicht ab- 
geneigt schien, diesen Beschlüssen ziizustimmen, und überhaupt seine 
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben hatte, iiur im Einverständnisse 
mit dem Metropoliten wichtige Fragen zu entscheiden, so versagte 
er doch zuletzt seine Genehmigung. Eigenniitz und höfische Schmei- 
chelei hatten es verstanden, den Antrag der Bischöfe in den Augen 
des jugendlichen Monarchen als eine ungebührliche, die Majestät der 
Krone und das Wohl des Reiches verletzende Forderung hinzustellen, 
hatten sogar die loyale Gesinnung Hinkmars verdächtigt. Es war 
dem Könige eingeflüstert worden, er besitze drts Recht, eine Person 
zu bezeichnen, auf welche die Wahl gelenkt werden miisse; da er 

91) R. H. n. dQO. 
92) Gellia chrkt. IX, 700. 
93) Hincm. ep. ixd cler. et pleb. Bellov. Migne 126, 258 D. 
94) H. H. n. 500. 
95) Migne 1. C. 260 D :  Si pcrnonam i~ ~acrin csnonibus deviam scienter 

nobia adduxeritin - stiidehimuri eligere. qui vest.ri~ vitiosiu voliintrrt~ibiis non 
valeat conaentire. 

96) Opp. Ii, 198. 
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die Verfügung über die Temporalien habe, stehe es ihm zu, dieselben 
ZU verleihen, wem er wolle - ein Prinzip, das von den ersten Karo- 
liugern stilhhweigeiid befolgt worden war und 200 Jahre später ini 
Investiturstreite zu neuer Bedeutung gelangte. 

Energisch erhob sich Hinkmar gegen solche Grundsatze und 
Ansprüche. Sein Schreiben an Ludwig91), dem vorstehende Mitteilungen 

1 

entnommen sind, protestiert sowohl gegen die Beschuldigung mang- 
elnder Treue und Ergebenheit a b  auch gegen die Behauptung, die 
Bischöfe seien den königlichen Rechten zu nahe getreten. Nur die 
Hölle könne den Gedanken ausgespieen haben, da.% die Bestellung 
der Bischöfe nicht Sache der Kirche, sondern der weltlichen Regierung 
sei. Die Gesetze der Kaiser Kar1 und Liidwig nicht minder wie die 
heiligeil Kanones hätten das Recht der Wahl und der metropolitanen Be- 
stätigung anerkaiint. Der König möge deu Verordnungen seiner 
Vorgänger folgeii, denen er an Macht, Alter und Weisheit nachstehe, 
und eingedenk sein des Geliöbuiuses, das er selbst am Tage seiner 
Krönung abgelegt habe. Ludwig hatte dem Erzbischofe vorgeschlagen, 
einen Geistlichen mit Namen Odakerss) zum Bischofe von Beauvais 
zu weihen, auf den sich auch die Wiinsche des dortigen Klerus ver- 

I einigt hätten. Hinkmar berzweifelt dies, erklärt aber im übrigen 
diesen Umstand für gsriz irrelevant, weil das Wahlrecht der Geist- 
lichkeit nach dem zweimaligen Missbrauch verwirkt sei. Er  beharrt 
dsrauf, d w  jetzt den Bischöfen die Bezeichriung einer geeigneten 
l'emönlichkeit überlawen werde und ersucht dringend den König, 
endlich seine Zustimiiiung zu erteilen, da die dreimonatliche Frist 
(Chalced. C. 25) für die Wiederbesetzung des Bistums schon abgelaufen 
sei. Weder Liebe noch Furcht werde ihn von der Beobachtung des 
kanonische11 Rechtes abbringen, das er während einer 36jiihngen 
Airitsführung a b  heilige Richtrchnur befolgt habe; des möge der 
Herrscher gewim sein. 

Ludwig hatte gehofi, auf gütlichem Wege den unbeugsamen 
Kirchenfürsten seinen Wünschen geneigt zu machen, indem er ihm 

% 97) R. H. n. 504. 
!I81 V. Noorden S. 380 N. 4 halt es filr wahrscheinlich, dass Odtlker mit 

klinknirtr verwandt was, weil derselbe als .dilectiis filiusu des Erzbischofs be- 
zeichnet werde, und dieser erkläre, verwandtscht~ftliche Rücksichten nicht gelten 
zu Iiusen (opp. 11, 194 sq.). Allein letzteres bezieht sich auf dm Anerbieten 
Ludwig~, die ,cwiores et familioree' Hinkmars beRIrdern zu wollen, und die 
Bezeichnung ,dilectu~ filiusu drückt ein kirchlich-hierarchisches Verhältnis aus, 
wie Hinkmar z. B. über Oauzlin schreibt: ,De dilecto filio &tue w t  inimicus' 

# (Flod. 111, 24 p. 536). 
I 
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Gunsterweise für seine Freunde und Verwandte iii Aussicht stellte. 
Da Hinkmar dies aber mit gerechter Entrüstung ziiriickwieseB), griff 
der König zu den Mittelii des Zwanges und übertnig dem Odaker 
die Bistumsgüter 'OO).  Alle Bemühungen aber, den Erzbischof zur 
Vornahine der Weihe zu bewegen, blieben erfolglos. Boten auf Boten 
hatte der Hof nach Reims gesandt, bis Hinkmar des iiutzlosen Diplo- 
matisierens müde, die Verhandlungen mit einer in schärfster Form 
abgegebenen Erkläning abbrach. 

E r  bemerkt darin dem Fürsten, dtus er es für überflüssig halte, 
auf alle Einzelheiten des jüngsten königlichen Briefes einzugehen, 
weshalb er nur auf einiges antworte11 wolle. Und dies geschieht mit 
einer so schneidigen Kürze und fast verletzenden Entschiedenheit, 
dass der Verfarser selbst, der doch gewohnt war, stets eine offene 
Sprache vor dein Throrie zu ftihren, sich zu der Entschiildigung ge- 
nötigt sieht: ,Heftiger stampft mit den1 Fusse der Stier, wenn er 
ermüdet.' Die meisten Punkte fertigt er mit einen1 schlagenden 
Ausspruche der hl. Schrift oder mit der Bemerkung ab, er habe 
sich früher genügend darüber erkliirt; wenn seine bisherigen Worte 
nichts genützt hätten, würden auch weitere zwecklos sein. -4uf die 
Drohung, der König werde in Gemeinschaft mit deii übrigen karo- 
lingischen Fürsten eine fränkische Generalsynode gegen ihn ver- 
sammeln, entgegnet der Erzbischof, dass er ein solches Tribunal uicht 
fürchte, da er die nämlichen Evangelien, Kanones und Dekretalen 
besitze, wie die andern Bischöfe. Der weitern Drohung, Ludwig 
werde nötigenfalls mit Gewalt seinen Willen diirchsetzen, wird die 
beissende Antwort zu Teil, vielleicht wolle Gott deu Erzbischof auf 
diese Weise für die Sünde büssen lassen, dass derselbe gegen eine 
zahlreiche Partei zur Wahl des Königs beigetragen habe. Ueber- 
haupt, bemerkt Hinkpar seinen1 Monarchen, hättet Ihr mir, dem 
Priester, nicht so unehrerbietig schreiben dürfen, und dies uniso 
weniger, als nicht Ihr zu einer kirchlichen Würde niich erwählt 
habt, sondern ich mit meinen Anihgeriossen und den übrigen Ge- 
treuen Euch zur Herrschaft erkor, und zwar unter der Bedingung, 
dws Ihr'die Gesetze beobachtetet. Erinnert Euch auch, dass keiner 
von Euren Ahnen so lange gelebt hat wie sein jedesmaliger Vorfahrer. 
Und wenn Ihr zu Compiegne weilet, dann senket Euren Blick auf 
den Ort, wo Euer Vater ruht, und fraget, wenn Ihr es nicht wisst, 

99) Opp. 11, 194 sq. 
100) Ib. p. 198 (zweiter Brief an Ludwig, weshalb V. Noorden 8. Y82 mit 

Unrecht die 1nvest.itur Odakers erst nach diesem Brief' setzt). 
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wo Euer Groasvater gestorben ist und begraben liegt, und erhebet 
dann nicht mehr stolz Euer Herz vor Gott. Auch Ihr werdet bald 
dahin schwinden, aber die heilige Kirche mit ihren Häuptern wird 
fortdauern wie ,der Mond, der bereitet ist für ewigu (Ps. 88, 38). 
Schliesslich gibt Hinkmar auf8 bestimmteste seine Absicht kund, den 
Odaker zu bannen und ihn1 für immer die geistlichen Punktionen 
in der HRimser Provinz zu untersagen, wenn derselbe sich nicht 
reumittig seinem Gerichte unterwerfe. 

~ b e r  dennoch zögerte der Ersbischof noch lange, ehe er diesen 
äusuersten Schritt thet, vermutlich weil er desseii Wirkungslosigkeit 
einsah, wenn nicht vorher eine Einigung mit dem Könige erzielt 
war. Im Jahre 882 endlich wurde der Streit zu Ende geführt, indem 
sich Ludwig den Gesetzen der Kirche beugte und dem Eindringling 
seinen Schutz entzog. Der König stihnte seine Gewaltthat durch 
eine Kirchenbuwe, Odaker wurde anf einer b imser  ProvinziaLsynode 
exkommuniciert, und der lang verwaisten Kirche unverzitglich ein 
neuer Hirt gegeben 'O1). 

101) Die von Hinkiiiar u n d  seinen Sutfrüganen, alno auf einer Synode, 
erlassene Exkommunikationaschrift opp. 11, 811-819; Migne 126, 245-8.53. 
Die in diesen Editionen p. 818 und 251 D befindliche Lücke ist in der vollstän- 
digeren Ausgabe Delalandea (Concil. Gall. Suppl. Paris 1666. p. 297-301) er- 
gänzt. Die Abfassnng kann nicht vor Juli 882 fallen, da der KUnig dem Odaker 
das Bistum Mitte Juni 881, in der Zwischenzeit zwischen dem ersten (in 
welchem von der Usurpation noch nicht die Rede ist) und zweiten Briefe Hink- 
mars, übertragen hatte, und in unserer Schrift p. 812 bemerkt wird, Odaker 
befinde sich schon länger aln ein Jahr im Besitze jener Kirche. Ein anderes 
unvollstßndig erhaltenes SchriftstUck (opp. 11, 762-768. Migne 125, 1087 bin 
1094), dem Sirmond den nicht ganz pmsenden Titel: .Qua0 exequi debeat epi- 
scopus e t  qua cura tueri ree et fmultates ecclesitlstic.asY fibt, muss spiiter v e r  
fasst sein, weil es p. 767 schon von dem neugeweihten Bischof von Beauvaiv 
spricht, ist aber vor August 882 zu setzen, da der am 5. August geetorbene 
(Dümmler 11, 207) Ludwig IIi. darin p. 767 noch als lebend erwähnt wird. 
Beide Uokiimente gehUren sori~it dem Juli 882 an. Dae zweite dervelben fwst 
Dümmler 11, 200 N. 5 als für den neuen Bischof (als Instruktion) bestimmt 
auf, womit aber die Thatsache, dass von diesem in der dritten Pereon geredet 
wird (p. 767: epkcopo nuper ordinato), nicht wohl in Einklang zu bringen ist: 
es war vielmehr wahrscheinlich an K l e m  und Volk von Beauvaie gerichtet 
(cf. B.. H. n. 410). Nach einer gedrßngten Darlegung der bisch6flichen Pflichten 
behandelt der Hauptteil desselben die Unverletzlichkeit der Kirchen- und Bis- 
tumsgUter mit besonderer Rücksicht auf Beauvais, für welches eine Immunitäts- 
urkunde Nikolaus I. (Jaffe n. 2716 [20471) angeftihrt wird. - Dass Ludwig sich 
dem Erzbischofe unterworfen hatte, erhellt sowohl aus dem Umstande, dass in 
der Sentenz gegen Odaker p. 815 dessen .fautoresY und .complices ex qua- 
cuxuque odine', nicht aber der König, mit kirchlichen Strafen bedroht werden, 
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An König Ludwig erfüllte sich die düstere Prophezeiung Hink- 
man schneller, als dieser es ahnen konnte. Er starb in der Blüte 
seiner Jahre am 5. August 882 an einer schweren Verwundung, die 
er sich, von wilder Leidenschaft hingerissen, bei der Verfolgung 
einer Jungfrau zugezogen hatte. Sein frühzeitiger Tod war ein 
schmerzlicher Verlust für Land und Volk, dessen Hoffnungen auf 
bessere Zeiten mit ihm dahinsanken. 

Der Erzbischof war dem Fürsten nicht gewogen, wie sich umwei- 
deutig in den Jahrbüchern kiindgibt los);  der hartnäckige Streit um den 
Stuhl von Beauvais hatte seinen Stachel zu tief in das Gemüt des alten 
Mannes gesenkt und ihm die willige Hiugabe an die Ideen und Ziele der 
königlichen Politik vergällt. Zwar würde Krankheit und Gebrechlich- 
keit eine thätige Anteilnahme an den Geschäften nicht zugelassen haben, 
aber ein grösserer Einflus hätte seinen Verdiensten, seinem Talente 
und seiner Erfahrung immerhin gebührt. Einsichtsvolle und wohl- 
meinende Männer schienen das auch zu empfinden, weshalb sie ihn nach 
der Thronbesteigung Karlmanns, dem nunmehr auch der nördliche Teil 
Westfrankens zugefallen war, aufforderten, ein Reformprogramm zu 
entwerfen. Binkmar entsprach diesem Verlangen umso lieber, als 

sein Wunsch, des Reiches Einheit wieder hergestellt zu sehen, sich 
jetzt verwirklicht hatte, uud damit sein Interesse wieder belebt, seine 
Hoffnungen auf eine politische Wiedergeburt neu gestärkt waren. 

Der Belehrung des Königs, der Aufrichtung der Wtlrde und 
des Friedens in Kirche und Staat .so11 die D e n k s ~ h r i f t ' ~ ~ )  dienen, 

als auch aus den Worten des andem Schreiben8 : Milgnopere dilcctissinio domno 
nostro regi curandum ent . . . . . maxime post hanc visitationem Dei, qua per 
wnfes~ionem et poenitentium et reconciliationem ~acedots lem illum credimus 
emendatum (p. 767). 

10'2) Annal. a. 881 p. 513 ineldet er den ruhmvollen Sieg bei Suucourt. 
dem allerdings durchaus keine entscheidende Bedeutung zukam, iiiit den herab- 
setzenden Worten : ,De quibus (Nortmannis) non modicrtm partem occisis ceteris- 
que fugatis e t  ipee Ludovicus una cum suis retroreuni nemine persequente fugani 
arripuit*. Man vergleiche hiermit den zuverliiRsigen Bericht der Annal. Vedast. 
(SS. 11, 199) : "Moxque Nortmanni fugam ineunt adque dictam villam deveniunt, 
quos rex inneciitus emt gloriosissirneqiie de iis triumphavit. Et patrata victoria 
ex parte coeperunt gloriari suis hoc actutn viribus et  non dederunt gloriam 
Deo, paucique Nortmanni ex dicta villa egressi omneiu cxercituni verterunt in 
fugam pluresque ex eis videlicet usque ad centum homines interfecerunt, ct 
nisi rex citiua eqno delicendens locuni renistendi et iruditüiam suim donirret. 
omnes turpiter ex eodem loco abirent'. V. Noorden S. 373. Y83 furint irrig die 
Nachricht Hinkmam und andrerseits die der iihrigen Quellen von zwei ver- 
schiedenen Schlachten auf und beschuldigt Hinkmar niit Unrecht. die Nieder 
lage hämisch verzeichnet, den Sieg aber vernchwiegen zu haben. 

103) Ad proceres r e p i  pro institutione Karlomanni regis e t  de ordine 
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die er an die Grossen Westfrankens richtete. Dem Schat-ze seiner 
Erinnerungen aus der Blütezeit des frängschen Weltreichw, dem 
Geiste einer groasen Zeit will er die Grundsätze entnehmen, nach 
welchen auch jetzt die kirchliche und weltliche Verwaltung einzu- 
richten ist, an die Traditionen altkarolingischer Staatskunst möchte 

P er die Gegenwart wieder anknüpfen. Ausgehend von dem prin- 
zipiellen Unterschiede zwischen geistlicher und staatlicher Gewalt und 
dem oft betonten Vomange der ersteren, die nicht nur selbst un- 
niittelbarer göttlicher Anordnung entsprungen ist, sondern auch dem 
Königtume die höhere Weihe verleiht und dem Staatsleben die 
ethischen Gesetze vorschreibt, verlangt Hinkmar, dass der Herrscher 
Kirche und Klerus ehre und ihre Rechte achte und schütze. Aber 
auch innerhalb der weltlichen Regierung muss strenge Gerechtigkeit 
herrschen, iilüs.ven die bestehenden Satzungen heilig gehalten werden 
vom Könige bis hinab zum Schultheissen. Obschon er bereits in 

. dem Synodalschreiben von Fismes dies alles dargelegt hat, will er 
doch als barmherziger Samariter neues Oe1 fUr die wunden Zustande 
bereiten. Auf Grund jener Schrift, welche Adalhard, der Verwandte 
Kar1 d. G., über die Pfalmrdniing verfasst hatte, will er die Gliederung 

b des hohen Beamtentums am Hofe und in der Reichsverwaitung 
schildern zii Nutz iind Frommen der Spätergeborenen. Der Erz- 
bischof gibt dann einen Auszug aiis diesem Werke, der iunso wert- 
voller ist, als die Original~rbeit des karolingischen Staatsmannes für 
uns verloren ging. Dass er den Stoff mit steter Rücksichtnahme 
auf die gegenwärtigen Bedürfnisse und Schäden ausgewählt habe11 
wird, bedarf keines Beweises, wie es auch klar ist, da89 er hie und 
da Zusätze gemacht hat lo4). 

Warum Hinkmar solchen Wert auf die Reorganisation des 
Hofes legte, lässt sich ermemen, wenn man sich den Organismus der 
fränkkchen Verfmung vergegenwärtigt, bei dem Reformen nur von 
oben herab den Staat durchdringen konnten. Und von welchen 

palatii ex Adalardo. Opp. 11, 201-215. Migne 125, 99.3-1008. Die Hand- 
P schrift hat zwar die Ueberachrift : Admonitio Hincmari archiep. ad episwpos 

et ud regem Karolomannurn per capitula (Busaeus 1. C. p. 191 sq.), die offenbar 
auch Flodoard (H. H. n. 571) gelwen hat; allein Hinkmar wendet sich nur an 
die ,boni et sapientes viriu, seine Auftraggeber (p. 201), unter denen wohl 
nicht, wenigstens nicht tlusschliesslich, die Bischofe zu verstehen sind. Die Ab- 
faanung ist bald nach der am 9. September in Quierzy stattgefundenen Huldi- 
gung Karlmanns (LL. I, 549) anzusetzen. 

104) Vgl. über den Inhalt der Binkmar'schen Darstellung Waitz, Deutsche 
> Verfmungsgeech. 111, 412 ff. 
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Folgen es begleitet war, wenn junge, unerfahrene Männer und selbst- 
süchtige Günstlinge die Umgebung des Fürsten bildeten, hatte er 
selbst in den lebten Jahren schwer genug empfuuderi. Indem er 
einen berrsem Geist und streiigere Zucht in die königliche Burg ein- 
zuführen xuchte, hoffte er dem hinsiechenden Staatswesen neues Leben 
einzuhauchen - freilich ein vergebliches Bemlihen, denn wie das 
karolingische Haus sich seinem Ende zuneigte, so eilten auch die * 
Schöpfuiigen des grossen Kaisern unaufhaltsam der Auflösuiig und 
dem Verfalle entgegen. 

Nichts kennzeichnet schärfer die gänzliche Hülflosigkeit der 
öffentlichen Gewalten als die mit unerhörter Kühnheit iintemom- 
menen Pliinderungsztige der Normannen, die seit Jahrzehnten an 
dem innersten Marke des Landes zehrten und jetzt auf da i i e r  iid e 
Eroberungeri auszugehen schienen lo5). Köln, Trier und andere Städte 
am Rhein und in Flandern gingen in Flammeii auf, die Abteien 
St. Lambert in Ltittich, Prüm, Konielimünster und viele andere 
sahen den Greuel der Verwiistung an heiliger StBtte, und selbst der 
ehrwürdige Kaiserpalast zu Aachen sank in Trümmer und Asche '06). 

Dann wandten sich die wilden Horden moselaiifwärh lind drangen 
bis in den Reimser Sprengel vor, Mönche und Klosterfrauen zer- 

6 
streuten sich bei ihrem Nahen, und die Brtider von Hautvillers 
konnten nur das nackte Leben und die Gebeine der Heiligen retten, 
alles andere ward eine Beute der Räuber '07). Ihre Vorhut erschien 
vor der alten Bischofsstadt, die der Wälle und Mauern entbehrend 
- Ebo hatte die Steine zum Bau der Manenkirche verwendet, 
und erst Hinkuiors Nachfolger Fulko führte neue Wehren; auf los) 
- schutzlos preisgegeben schien, indes vor dem Aeussersten: be- 
wahrt blieb los). 

Der Erzbischof hatte sich am 8. November, den Schutz der 
Nacht benutzend, in einer Sinfte von dannen tragen lassen. Iii der 
waldigen Gegend jenseits der Mame, auf dem seiner Kirche gehörigen 
Hofe Epemay fand er mit den Reliquien des hl. ~ e m i ~ i u s  iind den 
Kirchenschitzen einen Z u f l u c h t ~ o r t ~ ~ ~ ) .  Wohl erkannte er iii der er- 
schütterten sozialpolitischen Ordnung die tiefern Ursachen so entsetz- 

105) Hinctu. Annal. a. 882 p. 515. 
106) Annal. 1. C. 1). 514. Vgl. Diiriimler 11, 156 tf. 
107) Annal. y. 515. Almannua, Miiucule S. Helenae. (Boll. Acta Stinct. 

Aug. 111, 616 F). 
108) Flod. IV ,  8. 
109) Annal. 1. c. 
110) Ib. Trans]. S. Remig. (Boll. Acta, Sanct. Oct. I, 170). F l d .  111; 30. • 



r Hinkmars Mahnschreiben an den König und die Stiinde. 443 

lichen Unheils. Er erliess deshalb von Epernay aus ein Mahnschreiben aii 
den König und die Reichsstände " I ) ,  ihnen die Grundsätze vorm- 
halten, unter deren Herrschaft Kirche und Staat in fränkischen 
Landen einst gross geworden waren. Scheidung der weltlichen und 
geistlichen Gewalt, Beschränkung auf ihre eigenen Gebiete, aber so 
dass heide sich in der Erfüllung ihrer Aufgeben freundschaftlich 

B 
unterstützen, und die an Würde höher stehende Kirche dem Staate 
die unwandelbaren Gesetze der Religion und Sittlichkeit als Iticht- 
schnur darbietet - drrs ist das Ideal des in der politischen Schule 
altkarolingischer Staatsweisheit gebildeten Metropoliten. Fiir die hier- 
archische Ordnung des Klerus verlangt er, dass nur das kirchliche 
Recht massgebend sei, und dass namentlich die Bischofswahlen ohne 
Beeinflussung der weltlichen Machthaber vorgenorumen werdeii. In 
der politischen Regierung mim die Gerechtigkeit und unnachsicht- 
licht! Handhabung der bestehenden Gesetze oberstes Prinzip sein; 
zwar soll die Strenge stets mit Milde gepaart sein, aber nicht so, 
dsss die Strafgewalt darunter leidet. Besonders tadelt Hinkmar die 
Willkür und Habsucht der niederri Beamten, die das Volk bedrücken 
teils durch ungerechte Auflagen, teils indem sie die ganze Gerichts- 
gemeinde statt des Schöffenausschusses zwingen, beim Ding zu er- 

b 

scheinen. Mit dem Verlangen haufigerer Gerichtstage verbindet er 
die weitere Forderung, dass die Ladung durch die Parteien in der 
volksrechtlichen Form der ,mannitioU geschehe und nicht durch die 
Richter vermittels der ,bannitiou, die für den Säumigen eine weit 
höhere und in die Tascha der Beamten fliessende Strafe nach sich 
zog; dass ferner nicht nach blossem Gutdünken bald Volksrecht bald 
tteichsrecht angewendet werde. In diesen den Stand der Freien 
schwer belastenden Missbräuchen erblickt er einen Grund für die ge- 
sunkene Wehrkraft des Landes. 

Dieses Sendschreiben war die letzte That seines öffentlichen 
Lebens. Es bildet in Verbindung niit der vorhergehenden Ermah- 
nungsschrift und den Synodalbeschlüssen von Fismes, auf welche er 
auch hier wiederholt zurückkomn~t, gleichsam sein politisches Testa- 
ment. So richtig die in der Vekgangenheit wurzelnden Ideen Hink- 

b 
mars im allgemeinen waren, so wenig wiiren sie allein im staude 
gewesen, eine durchgreifende Besserung der Zustände herheizut'iihren, 

'111) Opp. 11, 216-2'15. Migne 125, 1007-1018. Nach der Ueberschrift 
im Kodex (Busaeus 1. C. p. 195: Admonitio Hincmari archiep. sd episcopos et 
ad regem Karlomannum, quam fecit in Spamaco per capitula VII) w&re das 
Schriftsttick nicht auch für die weltlichen Oro~aen beatimmt gewesen, was durch 

b den Inhalt indee nicht beatiitigt wird. 
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euch wenn König Karhann,  die letzte Hoffnung des sterbenden Erz- 
bischofs, nicht schon nach zwei Jahreii aus diesem Lebeii geschieden 
wiire. Der sich vorbereitende Lehensstaat ruhte eben auf aiidem 
Grundlagen als die Monarchie Kar1 d. G. 

2 1. Kapitel. 

Hinkinur uls Historiker. 

Die Zeit verhältnisnilisyiger Ruhe, die mit dem Ende der He- 
gieriing Kar1 d. K. in seineiii äussern Leben eintrat, benutzte Hinkmar 
zu einigen geschichtlichen Arbeiten. Es mochte dem Manne, der so 
manche Frucht seiiier redlichsten Mtthen vernichtet und Staat wid 
Kirche unaufhaltstrm niederwärtq eilen yah, einigen Trost gewähren, 
aus der trüben Gegenwart den Blick aii einer lichter scheinenden 
Vergangenheit zuriickzuwenden. 

Hinkmar kannte manche historische Werke des Altertums. 
Von heidnivchen SchriRstellem fiihrt er aii das Breviarium ab urbe 
eondita des Eutropius I )  und die Kaisergeschichte des Sext. Aurelius 
Victor 2). Von kirchenpeschichtlichen Schrifteii finden sich bei ihm 
ver~eichnet: das Werk -des hl. Hieronynius ,Ueber die berühmten 
Manner' mit der Fortsetzung des Gennadiiis s), die Kirchengeschichten 
des Rufinus ') und Cassiodoriw 5), voii häresiologischen Schriften das 
Breviariiiiri de duabus haeresibus Nestorianorum et Eutychianorum 
des Liberatuss) und der sog. Praedeutinatiis 7, feruer die Chroniken 
Prospers 8, lind Bedas '), und der Liber poxitificalis 1°). 

1) Opp. 11, 431. 
2) Ib. I, 695. Wahrscheinlich hatte llinkiiiilr nicht diese Schrift selbst, 

wondern einen npiitern Auszug daraus (s. Teiiffel, Geschichte tl. r6m. Literatur. 
2. Aufl. Leiyzig 1872. S. 934 f.), den sog. Victorinuw, wie 1)irksen a. a. 0. 
S. 131 vermutet. 

3) Ib. I, 6. 
4) Ib. 11, 463. 
5 )  Ib. 11, 462. Er citicrt zwar 'i'heodoret ( o ~ I ~ I .  11, lM. 169) und 

Sokrates (ih. 161J), aber er kannte nichts anderer &IR Excerpte aus diesen, welche 
er in der Histor. tripart. IY, '22. 28 fand. 

6) Opp. 11, 466. 
7) Opp. 1, 6. 30. .Prncdestinntux' ed. Siniiond, Opp. varin. Pnriii 1696. 

I, 465 sqq. Hinkmar bezeichnet daa crnte Buch, dnw einen Aunzug aus der 
,ecdicesis contra haeresiitrchw' eines sonst nicht bekannten Hyginus und tindern 
Schriften darstellt, irrig als den wirklichen .atslogun haereseon' den Hyginua, 
und dau zweite Buch als ein Werk der Prwlestinatianer. Fiir den Redaktor 
des Ganzen hßlt er wiederum den Hyginus. 4 
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Aus dieaen reichhaltigen Aufzeichnungen hatte sich der Erz- 
bischof ein achtungswertes Mass historischer Kenntnisse angeeignet, 
und er dürfte hierin keinem seiner gelehrten Zeitgenossen nachge- 
standen, die meisten aber übertroffen haben. Mit nicht geringem 
Geschick suchte er sein geschichtliches Wissen zur Aufhellung theo- 

D logischer und kanonistischer Streitfragen zu verwerten ; allenthalben 
beweisen seine Schriften und namentlich das Kapitelwerk, daas er 
den tiberlieferten Stoff beherrschte. Irrttimer laufen ihm zwar manche 
unter, z. B. bei seiner Darstellung des Prädestinati~nismiis in Süd- 
gallien 11), aber die Mangelhaftigkeit seiner Quellen und Hülfsn~ittel 
lässt dies entschuldigen. Wo ihm ausreichendes Material zu Gebote 
stand, zeigte er eine kritische Befähigung und eine methodische 

r Forschung, die unsere Achtung verdienen. So sucht er die Inter- 
polation eines Satzes am Schluss des fünften Buches der Augiistinischen 
Schrift De Trinitate nachzuweisen, indem er eine Anzahl Hand- 
schriften vergleicht, ältere und jüngere genau unterscheidet, der ge- 
meinsamen Quelle übereinstimmender Kodices nachspürt und sorg- 
faltig den Kontext an der betreffenden Stelle berück9ichtigt 19). Wenn 
er sich bemüht, das Hypomnwtikon als echtes Werk des hl. Augustinus 

L zu verteidigen, so befindet er sich zwar auf falscher Fährte, aber die 
Art der Untersuchung ist vortrefflich. Mit richtigem Blicke forscht 
er nach äussern Zeugnissen bei jenen Schriftstellerii, welche dem 
Anfange des fünften Jahrhunderts nahestehen, sucht in unzweifelhaft 
echten Werken Augustins (vermeintliche) Citate ans dem Hypomne- 
stikoii auf und bemüht sich überhaupt, in die Literilrgeachichte 
d w  Kirchenlehrers kritisch einzudringen 18). 

Nach solchen Proben findet man sich sehr anttauscht, wenn 
man seine eigenen historischen Schrifteii zur Hand nimnit. Sehen 
wir von den Jahrbüchern ab, die als Zeitgeschichte überhaupt aus 
andern Gesichtspunkten beurteilt werden mimen, so entdecken wir 

8) Opp. I, 5. 
9) Ib. I, 215. Ib. I, 23 verweist er noch auf ,andere ChronikenY und 

C I, 695 auf die .Geschichten und ChronikenY in1 sllgemeinen. 
10) Ib. I, 106: .Gesta Rom. pontificum*, 11, 455: .Liber el>iscopalifiU. 

Er bemiihte sich die Fortsetzung des~elben von Sergius 11. (844- -847) an zu 
erhalten (opp. TI. 289). 

11) De praedest. C. 1. Vgl. Hefele IV, 211. Andere Irrtümer zusammen- 
gestellt von Weizsäcker (Niedner, Ztschr. f. die histor. Theol. 1858. S. 331 f.) 
und du Mesnil, Doctrina et disciplina eccl. Colon. 1730. 111, 760. 

12) Opp. I, 850 sqq. 
I 13) Tb. 1, 9 sqq. 



keine Spur von besonnener Prüfuiig iiiid Sichtung des Materials. 
Das Gebiet der Heiligengeschiclite, auf dem sich die Arbeiteii Hink- 
man bewegen, erfordert eine besonders taktvolle Hand, iim den 
wahren Kern von der legendenhafteii TJmhiillung zii scheiden, so drtw 
man eineni Historiker des neiiiiten Jahrhunderts, cler in Bezug auf 
wunderbare Dinge von der kindlichen Gliiubigkeit seiner Zeit diircli- 
drungen ist, es billiger Weise nicht verübeln darf, wenn er manche 
Erzeiigniwe der dichtenden Volkssage für feststehende Wahrheit an- 
sieht. Auch das soll nicht vergessen werden, dass Hinkmer zugleich 
die Erbauung seiner Leser in1 Auge hatte. Aber trotz allederii kann 

. ihm der Vorwurf nicht erspart bleiben, tlass er allzu leichtgläubig 
und unterschiedslos alle nur irgendwie erreichbare Nachrichten auf- 
genommen und der Nachwelt als wirkliche Geschichte Uberliefert hat. 

Dieses Urteil trifft besonders seine Lebensgeschichte des hl. 
Remigius (+ 533) I'). Von Beginn seiner Regierung an hatte Hinkmar 
es achmenlich empfunden, dass iiber seinen grossen Vorgänger, deii 
berühmten Frankenapostel, niir eine gaiiz kurze Lebensbeschreibung 
von dem als Bischof von Poitiers am Anfang des siebenten Jahr- 
hunderta gestorbenen Dichter Venantius h'ortunatus vorhanden war 15). 
Die Tradition wugqte zwar von einer aiisführlichen Geschichte '9 des 
Heimser Schutzpatrons, aber alle Hoffnungen, dieselbe wieder aufzu- 
finden, erwiese11 sich als eitel. Da entschloss sich der Erzbischof, 
selbst ein dem tluhme des Heiligeii würdiges Denkmal zii schaffen 17), 
das wahrscheinlich 877 oder 878 vollendet wurde Is). 

14) Vita 5. Remigii, ed. Surius (Vitae Sanctor. Colon. 1617. I, 185 aqq.) 
Der letzte Teil von C. 75 ab ist späterer Xusatz. Beste Ausgabe von Const. 
Suysken (Bolland. Acta Sanctor. Oct. I, 181 sqq.), der die eingestreuten rein 
asketischen Reflexionen fortliess und daa ganze Werk in neun Kapitel einteilte, 
wahrend die Handschriften 36 aufweisen. Migne 125, 1129-1188 druckte die 
Vita nach Snnus wieder ab. Ein Stück der Vorrede Hinkmars hat in die 
Annal. Fuld. FL. 7% (SS. I, 345) Aufnahme gefunden. 

15) Acta SS. 1. C. p. 128. 
16) Praef. 1. C. p. 1:31 E. Die Existenz einer solchen bezeugt auch Gregor 

von Tours, Hintorin Francor. 11, 31 (Bouquet 11, 178 A): ,Est nunc liber v i h  
eius, yui e u  narrclt niortuum suwcitesne*. Suynken (Commentar. praev. Cj 2 n. 19) 
halt es für möglich, dass hiermit die Arbeit des k'ortunat gemeint sei; allein 
auf dieses ganz kurze, in der Form einer Homilie verfasste Schriftchen passt 
doch die Bezeichnung .liberU nicht recht. Von der alten Vita redet Hinkmar 
auch in dem Briefe an Ludwig d. D. (R. H. n. 257). 

17) L. C. 132 D. 
18) Da Hinkmar C. 9 n. 134 erzkhlt, der im Jahre 852 durch die Macht 

des hl. Remigius geheilte Subdiakon Rado habe ihm nach 25 Jahren berichtet, 
dass er seitdem keine Schmersen niehr empfunden, so fallt die Vollendung des 
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Die wunderbare Geburt und Jugend des hl. Remigius und seine 
Erhebung auf den bischöflichen Stuhl von Reims werden kurz er- 
zählt (Kap. I), aber desto ausfihrlicher aeiiie Tugenden gepriesen 
lind seine Wunderthaten geschildert (Kap. 2 U. 3). Eingeleitet durch 
eine sagenhafte Geschichte der Franken folgt dann die Bekehrung 

I lind Taufe Chlodovechs, woran sich Berichte über die Verbreitung 
des Christentums unter dem Volke und über reiche Schenkungen an 
die Reimser Kirche schliewen (Kap. 4). Weiter gedenkt der Ver- 
fmser der Cfrfindung des Bistums Laon lind der Geschichte seines 
ersten Bischofs C4enebaudiis lB) , dessen Fall und Busse ausführlich 
dargestellt werden (Kap. 5). Nachdem er neue Wunder lind aber- 
malige Gütererwerbungen verzeichnet hat, schildert er den Einfliiss, 
den Remigius durch sein Gebet und seinen Segen auf den gliicklichen 
Ausgang der Feldzüge Chlodovechs gegen den Burgunderkönig Giin- 
dobald und gegen die Goten aiistil>te (Kap. 6). Ein ferneres Kapitel 
handelt von deiii päpstlichen Vikariat, das Homisda dem Franken- 
bekehrer übertragen haben soll, von dem Tode des Königs, von den 
Vergabungen, die dessen frommer Enkel Chlodoald zum Besten der 
b imser  Kirche machte, und von erneuerten Wunderthaten des 
Heiligen. Mit einer Darstellung seiner letzten Tage, seines Begräb- 
nisses und der nach seinem Tode geschehenen wunderbaren Zeichen 
schliesst die Lebensgeschichte (Kap. 8). Das letzte Kapitel erwähnt 
als Epilog die aiisserordentlichen Strafen, welche der hin~mlische 
Beschützer über alle gesandt hat, die sich a n  dem Gute seiner Kirche 
zu vergreifen wagten, und ferner die Uebertragiing seiner Gebeine 
im Jahre 852. Das Werk endigt mit einem Vergleiche, der in 
Gusserlichen Punkten zwischen dem hl. Rernigius und mehreren 

Werkes nicht vor 877. So bestimmt Suysken 1. C. $ 2 p. 64 B die Abfmsunge- 
zeit. Ich mochte noch einen Schritt weiter gehen und den Abschluss 877-878 
setzen. Durch die Benierkung Hinkmara niimlich: ,Sicut post 25 annoa isdem 
(Rado) referre curavit', klingt hindurch, dms er bei demselben angefragt hat, 
wozu er sich doch nur zu der Zeit veranlasst fihlen konnte, als er die Heilung 
dem Schluus seiner Vita einzufilgen gedachte. Ferner berichtet Hinkmar n. 130, 

I 

man finde es jetzt auffallend, d a s  der Heilige nicht mehr wie ehedem die 
,rerum s u m m  invneoresu strafe, und weis8 auch nur ein einziges Beispiel aus 
seiner Zeit anzuffihren (n. 131). Nun aber spricht er von einer solchen Be- 
strafung in einem Briefe an Erzbischof Liutbert von Mainz (R. H. n. 429), der 
nicht später als 878 fallen kann. Hätte bei der Abfaasung der Vita dieses 
Ereignis schon vorgelegen, eo würde Hinkmar es sicher nicht übergangen 
haben. 

19) Dieser Teil bildet die Vita S. Qenebaudi, separat gedruckt in Bolland. 
Acta SS. Sept. 11, 538 sq. . 
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Aposteln und fsst sämtlichen Vätern des Alten Bundes gezogen 
wird eO). 

Hinkmar nennt ") als seine Quellen die .Geschichten der Vor- 
fahren', "einzelne Blatter' der verlorenen alten Lebensbeschreibung 
und die mündliche Ueherlieferung. 

Unter den ,Geschichtenu sind ausser dem Schriftchen des 
Fortunatzv die Gesta Francorums4) zu verstehen, ein sagenhaft 
geschmiickter Auszug aus der Frankengeschichte des Gregor von 
Toiirs, der in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts vielleicht in 
St. Denis entstand P5). AUS diesen sind für die Geschichte Chlodo- 
vechs ganze Abschnitte teils in vollstiindiger 96) teils in abgekürzter ' I )  

Form herübergenommen. .Desungeachtet finden wir zwischen Hinkmar 
und seiner Quelle nirgends eine Uebereinstimmung von Wort zu 
Wort, sondern allenthalben Abweichungen, die bald der einen bald 
der andern der bei Bouquet gedruckten Recensionen der Gesta 
näher kommen. Da aber Hinkmar versichert, er habe das, was er 
bei seinen Gewährsmännern gefunden, unverändert mitgeteilt so 
inuss man annehmen, dass ihm die Gesta in einer andern Form 

20) Ursprünglich mit der Vita verbunden (cf. Suysken, Comment. praev. 
9 2 p. 64 C) war das Encomium S. Remifi (Surius 1. C. p. 205 sqq.), eine 
pargnetische Darstellung der Tugenden desselben. 

21) Praef. p. 132 D. 
22) Während der drangvollen Zeit, als der Eindringling Mi10 unter Kar1 

Martell da9 Erzbistum verwüstete, war das Manuskript in Vergessenheit geraten 
und durch Fenchtigkeit, Mausefrass und Abreissen der BlPtter fast vernichtet. 
worden (ib. p. 132 A). Dsss Einkmar jene Blätter gefilscht habe, wie Watten- 
bach (Das Schriftwesen im Mittelalt. 2. Aufl. Leipzig 1875. S. 344f.) meint. 
liinxt sich nicht begriinden. 

2:3) Vita Remigii n. 10 aus Fortunat. n. 2. 
24) Bouquet 11, 542 sqq. 
25) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. 3. Au0. 1877. I, 92 f. 
26) Vita n. 48 = Gesta C. 8, 1. Hälfte (mit erklkenden ZusBtzen); V. 

n. 49 = G .  C. 10, 1. Satz; V. n. 50-5:3 = G. C. 10; V. n. 94 = G. C. 17; V. 
n. 99 = G. C. 18. 

27) V. n. 47 aus G. C. 1-6; V. n. 48, 1. Satz aus G. C. 7 ;  V. n. 49 
aus G .  C. 8, 2. Hälfte, und c. 9; V. n. 53-67 aus G. C. 11-15 mit einigen Zu- 
niitzeii; V. n. 91-92 aus G. C. 16-17; V. n. 94 aus G .  C. li. In n. 53, wo 
Hinkmar in e i n e m  Satze den Inhalt von drei ganzen Kapiteln der Gerto 
wiedergibt, weist er ausdriicklich aiif dieuelben hin: Sicut lector in suo loco 
plenius l e ~ e r e  potest. 

28) Praef. p. 138 E. 
29) Ausser den durchgreifcndeii formellen Differenzen in der Darstellung 

sei hier auf den Umstand verwiesen, dass Vita n. 94 die Schlacht von Vougld 
als .in cainpo Yoglotinse super fiuvium Glinnou geschehen bezeichnet d. h. 
nach dem bei Vougl6 gelegenen Kloster Meugon (s. Bouquet 111, 379 n. a) 
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in einer späteren 'O) Ueberarbeitung vorlagen. Vielleicht hatte diese 
geradezu in Reims ihre Heimat, wodurch sich die Hervorhebung des 
religiösen Einflusses, den der Reimser Heilige auf die politischen 
Ereignisse ausübte sowie manche an lokale Sagen s3) anknüpfende 
Zusätze erklären würden, wenn man diese Ausschmfickungen nicht 
lieber auf die Rechnung Hinkmars setzen will. Ohnehin hat dieser 
viele Vorgiinge nach seiner Phantasie ausgemalt, wie z. B. das An- 
sagen von Fasten .nach christlicher Sitte' und die Darstellung der 
Taufe des Königs 8s), deren Ritus ausführlich geschildert wird, und 
die im Widerspruche mit der Geschichte s4) am Ostersttmstage, dem 
altchristlichen Tauftage, stattgefunden haben soll. 

Von einer Benutzungs5) Gregors von Tourss6) ist in dem 
Werke Hinkmars keinerlei sichere Spur nachzuweisen. Ueberall, 
wo die Nachrichten Gregom und der Gesta von einander abweichen, 
ist unser Verfasser den letztern gefolgt, lind überall, wo beide in- 
haltlich libereinstimmen, steht seine Darstellung dem Wortlaute des 
ersteren ferner. Gregor teilt s7) den Anfang eines Briefes mit, 

benennt, während Gesta C. 17 ,in campo VogladiseY, Gregor. 11, 37 .in Vogla- 
denseu, Fredegar. Hiat. epitomata C. 26 ,in campania Voglavensi' haben. - 
Gesta C. 15 geben an: "Baptizantur de exercitu eius (Chlodovechs) ampliua quam 
tria millia virorum', Vita n. 65 dagegen: ,tria millia virorum exceptis parvulis 
e t  mulieribus'. Diesen Zusatz macht Hinkmar mit denselben Worten schon im 
Jahre 869 bei der Metzer Krönungsrede (LL. I, 514). 

30) Ich schliesse dies daraus, daes die Namen ,Chlodoveus' und ,Chro- 
thildis' der Gesta bei Hinkmar immer in der ~ p ä t e m  Form .Ludovicu~' und 
,Rothildis' vorkommen. 

31) Vgl. z. B. Vita n. 94 mit Gesta C. 17, Vita n. 49 Schluss mit Gesta 
C. 10 und 15. 

32) Z. B. n. 60: Per v i m ,  quae mque hodie propter barbarorum per 
eam iter barbarica nuncupatur etc. 

53) Vita n. 57-66. 
34) Dass die Taufe am Weihnachtsfeste geschah, steht fest durch das 

Zeugnis des Avitus, ep. ad Chlodovech. (Bouquet IV, 49 D). 
35) V. Noorden S. 395 und Suyaken 1. C. p. 148 n. aa, cc; p. 155 n. U ;  

p. 156 n. kk ;  p. 159 h. nehmen eine solche an. Letzterer erhebt gegen Hink- 
mar den Vorwurf, daas er Vita n. 91 den Bericht Gregors 11, 32 absichtlich 

I entstellt habe. während Hinkmar sich hier vielmehr treu an Gesta c 16 an- 
achlieest. Junghans (Geschichte der frlink. Konige Childerich und Chlodovech. 
GBtting. 1857. S. 148) behauptet, Gregor. 11, 31 liege der Vita n. 63 ,proceditU 
bis n. 64 ,praeceptis% zu Grunde. Die Abweichungen sind jedoch in dieaer 
mitten in der Hinkmar allein eigentümlichen Ragenhaften Taufgeschichte vor- . 
kommenden Stelle so bedeutend, daas bei dem Bestreben des Verfassers, seine 
Quellen wortlich wiederzugeben, eine direkte Benutzung ausgeschlossen scheint. 

t 36) Bouquet 11, 139 aqq. .\ 37) 11, 31. Hier wird auch bemerkt, ,priusquam ille (d. König) loque- 
S C b r 6 ra , Hinkmar von Reims. '29 
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welchen der hl. Rernigius an Chlodovech richtete; Hinkmar, der 
diesen nicht erwahnt, wiirde eine so wertvolle Reliquie seines Helden 
sicher aufgenommen haben, wenn er sie gekannt hätte. Ebenso 
lässt sich die Historia epitomata des Predegar nicht als Quelle 
für das Leben des hl. Remigiiis nachweisen; vielmehr sprechen 
entscheidende Umstände dagegen O). 

Eine alte. in der Reimser Kirche gebräuchliche Messpräfation, 
welche die wiinderthntige Kraft des Heiligen preist, beutete Hinkmar 
fiir seine Wiindererzählungen aus 40). Auch Urkunden zog er bei "), 
die allerdings einer spiiteren Zeit angehörten, aber in Betreff der von 
Remigius erworbenen Hesitziingen wertvolle Nachrichten enthalten 
konnten. Eine Verwertung des Iangern, unechten Testamentes 49 )  des 

retur', habe ,praecurrente potentia Dei' alles Volk in die Bekehrung eingewilligt. 
Dagegen berichtet der sonst so wundersüchtige Hinkmar nüchtei-rier: Rex itd 
populiiiu coepit hortari eos (n. 57). 

38) Der Inhalt derselben heriihrt sich natiirlich vielfiich iiiit Frcdegar, 
da dieser wie die (iesta aus Ciregor geschöpft hat ;  sber an allen Stelleri, wo 
E'redegar und die Gesta verschiedene Berichte geben, folgt Hinkmar den letztem. 
Nur zwei Notizen finden sich bei Hinkniar, die Fredegar. nicht aber die Gesta 
haben. n. 50 bezeichnet er mit Red. C. 16 Reims als die Stadt, aus welcher 
die Soldaten ein TrinkgefAss geraubt hatten, während Gesta C. 10 niir von 
,quaedam ecclesia" reden. Wie Fred. C. 25 kennt er n. 92 den Gesandten 
Chlodovecha (Paternus), von dem Gesta nichts wissen. Indes beschrünkt sich 
beidemal die Uebereinutiminung auf die Namen. Zudem weicht Hinkuinr in1 
ersten Falle sachlich von Predegar ab und stimmt dein Wortlaute nach mit 
Oesta oberein. In1 andem Falle lehnt sich sein Bericht iin die drte NLmliche 
berichtende Chronik des Idatius (Bouquet 11, 463) an. aus welcher er inittelhar 
oder unmittelbar geschöpft haben wird. 

39) Hinkmar erwiihnt. dass fiir ,,RemigiusS aiich .RemidiusU vorkomnle, 
und verweist dafiir nur auf Reimer Urkunden (n. 9). obschon Fredegar gar 
keinen andern Nanien als den letgtcm kennt. Ferner berichtet Hinkmrr n. 
die Tsufe von dreitausend Franken, Fredegar C. 21 dagegen von sechstaiiyend 
- eine Zahl, die Hinkmar zum grösseru Ruhme seines Heiligen nicht ver- 
scliiiiüht haben würde. 

40) Mabillon, der Annal. tom. I, append. 11 n. V1 ein Fragment der- 
selhen aus einem Kodex der lieimser Kirche edierte. setzt die Handschrift uni 
900 an, bemerkt aber, daqs die Ueberschrift lautete: .Ex praefatione, quae ad 
missani a n t i  q u i  t u e  dicehatur*. Die Prgfation war also vor der Vi ta  Hinkman 
vorhanden, und dass dieser sie gekannt haben wird, bedarf keines Beweises. 
Fiir das höhere Alter denelben spricht auch der Umstand, dass sie die Ampulla- 
Sage noch nicht kennt. Wörtliche Anklänge an die P f f i t i o n  finden yich in  
der Vita vielfach; man vgl. z. B. Vita nn. 20. 44. 93. 101. Suysken, Comment. 
prnev. 9 2 n. 29 und p. 155 n. ff., schwankt dennoch, ob eine Benutzung der 
Präfation durch Hinkmar oder das umgekehrte Verhältnis anzunehmen ist. 

41) Vita n. 9. 
42) Dasselbe, gedruckt bei Plod. 1, 18, Marlot (Bist. de Reims 11, 
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hl. Remigiiis ist dagegen nicht nachweisbar"). Erwähnen wir 
noch das für die Geschichte des Genebaudus benutzte ,,nionumentum 

123 sqq.), Varin (Archives administratives de la ville de Reims. Paris 1839. I, 
2-23), ist durch bedeutende Interpolationen des echten (gedruckt bei Labbß, 
Biblioth. manuscr. Paris 1657. I, 806 und Acta SS. Oct. I p. 167 sqq.) ent- 
standen. In Betreff der Unechtheit s. Suyflken 1. C. 9 15 n. 271 sqq. Die neuen 
Herausgeber Marlots 1. C. p. 121 wollen nur den letzten Teil als gefilscht zu- 
geben. Das neuere, die Echtheit verteidigende Schriftchen von Dessailly (Authen- 
ticitc! du Testam. de St.  Remi) konnte ich nicht einsehen. 

43) V. Noorden S. 396 f. und Roth, (fesch. d. Beneficialwesens S. 464 f. 
beheiipten eine solche, und letzterer beruft sich auf 8 Parallelstellen, die .zuin 
Teil in wurtlichen Sätzen übereinstimmen' sollen. Jene Stellen sind: 

1 .  Vita n. 86 sq. und Test. p. 429 nach Flod. (SS. XIII.). Diese Berichte 
widemprechen sich geradezu in der Hauptsache. Nach V. rettet Remigius 
(lern Eulogius Leben und Besitztum durch seine F ü r s p r a c h e ; nach T. durch 
Zahlung von 5000 Pfund Silber. Nach V. will Eulogius durch Schenkung der 
Villa Sptarnacua sich erkenntlich zeigen, Remigius aber vemchmaht diesen 
Lohn und k a U f t die Villa um :i000 Pfund Silber; nach T. erhiilt der Kirchen- 
xvhatz die Villa alß Ersatz für das ihm entnommene Lösegeld. 

2. T. p. 439: Die hl. Genovef~, .cum Rem. ecclesiam saepissime visitsre 
soleret" macht derselben 2 Schenkungen; V. n. 116 weiss von diesen nichts 
und sagt nur: ,Familiarissiina exstitit b. Remigio'. 

Y. T. p. 429: Eleniigiull kauft Cosla und Gleni in den Vogenen, erhä.lt 
von Chlodovech eine Villa. die deraelbe ihn1 zu Ehren Piscofesheim nannte, 
Berna aber bexnss bereits sein BorgBnger ; V. n. 88: Hemigius kauft Cosla 
und Gleni und e r h ii l t Berna von den Franken g e s C h e n k t , von Piscofes- 
heim weiss Hinkmar nichts. 

4. T. p. 4%: Chlodovech schenkt Julincus und Codiciacus auf Fürbitte 
seines Enkels ; V. n. 82 : Chlodovech schenkt dieselben auf Bitten der K (I n i g i n. 

5. V. n. 29 und T. p. 428 erwiihnen beide Tudiniacus als Besitzung der 
Heixiiuer Kirche. 

6. V. n. 29 und T. p. 4'28 iiber die Villa Celtua; T. erwähnt kurz die 
(Xeschenkgeberin, V. berichtet ausfiihrlich den ganzen Hergang. 

7. V. n. 100 und T. p. 429 haben nur das parallel, dass Duodeciacua 
als Schenkung Chlodoalds genannt wird. 

8. V. n. 121 und T. p. 451 ebenso betreff8 Anisiacus. 
Die .wörtliche Uebereinstimmung' in diesen Parallelstellen beachi;inkt sich 

auf einige sprachliche Ankliiige in der l., 5. und 4., die gegenüber den hervor 
I 

gehobenen sachlichen Widersprüchen und Abweichungen nicht ins Gewicht 
fallen können, sich vielmehr durch Annahme einer gemeinsamen dritten Quelle 
erklären lassen. Vielleicht war diese eine uns unbekannte Form des Testamentes, 
die als Mittelglied zwischen der kürzeren und liingeren Form zu denken ist. 
Das langere Testament spricht 1. C. p. 482 ausdrücklich von z w e i  früheren 
Testamenten. Das mittlere bot w;rhracheinlich nur ein knnppes Güterverzeichniu, 
dm Hinkmar und der Verfiinser des dritten mit historischen Zuthaten aus der 
'I'radition awschiniickten. Auf diese U'eixe würden sich die obigen Wider- 

I sprüche erklären. Hinkmur hatte demnach das grö~sere Testament nicht ge- 

L 
29' 
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reclusionis' 44), einige Verse, die Remigius auf einem damals noch 
vorhandenen Kelche hatte eingraben lassen und die nicht näher 
bestimmbaren Bruchstiicke der alten Biographie, so ist der Kreis der 
schriftlichen Quellen erschöpft. Bemerkt zu werden verdient, dass 
vier Briefe des hl. Remigius, die uns noch vorliegen46), Hinkmar 
trotz der vielen Mühen, die er sich um die Sammlung von dkten- 
stiicken und Notizen gegeben hat 47, unbekannt geblieben sind. 

Was die niündliche Ueberlieferung angeht, so huldigt unser 
Historiker dem bedenklichen Grundsatze: ,Es ist ein wahres Gesetz 
der G es c h i C li t e , schlechthin das, was die Sage enthalt, frir die 
Nachwelt aufzuzeichnen' und glaubt ein solches Prinzip noch gar aiw 
der hl. Schrift erhärten zu können48). Manche Wunderberichte, 
die sich auf den ersten Blick als unhistonsch lind unglaubwtirdig 
zu erkennen geben 4g), sind ohne Zweifel aus dieser triiben Quelle 
geflossen. Im einzelnen aber lässt sich nicht mehr feststellen, wie 
weit er derselben seine Nachrichten entnommen hat, und dieser 
Umstand macht seine ganze Arbeit für die Gewhichte durchaus 
wertlos "1, weshalb schon Flodoard, der dieselbe für da.9 eerste Buch 

knnnt, weshalb er auch - was sonst auffallend wäre - so manche schätzem- 
werte Notiz des~elben fiir seine Vita nicht benutzt hat. Er hstte vielnielir 
das mittlere Testament vor sich gehabt und dieses - nicht dnri grössere - 
in den Briefen an Bernhnrd, Gerhnrd und Nantnriiis (R. H. nn. 353. 392. 520) 
gemeint. 

44) Auf dieses weist er opp. 11, 435 hin. 
. 45) Vita n. 9. 

46) Bouquet lV,  51 pqq. 
47) Er bat den Priester Lantard um Mitteilungen (R. H. n. 396) und 

er~uchte den Erzbischof Ado V. Vienne um Uebersrndnng eines Briefes des hl. 
Avitus an Reruigiua (ib. n. 351). Von der Exi~tenz eine8 solchen Briefes ist 
nichh bekannt; vermutlich hatte Hinkninr von dem Hriefe des Avitus a n  
Chlodovech (Bouquet I r .  49) getort. 

48) Vita n. 7.  
49) Z. B. wenn Remigius jeninnd, der ihn1  eine Milhle nicht giitwillig 

abtreten wollte, durch wunderbare Ableitung den Wasser* straft (n. 81); wrnn 
er dem in den Giotenkrieg ziehenden Chlodovech ein WeingefHB~ ~chenkt.. 
dm nicht leer wird, so viele auch daraus trinken (n. 93); oder wenn er Uebel- 
tliikter mit entstellenden körperlichen Gebrechen bestraft, die sich auf alle 
ihre Nachkommen vererben (n. 107). Die Wunderenählung (n. 83-86) ,  dass 
die Apostel Petrus und Paulus selbst mit Remigius die Matutin sangen, halt. 
Suysken p. 154 n. h. fiir interpoliert, da sie bei Flod.; der Vita bei Surius und 
in einer Handschrift fehlen. Ich kann hinzufügen, dass dieselbe auch in vier 
aus bairischen Klöstern stammenden Codice~ der Miinchener Hof- und St-t~- 
bibliothek (Codd. lat. n. 2555 membr. 2 0  s. XII, n. 13098 membr. 4 U. XII, 
n. 14720 membr. 4 0  s. XI, n. 17137 membr. 2 0  s. XiI) verniisst wird. 
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seiner Reimser Kirchengeachichte benutzte, manches überging und bei 
anderem ein vorsichtiges , traditiir' beifügb. 

Man darf aber nicht vergessen, dass Hinkmar mit diesem auf 
Bitten der Geistlichkeit verf'ussten lind ihr gewidmeten Werke 5 ' )  

ziinäihut lehrhafte und erbauliche Zwecke verfolgt. Wie er selbst 
angibt, will er auf chronologische Folge keinen Wert legen 5 z ) ;  die 
Geschichte bildet nur den diirftigen Verbindungsfaden, an welchen 
er den .Spuren des seligen Gregorius folgend' seine inoralischen 
Erörterungen anknüpft. Er  thut dies jedoch in einem Umfange und 
iii eiuer Weise. welche die Grenzen d u  guten Geschuiackes weit 
iiberschreiten. Die historische Darstellung nimmt kaum die Hälfte 
des Ganzen ein 54), und die Einfügung der zu förmlichen Abhand- 
lungen angeschwolleiien Digressionen ") ist an manchen Stellen nicht 
geutigend motiviert 56) .  Die Bollandisten und sogar Suriiis sahen 
sich deshalb genötigt, den grössten Teil dieser Ausführungen in ihren 
Ausgaben zii unterdrücken. Mau mag das Urteil Siiyskens, dass 
die Vita Remigii ihres Verfassers iiuwürdig sei 5 7 ) ,  hart finden; 
aber mit den trefflichen Biographien, welche sonst das neunte Jahr- 
hundert hervorgebracht hat, wie dw Leben der hl. Lioba von dem 
Fulder Mönche Rudolf, das Leben des hl. Liudger von Altfrid, das 

50) Monod, f i tude~  critiques sur les sources de l'hist. MBrov. (Hiblioth. 
de 1'Bcole des hautes Btudes. P a r i ~  1872. 8 kme Fruic.) p. 81 nennt sie: Une 
sorte de roman religieux nans valeur hietorique. 

61) S. Praef. 
52) Ib. n. 8. 
53) .Vestigia b. Gregoiii licet non valeam, prosequi moliar, qui describenn 

senctorum actus pravoriimque casus etc.* (p. 132 F). Ebert, (fesch. der lat. 
Literat. des Mittelalt. 11, 255 will darunter nicht Gregor d. G., sondern Gregor 
von Tours verstanden wissen, weil auf erstem das ,pravorum caaus' nicht 
paaren würde. Man vergleiche indes z. B. nur Dialog. 1. 2 cc. 4. 12. 14. 15. 25. 
Zudem meint Hinkmar mit dem .beatusu oder .sanctui GregoriusY steh den Papst ; 
vgl. opp. I, 56Y. 563. 567. 573. 58'2. 605. 610 u s. W. 

54) S. Acta SS. Comment. praev. 9 2 p. 64 B. 
55) Z. B. eine aechs E'oliokolumnen umfaseende Betrachtung über die 

Trinität, Christologie, hl. Messe U. a. (n. 33); eine Darlegung der Lehre von 
der Prädestination, Qnade, freien Willen U. a. auf sieben Foliokolumnen (n. 38). 

56) Z. B. gibt die Erklärung des Verfassers am Schluss der Vorrede, 
dass er die alte Vita wiederherptellen wolle, ihm Anlass, weitlgufig tiber die 
Sammlung der alttestamentlichen Bücher durch Esra zu sprechen. Die Er- 
wiihnung der Taube ruft eine lange Untersuchung hervor über die in der hl. 
Schrift und sonst berichteten Erscheinungen des hl. G e i s h ,  über die den 
Gltiubigen verheissenen Wunderkräfte, tiber Chrisma und Messopfer (n. 63-65). 

57) L. C. p. 64 A. 
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des hl. Anskar von Rimbert, verdient die Schrift Hinkmars nicht 
einmal in Vergleich gebrmht zii werden. 

Neuere glauben, der Erzbischof verberge unter den naive11 
Legenden geheime, weitreichende Absichten. ,In schlauer Berech- 
nung' soll er die hohe pol i t i sche  Stellung des hl. Remigius als 
des e r s t e n unter den gallischen Metropoliten hervorgehoben 58), 

die Wundergeschichten zuni Nachweis des Güterbesitzes seiner Kirche 
abgefasst habenss). Allein von einer politischen Thatigkeit .des 
Frankenbekehrers ist nicht die Rede, nur von seinen religiösen Ein- 
wirkungen auf den Herrscher seine Stellung innerhalb der gal- 
lischen Kirche wird nirgends erwähnt ; die entfremdeten Besitztümer 
hatte Hinkmar langst wiedergewonnen. Die Abfassung einer solchen 
Tendenzschrift hiitte er nicht Jahrzehnte lang verschoben; am Ende 
seines Lebens, wo er den öffentlichen Aiigelegeiiheiten immer ferner 
trat, bedurfte er ihrer nicht mehr. Das ist allerdings richtig, dass 
die Episode von dem hl. Genebaudiis gegenüber dem widerspänstigeu 
Treiben des jungen Hinkmar das Muster eines Suffraganbischofs auf- 
stellen soll, und dass die Schlussberichte") über die Strafen, mit 
welchen Remigius nach seinem Tode iioch die Verletxer des Reinzser 
Kirchengutes verfolgt, dem ganzen Charakter des Werkes entsprechend 
für die Zukunft abschreckend wirken sollen. 

Auch der deschichte des hl. Dionysiiis, des gallischen National- 
heiligen und Patrons der Abtei St. Deuis, hat Hinkmar seine histo- 
rischen Studien zugewandt. In seiner Jugend Iiatte er aus halbver- 
gilbten Pergamentblättern die Akten des hl. Sanctiiiiis wiederher- 
gestelltGs), der für einen Schüler des L)ionysius lind Bischof von 
Meaux gehalten wurde, in Wirklichkeit aber ein itn vierten Jahr- 
hundert lebender Bischof von Verdun gewesen zu sein scheinttis). 
Als nun im Jahre 876 der römische Bibliothekar Anusta.siiis die an- 
geblich von hlethodius verfasste Martergeschichte des .4reopagiteii ins 
Lateinische übertrug und Kar1 dem K. zum Geschenke machte"), 
glaubte der Erzbischof sich durch eine ähnliche Gabe dem Kaiser 

58) V. Noorden S. 395. 
59) b t h ,  a. n. C). S. 465. 
60) S. Vita n. 49 aqq. !+I. 93. 
61) n. 118 sqq. 
62) Bolland. Acta Sancto~  Oct. V p. 586 sq. 
63) S. Byeus, Commentnr. hiatorico-criticus 9 Y (Acta SS. 1. C.  p. 594 sqq.). 
641 S. Byew, Comment. pmevius zum Leben des hl. Dionyaius 9 4 

(Acta SS. Oct. IV p. i09).  
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gefkllig erzeigen zu sollen und übersandte ihm jene Akten mit einem 
einleitenden Briefe 85), in welchem er tiber die Quellen und die Ver- 
anlassung seiner Arbeit Näheres mitteilt. Die Geschichte selbst ist 
durch und durch sagenhaft 66) und beruht auf der Verwechselung 
des Pariser Dionysius mit dem Areopagiten. Dieser Irrtum war be- 
reits iiii achten Jahrhundert verbreitet ') , und Hinkmars Lehrer 
Hilduin hatte ihn durch seine Ludwig d. F. gewidmete Biographie 
des hl. Dionysius befestigt H)). Gleichwohl wurden noch zur Zeit Hink- 
mars, wie wir von diesem erfahren 6e), Zweifel an der Identität der 
beiden Dionyse laut, und auch die gleichzeitigen Martyrologien des 
Ado 'O) und Usuard I ' )  halten an der Unterscheidung beider fest. 

Die Heiligengeschichten haben dem Erzbischof nicht geringen 
Ruhm bei den Mittelalterlichen eingetragen; während seine übrigen 
Werke der Vergessenheit anheimfielen, ward das Leben des hl. Re- 
migius fort und fort von eifrigen Klosterbrüdern gelesen '%). Unsere 
Zeit urteilt nüchterner über solche Erzeugnisse kiiidlicher Gliiiibigkeit 
iirid frommer Begeisterung und erblickt in seinen kanonistischen und 
politischen Schriften glänzeadere Beweise seines Geistes und WiYoeus. 
Aber wir können auch Hinkmar dem Geschichtschreiber unsere An- 
erkennung nicht versagen, wenn wir seine Jahrbticher iri Betracht 
ziehen. Hier steht er als Historiograph auf der Höhe seiner Aufgabe, 
einen grossen Stoff vollkommen beherrschend und mit pragmatischem 
VersQndnisse gestaltend. 

Die Jahrbücher 78), die von 861 bis 882 reichen, bilden den 
letzten Teil der westfränkischen Reichsannalen, die von ihrem Fund- 
orte, dem Kloster St. Bertin, ihren Namen erhielten. Gleich den 
Fulder Annalen schlossen sie sich als Fortsetzung an die alten frän- 
kischen Königsannalen an, welche Einhard bis zum Jahre 830 fort- 

65) Brief und Akten in den Acta SS. Oct. V p. 586 sqq. Cf. Flod. III, 18. 
Weil durch die Uebei9etzung dea Anashius veranlasst, muss die Zusendung an 
Kar1 d. K. und die -4bfwaung des Begleitschreibens 876-877 fallen. Migne 
126, 153 gibt nur einen Abdruck des Briefes nach Mabillon, Vetera Analecta. 
Paris 1723. p. 212, ohne die Akten. 

66) S. Byeus (Acta SS. Oct. IV p. 715, V p. 588). 
67) Ib. Oct. IV p. 696 sqq. 
68) Vgl. oben S. 23 N. 57. 
69) Acta SS. Oct. V p. 587. 
70) Ed. D. Qeorgius. Rouiae 174.5. p. .514. 531. 
71) Ed. Sollerius (Acta SS. Juni V11 p. 574. -587). 
72) Vgl. die oben N. 49 genannten Codices, denen noch Cod. lat. n. 332 

s. XII.,  n. 5833 s. XV. beizufiigen sind. 
73) SS. I, 419-515. Migne 125, 1203-130'2. 
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gefiihrt hatte. Von 835 bis 861 zeichnete der Bischof Prudentius von 
Troyes die Begebenheiten auf, dann iibernahm Hinkmar die Weiter- 
führung. Seine Arbeit zeichnet sich durch grösere Reichhaltigkeit 
und tieferes Eindringen in den Zusammenhang der Dinge vor der 
seines Vorgängers aus, steht dieser aber an Klarheit und Einfachheit 
des Stiles nach. Wie die Fiilder Annalen haben auch die westfrän- 
kischen Aufzeichnungen aus offiziellen Quellen geschöpft und tragen 
bis zu einem gewissen Grade einen amtlichen Charakter. Wiihrend 
aber die ostfränkischen Jahrbücher, besonders seit der Mönch Rudolf 
ihre Abfassung iibernommen hatte (839-863), die Ereignisse nach 
der Auffasung des deutschen Hofes init Preisgebung des eigenen Ur- 
teils erzählen, UngIinstiges beschönigen und manches parteiisch ver- 
schweigen, wahren sich die westfränkischen Verfasser die Unabhängig- 
keit iind das Recht, ihre subjektive Meinung zu iiussern "'). Ziemlich 
selten und mit vorsichtiger Zurückhaltung geschieht dies noch von 
Prudentiiw, weit mehr aber schreibt Hinkmar die Geschichte von 
seinem politischeri und kirchlichen Standpunkte aus. Auch darin 
unterscheidet er sich von dem ostfränkischen Annalisten, dass er in 
gröaserem Umfange die Vorgänge in den Nachbarreichen, in Italieii 
und b n ~ ,  und selbst kirchliche Ereignisse des Orients in den Kreis 
seiner Darstelliing zieht, so dasv sein Ueberblick ein mehr univer- 
saler ist. 

Als erster Ratgeber des Königs und bei allen wichtigen Staats- 
geschäften beteiligt, durchschaute er wie keiii anderer die Griinde und I 

I 

Ziele der Politik, das Ineinandergreifen der geschichtlichen Thatsachen, 
und l ies  manche wertvolle Andeutung hierüber seinen Berichten ein- 
fliesen. Von den offiziellen Aktenstiicken, die ihm alle zugänglich 
waren, machte er fleissigen Gebraiich und teilte viele nach ihrem 
Wortlaute mit. Im ganzen referiert er mit treuer Wahrheitsliebe 
iiber alle Vorkommnisse, auch über die ihm persönlich unangenehmen, 
und war er sich in dieser Hinsicht seiner Pflicht als Historiker voll und 
ganz bewusst. So bilden seine Anntden eine Quelle ersten Ranges, 
deren Versiegen mit dem Jahre 882 man schmerzlich empfindet. 
Allerdings ist seine Darstellung jener Verhältnisse, in welche er selbst 
als Parteimann verflochten war, mit einiger Vorsicht zu benutzen, 
da er seine Auffassung von subjektiven EinflRwen nicht frei hielt. 
In der Geschichte seiner Zeit schrieb er eben auch seine eigene. Dies 

74) Vgl. Gieeebrecht, Die fk&nkiechen Königaannalen und ihr Ursprung 
(Münchener hiet. Jahrb. 1865. S. 189 ff.). Wsttenbwh a. a. 0. S. 156. 170ff. 
218 ff. V. Noorden S. 152 I. 
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gilt besonders von den kirchlichen Kampfen, die er mit den Päpsten 
und einheimisclien Gegnern zu bestehen hatte15), und von der Politik 
Kar1 des K. und seiner Nachfolger,' wenn er mit derselben nicht eiri- 
verstanden war. Man fühlt dann deutlich die Miaastirnniiing des Ver- 
fassers aus seinen Worten heraus. Im übrigen aber ist die Kritik, 
die er den Massnahmeu der Herrscher angedeihen Yiisst, von hoher 
staatamfnnischer Einsicht und einem streng sittlichen Gefühle ge- 
tragen. Ein so prinzipieiihaft angelegter Charakter, ein so selbst- 
bewusster Geist, wie der Erzbischof von Heim, konnte kein Verehrer 
des blossen Erfolges sein. 

22. Kapitel. 

Das Wirken Hinkmars für seine Diözese. 'Seine Bildung im 
allgemeinen. Sein Privatleben. 

Unsere bisherige Darstellung hat . d a  Leben des Erxbischofi 
in dem weiteren Rahmen der Staats- und Kirchengeschichte West- 
frankens verfolgt, den tiefgreifenden Einfluss zu uchildern versucht, 
den er mehr als ein Menschenalter hindurch auf die Cteschicke seines 
Vaterlandes tibte. Zur Vollständigkeit des Bildes erübrigt noch, dass 
wir einen Blick werfen auf seine Thätigkeit für die Reimser Diözese, 
den Stand seiner allgemeinen Bildung und sein Privatleben. Sind 
es auch nur vereinzelte Zlige, die uns die Quellen bieten, so werden 
sie uns doch das Denken und Sein des merkwürdigen Mannes näher 
bringen. 

Die Diözese Reims bildete den südöstlichen Teil der Kirchen- 
provinz. LWtten von der Bisne durchströmt, reichte ihr Gebiet im 
Nordosten noch über die Maas hinaus, während ihre südwestliche 
Grenze sich bis jenseitv der Marne erstreckte. Der Mittelpunkt des 
ziemlich abgerundeten sprenge1s war ungefkhr Attigny an der Aisne, 
von wo man in südwestlicher Richtung nach Reims gelangte. An 
Umfang Iibertraf die Erzdiözese um ein bedeutendes die meisten Suf- 
fraganbisther. Sie zählte zehn Klöster mit mehr als 500 Ordens- 
leuten beiderlei Geschlechts1). Für die geistliche Regierung standen 
dem Erzbischofe die Klosterpröpste und Erzpriester (Landdeknne) zur 
Seite, die Verwaltung der zeitlichen Angelegenheiten ruhte in Laien- 
händen s). 

75) Vgl. z. B. die Darstellung der Jahre 862 und 866. 
1) Flod. 111, 26 p. 540. 
2) Flod. 111, 18 p. 509. Ueber den Dekanen standen die Archidiakonen, 
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Gewissenhaft um das Heil der anvertrauten Herde besorgt, he- 

mühte Hinkniar sich eifrig, die sittlich-religiösen Schäden, welche 
die drangvollen Zeiten den1 Volksleben zufügten, nach Kräfteii zu 
bessern. Leider besitzen wir von seinen Pastoralschreiben nur mehr 
jenes8), das er in der Faqtenzeit 859, unmittelbar nach dem Rück- 
zuge des deutschen Heeres, in allen Kirchen verlesen liess. Mit Hin- 
weis auf die Verbrechen, welche während der Okkupation iiberhand 
genommen, mahnt er die Gläubigen zur Busse und zum würdigen 
Empfang der Osterkommunion. Die Unverbesserlichen werden iuit 
dein Banue bedroht und zugleich gewarnt, in fremden Diözesen die 
Sakramente zu empfangen, um so der Kirchenzucht zu entgehen. 

Genauer sind wir über die Beschlusse der von ihm gehaltenen 
Diözesansynoden unterrichtet, die Zeugnis ablegen von der Hirten- 
weisheit und dem energischen Streben des Erzbischofs, unter den~ 
Klerus priesterlichen und wissenschaftlichen Sinn zu nähren. Um die 
Mitte des neunten Jahrhunderts beginnt überhaupt die statutarische 
Gesetzgebung sich in vielen Bistümern reger zu entfalten 4), Reims 
aber leuchtete alleii als Muster voran. Hinkniar versammelte oft, 
vielleicht jedes Jahr5), die Geistlichkeit zu gemeinsamer Beratiiiig um 
sich, deren Ergebnisse uns zum Teil erhalten sind. Aiif einer Diö- 
zevansynode vom 1. November 852 6, wurden 17 Kapitel erlasen, 
die liturgische Vorschriften über die Verwaltung der Sakramente und 
den Gottesdienst enthalten, den Priestern das Studium der Homilien 
üregor d. G., des Kirchengesanges und des kirchlichen Computus 

von denen jeder einen eigenen Amtnbezirk hatte (,ininisteriiim'; opp. I, 'i40), 
aber in Reima residierte (ib. p. 750. 789). Als ihre Befugnisse gibt dw Indiculum 
Ebonis an: Gradu~ ecclevinsticos suiuina cum providentiu aetaturu et nieri- 
tonun ordinare - de tempore in tempore nominibuli certis uniulicniusque 
officium de omni regione praefigere - libertates liberoruiii c u u  testibuli com- 
probare - pro neglecta lectione aut officio gradus siii a diacono usque ad 
infimuni excommunicare - ferner Aubicht über die Beobachtung der Liturgie 
(Vann, Archives administratives de la ville de Reims. Pans 1879. I. 32). 
Sie ernannten auch die Dekane (opp. I, 740). Die Archidiakonen und Dekane 
waren die ordentlichen Gehilfen des Bischofs. Vgl. Migne 126, 273 B: Ministros 
i. e. archipresbyteros et  archidiaconon. 

3) Opp. 11, 148. 
4) Vgl. die Statuten der Bischöfe Iaaak V. Langres (Baluzius, Capitu- 

laria T, 123Y), Herard V. Tours (ib. 128:1), Welter V. Orleans (Mansi XV, 50Y), 
Hildegar V. Meaux (Mabillon, Vetera Annlecta. Paris 1723. p. 412.). 

5) In der Instruktion V. J. 853 bemerkt. er: In o m n i  b u s R y n od  i s 
specialiter interdivimus (opp. I, 718). 

6) Opp. I, 71G715.  
I 
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empfehlen, die Sorge für Arme, Kranke und Fremde einschärfen. Im 
besondern wird verboten, kirchliche Gefäme und Gewänder als Pfand 
zii geben, ohne Erlaubnis des Bischofs jemand in der Kirche zu be- 
graben und für die Beerdigung aiisser freiwilligen Gaben e t w a  zu 
verlangen. Der Klerus wird ferner gewarnt, sich durch Bestechung 
von der pflichtinässig an den Bischof zu erstattenden Anzeige be- 
gangener Verbrechen abhalten zu lassen, bei Leichenschmäusen an 
den gebräiichlichen Ausschreitungen teilzunehmen, sich ehrgeizig bei 
weltlichen Herren um besvere Stellen zti bewerben. Für den ersten 
eines jeden Monats ordnet der Erzbischof die Abhaltuiig von Kon- 
ferenzen innerhalb der einzelnen Dekanate aii '), wobei jedem gestattet 
sein soll, bis zu drei Becher zii trinken. Eine besondere Verordnung 
regelt die Leitung der Bruderschaften. 

Ueber die iiusführiing dieser Statuten sollten die Landdekane 
wachen, die jlihrlich Visitationsreisen zu unternehmen und über deren 
Ergebnis jedesmal aiii 1. Juli dem Erzbischofe zu berichten hatten, 
Hinkmar gab ihnen eine ausführliche Instruktion8), wie sie den Zu- 
stand der Kirchen und Pfarreien, die Befolgung der liturgischen Ge- 
setze, die Verwaltung des kirchlichen Vermögens und den Wandel 
der Priester iiberwachen sollten. Namentlich verordnete er strenge 
Untersuchung in Betreff des durch die Kanones verbotenen Zusammen- 
lebens der Geistlichen mit Fraiienspersonen, gab Vorschriften über 
das sendgerichtliche Verfahren in dieser Sache und bestimmte fiir die 
Schuldigen im Anschluss an die alte Disziplin Absetzung ohne Hoff- 
nung auf Restit.utiori g). 

Den Kapiteln vom Jahre 852 fügte Hinkinar am 10. Juni 856 
drei neiie als Ergänzung hinzu 1° ) .  Das erste bestimmt, dass, wenn 
in einer Pfarrei ein öffentliches Verbrechen vorgefallen ist, der Pfarrer 
den Thater vor den1 Dekane und den übrigen Pfarrern des Bezirkes 
zur Busse ermahnen, und die Dekanatsversainmlung darüber Bericht 
ihn die Archidiakonen eistatten soll. Wenn der Erzbischof in der 
Diözese weilt, so muss ihm innerhalb 14 Tagen der Verbrecher vor- 

7) ib. P. 731. 
8) Ib. 716-790. Da sie nach ausdrücklicher Angabe zur Ausführung 

der Kapitel von 85% dienen soll, wird sie bald nach diesen abgefasst sein. 
, 9) Der letzte Abschnitt (p. 724-730), welcher vor dem niedem Klerua 
geheim gehalten werden soll, wendet sich gegen jene, welche ,non uolum vocum 
sed et c o n  s t i t u t ion u m et factorum novitate' (eine der ps.-isidorischen ver- 
wandte Tendenz?) behaupteten, schuldige Geistliche ritirften nur zeitweilig 
suspendiert, nicht fiir immer aus dem Amte entfernt werden. 

10) Opp. I, 730-732. 
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gefiihrt werden; wenn er abwesend ist, so SOU Jahr und Tag, wanu 
das Verbrechen begangen worden, und wann die vorgeschriebeue Er- 
mahnung stattgefunden, aufgezeichnet werden. Der Pfarrer, welcher 
innerhalb der gestellten Frist die Anzeige unterlässt, wird auf so viele 
Tage, als darliber verstrichen sind, suspendiert und bei W w e r  und 
Brod eingwperrt; stirbt aber gar der Uebelthater, ohne ermahnt 
worden zu sein, so wird der betreffende Pfarrer seines Amtes ent- 
setzt. Das zweite Kapitel handelt vom Begriibniswesen und das dritte 
verbietet, auf unconsecrierten AlQren das hl. Opfer darzubringen. 

Eine Synode vom Juli 874 1') beschäftigt sich mit MissbMiicheii, 
die unter dem Klerus eingenasen waren, nämlich dass Pfarrer, ohne 
auf ihre Stellen förmlich Verzicht zu leisten, sich in das Kloster der 
Kanoniker zu Montfaucon zurfickmgen und ihre Pfarreien dann durch 
Kanoniker verwalten liesaen, dass einzelne Geistliche die für die Armen- 
häuser bestimmten Einkfinfte ftir sich behielten, mit Weibern zu- 
gammenlebten, während ihrer Amtsführung sich Privatvermögen er- 
warben und daselbe ihren Verwandten vermachten lS), sich endlich 
in simonistischer Weise von den Patronen Stellen zu verschaffen 
suchten. Aus dem Juli 877 sind ferner erzbischöfliche Verord- 
nungen 18) für die Visitationsreisen der Archidiakonen erhalten, die 
sie entweder selbst oder mit dem Bischofe machten. 

Von einer andern Diözesansynode, deren Zeit sich nicht genau 
ermitteln lässt, sind zwei Strafsentenzen gegen einen Geistlichen wegen 
unsittlichen Wandels und einen Laien, der in einer incestuösen Ehe 
lebte, vorhanden1'). Ein an den Klerus gerichtetes Lehrschreiben 
über das Sakrament der Taufe ist ebenfdls noch erhalten 15). 

Wie die oben erwähnten liturgischen Verordnungen zeigen, lag 
dem Erzbischof die Reinheit und Würde des Kultiis sehr am Herzen. 
Nicht minder war er um die pietätvolle Verehrung der Heiligen be- 
sorgt, namentlich jener, die durch ihr Wirken oder durch ihre Ruhe- 
stätte seinem Bistum angehörten. Am 1. Oktober 852 tibertrug er , 
unter grossen Feierlichkeiten und in Gegenwart seiner SuEragane I 

den Leib des hl. Remigius in die zu h l ren  des Heiligen neuerbaute 

11) Ib. P. 732-737. 
12) Hierüber handelt auch die Schrift De presbyteris criminosis C. 32 

bis 34 (opp. 11, 799 sq.). 
13) Opp. 1, 738-741. ~ i n s i  XV, 497 und Gowset, Acta I, 435 setzen 

dieeelben in das Jahr 874. 
14) Die Aktenatticke sind datiert X. Kal. Mai. Ind. XII, aleo E49 oder 

864 oder 879. 
15) Migne l'LG, 104. 
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Krypta. Ein kun~tvolles silbernes Reliquiar, daa er hatte fertigen 
lassen, umschloss die kostbaren Ueberreste; Verse aus seiner Feder 
schmückten den Schrein und das Grabmal 16) .  Im .Jahre 864 (14. Juni) 
führte er die Gebeine seinw Vorgängers, des hl. Rigobert, der durch 
den Eindringling Mi10 von seinem erzbischöf lichen Sitze vertrieben, 
um 732 in Gernicourt gestorben war, von dort nach der Abtei 
St. Thierrj-, und setzte sie neun Jahre später in der Kirche des 
hl. Dionysius in Reims bei '7). In dem slidlich von b i m s  an der 
Mame gelegenen Stifte St. Basle bereitete er dem hl. Basoliis eine 
wiirdigere Ruhesüitte und weihte hier zugleich eine Kirche zu Ehren 
des hl. Martinus l8). Als Zweifel an der Echtheit der im Jahre 840 
nach dem Stifte Haut.villers gebrachten 19) Reliquien der hl. Helenrr 
entstanden, verftigte Hinkmar, dass der Mönch Theogis, welcher die- 
selben von Rom gebracht hatte, sich dem Gottesurteile des heiasen 
Wassers unterziehen solie. Die Probe gelang vollständig8", und auf 
dea Erzbischofs Befehl verfasste nun der Mönch Almannus von Haut- 
villera eine Geschichte der hl. HelenaP1). 

Der innigen Verehrung, welche der Kirchenfürst für das Heilige 

16) Vita Remigii n. 128 1. C. p. 164. Flod. 1, 21 und III, 9. Die In- 
~chriften Flod. I, 21 und Migne 125, 1180 sq. Eine andere, von dem Abte 
Haldoin von Hautvillera gedichtete Inschrift (Mabillon, Vetera Analecta p. 429) 
ward nicht benutzt. 

17) Translatio S. Rigoberti (Acta Sanctor. Jan. I, p. 178). Flod. 11, 15. 
cf. 11, 14. 

18) Adso (10. Jahrh.), Libellus de translatione et  miraculis S. Baeoli 
C. 1 (Mabillon, Acta Sanctor. 0. S. B. saec. IV, para 11. Paris 1680. p. 137). 
Die Uebertragung fand 15. Okt., nach Mabillon i. J. 865, nach Gall. chrirt. IX, 
196 erst i. J. 879 statt. 

19) Almannus, Ristoria translat. S. Helenae (Acta Sanctor. Aug. 111, 
p. 601 F). 

20) Almannus, Miracula S. Helenae (ib. p. 616 F). Hier ist zwar nicht 
ausdriicklich von Hinkmar, sondern nur von dem ,epiecopus ipsius civitatis' 
die Rede; aber der Abt Notcher, der gegen Ende des 11. Jahrhunderts eine 
Transl. S. Helenae schrieb, nennt seinen Namen (ib. p. 60:s F). - Von diesem 
Gotteeurteile ist ein anderes, von Almannus in der Tranßl. (p. 60'2) erziihltes, 
zu unterscheiden, daa gleich nach der Ankunft der Reliquien etatthatte und 
auch von Flod. 11, 8 erwähnt wird. Weil Bolland (Acta Sanctor. Febr. LII, 
374) beide identificierte, wollte er unter dem .episcopusU irgend einen Suf- 
fragan verstehen. 

21) Alniannus, Vita S. Helenae (Acta Sanctor. Aug. III, 581 A). Aus 
dieser Stelle ist zu ersehen. dass des Werk die Vita, Transl. und Miracula 
umfanete, die Bolland (Febr. 111, 374 C. D) als einzelne SchRften betrachtete 
und Pinius auch getrennt edierte. Aus der (proleptischen) Bezeichnung 
Kar1 d. K. als Kaiser (Miracula 1. C. p. 616 F) folgt die Abfaesung nach 875. 
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trug, entsprach sein Eifer ftir würdige Herstellung der Kirchen und 
deren Ausstattung. Die Basilika des hl. Remigius l i e s  er erweitern 
und eine prächtige Krypta bauen Se). Die Reimser Kathedrale hatte 
schon sein Vorgänger Eho von Grund aus zu restaurieren angefangen, 
aber während der Stürme, die über diesen Erzbischof hereinbrachen, 
muss der Bau wohl lange geruht haben. Hinkmar nahm das Werk 
wieder auf und wurde von Kar1 d. K. durch Erneuerung (850) der 1 
alten von Ludwig d. F. verliehenen Bauprivilegien unterstützt '=). 
Im Jahre 8ti2 waren die Arbeiten vollendet. Die Proviuzialbischöfe 
und der König selbst verherrlichten die Einweihimgsfeierlichkeiteii 
durch ihre GegenwartP4). Plodoard, welcher den Dom noch in seiner 
ganzen Pracht geschaut hat, berichtet '6) von dem kostbaren Schmucke, 
den der Erzbischof beschafft hatte. Der Pushoden bestand aus glän- 
zendem Marmor, die Deckenfelder waren reich bemalt, Wandteppiche 
und silberne Leuchter zierten das Innere. Zieberaus prächtig war 
der Altar der Mutter Gottes, der auch die Kirche geweiht war, mit 
Gold und Edelsteinen eingelegt und mit poetischen Inschriften, welche 
Hinkmar selbst verfasst hatte, geschmückt. Wertvolle Geriite erhielt 
die Kathedrale von der freigebigen Hand des Metropoliten, unter 
denen ein tragbarer Reliquienschrein mit Iielief~ aus vergoldetem 
Silber getrieben hervorragte. Er  schenkte ihr liturgische Biicher, die 
in aold und Elfenbein gebuiiden waren, nanieiitlich ein iiiit silbernen 
und goldenen Buchstaben geschriebenes Evangelitir, dessen Einband- 
decken er aus Gold und Edelsteinen hatte fertigen lasenS6). Auch 
sonst stattete er sie mit Büchern aus, so mit einem Kodex der bio- 
rlrlien Gregor d. G. e7), mit einer (apokryphen) Schrift über die (fe- 
I)iirt der Gottesniutter und einer (ebenfalls unechten) Abhandlung des 
111. Hieronym~is über die Himnielfahrt Mariens "B). 

Hinkmar vermehrte die Zahl der Reiruser Kanoniker und er- 
weiterte ihre Stiftsgebäude, zu welchem Zwecke er eine hinderlich 
gewordene Strasse durch königliche Urkunde erwarb *#). In Braux 
(villa Braquensis) an der Maas stiftete er bei der Kirche der hhl. Petms 
und Viventius iieiie Präbenden so). (+etreu seirieni Gnindsatze. dass 

22) Vita Remigii n. 128 I .  C. p. 164. Flod. I, 21 und 1 1 1 ,  9. 
23) Flod. 111, 4. Vgl. oben S. 49. 
24) Annnl. H. 862 p. 458. 
25) Flod. 111, 5. 
26) ib. 
27) Gregor. M. opp. ecl. Maur. Paris 1705. tom. I, pruef. p. XIV. 
28) Flod. 111, 5. Vgl. oben S. 168 N. 103. 
29) Flod. LII, 10. 
SO) Lectiones officii S. Viventii. Lect. VIII. (Acta Sanctor. Sept. 111, p. 4.53). 
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es die ganz besondere Aufgabe eines Bischofs sei, ,Pilger und Arme 
in den Hospitiilem zu verpflegenu U), gründete er in Reims ein Spital, 
stattete es mit Einkünften aus und übergab es der Leitung der Stifts- 
herren 2). 

Ueber den idealen und geistigen Zwecken der Kirche vergaqq 
jedoch der Erzbischof nicht, dass dieselbe für die segensreiche Ent- 
faltung ihrer Wirksamkeit einer gesicherten materiellen Grundlage 
bedarf. Die Kirchengüter waren daher eine der beständigen Sorgen 
seines LebensSs), die iiinso schwerer auf seinen Schiiltern lastete, als 
er nicht bloss die Besitzungen des Bistums, sondern als Abt von 
St. Remis') auch jene der Abtei zu verwalten hatte"). Wsis ihn1 
diese Aufgabe ausserordentlich erschwerte, war der Umstand, dass der 
ausgedehiite Grundbesitz weithin zerstreut war und zu einem grosqen 
Teile sogar in den Gebieten fremder Könige lag. In der Provence, 
den Gegenden von Vienne und Auch'G), in Aquitanien, namentlich 
den Gauen von Lemoges, Poitiers und der Auvergne 37, in den wnld- 
reichen Thälern des Wasgaue. und bei Worms 37, selbst in dein 
fernen Thüringen befanden sich Reimer Güter. Seine Kor- 

31) Opp. I'i, 762. 
32) Flod. IIT, 10. - Vidieii (Hincniar de Reims. P ~ r i s  1875. 11. IX. U. Y2:l) 

behauptet, Hinkrnar habe bald nach seiner Erhebung in Reinin eine Schule 
gegriindet, die durch seine Bemühungen zu einer der bliihendsten in Frank- 
reich geworden sei. Da er indes keine Belege anführt, läest sich seine Angabe 
nicht prüfen. Allerdings bestand zu Hinkmara Zeit eine Schule, welcher der 
Priester Sigloard vorstand (Gudrard, Polyptyque de St. Remi. Paris 1853. 
n. XVlI, 127 p. 57); wir wissen, dam sein Neffe in Reims unterrichtet ward, 
(s. oben S. 316), und dass die Mönche von St. einen Jüngling dorthin 
zur Erziehung sandten (R. H. n. 199). Andererseit8 hören wir aber auch, 
dass Hinkmam Nachfolger Fulko die .fant verfallenen' Schulen der Kanoniker 
und des Weltklerus wieder herstellen musste und tüchtige Lehrer, den Re- 
migius von Auxerre und den Möncli Hukbald von St. Amand berief (Plod. [V. 9). 

33) R. H. nn. 11. 12. 95. 588. 445. 518. 546. 547. S. auch die in den 
folgenden Noten citierten Regesten. 

34) Bis zum 10. Jahrhundert pflegten die Erzbischöfe die Abtswürde 
selbst zu bekleiden und das Stift durch Pröpste verwalten zu lassen (Mabillon, 
Annal. 1. 26 n. 98 sqq., 1. 30 n. 60; T. 11, 850 sq. 542). Unter Hinkmnr fun- 
gierten als solche Rotfrid und Thetbold (Oallia cbrist. IX, 226). 

35) Es ist schon oben S. 48 f. berichtet worden, wie er die seiner Kirche 
früher entzogenen Güter wiedergewann. Neue z. B. die Villa Cond6-sur-Marne 
(Guerard, Polyptyque de St. Remi.(ln. XXVIII, 66 p. 106) erwarb er dazu. 

36) R. H. nn. 149. 343. 352. 392-394. 447. 448. 519. 522. 525. 
37) R. H. nn. 13. 72. 181. 182. 355. 354. 364-366. 376. 378. 412. 
38) R. H. nn. 370-375. 406. 425. 429. 530. 570. 
39) R. H. nn. 110. 256. 258. 541. 542. 349. 360-362. 



464 Die Kgmpfe gegen die Verletzer der Reimaer Qiiter. 1 
respondenz beweist, welche Mühe ihm persönlich die Verwaltung der- 
selben machte, zumal da er es nicht unter seiner Wurde fand, den 
Ministerialen selbst Anweisungen für ihr sittliches und dienstliches 
Verhalten zu geben 40). 

Noch grössere Beschwerden bereiteten ihm die vielfachen An- 
fechtungen, welchen der Besitz ausgesetzt war. Bei allen Ver- 
wickelungen, in welche Kar1 d. K. mit seinen Brüdern und Neffen 
geriet, antworteten diese auf die feindseligen Massnuhmeii des Königs 
niit Repressalien an den1 iu ihrem Machtbereiche befindlichen Eigen- 
tum seiner Unterthanen, und zunächst legte nian die Hand auf die 
Reimser Güter, da man in Hinkmar die Seele der westfriinkischen 
Politik erkannte. So hatte namentlich die Villa Douzy, die auf 
lothringischem Boden am Einf lw des Chiers in die Maas lag, oft 
und viel zu leiden4'). Ganz allgemein erhebt Hinkmar die Klage: 
,Das Eigentum meiner Kirche steht uuter der Gewalt vieler Fürsten, 
so dass ich aus demselben wenig oder keinen Nutzen ziehen kann' 4*). 

Aber nicht allein die Possen Machthaber, sondern auch die kleinen 
glaubten ungestraft sich am Gute des hl. Remigius vergreifen zu 
dürfen. Ein anschauliches Bild von den Mühen und Kämpfen, die 
Hinkmar in dieser Beziehung zu ertragen hatte, gewährt uns der 
Briefwechsel wegen der aqiiitanischen Besitzungen, welche der Mark- 
graf Bernhard von Toulouse in seine Gewalt zu bringen trachtete. 
Schon mit dessen Vater Raimund hatte der Erzbischof wegen der- 
selben verhandelt4", aber seine Rechte behauptet. Als nun der Sohn 
verlangte, dans ihm jene Güter als Prekarie übertragen würden, lehnte 
Hinkmar dies mit aller Entschiedenheit ab"). Bemhard nahm sie 
dann eigenmiichtig in Beschlag, wogegen der Metropolit den Schutz 
der Grafen Bernhard von Anvergne und Emeno von Poitiers sowie 
des Bischofs Agilmar von Clermont anrief 45). Letztem versah er mit 
besonderer Vollmacht und schickte ihm auf Befehl des Königs eine 
gegen die Usurpation von Kircliengut gerichtete Sammlung von Rechts- 

40) Flod. 111. 28 : Plebeiis quoque quibusdam peiwonis, villamm ac. mini- 
~terialibus, pro rebus ministeriorurn suorum nonnunquani ~cribens prudenter 
atque rationnbiliter disponebat, qualiter res sibi coinrnissus trachre deberent. 
Generaliter etiam omnes sibi commissos tarn verbis qiiam litens instruens 
edocebat, quaiiter iuste pie et cante viverent, quam reverenter atque devote 
ieiunia constituta tractarent. 

41) R. H. nn. 62. 151. 152. 449. 450. 
42) Opp. 11, 310. 
43) R. H. nn. 179. 1N. 
44) R.  H. n. 353. 
45) R. H. nn. 354. 376. 378. 
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stellen46). Bald bittend bald drohend suchte er auf den Tolosaner 
Markgrafen einzuwirken 4 7 ) ;  aber vergebens, denn er sah sich ge- 
nötigt, den Abt Adalgar, ernannten Bischof von Autun, zu beaiif- 
tragen, seinem Amtsbruder von Clermont bei der Verteidigung des 
Reimer Eigentums Hilfe zu leisten 48). Hinkmar setzte schliesslich 
seine H o f i u n g  auf einen päpstlichen Bannsprnch, der den Gewalt- 
thaten Bernhards Halt gebieten sollte. Der im Februar 877 als Ge- 
sandter Kar1 d. K. nach Italien reisende Adalgar von Autun4#) ward 
angewiesen, einen solchen zu erwirken, und auch das Gefolge des 
Kaisers, der im Juli desselben Jahres seine zweite Romfahrt antrat, 
erhielt den gleichen Auftrag ='). Wirklich erliew die von Johann VIII. 
abgehaltene Synode von Ravenna einen Kanon gegen die Bedrücker 
des Kirchenpites 51). Ob er jedoch auf den Markgrafen von Touloiise 
Eindruck machte, und wie der Streit endigte, wissen wir nicht. 

Das organisatorische Wirken iri dein engem Kreise des Bistums 
zeigt uns an dem Metropoliten dieselben charakteristischen Züge, die 
uns an dem Staatsmanne entgegentreten. Ein d u  Einzelne wie dös 
Ganze umfassender Geist, ein nach wohlerwogenem und weitgestecktem 
Plaiie handelnder Wille. eine energische Hand, die vor keinem Hinder- 
nisse zuriickbebt, aber auch klug die Umsfände abwägt, offenbart 
sich bei der Behandlung der grossen kirchlichen und politischen Zeit- 
fragen ebenso wie bei der Leitung der Diözesangeschiifte. Hinkmsr 
war seinem innersten Wesen nach ein Mann der That, sein Denken 
und Wollen ward vorwiegend von hohen, praktischen Gesichtspunkten 
beherrscht. E r  gleicht hierin den gewaltigen Kirchenfürsten und 
Politikern, wie deren das nachfolgende Mittelalter manche hervor- 
gebracht hat. Aber e i n e s  hat er vor den meisten derselben voraus: 
d w  er mit der gebietenden Thatkraft die Macht einer allseitigen 
Bildung verband. Einzelne seiner Zeitgenossen, wie etwa Hritban, 
mögen ihn durch den Umfang ihrer gelehrten Kenntnisse übertroffen 
haben; doch in keinem findet sich beides, praktisches Können und 
literarisches Wissen, in solcher Fülle und lebendigen Harmonie ver- 
einigt. Die Wissenschaft ist bei Hinkmar giinzlich in den Dienst 
der Zwecke lind Ziele seines thiitigen Lebens getreten. Nie hat er 

46) R. H. n. 377. 
47) R. H. nn. 364. 866. 
483 R. H. n. 376. 

I 49) Hincm. Annal. a. 877. 
60) R. H. n. 412. 
51) Kan. 5 (Mansi XVII, 338). 

S c  h r ö r i ,  Hinkmar von Keims. 
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Bildung lind Gelehrsamkeit iim ihrer selbst willen gesucht und ge- 
pflegt, nie die Feder zii einem litter~rischen Werke angesetzt, wenn 
es nicht galt, sein Aiiftreten und die (iriindsätze seines Thuns wisqen- 
schaftlich zii rechtfertigen oder der Liisiiiig einer ~iraktischeii Aufga1)r 
dadurch die Wege zu ebenen. 

Von Natur war. ihn1 ein reiche3 Talent gegeben, das sich in 
vielseitiger Entfaltiing allen dainals bekannten Wissenszweigen zu- 
wandte. Ein in hohem Grade treiies (4etlHchtnis befähigte ihn, die 
Friichte seiner iimfassentlen Studien in jedem Augenblick zu ver- 
werten und in seinen schnell verfas..;t,en Schriften einen Schatz von 
Citaten lind Reininiscenzen zu bringen. Seine geistige Entwickelung 
hatte eine vorwiegencl verstaridesmässigc Ilichtung eingeschlagen ; vor 
den1 scharfen, (liirclidriiigeiideii Deriken traten Phantasie und (Trmiit 
ziiriick. Ueberhaiipt entbehrte die zu spoiitaner Thiitigkeit angelegte 
Art des Mannes jener weichen Einpfiiiigliclikrit, welche die geistigen 
Erzeugnisse anderer bildend iiiid foriiieiid aiif sich einwirken lkst. 
Die gewaltige Willenskraft beherrschte so sehr seiri garizes Wesen, 
dass es ihm schwer fiel, freindeii Gedanken sich mit lebendiger Bieg- 
samkeit aiizuschmiegeii lind sich in aiiilere Individiialitiiten zri ver- 
xenken. Daher ])lieb ihm aiich tlei. Geist der aritikeii Literatiir inner- 
licli fremd, ol~wolil er iiiniiche röiiiische Schriftsteller kaniit,e iiiid 
gelesen hattew). Aiif diesei11 i:cl)it:te h:it,t,eii seine Stiidieii niehr ziir 

52) Welche Auktoren ihm crl1)ut vorlagen, Pisst sich niclit sicher be- 
becctiinmen. Er  citirrt zwar Sentenzcn aus cleii Dirhterri Vergil (opp. 11, 57). 
Horatiuq (TI, 1 ~ 6  201. ?24), l'rrriiiilr (11, 7031. J U V P ~ ~ L ~ ~ H  (11, l'i), Terentiua 
(TI, 4), ;~lic.r so. dnx, c'r d e r ~ r i  Li'rrke ~ e i b s t  niclit gclkanrit. vit~lmelir 8119 Antho- 
logien otier ;~ndern Quellen ge*cliöptt zii Iinbcii sclirint; mit. Ausn;ihriie de* 
Persiun nennt er nicht einniirl die Naiiien dersc!lbiin. Dagegen kilnntr er npiit- 
iateini~che Dichter, wie den iiii fiinften Jalirliundert lebenden Afrikaner Cato 
([T, 47ti) das als S(:liiill~uch gel>r;tuchte IAelirgecli~-lit ciclr Aurclius (Ende tlea dritten 
.lalirliun(lertni i i h r  die . l q d  tlerc Neiriesianuii (Ir ,  481 : .CyncageticonUi, ferner tlir 
christlichen Dichter Prudentius (I, 4M), Sedulii i~ ( I ,  :)@L: .in pascliali ol~ere'). 
Ari~tor (I, 4!l!). 501: De acti l) i i~ npoxtolor.). 

\:in den Proxtiikern fiihrt er Ruxser Ilo(+liiur, I)(. rnnsolationr philo- 
sopliii~e (11, 60), eine Stelle aus Senecii an  (11, 476) und gilit Notiztiii iihrr 
Alexunder d. (:., die ;iii?i Qiiint,ili;in stiiiiiiiicn, ilrii er  jetlocli nicht aiiadriick- 
1it.h als seine Qiielle nennt. (11. 1S:). 101 j ;  wolil ;tl)rr citiclrt er  eine .Contrn- 
verrtia Quintiliani' (I[, 'iOH), worunter wnlirxt~lieinlieli die iinechtrn Scliiilredcii 
(1)eciamationes) desselben verstiinden sind, in welche von Spiitvrn .Controversiiie' 
eingeuchoben wurden (a. Teufel, Iiöm. Lit,ter.it.urgescli. 2. Aufl. Leipz. l8iZ. 
S. 716). 0pp. 11, 414 ziililt er eine Reihe synonymer Ausdriicke auf, die er ;LU# 

~ - 

einer alten unter dem Nanirn Ciceros gehender Syiionyinik entlehnte. vgl. L. 
Mahne, Synonyma Ciceroni*. Lugd. Bittwv. 1%)0 f.. eint. andere aurtle jiingrit 
ver6tt'entlicht in der Disaertat,ioii von J.  W. Beck. Di? tlifferrntiarum scril)tnribub: 
1;rtini~. Groning;ie 1 g83. 
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Erweiterung des pchsitiven Wissens als zur innern Durchbilduug ge- 
dient. Wenn rnaii von den wenigen Citaten absieht, finden sich 
nirgends in seinen Schriften AnklRnge an klassische Feinheit und 
Eleganz, weder in den Gedanken noch in1 Ausdruck. Ein Serviltus 
Lupus5$) nimmt sich in dieser Beziehung neben Hinkmar ;ius wie 
ein gebildeter Römer neben dem urwüchsigen- Germanen. 

Wie Hinkmar Interesse an den dichterischen Leistungen seiner 
Zeitgenosen so hat er sich der allgenieinen Sitte ent- 

Genauer war er dagegen mit dcn Werken der Grammatiker und Lexiko- 
graphen vertraut. Er beruft wich auf die .Coinpendiosa doctrina' des Nonius 
Marcellus (Mi~nsi XVI,  601 C), die . A n u  des Donatos (opp. T, 477), die .In- 
stitutionea gramni;iticaeU des Priscianu~ (I, 466), auf Planciades Fulgentiiis 
(TI. 414) iiiid d e ~  Paiilu.; (ilossen zu Festus (ib.). Welche Schriften er init den 
.Libri Phy~icoruiri' (11, 154) meint, lässt sich iiniso weniger ermitteln, als iiii 
neunten Jahrhundert viele naturwissenachaft.liche und medizinische Werke, 
die ziini Teil anonyiii waren, gel~raucht w r d r n ;  8. die von L. Mi~it,re (Les 
6coles 6piscopales e t  nionastiques de l'occident depuis Charlcmagne jusqu'k 
Philippe-Auguste. Paris 1866) iuitgeteilten Kataloge. Ebenso sind die Bücher 

I 
der "Arithnietici" (1, 466) und der iiber Zauberei handelnden ,pegani doctores' 
(I. 65.5) nicht naher zii t)c~xtimiiien: vgl. jetloch in Retrcfl' der letzteren oben 
S. 201 N. 65. 

Der griechischen Syractie vilr  Hinkmar nacli ~cineiri  eigenen Liestiind- 
nisae (I, 415) niclit kundig; er konnte nur einige Ausdrücke niit Hülfe der 
I,exika, die ziemlich verbreitet wirren (vgl. die Kataloge von Korvei iincl Laon 
bei Naitre 1. 1,. p. 286. 291). übersetzen, vgl. opp. 11. 548: ,No8 moderni 9.109- 
sarios gritecos, quos suatim lexicos vocari audiviniii~. sed e t  'sapientum wcripta 
<le nominibus obstrusis habeiniis'. A. l'ougartl (De I'helldnisnie d a n ~  les dcri- 1 
v i ~ i i i ~  du nioyen %ge, in Leu lettrex clir6titwnes, revue d'enseignement, da \ 
philologie e t  de critique. T. V. [18'U] p. 'Ll:I-224), der jeden Schriftsteller, 
welcher dan einc oder andere griechische Wort gebraucht oder 211 deiiten 
versteht, fiir einen ,Hellenistenu erkliirt lind deninacli etwa 50 solcher von 
Karl d. (i. bis ziini Enrle des neiinten Jahrhiinclerts aufführt, zählt auch 
Hinkniar zu diesen. Viel richtiger diirfte das C'rteil Haur6auu (Singiilaritr's 
historiques c t  litter. Paris 1861. p. 110) sein, der von den iinter Karl tl. K. 
lebenden Auktoren keinen ausser Skotus fiir des (iriechiurhen kiinclig hiilt. 
Aiicli Servi~tiis L I ~ ~ U H  ist nicht niisgenoiiimen; die voii Ül~rotte (Serv. I,UII. 
Ilegeulihurg 1880. S. 146) angeführte Stelle beweist niclit das Gegenteil. Bei 
Hinkmar ist allertlings diese Cnk~iintnin etwas auffallend, (la sein Lehrer 
Hilduin griechische Schriften zu iibersetzen im stiinde wibr ivgl. Hrief tTi1duin.i 
an  Liidwig d. F.; M i p e  106, 1.5 rrq.). 

53) Vgl. AmpSre, Iiist. litter. 1). 'L17 nuiv. 
54) I n  einem Nachworte zu Milos poetischer Lebensbeschreibung des hl. 

Ainandus rühiiit der Mönch Vulfaius von diesem Werke: "Haec archipraeaul 
toto notissiinus orbe - Hingmarus verbiv suiltulit eximiis'. Diu Gedicht des 
Aiidradiis Mocliciis .(Cliorbischof von Sens) De fonte vitae, da8 (von Oudin) 
in den Yeteriiiii ;iliquot PI-riptoriiui opuncult~ uacra. Lugtl. Ht~t. 16W. 1). i( sclci. 
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sprechend auch selbst in gebundener Rede versucht. Von dem Hauche 
echter Poesie, der in den Werken eines Walahfrid, Sedulius, Floriis und 
anderer weht, ist jedoch in seinen Versen nichts zii spüren. Die pro- 
saische Sprache und die mühsam gebauten Distichen verraten den Mangel 
aller poetischen Anlage. Ausser den Inschriften 5R) in Reiniser Kirchen 
und einem metrischen Prolog und Epilog 5" zu zwei seiner Schriften 
ist uns ein Lob- lind Lehrgedicht auf die hl. Jungfrau in 100 Versen I 

erhalten "1). Der fromme Verehrer preist die Hirnmehkönigin als die 
hehre Mutter des n~enschgewordenen Gottessohnes, die wunderbar ohne 
Oeffnung ihres Schosqe~ da5 Heil der Welt gebar. Ihrem hohen 
Vorbild folgend zeugt die Kirche in der Taufe jiingfrnulich ihre 
Kinder, und ihrer mütterlichen Sorge nachahmend nährt uns der 
Sohn im Sakramente mit seinem Opferblut Von einem andern dich- 
terischen Werke des Erzbischofs berichtet Flodoard : ,Er schrieb 
auch für König Kar1 ein herrliche9 Buch in metrischer Form über 
die Gnade und Vorherbestirnmung Gotteq, das Sakrament des Leibes 
und Blutes Christi, die Anschauung Gottes, den Ursprung der Seele 
und den Glauben an die hl. Dreifaltigkeit, das er ,Ferculum Salo- 
moni; nannte'. Der Titel ist ohne Zweifel niit Beziehung eiif die 
Worte des Hohenliedes (3, 9. 10) gewählt: .Ein P r u n k  b e  t t  liess 
sich fertigen König Sulomon. Dessen Fussgestelle hat er geniaclit 
aus Silber, dessen Lehne aus Gold, dessen Polster von Piirpur, die 
Mitte schmückte er mit Liebe ob der Töchter Jerusalemsu. Nach den1 
Kommentar 59) ZU iirteilen, den Hinkmar selbst zii dem Gedichte ge- 

- -  
irrtümlich als Werk Hinkmani ediert wurde. war von diesem angeregt und 
auch ihm gewidmet. Vgl. Hist. litt&. de la France. V. 131. Ebert a. a. 0. 11, 274. 

55) Flod. I, 21; 111, 5. 9. Migne 125, 1201. 
56) Opp. 11. 157. 383. 
67) A. Mai. Classici Auctores. Eomae 1883. V, 452 sqq. Blihr, Gesch. 

d. röm. Litterat. iin karoling. Zeitalter (3. Supplementband z. Gesch. der röm. 
Litt.) Karlsniiie 1840. S. 118 scheint die Echtheit zu bezweifeln, aber ohne Grund. 
Der Verfmaer nennt sich selbst .Hincinctrus praesulu ; Gedanken und Sprache 
deuten auf den Reimser Erzbischof hin. nie  Ahfassung fiillt vor 848 oder 949, 
weil die Prildestinationy- iind l'rinitätsfrage nicht berührt wird, waa sonst wohl 
ebenso wenig unterblieben sein wiirde, wie die Stelliin~nalime zu den Streitig- 
keiten iiber die Euchirristie und die Geburt Christi .utero clanso'. Besonders 
würde Ainkmar nach 849 kaum mehr die Veme 73 und 74: ,Sicque suou l e c t o s  
eduxit sanguine sancto, - Hoc se salvari, qui t en U e r  e f i dem'  in dieser Form 
geschrieben haben. 

58) 111, 15 p. 502. Das Gedicht umfasste 446 Verse (opp. I, 768), von 
denen nur 12 bei Durandiis, De corpore et sanguine Doniini (abgedruckt 
ib. 11, 844) erhalten sind. 

59) Opp. 1. 756-771, besonders p. 761: Hoc ferculum vel baec mensa RC. 
sanctn ecclesis ~ t c .  
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schrieben hat, enthielt dasselbe eiue allegorische, in übertriebener 
Zahlensynibolik sich bewegende Deutung jener Schriftvtelle aiif die 
Kirche und zugleich eine Erörterung der theologischen Zeitfragen. 

Der Stil der prosaischen Schriften spiegclt ganz den Charakter 
iiiid die Lebenuutelluiig Hinkmars wieder. Ernst und gemessen wie 
sein Sinn ist auch die Sprache, die der leichten Aiimut gänzlich 
enträt. Die strenge Würde des Kirchenfürsten und die hohe Ver- 
antwortlichkeit des Sbat.sniannes haben in ihrer eigentümlichen Ver- 
mischung seiner Darstelluiigsweise gewissermansen ein offizielles Ge- 
priige a ~ f g e d r ü c k t ~ ~ ) ,  und zwar auch dann, wenn der Gegenstand 
dem ,amtlichen Gebiete ferne liegt. Durch den Einfluss der vor- 
wiegeud jiiriutischen Bildung des Verfassers tr&t die Diktion etwas 
Formelhaftes an sich : ähnliche Gedanken kehren in den verschiedenen 
Pchrifteii in den1 gleiche11 s1)rachlichen Gewande wieder, das meistens 
itiiders~volier entlehnt ist. Lleberhaupt schliesst sich Hinkmar gern 
aii die Aiisdrucksweise patristischer oder kaiionistischer Auktoritäten 
au. Seiii Satzbau ist schwerflillig; lange, verwickelte Perioden, die 
Iiäiifig in eiii Anakoluth endigen, iiiacheu die ohiiehiii allzu breite 
Darstellung noch schleppender. Tritt noch, wie gewöhnlich, die 
Manier hinzu, die Gedankeiifolge an den1 Faden eiidloser Citate weiter- 
zlispinnen, so wirkt die Lektüre überaus ermüdend. Aber auch die 
Klarheit leidet dariinter, weil der Verftrsser belten seine11 Aulitoritiiten 
ein erläuteriides Wort beifügt, aus dem inau entnehmen könnte, wie 
e r  dieselben versteht. Manchn~al ist die Diinkelheit auch auf die 
Rechnung des Diplomaten zu setzen, der bei wichtigen Dingen es 
vermeiden iiiuss, sich deutlich und bestimmt auszusprechen. Aber 
wie bei Hinkmar deiii reflektierenden Verstande eine stark entwickelte 
Willenskraft zur Seite geht, so erhebt sich auch mitunter seiiie Dar- 
stellung zu markiger Kraft und schlageudeii sentenzenhaften Be- 
merkungen. Im ganzen jedoch versteht er es, die frische Ursprüng- 
lichkeit der Empfiiidung durch sorgfältig abgemessene Worte za ver- 
hüllen. Auch Witz lind Ironie, wo sie bei ihm auftreten, bewegen 
sich nicht iii leichten harmloseii Formen, sondern tragen stets ihre 
kalt überlegte, scharfe Spitze. 

Seine Latinitat zeigt keine Spur, dws er kllrvsische Miister hätte 
auf sich einwirken lassen. Die Diktion lehnt sich stellenweise mehr 

60) Du Pin, Nouvelle 1)ibliothEque des uuteurli eccl6cliüstique~. Mons 16131. 
VII, 62 bemerkt in dieser Beziehung init Recht: Son stile est plus propre pour 
des mhoirs  et des instructions, que pour des ouvmges de doctrine ou d'8lo- 
quence; cur il est cluir et net, iiieis il  ecit ni poli ni Blev6. 
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an die des Volkes an, aus desen Miinde er iilariche sprichwörtliche 
Redensarten aufnahm. E r  ist einer der ersten, bei den1 sich eiii Ein- 
dringen der ,lingua riistica' in die Schrittüprliche zeigt"'). 

Die Fehler der stilistischen Forni sowie der Mangel an Dis- 
position und logischem Fortschritt, der sich in seinen Werken zeigt. 
erklären sich zum gröasten Teil aus der Eile und den ungünstigen 
iiimern Verhältnissen? unter welchen er mitten in1 Drang der Ge- 
schäfte seine meisten Schriften verfassen iiiusste. Von zwei seiner 
umfangreichsten Arbeiten gesteht er selbst. da* er sich die Stunden 
(lazu förmlich habe ,sk11lenu lind ,erpresseni niüssen, dass ihm keine 
,Zeit zum Nachdenken' vergönnt gewesen seiG2). Die Staatsgeschiifte, 
die .inipedimenta saeciili' wie er sie nennt"), hielten ihn oft und 
lange von Reims fern, so dass er, Weihnacliteii lind Ostern ausge- 
noinmen, selbst an den höchsten Kirclienfesten niir selten in seiner 
Kathedrale sein konnte64). Es ,mnss iins niit Staunen erfüllen, wenn 
trotzdeiu die Frucht seiner literarischen Tliätigkeit eine so reiche war; 
füllen doch seine gesauinie1tc.n Werke zwei Foliobände, und würden 
für das, was andermurts gedriic.kt ist oder verloren ging, zwei weitere 
erforderlich sein. Urnso mehr iuiiweii wir diese seine Schaffenskraft 
bewundern, als er sich keinmwegs einer riistigen Gesundheit erfreiite, 

I 

I 

sondern häufig von körperlichen Leitleii heimgesucht war. 
Es ist uns ein Brief6j) erhalten, welchen der im Jahre 858 

gestorbene Bischof Pardiilus von Laoii an den eben von schwerer 
Krankheit Genesenen richtete. Der liel>evoll besorgte Freund fleht 
den Erzbischof an, in1 Interesse der Kirche sich mehr zu schonen, 
das iiberiniissig strenge Fasteil zii mildern lind in Speise lind Trniik 
nicht gar zii ängstlich an den klönterlichen Gewohnheiten seiner 
Jugend fe-tzuhtllteii6". Ini Janiiar 860 war Hinkrnar abermals irn das 
Kraiikenlagcr gefesselt") und iim Neujahr 8ti4 glaubte er selbst voii 
Schwäche übermarint, dass sein Ende nahe seiM") Die gleiche Klage 

61) %. D. opp, 11. 197 : Sicut in iioniiiie i n  t e r p  r iauni  est, ita dit et  in 
i r m h a s c i a t , ~ .  - . 4 m b a s c i a v i t  niilii, ut pedem ineulii b a s i a r e t .  Vgl.Am- 
~Yere 1. C. p. 192. 

621 De praedeat. p. 4. I)e divort. p. 883. 
63) Opp. 11, 311. 
64) Ib. 
851 opl, 11, n:i$ s+ 
(iö) Die Angabvn Felibirns (){ist. (Ic St.-L)enya. Paris 17ilK. p. Si:), Jiabil- 

10114 (Annal. 1. 3(i n. 41: T. 111, p. 1'23). V. Noortlenn S. 1 1 1 .  dass Hinkniiir sich 
giinalich des Fleisches (iincl nach V. Noorden wuhr~cheinlich auch des Weines) 
cnth~rlten hal~t., finde ich nicht begründet. 

67) Opp. 1, 583. 
68) Opp. 11, 25'5. 
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hören wir aiis dem Juli 867se), und im Spiitherbst desselben Jahres 
konnte er auf der Iiiickreise von Troyes begriffen seine Bischofs- 
stadt iiicht mehr erreichen, sondern niusste krank aiif einem kleinen 
Gehöfte Auch im Jahre 868 hinderte ihn sein körper- 
liches Befinden, in wichtige11 Geschäften an das Hoflager zu reisen I), 
lind als er im Juni des folgenden Jahres beim Könige weilte, musste 
er mitteil in einer Beratuug von Schwäche ergriffen sich zuriick- 
ziehen7'). Ebenso ward er während der Synode von Sttigny (870) 
von heftigen rheiimatischen Schmerzen gefoltert7". In den siebziger 
.T;rhreii wiederholten sich die Anfälle iiiid iiiihmen seine Kriifte imnier 
inehr ab7'), so dass er an den wichtigsten Ereigiiissen, wie der 
Kriinutig (September 879) der juiigeii Könige Liidwig und Karlmanii, 
sicli. nicht iiiehr beteiligen konnte75). Er  seufzte uach Ei.lösung aus 
dem Kerker des Leibes7"). 

Nur der riesenstarke Wille hatte es verniocht, den ge1)rechlicheii 
Kiirper ;itifrecht zu erhiilten iiiid einer xt.üuuenswerteii Tliätigkeit fast 
vierzig Jahre hindurch dienstbar zu machen. Seiii Geist blieh uii- 
getriibt, lind bis iii seine letzten Lebenstage verfolgte er mit regem 
Hlick iintl teilnehnientlem Herzen die traurigen Geschicke des Reiches 
lind der Kirche7'). Leider war es iiicht die Morgenröte einer besser11 
%iikiinft, sondern die düstern Schatten noch unheilvollerer Tage, die 
auf sein Sterbelager fielen. So brach unter der doppelten Last des 
Alters iiiid des Schmerzes die morsche Hiille des Leihes zusammen. 
Tu Epeni:ry, wohin r r  vor den Feinden des V:~terlandes geflohen war, 
legte er am 21. Dezeniber t38278) das niüde Haupt ziir ewigen Riihe 
nieder. 

Die Ueberreste wurden spiiter iiach Ileiiiis gebracht iind in der 
Kirche St. Henii 1iiiit.er der Hiihestiitte des Heiligen b e i g ~ e t z t ~ ~ ) .  Die 

69) Ib. I[, 299. 
70) i?). 11, W s .  
71) H. H. n. 231, cf. n,  2>8;1. 
72) Mun8i XVI, Slx  E. Die Zeitbcutiiiiniung tbrgibt sich a u ~  U. H. n. 232. 
73) hfansi XVI, 8,.i(i E. 
74) R. H. n. 444. Opp. 11, 182. 184 (fu'ov. 877). H. H. n. 487 (Jan. W O ) .  
75) H.  H. nn. 458. 450. 
76) 0pp. 11. 199 (Juni 8x1). 
77) S. oben 8. 442 f 
iX )  S. Mal~iilon (Annal. I .  :M n. 24; 1'. 11, p. 659), der qeine Angabe 

;iiif Nekrologieen sttitzt. 
79) Flod. 111, 10. Cf. (iihllia, clirixt. IX, 44. Nucsh Bock (Gesch. d. liturg. 

liewänder d. Mitteli~lt. 2. Ud. Honn 1P66. S. 155) soll sich bei Claude de Vert, 
E ~ l ~ l i c ~ ~ t i u n  t l t b  c6rt;iiionit~~ (I(, ~ ' f i ~ l i h c .  11, 1,. :E.?, not. U . ,  pl. VITI, fig. IX Naheres 
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Grabschrift, die Hinkrnar sich selbst gesetzt, fleht uiii das Gebet fiir 
den, welchen .Dionysius einst dem Volke der Remer zum Hirten 
gab', und kündet den koiiimenden Geschlechtern, wie Christi Er- 
barmen, der Jungfrau Huld und des .siissenU Reniigiiis Schirm, die 
ihn in1 Leben geleiteten, auch im Tode seiiie H o h u n g  warene0). 

Von den Thateri des Mannes schweigt in seinen schlichten 
Worten der Steiii, aber aiif deii Blättern der Geschichte glänzen sie 
in unvergäuglichen Ziigeu. Weiiii er als Staatsmann keine Schöpfiiiigeii 
von dauerndem Bestande hinterliess, so lag dies an der Unganst der 
Zeit, in der es zur Kettotig de:, Alten zii spät und ziim Aufbaii des 
Neueii zu früh war. Aber iiberall, niag er sich vor Aufgaben iiiid 
Ereignisse von weittragender Bedeutung oder vor blosse Fragen der 
Verwaltung gestellt sehen, mag er die Siissere Politik leiten odcr an 
der inneren 0rg;inisation nrbeiteii, - iiberall triigt sein Wirken dsu 
Gepräge hochzielender Gedanken, kluge11 Wollens und riiierschöpf- 
licher Kraft. Auf  kirchlichem Gebiete liesseii ihii die unaufhörlichen 
lind schwereil KZirnpfe zu keiiieiii positiven Schaffen von grösserer 
Bedeutung kommen. Der Widerstand gegeii drei der gewaltipteii 
Mächte, gegeii die zu ihrer Höhe eriiporsteigende l'upstgewalt, gegen 
d:is nach Herrschaft über die Kirctie strebende Königtiim iirid gegen 
die stürmisch vordringeiide jiingkirchliche Partei. erforderte ja allein 
schoii mehr als e i n e s Mannes Unisicht und Thatkraft. 

iiber das mutniaasliche Grdbnial Binkmars finden. 1 ) ~ s  Buch war mir leider 
nicht xuganglich. Die folgende Inschrift war nach Gall. ehrist. 1. r .  noch in1 
Jahre 1751 vorhanden. 

80) Nomine, non nierito, praesul Hincniarus ab  antro 
Te, lector tituli, quaeso memento inei. 

(allem grege pastorem proprio Dionysius olini 
Remoruni populis, ut  petiere dedit ; 

Quique humilis magnae n~eulenöis regmina plekbis 
Hcxi pro niodulo, hic iiiodo veriiie voror. 

Ergo animae requiem nunc, et cuni carne resumpte 
Gaudia plena mihi haec (juoque posce eimul. 

Chnste, tui clemens fumuli miwerere fideliu. 
Sis pia cultori, si~ncta Maria, tuo. 

Dulcis Hemigii sibiniet devot,io prosit, 
Qua te dilexit pectore, e t  ore, mmu.  

Quirre hic suppetiit supplex euu inembra recondi. 
Ut bene coiiiplwuit, denique aic obiit. (Flod. 1. C.) 
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So wechselvoll und gewalhamem Drange ausgesetzt auch sein 
Leben dahiii ging, stets blieb Hinkmär sich selbst getreu und von 
einer einheitlichen Idee beherrscht. Es war der Gedanke von der 
weltumfusenden, konservativen Aufgabe der Kirche, die mit gött- 
licher Vollmacht ausgerüstet und auf dem unveränderlichen Grunde 
ihrer Lehre und Verfassung ruhend alle Verhältnisse des Staates und 
der Gesellschaft durchdringt iiud ihnen die Richtung auf ihr wahres 
Ziel verleiht, die vollkommen eiiiö niit dem christlichen S b t e  jeder 
Willkiir und Ungerechtigkeit Schranken setzt. In Hinkmar tritt uns 
die erste jener typischen Gestalte11 iiiittelalterlicher Kirchenfürsten 
entgegen, welche die Pflichten des Bischofs und Stfiatsmannes zu 
geschlossener Harmonie vereinigend in ihrer Person die universale 
Tendenz der Kirche zum Ausdruck brachten. 

In seirieiii pei.jöriliclieii Cliarakter treten die zarteren Linien vor 
den strengen Zügen ganz zurück. Iliirch Gerriütsanlqe und Er- 
ziehung ernst gestiiiimt und init grosser Willenastärke begabt, war 
er ein ziim Herrschen geboreiier Geist. In dem harten Streite seines 
Lebens wurde jedoch sein Ernst nicht selten herbe und rauh, Iiusserte 
sich seine Willensstärke niitiinter heftig und leidenschaftlich. Eine 
adelige Natur, wusste er &ets seine Unabhängigkeit zu wahren und 
bekannte auch vor dem Throne offenen Freimut. Nie aber suchte 
er sich öelbst ; seine Person galt ihm nichts, seine Stellung und Würde 
alles. Darum l i s s  er sich auch in der Erreichung den als notwendig 
Erkannten durch keine persönliche Kiicksichten hemmen, sondern 
verfolgte seine Ziele mit unbeugsamem Mute. Die feste Haltung und 
der kühne Schwung, womit seine Hand die Signatur: ,Ego Hinc- 
marus nomine, non merito, Hemorum archiepiscopusY auf das Perga- 
ment warf kennzeichnen seinen Charakter und sein Leben. 

Das Urteil der Nachwelt über Hinkmar ist nicht immer frei 
geblieben von der Parteien Liebe und Hassa9). Er ist von den 
Geschichtschreibern seinett Volkes gepriesen worden a b  die Zierde 
seines Jahrhunderts und die Leuchte der gallischen Kirche8=); es hat 
aber auch nicht an solchen gefehlt, die sein Andenken in den Staub 

81) S. die Pacsirnile's zweier Synodalunterschriften Hinkmars bei Ma- 
billon, De re diplomstiüa. Paris 1703. Tab. LIV. und LV., p. 452 sqq. 

82) Oudin, Coinmentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis. Lipsiae 
1722. 11, 169 : Varia de Hincmaro eententia ad posteros eeculo pmesertiin nostro 
pertransiit: rtliis ut Ludovico Ceilotio ceterisque Molinistis Hincmaini velut 
aevi eui ornamentum ad coeloe inferentibus: ut eceleratisaimum atque fraudu- 
lentiesiuiurn virum aliis cum Mauguino wcusantibus. Vgl. oben 8. 98 N. 41. 

83) Longuevd, Hiritoire de 1'figliee CIallicime. Paria 1733. V, 612 : Hincmare 
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zogene4). W o  die einen den lautersten Eifer fiir ideale (;fiter er- 
blickten, sahen die andern die leidenschaftlichen Aus1)rüche eines 
stolzen Egoismus, einer gewaltthätigen Herrschsucht, einer verschuiitz- 
teil SinnesartR5). Historikern, die billig dachten, aber nicht über:ill 
den Zusauiuienhang der Dinge durchschaiiten, erschien (las Weseii 
des Mannes widerspruchsvoll, ein Gemisch edler und unedler Ziige, 
schwankeiid zwischen Tugend und Laster"). Die meisten licssen 
seinen hervorragenden Fähigkeiten und Verdieiisten volle Gereclitig- 

Sut duw son ~iecle. par son drudition et pür uon xdle, l i ~  gloirc de l'figliw 
C;allicane. - -  Ceillier, Histoire g6ndr,tle des auteum aiivr6~ et ecclesia~tiques. 
Paris 1754. SIX, 311 : Son scavoir e t  la puretd de ses inoeurs lui acqiiirent In 
reputation tl'un des plus grandu Eveques de son sikcle. - Darras, Histoire 
g6ndrale de lqQglise. Paris 1834. 11, 467: I1 fut l'un dea p l i i~  xdl6s ddfenseurs 
de la foi e t  de la discipline, e t  i'une des plus grandes luuibres de YEglise des 
1i;~ules. - Jager, Histoire de 13Eglise catholique en France. Paris lb63. V. 
354: On ne peut contester H. Hincrnar la gloire d'avoir 6t6 dans Ces temps 
iiit~lheureux iin des plus gri~nils ornements de l1Rglise cie France. 

84) Haurdau (Nouvelle Biographie gdnkrale. Paris 1858. tome 24, p. 711): 
C'et duretd de Coeur (gegen Hinkmar von Idaon) ;t soulevt5 contre Hincmar toua 
les historiens inodernes. On ne prononce plus son non1 que pour le charger 
de t o u ~  les c.riiiies. 

85) Felibien, Histoire de l'ulibaye royitle de St~int -Denys. Pt~ris 1706. 
p. 85: I1 se passn bien deu affaires qui ont fait juger tlitf6reuient de sa con- 
duite; les uns regardant comme des effets de son zkle et cle sa fernietg, ce 
que les antres au contraire ont p r i ~  pour des marques d'un esprit violent. 
emportd et idolktre de ses propreu pensees. 

Basnage, Histoire de 1'Eglise. Livre 12, chap. 8 (Rotterdairi 169'). 1, 761): 
11 aimoit les intrigues et  l e ~  d i ~ i r e a .  et x'y jettoit uvec precipitation. II eut 
toute 0% vie des procen avec ses voivins et  ses pürenu: comme il Gtoit fier e t  
dur, il poussoit la haine et la violence jusqu'au dernier exc6s. Mais il avoit 
le soin de cacher ses defauts A O U ~  les apparenceu d'une grande aiisteritt;, et 
de faire autoriser UPS actions par deu Synodes dont il dtoit le maitre. - 
Nonnier, Histoire des luttex politiques et religieuses dana les temps Cilrolingiens. 
Paris 1852. p. 322: Fiere, intraitable, trop personelle. cette 6nergie devenait 
de l'opini%tretk. - Haiir&au 1. c. p. 707 : C'etait iin hoinnie dur, v6hdiiient, 
qui n'admettait auciine contradirtion; p. 709: l'oujouru iiiipitoyable dana Ses 
vengeances; 711 : Ce qu'on ne peilt ahsoudre, c'est l'intraitable kprett; de ron 
caractere. c'ewt le  cruautti de ue8 proc6d6s. r'est cette iuipatieni,e (le toute 
contradiction, qui le met, B quelque propos quc? ce noit, d m s  cset 6tat violent 
oii la colbre. atteignant Ses propreu limites. s'appelle dr la deraison. - .bu- 
phre, Hiutoire litteraire de la Fri~nre 'roii- (Ilii~rleiiiilgnc. Paris 1PW. 1). 171;: 
C'i~ritctere altier et souple, uustere et aiiibiticiix, ixnl)6tueux et riiad, dans 1equt.l 
il y u de I'dveque de Meaux et un pru de l'dvCque ii'.iutun. 

86) Joannes Bona, De diviria pmlmodia. Notitia ituctoruiii. (Opp. 
oinnia. Antverp. 1799. p. 199): Hinciuarus Rernensiu epiwopus doctun, sed 
dubiae famae, ituhio vitioruin e t  virtutum teiu1)eraniento. - ltohrbacher, 
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keit widerfahren, konnten aber nicht leugnen, dass er seine hoch- 
fahrende, heftige Natur nicht iiiiiiier zu bezwingen wusste. 

Aiw dem Miiiide der Zeitgenossen, welche als Freund oder Feiiid 
in nähere Heriihrung mit deiii Erzbischofe kamen, ist iins kein IJrteil 
überliefert. Der Annalist ron St. Vaast nennt ihn ,einen Mann, der 
mit Hecht voii allen gepriesen werden mussuB7). In einem andern 
Mönche, der bereits den] folgenden Jahrhiindert ungehört, ist wenig- 
stens iiocli die Eririnerurig tlii den ,m;ignae auctoritatis archiepis- 
c o p ~ s ' ~ ~ )  lebendig. Bei der] Mitlebrtriden muss das mächtige und 
gliliizvolle Wirkeri Hinkiniirs tiefe Heniindeiung geweckt haben, eine 
Bewuiidernrig, die drin irisclieii Pliiloaoplieii die VerseR" eingab : 

Histoire uiiiver~elle {le ~ ' l ? ~ l i n e  cattioliyue. Liege 1X45. XII ,  345: 11 reunivsait 
un m6lange.de bonne~ et  de iiiauvaiw.c qualit6s . . . . . . L'on ne pellt, en 
effet, le bien coniiaitre qu'en i'envisageant souv ceH tieux facer. 

87) Annal. Vedaut. ;L. 882 (SS. 11. 200). 
88) Adso, Libellun cte trdnslutione et mimculiö S. Basoli. c. 1 (Mabillon, 

Actkt Siinctor. ord. S. Benedicti. Paris 1680. Saec. IV, purs 11, p. 138). 
F9) Joh. Skotus Eiigena (Mai, C l u ~ i ~ i  Auctores. Homae 1833. V, 4.52). 



A n h a n g .  

T. 

Ueber den Zeitpunkt der Uebertragung i ios  Bistums Hildesheim 
rn Ebo. 

Die Frage, waiin der elieiiislige Erehischof vou Reim auf einen 
anderii bischöflichen Sitz übersiedelte, ob dies vor oder nach der 
Erhebung Hinkmars geschah, ist nicht oline 13edeutung. Denn die 
von Kaiser Lothar nnterstiitzteu Versuche Ebos, im Jahre 846 auf 
seinen alten Stuhl zurückzukehren, erscheinen je iiach der Lösung 
dieser Frage iii einem verschiedenen Lichte, und die Wahl Hinkmars 
wird dadurch nach ihrer rechtlichen Seite verschieden beurteilt 
werden müssen. 

Neuere Forscher haben deu Zeitpunkt verschieden angesetzt. 
Jul. Weizsiicker (die pseudo-isidorische Frage iii ihrem gegenwärtigen 
Stande, in Sybels historischer Zeitschrift Bd. 3, S. 78) entscheidet 
sich fiir 844; Dtimmler (Geschichte des ostfränkischen Reiches I, 
246. 249) und Hefele (Konc.-Gesch. IV, 121) verlegen das Faktum 
einerseits vor die beabsichtigte Synode von Trier (nach Ostern 846), 
sprechen sich aber andrerseits über den terminus a quo nicht deutlich 
aus, scheinen jedoch denselben nach der Erhebung Hinkmars zu 
setzen. V. Noorden dagegen, der allein der Frage eine ausführliche 
Untersuchung widmet (Hinkmar vou Itheims, Beilagen S. V11 ff.) 
spricht sieh für die Zeit n a c h  der Trierer Synode aus. 

Positiv findet der letztere seine Ansieht bezeugt bei Hincmar, 
opp. 11, 304 sq. : ,Quo (d. h. ziim Pariser Koncile gegen Ende 
846, nicht, wie V. Noorden erklärend bemerkt, zur Trierer Synode 
im Sommer 846) isdem Ebo . . . . venire nou voluit nec ut 
aprid apchotolicam ~edem . . . . alxsolveretur sategit, c U m e u n d i i 11 11 c 
f a c u l t a t e i u  h a b u e r i t ,  q u o n i a m  d i u  iii Italia inimoratus et 
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proprietatem . . . . possederit et abbatias . . . . adeptus fuerit, qiias 
et habuit usque dum legationem in Graeciam a Hlothario siisceptam 
exequi detrectavit et ob id honores . . . . perdidit et per clementiani 
Hludowici . . . . in provincia Mogtintina conductum promeruit'. Man 
muss allerdings zugestehen, dass nach dern Zusammenhange dieser 
Stelle die Auffassung möglich ist, ja zunilchst liegt, dass Ebo sich 
nach der Pariser Synode noch im Besitze seiner italienischen Güter 
befand, nach deren Verlust er Hildesheim erst erhielt ; aber n o t - 
w e n  d i g ist diese Auffassung nicht. Das ,nec iit ahsolveretiir . . . . 
sategit' kann man auch von der Zeit v o r  der Synode verstehen, 
so dass .sategitn nicht das gewöhnliche historische Perfekt wie 
,voluitn ist. Diese Erkliirung wird entschieden begtinstigt durch 
die Wahl der Perfekte .habueritn, ,po.ssederitn U. s. W. statt der Im- 
perfekte. Ferner ist zii beachten, dass Hinkmar blos sagen will, 
Ebo habe von keiner der zwei möglichen Auktorititen, weder von 
der frarikischen Synode noch vom apostolischen Stuhle seine Ke- 
stitution erlangt, und dass es für diesen Zweck Hinkmars ganz gleich- 
gültig war, ob Ebo vor oder nach der Pariser Versammlung dazu 
noch Gelegenheit hatte. Wie wenig genau sich gerade Hinkmar da, 
wo eq ihm nicht darauf ankomuit, eine chronologische Bestimmung 
zii geben, manchmal nusdriickt, und wie unsicher es ist, aus solchen 
Stellen einen Schliiw auf die Zeitfolge zu ziehen, beweisen z. B. 
opp. I, 3 und 323 An ersterem Orte empfangt inan den Eindmck, 
als ob das Koncil von Quierzy (853) später stattgefunden hiitte als 
das von Valence (855) ; und an letzterem heisst es : .Dum quaedam . . . . 
in eadem synodo (von Soissons 853) ventilarentur.. . . . habita est 
ratio de ordinatione ipsiiis Hincmari . . . . , qui, qiioniain Ebo, qui 
eiusdem sedis archiepiscopus fuerat, adhiic V i V e h a t , d i ce b a t ii r R 

quibusdam contra regiilas canoniw ordinatiis. Un  de ordinatores 
ipsius hliter reddidere responsiim" (zu Soissons 853), woraus man 
schliesseii möchte, dass Ebo 853 noch gelebt habe, während er doch 
bereits 2 .Jahre tot war. 

Im Gegensatze zu der Meinung von Noordens setzt das Synodal- 
schreiben von Troyes (Manqi XV, 794) die Translation Ebos mit 
aller Bestimmtheit v o r  die Synode von ßenuvais (April 845). Uni 
dieses Zeugnis als unglaubwlirdig hinzustellen, bemerkt V. Noorden, 
es sei der Synode darauf angekommen, dem Papste, der von der Un- 
gültigkeit der Ordination Hinkmars ausgegangen, dieselbe als möglichst 
rechtmkqig darzustellen. Allein Nikolaus hat niemals die Weihe 
Hinkmars als unkanonisch beanstandet ; nur einmal und sehr nebenbei 
äiissert er Zweifel an der Gerechtigkeit der Absetziing Ebos, nicht 
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iiin Hinkmars Ordinatioii anziigreifen, sondern um ihm zu beweisen, 
dtrss er die von Ebo geweihten Geistlichen nicht hatte absetzen sollen 
(ep. nd episc. synod. Siiess.; Mansi XV, 744). Ferner vergesse man 
doch nicht, d a s  e* sic,h hier iiin ein öffentliches, an den apostolischen 
Stiihl gerichtetes und von dein westfriirikischen Episkopate uiiter- 
schriebenes Aktenstiick handelt, und dazii um eine Thatsache, die 1 
rlllgemein bekannt sein miisste, deren 1Tiiwahrheit man also sofort' 
hiitte konstatieren körineu! Aiisqerdeni bestätigt Hirikmar selbst die 
Hehaupturig der Synode iiiit einer Deiitlichkeit, die keinen Zweifel 
iiiehr übrig liest (opp. 11, i30.3) : .Epistolae'de ordinatione iiiea . . . . 
Leorii papne directne et R c r i p t a ecclesin~ticae traditionis, qiiae iii 

tieinensi ecclesia C o n s e r V a n  t u r  , osteiidunt. I ii q U i b U s inter 
c~etera seciitos se fore dixerunt episcopi , o r d i n a t o r e  s V i d e 1 i C e t 
iii e i  , . . . . Daniasi papne tlecretir: ,Nos', inquit, ,qui de ecclesiis iid 
etxlesiaq inigraverunt . . . . (juodsi alius n 1 i o t r n n s in i g r a n t e  iii 
loco viventis est ordiuatiis, tain diii vncet sncerdotii dignitate qiii 
suani deseriiit civitr~tem, tliiaiiidiu successor eiua qiliesciit in Douiino.' 
Hinkmar führt also niclit, wie V. Noorderi al~schwächerid den Sinn 
wiedergibt, .g 1 ei C h s li in iini die Rechtniksigkeit seiner Ordination 
zii beweisen, eine llekrehile des P. Daniiwiis irn', sondern sagt aus- 
driicklich, bei r e i  ii e r  W e i h e hiitt,en sich die Biscliöfe auf dieselt>tl 
l)eriifen, und stiikzt sich fiir diese Behaiil~t,iiiig iiuf die I~etreffendeii 
I )  o k U iii e ii t P. Was Iinttfe :her eine solche Heriifung fiir eineii 
Zweck, wenn nicht Ebo damals schon trliiisiiiigriert w a r ?  

V. h'oorden wendet hiergegen ein, dass Lot,linr nach seiner 
eigene11 ;lngal)c! (Brief an Leo IV. ; Mmsi STV. 885) noch iiii .Jahrth 
131ti aiif Bitten Hhos tlc~+eii llestitiition beiiii Papste durchziisetzen 
siichte. Er erblickt clarin ,den sicliersteii Heweis dafiir, dass Ebos 
Transniigr:rt,ioii erst n a c h der Trierer Syiio~le sti~ttgefuiiden liat. 
1)euii für tlerijenigeii Mann, tleni inan soeben seine ( W e r  entzogen 
hat, pflegt niaii sicli nicht iii so dringlicher Weise zu verwenden. 
ITnd andrerseits ist auch eine ;Ln Lotliar gericlitete Bitte Ebos uni 
Verwendung I~eini 1-'apste k i ~ i i i i i  gliriil~licli. ii;~clideiii kurze Zeit ziivor 
iliri iiocli tlie liiicliste 11iigii;~ile des Ki~iseis getroff~ii Iixt'. Alleiii 
clirs ,soebeii- iiiid .kiir.ze Zeit- t ~ e t r i i ~ t  nl i ii tl e s  t e ii s 8 bis !i hloiiate 
(April 84.5 his Aiifaiig P; l i i ) ,  walirschcinlich aber weit inehr. Cncl 
dniiii ist zu be~leiiken, diiss 1,otli;ir kaiiiii iin Iriteresse des eherualigeii 
l3r'~bischofs so handelte, soiiderii in seinetii eigeneu (vgl. oben S. $0, 
iiii(1 iindrerseits (las- E h  aiicti n a c h  seiner Traiislatioii die lliick- 
kelir nach Heinis austrehte (vgl. oben S. 54 N. 15), wozii sich iliru 
eben jetzt tliirch die I'olitil< des k-iiisers eirie giinstigc? ifelegeiiheit bot. 
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Wenn V. Noorden ferner glaubt Bedenkeii erheben zu miiwen 
gegen die Voraussetzung, ,dass Sergius, n a c  h d e  ui Ebo auf iin- 
kniioni.;che Weise in den Besitz des Hildesheimer Stuhles gelangt 

die Berufung einer Synode genehmigt haben würde, welche iiber 
die Rückkehr Ebos auf den Keimser Stuhl, also iiber die Möglichkeit- 
eines nochmaligen Sihwechsels Ebos zu verhandeln gehabt hiitte' - so 
könnte inan niit seinen eigenen, unmittelbar vorher gebrauchten Worten 
entgegiieri, dass bei der Berufung der Synode .von einer ernstlichen 
Al)siclit des Papstes nienids die Rede gewesen ist'. Tndes war die 
Transiiiigration Ebos durchaus nicht iinkaiionisch. Einige Jahrzehiik 
spiiter wanderte mit Cfenehrnigiing des römischen Stuhles ') Bischof 
Aktard voii Ssrites nach Terouanne und von dort ritrch Tours, und 
(1;~zii blieb ihn1 tlir etwaige Rückkehr nach Nantes unverwehrt. 
L'. Hadriaii 11. weist bei dieser Gelegenheit (ep. ed synotl.. Suessioii., 
Mansi XV, 823) hin auf wpraedecessorum patruni iristitiita et :~postolica~ 
sedis exemp1:i pontificum praecipueque b. papae Cfregorii, qiii circa 
huiusmodi . . . . saepe statuisse dignoscitiir'. Uiid in der That ge- 
nügt ein Blick in das Uegid,rum Gregor d. G., iiiri zu konstatieren, 
tliiss das alte ljecht Transmigrutionen kannte: m:m vgl. x. B. 1. 1 
ep. 70 (.laff& u. 783 ; 4. Maiirin. 11, 563), 1. 2 e p  9 ( J .  n. 798; 
M. 11, 574), 1. 2 ep. :li (.T. 11. 821;; M. TI, 59<)), und dazu dir 
Noten der Mauriner zu 1. 1 ep. 15 (11, Sol),  1. 1 ep. 79 (11, 5ii3), 
1, 'L ep. 50 (TI, lil3). 

Wir halten demnach nn der bestirnruteii Nacliricht Hinkmars 
irrt11 der Syuotle von Soisons, d a s  Ebo v o r  dein Koricile von Beaiivais 
(April 84.5) Bischof von Hildesheirn geworden iste), fest. Ob dies 
aber erst iiii Anfang 845, wie Mabilloii (Acta Snnctor. ord. S. Benetl. 
saec. TV, pars 11, Paris 1680. p. 2(i0) aiinimriit, otler bereits 844, 
wie Weizsäcker ;i. n. 0. will, geschehen ist, Iäs-t sich nicht niit Ue- 
xtiiniiitli~it eiitscheidrii. Aiis den1 [imstande, dws herriti: tlic Synode 

1) Die Synode von Troyes (Manwi XV, 794) l)ehaiipt,et, die l>äpst~lichc~ 
Urkunde, welche K1)o die Trannlation gt?rctattcte, vor sich gehabt zii hal)oii. 
Ma,g nun dieselbe iiiit (lelii Briefe (ircgor I\'. (Sirinond. Conc. (ial I.  111, 609), 
der von sehr zweifelhirfter Echtheit i ~ t ,  identi~ch sein oder niclit, HO steht crr 
(loch keinelifaiis fe:st, ditsn El)o (lor 1);ipstlichen Genehinigung entbehrt habe. 
Uebrigens scheint V. Noorden das [Tnkanoni~che nicht in dein Mangel jener 
Cienehniigung zu finden. 

2) Aus den Hildesheimischen Quellen lässt sich kein Anhaltspunkt ge- 
winnen. Die Daten, die sie geben, sind ganz verwirrt; SO wiire z. B. nach 
Chronic. episc. Hilde5. (Mon. (ieriii. SS. VII, H51) untl Catnlog. epist:. Hildexli. 
(85. XI[[, 747) Ehe 885-817 Bischof zu Hildeaheiiii gewesen. 
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von Verneuil (Dezember 844) die Wiederbesetzung des Reimser 
Stuhles in Erwägiing zog, folgt noch nicht, d a s  Ebo damals schon 
in Hildesheim war. Andrerseits kann man aber gegen diese Mög- 
lichkeit auch nicht den Einwand erheben, dnss dann in der kurzen 
Frist von Juni 844 (wo Ebo noch in h r n  war) bis Dezember 844 
sich unglaublich viele Ereigniwe ( ~ b o s  Ablehriung eiuer Gesandt- 
schaftsreise nach Griechenland, Zerwürfnis mit dem Kaiser, Ent- 
ziehung seiner Güter, Ernennung zum Bischof von Hildesheim) voll- 
zogen haben müsten. Wir halten solches nicht fiir ,undenkbarY, 
gleich T. Noorden, dessen Ansicht iibrigens zii derselben, wenn nicht 
noch grösseren Schwierigkeit fiihrt. Denn nach seiner Auffavsung 
von Hincm. opp. 11, 304 sq. (s. oben) muss er annehmen, dass in 
der Zeit zwischen dem Pariser Koncile Ende 84ii (denn wie bemerkt, 
von diesem. nicht von der Tnerer Synode ist bei Hinkniar die Rede) 
'und 26. Juni 847 nicht bloss die genannten Ereignisse stattfanden, 
sondern Ebo auch noch .diiiY (wie Hinkmar angibt) oder. wenn man 
das .diuY nicht urgieren will, wenigstens solange in Italien bliel), d a ~  
er in Rom Versuche zu seiner Restitution mache11 konnte. 

11. 

War die Lehre Gottsohalka hiiretiaoh Y 

So heftig auch im 9. Jahrhiindert die Priidestinationsfqe die 
gallische Kirche erregt hatte, so war doch die Eriiinemng dnran bald 
aus den1 geschichtlichen Bewiisstsein entschwunden, und bis zum 
17. Jahrhundert blieb Gottsclialks Name verschollen und die durch 
sein Auftreten veranlassten Streitschriften unbekannt. Es war nun 
fttr die objektive theologische Beiirteilung der alten Kontroverse keine 
glückliche Fiigung, dass ihre Denkmiiler zu einer Zeit wieder an das 
Licht triiten, rils der Kanipf wiederum auf jenem Gebiete wogte, a k  
die thomistische lind m~linid~ische Schule sich in schroffster Haltung 
gegentiher standen, und der Jansenisnius die Gemtiter erregk. So 
wurde denn je nach dein Standpunkte deu Beiirteilers die Doktrin 
Gottschalks bald als entschieden rechtgliiubig uiid echt aiigustinisch 
gepriesen, bald ebenso entschieden als Ketzerei verdammt. Der .Jan- 
senist Mauguin, dem auch in diesem Punkte der Meister selbst 
den Weg gewiesen hatte (Jansen.. Augustinus. Lib. 8 de haeresi 
Pelagiana c. 23. Opp. ed. Lovan. 1640. p. 547 sq.), und der Jesuit 
Cellot (s. oben S. 98 N. 41) waren die ersten Wortflihrer der ent- 
gegengesetzten Auffmqungen. So nachhaltig wirkte die von diesen 



War die Lehre Gottachalks h#retiech? 48 1 

beiden Männern hervorgerufene Kontroverse, d u  noch fünfzig Jahre 
nachher Mabillon (Annal. T. 11. Paris 1704. 1. 33 n. 70 p. 681; cf. 
Id., Acta Sanctor. ord. S. Bened. IV, 2. Paris 1680. Praef. p. LXVIII) lind 
Graveson (Hist. ecclesiast. Aug. Vindel. 1727. II1,93sqq.) Uber die fort- 
dauernde Heftigkeit der Polemik klagen. Von Katholiken sprachen sich 
Kardinal Noris (Historiae Gottescalcanae synopsis. Opp. Veron. 1732. 
IV, 682 sqq.), Christian Lupus, Contenson, Roncaglia (in Betreff der 
drei letzteren s. Roncaglia, Animadversiones zu Nat. Alexander, Hist. 
eccles. saec. IX et X. Dissert. V. Lucae 1734. VI, 485 sqq.) f i r  die 
Orthodoxie des Mönches aus, während die Hist. litter. der Benedik- 
tiner '(V, 352 sqq.) sich wenigstens günstig Uber sie ausserte, und 
der Kardinal Bona erklärte: ,Revers eius sententiae de pruedestinatione 
sensum catholicum recipere possunt' (Epistolae selectae. Ed. R. Sela. 
August. Taiirinor. 1755. p. 340). Die meisten jedoch hielten seine 
Lehre fiir häretisch, wenn aiich nicht alle nut gleicher Entschieden- 
heit dieses Urteil fallten. 

Leider sind die Schriften Gottschalks zum grösseren Teile ver- 
loren. Aiisser den beiden blosri über die Prädestinationsfrage handeln- 
den Glaubensbekenntnissen (5. oben S. 105 ff.) sind nur BnichstUcke 
erhalten: nämlich aus seinem Bilche gegen Hraban (Hincm. opp. T, 
a5 sq. 118. 149 sq. 211. 224. 22ii ; zusammeng~~tellt sind diese Frag- 
mente bei Mauguin 1. C. 11, 2 p. I sqq.), von der in Mainz einge- 
reichten .ConfessioY (Hincni. opp. I, 26) und von einem .Pittacium 
ad quendam monachum' (ih. 305 sqq.). Alle diese Fragmente wurden 
zu polemischen Zwecken und zwar von einem Ge g n  e r  aiisgehoben 
und können daher nur ein einseitiges Bild von den Gedanken ihres 
Verfassers bieten. Durch diese Lage des Materials ist eine Kritik 
der Gottschalk'schen Theologie sehr erschwert, und es fast unmöglich 
geworden, sich nach demen e i g e n e n Worten ein a b  s c h l i e s s e n- 
d e s  Urteil zu bilden. 

Eh wäre von entscheidender Bedeutung, wenn sich feststellen 
lies.qe, ob Gottschalk die Vorherbestimmiing als eine solche ziir Glorie 
ii n d Gnade (praedestinatio completa) oder als eine solche b 1 o H s xiir 
Glorie auffasst. Seine Audrucksweise ist aber iti dieser Beziehung 
schwankend und unklar. Als Ziele der Priidestination gibt er an: 
,requiea - morsY ; ,vita aeterna - mors sempiterna' ; ,damnatio, sempi- 
ternus interitus' (ib. p. 26); ,gloria sempiterna - perennis poena' 
(Confessio prolix.; Migne 121, 350), was deutlich auf eine praede- 
stinatio ad gloriam rep.  ad poenani hinweist. Wenn er aber andrer- 
seits von einer Vorherbestimmung , ad vitani g r a t i s aeternam' und . ad 
vitam per gratuitnm s o  1.i U s g r a t i a e beneficium' (Migne 1. C. 347 ; 

S c h r l r s .  Hinkmar von Reims. 31 
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Hincmar. opp. I, 26) spricht, so könnte es wheinen, als ob er doch 
die Prädestination zur Gnade einschliew. Indes ist es sehr zweifel- 
haft, ob er unter ,,gratiaM hier die aktuelle Gnade und nicht viel- 
mehr die göttliche Milde und freie Barmherzigkeit gemeint hat; 
letzteres wird deshalb umso wahrscheinlicher, weil er als Qegensatr 
dazu hinstellt die Prädestination der Bösen ,,Per i ii s t i s si  m LI m iii- 
dicium suum in mortem' und ,,Per i u s t i t i a e suae iudiciuni' (ib.), 
und weil auch die übrigen Theologen z. H. Hinkrnar (Opp. I, 113) 
,gratiaU in diesem Sinne gebrauchen. Sonst redet Gottqchalk nirgend- 
wo von einer Vorherbestimmung zur Gnade und erörtert darum aiieli 
nie die Frage, wie es sich mit der Gnade gegenüber den Reprobierten 
verhält. Es spricht somit die grössere Wahrscheinlichkeit für die 
Annahme, dass er nur von einer Prädestination zur Glorie bezw. 
Strafe handelt und an den Unterschied dieser von der zur Gnade gar 
nicht gedacht hat. Dieses Resultat ist insofern wichtig, als man (z. B. 
Hefele IV, 138 und Heiser im Bonner theol. Literaturbl. 1869. Sp. 696) 
in der von Gottschalk beliebten Gleichstellung der Prädestination der 
Bösen mit jener der Guten (,sicut - similiter omnino, sic omnino, 
pariter') Häresie hst finden wollen. ~ i i s  würde nämlich nur unter 
der Vorauesetzung begründet sein, dass er entweder die Vorherbe- 
stimmung in der Bedeutung einer completen gefasst hat - -  was sich 
eben nicht im entferntesten b e W e i  s e n  lässt - oder das er mit 
jener Parallele eine praedestinatio ad poenam ante praevisa demerita 
ausdrücken wollte. Letzteres schliesst er aber unzweifelhaft aus, wenn 
er sagt: ,Reprobos, qui in die iudicii damnabuntiir p r o p t e r i p s o - 
r u m  m a 1 a m e r i t U . . . . per iustum iudicium suum . . . . prae- 
destinavit ad mortem' (opp. I, 26) - ,Propter p r a e s C i t a certiasime 
ipsorum propria futiira mala merita praedestinavit . . . in mortem' 
(Migne 1. C. 347). Er  lehrt also keine absolute Reprobation und 
keine Vorherbestimmung zur Sünde. Gottschalk hat vielleicht des- 
halb die beiden Priidestinationen in Vergleich gebracht, um Hraban und 
Hinkmar gegenüber, welche die der Reprobierten nur iil einem sehr 
abgeschwächten Sinne zugaben, seine Ansicht scharf zum Aiisdnicke 
zu bringen. Ueberdies stellt er sie an andern Stellen niir beinahe und 
nur in gewimem Sinne (,sie propemodum', .similiterU : Migne 1. C. 350) 
gleich, da er die Gefahr eines Mimverstindnisses fühlen mochte. 

Ueber die Willensfreiheit handelt nur ein einziges Fragment 
(opp. I, 118), in welchem sich Gottschalk auf die unverfängliche Be- 
merkung beschränkt, die Lehre der Kirche in Betreff derselben sei 
bei den Vätern iind besonders in dem (pseudo-)augustinischen Hypo- 
mnestikon gegenüber Pelagianern iind Semipelagianern ausgesprochen. 
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Zahlreicher sind die Stellen, die sich mit der Frage beschäf- 
tigen, welche Ausdehnung dem Willen Gottes, selig machen, und 
der erlösenden Kraft des Kreiizestodes zukomme (opp. T, 149. 150. 
211. 224. 226. 300. 305. 306 sq.). Sie betonen alle sehr nachdrtick- 
lich, dass Gott bloss jene retten wolle und bloss fiir jene gestorben 
sei, die wirklich selig wBrden, sprechen damit aber dem Wortlaute 
nach nur SBtze aus, die dem hl. Augustinus entlehnt siud (vgl. Petav., 
De incarn. 1. 13 C. 8 n. 9). Um ihre theologische Zullissigkeit zu 
beurteilen, kommt alles darauf an, in welcher Bedeutung ,,Willeu 
und ,Erlösungu aufzufassen sind. Erklärt uisn sie im Sinne einer 
voluntas consequens und einer redemptio efficax et finalis, so sind 
jene Sätze dogmatisch unbedenklich, so hart und gefährlich sie 
auch an und für sich klingen. Unter diesem Gesichtspunkte verliert 
selbst der Ausspruch Gottschalks : .Nec possunt salvari, nisi quos Deiis 
vult salvos fieri, nec est quisquam, quem Deus salvan velit et non 
salvetiir, quia Deus noster omnia quaecunqiie voluit fecit' (p. 149) 
seinen häretischen Charakter. Zwar nicht für die Notwendigkeit, aber 
doch frtr die Zulässigkeit einer solchen Deutung, zeugen die eigenen 
Worte des Mönches. Denn wenn er die Behauptung, der Gottmensch 
sei fiir alle gmtorben, ein ,evacuare crucem Christi' (p. 300) nennt, 
so hat dies nur unter der Voraussetzung einen Sinn, dass er von \ 

einer endgiltigen, ihr Ziel vollkonimen erreichenden Erlösung redet. 
Und bemerkt er nicht geradezu : ,Nullius autem reproborum p e r - 
p e t U a 1 i t e r  ease voluit salvator, nullius redemptor et nullius c o ro- . 
n a  t o  r' (p. 226, cf. 306 sq.)? Andererseih leugnet er aber auch 
eine universale redemptio inere sufficiens (und voluntas salvifica ante- 
cedens) keineswegs. E r  lehrt (p. 305 sqq.): Alle, Auserwählte wie 
Reprobierte, werden durch die Taufe von der Erbstinde und allen 
persönlichen Sfinden erlöst. Für diejenigen nun, welche nicht be- 
harren, ist Christus nicht gestorben, obschon auch diese durch die 
Taufe ,erlöstm worden sind. Es ist nach Gottschalks Auffassung 
eben von jener generellen, den Auserwählten und Reprobierten ge- 
meinsamen Erlösung eine ,propriaU und .specialisU 'zu untencheiden, ~ 
die nur den ersteren zukommt und die nicht bloss wie die Taufe von 
den f r ü h e  r n  Stinden (,peccata prtreterita'), sondern auch von den 
s p ä t e r  n (, praesentia' ) befreit. Stark prädestinatianisch lautet allerdings 
folgender Satz (p. 21 1) : ,1110s omnes impios et peccatores, pro quibus 
idem Filius Dei nec Corpus assumpsit nec orationem nec dico san- 
guinem fudit, neque pro eis u l l o  m o d o  crucifixu9 fuit' ; allein in- 
dem der Verfasser U n m i t t e l b a r fortfahrend die Erklärung beifügt : 
.Quippe quos pessimos futuros esse praescivit, quosque iuatissinie in 

Y1  
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aeterna praecipitandos tormenta praefinivit, ipsos omnino p e r p e t i m 
salvari penitus poluit', wird der Sinn doch erheblich gemildert, wenn 
auch zugleich durch das ,,ullo modo' und ,,perpetimU ein Wider- 
spruch zu Tage tritt. Gottschalk fasst nämlich die Bedeutung der 
Menschwerdung und des Opfertodes a ii s s c h 1 i es  s 1 i c h im Sinne 
einer efficienten und endgiltigen Erlösung, und muss geglaubt haben I 

- freilich sehr irrig und inkonsequent -, dass daneben noch eine 
Erlösung in dem vorhin von ihm bezeichneten Sinne bestehen könne. 
Darum sagt er unbedenklich : ,Baptismi sacramento eos (i. e. reprobos) 
e m i t , non tarnen pro eis crucem yuhiit neque niortem pertulit neqiie 
sanguinem fudit" (p. 300). J e  nachdem man annimmt, dass der eine 
oder andere dieser beiden unvereinbaren Gedanken bei ihm V o r  g e- 
h e r  r s c  h t habe, wird man sicli ftir oder gegen seine Orthodoxie iti 
diesem Punkte entscheiden müssen. Durchschlagende Gründe lawen 
sich indes in keine der beiden Wapchalen werfen. 

Auch diirfte es zu einer objektiven Beurteilung nicht überflüssig 
sein, daran zu erinnern, dass Gottschalks Gegner Hinkmar, der ihn 
ausgesprochenermassen für einen Häretiker hält, gewiss nur die 
schärfsten und gravierendsten Stellen excerpiert haben wird, um seine 
Anklage zii begriinden, dass ferner uns der Zusammenhang, in welchem 
dieselben standen und wodurch sie vielleicht in weniger grellem Lichte 
erscheinen, verborgen ist, und d a  mit Ausnahme der beiden nur 
aber die Prädestination handelnden Glaubensbekenntnisse, alle A e ~ s e -  
rungen, die zu Gunsteii der Rechtgläubigkeit Gottschalks lallten 
könnten, verloren gegangen sind. Zieht man aiies in gebiihrende 
Erwägung, so wird man, insofern Gottschalks e i g e n e Worte in Be- 
tracht kommen, keinen genügenden Anlass finden, ihn mit Sicherheit 
der Ketzerei zu beschuldigen. Petavius (De incarn. 1. 13 C. 8 n. 8) 
urteilt sogar: ,Si illa diimtaxat, quae ab Hincmaro ipso siint allata, 
Gottescalci dich per se diiudicare ::C perpendere velimus, non dubium 
est, quin prorsus haeretica non fuerint atque haud absurdo sensu 
accipi potuerint'. Umso mehr muss die gegenteilige Ansicht einiger 
Zeitgen~ssen und 'Gegner des Mönches ins Auge g e f k t  und auf ihre 
Ziiverlässigkeit geprtift werden. 

Vor allem kommt hier Hraban in Betracht, weil er  als der 
erste gegen Gottschalk in die Schranken trat und seine Lehren gleich 
bei ihrer ersten Verbreitung bekämpfte. Indem er niir die Präde- 
stinationstheorie , nicht auch den soteriologischen Standpunkt des 
Gegners berticksichtigt , fasst er dessen ,Hiiresieu also zusammen : 
.Quod sicuti qui per praescientiam Dei ac per praedestinationem vocati 
sunt ad percipiendam gloriam . . . .. non possiint non salvari: ita 
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et illi, qui ad aeternum interitum vadunt, praedestinatione Dei cogun- 
tur et non possunt evadere interitum' (ep. ad Noting. ; Migne 112, 
1531 B) und Hhnlich in dem Schreiben en Hinkmar: .Quod praede- 
stinatio Dei sicut in bono sit ,  ita et in malo: et tales sint in hoc 
iiiuiido quidaiii, qui propter praedestinationem Dei, que eos cogat in 
iilorteni ire, non possint ab errore et peccato se corrigere, quasi Deus 
eos fecisset ab initio incorrigibiles esse et poenae obnoxios in interitum 
ire' (Mansi XIV, 914). Man beachte wolil, dass wir hier keine Citate 
aus einer Schrift Gottsch~lks vor uns haben, deren sich überhaupt 
bei Hraban keine finden, sonderu nur die Auffassung, die der Fulder 
Meister von dessen Lehre sich gebildet hatte. Aus der Art, wie er den 
ersten Satz bekämpft, geht klar hervor; dass er in demselben einen Zwang 
w m  Sündigen und die Vernichtung der Willensfreiheit ausgesprochen 
fmd ; das ,quwiU des zweiten Satzes zeigt aber, dass solches durchaus 
nicht a U s d r ü C k 1 i C h von dem Mönche gelehrt wurde. Es ist nur eine 
Folgerung, die Hraban zieht, wie schon Ebo bemerkt, der überdies ver- 
sichert, jenes sei von k e i n e m N e  U e r e n , also auch nicht von Gott- 
schalk, behauptet worden (Lib. de 3 epist. cc. #I. 47). Da wir nun obeii 
gesehen haben, dass die erhaltenen Schriften Gothchalks uns nicht 
berechtigen, ihm eine solche Konsequenz mit Sicherheit zu imputieren, 
so fragt es sich nur, ob die Behauptungen Hrebans zu der Annahme 
nötigen, jener habe bei andem Gelegenheiten seiue Irrlehre deut- 
licher enthüllt. An und für sich ist dies bei einem so hartnäckigen 
und riicksichtslosen Charakter wie Ciottschalk , der stets seinen Ge- 
danken den entschiedensten Ausdruck gibt, wenig wahrscheinlich. 
Aber auch hiervon abgesehen, köunen wir in dieser Sache dem Ur- 
teile Hrabans ein solches Gewicht nicht beim-en. Er  verfasste seine 
Hauptschrift, bevor er mit dem Gegner persönlich zu9ammengetroffen , 
war oder auch nur eine Zeile von demselben zu Gesicht bekomxueii 
hatte, gründe& vielmehr seine Anklage lediglich auf mündliche Mit- 
teilung, welche der Ueberbringer Noting zudem auch nicht aus dem 
eigenen Verkehre mit Gottschalk, sondern nur aus der durch die 
Predigten des Mönches hervorgerufenen Volksmeiniing geschöpft hatte. 
Wie leicht aber die orthodoxeste Predigt über Vorherbestimmung und 
Gnadenwahl bei ungebildeten Leuten Irrtümer veranlasst, bedarf 
keines Beweise?. Ferner nimmt Hraban selbst einen. einseitigen 
Standpunkt ein, der nichts weniger als augustinisch ist, indem er 
j e d e Prädestination z 11 r Strafe in Abrede steilt. Dass aber in einem 
solchen Falle und bei Fragen von solch' zarter Natur selbst speku- 
lativ vollkommen durchgebildete Theologen vor der Gefahr, den sich 
im entgegengesetzten Extreme bewegenden Gegner mit IJnrecht zu 
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verdächtigen, nicht geschützt sind, haben spätere berühmte Kontro- 
versen über die Gnadenlehre zur Genüge gezeigt. Wieweit da.s Urteil 
des Milinzer Erzbischofs in solchen Dingen mwgebend sein darf, 
mag man an der von ihm gegen Prudentius erhobenen Anschul- 
digung ememen. Er will in dem Schreiben dwelben an Hinkruar 
und Pardulus die Lehre gefunden haben, dass Gott ,s i C U  t electoe 
praedestinatione sua ad praemiiim aeternum ducit, i t a prnedestinatione 
sua c o g a t  peccatores in interitum ireY (Migne 112, 1519 B) ; und 
doch ist in jenem Briefe dergleichen weder dem Wortlaute noch 
dem Sinne nach zu entdecken. Dem Zeugnisse Hrabans wider Gott- 
schalk ist somit keine e n t s c h e i d e n d e Bedeutung beizulegen. 

Ebenso fest wie sein Mainzer Freund war Hinkmar von der 
,Häresieu des siichsischen Mönches überzeugt. Die Belege allerdings, 
die er für diese Beschuldigung aus den Schriften seines Gegners bei- 
bringt, sind nicht genügend; sie beschränken sich auf jene Frag- 
mente, für welche wir oben eine mildere Deutung als zulässig nach- 
gewiesen haben. Allein schon die blosse Versicherung Hinkmars, das 
persönliche Urteil eines -theologisch so gebildeten Mannes, unter desven 
Sugen überdies der Beschuldigte den grössten Teil seines Lebens zu- 
gebracht hat, würde alle Beachtung verdienen, wenn nicht gewich- 
tige Gründe gegen die Richtigkeit desselben sprächen. In dieser 
Hinsicht ist zunächst der Umstand ins Auge zu fasen, dass Hinkmar 
sowohl den Ratram und Prudentius als aiich den Verfasser der Kanon- 
von Valence und der Lyoner Schriften schlechthin mit Gottschalk 
gleichstellt; sie alle sind ihm die ,MitschuldigenG, die ,Schule Gott- 
schalksm , die ,neuen Prädestinatianerm , deren ,Anführerm der Mönch 
von Hautvillera ist (De praedest. Opp. I, 25. 62. 66. 95. 132. 149. 
211. 224. 357, besonders cap. 5). Ausdrucklich bemerkt er von 
Gottschalk und dessen ,complicesm : ,Eorum doctrina ex aliquantis se 
in divema scindit itinera, de praedestinatione tamen'reproborum nd 
interitum, et quod Deus non omnes homines vult salvos fieri, sed eos 
tantummodo qui salvantur, et quia non pro omnibus passus sit (also 
gerade jene Lehrpunkte, auf die sich die ,&resieu Bottschalks er- 
strecken soll) . . . . C O  n s p i r n r e n o s c U n t U r' (De praedest. Praef. 
Migne 125, 65 sq.). Da nun die Rechtglaubigkeit der genannten 
.MitschuldigenY unanfechtbar ist, und auch von keinem Spätem in 
Zweifel gezogen wurde, so muss auch in Bezug auf Gottschalk das 
Urteil Hinkmars erheblich an Bedeutung verlieren. 

Buch aus der Art und Weise, wie dieser die ,nltenm und 
.neuenu Prädestinatianer in Parallele stellt, geht hervor, dass sein 
Urteil durch subjektive Anschauungen stark getrübt war. Den In- 
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halt der ,alteil' Häresie fasst er in vier Thesen zusammen, von denen 
die vierte lautet: ,Praedestinationeni electorum ad vitam non denegant 
et reprobonun praeclestinationem ad interitum confitentur: quos sicut 
dicunt s Deo praedestinatos ad interitum, ita etiam ad peccatum' 
(opp. 1, 63). Er  erklärt sodann, die ,neuenU Prädestinatianer ver- 
träten die drei ersten Thesen nicht und auch die letzte nicht aus- 
drücklich, sondern: ,Quartum colore mutant, sed odoris atque saporis 
iutelligentia redolent. Dicunt enim: Praedestinavit Deus reprobos ad 
interitum, non ad peccatum, cum (= während doch) nonnisi per pec- 
catum perveniri valeat ad interitum'. Dieses Geständnis gibt um den 
Schllissel zu dem Rätsel, weshalb Hinkmar nirgends eine klare Be- 
weisstelle für die Gottvchalk imputierte Häresie einer Vorherbestim- 
mung zur Sünde anführt. Die ,neuen Prädestinatianer', als'o auch 
Gottschalk, haben eben eine solche nicht geradezu gelehrt, sondern 
Hinkmar findet dieselbe nur in ihrer Lehre eingeschlossen, W e i l  die 
Prädestination zur Verdammnis sich nach seiner (irrigen) Anschauung 
von der zur Sünde nicht trennen lässt. 

Die übrigen Anklagen des Erzbischofs sind nicht besser be- 
gründet. E r  formuliert die sämtlichen Irrtiimer Qottschalks in folgen- 
den vier Sätzen: 

1) Dicit, ita geminam ease Dei praedestinationem, ut ~ i c u t  Deus 
qiiosdam ad vitarn aeternam, ita quosdam praeclestinaverit ad mortem 
aeternam. 2) Dicit, quod non vult Deus omnes homines salvos fieri, 
sed tantum eos, qui salvantur: omues autem salvari, quoscunque ipse 
salvare voluerit; ac per hoc quicunque non salvantur, penitus non 
w e  voluntatis illius, ut salventur. 3) Dicit, quod non pro totius 
mundi redeniptione . . . . Christus sit cruci6xils, sed tantum pro his, 
qui salvantur. 4) Dicit exponens sententiani Apostoli Petri : ,Eum qui 
emit eos Dominum negantes' ,BaptismiY, inquit, ,sacrarnento eos emit, 
non tamen pro eis crucem subiit neque mortem pertulit neque san- 
guinem fiidit' (ep. ad Egilonem; opp. 11, 293). D a s  hiermit die 
Lehre Gokqchalks treii wiedergegeben ist, mIissen wir auf Grund der 
Schriften desselben anerkennen; dass aber die angeführten Propo- 
sitioiien Häresie enthalten, ist nichh weniger als gewiss. Die drei 
letzten haben wir früher genügend beleuchtet, und fugen nur fiber 
die erste einige Beinerkungeii bei. Der Gleichstellung der beiden 
Priiiestinationeu bedient sich Hinkmar auch als Formel in seiner 
Poleiriik gegen seine iibrigen Gegner, werin er deren vermeintlichen 
I'rädestinatinnismus kurz und schlagend ausdriicken will. So findet 
er in den Kanones von Valence die Lehre: ,Quia s i c u  t sunt electi 
praedwtinati 4 vitarn, i t s  et impii a Deo sint praedestinati ad mor- I 
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k m u  (De praed. C. 7 p. 29; cf. C. 9 p. 34 sq.), und ebenso bemerkt I 

er iiber den Verfasser des Lib. de 3 epist.: ,Ad hanc summani intel- 
lectus sui deducit sententiam, ut s i  C U  t electi ad vitam, i t a  'et 
reprobi a Deo praedestinentur ad mortemn (ib. p. 233). Zum Zeichen 
aber, dass er wohl weis, wie mit dieser Formel keineswegs eine ab- 
solute Reprobation, sondern nur eine positive uiid zwar eine solche 
post praeviss demerita ausgedrückt ist, fügt er sofort bei: ,et w i m -  
diim praescientiam suarii Deus damnaverit, qiios in iniquitate et im- 
pietate perseveraturos pritesciverit, eosdemque perituros p r i e s t i nu -  
veritu. So wenig man nun geneigt sein wird, wegen dieses Hinkmar1- 
schen Vorwurfes die Väter von Valence für Prädestinatianer zu halten, 
ebenso wenig liegt in demrelben Vorwurfe, wenn er gegen Gottschalk. 
gerichtet ist, ein annehmbares Zeugnis für deLwn Hnresie. Ferner 
darf nicht unerwähnt bleiben, durch welche Umstände Hinkmar zur 
Abfassung jener vier Satze veranlasst wurde. E r  war beim Papste 
Nikolaus beschuldigt worden, Gottschalk ungerecht wegen seiner 
Lehre verfolgt zu haben. Um diese Beschuldigung zu entkräften und 
jenen wirklich als Ketzer zu charakterisieren, gab er die mitgeteilten 
Sätze seinem Gesandten Egilo im Jahre 866 nach Rom mit. Sechs 
Jahre nach Beendigung des Prädestinationsstreites also und bei einer 
Gelegenheit, wo alles darauf ankommen musste, die ,Häresien mög- 
lichst scharf und bestimmt zu bezeichnen, wusste er kein anderes 

I 

Material vorzulegen als Propositionen, die ebenso leicht in gutem wie 1 
in schlimmem Sinne gedeutet werden können. 

Kann man somit auch Binkmar nicht als vollgültigen Ge- 
währsmann Air die Heterodoxie Gottschalks ansehen, so liegt die 
Sache nicht so klar bei dem Briefe Amolos an den Gefangenen in I 
Hautvillers (Migiie 116, 87-94). Hier werden ihm sechs Punkte 
aus seiner Lehre vorgehalten, von denen mindestens zwei ihrem Wort- 

I 

laute nach höchst verdächtig sind. Dem ersten Punkte (Dicis, nemi- 
nem perire posse Christi sangiiine redemptum) ist nicht viel Gewicht 
beizulegen. Amolo erklärt zwar dirs' ,erlösenb im Sinne von ,recht- 
fertigen', aber man kann es ebenso gut nach der bei Gottschalk sehr 
geläufigen Anschauung als ,endgültig erlösen', von einer Recht- 
fertigung mit der Gnade der Beharrlichkeit verstehen. In gleicher 
Weise lässt der zweite und vierte Punkt an der Hand der früher l>e- 
sprochenen Aiislawungen Gottschalks eine günstigere Lleutung zii als 
ihnen hmolo gibt. Jener lautet: .Sacratiasima ecclesiae fiucriimenb 
. . . . . p e r f u n c t o r i e  e t  f r u s t r a t o r i e  oninibus, qui post per- 
ceptionem eorum pereaut, dari confirmas, dum eos ennguine Christi 
. . . . redemptos negasu. Aus der Formulierung (confirmas, dum) 
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ersieht man sofort, dass wir hier eine von Aniolo gezogene Folgerung 
vor uns haben, als deren Quelle leicht der oben angeführte Satz 
Gottschalks, dass Christiis die Reprobierten durch die Taufe ,erkauftu, 
aber nicht für sie sein Blut vergossen hat, zu erkennen ist. Durch 
den hierin liegenden innern Widerspruch sah sich Amolo zu der An- 
nahme gedrängt, Gottschalk leugne die Wirksamkeit der Sakramente. 
Die Frage aber, ob derselbe diese Konsequenz erkannt und zugegeben 
hat, musa vor wie nach unenhchieden bleiben. Den vierten Punkt 
(Reprobi sunt divinitiuj wl interitutn praedestinati, ut eorum nullus 
potuerit w t  possit salvus esse) lehrt Gottschalk unzweifelhaft; welche 
Tragweite demselben aber beizulegen ist, wurde früher erörtert. Von 
wenig Belang ist endlich der sechste Satz: Gott und die Heiligen 
freuen sich über den Untergang (perditio) der zur Strafe Prädesti- 
nierten; denn nach Gottschalks Sprachgebrauch kann ,UntergmgU 
nur die Verdammnis, nicht die Stinde, bedeuten, und in solcher F=- 
sung ist der Satz nicht zu beanstanden. Sehr belastend ist dagegen 
die an dritter Stelle gebrachte Anklage: ,(Ut) illos, qui ex numero 
fidelium pereunt, nec tunc quaudo imprimis ad percipienda niysteria 
regenerationis et dominiccie oblationis . . . . fideliter accesserunt, af- 
firmes Christo et ecclesiae n o n i n C o r p o r a t o s nec membra illius 
. . . . e f f e c t o s  acper  hoc n e c  u n q n a i n  f u i s s e  c h r i s t i a n o s ' .  
So wie diese Stelle vorliegt, lässt sie kaum mehr eine orthodoxe 

b Interpretation zu. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass der Ge- 
danke Gottschalks an augustinische Ideen anklingt. Man vergleiche 
z.. B. De corrept. et grat. C. 9 nn. 20. 22: ,Quidam qui filii Dei 
propter susceptam vel temporaliter gratiam dicuntur a nobis, nec sunt 
tamen Deo'. - ,Quia ergo non habuerunt perseverantiam, sicut n o n  
v e r e  d i s c i p u l i  C h r i s t i ,  ita nec vere fXi Dei fuerunt, etiam 
qusndo videbantur esse et ita vocabantur'. - C. lit. Petil. 1. 2 C. 108: 
,Non ideo putandi sunt esse in C h r i s t i C o r p o r e , quod est ecclesia, 
quia sacramentorum eius corporaliter participes fiunt'. Allein dem 
fränkischen Mönche - wir setzen vorläufig voraus, dass Amolo seine 
Worte oder wenigstem seine Meinung getreu wiedergibt - ist doch 
ein so tiefer uiid feiner theologischer Gedanke nicht leicht zuzutrauen. 
Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass er den Satz äusserlich a w  
,seinemu Augustinns geschöpft hat, aber der Ausdruck, den er ihm 
gibt, ist unverträglich mit der Lehre von der sichtbaren Kirche und 
dem objektiven Werte der Sakramente, und verrät unleugbar Präde- 
stinatianismus. Letzteres gilt auch von dem, was Amolo als finften 
Punkt berichtet. Gottschalk habe nämlich die Bischöfe gebeten, die 

I 
Unabänderlichkeit der Vorherbestimmung zur Verdanimnis dem Volke 
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zu predigen, ut ,quia iam praefinitam daiunationem evadere non pos- 
sunt, saltem diquantulum Deo supplicent, ut statutum eis vel niodi- 
cum mitiget et leviget poenas'. 

Die weitere Frage uun, ob jene sechs Sähe wirklich Gottschalk 
zugeschrieben werden müssen, l k t  sich nicht befriedigend lösen. 
Amolo erklärt Schriften des Wonches vor sich gehabt zu haben und 
driickt sich so aus, als ob die Eiitze getreue Auqziige auö denselbeu 
seien, nur beim zweiten deutet er, wie wir sehen, selbst das Gegen- 
teil an. Andrerseits steht aber die Thataache fest, dass kein Zeit- 
genosse, namentlich Hinkmar nicht, von jenen Behauptungen Gott- 
schalb etwas weiss. Amolo hat sein Schreiben, wie er selbst be- 
richtet, dem Reimaer Erzbischofe Ubersandt, und dieser verfwt n a c h  
Empfang desselben die Schrift Uber die Prädestination. Er fuhrt 
hierin sor#altig die ihm anstöasig erscheinenden Aeusserungen Gott- 
schalks an, aber von Thesen wie die dritte und fünfte bei Amolo ist 
keine Spur zu entdecken. Fanden sich diese in den Schriften des- 
selben klar ausgesprochen, so ist es schlechthin unbegreiflich, weshelb 
sie Ubergangen wurden, da sie doch viel deutlicher als alles andere 
das Mal der Häresie an sich trugen. Indes ist dieses argumentunl I 
e tacendo doch nicht hinreichend, dem Zeugnisse des Lyoner E n -  1 
hiechofs jede Bedeutung zu nehmen. 

Wägt man die CfrUn.de gegeneinander ab, die ftir und gegen 
die Rechtgliiubigkeit Gottschalks sprechen, so wird man auf ein festes 
und kt immtea Schlumrteil verzichten müssen, und nur mit Wahr- 
scheinlichkeit seine Lehre als haeresim sapiens bezeichnen können. 

Die Echtheit des Synodslurteils von Quierty (849). 

Das Schlussurteil (Mansi XIV, 921), welches zu Quieny über 
Gottschalk gefallt wurde, machte zuerst Sirmond euv einer Handschrift 
des Nicolas Camuzat bekannt. Weder der Herausgeber noch spätere 
Forscher zweifelten an der Echtheit, bis Hefele (Konc.-Gesch. IV, 1 
144 ff.) eine eingehende Untersuchung anstellte und dns Aktensttick 
für ,das Fabrikat eines viel späteren und in der Sache gar wenig 
unterrichteten librariusY erklärte. V. Noorden S. 62 N. 3 schlw 
sich diesem Urteile an. Die Griinde Hefeles sind jedoch nicht halt- 
bar, wie die nachfolgende Kritik derselben ergeben dtirfte. 

1). Während Hinkmar ausdrücklich sagt: die anwesenden Kloster- 
I 

o b e r  11 hiitten die Strafe der Geiwelung, die Bischöfe aber die ,daui- . I 



Echtheit dea Synodalurteila von Quierzy. 49 1 

natio' ausgesprochen, wird in jener Sentenz auch die ,flagellatio' von 
den Bischöfen verhängt'. - Allein dieser scheinbare Widerspruch 
lässt sich leicht lösen. Hinkmar berichtet (Lib. de 3 epist. C. 24;  
Migne 121, 1027 C): ,In contumelias singulorum prorupit (Gotheu- 
calcus). Et  propter imprudentkimam inwlentiam per regulam S. Bene- 
dicti a monachorum abbatibus vel ceteris rnonachis dignus flagellis 
adiudicatus. E t  quia contra canonicam institutionem civilia et eccle- 
siasticn negotis perturbare atuduerit indefessus et se noluit recognos- 
cere vel aliquo modo humiliare, profusus ab episcopis et secundum 
ecclesiastica .iura damnatus'. EH ist also eine doppelte Schuld Gott- 
schalks zu unterscheiden : einmal seine gefährlichen Predigten (civilia 
et ecclesiastica, negotia perturbare) und seine Hnrtniickigkeit (se noluit 
recognoscere), dann die persönlichen Beleidigungen, die er sich auf 
der Synode erlaubte (contumeliae singulorum). Ptir ersteres Vergehen 
waren die Kanones maasgebend, für letzteres bildete die Benediktiner- 
rege1 den Strafkodex. Demgemäes wurde Gottschalk aus einem zwei- 
fachen Grunde (ausser zu klösterlicher Haft) zii Schlägen venirteilt, 
einerseits für sein unerlaubtes umherschweifen nach Kan. 38 von Agde 
(s. Hefele 11, 656), andrerseits für seine Beleidigungen nach cap. 28 
der Regel Benedikts und nach cap. 14 der Aachener Mönchssttihiten 
von 817 (Hefele IV, 25). Dass nun die Sentenz die erstere Strafe, 
die nur von den Bischöfen verhängt werden konnte, erwähnt und die 
letztere nicht, kann nicht auffallend sein, da es sich bei diemr um 
die Ahndung privater, einzelnen Personen zugefügter Unbilden handelte, 
mit denen ein s y n  o d a 1 e s  Schlussurteil nichts zu schaffen hatte. 
Zudem scheint die zweimal verdiente körperliche Ztichtigung euch 
getrennt vollzogen worden zu sein, da der Bericht des Lib. de 3 

I 
epist. 1. C. und die Bemerkungen bei Prudent. Annal. a. 849 (Mop. 
Germ. SS. I, 443) sehr stark vermuteu lassen, dass die Prligel sofort 
den Schimpfreden d a  Mönches folgten, bevor noch das Endurteil ge- 

I 
sprochen war. Hinkmar fasst alle Strafen zusammen, wenn er opp. I, 
21 bemerkt: ,Pro sua inrevocabili contumacia secundum leges et Aga- 
theuses canonea ac regulani S. Benedicti . . . virgis caesus'. Uebrigens 

I 
I ist ea nicht einmal ganz richtig, weiin Hefele behauptet, nach Hink- 

mars Worten hätten die Klosterobern die Strafe der Geiaselung ver- 
hängt. Es wird gesagt: ,A nionachorum abbatibus vel ceteris monlrchis 
d i g n u H flagellis a d iudicatus' d. h. die Aebte gcrben ihr g u t a C h t- 
1 i C h e s  Urteil dartiber ab, welche Strafe nach ihrer Regel dem 

I 
Schuldigen gebtihre; einen Mönch aber, der ihneu nicht untergeben 
war, konnten die Aebte und noch weniger einfache Mnnche nicht Mrm- 

\ lieh verurteilen, diea stand auvschliesslich den Bischöfen zu, eo daw 
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auch in dieser Hinsicht der Wortlaut der Sentenz vollkonimeii ge- 
rechtfertigt wiire. 

2) Wir können Hefele auch darin nicht beitreten, dass e.s aiif- 
fAllig sei, wenn in der Sentenz von dem Prädestinatianisiiiiiy gaiiz 
geschwiegen und nur allgemeiri bemerkt werde, Gottschalk habe dös 
Pnesteramt durch schlechte Aufftihrung und verkehrte Lehren niiuu- 
braucht. Denn die Irr  1 e h r e als solche war bereik durch die Mainzer 
Synode verurteilt (Prudeut. Annal. 1. C.; Annal. Fuld. a. 848, SS. I, 
365; Hraban. ep. ad Hincm., Mansi YIV, 914), zu Quierxy aber 
handelte es sich uni die Frage, ob Gottachalk seine Irrtiinier noch 
aufrecht erhalte, und demgemh uni die Bestrafung. So stellen die 
Quellen die Sache dar : ,Decrevimus eum d a m n a t U IU mittere ad vos, 
quatenus eum r e  C 1 U d a  t i  s in veütra parochia' (Hrab. 1. C.) - ,Ad 
metropolim . . . . . redire compellitur, quliteiius illic d i g n U m suae 
pefidiae i U d i C i U in subiret' (Prudent. 1. C.) - ,S i C U t e t in Mogun- 
tina civitate inventiis haereticus atque i ii C O  r r i g i b i 1 i (Hincmar. 
opp. I, 21) - ,Quoniam haec (SC. s. scripturaa detruncare et ad suuni 
sensum violenter inflectere) e g i s s  e Gothescalcus in conventu episcopiili 
r e V i c  tiis fuit, idem concilium (SC. Carisiac.) . . . . silentium ei imposuit' 
(ib. 11,539). Gerade in dem Umstande, dasv das Synodalurteil von ,Per- 

i 
versae doctrinae' spricht, ohne ihren Inhalt zu erwähnen, txheint uns 
ein Qmnd f t i r  die Echtheit zu liegen; ein wenig unterrichteter 
Falscher wurde nicht so genuue Kenntnis des Vorganges verraten, 
sondern es kaum unterlassen haben, die Irrlehre Gottschalks anzuführen. 

3) Der in dem Aktenstücke ausgesprochene Zweifel, ob Gott- 
schalk überhaupt gültig ordiniert sei, SOU nach Hefele ,nicht nur 
undogmatisch sein, sondern auch gegen die Ansicht Hinkmars, der aii 
der Gtiltigkeit jener Weihe nicht zweifelte', verstossen. - Hiergegen ist, 
was das Undogmatische angeht, fttr jene Zeit an Kan. 44 von Meaux 
(Mansi XIV, 829) zu erinnern, welcher den Chorbkhöfen die Er- 
teiliing höherer Weihen s C h 1 e C h t h i n untersagt, und Gottschalk 
hatte ja durch einen Chorbischof die Priesterweihe empfangen (Hincm. 
opp. I, 21). Weil derselbe ferner ohne Vorwissen sein@ Bischofs 
(von Soissons) ordiniert worden war (Hincm. 1. C.), so konnte man d 

bei der damals herrschenden unklaren Anschauung, welche Gültigkeit 
und kanonische Erhubtheit nicht immer auseinander hielt (vgl. oben 
S. 62 N. 52 und die dort angef'lihrte Abhnndliing Hergenröthers), 
auf jene beiden Umstände wohl einen solchen Zweifel grlindeii. 
Auch entspricht die in der Sentenz gebrauchte vorsichtige Rede- 
wendung (sacerdotale officium . . . . si quo modo suscepisti) ganz 
der Auffassung Hinkmars (1. C.: honorem presbyteralem . . . . 
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potiiis usurpaver&, quam accepemt) lind Hrabans (1. C.: qui se 
R s (F e r  i t sacerdotem). 

4) Hefele bemerkt ferner: ,Auch der boinbastische Stil . . . . . 
macht sie verdüchtig, iind schwerlich wird sich jemand erinnern, in 
irgend einem andern kirchlichen Strafurteile die Phrme ,Per virtutem 
s a n g  U i n i  s Domini nostri J .  Ch. wirst L)u da9 Priesteramte ent- 
setzt' gefunden zu haben'. - -  Indes diese Phrase ist keineswegs uner- 
hiirt. In Kan. 43 voii Meaux (Mansi XIV, 828) heisst es: ,Per vir- 
tiitem Christi mnpinis  interdicendurn', und Hinkmar selbst verbietet 
etwaq ,Per criiceni Christi et sanguinein ipius' (Flod. 111, 26 P. 543). 
Man liebte es vielmehr in der Strafformel eine Beziehung auf das 
bestrafte Verbrechen au~zudrticken. So wird z. B. eine Exkommiini- 
kation wegen eines am Kreuzaltare einer Marienkirche begangenen 
Diebstahls mit der sonst gewiss nicht häufig vorkommenden Phrase: 
,in virtute saiictae crucis et virginitate h. Dei genitricis Mariae' (Mon. 
Germ. SS. 1, 515) ausgesprochen, und Hinkmar von Laon verhängt 
einmal den Kirchenbann ,Per virtutem huiiis (SC. s. crucis) ligni' 
(Mansi XVI, 586). Da niin Gottschalk die allumfaasende Kraft des 
Blutes Christi leugnete, so ist die obige Formel höchst passend ge- 
wiihlt, und man dürfte darin im Gegensatze zu Hefele einen starken 
Beweis f ü r  die Echtheit zu erblicken haben. Ebenso wenig können 
wir den Stil des Urteils, das, wenn es echt ist, ohne Zweifel von 
Hinkninr als dem Vorsitzenden dea Koncils herrtihrt, bombastischer 
finden als den der übrigen Schriften Hinkmars ; wir glauben vielmehr, 
dass ein Fälscher kaum die eigenttimliche Schreibweise des Erzbischofs 
so getreu nachzuahmen vermocht hätte. 

5) Hefele weist endlich dliranf hin, dass der Ausdruck ,ecclesia- 
stica et civilia negotia perturbare6 in der Sentenz bedeute, Ctottachalk 
habe ,im Widerspruche mit dem Mönchsgeltibde in weltliche Händel 
iind in Geschäfte des Weltklerus sich eingemischt', dagegen im Briefe 
Hinkmars an Amolo (Lib. de 3 epist. 1. C. 1027), derselbe habe ,durch 
seine Irrlehren in Kirche uiid Staat Unordnimgen hervorgerufen, in- 
dem seine Anhänger sich keiuer guten Werke mehr befleissigen und 
keiner Sünden mehr sich enthalten zu müssen glaubten'. Hefele 
glaubt diesen Widerspruch nur durch die Annahme erklären zu können, 
dass der Verfasser der Sentenz jene Worte aus dem Briefe an Amolo 
entnahm, sie aber missverstand. - Allein in Wirklichkeit ist kein 
Widerspruch vorhanden. Die genannte Phrase bedeutet genau ge- 
nommen weder das eine noch dns andere von dem, was Hefele hinein- 
legt; sie kommt in jener Zeit häufiger vor iind hat immer den Sinn: 
die kirchliche und htirgerliche Ordnung stören durch aiissergewöhn- 
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liches und unbefugtes Eingreifen, und wird gerade vontiglich von 
Mönchen gebraucht, die ihrem Gelübde entgegen ausserhalb des 
Klosters umherschweifen. So verordnet Kan. 57 von Meaux (Mansi 
XIV, 832): Mönche sollen sich nicht umhertreiben, ,qiiia per quos- 
dam illoriim . . . . et ecclmiastica et civilia perturbantur negotia'. 
Vgl. C. 4 von Vemeuil (Baluzius, Capitular. 11, 13 sqq.) : Moiiachos, qui 
cupiditatis cauaa vagantur et sanctae religionis propositum impudenter 
infament ; Conc. Ticin. (850) Kan. 23 (Mansi XIV, 938) : Die henim- 
irrenden Mönche sind ,veluti ecclesiristicae pacis perturbatores' ; Hincm. 
opp. I, 436 sq.: Die Synode von Chalcedon bedroht jene, ,qui de- 
bentea studere silentio et quieti . . . . ecclesiastica vel civilia negotia 

r ~ n n e  commovent' mit Strafe. In einem ganz iihnlichen, allgemeinen '3' 
wird nun sowohl in dem Briefe an Amolo als auch in dem Synodal- 
urteile übereinstimmend gesagt, d a s  Gottschrrlk gegen sein Geliibde 
das Kloster verlassen und durch sein regelloses Umherschweifen kirch- 
liche und bUrgerliche Verhiiltnisse gestört hat und demgemäss be- 
straft werden muss. 

Der von Hefele an letzter Stelle hervorgehobene Gnind, der 
Fiilscher sei durch Missverständnis von Hincm. opp. I, 21 zri der Be- 
hauptung gekommen, d a a  die B i s c h ö f e den Mönch hätten geisseln 
lassen, hat schon oben (n. 1) seine Erledigung gefunden. 

6) Wenn Hefele, der den meisten Wert auf die erwiihnten 
I 

innern Qrlinde legt, auch noch dw Bedenken geltend macht, dass 
dem Dokumente jede äussere Beglaubigung fehle, so ist zwar richtig, 
dass es ltusdrlicklich und als solches in den Quellen nicht erwähnt 
wird. Aber der Inhalt wird durch Hinkmar und andere zeitgenös- 
sieche Berichte vollauf bestiitigt. Wie viele unbezweifelt echte syno- 
dale Aktenstücke könnten aus Mangel einer solchen äusserea Bexeup;ung 
nicht angefochten werden ! 

IV. 

Die Echtheit und Abfassungszeit zweier Briefe Hrabans 
irn Hinkmar. 

Fr. Kunstmann fand in einer aus St. Emmeram in Regensburg 
staminenden Handschrift des 10. Jahrhunderts ewei an den Erzbischof 
von Reims gerichtete Briefe Hrabans, von welchen der zweite nur 
Fragment ist. Er veröffentlichte sie in der Ttibinger theol. Quartalschr. 
(Jahrg. 1836. S. 445-452) und abermals in seiner Monographie aber 
Hraban (Mainz 1841. Anhang n. V und VI, S .  215-220; ein von 
Kunstmann durch ein Versehen in n. V aiiagelassener Satz wurde 
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von Bach, Dogmengeschichte des Mittelalters I, 236 N. 38 ergänzt). 
V. Noordeii ( ~ e i l a ~ e  111, S. X-XIII) trat in Bezug auf das erste 
Schreibe11 den Beweis der Unechtheit an und erkliirte aucli des andere 
fiir verdiichtig. Schon Dtimmler (Literar. Centralbl. 18G4, S. 1199) 
hat hiergegen kurz bemerkt, dass man sich' nicht vorzustellen ver- 
möge, wss in aller Welt einen F'ilscher zur Anfertigung derselben 
bewogen haben könnte, und Kunstmann selbst suchte (Histor.-polit. 
Bl., Bd. 52 [18(i3] S. 254--258) die Griinde V. Nmrdens mrUckzu- 
weisen, aber mit no wenig Gltick, dmq eine neue Untersuchung nicht 
iibediissig ist. 

Der erste Brief ist die Antwort aiif ein (uns nicht erhaltenw) 
Schreiben Hinkmars, dessen Bote den1 Mainmr Erzbischofe zugleich 
folgende Schriften eingehändigt hatte : 1) ein Werkchen Hinkmara 
(,quod dilectia filiis aimplicibus s. sedis vestrae confeciatis"), 2) ,Pru- 
dentii, yuod excerpsit de diversis libria ut dicunt Aiigustini' , 3) .nugaa 
Goteschalki', 4) ,chnrtula Ratramniu. Nach dieser Empfangsbe- 
scheinigung spricht Hraban sein Bedauern aus, d w  er wegen engen- 
blicklichen Unwohlseins und wegen dringender Amtsfiinktionen (mini- 
steriuni ecclwiiastticiim ad hoc vacare non permisit) die erwähnten 
Schriften nicht habe durchsehen können, verspricht aber ,post peractam 
festivitatem paschalem' sich Uber dimlben zu äiiasern. Es folgt eine 
gedrängte Polemik gegen Gottschalks Prädestinationslehre und dann 
die Bemerkung, er habe aiui Hinkmlrw Schreiben ersehen, ,aliquos 
dogmatizare, trinam et unam deitatem debere sentire et profiteriY, und 
ferner, dass man ihm (tlraban) vorwerfe, er habe seine Ansicht tiber 
die Prädestination aus einem pseudo-aiigustinischen Buche geschöpft. 
Auf die Trinitetsfrage will sich Hraban nicht weiter einlassen, son- 
dern begnUgt sich damit, dem Reirnser Amtsgenowen die Akten der 
Aachener Synode Regen Felix von Urgel (vom Jahre 798) und die 
Schrift Alkuins tiber jene Frage zu tibermitteln; den genannten Vor- 
wurf berichtigt er dahin, dass er Aug. ep. ad Praqpemm et Hilarium 
benutzt habe. Auf die Mitteilung Hinkmars, d u  Gotkchalk krank 
sei und die Kommunion verlangt habe, widerriit er einer solchen 
Koncession und bemerkt zum Schlume: ,Haec . . . modo festinanti 
nuncio vestro festinanter conscribi feci'. 

Es ist von Wichtigkeit festzustellen, welche Schriften mit den 
obigen vier gemeint sind. Kunatmann (Hrmh. Maur. Y. 142) versteht 
unter denselben Hinkmers Werk über Prädestination (welches?), das 
des Pn~dentius gegen Skotuu, die Schriften Gottschalks, endlich dm 
Werk des Ratram tiber den Ausdruck ,trina deitasY - eine An- 
nahme, die schon allein daran scheitert, dircis die genannten Schriften 



496 Echtheit lind Abfa~~iiiigszeit sweiei. Briefr Hr~lbnnn nn Hinkmnr. 

whr umfangreich sind, während Hraban von , diveraa CI p U s C U 1 a' 
spricht. Fast nian die mitgeteilten kurz charaktirisierenden Be- 
merkungen Hrabans liber die einzelnen schriften ins Auge, so wird 
man unbedingt V. Noorden darin beistiinmen miissen, dass H r a b ~ n  
erhalten hat 1) Hincm., Ad reclusos et simplices, 2) Prudent. ep. ad 
Hincm. et Pardul. (die letzten zwei Drittel bestehen nämlich niir aus Ex- 
cerpten namentlich augustinischer Schriften, wiihrend desselben Biich 
Contra Scotum nur hier und dn eingestreute Citate enthält), 3) Schriften 
Gottschalks (genaiier dessen Glaubensbekenntnisse), 4) h t r a m .  ep. ad 
amiciim. 

Es ist nun ein zweiter Brief Hrabnns an Hinkn~ar erhalten 
(Migne 112, 1518-1530), der sich init dem Inhalte des ersten Kunst- 
mann'schen Briefes in der auffallendsten Weise berührt. Er  beginnt init 
den Worten: ,Proximo vere h. e. in Martio inense, in diebus Qiiadra- 
gesimae, appropinquante paachali solemnihte vester nuntius ad me 
veniens portavit vestram epistolan~, simul et opiisculum, quod fecistis 
ad reclusos et siinplices . . . . Afferebat etiam aliorum scripta. qui 
propemodum memorati haeretici (Gotescalci) dognia sequuntur' , unter 
denen Prudentius' Brief an Hiiikmar und Pardulus (,ad vos et Pard. 
scribens') und dw Schreiben dw ,Corbeiensis monachus ad amicuni 
suum' (1522 B) aiisdriicklich erwähnt werden. Hrahan IAsst sich dann 
auf eine ausfuhrliche Besprechiing der Prädestiiiationsfrage ein lind ~ 
klagt gegen Ende iiber seine ,assidua inf i rmi t~ '  (1527 C). 

Es dürfte einleuchtend sein, dass in beiden Briefen von den1 
Empfange derselben Schriften die Rede ist, wie auch V. Noorden an- 
nimmt. Tch ziehe darum mit Weizsiicker (bei Dummler 1, 386 N. l(i) 
den Schliiss, dass der erste Brief bei Kunstmann und der bei Migne die 
Antwort auf dieselbe Sendung Hinkmars bilden; jener ist die vorlaufige, 
kurze, dieser die in Aussicht gestellte spätere uiid ausfrihrliche Ant- 
wort; jener ist kiirz vor Ostern, im Miirz, dieser nach Ostern ge- 
schrieben. Durch diese Annahme erklart sich alles in befriedigender 
Weise. Als das ,Jahr, in welches die beiden Schreiben zii verlegen 
sind, ergibt sich 860, einerseit9 aus dem Umstande, daqs die Schriften 
Hinkmars und h t r a m s  wahrscheinlich dem Jahre 849 angehören, 

I 

sicher aber der Brief des Prudentius 849 oder spätestens anfangs 850 an- 
ziisetzen ist (vgl. oben S. 109 N. 7), und andrerseits aus der Erwligung. 
dass Hinkmar mit der Ueberrnittliing an Hraban nicht lange gezögert 
haben wird, da er diesen ja zu einer Entgegnung veranlassen wollte 
(Kunstmann S. 215 : illis ohnibus perlectis nie respondere postulastis). 
Auch V. Noorden weist den Brief bei Migne dem Jahre 850 zu, 
während Dlimmler (T, 387) sich fiir 851 entscheidet. 
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Ans dem von unß in vollkommener Uebereinstimmung mit 
V. Noorden dargelegten* Verhältnhe der beiden Briefe hat dieser die 
Ueberzeugung gewonnen, dass der eine (der erste Kunstmann'sche) eine 
Fälschung ist, und d a s  es nicht angeht, ihn als bald nach dem andem 
geschrieben zu betrachten. Irgend jemand, meint V. Noorden,, las bei 
Flodoard (111, 21 p. 514), dass Hinkmar an Hraban Mitteilungen Uber 
Qottschalk und die Trinitätqfrage gemacht hat, und schmiedete darauf 
hin mit Benutzung des Einganges aus dem Schreiben bei Migne jenen 
Brief. Als Beweis fIihrt'v. Noorden an: 

1) Hraban berührt in dem Briefe bei Migne die .Zänkerei 
über die trina et una deitas mit keinem einzigen Worte', wohl aber 
in dem ersten bei Kunstmann. - Allein über jenen Punkt hatte er 
hinliinglich durch die' gleichzeitig mit,  den1 Briefe erfolgte Ueber- 
Sendung umfangreicher Schriftatficke (s. oben) Auskunft gegeben, so 
daas es übedtiaig war, darauf noch einmal zurückzukommen, wie 
er auch selbst angedeutet hatte (Kunstmann S. 217: De quo iie 
longius vos traham, quid synodus illa . . . ., transmisi). 

2) Jener Streit tauchte nicht vor 853 (Synode von Soissons) 
auf, mithin kann sich Hraban darüber nicht schon 850 geiiussert 
haben. - Indes aus dem, was V. Noorden (S. 91 N. 4) zum Beweise 
dieser Behauptung beibringt, folgt nur, dass der s c li r i f t  l i  c h ge- 
führte Streit vor jenem Zeitpunkte nicht begann. Er ist aber That- 
sache, drrss m ti n d 1 i C h e Erörterungen schon früher stattfanden (s. 
oben S. 151 f.). Die Worte Hrabans: "Dixistis, aliquos dogmatiztlre 
trimm et unam deitatemY können ganz gilt von den letztern ver- 
standen werden ; ja wenn bereits Streitschriften dartiber vorgelegeii 
hiitten, würde Hinkmar sie ohne Zweifel gleich den auf die Prii- 
destinationsfrage bezfiglichen übersandt haben, was aber nach dem 
Schweigen Hrabana hieriiber zu schliessen nicht der Fall war. 

3) Hraban äussert sich in dem Briefe bei Kunstmann ,in einer 
oberflächlichen und von seiner Ubrigen Behandlung theologischer Fragen 
abweichenden Weise über die schwebenden Streitigkeiten'. - Dies 
erklärt sich vollkommen aus dem Charakter des Briefes als einer vor- 
läufigen, nach eigenem Geständnisse des Verfassers eilig geschriebenen 
Antwort. 

Als äusseres Moment für die Echtheit und die Richtigkeit 
u ~ e r e r  Auffassung verdient der Umstand Beachtuiig, dass der Brief 
bei Migne in der Münchener Handschrift unmittelbar auf den ersten 
bei Kunstmann folgt. Warum Hraban trotz seiner Absicht, erst 
später den Reimer Brief zu beantworten, doch sofort zur Feder griff, 
liegt auf der Hand. Nicht bloss Höflichkeitarficksichten und die 

S C h r Li r s , EIinkmar von Reims. 32 
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Gelegenheit, den zuriickreisenden Boten benutzen zu können, bewogen 
ihn dazu, sondern vor allem die Frage Hinkpiaru, ob Gottschtrlk die 
Kommunion zu bewilligen sei, die wegen des nahe bevorstehenden 
Osterfesk eine baldige Entscheidung erforderte. 

Das Fragment des zweiten Briefe3 bei Kunstmann, welches iiber 
die Kontroverse betreffs dw Ausdriickeu , trina et una deitas' handelt, 
beanstandet V. Noorden ebenfalls. Seine Griiiide beruhen jedoch auf 
blossen Missverständniesen. In der Bemerkung des ersten Briefes 
(Kiinstm. S. 217) : .Quid nutem referatis eis, qui iiegnnt librum, unde 
excerpsi de praedestinatiorie, esse Augustini . . . : scitote hoc me de 
epistola eius, qiiani ad Prosperum et Hilarium scripsit (d. h. das Buch 
de praedest. sanctor.) excerpsisse' findet er eine ,Rechtfertigung wegen 
des Gebrauches des H y p o ni n e a t i k o n', und in den Worten des 
zweiten Briefes (S. 219): ,1Jbi (d. h. in seinen Schriften an Noting 
und Eberhard, vgl. weiter unten) etiain hypognwticon S. Augustini 
inserui' erblickt er eine ,Erwähnung desselben Hypomnestikons und 
zwar in einer Weise, dass man kaum die Beziehung auf den ersten 
Brief verkennen kann'. Darum soll der zweite Brief verdächtig sein! 
,Dass jedenfalls', fahrt V. Noorden fort, ,Hraban nicht als Verfasser 
dieser b e i d e n Briefe angesehen werden kann, geht schlieaslich noch 
aus dem höchst iihnlichen Ausdruck der Ueberraschung hervor, ruit 
welcher er in beiden Briefen die Hinkmar'sche Nachricht von der 
aiisgebrochenen Streitigkeit über die Dreieinigkeitsfrage aufnimmt'. 
Man vergleiche dagegen nur die betreffenden Stellen : ,Quod dixiutir, 
aliquos dopatizare trinam et unam deitatem . . . . ., u n d  e h o c 
s U m p s e r i n t , ignoro' (8. 217) und ,Quod interrogastis, utrum iuxta 
Cfoteschalci et adstipulatorum eius traditionem liceret trinam et unani 
deitatem . . . . dicere, miror, q u i d . .  . . . v e l i n t  d i c e r e '  (S. 219). 
Die Bemerkungen beziehen sich also auf ganz verschiedene Dinge, 
und von einer ,Ueberrauchung' ist nur in der letzten Stelle die Rede. 

Was den Zeitpunkt angeht, an welchem dieser Brief geschrieben 
wurde, so liisst sich nur soviel feststellen, daqs er apiiter als der erste 
Brief ist, und also zwischen 850 und 856, dem Todesjahre Hrabans, 
fallt. Der Verfasser bemerkt nädich  : ,Quaestionibus . . . . proiit 
potui et infirmitas me sinebat, in ea epistola, quam coniunxi illis 
opusculis meis, quae contra Goteschalci errorem confeci . . . . , re- 
spondebam, ubi etiam hypognoaticon S. Augiistini insenii, ut simul 
et ipius sensum et meae parvitatis scriptum legentes probaretis'. Der 
hier erwähnte Brief ist, wie schon der Hinweis auf die damalige 
Krankheit des Verfassers andeutet, der bei Mippe vom Jahre 850, 
mit dem HraLan zugleich die an Noting und Eberhard gerichteten 
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Schriften abersandte (Migne 112, 1519 C). In diesem findet sich 
aber kein (Stat aus dem Hypomnestikon, weshalb die wbrte ,ubi . . . 
insemi' auf ,opusculisu zu beziehen sind, wo sich solche finden. 

Ee ist noch die Frage zu erörtern, auf welche von den drei bei 
Flodoard (111, 21 p. 514) erwähnten Hinkmar'schen Briefen an Hraban 
die drei hier besprochenen Schreiben die Antwort bilden. Das erste 
und zweite Regest kann hier nicht in Betracht kommen. Jenes be- 
richtet von der ,,susceptio vel discussiou des nach Reims gesandten 
Gottachalk und muss sich daher auf einen Oktober bis November 848 
geschriebenen Brief beziehen, da Gottqchalk nach der anfangs Oktober 
848 gehaltenen Mainzer Synode an Hinkmar geschickt wurde; bei 
dem zweiten Regest bfirgt der Inhalt (Hinkmar fragt Hrahan, welches 
Verfahren er gegen den hartnäckigen Mönch anwenden solle) und 
die Nichterwähnung der Verurteilung Gothchalks zu Quierzy (auf 
welche erst im folgenden Regeste hingewiesen wird) im Frtihjahr 849 
dafür, dase es einen Brief im Auge hat, der Ende 848 oder Anfang 
849 entstand. Es bleibt somit nur das dritte Regeat iibrig. Nach 
diesem schickte Hinkmar ,quae contra eumdem (Qothesc.) scripserit' 
zur Begutachtung nach Mainz, ,quaereng etiam, qualiter de trinitatis 
fide ac praedestinatione divenorum patrum sint intelligendae Sen- 
tentiaeu, und hierauf passen ganz genau der erste Kunstmann'sche 
und der Migne'sche Brief als Antwort. Auch ist der Umstand zu be- 
achten, d w  Hinkmar dem Freunde das Kompliment macht, er sei der 
einzige noch lebende Schiiler Alkiiins, und dass Hraban augen- 
scheinlich hieran ankntipfend versichert, er halte treu an der Doktrin 
d a  Meisters von Tours fest (S. 217). Dgenige Schreiben Hink- 
mars, welches die Veranlsssung zu dem zweiten Kunstmtrnn'schen 
Briefe gab, ist von Flodoard, der überhaupt die Korrespondenz 
Hinkmam iiicht vollständig verzeichnet, nicht aufgenommen worden. 

I Hinkmars Ansicht von der Kompetenz der weltlichen Gerichts- 
barkeit in Ehesachen. 

Sdralek (Hinkmars V. Rheims Gutachten Uber die Ehescheidung 
Lothars S. 108 ff.) ist der Meinung, dass Hinkmar und somit auch 
die friinkische Kirche des neunten Jahrhunderts eine Ehescheidung, 
d. h. eine Trennung des Zusammenlebens, zur a U s s c h 1 i e s s 1 i c h e n 
(vgl. ib. S. 86. 109. 113 f.) Kompetenz des Civilgerichtes zählt, und 
dass der Kirche in solchen Fällen nur die Bussgerichhbarkeit zustand. 

I Gegeniiber den allerdings von grossem Scharf~inne zeugendeil Er- 
32 * 
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örterungen Sdraleke habe ich bereits in der Literarischen Rund- 
schau 1881 Sp. 292 ff. meine entgegengesetzte Auffassung k m  
angedeutet, für welche hier die nähere Begrlindung folgen soll. 
Inzwischen haben sich auch Scherer (Archiv f. kath. Kirchenrecht 
Bd. 45 S. 471 ff.) und Sohm (Zeibchrift f. Kirchenr. Bd. 17 8. 175 ff.) 
in diesem Punkte gegen Sdralek erklärt, jedoch ohne d w  ich ihren 
Ausflihrringen durchweg beistimmen könnte. 

Sdralek stfttzt sich vornehmlich auf Int. V, p. 594: ,Haec ideo 
dicta sunt, cur leges posuimus, ut coniugati sive amore Dei sive ad- 
missione peccati cum sacerdotali conscientia separentur . . . . Sed quia 
de separatione viri et uxoris nanc agitur, quae non fit amore yer- 
petuae continentiae n e c  a d h u c  a p e r t o  u t  d i c i t u r  c r i m i n e  
s ed q u a d  a m si is  y i c  i o n e  , necesse est, ut yer illius ordinis viros 
videlicet per coniugatos haec ratio ventiletur et secundum leges 
christianas a Deo dispositris aequissimo examine iudicetur ac terminetur' . 
Den Worten ,quae non fit' bis ,suspicioneY legt Sdralek offenbar 
wenig Bedeiitung bei, da er sie in seinem Citate auslässt; aber gerade 
diese sind wichtig fiir die Interpretation, weil aus ihnen hervorgeht, 
dass unsere Stelle gar nicht von Ehescheidungs-, sondern vom S t r a f -  
prozess handelt, wie Sdralek sie übrigens S. 107 selbst versteht. 
Hinkmar stellt als Resiiltat seiner vorausgegangenen Unkn i i chun~  
den Satz hin : ,Coniugati sive amore Dei sive admi.&one peccati . . . . 
separentur' . Aber (s e d qiiia), bemerkt er, keine dieser Voraussetziingen 
ist im vorliegenden Falle gegeben, sondern es muss erst festgestellt 
werden, ob eine ,adinissin peccati" vorhanden ist. und somit muss 1 
erst der Grund (ratio) geschaffen werden, auf den hin eine Scheidung 
vorgenorniuen werden kann. Die erstere Aufgabe fällt dem Laien- 
gerichte zu, aber nicht in der Weise, wie Scherer (S. 472 f.) will, 
d w  jenes b 1 o ss zu untersuchen, b 1 o vs den Thntbestand zu kon- 
statieren hatte, so dass das ganze Verfuhren sich als ein ,gemischtesa, 
geistlich-weltliches Gericht darstellt, sondern in der Weise, dass jenes 
auch das U r t  e i  l zu sprechen hat, nicht zwar das S c  h e i  d iin gs- 
urteil, um das es sich zunächst noch gar nicht handelt, sondern das 
S t r a furteil. Das ,,iudicetiir ac terniinetiiru sagt dieses ganz klar. 
Aber wiihrend Scherer da4 Gewicht dieser Worte verkennt, legt 
Mralek ziiviel hinein, indem er dw Ls,temineturu von der Beendigung 
des g a n z e n Verfahrens, also de9 Straf- U n d Scheidungsprozesses 
versteht. Hinkmar betont die Forderling, dass vor dem Civilgerichte , 
die Kriminalprozedrir zuiii Abschluss gebracht werden soll, deshalb I 

so sehr, weil die zweite Aachener Synode hiergegen gefehlt hatte 
(s. oben S. 185). ~ 
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Im Anschlusse an obige Steile erwähnt Hinkmar ein Beispiel 
auu der Zeit Ludwig d. F., um zu beweisen (et q uo  n i a m scriptuiu 
est), d w  das S t r a f v e r f a h r e n  weltlichen Richtern zu überlassen ist. 
Schon aus diesem Zusammenhange ergibt sich, dass auch in jenem 
Vorkommniwe, auf welches ~drlilek grossen Nachdruck legt, (wenig- 
stens zunächst) nicht von einer Scheidiingsklage die Hede ist. Die 
Beuchuldiguiig lautete damals nur auf ,quaedam inhonesta inter se 
et virum suumu, von einer beantragten Trennung der Ehe wird aber 
nichts gesagt. D- bürgerliche Gericht s6ll deshalb die ~ n c h e  uuter- 
suchen, lind wenn das Verbrechen sich als wahr herausstellt (si ver0 
crimen aliquod esset), dann wollen die Bischöfe mit ihrer Buus- 
gerichtsbarkeit eintreten. Warum wiesen nun damals die Bischöfe 
die ihnen angetragene Untersuchung zuriick? Ganz aus denselben 
Gründen, wegen deren jetzt Hiiikrnar den Kriminalprozess gegen die 
Königin dem weltlichen Gericht überlagen sehen will. Die klagende 
Gattin hatte nämlich, gerade wie es im Falle Thietbergris geschah 
(s. oben S. 177), das Könipgeiicht angerufen (ad imperatorem publice 
proclamavit), und es lagen Dinge vor, die V e r  h e  i r a t e t e Laien am 
be.sten beurteilen konnten (ad laicorum w: coniiigatorurn eam remisit). 

Das Beispiel ist also ganz parallel mit dem Strafprozess gegen 
Thietberga, und seine Anfiihrung durch Hiiikrnar ist ein Beweis 
fiir die Hichtigkeit der Deutung, die wir oben seiner Darlegung 
gaben. Und selbst wenn in dem erziihlten Beispiele ein Ehescheidungs- 
Prozess vorläge, wie Sdralek aunimmt, cio wIirde das Faktum eher 
gegen seine Ansicht zeugen; denn der Kaiser wies ja die Sache vor 
dtrs g e  i s t l  i c h e Forum, womit er nach 8dralekli Auffsssung eiii 
unerklärliches Attentat auf die a 11 e i n i g e Zuständigkeit ded Civil- 
gerichtes begangen hätte. Jedoch dlw niuss zugegeben werden, d m  
sowohl in jenem Vorkommnisse als in den Erörterungen Hinkmtrrs 
das Strafverfahren nicht aboliit für sich allein betrachtet wird, 
sondern insofern das Ergebnis desselben die Grundlage fiir eiiie 
eventuelle Ehescheidimg abgehen ksnii. Darum ermahnt Hinkmar 
die Richter, vor Augen zu behalten (cognoscentes), dass nur nach 
,manifwta confessio vel aperta convictiou eine Scheidung möglich 
ist; es muas eben der Prozesli so geführt werden, dass der Thtrt- 
besbnd nicht nur ziir Bestrafung, sondern auch zur Scheidung ge- 
iiügend festgestellt wird. 

Sdralek (S. 109) fahrt ferner zuni Beweise folgende Steile an: 
,Quomodo solvetur coniugiuni nicii decernentibus christianis legibus, 
quibus fuerat auctore Domino copulaturn, vel quia non initum, sed 
niagis usurpatiim Contra chrietianw leges fuerilt, extiterit demon- 
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Stratum. Et hoc quomodo ordinabiliter iieri potent nisi legibus 
humanis ab eo inspiratis, per quem conditores legum iusta decemuntY 
(Int. XI, p. 625). Sdralek gibt nun den Sinn also wieder : Coniugium 
ordinabiliter nisi legibus humanis dissolvi non Posse; allein mit Un- 
recht. Die Frage ,Et hoc quomodo etc.' kann sich nur auf den 
letzten Teil des vorhergehenden Satzes beziehen : ,Oder wenn b e - 
w i e s e n  worden ist, d a s  die Ehe gar nicht giiltig geschlossen war' 
(vel quia . . . . [nisi J extiterit d e m o n s t r a t  U m). Dieser Beweis 
konnte allerdings nur an dkr Hand des bürgerlichen Rechtes geführt 
werden, nach welchem die Ehe geschlossen war. Jene Frage auf 
den ersten Teil des Satzes zu beziehen, wiire Tautologie. Auch 
braucht man die dort genannten ,leges christianae' umso weniger 
ausschliesslich vom Civilrecht zu verstehen, als in dem unmittelbar 
Vorhergehenden 11 u r  von1 k i r c h 1 i C h e n Verfahren gesprochen wird. 
Auch Sohn1 (S. 179) niissverbteht die angeführte Stelle wie Sdraiek. 

Was sonst iioch von Sdralek beigebracht wird, diirfte sich jetzt 
von selbst erledigen. So will Hinkm~r  iiiit der Berufung auf da* 
Gericht über Susaiinlr (Int. V, p. 598) und die Gemahlin des Arsiieriis 
(Int. XXI, p. 674) nur die Unzuläqsigkeit eines foruilosen Ver- 
fahrens zeigen. 

Entschieden g e g e n Sdraleks Behauptung sprechen mehrere 
unzweideutige Aeusseningen Hinkmars. Sowohl in der Unterredung , 

mit Adventius am 25. Januar 860 (Int. 111, p. 583) wie am folgenden 
Tage in dem Briefe an denselben (Ib. p. 584) hält er es ftir ,tutiusY 1 
und ,rationabilius, ut ad generalem s y n o d U m' ventilatio et definitio 
huiusce rei . . . . e X i n t e  g r o differretur' (p. 583). In seinem Werke 
selbst wird zu dem Berichte über die erste Aachener S-pode, welche 
die Ehescheidung schon ausgesprochen hatte, und welche Hinkmar 
d i e s e r h a 1 b nirgends bekämpft, bemerkt : .lllud autem, quod genera- 
liter laedit ecclesiam (so f w t e  er die Eheangelegenheit Lothars auf, 
vgl. praef. p. 562) a s y n o  d o i. e. e conventii e p i s  C o p a l i  medi- 
cabiliter debet sanari' (Int. I, p. 571). Mit RUcksicht auf die im 
Berichte über die zweite Synode ausgesprochene Forderung, es möge 
da.i .collegium' der Bischöfe sich mit der Frage der Wiederver- 
heiratung befassen (p. 578), erklärt er: ,Tutius fuerat expectare atque 
expetere collegii generalis consilium ex h i s , q U a e d e p r  a ed  i C t a 
f e m i n a g e s  t a s U n t [auf den beiden Synoden von Aachen], et i n  
eod  e m consilio, quod nunc requiritur de domno rege, consilium 
caperetur' (p. 579). Ebenso fordert Hinkmar im zweiten Teile seines 
Gutachtens eine Generalsynode zur Entscheidung der ganzen Sache 
(Qu. I. U. 11. p. 683 sqq.). Sdralek sucht sich nur mit dem letzten Punkte 
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abzufinden, indem er bemerkt (S. 166 f.), nicht aus priiizipiellen 
Gründen, sondern nur aus Opportunität vertausche Hinkmar nach 
dem Koblenzer Friedensschluss das weltliche Gericht gegen eine 
gehtliche Generalinstanz. Weil er die Notwendigkeit durchschaut 
habe, die Entscheidung vor ein Forum zu ziehen, bei welchem die 
lotharische Partei nicht niassgebend war, ein so beschaffenes, aiis 
Vertretern aller fränkischen Reiche zusammengesetztes, C i V i 1 gericht 
nach der Reichsteilung aber nicht mehr möglich gewesen sei, darum 
verlange Hinkmar jetzt eine Generals y n o d e. - Aber kamen nicht 
851 zu Meersen, 854 zu Lüttich, 860 zu Koblenz (LL. I, 408 sq. - 
427. 483) weltliche Grosse aus mehreren Teilreichen zusammen? 
Wurde nicht zu Koblenz festgestellt, dass kilnftighin solche Ver- 
eammlungen regelmüsuig stattfinden sollten (Conventus ad Sablon. C. 2; 
LL I, 483) ? Einem ,generulis conventus optimatuinu stand a b  von 
dieser Seite nichtv im Wege. Ferner wie konnte Hinkmar aus 0 p p o r - 
t U n i t ä t eine Gerichtsinstanz fordern, die er kurz vorher - nach 
Sdralek - für i n k o m p e t e n t  erklärt hatte? Wie ist denkbar, 
dass derselbe in ein und demselben Werke seine Meinung in dem wich- 

.tigsteii Punkte ändert, oder wenigstens zu ändern scheint, ohne dafiir 
eine Motivierung such nur zu versuchen? Zn der That, Hinkmar 
hat von vornherein ein geistliches Gericht zur Vornahme der Ehe- 
scheiduiig fiir zuständig erachtet; seine Worte lassen darüber keinen 
Zweifel: ,Sacerdotes.. . . i u d i c i o  e c c l e v i a s t i c o  i. e. sepuratione 
a wn~niiinione ecclesiae vel a gradu sive a c o n s o r t i o c o n i U g a l i  
nernii!,~ :i rationabiliter possunt secernere, nisi de criminibus aut 
puhlicc sponte confessum aut aperte convictumu (lnt. V, p. 593). 

Ganz wie die Ehescheidung soll Hinkmar nach Sdraleks Ansicht 
(S. 142 f. vgl. S. 110. 118 n. 111) auch das Recht, eine Ehe ~ufzdiseri,  
einzig dem weltlichen ~ e r i c h k  zugestehen. Den klaren Gegenbeweis 
liefert indes das Gutachten iiber die Ehe Stefans (8. oben S. 211 ff.). 
Hinkmur unterscheidet hier scharf zwischen geistlichem und welt- 
lichem Gerichte. Das eine hat nach kanonischem Rechte iiber die 
Lösung der Ehe, das andere nach C'ivilrecht den Streit des Schwieger- 
vaters und -Sohnes zu schlichten : .hanc causam rex cum viris nobili- 
bus inter viros nobiles p a c i f i C a r e procuret, vos autem e p i s c o p a 1 i 
a u c t o r i t a t e  et c a n o n i c a  d e f i n i t i o n e  eam d i r i m e r e  et ad 
debitum atque salubrem terminum studeatis perducere' (opp. 11, 649). 
Stefan verlangte, dass die Synode ,promulgaret iudicium' (p. 648), 
und Hinkniar erklärt, (die Ehe) ,eccleaisstica srinctione solvatur' 
(p. 660). Es ist daher, wie Scherer S. 475 bemerkt, ,in der,That 
schwer zu begreifen, wie Löning (II, 627 N. 2) aus den aus dem 
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Zusammenhange gerissenen Worten : ,In quibus (dem Hinkmar'schen 
Gutachten) nihil de civili iudicio, cuius cognitorea non debemus eese 
episcopiL (p. 649) einen Beweis dafür entnehmen will, dass die Ehe- 
gerichtsbrrrkeit weltlich gewesen'. In seinem GtitLlchten über die 
Ehescheidung Lothars berichtet Hinkmar über einen analogen Fall. 
Um eine Auflösung der Ehe herbeizufiihren, ,ad e p i s c o p u m  . . . . 
concursum .est . . . . Isdem autem e p i s C o p U s . . . . de placito ad 4 
placitum, de quaeatione ad diffinitionem per frequentes tracta talia 
invitrrvit' (I, 654). Dass aus dem Aiisdrucke ,placitumU nicht auf 
ein weltliches Gericht geschlossen werden muss, 'geht aus opp. 11, 131 
hervor: ,Miwus rei publiclte . . . . liberos hominea incestuosos, si per 

I 
admonitionem presbyteronim venire ad episcopum noluerint, eoe ad 
e p i s c o p i  p l a c i t u m  venire faciat'. Ebenso 11, 265. 395. 

Weder die generelle Behauptung Lönings (11, (327): ,Wie das 
Eherecht ausschlieaslich W e 1 t I i c h  e s  Recht ist . . . ., so ist auch 
die G e r i c h t s b a r  k e i t yine rein weltlicheu, noch die Sohms (8. a. 0. 
S. 179): (Die Kirche) "verlangte neben dem eigenen Scheidungs- 
urteile auch das Scheidungsurteil des S t a a t e s , damit die Ehe so- 
wohl für das weltliche wie ftir das geistliche Recht gtiltig aufgehoben. , 
sei' - kann für das 9. Jahrhundert aufrecht erhalten werden. I 

VI. 

Hat Hinkmar die Unechtheit der pseado-isidorimhen Dekretalaq 
erkannt Y 

Schon Blonde1 (Pa.-Isidorus et Tumanus vapulantes. Genevae 
1628. Proleg. C. 19 p. 108sq.) hatte .die Meinung ausgesprochen, 
der Erzbischof von Reims sei der ewte gewesen, der die grossartige 
Fälschung der Papstbriefe durchschaiit, aber Bedenken getragen habe, 
seine Ansicht offen aucizusprechen. Weizsäcker (Niedner, Z h h r .  ftir 
hist. Theol. 1858. S. 332 ff. 342 ff.) hat dann versucht, den genauen 
Nachweis frir diese Thesis zu liefern, dem aber bereits V. Noorden 
S. 214 f. widersprach, ohne jedoch seine QrIlnde im einzelnen zu 
kritisieren. 

Wei7säcker weist auf die Thatsache hin, dass Hinkmar einen 
groasen Teil jener Schriften und Dokumente besasa oder kannte, ;rus 
denen der Fälscher seine Dekretalen kompilierte, dass Hinkmar sogar I 

unechte Papstbriefe anflihrte, in denen Stellen vorkommen, die er I 

aelbst anderwärts aus echten Quellen citiert hatte. Weizsäcker, der 1 
die kritische Begabung des Erzbischofs sehr hoch anschlägt, glaubt I 

i 
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daraus achliewen zu dlirfen, 'daa  dieaer die Unechtheit notwendig er- 
kennen musste. Hinkmar hat aber diesem Argument selbst die 
Spitze abgebrochen, indem er gerade mit Bezug auf den plagia- 
torischen Charakter der pseudo-isidorischen Arbeit erklärt: ,Hic enim 
est mos apodolicae sedis pontificibus, ut verba decessorum suorum 
quasi propria in sub ponant epistolis, sicut qui legit, intelligitu (opp. U, 
461). In dem Umstande, daas in den echten Dekretalen späterer 
Päpste sich mluichmal wörtlich dieselben Sätze finden wie in den 
faischen, muagte er vielmehr ein Merkmal der Echtheit für die letzter11 
erkennen. 

Weiesiicker sucht ferner seine Behauptung direkt aus einzelnen 
Aeussemngen Hinkmars zu erweisen. Eine derselben ist schon oben 
S. 348 N. 157 beleuchtet worden. Wie bei dieser, 8o beruht auch 
bei den Ubngen Weizaikkers Beweisführung lediglich auf falscher 
Interpretation. 

Hinkmar bezeichnet wiederholt die Sammlung pseudo-isidorischer 
Excerpte, die der Neffe veranstaltet hat, als ,LtigenU, z. B. opp. 11, 
475 : ,Ex quibus (M. capitiilis Angilramni) quaedam tuis c o m m e n t i s 
(der Sammlung des Neffen) interposuisti". Weiuliicker bezieht den 
Ausdruck ,Lligenu auf die in der Sammlung des jungem Hinkmar 
enthaltenen Schriftetticke, während Hinkmar, wie der jedesmalige 
Zusammenhang zeigt, daniit die tendennöse Auswahl, das Verfahren, 
Stiicke aus dem Kontexte zu reissen und gegenteilig Lautendes zu 
unterschlagen, meint. Er bezeichnet deshalb jene Sammlung als .in- 
discrete cornmixtum' (p 559), wirft dem V e r f m r  vor : ,Talia quae 
tibi visa sunt de . . . . memoratis epistolis d e t r U n C a n d o e t p r a e- 
p o s t e r a n d o  a t q u e  d i s o r d i n a n d o  collegistiY (p. 476) und weist 
dies im einzelnen nach (p. 426 sqq.). Er bestreitet nicht die Echt- 
heit, sondern die absoIute Giiltigkeit der pseudo-isidorischen Dekre- 
talen und schlieast eine hierauf bezugliche Ausführung mit den 
Worten : ,Suscipe igitur illas epistolas, d e q U i b U s tiia commenta 
compilasti, venerahiliteru (p. 487), aus denen doch aufs iinxweideutigte 
zu ersehen ist, dass er n i c h t  die Dekretalen selbst ftir .commentaY 
Kilt. Auch p. 559 hat er nichts anderes als jene Kompilation als 
solche und die perfide Art ihrer Herstellung im Auge, wenn er von 
,commenta contra canones et decreta (von dem Laoner) collectau und 
,figmenta compilata' redet, in welchen Ausdrucken Weizsäcker gleich- 
wohl den Beweis erblickt, dass Hinkmar jene Schreiben der Piipste 
geradezu fiir ersonnene Dekrete und Erfindungen erklärt. Es ist* 
dies ebenso wenig der Fall, als Hinkmar die Schriften der hl. Hilanus 
und Augustinus für unecht erklärt, wenn er von der aus ihnen kom- 
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pilierten Schrift Ratrams iiber die Trinität bemerkt: ,Cuiiis compilatio 
evidenter compilatoris sui demonstrat rn e n d a  C i U m' (opp. I, 150). 

Schwer ist es auch zu verstehen, mit welchem Rechte Weiz- 
säcker 8. 346 die Worte: ,Hoc namqiie poculiirii (die Laoner Sanim- 
lung), quod confecisti ex nominibus M. apostoliccle sedis pontificiun, 
quasi ad ora melle oblitum et indircrete commixtum etc.' (p. 559) 
8-160 wiedergibt : ,Trank aus deii b 10 s s e ii Namen der römischen 
Bischöfe zusammengebraut d. 11. die pseudo-isidorischen Dekretalen 
sind deu Piipsten, von deneu sie herrühren solleri, b l o s s  u n t e r  - 
s c h o b e n ' .  

Grosqes Gewicht legen Weizsäcker U. a. auf eine nebenbei ein- 
gestreute Bemerkung opp. 11, 477: ,De cuius scilicet (PS.-)Isidori dictis 
(d. h. die Vorrede), sed et de epistola Damasi, quam suae praefationi 
suppmi t  et collectioni praeposuit, q U o e d a m p o s sein p r o l i X i U s 
o s t e n d e r  e. Sed cum ad ea, quae hinc sunt opus, apostolicae sedis 
Leonis et Gelasii ac ceterorum pontificiim Romanoriim post Damasuin ~ 
sufficientissime aiictoritw et explanatio suppetat, supeduum diixi, noii 
necessaria in medium devocare, ne iilud poeticum mihi obiiceres: ,Tu 
ne forte ferrw in nilvam ligna viator''. Hinkmar hat in jenem Kapitel 
nachgewiesen, davs die apostolischen Kanones nicht von den Aposteln 
herriihren, dass die vermehrten nicänischeu Kanones unecht sind, und 
dass die Rechtsquellen überhaupt nicht alle in gleicher Weise Geltung 
beanspruchen können. E r  bemerkt sodann, dass auch die Vorrede 
(PS.-)Isidors zugebe, die apostolischen Kanones würden von einigen ftir 
apokryph gehalten, dass die Vorrede ferner ebenfalls einen Unterschied 
zwischen den verschiedenen Briefen und Kanones der Sammlung mache, 
in Betreff der unechten nicänischen Kationes sich jedoch im Irrtiim be- 
finde, dagegen mit ihrer Bemerkung über die nicänische Verordnung 
beztiglich der Osterfeier Recht habe. Alsdann folgt unmittelbar obige 
Stelle. Waa meint niin Hinkmar mit den Worten : .Quaedam possem 
prolixius oetendere' ? Nach Weizsäcker den Beweis der vollstiindigen 
Unechtheit der pseudo-isidorischen Dekretalen. Aber man sieht so- 
fort, dass dieser Gedanke nicht in den Zusammenhtrng passen würde. 
Ich verstehe die etwas dunkle Bemerkung dahin, dass Hinkmar an- 
deuten will, er könne auch aus der Vorrede Pseudo-Isidors und dem 
Reskripte des Damasus an Aurelius das Verfahren des Neffen als 
unziilämig nachweiseil, wie er dies bereits an der Hand der spiiteren 
Dekretalen, und speziell in dem fraglichen Kapitel seiner Schrift anf 
Qrund der Schreiben Leos und Gelltsius gethan hatte. Der Satz: 
,8ed ciim nd ea, quae h i n  C sunt opus etc.' widerlegt offenbar die 
Deutung Weizsiickers. Denn nirgends hat Hinkmrtr aus echten Dekre- 
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talen die pseudo-isidorischen als gefalscht nachgewiesen, und er hätte 
dim auch gar nicht vermocht. Ferner lassen sich die Ausdrlicke 
,auctoritas et explaniltioY nicht auf die Echtheit oder ~nechthei t  
eines Dokumentes, dondern nur auf dessen rechtlichen Inhalt beziehen. 
Und hätte es etwa geheissen ,Holz in den Wald tragen', wenn 
Hinkmar die Unechtheit der neuen Dekrehlen bewiesen hatte, da er 
noch von keiner einzigen dies bisher gezeigt hatte? 

Wenn man bedenkt, s i e  sich Hinkrnar im 20. und 25. Kap. 
seines Opusculum LV capitulorum, aus welchem die besprochenen 
Stellen sämtli* genommen sind, soviel Muhe gibt, nachzuweisen, 
dass die Dekretalen des falschen lsidor in vielen ihrer ~ e s t i m m u n ~ e n  
nicht mehr gUltig sind, wird man es nicht verstehen, w a r n  er 
nicht einfach ihre Unechtheit aussprach, die er nach Weizsbker 
kannte und beweisen konnte. Weizsäcker sucht diesem Einwurfe 
durch die Annahme zii entgehen, Hinkmar habe seine bessere Er- 
kenntnis nicht verraten wollen, weil er die gefälschten Dokumente 
fUr seine Zwecke zu benutzen gedachte, namentlich tim flir sich 
einen Primat tiber ganz Gallien in Anspruch zu iiehiiien. Ayein 
solche Priuiatialpläne sind nicht nachweisbar (s. oben S. 250 N. 52), und 
Hinkmar scheut sich auch keineswegs die IJnechtheit pseudo-imdori- 
scher Stücke oifen ausxuprechen, wo er diese erkannte wie bei den 
nicänischen Kanones und des Excerpten aus den Silvester-Akten (s. 
oben S. 398 f.). E r  kann nicht an der Aiithenticitit der gefalschten 
Dekretnlen gezweifelt haben, wenn er den Bischof von Laon ermahnt, 
sie ehrfurchtwoll anzunehmen (opp. 11, 487), oder wenn er dieselben 
als längst abrogiert und erst jungst wieder aiid dem Dunkel der Ver- 
gangenheit hervorgezogen bezeichnet: ,Ex quo s u r a  co~lcilis in 
ecclesia celebrari coeperunt. illa qnae suo tttmpore partim viguerunt, 
nisi quantum ex eis sacra concilia assumenda viderunt, e x  U s u  
e c c l e s i a s t i c o  e f f l u x e r i i n t ,  usquequo nuper a te, quantum ex 
te est, r e c r u d e s c e r e  i n c e p e r u n t u  (opp. 11, 488). 

VII. 

Die angeblichen Fälschungen und Erdichtungen Hinkmars. 

,Unzweifelhaft hat Hinkmar zur Erreichung seiner Zwecke 
auch Fälschungen und Erdichtungen nicht verschmäht.' Diese Be- 
merkung Wsttenbrrchs (Deutschlands Geachichtsquellen im Mittelalter. 
4. Auflage. Berlin 1877. I, 241) druckt die gegenwiirtig bei den 
Historikern fest allgemein herrschende Meinung aus. Schon Coustant 
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(Vindiciae veterum codiciim confirmatae. Paris 1715. pars 4 cc. 5. 10. 
p. 348 sqq.) hatte ilhnliclie Anklagen erhoben,, aber den exakten 
Beweis für dieselben siichte erst b t l i  (Geschichte des Benificid- 
Wesens. Erlangen 1858. S. 327 ff. 4(il ff.) zu liefern. 

Dieser erinnert zunächst daran, dass bereib Papst Nikolaus I. 
deii Erzbischof der Fälschung einer Urkunde Benedikt 111. beschuldigte, 

, und dass Hinkmar sehr wohl gewusst habe, in welch' schlechteni 
Rufe er in dieser Beziehiing bei seinen Zeitgenossen stand. Was 

den ernten Punkt angeht, so haben wir schon oben (S. 283 N. (i2) dar- 
gelegt, ' da& die Richtigkeit der päpstlichen Anschuldigung durchaus 

I 

nicht unzweifelhaft ist. Das Schiildbewustsein Hinkmars soll sich derin 
zeigen, dass er in einer der Synode von Soissons (866) eingereichten 
Denkschrift ausdriicklich auf die authentische Unterschrift und das 
unverletzte Siegel ein& von ihm vorgelegten Dokumentes hinweist 

. (opp. LI, 266). Allein wenn man bedenkt, dasa es sich hier gerade 
um jene Urkunde handelt, deren Fälschung ihn Nikolaus kurz vorher 
angeklagt hatte, so wird man es doch selbstverständlich finden, dass 
Hinkmar jetzt, wo er sich auf ebendasselbe Dokument stiitzen niuw, 

, jeden auffordert, sich durch deil Augenschein zu überzeugen, ob 
dasselbe Rasuren enthält oder nicht. Aus d i e s  e r  Thatsache be- 
w e k n  zu wollen, er habe in solchen Dingen die Präsumption gegen 
sich gehabt, ist offenbar nicht zulässig. ~ 

Die ferneren Beweise Roths sind folgende: 
1) Hinkmar fülirt mehrmals (opp. 11, 132. Vita  Reinigii n. 4 ; 

Acta SS. Oct. I, p. 132 A) die ganz sagenhafte (vgl. Conituent. 
praev. zuni Leben des hl. Eucheriiis 8 3-5 in Acta SS. Febr. 111) 
Visio Eiicherii an. h t h  S. 329 bemerkt dazu: .Er darf iim.io 
bestimmter fiir den Erfinder der Vision gehalten werden, aLs er sie 
in seiner Lebensbeschreibung des Remigius wiederholt und sich in 
dem Briefe der Synode (V. Quierzy vom Jahre 858, opy. 1. C.) nicht auf 
daa Leben des Eucheriiis, auch nicht aiif eine andere schrif'tliche 
Aufzeichnung, tjondern auf Zeugeii beruft, die der Oeffiiiing des 
Grabes beigewohnt ynd bis in die Mitte des neunten Jahrhunderts 
gelebt heben solleii, eine handgreifliche Lüge, da ziir Zeit der Ver- 
fassung dieses Briefes schon 120 ,Jahre seit den1 Tod deu Eiicherius 
verflosrsen waren. Auch wäre W sonst wohl kaum zu erklären, dass 
die Visio in keinem autheiitischen Dokumente vor dem Jahre 858 
erwiihnt wird'. Dtirnmler I, 417 stimmt Roth bei, wiihrend V. Noorden 
S. 146 N. 1 sich gegen ihn erklärt, ohne aber sich auf eine nähern 
Widerlegung einzulassen. 

Der Kern der Vision, d a s  nämlich Kar1 Msrtell sich vielfach 
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am Kirchengute vergriffen hat,  wenn er auch keine allgemeine 
Säkularisation durchfiihrte, beruht auf Wahrheit. S. Waitz, Verf.- 
Gesch. 111, 16 ff.; dagegen jedoch Roth, Feudalität und Unterthanen- 
verband. Weimar 1863. S. 100 ff. Um diese Tliatssche spann 
sich die Vision des Eucherius, der den Kirchenräiiher in den Höllen- 
qualen erblickt haben soll. Auf diese Vision sich stritzend sah dann 
die erschreckte Phantasie bei der Oeiiiung d a  Grabes Karls aus 
demselben einen Drachen aiifkteigen und das Innere wie von Brand 
geschwärzt (denigrntum a c  s i  fuisset exustiim). Das Qnnze chsrak- 
teriviert sich deutlich genug als Volkssape , ftir deren Entstehen 
gerade der Reimser Sprengel ein giinstiger Boden war, da dieser mit 
am meisten durch Martell gelitten hatte (s. V. Noorden S. 18. 146 
N. 1). Demgemäsq spricht Hinkmar von der Sache wie von etwas 
Allbekanntem und ftigt nur ziir Bekriiftigung bei: ,Nos autem illos 
vidimus, qui i q u e  ad nostram aetatem duraverunt, qui huic rei 
(der Oeffnung des Grabes) iiiterfuerunt et nobis viva voce veraciter 
sunt testati, quae audierunt aique viderunt'. Er  redet also nicht 
von solchen, die bis in die Mitte des neunten Jahrhunderts, sondern 
von solchen, die bis zii seiner Zeit gelebt haben. Kar1 Martell. 
starb uin 741, die Oeffnung des Grabes fand 745 statt, dn dieselbe 
nach Hinkmars Angabe ~ e r a n l a s s u n ~  zii der Synode von Lestines 
(745, nicht 743. vgl. Hefele 111, 501. 525 ff.) war. Bis zur Ge- 
burt Hinkmam waren demnach etwa G6 resp. 60 Jahre verflossen, 
lind Hiiikuisr kann detunacb sehr gut solche Zeugen gekannt haben. 
Das Sterbejahr des Eucherius, von welchem an Hoth rechnet, kommt 
nicht in Betracht, da Hinkmar diesen nicht bei der Oeffnung zu- 
gegen sein liisst. I)%% Hirikniar sich nicht auf schriftliche Auf- 
zeichnungen, sondern auf Zeugen beruft, beweist gerade, dass er die 
Erziih1,ing dem Volksmunde entnahm; hiitte er sie erfunden, so 
wrirde er wahrscheinlich ein Dokument erdichtet heben. Bei diesem 
Thatbwtande kann es nichts Aiiffallendes haben, wenn Hinkmar die 
Geschichte in der Vita Remigii wiederholt, und wenn dieselbe in 
keiner Schrift vor 858 vorkommt. 

2) Hinkmar citiert (opp. 11, 436. 726. Vita Hemig. n. 96-99) 
einen Brief des Papstes Hormisda an Remigius, welcher diesem das 
päpstliche Vikariat für Qallien übertrligt. Dieses Faktum ist nicht 
unwahrscheinlich (vgl. Siiyskeu, Coniment. praev. zur Vita Remigii 
Acta SS. Oct. I, n. 189 sqq.), der Brief aber ist sicher unecht, da 
Hormisda erst nach Chlodoveche Tode den römischen Stuhl bestieg 
(ib. n. 184 sq.). Roth (S. 462 f.) glaubt nun aus dem Umstande, 
da* Hinkmlir ziierit dieses Schreiben erwähnt, und dass daeselbe flir 
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ihn von ,grosser Bedeutung war, auf Hinkmar als den Fälscher 
schliessen zu können. Dieses Argument gewiihrt indes keine hin- 
reichende Sicherheit, zumal dann nicht einzusehen wäre, warum 
Hinkmar dem Remigius bloss ein p e r s ö n 1 i C h e s Vikariat, nicht 
ein solches, das auch auf die Nachfolger Uhergelien sollte, verliehen 
sein lässt. Sodann ist zu beachten, dsss Hinkmar den Hormisdabnef 
nicht benutzt, um eine ähnliche Stellung in Anspruch zu nehmen, 
sondern nur um dem Neffen zu zeigen, dass die Reimser Erzbischöfe 
vollkommen unabhängige Gewalt liber ihre P r o vi ii z haben (opp. 
11, 435). Das fernere Argument Fbths: ,War Hinkmar selbst der 
Verfuaqer, so lässt sich der Anachronismus mit Hormisda leicht er- 
klären, da er diesen für einen Zeitgenossen Chlodwigs halt' - 
würde nur dann einige Bedeutung haben, wenn Fiinkmar sich a l l e in  

~ 
in jenem Irrtume befand, und nicht schon der Liber pontificalis , 
denselben hätte (vgl. Suysken 1. C. n. 188), aus dem Hinknier 
ihn entnahm. 

Dem Gegengrunde Suyskens ' (1. C. n. 186), dass Hinkmar, 
wenn er das Schreiben erfunden hätte, es nicht gewagt haben würde, 

I 
.dasselbe wiederholt und öffentlich zur Verteidigung seiner Rechte zu I 

I 

venvenden, und zwar - fiige ich hinzu - gegenliber dem ganzen 
französischen Episkopate (opp. 11, 726. 731); gegenaber seinem 1 
Neffen und zu einer Zeit, als er im heftigsten Kampfe niit diesem 
lag (ib. p. 419. 435) - kann ich doch nicht mit Roth jeden Wart 
absprechen. Eine solche Kühnheit soll nach Roth damals nicht 
ungewöhnlich gewesen sein, da der Synode von Soissons (853) ein 
Dokument mit gefehchten Unterschriften unterbreitet, und durch 
Hinkmar von Laon einmal unechte Kanones vorgelegt worden seien. 
Allein in dem letzteren Falle ist die Thatsache der Fälschung durchaw 
nicht gewiss (s. oben S. 337 N. 125), und wurde andrerseits in 
beiden Fälleri sofort Protest erhoben. 

Weizsäcker (Zeitschrift f. histor. Theol. 1858. S. 388 f.) meint 
in PS.-Anicet. C. 3 und 4 (ed. Hinsch. p. 121) die Vorlage flir den 
Hormisdabrief gefunden und damit den Beweis' erbracht zu haben, 
dass derselbe nicht vor der Zeit Hinkrnars entstanden sein kann. 
Indes der "unbestreitbare literarische Thatbestandu, der zwischen 
dem Hormisda- und Anicetushriefe herrschen soll, beschränkt sich 
darauf, dass in beiden Schriftstilcken die weite Entfernung von Rom 
und die Bekehning ein@ zahlreichen Volkes - der Natur der Sache 
nach jedenfalls selir naheliegende Motive - als Beweggrynde ftir 
die Bestellung eines Primas resp. Vikars genannt werden. Das falsche 
Dokument ist vielniehr, wora~if schon Hinschius, Kirchenr, 1, 591 
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N. 6 hingewieseil hat, nach dem echten Schreiben des Hormisda 
an Sallustius, Jaff6 n. 855 (510), gearbeitet. 

3) In der Vita Remigii des Fortunatus n. 8 (Acta YS. Oct. I 
p. 129) findet sich die Erzählung, dass der hl. Remigius ein be- 
sessenes MIidchen von Toulouse heilte, nachdem ein zu Rom lebender 
,quidam Dei servus' es nicht hatte befreien können, und die Eltern 
des Miidchem es ,ipsius b e n e d i C t i  . . . . affatibusu zum Heiligen ' 
von Rein18 geftihrt hatten. Das9 ,benedictus6 hier adjektivisch ge- 
sagt ist, geht aus dem ,quidamU sowie aus dem sonstigen Sprach- 
gebrauche des Fortiinat hervor. Hinkmars Darstellung (Vita Remigii 
n. 39 sqq.) lehnt sich nun an die des Fortunat, zum Teil in wört- 
licher Uebereinstimmung an, aber er gibt das ,benedictusU als Eigen- 
name wieder und versteht darunter den hl. Benedikt von Nursia 
(cf. Vita Kemig. n. 99). Roth und V. Noorden (5. 395) werfen ihm 
nun vor, er habe in absichtlicher ,Verdrehungn, in bewusster ,Un- 
redlichkeit' den Bericht des Fortunat in jener Weise gefälscht. Dass 
Hinkmar sich einer leichtfertigen Umdeutung schuldig gemacht, ist 
nicht zu leugnen ; aber wahrscheinlich hatte vor ihm bereits die Sage 
den hl. Benedikt substituiert und glaubte Hinkmar deshalb jenen 
Bericht in diesem Sinne verstehen zu mlisseu. Ueherhaupt wusste 
Hinkmar mehr von der Sache als Fortunat angab. Hinkmar hatte von 
einem diesbezüglichen Briefe des hl. Benedikt an Remigius erfahren, 
dessen Text er jedoch nicht kannte, da er ihn sonst in seine Vita 
aufgenommen oder wenigstens yeinen Inhalt genauer angegeben haben 
wtirde. Im 11. Jahrhundert taucht ein solcher - natürlich unechter 
(Y. Suysken 1. C. n. 76 sqq.) - Brief auf, in welchem Benedikt dem 
Hemigius jenes Mädchen empfiehlt. Ohne eine Spur von Beweis ' 

behauptet Roth nun, dass Hinkmar den von ihm erwähnten Brief 
auch erdichtet hat;  denn das soll die Bemerkung doch wohl besagen: 
,Hinkmar spricht . . . . von einem Brief, den Benedikt Uber diese 
Angelegenheit nach Reims schrieb, und der m i t d e m  S c  h r e i b e n 
d e s  P a p s t  H o r m i s d a  o f f e n b a r  i n  e i n e  K a t e g o r i e  g e h ö r t '  
(S. 464). 

4) Vita Remigii n. 110 gedenkt Hinkmar des ,Testamentum 
k i g i i '  und fügt bei: ,Cuius textum ad exemplum episcoporum 
nostri et fuEuri temporis, qui illud legere voluerint, hiiic opusculo 
~ubiungere utile duximus6. Nun bieten aber die meisten und gerade 
die iilteren Handschriften der Vita das (echte) kurze, nicht das längere 
Testament (Suysken 1. C. nn. 262. 277). Hieraus schliesst Roth mit 
Suysken (1. C. n. 277), Hinkmar habe die Echtheit des längeren für 
zweifelhaft gehalten und deshalb das kürzere mitgeteilt. Trotzdem, 
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behauptet Roth weiter, sei von ihm das ausführlichere Testament als 
Quelle fUr die Vita benutzt worden. Allein die beiden Voraus- 
setzungen dieser Anklage auf Verwertung eines als zweifelhaft er- 
kannten Dokumentes sind nicht hinlänglich begründet. Wir haben 
schon oben Y. 451 N. 43 gezeigt, wie es keineswegs gewiss ist, dass 
Hinkmar aus dem längeren Testamente geschöpft hat, und gegen die 
zu Tage liegende Kühnheit der andern Prämisse hat bereits V. Noorden 
S. 396 N. 2 sich mit Recht erklärt. Die Vermutung desselben, 
Hinktnur könnte ,beide Testamente seiner Vita beigefiigt, die Ab- 
schreiber das längere weggelassen haben' ist jedoch nicht haltbar, 
da solches den ausdrücklichen Worten Hinkmars, dass er e i n  Testa- 
ment beifügen will, entgegen ist und auch seinem angegebenen Zwecke 
nicht entsprochen haben würde. 

Der von Weizsiicker erhobene Vorwurf, Hinkmar sei auch der 
Erfinder der Ainpullii-Fabel, ist oben S. 307 N. 48 zurlfckgewiesen I 

worden. 

VIII. 

Die Regesten Hinkmars. 

Das naclifolgeiide Verzeichnis enthält sämtliche bis jetet bektrnnt 
gewordenen Schriften Hinkmars, sowohl die grösseren Werke als die 
Briefe. Den1 vollstlindigeii Texte nach überliefert ist von denselben 
der geringere Teil, die meisten sind uns nur durch dlirftige Aus- 

. züge in Flodoards Historia Remensis ecclesiae 1. 3 cc. 10. 15. 18-28 
bekannt I ) .  Ausserdem sind einige Stücke eingereiht, voii denen 
Hinkmar selbst oder andere Quellen Kunde geben. 

Das Datum ist nur bei 15 Briefen erhalten. Bei nn. 192. 
237. 238. 278. 279. 303. 306. 307. 313 verdanken wir es dem 
Uinstande, dass Hinkmar diese Briefe in zwei aktenmässige Dar- 
stellungen, in denen auf das genaue Datum Wert zii legen war, 
aufgenommen hat, nämlich in die zu Douzy gegen den Neffen ver- 
lesene Anklageschrift (Mansi XVI, 581 sqq.) und in tiie denselben 

. . -  

1) E'lodoard gibt nicht die Regesten säuitlicher Briefe, die ihm vorlrylen, 
wie aus seinen eigenen Bemerkungen hervorgeht, z. B. 1. 3 C. 10 p. 484: Et 
alia normulla eidem (Lothar 1.) scripsit - C. 18 p. 510: Pro diveraici quoque 
rebue aliis diveraae nd eundem (Kar1 d. K.) dedit epistolas. - C. 22 p. 520: 
Scnbit ad eum (Hinkmar von Laon) praeterea multa. - C. 23 p. 581: Scnbit 
itd eunidem (Johann von Cambrai) et alia quaedam. 
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betreffende Sammlung von Aktenstticken (s. oben S. 334 N. 115). 
Es I&t sich hieraus schliessen, daas sämtliche Briefe Hinkmm, 
sowohl die Originnlien als auch die im Archiv hinterlegten Abschrifteii 
oder Koncepte - denn nur aiis dem Archiv können die zwei erwähnten 
Sammliingen geschöpft sein - ursprünglich datiert waren. Wenii trotz- 
dem bei den vollständig erhaltenen Briefen nur vereinzelt das Datum 
hinzugeftigt ist, so ist dies wohl daher zu erkllren, dass die Heraus- 
geber, die uns über die Ueberlieferungsgeschichte des Textes leider 
im Dunkel lassen, nach alten Abschriften edierten, die nicht aus rein 
historischen1 Interesse angefertigt waren und deshalb die Datierung 
als wertlm bei seite liessen. So ist es nur auf' Rechnung des Zu- 
falles zu setzen, wenn nn. 114. 194. 206. 275. 276. 344 noch mit 
dem Datum versehen sind. Bei n. 194 ist dasselbe im Kodex nach- 
träglich mit der Schluasformel des Briefes von anderer Hand nach 
der Vorlage beigefügt (opp. 11, 284). 

Flodoard teilt keine Daten mit, obschon ihm dieselben vorge- 
legen haben mthen;  denn als Archivar der Reiuiser Kirche *) benutzte 
er ftir seine Kirchengeschichte das Archiv8) und hat auch ohne 
Zweifel die Regesten aus dieser Quelle geschöpft '). Wie die Ein- 
richtung des Reimser Archivs beschaffen war, Iäwt sich nicht be- 
stimmt ermitteln. Da Flodonrd seine Regesten nach Adrearaten ge- 
ordnet mitteilt, fand er vielleicht diese Ordnung im Archiv, vor; in 
diese111 Falle wäre aber innerhalb jeder Gruppe eine zeitliche Auf- 
einanderfolge der einzelne11 Briefe armnehmen. Möglicher Weise 
war auch die archivalische Ordnung der Briefe eine absolut chrono- 
logische, und F Iod o a r d hätte dann erst seine Regesten nach den 
Adressaten gruppiert. Jedenfalls ist soviel gewiss : im Ar  c h i V kann 

2) L. 2 C. 19 p. 467: Archivum ecclesim tutissimis aedificiie cum crypta 
. . . . ., u b i  Deo propitio d e s e r v i r e  v i d e m u r  . . . . wnetruxit. 

3) L. B C. 4 p. 451: Cuius adhuc testamenti pagina in archivo Rem. 
eccleciiae reriervatur. - 1. 2 C. 5 p. 454: Quarum adhuc emptionum nonnulla 
reperiuntur monimente. - 1. 2 C. 11 p. 459 : Quarum i~dhuc regalium moniinenta 
preceptionum in nrchivo sanctae huius Rem. conservantur ecclesiaa. - ib. p. 460 : 
Quarum adhuc exemplaria traditionuiu apud nos condita reaervantur. 

4) Die Koncepte oder Abschriften seiner Briefe lies8 Hinkmar ini Archiv 
hinterlegen. Vgl. ep. ad Hincm. Laud. Mansi XVI, 825 E: (Ex hoc capitulo) 
quaedam sunt, quae tibi in praemiaea rotula ecribenda dictavi, sed notarius 
angustia temporis coarctetus celeriter scribens iutermisit; sed ea, quae tibi 
scripseram (cf. ib. 8'20 E), ed meum opus diligentius scribere iubena d e t a b U 1 i H 
r e l  e v  a r i  f e c i .  - Ib. 618 C: Quaesivi (Hinkmar von Reims) i u  t e r  e x  em- 
p l a r i a  l i t e r a r u m  e x e m p l a r  epistolae, in qua ha-ec verba quae dicit 
(Hinkmar von Lmn) contineantur, eed invenire non potui. 
S C h r ü r s , Hinkmar von Keims. $3 
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das chronologische Prinzip nicht ganz auaser Acht gelassen worden 
sein, und wann Flodoard  nicht absichtlich die vorgefundene chrono- 
logische Ordnung verwirrte oder mit iinglaublicher Regellosigkeit 
arbeitete, so m u ~ t e  sich ihm fiir die einzelnen Gnippen die zeitliche 
Reihenfolge der Regesten von selbst ergeben. Er findet sich keine 
Spur, dass er die Briefe nach einem andem Geiiichhpunkte zusammen- 
gestellt hätte. 

Dieses Gesetz der chronologischen Anordnung der unter einem 
Adressaten von E'lodoard zusamniengestellten Regesten lässt sich auch 
direkt erweisen. Kap. 22 zählt die 811 Hinkmar von Laos gerichteten 
Briefe auf, von denen die meisten mit dem genauen Datum versehen 
uns erhalten sind, und die Ubrigen mit Sicherheit beatimmt werden 
könuen. Hier tritt nun das chronologische Verfahren des Reimser 

I 
Geachichtschreibem evident zu Tage. Er reiht nämlich aneinander 
nn. 122 (V. J. 858). 127 (V. J. 858-859). 239 (V. 23. Aug. 869). 
275 (V. 13. Febr. 870). 276 (V. 20. M a n  870). 285 (von Ende 
Juli 870). 286 (von Anfang August 870); dann folgt das mehrere 
Briefe zusummenfassende Referat: , Ihm pro excommunicatione Karlo- 
manni . . . . eum saepe commonens etc.', womit nn. 303 (V. 21. Jtrn. 1 
87 1). 305 (von Anfang März 871). 306 (vom 19. April 87 1) gemeint 

I 

sind; zum Schluss werden angeftigt nn. 308 (V. 10. Juni 871). 313 
(V. 5. Juli 871). Weil aus den Iibrigen Reghngruppen nur selten 
ein Brief auf uns gekommen ist, lässt sich an denselben das chrono- 
logische Prinzip nicht mit der gleichen Sicherheit nachweisen. Den- 
noch kann es auch bei andem Gruppen mit genugender Deutlichkeit 
aufgezeigt werden. Es sei hier z. B. verwiesen auf die Briefe an 
Fulkrich: nn. 28. 61, an Irminfrid: nn. 31. 128, an Hraban: nn. 22. 
26. 42, an ßauzliri: nn. 439. 452. 483. 492; fUr alle diese kann 
die Zeit der Abfassung aus dem Inhalte der Regesten niiher feat- 
gestellt werden, wobei sich ergibt, dass Flodoard sie durchaus nnch 
ihrer zeitlichen Folge mitteilt. Bei manchen Gruppen gestattet das 
dlirftige Regest einiger Briefe keine direkte chronologische Fixierung 
derselben, aber die ungefahre Abfaasungzeit, welche sich ftir sie 
aus ihrer Stellung in der Reihenfolge bei Flodoard ergibt, passt 
entweder vortrefflich zu dem Inhalte oder widerspricht demselben I 

weuigstens nicht. Hierftir einige Beispiele. Von den vier Briefen I 
an Wala (nn. 385. 425. 441. 496) ist n. 425, von den 13 an 
Adventius (nn. 137. 138. 167. 253. 254. 297. 298. 312. 317. 
318. 319. 322. 324) sind nn. 253. 254. 317. 318. 319. 322, von I 

den 24 an Odo (un. 218-222. 223. 247. 250. 264. 268-272. 
289. 290. 310. 409. 423. 424. 437. 476. 477. 481) sind nn. 268. ( 



269. 270. 271. 423. 424. 476. 477, von den 25 an Kar1 d. K. 
(nn. 5. 32-36. 45. 47. 143. 144. 145. 150. 172. 173. 177. 
263. 348. 352. 357. 384. 391. 403-406) sind nn. 32. 33. 34. 143. 
144. 145. 172. 173. 352. 384. 405. 406 nicht direkt bestimmbar, 
lassen sich aber iingezwungen an der betreffenden Stelle einflfgen. 
Im Ubrigen muss hier auf den im nachfolgenden Regbtrum Hincrnari 

. geführten vollstiindigem Induktionsbeweis verwiesen werden. 
Von dem konstatierten chronol'ogischen Gesetze sind nur zwei . 

Ausnahmen nachweisbar. Unter den Briefen an Odo steht n. 224 
bei Flodoard nach n. 310, und unter den an Kerl d. K. n. 348 nach 
n. 391 ; es muss Flodoard in diesen Fallen ein Velvehen untergelaufen 
sein. Hie und da hat Flodoard auch statt der streng chronologischen 
eine mehr sachliche Anordiiung gewählt z. B. bei den Briefen an 
Leo IV. (cap. 10); e~ ist dies jedoch aus seiner Darstellung jedesmal 
deutlich zu erkennen. 

Auch in der Reihenfolge der Adressaten lässt Flodoard die 
chronologische Ordnung bis zu einem gewissen Grade walten. Um 
dies zu veranschaulichen, lasse ich eine schematische Uebersicht des 
Kap. 21, das Briefe an Bischöfe enthält, folgen, indem ich dem Namen 
des einzelnen Adressaten den jedesmaligen ersten Brief nebst desqen 
Jahreszahl beifüge. 

Hetti n. 2 845 
Guntbald 11. 7 845-846 
Amolo n. 10 846 
Hraban n. 22 848 
Landram n. 21 846-848 
Thietgaud n. 17 C. 847 (848Y) 
Amalrich n. 25 848-849 
Rothland n. 227 85 1 1-'869 
Rudolf n. 188 852-866 
Gunthar n. 159 862 
Luitbert n. 429 8771 (863)-878 

. .  1. . -. .- 

König Lothar 11. n. 209 868 
Apologeticum n. 440 878 
Brief Hadrian 11. an Hinkrnar J&Q n. 2202 868 
De iure metropolitan. n. 387 

- - - -. - -. . . . - . - - 
876 

- - - - - - 

Remigius n. 102 852-857 
Ado n. 351 860-875 
Herard n. 198 855-867 
Bertulf n. 274 870 
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Johannea n. 556 876-882 
Rothstan n. 446 875-879 
Adelold n. 554 875-882 

-- -- . . - - .- - .. - - . - -. - - - 
Leo röin. Bibliothekar n. 73 853---855 
Gregor Nomenklntor n. 74 853-855 
E'ormosus Bischof n. 386 875-876 
Gauderich V n. 382 8 7 5 - 4 7 6  
Johaniies D n. 383 875-876 

~ - P . . - . . . - - P . ., . - -  .. - .- 

Wulfad 11. 395 866-877 
Frotar n. 153 860-8ti2 

- -- ~ .- 
Weriilo n. 176 864 

- - - . . . . . - . . . - - . . . - . - - - - - - . - - . - - - . - - - - - . - -. . - - . 

\ Drogo n. G 845 
Rothad n. 19 - 845-848 
Immo n. 9 846 
Erpuin n. 252 845-870 
Lupus n. 80 845--856 
Prudentius n. 41 849-850 
Pardulus n. 38 847-850 - 

Irminfrid n. 31 849 
Ebo n. 100 845-857 
Theoderich n. 92 855--856 

- . - - -. . -. - . - - . - . . . - - 

Folkuin n. 58 852 
Hngenar n. 24 845 --849 
Agius n. 181 852-865 
Abbo n. 109 857 
Aeneas n. 12(i 856- 859 
Almarich n. 132 845-860. 

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, zerfallt das Kapitel in 
zwei grössere Abteilungen, von denen die erste bis Wenilo reichend 
die Erzbischöfe, die' andere die Bischöfe umfasst. Die erste Unter- 
abteilung (~et t i -~uitbert) \  gibt die Bdresqaten in chronologischer Folge. 
Die zweite Unterabteilung (Lothar-De iure metrop.) und die vierte 
Unterabteilung (Leo-Johannea) sind Einschiebsel. In der dritten 
Ilnterabteilung (Remigius-Adelold) wird die Reihe der Erzbischöfe 
ebenfalls in chronologischer Ordnung fortgesetzt, aber nicht an die 
erste Unterabteilung anschlieasend, sondern eine neue Datenreihe be- 
ginnend. Die fünfh Unterabteilung (Wulfad-Wenilo) ist ein nicht 
chronologisch geordneter Nachtrag. 

Der erste Teil der zweiten Abteilniig (Drogo-Theoderich) wahrt 
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die Zaitfolge, ebenso der zweite Teil, der aber wiederuni die Chrono- 
logie voll vorne ,'beginnt; zwischen beide ist gleichsam als ~ x t r a -  
vagante Folkuin eingeschoben. 

Man sieht, dass Flodoard sehr mechanisch aiis der Registratur 
seines Archivs herausgearbeitet hat. Ziigleich dürfte aber auch die 
Art, wie er es gethan hat, die oben ausgesprochene Vermutung be- 
s tä t ige~~,  dasa bereits im Archiv die  riefe nwh Adressaten geordnet 
waren ; denn sonst liesse sich nicht leicht erkliiren, warum die chrono- 
logisclie Folge der Adressaten so oft unterbrochen wird. 

Mit Rücksicht auf die Stellung, welche ein Ltegest in der 
A d r e s s a t e n reihe ein& Kapitels einnimmt, könnte man, wie ein 
Blick auf obige Tabelle lehrt, die Abfassungszeit einiger Briefe noch 
genauer bestimmen. Indes habe ich hiervon abgmehen, weil d i e s  e 
chrouologische Ordnung, namentlich in den übrigen Kapiteln, nicht 
sicher genug in1 einzelnen nachweisbar *ist. 

Was die technische Seite der nachfolgenden Regesteil angeht, 
so ist der Wortlaut Flodotlrd~ beibehalten, aber möglichst geklirzt 
worden ; das betreffende Kapitel des dritten Buches lind die betreffende 
Seitenzahl in der Ausgabe der Mon. Germ. SS. XI11 ist jedesmal 
citiert. In den Fallen, wo mein Regest den Inhalt eines längen 
Flodoard'schen nicht vollständig wiedergibt, ist dies durch * am 
Schluss angezeigt. Ueberall ist, wie bei'Flodoard, ein ,scribitU ZU 

ergänzen. Das gewöhnlich zur Bezeichnung des Gegenstandes, den 
ein Brief behandelt, von Flodoard angewandte .prou bedeutet ganz 
im allgemeinen ,wegenu oder ,in Betreff' (nicht .zu Gunsten'), vgl. 
z. B. nn. 53. 7(i. 119. Wtrs in Parenthese steht, ist erliuternder Zu- 
satz von mir. Bei denjenigen Briefen iind schriften, deren Wortlaiit 
uns erhalten ist, habe ich auf die besten lind zugiinglichsten Drucke 
verwiesen, wobei mit ,Opp.' stets die Simond'sche Ausgabe der Werke 
Hinkmars gemeint ist. Sind bloss Fragmente überliefert, so wird 
dies durch ,Fragm.' mit Angabe des Fundortes bemerkt. Liegt weder 
ein Brief selbst noch ein Hegest bei Flodoard vor, YO ist mit .Vu(ide) 
die Quelie, wo sich eine kurze Andeutung des Inhaltes findet, citiert. 

In den Anmerkungen werden die hgierungsjehre der Bischöfe, 
wenn nicht eine andere Quelle ausdrlicklich genannt ist, stets nach 
Gams, Series episcoporum angegeben. Wenn Waite citiert ist, so 
sind immer dessen Noten zu dem betreffenden Regest in der Ausgabe 
der Mon. Qerm. SS. XI11 gemeint. 



Registrum Hincmari. 

845 Mai. 3 

845 C. med. 

845 med. 
-h. 

845 C. 6n. 

845 C. fin. 

C. 845 

845-846 

845-846 

846 princ. 

846 C. Jul. 

845 med. 

1 (1) Professio 6dei in ordinstione sua facta. Migne 
125, 1199'). 

(2) Hetti archiep. Trevir. ordinatioiiis suae prim- 
ordia, offerens se socium in wclesiasticis negotiis. C. 2 1  
P. 513*). 

(3) Irmingardi (uxori Lotharii 1.) gratulans audita 
religionis ipsius fervore et precum aeaidua munia pro- 
mittens. C. 27 p. 547'). 

(4) Irmintrudi (uxori Karoli Calvi) pro Belvacensis 
pastoris electione, ut retineat regem ab indebitis. C. 2 7  
P. 548'). 

(5) Karolo regi pro electione Belvac. epircopi post 
obitiun Hildemanni, eum studens a simoniaca haeresi 
compescere. C. 18  p. 509'). 

(6) Drogoni ep. Metensi pro familiiuitate ipsius 
adipiscenda. C 21 p. 517". 

(7) Guntbaldo archiep. (htomag.) pro qnodam 
preabytero, de iure ecclesiastico conservando. C. 21 
P. 5146). 

(8) Eidem pro his, qiure in synodo geata fuerant. 
, C. 21 P. 5146). 

(9) Immoni ep. Noviomag. pro synodo comprovin- 
ciali Parkius a rege condicta et pro ordinatione Irmin- 
fridi post decessum Hildemanni ep. Belvac. C. 21 p. 517'). 

(10) Amolo (archiep.) Lugdun. de placito, quod 
habuerat cnm rege regnique primonbus, et de Judeeorum 
in hoc regno statu. C. 21 p. 5147). 

(1 1) Berthtie abbatissae Avennaci (filiae Lothtrrii 1.) 
-847 med. pro inipedimentis, quae monastenum Altvillare aliaeque 

villae Heni. ecclesiae patiebantur ab hominibus ipeius.* 
C. 27 P. 548'). 
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8 4 5  med. 
-847ined. 

845 med. 
-847 

816  uied. 
-847 Mai. 

846 med. 
-847 Mai. 

847 Mart. 
- Jun. 

C. 847 

847 

845 med. 
-848 

845 med. 
-848 

846-848 

848 fin. 

845-849 

845 med. , 
-849 med. 

848-849 
I 

(12) Irmingardi (uxori Lotharii 1.) de eadem re 
Lcf. 11. 111 et de Lothilrio imperatore.* C. 27 p. 5478). 

(13) Pippino regi -4quitanic~ pro rebus ecclesiae 
Rem. in pagis Arvernico, Lemoviv et Pictavico sitis. 
C. 20 P. 5138). 

(14) Hetti nrchiep. Trevir. petens se ab eo instriii 
et pro filio haberi, sigiiificans etiam de itinere suo, quo 
se Romam petere disponebnt. C. 21 p. 513s). 

(15) Eidem de Gondrico, quem - excommunicaverat 
ille, et de Fulcrico a ee excommunicato, qui refugiurn 
in Trevir. hnbere videbatur episcopatu. C. 21 p. 5148). 

(16) Amolo (archiep.) Lngdun. de synodo ;r tribuq 
regibus condicta et de Ebone praecessore suo et aliis 
nonnullis. C. 21 p. 5147). 

(17) Teutgeudio (archiep.) Trevir. negans eidem 
sedi primatiim n sede Remor. unquam fiiisse delatum, 
quod ille petierat. C. 21 p. 514O). 

(18) Immoni ep. Noviomag. pro ordinatione Parduli 
post obituin Simeonis Laudun. C. 21 p. 517l0). 

(19) Rothado (ep.) Sueason. de quibusdam crimi- 
natis parrochiae Suess. vel purgandis vel poenitentiae 
subigendis. C. 21 p. 517"). 

(20) Eidem pro ordinandis quibusdam ecclesiarum 
ministris. C. 21 p. 51711). 

(21) Landramno archiep. (Turon.) de consilio, quod 
ab eo petierat pro monasterio puellarum, quod rex dari 
praecipiebat inconvenienti peraonae. C. 21 p. 514lY). 

(22) Hrabano erchiep. Mogont. super Qothescalci 
suqceptione vel discmione. C. 21 p. 514"). 

(23) Carmen de Beata Marin Virgine. Mai, Claesici 
auctorea V, 452 sqq. 14). 

(24) Rainveo ep. (Ambian.) pro quodam presbytero, 
quem Notho archiep. he l a t .  ei indicaverat excommuni- 
catum, altero presbytero in eius loco constituto. C. 21 
p. 5191b). 

(25) Amalrico archiep. (Turon.) compatiens tnbu- 
lationibuv ipsiw et mnnuecula cum solidis centum mit- 
.tens. C. 21 p. 51416). 

848 fin. ' (26) Hrabano archiep. Mogont. de eadem re [cf. 
-849princ. 1 n. 221 et quid de Qothe9~81co egerit qualemve inrenent 
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849 C. princ. 

849 pnnc. 

849 princ. 

849 

849 C. med. 

846-850 

846-850 

846-850 

846-850 

846-850 

847-850 

ipsius vesaniam, et quid sibi trdversuv eurn agendum 
sit, expetens. C. 21 p. 51418).' 

(27) Rothado (ep.) Snesson. pro recipiendo et nd- 
ducendo ad iudiciurn üothescalco. C. 21 p. 51711). 

(28) Fulcrico exco~municato vocans ad qnoduni.* 
C. 26 P. 53917). 

(29) Richaldo chorep. et Rodoaldo archipresh., u t  
in causa Fulcrici irretitos et omnes, qui se laesos exi- 
stiment, ad synodum apud Carisiwum habendem con- 
venire iubettnt.* C. 28 p. 550L7). 

(30) Gothescalco monacho de quibusdam sententiis 
auctorum, qiias ille non bene intelligebat vel exponebat. 
C. 28 p. 553 In). 

(31) Irminfrido (ep.) Belvac. pro electione pastons 
ecclesiae Ambian. post obitum hgenarii .  C. 21 p. 51819). 

(32) Karolo regi pro nioncrijterio Flaviaw, quod 

I 
idem rex ei donaverat et postea conabatur iiiiuste au- 
ferre.* C. 18 p. 50gY0). 

(33) Eidem pro quodam refuga, qiii sanctbnonialeiii 
sibi copulaverat, ut eum comprehendi faceret, quia 
episcopali iudicio renuerat obedire. C. 18 p. 50ga0). 

(34) Eidern pro causa beneficiali inter Rothdum 
ep. (Suess.) et hominem eiusdern agenda, regem repre- 
hendens qiiod episcopo advocetum dirigere praeceperat. 
C. 18 P. 5Ogs0). 

(35) Eiden1 de missatico, suo ap. Lothsriuiu I. e t  
Ludovicum German. regem pro pacto pack inter eosdem 
tres fratres. C. 18 p. 509a0). 

(36) Eidem de eadem re [cf. n. 351, et qualiter 
agere erga fratres suos deberet, siruulqiie de receptione 
vel reiectione eorum, de quibus ratio ventilabatur. C. 18 
P. 5Oga0). 

I (37) Leoni piipae de his, quos temeritas chor- ' episcopalis ordinare vel consignare prsesumebat, re- 

847- C. 850 

847- c.850 

quirens.* C. 10 P. 482 al). 
(38) Pardulo ep. Laudun. pro transitii Eboniri 

anteceasoris sui, iit illi sacerdotalis lxnignitiw debeat 
exhiberi. C. 21 p. 518 a'). 

(39) Eidern de reconciliatione Luidonis inconvenienti 
corroborans eum ad rectitudinem episcopalem. C. 21 

1 P. 518 aa). 
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850 Pebr. 
-- Mart. 

C. 850 

847-851 

849-851 
fin. 

849-851 
fin. 

851 (8592) 

(40) Eidem pro elrdem re [cf. n. 391. C. 21 
P. 518 83). 

(41) Prtidentio (ep.) Treces. querens, qiiare sibi 
praesentiam suem subtrahat, et significans se ab eo 
consiliiim qunerere velle de statit et compresione Gothes- 
calci.* C. 21 p. 518 

(42) Hrabano archiep. Mogont. de doctrine Gothes- 
ctilci et quid in eum fecerit, postquatu in sy~lodo hee- 
reticw comprobatus fuerat. C. 21 p. 514 I a ) .  

(43) Pardulo ep. Laudun. de recognitionc, humi- 
liatione et absolutione Fulcnci. C. 21 p. 518 ys). 

(44) Teutlf~udio (archiep.) Trevir. secundo aa tertio 
de causa Fulcrici exconimuniceti. C. 21 p. 514 s4). 

(45) Knrolo regi de cniisa Lotharii I., qualiter 
h m a e  habebatur et qiiando venturus esset in i s t a  
partes, instruens euni, qualem se corem Deo et homi- 
nibiis exhibere deberet. C. 18 p. 509 s5). 

(46) (Irmintrudi) reginae admonens enm, ut regem 
(Karolurn) nd boiiestam studeat exhortari convenationem. 
C. 18 p. 509 $"). 

(47) Karolo regi de militnria rei dispositione pro 
solvende Belvac. urbis obsidione, et de adrninistratione 
ecclesiae suae. C. 18 p. 509 

(48) Ebarardo (marchioni Foroiiilensi) pro adipis- 
ceuda familiaritatis apud eum gratia.* C. 26 p. 538 ~ q . ~ ~ )  

(49) Amolo (archiep.) Lugdun. de Lothario I. et 
aliis quibusdam rebus. C. 21 p. 514 ?). 

(50) Lothario I. de Fulcrico, quem excommuni- 
caverlrt, qualiter ad poenitentittm venire debeat. C. 10 
P. 483 $'). 

(51) Eidern, exponens culpas Fulcrici, et quomodo 
eum rationabiliter excommunicnverit, qiiia noliierit ad 
poenitentiam venire. C. 10 p. 483 s7). 

(52) Ludovico regi Germ. interrogatus ab ipso 
pro Fulcrico, reddens rationem, cur excommiinicaverit 
eum, quem sub obtentu absolvit ngendae poenitentiae. 
C. 20 P. 511 

(53) Leoiii papae de Fulcrico, de quo etiam pridem 
ei significaverat, pro quo ecclesiae nonnullae maximum 
patiebantur impedimentum, et de privilegiis Rem. ec- 
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854 Jun. 
- Jul. 

clesiae, ut ea conservare et nugmeutare dignetur.' C. 10 
P. 483 *'). 

(54) Vemus in restaurata ecclesia S. Remigii in- 
1 scribendos. Migne 125, 1180. 1201 

/ (55) Vulfingo ministeriali Lotharii, ut innoteiwt 
imperatori super epistola, quam Kerolus rex eidem 
dirigebet, censum quoque de ni la  Doodeciaco sibi tmns- 
mitti iubeat.' C. 26 p. 539 Y'). 

(56) Hilduino abbati pro epistola regis Keroli et 
misso suo cum litteris ad Lotharium I. perduceiidis, 
et de censu solvendo ex viila Dudeciwo.* C. 24 p. 535 '*). 

I 

(57) Amolo (archiep.) Lugdun. de Gothescalci con- 
vemtione, preedicatione, deprehensione atque coudem- 
natione rei veritatem exponens. C. 21 p. 514 'O). 

(58) Folcuino ep. Morin. pro quodam preabytero 
ipsius, qui clamabat iniuriam se pati ab Immone prae- 
sule (Noviomag.) , petitque reliquiw , quia in conse- 
cratione ecclesiae Dei genitricis altare ab ipso Folcuino 

I consecrandum praeparabat. C. 21 p. 519 'I). ' (59) Pardulo ep. Laiidun. de absolutioooe cuiusdarn 
I requirens ipsius mnsilium. C. 21 p. 518 ss). 

(60) Eidem de ieiunio a regina mandato. C. 21 
P. 518 ss). 

(61) Fulcrico, poetquam poeriitentiam visus est 
suscepisse, iteranti v i ~  SUILB manifesttun dat excom- 
municationis senteutitrm.' C. 26 p. 539 "). 

I (62) Vulfingo ministerinli Lotharii I. pro repeti- 
tione census de villa 1)uodeciaco et de Fulcrico, qui Roma 
venieiis iactabat epistolas papw deferre.* C. 26 p. 53gs7). 

(63) Rothado ep. Suession. pro ordinatione mona- 
sterii S. Medardi (Suess.) et restituenda in eo regula. 
C. 21 P. 517 ll). 

(64) Anselmo monmho , ut videtur , Altvillarensi / praecipieui, ut dmribat  res monasterii.' C. 28 p. 555 8s). 
(65) Ratramno praeposito Orbacensi similiter [cf. I n. 64,. C. 28 p. 565 "1. 

1 (66) Lmni papae secunda rioa petsns. ut confirmet 
' a c b  synodi Suession. V. Mansi XV, 740 B.") 
' (67) Bertrano comiti Tardunensi , qualiter regi 
I fidelitatem iurare deberent, qni in ipsiua comitatu con- 
I aistebant. C. 26 p. 545 "). 
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845-855 

845-855 

845-855 

847-855 
(847-8533) 
848-C. 855 

853-855 

853-855 

853-855 

854-855 

I 

855 Juni. 

I 

855 

855 (8757) 

845 - 856 
(853princ.P) 

I 845 - 856 
1 (855 3) j 

' 
(68) Ebarardo (marchioni ,Foroiul.) laudans ipius 

devotionem erga Deum principumque unanimitatem et 
ecclesiwticae pack studiuni et de quibusdam necwi- 
tatibus.* C. 26 p. 539 

(69) Maioni comiti (Lotharii 1.) gratias agens pro 
sollicitudine, quam eccleeiae Camarac. exhibere curabat, 
et de pace prociiranda inter reges.* C. 26 p. 541 85). . 

I (70) Drogoui ep. Metensi pro noliicitudine, quam 
habere videbatur Remeiisis eccl&ae.* C. 21 p. 517 5). 

(71) Leoni pnpae de his, quos domnus Ebo post 
depositionem suam ordinaverat. C. 10 p. 483 

(72) Amalrico archiep. (Turon.) pro rebus Rem. 
ecclesiae in Aquitania sitis, qua8 ei rex restitui iubet. 
C. 21 P. 5.14 '6). 

(73) Leoni ep. et hibliothecario Rom. pro sus- 
ceptione legntionis suae, ut obtineat apud papam 
Leonem, quatenus eius petitionem benigne suscipiat. 
C. 21 p. 516"). 

(74) Grgorio nomenculatori et aprocrisiario Rom. 
petens, ut iiiter fideles amicos suos eum tenere dig- 
netur. C. 21 p. 516"). 

(75) Eidem, ut papae suggestionem suam m p -  
tabilem fieri petat, ei munuscula dirigens. C. 21 p. 516"). 

(76) Lothario I. valde collaudans et absolvens eum 
id humiliter deprecantem pro participatione , quam 
habuerat cum Fulcrico. C. 10 p. 483 sq. 

(77) Leoni papae tertia vice petens, ut confirmet 
et acta synodi Siieasion. et privilegia Rem. ecclesiae. 
V. opp. 11, 307 88). 

(78) Lothario I., postquem convalnerat imperator 
de infirmitate sua, de Salute eum admonens animae. 
C. 10. P. 484 

(79) Lamberto abbati, quem electuri videbantur 
ad episcopatum Metensem, significsns, se amicis suis 
tam episcopis quam comitibus regni Lotharii pro eo 
litteras dirigere.* C. 24 p. 536 sq. 

(80) Lupo ep. Catalaun. pro synodo celehrauda. 
C. 21 p. 518 

(81) Eidem pro quodam, qui infantem proprium 
4 ~8techiaand~m teouerat. 0. 21 P. 518 83. 
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(82) Eiden1 quid de hitc re [cf. ii. 811 synodus 
decreverit. C. 21 p. 518 

(83) Hmbano archiep. Mogiint. q~iaerenk eius Mn- 
teiitiam de praedestinstione et trinitiite. V. Hrabaii. ep. 
ad Hincui. np. Kunstmann. p. 219 sq. $"). 

(84) Rothado ep. Suewiori. pro quibusdem moiiacbis 
ex monwterio Altvillarensi fuga dilapsis. C. 2 1 p. 51 7 I ) .  

(85) Eidern pro Godoldo, qui claiuabat indebite 
se communione privari, pro quo etiani tertio litteraq 

I 
ad eum direxit. c. 21 p. 517 "). 

(86) Eidem pro quibusdarn presbyteris, qiu da -  
maverant in synodo iniuste se ab eo eccleaitle rebus 
privates; minatur ei canonicani ultionem. C. 21 p. 517 I'). 

(87) Kttrolo regi opus quoddani nietrice de gratia 
et praedmtinatione, de sacramentis quoque corporis e t  
eanguinis Christi et de videndo Deo atque origine 
animlie simul ac de fide s. trinitatis, quod opus appel- 
lavit Ferculuin Salomonis. C. 15 p. 502. Fragm. 
opp. 11, 844. Migne 125, 1202 'O). 

(88) Explanationem in Ferciilum Salornonis [cf. 
n. 871. Opp. 1, 756-771. Migne 125, 817-834 'O). 

(89) Pardulo ep. Laudun. de infirmitate et huuii- 
liatione Rothadi Suesson., ut eum ad obsequenduni 
prudenter exhortetur. C. 21 p. 518 P*). 

(90) Eidem pro auro, qiiod ei mittebet, per euiii 
reginae offerendo ad componendum quoddnm Dei geni- 
tricis omnmentum. C. 21 p. 518 42). 

(91) Eidern de opwculo Ferciili Salomonie [n. 871, 
quod- ei legerat, roqitans, quid sibi videatur de illo. 
C. 21 p. 518 ss). 

(92) Theoderico ep. Camerac. pro quodaln Hettorit? 
Lotharii regis vawllo, cui poeiiiteritiam iniunxerarit et 
pro quodam prwbytero exconiniuniclito.* C. 21 p. 518"). 

(93) lmnioiii ep. Novioniag. pro consilio et euxilio 
dando Theoderico (ep.) Csmerac. super quodam inobe- 
diente, qiu ecclaiwticum miiiisteriiim non reverebatur. 
C. 21 P. 517 'I).  

(94) Theoderico ep. Camerac. pro Hettonis [cf. 
n. 921 absolutione. C. 21 p. 518 'I). 

(95) Eidern pro rebus Remens. ecclesiee, quas 
sibi per praestariam ille delegari petebat. C. 21 p. 51B41). 
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856 

856 fin. 

856 fin. 

85G Sept. 
-857princ. 

857 Febr. 

857 C. fin. 

857 

/ (96) Hilduino rrbbati, iit certare procuret apud 
1 regem pro electione canonica ecclesiae Morin. conce- 

denda. C. 24 p. 535 '7. 
(97) Pardulo ep. Laudun., ut cum rege loquatur, 

qimlikr electio, in ecclesia Morin. rite peragatur et 
I pro libris S. Ambrosii de fide sibi niittendis. C. 21 

P. 518 94). 
(98) Theoderico ep. Canierac. pro ordinatione Hun- 

' fridi in episcopatii Morini. C. 21 p. 518 "1. 
(99) Karolo regi pro iiupetranda electione regulari 

: eccleniae Catalaiin. post obitum Lupi. C. 21 p. 518 
I 

I (100) Theoderico ep. Camerac. pro ordinatione 
I 
1 Ercamradi post decessum Lupi ep. Catalaun. C. 21 

P. 51841). 
(101) Ehoni ep. (Gratianopolitano) , ut fratrem 

ab hac ecclesia fuga lapsum remittere studeat. C. 21 
p. 518 '7.  

(102) Remigio archiep. (Lugdun.) pro rebus S. 
Remigii in provincis cisalpina. C. 21 p. 515 48). 

(103) Karolo regi volumen ingens plurea contiiiem 
libros de praedestinatione Dei et libero arbitrio contra 
q u d a m  reprehensores suos episcopos maxiineque contra 

1 Qothescalcum atque Ratramnum [opus I. de pmdmt.]. 
; C. 15 p. 502. Epiat. dedicatoria ap. Flod. 111, 15 

p. 502-505. Opp. I, princ. Migne 125, 49-56''). 
(104) Hilduino abbati et Karoli regia archicapel- 

lano simul cum synodo Carisiacensi pro Ysaac ep. 
Lingon. constituendo.* C. 24 p. 535 4 7 .  

(105) brnigio archiep. (Lugdun.) pro ordinatione 
Ysaac Lingon. episcopi. C. 21 p. 515 9. 

I (106) Eboni ep. (Gratianopol.) , ut exhortetur 
1 Remigium archiep. (Lugdun.) ad ordinationem Y s ~ a c  

in episcopatu Lingon. peragendam. C. 21 p. 51845). 
(107) Gerardo comiti (Viennensi) pro Ysaac Lin- 

gonicae sedis electo, ut per eius hortamen ordinaretur 
episcopus. C. 26 p. 540 43). 

(108) Rudolfo (avunculo regis Karoli) comiti de 
penculoso statu regni.* C. 26 p. 540 45). 

1 (109) Abboni ep. Autimiodor. de eleenlosyna et 
oblationibus pro Heriboldo prtresule (Autissiodor.) de- 
functo offerendis. C. 21 p. 519 9. 
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851-858 

8563-8581 

858 princ. 

858 Jan. 
- Mart. 

858 Apr. 28 

858 Jul. 
- Sept. 
858 Oct. 
- Nov. 

858 Mart. 
- fin. 

858 M d .  
- fin. 

858 fin. 

858 fin. 

858 fin. 

858 

855-859 

Die Regeeten Hinkmare. 

(110) Ludovico regi Germ. pro tiiitione rerum 
h. eccleaiae in Thoringia coniacentium. C. 20 p. 511C1). 

(111) Adalardo abbati (Sithiensi) de amicitia inter 
i p m ,  et qualis debet esse verus amicus. C. 24 y. 535 '9. 

(112) Rothado ep. Suession. pro ordinntione Hinc- 
man post obitum Parduli ey. Laudun. C. 2 1 p. 517 I). 

(113) Eidem pro quodam presbytero, qui prae- 
iudicium apud eum passus erat, ut ipse rrd synodum 
veniat vel comministrm suos mittat. C. 25 p. 538 ").' 

(114) Franconi ep. Tungrensi fmtrem qiiendam 
commendans. Migne 126, 276 50). 

(115) Ludovico regi Germ. de pervasione regni 
fraterni ei hoc dissuadens admonitionibus. C. 20 p. 5 11 l). 

(116) Eidem de d e m  re [cf. n. 1151 cum ceteris 
regni huius episcopis scribit epistolam episcopali mo- 
deratione refertam. C. 20 p. 51.1. Opp. 11, 126-142. 
M i p e  126, 9-25 "1). 

(1 17) Rothado ep. Suession. pro Adeloldo preg- 
bytero iuxtii sententiam synodi restituendo, pro quo 
litteraa [cf. n. 11311 ei miserat, q u u  ille penitus con- 
tempnebat. C. 21 p. 517 "). 

(1 18) Quibusdam decanis parochiae Su-n. pro 
quodam preabytero, qui iustitiam apud Rothadum nau 
valebat obtinere.* C. 25 p. 538 'I). 

(119) Rothado ep. Suess. pro mandatis regis Lu- 
dowici et firmitate ab .eo quaesita, qune sacerdotio non 
congruebat. C. 21 p. 517 ll). 

(120) Ludowico regi Germ. semel ac secnndo de 
his, quae mandaverat ab eo fien in adventu suo Hemis, 
ut non sicut disponebat nec tali veniret tempore, quia 
incongruum m t  et animae suae inopportunum. C. 20 
P. 511 

(121) Theoderico ep. Camerac. de adventu Lude- 
wici regis Germ., quia Remis venerit et quid egent 
quidve sibi praeceperit. C. 21 p. 518 'I). 

(122) Hincmaro ep. Laudun. in ordinationis ipsius 
initio, qualiter commiasam sibi tractare deberet eccle- 
siam. C. 22 p. 519 '9. 

(123) Immoni ep. Noviomag. pro quodam pres- 
bytero, cui legem canonicam concedi monet. C. 21 
P. 517 "3. 
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859 Fehr. 

859 Febr. 

859 Febr. 

(124) Eidern pro quadum feniina, quam indebite 
qneritur excommunicmse. C. 21 p. 517 ss). 

(125) Eidern pro colloquio episcopali habendo. 
C. 21 p. 517")). 

(126) Aeneae ep. Paris. pro Rothado (ep.) Siiesson., 
de qiio quaedam inconvenientia apiid regem ventilata 
fuemnt.* C. 21 p. 519 51). 

(127) Hincmiiro ep. Laudun. ut provideat, ne con- 
spirationes inter sibi subiectos dolerent aut ut mox 
succiderentur.* C. 22 p. 519'"). 

(128) Irminfrido ep. Belvac. pro gubernanda pru- 
denter ecclesiae navi, qune inter intestina concutiebatur 
bella. C. 21 p. 518 '0). 

(129) Preabyterb dioeceais Rem., ut excommuni- 
cationem deniintient iis, qui a depraedationibus ad- 
moniti non abstinuerint. Opp. TI, 148-152. Migne 
126, 101-104 5'). 

(130) Karoli regi de coercendis militum rapinis. 
Opp. 11, 142-146. Migne 125, 953-956"). 

(131) Clericis palatii, ut hominum suorum rapinas 
et fornicationes reprimant. Opp. 11, 146-148. Migne 
126, 99 - 101 58). 

(132) .Alrnanco ep. Cumensi pro Egilberto diacono 
et monacho S. Remigii, quem eidem id petenti ad 
ordinandiim et regeudum committit. C. 21 p. 519 "1. 

(133) Prudentio ep. Trecass. pro eccleaiis Remens. 
in ipius dioeceai sitis, quas ille inconvenienter tractabat, 
iit de his et aliis simul loquerentur.* C. 21 p. 518 

(134) Karolo regi collectionem quamdam multarum 
auctoritatum de eccleaiis et capellia contra dispoaitionem 
Prudentii ep. Trecws. C. 18 p. 508 65). 

(135) Grimoldo abbati (Sangall. , archicapellano 
Ludowici) pro Sigeberto fideli suo,. ut rea eius in sua 
tutela commendatas susciperet, et regi Ludowico suadeat, 
ne in talia ae ulterius imnitht ,  qualia contra Karolum 
tunc egerat.* C. 24 p. 535 66). 

(136) Karolo regi volumen insigne contra Qothea- 
calcum et ceteros praedmtinatianos [opus 11. de prae- 
destinat.] Opp. I, 1-410. Migne 125, 55-474. Epist. 
dedicatoria ap. Flod. 111, 16 p. 505-507; opp. I, 1-5; 

1 Migne 125, 65-69 "1). 
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860 Jan. 26 

860 Jan. 2(j 
-- Fehr. 15 

(137) Advedtio ep. Metensi siiper qundnm fidei 
quaestione [i. e. de divortio Lothnrii 11.1, de qua fuerat 
interrogatus ab ipso. C. 23 p. 528. Opp. T, 584 sq. 
Migne 125, 646 sq."). 

(138) Eidern de itinere, quod Adventius hmaiii 
petiturus [pro divortio Lotharii 11.1 del~ebat incipere. 

I C. 23 p. 528. Frtigm. opp. I, 585. Migne 125, 0 4 7 ~ q . ~ ~ ) .  
860 (139) De disortio Lotharii 11. Opp. I, 501-709. I Migne 125, ij23--73359). 
860 (140) Gunthario archiep. Colon. de uxore Bovonis 

comitis. 0pp.- 11, 609-675. Migne 1'26, 154- lti lm). 
860 Oct. 22 ( 14 1) Epistolam synodalem concilii Tusiacensis. 

Migne 126, 122-132. Mnnsi XV, 563-5716'). 
860 (142) Radiilfo srchiep. Bituric., Fmtvrio archiep. 

Burdegal. et episcopis illarum provinciarum de nuptiis 
/ Stephani et filiae Regimundi comitis. Opp. 11, 647 
! bis 668. Migne 126, 132-1536q). 

85 1-861 1 (143) Karolo regi de itinere ad siiperiorem Fran- 
I ciam, qualiter disponatur et quoinodo repurn istrid 
i ordinatum dimittatur. C. 18 p. 510sS). 

851-861 I (144) Eidern de synodo, quam praecipiebat rex 
(859 ?) convocari infra parochinm Rem., ostendenu, quibus ex 

caiisis convocari debeat synoduv et de nliis quibusdam 
iitilibiis rebus. C. 18 p. 510G3. 

851-861 1 (145) Eidem de causa Hilduini abbatis defimncti. 1 C. 18 p. 510"). 
860-8ti1 i (146) Filiis ecclesiae suae libriim, quod divinae 

I trinitatis deitas trina non sit dicenda, ad refellendas 
Gothescslci blasphemias. C. 15 p. 502. Opp. 1, 413 
bis 555. Migne 125, 473-618G4). 

860-861 (147) Karo10 regi super hac eadem re [cf. n. 1461 ' librum unum. C. 15 p. 50204). 
860 Oct. ' (148, Remigio nrcbiep. Lugdon. de constitutione 

-861 1 synodiea pmpter ecclesimticarum rerurn pervmores rt 
1 aliu. e .  21 p. 51505). 

C. 861 1 (149) Gerardo comiti (Viennensi) negans, qiiod 
Kurolus regnum Karoli cisslpinae Galliae regis sibi vellet 
sumpere et de rebua S. Remigii in Provincis sitis et 
de aliis causis.* C. 26 p. 5406". 

C. 861 j (150) Karolo regi de causa [cf. n. 1491 Gerardi 
I comitis. (Vienn.). C. 18 p. 510")). 
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861-862 

862 Jan. 
- Jul. 

862 Jan. 
- Jul. 

862 Aug. ' 

862 Aug. 

862 Nov. 

862 C. fin. 

C. 857 
- 863 med. 

(151) Lothario regi pro villa Dudeciaco.* C. 20 
P. 51387). 

(152) Eidem pro eadem re [cf. n. 151].* C. 20 
P. 5136T). 

(153) Frotario archiep. Burdegal. pro monasterii 
S. Radegundis (Pichv.) regulari electione abbatissae. 
C. 21 P. 517@". 

(154) Rotrudi (filiae Karoli regis) et ceteris sorori- 
bus monasterii S. Radeqndis (Pictav.) pro electione 
abbntissae.* C. 27 p. 548@"). 

(155) Frotario nrchiep. Burdegal. de ordinatione 
Fulcrici (ep. Tricass.). C. 21 p. 51788). 

(156) Theoderico ep. Camerac. pro Balduino (CO- 
mite Flandriae), qui viduam Judith, filiam regis Karoli, 
furatus fuerat, ut sciat eum a se sub anatheniate posi- 
turn et id per suam denuntiet parocbiam. C. 21 p. 518@'). 

(157) Eidern pro quodam, qui quamdam feminam 
in concubinatu accipere persuasus fuerat a patre ipsius 
puellae. C. 21 p. 51g67). 

(158) Lothario regi pro electione episcopi ecclesiae 
concedenda Cameracensi. C. 20 p. 513"'). 

(159) Gunthario archiep. Colon., ut intercedat apud 
Lotharium regem pro electione canonica Camerac. epi- 
scopi. C. 21 P. 51487). 

(160) Libellum adv. Lotharium regem nomine Karoli 
in conventu apud Sablonarias propositum. Mon. Qerm. 
hist. LL. I,.483-4856'). 

(161) Gunthario archiep. Colon. secundo vel tertio 
pro eadem re [cf. n. 1591 adfirmans, nonnisi regula- 
riter in diebus suis illic episcopum ordinandum. C. 21 
P. 514@?). 

(162) R~r ico  Nordmanno, ut Balduinum (comitem 
Flandriae) anathematizatuni nulio modo recipiat.* C. 26 
P. 54leS). 

(163) Hungario ep. (Ultraiect.), ut admoneat Rori- 
cum Nordmannum, ne recipiat Balduinum excommuni- 
&um.* C. 23 p. 529@@). 

(164) Ercamrao ep. Catalaun. de quibusdarn repre- 
hendens et admonens, qualiter se agere debeat, et ut 
monitis apoatolicis diligenter attendat. C. 23 p. 52g70)). 
m u  von Reims. 84 
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C. 857 - 863 (165) Eidem pro cuiusdam villae incolis, quoa irra- 
med. I tionabiliter ab omni consolatione divini mysterii propter 

C. 857-863 
med. 

863 Jan. 
-Mart. 

qiioddam homicidium non ab ipsis patratum removerat. 
C. 23 P. 5291°). 1 

(166) Eidem pro absolntione cuiiisdam ab ipso ex- 
communicati, pro quo Guntharius archiep. Colon. eidem 
litterar deprecatorias miserat, qua9 ille suscipere noluerat. 
C. 23 P. 5291°). 

(167) Adventio ep. Metensi de adventu suo ad 
denuntiatam a rege synodum pro memorata quaestione 

I [cf. 11. 1371 tractanda. C. 23 p. 528"). 
I 

863 C. Mart. 1 (168) Nicolao papae fidei suae depromendo tenorem 
I et suam wntra Gothescalci errorem defensionem. C. 15 

P. 50211). I (169) Nicolao papae mittit una cum actis concilii 863 c Mnrt. , 
1 Suession. (8. 853) exempltir privilegii Benedicti 111. (J& 
I n. 2664 [2009]), quod ut confirmetur et augeatur, rogat. 
I 

V. Nicol. epp. ad Hincm. Jrrffd n. 2721 (2052). 2134"). i 
863 Jun. I (170) Episcopis in synodo Metensi congregatiu, cur 

I non nd eandem venerit. Pertz, Archiv VII, 866Iq). 
863 Aug. ~ (171) Nicolao papne, Rothadum iiissu regis Karoli 1 
- Sept. 1 de montwteriali custodia eductuui et cuidam episcopo com- 

I 
: mendatuiii esse, et alitr quaedam de Fbthado. V. Nicol. ep. 
i ad Rothad. JaiE n. 2737 (2065) et opp. 11, 247. 24918). 

862-864 (172) Karolo regi de causa Ludowici regis Germ. 
! C. 18 p. 5101'). 

862-864 (173) Eidem de causa Lothnrii regis. C. 18 p. 51OTS). 
864 princ. I (174) Nicolao papae de vacatione sedis Camerac., 

/ de Balduini et Judithae coniunctione, de causa Lotharii 
! et de Gothescalco. Flod. 111, 12-14 p. 489-502. 
1 Opp. 11, 244-265. Migne 126, 25-4616). 

8ti4 Jun. 1 (175) De poenitentia Pippini regis. Opp. LI, 829 
, bis 831. Migne 125, 1119-112211). 

864 C. med. I (176) Weniloni rrrchiep. Rothomng. de operariis et 
i Opera, quam faciebat ad P i s h  in Sequana. C. 21 p. 51775). 

864 C. med. , j 177) Karolo regi de Opera pontis, quem rex cum 
/ ipso ac ceteris nonnullis fidelibus suis faciebat ad Yistaa 
I in Sequana. C. 18 p. 51016). 

864 (178) Rodulfo comiti (avunculo Karoli) de com- 
motione indebita inter ipsum comiteiii et regem.* C. 26 

' P. 54Osq.'". 
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865 C. Mart. 

845-866 

866 Jul. 13  

866 Aug. 

(179) Amnlgiso et Ragberto fidelibus suis pro rebus 
ecclesine suae in Aquitania sitis, ut easdem ex integro 
recipiant et hsbesnt in sua providentia. C. 28 p. 55378). 

(180) Regimundo (comiti Tolosano), ut missis suis 
[cf. n. 1791 sdiutorium pro rebus evindicandis impen- 
deret. C. 28 p. 553v8). 

(181) Agio ep. (Aurel.) pro rebw ecclesiae Rem. 
in Aquitanis coniecentibus. C. 21 p. 51918). 

(182) Rodulfo archiep. Biturig. pro rebus eccleaiae 
Rem. in pago Lemovico coniacentibus. C. 21 p. 514T8). 

(183) Ludowico regi Germ., qualiter de pace inter 
ipsum et Karolum stabilienda laborabat, et pro filiis 
eccleaine Rem. in ipsius regno degentibus.* C. 20p. 511 ?@). 

(184) Eidem de verbis psnlmi 103, 18. Opp. 11, 
152--157. Migne 125, 957-9627D). 

(185) Ludowico abbati suo (S. Dionysii) pro repe- 
tendo corpore S. Deodati ex dioecesi Remensi furto alj- 
lato.* F. 24 p. 534 ~q.~"). 

(186) Eidem de eadem re [cf. n. 1861. C. 24 
P. 535 SO). 

(187) Eiden1 pro quodam nepote suo, quem com- 
miserat ei, et pro rebus a rege per dispositionem ipsiiis 
Hincman monachis S. Dionysii traditis. C. 24 p. 535 

(188) Rodulfo archiep. Bituric. pro quibusdani 
excomniunicatis. C. 21 p. 514 

(189) Remigio archiep. (Lugdun.) de cnusa (matri- 
moniali) Lotharii regis et de prnedictis rebus [cf. 
n. 1483 nonnulls scripts direxit. C. 21 p. 515 

(190) Hincmnro ep. Laudun., ut Bellovacum veniut ' 

ad ordinationem Joannis ep. Camernc. V. Maiisi XVI, 
584 D 

(191) Remigio archiep. (Lugdun.j et ceteris epi- 
scopis papae Nicolsi auctoritate [cf. Jaff6 n. 2802 (21 14)] 
ad synodum apud Suesion. venire iussis pro causa 
Vulfadi et collegarum eius. C. 21 p. 515 i .  

(192) Hincmsro ep. Laudun., cum non venisset, 
de eadem re [cf. n. 1901. Mansi SVI, 584 Das). 

(193) Quatuor libellos de causa Viilfudi et socioruiu 
eius synodo Suession. propositos, quorum ultimus iion 
est relectus. Opp. 11, 265-281. Migiie 12Ci, 46-61. 
Mansi S V ,  712 -725 Eu).  

54. 
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866 Sept. 1 

866 Sept. 

8GG Sept. 

866 Sept. 

855- 867 

856-867 

858-867 

858-867 1 

(194) Nicolao papae, cur non ipse collegium Vul- 
f d i  restituerit, et de iis, quae secundum mandata papae 
in synodo Suesion. acta sint, et de Teutberga regina. 
Opp. 11, 282-284. Migne 126, 61-64 B$). 

(195) Egiloni archiep. Senon. Romam proficiscenti, 
quae Nicolao papae intimare qualiterque se gerere 
debeat. Opp. 11, 285-289. Migne 126, 64-6888). 

(196) Eidern de Gothescalco monacho eiusque haeresi, 
ut suggerat Nicolao papae. Opp. 11, 290-292. Migne 
126, 68-71 "). 

(197) Eidern de eadeni re. Opp. 11, 293-298. 
Migne 126, 71-76 

(198) Herardo archiep. Turon. de quibusdam apo- 
statis ad ecclwiam redeuntibus et aliis poenitentibus 
suscipiendis. C. 21 p. 515 

(199) Aeneae ep. Paris. petens licentiam, ut ipse 
Hincmarus ordinet fratrem Bernonem de monasterio 
8. Dionysii. Migne 126. 267 5 1 ) .  

(200) Hilmerndo ep. Ambiaii. pro quodam monacho, 
qui presbyterum in monasterio S. Richarii occidit, pn> 
quo Papa Nicolaus litteras [Jaffd n. 21451 niiserat 
poenitentiae teiiorem continentes. C. 23 p. 529 

(201) Magenardo praeposito et fratribus monasterü 

859 -867 
S. Richarii de eadem re [cf. n. 2001. C. 25 p. 538 9. 

(202) Roth~do ep. Suesion. pro clenco, quem 
1 mitteret ordinandum ad regendarn eccleaiam in d a  

Turre sitam. C. 21 p. 517 ' I ) .  

859-867 

8tj7 Jiil. 

(203) Eidern pro parochia, de qua contentio age- 
batur inter eum et Erpuinum ep. Silvanect. C. 21 
P. 517 'I). 

(204) Nicolao papae de Ebone praedecessore euo, 
I adv. increpationes ipsius papae se defendens. Opp. 11, 
1 298 -312. Migne 126, 76-89 (aliud hujus epistolrre 
! erernplar: opp. 11, 312-314. Migne 128, 90-92) 86). 
I 

867 Nov. I (205) Anashio abbati (Romano) de synodo apud 
1 Trecas habita [867 Oct. 251. Opp. 11, 824 sq. Migne 
1 126, 257 sq. Finis deest "). 

867 Dec. 29 1 (206) Singulis Rem. provinciae episcopis de Qrae- 
1 corum obiectionibus, ut secundum iussionem Nicolai 

papae [Jaffk n. 21791 colligant, quid illis opponi ne- 
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867 Dec. 

847 - 868 

868 C. Mai. 

868 C. med. 

868 Jul. 
- Aug. 

868 Aug. 
C. fin. 

868 Aug. - 
C. fin. 

868 Aug. 
C. fin. 

868 Sept. 

868 C. Sept. 

868 

cesse sit. Opp. 11, 809 sq. Migne 126, 93  sq. cf. 
Flod. C. 21 p. 517 

(207) Herardo archiep. Turon. de quibusdam libris 
S. Augiistini, quos sibi ab eodem mitti petiernt, et de 
obiectionibus Graeeorum, super quibus Nicolauv papn 
eidem mandaverat [Jaffe n. 21791. C. 21 p. 516 84). 

(208) Teutgaudio (archiep.) Trevir. pro rebus ec- 
clesiae Trevir. in Aquitania sitis.* C. 21 p. 51488). 

(209) Lothario regi significans, super re mutri- 
moniali se Hadriani papae litteras et mandata [Jaffe 
n. 22021 suscepisse, quae ut rex conservet, suggerit.* 
C. 21 p. 515 

(210) Joanni ep. Camerac. negat commendatitias 
litteras, si pro causa (matrimoniali) Lotharii regis 
Riomam proficisci velit.* C. 23 p. 531 

(21 1) Karo10 regi reprehendens iilius modum 
agendi adv. Hincmarum ep. Laudun. V. Migne 125, 
1035 CD1). 

(212) Eidern modum exponens procedendi, si cum 
episcopo de possessionibus litigatur [ , Quaternionea" 1. 
Migne 125, 1035-1060. Mansi XVI, 755- 774 "l). 

(213) Eidem de eadem re [n. 2121 canones, decretu, . 

Kom. pontificum, capitularia Karoli M. colligens [,Ro- 
tulaY]. Migne 126, 1060-1065. Mansi XVI, 774 
bis 779 @I) .  

(214) Eidern de eadem re [n. 2121 promissionea 
ab i p o  Karo10 rege factaa expendens [,AdmonitioU]. 
Migne 125, 1065-1070. Mansi XVI, 781-784 O1). 

(215) Eidein quaestionem beneficiariam inter Hinc- 
marum ep. Laudun. eiusque homines [cf. nn. 21 1. 2121 
regulariter esse definitam, et de alia causa iudiciaria, 
qutie inter regem et ipsum Hincmarum Remens. ver- 
sabatur. Migne 126, 94-99. Finis deeat "'). 

(216) Lothario regi de hominibus pacem recipere 
nolentibus, quid inde fieri debeat, collaudans, quod de 
quibusdam taiibus regale inm niinisterium exercuerit. 
C. 21 p. 515 

(217) Hilmerado ep. Ambian. pro litteris Hadrisni 
papae, quas ei pro quodam presbytero miserat, monet- 
que, ut apostolicis obediat iussionibus. C. 23 p. 529 

I 
868 1 (218) Hodoni ep. Belvac. pro eadem re [n. 2171, 
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I ut Hodo laboret, quatinus Hilmeradus papae iussis 

868 
obediat. C. 23 p. 529 

(219) Eidem pro quibusdam regis liominibus i'nter 
I se discordantibus, ut commoneat eos ad pacem et ex- 
I communicationem minetur. C. 23 p. 529 gS). 

868 1 (220) Eidem pro spodo ,  quam rex preceperat I 1 habendam non in tempore congnio, petens consilium, 
quid inde agere debeat; rogans etiam sibi remandari, 
quid rex responderit de praedictis hominibus [n. 2191, , de quibusdam quoque scriptis et Graeconim quaestio- 

I 
I nibus.* C. 23 p.' 529 @'). 1 

868 1 (221) Eidem de responsionibus ad obiecta ßrae- 
corum, quas idem Hodo colligens descripserat et Hinc- 1 maro miserat, et de praedictin rebus [nn. 219. 2201.' 

888 (N6v.) 
C. 23 p. 529 sq. OS). 

(222) Eidem de ordinatione Willeberti ep. Cata- 
laun. intimans , quod Catalaunenses irregulariter in 
electione egerint.* C. 23 p. 530 93. 

868 

' 

(223) Anaatasio a b h t i  ac bibliothecario Rom. 1 

1 ecclesiae gratias referens pro benedictionibus ab eo 
/ sibi per Actnrdum ep. directis, suas eidem mittens 
1 munerum benedictiones et quaedam opuscula suo labore 

confecta. C. 24 p. 535 sq. 94). 

868 I (224) Hodoni ep. Belvac. pro libeiio historiae de 
, ortu S. Mariae et homilia b. Hieronymi de asumptione 

ipsius Dei Genitricis, quae quidam monachus Corbe- 
I iensis monasterii non esse recipienda wntendebat, et 
I 
I de libello ipsius Hodonis contra obiectiones Graecorum.* 
I C. 23 p. 530 9S). 

845-869 I (225) Gisloldo canoniwrum (Remens.) praeposito, 
qui irregulariter discesserat, pro facultatibus sibi com- 
missis et indebite usurpatis.* C. 28 p. 550 

845-8G9 I (226) Theodachro praeposito (Remens.) pro eodem 
I Gisloldo [n. 2251, pro quo Irmintrudis regina pre- 
1 
i cabatur.* C. 28 p. 500 sq. 96). 

851?-869 I (227) Rotlando archiep. (Arelat.) pro rebus S. Re- 
1 migii coniacentibus in provincia et pro quodam pra-  
I bytero in synodo excommunicato et altero in loco ipsitis 
/ ordinato. C. 21 p. 514 

8(i2--8G9 1 (228) Lothario regi de utilitate animne regioque 
iiiecl. ; iysius honore. C. 20 p. 513 
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862-869 1 (229) Fiilcrico ep. Trecnss. de quibusdam libris 
1 et de ecclesiis monasterii Orbacensis, ne contra ecclesiani 

869 Mart. 
- April. 

8 6 9  Mart. 
-April. 

8 6 9  Mai. 

Remens. aliquid perverse ageret.* C. 23 p. 529 97). 
(230) Hodoni ep. Bellov. ut nnimu~n regis erga 

Hincmariim ep. Laudun. commotuin modificet. Frrtgm. 
Mnnsi XVI, 617 D OB). 

(231) Eidem de Hincmari ep. Laiidun. pertinacia. 
Fragm. Mansi XVI, 617 Eg8) .  

(2321 Karo10 regi de Hincmari ep. Laudun. su- 
perbia, niintians, IV. Non. Jun. ad regem se venturum 

869 Mai. 
- Jun. 

869 Jiin. 
princ. 

869 Jun. 
< 

princ. 

869 Jun. 
princ. 

869 Jun. 25 

869 Jun. fin. 

869 Aug. 23 

! 869 Aug. 
- Sept. 

869 Sept. 9 

869 Nov. 

I 

I esse. Mansi XVI, 616 D. Finis deeaee videtur M). 

(233) Eidem, quid agendum sit adv. Hincmarum 
ep. Laudun. Fragm. Mansi XVI, 617 B 

(234) Hincmaro ep. Laud. vehementer vituperans 
ob interdictum dioecesi impositum, quod iniustum et 
illegitimum esse demonstrrtt. Nisi statim solvat, ipse 
sua auctoritate illud niintiaturus esse nullum, declarat. 
Mansi XVI, 812-822. Migne 126, 515-526 '00). 

(235) Clericis Laudun. interdictum ab Hincmaro 
ep. dioecesi Laud. impositum irritum decernens, et ut 
officiis sine mora fungantur, prsecipiens. Mansi XVI, 
809-812. Migne 126, 511-514 loO). 

(236) Karo10 regi de eadem re [cf. un. 234. 2351. 
V. Opp. 11, 387. Mansi XVI, 857 loO). 

(237) Hincmaro ep. Laud. de eadem re [cf. n. 2353 
iterum commonens et licentiam Romam eundi ei impe- 
trare renuens. Mansi XVI, 822--826. Migne 126, 
526-531 1°". 

(238) Clericis Laud. de eadem re [cf. n. 2351. 
Mansi XVI, 826-828. Migne 126, 531 - 535 loO). 

(239) Hincmaro ep. Laud. de eadem re [cf. nn. 235. 
2371, ut hanc corrigere studeat, admonens eum, qualem 
se debeat exhibere. C. 22 p. 519. Mansi XVI, 818 sq. 
Migne 126, 533 sq. 'OO). 

(240) Joanni ep. Camernc. de obitu Lotharii regis, 
ut sine dilatione ad Karoliim regem veniat. C. 23 p. 53lS0). 

(241) Oratio Mettis in coronatione Karoli Calvi 
habita. Opp. I,  743 sq. M i p e  125, 805 sq. LL. I, 513 sq. 

(242) Hincmaro ep. Laud. decretales [PS.-Isidori] 
ante illum natum se novisse, ostendens, eas intentioni 

1 illius minime favere, illuxuque monens, ut canones et 
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869 Nov. 

decretales inde a Siricio leget et observet. Mansi SVI, 
829-831. Migne 126, 534-5371°'). 

(243) Eidem se defendens contra illius expro- 
brationea sibi ob interdictum dissolutum factas. V. 
Mansi XVI, 626 E - 627 B. M i p e  126, 615 D bis 
616 BIo1). 

(244) Willeberto ep. Catalaun. ad ipsius consulta 
pro Bangulfo comite, ut iuxta praeceptum apastolicum 
leniter ageret.* C. 23 p. 532los). 

(245) Eidern pro quodam presbytero transgressore 
et de eius absolutione, et ut praemiasum comitem [cf. 
n. 2441 benigne susoipiat.* C. 23 p. 5321°s). 

(246) Eidern de donis, qiiae rex et regina S. Stephano I 

(eccles. cathedrdi Catalaun.) mittebant. C. 23 p. 5321°s). 
(247) Hodoni ep. Belvw. de causa parochiae, quae 

inter ipsum et Rothadum (ep. Suess.) ventilabatur, simul- 
que de presbytero, qui epistolam (Hincmari ep. 1,aud.) 
papae Romam detulerat, iit regis animum modificet.* 
C. 23 P. 530°8). 

(248) Weniloni archiep. Rothomag. de causa Rothadi 
et Hodonis episcoporum [cf. n. 2471. C. 21 p. 517loS). 

(249) Willeberto ep. Catiilaun. pro inquirenda causa 
iuxta regis mandatiim, quae versabatur inter episcopos 
Hodonern et Rothadum [cf. n. 2471. C. 23 p. 5321°*). 

(250) Hodoni ep. Belvac. de correctione suae epi- 
stoltie corruptae [n. 2471, quam illi pridem miserat, et 
de his, quae obiiciebantur Hincmaro (ep. Laud.) scanda- 
lizatori suo. C. 23 p. 53OS". 

(251) Karo10 regi instructionem utilissimam de 
cavendis vitiis et exercendis virtutibus. C. 18 p. 508. 
Opp. 11, 29-103. Migne 125, 857-930"'a). 

(252) Erpuino ep. Silvanect. pro quodam homine 
irrationabiliter ab eo excommunicato.* C. 21 p. 5171°'). 

(253) Adventio ep. Metens. pro filio neptis suae, 
quem eidem committebat. C. 23 p. 5281°"). 

(254) Eidern pro his, quae Adventius ei manda- 
verat de Hincrnaro Laud. ep., brei ter  intimans, quae 
bona erga ipsum gesserit et quae pravs ille contra 
gerebat. C. 23 p. 528105). 

(255) Ludowico regi Germ. de metallo, quod ei 
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transmisit ad faciendum signum et de pace servanda. 
C. 20 P. 5111°8). 

(256) Eidem pro rebiis ecclesiae Rem. apud Torin- 
giam sitis. C. 20 p. 51l1O6). 

(257) Eidem de reliquiie sanctorum Rem. ecclesitie, 
q u a  illi sicut petierat transmittebat, et de libro vitae 
S. Remigii. C. 20 p. 511. cf. L . 1  C. 5 p.417.  L.111 
C. 9 P. 482lo8). 

(258) Eidem de rebus S. Remigii sitis in Toringia. 
C. 20 P. 511. cf. C. 10 P. 484lo6). 

(259) Eidem de paeaionibus sanctorum et de rebus 
suorum hominum, q u a  in illius regno habebnt, ut de 
his nullum praeiudicium sustineret. C. 20 p. 51l1O6). 

(260) Confessio fidei ßothescalco mibscribenda propo- 
sita. Opp. I, 552 sq. Migne 125, G15 sq. lnl). 

(261) Monachis Altvillarensis coenobii pro Gothes- 
calco, ut si se recognosceret, et spiritalem et corporalem 
humanitakm exhiberent illi. C. 28 p. 553. Opp. I, 
553-555. 11, 314-316. Migne 126, 92 sq. 1°7). 

(262) Ragenelino ep. Noviomag. pro quodam pres- 
bytero, qui ei littertu ab Hadriano Papa detulerat, 
monens, ut iussis obtemperet papae.* C. 23 p. 531 sq.lo8). 

1263) Karo10 regi de infirmitate sua et de pere- 
grinis quibusdam monachis suscipiendis. C. 18 p. 5101° "). 

(264) Hodoni ep. Belvac., ut litteras, quas pro 
Hincmaro fep. Laud.) mittebat, regi porrigeret, et 
qualiter eaa receperit et de aliis sibi sciendis, petit 
litteris sibi remandari. C. 23 p. 530 08). 

(205) Erpuino ep. Silvanect. pro quodam presbytero 
rebus ecclesiaaticis indebite frustrtrto. C. 21 p. 517l"). 

(266) Eidem pro quodam clerico, qui ae praeiu- 
dicium ab eo pati clamaverat. C. 21. q. 517 1°'). 

(267) Eidem pro mandatis Hadriani papae [Jaffh 
n. 22291 de praenotsto presbytero [cf. n. 2651. C. 21 
P. 518 1°'). 

(268) Hodoni ep. Belvnc. de causa Erpuini [cf. 
nn. 265. 267].* C. 23 P. 530°8). 

(269) Eidem de litteris sibi ab Hodone missia, 
in quibus compererat, insurgere quosdam monachoa 
contra s. auctoritatem, et de privilegiis Corbeiensis 
monasterii. C. 23 p. 530 Os). 
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(270) Eidem pro itinere suo ad regem. C. 23 
869-870 1 P. 630 '3. 
869- 870 

869-870 

869 fin. 
-870med. 

870 princ. 

(271) Eidern gratias Deo referens pro correctione 
Hodonis de his, unde redarguerat eum. C. 23 p. 530"). 

(272) Eidem pro electione Suessor. episcopi post 
obitum Rothadi C. 23 p. 530 B"). 

(273) Joanni ep. Camerac. pro quodam presbytero 
Camerac. parochiae. qui se ipsum castraverat.* C. 2 3  
P. 531 On). 

(271) Bertulfo archiep. Trevir. instruens eum de 
ordinnnda et gubernanda dioecesi vel parochia sua. 

/ C. 21 p. 516 
870 Febr.13 1 (275) Hincmaro ep. Laud. de quodam sacdego 

et a pro sceleribus excommunicato, quod illi res 

870 Mart.20 

ecclesissticas ad turpis lucri praemium dederit. C. 22 
p: 519. Opp. 11, 334. 540 sq. Migne 126, 279 eq.lll). 

(276) Eidem pro Hadulfo quodam ipsins clerico 
petens, quem idem Hincmam excommunicaverat. C. 22 
p. 519. Opp. 11, 339 sq. Migne 126, 280 sq.1'1). 

I (277) Ragenelino ep. Noviomag. pro visitatione 870 Mart. , 

870 Apr. 27 

Morinensis ecclesiae post obitum Hunfridi ep. iuxta 
dispositionem regis. C. 23 p. 532 'Oe). 

(278) Hincmaro ep. Laud. de eccleais villae Fol- 
lanaebrayi in parochin Laud. consistente , quam ille 
presbytero ibi ordinato interdixerat. Mansi XVI, 832 I bis 831. Migne 126, 537-541 "I). 

8 7 0 M U . 1 1  (279)Eidem deeadem re [cf. n. 2781, acriter 

1 
reprehendem illum et sus iura vindicans. Mansi XVI, 

I 838-855. bligne 126, 545-566 'I1). 

870 Mai. I (280) Schedula in placito Attiniaco recitata de 
; eo, quod Hadrianus Papa vetuerat, ne Karolus regnum 
I Lothsrii invaderet. Opp. 11, 690 sq. Migne 126, 
/ 175 ~ q . " ~ ) .  

870 Mai. i (281) Ludowico regi Germ. cum qiiinque aliis 
/ archiepiscopis Galliae pro Bertulfo Trevir. archiep., ne 
/ illum inquietaret.* C. 20 p. 511 log). 

870 princ. 1 (282) Opusculum LV capitulonun adv. Hinc- 
- med. 1 marum ep. Laud. Opp. 11, 386-593. Migne 126, 

1 290-494 fi8). 
(283) Joanni ep. Camerac. gratirw agens pro bene- 

ficiis, petens quosdam libros, intimans etiam, quod papa 
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870 C. Jul. 

870 Aug. 
princ. 

870 Oct. 
- NOV. 

870 Nov. 
C. fin. 

870 med. 
- h. 

870 fin. 

870 h. 
I 870 fin. 

870 fin. 

Karo10 et episcopis qunedam mandata direxerit, de 
quibus in synodo sit necesse tractari.* C. 23 p. 531 9. 

(284) Nnrratio eorum, quae post data LV capi- 
tula [cf. n. 282) peracta sunt ab utroque Hincmaro. 
Mansi XVT, 856 -864 '). 

(285) Hincmaro ep. Laud. de epistola papne Had- 1 riani [JafFd n. 22221 ad quosdam episcopos per eum 
dirigenda. C. 22 p. 619 =I4). 

(286) Eidem pro dispositione quarumdam parochiae 
suae ecclesiwticarum rerum, ut inde vel ad provin- 
cialem expectaret synodum. C. 22 p. 519. Opp. 11, 
593- 597. Migne 126, 494-498 " 9 .  

1 (287) Hadriano papae de occupatione regni Lotharii 
et de Hincmaro ep. Laud., acriter respondens ad eius 
epistolas [Jnffk nn. 2223. 22071 sibi directas. Opp. U[, 
689-701. Migne 126, 174-186 l15). 

(288) Hincmnro ep. Laud. voluminis seriem re- 
memorans, qualiter illum nutrierit, erudierit, per sin- 
@los gradus usque ad episcopatus apicem provexerit 
[et illius pervemitates et iniuJtrrs nctiones enumernns]. 
C. 22 p. 520. Fragm. ib. p. 520-527. Opp. 11, 597 

/ bis 608. Migne 126, 498-509 l14). 
i 
I (289) Hodoni ep. Belvac. pro conventu synodali 
1 super revponsione ad epistoltim Hadriani papae. C. 23 
' P. 530 s8). 

(290) Eidem pro litteris regis, quibus praeceperat, 
episcopos regni ab Hincmaro convocari, ut prohiberent 
Karlomannum a praesumptione. C. 23 p. 530 9. 

(291) Engelramno, Goslino et Adelelmo comitibus 
mittens eis cutu litteris suis litterarum regis exemilar, 

1 in quibus oontinebatur, ut convocaret episcopos et 
I laicos fideles ad resistendum Karlomanno.* C. 26 p. 543. 

cf. C. 18 P. 508 "8). 
(292) Eisdem pro hac re ipsa.* C. 26 p. 5431i6). 
(293) Karlomanno, ut veniret ad eius [~incmari]  

colloquium auditurus ibi, quid rex mandaret. C. 18 
P. 509116). 

(294) Karlomanno, Goslino et Conrado (comiti 
Paria.) pro iussione regis, qua niandaverat, ut ipse praeaul 
cum ceteris fidelibus regis conveniret ad mandatuui regis 
audiendum et Karlomannodenuntiandum.* c.26 p. 54311'). 
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870 fin. 

870 fin. 

870 fin. 

870 fin. 

868- c.871 

871 Jan. 31 

871 Febr. 

871 Mart. 
princ. 

871 Apr. 19 

871 Jun. 10 

871 C. Jun. 

(295) Harduino comiti pro causis de Karlomanno, 
quomodo res tunc se haberet.* C. 26 p. 544116). 

(296) Karolo regi litteras deprecatorim pro Karlo- 
manno. C. 18 p. 508116). 

(297) Adventio ep. Metensi petenti consilium, quid 
agere deberet, Karolo in regnum Ludowici fratns sui, 
senioris ipsius, veniente.* C. 23 p. 5281°5). 

(298) Eidem pro acceleranda ordinatione Berardi 
Virdunensis ep. C. 23 p. 5281°5). 

(299) Hilmerado ep. Ambian. redarguens eum, quia 
cuidam presbytero et ecclesiam suam et facultates tuliswt.* 
C. 23 P. 5290s). 

(300) Eidem redarguens eum, quare in torpore 
negligentiae requiescens pravorum consiliis uteretur.* 
C. 23 P. 52gSs). 

(301) Eidem pro quodam presbytero interdicens, 
ut nullum praeiudicium ei faciat.* C. 23 p. 52gS'). 

(302) Eidern pro hac eadem re [cf. n. 3011 in- 
timans, quia, si non occurrerit ad synodum secundum 
praeceptum papae, quod synodus de eo iudicaverit, in 
ipsum sit exequendum. C. 23 p. 5290s). 

(303) Hincmaro ep. Laud., ut in excommunicandis 
Karlomanni complicibus consentiat. Mansi XVI, 606 B l 1  '). 

(304) Remigio archiep. et ceteria episcopis prov. 
Lugdun. de Karlomanno nuntians, quod excommuni- . 
caturus sit complicea eius, nisi usque ad V. Id. Mart. 
Ind. IV. resipuerint. Opp. 11, 353 sq. Migne 126, 277 
bis 280. Finis epistolae ap. Manßi SVI, 605 Du7). 

(305) Hincmaro ep. Laud. de eadem re [cf. n. 3031, 
ut litteras sui consensus mittat aut regularem excu- 
sationem rescribat. V. Mansi XVI, 606 CUT). 

(306) Eidem de eadem re [cf. n. 3031 eins contu- 
rnaciam increpans. Mansi XVI, 606 E - 608. Initium 
epistolae deest l). 

(307) Eidem ad synodurn in Duziaco habendam 
eum vocans. Fragiii. Mansi XVI, 582 C. Migne 126, 
566 D sq."l). 

(308) Eidern pro Berthario diacono, quem metro- 
politani atque comprovincialis synodi iudicium appel- 
lantem indebitesub custodia detinebat.* C. 22 p. 519sq.l' 3. 

(309) Episcopia dioeceseoa Senonicae pro electione 
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871 C. Jun, 

871 C. med. 

871 C. med. 

871 Jul. 5 

871 Aug. 

871 Sept. 
princ. 

871 Sept. 
princ. 

871 med. 
- fin. 

871 med. 
- fin. 

I 

871 med. 
- fin. 

Ansegisi Rem. dioeceseos monachi ad episcopatum Senon., 
consensum suum adhibens. C. 23 p. 53408). 

(310) Hodoni ep. Belvac. pro ordinatione Ansegisi 
in episcopatu Senonico. C. 23 p. 530°8). 

(311) Hincmaro ep. Laud. opus quoddam (se defen- 
dens contra iilius falsas criminationes, praesertim quod 
apostolicae sedis potestati derogaret). C. 22 p. 527. 
Fragm. ib. p. 527 sq. Opp. 11, 644-646: Migne 126, 
509-511 "'). 

(312) Adventio ep. Metensi pro excommunicatione 
Karlomanni, qiiam mittebat ei. C. 23 p. 528I0b). 

(313) Hincmaro ep. Laud. convocans eum ad syno- 
dum, ubi Hadriani papae mandeta [ J d 6  nn. 2230. 22321 
tractanda erant. C. 22 p. 520. Mansi XVI, 582 D. 
Migne 126, 567 B'"I. 

(314) Libelluni expostuletionis adv. Hincmarum ep. 
Laud. in sgnodo Duziacensi recitatum. Mansi XVI, 581 
bis 643. Migne 126, 566-634"l). 

(315) Hadriano papae Actardum in metropoli Turon. 
incardinandum commendans, Hincmari ep. Laud. pravos 
mores et actus, unde ut deponeretur necesse fuerat, ex- 
ponens, et de Trisingi presbyteri sceleribus iuxta papae 
mandatutu rescribens. Mansi XVI, 682-688. Migne 126, 
641-648'18). 

(316) Anastasio abbati et bibliothecario Romeno 
pro beneficiis sibi ab eo collatis, et ut suggestionem 
suam papae acceptabilem faciat et de memoria bene- 
dictionis, quam dirigebat ei. C. 24 p. 536 04). 

(317) Adventio ep. Metensi pro mivsis illius, quos 
Romam direxerat pro causrr Bertulfi archiep. Trevir. 
C. 23 P. 528 '"1. 

(318) Eidem pro litteris Ludowici regis, quas Ad- 
ventius ei direxerat, et ut litteras, qua4 Hincmarus 
Ludowico mittebat, ipse ei mitteret aut donaret. C. 23 
P. 528 1°". 

(319) Eidem pro litteris Adventii, quas ei miserat, 
intimans de adventu legatorum suorum pallium a sede 
spostolica Bertulfo archiep. (Trevir.) deferentium, ex- 
hortane etiam, ut de concordia regum laboraret.* C. 23 
p. 528 'Ob). 



869-- 
872 Juli. 

871-872 

872 princ. 

872 princ. 

872 Febr. 
- Mabrt. 

872 Febr. 
- Mart. 

872 C. ined. 

872 

872 

C. 872? 

C. 860-873 
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(320) Altmanno monacho atque presbytero, quem 
procul obedientiae causn direxerat, arguens eum et prae- 
cipiens, ut redetit.* C. 28 p. 552 l18). 

(321) Erpuino ep. Silvanect. pro mandato regis 
regulariter exequendo. C. 21 p. 518'"'). 

(322) Adventio ep. Metensi pro excommunicationis 
discretione, quia excommunicatos significaverat homines 
Walteni comitis et Lamberti. C. 23 p. 528 1°". ' 

(323) Willeberta ep. Cattilaun. pro ordinatione 
I 

Arnoldi ep. Tullensis, ut eat obvism pro hoc Adventio 
(ep. Metensi) et Berardo (ep. Virdun.).* C. 23 p. 532. 
cf. C. 21 P. 516 '"). 

(324) Adveutio ep. Metensi, quo debeant ordine 
consecrari metropolitanus atque dioecesanus episcopus. 
C. 23 p. 528. Opp. 11, 717-719. Migne 126, 186 
bis 188 los)). 

(325) Hadriano papae ex nomine Karoli regis 
acerrime respondens ad epistolam, quam Papa regi 
direxerat [Jaffb n. 2-39]. Opp. TI, 701 -716. Migne 
124, 88 1-896. Pleiiius tip. Delalande, Concil. Gall. 
Suppl. Paris 1606. p. 267-274 l*,'). 

(326) Eidem ex nomine eiusdem, ut praedictam 
epistolam [n. 3251 benigne suscipiat. Opp. 11, 716. 
Migne 124, 896 laO). 

(327) Karo10 regi de electione in Silvanectensi 
ecclesia. Migne 126, 267-268 In'). 

(328) Eidem de quodam clerico, qui (post mortem 
Herardi archiep. Turon.) se ingerebat, non recipiendo, 
signifiwns, quod episcopi, clerus et plebs Achrdiim 
sibi velint donan episcopum.* C. 21 p. 516 lsl). 

(329) Cuidam episcopo ad interrogata ipsius de 
ordinationibus episcoporum vel translationibus de civibte 
in civitatem et de Actardo ep. Namnet.* C. 29 p. 554. 
Opp. 11, 741 -761. Migne 126, 210 -230 '*I). 

(330) Librum de variis capitulis ecclesiasticis. 
Fragm. ap. Fr. Turrianum, Adv. Mngdeburg. Centuna- 
tores. Colon. 1573. L. J, C. 15 p. 64 sqq., C. 21 
P. 90, C. 22 P. 104, C. 28 P. 141 sq., L. 11, C. 3 
P. 284. L. 111, C. 13 P. 362. 366 sqq. L. IV, C. 23 
P. 631 lpS). 

(331) Trllsulfo abbati cum fratribus Corbeiens. 
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I pro quodam fratre, qui praesumptive abscesserat a 
monasterio.* C. 24 p. 535 la8). 

(332) Eisdem pro impensa sibi ab eiu hnignitate.* 
0'860-878 C. 24 P. 535lYß).  
869-873 

869-873 

C. 872 
- C. 873 

872 ined. 
- 873 

873 

873 

1 (333) Hildebaldo ep. Suesson. pro quadam ecclesia, 
de qua contentio agitabatu inter ipsum et Hodonem 
ep. Belvac. [cf. nn. 247. 248. 2491, quam rex destrui 
praecipiebat. C. 23 p. 532 lP4) .  

(334) Eidem de fratribus quibwdnm Orbacensis 
monasterii.* C. 23 p. 532 la4) .  

(335) Librum flagitantibus coepiscopis fratribus, 
qualiter imagines Snlvatoris nostn vel Sanctorum ipsius 
venerandae sint, cum epilogo quodam metnce digesto. 
C. 29 p. 554 lP"). 

(336) Bosoni illuvtri comiti (Pertansi?) de agendn 
electione Silvanecteiisis episcopi, ostendens, quod non 
sit sui ministerii quamcumque specialem designare per- 
sonam. C. 26 p. 545'"). 

(337) Hildebaldo ep. Suesson. pro quibusdam prea- 
byteris ex monaeterio S. Crispini (Suesson.)! de quibus 
Joannes papa Hincmaro scripserat.* C. 23 p. 532lS4). 

(338) Eidern pro ordinrrtione Hadeberti ad epi- 
scopatum Silvanect. eccleriiae. C. 23 p. 5321d4). 

873l  1 (339) Karo10 regi libellum triformi digestione di- 

873 ? 

851-874 

851-874 

861 - c.874 

874Mart.18 

stinctum de penona regis et regio ministerio in causa 
rei publicae.* C. 18 p. 508. Opp. 11, 1-28. Migne 
125, 833--8561P6). 

(340) Fulcramno praeposito et fratribus Corbeiae 
(veteris) pro electione abbatis eis a rege concesqa.* 
C. 25 P. 588lS8). 

(341) Altfrido ep. (Hildesheim.) pro rebus S. Re- 
migii sitis in Toringia.* C. 23 p. 5281s7). 

(842) Eidem, quod easdem res [cf. n. 3411 cui- 
dam suo in beneficium dederit homini.* C. 23 p. 5281*7). 

(343) Bertae uxori Gerardi coniitis (Viennensis) 
pro rebus eccleaiae sibi commissae in Provincia sitis, 
q u a  eidem Gerrrrdo tueiidas atque ordinandas commi- 
serat. C. 27 p. 5501 

(344) Joanni ep. Camerac. de Hunoldo preabyteiro 
et eius purgatione. Opp. 11, 819 sq. Migne 126, 
253 sq.lg'). 
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874 Jun. 

874 Jun. 

875 Aug. 

(345) Epistola synodale concilii Duziticensis ad  
episcopos Aquitaniae de inceatis coniugiis et rerum ec- 
clesiasticarum pervasionibus. Mansi XVII, 281 -288' 

(346) Definitio synodalis concilii Duziac. de Hunt- 
berto presbytero et Duda monacha, qui inter se forni- 
cationem commiserant. Mansi XVII, 288.-298180). 

(347) Ludowico regi Germ. de modo et qualitate 
orationis respondens ad litteras, quw idem rex ei trans- 
miserat rogans, ut orationes ageret pro genitore ipsius 
regis, qui apparuerat ei in visione.* C. 20 p. 513lW). 

(348) Karolo regi pro eadem re [cf. n. 3471, 
litterarum Ludowici exemplar transrnittens cum exemplari 
epistolae, qutim Ludowico direxerat. C. 18 p. 5101°0). 

(349) Brunvardo abbati (Hersfeldensi) pro rebua 
S. Remigii vel colonis Rem. ecclesiae in Toringis con- 
stitutis. C. 24 p. 535l"). 

(350) Hildegario ep. Meldenvi pro parochiunis ipsius 
q u i b d a m ,  qui homicidia in Rem. perpetravere parochia.* 
C. 23 P. 5311"). 

(351) Adoni archiep. Vienn. pro epistola b. Aviti 
l 

ad S. Remigium scripta sibi mittenda.* C. 21 p. 515lSS). 
(352) Karolo regi de rebus S. Remigii sitis in 

provincia Viennensi vel Aqiiensi. C. 18 p. 5101°0). 
(353) pernardo comiti Tolosano pro rebus Rem. 

ecclesiae in Aquitaiiia coniacentibus, quaa iiii in prae- 
stariam concedere nolebat.* C. 26 p. 543lW). 

(354) Bemardo comiti Redonensi (bdenensi), iit 
loquatur cum Bemardo Tolosano, ne res essdem [cf. 
n. 3531 suis hominibus in beneficium donet.. C. 26 
P. 543l"). 

(355) Hildegario ep. Meldensi quendam de iudicio 
aquae frigidae libellum. C. 23 p. 531. Opp. 11, 676 
bis 686. Migne 126, 161-1711ss). 

(356) Karolo regi de XI1 abusivis colligens dich 
patrum et constitutionea regum, sed et de promissione 
sua eum admonens, quam verbo et scripto, antequam 
rex consecraretur, episcopis fecerat. C. 18 p. 5081a5). 

(357) Karolo regi de itinere ipsius regis ad Italiam 
post mortem nepotis eius iuiperatoris Ludowici, quo- 
modo iter illud disponat et regnutu istud ordinatum , dimittat. C. 18 p. 5101"@D). 
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875 Nov. 

875 ? 

856-876 

856-876 

856 - 876 

868-876 

069 (872 3) 
-876med. 

869 (8721) 
-876med. 

869 1872 3) 
-876med. 

872-876 

872-876 

872-876 

874 (870) 
-876 

874 (870) 
- 876 

S c h r U r s ,  H ~ I  

(358) Epiecopis quoque totius regni primonbus, 
commonens intemeratam fidem regi suo Karolo conser- 
vare, quando idem rex Romam perrexit. C. 23 p. 534. 
Opp. 11, 157-179. Migne 125, 961-984138). 

(359) Clero Ravennat. nomine Karoli regis reapon- 
dens, monachos in sacerdotes receptoe pristinum vesti- , 
turn retinere debere. Centuriae Magdeb. Cent. IX. C. 8 
(ed. Basil. 1565) p. 35918'). 

(360 I Adalgano sbbati (Corbeise novae) gratias 
referens pro orationibus et commemoraus de rebus ec- 
clesiae Rem. in Toringia sitis.* C. 2 4  p. 5 3 5 l 9 . .  

(361) Eidern pro eadem re [cf. n. 360].* C. 24 
P. 5351S8). 

(362) Familiae in eisdem rebus [cf. n. 3601 consi- 
stenti mandana, quo eidem abbati (Adalgario) obedientes 
in cunctis existerent. C. 24 p. 535138). 

(363) Gregorio Romsnae eccleaiae nomenclatori et 
apocrisiario petens, ut se inter fideles amicos tenere 
dignetur. C. 24 p. 5361'0). 

(364) Bernerdo comiti Tolos. pro eisdem rebus [cf. 
n. 3531 adiurans illum, ut nihil inde praesurnat neque 
Bernardo comiti Arvernico, cui essdem commiserat, inde 
molestiam ingerat. C. 26 p. 543lW). 

(365) Eidem admonens eum pro eadem re [cf. 
nn. 353. 364].* C. 26 p. 543lW"). 

(366) ßrimhario abbati pro rebus in Arvernico 
pago sitis, quas interdixerat Bernardo comiti (Tolos.), 
mendans huic, iit eas describeret. C. 24 p. 536lS4). 

(367) Willeberto ep. Catalaun. cum Hodone, ut 
loquantur sirnul apud regem pro synodo provincitrli 
convocanda. C. 23 p. 5321°a). 

(368) Eidem consulenti, si de inonacho neceavitate 
cogente vrileat archidiaconum constituere. C. 23 p. 532'"). 

(369) Eidem pro quodam homine suo ab ipso ex- 
communicato, quem quia irrationabiliter audierat ligatum, 
monet diligenter absolvi. C. 23 p. 532'")). 

(370) Maingaudo cuidam amico suo pro rebus S. 
Remigii in Vosago coniacentibus.* C. 26 p. 54414"). 

(371) Eidern pro eadem re [cf. n. 3701 exhortans 
et petens, ut de ipsis rebus niaiorem curam adhibeat. 
C. 2(j P. 544140). 
m u  von Keims. 35 
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875-876 
med. 

875-876 
qed. 

875-876 
med. 

I (372) Erluino amico suo pro praefatis rebus [cf. 
n. 3701. C. 26 p. 544140). 

. (373) Eidem gratias referens pro auxilio, quod 
impendebat praemissis rebus [cf. n. 370].* C. 26  
P. 54414"). 

(374) Eidem significans quod audierat pro eisdem 
rebus [cf. 11. 3701, petens, ut regi Ludowico suggerat, 

/ quatenus pro redemptione animae suae res ecclesiae 
I Rein. abstriictrrs restitui ftrciat.* ,C.  26 p. 544""). 
I (375) Ludowico regi Germ. pro rebus S. Remigii 
I sitis in Vostrgo. C. 20 p. 513106). 
I 1576) Adalgario vocato ep. (Augustodun.) pro rebus 
1 Rem. ecclesiae in Aquitanis pnrtibus coniacentibur, qiins 
1 Bernrirdus Tolos. comes occupaverat, qutisque Hincmarus 
I Agilrnaro ep. (Claromont.) commiserat.* C. 24 p. 5361a4). 
I (377) Agilmaro ep. (Claromont.) de inceatis et , iisiirpatoribus rerum ecclesiastimrum libeiium iubente 

rege. C. 24 p. 536l"). 
1 (378) Immoni corniti (Pictar.) pro rebus Rem. ec- i clesiae in regno Aquitanico coniaeentibus, ut auxilium 
, ferret earum provisori, cui committebantur. c. 26 
, P. 5391S4). 

I (379) Sigebodo merdoti et praeposito sanctiino- 

I ninlium ( S. Jolinnis . Laudun. 1, qualiter oporteret eum 
agere de 'inquisitione sibi commissa in Oriniaco mona- 

I 
charum monasterio super abbatissa et praeposito.* C. 25 
P. 5381d1). 

(380) Fornioso ep. sedis Romanae quaerens ipsiiis 
habere familiaritatem et munera mittens.* C. 21 p. 51614'). 

(381) Eidem intimans, quia magnam in ipso hsh re t  
I fiduciam.* c. 21 p. 516l4*). 

1 (382) Gauderico ep. Rom. ecclesiae (Velitrensis), 
ut eum in suae dilectionis suscipiat gremiuui. C. 21 
p. 51714$). 

(383) Joanni Romanae sedis ep. (Aretinoi eadem 
[cf. n. 3821 pene, et canones Martini papae evangelium 

1 quoque Nazarenorum sibi ad transscribendum mitti 
petens, quaedam etiam xenia illi trwismittens. C. 21 1 P. 5L714'). 

1 (384) Karo10 regi de quaestionibus cuiusdam Man- i cionis. C. 18 p. 510L0@). 
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876 C. April. 

876 Jun. 

876 Jun. fin. 

876 Mart. 
- Aug. 

876 C. Aug. 

(385) Walae ep. Metensi ad litteras, quas illi 
direxerat pro documentis vitae ptlstoralis et confoede- 
ratione fraternae unanimitatis atque de repentina ipsius 
provectione. C. 23 p. 53314'). 

(386) De iuramento ap. Pontigonem facto. Opp. 11, 
834-838. Migne 125, 1125-1128144). 

(387) Respoiidit ad capitule quaedam regni Francor. 
episcopis a Joanne papa transmissa de privilegiis sedium 
per capitula V11 [De iure nietropolitariorum]. C. 21 
p. 515. Opp. 11, 719-740. hiigne 126, 189-21014'). 

(388) Odalrico comiti pro causa suorum hominum, 
quorum res Ludowicus rex Transrhen. male tractabat, 
negans - quod audierat idem rex - suasisse Hinc- 
marum regi suo, ut proprietates auferret, quas fideles 
Ludowici in regno ipsius possidebant. Et de villa 
Noviliaco. C. 26 p. 544 sq. Fragm. Opp. 11, 832-834. 
Migne 125, 1121-1124109). 

(3891 Eidem gratias agens de his, quae pro peti- 
tione ipsius erga fideles eiusdem decenter executus 
fuerat. C. 26 p. 545 '"9). 

(390) Willeberto ep. Catalaun. pro synodo Joannis 
papae (Romae contra Forniosum et socios Iiabita) Hinc- 
maro ab imperatore Karolo missa, ut ad vicinos epi- 
scopos transmittat.* C. 23 p. 532 '"0).  

(391) Karolo imperatori de villa Noviliaco et rebus 
ad ipsam pertinentibus. C. 18 p. 5101°9). 

(302) Gerardo comiti (Viennensi) pro rebus S. Re- 
migii in Provincia sitis.* C. 26 p. 540 lSB). 

(393) Eidem pro eisdem rebus [cf. n. 3921 pene 
similia. C. 26 P. 540 lS8). 

(394) Eidem mittens ad easdem res Lcf. n. 3921 
per ipsius coniitis consilium disponendas Rotfridum mo- 
nachum 5. Remigii. C. 26 p. 5401ee). 

(395) Vulfado archiep. Bituric. de his, qui incon- 
sulte uxores suas interficiunt, sententiam Paulini, quam 
sibi mitti petierat, scribens. C. 21 p. 517 lC5). 

(396) Lentardo cuidam sacerdoti, qui de parochia 
Rem. Ebonis causa discesserut, invihns ad locum suiim 
redire et petens, ut, si quae de vita et rrctibus b. Re- 
d g i i  apud eumdem habebantur conscripta, transmittat.* 
C. 28 p. 552 14'). 

35. 
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877 princ. 
- med. 

(397) Wiligiso cum ceteris 8. Dionysii monachis  
de eo, quod audierat, eos a quodam prwbytem pret iuni  
quaerere pro decirna.* C. 25 p. 537 sq. "7). 

(398) Eisdem pro visitatione divinae miserationis, 
qua admonitus dies suos sicut umbram declinaase dicit ,  
mittens CC denarios et orationem petens pro se et pro  
Haimone fideli suo pene in extremia posito. C. 25 
P. 538 I''). 

(399) Gautsuino sacerdoti et ceteris fratribus S. 
Dionysii pro quadam domo sibi quondam ab ipsis con- 
cessa, quam quidam eorum usurpaverat.* C. 25 p. 53714'). 

(400) Joanni ep. Camerac. pro park decimae, 
quam sibi sipificatum fuerat ab antiqua regia capella 
tulisse et alten, quam noviter sacraverat, addidisse. 
C. 23 p. 531 OO). 

(401) Eidem pro quodam presbytero, qui pnre- 
iudiciuni ab eo passus ad sedem Rem. proclamavernt.* 
C. 23 p. 531 *O). 

(402) Karo10 imperaton pro causa Waltarii defuncti, 1 riri clarhimi (comitis Metensisli, et de imagine Sal- 
I vatoris. C. 18 p. 510'"). 
I (403) Eiden pro causa Laudunensium et ordinando 
/ eis poutifice post deiectionem Hfncrnari. C. 18 p. 5 101° *). 

I (404) Eidern de eadem re [cf. n. 4031. C. 18 
/ P. 510 'OB). 
I (405) Eidern de passione S. Dionysii a Methodio ' graece dictata et ab Anastasio latine conscripta, et de ! vita vel actibus S. Sanctini et quod in hiil invenerit 
1 de comrnemoratione S. Dionysii. C. 18 p. 510. Boiiand. 

I Acta Sanctor. Oct. V, p. 586 sqq. Migne 126,153 sq.'OD). 
(406) Eidem de villis S. Remigii in Vosago, 1 qualiter usque ad id tempons sint habitae. C. 18 

/ p. 510100). 
(407) De presbyteris criminosis. Opp. 11, 783 - 

800. Migne 125, 1093- 1110 lC8). 
(408) Amnlberto comiti pro iniustitia, quam au- 

dierat eum in suoperptrasse iudicio.* C. 26 p. 546 sq.14@). 
(409) Hodoni ep. Belvnc. pro ordinatione Hedenulfi 

secundum iussionem Joannis papae ad episcopatum 
! Lauduri. C. 23 p. 530 sq. 95). 
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877 princ. 
- med. 

877 Jul. 11 

877 Febr. 
- Aug. 

877 Aug. 
- 0ct.med. 
877 Bug. 
- 0ct.med. 

877 Ang. 
- NOV. 

877 Bug. 
- Nov. 

877 Nov. 

877 Dec. 8 

877 C. fin. 

877 

(410) Clero et plebi Laudun. de ordinatione He- 
denulfi. Migne 126, 271-276 169. 

(411) Gonthario et Odelardo archipresbyteris com- 
monitonum niinisterio ipsorum aptum describit in 
capitulis XIII. C. 28 P. 553. Opp. 1, 738-741. 
Migne 125. 799-804 lK1). 

(4 12) Bernardo comiti Tolos. ostendens, eurn prae- 
damnatum a sacris canonibus et a se ceterisque prae- 
sulibua, legationem pro hoc praeiudicio itemin cum 
imperatore ad Papain Romanum dirigendarn, quatenus 
eius auctoritate congregata synoduv eum damnationis 
sententia percellat.* C. 26 p. 543 18'). 

(4 13) Liidowico (Balbo) de coniecto Normannis 
dando. C. 19 p. 51016s). 

(414) Eidem de disponendis 'regni utilitatibiis et 
ordinstione atque consilio patris imperatoria sequendo. 
C. 19 P. 510 157. 

(415.1 Hedenulfo ep. Landun. de electione in ec- 
clesia Camerac. Migne 136, 268 sq. Ibn). 

(416) Clero et plebi Camerac. de electione. Migne 
126, 269 sq. Plenius ap. Cordesium, Opusoulr Hincm. 
P. 529 lK8). 

(417)-Ludowico (Balbo) post obitum imperatoris 
(Karoli) de ordinltndis regni sui principiis, proponens 
exempla pr~edecessorum et instruens de iusto regni 
regimine. C. 19 p. 510. Opp. 11, 179-184. Migne 1 
125, 983-990 l6 *). 

(418) Coronatio Ludowici Balbi. Opp. 11, 747 - 1 
750. Nigne 125, 809-812. Mon. Germ. LL. I, 543 
-545. 

(419) De visione Bernoldi. Opp. 11, 805-809. 
Migne 125, 1115-1120164). 

(420) Joanni papae Karoli imperatoris nomine de 
iudiciis et appellationibus episcoporum et presbyteronim. 
Opp. 11, 768-782. Migne 126, 230- 244 lK4). 

(421) Hildebaldo ep. Suesaon. pro litteris Joannis 
papae a quodam crimineto presbytero delatis, q u ~ s  a I 
canonibus et decretis patnim manifeste discordare com- 
memorat. C. 23 p. 5321s4). 

(422) Isemberto illustri viro, anlico suo, pro Hinc- 
maro nepote suo, qui pro excassibus 81th tam gravia 
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sustinebat, petens, ut illum in suis necessitatibus adiuvet. 
C. 26 P. 545159. 

(423) Hodoni ep. Belvac. pro ratione lunae paschalis 
et lectione, quam bdalardus abbas inde composuit. C. 23  
P. 531 95). 

(424) Eidem pro eadeni re [cf. n. 4231. C. 2 3  
P. 531 

(425) Walae ep. Metensi pro quodam presbytero, 
cui Hincmarus quasdam res Rem. ecclesiae in Vosago 
commiserat, qui eas male tractaverat, et quod nonnuila 
contracta fuerant ex eisdem rebus in potestatem Metensis 
ecclesiae. C. 23 p. 533 I"). 

(426) Vita 8. Remigii. Bolland. Ach  Sanctor. 
Oct. I, 131 sqq. Migne 125, 1129-1181 

(427) Encomium S. Remigii. Migne 125, 1187 
-1198 lS6). 

(428) Vita 5. Genebaudi. Bolland. Acta Sanct. 
Sept. 11, 538 sq. lS6). 

(429) Liudberto archiep. Maguntino pro rebus S. 
Remigii sitis in Vosago [cf. U. 370-375].* C. 21 
P. 514 IST). 

(430) Ludowico (Balbo) de qiiibusdarn praesump- 
toribus corrigendis et temperanda censura correctionis 
et aliis commoditatibus. C. 19 p. 510 'Sa). 

(431) Eidem, ne qiuppiam contra canonicas moli- 
retur regulas nec ulicui hoc episcoporum praeciperet, 
ne sententiam divinam incurreret. C. 19 p. 510 15=). 

(432) Hugoni filio Lotharii regis de mandato synodi 
in Neustria gestae monens, ut a depraedationibus et 
pervasione regni resipiscat ; excommunicationem minatur.* 
C. 26 P. 545 sq.'"). 

(433) Frniiconi ep. (Leodiensi) pro litteris com- 
monitoriis, qua8 iussione regis mittehat Hugoni.* C. 23  
P. 533 '6'). 

(434) Ludowico (Bulbo), qualiter cornmonuerit ex 
praecepto regis ipsius Hugonem super malefactis, quae 
agebat et de iiominibus suis ad regem cum hostili 
apparatu dirigendis. C. 19 p. 510 I K 9 ) .  

(435) Theuderico comiti (camemrio regis) mittens 
nomina suorum in expeditionem regisque servitium pro- 
perantium. C. 26 p. 545 Iss). 
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(436) Eidern pro muneribus argenti, quod regi 
moranti ad Dei Servitium in terra per pagsnos deserh 
mittebat. C. 26 p. 545 '5'). 

(437) Hodoni ep. Belvac. pro itinere suo ad con- 
cilium [Tricass.] papae Joaniiis, ut d id ipse quoque 
venire festinet. C. 23 p. 531 g8,. 

(438) Hildebaldo ep. Sueuson. ut secum simul ad 
praesentiam Joannis papae pergeret, qui Trecas pro 
quibusdam causis definiendis advenerat. C. 23 p. 5321a4). 

(439) Gozlino abbati (S. Germani et 8. Dionysii) 
pro Bernardo nepote ipsiiis, qiii seditionem contra regeln 
moliri ferebatur, ut ab intentione studeat eum re- 
vocare, et ut ipse et frater Gozfridus a fide non de- 
generent.* C. 24 p. 536 lS8). 

(440) Apologeticum contrn obtrectatores suos, qiii 
calumniabantur eum apud Joannem papam, quod nollet 
aiictoritatem recipere decretorum pontificum Rom.* 
C. 21 P. 515. C. 29 P. 554150). 

(441) Walae ep. Metensi pro consilio, quod ab eo 
petierat de contentione inter Metens. et Trevir. ecclesiam, 
et de pallio sibi obtento, unde urchiepiscopus ipsiuu 
litteras papae suscipere noluit. C. 23 p. 533 

(442) Canonicis et monachis Remens. pro recep- 
tione Adalgaudi diaconi.* C. 28 p. 553 16"). 

(443) Ragenelino ep. Noviomag. pro Ilothndo 
qiiodam ipsius episcopi amico, qui sua, quae illius coni- 
misertrt fidei, se fraude perdidiare querebatur.* C. 23 
P. 532 los). 

(444) 0ttulfo ep. Trecass. de reliquiis slrnctoruni. 
qualiter eusdern disponat et de ecclesiti S. Petri, qunui 
restruere tractabat, qualiter egeret, ac de infirniihte 
vel evasione sua. C. 23 p. 533 '"1. 

(445) Eidern de villis Boletico et Fago, qutre 
debitaa presbyteris decimas recusabant dare, quid esset 
agendum. C. 23 p. 533 I"). 

(446) Rotstano archiep. Arelat., qui ei de Aurre 
ecclesiae vexatione scripserat, et de quadam feniina 
potenti, quae rea usurpabat ecclesiasticns, qiiid ei super 
his sit agendum. C. 21 p. 516 lBs). 

(447) Irmingurdi coniugi Bosonis (comitis Pm- 
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vinciae) pro rebus, qutis, sicut audierat, ab ecclesiis 
abstractas suk hominibus diviserat.* C. 27 p. 550 16L). 

(448) Bosoni (comiti Provinciae) gratias referens 
pro rebus ecclesiae Rem. in Provincia sitis, quas tuta- 
batur.* C. 2G p. 5451ee). 

(449) Ludowico (iuniori, regi Germ.) pro villie 
Duodeciaco et Noviliaco.* C. 20 p. 5l3lB8). 

I 
(450) Bertulfo archiep. Trevir. pro quibusdam 

capellis ad villam Duodeciacum pertinentibus, quas qui- 
dam ex parochia Trevir. usurpabat.* C. 21 p. 516110). 

(451) Liiidberto archiep. Mogunt. de collocutione 
sua, quam habuit apud Trecu cum Josnne papa, ex- 
hortuns, ut litteras et missum papae benigne suscipiat 
et ad eam venire studeat. C. 21 p. 515161). 

(452) Gozlino abbati (S. Germani et S. Dionysii) 
qnaerendo, cur ad se missum vel litteras non dirigeret, 
ut facere solitus fuerat.* C. 24 p. 536158). 

(453) Ottulfo ep. Trecaas. pro mandatis papae 
Joannis de Hincmaro Laudun. ad eundem Ottulfum ab 
ipso Papa directo, quid illi sit observandum. C. 2 3  
p. 53316'). 

(454) Ad omnes fideles depositionem Godbaldi pres- 
byteri. Opp. 11, 821. Migne 126, 254sq.ls4). 

(455) Fulcheri et Hardoisae excommunicatio. Opp. 11, 
821-823. Migne 126, 255-2561e4). 

(456) Theuderico comiti (camerario regis) pro sollici- 
tudine de filiis regis Ludowici (Balbi) nuper defuncti, 
et ne ab Uno solo generalis regni dispositio tractetur.* 
C. 26 P. 545lH). 

(457) Ludowico (iuniori, regi Germ.) de consiliariis 
inconsideratis ceterisque rebus, qualiter istud regnum 
habebatur, et ne illud invadere praesumeret. C. 20 
p. 5131es). 

879 Sept. 1 (458) Hildebaldo ep. Suesson. pro constitutione 
regum filiorum Ludowici, ad quos litteras et missum 
suum direxit.* C. 23 p. 53212'). 

a 

879 Sept. 1 (459) Episcopis , abhatibus , comitibus et ceteris 
/ fidelibus ad quoddam collegium convenientibus, quo 
' ipse corporis infirmitate praepeditus abire non valuerat, 

laudans eorum unanimitatem et admonens de salute 
generalitatis.* C. 23 p. 534lZ4). 
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(460) Hildebaldo (Suesson.) ciim Waltero (Aurelian.), 
Gisle berto (Carnot.) et Angelvino (Paris.) episcopis, ut 
convenirent secum ad perageiidam iussionem papae Joan- 
nis inter' Hedenulfiim et Hincmarum Laudun. episcopos. 
C. 23 P. 532lS4). 

(461) Adalberno ep. (Morin.) pro visitntione Novio- . 
mag. ecclesiae, ut frequenter electionis formam clero 
plebique relegat. C. 23 p. 533'85). 

(462) Ludowico et Karlomanno regibus pro elec- 
tione canonica ecclesiae Noviomag. obkinenda post obi- 
turn Ragenelini ep. C. 19 p. 51O1s5). 

(463) Bernoni ep. Cetalaun., ut missos Noviomag. 
ecclesiae, qui ad se post obitum Ragenelini ep. vene- 
rant, ad praesentiaru regum perducat.* C. 23 p. 5331e6). 

(464) Hugoni abbati (S. Martini Turon.) pro elec- 
tione Noviomag. ep., ut hortetur reges Ludowicum et 
Karlomanuuni~ notificrtns etiam illi obitum Hincmari 
Laudun.* C. 24 p. 537165). 

(465) Bernoiii ep. Catalttun. pro electione pastoris 
Noviomag. ecclesiae, ut petat reges et Hugonem ab- 
batem, ut sibi litterae a regibus super hac Causa mit- 
tantur.* C. 23 p. 5331e5). 

(466) Eidem pro eadem re et aliis quibusdam. 
C. 23 P. 533187). 

(467) Adalbemo ep. (Morin.) pro electione paatoh 
Noviomag. ecclesiae, qiiia multi laborarent, nt non per 
ostium intrarent, et quia mandandus sit (Adalbern.) ad 
praesentiam regum.* C. 23 p. 533l65). 

(468) Hugoni abbati (S. Martini Turon.), ut regibus 
Ludow. et Karlom. necemarios constituat nutricios et 
de electione canonica Noviom. ecclesiae.* C. 24 p. 53718s). 

(469) Eidem mittens exemplar epistolae, quam regi 
Karo10 (Crasso) direxerat, hortansque, ut apud eundem 
agat pro replis.* C. 24 p. 537166). 

(470) Isaac ep. Lingon. pro quodam regio milite 
ab ipso excornmuuicato suadens, ut mitius erga euni 
ageret propter instantem infestationem paganorum.* 
C. 23 P. 529187). 

(471) Eidern pro nepotibus ipius, qui apud eundem 
Hincmarum nutriti fuerant. C. 23 p. 52918'). 

(472) Odalhardo et Waltario nepotibus Iseac ep. 
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Lingon., qui a canonicia Remens. irregulariter disces- 
serant, pro reversione comnonitorias litteras. C. 28 
P. 5 5 3 9 .  

(473) Rodoardo praeposito et ceteris canonicis Re- 
mens. pro receptione Odalhardi et Waltarii [cf. n. 472].* 
C. 28 p. 552 sq.ls7). 

(474) Arnoldo ep. (Tullen~i) pro quibusdam, qui 
homicidium perpetraverant in Rem. parochia et poeni- 
tentiam facere quaerebant.* C. 23 p. 533168). 

(475) Guntario abbati (Corbeiae veteris) pro quodah 
irreligioso monacho, quem de monasterio irreverenter 
recedere siverat.* C. 24 p. 5361e9). 

(476) Hodoni ep. Belvac. de inquisitione ab ipso 
Hodone et Hedenulfo (ep. Laud.) tractati iudicii Auri- 
niaci monasterii.* C. 23 p. 531°8). 

(477) Eidern de itinere suo ad regis aeterni iudicium, 
ad quod iam se festinare per continuas indicat eegro- 
tationes. C. 23 p. 531e8). 

(478) Ludowico et Karlomanno regibus pro ipsa 
electione (Noviomag.) iani facb, quam indigne tulerant 
ab ipso archiep. fuiase dispositam. C. 19 p. 510 'es). 

(479) Eidern pro eadem re [cf. n. 4781 ostendenq, 
qualiter in electione ipsoriim consenserit, et quale sit 
ministerium regale et quale pontificale, et qualia eli- 
gendus sit episcopus.* C. 19 p. 510 16". 

(480) Eisdem pro eadem re [cf. n. 4781, quam 
graviter peccarent, qui ordinationem illani tam diu 
differri facerent; et de obiectis sibi a Gozlino super 

1 Ludowici patris eorum asensu, quare Ansgardim uxorem 
I ahiectam eum recipere non coegerit.* C. 19 p. 510 ~ q . ' ~ ~ ) .  

879 fin. 1 (481) Hodoni ep. Belvac. pro ordinatione Heti- 
-880princ. 1 lonis, quem plebs Noviomag. epiacopum elegerat.' C. 2 3  

I P. 531 On). 
879 h. (482) Episcopo st clero Noviomag. instructionem 
-880priuc. novi episcopi. Fragm. ap. Centur. Magdeburg. Cent. 

1 
(8609) , IX. (ed. Basil. 1565) C. 2 .  p. 9, C. 4 p. 83. 147, 

C. 6 P. 237. 238. 254. 256. 263. 264, C. 7 P. 292. 
299. 301. 302. 304. 305. 309. 310. 311. 313. 314. 
333 '65). 1 

879-880 1 (483) Gozlino abbati (S. Germani et S. Dionyaii), 
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quomodo de dilecto filio ei ideni factus sit inimicus et 
seditionem in isto regno excitaverit.* C. 24 P. 536 15'). 

(484) Bertulfo archiep. Trevir. pro litteris, quas 
Ludowico regi Transrhen. mittebat, ut eas regi atque 
reginae relegi faciat, et quae apud eos inde audierit, 
litteris sibi remandet. Litteras etiam, ques Amoni ep. 
(Wirceburg.) transmiserat, sibi legi faciat.* C. 21 
p. 516 llO). 

(485) Hetiloni ep. Noviomag., ut in adiutorium I 

regiim satagtrt, significans, in magna se tribulatione 
vallatum a barbaris esse.* C. 23 p. 534 16'). 

(486) Hugoni abbati (3. Martini Turon.) pro man- 
datis Ludowici Germ. regis, (roga.ns), quid et qualiter 
sibi sit agendum.* C. 24 p. 537 '6'). 

(487) Hetiloni ep. Noviomag., quia Lutlowicus rex 
Germ. mandaverat illi, ut iret ei obviam, quod tamen 
acturus non esset propter infirmitatem et de incensis 
a paganis monasteriis.* C. 23 p. 534 16'). 

(488) Arnoldo ep. (TuUensi) pro consilio, quod 
petierat sibi dari super adventu Ludowici Transrhen., 
et quid ipse Hincmarus eidem regi eum venire ad se 
iubenti remandasset. C. 23 p. 533 16'). 

(489) Ludowico (regi Germ.) pro salvanda civitate 
Rem. et parcendis sacris locis, si veniret. C. 20 p. 51316'). 

(490) Leutgardi Ludowici (regis Germ.) coniugi, 
ut per huiua interventionem sui missi ad Ludowici 
praesentiam pervenirent, et rex missos ad Rem. dirigeret 
urbem, qui eam et monasteria salvare possent ab im- 
petu exercitus. C. 27 p. 550 '8'). 

(491) Episcopis ad synodiim Suessionis ex iussione 
Ludowici regis (Germ.) convenientibus legatum dirigens 
et pro infirmitatis impossibilitate semet excusans.* C. 23 
P. 534 '6'). 

(492) Ciozlino abbati (S. Germani et S. Dionysii) 
pro correctione ipsius Deo gratias agenq.* C. 24 p. 536l"). 

(493) Ludowico (regi Germ.), qualiter egennt epi- 
scopi erga Ludowiciim, filium Karoli, quando eum regem 
comecravemnt, quia iste aliter audierat. C. 20 p. 513'6'). 

(494) Eidem de duabus uxoribus Ludowici, flii 
Karoli, qualiter actum fuerit. C. 20 p. 513 leg). 

(495) Karo10 (Crassoi, ut Karlomanno et Ludowico 
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pueris regiis constitueret prudentes iustosque paeda- 
I gogos.* C. 20 p. 513. Opp. 11, 185-188. Migne 125, 
I 989-994 'I0). 

(496) Walae ep. Metensi pro ordinatione Virdun. 1 ep., quem post obituui Berardi contra regulas prosebi 
I compererat.'" C. 23 p. 533 I"). 

(497) Franconi ep. (Leodienai) pro Evrardo [cf. 
n. 4981, ut pro eo apud Ludowicum regem llransrhen. 
et reginam intercedat. C. 23 p. 533 15s). 

(498) Evrardo sororis sum filio vel genero, qualiter 
erga Ludowicum regem Germ. se gerere deberet, ne 

1 suum slodem in Alemannia ab eo auferret.* C. 28 
1 P. 553'"). 

(499) Hildegundi sorori suae, ut Evrsrdi [cf. 
n. 4981 domum prudenter ordinet atque disponat. C. 28 
P. 553 IbP). 

(500) Hadeberto ep. Silvanect. de electione in 
I Belvac. ecclmia peragenda. Migne 126, 269. Plenius 
1 ap. Cordesium p. 598 "I). 

(501) Clero et plebi Belvac. instruenv de eligendo 
episcopo. Migne 126, 258-261 ll'). 

(502) Ludowico regi una cum concilio ap. S. Macram, 
ut archiepiscopis et episcopis conlimitanearum dioeceseon 
electionein in ecclesia Belvac. concedere dignetur. Fragm. 
Opp. 11, 189. Migne 126, 110 lT1). 

(503) Epistola synodalis concilii ap. 5. Macnrm. 
Mansi XVII, 537-556. Migne 125, 1069-1086 lT1). 

(504) Ludowico regi de libera electione in ecclesia 
Belvac. concedenda. Opp. 11, 188-196. Migne 126, 
110-117 lT1). 

(505) Eidem de Odacro invamre ecclesiae Belvac. 
Opp. 11, 196-200. Migne 126, 117-122 In). 

(506) Una cum episcopis Rem. provinciae Odacrum 
ecclesiae Belvac. invasorem excommunicat. Opp. II, 
811-819. Migne 126, 245 - 253. Plenius ap. Delu- 
lande, C!nc. Gall. Suppl. p. 297-301 'I1). 

(507) Quae exequi debeat episcopus et qua cura 
tueri res et facultates ecclesituticas. Opp. 11, 762-768. 
Migne 125, 1087-1094 'I1). 

(508) De causa Teutfridi presbyteri. Opp. 11, 801 
1 -805. Migne 125, 1111-1116 lTs). 
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(509) Althano cuidam sacerdoti vel decano pro 
presbytero de ecclesia Vindonissae.* C. 28 p. 552 'Ts). 

(510) Anselmo illustri viro pro quodam p;esbytero, 
quem apud se accusaverat, sed ad denominatum placitum 
non venerat.* C. 26 p. 542 Ir*).  

(511) Ansoldo, Ger010 et Hadrico pro inquisitione 
cuiusdam fratris Raganfredi, ministerialis sui.* C. 28 
P. 550 I?"). 

(51 2) Raganfredo ministeriali suo in alienis parochiis 
immoranti revocans eum auctoritate canonica.* C. 28 
p. 550 lTS). 

(513) Engilgano cuidam illustri excommunicans 
eum, quia hominem suum Ratramnum in periurium 
miserat. C. 26 p. 546. Opp. 11, 823. Migne 126, 
256 ' I?. 

(514) Folconi comiti palatii regis pro quodam 
presbytero parochiae Buemn., qui relicta ecclesiavtico 
ad civile iurlicium proclamaverat, ne in hac caum se 
cornmisceat.* C. 26 p. 541 lrs). 

(515) Sigeberto pro praeiudicio, quod egerat pro 
quadam ecclesia cuidam presbytero.* C. 26 p. 547 a 

(516) R~tfrido praeposita (8. Remigii) pro cor- 
rectione Odelcalci monachi.* C. 28 p. 553 'Is). 

(517) Rodoldo succensens eum, quod incaute sol- 
vent, quod ipse praesiil canonice alligaverat.* C. 28 
P. 552 lTS). 

(518) Rainoldo comiti pro rebus Rem. eccleuiae, 
quos receptaa se habere significaverat et de manibus 
diripientiiun ereptas. C. 26 p. 545 lTS). 

(519) Petro fideli suo pro rebus in Provincia con- 
sistentilus.* C. 28 p. 553 lTS). 

(520) Nanbrio auiico suo fideli pro rebus S. Re- 
migii disponendis in Wormacensi pago.* C. 26 p. 5391Ts). 

(521 J Liutardo illustri viro de quodam presbytero, 
quem contra leges de ecclesia eiecerat; excommuni- 
cationem minatur.* C. 26 p. 541 lTS). 

(522) Leudovino amico suo pro rebus et man- 
cipiis Rem. ecclesiae in Provincia Raepe litteres direxit. 
C. 26 P. 546 '7  '). 

(523) Letiiardo et Hilduardo aliisque in eodem ' 
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pago [cf. n. 5221 degentibus pro ipsis iebus et ani- 1 
marum ealute. C. 2G p. 546 I?"). 

(524) Irminsindae cuidam matronae pro quodam 
diacono, qiiem illa comprehendi iumerat et i n  servitium 
redigi.* C. 27 p. 550 'I8). 

(525) Gontramno praeposito [Altvillar.] pro famulis 
monasterii sibi commissi, qui suas termlas et debita 
sibi stipendia querebantur aiiferri ab eo. C. 28 p. 553 *). 

(526) Gerhardo decano pro quodam M u l f o  ex- 
communicato, qui ad SC venerat petens poenitentiam.* 
C. 28 P. 551 113. 

(527) Sigloardo archipresb., Ausoldo et ceteris I 

quibusdam, quos inquisitionem facere de quodam pres- 
bytero iusserat, exponens, qualern ordinem in hac re 
tenere debeant.* C. 28 p. 551 117. 

(528) Eisdem pro eadem re [cf. n. 5271, quod 
negligenter illam sint executi. C. 28 p. 551 'Ix). 

(529) Eisdem pro quodam presbytero, 'quia ea, 
quae de suo ministerio didicerat, per incuriam fuerat 
oblitus.* C. 28 p. 551 'Iy). 

(530) Eisdem pro ieiunio tnduano, quod rex dis- 
posuerat fieri pro pace ecclesiae. C. 28 p. 551 I?'). 

(531) Eisdetu pro qiiodam presbytero Avennaci 
monasterii, qui denotabatur super thesauro ipsius ecclesiae 
dudum deperdito. C. 28 p. 551 *). 

(532) Sigloardo et Rodoldo pro quodam presbytero, 
ciii consenserat, ut a regimine plebis sibi commissae 
redderet se alieiium.* C. 28 p. 552 'Ia). 

(533) Sigloardo pro presbytero ecclesiae S. Juliani, 
qui furatus fuerat lampadem S. Remigii.* C. 28 p. 552'IL). 

(534) Teodulfo corniti, quod defuncto quodam p re -  
bytero abstulerat, quae idem in eleeniosyna pro se dan  
prneceperat.* C. 26 p. 542 17s). 

(535) Welfo cuidam nobili viro gratias referens, 
quod homineni ipsius sine consensu eiusdem recipere 
noluisset.* C. 26 p. 541 177. 

(536) Ad interrogationes cuiusdam, cur apostatae 
baptizati et consignati extra ordinem diaconii vel yres- 
byterii ad agendam poenitentinm manus impositionem 
accipiunt. C. 29 p. 554 'Is). 
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(537) Cuidam archiep. de praecipuis tractans sacra- 
mentis humanae salutis. C. 29 p. 554 'Is). 

(538) Cuidam fratri de homine, qui cum quadam 
femina concubuit et postea sororem ipsius in coniugium 
duxit. C. 29 p. 554 'Ia). 

(539) Monachis coenobii S. Medardi (Suesson.) 
pro Hainoardo monacho, qui veniam pro excessibus 
suis apud regem postulaverat.* C. 25 p. 538 17a). 

(540) Epitaphium Tilpini praesulis (Reniens.). Migne 
125, 1201 ITs). 

(541) Ad presbyteros Rem. parochiae de baptismo. 
Migne 126, 104-110 'la). 

(542) De Nicaena synodo mystica dicenda. Opp. 11, 
826-828. Migne 125, 1197-1200 lT9) .  

(543) Ratramno praepoaito monmterii Orbac., quem 
excommunicat in pane et aqua constituens, donec re- 
stituantur, quae iniuste abstulerat.* C. 28 p. 552 'I8). 

(544) Bertrano corniti Tardunensis pagi pro loco 
vacante sine presbytero.* C. 26 p. 545 'I8). 

(545) Eidem pro Haimone fideli suo, quem idem 
Cornea ad placitm suum per bannum vocari iusserat, 
qui rege iubente in ipsius servitium profectus erat. C. 26 
P. 54517'). 

(546) Achadeo comiti pro rapinis, quae ab eius 
hominibus fiebant et pro villa Spantia, de qua ille an- 
nonam ecclerriae Rem. auferri disponebat.* C. 26 p. 546'14). 

(547) Liutardo illustri viro, quod famulos Rem. 
ecclesiae inquietaret.* C. 26 p. 541 sq.'I4). 

(548) Franconi ep. Leodiensi commendans prea- 
bytemm quendam. Migne 126, 27717". 

(549) De raptu viduarum. Opp. 11, 225 -243. 
Migne 125, 1017-1036116). 

(550) Annalea. Mon. Germ. SS. I, 455-515. 
Migne 125, 1203-1302. 

(551) Teutbergae abbatissae pro ordinatione Aven- 
naci monlisterii.* C. 27 p. 549111). 

(552) Harduino comiti, misso regis, ut quaedam 
mala ab hominibus cuiusdam Wiperti perpetrata emen- 
dentur.* C. 26 p. 544178). 

(553) Eidem quaerens, cur accusatus sit apud regem, 
et aud ium suum proniittens.* C. 26 p. 54411'). 
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(554) Adeloldo archiep. Turon. concedens, ut aedi- 
ficet oratorium in Turri, villa in Rem. parochia sita.* 
C. 21 P. 516170). 

(555) Goiranno comiti propter quendam hominem 
ipsius, qui gravia quaedam commisisse ferebatur crimina.* 
C. 26 p. 54518"). 

(556) Joanni archiep. Rotomag. ad interrogationem 
ipsius de quodam clerico, qui ad ecclesiam quandam 
promotus regendam, ordinari per aetatem rite non 
poterat. C. 21 p. 516181). 

(557) Richildi reginae de moiiasterio Oriniaco.* 
C. 27 P. 549141). 

(558) Hedenulfo ep. Laudun. pro quibusdam dia- 
conis, quos ei dirigebat ad sacerdotium provehendos. 
C. 23 P. 553ls4). 

(550) Eidem pro quodam oiphano, cui suam affthre- 
bat (auferebnt ?) idem episcopus heereditirtem. C. 23 
P. 53318*). 

(560) Liudberto archiep. Mogunt. pro quodam trans- 
greasore presbytero. C. 21 p. 515'"). 

(56 1) Theuderico comi ti (camerario regis) pro 
yuodam episcopo, ut per ipsius interventionem pervenire 
valeat ad regis praesentiam. C. 26 p. 54515*). 

(5G2) Hildebaldo ep. Suesson. inhmo nbsolvens euni 
reconciliando licet per absentiam.* C. 23 p. 532 sq. 
Opp. 11, 686-688. Migne 126, 172-174"'). 

(563) Adalberno ep. (Morin.) pro proclamatione 
cuiusdam presbyteri eius parochiae.* C. 23 p. 533lS8). 

(564) Sigeberto sacerdoti pro Hetilone ep. (Novio- 
mag.), de quo mala se audisse dolebat.* C. 25 p. 538'"'). 

(565) Liidowico regi de consilio a se petito, quale 
sit utile regi consilium.* C. 19 p. 5111s". 

(566) Karo10 (Crasso) regi pro Causa Sigeberti 
fidelis sui. C. 20 p. 513186). 

(567) Sigemundo ep. (Meldensi) de reconciliatione 
poenitentium et aliis ad Racrum ministerium pertinen- 
tibus.* C. 23 p. 534'e7). 

(X8) Eidem pro benigne tuendis ac tractandis 
subditis. C. 23 p. 534'"'). 

(569) Eidem ad interrogationem eius, quid i p e  
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881-882 

882 Sept. 

882 Nov. 
- Dec. 

scientiae requireret a presbyteris suae parochiae. C. 23 
P. 53518'). 

(570) Erluino amico suo de rebus 5. Remigii in . 
Vosago.* C. 26 p. 54418"). 

(571) Karlomanno regi et episcopk admonitionem 
de disponendo regali ministerio. C. 19 p. 511. Opp. 11, 
201-215. Migne 125, 993-1008189). 

(572) Eidern aliam admonitionem. C. 19 p. 511. 
Opp. 11, 216-225. Migne 125, 1007-10181n0). 

Anmerkungen. 
1) Betr. Datum der Weihe s. oben S. 39. Dass die confessio nicht erst 

847 verfasst wurde (so V. Noorden S. 403), s. oben S. 56 N. 20. 
2) nn. 2. 14. 15. - Hetti t 847 (Regino, Chronic. SS I, 568) am 27. Mai 

(Necrologium von St. Kashr;  Holzer, De proepisc. Trevir. Confluent. 1845. p. 3 sq.), 
an welchem Datum ich trotz der fflr Hetti ausgestellten Urkunde Pippins V. 

85. Juli 847 (Beyer, Mittelrh. Urkundenbuch. Koblenz 1860. n. 78 p. 85) glaube 
festhalten m müssen. n. 2 ist als blosses H6ftichkeitsschreiben - die Erzbischöfe 
von Trier und Reims standen als die beiden Metropoliten der alten Provinz 
Belgia in nilherer Beziehung, cf. n. 17. Opp. I, 743. 11, 258 - bald nach 
Hinkmars Ordination anzusetzen. 

Die in n. 14 erwähnte Absicht Hinkmars, nach Rom zu reisen, die durch 
die Ebo'sche Angelegenheit veranlasst sein muss, kann Hinkmar schwerlich 
vor Mitte 846 gefasst haben, da um Ostern dieses Jahres pilpstliche Legaten 
wegen Ebos erwartet wurden (8. oben S. 53). Auch Lothar gedenkt in dem 
bald nach Papst Leos Thronbeateigung (10. April 847) an diesen geschriebenen 
Briefe (Manei XW, 884) jenes Vorhabens Hinkmara. 

3) nn. 3. 11. 12. - n. 3 ein Konvenienzbnef (ein Teil seiner Diözese 
gehorte zu Lothringen), darum in den Anfang seiner Regierung zu setzen. 

Hinkmar lag mit Lothar 845 bis Mitte 847 im Streit, der sich spfiter, 
wahrscheinlich anfangs 851 (8. oben S. 58 f.) erneuerte. Auf letzteren Zeitpunkt 
kann sich n. 12 nicht beziehen, denn Irmingard starb am 20. März 851 (Dümmler I, 
378). Ueberhaupt suchte Hinkmar bald nach seinem Amtsantritte die ent- 
fremdeten Güter wiedenugewinnen (8. oben S. 48). 

4) nn. 4. 5. 9. - Hildemann V. Beauvais t 8. Dez. 844 (nach Mabill. 
Annal. 1. 33 n. 47; tom. 11, 672 erst im Jahre 846), sein Nachfolger Irminfrid 846 
gewghlt (Delettre, Hist. du diocbse de Beauvaie. Beauv. 1842. I, 336. 342. 
Gallia chriat. IX, 697), n. 9 a l l t  a l ~ o  846. Die hier erwähnte Plirieer Synode 
kann nur die vom 14. Febr. 846 sein, wie auch Mabillon (Annel. 1. 33 n. 47; 
tom. 11, 672) annimmt, der sie indes irrig (8. Hefele IV, 119 ff.) in d. J. 847 
verlegt; denn an die im Herbste 846 in Ebos Angelegenheit gehaltene iet 
nicht zu denken, weil diese nicht ,a rege condictau war, sondern unter piipst- 
licher Anktoritet stattfand (8. oben S. 54), wahrend jene in der That .ex 
regio praecepto' (Manei XIV, 843) stattfand. Somit ist die Weibe Irminfrids 

S c h r  ö r i ,  Hinkmu von Reims. 
I 86 
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Januar bis Februar 846 zu setzen. da n. 9 offenbar vor der Synode geschrieben 
wurde, an welcher Immo teilnahm (Mansi XIV, 847). Demnach fallen n. 4 
und 6 wohl Ende 845. Dms bei n. 4 nicht mit Waitz an den Erledigungsbll 
nach der Ermordung Irminfrids (850; s. Dümmler I, 438) gedacht werden darf. 
geht aue der Gleichartigkeit des Inhaltes mit n. 5 hervor, die Waitz 844 setzt. 

5) nn. 6. 70. - Drogo, Halbbruder Ludwig d. F., t 8. Dez. 855 (Dümmler 
I, 383). Der Inhalt von n. 6 weist auf die ernte Zeit Hinkmars. 

6) nn. 7.8. - Guntbald t 5. Jan. 849. Da 847 und 848 in Westfranken 
keine Synoden gehalten wurden, kann in n. 8 nur die von Meaux 17. Juni 84.5 
oder Paris 14. Febr. 846 oder Paris Herbst 846 gemeint sein. An den beiden 
Pariser nahm Guntbald teil (Mansi XlV, 815. 846. Opp. 11, 304), die zweite 
hatte er im Auftrage des Papstes selbst berufen (Opp. 1. C.), während er zu 
Meaux fehlte. An diese letztere ist hier wohl zu denken: da die erste P d s e r  
eine Fortaetzung derselben war, wollte Hinkmar ihn wahrscheinlich über daa 
dort Vorgekommene untemchten. 

7) nn. 10. 16. 49. 57. - Amolo t 31. M& 852 (Eiist. litt&. de la 
France V? 105). Da bis zu diesem Zeitpunkte nur e i n  westfränkiecher Reiche- 
tag (die gemeinsamen Prankentage k6nnen nicht in Betracht kommen. weil ea 
dann statt  .cum rege' heissen miisste ,cum regibun'), der von Epernay Juni 846 
statt  hatte, muss sich n. 10 auf diesen beziehen und bald nach demselben 
geschrieben sein. Dazu passt vortreffiich die Erwilhnung der Judenfrage. d a  
auf der Synode von Meaux-Paris unter Mitwirkung Amolos ( D h m l e r  I, 257 
N. 13) über diese Beschlüsse gefaast (can. 73. Mansi XIV, 836 sqq.). dieselben 
aber in Epernay abgelehnt worden waren. Amolo war wegen der Besorgnis erregen- 
den Stellung der Juden im südlichen Gallien, wo sein Vorgiinger Agobard sie 
scharf bekämpft hatte (Dümmler I, '2971, bei dieser Frage besonders interessiert. 

Auf dem von den drei Frankenkonigen zu Meeraen Ende Februar 847 
gehaltenen Tage wurde eine Versammlung auf Johanni 847 nach Paris anbe- 
raumt (LL I, 395), von der in n. 16 die Rede ist, wozu auch die Erwahnung 
der Ebo'mhen Sache paast, die Ende 846 in Paris verhandelt worden war. 

Betreffs n. 57 vgl. oben S. 121. In  der von Flodoard vor dieser ge- 
stellten n. 49 ist von Lothar als , r exu  die Rede, was ,jedenfalls ein Versehen 
Flodoards ist. 

8) Juni 845 bis 847 war Pippin in ruhigem und von Earl d. K. aner- 
kanntem Be8itze Aquitaniens und gelangte vorlibergehend 854 bis Okt. 855 
wieder zur faktischen Gewalt (Dümmler I, 274. 286. 368 f.j, während er die 
übrige Zeit teils als Abenteurer umherstreifte, teils in Gefangenschaft war. 
In den ersten Zeitabschnitt muss n. 13 verlegt werden, da Flodoard dem Regest 
beifügt: ,Pro quibus [die erwilhnten Ciiiter] etiam litteraa Karoli regis ad eumdem 
P. mitti obtinuit [Eiincm.]', waa nur unter der Voraussetzung erkllirlich ist, 
dass Karl ihn als Herrscher anerkannte. Auch die Trierer Kirche Liess sich 
von Pippin am 27. Juli 847 ihre aquitaniachen Güter bestiitigen (oben N. 2). 
Das in dem Briefe genannte Poitou hatte sich Karl zwar vorbehalten, allein 
thatsächlich muss es in der Gewalt Pippins geweaen sein, wie eine Immunitiits- 
urkunde für die Abtei St. Florent beweist (Dümmler I, 287). 

9) n. 17 geh6rt wohl in den Anfang der Regierung Thietgauds, der dem 
27. Mai 847 gestorbenen Hetti folgte, vielleicht ist es die Antwort auf dessen 
Anzeige von seinem Amtsantritte. 

10) Pardulus wurde 847 Bischof (Mabill. Annal. 1. 33 n. 60; tom. 11,677). 
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11) iiii. 19. 20. 27. 63. 84. 85. 86. 112. 118. 117. 118. 119. 202. 203. - 
n. 27, dem bei Flodoard nn. 19. 20 vorausgehen, fällt in die Zeit zwischen dem 
Mainzer Koncil (1. Okt. W), von welchem Gottachalk an Hinkmar gesandt 
wurde, und dem von Quierzy (Frühjahr 849), wo Qottachalk gerichtet wurde. 

n. 63 von Gall. christ. IX. 341 C. 853 geaetzt, ist mit Mabillon, Annal. 
I. 84 n. 41 (In, 19) auf die 853 in St. M6dard zu Tage getretene Disziplin- 
losigkeit zu beziehen. Pippin von Aquitenien, seit 852 dort Gefangener, suchte 
zu entfliehen mit HUlfe zweier Mlinche (Dümmler J, 337), welche von der 
Soisaoner Synode von 853 bestraft wurden (can. 5. Mansi XIV, 980). Nach 
diesen VorfXllen bedurfte die Abtei einer Reorganisation, die Hinkmar hier 
anordnet, vielleicht in Aueführung des Befehls der Synode, dass Königsboten 
m i t  d e m D i ö z e s a n b i s C h o f e die Kllister reformieren sollten (Capitulare 
missor. C. 1. LL I, 418). 

nn. 84. 85. 86 können nicht spiiter sein als 856, da n. 89 uich offenbar 
auf die Erledigung der in den beiden letzten berührten Dinge bezieht. Waitz 
m6chte n. 86 dem Jahre 862 suweisen. 

Betreffs n. 112, von Waitz 856-858 gesetzt, s. fiber den Zeitpunkt der 
Weihe des jiingern Hinkmar oben S. 316. 

nn. 113. 117. 118 betreffen dieselbe Sache; denn n. 113 und 1 18 sind von 
Flodoard zu e i n e m  Regest verbunden, und in ihnen sowie in n. 117 ist von 
einer Synode die Rede. auf welcher die Sache verhandelt werden sollte bezw. 
verhandelt war. Sie fallen 858, da die in ihnen berührte Angelegenheit 861 
zu einem Prozesse gegen Rothad führte (8. oben S. 241 f.), von dem Papst 
Nikolaus I. (ep. d Hincm. Jaff4 n. 2712 [2053]. Mansi XV, 295) bemerkt, dass 
er drei Jahre lang venligert worden sei. Im Jahre 858 fanden zwei Synoden in 
Quierzy statt, März und 25. Nov. Letztere kann hier nicht gemeint sein, weil 
damals Ludwig d. D. schon in Westfmnken eingefallen war,  alles sich in 
pöester Verwirrung befand, und daa Koncil den Zweck hatte, gegenüber dem 
Usurpator Stellung zu nehmen, so dass sich wohl keine Zeit zur Verbandlung 
einer Appellation fand. Zudem war es keine ausachliesslich Reimser Provinzial- 
Synode, vor welche doch die Sache zunkhst  gehörte, sondern war auch von 

' 

Rouener Suffraganen besucht (opp. 11, 126). Im März dagegen tagte Hinkmar 
allein mit Immo von Noyon, irminfrid von Beauvais, Hinkmar von Laon (Baluze, 
Capitul. TI, 108). Daraus ergibt sich, dass n. 113 vor, 117. 118 nach März fallen. 

Zu n. 119 s. oben S. 240. Ludwig d. D. verlangte in den eroberten 
Landesteilen einen Huldigungseid (Karoli Libellus proclamat. adv. Wenil. C. 11 ; 
LL I. 463. Synodalschreiben von Savonibres an Wenilo; Mmsi XV, 530 C). 
nn. 202. 203 werden von Plodoard vor einem Briefe an Rothad erwghnt, der 
identisch ist mit n. 206, woraus sich die Zeitbestimmungen ergeben. 

12) Landmm 846 bis C. 848 (vgl. unten N. 16). 
13) nn. 22. 26. 42 s. oben S. 499. 
14) S. oben S. 468 N. 57. 
15) Ragenara (Rainveus') Nachfolger Hilmerad Juni 849 gewählt. 
16) nn. 25. 72. - Zur Zeit der Losreissung der Bretagne von Toum (848 

auf der Pseudosynode von Redon) hatte Amalrich dieaen Stuhl schon inne (cf. 
Hist. Britan. Amor. Boiiquet VII, 49 sq.), also nicht erat Juni 849 nach Gams' 
Angabe. Auf diese Wirren beziehen sich die .tribulationesU in n. 25, cf. Hist. 
Bnt. Arm. 1. C. p. 50: At ille [Amalr.] hoc rumore [die Losreissung] audito 
tristia valde effectus regis Karoli cunam petiit . . . . e t  nullum inde suxilii 

1 reuponsum habere potuit. 
36' 
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Der in n. 72 erw&hnte Konig kann nur Karl d. K. sein, der 848 nach 
der Vertreibung Pippins zum Konige von Aquitanien gewählt wurde (Dümmler I, 
320), der Brief muss also nach diesem Zeitpunkte fallen. Amelrich t C. 855. 

17) nn. 28. 29. - Die in n. 29 genannte Synode von Quierzy, die auch 
in n. 28 gemeint sein muss, ist nicht die von 853, wie Mansi XIV, 996 will 
(Hefele IV, 188 halt mit seinem Urteil zurück), weil der Streit wegen Fulkrich 
frtiher spielte (8. oben S. 58 f.), sondern die vom Frtihling 849 in Sachen Gott- 
schalke gehaltene. 

18) S. oben S. 105. 
19) nn. 31. 125. - Hilmerad, der Nachfolger Ragenars, Juni 849 gewahlt. 

Irminfrid wurde 859 von den Dänen erschlagen (Prudent. Annal. a. 859. SS. I, 
453). Die ,intestina bellaY in n. 128 sind der Eroberungezug Ludwig d. D. 
(August 858 - Jan. 859). 

20) nn. 32. 33. 34. 36. 36. - Auf dem Meersener Frankentage (Ende 
Februar 847) suchte Ludwig d. D. seine Brfider zu versohnen, hatte indes nur 
geringen Erfolg (Dllmmler I, 285); die AussUbnung gelang erst bei der Zu- 
sammenkunft in Peronne (Jan. 849), worauf Frühling 851 ein allgemeiner 
Frankentag in Meersen folgte (ib. 321. 330). Auf die hiermit im Zusammen- 
hang stehenden Unterhandlungen beziehe ich nn. 35 und 36. DUmmler I, 434 
N. 26 versteht n. 35 von den Friedensverhandlungen 859-860, was aus dem ' 
Grunde nicht angeht, weil Flodoard Lothar als Kaiser und Bruder Karls be- 
zeichnet, also nicht Lothar 11. gemeint hat. Aus demselben Grunde kann 
n. 36, von dem Flodoard auedrUcklich bemerkt, dass es .de eadem res wie 
n. 35 handele, nicht mit Wenck a. a. 0. S. 318 N. 1 in das Jahr 859 gesetzt 
werden. Auch die Vermutung V. Noordene S. 157 N. 1, n. 36 mochte den 
aquitanischen Aufstand 854 betreffen, ist unzulbsig, da damals nur Ludwig d. D. 
die Hand im Spiele hatte und Lothar im besten Einvernehmen mit Karl stand, 
wiihrend der Brief auf ein Btindnis mit b e i  d e n  Brtidern zielt. 

nn. 32-34 stehen bei Flodoard zwischen nn. 5. und 35, woraus sich die 
chronologischen Bestimmungen ergeben. Die Abtei in  n. 32 ist Fleuri oder 
St. Benoit sur Loire. 

21) S. oben S. 50. 
22) nn. 38. 39. 40. 43. 59. 60. 89. 90. 91. 97. - Pardulus 847 bis 858 

(8. oben 8. 274 N. 23), war Vicedominw der Reimser Kirche, erhielt bald nach 
845 die Abtei Montier-en-Der in der Diozese Chßlons (Mabill. Annal. 1. 31 n. 56, 
1. 33 n. 33; tom. II, 584. 666), von Karl d. K. im diplomatischen Dienste ver- 
wendet unternahm er mit Lupus 844 eine Legationareise nach Burgund (Lup. 
ep. 63), war eidussreich am Hofe und besonders bei der Königin Irmintrud(cf.Mabil1. 
Annal. 1. 34 n. 79; 111, 38. Lup. epp. 12. 78. 89. Migne 119, 455. 536. 564). 

n. 43 fällt C. 850 (8. oben S. 59), n. 97 in d a  Jahr 856 (von Waitz 
855 gesetzt), da Bischof Folkuin von Terouanne 14. Dezember 855 starb. H i e r  
nach ergeben sich die Zeitbestimmungen für die tibrigen Briefe gemhs der 
Reihenfolge bei Flodoard. n. 38 setzt Waitz 851, vielleicht weil er das .bm- 
itus' = Tod auffasst; allein in dieser Bedeutung wird es sonst von Flodoard 
(und wohl Oberhaupt in jener Zeit) nicht gebraucht, und die ,sacerdotalis 
benignitass wiirde dazu schlecht passen. Ich verstehe es von einer erwarteten 
Durchreise Ebos durch Laon, von der allerdings nichts bekannt ist. Man könnte 
vermuten, dass Flodoard irrt, wenn er den Brief an Pardulus als Bischof ge- 
richtet sein lasst, daes derselbe vielmehr vor deaeen Erhebung geschrieben wurde 
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846, als man Ebo zum Koncil nach Paris eingeladen hatte. Opp. TI, 316, auf 
welches Lejeune (Ausgabe Flodoards. Reims 1854. 11, 226) und Waitz zu n. 39 
verweisen, gehiirt nicht hierher. 

23) nn. 41. 133. - Zu n. 41 n. oben S. 109. Prudentiue t anfangs 861 
(Hincni. Annal. a. 861 p. 465). 

24) n. 44 gehiirt der ersten Periode dea Streites wegen Fulknch an. 
Vgl. unten N. 27. 

2.5) nn. 45. 46. 47. - Die in n. 45 als bevorstehend erwiihnte Xusam- 
menkunft Lothara mit Kerl kann nicht eine der von Meersen (Febr. 847, Früh- 
ling 851) sein, da Meersen nicht im Reiche Karle - dies bedeutet nach Hink- 
mars Sprachgebrauch ,istas parleriY - lag, sondern ist entweder die Jan. 849 
in. Peronne -oder anfangs 852 in St. Quentin stattgefundene (vgl. DUmmler I, 
321. 336). 

n. 46 mit n. 45 von Flodoard durch .undeY verbunden, bezieht sich auf 
dieselbe Sache. 

851 verbrennen die Normannen Beauvais (Chron. Fontanell. a. 851. 
Bouquet VII, 43), halten eich 853 bii Juli in der Seine auf und wenden sich 
dann zur Loire ( P N ~ .  Annal. a.  853 p. 447), dringen August 856 wieder in die 
Seine vor ,vaetatis direptisque ex utraque fluminis parte civitatibua e t i ~ m  
procul positisY (ib. p. 4-50), verbrennen Dezember 856 Paris (ib.), ermorden 859 
Bischof Irminfrid von Beauvais auf einer Villa (ib. p. 453). Ich setze n. 47 in 
dae Jahr 851, woftir sich auch Waitz entschieden zu haben scheint, allenfalls 
auch 859. Delettre, Hiat. de Beau&s. Beauv. 1842. I, 336 versteht den Brief 
von einer Norrnannenbelagerung im Jahre 877. 

26) nn. 48. 68. - Markgraf Eberhard von Friaul (t 14. Dezember 864), 
wahrscheinlich Bruder Herzop Berengar von Septimanien und naher Verwandter, 
vielleicht Oheim des Abtes Adalard von St. Omer. Seine Gemahlin Qisla eine i Tochter Ludwig d. F. nnd der Welfin Judith. In den zum Gebiete der Maas,  
gehorigen Gauen war er reichbegütert, ein Freund und Benrderer wiseenschaft- 1 
lichen Strebens und wegen seiner Tugenden hochverehrt (8. Diimmler, 5 Ge- 
dichte des Sedulius Skottus an Eberhard. Jahrb. f. vaterl. Geach. Jahrgang l. 
Wien 1861. S. 172 ff.). n. 48 kann'nicht epliter als 852 sein, da Hinkmar darin 

I 
von Erzbhchof Amolo von Lyon als seinem .sinceriseimus et  carissimue pateru 
apncht, der 8180 noch am Leben gewesen sein muee (t 852). 

In n. 68 bemerkt H i n b a r ,  dass in seiner Diozese (ein Teil derselben 
gehorte zu Lothringen) durch die A u h r i t ä t  des Kaisers manches gebessert 
werden mflsse; es kann also nur Lothar I. (t 855), nicht etwa der italienische 
Ludwig gemeint sein. 

27) nn. 50. 51. 52. 53. 55. 61. 62. - Der Konflikt mit Fulkrich verlsuft 
in zwei Sbdien, da Lothar, so lange er freundschaftlich zu Hinkmar stand, 
dem Vasallen keine offene Unterstützung lieh, eich desselben aber annahm, 

I nachdem er mit dem Erzbischof% von neuem zerfallen war (Ende 850.; 8. oben 
S. 58 f.). Seit 853 scheint die Sache mit Fulkrich erledigt zu sein, wenn auch 

1 die daraus entstandene Feindseligkeit des Kaisers noch nngeschwacht fortdauerte. 
n. 55 &llt 852, da Hinkmar hier bemerkt, dass er ,,corpus ipsiua S. Remigii 
in crypta disponebat a novo praeparata traneferreu (was I. Oktober 852 geschah), 
und demnach ist die bei Flodoard unmittelbar folgende n. 62 um 852-853 zu 
setzen. Dem entsprechend sind die obigen Briefe nach Mesegabe ihres bhaltes 
geordnet, der allerdings so vage ist, des8 "ich nicht b e s ti LU m t Hber die 
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Reihenfolge und Abfaesungszeit der einzelnen Schreiben entscheidenlläecit. - 
Zu n. 52 verweist Waitz irrig auf opp. 11, 821. 

28) Dia Einweihung der restaurierten Kirche fand 1. Oktober 852 statt 
(s. oben S. 460 f.). 

29) n. 56 geh6rt demelben Zeit an wie n. 55, denn die Situation ist die- 
selbe: Karl d. K. hat  einen Brief an Lothar geaandt, und Hinkmar sucht dem- 
selben durch Vermittlung der Vertrauten dea Kaisers - Hilduin war sein En- 
kanzler - eine gute Aufnahme zu sichern, zugleich sucht er durch die Fur- 
Sprache der beiden Adressaten den Zins von der Villa Douzy (8. oben 6. 464) 
zu erhalten. 

30) 8. oben 6. 563 N. 7. 
31) Folkuin von TBrouanne, der wegen seines Wandels und hohen Alters 

im h6chsten Ansehen stand (Vita S. Folcuini. Mnbillon, Acta Sanctor. ord. S. 
Bened. saec. IV, psrs I. Paria 1677. p. 624sqq.), t 14. Dezember 855. Aus 
dieaem Grunde kann nicht, wie der Wortlaut des Regestea ee sonst fordern 
würde, an die 862 stattgefundene Einweihung der Reimser Marienkathedrale 
gedacht werden, ist vielmehr .Dei Genitricis' mit ,altareY zu verbinden, und 
der Brief von dem 1. Oktober 852 vollendeten Erweiterungsbau von St. Reiiii 
zu verstehen. Jedenfalls kann das Schreiben nicht viel jünger sein, da Folkuin 
w&hrend seiner letzten Lebemjabre nicht mehr im Stande war, 6ffentlich zu 
pontificieren (Vita n. 13; 1. C. p. 627). 

33) nn. 64. 65. - Auf der Synode von Soissons (22. April 853) verord- 
nete Karl, dase die Kanigsboten gemeinsam mit den Bisch6fen die Klöster 
visitieren und ein Inventar aufnehmen sollten (Capitul. niissor. C. 1 und 2. 
LL. I, 418 sq.). Damit etimmt ganz genau die Vorschrift dieser Briefe und 
auch die Motivierung, .ut missi dominici nihil ibi falsum possint invenire'. Sie 
sind also eine Ausftihrung des Soissoner Beschlusses. Die Vermutung Flodoards, 
dass es eich in n. 64 um Hautvillers himdelt, diirfte richtig sein, da der Abt 
Halduin von Hautvillera in Soissona abgeaetzt worden war (actio VI. Manai XN, 
987), und sich Hinkmar deshalb an einen einfachen Manch wenden musste, weil 
in  der kurzen Frist eine Neuwahl noch nicht statt5nden konnte. 

33) nn. 66. 71. 73. 74. 75. 77. - R e ~ e s t  n. 71 ist zu unbestimmt ge- 
halten, um einen genaueren chronologischen Schlues zu geetatten; da jedoch 
von einer Besttitigung der Soissoner Synode darin nichts vorkommt, fallt ea 
vielleicht vor 853. In diesem Falle wurde das ,secundoY in n. 66 nicht mit 
Bezug auf dieses Schreiben zu fassen mein; jedenfalls aber ist n. 66 nach der 
Art, wie von ihm Erwilhnung geschieht, noch in daa Jahr 853 zu setzen, mrrp; 
ihm ausßer n. 71 noch ein llhnlicher Brief vorausgegangen sein oder nicht. 
n. 77 ftillt Juni 855, da die Ueberbringer unterwegs den Tod des Papstes 
( t  17. Juli 855) erfahren (opp. 11, 307). 

n. 73 bezieht sich offenbar auf einen der seit 853 an den P a p t  ge- 
schriebenen Briefe, und ebenao n. 74 und 75, da Flodoard sie mit n. 7 3  durch 
,quoquea in enge Verbindung bringt. - Der in n. 7 3  als Adressat genannte 
Leo ist wahrscheinlich der Bischof von Selva Candida (853-867). 

34) Juni 854 schreibt Karl eine neue Vereidigung seiner Unterthanen 
vor (Conventue Attiniac. C. 13. LL. 1, 429), die in Reims bereits am 3. Juli 
stattfand (ib.). Die Grafschaft Tardenois gehorte zum miesatischen Bezirke 
Hinkmers, wodurch n. 67  veranlasst wurde. Bertram war nach Flodoarda An- 
gebe ein Verwandter Hinkmarr. 
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35) n. 69 kann nicht npater als 855 fallen, da der Adreasat zur V e r  
mittlung beim K a i s  e r  Lothar aufgefordert wird. 

36) nn. 76. 78. - Die Annäherung, die zwischen Kar1 und Lothar 
November 853 in Valenciennes und Febmar 864 in Lattich sich vollzog; muss 
auch das beasere Verhältnis zu Hinkmtw herbeigeführt haben, wie es sich in 
n. 76 ausspricht. - Lothar erkrankte anfangs 855 und starb am 28. September 
desselben Jahree (Prud. Annal. a. 865 p. 449). 

37) n. 79 ist wohl auf den Erledigungafall naah Diolps Tode (8. Nov. 
855) zu beziehen. An die 31. August 875 eingetretene Vakanz zu denken, I h s t  
die Bezeichnung ,regnum Lotharii' nicht wohl zu, obschon dieselbe auch nach 
870 nicht gerade unmöglich ist. 

38) nn. 80. 81. 82. 99. - Lupus starb 856, die Wahl seineanNachfolgere 
Erchmrad geschah noch in demselben Jahre (E. de Barthdlemy, Dioe&se an- 
cien de Chfi,lons-aur-Mame. Paris 1861. I, 342). n. 80 bezieht sich vielleicht 
auf die Soissoner Synode (853), bei welcher des Lupus.Gegenwart für Hinkmar 
besonders erwünscht sein musste, weil dort liber die von Lupus vorgenommene 
Priesterweihe des Abtes Halduin verhandelt werden eollte. Lupus erschien 
auch dort mit dem n6tigen Aktenmaterial veraehen (actio VI. Mansi XN, 987). 
An den spä.tern Synoden von Verberie (Aug. 853) und Bonneuil (Aug. 855) 
nahm er nicht mehr teil, wohl durch Alter und Krankheit verhindert. Viel- 
leicht ist in n. 82 von der letzteren Synode die Rede. n. 99 setzt Waitz C. 857. 

39) Ueber n. 83 8. oben S. 494ff. 
40) nn. 87. 88. - Ftir n. 87 ergibt sich die Abfaesungazeit aua n. 91. 

Der Natur des Gegenstandes nach kann n. 88 nicht viel später fallen. 
41) nn. 9'2. 93. 94. 95. 98. 100. - n. 92 muss nach 28. September 855 

geschrieben sein, da K 6 n  i g Lothar erwUhnt wird. n. 98 fällt 856, cf. n. 96; 
hiernach bestimmen sich die dazwischen liegenden nn. 94. 95. Dieselbe An- 
gelegenheit wie n. 92 betrifft sichtlich auch n. 93. n. 100 von Waite 867 bis 

I 858 geaetzt, geh&+ Ende 856, a. oben N. 38. 
I 42) nn. 96. 104. - n. 96 ist auf die Vakanz nach Folkuins Tode (t 14. Dez. 

855), und nicht auf die im Jahre 870 (Humfrid M#rz 870), zu beziehen wegen 
I 

der Gleichartigkeit des Inhaltes mit der an Pardulue (t 858) gerichteten n. 97, 

~ und weil im Jahre 870 Hinkmar bei seinem damals intimen Verhaltnisse zum 
König schwerlich auf Hindernisse stieas. Zu n. 104 8. oben S. 274f. 

Der Hilduin, an welchen diese beiden Briefe gerichtet sind, war Erz 
kapellan Karls und ist wohl zu unterscheiden von Hilduin, dem Erzkanzler Kaiser 
Lothnra, der in n. 56 als Adressat genannt wird, und von dem Abte Hilduin 

I von St. Omer, der 866 aus den Diensten Lothar 11. in die Karls iibertrat, jene 
Abtei erhielt und koniglicher .consiliariua et  nrchinotariua' wurde (vgl. Chron. 
Sithiense. Bouquet VII, 269 und die Notiz aue dem Chartular von St. Omer 
bei Mabillon, Acta Sanctor. lV, 2 p. 224). Dieser letztere ist es auch, der auf 
der Synode von Pontyon (876) als ,abbas et bibliothecanua' unterschreibt 

I @ansi XVII, 314), nach der Niederlage von Andemach die K6nigin zuriick- 
geleitet (Hincm. Annal. a. 876 p. 501) und 7. Juni 877 stirbt. 

Flodoard hBlt irrig die Adressaten von nn. 96 und 104 für verschiedene 
Personen und identificiert andreraeitci mit Unrecht den Adresaaten von n. 104 
mit dem Erzkanzler Lothara in n. 56. Gall. chnst. IX, 412 confundiert den I 

Enkapellan mit dem Abte von St. Omer. 

I 43) nn. 101. 10'2. 105. 106. 107. - Ebo, Neffe des Erzbischofe Ebo von 
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.-. ,.„, &3 9 1  oder bald nachher Abt von St. Remi (MabiU. Annal. 
, , fi ::, :-&:I. wo er auch erzogen worden war (Hincm. ep. ad Karol. 

,.,.. , ..-=.L Ssch dem Sturze seinea Oheims musste er weichen, Fulko der 
, ,kr Di6zese wurde Abt (Mabill. 1. C. 26, 98 p. 351; vgl. ib. 52, 12 

. : -i :Z. 71 p. 642 die Urkunden, in denen Fulko als Abt erecheint). 
11.- er Bischof von Grenoble wurde. ist nngewiae; Lejeune (Flod. Hbt. Rem. 

Reims 1854. 11, 228) nimmt 853 an, Waitz setzt seine Regienings~eit 
,.. $.'+S60. Nach MabiUon (1. C. 36, 109; tom. 111, 159) starb er 869, sicher 
nicht spater, da noch Lot& iI. sich für die Wahl seines N a c h f o l ~ r e  bemtihh 
(mniniler I, 682). - Remigius 852 bis 28. Okt. 875. 

Isaak wurde auf der Synode von Quierzy Febr. 857 (8. oben S. 274 f.) 
Zurückweieung Wulfads zum Biscbof von Langres designiert. Hiernach be- 
stimmen eich nn. 105-107 und aus dienen nn. 101. 102. Waitz setzt irrig nn. 106. 
107 erst 859. - Ueber Graf Uerhard s. unten N. 66. 

44) Zu n. 103 8. .oben S. 136 f. 
45) nn. 108. 178. - -  Der Welfe Rudolf, Bruder K o n d s ,  war durch seine 

Schwester, die Kaiserin Judith, der Oheim Earls. n. 108 handelt auch .de inter- 
fectione Britonum Herispogii, Salomonis et  Almarchi', was jedenfalls auf einem 
Versehen Flodoarde beruht, da Rudolf anfange 866 starb (Hincm. Annal. a. 
866 p. 471), und Salomo erst Sommer 874 ermordet wurde (Dümmler I, 801). 
Dagegen ward Erispoi 857 (nach Pmd. Amal. SS. I, 451 um Herbat, gsnauer 
nach Kalckstein, Robert d. Tapfere. Berlin 1871. S. 48 wahcheinlich 2. bis 
12. Nov.) ermordet und zwar d u r c h  Salomo und Almar, woraus sich der 
Irrtum Flodoard~ erklärt. n. 107 geh6rt also Ende 857, wozu auch vollkommen 
die geschilderte politische Lage passt. 

In n. 178 berichtet H i n b a r ,  .quid sibi de hominibne snis acciderit, quoa 
s e c u m  s u p e r  L i g e r i m  h a b u i t ' .  Dies führt in das Jahr 864; denn Dez. 
863 befand sich Hinkmar jeneeita der Loire in der Nßhe dee Könige, der auf 
einem Zuge gegen seinen Sohn Kar1 bea2-iffen, damals bei Nivers an der Loire 
stand (Hincni. Annal. a. 863 p. 462), und empfing dort den Beauch des vom 
deuhchen Hofe zurückkehrenden Rudoif (Opp. 11, 260). Unser Brief berichtet 
nun offenbar über den Erfolg der militärischen Expedition Hinkmars, die viel- 
leicht gegen die 864-865 in der Loire hausenden Dänen (Dtimmler I, 545. 
558) gerichtet war. V. Noorden S. 142 weist den Brief dem Jahre 857 zu; 
allein es ist in dem ausführlichen Regeste nichts von der damaligen gefahrvollen 
Lage dea Reiches angedeutet, vielmehr scheint im Innern Friede zu herrschen. 

46) Heribald von Auxerre starb April 857, ihm folgte in demselben Jahre 
sein Bruder Abbo als Bischof. Dem Inhalte gemäns kann n 109 nicht gar 
lange nach Heribalda Tod geschrieben sein. 

47) nn. 110. 115. 116. 120. 121. - Die vier letzten Briefe beziehen sich 
auf den Einfall Ludwig d. D. in Westfranken; n. oben S. 79 ff. n. 110 folgt bei 
Flodoard auf n. 52. 

48) n. 111. - Adalhard, der Abt von (Alt-)Korvei, an den Waitz denkt, 
k a m  hier wohl kaum gemeint sein, da er bereite 815 dieae W a d e  bekleidete. 
Es dürfte vielmehr der Abt von St. Omer sein, der ein Verwandter Irmintruds, 
der Gemahlin Kar1 d. K., 844 diese Abtei erhielt (Chron. Sithienee. Bouquet 
Vii, 2671, 856 als Gesandter Karls mit den misnvergn~gten Orossen un te r  
handelte, aber 858 selbst mit diesen Ludwig d. D. einlud, weshalb ihm Kar1 

die Abtei entzog, sie ihm jedoch 25. Juli 861 zurückgab (Dümmler I, 426. 
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484). Er t 3. Febr. 864 (ib. I, 576 N. 33). Wahrscheinlich fällt der Brief 
856-858, als Adalhard abzufallen drohte, wovon ihn Hinkmar vielleicht durch 
pemonliche AmBhemng abzuhalten suchte. 

49) nn. 122. 127. - Hinkmars (8. Uber ihn oben S. 316 f.) Vorgänger 
Pardulus t anfangs 858 (ob. S. 274 N. 23). n. 122 wird von Waitz deuhalb 
unrichtig 856-857 gesetzt. - n. 127 weist infolge seines Inhaltee auch auf 
die erste Zeit seines Episkopates hin. 

M)) h n k o  V. Lattich (Tongern) 856 bis 903. n. 114 ist datiert. 
51) nn. 126. 199. - Aeneas wurde Mai 856 bis Febr. 857 Bischof (U. oben 

S. 274 N. 23), t 27. Dez. 870. In n. 126 wird Immo von Noyon ale lebend 
erwahnt (t 859), woraue sich die Zeitbestimmung ergibt. In n. 199 kommt 
noch Abt Ludwig von St Denis vor (t 9. Jan. 867; cf. Diimmler I, 691). Das 
Antwortschreiben dee Aeneas bei Baron. a. 912 n. 19 (ed. Colon. 1609. Tom. 
X, 688 sq.). 

52) n. 123-125 folgen bei Flodoard auf n. 93. Immo t 859 ( P ~ d e n t .  
Annal. p. 453). Vielleicht bezieht sich n. 125 auf die Synode von Quierzy, 
in deren Namen das Schreiben n. 116 abgefasst ist. 

53) n. 129-131 gehoren in den Anfang der Fastenzeit (vgl. opp. 11, 
147), also in den Febr., da Ostern 859 auf 26. M k z  fiel. 

54) Almarich V. Como 843 bis Febr. 860. (Nach Mabill. Annal. 1. 39 
n. 91; tom. IJI, 92 soll er indes noch 861 gelebt haben). Vielleicht beeaaa 
St. Remi am Comersee Giiter, wie wir dies von St. Denis wiseen (8. die U r  
kunden Lothars bei Bouquet VIII, 370. 374). 

55) n. 134 wurde durch den in n. 133 erwähnten Streit hervorgerufen, 
da Flodosrd zu n. 133 bemerkt: Pro qua re librum quoque scripsisse reperitur. 

56) Den Erzkapellan Qnmold, Bruder des Erzbischofs Thietgaud von Trier 
(Dliinmler I, 521 N. 19), hatte Hinkmar wahrscheinlich bei seinem Aufenthalte 
in Wormu Juni 859 (LL I, 461) kennen gelernt. Die Abfassungezeit fk n. 135 
ergibt sich aus der Bemerkung Uber Liidwig des D. Erobe~ngszug  nach West- 
franken. DIimmler I, 439 setzt den Brief C. 860. Der in demselben geniuinte 
Sigebert ist vielleicht identisch mit dem im OUterverzeichnisse von St. Remi 
als begiiterten Mann aufgefibrten (Ouerard, Polyptyque de l'abbaye J e  St. 
Remi de Reims. Paris 1853. n. XXViü, 7. 41. 47, p. 100. 103. 104) Sige- 
bertue de Trepallo (Trdpail, Arrond. Reims). 

57) S. oben S. 141 E. 
58) nn. 137. 138. 167. - Adventius 856 bis 31. Bug. 875. Die in n. 137 

erwilhnte .Glaubensfrage' kann nicht die iiber die Prtideetination oder Trinität 
uein; denn eine von diesen Streitfragen, die E'lodoard sebr gut bekannt waren, 
konnte er nicht als .quaed  a m  fidei quaestio' bezeichnen, vielmehr deutet dieser 

I 
Ausdruck selbst darauf hin, dass in dem Briefe, dem das R.egest entnommen 
wurde, der Gegenstand der E h g e  nicht angegeben war, und daaa auch Ylodoard 
dartiber keine Auskunft zu geben vermochte. Beides passt zu dem De divort. 
Interrog. LII. Opp. I,  554 sq. mitgeteilten Briefe, auf den kein anderes der 
Flodomd'schen Regesten bezogen werden kann. Im Eingange desselben wird 
von einer ,quaestioU ~esprochen, deren Inhalt nicht nBher angegeben, iondern 
nur in einer für den Kundigen verständlichen Weise angedeutet wird. Daae 1 aber Flodoard in  Bezug auf den l n t h r i ~ s c h e n  Ehestreit nicht zu den Km-  

i 
digen gehort, geht daraui hervor, dsas er das groese Werk De divort gar 
nicht autRihrt und ein anderes von der Ehescheidung handelndes Regest ruf 



570 Die Regesten Hinkmars. 

einen Btinig Lothar von I t a l i e n  bezieht (C. 21; die an Lothar 11. gerichteten 
Briefe verzeichnet er C. 20). Den Gegenstand unseres Briefes als G l a u b e n e -  
frage aufzufassen, wurde er dadurch veranlnast, dass H i n k m ~ r  die Entacheiduug 
einer ,eynodus generalis' vorbehalten und auf Grund der .scripturamm auctori- 
tates et  patrum decretiru getroffen wissen will. - n. 137 war vom 26. Febr. 860 
datiert, weil die Unterredung, die darin als .heri6 gehalten bezeichnet wird, 
nach opp. I, 583 am 25. Febr. stattgefunden hatte. 

n. 138 bezieht sich auf den von Hinkmar 1. C. p. 585 teilweise anfge- 
nommenen Brief, in welchem von einer bevorstehenden ,legatioS des Adventius 
nach Rom die Rede iet. Wenn Hinkmar den nicht mitgeteilten ersten Teil 
desselben als ,quaedam propoeita e; n e g o  t i o , pro quo miesum enum direxerat' 
(Adventius) charakterisiert, so i h n e n  damit wohl nur Winke für die Einrichtung 
der Reise gemeint sein. Gleich nach der Aachener Synode vom 15. Febr. 
wurde das GerRcht ausgesprengt, Hinkmar habe durch Adventius in der Ehe- 
irngelegenheit an den Papst geschrieben; schon die bald nach jener Synode 
a n - ~ i n k m a r  gelangten Fragen ans Lothringen wuseten von demselben zu be- 
richten. Dae UerUcht muss auf Grund dieses Briefes verbreitet worden sein; 
denn gerade, um es zu widerlegen, vedffentlicht Hinkmar den Brief, was doch 
nur dann einen Sinn hat, wenn derselbe damals schon geschrieben war, als 
das GerUcht entstand. Hieraus ergibt sich als Datierung 26. Jan. biß 15. Febr. 
Auch Sdralek S. 82 f. setzt d u  Schreiben vor die 2. Aachener Synode. 

Ist unter ,de adventu euo' in n. 167 die bereite geschehene Ankunft 
zu verstehen oder die Anzeige, daas er kommen w e r  d e ? Doch wohl das letztere ; 
denn einem abwesenden Bischofe zu berichten, man sei eben auf der Synode 
angekommen, hatte keinen Zweck gehabt, wIlhrend es von Wichtigkeit war. 
dass Hinkmar ihn benachrichti&e, er werde jetzt im Gegensatze zu seinem 
frfiheren Verhalten an den Verhandlungen teiinehmen. Die ,memorata qnaestio' 
ist die Lothar'sche Eheaache. Welches Koncil ist aber mit der .denuntiata s 
rege eynodus' gemeint? Weder die 2. Aachener, deren Beiwohnung er aue- 
drücklich abgelehnt hatte (n. 137) noch die 3., da diese eine lothringieche 
Partikularagnode war, gegen die sich Einkmar im zweiten Teile De divort. 
prinzipiell erklärt hatte. Es bleibt nur das Metzer Koncil vom Jnhre 86:s 
iibrig, aber nicht d u  im Juni wirklich zusammengetretene. zu dem ihm die 
Einladung erst 4 Tage vor Er6ffnung in ungeziemender Weise zugestellt wurde 
(opp. 11, 262), sondern d u  auf 15. Milre 863 1) anberaumte aber nicht eb t t -  
gefundene, zu welchem die Anregung gerade von Lothar ausgegangen war (Jaffd 
n. 2698 120351. Mansi XV, 278). Hierzu hatte der Papst die Biachtife Deutech- 
lands und Frankreichs eingeladen (Jaff6 n. 2725 [2038]. Mansi XV, 28l)S). FA lag 

I) D u s  ein erster Termin schon auf den 2.  Febr. festgeaettt war, wie Hefele IV, r66 
angibt, ist whr ungewin. Denn d u  dunkle Schreiben des Adventius ( B u o a  a. 663 i. 50) 
kann man rchwerlich in diese Zeit verlegen (Diimmler I, 506 N. 17) .  D u r  aber für den 
15. MPir ein Koncil in h<eb beabsichtigt war, geht aus dem Einladnnguchmiben an Hinkmar 
hervor (Mansi XV, 645). 

I )  DUmmler I, 505 N. '5 stimmt zwar mit Recht Hefele IV, 165 darin bei, d u r  d ieaa  
Schreiben sich bei Jas6 (1. Ausg.) an dar unrichtigen Stelle befindet, geht aber ru weit, wenn e r  es mit 
Jaffb n. 2i?S (2055) verbinden, alao erst in den April 863 settnn will. Denn abgesehen davon, dau  
der Inhalt dazi  keine Veranlassung gibt, wie wilre er denn erkllrlicb, dass, wenn Hinkmu sich 
beim Papste wegen seiner Nichtteilnrhme an der Junisgnodo entrchildigt (opp. 11, 161 aq.), e r  
dies nicht thot, W e i l  er der p i p a  t l i c b  e n  Einladung nicht nachgekommen ist, und d u r  c r  
dem Papste gegenüber behaupten kann, er sei erst 4 Tage vor ErBffnung (von den lotbnngiscbcu 
Bischifen) eingeladen worden? Ich möchte daher d u  Schreiben in d a  Beginn 863 sauen. 
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somit fiir Hinkrnar eine dringende Veranlaesusg vor, hinzugehen, und aueeerdem 
enteprach eine solche Synode auch ganz seinen bisher erhobenen Anforderungen. 
Damit stimmt vortrefiiich, dass ihn die Lothar'schen ErzbischUfe ebenfalls zum Er- 
scheinen aufforderten, damit er sich wegen der ZurIickweisung Hilduins als 
Bischofs von Cambrai verantworte (Mansi XV, 645). Hatten diese nicht gewusnt, 
dass Hinkmar ohnedies kommen wtirde, so hätten sie eich wohl gehütet, den 
gefährlichen Gegner beizuziehen; durch ihren Brief hingegen durften sie hoffen, 
ihn vielleicht femzuhalten. 

59) S. oben S. 189. 202. 
60) 8. oben S. 209. V. Noorden S. 405 setzt es 860-862. 
61) Ist datiert. 
68) S. oben S. 212 f. 
63) nn. 143. 144. 145 stehen bei Flodoard zwischen n. 47 und 150. - 

,Francia aupenor' ist vielleicht Auetraaien. Adon. Chron. Bouquet VII, 54 C: 
(von Macon) Lotharius imperator in mperiorem Franciam revertitur. In Macon 
war er am 15. Juni, 29. Aug. desselben Jahres weilte er zu Merzig in Luxem- 
burg und dann in Trier (Dflmmler I, 177). Chron. S. Maxentii ib. 228 C: 
(Die Normannen) per Seqnanam fluvium superiores Franciae partes agere 

. cupientes petierunt. Bei Valesius, Notitia Galliar. p. 202 findet sich Austraaien 
als , h c i a  euperior' bezeichnet. 

Prudent. A n d .  a. 859 (SS. I, 453) bemerkt unmittelbar vor Erwghnung 
der Synode von Savonibrea (14. Juni 859): ,Karolus rex per diversa loca con- 
ventus episcoporum agitY. Vielleicht bezieht sich hierauf n. 144. Von 851 bis 
861 ist sonst keine Synode in der Reimser Diazeee nachwekbm. 

Bei n. 145 denkt Waitz an Abt Hildnin von St. Denis (t 22. Nov. 840, 
s. oben S. 25 N. 66; nicht, wie Waitz angibt, 842), Mabillon (Annal. 1. 37 
n. 104; tom. 111, 207) an den von St. Omer, der 866 in Karls Dienste trat und 
7. Juni 877 starb (8. oben N. 42). 

64) nn. 146. 147 8. oben 8. 156 N. 27. 
65) n. 148, von Waitz 859 gesetzt, vemtehe ich von der Synode von 

Toul (Okt. 860. Manei XV, 563), an welcher Remigins teilgenommen hatte, und 
auf welcher der Gegenstand ausführlich behandelt worden war. 

66) nn. 149. 150. - Unter diesem Grafen Gerhard ist weder mit Lejeune 
1. C. 11, 337 der von Bourges noch mit Waitz der von Paris zu verstehen, wie 
auch schon aus der Erwähnung Reimeer Güter in der P r o  V e n C e erhellt, son- 
dem der von Vienne, der in der Sage als Gerhard von R,oussillon hochberühmt 
ist (vgl. Uber ihn Longnon, Girard de Rouseillon. Revue historique VIlI [18781, 
241 suiv.). Er nahm eine hervorragende politische Steilung ein, hatte unter 

I 
Lothar I. die huchste Gewalt in der Provence ausgeitbt, war Erzieher Karls 
von der Provence, für den er die Regierung fiihrte (vgl. Dtimmler I, 380). 
Die Briefe sind in die Zeit zu verlegen, wo (wahrscheinlich Okt. 861) Kar1 
d. K. einen Einfall in die Provence versuchte (Dümmler I, 470 f.), der allenthalbon 
Unruhe und Besorgnis erregte, wie aus dem von Ludwig d. D. und Lother 11. 
im Winter 861 oder Frühling 862 (s. Dümmler I, 473) an Papst Nikolaus ge- 
richteten Briefe (Baron. a. 860 n. 29; ed. Colon. 1609. X, 194) hervorgeht. 

67) nn. 151. 152. 156. 157. 158. 159. 160. 161. - Nach den aus dem 
11. Jahrhundert stammenden Qesta episcopor. Camerw. 1. 1, C. 49 (SS. W, 418) 
w&re Theoderich 5. Aug. 863 gestorben. Dagegen berichten Briefe Nikolaus I. 

I 

I 
(Jaff6 nn. 2731 [2062]. 2732 ['1&3]. Mami XV, 351 A. E), die Jaffd April 863 setzt, 
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die aber vielleicht etwaa spgter .fallen, da  der erst Ende April in Rom ein- 
treffende (8. oben S. 247 N. 40) Odo sie überbrachte (opp. 11, 244), dass 
Hilduin bereits 10 Monate drre Bistum Cambrai usurpiert habe. Diimmler 1. 
472 verlegt deshalb die Intrusion Hilduine in den Juli 862; jedoch dilrfte an 
dem bestimmten Datum des 5. August, bei dem nicht leicht ein Irrtum anzu- 
nehmen iat, umso mehr festzuhalten sein, als die Zeitbestimmung der pspstlichen 
Briefe offenbar nur eine runde Angabe ist, und die Briefe vielloicht in den Mai 
zu setzen sind. Jedenfalls aber hat  sich Hilduin bald nach dem Tode Theo- 
derichs des Stuhles bemächtigt. nn. 158. 159, die ihrem hha l te  gemba sofort 
nach der Erledigung geschrieben sein mtissen, dilrften deshalb in den Auguwt 
fallen. In n. 161 dagegen hat Hilduin (ein B r u d e r  Gunthars) das Bistum 
offenbar schon occupied. Die Zusammenkunft in Savonibres fand 3. Nov. 862 
statt  (LL. I, 487), woraus sich n. 160 bestimmt. 

Die Exkommunikation Balduins berichtet Hinkmar zu Anfang 862 
(Annal. p. 456), wodurch sich die Abfasaungszeit fUr n. 156 und die bei Flodoard 
folgende n. 157 ergibt. nn. 151. 152 gehen bei Flodoard n. 158 voraus, und 
Lothar kam 85.5 zur Regierung. 

68) nn. 153. 154. 155. - Frotar 26. Okt. 860 bis C. 889. Bischof Fulkrich 
von Troyes - einen andern gallischen Bischof dieses Namens gab es damals ' 

nicht - wurde nach Game p. 643 geweiht C. 862 als Nachfolger dea 6. April 
861 t Prudentius. Hiernach ergibt sich die Zeit fiir nn. 153. 155. Fulkricb 
war Zagling der Reimser Kirche (Flod. C. 23 p. 529), wodurch sich das In- 
teresse Hinkmars an dem einer andern Kirchenprovinz angehangen Bischofe 
erklllrt. n. 154 betrifft dieselbe Angelegenheit wie n. 153, wie daraus erhellt, 
d a ~ e  in n. 154 neben den Bischafen Herard von Toum und Angenold von 
Poitiera 860-871 (nicht, wie Lejeune 1. C. II, 376 meint, Engelmod, der nach 
der Abaetzung Rothads kurze Zeit Soissons inne hatte) gerade Frotar als mit 
der Sache bescheftigt genannt wird. Mabillon (Annal. 1. 57 n. 87 ; tom. TIi, 199) 
verlegt fklschlich den Streit in die Zeit um 876. 

69) nn. 16'2. 163. - Balduin ward anfangs 862 (Hincm. Annal. p. 456) 
exk~mmuniciert.~ 

70) nn. 164. 165. 166. - Ercamraus C. 857 bis 7. Okt. 868 (E. de Bar- 
thdlemy, Diocbse ancien de ChBlons-sur-Marne. Paris 1861. I, 342). Gunthar 
reiste nach der Metzer Synode (Juni 863) nach Rom und kehrte im Sommer 
864 als Abgesetzter zuriick (Dümmler I ,  510. 517). Da Hinkmar die Ab- 
setzung als zu Recht beatehend anerkannte, kann n. 166 nicht spHkr als 
Mitte 865 fallen. 

71) nn. 168. 169. Diese beiden Schreiben überbrachte Odo (opp. 11, 261. 
309). der gegen Ende April 863 in Rom eintraf (8. oben S. 247 N. 40). n. 168 
ist wohl die .rotula', von der Hinkmar in n. 174 (opp. 11, 261) spricht. 

72) n. 170 im Archiv ftir gltere deutsche Geschichtakunde V11 [1839], 
866 nur unvollständig aus einer Briisveler Handschrift mitgeteilt, ist auf die 
Metzer Synode von Mitte Juni 863 zu beziehen, wie aus Hinkmara Bemerkungen 
opp. 11, 261 uq. erhellt, aus denen sich auch der Inhalt des Briofea emchiiessen lhst  

73) n. 171 überbrachte Liudo, der Aug. bis Sept. nach Rom reiste 
(8. oben S. 263 N. 63). 

74) S. folgende Note. 
75) nn. 172. 173. 176.177. - nn. 172. 173 fiihrt Flodoard zwischen n. 150 

und 177 an. Sowohl 862 wie 864, jedeamal anfangs Juni wurden in Piatea 
Befeetipmparbeiten vorgenommen (Hincm. Annal. p. 457. 465). nn. 176. 177 
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sind besser auf das letztere Jahr zu beziehen, a) weil 862 sich a l l e  Groeeen 
beteiligten, während in den Briefen nur' von e i n i g e n  die Rede ist, b) weil 
nn. 172. 173 besser zur politischen Lage 862-864 (0. oben S. 830 ff.) passen als 
zu der 861-862, C) weil für 864 die Teilnahme Hinkmars bestimmt bezeugt 
ist (bei Delalande, Conc. Gall. Supplexu. p. 178 bestätigt Hinkmar mit andem 
Bisch6fen eine Urkunde für St. Germain in Auxerre ,in loco, qui Pistaa vocatur, 
quo nos genemlis necessitaa traxerat inetituendi munitiones contra NordmannosY). 

76) S. oben S. 254 N. 68. 
77) S. oben S. 236. 
i n )  nn. 179. 180. 181. 182. 188. - Raimund, mit dessen Sohn und Nach- 

folger Bernhard Hinkmar wegen der in Aquitanien gelegenen Güter viel zu 
kämpfen hatte (8. nn. 353.364.365), war 852 bis 864 oder 865 (L'art de vdrifier les 
dates. Paris 1770. p. 739) Graf von Toulouse. n. 179 war nach Flodoazda 
ausdrücklicher Bemerkung gleichzeitig mit n. 180. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach betreffen nn. 181. 182 ebenfalls jene Angelegenheit, wie Hinkmar auch 
später in dem Streite mit Bernhard die Hülfe aquitanischer BbchUfe in Anspruch 
nahm (8. nn. 376. 377). Agius 843 bis 5. Nov. 867, Rudolf C. 845 bia 21. Juni 
866, wodurch sich n. 188 bestimmt. 

79) nn. 183. 184. - Der Inhalt von n. 183 weist auf die Zeit 863-865 
hin, vgl. oben S. 232 f. In der Einleitung zu n. 184 knüpft Hinkmar an eine 
,nuperS in Tousy mit Ludwig gepflogene Unterhaltung an, die bei der Zu- 
sammenkunft Karls und Ludwigs an deui genannten Orte (19. Febr. 865) statt- 
gefunden haben muss, woselbst auch der von Hinkmar als Teilnehmer erwahnte 

I Bischof Altfrid von Hildesheirn zugegen waz (cf. LL. 1, 500. Hincm. Annal. 
P. 467). 

80) nn. 185. 186. 187. - Abt Ludwig t 9. Januar 867 (Hincm. Annal. ~ P. 474). Auch Mabillon (Annal. 1. 36 n. 66; 111, 136) kennt weder den hl. 
Deodatus, noch weise er den Ort zu bestimmen, aus dem eeine Gebeine ent- 

I wendet wurden. 
1 81) nn. 189. 191. - Remigius 852 bis 28. Okt. 875. Erst 863 nach dem 

Tode Karle von der Provence kam Lyon unter die Herrschaft Lothars. Vor 
diesem Zeitpunkte hatte Hinkmar wohl kaum Veranlassung mit Remigius über 
Lothars Ehestreit zu korrespondieren. n. 191 iat durch den Brief Nikolaus' 
von1 3. April 866 (Jaff4 n. '1802 [6114]) veranlasst, in welchem Hinkmar beauf- 
tragt wird, mit Remigius und andem EnbischUfen in Soissons eine Synode zu 
halten; dieselbe fand Aug. 866 statt. 

88) nn. 190. 192. - Die Datierung ergibt sich aus Mami 1. C. Die zwei- 
malige vergebliche Berufung Hinkmars von Laon auch opp. 11, 393 erwkhnt. 

83) nn. 193. 194. 195. 196. 197. - Die Synode ward 18. Augnnt 866 

1 eriJfnet, dae Synodalschreiben ist vom 21. August datiert (Mami XV, 728). 

) nn. 194-197 wurden bald nach Schluss des Koncils verfasst, a b  dessen Ge- 

l 
sandter Egilo nach Rom ging. 

84) nn. 198. 206. 207. - Der Brief Nikolaus' (Jaff6 n. 2179), der die An- 
klagen der Griechen den Suffiganen zur Widerlegung zu unterbreiten befiehlt, 
ist vom 23. Oktober 867 datiert, und Hinkmar empfing ihn arn 13. Dezember / (Annal. a. 867 p. 476). Opp. 11, 809 aq. ist d u  infolge deuen an Odo von 

I Beauvais gerichtete Schreiben, mit dem Datum des (L9. Dezember 867. Aus 
diesem sowie aus dem Regest C. 21 p. 517 (Rothado cum aiiis Rem. dioeceseos 

1 episcopis de adinventionibua Orecorum etc.) geht hervor, dass gleichlautende 
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Briefe an die übrigen Suffragane ergingen. In dem letzteren Regest i s t  z v u  
von einem solche3 anordnenden Schreiben H u  d r i a n s  die Rede, was jeda-ii 
nur eine unglückliche Vermutung Flodoards ist, die dadurch hervorgerufru 
wurde, dass in dem Briefe an Odo (und also auch in dem gleichlautenden ar 
Rothad) der Name dee Papates gar nicht genannt wird. n. 207 iet nach Ma+- 
gabe des Inhaltes ungefdhr gleichzeitig mit n. 206. Hemrd C. 855-869. 

85) nn. 200. 201 sind durch die Angabe, dass ein Brief Nikolaus I. sit.h 
mit der Sache beschäftigte, chronologisch bestimmt. Waitz setzt n. 200 d a h e r  
mit Unrecht 867-871. 

86) S. oben S. 285 N. 67. 
87) Die Abfassungszeit ergibt sich auß dem Datum der Synode, iilwr 

welche Hinkmar berichtet. 
88) Thietgaud 847-868. Der in n. 208 genannte .Amoldue Aquitinnii- 

ist vielleicht der von Mabillon (Annal. 1. 36 n. 16; 111, 110) um 864 erwahnte 
Graf von Gascogne, Sohn des Gi-afen Immo von Perigueux. 

89) nn. 209. 216. 228. - Daa Schreiben Hadrians, auf welches n. 209 
Bezug nimmt, ist vom 8. März 868 (vgl. Hincm. Annal. p. 477), woraus sich 
die Zeitbestimniung ergibt. - n. 216 ist ungeßihr gleichzeitig mit n. 215, da 
in diesem die Bemerkung, .quod de quibusdam talibun regale iam minieterium 
exercuerit,' in ithnlicher Weise bezüglich Lothnrs gemacht wird (Migne 126. , 
96 D). - n. '228 folgt bei Flodoard auf n. 158, und andrerseib trat Lothar 
Juni 869 seine Reise nach Italien a n  (Dümrnler I, 677), von welcher er nicht 
mehr zurückkehrte. 

90) nn. 210. 240. 273. 283. 400. 401. - Johann mit dem Beinamen 
.BellueU (Chron. Vedast. SS. XnI, p. 709), geweiht 25. Juli 866 (Maiisi XVI. 
584 E. 585 A), t 15. Aug. 877 (8. unten N. 15.5). In n. 210 wird der Brief 
Hndriahs an Hinlrmcir (Jaffd n. 2202) vom 8. M&ix 868 uls .nuper' geschrielwn 
erwBhnt, woiauf die Zeitberitimmung beruht. - Zu n. 240: Lothar t 8. August 
868 zu Piacenzu. - Die .synodusU in n. 283 ist wohl mit Waitz von der Aug. 
870 in Douzy gehaltenen zu verstehen, weshalb n. 283 etwa Mitte 870 zu sehen 
iat. Hieraus ergibt sich die Chronologie fUr nn. 273. 400. 401. 

91) nn. 211. 212. 213. 214. 215. - nn. 212. 213. 214 wurden auf dem 
Reichstage von Pistes Ende August 868 verlesen (a. oben S. 296 ff.). n. 211 wid 
in n. 212 als p n z  kürzlich geschrieben bezeichnet. Die Datierung für n. 21:) 
stützt sich darauf, dass die Sache, deren Beendigung angekündint nird, zu 
Pistes (Ende August 868) verhandelt war, und dass im Briefe (p. 97 C) von der 
nahe bevorstehenden .misea Remigii' (1. Oktober) gesprochen wird. 

92) M. 217. 299. 300. 301. 302. - n. 217 kann nicht vor 868 fallen. 
weil dnrin auf ein Schreiben Hadrian 11. (konsekriert 14. Dez. 867) B e z ~  
nommen wird. und nicht nach 868, weil der auf dieselbe Sache sich beziehende 
Brief n. 218 nicht apater sein kann. - Hilmend t C. 871, wodurch sich der 
Endtermin t3r die übrigen Briefe ergibt. - Lupus ep. 79 ad Ratramnum 
(Migne 119, 540) bemerkt, d a s  seinem Verwandten Hilmerad .forsitan aliquid 
oruditionin' fehle. 

93) nn. 218-222. 224. 247. 250. 264. 268-272. 289. 290. 309. 310. 409. 
423. 424. 437. 476. 477. 481. - Odo, Abt von (Alt-)Korvei (Mabill. Annal. 1. 37 
n. 75; 111, 193) ward 861 Bischof von Beauvuis. Nach Oallia christ. E, 700 
t 28. Januar 881, nach Delettre (Hiat. de Beauvain. Beauv. 1842. I, 368), d r r  
eich auf ein Necrologium beruft, 11. Februar 881; jedenfalls i ~ t  eein Tod in 
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den Anfang 881 (nicht, wie Gams angibt, 882) zu setzen, da auf der Synode 
von Fismes (April 881) schon die Wahl seines Nachfolgera zur Sprache kam 
(s. oben S. 436). Odo wurde vielfach im diplomatischen Dienste verwendet 
und besass am Hofe Kar1 d. K. grossen Einfluss (Yiracula S. Vedaati, ap. Mabill. 
Acta Sanctor. 0. S. Bened. IV, 1 p. 605: Dum Karolus vixit, glorioaissimus in 
palatio). Mit Hinkmar verknüpften ihn die Bande enger Freundschaft und 
unbedingten Vertrauens; nur auf der Synode von Pontyon scheint Odo nicht 
mit seinem Metropoliten iibereingestimmt zu haben (s. oben S. 365). 
. Die Prüfung des zum Bischof von Chhlons gewählten Willebert fand 

Y. November 868 ntatt (Mansi XV, 861 C), seine Weihe am 5. Dezember 868. 
Hieraus das Datum für n. 222. Wegen des Zusammenhanges mit n. 217 kann 
n. 218 nicht früher als 868 fallen. Mit Rücksicht auf die Erwßhnung der An- 
klagen der Griechen, die durch den Brief Nikoiaus I. an Hinkmar (Jaff6 n. 2179 
vom 25. Oktober 867) bekannt geworden waren, sind nn. 220. 221 (und deshalb 
auch die der n. 220 kurz voraufgegangene n. 119) in das Jahr 868 zu setzen. 
Aus demselben Grunde setze ich auch n. 224, daa in näherem Zusammenhange 
mit n. 221 zu stehen scheint, in das Jahr 868, obwohl es bei Flodoard (dem 
hier ein Versehen begegnet sein dürfte) erst nach n. 310 gestellt wird. Waitz 
setzt n. 224 in das Jahr 867, aber offenbar zu früh. 

n. 247 frlllt 869 aus denselben UrUnden wie nn. 248. 249 (8. N. 102). 
n. 250 muss dem Inhalte gemäss bald nach n. 247 geschrieben sein. n. 290 
gehört ans Ende 870 (cf. n. 291). n. 289 veratahe ich von der Antwort auf 
den Protest Hadrians gegen die Erwerbung Lothringens (Jaff6 nn. 9221-2223 
vom 28. Juni 870): auf dem Reimser Reichstage (Herbst 870) wurde hierüber 
beraten, und vielleicht einigten sich die Bischafe in einer sich daran an- 
echliessenden besondem Vkmammlung iiber ihr Verhalten gegen das an sie 
ergangene Schreiben (Jaff6 n. 2222). nn. 264. 268-272 sind demgernLn 869 
bis 870 geschrieben, was sich Ubrigens ffi nn. 264. 272 (Rothad t C. Sept. 869) 
auch aus den Briefen selbst ergibt. In n. 268 wird eine Synode von Pistes 
als bevorstehend genannt, bei welcher Waitz an die vom Jahre 862 denkt, 
waa schon durch die auch von ihm angenommene Beziehung einea Briefen 
Hadrian 11. (Jaff6 n. 2229) auf diese Streitfrage ausgeschlossen wird. Bei 
n. 269 vermutet Mabillon (Annal. 1. 37 n. 75; 111, 193), dass Odo nach Abt 
Trasulfs Tode (t jedoch erst 873, cf. n. 340) selbst die Leitung der Abtei Ober- 
nehmen oder einen Abt aufdrängen wolite; allein das Regest deutet solches 
in keiner Weise an. 

Die Weihe des Ansegie war 27. Juni 871 (8. oben S. 358 N. 15), die 
Hedenulfs in der ersten H&lfte 877 (8. unten N. 1.50), woraus sich das Datum 
fnr nn. 309. 310. 409 ergibt. 

Dm Koncil von Troyes wurde Aug. 878 erbffnet, weshalb n. 437 C. Juli 
zu setzen ist. n. 481 fgllt Ende 879 bis Anfang 880 (8. unten N. 165). Hieraus 
empfangen nn. 423. 4'24. 476. 477 ihre nähere Becitimmung. 

94) nn. 223. 316. - Anaataaius wahrscheinlich 879 (Hergenrtither, 
Photius 11, 239), hatte aber aeit Hadrinn 11. Tode keinen grossen Einfluss 
mehr. Waitz verlegt n. 223 um 867-868, und n. 316 in  das Jahr 871. Ich 
bringe n. 316 in Zusammenhang mit dem Geauche Hinkmara und der Synode 
von Douzy (Aug. 871), der Papst möge die Absetzung Hinkmara von Lwn 
bestlttigen. n. 223 bestimmt sich durch die ErwHhnung Aktards, der Okt. 867 
und Anfang 868 nach Rom ging (Diimmler I ,  610. 669). An die letzte 
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Romreise desselben im Herbst 871 ist nicht zu denken, weil in  dieae Zeit 
n. 316 ftiilt. 

95) nn. 225. 226. - Beide waren Propste der Reimser Kirche (Gall. 
christ. IX, 165). Da die Ftirbitte Irmintruds, Gemahlin Kar1 d. K. (t 6. Okt. 
869, s. DUmmler I, 724) erw&hnt wird, miissen beide Briefe vor 869 fallen. 

96) Rothland t 19. Sept. 869, sein Vorganger Notho t 25. April 851. 
97) Fulkrich 862-869. 
98) In n. 231 wird die zum 25. April 869 nach Verberie berufene Synode 

(Hincm. Annal. p. 480) als bevorstehend bezeichnet. n. 230 fBllt nach Hink- 
mars eigener Angabe (Mansi XVI, 617 E) vorher. 

99) nn. 252. 233 bestimmen sich aus sich selbst. 
100) nn. 234 bis 239. - nn. 237. 239 sind datiert. In n. 237 iet jedoch beim 

Datum Kd.  Jun. in KaL Jul. zu iindern, da in den1 Briefe bereits auf n. 234 
Bezug genommen wird. (Mami XVI, 823 C). In n. 234 wird IV. Kal. Jun. 
praesentie iI. Tnd. als vergangene .proxima dominica' angegeben (Manei XVI, 
814 C). n. 235 iet die Erwiderung auf einen Brief von prid. Kal. Jnn. (ib. 
810 A) und erwiihnt bereits die n. 234. FUr nn. 266-258 folgt die Zeit- 
beetimmung aus dem Inhalte. 

101) n. 242 laut Eingang auf der Versammlung von Gondreville im 
Nov. 869 (8. oben 8. 330 f.) geschrieben, n. 243 bald darauf. 

102) 244. 245. 246. '148. 249. 323. 367. 368. 369. 390. - Willebert 
5. Dez. 868 bis 10. Jan. 878. Da Hinkmar in n. 244 dem Adwasaten bemerkt. 
,decene esse, u t  p r i m o r d i a  sui sacerdotii devotione . . . . commendaret', so 
muss n. 244 und die sich auf die gleiche Sache beziehende n. 245 dem Jahre 
869 angehbren. Qail. chriet. IX, 868 vermutet, der Streit mit G a n p l f  habe 
schon 868 geschwebt. Dase nn. 248. 249 (und darum such n. 246) ebenfalls 
869 fallen, folgt daraus, dass Willebert erst wenige Tage vor 869 Bischof w d e ,  
Wenilo C. 18. September 869 starb. Amolde von Toul Vorghger Amulf 
t 17. November 871, mithin dürfte n. 323 anfangs 872 verfaast sein. 

Auf der Synode von Pontyon Juli 876 teilten die päpstlichen Legaten 
die Verurteilung des Formosua mit (Hincm. Annal. p. 500). n. 390 kann nicht 
wghrend, sondern erst nach der Synode geschrieben sein, da Willebert in 
Pontyon zugegen war. Die Zeitbestimmung für an. 367. 868. Y69 ergibt eicli 
aus ihrer Stellung bei Flodoard zwischen n. 3'23 und 390. 

103) S. oben S. 388 N. 33. 
104) nn. 252. 265. 266. 267. 321. 327. - Erpuin wurde C. 844 Bischof 

und starb. wie in n. 327 angegeben wird, am 6. Juni, aber nicht 871 (so Gams 
und Waitz), sondern 872, da August 871 auf dem Koncil von Douey noch 
.Frothardus presbyter a d v i  c e m  E r  p u i n  i' unterschreibt (Manei XVI, 677). 
Demnach fallt n. 527 etwa um die Mitte 872, womit auch der äusserete Termin 
fUr n. 321 gegeben ist. nn. '265. 267 sind 869-870 zu seteen, weil die dieselbe 
Sache behandelnde n. 268 dieser Zeit angehbrt. nn. 262. 266. 321 beatimmen 
sich hiernach von selbst. 

105) nn. 253. 254. 297. 298. 312. 317, 318. 319. 322. 524. - Adventius 
t 31. August 875. Waitz vermutet, daes n. 297 dem Jahre 869 zuziiweieen ist; 
dlein die Bezeichnung Ludwig d. D. als ,seniorg des Adv. verbietet, sie vor 
8. August 870 anzusetzen, wo erst Metz durch den Meersener Teilungsvertrag 
an Ludwig d. D. kam. Von einem w i r k l i c h  gemachten Versuche Karls, eich 
des seinem Bruder zugefallenen Gebietes wieder zu bemächtigen, wissen wir 
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allerdinge sonst nichts. nn. 297. 898 fallen alao nach Auguat 870, können aber 
auch nicht wohl spHter als 870 geschrieben sein, da Berarde Vorgänger Hatta schon 
1. Januar 870 gestorben, die Weihe also lange verzbgert war. Hieraus erklgrt 
sich aber auch, daaa Hinkmar auf ,Beschleunigungn drang, an welcher er 
Interesse hatte, nachdem Verdun kürzlich an Westfranken gekommen war. 
nn. 253. 254 sind 8 6 S 8 7 0  anzusetzen, weil sie bei Flodoard auf n. 167 folgen. 

Karlmanm Genossen wurden Friihjahr 871 exkommuniciert (cf. n. 304), 
das Urteil iiber ihn selbst wurde einer Synode der Kirchenprovinz Sens v o r  
behalten (Hincm. Annal. a. 871 p. 491). Da jedoch der Papst verbot (Jaff6 
nn. 2233-2236), ihn mit dem Bann zu belegen, wird derselbe wohl nicht zur Aus- 
führung gekommen eein, wie auch in der That sonst keine Quelle von derselben 
meldet: Karlmann wurde 873 bloss seiner geistlichen (Diakonats-)Würde entsetzt 
,Iaicali sibi communione servata* (Hincm. Annal. p. 495). In n. 312 liegt deshalb 
wohl ein Versehen Flodoards vor; es wird in dem Briefe nicht von der Ex- 

> kommunikation Karlmanns, sondern seiner Genossen die Rede gewesen sein, 
und danun n. 312 um die Mitte 871 anzusetzen sein. 

nn. 317. 319 können nicht wohl spllter eein als 871, weil Bertulf schon 
anfangs 870 geweiht wurde (cf. n. 274). 

n. 324 schildert zunllchet die Weihe eines Erzbischofs und gibt nebenbei 
die für die Ordination eines Suffragans sich ergebenden Abweichungen an. Man 
könnte daher geneigt sein, anzunehmen, diese Instruktion betreffe die Weihe 
des Erzbischofs Bertulf von Tiier im Jbhre 870. Allein dem widerspricht nicht 
nur die Stellung des Regests am Schlusse der Adventius-Briefe, von denen 
mehrere vorhergehende nicht später als 871 eein können, sondern auch der 
Umstand, dass Flodoard eine bei d i e  s e r Gelegenheit erlassene Unterweisung 
iui anderer Stelle (C. 21 p. 516) erwähnt. Diese letztere kann aber mit der 
vorliegenden nicht identisch eein, a) weil jene an Adventius u n d  Arnulf von 
Toul oder wahrscheinlicher - Flodoard drückt sich unklar aus - an Hinkmar 
von Laon, Odo von Beauvais und Johann von Cambrai gerichtet war, während 
diese fiir Adventius allein bestimmt war, b) weil jene kanonisti~chen (canonica 
apostoliccrque informam auctoritate), diese lituqischen Inhaltes war, C) weil 
Flodoard sonst dieselbe Schrift zweimal verzeichnen würde. Ich halte deshalb 
daiür, dasa sich n. 324 auf die Weihe dea Bischofs h o l d  von Toul, des Nach- 
folgers des 17. November 871 gestorbenen Arnult beeieht. Zu dieser Ordination 
konnte der Metropolit Bertulf wegen Krankheit nicht erscheinen (Flod. C. 21 
p. 516), weshalb Adventius, der älteste Suffragan, dieselbe vornehmen musste. 
Dass Hinkmar in erster Linie den Ritus der Weihe eines Erzbischofe und nicht 
eines SutTragana schildert, erklärt eich zur Genüge daraus, dass cr 1) nach 
seiner am Schluss der Abhandlung gemachten Angabe den Vorgang bei s e i n  e r  
Weihe beschreiben wollte, 2) daee er dem Adventius eine auch für kunftige 
Falle dienende Belehrung erteilen wollte, die natürlich hauptsächlich die Weihe 
eines Metropoliten in's Auge fassen mueste, da die Ordination der Suffragane 
von dem Metropoliten vorgenommen zu werden pflegte. 

106) nn. 855-259. 281. 347. 875. - Der anfange 870 gewiihlte und der 
westfdnkischen Partei angehorige Erzbischof Bertulf von Trier fand nicht so- 
gleich die Anerkennung Ludwig d. D. Dümmler I, 734 halt es mit Recht für 
wahrscheinlich, dasa n. 281 auf der im ,Mai 870 stattgefundenen Synode von 
Attigny verfasst wurde. Jedenfalls hatte Ludwig im September 870 seinen 
Widerstand gegen Bertulf aufgegeben, da dieser am 26. September 870 einer 
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Synode in KBln prtkidierte (Dlimmler I, 734). Die vorhergehenden nn. 255 bis 
259 setzen ein durchaus freundliches Verhältnis mit Ludwig voraua und fallen 
deshalb nach 865 (vgl. oben S. 233). 

Die in n. 347 berührte Vision hatte Ludwig 874 (Annal. F d d .  a. 874. 
SS. I, 387), und zwar im Febr. (Dümmler I, 810). Er starb 28. A u p t  876 
(ib. I, 849), wodurch n. 375 bestimmt wird. 

107) nn. 260. 261. - Vgl. oben S. 160 f. 
108) nn. 262. 277. 443. - Bischof Hunfrid von TBrouanne Btarb 8. M& 870 

(8. oben S. Y51 N. 169), woraus sich das Datum für n. 277 ergibt. Die voraus- 
gehende n. 262 W l t  868-870, weil darin Bezug auf einen Brief Hadrian 11. 
(geweiht 14. Dez. 867) genommen wird. Ragenelin starb Ende 879 (Dummler 11,199). 

109) nn. 263. 348. 552. 357. 3%. 388. 389. 391. 402-406. - August 875 
erhielt Karl die Kunde von dem Tode des Kaisers Ludwig uud brach sofort 
nach Italien auf (Dümmler I, 824), wodurch n. 357 (Flodoard hat  in dem 
Regeste irrig Lothar et t~t t  Ludwig ~ e n a n n t )  veranlaset wurde. Von den beiden 
bei Flodoard vorausgehenden nn. 263. 352 setze ich n. 263 deshalb C. 868 bis 
C. 870, weil Hinkmar damals kränkelte (8. oben 9. 4713. 

Flodoard berichtet, Hinkmer erzähle in n. 988 die Qeuchichte der Villa 
Noviliacus .usque ad id temporis' d. h., wie wir auu dem erhaltenen Fragment 
ersehen, bis zur Rückkehr Karis von seiner ersten Romfahrt (M& 876; 
D h m l e r  I, 840). Da nun,Ludwig d. D., der in dem Regeste noch als lebend 
erwähnt wird, August 876 starb, so M l t  n. 388 (und die k m  nachher g e  
schriebene n. 389) Miirz bis August 876. Offenbar steht n. 391 im Zusammen- 
hang mit n. 388 und iet deshalb auch 876 zu setzen. n. 384 geh6ri infolge des 
875-876. Der hier genannte Mancio ist vielleicht der Jevita Mancio'. der 
von Mabillon (Anntil. 1. 36 n. 96 ; III, 152) zum Jahr 868 als Notar Karl des K. 
erwahnt wird. 

Johann VIII. befahl am 5. Januar 876 die Wahl eines Nachfolgere fUr 
Hinkmar von Laon (JaffB n. 2262), die Weihe fand in der 1. Hälfte 877 statt  
(s. unten N. 150). Hiernach lassen sich nn. 403. 404 bestimmen. Da Karl 6. Okt. 
877 etarb (Hincm. Annal. p. 504), so fallen nn. 405. 406 ebenfah 876-877. 
Betreffend n. 405 lässt sich dies auch direkt nachweisen (8. oben S. 456 N. 65). 
n. 348 setzt Flodoard zwar zwischen nn. 591 und 402, aber sicher irrig, da 
n. 348 mit n. 347 ungefZlhr gleichzeitig sein muss. 

Die bei Flodoard zwischen nn. 352 und 357 stehende Bemerkung: .Item 
de ordinationibus quorumdam episcoporum e t  nonnullarum eccleaiarumu irit offen- 
bar nicht Regest e i n e s  Briefes, sondern collectivische Notiz aber mehrere, die 
Flodoard deshalb wohl gerade an dieser Stelle einschaltet, weil zu jener Zeit 
mehrere Neuwahlen stattfanden z. B. in Toul und Senlia, worüber ihm wohl 
die Briefe vorlagen. h%enso notiert er zwischen Regest n. 177 und, 263: ,De 
causa Hincmari nepotis sui . . . . plures scribit epistolasY. 

110) nn. 274. 450. 484. - Dünimlera (1, 728 N. 37) Vermutung, dass 
Bertulfß Weihe nach dem Tode Hattos von Verdun (t 1. Januar 870) stattfmd. 
wird durch n. 'L81 bestiitigt, in welcher Hinkmar bemerkt, es hatten deshalb 
Bischafe der Reimser Provinz an der Weihe Bertulfs teilgenommen, weil unter 
den Trierer Suffraganen die erforderliche Anzahl von drei nicht vorhanden ge- 
wesen sei. Andrereeita war wahrscheinlich im Mai 870, wie sich aus n. 281 
ergibt, die Ordiwtion schon vollzogen. Hiernach bestimmt sich die Abfmsungs- 
zeit für n. 274. Bertulf t 10. Pebr. W3. 
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n. 450 ist vermutlich gleichzeitig mit n. 449 wegen der Aehnlichkeit des 
Inhaltes. n. 484 ist auf den jtingern Ludwig zu beziehen, dessen Gemahlin 
lebhaften Anteil an seiner Erobewngpolitik nahm, und ihn Januar 880 auf 
dem Zuge nach Westfranken begleitete, wahrend die Gemahlin Ludwig d. D. 
auf die Staatageschkf%e geringen Eiduss  übte, Uberdies seit Ende 874 vom 
Schlage gelahmt war und 31. Januar 876 in Regeneburg starb (Dtinimler I, 
8611, also auf das Unternehmen Ludwig d. D. gegen Westfranken 875-876 (auf 
welches der Brief sonst bezogen werden könnte) keinen Einfluss ausfiben konnte. 

111) nn. 275. 276. 278. 279 sind datiert. Zu n. 275 die Antwort Hink- 
marß von Laon Opp. 11, 335-339. Migne 124, 979-986 (cf. opp. 11, 543. 548). 
Zu n. 276 die Antwort Hinkmars von Laon Opp. TI, 340 sq. Migne 124, 985 sq. 
Zwischen nn. 278 und 279 W l t  ein Schreiben Hinkmara von Laon vom 1. Mai 
870 (Opp. 11, 341-346. Migne 124, 986-994). 

112) Der Reichs- in Attigny war Mai 870 (Hincni.'~nnal. p. 487). 
113) Zu nn. 282.284 E. oben S. 331 ff. n. 282 wurde laut der Vorrede nach 

der Versammlung in Gondreville (Nov. 869) begonnen, und im Juni publiciert 
(8. oben S. 334). n. 284 schliesst mit einem Bericht über die Vorkommnisse 
während Juli 870 (vgl. oben S. 334 N. 115). 

114) nn. 285. 286. 288. - Jaff6 n. 2222 ist vom 28. Juni 870. Hierans 
dae Datum für n. 285. n. 286 ist die Antwort auf eine Botschaft Hinkmars 
von Laon vom 18. Juli, Hber welche eich Hinkmar von Reims zuerst mit dem 
KiSnige ~eratilndigen musate, so daes die Antwort erst um Anfang August fallen 
kann. Dies ergibt sich auch aus der Mitteilung des Briefes p. 595, dass Karl 
sich auf der Reise zu seinem Bruder befinde, mit dem er 8. August in Meeraen 
zusammentraf (Annal. p. 588, wo 5 Cal. Aug. in 5 ld. Aug. zu Bndern ist, vg1. 
Dlimmler I, 736 N. 65). n. 288 beantwortet das Schreiben Hinkmara von Laon 
Opp. II, 608. Migne 124, 1027, das Hinkmar von Reims , n u n c  Id. Novembr. 
IV. Ind.' (opp. 11, 597) empfing. Nach E'lodoarde Andeutung muss n. 288 sehr 
umfangreich gewesen sein. 

115) n. 287 bald nach dem Reimeer Reichstag (Okt. 870) geschrieben. 
116) Zu nn. 291-296 8. oben S. 313 f. - Graf Engelram, Khnie re r ,  Ober- 

thtirwart und vertrmuter Ratgeber Karl d. K. (Annal. a. 868 p. 480) wird bei 
den politischen Verhandlungen viel genannt, aber später durch den Einfluss 
der Konigin Richilde geatUnt und seiner Lehen beraubt, trat er 875 zu Lud- 
wig d. D. Uber. 

117) nn. 303-308. 311. 313. 314. - nn. 303. 306. 307. 313 sind datiert. 
Fiir n. 308 gibt Eiinkmar (Mansi XVI, 582. Migne 126, 566 D) das Datum an. 
Im Juni 870 auf der Synode von Attigny genoss Bertharius noch das Vertrauen 
Hinkmara von Laon (Mansi XVI, 580 C, cf. opp. 11, 610. 617). Aehnliche 
Schreiben wie n. 308 erliess Hinkmar an die anderen BiachUfe der Reimser 
Provinz, welche an der Vereammlung von Compibgne, auf welcher die Ex- 
kommunikation beschlossen worden, nicht teilgenommen hatten (Mansi XVI, 
606 A). n. 306 bildet die Antwort auf einen Brief Hinkmara von Laon 
Manai XVl, 606 D. Aehnliche Briefe wie n. 304 ergingen an die Ubrigen Erz- 
biechofe und zwar epäter als n. 303, wie sich aus dem letzteren Schreiben ergibt. 

Der umfangreiche Brief n. 311 wurde wahrscheinlich veranlasst durch 
daa kleine Schreiben Hinkmara von Laon Opp. 11, 644 (wohl der ib. p. 646 
genannte ,pitaciolueU), welchee deaaen Weigerung motivierte, dem Bannspruche 
gegen die Genossen K a r l m a w  beizutreten. Hinkmm von Reims greift aber 
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in seiner Antwort auf die früher von dem Neffen gegen ihn erhobenen An- 
schuldigungen zurlick. Da die Korrespondenz wegen der Genossen Grlmanne 
(nn. 303-306) Januar bis April 871 fällt, .ist dieses Schreiben wohl um die 
Mitte 871 zu setzen, wozu auch die Drohung p. 646 passt, dase er bald den 
Schreibereien des Neffen ein Ziel setzen werde, was auf die Zeit hinweist, wo 
das Koncil von Dow,y (Aug. 871) in Aussicht stand. 

118) n. 315 ward von Aktard nach Rom gebracht, der auch das vom 
6. Sept. 871 datierte (Mansi XVI, 682 D) Bynodalschreiben von Douzy mitnahm. 

119) Durch Erzbischof Hardwich von Besanpn (C. 859-872) erfuhr Hink- 
mar von dem unpassenden Benehmen des M(lnches, weshalb er ihn zurückrief. 
Ob hier an Altmann von Hautvillers, der als Verfasser von Legenden bekannt 
ist (8. oben S. 461 N. 19-21), gedacht werden darf? 
. 120) nn. 325. 326 bestimmen sich nach dem Schreiben Hadriam, das 

Ende 871 fällt. Vgl. oben S. 347 f. 
121) nn. 328. 829. - Hinkmar war gegen die ITeberaiedelung Aktards 

nach Tours (cf. n. 329); es kann ihn deshalb wohl nur der besondere Umstand, 
dass der Papst dieselbe am 26. Dezember 871 genehmigte (Jaffd n. 2258), zur 
Befürworhng bewogen haben (vgl. jedoch auch oben S. 353). Darum dürfte 
n. 328 emt nach Empfang des päpstlichen Briefes geschrieben sein. Daaa 
n. 329 bald nach geschehener Translation, also noch 872 (wie auch Waitz 
annimmt) verfasst wurde, schlieese ich daraus, dass Hink-, der die Zuet&nde 
in Nantes als erträgliche schildert und deshalb die Peraonaiunion mit Toura 
aufgehoben wissen will, es hierbei unterlasst an die Bestimmung Hadriam zu 
erinnern, es solle, wenn uich B p ä  t e r  die Lage in Nantes gebeaeert habe, dort 
ein neuer Bischof gewählt werden. 

122) S. oben S. 407 N. 88. 
123) nn. 331. 332.340. - Trasulf wurde 859 oder 860 Abt von Alt-Korvey 

(Mnbill. Annal. 1. 37 n. 75; 111, 192 sq.) und blieb es nach Waitz b h  873 (876 
erscheint urkundlich ein anderer als Abt, Mabill. 1. C.). Auf die dann ange- 
ordnote Neuwahl beziehe ich n. 340. Mabillon (1. C.) mochte n. 331 von einen1 
jener beiden Mönche vemtehen, mit deren Hülfe der geblendete Karlmann 873 
(s. Dilmmler I, 797) zu Ludwig d. D. floh (13). 

124) nn. 338. 334. 3'56. 337. 338. 421. 488. 458. 459. 460. 562. - n. 537 
kann nicht früher als 873 fallen, da Johann VIII. 14. Dezember 873 gewählt 
wurde; n. 338 kann nicht wohl später a l ~  873 sein, da Hadeberta Vorgänger 
Erpuin (bei dessen Wahl eich Schwierigkeiten erhoben, cf. n. 336) Juni 872 
starb (8. oben N. 104). Hieraus ergibt sich die Zeitbestimmung für M. 336. 
337. 338 und auch für nn. 333. 834 (da Rothad von Soiseons nicht vor 869 
starb, cf. n. 247); n. 3'53 muss zudem des Inhaltes wegen in die ersten Jahre 
Hildebalds gehören. Ob der in n. 336 genannte Boso der Graf von der Provence 
ist, wie Waitz und Kalckstein (Forechungen z. deutsch. Qesch. XIV [1874], 71 
N. 3) annehmen. bezweifle ich, da der in dem bei Flodoard unmittelbar folqen- 

I 
I 

den Regeste n. 448 vorkommende Boao von der Provence (es handelt sich näm- 
lich dort um Reimser Guter in der Provence) durch Flodoard deutlich von 
diesem Boso unterschieden wird. Vielleicht ist hier Graf Boso von Pertois 
(Diüzese ChBlons-sur-Marne) gemeint, der 875 dem Kloster Montier - en -Der 
(Dervum) Schenkungen machte (Mabill. Annal. 1. 37 n. 62; LII, 187). 

Die Synode von Troyes wurde C. Mitte August 878 erüihet. Hiernech 
bestimmen sich nn. 421. 438. 
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458 vemtehe ich von der im September 879 zu Fembres stattge- 
fundenen (Annai. p. 512. Dlimmler 11, 123) Kr6nung und Salbung Ludwigs und 
Karlmanna, Kalckstein (Forschungen z. deutsch. Gesch. XIV [1874], 94) von der 
(beabsichtigten, aber nicht zu stande gekommenen) Versammlung von Meaux 
[vgl. Diimmler LI, 115 f.). Zu n. 459 s. oben S. 429 N. 68. 

Hinkmar von Laon starb Ende 479 (cf. n. 464). Demgemhs die Chrono- 
logie für n. 460 und die bei Flodoard unmittelbar folgende n. 563. 

125) S. oben S. 164 N. 70. 
126) S. oben S. 385 N. 26. 
127) Altfrid 851-874. 
128) nn. 343. 398. 393. 394. - S. iiber Gerhard oben N. 66. Gerhard 

und Bertha lebten 871 noch (Mabill. Annal. 1. 36 n. 75; III, 143), starben je- 
doch nach Mabillons Vermutung (1. C.) bald darauf, während Longnon (Girard 
de Roussillon; Revue historique V111 [1878], 266) annimmt, dass Bertha 874, 
ßerhard 877 gestorben sei. n. 392 folgt bei Flodoard auf n. 149. Dem- 
gemäae die Zeitbeatimmung obiger Briefe. 

129) n. 344 ist datiert. 
130) Dase nn. 345. 346, Aktenstiicke der in Douzy (Di6zese Reims) Juni 

874 gehaltenen Synode, von Hinkmar verfasst sind (betreffend n. M 6  vermutet 
auch Hefele IV, 512 dies), ist schon wahrscheinlich wegen des unbeschritnkten 
Ansehens, das Hinkmar als Kanonist unter seinen Amtsgenossen besass, wie er 
ja zu Towy 860 mit einer iihnlichen Aufgabe betraut wurde (8. oben d. 211 f.). 
Daflir sprechen ferner die hier wiederkehrenden stilistischen Eigeutlimlichkeiten 
und charakteristischen Redewendungen Hinkmars, z. B. 284 E. 288 C: ,secundum 
a. tramitem scripturanun praedicationemque maionim'' (cf. opp. 11, 792), 293 B: 
,S. Spiritus, quo et  saori canonea conditi sunt' (cf. opp. I, 487. 443), 288 C die- 
selbe Anwendung von Isai. 40, 17 (,protegunt umbrae nmbram eius') wie opp. D, 
792. Die gehäuften Citate sind die nämlichen, die sich auch sonst in Hinkmars 
Schriften finden. 287 A wird auf das von Hinkmar verfaaate Synodalschreiben 
von Tousy 860 Bezug genommen, und ein Teil desselben reproduciert. 

131) Brunward 843-875 Abt (DUmmler I, 280). 
132) nn. 350. 355. - Hildegar, frliher Mi5nch in St. Denis (woher wohl 

seine Freundschaft mit Hinkmar stammte), C. 855 bis C. 875. n. 355 ist, die 
Einleitung und einige unbedeutende Varianten abgerechnet, identisch mit De 
divort. Lotharii. Interrog. V1 (opp. I, 603-612). Da in der Einleitung Lothai 
als bereits gestorben (t 8. August 869) bezeichnet wird, und Hinkmar bis 870 
mit der lothringischen Frage vollauf beschäftigt war, kann n. 355 nicht vor 
870 falien. 

133) Ado 860-875. 
134) nn. 353. 354. 364. 365. 366. 376. 377. 378. 413. - Der Adressat 

von n. 354 wird in der Reimser Ausgabe Flodoards und von Waitz flir den 
Grafen von Rennes gehalten; aber abgesehen von der Frage, ob ein solcher 
namens Bernhard für die damalige Zeit nachweisbar ist, kann man doch hier, 
wo es sich um GUter im Süden Frankreichs handelt, nicht wohl an jene in der 
Bretagne gelegene Grnfschaft denken. Ich verstehe vielmehr darunter die 
Auver~ne, da in derselben ein Teil der bedrohten Besitzungen lag (cf. nn. 366. 
376), und Hinkmar in n. 364 erklärt, dass er die fraglichen ßtiter .Bernardo 
comiti Avernico . . . . commiserat ad defendendumu (was mit n. 354 vollkommen 
libereinstimmt). Die Bezeichnung .Rodomensisu - ich ziehe diese Lesart vor 
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- bei Flodoard erklitrt sich, wenn wir annehmen, dnss Bernhard auch den 
siidlich an die Auvergne angrenzenden ,comitatue Rodenensis' Wvergue,  für 
die bei Valesius, Notitia Gall. p. 491 sq. die Nanien Rutenus, Rodenue, Hote- 
nensis vorkommen) besass, in welchem vielleicht gerade die Reimser Güter 
lagen. Dieser Bernhard von Auvergne nun erhielt jenes Gebiet nach L'Art de 
v6rifier les dates (Paris 1770. p. 711) Mhestens 869, nach Dflmmler I, 798 um 
872. Da ferner in n. 354 Karl d. K. noch als KBnig bezeichnet wird, muss 
dieselbe 869 (8721) bis 875 fallen. 

n. 376 ist an den e r n a n n t e  n Bischof Adalgar gerichtet; Juni 876 aber 
treffen wir schon dessen Unterschrift als Bischof von Autun unter den Akten 
der Synode von Pontyon @L. I, 534). Unter dem in nn. 376. 377 genannten 
Bischof Agilmar ist der Bischof von Clermont in  der Auvergne zu verstehen 
(vielleicht auch Aimar oder Agilmar von Rodez?), der 875 diese Wurde er- 
langte. Somit ist n. Y76 zu setzen 875 bis Mitte 876. Aus diesem Briefe geht 
auch hervor, dms, als derselbe geschrieben wurde, der Graf von Toulouse die 
Besitzungen bereits sich angeeignet hatte (occupaverat). 

In n. 412 kiindigt Hinkmar dem Adressaten an : ,legationem . . . (ease) direc- 
tam et  tunc iterum cum i m  p e r a t o r e  ad papam Rom. dirigendam, quatenw 
eius auctoritate eynodus eum ceterosque rerum ecclesiasticarum pervaaoras dam- 
nationis sententia percellatY. Da vom K a i  s e r die Rede ist, musn hier der 
zweite italienische Zug Karl d. K. gemeint sein, der Juli 877 von Compibgne 
aus angetreten wurde (Hincm. Annal. p. 502 sq.). Febr. 877 war Adalgar von 
Autun schon nach Rom gesandt worden ,pro agenda synodo a Papa Johanne' 
(ib.). n. 412 ist demnach Februar bis August 877 verfasst. Hiermit steht ganz 
im Einklange, daes wirklich im f h f t e n  Kanon der unter d e ~  Papstes Vorsitz zu 
Ravenna Juli bis August 877 gehaltenen Synode, an der Adalgar von Autun 
teilnahm (wie die für ihn daselbst ausgestellte Urkunde bei Mansi XVII, 341 be- 
weist), die Verletzer des Kirchengutes mit dem Banne bedroht wurden (ib. 338). 
Adalgar brachte die Akten in Orbe dem Kaiser als .ein grosses Geschenks 
entgegen (Annal. p. 503). Aus n. 412 folgt auch, dass ee nicht richtig ist, 
wenn Catel, Hist. des comtes de Tolose (Tolose 1623) p. 77 es für h6chst wahr- 
scheinlich halt, daas 875 bereits Bernhard von Toulouse tot war, und L'Art 
p. 740 geradezu 876 als sein Todesjahr angibt. Bernhard war 864 oder 865 
seinem Vater Raimund als Graf von Toulouse gefolgt (L'Art p. 739). 

Die Ubrigen Briefe bestimmen sich nun auf Grund ihrer inhaltlichen 
Beziehung zu den obigen leicht. n. 353 f d l t  kurz vor n. 354, da Plodoard 
letztere mit .undea anschliesst. n. (164 ist zwischen n. 354, auf welche in 
ersterer Bezug genommen wird, und n. 376, nach welcher Bernhard die Güter 
schon weggenommen hat, während dies in n. 364 noch nicht geschehen ist, zu 
eetzen. nn. 365. 366 sind bald auf n. 364 gefolgt. n. 377 ist augenscheinlich 
durch den in n. 376 erwähnten Auftrag (commisekt) veranlasst, war aber wohl 
nicht eine eigentliche Schrift Hinkmara, sondern eine Zusammenstellung der 
rechtlichen Bestimmungen. 

Der Adressat von n. 378 ist ohne Zweifel Emeno von Poitou (Le-jeune, 
Flod. ed. Rem. 11, 337, hält ihn fdr den Grafen von Perigord), in dessen Gebiet 
ein Teil der gefährdeten Guter lrtg, wie aus n. 376 ersichtlich ist. Unter dem 
in n. 378 erwähnten von Hinkmar bestellten ,provisorn ist Adalgar oder Agil- 
mar zu verstehen, da es nicht denkbar ist, daas Emeno etwa dem G r a f  e n 
Bernhard von Auvergne Beistand leisten soll. Da es nun in dem Briefe heisst, 
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er m6ge Hülfe leisten ,provisori, cui commitb b a n t u  r' (res ecclesiae), so muss 
das letztere gerade im Werke gewesen oder eben geschehen sein. n. 378 i n t  
daher ziemlich gleichzeitig mit n. 376. 

135) Die Abfassungszeit von n. 356 bestimmt sich daraus, dass Karl einer- 
seita noch als K ö n i g bezeichnet ist, und andrerseits an die bei seiner Krönung, 
worunter die von Metz (Sept. 869) zu verstehen ist, gemachten Versprechungen 
erinnert wird. 

136) S. oben S. 354 N. 9. 
137) Die Centuriatoren geben nur einen Auszug dieses Briefes, den 

Mabillon in einer Handschrift von Laubes fand (Vetera Anslecta. Paris 1723. 
p. 213), aber nicht veröffentlichte. E r  bildet die Antwort auf ein Schreiben 
dea Ravennater Klerus an Karl d. E. (Cordeains, Opuscula Hincmari p. 637 bis 
MI),  worin der von Karl getadelte Gebrauch der Kirche von Ravenna, die aus 
dem M6nchsstande zu hoheren Würden emporgestiegenen Geistlichen nicht die 
vollständige Ordenstracht beibehalten zu lassen, verteidigt wird. Dass Karl 
wegen eines so geringfügigen Gebrauches zu einem Tadel veranlasst wurde, 
liisst sich nur aus pers6nlicher Beriihrung in Italien erklilren. Die Briefe fallen 
deshalb in die Zeit eines der RAlmerztige, und zwar des ersten, da Karl in dem 
Briefe der Ravematen bestiindig als König angeredet wird. Dass Hinkmar 
Verfasser des Schreibens ist, Ribt auch Sigebert von Gembloure an: (Hincm.) 
.rescripsit ad eccleeiam Havennatem sub persona Yagni Caroli imperatoris' (De 
scriptor. eccl. C. 99; ap. Fubricius, Bibliotheca ecclesiaat. Hamburgi 1718. p. 105). 
Aehnlich Trithemius, De scriptor. eccl. (opp. Francofurt. 1601. p. 252). 

138) Nach Waitz war Adalgar (der spHtere Erzbischof von Bremen) 
856-477 Abt. 

139) Gregor gehörte 876 zu den Feinden Johann VIII. und wurde R e  
bannt (DUmmler 11, 29). n. 363 kann daher nicht spiLter fallen. Ich setze 
dieaen Brief deshalb nach 868, weil seit dieser Zeit wieder lebhaftere Verhand- 
lungen Hinkmars mit Rom beginnen, cf. nn. 223. 316. 

140) nn. 370-374. In nn. 370 und 374 ist von ,rex Ludowicus' die Rede, 
womit nur Ludwig d. D. gemeint sein kann, der seit der Teilung im Jahre 870 
den Waagau (in dem die fraglichen Güter lagen) besaes, während ihn Lndwig 
der Jüngere nie inne gehabt hat. Da nun Ludwig d. D. 28. August 876 starb, 
sind die Briefe 850-876, oder wahrecheinlich mit Rücksicht auf n. 375 erst 
874-876 zu setzen. Waitz vermutet in Maingaud den Grafen des Nahegau. 

141) nn. 379. 557. - N. Le Long (Hist. du diocbee de Laon. Ch(l1ons 
1783. p. 115), der laut der Vorrede archivalische Quellen benutzte (hier aber 
hauptsbhlich nur die in Flodoards Regesten enthaltenen Notizen kombiniert 
zu haben scheint), bemerkt über die Wirren in dem Kloster Origng : "En 873 
Raoul comte de Cambray ayant mis le feu 8, ce monastbre, plusieure religieuses 
y p6rirent avec l'abasse Marcene. Adelide qui lui succdda s'appliqua h reparer 
les meaux . . . . . tant au spirituel qu'au temporel. Son zble deplut h, 1'6co- 
nome et aux religieusea. Appup6es de la reine Richilde, elles engagbrent le 
pretre Vinifrid leur directeur et pr6v6t des chanoines B ddposer et  B chasser 
sans autre formalit6 l'abbaaee Adelide, pour lui eubstituer une n6ophite nom- 
m6e Bicoare (geschah nach Gall. chriat. IX, 622 im Jahre 876) qui avoit fait 
des pr6senta h, la reine e t  obtenu l'abbaye par simonie*. Vgl. auch Gall. christ. 
IX, 263. Mabill. Annal. 1. 37 n. 103 (iII, 206 sq.). R. H. n. 476. 

, Le Long 1. C. setzt n. 379 in dae Jahr 875, Mabillon 1. C. 1. Y7 n: 86 
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(In, 199) in das Jahr 876; jedenfalls kann der Brief nicht später fallen, da 
ausdrücklich bemerkt wird, das Bistum Laon sei damals vakant gewesen, und 
da Hedenulf in der 1. Hälfte 877 erst geweiht wurde (8. unten N. 150). Aus dem 
letzteren Grunde ist n. 557 nach 877 zu verlegen. Hinkmors Nachfolger Fulko 
schreibt an Richilde (Flod. lV, 5 p. 566) ,pro fama non bona, quae ad ipwm 
de vita vel actibus eiusdem reginae pervenerat, quod SC. esset diabolus, ubi 
fuiaset illa, magis quam Deus, quum forent circa illam quae contra aalutem 
militant animae i. e. irae, rixae, diseensiones. incendia, homicidia, luxuriae, 
rapinae quoque pauperum, pervaaionee ecclesiarumY. Die Intrusin Ricorva 
scheint sich trotzdem behauptet zu haben (cf. Le Long 1. C. p. 116). 

142) nn. SO-383. Die Bischöfe Formosus von Porto, Gauderich von 
Veletri, Johann von Arezzo (Waitz denkt bier an Johann von Veletri, den V o r  
gäsger Gauderichs ; eher könnte an Johann von Toscanella gedacht werden, der 
876 als Gesandter in Weetfranken war, cf. Hincm. Annal. 876 p. 498) weilten 
875 als Legaten bei Karl d. K. (Mansi XVII, 315). Daher rührt wohl die Be- 
kanntschaft Hinkmara mit ihnen. Die Briefe fallen wegen ihres Inhaltes und 
ihrer Aufeinanderfolge bei Flodoard in dieselbe Zeit, und zwar nicht spater 
als 87G, da Formosus 19. April 876 abgesetzt wurde (Jaff6 n. 2270). 

143) nn. 385. 425. 441. 496. - Wala 21. März 876 bis 12. April $82. 
n. 385 muss vermöge Reines Inhaltes bald nach der Weihe Wales fallen. Del- 
selbe erhielt das Pallium 6. September 878 (Jaff6 n. 2401), wodurch sich n. 441 
(und 425) naher bestimmt. Ueber den deswegen mit Bertulf von Trier ent- 
standenen Streit berichten Genaueres Geeta Trevir. SS. VIII, 165, die den 
Metropoliten als .wer et  impatiens in talibus suffraganmrum suorum prae- 
sumptionibusY schildern, und iiber den Brief Hinlnnrvs bemerken, er sei .sapi- 
entiae ac sani consilii aale condita, per quam eum ad metropolitani sui in- 
stnixit obedientiam et sic restituit concordiam'. Wenn der Angabe der Gesta 
zu trauen ist, wäre der K o d i k t  erst nach Ostern 870 entstanden, und also 
auch die Briefe um ein Jahr später zu setzen. 

Berard von Verdun starb 31. Dezember C. 879, weshalb n. 496 (von Waitz 
879 gesetzt) C. 830 Wllt. 

144) Zu nn. 386. 387 s. oben S. 363f. 365 ff. 
145) Wulfad 866-877. 
146) Hinkmar bemerkt hier, dsss er in Betreff der abgesetzten Kleriker 

,postmodum sententiam suam temperaverit', weshalb n. Y96 nach 866 verfasst 
sein muss. Da ferner die Vita S. Remigii 877 geschrieben wurde (8. oben S. 446 
N. 18), kann der Brief nicht später als 877 sein. 

147) nn. 397-399. AUR dem Umstande, dass unter den Adressaten nicht 
der Abt genannt wird, muss man schliessen, dass diese Briefe 867-877 faiien, 
als Karl d. K. die Abtei beeaas und nur durch einen Propst und Dekan verwalten 
liess (Felibien, Hist. de l'abbaye royale de St.-Denys. Paria 1706. p. 92. 97). 

148) S. oben S. 375 N. 77. 
149) Hinkmar bezeichnet sich hier als ,missus i m p e r a t  o r i es. 
150) Johann VIII. erteilte 5. Januar 876 die Erlaubnis zur Vornahme 

der Wahl (Jaffd n. 2862), dieselbe fand statt  28. Milrs 876 (Yigne 126, 270). 
Die Weihe geschah nach n. 410 im Jahre 877, im 37. Jahr der Regierung Karls; 
als Anfangstermin für letztere ist also der 20. Juni 840 (vgl. oben S. 49 N. 92) 
genommen, mithin hat die Weihe in der e r  s t e n Hälfte 877 stattgefunden, und 
ist die Unterschrift Hedenulfs auf der 21. Juni 876 eröffneten Synode von 
Pontyon (LL. I, 534) von ihm als e r w  & h l t e n  Biachof aufznfassen. 
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151) n. 411 ist datiert. 
152) nn. 413. 414. 417. 430 -436. 456. 497.498. 499. 561. - Kar1 d. K. 

brach im August 877 nach Italien auf (Diimmler 11, 48) und starb 6. Oktober 
877 (Hincm. Annd. p. 504), wown die Nachricht etwa Mitte Oktober in 
F d r e i c h  bekannt sein konnte. In diese Zeit, wehrend welcher Ludwig die 
Regentschaft führte, fallen nn. 413. 414, da Flodoard die folgende n. 417 aus- 
ddcklich mit ,post obitum imperatoris' einleitet. Dass n. 417-in den November 
877 gebart, 8. oben S. 417 N. 9. 

Hugo, der Sohn Lothar 11. und Waldradas, verwüstete mit seinen 
Heuberbanden das nordoetliche Frankreich und wurde deahalb, wie ihm n. 432 
androht, September 878 auf dcr Synode von Troyee gebannt (Hincm. Annal. 
p. 608). Der in n. 434 in Auasicht stehende Feldzug ist der im April 878 
gegen die Loiredäsen und die Sohne des Grafen Gozfrid unternommene (Annal. 
p. 506). Hiernach bestimmen sich n. 434 und die (wegen ihr- Inhaltes mit 
n. 434 gleichzeitigen) nn. 432. 433. 435. 436. Die bei Flodoard der n. 434 vor- 
hergehenden nn. 430. 431 fallen also vor April 878 nnd- nach Dezember 877 
(wo Ludwig als Konig anerkannt ward). Unter der in n. 432 erwähnten 
,synodua in Neuatria' vermutet Dümmler 11, 87 N. 12 wohl mit Recht eine 
Reimer Provimialsynode, da Hinkmar in dem Briefe droht, er werde nächstens 
,tarn de auaa dioeceseoe q u a m  d e  v i c i n i e  provinci ie '  ein Koncil berufen. 

Ludwig d. St. starb 10. April 879. Daraus ergibt sich die Zeitbestimmung 
für n. 456 und die (bei Flodoard folgende) n. 561. 

n. 497 folgt bei Flodoard auf n. 433; da nun der deutsche Konig Ludwig 
der Jiingsre 20. Januar 882 starb (DUmmler 11, 168), 80 fallen nn. 497 (und die 
wegen ihres Inhaltes wohl gleichzeitigen) 498. 499 in die Zeit von 878-881. 

158) nn. 415.416. - Johann von Cambrai etarb 15. August, in Betreff des 
Jahree aber schwanken die Angaben zwiachen 877 und 879. Ersterea ist richtig. 
Ich achlieese dies daraus, dass hier ausnahuisweiae nicht der Konsens des Konim 
e rwan t  wird, wm sich nur daraua e r k l h n  l&aat, daaa die Wahl stattfand, 
ala Karl d. K. auf seinem zweiten italienischen Zuge (Aug. bis Okt. 877) be- 
griffen war, oder als nach seinem Tode Ludwig d. -9t. noch nicht als Konig 
anerkannt war (geschah 30. Nov. 877). Fitr 879 liesse sich das Fehlen des 
Komenees nicht erklären. 

154) Zu nn. 419. 4'20 s. oben S. 379f. 373f. 
'155) Erst zwei Jahre nach seiner Abeetzung, also 873 ward Hinkmar 

von Laon geblendet und hkrter behandelt (Mansi XVII, 353 B) ; seit der Synode 
von Troyes (878) erfreute er eich wieder voller Freiheit. Deahalb ist n. 42'2 
zwiachen 873 und 878 zu aetzen. Waitz vermutet 869 als Datum. 

156) Ueber M. 4 2 6 4 2 8  a. oben 9. 446ff. N. 18. 19. 20. 
157) nn. 429. 451. 560. - Luitbert 863 bis 889. Daa Koncil von Troyes 

war Aug. 878. Hiernach bestimmen sich nn. 451 und 560. Ferner muss n. 429 
vor 878 fallen, kann aber auch nicht wohl frither nla 877 sein, weil Hinkmar 
daa darin erwähnte Wunder in seine C. 877 geecbriebene Vita S. Remigii nicht 
aufgenommen hat, waa er schwerlich unterlaoaen haben würde (vgl. oben S. 447 
N. 18), wenn daeselbe darnah bereits vorgelegen hätte. 

158) nn. 439. 452. 483. 492. - Gauzlin, der nachmalige Bischof von 
Pruie, Sohn des Grafen Roriko von Maine und Halbbruder dea Abtes Ludwig 
von 9t. Denis (eines Enkels Karl des Gr.), etand bei Karl d. K. in hohcm An- 
sehen (vgl. Diimmler II, 116 N. 10). Markgraf Bernhard von Gothien, der Sohn 

37- 
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seiner Schwester Bilechild, ward auf der Synode von Troyee (Sept. 878) seiner WIirde 
entsetzt (Hincm. Annal. P. 508), n. 439 muss also vor September 878 geschrieben 
sein. Die weitere Mahnung Hinkmars dagegen, Ganzlin m6ge seinen Brnder 
Qozfrid zur Treue anhalten und nicht zu dmselben abfallen, fiihrt in den AU- 
fang 878 als äueserste Grenze: im April 878 niimlich zog Lndwig d. St. gegen 
die Stihne Gozfrids zu Felde (Annal. p. 506), die eich zwar bald unterwarfen, 
aber ohne dass die Familie sich mit dem Ktinige ganz ausstihnte, weshalb noch 
im September zu Troyea Ludwig die Abtei St. Denis dem Gauzlin zu entziehen 
suchte (ib. p. 508). Ob nun n. 439 vor oder nach dem Feldzuge geschrieben 
ist, lässt sich nicht entscheiden. Waitz eetzt den Brief 877-879, Bouquet VIII, 
28 n. a. Ende 877, V. Kalckstein (Forschungen z. deutsch. Geech. XiV [1874], 88) 
nm die Zeit des Koncila von Troyes. 

n. 483 gehtirt wegen dm ,Aufstandesu in die Zeit, wo sich Gauziin mit 
dem deutschen Kllnige Ludwig d. J ihg.  verbunden hatte, nitmlich von etwa 
Mitte 879 (nach dem Tode Ludwig d. St., t 10. Apiil 879) bis zum Friedens- 
schlusse zwischen dem westfränkischen und dem deutschen Lndwig (Febr. MO). 
Bei diesem Friedensschlusse gelmngte auch Gauzlin wieder zn Gnaden, weshalb 
ihn Hinkmar in n. 492 beglückwünscht. Da in n. 452 noch nicht von einer 
Emp6rung Gauzlim die Rede ist, sein Verhältnis zum Hofe aber doch echon 
als gespannt erscheint, ist n. 452 in die Zeit 878 bis Mitte 879 zu setzen. 
Kalckstein a. a. 0. S. 94 verlegt sie in die Zeit nach Ludwig d. St. Tode. - 
Die in n. 483 (von Waitz 879 geeetzt) erwähnte Loskaufung Gauzline aus d%- 
nischer Gefangenschaft geschah 858 (Binm. Annal. p. 451). 

159) S. oben S. 435 N. 55. 
160) n. 442. - Für diesen Adalgaud hatte sich laut dem Regeete K6nig 

Ludwig (d. St.) verwandt (regierte Dez. 877 bis April 879). , 

161) nn. 444. 445. 453. - Ottulf 870 bis W. Johann VIII. nahm sich 
auf dem Koncil V. Troyee (Sept. 878) der Sache Hinkmam von Laon an, und 
der letztere starb Ende 879 (cf. n. 464). Hiernach sind die Briefe chronologisch 
geordnet. Waitz eetzt n 453 vermntunpweiee in d. J. 876. 

162) nn. 446. 447. 448. - Nachdem Kar1 d. K. 875 die Provence er- 
worben hatte, überlieea er sie seinem Schwager Boso zur Verwaltung, der eich 
15. Okt. 879 zum K h i g  aufwarf (Diimmler LI, 126). Deshalb fallen nn. 447. 
448 in die Zeit von 875 bis 879, wahrscheinlich ebenao auch n. 446, da die 
hier erwiihnte ,fcmina potemu wohl Irmingard ist. 

163) nn. 449. 457. 485-491. 493. 494. - n. 457 beziehe ich auf den 
ersten (Dtlmmler II, 132 N. 53 auf den zweiten) Angriff Ludwigs auf West- 
franken um die Mitte 879 (Hincm. Annal. p. 511), weshalb n. 449 zu setzen 
ist 876-879 med. (28. August 876 kam Ludwig zur Regierung). 

n. 490 kann nur von dem zweiten Erobemngszuge (Jan. 880) verstanden 
werden, weil auf dem ersten Zuge Liutgard den K6nig nicht begleitete (sondern 
in Frankfurt zurückblieb, Diimmler 11, 120), ferner weil bei dem ersten Zuge 
Ludwig nicht in Westfmnken vordrang und Reims nicht bedrohte (ib. 11, 119). 
n. 489 muss wegen des gleichen Inhaltee mit n. 490 gleichzeitig sein. 

n. 486 schildert die Situation so geflihrlich, daea sie ebenfalls nur den 
zweiten Zug betreffen kann, waa Dilmmler 11, 132 N. 53 mit Recht euch schon 
aus der Nennung von Attigny folgert, das auf dem ereten Zuge gar nicht be- 
n i r t  wurde. 

Von dein in 486 erwähnten Befehle, Ludwig entgegenzueilen, spricht 
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Hinkmar auch in nn. 487. 488, die deshalb auch dem Januar 880 zuzuweisen sind. 
nn. 493, 494 sind ebenfalls in Zusammenhang mit dem zweiten Angriffe Lud- 
wigs zu bringen und während oder bald nach demselben geschrieben. Waitz 
verlegt n. 487 in dae Jahr 881, n.. 494 in  das Jahr 876. 

n. 485 setzt Kalckstein (Forschungen z. deutsch. Geach. XIV [1874], 99) 
Ende 879 oder Januar 880, V. Noorden S. 150 N. 3 in daa Jahr 879, Gallia 
christ. IX, 44 und Waitz 882. Aus den sonstigen Quellen ist allerdings nur 
für Ende 882 von einem Vordringen der Normannen b i s R e i m s  etwm be- 
kannt, und auch Hinkmara Annalen erwähnen zum Jahre 879-880 nichts d e r  
gleichen. Aber n. 485 kann keinesfalls an das Ende 882 gehtiren, weil es damals 
keine , r e g e  e* mehr in Westfranken gab, da Ludwig III. bereita 5. August 882 
(und Ludwig d. Jiing. von Sachaen, wenn man etwa an diesen in Verbindung 
mit Karlmann denken wollte, Jan. 882) gestorben war. Dagegen wissen wir, 
d a s  die Normannen Juli 879 von Norden her vordrangen und anfangs 880 
durch Ludwig den deutschen Kllnig an der Sambre geschlagen wurden (Ditmmler 
11, 130. 135). Auch in n. 487 klagt Hinkmar lebhaft liber normannische Ver- 
heerungen. Da Hetilo um Anfang Januar 880 geweiht wurde (8. unten N. 165), 
kann n. 485 nicht M h e r  als Januar 880 fallen. Betr. n. 491 s. ob. S. 357 N. 12. 

164) nn. 454. 455 sind datiert X. Knl. Mai. Ind. XII. 
165) nn. 461-468. 478. 479. 480. 482. - Bischof Raginelm von Noyon 

starb Ende 879 (Annal. Vedast. a 879. SS. I, 518). Der Streit wegen des 
Nachfolgers mußa s p ä t  e a t e  n s  zur Zeit der Reichsteilung im März 880 
(Dlimmler, ii, 138) beendet gewesen sein, da der letzte in dieser Angelegenheit 
geschriebene Brief n. 480 noch an b e i d e  K6nige gerichtet ist. Genauer: die 
Weihe des neugew&hlten Hetilo kann nicht spiiter als Anfang Januar 880 a t a t t  
gefunden haben wegen n. 487. Deshalb aind nn. 478-48'2 Ende 879 bis Anfang 
880 zu setzen. 

n. 468 (und 461-467, die ihrem Inhalte gemäas nicht wohl a p k r  sein 
k6nnen) fill t  Ende 879, weil dann von den für Tournai zu treffenden Schutz- 
maasregeln die Rede ist, und Tournai anfanga 880 schon von den Normannen 
verwüstet war (Dlimmler 11, 130). n. 482 k6nnte auch bei Gelegenheit der 
Vakanz im Jahre 860 geschrieben sein. 

166) n. 469 ateht bei Flodoard zwischen nn. 468 und 486. - n. 469 wird 
von Waitz 881 bis 882 gesetzt. 

167) n. 470 bis 473 beetimmen sich aus der Regieningszeit Isaaks: 857 
(8. oben S. 274 N. 23) bis 880. 

168) Arnold ward 872 Bischof. n. 474 geht bei Flodoard der n. 488 voraus. 
169) Nach Waitz ward Gunthar 873 Abt und blieb es nach Mabillon 

(Annal. 1. 37 n. 75; IiI, 193) bis in die letzte Hafte  der siebenziger Jahre. 
170) S. oben S. 433 N. 86. Waita setzt n. 495 in die Jahre 881 bis 882. 
171) n. 500 bis 507. - Biachof Odo von Beauvais starb 28. Januar 881 (Qall. 

christ. IX, 700). Demnach fallen nn. 500. 501 in den Februar. Die Synode von 
Fismes wurde 2. April 881 er6ffnet (Mansi XVII, 537), woraus eich dae Datum 
für nn. 502. 503. ergibt. n. 505 iet die Antwort auf ein arn 13. Juni empfan- 
genes konigliches Schreiben (opp. 11, 196), geh6rt also der zweiten Hälfte des 
Juni an. n. 504, die dem Inhalte nach der n. 505 vorhergegangen sein muss, 
ist in die er& HBlfte des Juni zu verlegen, da in ihr von , t r a n s a c t u s  
mensis Maiiu (p. 192) die Rede ist. Betr. nn. 506. 507 s. oben's. 439 N. 101. 

173) n. WS bis 542 lassen sich nicht naher bestimmen. Zu n. 509: Vin- 
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donisea = Venderesee. - Zu n. 511. 512: auf der Synode von Soissons (853) be 
schuldigte Karl d. K. einen Ragamfrid, Diakon der Reimser Kirche, faiache 
königliche Urkunden angefertigt zu haben. Es wurde demselben untersagt, 
sich ans der Diözese Reims zu entfernen, bevor er sich gerechtfertigt oder Q e  
nugthuung geleistet hätte (C. 6; LL. I, 417). Auf diesen Ragamfrid beziebt Ba- 
luze, Capitul. 11, 1265 die Briefe, die demgembs C. 853 zu setzen waren. - 
Zu n. 525: nach Mabillon (Annal. 1. 38 n. 64; 111, 239) war Quntram Propst 
von Heutvillers. - Unter dem Welf in n. 535 vermutet Waitr den Bruder des 1 

Grafen Konrad von Paris. - Zu n. 539 : Mabillon (Annal. I. 34 n 51 ; II1,23 eq.) 
glaubt, dass dieser Hainoard einer der beiden M6nche von St. MBdard war, 
welche Pippin zur Flucht verhelfen und dafür 853 zu Soissons verurteilt wurden. 
- n. 542 identificiert Waitz mit der Notiz Flodoards C. 29 p. 554: .De Niceem 
synodo et  de abiectione vel restitutione Hincmari Laudun. epiacopiY (dieses 
Referat bezieht sich vielmehr auf n. M O ) ,  waa schon wegen dss letzten Satz- 
teiles, von dessen Inhalt in n. 542 nichts erw12hnt wird, uneuliissig ist. 

173) n. 543 folgt bei Flodoard auf n. 65, nn. 544. 545 auf n. 67. 
174) Ds in nn. 546. 547 von dem ,missetioum' Binkmars gesprochen 

wird, miisaen sie nach Mitte der fünfziger Jahre geschrieben sein. Spantia 
nach Waitz = Epense (d6p. Marne). 

175) Franko 856-903. 
176) 3. oben S. 221 N. 75. 
177) Thietberga, die Gemahlin Lothar II., erhielt 864 von Karl d. K. 

das Kloster Avenay im Reimser Sprengel (Mabill. Annal. 1. 36 n. 18; m. 111). 
Ihr Todesjahr ist unbekannt. 

7 
178) nn. 552. 553 folgen bei Flodotud auf n. 295. 
179) Adelold 875 bis C. 890. Die "villa TumsY ist vielleicht identisch 

mit .Tu~pun, in Rem. pago euper fluvium Maternam poaitumY (Toum-eur-Marne) 
in einer Urkunde Karl d. D. vom 29. Oktober 886 (Bouquet IX, 355). 

180) Qoiram, der in der Nahe von  reim^ ansässig gewesen sein mag, 
wird eret seit Mitte der siebenziger Jahre genannt (Hincm. Annal. a. 877. 879 
p. 508. 511). 

181) Johann von Rouen 876 bis C. W. 
182) Hedenulf von Laon 877 (8. oben N. 150) bis C. 882. 
183) n. 563 folgt bei Flodoard auf n. 467. 
184) Hetiio anfangs 880 geweiht (8. oben N. 166). 
185) Ludwig seit der Reichsteilung im März 880 alleiniger König, 

~ h r b  'I). Auguet 882 (Dümmler 11, 207). 
186) n. 566 folgt bei Flodoard auf n. 495. 
187) Sigmnnd von Meaux C. 880 bis 887. 
1%) Karl d. D., der in n. 570 ,imperatorU genannt wird, ward Mitte 

Februar 881 zum Kaiser gekr6nt (Dümmler 11. 180). - 
189) S. oben S. 440 N. 103. 
190) n. 572 wurde in Epemay geschrieben (8. oben S. 443 N. Ill), wo- 

hin Rinkmar am @. November 8&2 geflohen war (8. oben S. 442 N. 110) und 
wo Cr am 21. Dezember 882 starb (oben S. 471). 
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